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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im April 2020 von der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Graz als Habilitationsschrift angenom-
men und für die Publikation auf den Stand von Oktober 2020 gebracht. 
Ich freue mich sehr, das Projekt nun mit der Veröffentlichung abschlie-
ßen zu können. Wie wohl die meisten Habilitationsvorhaben war auch 
das meine mit Höhen und Tiefen verbunden. Zu meinem großen Glück 
wurde ich auf meinem Weg von zahlreichen Menschen begleitet und 
unterstützt, was die Erfolge schöner und die Herausforderungen leich-
ter bewältigbar gemacht hat.

An erster Stelle möchte ich mich bei meinem verehrten akademi-
schen Lehrer o. Univ.-Prof. i.R. Dr. DDr. h.c. Helmut Koziol bedanken. Er 
hat meine wissenschaftliche Tätigkeit von Anfang an gefördert und 
mir ermöglicht, in einem spannenden internationalen Umfeld tätig zu 
sein. Von ihm stammt auch die Anregung zu einer Arbeit zum Thema 
Anweisung. Das Vertrauen, das er dabei in mich gesetzt hat, habe ich als 
äußerst motivierend und unterstützend empfunden. Während der ge-
samten Zeit war er stets zu fachlichen Gesprächen bereit, hat all meine 
Entwürfe umgehend gelesen und diese dann ausführlich mit mir dis-
kutiert. Diese Diskussionen waren für mich nicht nur inhaltlich äu-
ßerst bereichernd, sondern haben darüber hinaus ganz einfach auch 
viel Freude gemacht. Für die so fürsorgliche und motivierende Betreu-
ung bin ich ihm ebenso dankbar wie ganz allgemein für seinen Rat und 
seine Unterstützung.

Bedanken möchte ich mich auch beim Direktor des Instituts für Eu-
ropäisches Schadenersatzrecht ( ESR ), Univ.-Prof. Dr. Ernst Karner, der 
stets ein offenes Ohr für all meine Anliegen hatte, zahlreiche fachliche 
Fragen mit mir diskutiert und mich auch sonst mit Rat und Tat unter-
stützt hat. Besonders dankbar bin auch dafür, dass er in meiner Grazer 
Zeit meine Aufgaben am ESR reduziert hat, sodass ich mehr Gelegenheit 
hatte, an der Habilitationsschrift zu arbeiten. Sehr dankbar bin ich wei-
ters o. Univ.-Prof.in Dr.in Monika Hinteregger für ihren Rat und ihre Unter-
stützung sowie insbesondere für die Freiräume, die sie mir als meine 
Vorgesetzte am Zentrum für Europäisches Privatrecht eingeräumt 
hat. Bedanken möchte ich mich aber auch bei den Mitarbeiterinnen  
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und Mitarbeitern am ESR und am ECTIL sowie jenen am Institut für 
Zivilrecht bzw am Zentrum für Europäisches Privatrecht der Universi-
tät Graz für die freundliche Atmosphäre, die zahlreichen Gespräche 
und die Hilfsbereitschaft in allen Belangen. Speziell bedanken möchte 
ich mich bei Mag. Julian Pehm, der meine Dreiecks-Skizzen in anspre-
chende Grafiken verwandelt hat. Ganz besonders hilfreich war für mich, 
dass Mag.a Kathrin Karner-Strobach die Druckfahnen durchgesehen und 
dabei noch so manchen Fehler gefunden hat, der mir nicht mehr auf-
gefallen wäre, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Dank schulde ich zudem 
Frau Kristin Weicher, die so nett war, für das Literaturverzeichnis die 
DOIs zu recherchieren.

Als äußerst positiv habe ich die Unterstützung durch den PEB, den 
Personalentwicklungsbeirat der Universität Graz, empfunden, wobei 
ich besonders auch dem Vorsitzenden während des größten Teils mei-
ner Habilitationsphase, o. Univ.-Prof. Dr. Peter Bydlinski, zu Dank ver-
pflichtet bin. Bei ihm möchte ich mich darüber hinaus für die umsich-
tige Vorsitzführung im Rahmen des Habilitationsverfahrens bedanken. 
Allen Mitgliedern der Habilitationskommission bin ich auch für die 
zügige Abwicklung des Verfahrens dankbar, insbesondere vor dem Hin-
tergrund des gegen Ende eingreifenden Corona-Lockdowns. Ein beson-
deres Dankeschön schulde ich weiters Prof. Dr. Dirk Looschelders, Univ.-
Prof. Dr. Stefan Perner und Prof.in Dr.in Corinne Widmer Lüchinger für die 
rasche Erstellung der Gutachten und die zahlreichen wertvollen Hin-
weise für die Veröffentlichung.

Danken möchte ich außerdem Prof. em. Dr. Dr. h.c. Thomas Koller für 
einen interessanten Gedankenaustausch zu sachenrechtlichen Fragen 
der Anweisung im schweizerischen Recht.

Mir war es ein Anliegen, die Arbeit open access zu veröffentlichen, 
was durch namhafte Förderungen der Universität Graz und des Zent-
rums für Europäisches Privatrecht dieser Universität ermöglicht wurde, 
für die ich ebenso dankbar bin wie für die professionelle und umsich-
tige Betreuung der Drucklegung durch Mag. Jan Sramek und sein Team. 
Besonders gefreut habe ich mich über die Auszeichnung meiner Habi-
litationsschrift mit dem Kardinal-Innitzer-Förderungspreis 2020 sowie 
dem VKB-Wissenschaftspreis 2020.

Abschließend möchte ich mich bei meiner Familie bedanken, de-
ren Rückhalt und Unterstützung Grundvoraussetzung für das Gelingen 
des Projekts war. Mit meinem Mann habe ich nicht nur in zahlreichen 
Gesprächen Ideen und Probleme der Anweisung diskutieren können, 
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sondern er hat mich auch sonst in vielfältiger Weise unterstützt und 
dadurch ganz wesentlich zum Gelingen der Arbeit beigetragen. Meinen 
beiden Kindern ist es immer wieder gelungen, mir auch in schwierigen 
Phasen die Augen für das Wesentliche zu öffnen. Besonders gegen Ende 
der Arbeit mussten sie einiges an Geduld aufbringen, haben aber durch 
nahezu tägliches Nachfragen, wann die Habil denn endlich fertig sei, 
dazu beigetragen, den Abschluss zu beschleunigen. Diesen drei gelieb-
ten Menschen ist die Arbeit gewidmet.

Graz, im Dezember 2020 Barbara Steininger
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I.  Grundlagen

A.  Problemstellung und Gang der Untersuchung

Die Anweisung ist eine dogmatische Grundfigur des bürgerlichen 
Rechts,1 der im Wirtschaftsleben in verschiedensten Bereichen erheb-
liche praktische Bedeutung zukommt. Auf dem Gebiet des Warenver-
kehrs ermöglicht die Anweisung etwa eine abgekürzte Lieferung von 
Waren. Soll beispielsweise A eine Sache an B und diese wiederum an C 
liefern, so kann die Lieferung statt im langen Weg ( A – B – C ) auch direkt 
von A an C erfolgen, wenn B als Anweisende  2 A zur Lieferung an C und 
C zur Empfangnahme der Leistung von A anweist.3 Eine derartige Ab-
kürzung des Leistungsweges ist freilich nicht nur bei Warenlieferungen 
denkbar, sondern kommt auch bei sonstigen Leistungen in Betracht.4 
Durch diese Abkürzungswirkung dient die Anweisung ganz generell der 
Erleichterung der Leistungserbringung.5 Speziell im Bereich des Geld-
verkehrs besteht ein vielfältiger Anwendungsbereich für die Anweisung. 
So ist insbesondere anerkannt, dass die Anweisung die Grundlage für 
die rechtliche Erfassung bargeldloser Zahlungsvorgänge bietet.6 Zahl-
reiche Sonderinstitute wie etwa die Giroüberweisung, das Akkreditiv 
oder das Kreditkartengeschäft beruhen auf dem Modell der Anweisung  
 

1 Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 1 b.
2 Der Verfasserin liegt eine geschlechtergerechte Formulierung am Herzen. Um den 

Lesefluss störende Verdoppelungen zu vermeiden und – gerade in dreipersonalen 
Verhältnissen – die inhaltliche Deutlichkeit zu erhöhen, werden für die jeweiligen 
Beteiligten unterschiedliche, nach dem Geschlecht differenzierende Bezeichnun-
gen verwendet. In diesem Sinne wird etwa, sofern nicht durch Zitat oder Kontext 
anders vorgegeben, von der Anweisenden, der Angewiesenen und dem Anwei-
sungsempfänger die Rede sein. Es sei darauf hingewiesen, dass dabei sowohl die 
grammatikalisch weibliche als auch die grammatikalisch männliche Form jeweils 
auf alle Geschlechter Bezug nimmt.

3 Zur Bedeutung der Anweisung für das Streckengeschäft siehe Koziol, JBl 1977, 617 ff.
4 Vgl etwa T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 7.
5 Siehe dazu bereits Keller, Pandekten II 2 § 316; Kübel, Teilentwurf Recht der Schuld-

verhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 225, 4; Mugdan, Materialien II 
311; vgl weiters EBRV 154.

6 Meder, Bargeldlose Zahlung 12.
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und auch Wechsel und Scheck stellen spezialgesetzlich geregelte Son-
derformen der Anweisung dar.7

Trotz dieses vielfältigen Anwendungsbereiches bestehen in Bezug 
auf die Anweisung selbst beträchtliche Unklarheiten. So bereitet etwa 
schon das Verständnis der Doppelermächtigung, auf der die Anweisung 
entsprechend ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz beruht,8 in allen drei Rechtsordnungen 
erhebliche Schwierigkeiten.9 Uneinigkeit besteht aber beispielsweise 
auch bei der Frage, wie sich Anweisung und Grundverhältnisse zuei-
nander verhalten, insbesondere inwieweit die Anweisung bzw das Ak-
zept zu einer Abstraktion von denselben führen.10 Darüber hinaus ist 
nicht hinreichend geklärt, welche sachenrechtlichen Auswirkungen mit 
einer Anweisung, insbesondere mit einer angenommenen Anweisung 
verbunden sind.11 Schließlich bereitet auch die Abgrenzung von ande-
ren dreipersonalen Rechtsinstituten wie etwa vom Vertrag zugunsten 
Dritter oder der Garantie Schwierigkeiten.12

Darüber hinaus zeigt schon ein relativ oberflächlicher Vergleich 
von österreichischem, deutschem und schweizerischem Recht, dass 
zwischen den drei Rechtsordnungen selbst dann, wenn die jeweiligen 

7 Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 61; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 5; Gschnitzer /  
Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 200; Heidinger in Schwimann / Kodek, 
ABGB 4 § 1400 Rz 14 ff; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 17 ff; Mayrhofer, Schuldrecht 
AT 539 ff; Neumayr in KBB 6 § 1400 Rz 4 ff; Rudolf in Schwimann / Neumayr, ABGB 
Taschenkommentar 4 § 1400 Rz 10 ff; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 8; Wel-
ser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 729 ff. Zum deutschen Recht siehe Stau-
dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 37 ff; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 96 ff; 
vgl auch MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 37 ff. Zum schweizerischen Recht 
Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 23; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Vor 
Art 466 OR Rz 2; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 466 OR Rz 3.

8 Dasselbe gilt für Liechtenstein, da die Regelung der Anweisung in den §§ 1400 bis 
1403 des liechtensteinischen ABGB wörtlich mit jener im österreichischen ABGB 
übereinstimmt. Die in Österreich auf die III. Teilnovelle zurückgehende Regelung 
wurde in Liechtenstein freilich erst durch das LGBl 1976 Nr 75 eingeführt.

9 Vgl nur Spielbüchler, Schuldverhältnis 32; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 
Rz 14; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 73 ff; Gautschi, Berner Kommentar Vor Art 466 
OR Rz 2a ff, 3a ff. Siehe auch bereits von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 17 f.

10 Vgl etwa Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 2; zum schweizerischen Recht siehe 
etwa T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 8.

11 Siehe dazu insbesondere Spielbüchler, JBl 1971, 589; derselbe, Schuldverhältnis 99 ff; 
derselbe, JBl 2003, 825; derselbe, FS 200 Jahre ABGB II 1435 ff; derselbe in Klang, ABGB 3 
§ 1400 Rz 6, § 1402 Rz 3; F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 308 ff; Koziol, JBl 1977, 617.

12 Vgl etwa Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 136 ff; dieselbe, ÖJZ 2012, 341 ff; Koziol, 
Garantievertrag 19 f.
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gesetzlichen Regelungen durchaus ähnlich gestaltet sind,13 beachtliche 
Verständnisunterschiede bestehen. Dies betrifft selbst so zentrale Fra-
gen wie das Zustandekommen der Anweisung oder ihre Wirkungen: 
Nach der hM in Österreich 14 und der Schweiz 15 beruht die Anweisung 
etwa auf » einseitigen Willenserklärungen « der Anweisenden,16 wäh-
rend die hM in Deutschland von einer vertraglichen Begründung der 
Anweisung ausgeht.17 Uneinigkeit besteht beispielsweise auch bei der 
Frage, wie sich das durch die Annahme der Anweisung zustande kom-
mende abstrakte Schuldverhältnis erklären lässt. Während diese Erklä-
rung nach dem in Österreich 18 und der Schweiz 19 herrschenden Ver-
ständnis spezifisch anweisungsrechtlich erfolgt, wird in Deutschland 
verbreitet ein abstraktes Schuldversprechen iSd § 780 BGB angenom-
men.20 Ebenso stehen einander bei der Frage der Wirkung der anwei-
sungsgemäßen Leistung auf die Grundverhältnisse unterschiedliche 
Vorstellungen gegenüber. So wird etwa bei der Anweisung auf Schuld 
einerseits eine automatische Tilgung der Schuld,21 andererseits eine 

13 Vgl dazu bereits Capelle in Rechtsvergleichendes Handwörterbuch II 243.
14 Siehe nur Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 1; Heidinger in Schwimann / Kodek, 

ABGB 4 § 1400 Rz 2; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 8; Neumayr in KBB 6 § 1400 Rz 1; 
Rudolf in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1400 Rz 1; vgl auch 
Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3.

15 Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 7; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Vor 
Art 466–471 OR Rz 1, Art 466 Rz 6; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht 
Art 466 OR Rz 1; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 9, 27; Te-
vini, Commentaire Romand Art 466 CO Rz 1. BGE 132 III 609, 616 f E 5.2. AA Gautschi, 
Berner Kommentar Vor Art 466 OR Rz 3a ff.

16 Wenn davon die Rede ist, die Anweisung beruhe auf einseitigen Willenserklärungen, 
soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass deren Wirkungen eintreten, ohne 
dass es auf eine Annahme seitens der Erklärungsempfänger ankäme. Stattdessen 
könnte auch von einem einseitigen Rechtsgeschäft gesprochen werden. Die Bezug-
nahme auf an Angewiesene und Anweisungsempfänger gerichtete einseitige Wil-
lenserklärungen passt aber besser zur auf Doppelermächtigung beruhenden Anwei-
sung. Nicht verkannt wird dabei, dass eine Willenserklärung stets einseitig ist.

17 Siehe etwa MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 14 f; BeckOGK / Körber, BGB 
§ 783 Rz 71; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 16.

18 Siehe HHB 289; Koziol, GS Gschnitzer 244.
19 Siehe T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 5 f; Beyeler, Handkommentar 3 

Art 468 OR Rz 6; Kissling, jusletter 10.  6.  2002 Rz 9.
20 Siehe etwa MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 6; BeckOGK / Körber, BGB § 784 

Rz 19; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 9; vgl aber auch Soergel / Schnau-
der, BGB 13 § 783 Rz 39.

21 Siehe § 787 Abs 1 BGB ( dazu Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 787 Rz 2 ). Demge-
genüber bezieht sich § 1401 Abs 3 nach den Materialien nur auf das Valutaverhält-
nis ( HHB 288 f, » Anweisung zur Schuldtilgung « ).
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Aufrechnung mit einer durch die anweisungsgemäße Leistung entste-
henden Gegenforderung angenommen.22

All diese Unklarheiten und Verständnisunterschiede haben freilich 
nicht nur Konsequenzen für die Beurteilung der Anweisung selbst, son-
dern darüber hinaus auch für die auf Basis der Anweisung erfolgten 
Leistungen. So beeinflussen sie insbesondere auch Erfordernis und Mo-
dalitäten einer allfälligen Rückabwicklung von Lieferungen und Zah-
lungen. Da die Anweisung, worüber allgemein Einigkeit besteht, der 
Förderung von Leistungsvorgängen dienen soll, untergraben Schwierig-
keiten wie die angesprochenen die Erreichung des mit der Anweisung 
bezweckten Ziels. Dass die Anweisung als Rechtsinstitut dem Zweck der 
Erleichterung der Leistungsabwicklung wirklich gerecht werden kann, 
setzt daher ein in sich geschlossenes und konsistentes Verständnis der 
Anweisung voraus.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das dogmatische Grundgerüst 
der Anweisung und ihre Wesensmerkmale herauszuarbeiten. Es soll 
geklärt werden, was die entscheidenden Voraussetzungen für das Zu-
standekommen der Anweisung sind, in welcher Beziehung sie zu den 
Grundverhältnissen steht, welche Wirkungen ihr zukommen und wel-
che Funktionen sie zu erfüllen vermag. Der Schwerpunkt ist dabei im 
rechtsgeschäftlichen Bereich angesiedelt. Fragen des Sachenrechts wer-
den – wenn auch in geringerem Umfang – ebenfalls untersucht, wäh-
rend Fragen der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung nur am 
Rande gestreift werden. Eine Untersuchung der bereicherungsrechtli-
chen Rückabwicklung im Dreiecksverhältnis der Anweisung böte einer-
seits Stoff für eine eigene Arbeit und andererseits sind in jüngerer Zeit 
zum deutschen und schweizerischen Recht Monographien zu diesem 
Thema erschienen, wodurch sich eine diesbezügliche Einschränkung 
der vorliegenden Arbeit ebenfalls rechtfertigen lässt.23 Der Fokus auf 
das dogmatische Grundgerüst erklärt auch, warum auf Fragen der An-
weisung in der Insolvenz nicht eingegangen wird. Obwohl sich dabei 
äußerst spannende Fragen stellen,24 sind doch primär Wertungen des 
jeweiligen nationalen Insolvenzrechts betroffen. Vergleichbares gilt für 

22 Gautschi, Berner Kommentar Art 466 OR Rz 8a–c; Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 
OR Rz 19.

23 Siehe etwa Solomon, Bereicherungsausgleich; Voser, Bereicherungsansprüche.
24 Vgl dazu bereits Lent, Anweisung 133 ff; siehe weiters Heile, Anweisung im Konkurs 

5 ff, 97 ff; Koziol, JBl 1985, 586; denselben, GS Schönherr 20; Fink, ÖJZ 1985, 433.
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die Insolvenzanfechtung der Anweisung aus Gründen der Gläubigerbe-
nachteiligung oder auch die Anfechtung wegen Willensmängeln. Stets 
geht es primär darum, allgemeine Regeln auf die Anweisung anzuwen-
den, nicht aber um Grundfragen des Anweisungsrechts selbst, weshalb 
die genannten Problembereiche im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
außer Betracht bleiben sollen. Schließlich wird auch die Übertragung 
der Anweisung nicht näher untersucht.

Demgegenüber soll mit der vorliegenden Untersuchung nicht nur 
die Rechtslage in Österreich geklärt, sondern auch herausgearbeitet 
werden, wie die Anweisung in Deutschland und in der Schweiz verstan-
den wird und welche Unterschiede zwischen den genannten Rechtsord-
nungen bestehen. Eine rechtsvergleichende Untersuchung ist bei der 
Anweisung umso dringender geboten, als die drei Rechtsordnungen 
bei der Anweisung nicht nur alle auf gemeinrechtlichen Wurzeln be-
ruhen, sondern sowohl die österreichische als auch die schwei zerische 
Regelung klar vom deutschen BGB bzw dessen Vorarbeiten beeinflusst  
wurden.

Die Herausarbeitung eines geschlossenen Systems der Anweisung 
erscheint ferner vor dem Hintergrund einer möglichen künftigen 
Rechtsangleichung oder Rechtsvereinheitlichung auf europäischer 
Ebene sinnvoll. Denn eine solche ist nur dann möglich, wenn zunächst 
als Basis Funktion und Funktionsfähigkeit der Anweisung auf nationa-
ler Ebene für die verschiedenen Rechtsordnungen geklärt sind. Erst da-
ran anknüpfend könnte die Ausarbeitung einer einheitlichen Regelung 
in Angriff genommen werden. Eine derartige nationale Klärung soll im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit für das österreichische Recht erfolgen. 
Darüber hinaus soll auch für das deutsche und schweizerische Recht 
zumindest eine Annäherung an das dogmatische Grundgerüst der An-
weisung erreicht werden.

Zu diesem Zweck beginnt die Darstellung mit einem sehr kurzen 
Überblick über die aktuelle Gesetzeslage in Österreich, Deutschland 
und der Schweiz. Im Anschluss daran wird vor der näheren Untersu-
chung der Anweisung für das österreichische Recht auf Basis des bis-
herigen Meinungsstandes eine Abgrenzung der Anweisung gegenüber 
verwandten Institutionen vorgenommen. Unter Einbeziehung auch des 
deutschen und schweizerischen Rechts folgt im zentralen Teil der Ar-
beit zunächst die Untersuchung der nicht angenommenen und sodann 
der angenommenen Anweisung. Im Anschluss daran wird die Abgren-
zung zu verwandten Rechtsinstituten auf Basis der für die Anweisung 
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erzielten Erkenntnisse für das österreichische Recht präzisiert, bevor 
abschließend die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst werden.

B.  Die gesetzlichen Regelungen 25

1.  Österreichisches Recht

Die Regelung der Anweisung im österreichischen Recht geht in ihrer 
heutigen Form auf die dritte Teilnovelle des ABGB zurück und findet 
sich in den §§ 1400 bis 1403 ABGB.26 An einer Anweisung sind notwen-
digerweise drei Personen beteiligt: die Anweisende, die Angewiesene 
und der Anweisungsempfänger.27 Zwischen den beteiligten Personen 
bestehen zwei Grund- oder Kausalverhältnisse, auf denen die Anwei-
sung beruht,28 nämlich das Deckungsverhältnis zwischen Anweisender 
und Angewiesener einerseits und das Valutaverhältnis zwischen Anwei-
sender und Anweisungsempfänger andererseits.29

25 Im Rahmen des folgenden Kurzüberblicks werden nur wenige zentrale Fundstel-
len angeführt. Für genauere Nachweise zu den einzelnen Themen sei auf die nä-
here Untersuchung in den Abschnitten III und IV der Arbeit verwiesen.

26 Die §§ 1400 bis 1410 der Stammfassung des ABGB zur Anweisung hatten nicht klar 
zwischen Anweisung und Schuldübernahme unterschieden, weshalb im Rahmen 
der III. Teilnovelle eine umfassende Neuregelung für notwendig erachtet wurde. 
Siehe HHB 284 f.

27 Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 160.
28 Vgl Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 2 a.
29 So bereits Krainz / Pfaff / Ehrenzweig, System II / 1 5 183 f; Ehrenzweig, System II / 1, 266; 

Mayr, Lehrbuch II / 3, 125 f; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 327. Siehe weiters Planck / Lan-
dois, BGB 4 Vor Anweisung Anm I 2a, 2b. Spielbüchler, Schuldverhältnis 11, sowie der-
selbe in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 1 Fn 3, lehnt den Begriff Valutaverhältnis hingegen 
als nur einen Teilbereich abdeckend und daher nicht aussagekräftig ab und will 
stattdessen in Anknüpfung an Stimmen in der deutschen Lehre von Zuwendungs-
verhältnis sprechen. Er hält den Begriff für anschaulicher, da es sich beim fragli-
chen Verhältnis um dasjenige handle, aus dem die Leistung zugewendet werde 
( dem folgend Kerschner in Klang, ABGB 3 § 1431 Rz 21 ). Der Begriff Zuwendungs-
verhältnis ist jedoch vor dem Hintergrund des bereicherungsrechtlichen Sprach-
gebrauchs gerade in Deutschland problematisch ( siehe dazu MünchKomm / Ha-
bersack, BGB 8 § 783 Rz 4 f ): Dort wird nämlich zwischen Leistung und Zuwendung 
differenziert, wobei unter Leistung eine bewusste, zweckgerichtete Vermehrung 
fremden Vermögens verstanden wird, während es bei der Zuwendung an der 
Zweckrichtung fehlt ( vgl Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 67 II 1 d; Koppenstei-
ner / Kramer, Bereicherung 24 ff; vgl weiters Heermann, Geldgeschäfte § 10 Rz 20 f ). 
Legt man diese Terminologie zugrunde, erfolgt zwischen Angewiesener und An-
weisungsempfänger eine Zuwendung, die gleichzeitig eine Leistung der Angewie-
senen an die Anweisende sowie der Anweisenden an den Anweisungsempfänger 

 Grundlagen
Die gesetzlichen Regelungen
I.
B.



9B.  Die gesetzlichen Regelungen

  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

          Deckungsverhältnis
 Anw                 Ang

 AnwE

Abb 1: Die Grundverhältnisse

Die Anweisung zielt nun darauf ab, die beiden Grundverhältnisse durch 
nur einen realen Zuwendungsvorgang abzuwickeln.30 Ermöglicht wird 
dies auf Basis von § 1400 ABGB durch eine von der Anweisenden mit-
tels formfreier einseitiger Erklärungen 31 erteilte doppelte Ermächti-
gung: Einerseits ermächtigt die Anweisende die Angewiesene die Leis-
tung im eigenen Namen aber auf Rechnung der Anweisenden an den 
Anweisungsempfänger zu erbringen und andererseits ermächtigt die 
Anweisende den Anweisungsempfänger, die Leistung im eigenen Na-
men aber wiederum auf Rechnung der Anweisenden bei der Angewie-
senen einzuheben. So könnte etwa die Anweisende B die Angewiesene 
A ermächtigen, € 1.000,–, die A der B aus einem Kaufvertrag schuldet, 
an den Anweisungsempfänger C zu leisten, dem B ihrerseits € 1.000,– 
aus einem Werkvertrag schuldet, und zugleich den C dazu ermächtigen, 
die € 1.000,– Werkvertragshonorar statt von ihr von der Angewiesenen  
 

darstellt. Der Verweis auf die Zuwendung könnte daher als solcher auf das soge-
nannte Einlösungsverhältnis zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger 
missverstanden werden ( dies zeigt sich etwa bei Esser / Weyers Schuldrecht II / 1 8 
§ 43 I 1; vgl auch Große-Sender, JAP 1996 / 97, 227 ). Selbst wenn man ( wie Spielbüchler, 
Schuldverhältnis 16 Fn 3 ) diese Differenzierung zwischen Leistung und Zuwen-
dung ablehnt, kann die Verwendung des Begriffs Zuwendungsverhältnis zu Miss-
verständnissen führen, weshalb in der vorliegenden Arbeit darauf verzichtet und 
stattdessen der in Österreich schon zur Zeit der III. Teilnovelle übliche Begriff Va-
lutaverhältnis verwendet wird.

30 Vgl bereits HHB 286. Siehe weiters Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 1.
31 Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 1; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1400 

Rz 2; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 8; Neumayr in KBB 6 § 1400 Rz 1; Rudolf in 
Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1400 Rz 1; vgl aber auch Spiel-
büchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3.
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A einzuheben. Zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger ent-
steht allein aufgrund der Anweisung kein eigenes Schuldverhältnis.32 In 
diesem sogenannten Einlösungsverhältnis  33 kommt es lediglich zur Er-
bringung der realen Zuwendung.34

Anw                 Ang

 AnwE

Abb 2: Die Abwicklung im Wege der Anweisung

Aus den Kausalverhältnissen ergibt sich der wirtschaftliche Grund der 
Zuwendungserbringung,35 wobei verschiedenste Geschäftszwecke in 
Frage kommen.36 Die Kausalverhältnisse können – wie im genannten 
Beispiel der Kauf- und der Werkvertrag – schon vor der Anweisung be-
stehen, müssen dies aber nicht. Vielmehr kann ein fehlendes Grund-
verhältnis auch erst durch einen in der Anweisung konkludent enthal-
tenen Antrag auf Abschluss eines solchen begründet werden.37 Für das  

32 EBRV 154.
33 Wolff, Bürgerliches Recht 4 149; derselbe in Klang, ABGB 2 VI 327.
34 Das Gesetz spricht von Leistung, da zum damaligen Zeitpunkt unter Leistung die 

tatsächliche bewusste Vermögensverschiebung verstanden wurde ( siehe dazu nä-
her Reuter / Martinek, Bereicherung 80 ff; vgl auch Voser, Bereicherungsansprüche 
205 ). Nach der modernen bereicherungsrechtlichen Terminologie, die an eine 
bewusste zweckgerichtete Vermögensverschiebung anknüpft ( siehe dazu näher 
Reuter / Martinek, Bereicherung 80 ff ), liegt jedoch im Einlösungsverhältnis keine 
Leistung vor, sondern nur in den Grundverhältnissen ( vgl Reuter / Martinek, Berei-
cherung II 48 f ). Bei der Vermögensverschiebung im Einlösungsverhältnis handelt 
es sich also nicht um eine Leistung im bereicherungsrechtlichen Sinne. Um Ver-
wirrung zu vermeiden, wird hier der Begriff ( reale ) Zuwendung verwendet.

35 Vgl Ehrenzweig, System II / 1 2 290; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 1; Wel-
ser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 716 f.

36 EBRV 155; HHB 286, 291.
37 Spielbüchler, Schuldverhältnis 25 f; vgl auch bereits EBRV 155. Dies gilt jedenfalls 

für das Deckungsverhältnis. Weniger deutlich ist die Lage beim Valutaverhältnis. 
Siehe dazu unten III.E.3.b ).
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Deckungsverhältnis sieht § 1403 ABGB ausdrücklich vor, dass in Fällen, 
in denen kein anderer Rechtsgrund besteht, die Regeln über den » Be-
vollmächtigungsvertrag « zu gelten haben. Im Zweifel ist also von einem 
Auftragsverhältnis auszugehen.38

Da die Anweisung nach § 1400 ABGB bloß eine doppelte Ermächti-
gung enthält, kann sie für sich allein betrachtet auch keine Verpflich-
tung der Angewiesenen oder des Anweisungsempfängers herbeifüh-
ren.39 Allerdings bestimmt § 1401 ABGB, dass die Angewiesene, insoweit 
sie das zu Leistende der Anweisenden bereits schuldet, verpflichtet ist, 
der Anweisung Folge zu leisten ( sogenannte Anweisung auf Schuld ).40 
Die Verpflichtung zur Befolgung der Anweisung ist somit von einer be-
stehenden Schuld zwischen Anweisender und Angewiesener abhängig.

Wird in Befolgung der Anweisung die reale Zuwendung zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger erbracht, so wirkt diese so-
wohl im Deckungs- als auch im Valutaverhältnis als Leistungserbrin-
gung.41 Der Anweisung alleine kommt diese Wirkung hingegen – vorbe-
haltlich abweichender Vereinbarung – entsprechend § 1401 Abs 3 ABGB 
nicht zu.42

Während die Anweisung selbst kein Schuldverhältnis zwischen An-
gewiesener und Anweisungsempfänger begründet, kann ein solches 
dann entstehen, wenn die Angewiesene gemäß § 1402 ABGB die An-
weisung gegenüber dem Anweisungsempfänger annimmt. Dieses soge-
nannte Akzept ist eine einseitige Willenserklärung der Angewiesenen,43 
durch die eine selbständige Verpflichtung der Angewiesenen gegenüber 
dem Anweisungsempfänger begründet wird. Die Angewiesene kann 
dem Anweisungsempfänger dann nach § 1402 ABGB nur mehr solche 
Einwendungen entgegenhalten, die entweder die Gültigkeit der An-
nahme betreffen oder sich aus dem Inhalt der Anweisung bzw aus ihren  
 

38 EBRV 155; Ehrenzweig, System II / 1 2 290. Ein solches setzt natürlich entsprechende 
Willensübereinstimmung voraus. Ohne Zustimmung der Angewiesenen liegt le-
diglich eine Ermächtigungsbeziehung vor. Vgl dazu auch Schey, Obligationsver-
hältnisse 485.

39 HHB 287.
40 HHB 287. Zu möglichen Verpflichtungen des Anweisungsempfängers und deren 

Voraussetzungen siehe unten III.F.1.
41 Vgl Wolff in Klang, ABGB 2 VI 325; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 1; Welser /  

Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 716 f, 720.
42 HHB 289.
43 So bereits Ehrenzweig, System II / 1 2 288. Vgl auch HHB 289.
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persönlichen Beziehungen zum Anweisungsempfänger ergeben. Das 
so entstehende Schuldverhältnis ist von den Grundverhältnissen unab-
hängig und wird dementsprechend als abstraktes Schuldverhältnis be-
zeichnet.44 Wird allerdings die Anweisung selbst oder auch die Annah-
meerklärung vom Bestand des Grundverhältnisses abhängig gemacht 
( man spricht in diesem Zusammenhang von einer titulierten oder titu-
liert angenommenen Anweisung ), kann sich die Angewiesene trotz des 
Akzepts auf das Grundverhältnis berufen.45 Zur Annahme gegenüber 
dem Anweisungsempfänger ist die Angewiesene selbst im Falle einer 
Anweisung auf Schuld nicht verpflichtet.46

Anw                 Ang

AnwE

Abb 3: Die angenommene Anweisung

2.  Deutsches Recht

Die Regelung der Anweisung im deutschen Recht in den §§ 783–792 BGB 
ist der österreichischen durchaus vergleichbar, was sich schon daraus 
ergibt, dass die Bestimmungen des im Jahr 1900 in Kraft getretenen 
BGB zur Anweisung ein wichtiges Vorbild für die Redaktoren der drit-
ten Teilnovelle zum ABGB darstellten.47 Nach § 783 BGB ist dann, wenn 
jemand eine Urkunde, in der er einen anderen anweist, Geld, Wertpa-
piere oder andere vertretbare Sachen an einen Dritten zu leisten, dem  

44 EBRV 154, HHB 289 f.
45 Ehrenzweig, System II / 1 2 286. Zur Titulierung vgl bereits Salpius, Novation 75 ff.
46 Ehrenzweig, System II / 1 2 286.
47 Siehe bereits Last, Grünhuts Zeitschrift 37 ( 1910 ) 678. Zur Redaktionsgeschichte 

siehe näher unten III.A.2.d ) ( iii ).
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Dritten aushändigt, dieser ermächtigt, die Leistung bei dem Angewiese-
nen im eigenen Namen zu erheben, während der Angewiesene ermäch-
tigt ist, für Rechnung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger 
zu leisten.

Der wesentliche Unterschied zum österreichischen Recht besteht 
darin, dass in den §§ 783 ff BGB bewusst 48 nur ein spezieller Fall der 
Anweisung geregelt wurde: Erfasst sind nur urkundlich erteilte Anwei-
sungen über Geld, Wertpapiere und andere vertretbare Sachen,49 bei 
denen die Anweisungsurkunde dem Anweisungsempfänger von der An-
weisenden ausgehändigt wird.50 Anweisungen, die nicht unter diesen 
engen Anweisungsbegriff fallen, werden als Anweisungen im weiteren 
Sinne  51 bezeichnet.52 Auf diese sind die Regelungen der §§ 783 ff BGB 
zwar grundsätzlich analog anwendbar, doch ist die Möglichkeit einer 
Analogie stets im Einzelnen zu prüfen.53

Wie § 783 BGB zeigt, ist die Anweisung auch im deutschen Recht als 
Doppelermächtigung konzipiert, sodass sich aus der Anweisung selbst 
keine Verpflichtung zur Befolgung derselben ergibt. Zu beachten ist 
freilich, dass die Anweisung nach der heute hM in Deutschland nicht 
auf einseitiger Willenserklärung der Anweisenden beruht, sondern auf 

48 Siehe Mugdan, Materialien II 312.
49 Zu berücksichtigen ist dabei auch der enge, auf körperliche Sachen beschränkte 

Sachbegriff des deutschen Rechts. Siehe dazu Staudinger / Seiler, BGB ( 2012 ) 
Einleitung zum Sachenrecht Rz 16 ff; Staudinger / Stieper, BGB ( 2017 ) § 90 Rz 1 ff; 
BeckOGK / Mössner, BGB § 90 Rz 57 ff. Im Gegensatz dazu versteht § 285 ABGB unter 
Sache alles, was von der Person unterschieden ist, und zum Gebrauche der Men-
schen dient, sodass auch unkörperliche Sachen erfasst sind. Dazu näher Koziol in 
FS Canaris 80, 1087 ff.

50 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 2, 8; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) 
§ 783 Rz 33; RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 1.

51 Diese Terminologie geht auf die Materialien zurück. Siehe Jakobs / Schubert, Bera-
tung, Schuldverhältnisse III § 783, 590.

52 BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 10 ff; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 33; 
RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 1; Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 322, 920; der-
selbe, Bankvertragsrecht 2 Rz 2013; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 1 a. 
Obwohl in den §§ 783 ff nur dieser Spezialfall geregelt wurde, hielten die Geset-
zesverfasser andere Gestaltungen für durchaus zulässig und gingen somit von 
einem über die enge BGB-Anweisung hinausgehenden weiteren Anweisungsbe-
griff aus. In diesem Sinne Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 8 ff. Siehe dazu näher 
Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 589 f, § 792, 618 f; Mugdan, 
Materialien II 312, 960.

53 Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 322; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 8; 
BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 10, 14 f; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 
Rz 33; vgl auch RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 9.
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einem Vertrag zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger.54 An-
ders als nach § 1401 ABGB ist die Angewiesene nach § 787 Abs 2 BGB zu-
dem selbst bei einer Anweisung auf Schuld nicht zur Leistung an den 
Anweisungsempfänger verpflichtet. Wurde die reale Zuwendung aber 
der Anweisung entsprechend erbracht, so wirkt diese – wie auch im ös-
terreichischen Recht – in beiden Grundverhältnissen.55

In § 784 BGB ist die Möglichkeit einer Annahme der Anweisung 
durch die Angewiesene gegenüber dem Anweisungsempfänger durch 
schriftlichen Vermerk auf der Anweisungsurkunde vorgesehen. Da-
durch wird ein selbständiges Forderungsrecht des Anweisungsempfän-
gers begründet. Die Angewiesene kann dem Anweisungsempfänger im 
Falle eines solchen Akzepts nach § 784 Abs 1 BGB 2. Teilsatz nur noch 
solche Einwendungen entgegensetzen, die die Gültigkeit der Annahme 
betreffen, sich aus dem Inhalt der Anweisung oder dem Inhalt der An-
nahme ergeben oder dem Angewiesenen unmittelbar gegen den Anwei-
sungsempfänger zustehen.56 Gerade in Bezug auf § 784 BGB wird frei-
lich besonders streng geprüft, ob diese Bestimmung auch außerhalb 
des engen Regelungsbereichs des § 783 BGB analog angewendet werden 
kann.57 Die Annahme der Anweisung gegenüber dem Anweisungsemp-
fänger ist nach der hM zum deutschen Recht nicht als einseitige Erklä-
rung der Angewiesenen anzusehen, sondern wird als Vertrag zwischen 
der Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger verstanden.58

3.  Schweizerisches Recht

Im schweizerischen Recht ist die Anweisung in den Art 466–471 OR ge-
regelt. Nach Art 466 OR wird durch die Anweisung die Angewiesene er-
mächtigt, Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen auf Rech-
nung der Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu leisten und 

54 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 14 f; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 71; 
Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 16.

55 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 1; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 6; Stau-
dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 3.

56 Zur Zulässigkeit einer Titulierung im deutschen Recht siehe unten III.C.2.b ) sowie 
IV.C.3.b ).

57 Vgl MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 16, 19, 23; BeckOGK / Körber, BGB § 783 
Rz 16 ff; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 34 ff; RGRK / Steffen, BGB Vor 
§ 783 Rz 9 f.

58 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 2; vgl auch BeckOGK / Körber, BGB § 784 
Rz 4, 6; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 7.
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der Anweisungsempfänger ermächtigt, die Leistung von der Angewiese-
nen im eigenen Namen zu erheben.59 Auch in der Schweiz beruht die An-
weisung somit auf dem Konzept der Doppelermächtigung. Wiederum 
sollen durch eine Zuwendung im Einlösungsverhältnis beide Grundver-
hältnisse abgewickelt werden.60

Eine Beschränkung auf schriftlich erteilte Anweisungen oder die 
bloß indirekte Erteilung der Anweisung im Wege des Anweisungsemp-
fängers, wie dies im deutschen Recht vorgesehen ist, enthält das schwei-
zerische Recht nicht.61 Darüber hinaus wird von der hM die im Wortlaut 
des Art 466 OR enthaltene Beschränkung des Gegenstandes der Anwei-
sung auf Geld, Wertpapiere oder vertretbare Sachen nicht berücksich-
tigt, vielmehr werden Anweisungen für alle Arten von Sachleistungen,62 
teilweise sogar für alle Leistungen, zugelassen.63 Ob es sich bei der An-
weisung um einen Vertrag handelt oder ob diese auf einseitiger Wil-
lenserklärung beruht, ist strittig, die neuere Lehre geht aber von einer 
einseitigen Willenserklärung aus.64

Art 468 Abs 2 OR sieht für die Anweisung auf Schuld eine Befol-
gungspflicht der Angewiesenen vor. Eine Verpflichtung zum Akzept ist 
damit aber, wie Art 468 Abs 3 OR ausdrücklich festhält, nicht verbunden. 
Durch die in Art 468 Abs 1 OR vorgesehene Annahme der Anweisung sei-
tens der Angewiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger kann 
wiederum ein selbständiges Forderungsrecht des Anweisungsemp-
fängers begründet werden, dem die Angewiesene nur eingeschränkt 
Einwendungen entgegenhalten kann. Nach Art 468 Abs 1 OR kommen 
nur solche Einwendungen in Betracht, die sich aus dem persönlichen 

59 Das schweizerische ZGB geht, wie auch das deutsche BGB, von einem engen Sach-
begriff aus. Siehe dazu Haab / Simonius, Zürcher Kommentar Einleitung Rz 21 ff; 
Meier-Hayoz, Berner Kommentar Systematischer Teil Rz 115 ff; Rey, Sachenrecht I 
Rz 66 f.

60 Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466–471 OR Rz 15.
61 Gautschi, Berner Kommentar Art 466 OR Rz 2a; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 

Art 466 OR Rz 4 f; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 26; Tevini, 
Commentaire Romand Art 466 CO Rz 12.

62 Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 10; von Büren, Schweizerisches Obligatio-
nenrecht BT 309; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 7. Kritisch Tevini, 
Commentaire Romand Art 466 CO Rz 6.

63 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 7.
64 Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 7; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 

Vor Art 466–471 OR Rz 1, Art 466 Rz 6; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar 
Art 466 OR Rz 9, 27; Tevini, Commentaire Romand Art 466 CO Rz 1. AA Gautschi, 
Berner Kommentar Vor Art 466 OR Rz 3a ff.



16 Grundlagen  I.

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

Verhältnis zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger oder 
aus dem Inhalt der Anweisung selbst ergeben, nicht aber solche aus 
dem Verhältnis der Angewiesenen zur Anweisenden. Allerdings kommt 
auch nach schweizerischem Recht eine Titulierung der Anweisung bzw 
des Akzepts in Betracht.65 Das Akzept ist nach schweizerischem Recht, 
ebenso wie in Österreich, als einseitige Willenserklärung der Ange-
wiesenen anzusehen.66 Da für die Anweisung selbst keine Formvor-
schriften vorgegeben sind, gibt es solche auch nicht für das Akzept.67 
Eine dem deutschen Recht vergleichbare Einschränkung auf Erteilung 
des Akzepts durch schriftlichen Vermerk auf der Anweisungsurkunde 
kennt das schweizerische Recht daher nicht.

65 Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 15, Art 468 OR Rz 10; Gautschi, Berner 
Kommentar Art 466 OR Rz 7c; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 8, 
Art 468 OR Rz 7 f; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 32; Tevini, 
Commentaire Romand Art 466 CO Rz 4. Siehe dazu näher unten III.C.2.b ) sowie 
IV.C.3.b ).

66 Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 3; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommen-
tar Art 468 OR Rz 14; Tevini, Commentaire Romand Art 468 CO Rz 9. Vgl auch T. 
Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 4.

67 Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 3; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 
Art 468 OR Rz 4; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 468 OR Rz 15.



17

  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

II.  Abgrenzung gegenüber verwandten 
Institutionen auf Basis des bisherigen 
Meinungsstandes

Vor Beginn der näheren Untersuchung der Anweisung selbst erfolgt zu-
nächst auf Basis des bisherigen Meinungsstandes eine Abgrenzung ge-
genüber verwandten Institutionen. Diese Abgrenzung wird auf das ös-
terreichische Recht beschränkt, da es hierbei auf die ganz allgemeine 
Zuordnung der einzelnen Rechtsinstitute ankommt und die Einbezie-
hung deutschen und schweizerischen Rechts zu einem sehr breiten Ein-
dringen in diese Rechtsordnungen zwingen würde. Untersucht wird das 
Verhältnis der Anweisung zu echtem und unechtem Vertrag zugunsten 
Dritter, Zession, Schuldübernahme und Garantie. Die Abgrenzung soll 
dabei helfen, die wesentlichen Fragenstellungen herauszuarbeiten, die 
es in der Folge bei der Untersuchung der Anweisung zu beantworten 
gilt. So sinnvoll es unter diesem Gesichtspunkt erscheint, die Abgren-
zung gleich zu Beginn vorzunehmen, führt dies doch notwendigerweise 
dazu, dass sie provisorisch ist. Aus diesem Grund wird die hier getrof-
fene Abgrenzung am Ende dieser Arbeit auf Grundlage der gewonnenen 
Erkenntnisse zur Anweisung für das österreichische Recht präzisiert.

A.  Vertrag zugunsten Dritter

Beim Vertrag zugunsten Dritter verspricht eine Vertragspartei der ande-
ren die Erbringung einer Leistung an einen Dritten. Forderungsberech-
tigt ist nach § 881 Abs 1 ABGB die Versprechensempfängerin; sie kann 
Leistung an den Dritten verlangen. Daneben, also zusätzlich zur Ver-
sprechensempfängerin, kann nach § 881 Abs 2 ABGB auch dem Dritten 
selbst ein Forderungsrecht zustehen.68 Ist dies der Fall, liegt ein echter 

68 HHB 159. Möglich ist aber auch eine Vereinbarung, wonach das Forderungsrecht 
nur dem Dritten zusteht, während das der Versprechensempfängerin ausgeschlos-
sen wird ( vgl HHB 159 f, wo auch deutlich wird, dass die Materialien dies als sel-
tenen Ausnahmefall betrachten ). So auch Ehrenzweig, System II / 1 2 197; Gschnitzer 

Abgrenzung gegenüber verwandten Institutionen
Vertrag zugunsten Dritter
II.
A.
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Vertrag zugunsten Dritter vor; hat hingegen nur die Versprechensemp-
fängerin ein Forderungsrecht, wird von einem unechten Vertrag zuguns-
ten Dritter gesprochen.69 Das Kriterium zur Unterscheidung der beiden 
Kategorien ist somit die Existenz eines Forderungsrechts des Dritten. 
Die Leistungserbringung an den Dritten ist dem echten und dem un-
echten Vertrag zugunsten Dritter hingegen gemein: Die Versprechende 
soll ihre Leistung nicht an die Versprechensempfängerin als ihre Ver-
tragspartnerin, sondern an den Dritten erbringen. Statt von Verträgen 
zugunsten Dritter wird deshalb auch von Verträgen auf Leistung an 
Dritte gesprochen.70

1.  Gemeinsamkeiten mit der Anweisung

Vergleicht man Lehre und Rechtsprechung zum Vertrag zugunsten Drit-
ter und zur Anweisung, zeigen sich in mehrfacher Hinsicht Gemeinsam-
keiten der beiden Rechtsinstitute.

Zunächst wird hervorgehoben, dass sowohl dem Vertrag zugunsten 
Dritter als auch der Anweisung ein dreipersonales Verhältnis zugrunde 
liege.71 Der Anweisenden, der Angewiesenen und dem Anweisungsemp-
fänger stehen hier die Versprechensempfängerin, die Versprechende 

in Klang, ABGB 2 IV / 1, 226. Siehe weiters Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 881 
Rz 1; Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 13; Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 30; 
Riedler in Schwimann / Kodek, ABGB 4 §§ 881–882 Rz 1. OGH 12.  9.  1967, 8 Ob 191  /  67. 
Vgl auch Spielbüchler, Schuldverhältnis 18.

69 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 32 ff, 61 ff; P. Bydlinski in KBB 6 § 881 Rz 1 f; 
Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 881 Rz 1; dieselbe, Schuldrecht AT 6 Rz 6 / 11; 
Ehrenzweig, System II / 1 2 196 f; Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 225 ff; Kalss in ABGB-
ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 13; Mayrhofer, Schuldrecht AT 179; Riedler in Schwimann / Kodek, 
ABGB 4 §§ 881–882 Rz 1; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 638. OGH 
28.  4.  1982, 6 Ob 833  /  81.

70 Siehe etwa Hellwig, Leistung an Dritte 42 ff, der zwischen ermächtigenden und 
berechtigenden Verträgen auf Leistung an Dritte unterscheidet; vgl weiters Eh-
renzweig, Zweigliedrige Verträge 21 ff; Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 225. In der 
jüngeren österreichischen Literatur wird die Bezeichnung Vertrag auf Leistung an 
Dritte jedoch regelmäßig nur zur Bezeichnung unechter Verträge zugunsten Dritter 
verwendet ( so etwa Spielbüchler, Schuldverhältnis 16 ff; Dullinger in Rummel / Lukas, 
ABGB 4 § 881 Rz 1; Riedler in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 881–882 Rz 1; Parapatits, 
Vertrag zugunsten Dritter 32; Ehrenzweig, System II / 1 2 196 f hatte in diesem Zusam-
menhang noch von schlichten Verträgen auf Leistung an Dritte gesprochen ).

71 Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 4. Im bereicherungsrechtlichen Sinne kann 
beim Vertrag zugunsten Dritter ebenso wie bei der Anweisung von einem Drei-
ecksverhältnis gesprochen werden ( Voser, Anweisung 14 ff ). Siehe dazu näher un-
ten III.A.1.
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und der Dritte gegenüber.72 Versprechensempfängerin und Verspre-
chende sind über das Deckungsverhältnis miteinander verbunden. Das 
Verhältnis zwischen Versprechensempfängerin und Drittem wird Valu-
taverhältnis genannt.73 Zwischen Versprechender und Drittem wird von 
Einlösungsverhältnis gesprochen.74 In diesem erfolgt die Leistungser-
bringung, die beim echten Vertrag zugunsten Dritter vom Dritten auch 
gefordert werden kann; ein eigenes Kausalverhältnis besteht zwischen 
Versprechender und Drittem hingegen nicht.75

Als weiteres Übereinstimmungsmerkmal ist die Bewirkung einer 
mittelbaren Drittleistung zu nennen. Bei der Anweisung kommt es zu 
einer mittelbaren Drittleistung, da die Angewiesene ermächtigt wird, 
auf Rechnung der Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu leis-
ten, der wiederum ermächtigt wird, die Leistung auf Rechnung der An-
weisenden einzuheben. Die Anweisung verbindet somit das Deckungs- 
und das Valutaverhältnis dergestalt miteinander, dass durch eine reale 
Zuwendung im Einlösungsverhältnis in beiden Grundverhältnissen 
die Leistung mittelbar – weil nicht von der bzw an die Anweisende – 
erbracht wird. In diesem Sinne wird die Anweisung im Herrenhaus-
bericht als » Form indirekter Leistung durch Vermittlung Dritter « be-
zeichnet.76

Beim Vertrag zugunsten Dritter besteht demgegenüber eine der ty-
pischen Wirkungen in der Ausrichtung der Erfüllung des Deckungsver-
hältnisses auf den Dritten.77 Anstatt den Leistungsgegenstand an die 
Versprechensempfängerin zu leisten, erbringt die Versprechende ihre 
Leistung an den Dritten.78 Durch die Leistung an den Dritten leistet die 
Versprechende aber nicht nur an diesen, sondern ( mittelbar ) auch an 
die Versprechensempfängerin.79 Darüber hinaus kommt es automatisch 

72 Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 224; Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 881 Rz 1, 
4; Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 3.

73 Spielbüchler hingegen spricht vom Zuwendungsverhältnis. Siehe dazu oben Fn 29.
74 Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 225; Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 881 Rz 4; 

Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 3; Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 1.
75 Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 225; vgl auch Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 

62.
76 HHB 291.
77 Siehe Spielbüchler in Klang, ABGB 3 Vor §§ 1400–1403, 371; vgl weiters denselben, 

Schuldverhältnis 16 ff, 24 ff. Für den unechten Vertrag zugunsten Dritter betont 
dies Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 1.

78 Beim unechten Vertrag zugunsten Dritter wird auch von einer Verkürzung des 
Leistungsweges gesprochen. Siehe Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 158.

79 HHB 157.
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auch zu einer mittelbaren ( weil durch die Versprechende erfolgende ) 
Leistung der Versprechensempfängerin an den Dritten. In diesem Sinne 
betont Gschnitzer im Klang Kommentar: » Charakteristisch für alle Ver-
träge auf Leistung an Dritte ist, daß der Versprechensempfänger als Ge-
ber eine eigene Leistung über den Versprechenden als Mittler an den 
Dritten bewirken will; sei es, daß er ihm eine Leistung gibt oder ver-
spricht, wofür die Gegenleistung dem Dritten zukommen soll, oder daß 
er ihm eine Sache zum Weitergeben an den Dritten übergibt oder eine 
unentgeltliche Zuwendung an ihn mit einer Auflage zugunsten des Drit-
ten versieht. Ohne Mittlerschaft kein Vertrag zugunsten Dritter « 80. So-
wohl die Anweisung als auch der Vertrag zugunsten Dritten sind daher 
Mittel zur Bewerkstelligung indirekter Leistungen.81

Dies lässt sich gut an einem einfachen Beispiel aufzeigen. Will etwa 
B ihrem Vertragspartner C eine Sache zukommen lassen, die sie sich ih-
rerseits von der A beschaffen muss, so kann sie mit der A einen Vertrag 
zugunsten des C abschließen. Die Versprechende A leistet sodann die 
Sache an den Dritten C. Damit erbringt die Versprechende A zugleich 
eine mittelbare Leistung an die Versprechensempfängerin B, die ihrer-
seits mittelbar an den Dritten C leistet. B kann sich aber auch für eine 
Anweisung entscheiden und einerseits die A anweisen, die Sache dem 
Anweisungsempfänger C zuzuwenden und zugleich den Anweisungs-
empfänger C anweisen, die Sache für ihre ( der Anweisenden B ) Rech-
nung von der Angewiesenen A einzuheben. Durch die anweisungsge-
mäße Zuwendungserbringung im Einlösungsverhältnis wird mittelbar 
im Deckungs- und im Valutaverhältnis geleistet. Sowohl beim Vertrag 
zugunsten Dritter als auch bei der Anweisung wird somit durch eine 
reale Vermögensverschiebung zwischen A und C mittelbar an C und 
an B geleistet.

Schließlich wird bei beiden Rechtsinstituten ihr konstruktiver Cha-
rakter hervorgehoben. In diesem Sinne werden Vertrag zugunsten Drit-
ter und Anweisung etwa als Abwicklungsinstrumente bezeichnet.82 
Beim Vertrag zugunsten Dritter ist von einem Formalbehelf zur Errei-
chung verschiedenster Zwecke  83 die Rede. Aber auch bei der Anweisung 

80 Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1 § 881, 225.
81 So bereits Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 160.
82 Rummel in Rummel, ABGB 3 Vor § 1431 Rz 16; vgl auch Mader in Schwimann / Kodek, 

ABGB 4 Vor §§ 1431 ff Rz 34.
83 Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 881 Rz 43; Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 2.
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wird deren technischer Charakter betont.84 Beide Rechtsinstitute sind 
demzufolge formale Konstruktionen, denen unterschiedliche Schuldver-
hältnisse zugrunde liegen können.85

Zusammenfassend lässt sich also auf Basis des derzeitigen Mei-
nungsstandes festhalten, dass es sich sowohl bei der Anweisung als 
auch beim Vertrag zugunsten Dritter um Instrumente handelt, die im 
Rahmen eines Dreipersonenverhältnisses mittelbare Drittleistungen 
bewerkstelligen. Dass sich angesichts dieser Gemeinsamkeiten zwi-
schen Vertrag zugunsten Dritter und Anweisung Abgrenzungsschwie-
rigkeiten ergeben, ist wenig verwunderlich.

2.  Abgrenzung

Freilich bestehen trotz der engen Verwandtschaft Unterschiede zwi-
schen den beiden Rechtsinstituten. In Lehre und Judikatur finden 
sich verschiedene Differenzierungsansätze. Dabei ist allerdings zu be-
rücksichtigen, dass sowohl der Vertrag zugunsten Dritter als auch die 
Anweisung in verschiedenen Ausgestaltungen auftreten können, die 
wiederum den Grad der Verwandtschaft und damit die Abgrenzung 
beeinflussen. Während sich etwa ein echter Vertrag zugunsten Dritter 
und eine nicht angenommene Anweisung sehr einfach dadurch vonei-
nander unterscheiden lassen, dass der Dritte im Gegensatz zum Anwei-
sungsempfänger ein eigenes Forderungsrecht erwirbt, fällt die Abgren-
zung zwischen nicht angenommener Anweisung und unechtem Vertrag 
zugunsten Dritter sowie zwischen tituliert angenommener Anweisung 
und echtem Vertrag zugunsten Dritter besonders schwer.86 Aus der Viel-
falt der Ausgestaltungen von Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter 
ergibt sich somit auch, dass die in Literatur und Judikatur herausgear-
beiteten Abgrenzungskriterien nicht für alle Ausgestaltungen gleicher-
maßen geeignet sind.

Zunächst erscheint es sinnvoll, bei den von der herrschenden Mei-
nung hervorgehobenen Unterschieden zwischen solchen beim Zustan-
dekommen und solchen in den Wirkungen zu differenzieren.

84 Koziol, JBl 1977, 620. Vgl auch Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 1.
85 Vgl HHB 157, 285 f, 291.
86 Siehe dazu insbesondere Parapatits, ÖJZ 2012, 341 ff.
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a.	 	Zustandekommen

Das Zustandekommen von Vertrag zugunsten Dritter auf der einen und 
Anweisung auf der anderen Seite ist Ausgangspunkt für die Abgrenzung. 
Beim Vertrag zugunsten Dritter handelt es sich, dem Namen entspre-
chend, um einen Vertrag zwischen den Parteien des Deckungsverhält-
nisses, also zwischen Versprechensempfängerin und Versprechender. 
Erforderlich ist somit eine vertragliche Einigung dieser zwei Parteien; 87 
der Dritte ist hingegen nicht Partner dieses Vertrages, ihm soll lediglich 
die Leistung der Versprechenden erbracht werden ( die er beim echten 
Vertrag zugunsten Dritter auch zu fordern berechtigt ist ). Anders die 
Anweisung; diese erfordert nach hM keine Verträge, sondern lediglich 
einseitige Willenserklärungen der Anweisenden an die Angewiesene und 
an den Anweisungsempfänger,88 wobei die Willenserklärungen der An-
weisenden den beiden anderen Parteien zukommen müssen.89 Am Zu-
standekommen der Anweisung sind also drei Parteien beteiligt.90 Über-
einstimmende Willenserklärungen dieser drei Parteien sind jedoch 
nicht erforderlich. Vielmehr reichen zwei einseitige, der Angewiesenen 
und dem Anweisungsempfänger zugekommene Erklärungen der An-
weisenden aus, um eine Anweisung zu begründen.

Blickt man auf die Voraussetzungen für das Zustandekommen, so 
ste hen einer vertraglichen Einigung zwischen zwei Personen beim 

87 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 137. Vgl auch P. Bydlinski in KBB 6 § 881 Rz 1.
88 So bereits Ehrenzweig, System II / 1 2 284 f; Mayrhofer, Schuldrecht AT 538; Gschnitzer 

in Klang, ABGB 2 IV / 1, 230; F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 308 Fn 25a. Siehe wei-
ters Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 3; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 
§ 1400 Rz 5; Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 5; Neumayr in KBB 6 § 1400 Rz 1; Ru-
dolf in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1400 Rz 1. Siehe auch 
Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 8. OGH 2 Ob 297  /  54, SZ 27 / 127; 6 Ob 330  /  68, QuHGZ 
1969 H 2–3 / 56, in dieser Entscheidung lehnt der OGH es freilich gestützt auf Wolff 
in Klang, ABGB 2 VI 328, noch ab, einen Überweisungsauftrag als Anweisung zu qua-
lifizieren, während heute die ständige Rsp die Giroüberweisung als Sonderfall der 
Anweisung qualifiziert ( OGH 3 Ob 2078  /  96 a, SZ 70 / 264; siehe auch Koziol, JBl 1984, 
122; derselbe in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 31 f ). AA Spielbüchler, 
Schuldverhältnis 34 f; differenzierend derselbe, in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3. Siehe 
dazu unten III.B.2.a ).

89 Mayrhofer, Schuldrecht AT 538; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 3; Heidinger in 
Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1400 Rz 4.

90 Dementsprechend kann ein bloß mit einem Teil geschlossener Vertrag keine An-
weisung sein. Ehrenzweig, System II / 1 2 284 Fn 3a; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 
Rz 3. OGH 6 Ob 330  /  68, QuHGZ 1969 H 2–3 / 56; OGH 11.  1.  1979, 7 Ob 673  /  78. Vgl auch 
schon Schey, Obligationsverhältnisse 480 f.
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Ver trag zugunsten Dritter bei der Anweisung an zwei weitere Personen 
gerichtete Erklärungen der Anweisenden gegenüber. Diese Unterschei-
dung nach der Art des Zustandekommens trifft auf alle Gestaltungsfor-
men von Vertrag zugunsten Dritter und Anweisung zu.

b.	 	Wirkungen

( i. )  Verpflichtung versus Ermächtigung

Betrachtet man die Wirkungen der beiden Rechtsinstitute, so wird zur 
Unterscheidung von Vertrag zugunsten Dritter und Anweisung primär 
darauf abgestellt, ob eine Verpflichtung zur Drittleistung besteht.91 
Beim Vertrag zugunsten Dritter kommen Versprechensempfängerin 
und Versprechende überein, dass letztere eine Leistung an den Dritten 
erbringt. Dementsprechend bestimmt § 881 Abs 1 ABGB, dass jemand, 
der sich eine Leistung an einen Dritten versprechen hat lassen, die Leis-
tung an den Dritten fordern kann. Die Versprechende ist somit ( zumin-
dest ) ihrer Vertragspartnerin gegenüber zur Leistungserbringung an 
den Dritten verpflichtet.92 Beim echten Vertrag zugunsten Dritter be-
steht darüber hinaus eine Verpflichtung gegenüber dem Dritten. Im 
Vergleich dazu enthält die Anweisung gemäß § 1400 ABGB nur eine dop-
pelte Ermächtigung. Die Materialien machen deutlich, dass mit der » Er-
mächtigung « die Rechtsmacht zur Leistung, nicht aber eine Verpflich-
tung begründet werden soll.93 Die Anweisung für sich betrachtet bewirkt 
somit keine Verpflichtung der Angewiesenen, an den Anweisungsemp-
fänger zu leisten.94 Die Angewiesene kann dies tun, muss es aber nicht. 
Der Gegensatz zwischen bloßer Ermächtigung bei der Anweisung und 
Verpflichtung beim Vertrag zugunsten Dritter kann somit nach der hM 
als Abgrenzungskriterium verwendet werden.95

91 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 137 f, 139 ff; dieselbe, ÖJZ 2012, 343, betont, dies 
sei der » Angelpunkt « der Abgrenzung.

92 P. Bydlinski in KBB 6 § 881 Rz 1. Vgl aber Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 5, der zu-
folge dies nur im Regelfall anzunehmen ist.

93 HHB 286.
94 Siehe dazu bereits HHB 286 f.
95 Spielbüchler, Schuldverhältnis 27; Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 230; Dullinger in 

Rummel / Lukas, ABGB 4 § 881 Rz 17; Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 5; Parapatits, 
Vertrag zugunsten Dritter 137 f, 139 ff; dieselbe, ÖJZ 2012, 343.
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Anders verhält sich dies nach der hM jedoch bei der Anweisung auf 
Schuld.96 Gemäß § 1401 ABGB ist nämlich die Angewiesene, insoweit 
sie das zu Leistende der Anweisenden bereits schuldet, verpflichtet, der 
Anweisung Folge zu leisten. Dann aber besteht auch im Rahmen der An-
weisung eine Verpflichtung zur Leistung an den Dritten. Teilweise wird 
zudem auf den Fall einer Verpflichtung aus dem Deckungsverhältnis 97 
bzw auf eine » sonstige Verpflichtung « zur Befolgung der Anweisung  98 
verwiesen.99 Sobald jedoch bei der Anweisung eine Leistungspflicht be-
steht, ist der Gegensatz Ermächtigung – Verpflichtung nach der hM 
nicht mehr als Abgrenzungskriterium geeignet. Das Fehlen einer Ver-
pflichtung ist somit nach der hM nur für bestimmte Ausgestaltungen 
der Anweisung als Differenzierungsmerkmal im Verhältnis zum Vertrag 
zugunsten Dritter verwendbar.

( ii. )  Erwerb eines Forderungsrechts des 
Dritten / Anweisungsempfängers

Einen weiteren Ansatzpunkt für die Unterscheidung zwischen Vertrag 
zugunsten Dritter und Anweisung bietet der Erwerb eines eigenen For-
derungsrechts auf Seiten des Dritten bzw des Anweisungsempfängers.100 
Die Frage stellt sich naturgemäß lediglich dann, wenn überhaupt ein 
derartiger Rechtserwerb des Dritten in Frage kommt, also beim ech-
ten Vertrag zugunsten Dritter sowie bei der angenommenen Anweisung. 
Mangels Erwerbs eines eigenen Forderungsrechts des Dritten beim un-
echten Vertrag zugunsten Dritter und des Anweisungsempfängers bei 
der nicht angenommenen Anweisung ist bei diesen auf andere Diffe-
renzierungsmerkmale zurückzugreifen.

96 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 138, 140; dieselbe, ÖJZ 2012, 341; Spielbüchler, 
Schuldverhältnis 25; derselbe in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 1; Dullinger in Rummel /  
Lukas, ABGB 4 § 881 Rz 17; Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 5.

97 Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 5.
98 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 2.
99 Zum Begriff der Anweisung auf Schuld und insbesondere zur Frage, ob eine solche 

stets schon dann vorliegt, wenn eine Verpflichtung zur Befolgung der Anweisung 
besteht, siehe unten III.E.2.a ).

100 Der Unterschied im Bereich des Erwerbs eines Forderungsrechts wird bereits von 
Schey, Obligationsverhältnisse 481 Fn 18, zur Rechtslage vor der III. Teilnovelle her-
vorgehoben; siehe weiters Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 230; Dullinger in Rum-
mel / Lukas, ABGB 4 § 881 Rz 17; Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 131 f; dieselbe, 
ÖJZ 2012, 342; Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 5.
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Anzuknüpfen ist bei der Unterscheidung anhand des Rechtserwerbs 
an die Frage, wie und wann der Dritte / Anweisungsempfänger ein For-
derungsrecht erlangt. Beim echten Vertrag zugunsten Dritter beruht der 
Rechtserwerb des Dritten unmittelbar auf dem zwischen Versprechens-
empfängerin und Versprechender abgeschlossenen Vertrag.101 Wann der 
Rechtserwerb erfolgt, ist durch Auslegung dieses Vertrages zu ermit-
teln.102 Zwar kann das Forderungsrecht des Dritten je nach Vereinba-
rung bereits mit Vertragsabschluss im Deckungsverhältnis entstehen, 
möglich ist aber auch ein erst späterer Erwerb.103 Im Zweifel ist nach der 
hM 104 davon auszugehen, dass das Recht des Begünstigten erst entsteht, 
wenn der Dritte von der Begünstigung erfährt.105 Für einige Fallgruppen 
sind zudem ausdrückliche Regelungen vorgesehen.106

Anders als der echte Vertrag zugunsten Dritter begründet die An-
weisung selbst kein Forderungsrecht des Anweisungsempfängers ge-
genüber der Angewiesenen.107 Ist eine Anweisung erfolgt, kann diese 
jedoch in weiterer Folge von der Angewiesenen gegenüber dem Anwei-
sungsempfänger angenommen werden. Dadurch entsteht ein eigenes  

101 HHB 157; Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 230; P. Bydlinski in KBB 6 § 882 Rz 1. OGH 
5 Ob 272  /  99 g, NZ 2001, 207.

102 HHB 158 f. Die in § 1019 ABGB aF enthaltene Zweifelsregel der Rechtsentstehung 
mit Benachrichtigung des begünstigten Dritten war zwar in § 139 Abs 3 der RV von 
1907 noch enthalten ( und sollte dort sogar generalisiert werden, siehe EBRV 134 ), 
wurde in der Folge jedoch mit der Begründung gestrichen, die Frage ließe sich 
nicht allgemeingültig klären ( HHB 158 ).

103 Mayrhofer, Schuldrecht AT 183 f; P. Bydlinski in KBB 6 § 881 Rz 2.
104 P. Bydlinski in KBB 6 § 881 Rz 6; Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 §§ 881–882 Rz 14; 

Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 18; Riedler in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 882 
Rz 10. OGH 2 Ob 504  /  54, SZ 27 / 260; 2 Ob 220  /  14 p, EvBl 2015 / 106 mit Anm von Roh-
rer. Für Aufträge zugunsten Dritter und verwandte Fälle schon Ehrenzweig, System 
II / 1 2 198.

105 Zum Zusammenhang zwischen Rechtsentstehung und Unwiderruflichkeit aus-
führlich Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 180 ff.

106 Bei der Lebensversicherung etwa erwirbt der als bezugsberechtigt bezeichnete 
Dritte das Recht auf die Leistung des Versicherers nach § 166 Abs 2 VersVG im 
Zweifel erst mit dem Eintritt des Versicherungsfalles ( siehe dazu Cohen in Gru-
ber / Kalss / Müller / Schauer, Vermögensnachfolge 2 § 22 Rz 8 ). Beim Gutsübergabe-
vertrag erwirbt der begünstigte Dritte das Recht nach § 881 Abs 3 ABGB im Zweifel 
erst bei Übergabe des Gutes an den Übernehmer.

107 Dies ergibt sich bereits aus § 1400 S 2. Vgl weiters EBRV 154; Wolff in Klang, ABGB 2 
VI 326; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 1; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 
§ 1402 Rz 1; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 1; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 
Rz 1. Zur Frage, was unter einer Einhebungsermächtigung zu verstehen ist, wenn 
es sich nicht um ein eigenes Forderungsrecht handeln kann, siehe unten III.A.2.f ).
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( abstraktes ) 108 Schuldverhältnis zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger und damit ein selbständiges ( zwangsweise durchsetz-
bares ) Recht des Anweisungsempfängers, von der Angewiesenen Leis - 
tung zu fordern.109 Der Rechtserwerb beruht somit auf der eigenständi-
gen Annahme der Anweisung durch die Angewiesene gegenüber dem 
Anweisungsempfänger. Eine vertragliche Einigung zwischen Angewiese-
ner und Anweisungsempfänger findet dabei nicht statt. Vielmehr reicht 
eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung der Angewiese-
nen an den Anweisungsempfänger zur Begründung aus.110 Der auf der 
Annahme beruhende Rechtserwerb wird mit Zugang der Annahmeer-
klärung wirksam.111

Während somit beim echten Vertrag zugunsten Dritter der Rechts-
erwerb unmittelbar auf dem Vertrag im Deckungsverhältnis beruht und 
je nach Vertrag uU bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses erfolgen 
kann, kommt bei der Anweisung ein Rechtserwerb nur in Frage, wenn 
die Angewiesene die Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfän-
ger annimmt.112 Der Rechtserwerb wird im Zeitpunkt des Zuganges der 
Annahmeerklärung wirksam.

( iii. )  Bedeutung der Grundverhältnisse
Als weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen Vertrag zugunsten 
Dritter und Anweisung wird auf die unterschiedliche Bedeutung der 

108 Siehe dazu sogleich unten II.A.2.b ) ( iii ).
109 EBRV 154; HHB 289; Ehrenzweig, System II / 1 2 288; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326; 

siehe weiters Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 1; Heidinger in Schwimann / Kodek, 
ABGB 4 § 1402 Rz 1; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1402 Rz 2; Neumayr in KBB 6 § 1402 Rz 1; 
Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 1.

110 Ehrenzweig, System II / 1 2 288; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 1; Heidinger in Schwi-
mann / Kodek, ABGB 4 § 1402 Rz 1; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1402 Rz 4; Neumayr in KBB 6 
§ 1402 Rz 1; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 6; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326. 
OGH 5 Ob 95  /  60, SZ 33 / 40; 3 Ob 2078  /  96 a, SZ 70 / 264; 5 Ob 646  /  76, QuHGZ 1977 H 
1–2 / 149. Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 205, meinen dem-
gegenüber, die Annahme könne als Annahme eines der Angewiesenen durch die 
Präsentation der Anweisung gestellten Antrages oder als einseitige Willenserklä-
rung aufgefasst werden. Siehe dazu näher unten IV.

111 Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 1; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1402 
Rz 1.

112 In Anknüpfung an die Unterscheidung beim Rechtserwerb des Dritten / Anwei-
sungsempfängers betont Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 230, dass die Ähnlich-
keit zwischen den beiden Rechtsinstituten dann zunehme, wenn die Anweisende 
dem Dritten eine bereits akzeptierte Anweisung gebe.
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Grundverhältnisse verwiesen.113 Für den echten Vertrag zugunsten Drit-
ter sieht § 882 Abs 2 ABGB ausdrücklich vor, dass die Versprechende Ein-
wendungen aus dem Vertrag auch dem Dritten entgegenhalten kann. 
Da der Anspruch des Dritten auf den Vertrag zwischen Versprechens-
empfängerin und Versprechender zurückgeht, bleiben der Versprechen-
den somit Einwendungen aus dem Deckungsverhältnis auch dem Drit-
ten gegenüber erhalten.114

Demgegenüber sieht § 1402 ABGB für den Fall der Annahme der An-
weisung vor, dass die Angewiesene dem Anweisungsempfänger nur mehr 
Einwendungen entgegenhalten kann, die die Gültigkeit der Annahme 
betreffen oder sich aus dem Inhalt der Anweisung oder aus ihren per-
sönlichen Beziehungen zum Empfänger ergeben.115 Durch die Annahme 
kann daher die Angewiesene ein von den Grundverhältnissen losgelös-
tes abstraktes Schuldverhältnis zum Anweisungsempfänger zustande 
bringen.116 Ein Rückgriff auf das Deckungsverhältnis, wie ihn § 882 Abs 2 
ABGB vorsieht, scheidet dann aus. Selbst dann, wenn die Anweisung 
angenommen wurde, kann jedoch die Annahme so erfolgen, dass be-
stimmte Einwendungen aus den Grundverhältnissen erhalten bleiben, 
nämlich insoweit, als sie in den Inhalt der Anweisung aufgenommen 
wurden. Nach den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage 
ist dabei an Einwendungen hinsichtlich Gegenstand, Ausmaß, Zeit und 
Bedingung der Leistung zu denken.117 Es ist aber nach der hA 118 auch 
möglich, das Grundgeschäft in den Inhalt der Anweisung aufzunehmen 
( man spricht dann von einer titulierten oder kausalen Anweisung ),119  

113 Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 230; Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 131 f; 
dieselbe, ÖJZ 2012, 342; Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 5; Lukas in ABGB-ON 1.01 
§ 1400 Rz 1.

114 HHB 160; Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 76 ff; P. Bydlinski in KBB 6 § 882 Rz 2; 
Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 882 Rz 3; Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 
243; Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 22; vgl auch Riedler in Schwimann / Kodek, 
ABGB 4 §§ 881–882 Rz 6.

115 Vor Annahme besteht demgegenüber keinerlei Verpflichtung der Angewiesenen 
gegenüber dem Anweisungsempfänger, sodass sie ihm gegenüber auch keiner Ein-
wendungen bedarf. Siehe dazu näher unten III.A.2.f ).

116 Siehe dazu HHB 289 f; EBRV 154.
117 EBRV 154.
118 Ehrenzweig, System II / 1 2 286; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 2; Heidinger in Schwi-

mann / Kodek, ABGB 4 § 1402 Rz 6; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 13, § 1402 Rz 7, 9; 
Neumayr in KBB 6 § 1402 Rz 3; Pisko, Lehrbuch 318; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 332. 
OGH 1 Ob 1085  /  25, SZ 8 / 9; 27.  11.  1979, 4 Ob 569  /  79; 9 Ob 102  /  06 z, JBl 2007, 455 mit 
Anm von Dullinger.

119 Siehe dazu näher unten III.C.2.
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sodass auch eine Berufung auf die sonst unzulässigen Einwendungen 
aus dem Kausalverhältnis in Betracht kommt.120

Abgestellt wird bei diesem Unterscheidungsmerkmal somit auf die 
Abstraktion des Forderungsrechts von den Grundverhältnissen. So 
klar sich echter Vertrag zugunsten Dritter und angenommene Anwei-
sung abgrenzen lassen, wenn infolge der Annahme ein gegenüber den 
Grundverhältnissen selbständiges Forderungsrecht des Anweisungs-
empfängers entstanden ist, so kommt doch auch diesem Unterschei-
dungsmerkmal nur eingeschränkte Wirksamkeit zu, da es eben nur 
dann eingreift, wenn dem echten Vertrag zugunsten Dritter eine ange-
nommene Anweisung gegenübersteht, die nicht tituliert bzw kausal ist, 
und bei der die entsprechenden Einwendungen auch sonst nicht in den 
Inhalt der Anweisung aufgenommen wurden.

( iv. )  Rechtsgrund der indirekten Drittleistung
Löbl 121 verweist zur Differenzierung zwischen Vertrag zugunsten Drit-
ter und Anweisung darauf, dass es sich bei der Anweisung um ein for-
males Rechtsgebilde handle, deren materieller Rechtsgrund in einem 
außerhalb des Anweisungstatbestandes bestehenden Rechtsverhält-
nis wurzle, während der Vertrag zugunsten Dritter zugleich auch den 
Rechtsgrund für die Leistung des Versprechenden an den Dritten setze. 
Diese Anknüpfung an den Rechtsgrund der Leistung an den Dritten / An-
weisungsempfänger zur Differenzierung der beiden Rechtsinstitute ist 
jedoch, soweit ersichtlich, vereinzelt geblieben.

( v. )  Art der Drittrichtung
Schließlich wird als Differenzierungsmerkmal noch die Art der Dritt-
richtung herangezogen. Zunächst wird dabei an den Zeitpunkt der Dritt-
richtung angeknüpft und darauf verwiesen, dass die Drittrichtung dem 
Vertrag zugunsten Dritter immanent sei. Ein Vertrag zugunsten Dritter 
sei stets schon ab Entstehung drittgerichtet – die Versprechende soll an 
den Dritten leisten.122 Demgegenüber wird für die Anweisung hervor-

120 Vgl Ehrenzweig, System II / 1 2 288.
121 In Staub / Pisko, AHGB 3 II 167.
122 Ohne Drittrichtung ist ein Vertrag zugunsten Dritter nicht denkbar, möglich ist 

jedoch, dass ein bestehendes Vertragsverhältnis nachträglich in einen Vertrag zu-
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gehoben, dass ( im Regelfall ) 123 an ein bestehendes Deckungsverhältnis 
angeknüpft wird.124 Die Drittrichtung erfolgt dann nachträglich durch 
die Ermächtigung der Angewiesenen, auf Rechnung der Anweisenden 
an den Anweisungsempfänger zu leisten, sowie die Ermächtigung des 
Anweisungsempfängers, die Leistung auf Rechnung der Angewiesenen 
einzuheben. Unterschieden wird somit danach, ob die Drittrichtung be-
reits von Anfang an vorgesehen ist oder durch die Anweisung erst nach-
träglich erfolgt.125 Auch wenn dieser Unterschied in erster Linie bei der 
Gegenüberstellung von unechtem Vertrag zugunsten Dritter und Anwei-
sung auf Schuld hervorgehoben wird, wo sonst kaum Unterscheidungs-
merkmale zur Verfügung stehen, ist ein solcher Unterschied in der Art 
der Drittrichtung natürlich auch beim echten Vertrag zugunsten Dritter 
sowie bei der angenommenen Anweisung erkennbar.126

In eine ähnliche Richtung geht Gschnitzer, der hervorhebt, dass 
beim Vertrag zugunsten Dritter die Schuld des Versprechenden auf Zah-
lung an den Dritten lautet, weshalb dort der Grund wegfalle, der das 
Rechtsinstitut der Anweisung überhaupt notwendig mache.127 Ebenfalls 
an den Schuldinhalt knüpft Parapatits an, die betont, dass Vertrag zu-
gunsten Dritter und Anweisung sich durch den Leistungsumfang im 
Deckungsverhältnis voneinander unterscheiden.128 Sie führt aus, dass 
beim Vertrag zugunsten Dritter im Deckungsverhältnis Leistungser-
bringung an den Dritten geschuldet sei. Schuldinhalt sei somit nicht 
nur eine bestimmte Leistung, sondern auch deren Erbringung an den 

gunsten Dritter umgestaltet wird. Vgl dazu Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 
§ 881 Rz 17.

123 Besteht noch kein Deckungsverhältnis, kann aber auch durch die Anweisung ein 
solches begründet werden. Gem § 1403 Abs 1 S 2 ABGB liegt im Zweifel ein Auf-
tragsverhältnis vor. Siehe zur Begründung eines Deckungsverhältnisses gleichzei-
tig mit der Anweisung unten III.E.3.a ).

124 Rummel in Rummel, ABGB 3 § 881 Rz 4, verweist in diesem Zusammenhang zur Un-
terscheidung zwischen Vertrag zugunsten Drittem und Anweisung zudem noch 
darauf, dass die Anweisung im Regelfall die Existenz von Deckungs- und Valuta-
verhältnis voraussetze, während der Vertrag zugunsten Dritter das Deckungsver-
hältnis stets, das Valutaverhältnis und das Einlösungsverhältnis je nach den Um-
ständen verschieden, erst zur Entstehung bringe.

125 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 Vor §§ 1400–1403, 371; derselbe, Schuldverhältnis 25 f, 
33 f; Dullinger in Rummel / Lukas ABGB 4 § 881 Rz 17; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 
Rz 1; Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 138; vgl weiters F. Bydlinski, System 263 f 
Fn 282.

126 Vgl Spielbüchler in Klang, ABGB 3 Vor §§ 1400–1403, 371.
127 Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 230.
128 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 138; dieselbe, ÖJZ 2012, 343.
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Dritten. Ist beispielsweise eine Ware zu liefern, hat der Versprechende 
demnach auch den Aufwand zu tragen, der sich erst durch die Leis-
tungserbringung an den Dritten ergibt ( etwa Transportkosten ). Im Ge-
gensatz dazu sei bei der Anweisung das Deckungsverhältnis auf Leis-
tung an die Anweisende gerichtet.129

Für den Zweck der Abgrenzung von Vertrag zugunsten Dritter und An-
weisung deckt sich der Verweis auf den unterschiedlichen Leistungsin-
halt im Deckungsverhältnis freilich mit dem Argument des Unterschieds 
in der Drittrichtung: Diese erfolgt beim Vertrag zugunsten Dritter eben 
im Rahmen des Deckungsverhältnisses und bei der Anweisung außer-
halb desselben, nämlich durch die Anweisung. Allfällige mit der Drit-
trichtung verbundene zusätzliche Kosten sind bei der Anweisung zwar 
nicht vom ursprünglichen Deckungsverhältnis, wohl aber von der An-
weisung erfasst. Entspricht die Angewiesene der Anweisung, hat sie da-
her auch Anspruch auf Ersatz der dadurch entstandenen Mehr kosten.130

Die Art der Drittrichtung kann somit durchaus als Anhaltspunkt 
zur Differenzierung zwischen Vertrag zugunsten Dritter und Anweisung 
herangezogen werden. Allerdings ist der primär hervorgehobene zeitli-
che Unterschied, auch wenn dieser ein leicht handhabbares und klares 
Abgrenzungsmerkmal bildet, gerade in den schwierigen Fällen, in de-
nen ein bestehendes Deckungsverhältnis nachträglich zu einem Vertrag 
zugunsten Dritter umgestaltet oder gleichzeitig mit der Anweisung erst 
ein Deckungsverhältnis begründet wird, nicht ohne Weiteres zur Diffe-
renzierung geeignet.

3.  Schlussfolgerungen in der Lehre

Insgesamt lässt sich festhalten, dass trotz der verschiedenen in Litera-
tur und Judikatur hervorgehobenen Kriterien zur Differenzierung zwi-
schen Vertrag zugunsten Dritter und Anweisung die Abgrenzung der bei-
den Rechtsinstitute erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Besonders die 
Unterscheidungen zwischen unechtem Vertrag zugunsten Dritter und 
nicht angenommener Anweisung sowie jene zwischen echtem Vertrag 

129 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 138, sowie dieselbe, ÖJZ 2012, 343, betont je-
doch gleichzeitig, die Auslegung des Deckungsverhältnisses werde vielfach erge-
ben, dass die Angewiesene einer Vertragsanpassung bei entsprechender zusätzli-
cher Vergütung zustimmen müsse.

130 Siehe schon Ehrenzweig, System II / 1 2 290.
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zugunsten Dritter und tituliert angenommener Anweisung erscheinen 
problematisch.

Zum Verhältnis von unechtem Vertrag zugunsten Dritter und nicht 
angenommener Anweisung wird betont, eine Abgrenzung sei nur 
schwer möglich.131 Teilweise wird hervorgehoben, zwischen unechtem 
Vertrag zugunsten Dritter und nicht angenommener Anweisung gebe 
es im Ergebnis nur einen zeitlichen Unterschied,132 da die Drittrichtung 
beim Vertrag zugunsten Dritter im Deckungsverhältnis grundgelegt sei, 
während sie bei der Anweisung erst im Rahmen der Anweisung erfolge.

Parapatits hat sich in jüngerer Zeit allgemeiner mit dem Verhält-
nis zwischen Vertrag zugunsten Dritter und Anweisung auseinanderge-
setzt.133 Sie geht davon aus, dass – vom Fall der abstrakt angenommenen 
Anweisung abgesehen – weitgehende Parallelität zwischen den beiden 
Rechtsinstituten besteht.134 Parapatits führt aus, dass mit Vertrag zu-
gunsten Dritter und Anweisung dieselben wirtschaftlichen Zwecke ver-
folgt würden und bloß konstruktive Unterschiede vorlägen, während 
auf der Rechtsfolgenseite wenig bis gar keine Unterschiede bestünden. 
Insgesamt unterscheidet sie drei Formen der Drittbegünstigung: Zum 
einen eine Drittbegünstigung ohne eigenen Anspruch des Dritten, die durch 
unechten Vertrag zugunsten Dritter oder nicht angenommene Anwei-
sung erreicht werden könne. Zum zweiten eine Drittbegünstigung mit 
eigenem Anspruch des Dritten, dem jedoch die Einwendungen aus dem 
Grundverhältnis entgegengehalten werden können, was durch echten Ver-
trag zugunsten Dritter oder tituliert angenommene Anweisung erreich-
bar sei, und schließlich eine Drittbegünstigung mit eigenem abstraktem 
Anspruch des Dritten, der nur durch die abstrakt angenommene Anwei-
sung erzielbar wäre.135

Es kann somit als hM zum Verhältnis von Vertrag zugunsten Drit-
ter und Anweisung angesehen werden, dass sich die beiden Rechtsin-
stitute in weiten Bereichen überschneiden können und dass eine Ab-

131 Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 881 Rz 17.
132 Spielbüchler, Schuldverhältnis 25 f; 33 ff; derselbe in Klang, ABGB 3 Vor §§ 1400–1403, 

371; Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 881 Rz 17; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 
Rz 1. Siehe weiters Rummel in Rummel, ABGB 3 Vor § 1431 Rz 16.

133 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 139 ff; dieselbe, ÖJZ 2012, 342 ff.
134 In diesem Sinne auch Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 6; zum Verhältnis zur an-

genommenen Anweisung Große-Sender, ÖJZ 1999, 89 f.
135 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 139 ff; dieselbe, ÖJZ 2012, 342 ff. Dieser folgend 

Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 6.
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grenzung in diesen Bereichen der Überschneidung kaum möglich ist. 
Als Konsequenz daraus wird unter Verweis auf die den beiden Institu-
ten zugrunde liegenden gleich gelagerten Regelungsbedürfnisse und 
das Ineinanderfließen in der Praxis vertreten, es sei – jedenfalls soweit 
keine ausdrücklichen Unterschiede zwischen den beiden Rechtsinsti-
tuten bestehen 136 – Gleichklang der Ergebnisse herbeizuführen, insbe-
sondere was Eigentums- und bereicherungsrechtliche Folgeprobleme 
angehe.137

Parapatits geht jedoch noch weiter, indem sie für den Fall, dass sich 
die Angewiesene der Anweisenden gegenüber zur Befolgung der Anwei-
sung verpflichtet, von einem Vorrang des Vertrages zugunsten Dritter 
ausgeht.138 Dann nämlich sei das Charakteristikum des Vertrages zu-
gunsten Dritter, eine vertragliche Verpflichtung zwischen den Parteien 
des Deckungsverhältnisses zur Leistung an den Dritten, gegeben.139 Ein 
Nebeneinander von Vertrag zugunsten Dritter und Anweisung ist ihres 
Erachtens hingegen nicht denkbar.140

De lege ferenda schließlich sind Parapatits’ Vorschläge radikaler. Sie 
plädiert dafür, nur eine Form der Drittbegünstigung bestehen zu las-
sen, diese sieht sie im echten und unechten Vertrag zugunsten Dritter, 
sodass nicht angenommene Anweisung und tituliert angenommene 
Anweisung hinfällig würden. Bezüglich der abstrakten Form der Dritt-
begünstigung hält sie eine Beibehaltung der Anweisung für möglich, 
bevorzugt aber auch hier eine abstrakte, also einwendungsfreie, Aus-
gestaltung des Vertrages zugunsten Dritter.141

136 Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 6.
137 Rummel in Rummel, ABGB 3 § 881 Rz 4; Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 6. Vgl 

auch Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 55 ff. In diese Richtung schon Löbl in 
Staub / Pisko, AHGB 3 II 167. Vgl auch Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 881 Rz 17.

138 Zur Unterscheidung entsprechend der Frage des Bestandes einer Verpflichtung vgl 
bereits Hellwig, Leistung an Dritte 100 f, der jedoch noch davon ausgeht, es handle 
sich bei der Anweisung um eine Empfangsvollmacht, die dem Bevollmächtigten 
ausgehändigt wird.

139 Demgegenüber gehen die Materialien ( HHB 286 ) davon aus, dass es auch bei der 
Anweisung eine Verpflichtung zur Leistung an den Dritten geben kann. Auf den 
Bestand einer derartigen Verpflichtung soll es bei der Anweisung aber gerade nicht 
ankommen.

140 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 140; dieselbe, ÖJZ 2012, 343. Ihr folgend Kalss 
in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 6. Anders Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 1, § 1402 Rz 1; 
vgl auch Spielbüchler, Schuldverhältnis 25 f, 36 f; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 167. 
Dazu näher unten VI.B.

141 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 150 f; dieselbe, ÖJZ 2012, 347.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass auf Basis des herrschen-
den Meinungsstandes eine befriedigende Abgrenzung zwischen Anwei-
sung und Vertrag zugunsten Dritter nicht erreichbar ist. Obwohl sich 
für Teilbereiche durchaus deutliche Abgrenzungskriterien finden las-
sen, fehlt es gerade für die einander am nächsten stehenden Formen 
von Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter an einer klaren Abgren-
zung. Zwar wurden Differenzierungskriterien herausgearbeitet, diese 
werden aber nicht als ausreichend angesehen, um in Grenzfällen klare 
Lösungen erzielen zu können. Die Abgrenzungsschwierigkeiten bleiben 
somit bestehen. Begegnet wird ihnen primär durch ein Bemühen, die 
Notwendigkeit der Abgrenzung gering zu halten bzw diese Notwendig-
keit sogar zu beseitigen.

4.  Offene Fragen

Auf Basis des geschilderten und eben kurz zusammengefassten Mei-
nungsstandes bleiben einige Fragen offen, besonders was die Möglich-
keit und die Erforderlichkeit der Abgrenzung der beiden – immerhin 
vom Gesetz unterschiedenen – Instrumente angeht. Klärungsbedürf-
tig erscheint zunächst, ob es wirklich nicht möglich ist, Anweisung 
und Vertrag zugunsten Dritter deutlicher voneinander abzugrenzen. 
Wie ausgeführt, werden Unterschiede hauptsächlich auf konstruktiver 
Ebene gesehen, die aber, im Vergleich zu den als weitgehend überein-
stimmend betrachteten Rechtsfolgen, als weniger bedeutsam angese-
hen werden.142 Offen bleibt dabei zunächst, ob bei Rechtsinstituten, die 
als » formale Instrumente « umschrieben werden, konstruktive Unter-
schiede tatsächlich nur von untergeordneter Bedeutung sind. Bedeut-
samer aber ist die Frage, inwieweit der Funktion der beiden Rechts-
institute Bedeutung für die Abgrenzung zukommt. Zwar ergibt sich 
bereits aus den Materialien, dass beide Rechtsinstitute auf eine mittel-
bare Drittleistung abzielen. Ob sich allein daraus schon ableiten lässt, 
dass den beiden vom Gesetz unterschiedenen Rechtsinstituten auch 
derselbe Zweck zugrunde liegt, ist fraglich. Anders formuliert: Liegt 
der Zweck der beiden Einrichtungen wirklich nur in der mittelbaren 
Drittleistung oder gibt es darüber hinaus weitere Elemente, die von Be-
deutung sein könnten und die allenfalls für eine Unterscheidung der 

142 Vgl etwa Parapatits, ÖJZ 2012, 344: Unterschiede meist » nur auf konstruktiver 
Ebene «.
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beiden Institute fruchtbar gemacht werden können ? Zu klären wäre 
schließlich auch, ob sich die konstruktiven Unterschiede allenfalls mit 
einem unterschiedlichen Zweck erklären lassen.

Gerade der Zweck der Rechtsinstitute ist aber auch für die Frage 
der Erforderlichkeit der Abgrenzung entscheidend. Der angesichts der 
Abgrenzungsschwierigkeiten vorgeschlagene Ausweg, einen möglichst 
weitgehenden Gleichklang in den Rechtsfolgen herbeizuführen, um da-
mit eine Abgrenzung so weit wie möglich verzichtbar zu machen, oder 
gar Bestrebungen, eine Zusammenlegung der Institute herbeizuführen, 
sind nur dann gangbar, wenn der Anweisung und dem Vertrag zuguns-
ten Dritter auch tatsächlich dieselbe Funktion zukommt 143 oder deren 
Funktion immerhin so weitgehend übereinstimmt, dass sich daraus 
keine Abweichungen für die anzugleichenden Folgeprobleme ergeben. 
Allerdings ist wohl grundsätzlich davon auszugehen, dass dann, wenn 
der Gesetzgeber mehrere Formen der indirekten Drittleistung vorsieht, 
diese auch eine eigenständige Funktion aufweisen, da der Gesetzgeber 
sonst eine sinnlose Regelung getroffen hätte, was nur anzunehmen ist, 
wenn gute Gründe dafür sprechen.144

B.  Zession

Abgrenzungsbedarf besteht auch zwischen Anweisung und Zession. Bei 
der in den §§ 1392 ff ABGB geregelten Zession oder Abtretung wird die 
einer Gläubigerin ( Zedentin, Altgläubigerin ) gegenüber ihrer Schuld-
nerin ( debitor cessus, Zessus ) zustehende Forderung auf einen Drit-
ten ( Zessionar, Neugläubiger ) übertragen. Es kommt somit durch die 
Zession zu einem Gläubigerwechsel; die Zedentin verliert ihre Gläubi-
gerstellung, an ihre Stelle tritt der Zessionar.145 Die Forderung verän-
dert sich hingegen nicht.146 Nach § 1394 ABGB erwirbt der Zessionar in  

143 So betont etwa Rummel in Rummel, ABGB 3 Vor § 1431 Rz 16, auch der Vertrag zu-
gunsten Dritter sei nur ein Abwicklungsinstrument, sodass die Rechtsfolgen die-
selben sein sollten, wie bei der Anweisung.

144 Dazu und besonders zur Argumentation von Parapatits, der Grund liege in einem 
Versehen des historischen Gesetzgebers, unten VI.B.

145 Siehe dazu Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1392 Rz 1; Heidinger in Schwimann / Kodek, 
ABGB 4 § 1392 Rz 2; Lukas in ABGB-ON 1.02 § 1392 Rz 1; Neumayr in KBB 6 § 1392 Rz 1; 
Thöni in Klang, ABGB 3 § 1392 Rz 1. Vgl auch Wolff in Klang, ABGB 2 VI 286.

146 Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1392 Rz 1; Neumayr in KBB 6 § 1392 Rz 1.
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Bezug auf die Forderung genau jene Position, die auch der Zedentin 
zukam. Die rechtsgeschäftliche Zession ist ein kausales Verfügungs-
geschäft und kommt als formloser Konsensualvertrag durch Einigung 
zwischen Zedentin und Zessionar zustande.147 Weder eine Zustimmung 
der Schuldnerin noch deren Verständigung sind erforderlich.148

1.  Gemeinsamkeiten mit der Anweisung

Wie der Anweisung liegt auch der Zession ein Dreipersonenverhältnis 
zugrunde. Die Beziehung zwischen Zedentin und Zessus wird als De-
ckungs- und jene zwischen Zedentin und Zessionar als Valutaverhältnis 
bezeichnet, während zwischen Zessionar und Zessus von Einlösungs-
verhältnis gesprochen wird.149 Bei der Zession tritt die Zedentin die ihr 
aus dem Deckungsverhältnis gegenüber ihrer Schuldnerin ( Zessus ) 
zustehende Forderung an den Zessionar ab. Ähnlichkeiten zwischen 
Zession und Anweisung entstehen, wie in der Lehre betont wird,150 bei 
der Anweisung auf Schuld: Soll eine im Deckungsverhältnis gegebene 
Schuld durch Anweisung getilgt werden, weist die Anweisende ihre 
Schuldnerin an, an den Anweisungsempfänger zu leisten und der An-
weisungsempfänger wird ermächtigt, die Leistung bei der Angewiese-
nen einzuheben. Wird die Anweisung von der Angewiesenen zudem 
gegenüber dem Anweisungsempfänger angenommen, kommt letzte-
rem gegenüber der Angewiesenen ein selbständiger Anspruch zu. In der 
Lehre wird betont, es sehe so aus, als übertrüge die Anweisende ihre 
Forderung gegen die Angewiesene an den Anweisungsempfänger.151 Der 

147 Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1392 Rz 1; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1392 
Rz 1; Lukas in ABGB-ON 1.02 § 1392 Rz 2, 4; Mayrhofer, Schuldrecht AT 480; Neumayr 
in KBB 6 § 1392 Rz 2, 5; Thöni in Klang, ABGB 3 § 1392 Rz 2; Welser / Zöchling-Jud, Bür-
gerliches Recht II 14 Rz 540 ff. OGH 5 Ob 123  /  63, SZ 42 / 72; 7 Ob 520  /  86, ÖBA 1987, 53; 
3 Ob 29  /  81, SZ 54 / 125; 1 Ob 697  /  88, SZ 62 / 32.

148 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 287 mit zahlreichen Judikaturnachweisen; Ertl in Rum-
mel, ABGB 3 § 1392 Rz 1; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 176 f; 
Mayrhofer, Schuldrecht AT 482, 493; Neumayr in KBB 6 § 1392 Rz 2; Thöni in Klang, 
ABGB 3 § 1392 Rz 4. OGH 6 Ob 19  /  65, RZ 1965, 126; 7 Ob 780  /  79, SZ 52 / 176; 1 Ob 622  /  91, 
RZ 1993, 212; 9 Ob 34  /  12 h, SZ 2012 / 127 = EvBl 2013 / 74 mit Anm von Jurgutyte = ÖBA 
2013, 196 mit Anm von Apathy.

149 Siehe dazu Lukas, Zession 6.
150 Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 206; vgl auch Wolff in Klang, 

ABGB 2 VI 332. Vgl zum deutschen Recht auch Dittmann, Anweisung 47; Siegel, Ab-
tretung und Anweisung 20.

151 Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 206.
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Rolle der Zedentin entspricht bei der Anweisung auf Schuld jene der 
Anweisenden, die Schuldnerin ( Zessus ) ähnelt der Angewiesenen und 
der Zessionar ist dem Anweisungsempfänger vergleichbar.

Will etwa B dem C eine Sache zukommen lassen, die ihr A schul-
det, so kann sie entweder im Wege einer Anweisung ihre Schuldnerin 
A ( Angewiesene ) zur Leistung an C ( Anweisungsempfänger ) und C zur 
Einhebung der Leistung von A ermächtigen. Sie kann sich aber auch für 
eine Zession entscheiden. Dann tritt B die ihr gegenüber der A ( Zessus ) 
zustehende Forderung an C ( Zessionar ) ab, dem dadurch die Gläubi-
gerposition der Zedentin B aus dem Deckungsverhältnis übertragen 
wird, sodass er die Sache von A als deren Gläubiger herausfordern kann.

2.  Abgrenzung

Trotz der angesprochenen Ähnlichkeiten zwischen Anweisung und Zes-
sion bereitet die Abgrenzung der Anweisung von der Zession deutlich 
geringere Schwierigkeiten als jene vom Vertrag zugunsten Dritter. Dies 
deshalb, weil sich Anweisung und Zession durch Bezugnahme auf ein 
zentrales Merkmal klar voneinander unterscheiden lassen: Während 
nämlich bei der Zession die Zedentin ihre Gläubigerposition auf den 
Zessionar überträgt, gibt es bei der Anweisung auf Schuld keine derar-
tige Übertragung.152

Der Unterschied zwischen Zession und Anweisung äußert sich zu-
nächst schon beim Zustandekommen. Bei der Zession handelt es sich 
um einen Konsensualvertrag zwischen Zedentin und Zessionar, der 
durch Willensübereinstimmung dieser beiden Vertragsparteien zu-
stande kommt.153 Einer Verständigung der Schuldnerin ( Zessus ) oder gar 
deren Zustimmung bedarf es hingegen nicht.154 Demgegenüber müssen 

152 Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1401 Rz 1; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1401 
Rz 2; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 1, § 1402 Rz 3; Neumayr in KBB 6 § 1401 Rz 2; 
Thöni in Klang, ABGB 3 § 1392 Rz 10. OGH 7 Ob 132  /  04 v, ÖBA 2005, 59. Vgl dazu auch 
bereits Wendt, Anweisungsrecht 283 f.

153 Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1392 Rz 1; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1392 
Rz 1; Lukas in ABGB-ON 1.02 § 1392 Rz 2, 4; Neumayr in KBB 6 § 1392 Rz 2; Thöni in Klang, 
ABGB 3 § 1392 Rz 2. OGH 5 Ob 123  /  63, SZ 42 / 72; 3 Ob 29  /  81, SZ 54 / 125; 1 Ob 697  /  88, SZ 
62 / 32. Vgl auch Siegel, Abtretung und Anweisung 1, 11.

154 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 287; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1392 Rz 1; Gschnitzer / Fais-
tenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 176 f; Neumayr in KBB 6 § 1392 Rz 2; Thöni 
in Klang, ABGB 3 § 1392 Rz 4. OGH 6 Ob 19  /  65, RZ 1965, 126; 7 Ob 780  /  79, SZ 52 / 176; 
1 Ob 622  /  91, RZ 1993, 212.
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bei der Anweisung alle drei Parteien des Dreipersonenverhältnisses ein-
gebunden sein. Die Anweisung beruht auf einer doppelten Ermächti-
gung, sie setzt daher Willenserklärungen der Anweisenden an die Ange-
wiesene und an den Anweisungsempfänger  155 voraus, die diesen auch 
zukommen.156 Übereinstimmende Willenserklärungen sind hingegen 
für die Anweisung nicht erforderlich.

Aber auch in den Wirkungen unterscheiden sich Zession und An-
weisung auf Schuld deutlich: 157 Die Zession ist ein kausales Verfügungs-
geschäft und verschafft dem Zessionar Rechte unmittelbar gegen die 
Schuldnerin ( Zessus ).158 Die Gläubigerstellung der Zedentin gegenüber 
ihrer Schuldnerin geht mit der Zession auf den Zessionar über. Daher 
erwirbt der Zessionar mit der Abtretung einen Anspruch gegenüber 
der Schuldnerin ( Zessus ) und die Zedentin verliert diesen. Die Anwei-
sende hingegen bleibt auch bei der Anweisung auf Schuld Gläubigerin 
der Angewiesenen. Die Angewiesene ist zwar der Anweisenden gegen-
über zur Befolgung der Anweisung verpflichtet, auch die Anweisung auf 
Schuld kann aber für sich allein dem Anweisungsempfänger keinen 
Anspruch gegen die Angewiesene verschaffen. Ein solcher Anspruch 
des Anweisungsempfängers gegen die Angewiesene entsteht allerdings 
dann, wenn die Angewiesene die Anweisung dem Anweisungsempfän-
ger gegenüber annimmt. Im Gegensatz zur Zession wird dabei freilich 
keine Forderung übertragen, sondern es entsteht eine zweite, inhalt-
lich unterschiedliche Forderung. Damit wird der Anweisungsempfän-
ger zwar Gläubiger der Angewiesenen, er tritt aber im Regelfall gerade 
nicht an die Stelle der Anweisenden. Letztere bleibt vielmehr Gläubige-
rin der Angewiesenen. Die Angewiesene hat somit nach Annahme der 
Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger zwei Gläubiger, die 

155 Ehrenzweig, System II / 1 2 284 f; Mayrhofer, Schuldrecht AT 538; Gschnitzer in Klang, 
ABGB 2 IV / 1, 230; F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 308 Fn 25a; Ertl in Rummel, ABGB 3 
§ 1400 Rz 3; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1400 Rz 5; Kalss in ABGB-
ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 5; Neumayr in KBB 6 § 1400 Rz 1; Rudolf in Schwimann / Neumayr, 
ABGB Taschenkommentar 4 § 1400 Rz 1. Siehe auch Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 8. 
OGH 2 Ob 297  /  54, SZ 27 / 127; 8 Ob 572  /  93, JBl 1994, 689 = ÖBA 1994, 650; 6 Ob 330  /  68, 
QuHGZ 1969 H 2–3 / 56. AA Spielbüchler, Schuldverhältnis 34 f; differenzierend der-
selbe, in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3. Siehe dazu unten III.B.2.a ).

156 Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 3; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1400 
Rz 4; Mayrhofer, Schuldrecht AT 538.

157 Siehe dazu Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 208 f; Wolff in 
Klang, ABGB 2 VI 332 f; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1401 Rz 1.

158 Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1392 Rz 1.
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Anweisende aus dem Deckungsverhältnis und den Anweisungsempfän-
ger aus der diesem gegenüber erklärten Annahme der Anweisung. Der 
Anspruch des Anweisungsempfängers beruht auf dem Anweisungsak-
zept gemäß § 1402 ABGB, also auf einer eigenen Willenserklärung der 
Angewiesenen, und ist abstrakter Natur. Die Angewiesene kann dem 
Anweisungsempfänger nur solche Einwendungen entgegenhalten, wel-
che die Gültigkeit der Annahme betreffen oder sich aus dem Inhalt der 
Annahme ergeben ( titulierte Annahme ). Bei der Zession hingegen kann 
die Schuldnerin ( Zessus ) gemäß § 1396 ABGB dem Zessionar als ihrem 
neuen Gläubiger alle Einwendungen aus dem Deckungsverhältnis mit 
ihrer alten Gläubigerin, der Zedentin, entgegenhalten. Zession und An-
weisung unterscheiden sich daher auch in der Bedeutung der Grund-
verhältnisse.

Ausnahmsweise kann jedoch auch die akzeptierte Anweisung auf 
Schuld einen Gläubigerwechsel herbeiführen. Dies ist dann der Fall, 
wenn das Anweisungsakzept ausnahmsweise für das Deckungsver-
hältnis an Zahlungs statt wirkt. Dann ist mit dem Akzept die Anwei-
sende nicht länger Gläubigerin der Angewiesenen, dafür wird der An-
weisungsempfänger deren Gläubiger. Allerdings besteht auch in dieser 
Fallgestaltung ein deutlicher Unterschied zur Zession, da die Ange-
wiesene dem Anweisungsempfänger – im Gegensatz zur Schuldnerin 
( Zessus ) bei der Zession – aus dem Akzept haftet und nicht aus dem 
Deckungsverhältnis. Der Anspruch des Anweisungsempfängers gegen 
die Angewiesene im Fall der angenommenen Anweisung beruht also 
auf einem anderen Rechtsgrund als der des Zessionars gegenüber der 
Schuldnerin ( Zessus ).159

Unterschiede ergeben sich schließlich auch beim Rückgriff des Zes-
sionars bzw Anweisungsempfängers gegen die Zedentin bzw die Anwei-
sende. Ein solcher kommt bei der Zession nur im Rahmen des § 1397 
ABGB in Frage, während bei der Anweisung ein Rückgriff auf die Anwei-
sende bereits bei Nichthonorierung möglich ist.160

159 Vgl Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 208. Zum abstrakten For-
derungsrecht des Anweisungsempfängers siehe näher unten IV.D.2.

160 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 333.
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3.  Schlussfolgerungen

Von der hM wird bei der Abgrenzung zwischen Anweisung und Zession 
primär darauf verwiesen, dass die Anweisende gegenüber der Angewie-
senen ihre Gläubigerposition behält und es werden die damit verbun-
denen Unterschiede in den Rechtsfolgen hervorgehoben. Auch wenn 
dies in diesem Zusammenhang nicht näher problematisiert wird, so 
wird mit der Anknüpfung an die Übertragung / Nichtübertragung der 
Gläubigerposition in Wahrheit an einen funktionalen Unterschied zwi-
schen den beiden Rechtsinstituten angeknüpft. Während die Zession 
nämlich genau darauf abzielt, die Gläubigerposition auf einen Dritten 
zu übertragen, geht es bei der Anweisung lediglich um die Leistungs-
erbringung – ohne dass damit die Übertragung der Gläubigerposition 
verbunden wäre. Der entscheidende Ansatzpunkt für die Differenzie-
rung ist somit, ob der Dritte, also der Anweisungsempfänger bzw der 
Zessionar, Gläubiger werden soll oder nicht.

C.  Schuldübernahme

Die privative Schuldübernahme ist gleichsam das Gegenstück zur Zessi-
on.161 Wie bei der Zession kommt es auch bei der in den §§ 1405 f ABGB 
geregelten privativen Schuldübernahme zu einem personellen Wechsel. 
Dieser betrifft jedoch nicht wie bei der Zession die Person der Gläu-
bigerin, sondern vielmehr jene der Schuldnerin: Die Neuschuldnerin 
übernimmt die Schuld der Altschuldnerin gegenüber deren Gläubiger, 
wodurch die Altschuldnerin von ihrer Verbindlichkeit befreit wird.162 
Eine privative Schuldübernahme setzt jedenfalls die Zustimmung des 
Gläubigers voraus.163 Sie kann durch Vertrag zwischen Neuschuldnerin 
und Gläubiger erfolgen ( § 1406 ABGB ) oder aber durch Vertrag zwischen 
Altschuldnerin und Neuschuldnerin ( § 1405 ABGB ), wenn der Gläubiger 
einwilligt.164

161 HHB 296.
162 Ehrenzweig, System II / 1 2 274 ff; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1404 Rz 1, § 1405 Rz 1; W. 

Faber in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1406 Rz 1; Lukas in ABGB-ON 1.01 §§ 1405, 1406 
Rz 1; Neumayr in KBB 6 §§ 1405–1406 Rz 1 f; Thöni in Klang, ABGB 3 § 1405 Rz 1, § 1406 
Rz 1; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 345; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 585.

163 HHB 293.
164 Ehrenzweig, System II / 1 2 274. Vgl auch OGH 2 Ob 297  /  54, SZ 27 / 127.
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1.  Gemeinsamkeiten mit der Anweisung

Wiederum liegt der Schuldübernahme ebenso wie der Anweisung ein 
Dreipersonenverhältnis zugrunde: Die Altschuldnerin entspricht der 
Anweisenden, die Neuschuldnerin der Angewiesenen und der Gläubi-
ger dem Anweisungsempfänger. Während sich bei der Zession Abgren-
zungsfragen zur Anweisung auf Schuld stellen, ergeben sich Ähnlich-
keiten zwischen Schuldübernahme und Anweisung – wie in der Lehre 
hervorgehoben wird – bei der Anweisung zur Zahlung; wenn also durch 
die Anweisung eine Schuld der Anweisenden gegenüber dem Anwei-
sungsempfänger getilgt werden soll.165 Wie bei der Schuldübernahme 
zielt dann nämlich auch die Anweisung auf die Tilgung einer Schuld 
im Valutaverhältnis ab. Hat die Angewiesene die Anweisung gegenüber 
dem Anweisungsempfänger angenommen, so steigert sich die Ähnlich-
keit zur Schuldübernahme, da dem Anweisungsempfänger dann gegen-
über der Angewiesenen ein selbständiges Forderungsrecht bezüglich 
der Leistung zusteht.166 Schließlich kann die Anweisung sogar – wie die 
privative Schuldübernahme – einen Schuldnerwechsel herbeiführen: 167 
Dies ist dann der Fall, wenn das Anweisungsakzept im Valutaverhältnis 
an Zahlungs statt wirkt, was freilich nicht zu vermuten ist.168

2.  Abgrenzung

Unterschiede zwischen privativer Schuldübernahme und Anweisung er-
geben sich wiederum bereits beim Zustandekommen.169 Bei einer pri-
vativen Schuldübernahme durch Gläubigervertrag wird eine Abgren-
zung schon durch die Personen der Vertragsschließenden nahegelegt. 
Immerhin wird in diesen Fällen ein Vertrag zwischen Gläubiger und 
Neuschuldnerin geschlossen, was, umgelegt auf die Anweisung, einem 
Vertrag zwischen Anweisungsempfänger und Angewiesener, also einem 
Vertrag im Einlösungsverhältnis entsprechen würde, in dem es bei der 

165 Ehrenzweig, System II / 1 2 285, 287; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1401 Rz 2; Gschnitzer /  
Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 206 ff; Neumayr in KBB 6 § 1401 Rz 4. Vgl 
auch Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1404 Rz 1.

166 Dittmann, Anweisung 48 f.
167 So auch Ehrenzweig, System II / 1 2 285.
168 HHB 289.
169 Siehe insbesondere Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 208 f.
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Anweisung aber gerade kein eigenes Schuldverhältnis gibt.170 Die Ange-
wiesene kann jedoch im Einlösungsverhältnis ein Schuldverhältnis zu-
stande bringen, wenn sie die Anweisung gegenüber dem Anweisungs-
empfänger annimmt. Es könnte nun argumentiert werden, ein solches 
Anweisungsakzept sei dem Gläubigervertrag vergleichbar. Dem ist frei-
lich einerseits entgegenzuhalten, dass ein Gläubigervertrag über eine 
privative Schuldübernahme als Vertrag zugunsten Dritter  171 ohne Mit-
einbeziehung der Altschuldnerin möglich ist, während ein Akzept stets 
nur auf Basis einer Anweisung in Frage kommt, und damit ohne Mit-
einbeziehung der Anweisenden nicht denkbar ist. Andererseits setzt ein 
Akzept anders als ein Gläubigervertrag keine übereinstimmenden Wil-
lenserklärungen von Angewiesener und Anweisungsempfänger ( bzw 
Neuschuldnerin und Gläubiger ) voraus. Vielmehr reicht für das Akzept 
eine einseitige Willenserklärung der Angewiesenen.172

Von besonderem Interesse im Zusammenhang mit der Abgrenzung 
zur Anweisung ist daher die privative Schuldübernahme durch Schuld-
nervertrag. Bei diesem vereinbart die Altschuldnerin den Schuldner-
wechsel mit der Neuschuldnerin. Der Vertrag wird mit Zustimmung 
des Gläubigers wirksam. Wie bei der Anweisung sind somit alle drei be-
teiligten Parteien einbezogen. Ein Unterschied im Zustandekommen 
besteht aber auch hier darin, dass die Anweisung auf einer doppelten 
Ermächtigung beruht, weshalb lediglich einseitige Willenserklärungen 
der Anweisenden an die Angewiesene und an den Anweisungsempfän-
ger erforderlich sind.173 Demgegenüber handelt es sich beim Schuldner-

170 Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 209, verweisen bei ihrer Ab-
grenzung zwischen Schuldübernahme und Anweisung auf die Vereinbarung zwi-
schen Neuschuldner und Gläubiger ( im dort verwendeten Beispiel B und L ), was 
auf einen Gläubigervertrag schließen lässt.

171 Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 230.
172 Ehrenzweig, System II / 1 2 288; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 1; Heidinger in Schwi-

mann / Kodek, ABGB 4 § 1402 Rz 1; Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 
III Rz 1 / 84; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1402 Rz 4; Neumayr in KBB 6 § 1402 Rz 1; Spielbüch-
ler in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 6; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326. OGH 5 Ob 95  /  60, SZ 
33 / 40; 3 Ob 2078  /  96 a, SZ 70 / 264; 5 Ob 646  /  76, QuHGZ 1977 H 1–2 / 149. Dies schließt 
freilich nicht aus, dass Angewiesene und Anweisungsempfänger eine Vereinba-
rung treffen. Zum deutschen Recht nimmt die hM überhaupt an, das Akzept sei 
ein Vertrag zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger. Siehe nur Münch-
Komm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 2; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 4, 6; Staudin-
ger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 7. Dazu näher unten IV.C.1.

173 Ehrenzweig, System II / 1 2 284 f; Mayrhofer, Schuldrecht AT 538; Gschnitzer in Klang, 
ABGB 2 IV / 1, 230; F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 308 Fn 25a; Ertl in Rummel, ABGB 3 
§ 1400 Rz 3; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1400 Rz 2, 5; Kalss in ABGB-
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vertrag um einen Vertrag zwischen Alt- und Neuschuldnerin, der in sei-
ner vollen Wirksamkeit von der Einwilligung des Gläubigers abhängig 
ist.174

Deutliche Unterschiede ergeben sich auch bei den Rechtsfolgen.175 
Ist nämlich der Gläubigervertrag geschlossen oder die Einwilligung 
des Gläubigers zum Schuldnervertrag erteilt, kommt es zum Schuld-
nerwechsel: Der Gläubiger erhält ein Forderungsrecht gegenüber der 
Neuschuldnerin und verliert seine Forderung gegenüber der Altschuld-
nerin. Die Anweisung selbst kann einen solchen Schuldnerwechsel hin-
gegen keinesfalls herbeiführen. Zwar wird die Angewiesene ermächtigt, 
an den Anweisungsempfänger zu leisten, der seinerseits ermächtigt 
wird, die Leistung auf Rechnung der Anweisenden bei der Angewiese-
nen einzuheben; aus der Ermächtigung allein ergibt sich jedoch keiner-
lei Verpflichtung der Angewiesenen gegenüber dem Anweisungsemp-
fänger. An der Schuldnerposition im Valutaverhältnis ändert sich durch 
die Anweisung also nichts.176

Wiederum besteht jedoch für die Angewiesene die Möglichkeit, 
durch Annahme der Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger 
ein selbständiges Schuldverhältnis zwischen diesen beiden zustande 
zu bringen, sodass der Anweisungsempfänger eine zusätzliche Schuld-
nerin erhält. Anders als die Neuschuldnerin bei der Schuldübernahme 
haftet die Angewiesene dem Anweisungsempfänger jedoch nicht aus 
dem ursprünglichen Rechtsgrund.177 Ihre Verpflichtung beruht viel-
mehr auf dem Anweisungsakzept und ist abstrakt: 178 Die Angewiesene 

ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 5; Neumayr in KBB 6 § 1400 Rz 1; Rudolf in Schwimann / Neumayr, 
ABGB Taschenkommentar 4 § 1400 Rz 1. Siehe auch Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 8. 
OGH 2 Ob 297  /  54, SZ 27 / 127; 8 Ob 572  /  93, JBl 1994, 689 = ÖBA 1994, 650; 6 Ob 330  /  68, 
QuHGZ 1969 H 2–3 / 56. AA Spielbüchler, Schuldverhältnis 34 f; differenzierend der-
selbe, in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3. Siehe dazu unten III.B.2.a ).

174 Ohne Zustimmung des Gläubigers wirkt der Vertrag aber nach § 1405 S 2 ABGB 
immerhin als Erfüllungsübernahme iSd § 1404 ABGB.

175 Siehe dazu Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 208 f; vgl weiters 
Ehrenzweig, System II / 1 2 274, 285; Mayrhofer, Schuldrecht AT 515; Thöni in Klang, 
ABGB 3 § 1405 Rz 18.

176 Denkbar ist allerdings eine Vereinbarung zwischen Anweisender und Anweisungs-
empfänger, wonach die Anweisung im Valutaverhältnis an Zahlungs statt wirken 
soll. Dann führt zwar bereits die Anweisung zur Tilgung der Schuld im Valutaver-
hältnis, doch entsteht allein durch die Anweisung noch keine Verpflichtung der 
Angewiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger.

177 Ehrenzweig, System II / 1 2 274, 285; Mayrhofer, Schuldrecht AT 515; Thöni in Klang, 
ABGB 3 § 1405 Rz 18.

178 HHB 289. Siehe dazu näher unten IV.D.2.
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kann dem Anweisungsempfänger nach § 1402 ABGB nur solche Einwen-
dungen entgegenhalten, die die Gültigkeit der Annahme betreffen oder 
die sich aus dem Inhalt der Annahme ergeben. Einwendungen aus dem 
Valutaverhältnis, die der Neuschuldnerin gemäß § 1407 ABGB zustehen, 
sind der Angewiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger daher 
verwehrt. Lediglich im Falle einer titulierten Annahme kommen auch 
Einwendungen aus den Grundverhältnissen in Betracht.179

Zudem wirkt das Akzept im Zweifel nur zahlungshalber und nicht 
an Zahlungs statt.180 Der Anweisungsempfänger bekommt somit zwar 
eine zusätzliche Schuldnerin, ein Schuldnerwechsel tritt aber gerade 
nicht ein.181 Die Anweisende wird somit nicht schon durch das Akzept 
von ihrer Verpflichtung befreit, sondern erst dann, wenn die Angewie-
sene die reale Zuwendung an den Anweisungsempfänger erbringt.182 
Nur dann, wenn das Akzept ausnahmsweise im Valutaverhältnis an 
Zahlungs statt wirkt, kann das Akzept ( nicht hingegen die Anweisung 
selbst ) doch einen Schuldnerwechsel herbeiführen.183 Allerdings ist es 
weiterhin so, dass die Neuschuldnerin bei der Schuldübernahme aus 
demselben Rechtsgrund haftet wie die Altschuldnerin, während die 
Verpflichtung der Angewiesenen auf dem Akzept und damit nicht auf 
dem Valutaverhältnis beruht.184

3.  Schlussfolgerungen

Wie bereits bei der Abgrenzung zur Zession konzentrieren sich Lehre 
und Judikatur auch bei der Abgrenzung zwischen Anweisung und 
Schuldübernahme primär auf die Herausarbeitung der Unterschiede im 
Zustandekommen und bei den Rechtsfolgen.185 Die Unterschiede in die-
sen Bereichen haben ihre Ursache in einer unterschiedlichen Funktion 

179 Siehe dazu unten III.C.2.
180 HHB 289.
181 Vgl Ehrenzweig, System II / 1 2 274, 285; Mayrhofer, Schuldrecht AT 515; Gschnitzer / Fais-

tenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 208 f; Thöni in Klang, ABGB 3 § 1405 Rz 18.
182 Ehrenzweig, System II / 1 2 274, 285; Mayrhofer, Schuldrecht AT 515; Thöni in Klang, 

ABGB 3 § 1405 Rz 18.
183 Ehrenzweig, System II / 1 2 285.
184 Ehrenzweig, System II / 1 2 274, 285; Mayrhofer, Schuldrecht AT 515; Gschnitzer / Faisten-

berger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 208 f; Thöni in Klang, ABGB 3 § 1405 Rz 18.
185 Siehe insbesondere Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 208 f; vgl 

weiters Ehrenzweig, System II / 1 2 274, 285; Mayrhofer, Schuldrecht AT 515; Thöni in 
Klang, ABGB 3 § 1405 Rz 18.
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der beiden Rechtsinstitute: Während nämlich die Schuldübernahme 
die Schuldnerposition von der Altschuldnerin auf die Neuschuldnerin 
übertragen soll, ohne dass das Schuldverhältnis sonst geändert wird, 
zielt die Anweisung auf die Abwicklung der Grundverhältnisse ab. Eine 
Übertragung der Schuldnerposition ist damit gerade nicht verbunden.186 
Dieser funktionale Unterschied wird zwar von der hM nicht näher pro-
blematisiert und kommt aus den zur Differenzierung herangezogenen 
Kriterien etwas weniger deutlich zum Vorschein als dies bei der Zession 
der Fall ist. Dennoch ist der funktionale Unterschied klar erkennbar. 
Durch Anknüpfung an die Frage, ob eine Übertragung der Schuldner-
position beabsichtigt ist oder nicht, lässt sich aber eine klare Differen-
zierung zwischen Schuldübernahme und Anweisung zur Zahlung vor-
nehmen.

D.  Garantie

Beim Garantievertrag übernimmt die Garantin gegenüber dem Be-
günstigten die Haftung für den noch ungewissen Erfolg eines Unter-
nehmens im weitesten Sinne oder für den durch ein Unternehmen ent-
stehenden Schaden.187 Die Garantin soll den von ihr garantierten Erfolg 
also nicht selbst herbeiführen oder den Schaden verhindern, sondern 
lediglich für den Fall des Nichteintritts des Erfolges oder des Eintritts 
des Schadens für den wirtschaftlichen Ausfall einstehen.188 Gesetzlich 
geregelt ist in § 880 a ABGB allerdings nur ein Teilbereich des Garantie-
vertrages, nämlich die Garantie für die Leistung einer Dritten. Tritt der 
Garantiefall ein, hat die Garantin dem Begünstigten nach § 880 a ABGB 
volle Genugtuung zu leisten.189

186 Selbst wenn es bei der akzeptierten Anweisung ausnahmsweise zu einem Schuld-
nerwechsel kommen sollte, haftet die Angewiesene ja aus dem Akzept und nicht 
aus dem Valutaverhältnis.

187 Koziol, Garantievertrag 1; derselbe in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V 
Rz 3 / 1; vgl weiters Ehrenzweig, System II / 1 2 113; Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 
§ 880 a Rz 4; Graf in ABGB-ON 1.05 § 880 a Rz 6; Ohmeyer in Klang, ABGB 2 VI 203; Wel-
ser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 682; OGH 1 Ob 756  /  76, JBl 1978, 36 = EvBl 
1977 / 229; 8 Ob 560  /  76, SZ 50 / 93 = JBl 1978, 34; 1 Ob 318  /  98 s, ecolex 1999, 318 mit Anm 
von Wilhelm = ÖBA 1999, 484 mit Anm von Rummel; 4 Ob 124  /  00 i, ÖBA 2000, 1098; 
3 Ob 13  /  12 a, ÖBA 2013, 144 / 1892.

188 Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 1102.
189 Siehe dazu Koziol, Garantievertrag 44 f.
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Garantien können zweipersonal ausgestaltet sein, dann hat die Ver-
pflichtung der Garantin ihren Rechtsgrund ausschließlich in der Bezie-
hung zwischen Garantin und Begünstigtem. Ist die Verpflichtung der 
Garantin hingegen auch von einer Beziehung zu einer Dritten, nämlich 
der Leistungsverpflichteten, abhängig, so ist die Garantie dreiperso-
nal.190 Dreipersonale Garantien, bei denen die Garantin aufgrund einer 
Rechtsbeziehung zur Dritten die Garantie für deren Leistung an den Be-
günstigten übernimmt, können abstrakt sein, sodass die Verpflichtung 
der Garantin von den Grundverhältnissen losgelöst ist.191

Die Garantie kommt entsprechend der hM durch Vertrag zwischen 
Garantin und Begünstigtem zustande.192 Wird die Leistung einer ma-
teriell fremden Schuld garantiert, so ist der Garantievertrag formbe-
dürftig.193

190 Siehe dazu Koziol, Garantievertrag 25 ff; Bollenberger, FS Jud, 43 ff; Zöchling-Jud in 
von Westphalen / Zöchling-Jud, Bankgarantie 4 467.

191 Dazu Koziol, Garantievertrag 35; derselbe in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 
V Rz 3 / 4 ff; Zöchling-Jud in von Westphalen / Zöchling-Jud, Bankgarantie 4 467 f, 480 ff. 
OGH 1 Ob 680  /  84, JBl 1985, 425; 5 Ob 549  /  88, ÖBA 1988, 1230; 3 Ob 546  /  95, ÖBA 1996, 
69; 4 Ob 2330  /  96 t, ÖBA 1997, 482; 7 Ob 145  /  97 t, ÖBA 1998, 229; 8 Ob 190  /  98 v, ÖBA 
2000, 322 mit Anm von Rummel. Demgegenüber qualifiziert die hM in Deutsch-
land die Garantie als kausales nicht akzessorisches Geschäft, das entweder gar 
nicht oder aber nur ausnahmsweise abstrakt ist. MünchKomm / Habersack, BGB 8 
Vor § 765 Rz 20; Staudinger / Horn, BGB ( 2012 ) Vor §§ 765–778 Rz 215; BeckOGK / Ma-
daus, BGB § 765 Rz 498 f; siehe auch Stadler, Abstraktion 22. Differenzierend Cana-
ris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 1125; Heermann, Geldgeschäfte § 34 Rz 4 f. Siehe auch 
Büsser, Einreden 121 ff. Die causa wird dabei üblicherweise im Sicherungszweck 
gesehen. Kritisch dazu Koziol, Garantievertrag 29 f. Einigkeit besteht freilich da-
rüber, dass derartige Garantien nicht vom Bestehen der gesicherten Schuld ab-
hängig, also nicht akzessorisch, sind. Siehe Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankver-
tragsrecht 2 V Rz 3 / 4. Zum Verhältnis von Abstraktheit und Akzessorietät vgl Stadler, 
Abstraktion 20.

192 Siehe dazu ausführlich Koziol, Garantievertrag 35 ff; denselben in Apathy / Iro / Koziol, 
Bankvertragsrecht 2 V Rz 3 / 70 ff. Koziol, Garantievertrag 39, betont aber auch die 
Möglichkeit der Vereinbarung zwischen Garant und Drittem in Form eines echten 
Vertrages zugunsten Dritter.

193 Koziol, Garantievertrag, 39 ff; derselbe in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V 
Rz 3 / 50, 3 / 74; P. Bydlinski, ÖBA 1990, 845. OGH 1 Ob 595  /  92, SZ 65 / 109 = EvBl 1993 / 31 

= ÖBA 1993, 146 mit Anm von Apathy = JBl 1993, 246; 1 Ob 544  /  95, SZ 68 / 64 = JBl 1995, 
651 = EvBl 1995 / 156 = ÖBA 1995, 804; 8 Ob 259  /  98 s, ÖBA 1999, 833; 4 Ob 205  /  09 i, SZ 
2010 / 38 = JBl 2010, 509 mit Anm von I. Faber und Lukas = ÖBA 2010, 610 mit Anm 
von Apathy = ZFR 2010, 223 mit Anm von Gruber, siehe auch Bruchbacher, Zak 2011, 
303.
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1.  Gemeinsamkeiten mit der Anweisung

Abgrenzungsfragen stellen sich, wenn bei einer dreipersonalen Garan-
tie die Leistung einer Dritten garantiert wird.194 Dann liegt wie bei der 
Anweisung ein dreipersonales Verhältnis vor. Der Anweisenden steht 
die Garantieauftraggeberin ( Dritte ), der Angewiesenen die Garantin 
und dem Anweisungsempfänger der Begünstigte gegenüber.

Im Garantiefall haftet die Garantin dem Begünstigen für die Leis-
tung der Dritten. Der Begünstigte hat aus dem Garantievertrag einen 
selbständigen Anspruch gegen die Garantin und kann somit von dieser 
Ersatz fordern. Daraus ergibt sich die Parallele zur Anweisung, bei der 
die Angewiesene dem Anweisungsempfänger eine Leistung auf Rech-
nung der Anweisenden erbringt. Die Anweisung allein gibt dem Anwei-
sungsempfänger zwar noch keinen Anspruch gegen die Angewiesene; 
hat die Angewiesene die Anweisung jedoch gegenüber dem Anwei-
sungsempfänger angenommen, steht auch dem Anweisungsempfän-
ger ein Anspruch gegenüber der Angewiesenen zu.195 In beiden Fällen 
handelt es sich um einen abstrakten, also von den Grundverhältnissen 
losgelösten Anspruch des Begünstigten bzw Anweisungsempfängers.196 
Auch beim Zweck ergeben sich insoweit gewisse Ähnlichkeiten. Auch 
wenn die Garantie primär Sicherungszweck hat, dient die dreiperso-
nale Garantie der Leistung eines Dritten auch der vereinfachten Ab-
wicklung der Grundverhältnisse,197 worauf freilich auch die Anweisung 
abzielt.

2.  Abgrenzung

Trotz dieser Ähnlichkeiten bestehen auch zwischen Garantie und ange-
nommener Anweisung Unterschiede.198 Dies zeigt sich zunächst beim  
 

194 Koziol, Garantievertrag 19; derselbe in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V 
Rz 3 / 50 mwN. Zur Abgrenzung zwischen Garantie und Anweisung im schweizeri-
schen Recht siehe Büsser, Einreden 131 ff.

195 Kübler, Feststellung 164 ff, 175, 190, 211, beurteilt die Annahme einer Anweisung im 
weiteren Sinne als Garantievertrag.

196 So auch Koziol, Garantievertrag 20; derselbe in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertrags-
recht 2 V Rz 3 / 50.

197 Vgl Koziol, Garantievertrag 32.
198 Siehe Koziol, Garantievertrag 19 f; derselbe in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 

V Rz 3 / 50.
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Zustandekommen. Die Garantie wird grundsätzlich durch Vertrag zwi-
schen Garantin und Begünstigtem begründet.199 Eine wirksame Erklä-
rung der Garantieauftraggeberin setzt die Garantie hingegen nicht 
voraus.200 Die Anweisung beruht demgegenüber auf einer doppelten 
Ermächtigung seitens der Anweisenden und kann von der Angewiese-
nen gegenüber dem Anweisungsempfänger durch einseitige Erklärung 
angenommen werden.201 Die abstrakte Verpflichtung der Angewiesenen 
entsteht durch das Akzept, das freilich eine wirksame Anweisung vor-
aussetzt.202

Das zentrale Merkmal zur Unterscheidung von Garantie und Anwei-
sung ist jedoch – wie in der Lehre hervorgehoben wird – darin zu sehen, 
dass bei der Anweisung die Angewiesene die Leistung bei Fälligkeit an 
den Anweisungsempfänger zu erbringen hat, während die Garantin bei 
der Garantie nur für den durch die Nichterbringung dieser Leistung 
entstandenen Schaden haftet, wenn die Dritte bei Fälligkeit nicht leis-
tet und somit der Garantiefall eingetreten ist.203 Da die Anweisung dem-
nach auf die Erbringung einer mittelbaren Drittleistung abzielt, soll der 
Anweisungsempfänger durch die Angewiesene das erhalten, was ihm 
die Anweisende auf Basis des Valutaverhältnisses leisten würde. Die 
Haftung der Garantin kann demgegenüber über die Leistung hinaus-
gehen, wenn auch für Schäden einzustehen ist, die sich aus der Nicht-
leistung seitens der Dritten für den Begünstigten ergeben.204 Eine wei-
tere Folge dieser Differenzierung zeigt sich deutlich, wenn der Erfolg 
des Unternehmens, für den die Garantin einzustehen hat, nicht in einer 
Geldleistung besteht. Während die Angewiesene hier die nicht in Geld  

199 Allerdings kommt auch eine einseitige Selbstverpflichtung der Bank in Betracht. 
Siehe Koziol, ÖBA 2013, 98.

200 Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V Rz 3 / 51. Bei Fehlen einer Ermäch-
tigung durch den Dritten ist die Garantie allerdings nur formell, nicht jedoch ma-
teriell abstrakt.

201 Ehrenzweig, System II / 1 2 288; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 1; Heidinger in Schwi-
mann / Kodek, ABGB 4 § 1402 Rz 1; Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 
III Rz 1 / 84; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1402 Rz 4; Neumayr in KBB 6 § 1402 Rz 1; Spielbüch-
ler in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 6; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326. OGH 5 Ob 95  /  60, SZ 
33 / 40; 3 Ob 2078  /  96 a, SZ 70 / 264; 5 Ob 646  /  76, QuHGZ 1977 H 1–2 / 149.

202 Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 31 f. Dazu sowie zur gegen-
teiligen Auffassung im deutschen Recht siehe näher unten IV.E.3.

203 Siehe Käser, RabelsZ 1971, 612; Kleiner / Landolt / Gamperli, Bankgarantie § 10 Rz 2; 
Koziol, Garantievertrag 16, 20; derselbe in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V 
Rz 3 / 50.

204 Koziol, Garantievertrag 20.
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bestehende Leistung erbringt, muss die Garantin nämlich typischer-
weise nicht Naturalrestitution, sondern nur Geldersatz leisten.205

Diesem zentralen Unterschied zwischen Anweisung und Garantie 
liegt der unterschiedliche Zweck der beiden Rechtsinstitute zugrun-
de.206 Zwar zielen beide auf die Förderung der Abwicklung der Grund-
verhältnisse ab, doch wird dieses Ziel auf unterschiedliche Arten er-
reicht. Bei der Garantie geht es primär darum, die Abwicklung durch 
Sicherung des Begünstigten zu fördern. Natürlich bewirkt auch eine 
angenommene Anweisung eine Sicherung des Anweisungsempfängers, 
da diesem durch das Akzept ein Anspruch gegenüber der Angewiesenen 
zusteht. Primäres Ziel der Anweisung ist jedoch nicht die Sicherung der 
dem Anweisungsempfänger zu erbringenden Leistung, sondern viel-
mehr deren Erbringung selbst. Während also die Garantie auf Siche-
rung abzielt, dient die Anweisung der Erfüllung.207

3.  Schlussfolgerungen

Die von der hM vorgenommene Abgrenzung zwischen Garantie und 
Anweisung basiert im Wesentlichen auf einem funktionalen Ansatz. An-
geknüpft wird nicht primär an einzelne Unterschiede im Zustandekom-
men oder den Wirkungen der beiden Rechtsinstitute. Vielmehr wird als 
entscheidender Faktor für die Abgrenzung angesehen, dass der Anwei-
sung primär eine Erfüllungsfunktion zukommt, während die Garantie 
primär der Sicherung dient. Auf Basis dieses funktionalen Differenzie-
rungsansatzes werden die Unterschiede in den Rechtsfolgen erklärbar, 
was eine wertungskonforme Abgrenzung erleichtert.

205 Koziol, Garantievertrag 45 f. Siehe auch Büsser, Einreden 43.
206 Koziol, Garantievertrag 20; Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 1102.
207 Koziol, Garantievertrag 20; derselbe in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V 

Rz 3 / 50; Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 1102. Vgl weiters Büsser, Einreden 92 ff; 
Eberl, Bankgarantie 34 f; T. Fischer in Schimansky / Bunte / Lwowski, Bankrechts-
Handbuch 5 § 121 Rz 3, 5; Zobl in Wiegand, Personalsicherheiten 28; Welser / Zöch-
ling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 682.
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E.  Schlussfolgerungen für die weitere Untersuchung  
der Anweisung

Im Rahmen dieses Abschnitts wurde lediglich ein kurzer Blick auf die 
Abgrenzung der Anweisung von verwandten Rechtsinstituten nach der 
hM zum österreichischen Recht geworfen. Dennoch können auf dieser 
Basis bereits mehrere Faktoren identifiziert werden, die es bei der Her-
ausarbeitung des Grundgerüsts der Anweisung zu berücksichtigen gilt. 
Dies deshalb, weil Eigenschaften der Anweisung, die geeignet sind, diese 
von anderen Rechtsinstituten abzugrenzen, typischerweise auch wich-
tige Elemente für die Charakterisierung der Anweisung selbst sind.

Festzuhalten ist zunächst, dass für die Abgrenzung zu verwandten 
Rechtsinstituten das Zustandekommen der Anweisung eine wichtige 
Rolle spielt. Bei dessen näherer Untersuchung ist spezielles Augen-
merk auf die Voraussetzungen der Begründung durch doppelte Er-
mächtigung zu werfen. Entscheidend für die Abgrenzung ist aber na-
türlich auch, welche Wirkungen mit der Anweisung verbunden sind. 
Dabei kommt wiederum der doppelten Ermächtigung zentrale Bedeu-
tung zu. Was ist darunter zu verstehen und welche Konsequenzen sind 
mit dieser verbunden ? Zu klären sind insbesondere das Verhältnis der 
Ermächtigungen zu den Grundverhältnissen, was in den Grund- und 
Einlösungsverhältnissen Leistungsgegenstand ist und sein kann, wel-
che Konsequenzen die Zuwendung im Einlösungsverhältnis hat, auf 
welchen Rechtsgrund hin geleistet wird und welche sachenrechtlichen 
Konsequenzen mit der Zuwendungserbringung verbunden sind. Von 
zentraler Bedeutung für die Abgrenzung sind aber nicht nur die Wir-
kungen der Anweisung, sondern darüber hinaus auch, welche Zwecke 
der Gesetzgeber verfolgt, wenn er die Anweisung mit diesen Rechtsfol-
gen ausstattet. Schließlich ist zu untersuchen, wie sich die Möglichkeit, 
durch Akzept ein selbständiges Forderungsrecht des Anweisungsemp-
fängers zu begründen, in das System der Anweisung einfügt. Wiederum 
ist zu fragen, wie eine solche Annahme der Anweisung zustande kommt, 
welche Konsequenzen damit für die drei an der Anweisung beteiligten 
Personen verbunden sind, wie sich das Akzept auf die Grundverhält-
nisse auswirkt und welcher Zweck damit verfolgt wird.

Abgrenzung gegenüber verwandten Institutionen
Schlussfolgerungen für die weitere Untersuchung der Anweisung
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III.  Grundtatbestand der Anweisung

Nachdem nun auf Basis des bisherigen Meinungsstandes eine erste 
Abgrenzung der Anweisung von verwandten Rechtsinstituten erfolgt 
ist, und dabei bereits einige bei der Untersuchung der Anweisung zu 
berücksichtigende Faktoren identifiziert werden konnten, soll mit der 
näheren Untersuchung der Anweisung selbst begonnen werden. Aus 
Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dabei zwischen An-
weisungen, die nicht – oder noch nicht – im Sinne des § 1402 ABGB 
angenommen wurden, und solchen, bei denen dies schon der Fall ist, 
unterschieden. Dementsprechend wird in diesem Abschnitt zunächst 
nur der Grundtatbestand der ( noch ) nicht angenommenen Anweisung, 
deren Zustandekommen und ihre Wirkungen untersucht, während auf 
die mit der Annahme der Anweisung verbundenen zusätzlichen Fragen 
erst in Abschnitt IV. eingegangen wird.208

A.  Wesen

Gemäß § 1400 Satz 1 ABGB wird durch die Anweisung der Anweisungs-
empfänger zur Einhebung der Leistung bei der Angewiesenen auf Rech-
nung der Anweisenden und die Angewiesene zur Leistung an den An-
weisungsempfänger für Rechnung der Anweisenden ermächtigt.

Aus diesem ersten Satz lassen sich für das Verständnis der Anwei-
sung bereits drei wesentliche Charakteristika ableiten: Zunächst zeigt 
der Text eindeutig, dass an einer Anweisung drei Personen beteiligt 
sind; zudem macht § 1400 Satz 1 ABGB deutlich, dass zwei dieser Per-
sonen, nämlich die Angewiesene und der Anweisungsempfänger, er-
mächtigt werden – also eine doppelte Ermächtigung vorliegt. Schließlich 
ergibt sich aus dem ersten Satz auch, wozu Angewiesene und Anwei-
sungsempfänger hier ermächtigt werden, nämlich dazu, für Rechnung 

208 Auf die Frage der Beendigung der Anweisung wird hingegen erst später, im Rah-
men der Untersuchung des Widerrufs, für die angenommene und nicht angenom-
mene Anweisung gemeinsam eingegangen.

Grundtatbestand der Anweisung
 Wesen
III.
A.
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der Anweisenden eine Leistung zu erbringen bzw einzuheben.209 Die 
Anweisung ist somit ein Mittel indirekter Leistung. Auf diese drei zen-
tralen Charakteristika des Grundtatbestands der Anweisung soll im 
Folgenden zur Herausarbeitung des Wesens der Anweisung näher ein-
gegangen werden.

1.  Anweisung als Dreiecksverhältnis

Vergleichsweise geringe Schwierigkeiten bereitet dabei das erste Cha-
rakteristikum: Entsprechend der ausdrücklichen Normierung in § 1400 
ABGB ermächtigt die Anweisende bei der Anweisung sowohl die Ange-
wiesene als auch den Anweisungsempfänger. Die von der Anweisen-
den ausgehende Anweisung richtet sich also an zwei weitere Personen. 
Nur wenn eine derartige doppelte Ermächtigung gegeben ist, liegt eine 
Anweisung vor, sodass an ihr notwendigerweise drei Personen beteiligt 
sind.210 Bei bloß zweipersonalen Rechtsbeziehungen kommt eine An-
weisung daher nicht in Betracht.211

Der Anweisung liegt somit ein Mehrpersonenverhältnis zugrunde. 
In Anknüpfung an die konkrete Anzahl der beteiligten Personen wird 
teilweise von einem dreipersonalen oder Dreipersonenverhältnis 212 ge-
sprochen.213 Beide Begriffe machen aber lediglich deutlich, dass drei 

209 Zur Frage, was unter der Einhebung einer Leistung zu verstehen ist, siehe näher 
unten III.A.2.f ).

210 Pisko, Lehrbuch 313; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 160.
211 In diesem Sinne hebt Ehrenzweig, System II / 1 2 284 Fn 3a hervor, dass ein bloß mit 

einem Teil geschlossener Vertrag keine Anweisung sein kann. Kritisch dazu Spiel-
büchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3 Fn 16, der diese Aussage für » zumindest miss-
verständlich « hält, da eine Anweisung nach beiden Richtungen auch schlüssig er-
folgen und sich daher aus dem Inhalt eines einzigen Vertrages ergeben könne. Da 
Ehrenzweig diesen Hinweis in einer Fußnote zur Aussage anbringt, dass die Anwei-
sung jedenfalls eine an beide – den Angewiesenen und den Empfänger – gerichtete 
Erklärung sei, hält sich die Missverständlichkeit mE in Grenzen: nicht schlüssige 
Erklärungen mit drei Beteiligten, sondern lediglich rein zweipersonale Beziehungen 
sollen vom Anweisungsbegriff ausgeschlossen werden.

212 Vgl Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 1; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 
§ 1400 Rz 1; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 709; Neumayr in KBB 6 
§ 1400 Rz 1; Rudolf in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1400 Rz 1. 
Vgl weiters Canaris, FS Larenz 70, 799: der Titel dieses Beitrags lautet » Der Berei-
cherungsausgleich im Dreipersonenverhältnis «, allerdings bezeichnet Canaris die 
Anweisung in diesem Beitrag als klassisches Beispiel der Dreiecksverhältnisse.

213 Von einem dreipersonalen Schuldverhältnis zu sprechen ( Ertl in Rummel, ABGB 3 
§ 1400 Rz 1; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 709; Neumayr in KBB 6 
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oder mehr Personen beteiligt sind, während offen bleibt, welcher Art 
die Beteiligung der angesprochenen Mehrzahl von Personen ist. Eine 
Präzisierung des Verhältnisses zwischen den drei beteiligten Personen 
bietet demgegenüber der aus dem Bereicherungsrecht stammende Be-
griff des Dreiecksverhältnisses.214 Zwar ist der bereicherungsrechtli-
chen Literatur keine einheitliche Definition der Dreiecksverhältnisse 
zu entnehmen,215 doch lässt sich – auch ohne an dieser Stelle ausführ-
lich auf die bereicherungsrechtliche Diskussion einzugehen 216 – ein Be-
griffskern festmachen, der für die Anweisung fruchtbar gemacht werden 
kann. Zentrales Element der Dreiecksverhältnisse ist demnach die In-
terdependenz der beteiligten Rechtsverhältnisse.217 Demnach sind drei 
im eigenen wirtschaftlichen Interesse tätige  218 Parteien mit ihren Ver-
mögensmassen derart miteinander verbunden,219 dass eine reale Zuwen-
dung rechtlich als Leistung in zwei Beziehungen gilt,220 wie dies etwa bei 
Anweisung, Zession oder Vertrag zugunsten Dritter der Fall ist.221

Umgelegt auf die Anweisung, die überhaupt als Modellfall der Drei-
ecksverhältnisse  222 angesehen wird,223 erfolgt demnach eine reale Zu-

§ 1400 Rz 1 und Rudolf in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1400 
Rz 1 sowie der OGH in 5 Ob 646  /  76, QuHGZ 1977 H 1–2 / 149; 5 Ob 512  /  88, ÖBA 1988, 
926 ), ist jedoch nicht ganz präzise, da es sich bei der Anweisung selbst mangels 
Verpflichtung von Angewiesener und Anweisungsempfänger nicht um ein Schuld-
verhältnis handelt ( so schon Spielbüchler, Schuldverhältnis 24 ). Siehe zur fehlen-
den Verpflichtung näher unten III.A.2.e ) ( ii ).

214 Siehe dazu näher Kunisch, Bereicherungsansprüche 7 ff. Vgl auch schon Barnstedt, 
Rechtsgrundlosigkeit 14.

215 Voser, Bereicherungsansprüche 13.
216 Vgl dazu die Darstellung der Terminologieproblematik bei Voser, Bereicherungs-

ansprüche 11 ff.
217 Voser, Bereicherungsansprüche 14, 25.
218 Voser, Bereicherungsansprüche 13; Fikentscher / Heinemann, Schuldrecht 11 Rz 1483; 

Reeb, Bereicherungsrecht 21.
219 Voser, Bereicherungsansprüche 13 f. Zur Frage der » Selbständigkeit « der Beteili-

gung siehe unten III.G.4.
220 Reuter / Martinek, Bereicherung II 3 ff, 23 f; Koppensteiner / Kramer, Bereicherung 24; 

F. Bydlinski, System 255; Spielbüchler, Schuldverhältnis 12. Vgl auch schon Barnstedt, 
Rechtsgrundlosigkeit 14. Voser, Bereicherungsansprüche 14, 25 definiert diese als 
Dreiecksverhältnisse ieS, denen sie die Dreiecksverhältnisse im weiteren Sinne ge-
genüber stellt, bei denen es an der Einwirkung einer realen Zuwendung auf zwei 
Rechtsbeziehungen fehlt, wie dies nach Voser etwa beim drittfinanzierten Kauf der 
Fall ist.

221 Siehe Voser, Bereicherungsansprüche 14 ff; vgl weiters F. Bydlinski, System 255 ff; 
Spielbüchler, Schuldverhältnis 12.

222 Siehe F. Bydlinski, System 255 » Modell «; Canaris, FS Larenz 70, 800 » klassisches Bei-
spiel «, » Modell «; Esser / Weyers Schuldrecht II / 2 8 § 48 III 1 a ) » klassisches Beispiel «; 
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wendung zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger, die ei-
nerseits als Leistung zwischen Angewiesener und Anweisender im 
Deckungsverhältnis und andererseits als Leistung zwischen Anweisen-
der und Anweisungsempfänger im Valutaverhältnis wirkt.

Der Begriff des Dreiecksverhältnisses ist somit in der Lage, die für 
die Anweisung bedeutsame Doppelwirkung  224 zum Ausdruck zu bringen. 
Diese Doppelwirkung der Anweisung ist freilich nicht nur aus bereiche-
rungsrechtlicher Sicht von Interesse, sondern schon von einem rechts-
geschäftlichen Standpunkt aus entscheidend für Existenz und Funktion 
der Anweisung als Rechtsinstitut. Nur wenn durch die Befolgung der 
Anweisung Wirkungen für beide Grundverhältnisse herbeigeführt wer-
den, vermag die Anweisung der Förderung der Leistungsabwicklung zu 
dienen. In einem System mit kausaler Gestaltung der Übereignung wie 
dem österreichischen, hängt darüber hinaus auch der Rechtsübergang 
betreffend den Leistungsgegenstand maßgeblich von den zugrunde lie-
genden Beziehungen der beteiligten Parteien ab.225 Die Doppelwirkung 
ist somit ein generelleres, nicht auf bereicherungsrechtliche Fragen be-
schränkbares Phänomen, das sowohl schuld- als auch sachenrechtliche 
Aspekte aufweist. Die Verwendung des an die Doppelwirkung anknüp-
fenden Begriffs des Dreiecksverhältnisses für die Anweisung erscheint 
somit ganz allgemein sinnvoll und ist in der österreichischen Literatur 
zur Anweisung auch durchaus gebräuchlich.226

Koppensteiner / Kramer, Bereicherung 24 » Basiskonstellation der nicht angenomme-
nen Anweisung «; BeckOK / Wendehorst, BGB § 812 Rz 180 Anweisungslagen » Kern-
bereich der bereicherungsrechtlichen Dreiecksverhältnisse «. Vgl bereits Rothoeft, 
AcP 163 ( 1964 ) 233.

223 Zur Abgrenzung zu den sogenannten unechten Dreiecksverhältnissen siehe Reu-
ter / Martinek, Bereicherung II 177 ff; Voser, Bereicherungsansprüche 19 ff. Siehe wei-
ters unten III.G.4.

224 Vgl bereits HHB 286. Dazu näher unten III.G.1.a ).
225 Dies betont zu Recht bereits Spielbüchler, Schuldverhältnis 12.
226 Spielbüchler, Schuldverhältnis 10; F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 309; derselbe, 

System 255; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 201; Lukas in 
ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 2; Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 61.
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2.  Anweisung als doppelte Ermächtigung

a.	 	Ausdrückliche	Normierung	der	doppelten	Ermächtigung		
in	§	1400	ABGB

Nach dem Wortlaut des § 1400 S 1 ABGB wird durch die Anweisung zum 
einen der Anweisungsempfänger zur Einhebung der Leistung bei der 
Angewiesenen und zum anderen die Angewiesene zur Leistung an den 
Anweisungsempfänger ermächtigt – beides für Rechnung der Anwei-
senden.227 Die Anweisung bewirkt somit entsprechend ausdrücklicher 
gesetzlicher Normierung zwei Ermächtigungen, die beide von der An-
weisenden ausgehen.228

Die größtenteils aus dem Jahre 1912 stammenden Materialien zur 
dritten Teilnovelle, auf die § 1400 ABGB in seiner heutigen Fassung zu-
rückgeht, halten dazu fest, die Charakterisierung der Anweisung » als 
doppelte › Ermächtigung ‹ «  entspreche der Auffassung der » gegenwärti-
gen Rechtslehre «.229 Das im Jahr 1900 in Kraft getretene deutsche BGB 
normiert die Anweisung in § 783 ebenfalls als doppelte Ermächtigung 
und auch in der Schweiz wird seit der Revision des OR von 1911 an die 
Theorie von der Doppelermächtigung angeknüpft.230

Der Begriff der doppelten Ermächtigung bereitet jedoch in allen drei 
genannten Rechtsordnungen Schwierigkeiten 231 und bedarf daher nä-
herer Erläuterung. Dazu erscheint es unumgänglich, zumindest kurz 
auf die historische Entwicklung der Anweisung einzugehen. Für das 
österreichische Recht ergibt sich diese Notwendigkeit bereits aus den 
Materialien, da die Qualifikation der Anweisung als doppelte Ermäch-
tigung von den Redaktoren der dritten Teilnovelle – wie bereits darge-
legt wurde – auf die damaligen Lehrmeinungen zurückgeführt wurde.232 

227 HHB 285.
228 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 324.
229 HHB 285.
230 Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 9; vgl dazu auch Protokoll 

der Expertenkommission vom 9. März 1909, 11.
231 Vgl nur Spielbüchler, Schuldverhältnis 32; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 73 ff; Stau-

dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 19; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 11; 
Raab, Austauschverträge 160; Gautschi, Berner Kommentar Vor Art 466 OR Rz 2a ff, 
3a ff.

232 Ausdrücklich HHB 285, aber auch in Deutschland und der Schweiz wurde bei der 
Normierung der Anweisung als doppelte Ermächtigung an die damalige Diskus-
sion in der Lehre angeknüpft. Siehe dazu für das BGB Eisenried, Anweisung 88; 
Mugdan, Materialien II 310 ff; für das schweizerische OR Gautschi, Berner Kommen-
tar Vor Art 466 OR Rz 3a.
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Es sollen daher zunächst die österreichische Rechtslage vor der dritten 
Teilnovelle kurz beleuchtet, sodann die Entwicklungen in der Lehre zum 
gemeinen Recht des 19. Jahrhunderts skizziert und schließlich die Um-
setzung dieser Ergebnisse in den Kodifikationen bzw Novellen der vor-
letzten Jahrhundertwende dargestellt werden.

b.	 	Regelung	des	ABGB	vor	der	dritten	Teilnovelle

Die Regelung der Anweisung wurde durch die dritte Teilnovelle um-
fassend neu gestaltet. Dennoch erscheint es sinnvoll, die vor der No-
velle einschlägigen Regeln der §§ 1400 bis 1410 ABGB aF an dieser Stelle 
kurz zu skizzieren, damit der Ausgangspunkt der Neuregelung deutlich 
wird: 233

Die §§ 1400 ff ABGB aF waren mit der Marginalrubrik » Anweisung 
( Assignation ) « 234 versehen. Die Verwendung des Begriffs » Assignation « 
für Anweisung wurde ab dem 17. Jahrhundert gebräuchlich. Dieser 
entstammt nicht dem römischen Recht,235 sondern geht auf kaufmän-
nischen Sprachgebrauch 236 zurück.237 Das ABGB benutzte die beiden 

233 Auf eine intensive Auseinandersetzung mit der vor der Novelle gültigen, äußerst 
strittigen Rechtslage kann aufgrund der umfassenden Neugestaltung der einschlä-
gigen Paragraphen hingegen verzichtet werden. Unter Berufung auf die völlige 
Neufassung des Gesetzes durch die Novelle betont Spielbüchler in Klang, ABGB 3 
Vor §§ 1400–1403, 373 f, gar, Literatur aus der Zeit vor der Novelle sei nicht mehr 
brauchbar. Diese Aussage erscheint zwar zu weitreichend, doch wird daraus das 
Ausmaß der Diskontinuität der Rechtslage deutlich.

234 Zur Entwicklung der Terminologie vgl Meder, Bargeldlose Zahlung 175 f, 182 Fn 36; 
Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 5. Vgl weiters Salpius, Novation 11 ff; Bellmann, 
Sectio I Th. VI; Cohn in Endemann, Handbuch 1093 ff.

235 Der Begriff kommt in den Quellen zwar vor ( vgl etwa D 38, 4 de adsignandis liber-
tis; D 38, 16, 3, 4; Inst 3, 8 de adsignatione libertorum ), jedoch nicht im Zusammen-
hang mit der Anweisung. Siehe Wendt, Anweisungsrecht 1 f; vgl weiters Günther in 
Weiskes Rechtslexikon I 327.

236 Vgl Cohn in Endemann, Handbuch 1094 f; Dernburg, Pandekten II 3 § 119 Fn 1; Sal-
pius, Novation 14. Siehe auch Meder, Bargeldlose Zahlung 175 f, 181 f.

237 Mit der Durchsetzung des Begriffs der Assignation geht eine Trennung zwischen 
einer Anweisung sich zu verpflichten ( diese wird als Delegation bezeichnet und – 
wie Salpius, Novation 468, betont – als der die Passivsukzession darstellende No-
vationsfall verstanden ) und jener zu zahlen ( Anweisung oder Assignation ) einher 
( Cohn in Endemann, Handbuch 1095; Salpius, Novation 13 f, 468 ff ). Erklärt wird die 
Durchsetzung des Begriffes der Assignation ab dem 17. Jahrhundert damit, dass 
der Grundsatz » solvit qui delegat « der römischen Delegationslehre in Deutschland 
nicht rezipiert wurde, sondern vielmehr der Grundsatz » Anweisung ist keine Zah-
lung « galt ( Salpius, Novation 468; so auch Meder, Bargeldlose Zahlung 182 Fn 36 ). 
Im 19. Jahrhundert konnte sich auf Basis der Arbeit von Salpius wieder der Begriff 
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Begriffe schon in der Stammfassung synonym.238 Da aber nach der Vor-
stellung der Gesetzesverfasser sowohl die Angewiesene als auch der 
Anweisungsempfänger » angewiesen « wurde, vermied die Stammfas-
sung des ABGB den Begriff » Angewiesener « bewusst und griff stattdes-
sen auf die lateinischen Begriffe Assignant, Assignat und Assignatar 
zurück.239

§ 1400 ABGB aF bestimmte, dass durch die » Hinzukunft eines neuen 
Schuldners « eine Umänderung der Verbindlichkeit entstehen könne, 
wenn der Schuldner an seine Stelle einen Dritten als Zahler stelle und 
den Gläubiger an diesen anweise. Die Assignation in der vor der drit-
ten Teilnovelle gültigen Fassung unterschied sich also wesentlich von 
der heutigen Anweisung, da sie stets von einer Schuld des Assignan-
ten gegenüber dem Assignatar im Valutaverhältnis ausging  240 und auf 
die Umänderung dieses Verhältnisses durch den Eintritt eines neuen 
Schuldners abzielte. Dieser Eintritt eines neuen Schuldners erfolgte 
durch eine sogenannte » vollständige Assignation « ( § 1401 ABGB aF ), 
die eine Einwilligung aller Beteiligten ( » dreyfache Einwilligung « ) vo-
raussetzte. Welche Wirkungen dieses Hinzukommen eines neuen 
Schuldners hatte, insbesondere ob der neue Schuldner dabei neben 
den Altschuldner oder an dessen Stelle trat, war hingegen strittig.241 
Ein Schuldnerwechsel mit Befreiung des Altschuldners erfolgte aber 

der Delegation für die Anweisung durchsetzen ( Meder, Bargeldlose Zahlung 176 ). 
Im AGBG aF ist eine scharfe Trennung zwischen Delegation und Anweisung hin-
gegen nicht durchgeführt, vielmehr ergaben sich die Schwierigkeiten von Wis-
senschaft und Praxis mit den Regeln der §§ 1400 ff aF unter anderem gerade dar-
aus, dass zwischen Novation, Delegation und Anweisung nicht klar unterschieden 
wurde. Dazu näher unten bei Fn 250.

238 Vgl aber noch § 556 S 1 Urentwurf: » So lang dieser dreifache Vertrag nicht zu Stande 
kommt, bleibt die Anweisung unvollständig, und heißt Assignation. «.

239 Siehe dazu Zeiller, Commentar IV 97 f. Vgl auch Ofner, Protokolle II 239, 446. Die 
Terminologiefrage wird von Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Ab-
schnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 225, 9 genau erläutert; vgl auch Krainz / Pfaff, Sys-
tem I 2 324 Fn 5. Das schweizerische OR von 1881 verwendet in den Art 406 und 407 
( OR aF ) die Begriffe Anweisender, Angewiesener und Anweisungsempfänger be-
reits in heutiger Bedeutung, allerdings jeweils noch unter Hinzufügung der Be-
griffe Assignant, Assignat und Assignatar in Klammer.

240 Krainz / Pfaff, System I 2 324; Menzel, Grünhuts Zeitschrift 11 ( 1884 ) 605; Bloch in Stu-
benrauch, ABGB 8 II 820; Schey, Obligationsverhältnisse 479, 482 Fn 25, 486; Last, 
Grünhuts Zeitschrift 37 ( 1910 ) 642.

241 Vgl Ehrenzweig, Zweigliedrige Verträge 135; Hasenöhrl, Obligationenrecht II 2 246 ff; 
Last, Grünhuts Zeitschrift 37 ( 1910 ) 643; Menzel, Grünhuts Zeitschrift 11 ( 1884 ) 605; 
Unger, Schuldübernahme 18 f.
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nach § 1407 ABGB aF jedenfalls dann, wenn der Assignatar ausdrück-
lich oder stillschweigend erklärte, den Assignaten als Alleinschuldner 
anzunehmen.242 Kam es nicht zur angesprochenen dreifachen Einwil-
ligung, blieb die Assignation eine » unvollständige « 243 und war nur für 
diejenigen wirksam, die in sie eingewilligt hatten.244

Im Gegensatz zum Valutaverhältnis wurde im Deckungsverhältnis 
eine Schuld des Assignaten gegenüber dem Assignanten nur als mög-
lich, aber nicht als zwingend angesehen.245 Bestand keine derartige 
Schuld und nahm der Assignat die Anweisung an, so entstand nach 
§ 1403 ABGB aF ein » Vollmachtsvertrag « 246 zwischen diesen beiden, al-
lerdings noch kein Vertrag mit dem Assignatar.247 Schließlich bestimmte 

242 Zeiller spricht im Zusammenhang mit § 1407 ABGB aF von einer besonderen Art 
der vollständigen Anweisung und nennt diese eine Delegation.

243 Verschiedene Arten unvollständiger Assignationen beleuchtet etwa Hasenöhrl, 
Obligationenrecht II 2 244 ff. Vgl zur unvollständigen Assignation aber auch Kra-
inz / Pfaff, System I 2 325; Bloch in Stubenrauch, ABGB 8 II 822; Schey, Obligationsver-
hältnisse 480 f.

244 Vgl § 1402 ABGB aF. Was die Begriffe » vollständige « und » unvollständige Assig-
nation « bzw » dreyfache Einwilligung « jeweils bedeuteten, war jedoch ebenfalls 
strittig. Vgl dazu etwa Last, Grünhuts Zeitschrift 37 ( 1910 ) 642; Krainz / Pfaff, System 
I 2 324 f, 331; Hasenöhrl, Obligationenrecht II 2 244 ff; Bloch in Stubenrauch, ABGB 8 II 
821 f; Adler, Grünhuts Zeitschrift 40 ( 1913 ) 189 ff.

245 Krainz / Pfaff, System I 2 324; Bloch in Stubenrauch, ABGB 8 II 823.
246 Das ABGB differenziert nicht präzise zwischen Auftrag und Vollmacht, sondern 

regelt diese in den §§ 1002 ff zusammen als » Bevollmächtigungsvertrag «. In § 1403 
ABGB aF ging es darum, dass durch die Annahme der Anweisung seitens des Assig-
naten gegenüber dem Assignanten eine Verpflichtung des ersteren gegenüber letz-
terem zur Befolgung der Anweisung begründet werden sollte. Dementsprechend 
führt Zeiller, Commentar IV 101 aus: » Wenn aber der [ … ] Assignat dem Anweiser 
erklärt, die Zahlung übernehmen zu wollen, so entsteht aus der Annahme des Auf-
trages zwischen ihnen beyden ein Vollmachtsvertrag, wodurch der Assignat dem 
Anweiser verpflichtet wird, den Dritten zu befriedigen «.

247 Inwieweit im Falle einer Assignation nach § 1403 ABGB aF auch § 1019 ABGB aF 
zur Anwendung kam, war ebenfalls strittig ( diese Bestimmung sah vor, dass dann, 
wenn ein Machthaber einen Auftrag, einem Dritten einen Vorteil zuzuwenden, an-
genommen hatte, der Dritte, sobald er vom Machthaber oder Machtgeber davon 
benachrichtigt wurde, das Recht hatte, gegen beide klagsweise vorzugehen; im 
ABGB vor der III. Teilnovelle war § 1019 der wichtigste Anknüpfungspunkt für den 
Vertrag zugunsten Dritter ). Siehe dazu bejahend Krainz / Pfaff, System I 2 325; wohl 
auch Zeiller, Commentar IV 102; ablehnend Schey, Obligationsverhältnisse 480 f 
mwN; Nippel, Materialien 166 hält die beiden Bestimmungen für widersprüchlich. 
Vgl auch Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 2, der annimmt, dass bei einer 
unvollständigen Assignation nach § 1403 ABGB aF § 1019 ABGB aF stets eingriff, 
es sei denn, es wäre die Angewiesene angewiesen worden, iS des § 1408 ABGB aF 
dem Assignatar nur in dem Maße zu leisten, als die Angewiesene der Anweisenden 
schulde, in welchem Falle nach § 1408 ABGB aF Zessionswirkung eintrat.
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§ 1408 ABGB aF, dass die Assignation dann, wenn der Assignant seinen 
Schuldner anwies, ( nur ) entsprechend dessen Schuld 248 an den Assig-
natar zu leisten, wie eine Abtretung der Forderung des Assignanten an 
den Assignatar wirke.249

Insgesamt brachten die Regelungen der §§ 1400–1410 ABGB aF zahl-
reiche Unklarheiten mit sich. Last etwa hielt in seinem 1910 erschiene-
nen Beitrag zur mittelbaren Leistung fest, in der Assignationslehre sei 
so gut wie alles bestritten.250 Der Grund für die Schwierigkeiten mit 
der Regelung der Assignation bestand primär darin, dass sie nicht klar 
zwischen Anweisung, Zession und Schuldübernahme, wie wir sie heute 
verstehen, differenzierte. In diesem Sinne wurde in den Materialien 
zur dritten Teilnovelle festgehalten, die einschlägigen §§ 1400–1410 
ABGB aF hätten weder die Theorie noch die Praxis zu einem sicheren 
Urteile kommen lassen, hauptsächlich durch die Verquickung von An-
weisung, Schuldübernahme und Novation in ihren Vorschriften über 
die Assignation.251 Die angesprochene Vermischung wiederum erklärte 
sich dadurch, dass eine Differenzierung zwischen der Anweisung, wie 
wir sie heute verstehen, und den erwähnten, ihr verwandten Rechtsins-
tituten erst durch die gemeinrechtliche Lehre des 19. Jahrhunderts, also 
nach Erlassung des ABGB, herausgearbeitet wurde.252

Angesichts dieser Vermischung werden die Auslegungsschwierigkei-
ten in Lehre und Judikatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts ebenso 
verständlich, wie die Entscheidung der Redaktoren der dritten Teil-

248 In § 1408 aF heißt es: » nur in eben dem Maße, als er sie ihm zu leisten schuldig war «.
249 Eine derartige, als Zession wirkende Assignation konnte durchaus eine vollstän-

dige werden. Dementsprechend führt Zeiller, Commentar IV 111 aus, » und eine 
solche vollständige Anweisung bewirket eine zweyfache Veränderung, nähmlich 
des Schuldners ( Assignanten ) in Hinsicht auf den Assignatar, und des Gläubigers 
im Verhältnisse des Assignatars zu dem Assignaten. «

250 Grünhuts Zeitschrift 37 ( 1910 ) 642.
251 HHB 285. In eine ähnliche Richtung argumentiert auch Ehrenzweig, Zweigliedrige 

Verträge 9 Fn 16, wenn er ausführt, die Assignation des ABGB umfasse neben der 
eigentlichen Anweisung die Schuldübernahme ( § 1400 ABGB aF ) und den Zah-
lungsauftrag ( § 1403 ABGB aF ) und vermische sich überdies mit Einkassierungs-
mandat und Zession ( § 1408 ABGB aF ).

252 Die EBRV halten dazu auf S 152 fest: » Die scharfe Unterscheidung zwischen der 
Anweisung und den ihr verwandten, aber nicht nur theoretisch, sondern auch 
in den praktischen Wirkungen verschiedenen Rechtsinstituten der Schuldüber-
nahme und der Novation durch Eintritt eines neuen Schuldners einerseits und des 
Zahlungs- und Einkassierungsmandates andrerseits ist ein Ergebnis der wissen-
schaftlichen Untersuchungen, die der Verfassung des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches nachfolgten. «
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novelle für eine vollständige Überarbeitung der entsprechenden Bestim-
mungen.253 In der österreichischen Lehre des späten 19. Jahrhunderts 
wurden zwar in den §§ 1400–1410 ABGB aF auch Anhaltspunkte für eine 
Regelung der » modernen Anweisung « im Sinne einer indirekten Leis-
tung mittels eines Dritten gesehen,254 und bei der Darstellung insbeson-
dere zwischen Anweisung und Schuldübernahme differenziert.255 Mit-
unter wurde die Anweisung dann unter Verweis auf Beiträge der Lehre 
zum gemeinen Recht auch bereits als doppelte Ermächtigung umschrie-
ben.256 Für das Verständnis dieser » modernen Anweisung « als » doppelte 
Ermächtigung «, wie sie im BGB und dem novellierten schweizerischen 
OR von 1911 positiviert und sodann auch in der dritten Teilnovelle zum 
ABGB » im Sinne der gegenwärtigen Rechtslehre « normiert wurde, ist es 
jedoch unerlässlich, zumindest kurz auf die Entwicklung des Verständ-
nisses der Anweisung im gemeinen Recht des 19. Jahrhunderts einzu-
gehen.

c.	 	Entwicklung	der	Lehre	zur	Anweisung	im	gemeinen	Recht		
des	19.	Jahrhunderts

Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Anweisung vielfach als speziel-
ler Fall des Mandats betrachtet.257 Das gemeinrechtliche Mandat um-
fasste dabei wie der Bevollmächtigungsvertrag des ABGB sowohl Auf-
trag als auch Vollmacht im heutigen Sinne.258 Die häufig als Assignation 

253 Für eine Anknüpfung an die Regelung des ABGB von 1811 anstelle einer Orientie-
rung am BGB hingegen Adler, Grünhuts Zeitschrift 40 ( 1913 ) 206 ff; Spyra, Anwei-
sungsrecht 3 ff.

254 Menzel, Grünhuts Zeitschrift 11 ( 1884 ) 604 f unter Verweis auf die §§ 1405, 1408 
und 1401 ABGB aF; vgl weiters Ehrenzweig, Zweigliedrige Verträge 135; Horn, Schuld-
übernahme, GZ 1902, 82; Unger, Schuldübernahme 8; Schey, Obligationsverhält-
nisse 479 Fn 5.

255 Siehe etwa Krainz / Pfaff, System I 2 323 ff; Schey, Obligationsverhältnisse 478 ff. Vgl 
aber auch Hasenöhrl, Obligationenrecht II 2 232 ff.

256 Schey, Obligationsverhältnisse 478; Krainz / Pfaff / Ehrenzweig, System II / 1 5 182; an-
ders noch Krainz / Pfaff, System I 2 325.

257 Vgl Thibaut, Pandekten II 2 § 865; Buchner, Vollmachtsvertrag 42 f; Glück, Pandecten 
XV / 2, 239, 241; Puchta, Pandekten 9 § 326; siehe dazu und zur Entwicklung der An-
weisung im 19. Jahrhundert insgesamt Eisenried, Anweisung 56 ff; Loewenfeld, An-
weisung 6 ff. Vgl auch Zeiller, Commentar IV 98.

258 Zum gemeinrechtlichen Mandat Eisenried, Anweisung 55 f. Zu Mandat und Bevoll-
mächtigungsvertrag sowie deren Verhältnis zueinander vgl Schey, Obligationsver-
hältnisse 419 ff, 438 ff.
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bezeichnete Anweisung  259 wurde dabei als Rechtsinstitut modernen Ur-
sprungs angesehen.260 Zunächst wurde die Anweisung regelmäßig als 
ein Mandat an den Assignatar verstanden, eine Forderung des Assig-
nanten beim Assignaten einzuheben,261 teilweise wurde auch ein Auf-
trag des Assignanten an den Assignaten 262 angenommen.

Mitte des 19. Jahrhunderts setzte sich jedoch die Auffassung vom 
Doppelmandat durch: 263 Demnach bestand die Anweisung aus einer 
Kombination von Zahlungs- und Einkassierungsmandat, bei der der 
Assignant einerseits dem Assignaten eine Leistung an den Assignatar 
aufträgt und andererseits dem Assignatar den Auftrag erteilt, diese 
Leistung beim Assignaten zu erheben.264 Ergänzt wurde dies teilweise 
durch die Annahme, beim zweiten Mandat, also dem Einkassierungs-
mandat, liege ein mandatum in rem suam vor,265 da der Assignatar die 
eingehobene Summe nicht dem Assignanten herauszugeben habe, son-
dern diese behalten dürfe.266

Gegen die Auffassung, bei der Anweisung liege ein Mandat oder 
Doppelmandat vor, wandte sich insbesondere Salpius in seiner 1864 er-
schienen Schrift » Novation und Delegation «. Salpius führte die Anwei-
sung auf die römischrechtliche Zahlungsanweisung ( delegatio solvendi ) 
zurück 267 und unterstellte sie damit der Delegation.268 Während eine De-
legation nach der damals herrschenden Meinung darauf gerichtet war, 

259 Zum Begriff Assignation siehe oben bei Fn 234.
260 Günther in Weiskes Rechtslexikon I 327; Keller, Pandekten II 2 § 316; Kübel, Teilent-

wurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 225, 1; 
siehe auch Eisenried, Anweisung 136; Krainz / Pfaff, System I 2 326 Fn 18.

261 Thibaut, Pandekten II 2 § 865; Glück, Pandecten XV / 2, 241; Puchta, Lehrbuch Pandek-
ten § 317. Vgl auch Buchner, Vollmachtsvertrag 42 f.

262 Siehe dazu Keller, Pandekten II 2 § 316; Eisenried, Anweisung 57.
263 Eisenried, Anweisung 59.
264 Günther in Weiskes Rechtslexikon I 327; Thöl, Handelsrecht I § 122, 363 f; Endemann, 

Handelsrecht 3 § 129, 631; Sintenis, Civilrecht § 113 IV 580; vgl weiters Salpius, Nova-
tion 468; Keller, Pandekten II 2 § 316.

265 Günther in Weiskes Rechtslexikon I 327.
266 Günther in Weiskes Rechtslexikon I 327. Vgl aber Windscheid / Kipp, Pandekten II 9 

§ 412, 809 Fn 8a; Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, 
Titel 4, II. Anweisung § 225, 7, denen zufolge es nicht darauf ankommt, ob der An-
weisungsempfänger die Leistung behalten darf oder herausgeben muss. AA Sal-
pius, Novation 71; Plathner, dGZ NF II ( 1867 ) 6.

267 Während die allgemeine Auffassung die Anweisung als Instrument modernen Ur-
sprungs verstand. Siehe die Nachweise in Fn 260.

268 Zur Bedeutung der römischen Delegationslehre für das geltende Anweisungsrecht 
siehe Meder, Bargeldlose Zahlung 174 ff.
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durch das Zusammenwirken von drei Personen eine Obligation unter 
zweien von ihnen aufzuheben und an deren Stelle unter zwei anderen 
eine neue zu begründen,269 vertrat Salpius die Eigenständigkeit der De-
legation von der Novation.270 Nach Salpius umfasste die römischrecht-
liche Delegation sowohl die auf eine Verpflichtung des Delegaten ge-
genüber dem Delegatar gerichtete Verpflichtungsanweisung  271 ( Salpius 
sprach von Kreditanweisung oder von Delegation im engeren Sinne ) als 
auch die auf eine Zahlung des Delegaten an den Delegatar gerichtete 
Zahlungsanweisung.272 Beiden ist nach Salpius gemein, dass eine Leis-
tung beliebiger Beschaffenheit ( also etwa auch ein Versprechen ) auf 
Anweisung ( hier sprach Salpius von iussus ) geschieht und dann dem 
Empfänger als Leistung der Anweisenden und umgekehrt der Anwei-
senden als eine Leistung der Angewiesenen angerechnet wird.273 Salpius 
bezeichnete Kredit- und Zahlungsanweisung zusammen mit dem Über-
begriff Anweisung bzw Delegation. Den Begriff der Assignation lehnte 
er hingegen ab.274 Statt von Assignant, Assignat und Assignatar sprach 
er von Delegant, Delegat und Delegatar.275

Beide Arten der Delegation ( also auch die Zahlungsanweisung als 
Vorläuferin der » modernen « Anweisung ) beruhen jedoch nach Salpius 
im Verhältnis zwischen Delegant und Delegat nicht auf einem Man-
dat im römischrechtlichen Sinne, sondern auf einem sogenannten  
iussus: 276

Beim römischrechtlichen Mandat handelt es sich nach Salpius um 
einen zweiseitigen obligatorischen Vertrag mit dem Zweck, Erwerb und 
Verlust aus dem mandierten Geschäft mittelbar auf das Vermögen des 

269 Salpius, Novation 4. Vgl auch Endemann, Handelsrecht 3 § 134, 645. Siehe weiters Ei-
senried, Anweisung 133 ff. Vgl zudem die Regelung des ABGB vor der III. Teilnovelle 
oben III.A.2.b ).

270 Salpius, Novation 26.
271 Delegatio promittendi. Siehe dazu Eisenried, Anweisung 118 ff; Meder, Bargeldlose 

Zahlung 179, 184 ff; Schnauder, JZ 2009, 193 f; derselbe, FS Bamberger 266 f.
272 Delegatio solvendi. Siehe dazu Eisenried, Anweisung 89 ff; Meder, Bargeldlose Zah-

lung 179; Schnauder, JZ 2009, 193 f.
273 Salpius, Novation 25, 474 f.
274 Salpius, Novation 42, 468 ff.
275 Die Verwendung dieser Begriffe für Anweisenden, Angewiesenen und Anweisungs-

empfänger findet für das gemeine Recht weite Verbreitung ( vgl Meder, Bargeldlose 
Zahlung 176 ), während im österreichischen Recht nach wie vor häufig die auch in 
§ 1401 ABGB aF genannten Begriffe Assignant, Assignat und Assignatar Verwen-
dung finden. Vgl nur Schey, Obligationsverhältnisse 479.

276 Salpius, Novation 49 ff.
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Mandanten zu übertragen.277 Nach Salpius konnte der Mandatar un-
mittelbar weder für den Mandanten erwerben noch ihn verpflichten.278 
Rechte und Pflichten aus dem aufgrund des Mandates ausgeführten 
Geschäft blieben somit zunächst seine eigenen, doch war er durch das 
Mandat verpflichtet, die erworbenen Vorteile dem Mandanten abzutre-
ten, während umgekehrt der Mandant verpflichtet war, dem Mandatar 
die durch das Geschäft entstandenen Nachteile zu vergüten.279

Im Gegensatz dazu führte nach Salpius zwischen Anweisendem und 
Angewiesenem ein iussus ohne Dazwischentreten eines obligatorischen 
Vertrages zu einer unmittelbaren Verpflichtung des Anweisenden: 280 
Beim iussus handelt es sich nach Salpius um eine einseitige Willenser-
klärung, die nicht auf den Abschluss eines Vertrages, sondern auf eine 
Leistung ( res ) gerichtet ist.281 Er führt nach Salpius dazu, dass die Leis-
tung des Delegaten ( Angewiesenen ) 282 auf das Vermögen des Delegan-
ten ( Anweisenden ) unmittelbar zurückwirkt, also so angesehen wird, 
als wäre dem Deleganten ( Anweisenden ) selbst geleistet worden. Der 
iussus ist somit die Willenserklärung des Deleganten, aufgrund derer er 
als Empfänger der Leistung gilt, obwohl nicht er, sondern der Delegatar 
diese empfängt.283 Der Delegat ist durch den iussus aufgefordert zu zah-
len, und der Delegant verpflichtet sich, die Leistung auf seine Rechnung 
anzuerkennen ( » zahle für meine Rechnung, ich will dafür haften « ).284 
Durch den iussus erhält die Leistung allerdings nur eine Richtung ( in-
dem sie die Person des Empfängers bestimmt ); nicht aber eine causa.285 
Letztere ergibt sich vielmehr aus dem Deckungsverhältnis zwischen De-
legant und Delegat. Aufgrund dieser Trennung zwischen res ( Leistung ) 
und causa ordnet Salpius die Anweisung bei den Realverträgen ein,286 
was in der Folge aber nicht weiter rezipiert wird.287

277 Salpius, Novation 51.
278 Anderes galt beim gemeinrechtlichen Mandat, das Vollmacht und Auftrag im heu-

tigen Sinne umfasste. Vgl dazu die Nachweise oben in Fn 258.
279 Salpius, Novation 51.
280 Salpius, Novation 51 f.
281 Salpius, Novation 52. Vgl auch Wendt, Anweisungsrecht 101.
282 Da Salpius die Anweisung der Delegation unterstellt. Siehe dazu oben bei Fn 271.
283 Salpius, Novation 51, 474 f.
284 Salpius, Novation 475. Kritisch zur Verpflichtung der Anweisenden Wendt, Anwei-

sungsrecht 19, 27.
285 Salpius, Novation 61.
286 Salpius, Novation 474: » Anweisung ( delegatio ) ist also als eine Combination von 

zwei Realverträgen aufzufassen, welche durch die gleichzeitige Betheiligung des 
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Auch zwischen Delegant und Delegatar liegt nach Salpius im Nor-
malfall kein Mandat vor. Allerdings verneinte er hier im Gegensatz zu 
späteren Autoren 288 das Vorliegen eines iussus, da die Leistung des De-
legaten den Deleganten nicht verpflichte, sondern begünstige und ein 
iussus accipiendi bei den Römern nicht bestanden habe.289 Den Grund 
für die Rückwirkung der empfangenen Leistung auf das Valutaverhält-
nis sieht Salpius vielmehr in der wirklichen, wenn auch indirekt gesche-
henen Leistung, da dem Delegatar die Möglichkeit eröffnet wird, sich 
eines Vermögensobjekts zu seinem Vorteil zu bemächtigen, wobei Sal-
pius von einer vacua possessio spricht.290

Zusammenfassend werden nach Salpius durch die Anweisung  291 
zwei Verträge so miteinander verbunden, dass sie durch eine einzige 
Leistung vollzogen werden, die auf beide Grundverhältnisse zurück-
wirkt.292 Der Grund der doppelt indirekten Leistung liegt dabei jedoch 
nicht in der Anweisung, sondern in den jeweiligen Grundverhältnissen, 

Deleganten dergestalt mit einander in Beziehung gesetzt sind, daß sie durch eine 
einzige Leistung vollzogen werden. «

287 Schnauder, JZ 2009, 1095. Schnauder, aaO 1099 sowie Soergel / Schnauder, BGB 13 
Vor §§ 783 ff Rz 10, ordnet die Anweisung freilich auch für das geltende Recht bei 
den Realverträgen ein. Er knüpft dabei außer an Salpius auch an Kreß und Weit-
nauer ( Kreß, Allgemeines Schuldrecht 58 ff; derselbe, Besonderes Schuldrecht 290 ff; 
Weitnauer, FS von Caemmerer 260; derselbe, Symposium zum Gedenken an König 
42 ff ) an und qualifiziert die Anweisung als einen auf Abschluss zweier Realverträge 
gerichteten Doppelvertragsantrag. Die Realverträge kommen dann durch Vollzug 
der Anweisung zustande. Schnauder spricht in diesem Zusammenhang von einer 
Weiterentwicklung der Lehre Salpius’, doch bestehen entscheidende Unterschiede: 
Während nämlich Salpius mit dem Verweis auf den Realvertrag gerade die Tren-
nung zwischen Anweisung und causa der Zuwendung hervorhebt, ist letztere nach 
dem Ansatz Schnauders nicht außerhalb der Anweisung in den Grundverhältnis-
sen angesiedelt, sondern vielmehr Teil der Anweisung ( darauf weist Schnauder, JZ 
2009, 1099 selbst hin ). Zudem betont Salpius gerade, dass der iussus keinen Ver-
trag darstellt. Der Ansatz vom Doppelrealvertragsantrag führt daher nicht zu einer 
Klärung der Ermächtigungsproblematik, sondern verdunkelt vielmehr die für die 
Anweisung wesentliche Trennung zwischen realer Zuwendungserbringung und 
dem Rechtsgrund derselben. Zur Frage der Zweckvereinbarung siehe noch näher 
unten III.G.2; III.H.

288 Wendt, Anweisungsrecht 76; Dernburg, Pandekten II 3 § 119, 318 f.
289 Salpius, Novation 72. Plathner, dGZ NF II ( 1867 ) 4 f, 6 f, nimmt Salpius folgend eben-

falls einen iussus im Deckungsverhältnis an ( zieht aber den Begriff Aufforderung 
vor ), während er im Valutaverhältnis eine Ermächtigung des Assignatars annimmt.

290 Salpius, Novation 73 f.
291 Die nach dem Verständnis Salpius’ Zahlungs- und Verpflichtungsanweisung um-

fasst.
292 Salpius, Novation 42 ff; vgl auch 475 f.
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sodass die Anweisung nur das Schema für das Verhältnis der drei Be-
teiligten bzw die Formel für den Hin- und Hergang eines Vermögens-
wertes zwischen ihnen darstellt.293 Bereits von Salpius wurde somit in 
Anknüpfung an die römischrechtliche Delegation die charakteristische 
Doppelwirkung der Anweisung herausgearbeitet, die in der Folge auch 
von weiteren Autoren betont wurde.294

Die Lehre Salpius’, wonach der Anweisung jedenfalls im Verhältnis 
zwischen Anweisendem und Angewiesenem kein Mandat im Sinne eines 
obligierenden Vertrages zugrunde liegt, setzte sich in der Folge durch. 
In Anknüpfung an Salpius betonte etwa Windscheid, die Anweisung un-
terscheide sich vom Auftrag dadurch, dass sie nicht auf die Begründung 
einer Verpflichtung zur Ausführung gerichtet sei. Vielmehr werde als 
selbstverständlich vorausgesetzt, dass ihr Folge geleistet werde.295

Das von Salpius für das Verhältnis zwischen Assignant und Assig-
natar vorgeschlagene Konzept einer vacua possessio fand jedoch keinen 
Anklang. Für dieses Verhältnis wurde in der Folge entweder von einer 
Berechtigung bzw Ermächtigung des Assignatars gesprochen 296 oder 
ein weiterer iussus angenommen 297 und der Anweisung damit ein dop-
pelter iussus zugrunde gelegt. Im Zuge der Vorarbeiten zum BGB wurde 
dann, in Anknüpfung an die Theorie vom doppelten iussus, die Formu-
lierung der doppelten Ermächtigung gewählt, die dann auch Eingang 
in das schweizerische OR und das ABGB fand.298

Etwa zur gleichen Zeit, zu der die dogmatische Trennung der Anwei-
sung vom Mandat erfolgte, begann auch eine Differenzierung zwischen 
Auftrag und Vollmacht. Während nämlich das gemeinrechtliche Mandat 

293 Salpius, Novation 475.
294 Vgl Windscheid, Festgabe Müller 3 ff; Wendt, Anweisungsrecht 23 ff; von Tuhr, Jhe-

ringsJB 48 ( 1904 ) 17 ff, 28 ff.
295 Windscheid / Kipp, Pandekten II 9 § 412, 809 Fn 8a.
296 Siehe Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. 

Anweisung § 225, 4 f. Die Berechtigung bzw Ermächtigung wird von manchen als 
mit einer Vollmacht verbunden angesehen ( so etwa Endemann, Handelsrecht 3 642 ); 
was andere ausdrücklich ablehnen ( so Plathner, dGZ NF II [ 1867 ] 5 f ). Dernburg, Pan-
dekten II 3 § 119, 318 f nimmt im Valutaverhältnis ebenfalls eine Ermächtigung des 
Assignatars zur Einhebung von Geld oder anderen Werten beim Assignaten an. Es 
bleibt jedoch unklar, ob damit eine Vollmacht verbunden sein soll oder nicht; er 
geht aber davon aus, dass dem Assignaten ein Zahlungsmandat erteilt wird.

297 Wendt, Anweisungsrecht 76. Im Zuge der Beratungen bei der Erstellung des ersten 
Entwurfs zum BGB wird ein doppelter iussus angenommen ( Jakobs / Schubert, Be-
ratung, Schuldverhältnisse III § 783, 590 ). Siehe dazu näher unten bei Fn 315.

298 Siehe dazu ausführlich unten III.A.2.d ).
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zunächst wie der Bevollmächtigungsvertrag des ABGB Auftrag und Voll-
macht verband, kam es, insbesondere in Anknüpfung an die Arbeit La-
bands  299, Mitte des 19. Jahrhunderts zur Trennung zwischen Auftrag und 
Vollmacht. Laband wies nach, dass Auftrag und Vollmacht zwar oft zu-
sammenfallen, dies aber nicht notwendigerweise der Fall ist,300 sodass 
Auftrag ohne Vollmacht und Vollmacht ohne Auftrag denkbar seien.301 
Für den Bereich der Anweisung ergab sich aus dieser Trennung zwischen 
Mandat und Vollmacht, dass häufig dort, wo bei der Anweisung zunächst 
ein Mandat vertreten worden war, nun eine Vollmacht gesehen wurde.302 
Teilweise wurde von einer Doppelvollmacht ausgegangen; 303 primär je-
doch wurde für das Valutaverhältnis eine Einziehungsvollmacht des As-
signatars angenommen: 304 Die Anweisung sei eine Vollmacht, die den 
Assignatar ermächtige, die Leistung beim Assignaten einzuheben.305 Da 
aber bei der Anweisung der Assignatar die Leistung regelmäßig für sich 
behalten soll und dieser zudem im eigenen Namen empfängt und umge-
kehrt auch der Assignat im eigenen Namen leistet, also kein bloßer Stell-
vertreter ist, verneinten andere  306 das Vorliegen von Vollmacht bei der 
Anweisung.307 Teilweise wurde bei der Darlegung der Anweisung auch 
auf das Vorliegen einer Ermächtigung verwiesen, ohne dass sich daraus 
eindeutig ableiten lässt, ob mit Ermächtigung etwas anderes als eine 

299 ZHR 10 ( 1866 ) 183, 203 ff.
300 ZHR 10 ( 1866 ) 204.
301 ZHR 10 ( 1866 ) 208.
302 Vgl Ladenburg, Archiv für Theorie und Praxis des allgemeinen deutschen Handels-

rechts 10 ( 1867 ) 37 f; Lenel, JheringsJB 36 ( 1896 ) 113 ff; Hellwig, Leistung an Dritte 
100 ff; Lent, Anweisung 127. Lenel etwa hält fest, zwischen Anweisung und Voll-
macht bestehe » vollständige Übereinstimmung bis ins Einzelne « ( aaO 113 ).

303 Vgl dazu Krainz / Pfaff, System I 2 327 Fn 15; Schey, Obligationsverhältnisse 482.
304 Lenel, JheringsJB 36 ( 1896 ) 117; Hellwig, Leistung an Dritte 100.
305 Siehe Ladenburg, Archiv für Theorie und Praxis des allgemeinen deutschen Han-

delsrechts 10 ( 1867 ) 37 f.
306 So etwa Hupka, Vollmacht 74 ff, 81; Wendt, Anweisungsrecht 24 ff, 32, 83 f. Vgl auch 

Plathner, dGZ NF II ( 1867 ) 5 f.
307 Die Vertreter der Lehre von der Inkassovollmacht begegnen dem Einwand, der 

Assignatar solle die Leistung im eigenen Namen erhalten, indem sie die Inkas-
sovollmacht lediglich auf die Lösung oder Knüpfung des Deckungsverhältnisses, 
nicht hingegen auch auf den Erwerb der Vollzugsleistung beziehen. Durch die Ent-
gegennahme der Vollzugsleistung durch den bevollmächtigten Assignatar werde 
somit zwar das Deckungsverhältnis gelöst oder begründet, Eigentum könne der 
Assignatar aber für sich erwerben. Lenel, JheringsJB 36 ( 1896 ) 61 ff, 113 ff, 121. Dage-
gen ausführlich Hupka, Vollmacht 76 ff. Zur Problematik der Annahme einer Ein-
ziehungsvollmacht vgl auch Spielbüchler, Schuldverhältnis 31.
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Vollmacht gemeint war.308 Durchsetzen konnte sich schließlich aber die 
Auffassung, dass die Anweisung keine Vollmacht mit sich bringe, da An-
gewiesener und Anweisender im eigenen Namen handeln.309

d.	 	Kodifikation	der	Anweisung	im	deutschen	BGB,		
im	schweizerischen	OR	und	im	österreichischen	ABGB		
in	der	Fassung	der	dritten	Teilnovelle

( i. )  Deutsches BGB

Dieser Stand der Entwicklungen, insbesondere die Qualifizierung der 
Anweisung als doppelte Ermächtigung, aber auch ihre Trennung von 
der Vollmacht, wurde – wie bereits angedeutet – durch die Vorarbei-
ten zum BGB maßgeblich mitgeprägt. Der Dresdener Entwurf aus dem 
Jahre 1866 hatte die Anweisung in Art 717 zunächst noch als Doppel-
mandat formuliert.310 Bereits der Teilentwurf zum Obligationenrecht 
Kübels löste sich jedoch von der herrschenden Meinung. § 225 des Teil-
entwurfs bestimmte:

» Ertheilt Jemand einem Andern eine Anweisung auf eine Summe Gel-
des oder auf andere Sachen an einen Dritten, so wird hierdurch der 
Empfänger der Anweisung berechtigt, die angewiesene Summe oder 
sonstige Sachen in eigenem Namen bei dem angewiesenen Dritten 
zu erheben, und der Letztere zugleich aufgefordert, jene Summe oder 
Sachen für Rechnung des Anweisenden an den Anweisungsempfän-
ger zu leisten. «

In § 225 des Teilentwurfes stehen einander also die Aufforderung an 
die Angewiesene zur Leistung an den Anweisungsempfänger und die 
Berechtigung des Anweisungsempfängers zur Erhebung derselben ge-
genüber. In der Begründung wird unter Verweis auf Salpius betont, der 

308 Dernburg, Pandekten II 3 § 119, 318 f, nimmt eine Ermächtigung des Assignatars zur 
Einhebung von Geld oder anderen Werten beim Assignaten an ( dem Assignaten 
werde hingegen ein Zahlungsmandat erteilt ).

309 Cosack, Bürgerliches Recht I 4 § 151 Anm I 2a; Schey, Obligationsverhältnisse 482; 
Windscheid / Kipp, Pandekten II 9 § 412, 814. Eine an das BGB anknüpfende Begrün-
dung liefert von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 3 ff. Vgl auch Hupka, Vollmacht 74 ff, 82.

310 Art 717 Dresdener Entwurf: » Durch die Anweisung wird von dem Anweisenden 
ein Anderer, der Anweisungsempfänger, beauftragt, eine Summe Geldes oder eine 
Menge anderer vertretbarer Sachen in eigenem Namen bei einem Dritten, dem An-
gewiesenen, zu erheben und der Letztere beauftragt, diese Summe oder Menge für 
Rechnung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu leisten. «
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Aufforderung an den Assignaten müsse dabei kein Mandat zugrunde 
liegen.311 Umgekehrt enthalte die Anweisung für sich und abgesehen 
vom Grundverhältnis nur die Legitimation für den Assignatar, die frag-
liche Leistung im eigenen Namen für Rechnung des Assignanten zu er-
heben.312 Darin liege eine Berechtigung, nicht aber eine Verpflichtung.313

Im Zuge der Beratungen der ersten Kommission wurde jedoch der 
Ausdruck » berechtigt « als problematisch angesehen, da er zum Missver-
ständnis führen könne, es stehe dem Anweisungsempfänger ein Recht 
gegenüber der Angewiesenen zu. Stattdessen wurde der Ausdruck » er-
mächtigt « gewählt, da dieser nach Ansicht der Kommission darauf hin-
weist, dass sich die Rechtserweiterung für den Assignatar auf den As-
signanten beziehe.314

Während dieser Beratungen wurde zudem auch das Wesen der An-
weisung eingehend erörtert und dabei festgehalten, es bestehe kein 
Zweifel, dass in der Anweisung stets ein doppelter iussus des Assignan-
ten hervortrete; ein iussus an den Assignatar zu erheben und ein iussus 
an den Assignaten zu leisten.315

Der erste Entwurf regelte die Anweisung in der Folge in den §§ 605 ff. 
§ 605 lautete:

» Wenn jemand einem Anderen eine Urkunde behändigt, in welcher 
er einen Dritten auffordert, an den Anderen eine Leistung zu bewir-
ken ( Anweisung ), so ist der Andere ( Anweisungsempfänger ) ermäch-
tigt, die Leistung bei dem Dritten ( Angewiesener ) in eigenem Namen 
zu erheben, und der Angewiesene ermächtigt, die Leistung an den  
 

311 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 225, 5 f.

312 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 225, 5 ff. Begründet wird dies damit, dass sonst das Akzept nicht als Zah-
lungsversprechen gegenüber dem Assignanten wirken und diesem kein eigenes 
Recht gegen den Assignaten verleihen könne, worin aber gerade die selbständige 
Bedeutung des Instituts für den Verkehr zu Tage trete. Hier liegt wohl ein Redak-
tionsversehen vor, es müsste von einem dem Assignatar gegebenen Zahlungsver-
sprechen bzw von einem eigenen Recht des Assignatars die Rede sein. In den 
Motiven ( Mugdan, Materialien II 311 f ) ist demgemäß der fragliche Satz ( in leicht 
gekürzter Fassung ) unter Verweis auf ein dem Anweisungsempfänger gegebenes 
Zahlungsversprechen enthalten.

313 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 225, 5 ff.

314 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 591.
315 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 590.
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Anweisungsempfänger für Rechnung des Auffordernden ( Anweisen-
der ) zu bewirken, ohne daß es einer weiteren Benachrichtigung des 
Angewiesenen von Seiten des Anweisenden bedarf. «

Damit hatte der Begriff der doppelten Ermächtigung Eingang in den 
Entwurf gefunden, wobei klar an das Konzept eines doppelten iussus 
angeknüpft wurde. Der Text enthielt nicht mehr wie § 225 des Teilent-
wurfs nur die Aufforderung, an die Angewiesene zu leisten und die 
Berechtigung des Anweisungsempfängers die Leistung zu erheben, 
sondern neben der Aufforderung der Angewiesenen nunmehr die Er-
mächtigung beider. In den Motiven wurde hingegen nach wie vor die 
Aufforderung an die Angewiesene zur Leistung an den Anweisungs-
empfänger für Rechnung der Anweisenden und die Ermächtigung 
des Empfängers zur Einhebung der von der Angewiesenen erbrachten 
Leistung im eigenen Namen hervorgehoben.316 Auch der erste Entwurf 
ging jedoch weiterhin davon aus, dass sich aus der Anweisung alleine 
weder für die Angewiesene noch für den Anweisungsempfänger eine 
Verpflichtung ergab.317 Dies deckt sich mit der in der Kommission vor-
herrschenden Auffassung, dass der Anweisung ein doppelter iussus zu-
grunde liege. Ein solcher ist aber eben nicht auf eine Verpflichtung zur 
Ausführung gerichtet, sondern stellt vielmehr eine einseitige Willens-
erklärung dar.318

316 Mugdan, Materialien II 311.
317 Allerdings wurde im ersten Entwurf einerseits in § 606 normiert, dass dann, wenn 

die Angewiesene die Anweisung gegenüber der Anweisenden annehme, sie letz-
terer wie eine Auftragnehmerin verpflichtet sei. Andererseits legt § 610 fest, dass 
der Anweisungsempfänger im Zweifel der Anweisenden wie ein Beauftragter ver-
pflichtet sei, die Angewiesene zur Leistung aufzufordern. Die entsprechenden Re-
gelungen des zweiten Entwurfes in den §§ 623 Abs 1 S 1 und 624 Abs 1 wurden je-
doch von der Kommission in zweiter Lesung gestrichen und haben damit keinen 
Eingang ins BGB gefunden. Begründet wurde dies damit, dass die Anweisung da-
rauf abziele, dass die Leistung der Angewiesenen an den Anweisungsempfänger 
so angesehen werden soll, als ob sie die Anweisende selbst erbracht hätte. Die-
ses Ergebnis könne aus verschiedensten Gründen angestrebt werden, sodass es 
nicht angezeigt sei, der Anweisung ein bestimmtes Rechtsverhältnis, nämlich den 
Auftrag zu Grunde zu legen. Die Anweisung sei daher als abstrakte Verbindlich-
keit zu erfassen. Siehe dazu die Protokolle Mugdan, Materialien II 962. Vgl auch  
Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 603, § 788, 608.

318 Vgl Salpius, Novation 52; Wendt, Anweisungsrecht 83 f, 101. Demgegenüber geht 
heute die hM in Deutschland unter Berufung auf die Begebung der Anweisung als 
Wertpapier von einem Vertrag zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger 
aus. Siehe dazu näher unten III.B.1.a ).
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Der zweite Entwurf führte mit § 619 primär zu einer sprachlichen 
Vereinfachung: 319

» Hat Jemand eine Urkunde, in welcher er einen Anderen anweist, 
Geld oder eine bestimmte Menge vertretbarer Sachen oder Werthpa-
piere an einen Dritten zu leisten, dem Dritten ausgehändigt, so ist 
dieser ermächtigt, die Leistung bei dem Angewiesenen im eigenen 
Namen zu erheben; der Angewiesene ist ermächtigt, für Rechnung 
des Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu leisten. «

Durch die Einschränkung des Gegenstands der Anweisung auf Geld, 
vertretbare Sachen und Wertpapiere kam es aber zu einer bedeutsamen 
inhaltlichen Änderung.320 Davon abgesehen entfiel zwar der explizite 
Verweis auf die Aufforderung an den Angewiesenen, die doppelte Er-
mächtigung blieb hingegen erhalten und fand in der Folge auch Ein-
gang in den im Vergleich zu § 619 des zweiten Entwurfs nur mehr ge-
ringfügig veränderten § 783 BGB:

» Händigt jemand eine Urkunde, in der er einen anderen anweist, 
Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen an einen Dritten 
zu leisten, dem Dritten aus, so ist dieser ermächtigt, die Leistung bei 
dem Angewiesenen im eigenen Namen zu erheben; der Angewiesene 
ist ermächtigt, für Rechnung des Anweisenden an den Anweisungs-
empfänger zu leisten. «

( ii. )  Schweizerisches OR
Die Festschreibung der doppelten Ermächtigung in § 783 BGB hatte 
Konsequenzen für die Revision des schweizerischen Obligationen-
rechts. Das Obligationenrecht von 1881, das wesentlich vom Dresdener 
Entwurf beeinflusst wurde,321 hatte die Anweisung noch als doppelten 
Auftrag formuliert. Die Anweisung war als zweiter Abschnitt des vier-
zehnten Titels über den Auftrag ( Mandat ) geregelt. Art 406 OR alt be-
stimmte:

319 So wurde etwa auch der letzte Halbsatz gestrichen, ohne dass dadurch eine ma-
terielle Änderung herbeigeführt werden sollte. Vgl dazu die Protokolle Mugdan, 
Materialien II 960; Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 592 f.

320 Siehe die Protokolle Mugdan, Materialien II 960 f.
321 Honsell, Kritische Bemerkungen zum OR 2020, SJZ 2013, 457. Siehe auch Benöhr, FS 

OR 100, 57 ff. Vgl weiters Botschaft des Bundesrathes 1879, BBl 1880 I 149, 165 f.
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» Durch die Anweisung wird der Angewiesene ( Assignat ) beauftragt, dem 
Anweisungsempfänger ( Assignatar ) eine bestimmte Geldsumme zu 
zahlen, und der letztere, die Zahlung in eigenem Namen zu erheben. «

Der Entwurf einer Revision von 1905 erweiterte in Art 1462 den Anwen-
dungsbereich der Anweisung in Anlehnung an das deutsche BGB von ei-
ner bestimmten Geldsumme auf Geld, Wertpapiere und andere vertret-
bare Sachen.322 An der Konstruktion der Anweisung als Doppelmandat 
wurde hingegen festgehalten, obwohl eingestanden wurde, dass diese 
dem Stand der Wissenschaft nicht mehr entspreche.323 In der Experten-
kommission schlug jedoch der Referent Eugen Huber 1909 vor, die An-
weisung nicht wie bisher als Doppelmandat, sondern wie im deutschen 
BGB und entsprechend der herrschenden Doktrin als ein besonderes, 
vom Mandat unabhängiges Institut zu behandeln. Bei der Textierung 
schlug er die Verwendung des Wortes » ermächtigt « vor und betonte 
weiters, dass der Abschnitt über die Anweisung dann ein eigener Ti-
tel werden müsse, dessen Einreihung noch zu klären sei. Die Kommis-
sion folgte diesem Vorschlag.324 Als deutschsprachiger Berichterstatter 
der Kommission erwähnte Huber dazu im Nationalrat, die Anweisung 
solle nicht mehr als Doppelmandat aufgefasst werden, sondern als Er-
mächtigungsfall besonderer Art, wie es der neueren Theorie und Ge-
setzgebung entspreche.325 Im Entwurf von 1909 wurde die Anweisung 
daraufhin in Art 1519 i aus dem Zusammenhang mit dem Auftrag ge-
löst. Einerseits wurden das Wort » beauftragt « durch » ermächtigt « er-
setzt und andererseits die Anweisung statt als Abschnitt im Titel des 
Auftrags als eigener Titel im speziellen Teil eingefügt.326 466 OR lautet 
seit der Novelle:

322 Gautschi, Berner Kommentar Vor Art 466 OR Rz 2b.
323 Vgl dazu Botschaft des Bundesrates 1905, 42: » An der Konstruktion der Anweisung 

als Doppelmandat hat die Vorlage festgehalten, obgleich sie der heutigen wissen-
schaftlichen Auffassung nicht mehr entspricht. «

324 Protokoll der Expertenkommission vom 9. März 1909, 11.
325 Stenographisches Bulletin des Nationalrates XIX, 714, 716. Gegenteilig jedoch der 

französischsprachige Berichterstatter Rutty auf S 709, der von einem Doppelauf-
trag und damit von der Vertragsnatur der Anweisung ausgeht. Siehe dazu näher 
unten III.B.1.b ).

326 Siehe Bericht des Bundesrates 1909, 6 f, 32. Vgl dazu auch Becker, Berner Kommen-
tar Art 466 OR Rz 2 der ausführt, das revidierte OR bezeichne, entsprechend der 
neueren, von Salpius begründeten Theorie, die Anweisung als Doppelermächti-
gung.
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» Durch die Anweisung wird der Angewiesene ermächtigt, Geld, Wert-
papiere oder andere vertretbare Sachen auf Rechnung des Anweisen-
den an den Anweisungsempfänger zu leisten, und dieser, die Leistung 
von jenem in eigenem Namen zu erheben. «

( iii. )  ABGB in der Fassung der dritten Teilnovelle
Das BGB und die neuere Lehre zur Natur der Anweisung bestimmten 
auch die dritte Teilnovelle. Bereits der erste Entwurf Scheys vom März 
1907 formuliert die Anweisung als doppelte Ermächtigung:

» Durch die Anweisung auf eine Leistung eines Dritten wird der Emp-
fänger der Anweisung ( Assignatar ) zur Einhebung der Leistung bei 
dem Angewiesenen ( Assignat ) und der letztere zur Leistung an ers-
teren für Rechnung des Anweisenden ( Assignant ) ermächtigt. Einen 
unmittelbaren Anspruch erlangt der Anweisungsempfänger gegen 
den Angewiesenen erst durch dessen ihm zugegangene Annahme der 
Anweisung. « 327

Der erste Satz gelangte unverändert in die Regierungsvorlage und 
wurde, wiederum unverändert, in § 1400 ABGB Gesetz. Die Erläutern-
den Bemerkungen zu Regierungsvorlage betonten in diesem Zusam-
menhang, dass Angewiesener und Empfänger der Anweisung zunächst 
nicht verpflichtet, sondern nur ermächtigt sein sollen, die Leistung zu 
bewirken bzw einzuheben; dass jedoch zwischen den Parteien die Leis-
tung der Angewiesenen wirke, als ob sie der Empfänger von der An-
weisenden erhalten habe.328 Näher eingegangen wurde auf die Natur 
der Ermächtigung sodann im Herrenhausbericht. Dort wurde zunächst 
ausgeführt, dass § 1400 ABGB die Anweisung entsprechend der » ge-
genwärtigen Rechtslehre « als doppelte Ermächtigung charakterisiere, 
nämlich des Angewiesenen zur Leistung an einen Dritten und dieses 
Dritten zum Empfang der Leistung, beides im eigenen Namen für Rech-
nung des Anweisenden.329 Der Bericht präzisierte sodann die Wirkung: 
» für Rechnung [ … ] d.i. mit der doppelten Rechtsfolge, daß der Vollzug 
der Leistung irgendeinen Geschäftszweck zwischen dem Anweisenden 
und dem Angewiesenen, zugleich aber zwischen dem Anweisenden 

327 Vorschlag Schey 17, § a ( 1019 ).
328 EBRV 153.
329 HHB 285 f.
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und dem Anweisungsempfänger verwirklicht «. Sogleich im Anschluss 
wurde auch der Begriff der Ermächtigung erläutert: » Ist auch › Ermäch-
tigung ‹ kein terminus technicus des a.b.G.B., so ist der Ausdruck doch 
schon dem gewöhnlichen Wortsinne nach geeignet, das Wesen des Ver-
hältnisses zu kennzeichnen: Die rechtliche Macht, jene Doppelwirkung 
zu erzielen, dahingestellt, ob die Anweisung auch als › Auftrag ‹ eine Ver-
pflichtung zur Leistung an den Dritten oder des Dritten zu ihrer An-
nahme für Rechnung des Anweisenden bezweckt oder nicht. « 330

e.	 	Schlussfolgerungen	aus	der	historischen	Entwicklung	für		
das	Verständnis	der	Anweisung	als	doppelte	Ermächtigung

Der historische Überblick hat gezeigt, dass gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts insbesondere die Funktion der Anweisung als Mittel indirekter 
Vermögensleistung betont wurde.331 Durch eine reale Zuwendung zwi-
schen Assignat und Assignatar, für die als solche kein eigener Rechts-
grund besteht, werden zwei Leistungen bewirkt, nämlich jene in den 
Grundverhältnissen zwischen Assignant und Assignat sowie zwischen 
Assignant und Assignatar. Diese beiden Grundverhältnisse können auf 
unterschiedlichen Rechtsgründen beruhen. Die reale Zuwendung wird 
also nur einmal erbracht, wirkt aber auf die beiden Grundverhältnisse 
zurück, indem sie sowohl im Deckungs- als auch im Valutaverhältnis 
als Leistung betrachtet wird. In Weiterentwicklung der römischen De-
legationslehre zielt die Anweisung somit nach der sich um die Jahr-
hundertwende zum 20. Jahrhundert durchsetzenden Meinung darauf 
ab, die genannte Doppelwirkung in zwei Grundverhältnissen herbei-
zuführen.

Erreicht wird diese Verbindung der Grundverhältnisse durch die auf 
einseitiger Willenserklärung beruhende Anweisung.332 Während bei die-
ser zunächst die Aufforderung des Assignaten zur Leistung an den Assig-
natar der dem Assignatar eingeräumten Befugnis zur Erhebung der Leis-
tung vom Assignaten gegenübergestellt wurde,333 trat in der Folge stärker 
hervor, dass auch mit der Aufforderung des Assignaten zur Leistung die 

330 HHB 286.
331 Salpius, Novation 474 ff; Windscheid, Festgabe Müller 3 ff; Wendt, Anweisungsrecht 

23 ff; siehe auch von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 17 ff, 28 ff. Siehe dazu auch unten 
III.A.3.

332 Salpius, Novation 52. Vgl auch Wendt, Anweisungsrecht 101.
333 Vgl etwa den Text des § 225 des Teilentwurfs zum Obligationenrecht.
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Einräumung einer Befugnis verbunden ist. Dementsprechend kommt es 
nach den Regelungen aller drei untersuchten Rechtsordnungen durch 
die Anweisung zu einer doppelten Ermächtigung. Die erste Ermächti-
gung beinhaltet dabei eine Befugnis 334 der ermächtigten Angewiesenen, 
mit Wirkung für das Deckungsverhältnis, also auf Rechnung der An-
weisenden, tätig zu werden, ohne dass damit eine Verpflichtung zum 
Tätigwerden oder eine Vollmacht verbunden wäre. Die Ermächtigung 
hat zur Folge, dass die Anweisende, wenn der Anweisung entsprochen 
wird, verpflichtet ist, diese Wirkung auf die Deckung gegen sich gelten 
zu lassen.335 Die zweite Ermächtigung beinhaltet die Befugnis des An-
weisungsempfängers zur Erhebung  336 der Zuwendung auf Rechnung der 
Anweisenden, wiederum ohne dass dazu aufgrund der Anweisung selbst 
eine Verpflichtung bestünde oder eine Vollmacht vorläge. Entspricht der 
ermächtigte Anweisungsempfänger der Anweisung, ist die Anweisende 
aber wiederum verpflichtet, die Wirkung der im Einlösungsverhältnis 
erbrachten realen Zuwendung im Valutaverhältnis gegen sich gelten zu 
lassen.

Aber auch mit der Einräumung der Befugnis zur Leistungserhebung 
an den Anweisungsempfänger ist im Regelfall eine Aufforderung ver-
bunden, die Leistung tatsächlich zu erheben: Die Anweisung geht von 
der Anweisenden aus, sie verfolgt damit das Ziel, die angesprochene 
Doppelwirkung herbeizuführen. Diese Doppelwirkung tritt allerdings 
nur dann ein, wenn Angewiesene und Anweisungsempfänger entspre-
chend der Anweisung handeln. Mit der Einräumung einer Befugnis 
zur Einhebung der Leistung an den Assignatar soll daher auch dieser 
zur Empfangnahme der Leistung veranlasst werden. In der Fassung 
des ABGB kommt dies deutlich zum Ausdruck, denn angewiesen wird 
nach § 1400 ABGB ja nicht nur der Assignat, sondern auch der Assigna-
tar, nämlich auf die Leistung des Assignaten.337 Die Formulierung des 
Art 467 OR ist diesbezüglich hingegen neutral, da nur von der Anwei-
sung gesprochen wird. Ob nur die Angewiesene oder auch der Anwei-
sungsempfänger angewiesen wird, bleibt offen. Auch nach § 783 BGB,  
 

334 Schey, Obligationsverhältnisse 436; von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 17 ff. Vgl auch 
Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 137 f.

335 Salpius, Novation 474 f. Vgl auch Schey, Obligationsverhältnisse 436.
336 Zur Frage was unter » erheben « bzw » einheben « zu verstehen ist siehe unten III.A.2.f ).
337 So schon Zeiller, Commentar IV 97 f zum ABGB aF. Vgl auch Spielbüchler in Klang, 

ABGB 3 § 1400 Rz 2.
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der von einer dem Anweisungsempfänger übergebenen schriftlichen 
Anweisungsurkunde ausgeht, ist aufgrund des Wortlauts unklar, ob von 
einer Aufforderung auch an den Anweisungsempfänger ausgegangen 
werden kann, da § 783 BGB nur davon spricht, dass jemand in einer 
Urkunde eine Andere ( die Angewiesene ) zur Leistung an einen Dritten 
( den Anweisungsempfänger ) anweist. Die Gesetzesverfasser schienen 
aber von einer Aufforderung auch an den Assignatar auszugehen, da 
von einem iussus an den Anweisungsempfänger die Rede ist, der Be-
griff iussus aber – jedenfalls für die Angewiesene – als Aufforderung 
verstanden wird.338 Gerade bei der BGB-Anweisung, bei der der Anwei-
sungsempfänger die Anweisungsurkunde der Angewiesenen präsen-
tiert, liegt dieses Verständnis einer Aufforderung auch nahe. Es lässt 
sich daher festhalten, dass mit dem Rechtsinstitut der Anweisung so-
wohl im Verhältnis zwischen Assignant und Assignat, als auch in dem 
zwischen Assignant und Assignatar Anweisung und Ermächtigung, also 
Aufforderung und Befugniserteilung verbunden sind.339

Die durch die Anweisung bewirkten Ermächtigungen sind nun frei-
lich durch zwei unterschiedliche Aspekte gekennzeichnet: Zum einen 
ergibt sich aus der Ermächtigung die Rechtsmacht mit Wirkung für das 
jeweilige Grundverhältnis tätig zu werden.340 Zum anderen drückt der 
Begriff der Ermächtigung auch aus, dass die ermächtigten Personen 
tätig werden können, aber nicht müssen.341

338 Vgl dazu Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 590 f, § 792, 618 f. 
Dieses Ergebnis deckt sich auch damit, dass im gemeinen Recht mitunter auch der 
Assignatar als Angewiesener bezeichnet wurde. Vgl dazu Kübel, Teilentwurf Recht 
der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 225, 9. Siehe auch 
ALR I 16 § 256 ff.

339 Zu den Auswirkungen auf die Grundverhältnisse siehe näher unten III.E; insbe-
sondere III.E.2.

340 So auch ausdrücklich die Materialien HHB 286. Vgl weiters Wolff in Klang, ABGB 2 
VI 325; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 201. Vgl in diesem 
Zusammenhang aber auch Riehl, Anweisung 20, der die Verwendung des Begriffes 
Befugnis für die Einräumung von Rechtsmacht ablehnt.

341 Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1400 Rz 8. Siehe weiters Ertl in Rummel, 
ABGB 3 § 1400 Rz 1; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 201; Lukas 
in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 3 f; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 2; Wolff in Klang, 
ABGB 2 VI 324 f. Vgl auch schon EBRV 153.
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( i. )  Ermächtigung als Einräumung von Rechtsmacht  
zur Herbeiführung der Doppelwirkung

Von entscheidender Bedeutung für die Konstruktion der Anweisung ist 
dabei, wie sich aus der historischen Entwicklung ergibt, der erste Aspekt, 
die Einräumung der Rechtsmacht zur Herbeiführung der Doppelwir-
kung in den Grundverhältnissen.342 Durch die Anweisung fordert die 
Anweisende die Angewiesene zur » Leistung « an den Anweisungsemp-
fänger und ( zumindest indirekt ) auch den Anweisungsempfänger zur 
Einhebung von der Angewiesenen auf. Gleichzeitig, gewissermaßen als 
Kehrseite dieser Aufforderung, verpflichtet sich die Anweisende aber 
auch, die Zuwendung durch die Angewiesene bzw die Einhebung durch 
den Anweisungsempfänger im jeweiligen Grundverhältnis gegen sich 
gelten zu lassen.343 Sie fordert durch die Anweisung also nicht nur auf, 
sondern anerkennt auch, dass die Zuwendung bzw die Einhebung der-
selben auf ihre Rechnung erfolgen. Obwohl also die Angewiesene die 
reale Zuwendung an den Anweisungsempfänger erbringt, der diese im 
eigenen Namen einhebt, gilt diese Zuwendung im Deckungsverhältnis 
als Leistung der Angewiesenen an die Anweisende. Umgekehrt wird die 
Zuwendung der Angewiesenen an den Anweisungsempfänger im Valu-
taverhältnis als Leistung der Anweisenden angesehen, obwohl sie von 
der Angewiesenen im eigenen Namen erbracht wurde. Diese Kehrseite 
der Anweisung ist die Ermächtigung.

Aufforderung und Befugniserteilung bzw Autorisierung beruhen auf 
einer Willenserklärung der Anweisenden, die auf die im Einlösungsver-
hältnis zu erbringende Zuwendung Bezug nimmt. Diese einseitige Wil-
lenserklärung fordert nicht nur zur Verbindung der beiden Grundver-
hältnisse auf, sondern ermöglicht diese Verbindung gleichzeitig, indem 
die Angewiesene zur Zuwendung und der Anweisungsempfänger zur 
Einhebung ermächtigt wird. Ohne diese Willenserklärung der Anweisen-
den könnten die Zuwendung an den Anweisungsempfänger seitens der 
Angewiesenen und die Empfangnahme dieser Zuwendung durch den 
Anweisungsempfänger nicht auf das jeweilige Grundverhältnis mit der 
Anweisenden zurückwirken, sodass die von der Anweisung angestrebte 
Doppelwirkung nicht herbeigeführt werden könnte. Die Ermächtigung 
lässt sich somit als der Angewiesenen bzw dem Anweisungsempfän-
ger von der Anweisenden eingeräumte Befugnis umschreiben, die reale 

342 HHB 285 f.
343 Siehe auch Wolff in Klang, ABGB 2 VI 325.
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Zuwendung, auf die sich die Anweisung bezieht, für Rechnung der An-
weisenden, also mit Wirkung für das jeweilige Grundverhältnis mit der 
Anweisenden, an den Anweisungsempfänger zu erbringen bzw von der 
Angewiesenen einzuheben.

Der Ausdruck » für Rechnung « 344 ist dabei freilich in zweifacher Hin-
sicht doppeldeutig, da dieser jeweils auf beide Grundverhältnisse bezo-
gen werden kann. Erbringt die Angewiesene für Rechnung der Anwei-
senden eine Zuwendung an den Anweisungsempfänger, so könnte man 
daraus einerseits ableiten, die Angewiesene erbringe die Zuwendung 
» für Rechnung « der Anweisenden im Deckungsverhältnis, andererseits 
aber, sie erbringe die Zuwendung » für Rechnung « der Anweisenden auf 
das Valutaverhältnis hin.345 Dasselbe gilt für die Einhebung der Leis-
tung. Auch hier könnte ein Bezug auf beide Grundverhältnisse erwogen 
werden. In Wahrheit bezieht sich die Ermächtigung freilich immer nur 
auf ein Grundverhältnis: Da der Ermächtigung selbst keine Außenwir-
kung zukommt – sie ist eben nicht Vollmacht – kann sie nur inter partes 
Wirkungen entfalten.346 Aus der Ermächtigung der Angewiesenen zur 
Erbringung der Zuwendung an den Anweisungsempfänger lässt sich 
daher nur die Wirkung der realen Zuwendung für das Deckungsver-
hältnis ableiten,347 nicht hingegen, dass die Zuwendung auch im Va-
lutaverhältnis » für Rechnung « der Anweisenden erfolgt. Dazu bedarf 
es vielmehr einer eigenen Ermächtigung des Anweisungsempfängers 
zur Einhebung der Zuwendung » für Rechnung « der Anweisenden im 
Valutaverhältnis. Dementsprechend erfolgt die Zuwendung im Einlö-
sungsverhältnis ohne eigenen Rechtsgrund; diese stellt im Deckungs-
verhältnis eine Leistung der Angewiesenen an die Anweisende und im 
Valutaverhältnis eine solche der Anweisenden an den Anweisungsemp-
fänger dar.

Mit der Vorstellung, bereits durch die Ermächtigung der Angewie-
senen werde die Zuwendung der Angewiesenen eine solche für Rech-
nung des Valutaverhältnisses, hängt wohl auch zusammen, dass im 

344 Zur Terminologie » für Rechnung « vgl auch Salpius, Novation 51; vgl weiters Hassold, 
Dreipersonenverhältnis 24 ff.

345 Im Sinne einer derartigen doppelten Bedeutung des Begriffs » für Rechnung « Stau-
dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 23; siehe auch BeckOGK / Körber, BGB § 783 
Rz 77, wo auf das Valutaverhältnis Bezug genommen wird.

346 Siehe Wolff in Klang, ABGB 2 VI 325.
347 Siehe Doris, Ermächtigung 5. Vgl weiters Ludewig, Ermächtigung 28; Stoll, Ermäch-

tigung 11 f.
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deutschen Recht regelmäßig die Empfangsermächtigung nicht als ei-
gene Ermächtigung  348 beurteilt oder gar als bloße Reflexwirkung  349 der 
Leistungsermächtigung der Angewiesenen angesehen wird.350 Obwohl 
die Einhebungsermächtigung tatsächlich insoweit weniger problema-
tisch ist, als die Anweisende durch die Zurechnung der realen Zuwen-
dung zum Valutaverhältnis nicht belastet, sondern begünstigt wird, ist 
dem genannten Ansatz entgegenzutreten. Die Leistungsermächtigung 
alleine löst die reale Zuwendungserbringung nämlich lediglich vom 
Deckungsverhältnis. Nur wenn diese Ermächtigung der Angewiesenen 
durch eine Ermächtigung des Anweisungsempfängers ergänzt wird, 
kann die im Einlösungsverhältnis ohne eigenen Rechtsgrund erbrachte 
Zuwendung auch als Leistung im Valutaverhältnis wirken.351

Obwohl bei der Normierung der Anweisung als Doppelermächti-
gung nicht an ein vorgeformtes » Ermächtigungskonzept « angeknüpft 
wurde, lässt sich der hier herausgearbeitete Begriff der Ermächtigung 
bei der Anweisung mit einem allgemeineren Ermächtigungsbegriff in 
Einklang bringen. Im österreichischen Recht wird der Begriff der Er-
mächtigung zumeist im Zusammenhang mit Auftrag und Vollmacht 
problematisiert.352 Schon Schey 353 führt aus, die Ermächtigung betreffe 
die Frage, ob jemand gegenüber dem Geschäftsherrn zum Eingreifen 
in dessen Geschäfte befugt ist bzw ob der Geschäftsherr verpflichtet ist, 

348 Hassold, Dreipersonenverhältnis 19 ff; Doris, Ermächtigung 7 Fn 19, die von einer 
bloßen Legitimationswirkung ausgehen.

349 Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 4; BeckOGK / Körber, BGB § 783 
Rz 74.2. Vgl auch schon Jung, JheringsJB 69 ( 1920 ) 82 f.

350 Vgl aber auch Raab, Austauschverträge 164, der die Ermächtigung der Angewiese-
nen als bloße Kehrseite jener des Anweisungsempfängers bezeichnet.

351 In diesem Sinne bereits von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 29; Mayer, Anweisung auf 
Schuld 21. Siehe dazu näher unten III.G.2.b ).

352 So bereits Ehrenzweig, System I / 1 2 271; siehe weiters Baumgartner / Torggler in Klang, 
ABGB 3 § 1002 Rz 21, 140 ff; P. Bydlinski, AT 8 Rz 9 / 8; derselbe in KBB 6 § 1002 Rz 2; Wel-
ser / Kletečka, Bürgerliches Recht I 15 Rz 640 f; Apathy in Schwimann / Kodek, ABGB 4 
§ 1002 Rz 1. OGH 7 Ob 530  /  55, SZ 28 / 259. Teilweise wird freilich die Ermächtigung 
auf Fälle des Handelns auf fremde Rechnung im eigenen Namen eingeschränkt. 
Siehe Strasser in Rummel, ABGB 3 § 1002 Rz 4; vgl aber auch denselben, aaO Rz 7; Ru-
bin in ABGB-ON 1.03 § 1002 Rz 77 ff, 79. Rubin, aaO Rz 88, geht zudem davon aus, die 
Angewiesene sei zur Erfüllung einer Verbindlichkeit des Geschäftsherrn ermäch-
tigt und der Anweisungsempfänger zur schuldbefreienden Leistungsannahme für 
diesen ( er ordnet diese Ermächtigungen der Ausübungsermächtigung zu ); wäh-
rend sich nach der hier vertretenen Auffassung die Ermächtigungen bei der An-
weisung auf das jeweils eigene Grundverhältnis der ermächtigten Personen mit 
der Anweisenden bezieht.

353 Obligationsverhältnisse 436.
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das unternommene Geschäft als das seinige anzuerkennen, wobei es 
um das Innenverhältnis zwischen Geschäftsherrn und Geschäftsführer 
gehe.354 Eine solche Ermächtigung im Sinne einer Befugniserteilung, 
für Rechnung eines anderen tätig zu werden, kann aber eben auch un-
abhängig von einer Vollmacht oder einem Auftrag bestehen,355 was sich 
bei der Anweisung zeigt.356

( ii. )  Fehlende Verpflichtung
Der zweite oben angesprochene Aspekt der Ermächtigung, nämlich die 
fehlende Verpflichtung auf Seiten der Angewiesenen und des Anwei-
sungsempfängers, der Anweisung entsprechend zu handeln, ist eine 
geradezu selbstverständliche Konsequenz der Konstruktion der An-
weisung als Instrument zur Herbeiführung dieser Doppelwirkung in 
Form einer einseitigen Willenserklärung. Mit ihrer Willenserklärung 
kann die Anweisende zwar die Angewiesene zur Leistung bzw den An-
weisungsempfänger zum Einheben auffordern bzw berechtigen: Ange-
wiesene und Anweisungsempfänger sind dann durch die Anweisung 
zur Leistung bzw Einhebung ermächtigt und die Anweisende ist ver-
pflichtet, eine anweisungsgemäß erfolgte bzw eingehobene Zuwen-
dung im Grundverhältnis als für ihre Rechnung erfolgt anzuerkennen.357  

354 Schey, Obligationsverhältnisse 436, Fn 41.
355 Eine Ermächtigung muss daher auch nicht stets als Antrag zum Abschluss eines 

Auftragsvertrages verstanden werden. Siehe aber P. Bydlinski, AT 8 Rz 9 / 8; derselbe 
in KBB 6 § 1002 Rz 2.

356 Zum deutschen Recht wurde ausgehend von der sachenrechtlichen Verfügungser-
mächtigung des § 185 Abs 1 BGB – auch wenn dieser nicht von Ermächtigung, son-
dern von Einwilligung spricht ( dazu Doris, Ermächtigung 16 mwN ) – ein allgemeiner 
Ermächtigungsbegriff herausgearbeitet, dem zufolge es bei der Ermächtigung um 
die Verleihung gegenstandsbezogener Rechtsmacht geht ( Flume, AT II § 57 1 b, 901: 
» Verleihung gegenstandsbezogener Rechtsmacht zur Ausübung oder Geltendma-
chung eines Rechts, insbesondere zu einer Verfügung. « Siehe auch Doris, Ermächti-
gung, 156, der auf die Erteilung einer Befugnis abstellt, im eigenen Namen und mit 
unmittelbarer Wirkung auf einen Rechtsgegenstand des Ermächtigenden rechtsge-
schäftlich zu handeln ). Auch damit lässt sich der hier herausgearbeitete Begriff der 
Anweisung zumindest grundsätzlich in Einklang bringen. Der fragliche Rechtsge-
genstand ist dabei bei der Anweisung die im Einlösungsverhältnis zu erbringende 
Zuwendung. Wird von der Ermächtigung Gebrauch gemacht, also die Zuwendung 
erbracht bzw eingehoben, so entfaltet dies unmittelbare Wirkungen im jeweiligen 
Verhältnis zur Anweisenden. Kritisch dazu, die Ermächtigung bei der Anweisung 
als solche iSd § 185 BGB zu verstehen Hilgermann, Anweisung 2.

357 Vgl dazu Wolff in Klang, ABGB 2 VI 325. Es ist freilich die Widerrufsmöglichkeit der 
Anweisenden zu berücksichtigen. Siehe dazu unten V.
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Keinesfalls aber kann die Anweisung als einseitige Willenserklärung 
der Anweisenden für sich alleine betrachtet eine wie auch immer gear-
tete Verpflichtung oder auch nur eine Obliegenheit der Angewiesenen 
oder des Anweisungsempfängers herbeiführen.358 Eine Verpflichtung 
des jeweiligen Gegenübers ohne entsprechende Willenserklärung auf 
Seiten der Angewiesenen oder des Anweisungsempfängers lediglich auf 
Basis der Anweisung ist vielmehr ausgeschlossen.359 Allerdings kann 
sich eine Verpflichtung zur Befolgung der Anweisung entweder aus den 
Grundverhältnissen 360 oder – bei der Anweisung auf Schuld – aus einer 
Kombination aus Grundverhältnis und einer speziellen gesetzlichen 
Anordnung wie in § 1401 ABGB oder Art 468 Abs 2 OR ergeben, oder aber 
auf einer zusätzlichen Willenserklärung der Angewiesenen oder des An-
weisungsempfängers beruhen,361 nicht aber auf der Anweisung selbst. 
Das bedeutet freilich auch, dass das Vorliegen einer Verpflichtung der 
Angewiesenen oder des Anweisungsempfängers gegenüber der Anwei-
senden das Vorliegen einer Anweisung nicht ausschließt.362

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass mit dem Rechts-
institut der Anweisung sowohl im Verhältnis zwischen Anweisender 
und Angewiesener als auch in dem zwischen Anweisender und Anwei-
sungsempfänger Anweisung und Ermächtigung, also Aufforderung und 

358 Dies ganz im Gegensatz zu einem Mandatsverhältnis, wie es der Anweisung ent-
sprechend der im 19. Jahrhundert herrschenden Doppelmandatstheorie zugrunde 
lag, die von den Redaktoren des BGB, des OR und des ABGB freilich abgelehnt 
wurde. Ein Mandat zwischen Anweisender und Angewiesener auf der einen und 
zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger auf der anderen Seite bewirkte 
natürlich eine Verpflichtung der Angewiesenen bzw des Anweisungsempfängers, 
es setzte aber eben auch eine vertragliche Vereinbarung ( vgl dazu Wendt, Anwei-
sungsrecht 101 ) zwischen den Beteiligten voraus.

359 Ganz konsequent ist hier das BGB, das – anders als das ABGB und das OR – auch 
bei der Anweisung auf Schuld keine Befolgungspflicht normiert.

360 So für das Valutaverhältnis bereits Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse 
II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 225, 5.

361 Vgl dazu bereits Salpius, Novation 67.
362 Wenn Haberl, Rz 2006, 247 f, daher meint, das Konzept der Ermächtigung sei über-

holt, da bei den gängigen Ausgestaltungen der Grundverhältnisse Verpflichtungen 
vorlägen, greift ihr Ansatz zu kurz, da mit dem Fehlen einer Verpflichtung nur der 
zweite, nicht jedoch der erste Aspekt der Ermächtigung ( also die Verleihung von 
Rechtsmacht ), berücksichtigt wird. Entscheidend für die Anweisung ist, dass es 
nicht darauf ankommt, ob auch eine Verpflichtung vorliegt. In diesem Sinne heißt 
es schon in den Materialien ( HHB 286 ), die Ermächtigung sei die rechtliche Macht, 
die Doppelwirkung zu erzielen, » dahingestellt, ob die Anweisung auch als › Auftrag ‹ 
eine Verpflichtung zur Leistung an den Dritten oder des Dritten zu ihrer Annahme 
für Rechnung des Anweisenden bezweckt oder nicht «.
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Befugniserteilung verbunden sind. Bei der Ermächtigung sind dabei 
zwei Charakteristika zu unterscheiden. Primär wird den beiden Er-
mächtigten dadurch die Rechtsmacht verliehen, für Rechnung der An-
weisenden, also mit Wirkung für das jeweilige Grundverhältnis, tätig 
zu werden. Andererseits macht dies auch deutlich, dass die Anweisung 
allein unabhängig vom Grundverhältnis keine Verpflichtung der Ange-
wiesenen nach sich ziehen kann, von dieser Rechtsmacht auch tatsäch-
lich Gebrauch zu machen.

f.	 	Inhalt	der	Ermächtigungen

Nachdem nun geklärt wurde, was im Zusammenhang mit der Anwei-
sung unter dem Begriff Ermächtigung verstanden werden kann, ist ab-
schließend noch näher darauf einzugehen, was Inhalt der beiden Er-
mächtigungen ist.

Vergleichsweise deutlich ist dies bei der Ermächtigung der Angewie-
senen. Bei dieser ergibt sich bereits aus dem Wortlaut deutlich, dass 
die Angewiesene auf Basis der Ermächtigung die reale Zuwendung an 
den Anweisungsempfänger erbringen darf. Tut sie dies, wirkt die reale 
Zuwendung als Leistung im Deckungsverhältnis, also so, als ob die An-
gewiesene die Leistung direkt an die Anweisende erbracht hätte. Darü-
ber hinaus ist freilich zu berücksichtigen, dass bei einer Anweisung in 
§ 1402 ABGB, § 784 BGB sowie in Art 468 Abs 1 OR auch die Möglichkeit 
einer Annahme der Anweisung seitens der Angewiesenen gegenüber 
dem Anweisungsempfänger vorgesehen ist. Obwohl auf dieses soge-
nannte Akzept selbst erst später eingegangen wird, muss doch bereits 
hier festgehalten werden, dass bei der Anweisung mit der Ermächti-
gung zur Zuwendungserbringung im Einlösungsverhältnis auch eine 
Ermächtigung der Angewiesenen verbunden ist, die Anweisung gegen-
über dem Anweisungsempfänger anzunehmen, sofern dies im Rahmen 
der Anweisung nicht ausgeschlossen wurde.363 Bereits im Zuge der Vor-
arbeiten zum BGB wurde darauf hingewiesen, dass in der Ausstellung 
einer Anweisung nicht nur die Aufforderung an den Assignaten liegt, 
der Anweisung gemäß zu leisten, sondern zugleich die Zustimmung 
dazu, dass sich die Angewiesene gegenüber dem Anweisungsempfänger 

363 Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 468 OR Rz 17. In diesem Sinne bereits 
Bischofberger, Anweisung, 26, 80 f, 101; von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 21. Vgl auch 
Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 9.
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selbständig verpflichtet, ohne dass diese Möglichkeit in der Anweisung 
besonders erwähnt werden müsste.364 Dies erscheint auch schlüssig, 
da das Akzept einerseits ein zentrales Element des gesamten Rechts-
instituts der Anweisung ist und es anderseits als bloßes Leistungsver-
sprechen im Verhältnis zur Leistung ein Minus darstellt. Wenn daher 
die von der Anweisenden erteilte Ermächtigung der Angewiesenen die 
Rechtsmacht einräumt, für Rechnung des Deckungsverhältnisses die 
reale Zuwendung im Einlösungsverhältnis zu erbringen, so erfasst die 
Ermächtigung auch die bloße Verpflichtung zur Zuwendungserbrin-
gung im Rahmen einer Annahme der Anweisung.365 Auch das Akzept 
wirkt daher für Rechnung des Deckungsverhältnisses. Fraglich ist ledig-
lich, in welcher Form diese Wirkung eintritt. Problematisiert wird diese 
Frage typischerweise nur für das Valutaverhältnis, wo für das ABGB be-
reits in den Materialien festgehalten wird, das Akzept wirke im Zweifel 
nur zahlungshalber.366 Doch auch für das Deckungsverhältnis ist davon 
auszugehen, dass das Akzept im Zweifel nur zahlungshalber und nicht 
an Zahlungs statt wirkt.367 Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass 
mit dem Akzept das Widerrufsrecht der Anweisenden ausscheidet.368

Spiegelbildlich zur Leistungsermächtigung der Angewiesenen gestal-
tet sich die Ermächtigung des Anweisungsempfängers zur Einhebung 
der Leistung. Was unter » einheben « oder – wie § 783 BGB und Art 466 OR 
es formulieren – » erheben « zu verstehen ist, ergibt sich aus dem Wort-
laut weniger klar. Ein Bedeutungsunterschied zwischen den beiden Va-
rianten ist nicht anzunehmen, vielmehr ist » einheben « in diesem Sinne 
als eine abweichende ( im österreichischen und süddeutschen Raum ver-
breitete ) Variante von » erheben « zu verstehen.369 Jedenfalls vom Begriff 
erfasst ist dabei die Empfangnahme der realen Zuwendung. In diesem 
Sinne heißt es auch in den Materialien zur dritten Teilnovelle, der An-
weisungsempfänger werde zum Empfang der Leistung für Rechnung 

364 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 231, 22.

365 Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 468 OR Rz 17.
366 HHB 289. Für das deutsche Recht ist dies hingegen ausdrücklich in § 788 BGB fest-

gehalten. Dazu sowie auch zur Situation im schweizerischen Recht siehe näher 
unten IV.D.5.a ).

367 Siehe dazu näher unten IV.D.5.b ).
368 Siehe dazu näher unten V.A.1.
369 Grimm, Deutsches Wörterbuch III 197; vgl auch Duden, Deutsches Universalwörter-

buch 9 494.
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der Anweisenden ermächtigt.370 Den Worten » einheben « bzw » erheben « 
kommt freilich im Vergleich zum Wort empfangen darüber hinaus auch 
eine aktive Komponente zu. Der Anweisungsempfänger darf also nicht 
nur warten, bis er die Leistung erhält, sondern kann auch aktiv dazu bei-
tragen, dass dies tatsächlich geschieht. Der Duden führt beim Verb » er-
heben « in diesem Zusammenhang die Definition » als Zahlung verlangen, 
einfordern, einziehen « an.371 Rein vom Wortlaut her, käme daher auch 
eine Ermächtigung zum Einfordern der Zuwendung in Betracht. Aller-
dings macht § 1400 ABGB schon in seinem Satz 2 deutlich, dass dem An-
weisungsempfänger kein eigenes Forderungsrecht zukommen soll. Das-
selbe ergibt sich für das deutsche und schweizerische Recht e contrario 
aus § 784 BGB sowie Art 468 Abs 1 OR. Ein Forderungsrecht gegenüber 
der Angewiesenen soll dem Anweisungsempfänger ohne Akzept also ge-
rade nicht zukommen.

Scheidet somit zwar ein eigenes Forderungsrecht des Anweisungs-
empfängers aus, so kann dieser die Angewiesene doch immerhin zur 
Zuwendungserbringung auffordern. In dieser Aufforderungsbefugnis 
gegenüber der Angewiesenen liegt nun freilich der über den Empfang 
der Zuwendung hinausgehende Bedeutungsinhalt der Begriffe » einhe-
ben « bzw » erheben «. Im Falle einer indirekten urkundlichen Anwei-
sung erfolgt die entsprechende Aufforderung, indem der Anweisungs-
empfänger der Angewiesenen die Anweisung zur Zahlung präsentiert.372 
Aber auch dann, wenn die Anweisende die Anweisung sowohl gegen-
über der Angewiesenen als auch gegenüber dem Anweisungsempfän-
ger erklärt hat, kommt ein » Einheben der Leistung « durch den Anwei-
sungsempfänger im Sinne einer Zuwendungsaufforderung in Betracht. 
Erforderlich ist ein derartiges aktives Einheben freilich nicht; auch 
wenn der Anweisungsempfänger die anweisungsgemäß erbrachte Zu-
wendung lediglich in Empfang nimmt, ist dies von seiner Ermächti-
gung gedeckt und die Zuwendung im Einlösungsverhältnis wirkt als 
Leistung im Valutaverhältnis.

370 HHB 285. Auf der folgenden Seite ( HHB 286 ) wird zudem im Zusammenhang mit 
der Erläuterung, dass es auf eine Verpflichtung der Angewiesenen oder des An-
weisungsempfängers nicht ankomme, der Verpflichtung zur Leistung jene zur An-
nahme derselben für Rechnung der Anweisenden gegenübergestellt.

371 Duden, Deutsches Universalwörterbuch 9 549.
372 Zwar übermittelt er damit als Bote der Anweisenden Anweisung und Ermächti-

gung, doch hindert dies nicht daran, auch eine Zuwendungsaufforderung seitens 
des Anweisungsempfängers anzunehmen.
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Zum deutschen Recht wird mitunter vertreten, dem Anweisungs-
empfänger komme eine Einziehungsermächtigung  373 zu, da er eine 
fremde Forderung geltend mache.374 Die hM lehnt dies hingegen ab, 
wobei eines der zentralen Argumente gegen die Annahme einer Einzie-
hungsermächtigung darin besteht, dass bei der Anweisung dem Anwei-
sungsempfänger keine Klagebefugnis zukomme.375 Schon Larenz / Cana-
ris weisen freilich darauf hin, dass mit einer Einziehungsermächtigung 
eine Klagebefugnis nicht notwendig verbunden ist.376 Auch dass dem 
Anweisungsempfänger vor dem Akzept kein eigenes Forderungsrecht 
zusteht, schließt die Annahme einer Einziehungsermächtigung nicht 
aus, da es bei einer Einziehungsermächtigung ja darum ginge, dass 
der Anweisungsempfänger die Forderung der Anweisenden geltend 
macht.377 Allerdings liegt einer Anweisung im Deckungsverhältnis nicht 
notwendigerweise eine Schuld der Angewiesenen zugrunde, sodass die 
Ermächtigung des Anweisungsempfängers jedenfalls nicht stets als Ein-
ziehungsermächtigung qualifiziert werden kann.378 Aber selbst wenn der 
Anweisenden im Deckungsverhältnis eine Forderung gegenüber der An-
gewiesenen zustehen sollte, macht der Anweisungsempfänger gerade 
nicht diese Forderung geltend. Der Anweisungsempfänger ist vielmehr 
nur ermächtigt, von der Angewiesenen die reale Zuwendung für Rech-
nung des Valutaverhältnisses einzuheben, nicht hingegen für Rechnung 
des Deckungsverhältnisses, da die ihm erteilte Ermächtigung nur zwi-
schen ihm und der Anweisenden wirkt.379 Er kann also nur die ohne eige-
nen Rechtsgrund erfolgende reale Zuwendung im Einlösungsverhältnis 
einheben, nicht hingegen die Forderung der Anweisenden gegenüber 
der Angewiesenen geltend machen.380 Eine Einziehungsermächtigung 

373 Siehe dazu Stathopoulos, Einziehungsermächtigung; Henckel, FS Larenz 70, 643 ff; 
Jahr, AcP 168, 9 ff; Müller-Laube, Empfangszuständigkeit 200 ff; Larenz, Schuldrecht 
I 14 § 34 V c; MünchKomm / Roth / Kieninger, BGB 8 § 398 Rz 47 ff.

374 So Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 2 b; Raab, Austauschverträge 167 ff. Nach 
Raab gilt dies freilich grundsätzlich nur für die Anweisung iSd § 783 BGB, während 
bei der Anweisung iwS das Vorliegen einer Einziehungsermächtigung im Einzelnen 
zu prüfen sei. Gernhuber, Erfüllung 494 f spricht von einer Einziehungsberechtigung.

375 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 12; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 46, 74.2; 
Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 19; Zöllner, Wertpapierrecht 14 § 8 III 2 a.

376 Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 2 b.
377 Dies hebt Raab, Austauschverträge 168, zu Recht hervor.
378 Soergel / Schnauder, BGB 13 Vor §§ 783 ff Rz 22, § 783 Rz 11.
379 Siehe dazu schon oben bei Fn 344.
380 Damit stellt die Aufforderung des Anweisungsempfängers an die Angewiesene, die 

Zuwendung anweisungsgemäß zu erbringen, für sich alleine betrachtet für das  
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des Anweisungsempfängers liegt somit selbst im Falle einer Anweisung 
auf Schuld nicht vor. Vielfach wird auch angenommen, es liege im Falle 
der Anweisung eine die Erfüllung durch Leistung an einen Dritten er-
möglichende Ermächtigung gemäß §§ 362 Abs 2, 185 BGB vor.381 Dabei 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Angewiesene bei der Anweisung 
selbst dann, wenn eine Anweisung auf Schuld vorliegen sollte,382 nicht 
auf das Deckungsverhältnis hin leistet, sondern vielmehr eine bloß in-
direkt durch beide Grundverhältnisse gerechtfertigte reale Zuwendung 
ohne eigenen Rechtsgrund vornimmt.383

Deckungsverhältnis auch keine Fälligstellung der Schuld oder Mahnung dar, so-
dass die Angewiesene nicht dadurch in Verzug gerät, dass sie die Aufforderung 
nicht befolgt. Die Ermächtigung des Anweisungsempfängers bezieht sich eben 
nicht auf die Schuld im Deckungsverhältnis. Entscheidend ist für das Deckungs-
verhältnis nur, ob eine Mahnung oder Fälligstellung seitens der Anweisenden vor-
liegt. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass eine solche auch durch den Anwei-
sungsempfänger als Boten erfolgen kann. Bei der BGB Anweisung, bei der eine 
Vorlage der Anweisung seitens des Anweisungsempfängers zu erfolgen hat, ist 
eine derartige Fälligstellung bzw Mahnung im Wege der Botenschaft aber typi-
scherweise gegeben, da die Anweisungsurkunde eine Erklärung der Anweisen-
den an die Angewiesene enthält. Vgl dazu aber Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13  
§ 62 I 2 b; Raab, Austauschverträge 169, die eine Einziehungsermächtigung und 
mit dieser auch die Befugnis des Anweisungsempfängers zu Fälligstellung und 
Mahnung bezüglich der Forderung aus dem Deckungsverhältnis bejahen und in 
diesen Fällen davon ausgehen, dass die Angewiesene zwar nicht an den Anwei-
sungsempfänger, wohl aber an die Anweisende zu leisten hat, um nicht in Ver-
zug zu geraten. Vgl auch Gernhuber, Erfüllung 494 f; Auer in Staudinger / Eckpfei-
ler ( 2020 ) S Rz 59. Siehe weiters unten III.E.2, insbesondere III.E.2.a ) ( iii ) sowie 
III.E.2.b ) ( ii ).

381 Siehe Zöllner, Wertpapierrecht 14 § 8 III 2b; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 
I 2 b; Raab, Austauschverträge 162 ff; Reuter / Martinek, Bereicherung II 7 ff. Siehe 
dazu auch Kupisch, WM 1979, Sonderbeilage 3, 4 Fn 14. Es wird freilich nicht stets 
auf dieselbe Ermächtigung Bezug genommen, sondern teilweise an die des Anwei-
sungsempfängers, teilweise an jene der Angewiesenen angeknüpft.

382 Was nicht notwendigerweise der Fall ist.
383 Siehe Soergel / Schnauder, BGB 13 Vor §§ 783 ff Rz 25 f. Kritisch auch Hassold, Dreiper-

sonenverhältnis 17 ff. Siehe weiters Solomon, Bereicherungsausgleich 30 f, der aber 
im Falle der Anweisung auf Schuld eine Ermächtigung iSd §§ 362 Abs 2, 185 BGB 
annimmt. Vgl dazu auch Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 70 II 1 b, der für die 
Erfüllungswirkung im Deckungsverhältnis annimmt, die Ermächtigung aufgrund 
der Anweisung und eine solche nach den §§ 362 Abs 2 iVm 185 BGB liefen im We-
sentlichen auf dasselbe hinaus.
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3.  Anweisung als Mittel indirekter Leistung

a.	 	Doppelte	indirekte	Leistung

Durch die Anweisung wird die Angewiesene zur Leistung an den Anwei-
sungsempfänger für Rechnung der Anweisenden und der Anweisungs-
empfänger zur Einhebung dieser Leistung wiederum auf Rechnung der 
Anweisenden ermächtigt. Die Anweisung zielt also auf die Erbringung 
einer Leistung an den Anweisungsempfänger ab. Der Grund für die Er-
bringung dieser Leistung an den Anweisungsempfänger ergibt sich da-
bei aus dem Valutaverhältnis. Die Leistung erfolgt jedoch nicht direkt 
zwischen den Parteien des Valutaverhältnisses ( also zwischen Anwei-
sender und Anweisungsempfänger ), sondern vielmehr mittelbar über 
den Umweg der Anweisung, also unter Zwischenschaltung der Angewie-
senen. Die Leistung ist demnach eine indirekte, da sie mittelbar durch 
die Intervention einer Dritten ( der Angewiesenen ) und nicht unmittel-
bar zwischen den Parteien des Valutaverhältnisses erfolgt.384 Die Anwei-
sende leistet also dem Anweisungsempfänger durch die Person eines 
anderen, nämlich der Angewiesenen. Sie erbringt die Leistung nicht 
selbst, sondern eine andere erbringt sie für sie.385

Diese indirekte Leistung der Anweisenden an den Anweisungsemp-
fänger ist es, auf die primär Bezug genommen wird, wenn von der An-
weisung als Mittel indirekter Leistung gesprochen wird. Gleichzeitig 
zielt eine Anweisung aber auch auf die Erbringung einer Leistung der 
Angewiesenen an die Anweisende ab.386 Diese Leistung beruht auf dem 
Deckungsverhältnis. Wiederum wird die Leistung aber nicht direkt zwi-
schen den Parteien des Deckungsverhältnisses ( also zwischen Angewie-
sener und Anweisender ) erbracht, sondern auch hier kommt es zu einer 
indirekten Leistung durch Zwischenschaltung des Anweisungsempfän-
gers. Die Angewiesene leistet der Anweisenden im Wege einer anderen 
Person 387, d.h. sie leistet zwar selbst, erbringt die reale Zuwendung aber 
nicht an ihre Partnerin aus dem Deckungsverhältnis, sondern an einen 
anderen, nämlich den Anweisungsempfänger.

384 Krainz / Pfaff / Ehrenzweig, System I 4 365; Endemann, Handelsrecht 3 § 126, 619. Vgl 
auch Neumayr in KBB 6 § 1400 Rz 1, der von einer mittelbaren Leistung der Anwei-
senden an den Anweisungsempfänger spricht.

385 Windscheid, Festgabe Müller 3.
386 Windscheid, Festgabe Müller 3 f.
387 Windscheid, Festgabe Müller 3, spricht hier von » Leistung in der Person eines an-

deren «.
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Die Anweisung soll somit nicht nur eine, sondern gleich zwei indi-
rekte Leistungen bewirken,388 deren Rechtsgrund sich aus dem jewei-
ligen Grundverhältnis ergibt. Real wird aber nur eine Zuwendung er-
bracht, nämlich von der Angewiesenen an den Anweisungsempfänger, 
ohne dass jedoch für die reale Zuwendung ein eigener Rechtsgrund 
bestünde.389

b.	 	Zweck	der	Anweisung

Vielfach wird im Zusammenhang mit der Anweisung betont, diese 
diene aus wirtschaftlicher Sicht als Mittel indirekter Vermögensleis-
tungen.390 In diesem Sinne sprechen auch die Materialien zur dritten 
Teilnovelle von der Anweisung als einer » abstrakten, zu beliebigem Ge-
schäftszwecke verwendbaren Form indirekter Leistung durch Vermitt-
lung Dritter «.391 Bezug genommen wird dabei auf die Doppelwirkung 
der realen Zuwendung von der Angewiesenen an den Anweisungsemp-
fänger in den Grundverhältnissen,392 mittels derer die Anweisung eine 
Abwicklung zweier Schuldverhältnisse durch nur einen Leistungsakt 393 
ermöglicht.394

Der Zweck einer derartigen Verbindung zweier Schuldverhältnisse 
im Wege der Anweisung ist dabei primär in der Vereinfachung der Leis-
tungserbringung zu sehen. Bereits im Rahmen der Vorarbeiten zum Dres-
dener Entwurf wird mehrfach darauf hingewiesen, die Anweisung be-
zwecke die Erleichterung und Abkürzung gegenseitiger Leistungen,395 

388 Windscheid, Festgabe Müller 3 f; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 160.
389 Siehe dazu Schey, Obligationsverhältnisse 481. Vgl dazu auch Spielbüchler in Klang, 

ABGB 3 § 1400 Rz 6; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 14.
390 Vgl Windscheid, Festgabe Müller 3 ff; Wendt, Anweisungsrecht 23 f; Schey, Obligati-

onsverhältnisse 481; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 160; Oser / Schönenberger, Zürcher 
Kommentar Art 466 OR Rz 2.

391 HHB 291.
392 Schey, Obligationsverhältnisse 481; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 160.
393 EBRV 154.
394 Siehe dazu näher unten III.G.
395 Dresdener Protokolle IV 2547: » …daß der Grund und Zweck des Institutes der ge-

meinen Anweisung vorzugsweise in einer Erleichterung und Abkürzung gegensei-
tiger Leistungen zu suchen sei, indem der Assignant, welcher an den Assignatar 
eine gewisse Summe bezahlen, und von dem Assignaten dieselbe Summe empfan-
gen wolle, zur Vereinfachung, um nicht die Summe bei dem Assignaten holen und 
das Erhaltene dann wieder dem Assignatar geben zu müssen, den Letzteren an-
weise, die Summe unmittelbar von dem Assignaten in Empfang zu nehmen, und 
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sie habe sich als Mittel, Geldleistungen durch Vermeidung von Hin- 
und Herzahlungen zu erleichtern, ausgebildet,396 diene der Erleichte-
rung von Auszahlungen 397 und der Vermittlung von Leistungen.398 In 
vergleichbarer Weise betont Friedrich Ludwig Keller   399 in seinen Pandek-
ten: » Der ökonomische Grundgedanke der Assignation ist der einer Ab-
kürzung und Erleichterung von Geldleistungen, ganz nebenher auch 
von anderen Leistungen «. In den Vorarbeiten zum BGB wird diese Ver-
einfachungsfunktion ebenfalls betont: » Das Bedürfniß, welchem die 
Anweisung ihre Entstehung und Ausbildung verdankt, ist ganz allge-
mein die Erleichterung von Auszahlungen im Interesse des Verkehrs, 
und ihre hauptsächliche Bedeutung beruht gerade darin, daß man sich 
dieser Geschäftsform zu den verschiedensten Zwecken bedienen kann, 
[ … ] «.400 Auch die Materialien zur dritten Teilnovelle sprechen davon, 
dass eine Abwicklung mehrerer Schuldverhältnisse durch einen einzi-
gen Leistungsakt begünstigt und der Verkehr einfacher gestaltet wer-
den soll.401

Daraus lässt sich klar ableiten, dass die Anweisung der vereinfach-
ten Leistungserbringung dienen soll. Sie zielt darauf ab, die Abwicklung 
ihr zugrundeliegender Rechtsbeziehungen zu fördern und damit den 
Verkehr zu begünstigen. In diesem Sinne kann die Anweisung als Ab-
wicklungsinstrument bezeichnet werden.402 In der schweizerischen Lite-
ratur wird von einer Leistungsmodalität im Dreiecksverhältnis gespro-
chen.403 Ein über die Förderung der Abwicklung der Grundverhältnisse 

diesen, solche unmittelbar an den Assignatar zu leisten. An den zwischen dem 
Assignanten und dem Assignatar, sowie zwischen Ersterem und dem Assignaten, 
bestehenden Rechtsverhältnissen solle hierdurch nichts geändert und durch die 
Anweisung nur das Hin- und Herzahlen vermieden werden, und zahle der Assignat 
an den Assignatar der Anweisung gemäß, so sei es rechtlich ganz so anzusehen, als 
ob der Assignat an den Assignanten und dieser wieder an den Assignatar gezahlt 
hätte. «

396 Dresdener Protokolle IV 2544, 2548, 2552.
397 Dresdener Protokolle IV 2550, 2553.
398 Dresdener Protokolle IV 2548.
399 Pandekten II 2 § 316, 33.
400 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-

sung § 225, 4. Ähnlich Mugdan, Materialien II 311, 1264.
401 EBRV 154 im Zusammenhang mit der Pflicht zur Befolgung der Anweisung bei der 

Anweisung auf Schuld.
402 Siehe F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 309; Koziol, JBl 1977, 621.
403 Bucher, Obligationenrecht BT 265; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR 

Rz 1; Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 9; Friz, OFK 3 Art 466 OR Rz 3.
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hinausgehender eigener Zweck liegt der Anweisung  404 hingegen nicht 
zugrunde.405

Bei der Förderung der Abwicklung der Grundverhältnisse kann frei-
lich noch näher differenziert werden: Einerseits kann die Anweisung 
dazu dienen, einen Leistungsvorgang abzukürzen; andererseits kann 
die Anweisung auch darauf abzielen, eine Leistung in einem der beiden 
Grundverhältnisse über einen Umweg in der Abwicklung  406 vereinfacht 
herbeizuführen. Eine vergleichbare Differenzierung hat bereits zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts Ulmer vorgenommen, der zwischen der Zah-
lungsaustauschfunktion und der Zahlungsvermittlungsfunktion der 
Anweisung unterscheidet.407 Dabei ist es nicht nötig, die beiden unter-
schiedlichen Funktionen streng voneinander abzugrenzen; 408 entschei-
dend ist vielmehr nur, die unterschiedlichen möglichen Funktionswei-
sen grundsätzlich zu berücksichtigen.

( i. )  Abkürzung des Leistungsweges ( Zahlungsaustausch )
Eine Vereinfachung der Leistungserbringung kann zunächst dadurch 
erfolgen, dass die Leistungserbringung abgekürzt wird: 409 Statt einer 
eigentlich gebotenen Abwicklung zweier Schuldverhältnisse im langen  
 

404 Zur angenommenen Anweisung siehe unten IV.
405 F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 309. Vgl auch Thomale, Leistung 337.
406 Von einem Umweg spricht etwa auch Bucher, Obligationenrecht BT 265.
407 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 143, 152 ff in Anknüpfung an Stampe, AcP 107 ( 1911 ) 283 ff. Zu 

den Begriffen Zahlungsaustausch und Zahlungsvermittlung siehe auch Meder, Bar-
geldlose Zahlung 225 ff. Bei Verwendung der Begriffe Zahlungsaustausch bzw Zah-
lungsvermittlung ist zudem noch zu berücksichtigen, dass es im Rahmen der An-
weisung in den Grundverhältnissen nicht stets zu einer Tilgung kommen muss, 
entscheidend ist nur die Leistungserbringung ( datio, vgl schon Salpius, Novation 
473; Schey, Obligationsverhältnisse 479; Wendt, Anweisungsrecht 21 ). Der Begriff 
Zahlung muss hier somit weiter, nämlich als jede Leistung verstanden werden, un-
abhängig davon, ob damit eine Erfüllung verbunden sein soll ( vgl dazu auch Gern-
huber, Erfüllung 99 f ). In eine ähnliche Richtung wie die Differenzierung zwischen 
Zahlungsaustausch und Zahlungsvermittlung geht auch die von Hupka, Vollmacht 
77 f, vorgenommene Differenzierung in Fälle, in denen beide Grundverhältnisse 
auf die Verschaffung einer Vermögensleistung abzielen und in denen eine Leis-
tung zwei andere ersetzt auf der einen Seite, und solche Fälle, in denen zumin-
dest ein Grundverhältnis nicht auf eine Zuwendung gerichtet ist, wie etwa bei 
Geschäftsführung, auf der anderen Seite, in denen ein solches Ersetzen zweier 
Leistungen durch eine nicht gegeben ist.

408 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 153.
409 Vgl bereits Dresdener Protokolle IV 2544, 2547 ff; Keller, Pandekten II 2 § 316, 33.
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Weg, also von der Angewiesenen an die Anweisende und von dieser wie-
derum an den Anweisungsempfänger, wird der Leistungsakt im Ein-
lösungsverhältnis im kurzen Weg von der Angewiesenen an den An-
weisungsempfänger erbracht.410 Dabei ermöglicht die Anweisung, dass 
zwei auf Basis der Grundverhältnisse zu erbringende Leistungen im 
Wege einer einzigen realen Zuwendung erbracht werden und somit, wie 
Ulmer treffend formuliert, ein doppelter Leistungsvorgang durch einen 
einfachen ersetzt wird.411

Zu einer derartigen Abkürzung der Leistungsabwicklung im Wege 
der Ersetzung eines doppelten Leistungsvorgangs durch einen kommt 
es bei der Anweisung häufig; nämlich stets dann, wenn von vorne he-
rein zwei Grundleistungen erbracht werden sollen, die dann in der re-
alen Zuwendung im Einlösungsverhältnis zusammengefasst werden. 
Ein eindeutiges Beispiel bietet das auf einer Anweisung beruhende Stre-
ckengeschäft.412 Eine Händlerin ( Anweisende ) verkauft ihrem Kunden 
( Anweisungsempfänger ) eine Sache, die sie selbst bei einer Großhändle-
rin ( Angewiesene ) erwirbt. Die Lieferung der Sache erfolgt nun nicht im 
langen Weg von der Großhändlerin an die Händlerin und dann an den 
Kunden, sondern von der Großhändlerin an den Kunden. Aufgrund der 
Anweisung der Händlerin erfolgt also nur eine reale Zuwendung, näm-
lich die Lieferung der Sache im kurzen Weg, anstelle einer Lieferung von 
der Angewiesenen an die Anweisende und von der Anweisenden weiter 
an den Anweisungsempfänger. Durch die eine reale Zuwendung im Ein-
lösungsverhältnis wird zugleich in beiden Grundverhältnissen geleistet, 
also simultan erfüllt, da beide Leistungen aus den Grundverhältnissen – 

410 Vgl Mayer, Anweisung auf Schuld 1; siehe auch Neumayr in KBB 6 § 1400 Rz 1, der 
jedoch ausführt, die im Einlösungsverhältnis im abgekürzten Weg erbrachte Leis-
tung werde so behandelt, als wäre sie von der Angewiesenen an die Anweisende 
und von dieser an den Anweisungsempfänger erbracht worden, sodass es sowohl 
im Deckungs- als auch im Valutaverhältnis zu einer Schuldtilgung kommt. Ent-
scheidend ist dabei aber wohl nicht die Frage, wie im langen Weg erfüllt worden 
wäre, sondern nur die Rückwirkung der realen Zuwendung im Einlösungsverhält-
nis auf die Grundverhältnisse: dass also die Angewiesene mit der Erbringung der 
Zuwendung an den Anweisungsempfänger ( indirekt ) der Anweisenden leistet und 
gleichzeitig die Anweisende ( indirekt ) dem Anweisungsempfänger.

411 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 152 f. Ulmer bezieht sich dabei auf Fälle, in denen die Anwei-
sende eine Forderung gegen die Angewiesene hat, also eine Anweisung auf Schuld. 
Aber auch dann, wenn dem Deckungsverhältnis keine Schuld der Angewiesenen 
zugrunde liegt, kann es zu einer derartigen Abkürzung kommen.

412 Auch Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 153, erwähnt neben dem Wechsel das Streckengeschäft 
als Beispiel für einen Zahlungsaustausch.
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wenn auch nur indirekt – erbracht werden. Dadurch lassen sich die mit 
der doppelten Leistungserbringung im langen Weg verbundenen Kos-
ten und Risiken reduzieren.413

( ii. )  Leistungsvereinfachung durch Umwegbildung 
( Zahlungsvermittlung )

Anders gelagert sind Fälle, in denen eine Leistung im langen Weg von 
vorne herein nie beabsichtigt wird, wie dies häufig im Bereich des bar-
geldlosen Zahlungsverkehrs der Fall ist. Vielmehr steht in diesen Fällen 
zunächst lediglich eine Leistung in einem Kausalverhältnis an. Zum 
Zwecke der Abwicklung dieser Leistung wird jedoch – typischerweise 
mit einer Bank – ein zweites Grundverhältnis begründet und in der 
Folge werden beide Grundverhältnisse unter Ausnützung der Abkür-
zungswirkung der Anweisung simultan abgewickelt.414 Eines der Grund-
verhältnisse der Anweisung ( zumeist das Deckungsverhältnis ) wird in 
dieser Fallgestaltung also nur begründet, um dadurch ein Mittel zur 
Leistungserbringung im anderen Grundverhältnis zu haben.415 Die An-
weisung ermöglicht hier die Leistungsübermittlung im ( Um ) Wege des 
zweiten Grundverhältnisses – Eugen Ulmer spricht von Zahlungsvermitt-
lung.416 Gerade weil die Anweisung eine Verkürzung des Leistungsweges 
ermöglicht, kann trotz der Begründung eines zusätzlichen Grundver-
hältnisses – und damit auch der Einbeziehung einer zusätzlichen Per-
son – die Leistungserbringung im ersten Grundverhältnis begünstigt 
werden. Es wird dabei also wiederum die Abkürzungswirkung der An-
weisung genützt und sowohl das ursprüngliche als auch das zusätzlich 
begründete Grundverhältnis durch nur einen Zuwendungsvorgang ab-
gewickelt. Eine Abwicklung im langen Weg ( also eine direkte Leistung 
der Angewiesenen an die Anweisende und dann von dieser an den An-
weisungsempfänger ), hätte in dieser Fallgestaltung hingegen keinen 
Sinn.

413 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 153.
414 Zu konkreten Beispielen siehe sogleich unten bei Fn 417.
415 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 143 Fn 22, 153. Nach Ulmer ist es stets das Deckungsverhältnis, 

das zur Erfüllung des Valutaverhältnisses begründet wird. Siehe dazu sogleich un-
ten bei Fn 418.

416 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 153 f.
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Ein Beispiel für diese Vereinfachung durch Umwegbildung bietet 
die Giroüberweisung.417 Primär soll hier eine Forderung im Valutaver-
hältnis erfüllt werden. Um diese Erfüllung einfacher, nämlich durch 
Buchgeld statt durch Bargeld, gestalten zu können, erfolgt die Abwick-
lung über die Giroüberweisung, also durch Zwischenschaltung der an-
gewiesenen Bank. Die Abwicklung im Wege der Anweisung zielt hier 
also nicht auf eine bloße Verkürzung des Leistungsweges ab, sondern 
es geht vielmehr darum, die Leistungserbringung praktikabler zu ge-
stalten, auch wenn der Leistungsweg dabei durch Einbeziehung ei-
ner zusätzlichen Person modifiziert wird. Ein Fall der Umwegbildung 

417 So Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 154 f. Im österreichischen Recht wird die Giroüberwei-
sung als mit gewissen Besonderheiten ausgestattete Anweisung qualifiziert ( siehe 
OGH 1 Ob 536  /  86, SZ 59 / 51 = JBl 1986, 381 = ÖBA 1986, 301 mit zust Anm von Koziol; 
8 Ob 572  /  93, JBl 1994, 689 = ÖBA 1994, 650; 3 Ob 2078  /  96 a, SZ 70 / 264; Koziol in Apa-
thy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 31 f; derselbe, JBl 1984, 122; siehe wei-
ters F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 333 f; Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 74 ff; 
Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 5; Freudenthaler, Giroüberweisung 12 ff; 248; Har-
rich, Zak 2010, 124; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1400 Rz 18 f; Lukas in 
ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 21; Mayrhofer, Schuldrecht AT 543 f; Neumayr in KBB 6 § 1400 
Rz 5; Rudolf in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1400 Rz 11; Wel-
ser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 731. Vergleichbares gilt für das schwei-
zerische Recht, wo die in den Art 466 ff OR geregelte Anweisung von der hM als 
Grundlage für die Banküberweisung angesehen wird ( siehe BGE 132 III 609, 616 
E 5.1; 121 III 310, 312 f E 3a; Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 24 ff; Buis, Bank-
überweisung 18 ff, 114 ff; Bettschart, Virement en chaîne 130 ff; Huguenin, Obliga-
tionenrecht 4 Rz 1201; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Vor Art 466–471 OR Rz 2; 
T. Koller / Kissling in Wiegand, Berner Bankrechtstag 2000, 31 f; Tevini, Commen-
taire Romand Art 466 CO Rz 7; Voser, Bereicherungsansprüche 285. Anders ist die 
Situation hingegen in Deutschland, wo die hM annimmt, der Giroüberweisung 
liege keine Anweisung nach § 783 BGB zugrunde ( Canaris, Bankvertragsrecht I 3 
Rz 322; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 37; BeckOGK / Körber, BGB § 783 
Rz 112; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 52; PWW / Buck-Heeb, BGB 15 § 783 
Rz 19 ). Verbreitet wird jedoch die Verwandtschaft zur Anweisung anerkannt bzw 
angenommen, dass es sich beim Überweisungsauftrag um eine Anweisung im 
weiteren Sinne handelt ( BGHZ 87, 246, 250 = NJW 1983, 2501; Blissenbach, Giro-
überweisung 86 ff, 136; Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 322; Schlegelberger / He-
fermehl, HGB 5 Anh § 365 Rz 19; Baumbach / Hopt / Hopt, HGB 39 ( 7 ) Bankgeschäfte 
Rz C / 33; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 113; Kupisch, WM 1979, Sonderbeilage 3, 
14 ff; derselbe in Zimmermann / Knütel / Meincke, Rechtsgeschichte 459 f; Larenz / Ca-
naris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 1 a; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 36, 
52; Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 30 f; Meyer-Cording, Banküberweisung 34; 
RGRK / Steffen, BGB § 784 Rz 12; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 41. Teilweise wird 
dennoch eine analoge Anwendung der §§ 783 ff abgelehnt ( siehe BeckOGK / Körber, 
BGB § 783 Rz 113.2; PWW / Buck-Heeb, BGB 15 § 783 Rz 19; MünchKommHGB / Häu-
ser, Zahlungsverkehr Rz B 98; vgl auch MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 37; 
Schmieder in Schimansky / Bunte / Lwowski, Bankrechts-Handbuch 5 § 49 Rz 10.
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wird ganz generell stets dann gegeben sein, wenn bereits eines der 
Grundverhältnisse auf die Leistung im Einlösungsverhältnis ausge-
richtet ist, insbesondere also bei einer bloßen Geschäftsführung im 
Grundverhältnis. Dass bloße Geschäftsführung in einem Grundver-
hältnis möglich ist, ergibt sich jedenfalls für das Deckungsverhältnis 
bereits aus § 1403 ABGB, der bestimmt, dass im Deckungsverhältnis 
im Zweifel, also dann, wenn kein anderer Rechtsgrund gegeben ist, Ge-
schäftsführung anzunehmen ist. Typischerweise ist bloße Geschäfts-
führung somit im Deckungsverhältnis anzutreffen. Insoweit ist Ulmer 
zuzustimmen, der bei der Zahlungsvermittlungsfunktion stets von der 
Begründung eines Deckungsverhältnisses zum Zwecke der Erfüllung 
des Valutaverhältnisses ausgeht.418 Bloße Geschäftsführung im Valu-
taverhältnis ist demgegenüber zwar selten,419 aber doch möglich,420 da 
bei der Anweisung dem Grundverhältnis eben irgendein Rechtsgrund 
zugrunde liegen kann.421 Eine Leistungsvereinfachung durch Umweg-
bildung kommt daher auch dann in Frage, wenn das Valutaverhältnis 
bloß als Mittel zur Abwicklung des Deckungsverhältnisses im Wege der 
Anweisung begründet wird, wie dies etwa bei einem Inkassoauftrag der 
Fall sein wird.422

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass es sich bei der 
Anweisung um ein Instrument zur vereinfachten Leistungsabwicklung 
handelt. Zweck der Anweisung ist die vereinfachte Abwicklung eines 
oder beider Grundverhältnisse. Ohne dass eine genauere Grenzziehung 
erforderlich wäre, kann zwischen abgekürzter Abwicklung und Leis-
tungsvereinfachung durch Umwegbildung unterschieden werden. Er-
reicht wird diese Vereinfachung in beiden Fällen durch die im Wege der 
indirekten Leistungserbringung erzielte Doppelwirkung.

c.	 	Gegenstand	der	Anweisung

§ 1400 ABGB spricht allgemein von der Anweisung auf eine » Leistung «. 
Es stellt sich daher die Frage, worin diese Leistung bestehen kann. Die 

418 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 143 Fn 22, 153 ff.
419 Spielbüchler Schuldverhältnis 30.
420 Vgl Salpius, Novation 57; Schey, Obligationsverhältnisse 487; Windscheid / Kipp, Pan-

dekten II 9 § 412, 815.
421 HHB 286.
422 Schey, Obligationsverhältnisse 487. Vgl auch Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 

Rz 8.
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hM geht von einem weiten Verständnis aus. Erfasst sind demnach nicht 
nur vertretbare und unvertretbare Sachen, sondern auch Handlungen.423 
Teilweise wird der Gegenstand der Anweisung sogar noch weiter gefasst, 
indem betont wird, die Anweisung könne jeden beliebigen Inhalt ha-
ben.424 So führt etwa Spielbüchler aus, Inhalt der Anweisung könne je-
der mögliche Inhalt eines Schuldverhältnisses sein.425 In der Judikatur 
wurden die lebenslange Verpflegung einer Person,426 das Überlassen ei-
ner Espressomaschine  427 oder der Pflichtteilsanspruch 428 als mögliche 
Gegenstände einer Anweisung genannt.

Demgegenüber beschränken § 783 BGB und Art 466 OR den Gegen-
stand der Anweisung auf Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare 
Sachen. Im Rahmen der Vorarbeiten zum BGB wurde die Frage der 
Einschränkung über längere Zeit hinweg kontrovers diskutiert.429 So 
beschränkte etwa Art 717 Dresdener Entwurf die Anweisung auf Geld-
summen oder Mengen anderer vertretbarer Sachen. Dieser Standpunkt 
wurde vom Teilentwurf zum Obligationenrecht hingegen abgelehnt, da 
im Wesen der Anweisung kein Grund für eine derartige Beschränkung 
bestehe, sodass § 225 des Teilentwurfes auf Geld oder andere Sachen 
abstellt.430 Auch in § 605 des ersten Entwurfs zum BGB war allgemein 
von der Bewirkung bzw Einhebung einer Leistung die Rede, doch im 
zweiten Entwurf setzte sich die Einschränkung auf Geld, Wertpapiere 
oder andere vertretbare Sachen schließlich doch durch. Begründet 
wurde dies damit, dass aufgrund der mit der Anerkennung von For-
malobligationen verbundenen Gefahren eine Anerkennung solcher 
Schuldverhältnisse durch das Gesetz nur im Falle eines unabweisbaren  
 

423 Ehrenzweig, System II / 1 2 285; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 2; Heidinger in Schwi-
mann / Kodek, ABGB 4 § 1400 Rz 3; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 163; Lukas in ABGB-
ON 1.01 § 1400 Rz 11; Mayrhofer, Schuldrecht AT 538 f; Neumayr in KBB 6 § 1400 Rz 2.

424 Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 326; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 
Rz 714; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 9.

425 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 9. Vgl dazu auch Reischauer, Zak 2012, 209 ff, 
der für einen Gewährleistungsregress im Wege der Anweisung eintritt.

426 OGH 3 Ob 322  /  23, SZ 5 / 113.
427 OGH 6 Ob 170  /  70, SZ 43 / 184 = EvBl 1971 / 136.
428 OGH 7 Ob 217  /  66, EvBl 1967 / 235.
429 Die erste Kommission hatte sogar noch einem Antrag zugestimmt, die Anweisung 

auf jede Art von Leistung auszudehnen, die sich im eigenen Namen erheben lasse. 
Siehe Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 591.

430 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 225, 7 f.
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Bedürfnisses gerechtfertigt sei. Ein solches unabweisbares Bedürfnis 
wurde bei den nur selten vorkommenden Anweisungen auf nicht ver-
tretbare Leistungen aber nicht gesehen.431

Die §§ 783 ff BGB sind auf Anweisungen, die nicht auf Geld, Wertpa-
piere oder vertretbare Sachen gerichtet sind, daher nicht unmittelbar 
anwendbar. Allerdings bejaht die hM in Deutschland grundsätzlich 432 
eine analoge Anwendung  433 auf Anweisungen, die nicht vertretbare Sa-
chen betreffen. Eine solche analoge Anwendung der §§ 783 ff BGB ist 
aber nicht nur bei unvertretbaren Sachen möglich, sondern auch bei 
sonstigen Leistungen denkbar, was sich daran zeigt, dass auch beim 
bargeldlosen Zahlungsverkehr teilweise analog auf die §§ 783 ff zu-
rückgegriffen wird.434 So wird etwa bei der Giroanweisung Buchgeld 
und damit keine ( körperliche ) Sache,435 sondern eine Forderung  436 als 
möglicher Leistungsgegenstand der Anweisung anerkannt.437 Ob eine 
derartige Analogie auch möglich ist, wenn sich die Anweisung auf eine 
Leistung bezieht, die nicht in einem Vermögensgegenstand besteht, 
wie etwa bei einer Dienstleistung, wird demgegenüber nicht näher dis-
kutiert und erscheint zweifelhaft.438

In der Schweiz war der Text von Art 406 OR alt aus dem Jahre 1881 
sogar noch weiter eingeschränkt als § 783 BGB: Gegenstand der Anwei-
sung war demnach ausschließlich eine bestimmte Geldsumme. Im 
Zuge der Revision des OR von 1911 wurde unter Einfluss des BGB der 
Leistungsgegenstand der Anweisung in Art 466 auf Geld, Wertpapiere 
oder andere vertretbare Sachen erweitert.439 In der modernen Literatur 

431 Mugdan, Materialien II 961.
432 Ausgenommen ist nach der hM insbesondere § 784 BGB. Vgl MünchKomm / Ha-

bersack, BGB 8 § 783 Rz 23; RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 9. RG JW 1923, 500. AA 
BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 19. Siehe dazu auch unten bei Fn 658, 1704.

433 BeckOK / Gehrlein, BGB § 783 Rz 8; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 23; 
BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 19; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 36; 
Palandt / Sprau, BGB 79 § 783 Rz 11; RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 9.

434 Vgl BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 19.
435 Vgl § 90 BGB der im Gegensatz zu den §§ 285 ff ABGB den Sachbegriff auf körper-

liche Sachen einschränkt.
436 Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 322 mwN; vgl auch Koziol in Apathy / Iro / Koziol, 

Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 31 f.
437 Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 322; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 36, 

52. Siehe dazu auch die Nachweise oben in Fn 417.
438 Vgl aber Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 591.
439 In diesem Sinne auch Gautschi, Berner Kommentar Vor Art 466 OR Rz 2a–b, Art 466 

OR Rz 5a; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 29.
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wird diese Einschränkung jedoch weitgehend nicht berücksichtigt, da 
darüber hinaus eine Anwendung auf alle Sachen 440 teilweise sogar auf 
alle Arten von Leistungen, wie etwa auch Dienstleistungen,441 befür-
wortet wird.

In Österreich wurde die in Deutschland und der Schweiz im Geset-
zestext vorgenommene Einschränkung auf Geld, Wertpapiere und ver-
tretbare ( körperliche ) 442 Sachen von den Redaktoren der dritten Teil-
novelle hingegen von vorne herein ausdrücklich abgelehnt. Schon die 
Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage betonen, der Ent-
wurf beschränke den Leistungsgegenstand der Anweisung nicht.443 Die 
Materialien gehen darüber noch hinaus, indem sie ausführen, der Ent-
wurf fasse den Begriff im weiten Sinne als Anweisung einer » Leistung « 
welcher Art immer, mit Ausschluss selbstverständlich solcher höchst-
persönlicher Leistungen, die ihrer Natur nach nur direkt erfüllt wer-
den könnten – ohne Einschränkung auf Geld oder andere vertretbare 
Sachen wie dies § 783 BGB, Art 466 OR oder § 1752 des ungarischen Ent-
wurfes 444 vorsähen. Die Materialien gehen davon aus, dass Anweisun-
gen, deren Gegenstand nicht vertretbare Leistungen sind, zwar nicht so 
häufig, aber doch vorkämen und die Vertretbarkeit nur für die Negozi-
abilität der Anweisung eine Rolle spiele, die aber für den Bereich des 
allgemeinen bürgerlichen Rechts nicht maßgebend sei.445

Daraus lässt sich ein sehr weites Verständnis des möglichen Gegen-
standes von Anweisungen ableiten. Als möglicher Gegenstand der An-
weisung ausgeschlossen werden lediglich solche höchstpersönlichen 
Leistungen, die ihrer Natur nach nur direkt erfüllt werden können.446 

440 Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 10; von Büren, Schweizerisches Obligatio-
nenrecht BT 309; Honsell, Obligationenrecht BT 10 412; T. Koller, Basler Kommentar 
OR I 7 Art 466 OR Rz 7; Zobl / Kramer, ZBGR 2013, 227; differenzierend Tevini, Com-
mentaire Romand Art 466 CO Rz 6.

441 Honsell, Obligationenrecht BT 10 412; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR 
Rz 7; Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 10; Huguenin, Obligationenrecht 4 
Rz 1190; Friz, OFK 3 Art 466 OR Rz 5.

442 Da in Deutschland und der Schweiz von einem engen, auf körperliche Sachen be-
schränkten Sachbegriff ausgegangen wird. Siehe dazu oben Fn 49 und 59.

443 EBRV 153.
444 Die Materialien beziehen sich dabei wohl auf den ersten Entwurf aus dem Jahre 

1900, der nächste Entwurf stammt nämlich erst aus dem Jahr 1913 und folgt der 
Verfassung des HHB somit nach.

445 HHB 286. Anders Schey, Obligationsverhältnisse, 479 Fn 8, der noch davon ausgeht, 
die Doppelwirkung setze Vertretbarkeit voraus.

446 HHB 286.
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Es ist daher zunächst zu klären, was unter einer höchstpersönlichen 
Leistung zu verstehen ist.

Stellungnahmen zur Höchstpersönlichkeit finden sich insbeson-
dere in drei Bereichen: Zunächst wird im Zusammenhang mit der Frage 
nach der Abtretbarkeit von Forderungen die Höchstpersönlichkeit von 
Rechten diskutiert.447 Unter höchstpersönlichen Rechten werden dabei 
Rechte verstanden, die ihrer Art oder ihrem Inhalt nach auf der Person 
des Berechtigten beruhen.448 Höchstpersönlich sind damit zunächst 
Rechte, die von einem Dritten nicht ausgeübt werden können, wie dies 
insbesondere bei Persönlichkeitsrechten der Fall ist.449 Darüber hinaus 
werden aber allgemeiner auch solche Rechte als höchstpersönlich an-
gesehen, bei denen ein Wechsel der Person des Berechtigten auch den 
Inhalt des Rechts ändern würde.450

Auch im Rahmen der Stellvertretung wird problematisiert, ob ein 
Rechtsgeschäft nur höchstpersönlich geschlossen werden kann oder 
aber vertretungstauglich ist.451 Sogenannte vertretungsfeindliche Ge-
schäfte, wie etwa Eheschließung, Vaterschaftsanerkenntnis oder die 
Errichtung einer Patientenverfügung, hängen massiv von der höchst-
persönlichen Entscheidung des Betroffenen ab, weshalb das Gesetz es 
ablehnt, einem fremden Willen verpflichtende Kraft einzuräumen.452

Schließlich wird auch bei der Frage der Zulässigkeit der Heranzie-
hung von Hilfspersonen bei der Erfüllung von Schuldverhältnissen dar-
auf abgestellt, ob eine Pflicht zur höchstpersönlichen Erfüllung besteht. 

447 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 293; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1393 Rz 2; Heidinger in Schwi-
mann / Kodek, ABGB 4 § 1393 Rz 1; Lukas in ABGB-ON 1.02 § 1393 Rz 2; Neumayr in KBB 6 
§ 1393 Rz 3 ff; Thöni in Klang, ABGB 3 § 1393 Rz 8 ff; OGH 1 Ob 675  /  83; 6 Ob 106  /  03 m, 
SZ 2003 / 105 = NZ 2005, 222 = RdW 2004, 89 mit Anm von Nowotny; 6 Ob 247  /  08 d, 
ÖBA 2010, 326. Siehe weiters A. Hofmann, NZ 2007, 133, 139; Nowotny, RdW 2004, 66. 
Zur Höchstpersönlichkeit im UGB vgl auch Dellinger in Zib / Dellinger, UGB I / 2 § 38 
Rz 78 ff; Dehn in Torggler, UGB 3 § 38 Rz 29; Fuchs / Schuhmacher in Straube / Ratka / Rau-
ter, UGB I 4 § 38 Rz 34 ff ( Stand 1.  7.  2018 ); Karollus, in Artmann, UGB 1.1 3 § 38 Rz 25.

448 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 293.
449 Thöni in Klang, ABGB 3 § 1393 Rz 8 ff; Lukas in ABGB-ON 1.02 § 1393 Rz 2; vgl auch Ertl 

in Rummel, ABGB 3 § 1393 Rz 2.
450 Vgl Ehrenzweig, System II / 1 2 256; Hasenöhrl, Obligationenrecht II 2 180; Wolff in Klang, 

ABGB 2 VI 293; weiters Lukas in ABGB-ON 1.02 § 1393 Rz 2; Thöni in Klang, ABGB 3 § 1393 
Rz 9. OGH 6 Ob 106  /  03 m = SZ 2003 / 105; vgl auch OGH 1 Ob 675  /  83; 6 Ob 247  /  08 d, 
ÖBA 2010, 326.

451 Apathy in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1002 Rz 2; Baumgartner / Torggler in Klang, 
ABGB 3 § 1006 Rz 11; Perner in ABGB-ON 1.02 § 1006 ABGB Rz 2; Vgl auch A. Hofmann, 
NZ 2007, 139.

452 Welser / Kletečka, Bürgerliches Recht I 15 Rz 625.
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Höchstpersönlichkeit der Leistungserbringung ist dann anzunehmen, 
wenn es für den Vertragspartner gerade auf die persönlichen Eigen-
schaften des Schuldners ankommt ( etwa, wenn ein Künstler im Rah-
men eines Werkvertrages ein Kunstwerk erstellen soll ),453 was im Zwei-
fel aber nicht anzunehmen ist.454

An diesen drei Bereichen, in denen Höchstpersönlichkeit eine Rolle 
spielt, zeigt sich bereits, dass die Problematik von mehreren Seiten be-
trachtet werden kann. Während es nämlich bei den höchstpersönlichen 
Rechten darum geht, ob ein Recht auch von einem Dritten ausgeübt oder 
in Anspruch genommen werden kann, stellt die Höchstpersönlichkeit 
bei der Vollmacht darauf ab, ob ein Rechtsgeschäft auch von einem 
Dritten durchgeführt werden kann, und im Zusammenhang mit dem 
Einsatz von Erfüllungsgehilfen geht es um die Frage, ob eine Leistung 
zur Erfüllung eines Schuldverhältnisses vom Schuldner in eigener Per-
son erbracht werden muss.

Bei der Anweisung geht es um die Höchstpersönlichkeit der Leis-
tung.455 Gerade bei dieser zeigt sich aber besonders deutlich, dass die 
Höchstpersönlichkeit mehr als eine Seite hat: Eine Leistung kann ei-
nerseits dann höchstpersönlich sein, wenn sie höchstpersönlich zu 
erbringen ist; andererseits aber auch dann, wenn sie nur höchstper-
sönlich in Anspruch genommen werden kann. Letzteres wird regel-
mäßig dann der Fall sein, wenn der Leistung ein höchstpersönliches 
Recht zugrunde liegt. Ein Beispiel sowohl für persönliche Erbringung 
als auch für persönliche Inanspruchnahme bietet der Dienstvertrag.  
Nach § 1053 ABGB hat nämlich einerseits der Dienstnehmer seine Dienst- 

453 Siehe dazu etwa Adler / Höller in Klang, ABGB 2 V 378; M. Bydlinski in KBB 6 § 1165 Rz 3, 
§ 1171 Rz 2; Rubin in ABGB-ON 1.03 § 1010 Rz 4 f; Kletečka in ABGB-ON 1.03 § 1166 Rz 29; 
Krejci in Rummel, ABGB 3 §§ 1165, 1166 Rz 72.

454 In diesem Sinne bereits Schey, Obligationsverhältnisse 606 ff sowie HHB 267. Siehe 
weiters Baumgartner / Torggler in Klang, ABGB 3 § 1010 Rz 69 f; P. Bydlinski in KBB 6 
§ 1010 Rz 1; Rubin in ABGB-ON 1.03 § 1010 Rz 4 f; Welser, Vertretung 221 f; Welser / Zöch-
ling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 959. Vgl auch OGH 4 Ob 381  /  97 a, RdW 1998, 398.

455 Diese ist für sich betrachtet kein Rechtsgeschäft. Spielbüchler, Schuldverhältnis 31, 
73 ff; siehe weiters Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1412 ABGB Rz 3; Ko-
ziol / Spitzer, in KBB 6 § 1412 Rz 2; Reischauer in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 1412 ABGB 
Rz 4; Rudolf in Klang, ABGB 3 § 1412 Rz 6 f; Stabentheiner in ABGB-ON 1.04 § 1412 Rz 3. 
OGH 4 Ob 555  /  89, RdW 1989, 364 = wbl 1989, 340; 3 Ob 530  /  94, SZ 67 / 48 = JBl 1995, 
58; 6 Ob 563  /  94, ecolex 1994, 545; 5 Ob 174  /  04 f, JBl 2006, 252 mit Anm von Dullin-
ger = ecolex 2005, 442 mit Anm von Wilhelm; 2 Ob 12  /  10 v, SZ 2011 / 9 = JBl 2011, 595; 
1 Ob 117  /  13 g, EF-Z 2014, 28 mit Anm von Gitschthaler.
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leistung persönlich zu erbringen,456 andererseits ist auch der Anspruch 
des Dienstgebers auf Dienstleistung höchstpersönlich und kann daher 
im Zweifel nicht auf einen anderen übertragen werden.457 Die Höchst-
persönlichkeit kann sich aber auch nur auf eine Richtung beziehen. So 
sind etwa Rechte aus der Dienstbarkeit des Gebrauches nicht selbstän-
dig übertragbar,458 sodass diese Leistung nur vom Dienstbarkeitsberech-
tigten höchstpersönlich in Anspruch genommen werden kann.

Die Materialien sprechen nun freilich nicht davon, dass höchstper-
sönliche Leistungen generell als Gegenstand der Anweisung ausschei-
den. Vielmehr wird nur auf solche höchstpersönlichen Leistungen ab-
gestellt, die ihrer Natur nach nur direkt erfüllt werden können. Diese 
Formulierung erscheint missverständlich. Wenn höchstpersönliche 
Leistungen nur persönlich erbracht oder in Anspruch genommen wer-
den können, dann sind sie wohl auch nicht indirekt erfüllbar. Denkbar 
ist einerseits, dass die Materialien von einem weiteren Begriff höchst-
persönlicher Leistung ausgehen.459 Wahrscheinlicher aber ist, dass es 
bei der zusätzlichen Einschränkung darum geht, nicht alle Leistungen 
auszuschließen, die typischerweise höchstpersönlich sind, sondern nur 
solche, die schon ihrer Natur nach überhaupt nicht indirekt erfüllt wer-
den können.

So sind etwa Dienstleistungen zwar im Zweifel höchstpersönliche 
Leistungen, sie können aber, entsprechende Vereinbarung vorausge-
setzt, auch indirekt erbracht werden. Ihrer Natur nach ist eine Dienst-
leistung somit indirekt erbringbar. Dienstleistungen sind daher zwar ty-
pischer-, nicht aber notwendigerweise, höchstpersönlich zu erbringen  
 

456 Rebhahn / Ettmayer in ABGB-ON 1.05 § 1153 Rz 1 ff; Krejci in Rummel, ABGB 3 § 1153 
Rz 1 f; Pfeil in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1153 Rz 1 f; Risak in Schwimann / Neu-
mayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1153 Rz 1; Schrammel in Klang, ABGB 3 § 1153 
Rz 2 ff; Spenling in KBB 6 § 1153 Rz 1.

457 Rebhahn / Ettmayer in ABGB-ON 1.05 § 1153 Rz 6 ff; Krejci in Rummel, ABGB 3 § 1153 
Rz 4 ff; Pfeil in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1153 Rz 3 ff; Risak in Schwimann / Neu-
mayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1153 Rz 1; Schrammel in Klang, ABGB 3 § 1153 
Rz 2 ff; Spenling in KBB 6 § 1153 Rz 2.

458 Thöni in Klang, ABGB 3 § 1393 Rz 9; Neumayr in KBB 6 § 1393 Rz 5; Koch in KBB 6 § 507 
Rz 2. OGH 3 Ob 7  /  66, MietSlg 18.739; 3 Ob 88  /  04 v, MietSlg 56.826.

459 So wurde etwa bei den höchstpersönlichen Rechten teilweise darauf abgestellt, ob 
ein Recht mit dem Tod des Berechtigten endet, unabhängig davon, ob es durch 
die Übertragung auf eine andere Person eine inhaltliche Änderung erfährt ( siehe 
Ehrenzweig, System II / 1 2 256; Hasenöhrl, Obligationenrecht II 2 180, Wolff in Klang, 
ABGB 2 VI 293 ).
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und können damit nach diesem Verständnis sehr wohl Gegenstand ei-
ner Anweisung sein. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Anweisung 
ja nur eine Ermächtigung enthält, sodass die Anweisung, eine höchst-
persönliche Leistung wie etwa eine Dienstleistung an einen anderen 
zu erbringen, nicht befolgt werden muss.460 Ganz anders stellt sich die 
Situation etwa beim Widerruf einer eigenen Aussage dar. Die Leistung 
» Widerruf der eigenen Aussage « kann selbstverständlich nur von der 
Person erbracht werden, die diese Aussage getroffen hat. Es handelt 
sich also um eine Leistung, die ihrer Natur nach – also stets – nur di-
rekt erbringbar ist. Solche Leistungen können keinesfalls Gegenstand 
einer Anweisung sein.

Der Verweis darauf, dass Gegenstand der Anweisung eine Leistung 
welcher Art immer sein kann, mit Ausschluss lediglich solcher höchst-
persönlichen Leistungen, die ihrer Natur nach nur direkt erfüllt werden 
können, zeigt also nicht nur das weite Verständnis der Redaktoren vom 
möglichen Gegenstand der Anweisung. Vielmehr lässt sich aus der an-
geführten Einschränkung zudem das maßgebliche Kriterium zur Klä-
rung der Frage ableiten, was abstrakt betrachtet Gegenstand der An-
weisung sein kann:

Entscheidend ist, ob die betreffende Leistung einer indirekten Er-
bringung zugänglich und damit grundsätzlich geeignet ist, die von der 
Anweisung angestrebte Doppelwirkung herbeizuführen. Der Gegen-
stand der Anweisung wird also vom Gesetz nicht beschränkt; jede be-
liebige Leistung kommt in Frage.461 Eine Einschränkung ergibt sich 
lediglich aus der Funktion der Anweisung. Dient diese nämlich der in-
direkten Leistungserbringung, so kommen als Gegenstand der Anwei-
sung keine Leistungen in Frage, deren indirekte Erbringung von vorn-
herein nicht möglich ist.

Zur Herbeiführung einer Doppelwirkung grundsätzlich geeignet 
sind zweifellos alle Arten von Vermögensgütern. Bei Geld, Wertpapie-
ren und vertretbaren Sachen versteht sich dies von selbst. Aber auch 
bei nicht vertretbaren Sachen ist eine indirekte Erbringung mit Dop-
pelwirkung im Wege der Anweisung möglich. Man denke etwa an den 
Kauf / Verkauf eines Kunstwerks im Wege eines Streckengeschäfts. Da-
rüber hinaus ist aber auch eine Beschränkung auf bewegliche Sachen, 

460 Das betont auch Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 9.
461 Vgl schon Schey, Obligationsverhältnisse 479: » Die Leistung kann jede beliebige zu 

Geschäftszwecken dienende sein «.



101A.  Wesen

  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

wie sie etwa zum deutschen Teilentwurf zum Obligationenrecht vertre-
ten wurde,462 nicht gerechtfertigt. Auch unbewegliche Sachen können 
Gegenstand einer Anweisung sein. Wieder kann ein Streckengeschäft 
über eine unbewegliche Sache als Beispiel genannt werden, wobei in 
den Grundverhältnissen nicht nur Veräußerungsgeschäfte vorstellbar 
sind, sondern etwa auch Gebrauchsüberlassungsgeschäfte. Die maß-
geblichen Wertungen ändern sich im Vergleich zu beweglichen Sachen 
nicht. Neben sämtlichen beweglichen und unbeweglichen körperli-
chen Sachen können aber auch unkörperliche Sachen Gegenstand der 
Anweisung sein. In diesem Sinne wird etwa bei der Giroüberweisung 
Buchgeld als möglicher Gegenstand der Anweisung angesehen. Hier 
soll die Angewiesene dem Anweisungsempfänger zumindest zunächst 
keine Geldleistung erbringen; vielmehr zielt die Anweisung hier auf 
die Begründung einer Forderung  463 des Anweisungsempfängers gegen-
über der Angewiesenen ab.464 Schließlich können, wie schon oben für 
Dienstleistungen ausgeführt wurde, auch Handlungen Gegenstand der 
Anweisung sein, da ihrer Natur nach eine indirekte Erbringung zwar 
untypisch, aber immerhin möglich ist. Dies gilt freilich nicht nur für 
Leistungen, die auf ein Tun gerichtet sind; auch ein Dulden oder Unter-
lassen kommt in Frage.465 Schließlich kommt auch eine Kombination 
von Handlungen und Vermögensleistungen in Betracht.466

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass entsprechend der hM 
im österreichischen Recht von einem äußerst weiten Gegenstand der 
Anweisung auszugehen ist. Auch wenn Anweisungen praktisch zumeist 
Geld oder vertretbare Sachen betreffen werden, so kann die angewie-
sene Leistung doch jeglichen beliebigen Inhalt haben, sofern dieser 
sich nur zur Herbeiführung einer Doppelwirkung eignet.

462 Bei dem die Materialien ausführen, der Gegenstand der Anweisung könne belie-
biger Art sein; zwar seien Geldanweisungen die Regel, doch könne die Anweisung 
auf bewegliche Sachen aller Art gehen ( Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhält-
nisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 225, 7 ).

463 Hier ließe sich aber immerhin argumentieren, der Leistungsgegenstand sei in 
diesen Fällen ohnedies Geld, es wirke hier lediglich das Akzept ausnahmsweise 
an Zahlungs statt und nicht wie sonst nur zahlungshalber.

464 AA Pisko, Lehrbuch 313, dem zufolge es sich bei der Giroüberweisung nicht um 
eine Anweisung handelt, da diese keine Aufforderung zu leisten enthalte, sondern 
lediglich eine solche, sich zu einer Leistung zu verpflichten.

465 So bereits Krainz / Pfaff / Ehrenzweig, System I 4 365 Fn 6.
466 Vgl dazu OGH 3 Ob 322  /  23, SZ 5 / 113.
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Allerdings reicht die abstrakte Eignung zur Herbeiführung ei-
ner Doppelwirkung alleine nicht aus. Vielmehr ist in einem nächsten 
Schritt zu fragen, ob die betreffende Leistung auch vor dem Hinter-
grund der konkreten Ausgestaltung der Grundverhältnisse eine Dop-
pelwirkung herbeizuführen vermag, da eine Doppelwirkung nur dann 
eintreten kann, wenn die im Einlösungsverhältnis erbrachte Zuwen-
dung in beiden Grundverhältnissen zur Leistungserbringung führt. Zu 
diesem Zweck muss die angewiesene Leistung ( beispielsweise Geld ) 
Leistungsinhalt sowohl des Deckungs- als auch des Valutaverhältnis-
ses sein.467 Der Leistungsgegenstand der Anweisung muss also auch 
Leistungsgegenstand beider Grundverhältnisse sein. In diesem Sinne 
hat bereits Salpius hervorgehoben, die Grundverhältnisse müssten so 
beschaffen sein, dass die eine Leistung des Delegaten an den Delegatar 
( also in moderner Terminologie die Zuwendung im Einlösungsverhält-
nis ) gleichzeitig als vom Delegaten an den Deleganten und von diesem 
an den Delegatar geschehen in Betracht kommen könne.468

B.  Zustandekommen der Anweisung

1.  Rechtsnatur der Anweisung

Sowohl in Österreich als auch in Deutschland und der Schweiz beruht 
das gesetzgeberische Konzept der Anweisung wie dargelegt auf einer 
doppelten Ermächtigung. Durch die Anweisung wird die Angewiesene 
zur Leistung an den Anweisungsempfänger und dieser zur Einhebung 
der Leistung von der Angewiesenen ermächtigt. Kommt somit den bei-
den Ermächtigungen zentrale Bedeutung für die Anweisung zu, so stellt 
sich die Frage, wie diese zustande kommen.

In Österreich besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die An-
weisung einseitige Erklärungen an die Angewiesene und an den Anwei-
sungsempfänger voraussetzt.469 Demgegenüber wird in Deutschland und 

467 Vgl auch Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 21. Siehe dazu unten 
III.G.3.

468 Salpius, Novation 76.
469 Siehe Ehrenzweig, System II / 1 2 284; Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 63; Ertl in Rum-

mel, ABGB 3 § 1400 Rz 3; Fink, ÖJZ 1985, 435; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, 
Schuldrecht AT 201; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1400 Rz 2; Löbl in 
Staub / Pisko, AHGB 3 II 162; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 8; Mayrhofer, Schuldrecht 
AT 538; Neumayr in KBB 6 § 1400 Rz 1; Pisko, Lehrbuch 313; Rudolf in Schwimann /  
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der Schweiz – wenn auch mit durchaus unterschiedlichen Begründun-
gen – vertreten, die Anweisung habe Vertragsnatur. In der Schweiz wird, 
wenn auch nur vereinzelt, argumentiert, der Anweisung liege ein Doppel-
auftrag der Anweisenden zugrunde, der von der Angewiesenen und vom 
Anweisungsempfänger angenommen werden müsse.470 Demgegenüber 
geht in Deutschland die hM davon aus, die Anweisung beruhe auf ei-
nem Vertrag zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger.471 Dass 
die Anweisung gerade in Deutschland verbreitet als Vertrag angesehen 
wird, erscheint zunächst verwunderlich, da sich die Vorstellung von der 
Anweisung als einer auf einseitiger Willenserklärung beruhenden Dop-
pelermächtigung in Österreich und der Schweiz gerade in Anlehnung an 
das deutsche BGB durchsetzen konnte.472 Deshalb soll im Folgenden zu-
nächst der Diskussionsstand zur Rechtsnatur der Anweisung in Deutsch-
land beleuchtet werden, bevor, nach einem Blick auf die Situation in der 
Schweiz, zum österreichischen Recht Stellung genommen wird.

a.	 	Rechtsnatur	der	Anweisung	im	deutschen	Recht

Im Rahmen der Vorarbeiten zum BGB wurde ausdrücklich an das von 
Salpius herausgearbeitete Konzept des iussus angeknüpft, dem die Vor-
stellung einer einseitigen Willenserklärung zugrunde lag.473 Auch in der 
Literatur um die Zeit der Erlassung des BGB war das Verständnis der 
Anweisung als einseitige Willenserklärung weit verbreitet,474 wobei teil-

Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1400 Rz 1; Spielbüchler, Schuldverhältnis 34; 
derselbe in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326. OGH 6 Ob 330  /  68, 
QuHGZ 1969 H 2–3 / 56; 11.  1.  1979, 7 Ob 673  /  78. Zur Frage, ob es sich um eine oder 
zwei einseitige Erklärungen handelt siehe unten III.B.2.a ).

470 Gautschi, Berner Kommentar Vor Art 466 OR Rz 3a ff.
471 PWW / Buck-Heeb, BGB 15 § 783 Rz 11; BeckOK / Gehrlein, BGB § 783 Rz 11; Münch-

Komm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 15; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 71; Staudin-
ger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 16; NK / Sohbi, BGB 3 § 783 Rz 20; Palandt / Sprau, 
BGB 79 § 783 Rz 10; Erman / Wilhelmi, BGB 15 § 783 Rz 8. AA Düringer-Hachenburg / Breit, 
HGB Vor §§ 363 ff Anm 14; Heermann, Geldgeschäfte § 10 Rz 11; jurisPK / Heermann, 
BGB 9 § 783 Rz 10; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 2 d; Jauernig / Stadler, 
BGB 17 § 783 Rz 8; RGRK / Steffen, BGB § 783 Rz 10. Vgl auch Soergel / Schnauder, BGB 13 
Vor §§ 783 ff Rz 9 ff, der von einem auf Abschluss zweier Realverträge gerichteten 
Doppelvertragsantrag ausgeht.

472 Siehe dazu oben III.A.2.d ). Vgl weiters Becker, Berner Kommentar Art 466 OR Rz 2; 
Gautschi, Berner Kommentar Vor Art 466 OR Rz 3a.

473 Salpius, Novation 52. Siehe dazu oben III.A.2.c ) sowie III.A.2.d ) ( i ).
474 Siehe insbesondere Wendt, Anweisungsrecht 83 f; Hupka, Vollmacht 74; Riehl, Anwei-

sung 23, 34; Enneccerus, Lehrbuch I / 2 § 424 I 1 Fn 1; Pezold, Anweisung 18 f; Oertmann, 
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weise von einer Willenserklärung die Rede war, durch die beide Ermäch-
tigungen gleichzeitig wirksam werden sollten.475 Teilweise wurde aber 
auch auf zwei einseitige Willenserklärungen abgestellt.476 Dennoch 
fanden sich zu § 783 BGB von Anfang an Stimmen, die es zumindest 
für möglich hielten, dass der Aushändigung der Anweisung an den An-
weisungsempfänger Vertragsnatur zukomme  477 und einen Vertrag zwi-
schen Anweisender und Anweisungsempfänger annahmen.478 Heute 
wird daraus allgemein abgeleitet, die Anweisung werde durch einen 
Vertrag zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger begründet.479 
Dem Gesetzestext selbst sind keine deutlichen Hinweise auf einen der-
artigen Vertrag zu entnehmen.480 Vielmehr deutet der Text des § 783 
BGB auf einen einseitigen Akt der Anweisenden hin.481 Dafür spricht 
auch die verbreitet thematisierte Verwandtschaft mit der Vollmacht.482

Das entscheidende Argument für die Annahme eines Vertrages sa-
hen die Befürworter der Vertragsnatur ursprünglich in § 789 BGB,483 
dem zufolge der Anweisungsempfänger der Anweisenden unverzüglich 

BGB 5 Vor § 783 Anm 1c, § 783 Anm 3; Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff 
Anm 3; C. Raape, Anweisung 19; Locher, Wertpapierrecht 152. Noch 1958 führen 
Enneccerus / Lehmann, Recht der Schuldverhältnisse § 204 I 1 Fn 1 aus, die Anwei-
sung sei nach der herrschenden Lehre eine einseitige Willenserklärung. Vgl weiters 
Pezold, Anweisung 12 f, 18.

475 Enneccerus, Lehrbuch I / 2 § 423 I, § 424 I 1, dem zufolge der entscheidende Anknüp-
fungspunkt für das Zustandekommen der Ermächtigungen die Aushändigung der 
einseitigen, schriftlichen Anweisungserklärung ist. Vgl auch Stoll, Ermächtigung 
61.

476 Ausdrücklich von zwei einseitigen Willenserklärungen spricht Oertmann, BGB 5 Vor 
§ 783 Anm 1c.

477 Planck / André, BGB § 783 Anm 2b; Planck / Landois, BGB 4 § 783 Anm 2d. Allerdings 
betont derselbe an anderer Stelle ( Planck / Landois, BGB 4 Vor Anweisung Anm I.1 ), 
bei der Ermächtigung handle es sich um die einseitige Willenserklärung, durch die 
der Ermächtigte das Recht erhalte, durch eine im eigenen Namen vorzunehmende 
Handlung auf die Vermögensverhältnisse des Ermächtigenden einzuwirken.

478 Cosack, Bürgerliches Recht I 4 § 151 Anm III 1; Planck / Landois, BGB 4 § 783 Anm 2d; 
Heck, Schuldrecht § 133, 2; Warneyer, BGB I § 783 Anm III.

479 BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 71; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 15; Stau-
dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 16.

480 Enneccerus, Lehrbuch I / 2 § 424 I 1 Fn 1. Umgekehrt wird bei der Übertragung der 
Anweisung von einem Vertrag gesprochen, woraus Enneccerus einen Umkehr-
schluss zieht.

481 So auch Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 16, der dennoch von der Ver-
tragsnatur der Anweisung ausgeht.

482 Das bemerkt auch Planck / Landois, BGB 4 § 783 Anm 2d. Siehe dazu oben III.A.2.c ) 
bei Fn 299. Siehe weiters Enneccerus, Lehrbuch I / 2 § 424 I 1 Fn 1.

483 Siehe Planck / Landois, BGB 4 § 783 Anm 2d; Warneyer, BGB I § 783 Anm III.
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Anzeige zu machen hat, wenn die Angewiesene die Annahme der Anwei-
sung oder die Leistung verweigert bzw wenn der Anweisungsempfänger 
von der Anweisung keinen Gebrauch machen will. Eine derartige Pflicht 
sei ohne einen Vertrag nicht befriedigend zu erklären.484 Grundlage der 
Argumentation ist somit eine Verbindung der sich aus der Anweisung 
ergebenden Ermächtigung mit gesetzlich vorgesehenen Verpflichtun-
gen des Anweisungsempfängers. Die Anweisung umfasst nach diesem 
Ansatz somit nicht nur die Ermächtigung, sondern schließt auch die 
Verpflichtung aus § 789 BGB mit ein. Erst später wurde die an § 789 BGB 
abknüpfende Begründung durch wertpapierrechtliche Argumente er-
gänzt, wonach die Begebung eines Wertpapiers, wie es die Anweisung 
sei, durch Vertrag erfolge.485 Zudem sei nur so die Unanwendbarkeit der 
§§ 111 und 180 BGB überzeugend zu begründen.486 Diesen Bestimmun-
gen zufolge sind einseitige Rechtsgeschäfte, die von Minderjährigen 
ohne Einwilligung des gesetzlichen Vertreters oder von einem Vertreter 
ohne Vertretungsmacht vorgenommen werden, unwirksam.

Die Gegner der herrschenden Auffassung bestreiten demgegenüber, 
dass sich aus § 789 BGB die Vertragsnatur der Anweisung ableiten lie-
ße.487 Sie differenzieren vielmehr zwischen dem Zustandekommen der 
Ermächtigungen und der Begründung von Verpflichtungen als Folge 
der Anweisung.488 Zum Großteil wird davon ausgegangen, dass die Er-
mächtigungen auf einem einseitigen Rechtsgeschäft beruhen, das mit 
Aushändigung der Urkunde zustande kommt.489 Das Rechtsgeschäft 
der Anweisung selbst umfasst somit nur die Ermächtigungen. Die Ver-
pflichtungen des § 789 BGB werden von den Vertretern dieser Auffas-
sung demgegenüber unterschiedlich begründet, wobei freilich stets 
hervorgehoben wird, dass diese Pflichten eine Vertragskonstruktion 

484 Planck / Landois, BGB 4 § 783 Anm 2d. Siehe auch Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) 
§ 783 Rz 16.

485 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 15; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 71; Stau-
dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 16; vgl aber auch Soergel / Schnauder, BGB 13 
§ 783 Rz 1 f, 6, § 785 Rz 3.

486 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 15; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 71; Stau-
dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 16.

487 RGRK / Steffen, BGB § 783 Rz 10; MünchKomm / Hüffer, BGB 4 § 783 Rz 15; ju-
risPK / Heermann, BGB 9 § 783 Rz 10. Siehe weiters Enneccerus, Lehrbuch I / 2 § 424 I 1 
Fn 1; Oertmann, BGB 5 § 783 Anm 3.

488 MünchKomm / Hüffer, BGB 4 § 783 Rz 14.
489 MünchKomm / Hüffer, BGB 4 § 783 Rz 14. Zur Frage, ob die Aushändigung der An-

weisungsurkunde für das Wirksamwerden beider Ermächtigungen ausreicht siehe 
näher unten III.B.2.b ).
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nicht voraussetzen. Es wird etwa festgehalten, bei diesen Pflichten 
handle es sich lediglich um gesetzliche Nebenwirkungen der Ermächti-
gung und Präsentation 490 oder um gesetzliche Schutzpflichten als Kon-
kretisierung des § 241 Abs 2 BGB.491 Andere gehen davon aus, dass sich 
die Pflichten des § 789 BGB aus der Entgegennahme der Anweisungs-
urkunde erklären lassen.492

Unabhängig davon, ob nun ein Vertrag zwischen Anweisender und 
Anweisungsempfänger oder eine einseitige Willenserklärung zwischen 
diesen angenommen wird, verwundert freilich, dass sich daraus zwei 
Ermächtigungen ableiten lassen sollen. Zunächst soll aber die Frage 
der Vertragsnatur näher untersucht werden, während auf die Frage, ob 
nicht zumindest Zugang der Ermächtigungserklärung auch an die An-
gewiesene erforderlich ist, an späterer Stelle eingegangen wird.493 Im 
Folgenden wird zuerst auf die an § 789 BGB anknüpfende Argumentati-
onsschiene eingegangen und im Anschluss daran die wertpapierrecht-
liche Argumentation beleuchtet, um nähere Hinweise zur Klärung der 
Rechtsnatur der Anweisung gewinnen zu können.

( i. )  Begründung der Vertragsnatur auf Basis des § 789 BGB
Im Zusammenhang mit der an § 789 BGB anknüpfenden Begründung 
der Vertragsnatur ist ein Blick auf die historische Entwicklung interes-
sant. Zwar ist den Materialien zum BGB keine ausdrückliche Aussage 
dazu zu entnehmen, ob es sich bei der Anweisung um einen einseiti-
gen Akt handelt oder aber ob dieser ein Vertrag zugrunde liegt. Wie 
bereits erwähnt, wird aber immerhin bei den Beratungen ausdrücklich 
davon gesprochen, es liege ein doppelter iussus vor.494 Dies legt die Vor-
stellung einseitiger Willenserklärungen sehr nahe, geht doch Salpius,495 
auf den die Terminologie des iussus zurückgeht, ausdrücklich von einer 
einseitigen Willenserklärung aus.496 Darüber hinaus findet sich ein ein-

490 Enneccerus, Lehrbuch I / 2 § 424 I 1 Fn 1.
491 MünchKomm / Hüffer, BGB 4 § 783 Rz 15; jurisPK / Heermann, BGB 9 § 783 Rz 10.
492 RGRK / Steffen, BGB § 783 Rz 10.
493 Siehe dazu unten III.B.2.b ).
494 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 590. Zudem wird der Be-

griff iussus auch in den Motiven verwendet ( Mugdan, Materialien II 312 ).
495 Novation 52.
496 Demgegenüber verweist Planck / Landois, BGB 4 § 783 Anm 2d auf eine Stelle in den 

Motiven ( Motive II 558, Mugdan, Materialien II 312 ), aus denen sich ergebe, dass 
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deutiger Hinweis auf die Einseitigkeit der Anweisung zwar nicht in den 
Motiven zur ersten Lesung oder den Protokollen zur zweiten Lesung, 
sehr wohl aber in der Begründung des Teilentwurfs zum Obligationen-
recht. Dort wird die Anweisung ausdrücklich als einseitiger Akt des As-
signanten bezeichnet.497 Hätte sich die Vorstellung der Redaktoren zu 
diesem konstruktiv durchaus entscheidenden Punkt geändert, wäre 
dies wohl kaum ohne Begründung und zudem nicht unter Weiterver-
wendung des iussus-Konzeptes erfolgt. Es ist daher davon auszugehen, 
dass auch § 783 BGB auf der Vorstellung der Anweisung als einseitiger 
Willenserklärung beruht.

Die Berufung auf die in § 789 BGB normierten Pflichten kann dem 
nicht entgegengehalten werden. Eine dem § 789 BGB entsprechende 
Anzeigeverpflichtung, die außer an die Leistungs- bzw Annahmeverwei-
gerung durch die Angewiesene auch an die Verhinderung des Anwei-
sungsempfängers an der Geltendmachung der Anweisung anknüpfte, 
war nämlich bereits in § 229 des eben erwähnten Teilentwurfs zum Ob-
ligationenrecht enthalten,498 der, wie ausgeführt, ausdrücklich von der 
Anweisung als einseitiger Erklärung ausging. Der Anknüpfungspunkt 
für die genannte Verpflichtung ist daher nicht in der vertraglichen Be-
gründung der Anweisung zu sehen. Vielmehr wurde zu § 229 Teilent-
wurf als Begründung ausgeführt, der Anweisungsempfänger sei zwar in 
der Regel nicht verpflichtet, von der Anweisung Gebrauch zu machen, 
doch errege er auch ohne derartige Verpflichtung durch die Annahme 
der Anweisung beim Assignanten die Erwartung, er werde die Anwei-
sung nicht unbenutzt liegen lassen, sondern die Leistung erheben, wes-
halb er, wenn er dieser von ihm erregten Erwartung nicht entspreche, 
den Assignanten davon informieren müsse. Auch im Falle der Verwei-
gerung der Annahme oder der Leistung seitens des Assignaten verlange 
die Billigkeit, dass der Assignatar den Assignanten informiere.499 Die 
Benachrichtigungspflicht wird dabei ausdrücklich an die – nicht mit der 
Annahme der Angewiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger zu 
verwechselnden – » Annahme « der Anweisung durch den Anweisungs-

die Motive von einem Vertrag ausgehen, doch kann auch aus dieser Stelle nicht 
klar auf den Vertragscharakter der Ermächtigung geschlossen werden.

497 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 226, 9.

498 Vgl auch Art 723 Dresdener Entwurf.
499 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-

sung § 229, 18 f.
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empfänger gegenüber der Anweisenden geknüpft, ohne dass mit dieser 
» Annahme « des Anweisungsempfängers bereits eine Befolgungspflicht 
verbunden wäre.500 Diese » Annahme « ist daher wohl im Sinne der Ent-
gegennahme der Anweisung zu verstehen.501 Gestützt wurden diese 
Pflichten auf Billigkeitserwägungen.502 Im weiteren Verlauf wurde die 
Benachrichtigungsverpflichtung dann auf Fälle ausgedehnt, in denen 
der Anweisungsempfänger die Leistungserhebung, ohne verhindert zu 
sein, nur nicht vornehmen möchte.503 Diese – im Vergleich zu § 229 Teil-
entwurf noch erweiterte – Verpflichtung des § 789 BGB wurde auch von 
den Motiven mit der bona fides bzw der Rücksicht auf Treu und Glau-
ben begründet.504

Daraus lässt sich nun Folgendes ableiten: Bei der Anweisung ist tat-
sächlich zwischen Ermächtigungen und Verpflichtung zu differenzieren. 
Die Ermächtigungen beruhen auf einseitigen Akten. Sie räumen den 
beiden Ermächtigten lediglich die Rechtsmacht ein, für Rechnung der 
Anweisenden zu leisten oder die Leistung einzuheben. Dadurch alleine 
entsteht aber weder ein Forderungsrecht, noch eine Verpflichtung der 
Angewiesenen oder des Anweisungsempfängers. Vielmehr verpflichtet 
sich lediglich die Anweisende dazu, die anweisungsgemäß erfolgte Leis-
tung bzw Einhebung als für ihre Rechnung erfolgt anzuerkennen.505 Für 
eine derartige Selbstbindung ohne Zuwendung an einen der Ermächtig-
ten ist eine einseitige Willenserklärung ausreichend.506 Verpflichtungen 
des Anweisungsempfängers, wie sie § 789 BGB vorsieht, kann dieser ein-
seitige Akt hingegen nicht mit sich bringen.507 Diese Verpflichtungen  

500 Zu den Anzeigepflichten und deren Voraussetzungen siehe unten III.F.2.b ) sowie 
III.F.2.c ), insbesondere nach Fn 1182.

501 Vgl dazu auch Mugdan, Materialien II 315. Im Zusammenhang mit der später ge-
strichenen Bestimmung, wonach der Anweisungsempfänger im Zweifel wie ein 
Beauftragter der Anweisenden verpflichtet sei, die Angewiesene zur Leistung auf-
zufordern, ist von der » bloßen Hinnahme einer Anweisung « die Rede. Aus dieser 
könnten keine weitergehenden Pflichten als jene des § 611 E I ( des späteren § 789 
BGB ) abgeleitet werden. Siehe zur Frage der » Annahme « der Anweisung durch den 
Anweisungsempfänger näher unten III.F.2.c ).

502 In diesem Sinne betont etwa auch von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 28 f, die Verpflich-
tungen des § 789 BGB seien dem Assignatar nur aufgrund der bona fides auferlegt.

503 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 789, 609.
504 Mugdan, Materialien II 316, 1264.
505 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 325.
506 Siehe Koziol, ÖBA 2013, 92 ff, 103 ff. Dazu näher unten III.D bei Fn 778.
507 Vgl Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. An-

weisung § 225, 5; § 228, 17.
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setzen vielmehr die » Annahme «, also die Entgegennahme der Anwei-
sung durch den Anweisungsempfänger, voraus. Nur wenn der Anwei-
sungsempfänger durch die Entgegennahme der Anweisung eine berech-
tigte Erwartung bei der Anweisenden weckt, er werde der Anweisung 
Folge leisten, ist es gerechtfertigt, dass der Anweisungsempfänger, wenn 
er dieser Erwartung nicht entspricht, bei sonstiger Haftung  508 die Mühe 
der Benachrichtigung auf sich zu nehmen hat. In dieser » Annahme « der 
Anweisung durch den Anweisungsempfänger sahen die Gesetzesverfas-
ser aber gerade keine vertragliche Vereinbarung, da zur Begründung der 
Verpflichtung auf die bona fides verwiesen wurde. Führte die » Annahme « 
durch den Anweisungsempfänger zu einem Vertrag, wäre ein derartiger 
Rückgriff auf die bona fides jedoch entbehrlich.509

Ein Grund dafür, dass die Rechtsnatur der Anweisung schon kurz 
nach der Erlassung des BGB Anlass zu Unklarheiten bot, könnte da-
rin bestehen, dass § 783 BGB – im Gegensatz etwa zur Vorläuferbestim-
mung des § 225 des Teilentwurfes, der auch eine mündliche Anweisung 
zugrunde liegen konnte  510 – für die Begründung der Ermächtigungen 
ausdrücklich an die Aushändigung der Urkunde an den Anweisungs-
empfänger anknüpft. Dadurch fallen Ermächtigung und » Annahme « 
der Anweisung im vom BGB allein geregelten Fall einer indirekten 
schriftlichen Anweisung regelmäßig zusammen.511 Dogmatisch lassen 
sie sich aber ohne Weiteres trennen. Um Unklarheiten und Missver-
ständnisse hintanzuhalten, ist eine derartige Trennung zudem auch 
geboten.

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass die an die Pflichten des 
§ 789 anknüpfende Argumentationslinie zur Begründung der Vertrags-
natur der Anweisung nicht zu überzeugen vermag. § 789 bietet keinen 
Anhaltspunkt dafür, dass der Anweisung ein Vertrag zwischen Anwei-
sender und Anweisungsempfänger zugrunde liegen muss.

508 Siehe dazu näher unten III.F.2.b ) ( ii ).
509 Auf die Rechtsnatur bzw die Konsequenzen dieser » Annahme « ist später, bei der 

Analyse des Rechtsverhältnisses zwischen Anweisender und Anweisungsempfän-
ger, noch näher einzugehen. Siehe dazu unten III.F.2.

510 Der Teilentwurf ging davon aus, dass die Anweisung zwar regelmäßig schriftlich 
erfolge, dass aber auch bei der Anweisung Formfreiheit zu gelten habe ( Kübel, 
Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung 
§ 225, 6, 8 f ). Zum Verhältnis des § 225 Teilentwurf zur direkten Anweisung siehe 
Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 589 f.

511 Vgl auch MünchKomm / Hüffer, BGB 4 § 783 Rz 14.
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( ii. )  Begründung der Vertragsnatur auf Basis 
wertpapierrechtlicher Argumente

Zu überlegen bleibt nun, ob eine Vertragsnatur der Anweisung zwar 
nicht aus § 789 BGB, wohl aber aus wertpapierrechtlichen Argumenten 
abgeleitet werden muss. Wertpapierrechtliche Überlegungen spielen 
im Zusammenhang mit der BGB-Anweisung deshalb eine Rolle, weil 
letztere nach der in Deutschland hM ein Wertpapier darstellt,512 und die 
Begründung eines Wertpapiers – wiederum nach der hM – einen Bege-
bungsvertrag voraussetzt.513 Für die Frage der Vertragsnatur der Anwei-
sung lassen sich aus der wertpapierrechtlichen Argumentationslinie 
daher nur dann Anhaltspunkte ableiten, wenn man in beiden ange-
sprochenen Grundvoraussetzungen der hM folgt, also in einem ersten 
Schritt annimmt, dass es sich bei der Anweisung um ein Wertpapier 
handelt und in einem zweiten Schritt auch für die BGB-Anweisung als 
Wertpapier eine vertragliche Begebung voraussetzt.

Auf Basis der Redaktionsgeschichte sind bereits am ersten Schritt 
Zweifel angebracht: 514

Dass es sich bei der BGB-Anweisung um ein Wertpapier handelt, 
wird mit der Regelung des § 785 BGB begründet, dem zufolge die Ange-
wiesene nur gegen Aushändigung der Anweisung zu Leistung verpflich-
tet ist.515 Eine Geltendmachung der Rechte aus der Anweisung sei an 
die Vorlage und Aushändigung der Urkunde geknüpft 516 und ohne die 

512 So Baumbach / Hefermehl / Casper, Wechselgesetz, WPR Rz 69, 73; MünchKomm / Ha-
bersack, BGB 8 § 783 Rz 9; Hueck / Canaris, Recht der Wertpapiere § 4 II 2; BeckOGK /  
Körber, BGB § 783 Rz 22; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 II 2; Staudinger / Mar-
burger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 5; Meyer-Cording / Drygala, Wertpapierrecht 3 A III 1; Soer-
gel / Schnauder, BGB 13 § 785 Rz 3 ff; RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 3; Zöllner, Wertpa-
pierrecht 14 § 8 V 4. Vgl auch Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 169; Meder, Bargeldlose Zahlung 
236; Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 9.

513 Baumbach / Hefermehl / Casper, Wechselgesetz, WPR Rz 33; Hueck / Canaris, Recht der 
Wertpapiere § 3 II; Zöllner, Wertpapierrecht 14 § 6 V. Siehe weiters MünchKomm / Ha-
bersack, BGB 8 Vor § 793 Rz 31; BeckOGK / Vogel, BGB § 793 Rz 53 f; Staudinger / Mar-
burger, BGB ( 2015 ) Vor §§ 793–808 Rz 19.

514 Siehe dazu Wendt, Anweisungsrecht 77, 110; Riehl, Anweisung 36.
515 Hueck / Canaris Recht der Wertpapiere § 4 II 2. Die Qualifikation als Wertpapier 

geht, soweit ersichtlich, auf Jacobi, Wertpapiere 299, zurück, der aus dem Wortlaut 
des § 285 BGB bereits 1903 ableitet, es handle sich bei der Anweisung um ein Wert-
papier. Vgl auch bereits Planck / Landois, BGB 4 § 785 Anm 1 ( anders freilich noch 
die 3. Auflage: Planck / Strecker, BGB 3 § 785 Anm 1 ); Meyer, Akzept 100; Oertmann, 
BGB 5 § 785 Anm 1a; Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 169; Düringer-Hachenburg / Breit, HGB 
Vor §§ 363 ff, Anm 15. AA Wendt, Anweisungsrecht 77, 110; Riehl, Anweisung 36.

516 Soergel / Schnauder, BGB 13 § 785 Rz 3.
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Urkunde nicht möglich.517 Dafür spricht primär der Wortlaut der Bestim-
mung, der sich mit dem der §§ 808 Abs 2 Satz 1, 797 S 1 BGB deckt, die 
Einlösungspapiere betreffen.518 Die Entwicklungsgeschichte des § 785 
BGB vermag aber auch hier interessante Aspekte aufzuzeigen, die in 
eine andere Richtung deuten.519

§ 785 BGB geht auf einen Antrag Jacubezkys  520 im Rahmen der zwei-
ten Lesung zurück. Dieser sah vor, dass der Angewiesene nach Bewir-
kung der Leistung vom Anweisungsempfänger die Aushändigung der 
Urkunde verlangen kann. Der Antrag wurde angenommen, wobei in 
der Begründung auf § 271 des ersten Entwurfs, den Vorläufer des § 371 
BGB, Bezug genommen wurde, dem zufolge ein Schuldschein zurück-
zugeben ist. Es wurde argumentiert, die Angewiesene habe nicht nur 
unter der Voraussetzung des § 271 des ersten Entwurfes, sondern auch 
in den Fällen, in denen sie die Anweisung honorieren wolle, ohne dem 
Anweisungsempfänger vorher eine schriftliche Annahmeerklärung ab-
gegeben zu haben, ein erhebliches Interesse daran, in den Besitz der 
Anweisungsurkunde zu kommen.521 Aus dieser Begründung kann nun 
geschlossen werden, dass die Kommission davon ausging, im Falle 
der angenommenen Anweisung bestehe ohnedies regelmäßig ein An-
spruch auf Herausgabe der Anweisungsurkunde über § 271 des Entwur-
fes.522 Dies ist schlüssig, da der erste Entwurf in § 607, ebenso wie § 784 
BGB, eine schriftliche Annahme mittels Vermerk auf der Anweisung 
vorsah. Eine vergleichbare Situation sollte mit der Regelung der He-
rausgabe der Anweisungsurkunde auch für die nicht angenommene 
Anweisung geschaffen werden. Gesehen wurde dies als Recht der An-
gewiesenen, die dadurch einerseits gegenüber der Anweisenden einen 
urkundlichen Nachweis habe, dass sie ermächtigt gewesen sei, an den 
Anweisungsempfänger zu leisten. Andererseits werde der Angewiese-
nen im Fall der Übertragung einer noch nicht angenommenen Anwei-
sung durch den Besitz der Urkunde, auf der die Übertragung zumeist 

517 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 9; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 22; Stau-
dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 5.

518 Soergel / Schnauder, BGB 13 § 785 Rz 3.
519 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 169 geht hingegen davon aus, dass die Gesetzesverfasser mit 

der Anweisung ein zirkulationsfähiges Wertpapier schaffen wollten.
520 Nr. 206, 2. Siehe dazu Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 601.
521 Mugdan, Materialien II 963.
522 Was wiederum gegen die Vorstellung spricht, die Redaktoren hätten die angenom-

mene Anweisung als Wertpapier verstanden.
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vermerkt werde, der Beweis erleichtert, die Legitimation ihres Gläubi-
gers gehörig geprüft zu haben.523

Abgezielt wurde somit auf eine dem Schuldschein entsprechende, 
primär Beweis- und Legitimationszwecken zugunsten der Angewiese-
nen dienende Urkunde. Gedacht war der Begründung entsprechend 
zwar primär an eine Lösung für die nicht angenommenen Anweisun-
gen, doch deckte der Wortlaut der ursprünglich beantragten Bestim-
mung auch angenommene Anweisungen. Demnach sollte die Ange-
wiesene, die auf die Anweisung hin leistet, auf Basis der beantragten 
Bestimmung stets die Anweisungsurkunde herausfordern können. Die-
ser Hintergrund spricht nun ganz deutlich gegen den Wertpapiercha-
rakter der Anweisung, denn auch Schuldscheine werden nicht als Wert-
papiere angesehen.524

Der Wortlaut der in zweiter Lesung beantragten Bestimmung, in der 
nur von einem Recht der Angewiesenen, die Aushändigung der Anwei-
sung zu verlangen, die Rede ist, nicht aber davon, dass die Angewiesene 
nur gegen Aushändigung der Urkunde zu leisten verpflichtet ist, wurde 
jedoch nach der zweiten Lesung geändert. Im zweiten Entwurf lautet 
nämlich § 621 – anders als in der zweiten Lesung beantragt – » Der An-
gewiesene ist nur gegen Aushändigung der Anweisung zur Leistung ver-
pflichtet. « Erst durch diese Änderung bekommt die wertpapierrechtliche 
Argumentationsschiene überhaupt eine Grundlage. Freilich bleibt im 
Dunkeln, was der Grund für diese Umstellung war. Aus den Materialien 
ist diesbezüglich nichts ableitbar, da dort zu § 785 BGB nur die Proto-
kolle der zweiten Lesung angeführt werden, der die Änderung aber zeit-
lich erst nachfolgte.525 Es ist zwar denkbar, dass durch die sprachliche 
Neufassung eine inhaltliche Änderung in Richtung Wertpapiercharakter 
der Anweisung geplant war. Da es für eine solche inhaltliche Änderung 
aber einerseits an einer Begründung fehlt und andererseits in den frü-
hen Kommentaren zum BGB 526 bei § 785 auf die in den Protokollen zur 

523 Mugdan, Materialien II 963.
524 Baumbach / Hefermehl / Casper, Wechselgesetz, WPR Rz 16; Hueck / Canaris Recht der 

Wertpapiere § 1 I 3.
525 In der Denkschrift ( Mugdan, Materialien II 1264 ) wird lediglich darauf verwiesen, 

dass die Regelung dem Schutz vor doppelter Inanspruchnahme dient, was sich 
freilich mit beiden Varianten vereinbaren lässt.

526 Vgl Planck / André, BGB § 785 Anm 1; Planck / Landois, BGB 4 § 785 Anm 1; Enneccerus, 
Lehrbuch I / 2 § 425 I 3; Oertmann, BGB 5 § 785 Anm 1a; Düringer-Hachenburg / Breit, 
HGB Vor §§ 363 ff Anm 49.
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Begründung der ursprünglich beantragten Bestimmung angeführte Be-
weiserleichterung für die Angewiesene und ein Recht derselben Bezug 
genommen wird, ist es aber umgekehrt durchaus naheliegend, dass hier 
nur eine redaktionelle, nicht jedoch eine inhaltliche Änderung gewollt 
war. Dann aber wäre der wertpapierrechtlichen Argumentation jegliche 
Grundlage entzogen.527

Eine endgültige Klärung der Frage, ob die Anweisung durch die Fas-
sung des § 785 BGB als Wertpapier gestaltet werden sollte oder nicht, 
ist angesichts der Unergiebigkeit der Materialien schwierig  528 und im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit jedenfalls nicht möglich.529 Es kann 
aber immerhin festgehalten werden, dass aufgrund der Redaktionsge-
schichte und der in den Materialien angegebenen Zwecke des § 785 BGB 
Zweifel an der Wertpapierqualifikation der hM durchaus gerechtfertigt 
erscheinen.

Jedenfalls aber führt die im 2. Entwurf in § 621 veröffentlichte und 
sodann in § 785 BGB übernommene Textierung zu Auslegungsschwie-
rigkeiten. Zur Leistung verpflichtet ist die Angewiesene gegenüber dem 
Anweisungsempfänger nämlich grundsätzlich nicht. Eine Verpflich-
tung zur Leistung an den Anweisungsempfänger besteht vielmehr le-
diglich dann, wenn die Angewiesene die Anweisung gegenüber dem 
Anweisungsempfänger angenommen hat. Vom Wortlaut her passt die 
Bestimmung also nur auf die angenommene Anweisung,530 während 

527 Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang noch darauf, dass zu einem Zeitpunkt, 
da die Textfassung noch nicht geändert war, und daher im Sinne des Antrags von 
Jakubezky noch auf ein Recht der Angewiesenen, die Anweisungsurkunde heraus-
zuverlangen, gerichtet war, von der zweiten Kommission ebenfalls entschieden 
wurde, dass die Anweisung gerade nicht den Charakter eines Verkehrspapieres 
bekommen sollte. Vgl dazu Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 792, 
619 f; Mugdan, Materialien II 967.

528 Insbesondere fehlen Protokolle der Redaktionskommission, aus denen sich even-
tuell Hinweise auf den Grund für die im Vergleich zum Antrag veränderte Fassung 
des § 621 des zweiten Entwurfes ergeben könnten ( siehe dazu Jakobs / Schubert, Be-
ratung, Einführung 2 ).

529 Zudem erscheint eine nähere Untersuchung für die Klärung der Grundstruktur 
der Anweisung auch nicht nötig, da sich die Frage auf einen Spezialfall des deut-
schen Rechts bezieht, dessen Lösung weder für das österreichische noch für das 
schweizerische Recht weiterführende Ergebnisse zu bieten vermag.

530 Vgl dazu MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 785 Rz 2; Larenz / Canaris, Schuldrecht 
II / 2 13 § 62 II 2; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 785 Rz 2. Siehe auch Düringer-
Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 49, der § 785 zwar auf angenommene 
und auf nicht angenommene Anweisungen anwenden will, bei nicht angenom-
menen Anweisungen aber offenbar voraussetzt, dass auf Basis des Deckungsver-
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die Redaktionsgeschichte nahelegt, dass eine Regelung gerade getrof-
fen wurde, um auch die nicht angenommene Anweisung abzudecken. 
Stützt man sich daher auf den Wortlaut, um den Wertpapiercharakter 
der Anweisung entgegen dem aus den Materialien hervorkommenden 
Zweck zu begründen, so ist dies nur für die angenommene Anweisung 
möglich.531

Dafür, dass es sich jedenfalls bei der nicht angenommenen Anwei-
sung nicht um ein Wertpapier handelt, sprechen aber noch weitere 
Gründe. Dass die nicht angenommene Anweisung kein Forderungs-
recht des Anweisungsempfängers begründet, schließt einen Wertpa-
piercharakter der Anweisung für sich allein betrachtet freilich noch 
nicht aus, da Wertpapiere auch andere Rechte als Forderungsrechte ver-
briefen können.532 Als derartige andere Rechte kommen bei einer nicht 
angenommenen Anweisung nur die Rechte, die der Angewiesenen und 
dem Anweisungsempfänger aus der Anweisung gegenüber der Anwei-
senden zustehen,533 in Frage. Durch die einseitig erklärte Anweisung 
verpflichtet sich nämlich die Anweisende der Angewiesenen und dem 
Anweisungsempfänger gegenüber, die Erbringung bzw Einhebung der 
Leistung als auf ihre Rechnung erfolgt anzuerkennen. Darauf stellt § 785 
BGB, an den zur Begründung der Wertpapiereigenschaft der Anweisung 
angeknüpft wird, freilich gerade nicht ab. Vielmehr setzt nach § 785 BGB 
lediglich die Zuwendung der Angewiesenen an den Anweisungsemp-
fänger die Aushändigung der Anweisungsurkunde voraus. Auf diese Zu-
wendung hat der Anweisungsempfänger aber eben kein Recht, da die 
nicht angenommene Anweisung nur Rechte gegenüber der Anweisen-
den nach sich zieht.534 Das Recht des Anweisungsempfängers und der 

hältnisses eine Leistungspflicht der Angewiesenen gegenüber der Anweisenden 
besteht.

531 Es wäre nämlich widersprüchlich, sich einerseits zur Begründung des Wertpa-
piercharakters der Anweisung auf den nur die angenommene Anweisung erfas-
senden Wortlaut zu stützen, andererseits aber die Materialien heranzuziehen, 
um eine Ausdehnung auch auf die vom Wortlaut nicht erfasste nicht angenom-
mene Anweisung zu begründen, obwohl die Materialien gegen den Wertpapier-
charakter sprechen. So aber die heute hM: MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 785 
Rz 2; BeckOGK / Körber, BGB § 785 Rz 6; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 II 2; 
Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 785 Rz 2; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 785 Rz 1; 
RGRK / Steffen, BGB § 785 Rz 2.

532 Müller-Christmann / Schnauder, Wertpapierrecht Rz 10; Soergel / Schnauder, BGB 13 
§ 783 Rz 4.

533 Soergel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 4.
534 Siehe dazu nur die Materialien Mugdan, Materialien II 318.
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Angewiesenen auf Einhebung bzw Erbringung der Leistung auf Rech-
nung der Anweisenden hängt demgegenüber nicht von der Aushändi-
gung der Anweisungsurkunde ab. Besonders deutlich zeigt sich dies an 
dem sich aus der Ermächtigung der Angewiesenen gegenüber der An-
weisenden ergebenden Recht, wäre es doch äußerst merkwürdig, wenn 
die Angewiesene zur Geltendmachung der Rückwirkung ihrer Leistung 
auf das Deckungsverhältnis der Anweisenden selbst die Anweisungsur-
kunde aushändigen müsste.

Während somit schon grundsätzlich zweifelhaft ist, ob sich aus 
§ 785 BGB die Wertpapiernatur der Anweisung ableiten lässt, so kann 
dies, wenn überhaupt, nur die angenommene Anweisung betreffen.535 
Dass die nicht angenommene Anweisung ein Wertpapier ist, lässt sich 
aus § 785 BGB hingegen nicht ableiten. Aber selbst wenn man die an-
genommene Anweisung als Wertpapier betrachten sollte, lässt sich 
daraus nicht auf das Erfordernis einer vertraglichen Begründung der 
Anweisung selbst schließen. Das Forderungsrecht des Anweisungsemp-
fängers beruht bei der angenommenen Anweisung nämlich auf dem 
Akzept der Angewiesenen und keinesfalls auf einem Vertrag zwischen 
Anweisender und Anweisungsempfänger.536 Zu berücksichtigen ist zu-
dem noch, dass die Begründung der Anweisung bei angenommenen 
und nicht angenommenen Anweisungen grundsätzlich gleich erfolgen 
muss, da sich typischerweise erst nachträglich klärt, ob die Anweisung 
von der Angewiesenen angenommen wird oder nicht. Auch bei der an-
genommenen Anweisung kann § 785 BGB daher nicht als Argument für 
die vertragliche Begründung der Anweisung herangezogen werden.

Es erschiene daher vorzugswürdiger, § 785 BGB trotz des überein-
stimmenden Wortlautes mit den §§ 808 Abs 2 Satz 1 und 797 S 1 BGB von 
vorne herein anders, nämlich im Sinne des in den Protokollen erläu-
terten Zwecks auszulegen: Demnach knüpft § 785 BGB nicht ein Recht 
des Anweisungsempfängers gegenüber der Anweisenden an die Aus-
händigung einer Urkunde, sondern räumt vielmehr der Angewiesenen 
aus Gründen der Beweiserleichterung ein Recht auf Aushändigung der 
Urkunde ein.537 Zum Wertpapier wird die Anweisung dadurch nicht.

535 Allgemein zur angenommenen Anweisung siehe unten IV.
536 Vgl auch Soergel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 6.
537 Damit käme man auch zu einer Übereinstimmung mit der Rechtslage bei der Zes-

sion. Der debitor cessus befindet sich ja in einer der Angewiesenen durchaus ver-
gleichbaren Lage, was die Legitimations- und Beweisproblematik angeht, sodass 
abweichende Regelungen hier nur schwer zu rechtfertigen wären.
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Sollte man in diesem ersten Schritt dennoch der hM folgen und von 
der Wertpapiernatur der Anweisung ausgehen, so scheitern Schlüsse 
für die gesetzgeberische Konzeption der Anweisung als Vertrag aus der 
Wertpapiernatur der Anweisung spätestens beim zweiten Schritt, also 
bei der Frage, ob die BGB-Anweisung als Wertpapier vertraglich begrün-
det werden muss:

Nach der hM setzt die Entstehung des verbrieften Rechts die ver-
tragliche Begebung des Wertpapiers voraus.538 Daraus werden für die 
Anweisung unterschiedliche Konsequenzen gezogen. Einerseits geht, 
wie ausgeführt, die hM davon aus, die mit der Anweisung verbundenen 
Ermächtigungen setzten einen Vertrag zwischen der Anweisenden und 
dem Anweisungsempfänger voraus.539 Schon die Ermächtigung beruht 
demnach auf Vertrag. Andere folgen zwar dem Ansatz, dass auch bei der 
Anweisung eine vertragliche Begebung des Wertpapiers nötig ist, quali-
fizieren aber dennoch die Anweisung als einseitiges Rechtsgeschäft. Es 
wird dabei zwischen der Anweisung als einseitigem Rechtsgeschäft und 
der Aushändigung der Anweisung als sachenrechtlichem Begebungs-
vertrag nach § 929 BGB differenziert.540 Wieder andere lehnen für die 
Frage der Rechtsbegründung beim Wertpapier die Vertragstheorie ab 
und vertreten stattdessen die Theorie vom mehrgliedrigen Rechtsge-
schäft. Demnach handelt es sich bei der Aushändigung der Anweisung 
um die formalisierte Anweisungserklärung, nicht hingegen um einen 
Begebungsvertrag. Eigentum an der Anweisung als Rektapapier gehe 
gemäß dem Gedanken des § 952 BGB über.541

Darauf, welche Theorie vorzugswürdig ist, braucht im vorliegenden 
Zusammenhang nicht weiter eingegangen zu werden. Für die Frage der 
Rechtsnatur der Anweisung genügt es an dieser Stelle vielmehr, die erste 
genannte Variante auszuschließen. Das Erfordernis einer vertraglichen 
Begründung schon der Ermächtigungen lässt sich nämlich auch auf Ba-
sis der durch die Rechtsscheintheorie ergänzten Vertragstheorie nicht 
ableiten. Obwohl nämlich die Theorie der vertraglichen Begebung von 

538 Baumbach / Hefermehl / Casper, Wechselgesetz, WPR Rz 33; Hueck / Canaris, Recht der 
Wertpapiere § 3 II; Zöllner, Wertpapierrecht 14 § 6 V.

539 PWW / Buck-Heeb, BGB 15 § 783 Rz 11; BeckOK / Gehrlein, BGB § 783 Rz 11; Münch-
Komm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 15; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 71; Staudin-
ger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 16; NK / Sohbi, BGB 3 § 783 Rz 20; Palandt / Sprau, 
BGB 79 § 783 Rz 10; Erman / Wilhelmi, BGB 15 § 783 Rz 8.

540 Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 2 d; Jauernig / Stadler, BGB 17 § 783 Rz 8.
541 MünchKomm / Hüffer, BGB 4 § 783 Rz 15, 21; jurisPK / Heermann, BGB 9 § 783 Rz 10, 23.
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Wertpapieren heute herrschend ist, hat der Gesetzgeber, wie aus § 793 
BGB und den entsprechenden Materialien deutlich wird, die Vertrags-
theorie gerade abgelehnt und ging stattdessen eindeutig von der Red-
lichkeitstheorie aus.542 Wenn aber der Gesetzgeber gar nicht von vertrag-
licher Begebung von Wertpapieren ausging, ist selbst dann, wenn man 
die Anweisung mit der hM als Wertpapier qualifiziert, aus dieser Quali-
fikation nicht abzuleiten, die Anweisung sei, entgegen dem bereits wei-
ter oben herausgearbeiteten gesetzgeberischen Konzept der Anweisung 
als einseitigem Rechtsgeschäft, nur vertraglich zu begründen. Dieses 
Ergebnis deckt sich auch damit, dass die Anweisung zwar schon früh 
als Wertpapier bezeichnet,543 daraus aber erst deutlich später auf die 
Vertragsnatur der Anweisung geschlossen wurde.544

Auf dem Ansatz, der Anweisung müsse als Wertpapier ein Vertrag 
zugrunde liegen, beruht auch die weitere Argumentation, der zufolge 
die Unanwendbarkeit der für das Wertpapierrecht unpassenden §§ 111 
und 180 BGB nur bei Annahme eines Vertrages zwanglos erklärbar sei.545 
Auch die Gegner der Vertragsnatur der Anweisung gehen davon aus, dass 
die §§ 111 und 180 auf die Anweisung nicht anwendbar seien, begrün-
den dies aber mit einer teleologischen Reduktion der genannten Bestim-
mungen.546 Eine derartige teleologische Reduktion der §§ 111 und 180 
BGB in Bezug auf die Anweisung lässt sich vor dem Hintergrund des 
Zwecks der genannten Bestimmungen ohne Probleme rechtfertigen: 
Sowohl § 111 BGB als auch § 180 BGB zielen nämlich nach den Motiven 
primär auf den Schutz des Dritten ab, der sich dem einseitigen Rechts-
geschäft nicht entziehen kann,547 wobei insbesondere Mahnungen und 
Kündigungen als Beispiele genannt wurden.548 Da jedoch bei der Anwei-
sung als doppelter Ermächtigung der neben dem Minderjährigen bzw 

542 Mugdan, Materialien II 388; Duncker in HKK §§ 793–808 Rz 22 ff. MünchKomm / Ha-
bersack, BGB 8 § 793 Rz 2; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) Vor §§ 793–808 Rz 17; 
Soergel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 6.

543 Jacobi, Wertpapierrecht 299.
544 So ging etwa Oertmann, BGB 5 § 783 Anm 3, § 785 Anm 1a, davon aus, dass es sich 

bei der Anweisung um ein Wertpapier handelt, verneinte aber die Vertragsnatur. 
Vgl auch Ulmer, Recht der Wertpapiere 138, der von einer Weisung an den Anwei-
sungsempfänger ausgeht.

545 Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 16; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 
Rz 15; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 71.

546 MünchKomm / Hüffer, BGB 4 § 783 Rz 14, Vor § 793 Rz 27.
547 Mugdan, Materialien I 425, 488.
548 Siehe Mugdan, Materialien I 428.
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dem vollmachtlosen Vertreter beteiligte Dritte nur ermächtigt wird und 
es ihm somit freisteht, die Ermächtigung in Anspruch zu nehmen oder 
nicht, ist bei der Anweisung keine Schutzwürdigkeit gegeben, die mit der 
Situation des Erklärungsgegners eines Minderjährigen oder vollmacht-
losen Vertreters bei einer Erklärung, deren Rechtsfolgen er sich nicht 
entziehen kann, vergleichbar wäre.549

Auch aus wertpapierrechtlichen Argumenten lässt sich die Vertrags-
natur der Anweisung daher nicht ableiten.

Zum wertpapierrechtlichen Gesichtspunkt sei zudem noch ange-
merkt, dass es dann, wenn die Rechtsordnung – wie oben herausge-
arbeitet – für die Entstehung bloßer Ermächtigungen einseitige Erklä-
rungen genügen lässt, durchaus sachgerecht erscheint, auch für die 
Verbriefung derartiger Ermächtigungen eine einseitige Erklärung genü-
gen zu lassen.550 Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass die wert-
papierrechtliche Argumentationslinie zur Begründung der Vertragsna-
tur der Anwendung jedenfalls auf die auch nach der Vorstellung der 
Gesetzesverfasser ja weiterhin mögliche mündliche Anweisung keine 
Anwendung finden kann, sodass es insoweit zu einer unterschiedlichen 
Beurteilung von schriftlichen und mündlichen Anweisungen käme.

( iii. )  Schlussfolgerungen
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass sich die Ver-
tragsnatur der Anweisung aus den in § 789 BGB vorgesehenen Pflichten 
des Anweisungsempfängers nicht überzeugend ableiten lässt, da die 
Anweisung für sich alleine betrachtet diese Pflichten gar nicht nach 
sich zu ziehen vermag.551 Auch wertpapierrechtliche Argumente kön-
nen für eine Qualifikation der Anweisung als Vertrag nicht fruchtbar 
gemacht werden. Selbst dann, wenn man entgegen dem in den Mate-
rialien zum Ausdruck kommenden Zweck der Bestimmung überhaupt 
davon ausgehen sollte, dass es sich bei der Anweisung um ein Wertpa-
pier handelt, kommt eine derartige Qualifikation nur für die angenom-
mene Anweisung in Betracht. Ein Erfordernis vertraglicher Begründung 

549 In diesem Sinne für Wertpapiere, unabhängig davon welcher Wertpapiertheorie 
gefolgt wird, bereits Ulmer, Recht der Wertpapiere 49 f. Für eine einschränkende 
Anwendung des § 111 etwa auch Oertmann, BGB 3 § 111 Anm 1b.

550 Vgl auch Soergel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 6.
551 So auch MünchKomm / Hüffer, BGB 4 § 783 Rz 14; RGRK / Steffen, BGB § 783 Rz 10.
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der Ermächtigungen lässt sich daraus aber nicht ableiten, da das Forde-
rungsrecht des Anweisungsempfängers bei der akzeptierten Anweisung 
jedenfalls erst mit dem Akzept zustande kommt. Schließlich ist noch zu 
berücksichtigen, dass die Gesetzesverfasser überhaupt nicht von einer 
vertraglichen Begebung von Wertpapieren ausgingen.

Darüber hinaus ist noch anzumerken, dass der Ansatz, der Anwei-
sung liege ein Vertrag zwischen Anweisender und Anweisungsempfän-
ger zugrunde, das Konzept der Doppelermächtigung nicht ausreichend 
berücksichtigt.552 Da die Anweisung ja nicht nur eine Ermächtigung des 
Anweisungsempfängers, sondern eben auch eine solche der Angewiese-
nen mit sich bringt,553 erscheint ein Abstellen auf einen Vertrag der An-
weisenden mit dem Anweisungsempfänger zur Begründung ( auch ) der 
Ermächtigung der Angewiesenen 554 zumindest verwunderlich,555 wer-
den doch Rechtsfolgen gegenüber der Angewiesenen ausgelöst, ohne 
dass sie am Vertrag beteiligt ist oder ihr die Ermächtigungserklärung 
zugegangen oder auch nur bekannt geworden sein muss.556 Zudem ist 
noch auf die Folgeprobleme hinzuweisen, die mit der Annahme eines 
Vertrages verbunden sind.557 Zu nennen sind etwa die Frage mangeln-
der Geschäftsfähigkeit des Anweisungsempfängers,558 jene nach der Be-

552 Vgl Pezold, Anweisung 18 f, der betont, die Anweisung enthalte zwei Ermächtigun-
gen, bei denen es sich um empfangsbedürftige Willenserklärungen handle.

553 Der nach den Materialien zudem die Hauptbedeutung zukommt. Siehe Jakobs /  
Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 590; Mugdan, Materialien II 312.

554 Differenzierend hier Enneccerus / Lehmann, Recht der Schuldverhältnisse § 204 I 1 
Fn 1 ), wonach nur die Ermächtigung des Anweisungsempfängers einen Vertrag 
voraussetze, während die Ermächtigung der Angewiesenen eine einseitige Erklä-
rung darstelle. Diese Differenzierung wird zwar der Bedeutung der Ermächtigung 
auch der Angewiesenen besser gerecht. Die Begründung für die Annahme der Ver-
tragsnatur der Ermächtigung des Anweisungsempfängers überzeugt jedoch nicht, 
da wieder nur die Verpflichtung des § 789 BGB als Unterscheidungsmerkmal ver-
bleibt, was – wie ausgeführt – mit dem von den Materialien genannten Konzept 
des doppelten iussus in Widerspruch steht.

555 Kritisch dazu auch Raab, Austauschverträge 167.
556 Auch dann, wenn zwar kein Vertrag, sondern eine einseitige Willenserklärung an-

genommen wird, stellt sich freilich dieselbe Problematik, solange man davon aus-
geht, dass diese einseitige Willenserklärung schon dann auch gegenüber der Ange-
wiesenen wirksam wird, wenn sie bloß dem Anweisungsempfänger zugekommen 
ist. Siehe dazu näher unten III.B.2.b ).

557 Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 34 geht demgegenüber davon 
aus, der Streit sei ohne praktische Bedeutung.

558 Siehe dazu bereits Enneccerus / Lehmann, Recht der Schuldverhältnisse § 204 I 1 Fn 1 ). 
Fehlt es an der ( ausreichenden ) Geschäftsfähigkeit des Anweisungsempfängers, 
müsste der Vertrag unwirksam sein. Zwar könnte die Einhebungsermächtigung 
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deutung der in der Anweisung ja jedenfalls enthaltenen ausdrücklichen 
Willenserklärung der Anweisenden gegenüber der Angewiesenen für 
den Vertrag,559 oder auch die Problematik, wie die Anfechtung des Ver-
trages wegen eines Willensmangels ablaufen soll.560 Besonders deutlich 

selbst als lediglich vorteilhaftes Geschäft qualifiziert werden, da sie für den Anwei-
sungsempfänger eine zusätzliche Möglichkeit schafft, die Leistung aus dem Valu-
taverhältnis zugewendet zu erhalten, und daher nach § 107 BGB bzw § 1903 Abs 3 
BGB als wirksam anzusehen sein. Dies gilt aber selbstverständlich nur dann, wenn 
die Anweisung allein nur eine Erhebungsermächtigung bewirkt und nicht, wie dies 
nach dem Vertragsansatz der Fall ist, auch die Übernahme der Pflichten des § 789 
BGB mitumfasst. Geht man von einer einseitigen Erklärung aus, wäre somit die Er-
hebungsermächtigung zugunsten des beschränkt Geschäftsfähigen wirksam, nicht 
hingegen die Pflichten des § 789, da er solche mangels ausreichender Geschäftsfä-
higkeit nicht übernehmen kann. Nach dem Vertragsansatz wäre hingegen jeden-
falls auch die Ermächtigung unwirksam. Es stellt sich daher die Frage, wie sich die 
Unwirksamkeit des Vertrages auf die Ermächtigung der Angewiesenen auswirkt. 
Beruhte die Ermächtigung der Angewiesenen tatsächlich auf dem Vertrag zwischen 
Anweisender und Anweisungsempfänger, müsste wohl auch diese unwirksam sein. 
Enneccerus / Lehmann, Recht der Schuldverhältnisse § 204 I 1 Fn 1, gehen freilich aus 
Vertrauensschutzgründen von der Wirksamkeit der Ermächtigung der Angewiese-
nen aus, was dann aber wiederum Zugang der Ermächtigung an die Angewiesene 
voraussetzt. Dem Ergebnis der Gültigkeit der Ermächtigung der Angewiesenen ist 
sicherlich zuzustimmen, doch kann dies nicht davon abhängen, ob der Angewie-
senen die mangelnde Geschäftsfähigkeit des Anweisungsempfängers bekannt ist. 
Sobald ihr die Anweisungsurkunde vom Anweisungsempfänger präsentiert wird, 
geht ihr ja jedenfalls im Wege des Anweisungsempfängers als Erklärungsboten 
eine ausdrückliche Willenserklärung der Anweisenden zu, die aber unabhängig 
von der Geschäftsfähigkeit des Anweisungsempfängers als reinem Boten gültig 
sein muss. Die Leistungsermächtigung wäre somit jedenfalls gültig. Auch wenn 
der Angewiesenen die mangelnde Geschäftsfähigkeit des Anweisungsempfängers 
bekannt sein sollte, muss eine im Einlösungsverhältnis erbrachte Zuwendung da-
her für das Deckungsverhältnis wirken, allerdings kommen in diesem Fall Scha-
denersatzpflichten der Angewiesenen gegenüber der Anweisenden in Betracht. Im 
Zusammenhang mit mangelnder Geschäftsfähigkeit des Anweisungsempfängers 
ist schließlich noch darauf hingewiesen worden, dass angesichts der Bestimmung 
des § 131 BGB zwischen einseitiger Ermächtigung und Vertrag kein großer Unter-
schied gegeben sei ( Erman / Wilhelmi, BGB 15 § 783 Rz 8 ), doch ist dann, wenn das 
Geschäft als lediglich vorteilhaft anzusehen ist, nach § 131 Abs 2 BGB Wirksamkeit 
mit Zugang an die beschränkt geschäftsfähige Person anzunehmen.

559 Auf deren Zugang bei der Angewiesenen kommt es zwar für den Vertragsansatz 
nicht an, es stellt sich aber die Frage, inwieweit sie für die Auslegung der Ermäch-
tigung der Angewiesenen eine Rolle spielt. Zu berücksichtigen ist auch, dass der 
Empfängerhorizont der Angewiesenen ein durchaus anderer sein kann als jener 
des Anweisungsempfängers.

560 Eine Anfechtung wird praktisch freilich nur interessant sein, wenn ein Widerruf 
der Anweisung ( etwa wegen eines vertraglichen Widerrufsausschlusses im De-
ckungsverhältnis ) nicht in Frage kommt. Hier ist zu klären, ob eine Anfechtung 
nur gegenüber dem Anweisungsempfänger als Vertragspartner oder auch gegen-
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zeigen sich die Schwierigkeiten der Konstruktion beim Widerruf, ist 
doch nach der hM der Vertrag zwischen Anweisender und Anweisungs-
empfänger durch einseitige Erklärung der Anweisenden gegenüber ei-
ner Dritten, nämlich der Angewiesenen, widerruflich.561

Insgesamt ist für die Rechtsnatur der Anweisung nach § 783 BGB 
daher davon auszugehen, dass die Ermächtigungen auf der Anweisung 
als einseitigem Akt beruhen. Die Theorie von der Vertragsnatur der An-
weisung vermag – jedenfalls aus der Außenperspektive – auch für das 
deutsche Recht nicht zu überzeugen.

b.	 	Rechtsnatur	der	Anweisung	im	schweizerischen	Recht

Die hM in der Schweiz geht davon aus, dass es sich bei der Anweisung 
um eine von der Anweisenden ausgehende einseitige Doppelermäch-
tigung handelt, die keinen Vertragscharakter aufweist.562 Eine Minder-
meinung vertritt jedoch auch zum schweizerischen Recht, der Anwei-
sung liege ein Vertrag zugrunde.563 Begründet wird dies aber durchaus 
anders als im deutschen Recht,564 da nicht auf einen Vertrag zwischen 
Anweisender und Anweisungsempfänger abgestellt, sondern vielmehr 

über der Angewiesenen in Betracht kommt und ob eine solche Anfechtung selbst 
dann erfolgen kann bzw muss, wenn die Anweisung der Angewiesenen noch gar 
nicht präsentiert wurde. Geht man von der Wirksamkeit der Ermächtigung be-
reits mit Vertragsschluss zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger aus, 
müsste konsequenterweise die Ermächtigung auch dann beseitigt werden, wenn 
sie der Angewiesenen noch gar nicht zugegangen ist. Vgl dazu auch unten Fn 2281 
zum Widerruf.

561 Siehe dazu näher unten V.A.2.
562 Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 7 ff; Engel, Contrats 575 f; Friz, OFK 3 Art 466 

OR Rz 1; Guhl / Koller / Schnyder / Druey Obligationenrecht § 54 Rz 1; T. Koller, Basler 
Kommentar OR I 7 Vor Art 466–471 OR Rz 1, Art 466 OR Rz 6; Lardelli, Kurzkom-
mentar Obligationenrecht Art 466 OR Rz 1; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommen-
tar Art 466 OR Rz 9, 27; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5539; Tevini, 
Commentaire Romand Art 466 CO Rz 1; sowie die ( jüngere ) Rechtsprechung des 
Bundesgerichts: BGE 132 III 609, 617 E 5.2; BGer 28.  5.  2013, 4A_10 / 2013, E 3.

563 Gautschi, Berner Kommentar Vor Art 466 OR Rz 3a ff.
564 Während in Deutschland ein zentrales Element für die Begründung der Vertrags-

natur der Anweisung in § 789 BGB gesehen wird, findet sich im schweizerischen 
Recht keine vergleichbare Argumentation. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass die in Art 467 OR vorgesehene Verpflichtung des Anweisungsempfängers, die 
Anweisende zu informieren, wenn er die Anweisung nicht annehmen möchte, nur 
im Falle einer Anweisung zur Zahlung ( wenn also die Anweisende Schuldnerin 
des Anweisungsempfängers ist ) eingreift. Siehe dazu auch unten III.F.2.b ) sowie 
III.F.2.c ) ( iii ).
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ein Doppelauftrag der Anweisenden unterstellt wird, der von der An-
gewiesenen und vom Anweisungsempfänger angenommen werden 
muss.565 Zwar war im Zuge der Reform des OR von 1911 zur Anpassung 
an die aktuelle Lehre und die Regelung des BGB, denen zufolge die An-
weisung als doppelte Ermächtigung zu verstehen war, die Anweisung 
aus dem Titel über den Auftrag herausgelöst und zu einem eigenstän-
digen Titel umgestaltet und im deutschen Text das Wort » beauftragt « 
durch das Wort » ermächtigt « ersetzt worden.566 Dennoch wurde weiter 
vertreten, die Anweisung beruhe auf einem Doppelmandat. Die Argu-
mentation beruht dabei primär auf der französischen Fassung des Tex-
tes von Art 466 OR, dessen erster Satz auch nach der Reform weiterhin 
von » contrat « und » mandat « spricht: 567

» L’assignation est un contrat par lequel l’assigné est autorisé à re-
mettre à l’assignataire, pour le compte de l’assignant, une somme 
d’argent, des papiers-valeurs ou d’autres choses fongibles, que l’as-
signataire a mandat de percevoir en son propre nom. «

In diesem Sinne hatte auch der französischsprachige Berichterstatter 
zum Nationalrat ausgeführt, am Charakter der Anweisung als Doppel-
mandat ändere sich nichts.568 Dies ganz im Gegensatz zum deutsch-
sprachigen Berichterstatter, dem zufolge die Anweisung durch die Än-
derung nicht mehr als Doppelmandat, sondern als Ermächtigungsfall 
besonderer Art zu verstehen sei.569 Vor dem Hintergrund der Rechtslage 
nach dem alten OR wurde für die Vertragsnatur der Anweisung weiters 
vorgebracht, ein Institut des positiven Rechts ändere seinen Charakter 
nicht dadurch, dass ein Wort in der Begriffsdefinition der damals herr-

565 Gautschi, Berner Kommentar Vor Art 466 OR Rz 3a.
566 Siehe dazu näher oben III.A.2.d ) ( ii ).
567 Art 406 alt lautete in der französischen Fassung: » L’assignation ou délégation est 

un contrat par lequel l’assignant charge l’assigné de payer à l’assignataire une 
somme d’argent que celui-ci est autorisé à percevoir en son propre nom. « Feuille 
Fédérale Suisse Année XXXIII. Volume III. No 26, 18. Juni 1881.

568 Stenographisches Bulletin des Nationalrates XIX, 709: » [ … ] l’assignation qui [ … ] 
formait un chapitre du titre du mandat en a été séparé pour former un titre spécial. 
Cette distinction qui pouvait se justifier déjà par le souci d’une classification plus 
claire et plus rationnelle est encore corroborée par les caractères spéciaux de ce 
contrat qu’une rédaction plus précise détermine exactement quoiqu’elle continue 
à en faire un double mandat contrairement à la doctrine encore actuellement en 
cours. «

569 Stenographisches Bulletin des Nationalrates XIX, 714, 716. Siehe dazu näher oben 
III.A.2.d ) ( ii ).
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schenden deutschen Doktrin angepasst werde, so dass die Anweisung 
auch nach der Änderung durch die Reform weiterhin als Doppelmandat 
qualifiziert werden könne.570 Auch in der älteren französischsprachigen 
Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Anweisung gehen einzelne Ent-
scheidungen davon aus, der Anweisung liege ein Vertrag zugrunde.571

Dieser weiterhin an ein Doppelmandat anknüpfenden Mindermei-
nung steht die Qualifikation der aktuellen Lehre und Rechtsprechung  572 
gegenüber, die in Anknüpfung an den deutschen und italienischen 573 
Text des 466 OR und die dort verwendeten Begriffe » ermächtigt « bzw 
» autorizzato « davon ausgehen, der Anweisung liege eine Doppelermäch-
tigung zugrunde. Anders als in Deutschland geht die hM jedoch nicht 
von der Vertragsnatur der Doppelermächtigung aus.574 Vielmehr wird 
angenommen, die Doppelermächtigung beruhe auf einseitiger Erklä-
rung der Anweisenden.575 Einer Annahme bedürfe die Anweisung hin-
gegen nicht.576 Die praktische Bedeutung der Frage, ob die Anweisung 

570 Gautschi, Berner Kommentar Vor Art 466 OR Rz 3a.
571 BGE 73 II 43, 46 f E 5 ( » contrat d’assignation «, geschlossen zwischen Anweisender, 

Angewiesener und Anweisungsempfängerin ); BGE 92 II 335, 339 E 4 ( » contrat ci-
vil ordinaire « ). In der neueren französischsprachigen Judikatur ( BGE 127 III 553, 
557 E 2e bb = Pra 2002, 224 E 2e bb; BGE 135 III 562, 565 E 3.4 ) wird von » contrat 
d’assignation « hingegen dann gesprochen, wenn die Angewiesene die Anweisung 
gegenüber der Anweisenden angenommen hat. Vgl dazu Beyeler, Handkommen-
tar 3 Art 466 OR Rz 9; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5540; Huguenin, 
Obligationenrecht 4 Rz 1188; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 466 
OR Rz 12. Vgl dazu auch unten III.F.1.

572 Siehe oben Fn 562.
573 Mediante l’assegno viene autorizzato l’assegnato di rimettere, per conto dell’assegnante, 

denaro, cartevalori od altre cose fungibili all’assegnatario e questi di ritirare la cosa in 
proprio nome.

574 Dies, obwohl im Rahmen der Reform bei der Ausgliederung der Anweisung aus dem 
Titel über den Auftrag die Anweisung auch als » besondere Vertragsart « bezeichnet 
wurde. Bericht des Bundesrates 1909, 7; Stenographisches Bulletin des Nationalra-
tes XIX, 714; vgl auch Protokoll der Expertenkommission vom 9. März 1909, 11.

575 BGE 132 III 609, 616 f E 5.2. Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 7; Engel, Contrats 
576; Guhl / Koller / Schnyder / Druey Obligationenrecht § 54 Rz 1; Huguenin, Obligatio-
nenrecht 4 Rz 1186; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 6; Lardelli, Kurz-
kommentar Obligationenrecht Art 466 OR Rz 1; Oser / Schönenberger, Zürcher Kom-
mentar Art 466 OR Rz 27; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5539; Tevini, 
Commentaire Romand Art 466 CO Rz 1; von Tuhr / Escher, Allgemeiner Teil II 20.

576 Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 27; Guhl / Koller / Schny-
der / Druey Obligationenrecht § 54 Rz 1; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht 
Art 466 OR Rz 1. Wurde die Anweisung vom Angewiesenen gegenüber dem Anwei-
senden angenommen, spricht das Bundesgericht freilich auch in jüngeren Ent-
scheidungen mitunter von einem » contrat d’assignation «. Siehe dazu oben Fn 571.
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auf einem Doppelmandat und damit auf einer vertraglichen Grundlage 
oder aber auf einer Doppelermächtigung ohne Vertragscharakter be-
ruhe, wird allerdings als gering angesehen.577

Insgesamt ist für das schweizerische Recht daher davon auszugehen, 
dass die Anweisung ein einseitiges Rechtsgeschäft darstellt und keinen 
Vertragscharakter aufweist.

c.	 	Rechtsnatur	der	Anweisung	im	österreichischen	Recht

In Österreich wird einhellig davon ausgegangen, dass die Anweisung auf 
einseitiger Willenserklärung beruht.578 Zwar sieht § 1401 ABGB Pflichten 
des Anweisungsempfängers vor, die jenen des § 789 BGB durchaus ver-
gleichbar sind, doch wird daraus nicht auf die Vertragsnatur der Anwei-
sung als solcher geschlossen, obwohl die in § 1401 ABGB vorgesehenen 
Pflichten des Anweisungsempfängers durchaus als von dessen Zustim-
mung abhängig angesehen werden. Die Frage, ob eine Doppelermäch-
tigung und damit eine Anweisung vorliegt, wird somit von derjenigen 
getrennt, unter welchen Umständen den Anweisungsempfänger Pflich-
ten aus der Anweisung treffen können.579

d.	 	Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich für die Rechtsnatur der Anweisung so-
mit Folgendes festhalten: Obwohl die hM zum deutschen Recht davon 
ausgeht, die Doppelermächtigung und damit die Anweisung beruhe 
auf einem Vertrag zwischen der Anweisenden und dem Anweisungs-

577 Protokoll der Expertenkommission vom 9. März 1909, 11; T. Koller, Basler Kommen-
tar OR I 7 Vor Art 466–471 OR Rz 1.

578 Ehrenzweig, System II / 1 2 284; Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 63; Ertl in Rum-
mel, ABGB 3 § 1400 Rz 1; Fink, ÖJZ 1985, 435; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, 
Schuldrecht AT 201; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1400 Rz 2; Löbl in 
Staub / Pisko, AHGB 3 II 162; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 8; Mayrhofer, Schuld-
recht AT 538; Neumayr in KBB 6 § 1400 Rz 1; Pisko, Lehrbuch 313; Rudolf in Schwi-
mann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1400 Rz 1; Spielbüchler, Schuldver-
hältnis 34; derselbe in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326. OGH 
6 Ob 330  /  68, QuHGZ 1969 H 2–3 / 56; 11.  1.  1979, 7 Ob 673  /  78. Zur Frage, ob es sich da-
bei um eine an zwei Empfänger gerichtete Erklärung oder aber um zwei separate 
Erklärungen handelt sogleich unten bei III.B.2.

579 Zum Verhältnis zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger und den Vor-
aussetzungen für das Eingreifen der Anzeigepflichten des § 1401 ABGB siehe näher 
unten III.F.2.b ) und III.F.2.c ) ( i ).
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empfänger, hat die dafür gebotene Begründung, insbesondere die in 
§ 789 BGB vorgesehenen Verpflichtungen bzw der Wertpapiercharak-
ter der Anweisung, einer genaueren Prüfung nicht standgehalten. Auch 
für das deutsche Recht ist daher entgegen der hM davon auszugehen, 
dass die Anweisung auf einseitiger Willenserklärung beruht. Die Aus-
gangslage in der Schweiz ist schon von vorne herein anders, da die Min-
dermeinung, der zufolge die Anweisung Vertragscharakter hat, an der 
mit der französischen Fassung des Art 466 OR begründeten Auffassung 
anknüpft, die Anweisung beruhe auf einem Doppelmandat. Wird die 
Anweisung – entsprechend der einhelligen aktuellen Lehre und Recht-
sprechung – als Doppelermächtigung qualifiziert, so wird diese als auf 
einseitiger Willenserklärung beruhend angesehen und eine allfällige 
Vertragsnatur der Ermächtigung nicht weiter problematisiert. Auch in 
Österreich wird übereinstimmend angenommen, die Anweisung be-
ruhe auf einseitiger Willenserklärung, während die Vertragsnatur nicht 
in Erwägung gezogen wird. Dies ist insoweit überzeugend, als eine Be-
gründung der Doppelermächtigung durch einseitige Willenserklärung, 
wie sich zum deutschen Recht gezeigt hat, der einzige mit der Entwick-
lungsgeschichte und der Dreieckskonstellation der Anweisung stimmig 
vereinbare Ansatz ist.580

2.  Doppelerklärung

a.	 	Eine	oder	zwei	einseitige	Erklärungen

Beruht die Anweisung nicht auf Vertrag, sondern auf einseitiger Wil-
lenserklärung, so sind in einem nächsten Schritt die näheren Voraus-
setzungen derartiger einseitiger Willenserklärungen zu untersuchen. 
Einigkeit besteht dabei darüber, dass die Anweisung an zwei Personen, 
nämlich an die Angewiesene und an den Anweisungsempfänger, ge-
richtet ist.581 Bei der Frage, wie diese Doppelerklärung weiter beschaf-
fen ist, teilen sich jedoch die Meinungen. Sofern die Frage überhaupt 
näher problematisiert wird und nicht einfach nur von einer doppelten 
Ermächtigung die Rede ist, wird teilweise von einer, teilweise aber auch 

580 Zur Frage, was gilt, wenn sich Angewiesene oder Anweisungsempfänger mit der An-
weisung einverstanden erklärt haben oder die Anweisung vollzogen wurde, siehe 
näher unten III.F und III.G.

581 In diesem Sinne bereits Ehrenzweig, System II / 1 2 284.
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von zwei einseitigen Willenserklärungen ausgegangen. Es sind somit 
zwei Ansätze zu unterscheiden: Einerseits wird die Anweisung als eine 
einseitige, wenn auch an zwei Personen adressierte, Willenserklärung 
angesehen, die zwei Ermächtigungen herbeiführt. Andererseits wird 
angenommen, jede Ermächtigung beruhe auf einer eigenen einseitigen 
Willenserklärung, sodass die Anweisung zwei einseitige Willenserklä-
rungen der Anweisenden voraussetze.

Für das österreichische Recht geht insbesondere Spielbüchler   582 da-
von aus, dass die Anweisung auf nur einer einseitigen Erklärung be-
ruhe, die aber doppelt adressiert sei.583 Wie die Anweisende regelmäßig 
zugleich Schuldnerin und Gläubigerin und die Anweisung auf beide 
Verhältnisse gerichtet sei, so seien Ausspruch und Widerruf in je einer 
Erklärung möglich und nur in ihrer näheren Bedeutung für das betrof-
fene Verhältnis getrennt zu beurteilen. Da die Anweisung ihrer Funk-
tion nach im Deckungsverhältnis auf das Valutaverhältnis 584 hinweise 
und im Valutaverhältnis ein Deckungsverhältnis voraussetze, sei sie als 
eine Erklärung auf beide Beziehungen gerichtet und treffe so in beiden 
Beziehungen eine Regelung; die an A gerichtete Anweisung » Zahlen Sie 
an C « bedeute notwendig für C ein » Empfangen Sie von A « und umge-
kehrt. Einer Verbindung zweier Erklärungen bedürfe es nicht.585

Demgegenüber wird im österreichischen Recht zumeist der zweitge-
nannte Ansatz vertreten, also angenommen, die Anweisung beruhe auf 
zwei einseitigen Willenserklärungen.586 Dies wird dabei jedoch nicht nä-
her begründet, sondern – wie es scheint – als vor dem Hintergrund der 
doppelten Ermächtigung selbstverständlich angesehen. Häufig wird 
daher überhaupt nur auf die doppelte Ermächtigung verwiesen, ohne 
dass stets eindeutig ableitbar wäre, ob an eine oder an zwei einseitige 
Willenserklärungen gedacht ist.587

582 Spielbüchler, Schuldverhältnis 33 f; derselbe in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3; Lukas in 
ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 8. Vgl auch F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 308 Fn 25a.

583 Spielbüchler, Schuldverhältnis 33.
584 Spielbüchler spricht von Zuwendung.
585 Spielbüchler, Schuldverhältnis 34.
586 Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1400 Rz 2; Fink, ÖJZ 1985, 435; Löbl in 

Staub / Pisko, AHGB 3 II 162; Mayrhofer, Schuldrecht AT 538; Neumayr in KBB 6 § 1400 
Rz 1; Pisko, Lehrbuch 313.

587 Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 201; Welser / Zöchling-Jud, 
Bürgerliches Recht II 14 Rz 709 ff. Davon, dass die Anweisung eine an den Angewie-
senen und an den Anweisungsempfänger gerichtete Erklärung ist, sprechen etwa 
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Ähnlich gestaltet sich die Situation in der Schweiz, wo ebenfalls Ei-
nigkeit besteht, dass die Anweisung sowohl an die Angewiesene als auch 
an den Anweisungsempfänger gerichtet ist, aber teils von einer  588 und 
teils von zwei einseitigen Willenserklärungen 589 ausgegangen wird. Wie-
derum fehlt es diesbezüglich weitgehend an Begründungen. Die Aus-
gangssituation ist mit der österreichischen somit im Wesentlichen ver-
gleichbar.590

Vor diesem Hintergrund stellt sich einerseits die Frage, ob zwischen 
den beiden vertretenen Auffassungen ein substantieller Unterschied 
besteht, und andererseits jene, welcher der beiden Ansätze vorzugswür-
dig erscheint. Entscheidend dafür ist das zwischen den beiden Ermäch-
tigungen bestehende Verhältnis. Dass ein Zusammenhang zwischen 
den beiden Ermächtigungen besteht, wird schon aus der eindeutigen 
Normierung der Doppelermächtigung in allen drei genannten Rechts-
ordnungen deutlich und ist auch unbestritten. Die genauere Beschaf-
fenheit dieses Zusammenhangs ist hingegen weniger deutlich und soll 
daher im Folgenden kurz beleuchtet werden.

Ehrenzweig, System II / 1 2 284; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 3; OGH 6 Ob 330  /  68, 
QuHGZ 1969 H 2–3 / 56, allerdings wiederum ohne dass daraus eindeutig ableitbar 
wäre, ob tatsächlich nur eine Erklärung für beide Ermächtigungen erforderlich 
sein soll. Fink, ÖJZ 1985, 435 ordnet die genannten Lehrmeinungen der hM zu, die 
auch eine Erklärung an den Anweisungsempfänger verlange.

588 Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 7; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 
Art 466 OR Rz 6; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 27.

589 Bucher, Obligationenrecht BT 265, 267; von Büren, Schweizerisches Obligationen-
recht BT 311; Engel, Contrats 576; Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1186; Tercier / Bi-
eri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5539; Lardelli, Kurzkommentar Obligationen-
recht Art 466 OR Rz 12. Vgl auch Tevini, Commentaire Romand Art 466 CO Rz 1.

590 Ganz anders stellt sich die Lage demgegenüber naturgemäß für Deutschland dar, 
wo die Anweisung von der hM als Vertrag zwischen der Anweisenden und dem 
Anweisungsempfänger charakterisiert wird. Diejenigen die, entgegen der hM, die 
Anweisung als auf einseitiger Willenserklärung beruhend ansehen, nehmen dabei 
überwiegend nur eine Anweisungserklärung an, aus der sich die beiden Ermächti-
gungen ergeben ( juris-PK / Heermann, BGB Rz 23; MünchKomm / Hüffer, BGB 4 § 783 
Rz 12; Jauernig / Stadler, BGB 17 § 783 Rz 6; vgl auch Düringer-Hachenburg / Breit, HGB 
Vor §§ 363 ff Anm 3, 14, wo jedoch überhaupt ausgeführt wird, die Anweisung ent-
halte keine Doppelermächtigung, es handle sich vielmehr um zwei Seiten ein und 
derselben Ermächtigung ). Ermächtige die Anweisende die Angewiesene für ihre 
Rechnung zu leisten, ermächtige sie damit notwendig auch den Anweisungsemp-
fänger zum Empfang der Leistung. Siehe aber auch Enneccerus / Lehmann, Recht 
der Schuldverhältnisse § 204 I 1 Fn 1, wo angenommen wird, die Ermächtigung der 
Angewiesenen sei einseitige Willenserklärung, jene des Anweisungsempfängers 
beruhe hingegen auf Vertrag.
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Zunächst ist festzuhalten, dass die Anweisung darauf abzielt, 
Rechtsfolgen im Verhältnis zu zwei Personen, nämlich der Angewie-
senen und dem Anweisungsempfänger, herbeizuführen, die sich nicht 
am selben Ort befinden. Die im Verhältnis zu den beiden Personen her-
beizuführenden Rechtsfolgen stimmen auch nicht überein, sondern 
sind vielmehr komplementär: Zwar beziehen sie sich auf denselben 
Zuwendungsgegenstand,591 doch wird die Angewiesene zur Leistung 
und der Anweisungsempfänger zur Einhebung derselben ermäch-
tigt.592 Berücksichtigt man nun, dass die Herbeiführung von Rechts-
folgen nach den allgemeinen Regeln Willenserklärungen voraussetzt, 
so erscheint es naheliegend, für den Fall der beabsichtigten Auslösung 
unterschiedlicher Rechtsfolgen gegenüber unterschiedlichen Personen 
zwei Willenserklärungen zu verlangen.

Dagegen spricht auch nicht, dass Anweisungen regelmäßig nur eine 
ausdrückliche Erklärung enthalten. Betrachtet man etwa den typischen 
Fall einer schriftlich erteilten indirekten ( also von der Anweisenden 
dem Anweisungsempfänger ausgehändigten und von diesem der Ange-
wiesenen vorgelegten ) Anweisung » zahlen Sie an den C «, so ergibt sich 
aus dieser ausdrücklichen, im genannten Beispiel im Wege der Boten-
schaft an die Angewiesene übermittelten, Erklärung im Regelfall auch 
die konkludente Erklärung der zweiten Ermächtigung, im konkreten 
Beispiel jene des Anweisungsempfängers zur Einhebung von der Ange-
wiesenen. Auf dieser Wirkung auch für den jeweils anderen Adressaten 
beruht ja der Ansatz, es sei nur eine Erklärung erforderlich.

Für die Annahme nur einer Erklärung kann ins Treffen geführt 
werden, dass die Anweisung – wie Spielbüchler   593 zu Recht hervorhebt – 
stets auf zwei verschiedene ( Grund ) verhältnisse gerichtet ist, für beide 
Grundverhältnisse Rechtsfolgen herbeiführen soll und auch auf beide 
Grundverhältnisse Bezug nimmt. Damit die Anweisung ihre Wirkungen 
entfalten kann, muss für alle Beteiligten klar sein, dass auf Basis einer 
Doppelermächtigung geleistet bzw eingehoben wird.594 Genau deshalb 

591 Siehe dazu näher unten III.G.3.
592 Der unterschiedliche Inhalt der Ermächtigungen wird im Zusammenhang mit der 

Frage, ob die Anweisung eine doppelte oder eine einfache Ermächtigung bewirke, 
auch von Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 11 hervorgehoben.

593 Schuldverhältnis 34.
594 Siehe Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326; Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 230; F. Bydlinski in 

Klang, ABGB 2 IV / 2, 308 Fn 25a. In diesem Sinne bereits Salpius, Novation 42 f; Hupka, 
Vollmacht 78 Fn 2. Vgl dazu auch unten III.B.2.b ) sowie insbesondere III.G.1.b ).
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geht das Gesetz von zwei Erklärungsempfängern aus.595 Liegt der An-
weisung nur eine einzige Erklärung zugrunde, die sowohl an die An-
gewiesene als auch an den Anweisungsempfänger adressiert ist, wird 
das Wissen beider Erklärungsempfänger um die Doppelermächtigung 
ohne Weiteres sichergestellt. Nimmt man nämlich an, dass die eine Er-
klärung stets beide Ermächtigungen enthält, so ist die in der einen Er-
klärung enthaltene Doppelermächtigung automatisch stets sowohl an 
die Angewiesene als auch an den Anweisungsempfänger gerichtet. Da-
ran ändert sich aber nichts, wenn von zwei einseitigen Erklärungen 
ausgegangen wird, solange aus jeder dieser Erklärungen wiederum 
zumindest implizit das Bestehen einer zweiten Ermächtigung ableit-
bar ist. Probleme könnten sich nur dann ergeben, wenn aus einer der 
beiden Ermächtigungserklärungen ( sei es zur Leistung oder zur Emp-
fangnahme ) für deren Empfänger nicht wenigstens implizit die Doppel-
natur der Ermächtigung ableitbar ist. Dann aber kann auch die Kons-
truktion als eine doppelt adressierte Erklärung nicht weiterhelfen, da 
diese ja definitionsgemäß beide Ermächtigungen umfassen muss.

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass die beiden Ermächti-
gungen nicht gleichzeitig erfolgen müssen, sondern vielmehr zeitlich 
auseinanderfallen können,596 solange nur deutlich ist, dass die jeweils 
erteilte Ermächtigung eben Teil einer Doppelermächtigung ist. Dies 
lässt sich mit der Konstruktion zweier Willenserklärungen leichter er-
fassen als mit nur einer, aber da ja auch beim Ansatz, es liege nur eine 
Erklärung vor, diese jedenfalls an zwei Adressaten gerichtet ist, lässt 
sich ein zeitliches Auseinanderfallen der beiden Ermächtigungen auch 
mit dieser Variante vereinbaren.

Insgesamt setzt die Anweisung somit eine für beide Erklärungs-
adressaten erkennbare Doppelermächtigung voraus. In diesem Punkt 
sind die beiden Ermächtigungen voneinander abhängig. Dieser Abhän-
gigkeit kann freilich, wie gezeigt wurde, mit beiden angesprochenen 
Konstruktionsvarianten – eine doppelt adressierte Willenserklärung 
oder zwei Willenserklärungen – Rechnung getragen werden.

Anders ist der Zusammenhang der beiden Ermächtigungen zu be-
urteilen, wenn es um die Frage der Bedeutung der Gültigkeit bzw Un-
gültigkeit einer der beiden Ermächtigungen für die jeweils andere geht. 
Zwar bewirkt die Anweisung entsprechend der Legaldefinition sowohl 

595 Vgl Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3.
596 Vgl Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 Rz 27.
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im österreichischen als auch im schweizerischen Recht eine Doppeler-
mächtigung, doch ergibt sich daraus nicht, dass dann, wenn eine der 
beiden Ermächtigungen unwirksam ist 597 bzw erfolgreich angefochten 
oder widerrufen wird, auch die andere Ermächtigung wegfällt. Eine gül-
tige Anweisung gibt es zwar nicht mehr, da eben keine Doppelermäch-
tigung mehr gegeben ist, die vorliegende gültige Ermächtigung entfal-
tet inter partes, also zwischen der Anweisenden und der jeweils gültig 
Ermächtigten, aber durchaus Rechtswirkungen.598 An dieser Stelle geht 
es freilich nicht darum, das genannte Ergebnis näher zu begründen.599 
Vielmehr soll überprüft werden, was sich daraus für die Fragestellung 
ableiten lässt, ob die Anweisung auf einer oder zwei einseitigen Willens-
erklärungen der Anweisenden beruht.

Am klarsten ist die Situation dann, wenn von zwei Willenserklärun-
gen ausgegangen wird. Beruht jede Ermächtigung auf einer eigenen 
Willenserklärung, so hat die Unwirksamkeit einer auf die Herbeifüh-
rung einer Ermächtigung beim Erklärungsempfänger gerichteten Er-
klärung zunächst nur Konsequenzen für diese Ermächtigung. Dass sich 
aus der Erklärung auch ergibt, dass eine weitere Ermächtigung erteilt 
wurde, kann für sich alleine betrachtet aber nicht ausreichen, um die 
Wirksamkeit dieser anderen Ermächtigung auch inter partes zu besei-
tigen. Aber auch bei der Konstruktion nur einer doppelt adressierten 
Willenserklärung, aus der sich beide Ermächtigungen ergeben, kann 
dann, wenn nur die Ermächtigung eines der beiden Adressaten der ein-
heitlichen Anweisungserklärung unwirksam ist, schon aus Vertrauens-
schutzgründen nicht davon ausgegangen werden, dass dadurch alleine 
bereits die Wirksamkeit der anderen Ermächtigung beseitigt wird. Viel-
mehr sind die Folgen für das jeweilige Grundverhältnis separat zu be-
urteilen. Wiederum ist das Ergebnis also bei beiden Konstruktionsva-
rianten gleich.

Ob die Anweisung auf einer einzigen doppelt adressierten oder aber 
auf zwei einzelnen Willenserklärungen beruht, ist somit letztlich eine 
rein terminologische Frage, die in Wahrheit nicht entscheidend ist. 
Maßgeblich ist vielmehr nur, dass die Anweisung tatsächlich sowohl 
an die Angewiesene als auch an den Anweisungsempfänger gerichtet 

597 Etwa weil sie den Adressaten nie zugeht. Vgl Bucher, Obligationenrecht BT 267.
598 Siehe von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 30 Fn 35, 36 f; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 333; Spiel-

büchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 2; Bucher, Obligationenrecht BT 267.
599 Siehe dazu näher unten V.B.1 und V.B.2.
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und zugegangen ist. Denn in ihrer Wirkung als Doppelermächtigung 
ist die Anweisung davon abhängig, dass auch wirklich beide Ermächti-
gungen gültig sind. Inter partes entfaltet freilich auch eine der beiden 
Ermächtigungen für sich alleine Rechtswirkungen.

Obwohl somit die Konstruktionsfrage, ob also die Anweisung als 
auf einer doppelt adressierten oder zwei einseitigen Willenserklärun-
gen beruhend angesehen wird, zweitrangig ist, erscheint die an zwei 
Willenserklärungen anknüpfende Variante klarer, da sie für die Aus-
lösung verschiedener Rechtsfolgen gegenüber zwei unterschiedlichen 
Personen zwei Willenserklärungen voraussetzt und dabei näher an den 
allgemeinen Regeln bleibt.

b.	 	Zugangserfordernis

Da die Anweisung eine Doppelermächtigung bewirkt und somit Rechts-
folgen sowohl gegenüber der Angewiesenen als auch gegenüber dem 
Anweisungsempfänger auslöst, ist nach den allgemeinen Regeln 600 da-
von auszugehen, dass die Erklärung, aus der sich die Ermächtigung 
ergibt, empfangsbedürftig ist. Sowohl der Angewiesenen als auch dem 
Anweisungsempfänger muss die Anweisungserklärung also zugehen. 
Dies gilt unabhängig davon, ob von einer doppelt adressierten oder aber 
von zwei einseitigen Erklärungen ausgegangen wird. Erst wenn die An-
weisungserklärung dem jeweiligen Ermächtigten zugegangen ist, wird 
sie diesem gegenüber wirksam. Für eine gültige Anweisung müssen 
freilich beide Ermächtigungen in Wirksamkeit getreten sein, sodass 
die Anweisung erst zustande kommt, wenn beide Ermächtigungen den 
Erklärungsempfängern zugekommen sind.

Für das österreichische Recht steht die Empfangsbedürftigkeit der 
entsprechenden Willenserklärungen nicht nur im Einklang mit den all-
gemeinen Regeln, sondern entspricht zudem auch der herrschenden 
Meinung.601 Bloße Kenntnisnahme reicht hingegen nicht aus, um eine 

600 Vgl § 862 a ABGB, § 130 BGB. Im schweizerischen Recht ist dies zwar nicht aus-
drücklich geregelt, wird aber aus Art 3 Abs 2; Art 5 Abs 3 und Art 9 Abs 1 OR abge-
leitet. Siehe dazu Bucher, Obligationenrecht AT 139 f; Gauch / Schluep / Schmid / Em-
menegger, Obligationenrecht AT I 11 Rz 196 ff; Jäggi, Zürcher Kommentar Art 1 Rz 404; 
A. Koller, Obligationenrecht AT 4 Rz 3.134 ff; C. Müller, Berner Kommentar Art 1 OR 
Rz 96; Kut, Handkommentar 3 Art 1 Rz 17; Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 179, 184 f.

601 Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 3; Fink, ÖJZ 1985, 435; Heidinger in Schwimann / Ko-
dek, ABGB 4 § 1400 Rz 4; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 8; Mayrhofer, Schuldrecht 
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wirksame Ermächtigung herbeizuführen. Ohne Zugang der Anweisungs-
erklärungen an beide Ermächtigten kann daher keine gültige Anweisung 
zustande kommen.602

Auch in der Schweiz sieht die herrschende Meinung die Willens-
erklärungen, auf denen die Anweisung beruht, als empfangsbedürftig 
an.603 Da die hM davon ausgeht, die Anweisung basiere auf einseitiger 
Willenserklärung, ergibt sich die Empfangsbedürftigkeit derselben aus 
den allgemeinen Regeln.604 Demnach wird die Anweisung mit Zugang 
der entsprechenden Willenserklärungen sowohl an die Angewiesene 
als auch an den Anweisungsempfänger  605 wirksam.606

Komplizierter stellt sich die Situation für das deutsche Recht dar. 
Wie bereits ausgeführt wurde, liegt dem BGB das Konzept einer in-
direkten schriftlichen Anweisung zugrunde. Die Anweisende händigt 
demnach die Anweisungsurkunde dem Anweisungsempfänger aus, der 
diese seinerseits der Angewiesenen vorlegt. Zudem beruht die Anwei-
sung nach herrschender, wenn auch problematischer, Ansicht 607 auf ei-
nem Vertrag zwischen Anweisender und Angewiesener. Für das Wirk-
samwerden der Anweisung stellt die heute ganz hM freilich unabhängig 
davon, ob die Anweisung als Vertrag zwischen Anweisender und Anwei-
sungsempfänger oder als einseitige Willenserklärung qualifiziert wird, 
auf die Aushändigung der Anweisungsurkunde an den Anweisungs-
empfänger ab.608

AT 538; Rudolf in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1400 Rz 1; 
Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326.

602 Anders noch Spielbüchler, Schuldverhältnis 34, der annahm, es reiche für das Wirk-
samwerden der Anweisung aus, dass die Angewiesene irgendwie von der Anwei-
sung erfahre. In der Folge hat Spielbüchler sich jedoch unter Verweis darauf, dass 
die Anweisung sowohl gegenüber der Angewiesenen als auch gegenüber dem An-
weisungsempfänger Rechtswirkungen herbeiführe, der hM angeschlossen ( Spiel-
büchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3 ).

603 Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 Rz 27; Beyeler, Handkommentar 3 
Art 466 OR Rz 7; Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1186; T. Koller, Basler Kommen-
tar OR I 7 Art 466 OR Rz 6; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 466 OR 
Rz 12; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5539.

604 Vgl Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 179, 1186.
605 Vgl dazu Mayer, Anweisung auf Schuld 22.
606 Anders sieht dies freilich Gautschi, Berner Kommentar Vor Art 466 OR Rz 3a ff, der 

ja davon ausgeht, der Anweisung liege ein Doppelmandat zugrunde.
607 Siehe dazu oben III.B.1.a ).
608 PWW / Buck-Heeb, BGB 15 § 783 Rz 9; BeckOK / Gehrlein, BGB § 783 Rz 11; MünchKomm /  

Habersack, BGB 8 § 783 Rz 14 f, 21; Heermann, Geldgeschäfte § 10 Rz 2; jurisPK / Heer-
mann, BGB 9 § 783 Rz 18; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 70 f; Staudinger / Marburger, 
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Mit der Aushändigung hat der Anweisungsempfänger die Anwei-
sungsurkunde und damit die formalisierte Anweisungserklärung  609 in 
der Hand. Damit ist ihm die Erklärung zugegangen. Jedenfalls ihm ge-
genüber muss die Anweisung – und damit die Ermächtigung zur Erhe-
bung der Leistung der Angewiesenen – daher im Zeitpunkt der Aushän-
digung wirksam sein.610 Nach der hM wird aber auch die Ermächtigung 
der Angewiesenen bereits mit der Aushändigung der Anweisungsur-
kunde an den Anweisungsempfänger, und damit zu einem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Anweisungserklärung der Angewiesenen noch 
nicht zugegangen ist.611 Während somit das österreichische und das 
schweizerische Recht einhellig davon ausgehen, dass die Ermächtigun-
gen erst wirksam werden, wenn sie den jeweils Ermächtigten zugegan-
gen sind, sieht das deutsche Recht für die Ermächtigung der Angewie-
senen von der Zugangsbedürftigkeit ab.

Dieses Ergebnis ist nicht nur vor dem Hintergrund der abweichen-
den Regelungen in Österreich und der Schweiz verwunderlich. Vielmehr 
lässt sich bereits aus den Materialien zum BGB ableiten, dass die Geset-
zesverfasser sehr wohl von der Zugangsbedürftigkeit beider Ermächti-
gungserklärungen ausgingen.612 Schon in den Erläuterungen zu § 225 
Teilentwurf wird nämlich ausgeführt, bei der schriftlichen Anweisung 
liege schon in der Präsentation derselben bei dem Assignaten die Auf-
forderung zur Zahlung von Seiten des Assignanten; es wurde also Zu-
gang auch an die Angewiesene vorausgesetzt.613 In den Motiven heißt  
 

BGB ( 2015 ) § 783 Rz 16; NK / Sohbi, BGB 3 § 783 Rz 10; Palandt / Sprau, BGB 79 § 783 Rz 3; 
Jauernig / Stadler, BGB 17 § 783 Rz 8; RGRK / Steffen, BGB § 783 Rz 9; Erman / Wilhelmi, 
BGB 15 § 783 Rz 8. Siehe auch schon Enneccerus, Lehrbuch I / 2 § 424 I 1, wo betont 
wird, mit der Aushändigung trete gleichzeitig die Ermächtigung des Empfängers 
zur Erhebung und der Angewiesenen zur Leistung in Kraft. Soergel / Schnauder, 
BGB 13 Vor §§ 783 ff Rz 11 geht demgegenüber von einem Doppelvertragsantrag aus, 
bei dem das Angebot der Anweisenden beiden Antragsgegnern, also der Angewie-
senen und dem Anweisungsempfänger, zugehen müsse.

609 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 21; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 785 Rz 1; 
Jauernig / Stadler, BGB 17 § 783 Rz 6.

610 Zugang der Anweisungserklärung an den Anweisungsempfänger ist somit auch 
dann erforderlich, wenn man annimmt, der Anweisung liege ein Vertrag zwischen 
Anweisender und Anweisungsempfänger zugrunde.

611 Vgl RGRK / Steffen, BGB § 790 Rz 9.
612 Auch Soergel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 10 nimmt an, dass der Gesetzgeber von 

zwei empfangsbedürftigen Willenserklärungen ausging.
613 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-

sung § 225, 6.
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es sodann, es sei weder nötig noch üblich, dass der Angewiesenen die 
Aufforderung der Anweisenden unmittelbar zugehe.614 Zugang ist also 
sehr wohl erforderlich, er muss lediglich nicht unmittelbar von der An-
weisenden an die Angewiesene erfolgen, sondern ist auch im Wege des 
Anweisungsempfängers möglich. Dementsprechend führte die Textie-
rung des § 605 des ersten Entwurfs zum BGB 615 aus, die Angewiesene sei 
ermächtigt, die Leistung an den Anweisungsempfänger für Rechnung 
der Anweisenden zu bewirken, ohne dass es einer weiteren Benachrich-
tigung der Angewiesenen von Seiten der Anweisenden bedürfe.616 Die 
Ermächtigung setzte also voraus, dass die Anweisung der Angewiese-
nen vom Anweisungsempfänger vorgelegt wurde. Der entsprechende 
Satz des § 605 E I wurde in der Folge zwar von der zweiten Kommission 
gestrichen, weil man es für selbstverständlich hielt, dass die dem An-
weisungsempfänger ausgehändigte schriftliche Erklärung auch für den 
Angewiesenen bestimmt sei,617 an der Grundwertung, dass Rechtsfolgen 
gegenüber der Angewiesenen Zugang der Anweisung voraussetzen, än-
derte dies freilich nichts.

Zudem entspricht die Zugangsbedürftigkeit auch der Ermächti-
gung der Angewiesenen den allgemeinen Regeln. Aufgrund der For-
mulierung des § 783 BGB enthält die Anweisungsurkunde ja jedenfalls 
eine ausdrückliche, an die Angewiesene gerichtete Willenserklärung 
der Anweisenden. Auf Basis von § 130 BGB ist aber zumindest grund-
sätzlich von der Empfangsbedürftigkeit von Willenserklärungen aus-
zugehen.618 Gründe, warum dies bei der in der Anweisungsurkunde 

614 Mugdan, Materialien II 312. Demgegenüber wurde im Zuge der Beratungen der 
ersten Kommission zu § 225 Teilentwurf auf Unklarheiten hingewiesen ( vgl Ja-
kobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 590 ).

615 Siehe oben nach Fn 315.
616 Vgl aber BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 70.1.
617 Mugdan, Materialien II 960; Planck / Landois, BGB 4 § 783 Anm 2e. Vgl auch Ja-

kobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 592 f; Mugdan, Materialien 
II 961, wo nicht nur auf das mit der Streichung des Zusatzes verbundene Risiko 
von Unklarheiten verwiesen, sondern zudem Folgendes ausgeführt wird: » Daß der 
Anweisende dem Angewiesenen die Anweisung ertheile, könne man nur sagen, 
wenn die Anweisungserklärung dem Angewiesenen zugekommen sei. «

618 Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass nach § 167 Abs 1 Fall 2 BGB auch 
bei der Außenvollmacht weder Zugang an den Bevollmächtigten noch dessen Be-
nachrichtigung erforderlich sind ( auf diese Parallele verweist jedoch BeckOGK / Kör-
ber, BGB § 783 Rz 70 ). Die Interessenlage bei der Vollmacht ist nämlich eine andere: 
geschützt wird durch diese Regelung primär der Dritte, der auf die Außenvollmacht 
vertraut ( vgl Hupka, Vollmacht 94 ). Im Zusammenhang mit der Ermächtigung der 
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enthaltenen Ermächtigung der Angewiesenen nicht der Fall sein soll, 
sind nicht ersichtlich.619 Dementsprechend wird in der älteren Litera-
tur, teilweise unter Verweis auf § 130 BGB,620 ausgeführt, die Anweisung 
beruhe auf empfangsbedürftigen einseitigen Willenserklärungen.621 Das 
Wirksamwerden auch der Ermächtigung der Angewiesenen setzt daher 
zusätzlich zur Aushändigung der Urkunde an den Anweisungsempfän-
ger auch noch Zugang an die Angewiesene voraus.622 Dieser wird typi-
scherweise dann vorliegen, wenn der Anweisungsempfänger die Anwei-
sungsurkunde iSd § 783 BGB zur Annahme oder Zahlung präsentiert.623 
Für die Zugangsbedürftigkeit spricht weiters, dass auch in modernen 
Kommentaren angenommen wird, die Anweisung erlösche, wenn die 
Anweisungsurkunde vor der Präsentation untergeht oder an die Anwei-
sende zurückgegeben wird.624 Würde die Anweisung nämlich bereits 
Rechtswirkungen gegenüber der Angewiesenen entfalten, bevor sie 
dieser zugegangen ist, käme ein Erlöschen der Anweisung ohne einen – 
nach § 790 BGB gegenüber der Angewiesenen zu erklärenden – Wider-
ruf  625 nicht in Betracht.

Geht man demgegenüber mit der heute hM davon aus, dass auch 
die Ermächtigung der Angewiesenen bereits mit Aushändigung der 

Angewiesenen entspräche dem der Schutz des Anweisungsempfängers. Dieser be-
darf eines solchen Schutzes aber nicht, da für sein Verhältnis zur Anweisenden 
ohnedies seine Erhebungsermächtigung entscheidend ist und nicht die Zahlungs-
ermächtigung der Angewiesenen.

619 Ausnahmsweise mag eine Empfangsbotenschaft des Anweisungsempfängers für 
die Angewiesene in Frage kommen ( siehe dazu näher unten III.B.3.a ) ); typischer-
weise wird dies mangels Einsetzung als Empfangsbote aber gerade nicht der Fall 
sein. Im Regelfall weiß die Angewiesene vor Präsentation der Anweisung durch 
den Anweisungsempfänger ja gar nichts von der Anweisung. Zu berücksichtigen 
sind zudem auch die typischerweise unterschiedlichen Interessen des Anwei-
sungsempfängers und der Angewiesenen, auf die bereits die Materialien zum BGB 
hinweisen. Siehe Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 590.

620 Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 3, 14. Vgl auch Riehl, Anwei-
sung 23, 32, 34.

621 So Oertmann, BGB 5 Vor § 783 Anm 1c; Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff 
Anm 3. Vgl auch Riehl, Anweisung 23, 32, 34; Pezold, Anweisung 18 f.

622 Auch Planck / Landois, BGB 4 § 783 Anm 2d verweist im Zusammenhang mit der Aus-
händigung der Anweisung nur darauf, dass darin die Ermächtigung des Empfän-
gers zur Erhebung der Leistung liegt.

623 RGRK / Steffen, BGB § 790 Rz 9.
624 BeckOK / Gehrlein, BGB § 790 Rz 5; Palandt / Sprau, BGB 79 § 790 Rz 7; RGRK / Steffen, 

BGB § 790 Rz 9. AA Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 8, 10; BeckOGK / Kör-
ber, BGB § 790 Rz 21.

625 Der nach § 790 BGB gegenüber der Angewiesenen zu erfolgen hat.
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Anweisungsurkunde an den Anweisungsempfänger Wirksamkeit er-
langt,626 wird die Natur der Anweisung als Doppelermächtigung nicht 
ausreichend berücksichtigt. Besonders deutlich wird dies, wenn man 
bedenkt, dass der Ermächtigung der Angewiesenen nach den Materia-
lien bei der Anweisung die Hauptbedeutung zukommt.627 Die hM legt 
den Fokus hingegen statt auf die Doppelermächtigung auf die Anwei-
sungsurkunde und deren Aushändigung an den Anweisungsempfän-
ger. Für diesen Verständniswandel kommen primär zwei Gründe in Be-
tracht. Zu nennen ist einerseits der bezüglich des Zugangs undeutliche 
Wortlaut des § 783 BGB, der es erlaubt, die Aushändigung der Anwei-
sungsurkunde an den Anweisungsempfänger als einzig entscheidend 
anzusehen.628 Andererseits sind die im Vergleich zum allgemeinen An-
weisungsbegriff eingeschränkte Regelung der Anweisung im BGB und 
der damit einhergehende Verlust des Kontexts zum weiten, auch direkte 
Anweisungen umfassenden Anweisungsbegriff anzuführen.

Vor diesem Hintergrund liegt es – entgegen der ganz herrschenden 
Meinung – auch für das deutsche Recht nahe, davon auszugehen, dass 
die Ermächtigung der Angewiesenen Zugang der Anweisungsurkunde 
auch an diese voraussetzt. Die Aushändigung der Urkunde ist demnach 
zwar Gültigkeitsvoraussetzung der Anweisung, für sich alleine betrach-
tet aber zumindest im Regelfall nicht ausreichend für das Wirksamwer-
den der Anweisung als Doppelermächtigung.

Insgesamt zeigt sich somit, dass, unabhängig davon, ob man der 
hier vertretenen Auffassung einer auf zwei einseitigen Erklärungen 
beruhenden Anweisung folgt oder von einer einzigen doppelt adres-
sierten Willenserklärung oder gar von einem Vertragsschluss zwischen 
Anweisender und Anweisungsempfänger ausgeht, die Anweisungser-
klärung ( en ) jedenfalls sowohl der Angewiesenen als auch dem Anwei-
sungsempfänger zugehen müssen.

626 Siehe nur MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 14 f, 21; BeckOGK / Körber, BGB 
§ 783 Rz 70; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 16.

627 Siehe Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 590; Mugdan, Mate-
rialien II 312.

628 Diese Unklarheiten wurden bereits im Rahmen der Beratungen der ersten BGB-
Kommission angesprochen. Siehe Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse 
III § 783, 590.
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3.  Erklärungsmodalitäten

Nachdem das Zustandekommen einer Anweisung somit jedenfalls dop-
pelten Zugang voraussetzt, ist in einem nächsten Schritt zu prüfen, ob 
bei der Anweisung besondere Erklärungsmodalitäten eingehalten wer-
den müssen. Nach den allgemeinen Regeln können Willenserklärun-
gen nicht nur ausdrücklich, sondern auch konkludent erfolgen. Zu-
dem müssen Willenserklärungen nicht notwendigerweise unmittelbar 
zwischen Erklärendem und Erklärungsempfänger ergehen. Vielmehr 
kann der Erklärende einen Erklärungsboten und der Erklärungsemp-
fänger einen Empfangsboten einsetzen. Schließlich herrscht nach den 
allgemeinen Regeln Formfreiheit. Im Folgenden werden die für die An-
weisung gültigen Erklärungsmodalitäten näher untersucht, wobei auf 
Formvorschriften separat eingegangen wird.

a.	 	Erklärungsmodalitäten	allgemein

Sofern nicht in der jeweiligen Rechtsordnung für die Anweisung Ab-
weichendes vorgesehen ist, gelten diese allgemeinen Regeln auch für 
die Anweisung. Soweit keine speziellen Vorschriften eingreifen, kön-
nen Anweisungserklärungen somit grundsätzlich nicht nur ausdrück-
lich, sondern auch konkludent erfolgen. Zudem ist das gültige Zustan-
dekommen der Anweisung grundsätzlich auch nicht davon abhängig, 
dass die Anweisende ihre Anweisungserklärungen direkt bzw unmittel-
bar gegenüber dem Anweisungsempfänger bzw gegenüber der Ange-
wiesenen abgibt. Stattdessen können Übermittlung und Empfang von 
Anweisungserklärungen auch im Wege der Botenschaft erfolgen. Die 
Anweisende kann daher die Willenserklärungen, aus der sich die Er-
mächtigungen ergeben, sowohl gegenüber dem Anweisungsempfänger 
als auch gegenüber der Angewiesenen unmittelbar abgeben. Es können 
aber auch Erklärungs- und / oder Empfangsboten zwischengeschaltet 
sein.

Fraglich könnte lediglich sein, ob dies – angesichts der mitunter ge-
genläufigen Interessen von Anweisender einerseits und Angewiesener 
bzw Anweisungsempfänger andererseits 629 – auch dann gilt, wenn die 
Angewiesene oder der Anweisungsempfänger als Bote der Anweisenden  

629 Vgl dazu Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 590.
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fungieren soll. Bereits an der BGB-Anweisung zeigt sich freilich, dass 
zumindest die Erklärungsbotenschaft des Anweisungsempfängers ein 
durchaus häufig anzutreffendes Phänomen ist. Bei dieser übergibt 
nämlich die Anweisende dem Anweisungsempfänger eine ausdrück-
liche schriftliche Anweisungserklärung, die dieser als Erklärungsbote 
der Angewiesenen übermittelt, die dadurch zur Leistung an den An-
weisungsempfänger ermächtigt wird. Gleichzeitig gibt die Anweisende 
damit unmittelbar gegenüber dem Anweisungsempfänger eine zumin-
dest konkludente Willenserklärung ab, die den Anweisungsempfän-
ger zur Einhebung der Leistung ermächtigt.630 Selbst im Standardfall 
wird somit die an die Angewiesene gerichtete Willenserklärung vom 
Anweisungsempfänger als Erklärungsbote der Anweisenden übermit-
telt. Umgekehrt kommt natürlich auch eine Übermittlung der Anwei-
sung an den Anweisungsempfänger im Wege der Angewiesenen als 
Botin der Anweisenden in Frage.631 Die an die Angewiesene gerichtete, 
diese zur Leistung auffordernde Anweisungserklärung enthält dann 
auch die den Anweisungsempfänger ermächtigende Willenserklärung 
der Anweisenden, die jenem – regelmäßig gleichzeitig mit der Leis-
tung – von der Angewiesenen übermittelt wird. Eine Empfangsboten-
schaft von Angewiesener oder Anweisungsempfänger ist zwar eben-
falls vorstellbar, praktisch wird eine derartige Gestaltung zumeist an 
der Einsetzung zur Empfangsbotin scheitern und daher eher selten 
vorkommen.632

Im österreichischen Recht bleibt es im Zusammenhang mit den 
angesprochenen Erklärungsmodalitäten bei den allgemeinen Regeln. 
Anweisungen können also nicht nur ausdrücklich, sondern auch kon-
kludent erklärt werden,633 und auch der Einsatz von Boten kommt in 
Frage, wobei auch eine Botenschaft von Angewiesener und Anweisungs- 

630 Sofern die Anweisende den Anweisungsempfänger nicht ohnedies ausdrücklich 
zur Einhebung der Leistung von der Angewiesenen ermächtigt.

631 V. Wolff, JheringsJB 84 ( 1934 ) 128; Fink, ÖJZ 1985, 435.
632 Vorstellbar ist eine Empfangsbotenschaft etwa bei eingliedrigen Überweisungen. 

Hier könnte die angewiesene Bank, die gleichzeitig die Bank des Empfängers ist, 
als Empfangsbotin des Anweisungsempfängers angesehen werden. Siehe dazu Ko-
ziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 32; Janisch, Online Banking 67.

633 Ehrenzweig, System II / 1 2 286; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 3; Heidinger in Schwi-
mann / Kodek, ABGB 4 § 1400 Rz 4; Mayrhofer, Schuldrecht AT 538; Rudolf in Schwi-
mann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1400 Rz 4; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 
325. OGH 5 Ob 512  /  88, ÖBA 1988, 926. Vgl auch bereits OGH 1 Ob 285  /  25, SZ 7 / 144.
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empfänger zulässig ist.634 Ob die Anweisung einerseits der Angewiese-
nen von der Anweisenden direkt oder indirekt vom Anweisungsemp-
fänger als Boten übermittelt wird und ob andererseits der Anweisungs-
empfänger die Anweisung direkt von der Anweisenden erhält oder aber 
indirekt unter Zwischenschaltung der Angewiesenen als Botin, ist für 
die Wirksamkeit der Anweisung ohne Bedeutung. Entscheidend ist 
vielmehr nur, dass die ( ausdrücklichen oder konkludenten ) Willens-
erklärungen, aus denen sich die beiden Ermächtigungen ergeben, so-
wohl der Angewiesenen als auch dem Anweisungsempfänger zukom-
men. Die genannten Differenzierungen spielen damit lediglich für die 
Erfassung typischer Fallgestaltungen eine Rolle, ohne dass sich da-
durch Konsequenzen für die Wirksamkeit der Anweisung ergeben. Die 
§§ 1400 ff differenzieren diesbezüglich nämlich ebenso wenig wie bei 
der Form der Anweisung  635 und auch aus den Materialien zu § 1400 
ABGB ist ableitbar, dass eine Anweisung nach den Vorstellungen der 
Gesetzesverfasser auch zunächst der Angewiesenen erteilt werden 
kann.636 Die Anweisende kann daher sowohl die Angewiesene als Er-
klärungsbotin gegenüber dem Anweisungsempfänger als auch den An-
weisungsempfänger als Erklärungsboten gegenüber der Angewiesenen 
einsetzen.

Sehr ähnlich ist die Situation im schweizerischen Recht. Auch dort 
können Anweisungen nicht nur ausdrücklich, sondern auch schlüs-
sig erklärt werden.637 Zudem kommt Botenschaft sowohl des Anwei-
sungsempfängers als auch der Angewiesenen in Frage. Art 466 OR geht 
grundsätzlich vom Regelfall einer dem Anweisungsempfänger erteilten 
schriftlichen Anweisung aus, die dieser dann der Angewiesenen über-
mittelt.638 Dass der Anweisungsempfänger als Erklärungsbote fungie-
ren kann, ist somit nicht zweifelhaft. Nach der hM besteht freilich auch 
kein Grund, Anweisungen, die der Angewiesenen nicht im Wege des 
Anweisungsempfängers, sondern vielmehr direkt übermittelt werden, 

634 Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 8. Vgl weiters Fink, ÖJZ 1985, 435; Koziol, JBl 1984, 122; 
Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3, 8 bei Fn 29. Zur Situation bei Akzept siehe 
unten bei Fn 1829.

635 Siehe dazu unten III.B.3.b ).
636 HHB 287.
637 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 4 f; Oser / Schönenberger, Zürcher 

Kommentar Art 466 OR Rz 26 f; Tevini, Commentaire Romand Art 466 CO Rz 12. AA 
Gautschi, Berner Kommentar Art 466 OR Rz 2a.

638 Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 27.
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die Gültigkeit abzusprechen.639 Zwar ist denkbar, dass die direkt der 
Angewiesenen übermittelte Anweisung von der Anweisenden zusätzlich 
auch noch dem Anweisungsempfänger gegenüber erklärt wird,640 doch 
kommt es darauf nicht an. Selbst wenn es an einer solchen – zusätzli-
chen – direkten Erklärung der Anweisenden fehlt und die Anweisung 
dem Anweisungsempfänger gegenüber nur im Wege der Angewiesenen 
erklärt wird, kommt eine gültige Anweisung zustande, denn die An-
gewiesene kann hier als Botin der Anweisenden angesehen werden.641 
Betont wird dies insbesondere im Zusammenhang mit der Banküber-
weisung.642 Insgesamt kommt es somit nach der hM für die Frage der 
Botenschaft der Angewiesenen bzw des Anweisungsempfängers im 
schweizerischen Recht ebenfalls nicht zu einer Einschränkung der all-
gemeinen Regeln.

Einen deutlich restriktiveren Ansatz wählt in diesem Zusammen-
hang das deutsche BGB. § 783 BGB stellt nämlich darauf ab, dass je-
mand eine Urkunde, in der er einen anderen anweist, Geld, Wertpa-
piere oder andere vertretbare Sachen an einen Dritten zu leisten, dem 
Dritten aushändigt.

Für das Verhältnis zwischen Anweisender und Angewiesener be-
deutet dies zunächst, dass die Anweisungsurkunde eine schriftliche 
Leistungsaufforderung an die Angewiesene zu enthalten hat. Es ist da-
her im Verhältnis zwischen Anweisender und Angewiesener vom Erfor-
dernis einer ausdrücklichen Erklärung auszugehen.643 Diese ausdrück-
lich erklärte Leistungsaufforderung wird der Angewiesenen freilich 
nicht direkt, sondern nur indirekt im Wege der vom Anweisungsemp-
fänger ausgehändigten Anweisungsurkunde übermittelt. Dementspre-
chend wird die BGB-Anweisung als indirekte bzw mittelbare Anweisung 

639 Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 8, 24; Gautschi, Berner Kommentar 
Vor Art 466 OR Rz 3b; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 6; Tevini, 
Commentaire Romand Art 466 CO Rz 12; siehe weiters Buis, Banküberweisung 
22; Bettschart, Virement en chaîne 138; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux 
Rz 5541; Voser, Bereicherungsansprüche 285 Fn 3. Differenzierend Mayer, Anwei-
sung auf Schuld 22 ff; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 27 f.

640 Vgl Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 27.
641 So etwa T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 6.
642 Vgl Buis, Banküberweisung 22; Voser, Bereicherungsansprüche 285 Fn 3.
643 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 16; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 

Rz 14. Vgl aber auch BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 69, der davon spricht, der An-
weisungsurkunde müsse die Doppelermächtigung zu entnehmen sein; dass dies 
ausdrücklich erklärt werden müsste, wird freilich nicht festgehalten.
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bezeichnet.644 Im ersten Entwurf war für die BGB-Anweisung in § 605 
zudem ausdrücklich festgehalten worden, dass eine zusätzliche Erklä-
rung der Anweisenden gegenüber der Angewiesenen nicht erforderlich 
ist.645 Obwohl der Satz später von der zweiten Kommission als selbstver-
ständlich wieder gestrichen wurde,646 lässt sich daraus doch eindeutig 
die Zulässigkeit der Erklärungsbotenschaft des Anweisungsempfängers 
für die Anweisende ableiten. Freilich mit der Einschränkung, dass dem 
Anweisungsempfänger die Anweisungsurkunde ausgehändigt worden 
sein muss.647 Sofern der Anweisungsempfänger die Anweisung der An-
gewiesenen präsentiert, fungiert er als Bote der Anweisenden. Die An-
weisende kann die Angewiesene auch noch zusätzlich direkt zur Leis-
tung an den Anweisungsempfänger auffordern, darauf kommt es aber 
nicht an und eine solche direkte Aufforderung der Angewiesenen durch 
die Anweisende ist für sich alleine betrachtet auch nicht ausreichend. 
Entscheidend ist nur die Aushändigung der Anweisungsurkunde an den 
Anweisungsempfänger, die dieser dann der Angewiesenen übermittelt. 
Im Rahmen der BGB-Anweisung fungiert somit der Anweisungsempfän-
ger als Bote der Anweisenden.648 Die allgemeinen Regeln zur Botenschaft 
sind dabei durch zusätzliche Erfordernisse, nämlich die Aushändigung 
einer die Leistungsaufforderung an die Angewiesene enthaltenden An-
weisungsurkunde, eingeschränkt.

Anders stellt sich die Situation für das Verhältnis zwischen Anwei-
sender und Anweisungsempfänger dar. Nach der hM zu § 783 BGB er-
gibt sich aus der Aushändigung der die Leistungsaufforderung an die 
Angewiesene enthaltenden Urkunde von der Anweisenden an den An-
weisungsempfänger dessen Ermächtigung, die Leistung bei der Ange-
wiesenen einzuheben.649 Da § 783 lediglich darauf abstellt, dass in der 

644 Siehe bereits Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 133. Siehe auch Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 
Rz 9.

645 Dazu näher oben bei Fn 615.
646 Mugdan, Materialien II 960.
647 Wurde die Anweisungserklärung dem Anweisungsempfänger gegenüber abgege-

ben, ohne dass jedoch eine Anweisungsurkunde ausgehändigt wird, scheidet eine 
BGB-Anweisung aus und somit kommt auch eine die Voraussetzungen der §§ 783 ff 
erfüllende Botenschaft des Anweisungsempfängers nicht in Frage.

648 Zur Frage der Zugangsbedürftigkeit der Ermächtigung gegenüber der Angewiese-
nen siehe oben III.B.2.b ).

649 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 14 f, 21, 32; BeckOGK / Körber, BGB § 783 
Rz 70, 73; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 16, 20. Siehe dazu oben 
III.B.2.b ).



142 Grundtatbestand der Anweisung  III.

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

Urkunde der Dritte zur Leistung angewiesen wird, reicht im Verhältnis 
zum Anweisungsempfänger eine konkludente Ermächtigung aus. Eine 
zusätzliche ausdrückliche Erklärung dieser Ermächtigung ist nicht er-
forderlich. Unterschiede zeigen sich darüber hinaus auch bei der Frage 
der Botenschaft. Da das BGB daran anknüpft, dass die Anweisende die 
Anweisungsurkunde dem Anweisungsempfänger aushändigt, erfüllt 
eine im Wege der Botenschaft der Angewiesenen dem Anweisungsemp-
fänger übermittelte Anweisung, selbst wenn es sich dabei um eine die 
Formerfordernisse ansonsten erfüllende Anweisungsurkunde handeln 
sollte, nicht die Kriterien des § 783 BGB. Eine Botenschaft der Angewie-
senen scheidet für den Bereich der BGB-Anweisung somit aus.

Schon § 225 Teilentwurf  650 ging von einer dem Anweisungsempfän-
ger ausgehändigten Anweisungsurkunde aus, die letzterer dann der 
Angewiesenen vorlegt, und aus der sich die Ermächtigung des Anwei-
sungsempfängers zur Einhebung der Leistung und jene der Angewiese-
nen zur Leistung an den Anweisungsempfänger ergibt. Im Rahmen der 
Beratungen der ersten Kommission wurde zwar versucht, eine Erweite-
rung des Anweisungsbegriffs des Entwurfes zu erreichen, mit der der 
Schwerpunkt auf die Aufforderung an die Angewiesene zur Leistung an 
den Anweisungsempfänger gelegt werden sollte, unabhängig davon, ob 
letzterer von der Anweisenden von der Anweisung besonders verstän-
digt wird.651 Der diesbezügliche Antrag wurde jedoch mit der Begrün-
dung abgelehnt, im praktischen Leben spielten die von § 225 des Teil-
entwurfes angesprochenen Anweisungen bei weitem die Hauptrolle, 
sodass bei der Normierung der Anweisung zumindest zunächst an sol-
che Anweisungen ( im engeren Sinne ) anzuknüpfen sei.652 Zwar wurde 
durchaus anerkannt, dass es auch andere Arten von Anweisungen gibt, 
diesbezüglich wurde jedoch betont, es bleibe vorbehalten zu prüfen, 
welche der zu beschließenden Vorschriften auf die Anweisung im weite-
ren Sinne auszudehnen seien.653 Durch die letztendlich in den §§ 783 ff 
BGB normierte, an die Aushändigung der Anweisungsurkunde an den 
Anweisungsempfänger anknüpfende, Regelung wurde somit der dama-
lige Standardfall der Anweisung zum einzig ausdrücklich geregelten 

650 Siehe oben bei Fn 311.
651 Windscheid Antrag Nr 275. Siehe Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III 

§ 783, 589 f.
652 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 589 f.
653 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 590.
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Fall. § 783 BGB erfasst also von vorne herein nur eine ganz spezielle Va-
riante der Anweisung.654

Dass die Anweisende der Angewiesenen die formalisierte Anwei-
sungsurkunde nicht ausgehändigt hat, bedeutet freilich nicht, dass 
keine Anweisungserklärung gegeben ist.655 Möglich ist zunächst eine 
von der Anweisenden sowohl der Angewiesenen als auch dem Anwei-
sungsempfänger gegenüber erklärte Anweisung ohne Aushändigung 
einer die Leistungsaufforderung an die Angewiesene enthaltenden Ur-
kunde an den Anweisungsempfänger. In Frage kommt weiters, dass 
der Anweisungsempfänger als Bote der Anweisenden fungiert, der der 
Angewiesenen die Anweisung übermittelt, ohne dass ihm eine ent-
sprechende formalisierte Anweisungsurkunde ausgehändigt wurde. 
Schließlich kann auch die Angewiesene als Botin der Anweisenden eine 
Anweisung oder sogar eine formalisierte Anweisungsurkunde übermit-
teln. Dann liegt eine sogenannte direkte oder unmittelbare Anweisung 
vor. Darunter versteht man eine Anweisung, die nicht dem Anweisungs-
empfänger ausgehändigt, sondern von der Anweisenden der Angewie-
senen erteilt wird.656 Allerdings erscheint dabei nicht die Unmittelbar-
keit der Übermittlung an und für sich entscheidend. Ein Einsatz von 
Boten ist nämlich durchaus möglich, solange es sich dabei nicht um 
den Anweisungsempfänger handelt.

Mangels Aushändigung einer die Leistungsaufforderung an die An-
gewiesene enthaltenden Urkunde an den Anweisungsempfänger erfül-
len all diese Varianten der Anweisung nicht die Voraussetzungen des 
§ 783 BGB. Sie werden, ebenso wie solche Anweisungen, die aus sonsti-
gen Gründen ( insbesondere da ihr Gegenstand nicht in Geld, Wertpa-
pieren oder anderen vertretbaren Sachen besteht ) nicht § 783 BGB ent-
sprechen, als Anweisungen im weiteren Sinne bezeichnet.657 Auf solche 

654 Vgl Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 131 ff; Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff 
Anm 1; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 8; BeckOGK / Körber, BGB § 783 
Rz 13; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 33 ff; RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 
Rz 1; BGHZ 6, 378, 383. Die Materialien zeigen hier deutlich, dass vom Gesetzgeber 
auch andere Fälle für möglich gehalten, aber bewusst nicht geregelt wurden. Siehe 
Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 792, 618 f.

655 V. Wolff, JheringsJB 84 ( 1934 ) 128.
656 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 19; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 20; Stau-

dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 34. Vgl zur Terminologie näher Ulmer, AcP 
126 ( 1926 ) 140 ff, der jedoch einen etwas weiteren Begriff der direkten Anweisung 
vertritt. Siehe auch Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 9 Fn 10.

657 Siehe Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 590.
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Anweisungen im weiteren Sinne sollen grundsätzlich die Regelungen 
der §§ 783 ff BGB analog angewendet werden, wobei freilich im Einzel-
nen Uneinigkeit besteht, welche Regelungen analog anwendbar sind.658

Da es bei der Anweisung im weiteren Sinne somit nicht auf die Aus-
händigung der Urkunde an den Anweisungsempfänger ankommt, ist 
auf die allgemeinen Regeln zurückzugreifen. Daher können bei der An-
weisung im weiteren Sinne sowohl der Anweisungsempfänger als auch 
die Angewiesene als Boten der Anweisenden fungieren.

Insgesamt lässt sich somit für das deutsche Recht festhalten, dass 
durch die Anknüpfung des § 783 BGB an die Aushändigung der Anwei-
sungsurkunde an den Anweisungsempfänger die Art und Weise, in der 
die Anweisungserklärung zu erfolgen hat, im Vergleich zu den allge-
meinen Regeln stark eingeschränkt wird. Insbesondere muss bei der 
BGB-Anweisung der Anweisungsempfänger als Bote der formalisierten 
Anweisungsurkunde fungieren, während die Angewiesene nicht als Er-
klärungsbotin der Anweisenden in Betracht kommt. Begründet werden 
diese Einschränkungen lediglich mit dem Verweis auf die praktisch feh-
lende Bedeutsamkeit solcher nicht der BGB-Anweisung entsprechen-
den Anweisungen.659 Bei der Anweisung im weiteren Sinne sind dem-
gegenüber die allgemeinen Regeln anwendbar. Mangels Abstellens auf 
eine Aushändigung der Urkunde an den Anweisungsempfänger kom-
men sowohl konkludent erklärte Anweisungen als auch eine Boten-

658 Siehe dazu MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 19; RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 
Rz 9 f; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 21; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 
Rz 33 ff; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 29 ff, 38 ff. Zur Anwendung anweisungs-
rechtlicher Normen des BGB auf Anweisungen iwS vgl bereits Mugdan, Materialien 
II 312. Zur Frage, inwieweit bei Anweisungen im weiteren Sinne ein Akzept möglich 
ist, siehe unten bei Fn 1704 sowie IV.D.2.b ).

659 Auch bezüglich der Frage der Botenschaft von Anweisungsempfänger und An-
gewiesener werden in den Materialien zum BGB keine besonderen Gründe für 
die einschränkenden Vorgaben des § 783 BGB angeführt. Es findet sich lediglich 
ein allgemeiner Hinweis auf die möglicherweise unterschiedliche Interessenlage 
des Anweisungsempfängers und der Angewiesenen ( Jakobs / Schubert, Beratung, 
Schuldverhältnisse III § 783, 590 ). Doch handelt es sich dabei nicht um ein anwei-
sungstypisches Phänomen. Dass die Interessen eines Boten von den Interessen 
desjenigen, für den er als Bote tätig wird, abweichen, ist immer möglich. Generell 
wird dies freilich nicht zum Anlass genommen, die Möglichkeit einer Botenschaft 
einzuschränken, sondern es wird demjenigen, der sich eines Boten bedient, über-
lassen, über den Boteneinsatz zu entscheiden. Über die auch allgemein möglicher-
weise anzutreffenden Interessenskonflikte zwischen demjenigen, der sich eines 
Boten bedient und dem Boten selbst hinaus, sind aber keine Gründe ersichtlich, 
die eine Einschränkung der Botenschaft bei der Anweisung rechtfertigen würden.
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schaft sowohl der Angewiesenen als auch des Anweisungsempfängers 
in Frage und es ist auch nicht entscheidend, ob die Anweisung direkt 
oder indirekt erfolgt.

b.	 	Formvorschriften

( i. )  Form der Anweisung in Österreich, der Schweiz  
und Deutschland

Auch bei der Form der Anweisung zeigen sich deutliche Unterschiede 
zwischen dem österreichischen und schweizerischen Recht auf der ei-
nen und dem deutschen Recht auf der anderen Seite. Sowohl im ös-
terreichischen als auch im schweizerischen Recht ist die Anweisung 
nämlich grundsätzlich nicht an eine bestimmte Form gebunden.660 
Demgegenüber knüpft das deutsche Recht für die BGB-Anweisung da-
ran an, dass die Anweisende dem Anweisungsempfänger eine Urkunde 
aushändigt, in der sie die Angewiesene zur Leistung an den Anwei-
sungsempfänger auffordert.

Für das österreichische Recht wurde eine Einschränkung der Anwei-
sung bezüglich der Form von den Redaktoren der dritten Teilnovelle 
ausdrücklich abgelehnt.661 Die Materialien bezeichnen die schriftlichen 
Anweisungen als zwar praktisch überwiegend, halten aber mündliche 
Anweisungen oder schriftliche, die nicht als selbständige Urkunde gege-
ben sind, für » keine so seltene Erscheinung «. Gegen eine Beschränkung 
der Normen des bürgerlichen Rechts auf schriftliche Anweisungen wird 
in den Materialien weiters vorgebracht, dass für die praktisch wichtigs-
ten Gestaltungen der schriftlichen Anweisungen ohnedies durch beson-
dere Normen – des Handelsgesetzbuches und des Scheckgesetzes – Vor-
sorge getroffen sei.662 Die Anweisung ist somit im österreichischen Recht 

660 Möglich ist freilich, dass für eines der Grundverhältnisse eine Formvorschrift 
einzuhalten ist; diese betrifft dann aber eben nicht die Anweisung, sondern das 
Grundverhältnis, das dogmatisch von der Anweisung zu trennen ist, auch wenn 
ein solches durch die Anweisung konkludent mitbegründet werden sollte.

661 EBRV 153; HHB 286. Kritisch dazu Krasnopolski, ABGB Regierungsvorlage 37; Well-
spacher, Kritische Bemerkungen 28 f.

662 HHB 286 f. Dem steht nach den Vorstellungen der Gesetzesverfasser auch nicht 
entgegen, dass einzelne Vorschriften des Anweisungsrechts wie schon nach den 
§§ 1400 ff ABGB alt hauptsächlich für den Fall der schriftlichen Anweisung zur 
Anwendung gelangen würden, und es sei nicht ausgeschlossen, dass sie auch 
für nicht schriftliche Anweisungen zur Geltung kämen. So könne auch eine dem 
Assignatar mündlich bekannt gegebene Anweisung einen Inhalt iSd § 1402 ABGB 
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nicht an eine besondere Form gebunden 663 und kann daher – obgleich 
schriftliche Erteilung üblich ist – auch mündlich oder konkludent erteilt 
werden.664 Dies entspricht den allgemeinen Regeln für Willenserklärun-
gen und dem in § 883 ABGB verankerten Grundsatz der Formfreiheit. 
Abweichungen von diesen allgemeinen Regeln sind für den Bereich der 
Anweisung bürgerlichen Rechts nicht vorgesehen. Anderes gilt freilich 
für die unternehmerische Anweisung des § 363 UGB, die Schriftlichkeit 
voraussetzt,665 sowie für die Anweisungssonderformen gezogener Wech-
sel und Scheck, bei denen im Wechselgesetz bzw im Scheckgesetz be-
sondere Formerfordernisse vorgesehen sind.666

Auch im schweizerischen Recht sind für die gewöhnliche bürger-
lich-rechtliche  667 Anweisung in den Artikeln 466 ff OR keine besonde-
ren Formerfordernisse vorgesehen.668 Das Bundesgericht hat ausdrück-
lich hervorgehoben, dass das schweizerische Recht die Anweisung nicht 
von irgendwelchen Formvorschriften abhängig macht.669 Gewöhnliche 
Anweisungen können somit auch mündlich oder konkludent begrün-
det werden.670 Anderes gilt für die Inhaberanweisungen des Art 471 OR, 

haben, aus dem sich Einwendungen des Assignaten gegen Ansprüche des Assigna-
tars ergeben.

663 OGH 5 Ob 512  /  88, ÖBA 1988, 926. Ehrenzweig, System II / 1 2 286; Ertl in Rummel, ABGB 3 
§ 1400 Rz 3; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1400 Rz 4; Löbl in Staub /  
Pisko, AHGB 3 II 163; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 10; Mayrhofer, Schuldrecht AT 
538; Neumayr in KBB 6 § 1400 Rz 3; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 325 f; Spielbüchler in 
Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3.

664 Ehrenzweig, System II / 1 2 286; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 3; Heidinger in Schwi-
mann / Kodek, ABGB 4 § 1400 Rz 4; Mayrhofer, Schuldrecht AT 538; vgl auch Spielbüch-
ler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3.

665 Schuhmacher in Straube / Ratka / Rauter, UGB I 4 § 363 Rz 8 ( Stand 1.  12.  2017 ); Schuh-
macher in Torggler, UGB 3 § 363 Rz 3; Weiß, in Artmann, UGB 1.2 3 § 363 Rz 13.

666 Siehe dazu § 1 WechselG sowie § 1 ScheckG.
667 Vgl aber T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 4; Tevini, Commentaire 

Romand Art 466 CO Rz 13.
668 Gautschi, Berner Kommentar Art 466 OR Rz 2a; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 

Art 466 OR Rz 4 f; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 26; Te-
vini, Commentaire Romand Art 466 CO Rz 12; BGE 92 II 335, 339 E 4 = Pra 1967, 252 
E 4. Siehe weiters Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 11; von Büren, Schwei-
zerisches Obligationenrecht BT 311; Guhl / Koller / Schnyder / Druey Obligationenrecht 
§ 54 Rz 3; Engel, Contrats 576 f; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 466 
OR Rz 12.

669 Dabei betont das Bundesgericht den Gegensatz zum deutschen Recht, das nur die 
verurkundete Anweisung kenne, um ihre Zirkulationsfähigkeit im Handel zu er-
höhen. BGE 92 II 335, 339 E 4 = Pra 1967, 252 E 4.

670 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 4; Oser / Schönenberger, Zürcher 
Kommentar Art 466 OR Rz 26; Tevini, Commentaire Romand Art 466 CO Rz 12. 
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da dieser auf schriftliche Anweisungen zur Zahlung an den jeweiligen 
Inhaber abstellt.671 Besondere Formerfordernisse sind zudem für die 
sogenannten wechselähnlichen Anweisungen oder Ordreanweisungen 
nach den Art 1147 ff OR 672 sowie für die in besonderer Wertpapierform 
verurkundeten Anweisungen 673 gezogener Wechsel ( Art 991 ff OR ) und 
Check ( Art 1100 ff OR ) vorgesehen. Somit gelten bei der Anweisung auch 
im schweizerischen Recht nur ausnahmsweise im Vergleich zu den all-
gemeinen Regeln strengere Formvorschriften.

Ganz anders ist die Situation in Deutschland, denn dort sind 
Formvorschriften nicht nur für Wechsel,674 Scheck 675 und kaufmänni-
sche Anweisung  676 vorgesehen, sondern auch für die BGB-Anweisung 
der §§ 783 ff BGB. Anders war dies noch in § 225 des Teilentwurfs zum 
Obligationenrecht, der auch mündliche Anweisungen erfasste. In der 
Begründung zu diesem Entwurf wurde betont, ein begrifflicher Un-
terschied zwischen mündlicher und schriftlicher Anweisung bestehe 
nicht.677 Der Entwurf gehe vom Prinzip der Formfreiheit aus und es 
liege kein Grund vor, bei der Anweisung eine Ausnahme zu machen. 
Vielmehr könne man die Entscheidung über die Wahl der Schriftform 
den Parteien überlassen, was in der Regel ohnedies im eigenen Inter-
esse der Parteien zur Schriftform führe.678 Die Schriftform wurde somit 
zwar als Regelfall angesehen, die Regelung freilich nicht auf schriftliche 
Anweisungen eingeschränkt. Dies änderte sich im Zuge der Arbeiten der 

Gautschi, Berner Kommentar Art 466 OR Rz 2a bezeichnet die Anweisung zwar 
ebenfalls als formfrei, betont aber, der Gegenstand der Anweisung schließe eine 
konkludente Erteilung aus.

671 Bei den Inhaberanweisungen handelt es sich nach der hM um Wertpapiere: Gaut-
schi, Berner Kommentar Art 471 OR Rz 1b, 2a; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 
Art 471 OR Rz 1; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 471 OR Rz 1; vgl 
auch Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 471 OR Rz 2, Art 466 OR Rz 26; 
aA Tevini, Commentaire Romand Art 471 CO Rz 2.

672 Diese wurden als Konzession an die Kantone vorgesehen, in denen ursprüng-
lich französisches Wechselrecht galt, wo es auf die Verwendung der Bezeichnung 
Wechsel nicht ankam. Siehe Botschaft des Bundesrathes 1879, BBl 1880 I 149, 224 f.

673 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Vor Art 466–471 OR Rz 2.
674 Siehe Art 1 ( deutsches ) WG. Vgl auch Hueck / Canaris, Recht der Wertpapiere § 6 IV.
675 Siehe Art 1 ( deutsches ) ScheckG. Vgl auch Hueck / Canaris, Recht der Wertpapiere 

§ 20 I.
676 § 363 HGB. Siehe Canaris in GroßKomm HGB 4 § 363 Rz 21.
677 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-

sung § 225, 6.
678 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-

sung § 225, 8 f.
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ersten Kommission. Allerdings ging es dabei nicht grundsätzlich da-
rum, den vom Teilentwurf gewählten Standpunkt zur Formfreiheit der 
Anweisung in Frage zu stellen. Ansatzpunkt für die Einschränkung war 
vielmehr der Gedanke, dass bei der Herausarbeitung von Regeln für die 
Anweisung an die in der Praxis häufigsten Fälle, also die Anweisung im 
engeren Sinne, anzuknüpfen sei.679 Mündliche Anweisungen aber wur-
den als Anweisungen im weiteren Sinne betrachtet 680 und daher ausge-
klammert, indem seit der Redaktionsvorlage für den Redaktionsaus-
schuss der ersten Kommission auf eine Anweisungsurkunde abgestellt 
wird, auch wenn aus den Materialien deutlich wird, dass etwa eine bei 
gleichzeitiger Anwesenheit von Anweisender, Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger mündlich erteilte Anweisung ohne Weiteres als gültig 
angesehen wurde.681

Die Regelung des § 783 BGB blieb in der Folge auf die Anweisung im 
engeren Sinne beschränkt, da für die Anweisung im weiteren Sinne kein 
eigener Regelungsbedarf gesehen wurde.682 § 783 BGB knüpft an die 
Aushändigung einer Anweisungsurkunde an den Anweisungsempfän-
ger an, weshalb diese Bestimmung ausschließlich schriftliche Anwei-
sungen erfasst. Dabei sind die Voraussetzungen des § 126 BGB einzuhal-
ten. Schriftlichkeit bedeutet somit grundsätzlich Unterschriftlichkeit.683 
Die Schriftlichkeit der Anweisung erleichtert die Beweissituation und 
die Anknüpfung an eine zu übergebende Urkunde erhöht die Möglich-
keit der Weitergabe der Anweisung, wodurch die Verkehrstauglichkeit 
der Anweisung gesteigert wird.

Anweisungen, die nicht die in § 783 BGB vorgesehene Schriftlichkeit 
aufweisen, wie etwa eine mündliche Anweisung  684 oder auch eine An-
weisung in bloßer Textform ( § 126 b BGB ), sind zwar keine Anweisungen 

679 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 783, 590.
680 » [ Es zeige sich, ] daß den Regelfall des Entwurfs die schriftliche Anweisung bilde 

und die nichtschriftliche Anweisung in den Bereich der vorläufig auszuscheiden-
den Anweisung im weiteren Sinne falle. « Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhält-
nisse III § 783, 590.

681 Mugdan, Materialien II 312.
682 Mugdan, Materialien II 312.
683 MünchKomm / Einsele, BGB 8 § 125 Rz 3; Staudinger / Hertel, BGB ( 2017 ) § 125 Rz 9. 

Zur Frage inwieweit auch elektronische Form zulässig ist vgl MünchKomm / Ha-
bersack, BGB 8 § 783 Rz 16; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 65; Staudinger / Marburger, 
BGB ( 2015 ) § 783 Rz 13; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 5.

684 Vgl dazu bereits Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 133 f.
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im Sinne des § 783 BGB.685 Sie sind freilich auch nicht gemäß § 125 BGB 
formnichtig,686 sondern stellen Anweisungen im weiteren Sinne dar. Auf 
diese sind aber die Regelungen der §§ 783 ff grundsätzlich analog anzu-
wenden.687

Insgesamt zeigt sich sowohl für das österreichische als auch für das 
schweizerische und deutsche Recht, dass im Vergleich zu den allgemei-
nen Regeln strengere Formvorschriften dann vorgesehen sind, wenn 
Instrumente betroffen sind, bei denen der Verkehrsfähigkeit erhöhte 
Bedeutung zukommt, wie insbesondere bei Wechsel oder Scheck. Die 
Frage der Verkehrsfähigkeit spielte freilich auch für die im deutschen 
Recht schon bei der bürgerlich-rechtlichen Anweisung vorgesehenen 
Formvorschriften eine Rolle.

( ii. )  Konversion
Soweit für die Spezialformen der Anweisung strenge Formgebote vor-
gesehen sind, wie insbesondere bei Wechsel und Scheck, kommt bei 
Nichteinhaltung dieser Formgebote in allen drei genannten Rechtsord-
nungen Konversion in Frage.

Zum österreichischen Recht entspricht es der hM, dass formungül-
tige Wechsel oder Schecks in bürgerlich-rechtliche oder – soweit deren 
zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sind – in unternehmerische An-
weisungen gem § 363 Abs 1 UGB umgedeutet werden können.688 Auch 
in Deutschland können nach hL formungültige Wechsel und Schecks 
in bürgerlich-rechtliche oder kaufmännische Anweisungen nach § 363 
Abs 1 HGB umgedeutet werden.689 In der Schweiz kommt ebenfalls Kon-

685 Ebenso wie Anweisungen, in denen andere Vorgaben des § 783 BGB nicht einge-
halten wurden, wie insbesondere direkte Anweisungen.

686 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 19; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 16.
687 Zur bedeutsamen Frage der analogen Anwendbarkeit des § 784 BGB siehe unten 

IV.D.2.b ).
688 Binder, Konversion 168 f; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 202 f; Schuhmacher in 

Straube / Ratka / Rauter, UGB I 4 § 363 Rz 8 ( Stand 1.  12.  2017 ); Schuhmacher in Torgg-
ler, UGB 3 § 363 Rz 3. Vgl auch OGH 8 Ob 2082  /  96 a, SZ 69 / 85 = EvBl 1996 / 123.

689 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 780 Rz 37 f mwN, § 783 Rz 28; BeckOGK / Körber, 
BGB § 783 Rz 34; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 780 Rz 37 ff, § 783 Rz 38 f; So-
ergel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 22; RGRK / Steffen, BGB § 780 Rz 22, Vor § 783 Rz 12; 
Hueck / Canaris, Recht der Wertpapiere § 6 V 4 a; Baumbach / Hefermehl / Casper, 
Wechselgesetz Art 2 WG Rz 9, 11 mwN, Art 2 ScheckG Rz 5; Bülow, Wechselgesetz 
Art 2 WG Rz 9, Art 2 ScheckG Rz 3; für den Scheck BGH BGHZ 147, 145 = NJW 2001, 
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version in Frage. Formungültige Wechsel oder Schecks können in An-
weisungen nach Art 466 OR oder aber in wechselähnliche Ordreanwei-
sungen iSv Art 1147 OR, wechselähnliche Zahlungsversprechen nach 
Art 1152 OR oder ein sonstiges indossierbares Papier iSv Art 1152 OR 
umgedeutet werden.690

c.	 	Bewertung	der	Erklärungsmodalitäten

Es hat sich somit gezeigt, dass sowohl bei der Form als auch bei den 
sonstigen Erklärungsmodalitäten das österreichische und das schwei-
zerische Recht einen ganz anderen Weg als das deutsche Recht einge-
schlagen haben. Während die Gesetzesverfasser in allen drei Rechts-
ordnungen davon ausgingen, dass schriftliche indirekte Anweisungen 
den Regelfall darstellen, wurden daraus unterschiedliche Schlüsse ab-
geleitet.

Im österreichischen und schweizerischen Recht wurden Regeln auf-
gestellt, die sich zwar am genannten Regelfall orientieren, aber nicht auf 
diesen eingeschränkt sind. Obwohl die §§ 783 ff BGB sowohl dem schwei-
zerischen als auch dem österreichischen Recht als Vorbild für die Re-
form der Anweisungsbestimmungen dienten, haben die Gesetzesverfas-
ser in Österreich und der Schweiz die genannten Einschränkungen bei 
der Form oder bei den sonstigen Erklärungsmodalitäten nicht übernom-
men und sich für eine Lösung entschieden, die neben dem Standard-
fall auch weniger typische oder häufige Fälle von Anweisungen erfasst. 
Im Ergebnis entstanden Normen, die bei den Erklärungsmodalitäten 
keine Einschränkungen vorsehen und auch keine besondere Form vor-
schreiben. Entscheidend ist nur, dass die entsprechende Willenserklä-
rung  691 sowohl dem Anweisungsempfänger als auch der Angewiesenen 
zukommt. Dadurch wurden flexible Regelungen geschaffen, die es erlau-
ben, das Grundgerüst der Anweisung auch für neuere, nicht dem Stan-
dardfall der vorletzten Jahrhundertwende entsprechende Gestaltungen 

1855. AA RG JW 1930, 1376 f; JW 1935, 1778; einschränkend Palandt / Sprau, BGB 79 § 783 
Rz 13; Jauernig / Stadler, BGB 17 § 783 Rz 14.

690 Meier-Hayoz / von der Crone, Wertpapierrecht 3 Rz 531; Beyeler, Handkommentar 3 
Art 471 Rz 10; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 4, Art 471 Rz 8. Zum 
Scheck BGE 80 II 82, 87 E 4 = Pra 1954, 125 E 4; BGE 40 II 405, 408 E 2. Vgl auch 
Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 26.

691 Mag man nun davon ausgehen, dass es sich dabei um eine oder zwei Erklärungen 
handelt. Dies ist, wie oben gezeigt wurde, letztlich nur eine terminologische Frage.
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fruchtbar zu machen, was insbesondere für den modernen bargeldlosen 
Zahlungsverkehr von Bedeutung ist. Der Verzicht auf Einschränkungen 
bei Form und Erklärungsmodalitäten entspricht darüber hinaus auch 
den allgemeinen Regeln und überzeugt umso mehr, wenn man berück-
sichtigt, dass es sich bei der Anweisung um ein reines Abwicklungsins-
trument handelt.

Auch die Verfasser des BGB gingen davon aus, dass es neben dem 
damaligen Standardfall der indirekten schriftlichen Anweisung andere 
Formen von Anweisungen gibt und diesen sollte auch die Gültigkeit 
nicht abgesprochen werden. Allerdings wurde angenommen, dass für 
diese kein Regelungsbedarf bestehe. Bei einer ähnlichen Ausgangslage 
wie im österreichischen und schweizerischen Recht entschied man sich 
somit, nur den Standardfall im BGB zu regeln, sodass die §§ 783 ff alle 
anderen Arten von Anweisungen von vorne herein nicht direkt erfassen 
und nur eine analoge Anwendung in Betracht kommt.

Bei dieser Entscheidung ging es freilich nicht primär darum, die 
Formfreiheit oder die für Anweisungen verfügbaren Erklärungsmoda-
litäten einzuschränken. Insbesondere zielte etwa auch die Einschrän-
kung auf die schriftliche Form nicht auf den Schutz vor Übereilung ab. 
Entscheidend war vielmehr, dass man für die damals bedeutendsten 
Fälle der Anweisung eine klare Regelung schaffen wollte. Durch die Re-
gelung der Standardsituation sollte zudem Verkehrszwecken gedient 
und die Übertragbarkeit der Anweisung erleichtert werden.692 Demge-
genüber war man der Meinung, es sei nicht notwendig, für Anweisun-
gen, die diesem im Verkehr üblichen Schema nicht entsprachen, eigene 
Regelungen zu schaffen.

Wie die Entwicklung insbesondere des bargeldlosen Zahlungsver-
kehrs gezeigt hat, unterlagen die Redaktoren des BGB diesbezüglich 
einer Fehleinschätzung. Die enge positivrechtliche Regelung  693 hat in 
Kombination mit einer restriktiven Haltung bezüglich der analogen 
Anwendung im Ergebnis dazu geführt, dass heute die BGB-Anweisung 
von geringer praktischer Bedeutung ist.694 Problematisch erscheint 

692 Zur Einschränkung des Akzepts als abstraktes Schuldversprechen auf schriftlich 
auf der Anweisungsurkunde vorgenommene Erklärungen siehe unten IV.C.3.a ) ( ii ).

693 Vgl Meder, FS Huwiler 441 ff, 464 ff; Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 58; Eisenried, 
Anweisung 159 f. Kritisch zur engen Sonderregelung bereits Wendt, Anweisungs-
recht 12 ff; Pezold, Anweisung 7.

694 So bereits Ulmer, Recht der Wertpapiere 131, 133; vgl auch Loewenfeld, Anweisung 
42 ff; siehe weiters MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 3; BeckOGK / Körber, BGB 
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besonders, dass dadurch der weitere, vom BGB vorausgesetzte Anwei-
sungsbegriff im Dunkeln bleibt, obwohl Anweisungen im weiteren 
Sinne durch die BGB-Regelung nicht abgeschafft werden sollten. Trotz 
dieser vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklungen ungünsti-
gen gesetzlichen Ausgangslage, kann die Anweisung durch eine Besin-
nung auf den weiteren Anweisungsbegriff und eine genauere Heraus-
arbeitung desselben freilich auch außerhalb des engen Korsetts der 
§§ 783 ff BGB zur Lösung von Problemen des modernen Zahlungsver-
kehrs fruchtbar gemacht werden.

C.  Bedingung und Befristung der Anweisung

1.  Allgemeines

Entsprechend den bisherigen Überlegungen setzt das gültige Zustan-
dekommen einer Anweisung voraus, dass sowohl der Angewiesenen als 
auch dem Anweisungsempfänger die Anweisungserklärung zugegan-
gen ist. Während für Österreich und die Schweiz für die bürgerlich-
rechtliche Anweisung grundsätzlich keine zusätzlichen Einschränkun-
gen der Erklärungsmodalitäten vorgesehen sind, ist die diesbezüglich 
sehr wohl einschränkende Regelung des BGB nur auf eine ganz spezi-
elle Form der Anweisung gemünzt, sodass für Anweisungen, die dieser 
Form nicht entsprechen, nur, aber immerhin, eine analoge Anwendung 
in Frage kommt. Ist somit deutlich, was die Grundvoraussetzungen für 
das Zustandekommen der Anweisung sind, kann in einem nächsten 
Schritt geklärt werden, inwieweit bei der Anweisung Bedingungen oder 
Befristungen zulässig sind.

Entsprechend dem Grundsatz der Privatautonomie sind Einschrän-
kungen rechtsgeschäftlicher Erklärungen durch Bedingungen oder 
Befristungen grundsätzlich zulässig.695 Bedingungs- und Befristungs-
feindlichkeit ist demgegenüber nur ausnahmsweise dann anzunehmen, 

§ 783 Rz 24 f; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 6; Soergel / Schnauder, BGB 13 
§ 783 Rz 2, 40; RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 8.

695 §§ 897 ABGB; § 158 BGB; Art 151 OR. Siehe Rummel, ÖBA 1999, 647; für Deutsch-
land: Staudinger / Bork, BGB ( 2020 ) Vor §§ 158–163 Rz 34; MünchKomm / Westermann, 
BGB 8 § 158 Rz 24; Merle, AcP 183 ( 1983 ) 90; für die Schweiz: Bucher, Obligationen-
recht AT 510; Ehrat, Basler Kommentar OR I 7 Vor Art 151–157 OR Rz 1 ff, 4; Roth Pel-
landa, Handkommentar 3 Art 151 OR Rz 2.
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wenn besondere Gründe dafür gegeben sind.696 Dies gilt auch für einsei-
tige Rechtsgeschäfte, die daher grundsätzlich ebenfalls als bedingungs-
freundlich anzusehen sind.697 Allerdings wird bei einseitigen Gestal-
tungserklärungen regelmäßig das Interesse des Erklärungsgegners an der 
Vermeidung eines Schwebezustandes für die Bedingungs- bzw Befris-
tungsfeindlichkeit der jeweiligen Gestaltungserklärung sprechen.698 Ver-
gleichbare Gründe sind bei der Anweisung jedoch nicht ersichtlich. Die 
Anweisung beruht zwar auf einseitigen Willenserklärungen der Anwei-
senden, doch bewirken diese lediglich die Ermächtigung der Angewie-
senen und des Anweisungsempfängers, sodass ein diesen Erklärungs-
empfängern unzumutbarer Schwebezustand von vorne herein nicht zu 
befürchten ist. Einer belastenden Anweisung muss nämlich die Ange-
wiesene auch bei der Anweisung auf Schuld 699 selbst dann nicht Folge 
leisten, wenn, wie im österreichischen Recht, eine Befolgungspflicht be-
steht.700 Auch die grundsätzliche Widerruflichkeit der Anweisung, wie 

696 Rummel, ÖBA 1999, 647; derselbe in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 897 Rz 15 ff; vgl weiters 
Beclin in Klang, ABGB 3 § 897 Rz 73 ff; Gschnitzer in Klang, ABGB 2 III 656 ff; Kietaibl 
in ABGB-ON 1.05 § 897 Rz 50 ff; Staudinger / Bork, BGB ( 2020 ) Vor §§ 158–163 Rz 34 ff; 
MünchKomm / Westermann, BGB 8 § 158 Rz 27 ff; Ehrat, Basler Kommentar OR I 7 Vor 
Art 151–157 OR Rz 4, 5a; Roth Pellanda, Handkommentar 3 Art 151 OR Rz 3.

697 Rummel, ÖBA 1999, 647; Merle, AcP 183 ( 1983 ) 90 ff; Staudinger / Bork, BGB ( 2020 ) Vor 
§§ 158–163 Rz 34. Zur dem widersprechenden Tendenz der älteren österreichischen 
Lehre und Rechtsprechung, bei einseitigen Erklärungen häufig Bedingungsfeind-
lichkeit anzunehmen siehe Rummel, aaO, 646 f. Vgl weiters P. Bydlinski in KBB 6 § 897 
Rz 2.

698 Bei Potestativbedingungen ist eine Beeinträchtigung der Interessen des Erklä-
rungsgegners freilich kaum zu befürchten. Vgl zu den einseitigen Gestaltungser-
klärungen insgesamt Beclin in Klang, ABGB 3 § 897 Rz 76; Gschnitzer in Klang, ABGB 2 
III 658; Rummel in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 897 Rz 16; Kietaibl in ABGB-ON 1.05 § 897 
Rz 52; Staudinger / Bork, BGB ( 2020 ) Vor §§ 158–163 Rz 38 ff mwN; MünchKomm / Wes-
termann, BGB 8 § 158 Rz 28 ff ebenfalls mwN; Bucher, Obligationenrecht AT 510; Ehrat, 
Basler Kommentar OR I 7 Vor Art 151–157 OR Rz 5a; Roth Pellanda, Handkommentar 3 
Art 151 OR Rz 2.

699 HHB 288 spricht in Bezug auf die in § 1401 ABGB normierte Anweisung auf Schuld 
von einer Anweisung, die dem Schuldner in keiner Weise mehr zumutet, als er sei-
nem Gläubiger bereits schuldet. Auch Art 468 Abs 2 OR stellt darauf ab, dass die 
Lage der angewiesenen Schuldnerin dadurch, dass sie an den Anweisungsemp-
fänger Zahlung leisten soll, in keiner Weise verschlimmert wird. In Deutschland 
schließlich ist die Angewiesene gem § 787 Abs 2 BGB, selbst wenn sie Schuldnerin 
der Anweisenden ist, nicht schon deshalb verpflichtet, der Anweisung Folge zu 
leisten.

700 In diesem Sinne betont Gautschi, Berner Kommentar Art 466 OR Rz 7a im Zusam-
menhang mit der Bedingungsfreundlichkeit der Anweisung, dass die Angewiesene 
jede ihr nicht zusagende, jedenfalls jede sie belastende Anweisung ablehnen kann.
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sie sich aus § 1403 ABGB, § 790 BGB und Art 470 OR ableiten lässt,701 wäre 
mit einer Bewertung der Anweisung als bedingungsfeindlich nur schwer 
in Einklang zu bringen.

Obwohl die Anweisung auf einseitigen Willenserklärungen der An-
weisenden beruht, gelten für diese somit die allgemeinen Regeln. Da 
schutzwürdige Interessen des Erklärungsgegners bei der Anweisung 
typischerweise nicht gegeben sind, ist die Anweisung als bedingungs-
freundlich einzuordnen.702 Dementsprechend werden sowohl in Öster-
reich 703 als auch in Deutschland 704 und der Schweiz 705 Bedingungen und 
Befristungen von Anweisungen als zulässig angesehen.706

Die Anweisende kann ihre Anweisungserklärungen somit bedingt 
oder befristet abgeben. Ein typisches Beispiel für eine bedingte Anwei-
sung ist die Abhängigmachung der Anweisungsleistung von einer Ge-
genleistung des Anweisungsempfängers.707 Dies ist etwa dann der Fall, 
wenn die Angewiesene dem Anweisungsempfänger gegen Bezahlung 
Waren liefern soll.708 Ein weiteres praktisches Beispiel einer beding-
ten Anweisung bildet das Dokumentakkreditiv,709 bei dem die Leistung 

701 Siehe dazu näher unten V.
702 Zur Zulässigkeit einer Bedingung bei der Annahme einer Anweisung vgl OGH 

1 Ob 121  /  98 w, SZ 71 / 193 = ÖBA 1999, 644 mit Anm von Rummel, siehe auch Schuma-
cher, ÖBA 1999, 613; 6 Ob 305  /  05 d = ÖBA 2006, 681.

703 Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 9, 19; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 11, 
§ 1402 Rz 4; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326 f. Vgl auch Heidinger in Schwimann / Kodek, 
ABGB 4 § 1402 Rz 4.

704 BeckOK / Gehrlein, BGB § 783 Rz 10; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 12; 
Soergel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 8; RGRK / Steffen, BGB § 783 Rz 6; Erman / Wilhelmi, 
BGB § 783 Rz 7. RGZ 76, 239, 241 f. Siehe auch schon Düringer-Hachenburg / Breit, 
HGB Vor §§ 363 ff Anm 31 f, § 363 Anm 12; Planck / Landois, BGB 4 § 783 Anm 1b. Vgl 
weiters MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 18.

705 Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 6, 15; Gautschi, Berner Kommentar Art 466 
OR Rz 7a–d; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 8, 9; Oser / Schönenber-
ger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 31 f.

706 Die hM in Deutschland geht freilich ohnedies von der Vertragsnatur der Anwei-
sung aus. Siehe dazu oben III.B.1.a ).

707 Ehrenzweig, System II / 1 2 285; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 2, 5; Mayrhofer, 
Schuldrecht AT 539; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326 f; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerli-
ches Recht II 14 Rz 729. Zum deutschen und schweizerischen Recht siehe die Fund-
stellen in den Fn 704 und 705. Bei einer unternehmerischen bzw kaufmännischen 
Anweisung nach § 363 UGB bzw § 363 ( deutsches ) HGB, ist die Abhängigmachung 
von einer Gegenleistung freilich unzulässig.

708 RGZ 76, 239, 241; BGHZ 6, 378, 383. OGH 16.  4.  1918 AmtlSlgNF 1902.
709 Siehe Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 19; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 11; 

Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 55 Fn 98; Gautschi, Berner Kommentar Art 466 
OR Rz 7b; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 9; Beyeler, Handkom-
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der Akkreditivbank als Angewiesene von der Vorlage der entsprechen-
den Akkreditivdokumente durch den Begünstigten ( Anweisungsemp-
fänger ) abhängig ist, die zumeist dem Nachweis der Erbringung einer 
entsprechenden Gegenleistung dienen.710 Darüber hinaus sind zahl-
reiche andere Bedingungen und Abwicklungsmodalitäten vorstellbar, 
etwa dass die Angewiesene die Anweisungsleistung in bar zu erbrin-
gen hat.711

Eine bedingte Anweisung liegt auch dann vor, wenn die Anweisung 
in irgendeiner Art und Weise von einem oder beiden Grundverhältnis-
sen abhängig gemacht wird.712 Dabei sind verschiedene Abstufungen 
denkbar. Es könnte etwa auf das gültige Zustandekommen des Grund-
verhältnisses abgestellt oder aber an den Bestand einer entsprechenden 
Forderung im Grundverhältnis angeknüpft werden. Wird die Anwei-
sung von einem oder beiden Grundverhältnissen abhängig gemacht, 
spricht man auch von einer titulierten oder kausalen Anweisung.713

Die Anweisende kann somit ihre Anweisungserklärungen mit ver-
schiedensten Formen von Bedingungen oder Befristungen verbinden. 
Zumeist wird die Bedingung oder Befristung beide Anweisungserklä-
rungen, also sowohl jene an die Angewiesene als auch jene an den An-
weisungsempfänger, erfassen. Dies ist angesichts der Doppelwirkung 
der Anweisung auch sinnvoll. Wird die Leistungsermächtigung an die 
Angewiesene etwa von der Erbringung einer Gegenleistung durch den 

mentar 3 Art 466 OR Rz 6. Näher zum Akkreditiv als Anweisung im österreichi-
schen Recht siehe Apathy in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V Rz 1 / 83 ff 
mwN. Siehe auch OGH 3 Ob 493  /  57, SZ 30 / 79. In der Schweiz wird das Akkreditiv 
ebenfalls als Anweisung qualifiziert. Siehe dazu näher T. Koller, Basler Kommentar 
OR I 7 Anhang zu Art 466–471: Das Dokumentakkreditiv Rz 1 ff mwN. Im deutschen 
Recht wird das Akkreditiv überwiegend als Anweisung im weiteren Sinne aufge-
fasst. In diesem Sinne bereits Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 285 ff. Siehe weiters von Cae-
mmerer, JZ 1959, 364; Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 920; Schlegelberger / Hefer-
mehl, HGB 5 Anh § 365 Rz 215; Baumbach / Hopt / Hopt, HGB 39 ( 7 ) BankGesch Rz K / 1; 
BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 99 f; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 54; 
MünchKommHGB / Wedemann, ZahlungsV Rz H 57; Soergel / Schnauder, BGB 13 
§ 783 Rz 52. Kritisch MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 46; ablehnend juris-
PK / Heermann, BGB § 783 Rz 43.

710 Neumayr in KBB 6 § 1400 Rz 4.
711 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 9 unter Verweis auf BGE 44 II 191, 

193 f E 1, wodurch Aufrechnung ( » Verrechnung « ) ausgeschlossen wird.
712 Vgl dazu Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 11, § 1402 Rz 4; Gautschi, Berner 

Kommentar Art 466 OR Rz 7c; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 8; 
Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 15; Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1195.

713 Näher zur Titulierung sogleich unten III.C.2.
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Anweisungsempfänger abhängig gemacht, also bedingt erteilt, so ist es 
regelmäßig sinnvoll, auch die dem Anweisungsempfänger erteilte Ein-
hebungsermächtigung dieser Bedingung zu unterwerfen. Ansonsten ist 
nämlich bei einer von der Angewiesenen ohne Berücksichtigung der 
Bedingung, im genannten Beispiel also ohne Gegenleistung, erbrach-
ten Leistung an den Anweisungsempfänger die Einhebung seitens des 
Anweisungsempfängers auch ohne Gegenleistung von der ihm erteil-
ten Einhebungsermächtigung erfasst. Dasselbe gilt für Befristungen: 
Wurde etwa die Angewiesene ermächtigt, eine vom Anweisungsemp-
fänger geforderte Zahlung bis zum 31.12. zu leisten, während die Einhe-
bungsermächtigung keine derartige Befristung enthält, und ist die For-
derung des Anweisungsempfängers gegenüber der Anweisenden am 1.1. 
bereits verjährt, so kann die Zahlung, wenn die Angewiesene entgegen 
der Befristung am 1.1. bezahlt, vom Anweisungsempfänger nicht mehr 
zurückgefordert werden, was sehr wohl möglich wäre, wenn auch seine 
Empfangsermächtigung befristet erteilt worden wäre.

Obwohl sich also aufgrund der Doppelwirkung der Zuwendung im 
Einlösungsverhältnis Bedingungen und Befristungen regelmäßig auf 
beide Ermächtigungen auswirken, ist es nicht nur möglich, sondern 
mitunter sogar gewollt, dass eine Bedingung oder Befristung nur für 
eine der beiden Ermächtigungen wirkt. Die Situation ist dann jener 
vergleichbar, in der nur eine der beiden Ermächtigungen unwirksam ist 
oder erfolgreich bekämpft bzw widerrufen wird.714 Vorstellbar ist etwa, 
dass die Anweisende dem Anweisungsempfänger eine Anweisung aus-
händigt, die dieser nur unter der Bedingung geltend machen darf, dass 
er selbst seine Gegenleistung an die Anweisende bereits erbracht hat. 
Dabei kann die Anweisung an die Angewiesene unbedingt erfolgt bzw 
die Bedingung für die Angewiesene aus der Anweisung nicht ersichtlich 
sein. Hebt der Anweisungsempfänger die Leistung beim Angewiesenen 
ein, obwohl die Bedingung nicht erfüllt wurde ( er also selbst noch nicht 
geleistet hat ), so wirkt die Erbringung der Zuwendung seitens der Ange-
wiesenen an den Anweisungsempfänger als Leistung im Deckungsver-
hältnis, da eine entsprechende Ermächtigung vorliegt, während dies für 
das Valutaverhältnis nicht der Fall ist. Mangels Bedingungserfüllung 
kann nämlich die von der Angewiesenen auf Rechnung der Anweisen-
den erbrachte Leistung nicht für das Valutaverhältnis wirken, sodass sie 

714 Siehe dazu oben bei Fn 597 sowie unten V.B.
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von der Anweisenden bereicherungsrechtlich vom Anweisungsempfän-
ger zurückgefordert werden kann.715

Die beiden Ermächtigungen wirken somit grundsätzlich unabhän-
gig voneinander und reichen so weit, wie es der jeweiligen Anweisungs-
erklärung entspricht. Jegliche Einschränkung der Ermächtigung durch 
Bedingung oder Befristung muss dem Ermächtigten gegenüber somit 
ausdrücklich oder stillschweigend, allenfalls im Wege der Botenschaft, 
erklärt worden sein.

Im Regelfall werden Bedingungen und Befristungen sich freilich auf 
beide Ermächtigungen beziehen. Dann hängen sowohl die Leistungser-
mächtigung als auch die Einhebungsermächtigung vom Vorliegen der 
Bedingung ab. Nur wenn die entsprechende Bedingung erfüllt ist, darf 
die Angewiesene leisten und erhält der Anweisungsempfänger die Leis-
tung. Typischerweise wird daher die Angewiesene zu prüfen haben, ob 
die Bedingung vorliegt,716 während der Anweisungsempfänger die Erfül-
lung der Bedingung nachzuweisen hat.717 Angesichts der vielfältigen Ge-
staltungsmöglichkeiten bei Bedingungen und Befristungen sind aber 
stets auch atypische Szenarien vorstellbar.

Insgesamt zeigt sich, dass bei der Anweisung auch in Bezug auf Be-
dingungen und Befristungen die allgemeinen Regeln zur Anwendung 
kommen. Wie andere Willenserklärungen auch, können die einseiti-
gen Willenserklärungen, auf denen die Ermächtigungen von Angewie-
sener und Anweisungsempfänger beruhen, mit Bedingungen und Be-
fristungen versehen werden. Die möglichen Ausgestaltungsvarianten 
sind mannigfaltig, sodass zwar typische Fallgestaltungen erkennbar, 
aber auch abweichende Gestaltungen möglich sind. Wie sich Bedin-
gung oder Befristung auswirken, ist dabei auf Basis der allgemeinen 
Regeln zu klären.

715 Siehe dazu näher unten V.B.1.
716 Vgl Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 11.
717 Gautschi, Berner Kommentar Art 466 OR Rz 7c; Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 

OR Rz 15.
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2.  Titulierung

a.	 	Begriff	der	titulierten	Anweisung

Unter einer titulierten oder kausalen Anweisung wird eine Anweisung 
verstanden, bei der im Verhältnis zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger ein Rückgriff auf eines oder beide Grundverhältnisse 
möglich ist. Dabei können mehrere Fragenbereiche unterschieden wer-
den: 718 Zunächst kann die Anweisung selbst tituliert erfolgen, eine der-
artige titulierte Anweisung kann zudem aber auch von der Angewie-
senen akzeptiert werden und schließlich kann eine Anweisung auch 
dann, wenn sie nicht tituliert ist, von der Angewiesenen nur unter Be-
zugnahme auf ein Grundverhältnis angenommen werden.719 Von Bedeu-
tung ist die Titulierung insbesondere in den beiden letztgenannten Va-
rianten, da sich dann für die Angewiesene die Möglichkeit ergibt, dem 
durch das Akzept entstandenen abstrakten Anspruch des Anweisungs-
empfängers Einreden aus dem Grundverhältnis entgegenzuhalten. 
Eine Auseinandersetzung mit den Fragen, die sich im Zusammenhang 
mit einem Akzept stellen, soll jedoch erst später bei der Untersuchung 
der Annahme der Anweisung erfolgen.720 An dieser Stelle wird demge-
genüber auf die Titulierung der Anweisung selbst und deren rechtliche 
Einordnung eingegangen. Zunächst ist freilich noch eine terminolo-
gische Frage zu klären. Liegt keine Titulierung vor, wird nämlich re-
gelmäßig von einer abstrakten Anweisung gesprochen.721 Diese Termi-
nologie erscheint jedoch insoweit missverständlich, als es sich bei der 
Anweisung nicht um ein Zuwendungsgeschäft handelt, das eine causa 
in sich trägt. Vielmehr dient die Anweisung lediglich der Abwicklung  
 

718 Eine entsprechende Differenzierung nimmt bereits Kübel, Teilentwurf Recht der 
Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 226, 12, vor. Vgl auch Last, 
Grünhuts Zeitschrift 37 ( 1910 ) 682; Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 2c.

719 Diese Fragen werden allerdings nicht immer auseinandergehalten, weshalb der 
Begriff Titulierung mitunter zu Verwirrung führt.

720 Siehe dazu unten IV.E.2.b ) zur Annahme einer titulierten Anweisung sowie unten 
IV.E.4 zu einem tituliert erteilten Akzept. Bereits hier ist freilich darauf hinzuwei-
sen, dass ein Akzept nicht weiter reichen kann, als die diesem zugrunde liegende 
Anweisung.

721 Siehe zum deutschen Recht MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 6; 
BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 7; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 4, 30. 
Zum schweizerischen Recht siehe Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 
OR Rz 15; Engel, Contrats 577, 579; Mayer, Anweisung auf Schuld 7 f. Zum österrei-
chischen Recht siehe HHB 291; Ehrenzweig, System II / 1 2 286.
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derartiger Zuwendungsgeschäfte. Entscheidend erscheint daher, dass 
die Ermächtigungen nicht von der Gültigkeit der Grundverhältnisse 
abhängig sind.

Im Gesetzestext ist weder in Österreich, noch in Deutschland oder 
der Schweiz von einer titulierten Anweisung die Rede. Der Begriff geht 
auf Salpius  722 zurück, der wiederum auf die von Thöl 723 verwendete For-
mulierung eines titulierten Versprechens verweist und von einer » ti-
tulierten Delegation « spricht. Diese titulierte Delegation stellt Salpius 
der reinen Delegation gegenüber. Während bei der reinen Delegation 
die Zuwendung zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger ein 
reines Abstraktum sei, werde die Zuwendung im Falle der titulierten 
Delegation durch die Aufnahme materieller Elemente aus dem Grund-
verhältnis individualisiert.724 Eine derartige Individualisierung könne 
in vielfacher Abstufung vorkommen, der Übergang sei also fließend.725 
Beim von Salpius im Zusammenhang mit der Zahlungsanweisung ge-
wählten Beispiel führt die Individualisierung etwa dazu, dass im Er-
gebnis eine Stellvertretung vorliegen soll.726 Dabei kommt es nach Sal-
pius aber nicht darauf an, ob die Grundverhältnisse in der Anweisung 
erwähnt werden.727 Entscheidend ist vielmehr, ob die anweisungsge-
mäße Zuwendung im Einlösungsverhältnis ( Salpius spricht von der an-
gewiesenen Leistung ) unabhängig von den Grundverhältnissen erfol-
gen soll – nur dann liegt nach Salpius eine reine Delegation vor  728 – oder 
aber, ob die Zuwendung im Einlösungsverhältnis durch Aufnahme kon-
kreter Elemente des Valuta- oder Deckungsverhältnisses von diesen be-
stimmt wird.729 Kübel stellt im Rahmen der Vorarbeiten zum BGB darauf 
ab, ob eine Anweisung auf eine abstrakte Summe lautet oder aber, ob 
die Anweisende den Anweisungsempfänger auf das anweise, was ihm 
die Angewiesene schulde, sodass sich der Gegenstand der Anweisung 
erst unter Rückgriff auf das Grundverhältnis bestimmen lässt.730 Eine  
 

722 Novation 75 ff, 78.
723 Handelsrecht I 3 § 131 bei Fn 2.
724 Salpius, Novation 77 f.
725 Salpius, Novation 123.
726 Salpius, Novation 77 f.
727 Salpius, Novation 77.
728 Salpius, Novation 77.
729 Salpius, Novation 476.
730 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-

sung § 225, 8, § 226, 12.
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derartige Anweisung hält Kübel zwar nicht für unzulässig, ihre prakti-
sche Bedeutung sei aber gering, da dann immer erst das Grundverhält-
nis festgestellt werden müsse und dieser Nachteil auch durch ein Ak-
zept nicht ausgeglichen werden könne.731

Entscheidend für das Vorliegen einer titulierten Anweisung ist so-
mit, ob diese von Elementen aus dem Grundverhältnis abhängig ist 
oder nicht. Ist die Anweisung tituliert, wird die im Einlösungsverhält-
nis zu erbringende Zuwendung unter Bezugnahme auf eines der Grund-
verhältnisse bestimmt.732 Geht man etwa von einer Abhängigkeit der 
Anweisung von einer Schuld im Deckungsverhältnis aus, so sind An-
gewiesene und Anweisungsempfänger aufgefordert und ermächtigt, 
die Leistung aus ihrem Grundverhältnis im Einlösungsverhältnis zu 
erbringen bzw einzuheben. Aufforderung und Ermächtigung sind dann 
vom Bestand der Forderung im Deckungsverhältnis abhängig. Nur so-
weit diese Forderung im Deckungsverhältnis besteht, reicht auch die 
Anweisung. Dogmatisch ist eine derartige Abhängigkeit der Anweisung 
von einem oder beiden Grundverhältnissen als Bedingung einzuord-
nen. In diesem Sinne hat Ulmer   733 eine titulierte Anweisung als eine 
solche umschrieben, die durch die Gültigkeit des Deckungs- oder Valu-
taverhältnisses bedingt ist.734 Auch im schweizerischen Recht soll eine 
titulierte bzw kausale Anweisung dann vorliegen, wenn diese von der 
Wirksamkeit des Grundverhältnisses abhängig ist.735 In Österreich wird 

731 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 225, 8.

732 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 7.
733 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 147.
734 Ebenso Enneccerus / Lehmann, Recht der Schuldverhältnisse § 204 I 1 Fn 2.
735 Siehe bereits Bischofberger, Anweisung 109 f, der betont, wenn etwa in der Anwei-

sung an eine Schuld angeknüpft werde, so sei deren Existenz Grund und Voraus-
setzung der Schuld; fehlt es an der Existenz der Schuld, fällt nach Bischofber-
ger auch die Anweisung weg. In der neueren Literatur wird von der titulierten 
Anweisung freilich regelmäßig im Zusammenhang mit der titulierten Annahme 
gesprochen ( siehe etwa Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1194 f; T. Koller, Basler 
Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 8, Art 468 OR Rz 8; Lardelli, Kurzkommentar Ob-
ligationenrecht Art 468 OR Rz 5; Tevini, Commentaire Romand Art 466 CO Rz 4 ), 
wenn also die Annahme bzw die Leistungspflicht der Angewiesenen kausal mit 
einem oder beiden Grundverhältnissen verknüpft wird. Dies ist sicherlich der häu-
figste Fall, doch lässt sich daraus nicht ableiten, dass nicht auch die Anweisung 
selbst entsprechend bedingt werden kann. In diesem Sinne sprechen etwa Beyeler, 
Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 15; von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht 
BT 315; Gautschi, Berner Kommentar Art 466 OR Rz 7c; Oser / Schönenberger, Zürcher 
Kommentar Art 466 OR Rz 32, auch von einer Einschränkung der Anweisung selbst. 
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typischerweise nur davon gesprochen, dass bei einer titulierten Anwei-
sung das Grundverhältnis in die Anweisung aufgenommen wird, ohne 
dass eine nähere Einordnung erfolgen würde.736 Aber auch zum österrei-
chischen Recht wird betont, so wie man auch die Motive von Vertrags-
schließenden zu Bestandteilen eines Rechtsgeschäfts machen könne, 
indem man sie zur Bedingung erhebt, könne man auch die Rechts-
gründe in die Anweisung aufnehmen, dann heiße sie tituliert.737 Insge-
samt ist daher davon auszugehen, dass es sich bei einer titulierten An-
weisung um eine solche handelt, die durch Elemente eines oder beider 
Grundverhältnisse bedingt ist. Typischer Anknüpfungspunkt ist dabei 
der Bestand einer Forderung im Grundverhältnis, doch sind – entspre-
chend dem bereits von Salpius angesprochenen fließenden Übergang – 
auch andere Gestaltungen denkbar.738

Durch eine derartige Titulierung verliert die Anweisung allerdings 
ein entscheidendes Merkmal, nämlich die Unabhängigkeit der beiden 
Ermächtigungen von der Gültigkeit der Grundverhältnisse. Beide mit 
der Anweisung verbundenen Ermächtigungen werden durch die Titulie-
rung ja von einem oder beiden Grundverhältnissen abhängig.739 Sind die 
Ermächtigungen aber durch die Grundverhältnisse bedingt, so können 

Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 2c führt überhaupt aus, die Titulierung 
könne entweder von der Anweisenden oder von der Angewiesenen vorgenommen 
werden.

736 Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 71; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 2; Gschnit-
zer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 202, 205; Heidinger in Schwi-
mann / Kodek, ABGB 4 § 1402 Rz 6; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 168; Neumayr in 
KBB 6 § 1401 Rz 2, § 1403 Rz 3; Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 132 ( vgl aber 
auch aaO 133 wo nur auf das Deckungsverhältnis abgestellt wird ); Pisko, Lehrbuch 
318; Rudolf in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1402 Rz 4; Wel-
ser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 724. Der OGH spricht in der E 10.  4.  1957, 
7 Ob 161  /  57, davon, dass sowohl das Valuta- als auch das Deckungsverhältnis zur 
Geschäftsgrundlage für die Zahlung der Angewiesenen an den Empfänger erho-
ben werden können. Siehe weiters 9 Ob 102  /  06 z, JBl 2007, 455 mit Anm von Dullin-
ger. Nur auf das Deckungsverhältnis abstellend Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 13; 
Mayrhofer, Schuldrecht AT 539; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 7; Wolff in 
Klang, ABGB 2 VI 332.

737 Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 202.
738 Vgl dazu etwa Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 94; Tevini, 

Commentaire Romand Art 468 CO Rz 14.
739 Es ist freilich auch denkbar, dass nur eine der Ermächtigungen bedingt erteilt wird, 

etwa weil einer der beiden Erklärungsempfänger die Anweisung nach dem Emp-
fängerhorizont als nicht bedingt verstehen durfte. Im Ergebnis kann es dann vor-
kommen, dass nur eine gültige Ermächtigung vorliegt, während die andere fehlt. 
Siehe dazu bereits oben III.C.1 bei Fn 714 sowie unten V.B.
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sie ihre üblichen Wirkungen nur dann entfalten, wenn die Bedingung er-
füllt ist. Ist dies nicht der Fall, insbesondere, weil das fragliche Grundver-
hältnis ungültig ist, scheitert die Abwicklung im Einlösungsverhältnis an 
der Unwirksamkeit der Anweisung. Dies gilt auch dann, wenn die Ange-
wiesene die Zuwendung im Einlösungsverhältnis ohne vorangehendes 
Akzept erbracht hat und sich nachträglich herausstellt, dass die – etwa 
durch die Gültigkeit des Deckungsverhältnisses – bedingten Ermächti-
gungen mangels Bedingungserfüllung ungültig sind.

Grundsätzlich kommt eine Bezugnahme auf das Grundverhältnis, 
wie bereits den Ausführungen Salpius’ zu entnehmen ist, sowohl für 
das Deckungs- als auch für das Valutaverhältnis in Betracht.740 Jedes der 
Grundverhältnisse, aber auch beide zusammen, können in verschiede-
ner Ausformung als Bedingung für die Anweisung formuliert werden. 
Da die Angewiesene jedoch typischerweise nur Einblick ins Deckungs-
verhältnis hat, wird die Befolgung einer durch das Valutaverhältnis be-
dingten Anweisung oder gar deren Akzept nur selten erfolgen.741 Dem-
entsprechend liegt der Fokus bei der titulierten Anweisung regelmäßig 
bei der Bezugnahme auf das Deckungsverhältnis.742

b.	 	Voraussetzungen	einer	Titulierung

Ist nun geklärt, was unter der Titulierung der Anweisung zu verstehen 
ist, muss in einem nächsten Schritt gefragt werden, ob eine derartige Ti-
tulierung der Anweisung überhaupt als zulässig anzusehen ist. Hierbei 
ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse für die untersuchten Rechts-
ordnungen. Während nämlich zum österreichischen 743 und schweize-

740 Salpius, Novation 123, 476. So zum österreichischen Recht auch bereits Last, Grün-
huts Zeitschrift 37 ( 1910 ) 682. Siehe weiters OGH 10.  4.  1957, 7 Ob 161  /  57; BGE 100 II 
145, 153 E 4c ( zum Valutaverhältnis ); BGE 92 II 335, 338 E 4 = Pra 1967, 252 E 4 ( zum 
Deckungsverhältnis ).

741 Gautschi, Berner Kommentar Art 466 OR Rz 7c; ebenso T. Koller, Basler Kommentar 
OR I 7 Art 466 OR Rz 8.

742 Wenn Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 13; Mayrhofer, Schuldrecht AT 539; Spielbüch-
ler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 7; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 332 zum österreichischen 
Recht nur auf das Deckungsverhältnis abstellen, erscheint dies freilich irrefüh-
rend. Teilweise wird auch in der älteren Literatur zum deutschen Recht nur bei 
einer Bezugnahme auf das Deckungsverhältnis von einer titulierten Anweisung 
gesprochen. Siehe etwa Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor 363 ff Anm 17; vgl 
auch Enneccerus / Lehmann, Recht der Schuldverhältnisse § 204 I 1 Fn 2.

743 Siehe Ehrenzweig, System II / 1 2 286; Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 71; Ertl in Rum-
mel, ABGB 3 § 1401 Rz 1, § 1402 Rz 2; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuld-
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rischen 744 Recht die Möglichkeit einer Titulierung der Anweisung all-
gemein anerkannt ist,745 wird eine solche in Deutschland von der hM 
abgelehnt.746 Obwohl in den Vorarbeiten zum BGB hier keine Bedenken 
bestanden und auch in der frühen Literatur zum BGB teilweise vertre-
ten wurde, eine Titulierung sei zulässig,747 hat sich die Ansicht durch-
gesetzt, eine Anweisung setze Abstraktionswillen voraus. Obwohl eine 
Anweisung daher grundsätzlich auch nach deutschem Recht bedingt er-
teilt werden kann,748 scheidet eine Bedingung der Anweisung durch die 
Gültigkeit eines oder beider Grundverhältnisse bzw durch den Bestand 
einer Forderung in einem derselben aus. Im Falle einer derartigen Be-
zugnahme auf eines oder beide Grundverhältnisse liegt eine Anweisung 
nach deutschem Recht daher nicht vor.

Anders ist dies im österreichischen und schweizerischen Recht. 
Obwohl in der älteren schweizerischen Lehre mitunter eine abstrakte 
Fassung der Anweisung gefordert wurde, um diese von der Inkasso-

recht AT 202; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1402 Rz 6; Lukas in ABGB-
ON 1.01 § 1400 Rz 13; Mayrhofer, Schuldrecht AT 539; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 
168; Neumayr in KBB 6 § 1401 Rz 2, § 1403 Rz 3; Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 
132 ff; Pisko, Lehrbuch 318; Rudolf in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommen-
tar 4 § 1402 Rz 4; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 7; Welser / Zöchling-Jud, Bür-
gerliches Recht II 14 Rz 724; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 332. OGH 10.  4.  1957, 7 Ob 161  /  57. 
Dafür spricht auch OGH 1 Ob 1085  /  25, SZ 8 / 9; allerdings geht es in dieser Entschei-
dung, obwohl von einer titulierten Anweisung die Rede ist, in Wahrheit um eine 
titulierte Annahme ( die fragliche Erklärung der Beklagten ist nämlich das Akzept ). 
Vgl weiters OGH 1 Ob 121  /  98 w, SZ 71 / 193 = ÖBA 1999, 644 mit Anm von Rummel, 
siehe auch Schumacher, ÖBA 1999, 613.

744 Angeknüpft wird hier freilich regelmäßig daran, dass die Angewiesene ihr Akzept 
von einem der Grundverhältnisse abhängig macht. Siehe zur Titulierung Beyeler, 
Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 15, Art 468 OR Rz 10; von Büren, Schweizerisches 
Obligationenrecht BT 315; Gautschi, Berner Kommentar Art 466 OR Rz 7c, Art 468 OR 
Rz 2c; Guhl / Koller / Schnyder / Druey Obligationenrecht § 54 Rz 8; Huguenin, Obligati-
onenrecht 4 Rz 1194 f; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 8, Art 468 OR 
Rz 7 f; derselbe, AJP 1996, 1299; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 468 
OR Rz 5; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 32; Tercier / Bieri /  
Carron, Les contrats spéciaux Rz 5610; Tevini, Commentaire Romand Art 466 CO 
Rz 4; Voser, Bereicherungsansprüche 303 ff.

745 Anders hingegen zum schweizerischen Recht Mayer, Anweisung auf Schuld 66 Fn 3a.
746 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 17; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 63, 68; 

Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 14; RGRK / Steffen, BGB § 783 Rz 6; Er-
man / Wilhelmi, BGB § 783 Rz 7.

747 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 147; Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 15 ff. 
AA von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 13 ff; Oertmann, BGB 5 Vor § 783 Anm 3.

748 BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 63; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 12. 
Siehe dazu auch oben III.C.1.
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vollmacht abzugrenzen,749 heben bereits Oser / Schönenberger zu Recht 
hervor, das Gesetz verbiete keinesfalls die Aufnahme der causa in die 
Anweisung und auch der Verkehrsschutz verlange dies nicht, da die An-
weisung kein Zirkulationspapier sei.750 Begründen lässt sich die Zuläs-
sigkeit von titulierten Anweisungen ganz generell mit dem Argument, 
dass auf Basis der Privatautonomie auch atypische Gestaltungen denk-
bar sind, weshalb eine Anwendung der Regeln über die Anweisung nicht 
von vorne herein ausgeschlossen sein sollte.751 Dies ist auch für das ös-
terreichische Recht anzunehmen, wo eine titulierte Anweisung freilich 
ohnedies unbestrittenermaßen als zulässig angesehen wird.752 Dem Un-
terschied zwischen dem deutschen Recht auf der einen und dem ös-
terreichischen und schweizerischen Recht auf der anderen Seite sollte 
in diesem Zusammenhang aber keine allzu weitreichende Bedeutung 
beigemessen werden. Vielmehr handelt es sich primär um einen Streit 
über Begrifflichkeiten, da unabhängig davon, ob nun bei Bezugnahme 
auf eines oder beide Grundverhältnisse grundsätzlich eine Qualifika-
tion als Anweisung bejaht oder verneint 753 wird, im Einzelfall geklärt 
werden muss, wie angesichts der konkreten Ausgestaltung mit dem ent-
sprechenden atypischen Rechtsverhältnis umzugehen ist.754

Jedenfalls aber muss geklärt werden, unter welchen Umständen 
eine derartige Bezugnahme auf eines oder beide Grundverhältnisse ge-
geben ist. Während zum deutschen Recht teilweise vertreten wird, die 
bloße Angabe eines der Grundverhältnisse schließe das Vorliegen einer 
Anweisung aus,755 beurteilt die hM die Frage, ob eine Anweisung vorliegt 
oder nicht, wie auch sonst nach dem Parteiwillen.756 Entscheidend ist 
also, ob eine von der Gültigkeit der Grundverhältnisse unabhängige  
 

749 Mayer, Anweisung auf Schuld 66 Fn 3a.
750 Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 32.
751 In diesem Sinne bereits Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 147.
752 Siehe dazu oben Fn 743.
753 Wie dies die hM in Deutschland macht. Siehe dazu oben bei Fn 746.
754 Die schweizerische und die österreichische Variante machen es dabei zwar einfa-

cher auch für atypische Gestaltungen auf die Regelungen der Anweisung zurück-
zugreifen, sie bringen umgekehrt aber auch die Gefahr mit sich, im Streitfall allzu 
schnell von einer titulierten Anweisung auszugehen. Siehe dazu sogleich im Text.

755 RG WarnRspr 1915 Nr 201; RGRK / Steffen, BGB § 783 Rz 6; Erman / Wilhelmi, BGB 
§ 783 Rz 7; von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 13 ff.

756 Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 14; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 
Rz 17. Vgl auch BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 67, 68. In diesem Sinne bereits Dü-
ringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor 363 ff Anm 17.
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Ermächtigung gewollt ist oder nicht. Die Erwähnung eines der Grund-
verhältnisse wird hingegen lediglich als Indiz dafür gesehen, dass dies 
nicht der Fall ist.757

In der Schweiz wurde in der älteren Judikatur eine titulierte Anwei-
sung schon dann angenommen, wenn die Anweisung nicht auf eine ab-
strakte Geldsumme lautete, sondern sich auf eine Schuld im Deckungs-
verhältnis bezog, wobei im Ergebnis bei Vorliegen einer Anweisung auf 
Schuld eine stillschweigend vereinbarte Titulierung angenommen wur-
de.758 Diese Judikatur ist in der Lehre auf massive Kritik gestoßen, da 
dadurch die abstrakte Natur der Anweisung bzw die von den Parteien 
privatautonom vorgenommene Risikoverteilung unterlaufen werde.759 
Die neuere Judikatur ist dementsprechend deutlich restriktiver bei der 
Annahme einer titulierten Anweisung.760 In der Literatur wird in die-
sem Sinne betont, bei der Annahme titulierter Anweisungen sei große 
Zurückhaltung geboten.761 Entscheidend ist also auch nach schweizeri-
schem Recht nicht die Formulierung allein, sondern vielmehr der Wille 
der Parteien, sodass eine Erwähnung des Grundverhältnisses alleine 
noch nicht auf eine Titulierung schließen lässt.

Während somit sowohl im deutschen als auch im schweizerischen 
Recht im Einzelfall auf den Parteiwillen abzustellen ist, knüpft die ös-
terreichische Literatur primär am Wortlaut an. Sobald ein Grundverhält-
nis in der Anweisung erwähnt wird, soll eine titulierte Anweisung vor-
liegen.762 » Zahlen Sie den Kaufpreis von € 100,– an « soll demnach eine 

757 Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor 363 ff Anm 17 f; Planck / Landois, BGB 4 § 783 
Anm 2c; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 17; BeckOGK / Körber, BGB § 783 
Rz 68; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 14.

758 BGE 43 II 671, 675 E 2; BGE 92 II 335, 338 E 4 = Pra 1967, 252 E 4; vgl auch BGE 73 II 43, 
47 f E 5 = Pra 1947, 197 f. Siehe dazu näher T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 
OR Rz 8, Art 468 OR Rz 8; derselbe, AJP 1996, 1299; Voser, Bereicherungsansprüche 
317 ff; Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 11 f.

759 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 8, Art 468 OR Rz 8; derselbe, AJP 
1996, 1299; Engel, Contrats 580 f; Voser, Bereicherungsansprüche 303 ff, 317 ff; Beyeler, 
Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 12.

760 BGE 122 III 237, 244 E 3c. Nach Voser, Bereicherungsansprüche 318 f Fn 198 ist frei-
lich zweifelhaft, ob in dieser Entscheidung bereits eine Abkehr von der früheren 
Judikatur liege, Indizien dafür seien aber dem unveröffentlichten Urteil des Bun-
desgerichts 4C.183 / 2002 E 3.2.2 zu entnehmen.

761 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 8, Art 468 OR Rz 8; derselbe, AJP 
1996, 1299; Voser, Bereicherungsansprüche 303 ff, 317 ff. Siehe aber auch Honsell, Ob-
ligationenrecht BT 10 415.

762 Ehrenzweig, System II / 1 2 286; Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 71; Gschnitzer / Faisten-
berger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 202; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 
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titulierte, » zahlen Sie € 100,– an « eine von der Gültigkeit der Grundver-
hältnisse unabhängige Anweisung sein. Noch weiter geht Parapatits, die 
überhaupt annimmt, eine Anweisung auf Schuld sei ohne Bezugnahme 
schwer denkbar, weshalb selbst bei abstrakter Formulierung ( » Zahle 
€ 200,– an C « ) von einer titulierten Anweisung auszugehen sei.763 Letzte-
res ist jedenfalls abzulehnen, da der Gesetzgeber die mit der Anweisung 
erteilten Ermächtigungen bewusst von der Gültigkeit der Grundverhält-
nisse unabhängig gestaltet hat 764 und dieses Konzept so völlig untergra-
ben würde. Die automatische Annahme einer kausalen Verknüpfung bei 
der Anweisung auf Schuld würde zudem, wie die schweizerische Lehre 
zu Recht hervorhebt, die privatautonom vorgenommene Risikovertei-
lung zwischen den Parteien unterlaufen.765 Aber auch der von der hL in 
Österreich gewählte, rein am Wortlaut orientierte Ansatz ist abzuleh-
nen. Dieser widerspricht schon § 914 ABGB, dem zufolge die Absicht 
der Parteien zu erforschen und die Übung des redlichen Verkehrs zu 
berücksichtigen ist. Entscheidend kann daher nicht der reine Wortlaut 
sein, sondern es ist vielmehr im Einzelfall zu ermitteln, ob die Angewie-
sene unabhängig vom Bestand der Grundverhältnisse eine Zuwendung 
an den Anweisungsempfänger erbringen soll oder nicht.766 Ebenso wie 
im deutschen und schweizerischen Recht kann dem Wortlaut diesbe-
züglich lediglich Indizwirkung zukommen. Der OGH wählt freilich zu-
mindest teilweise ohnedies einen nicht am Wortlaut, sondern am Inhalt 
der Anweisung orientierten Ansatz, wenn er ausführt, die Frage der Ti-
tulierung sei nach den Umständen des Falles unter Berücksichtigung 
der Verkehrsauffassung zu beurteilen.767 Da durch die Titulierung der 
Anweisung deren wesentliche Grundlagen verändert werden, ist jeden-
falls dann, wenn klar ist, dass eine Anweisung vorliegt, im Zweifel nicht 

§ 1402 Rz 6; Mayrhofer, Schuldrecht AT 539; Pisko, Lehrbuch 318; Spielbüchler in 
Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 7; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 724. Löbl 
in Staub / Pisko, AHGB 3 II 168 nimmt dies freilich nur für die Erwähnung des De-
ckungsverhältnisses an, während eine bloße Erwähnung des Valutaverhältnisses 
die Anweisung noch nicht zu einer titulierten mache.

763 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 134 Fn 520.
764 Siehe dazu nur HHB 289, 291.
765 Siehe oben bei Fn 759.
766 Letzteres hebt auch Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 7, hervor, freilich unter 

gleichzeitiger Hervorhebung, es komme auf die Formulierung an. Zur Erforder-
lichkeit einer inhaltlichen Prüfung im Einzelfall und der Verwerfung rein äußerli-
cher Kriterien siehe bereits Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 17.

767 OGH 10.  04.  1957, 7 Ob 161  /  57.
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von einer derartigen Titulierung auszugehen.768 Dementsprechend wird 
auch in der österreichischen Literatur die titulierte Anweisung als sel-
ten bezeichnet.769

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass es sich bei der titulier-
ten Anweisung um eine atypische und im Gesetzestext keiner der drei 
untersuchten Rechtsordnungen angesprochene Gestaltung der Anwei-
sung handelt, die durch Abhängigmachung der Anweisung und damit 
der Doppelermächtigung von Elementen eines oder beider Grundver-
hältnisse dem Rechtsinstitut eines seiner zentralen Merkmale nimmt. 
Derartige abweichende Gestaltungen sind Folge der Privatautono-
mie.770 Wenn es auch nicht unbedingt erforderlich erscheint, derartige 
Konstruktionen, wie dies im deutschen Recht der Fall ist, von vorne 
herein aus dem Anweisungsbegriff auszuscheiden, so ist eine solche 
Einschränkung der Anweisung doch nur mit großer Zurückhaltung an-
zunehmen. Wollen die Parteien keine von der Gültigkeit der Grund-
verhältnisse unabhängige Ermächtigung, so ist im Zweifel keine An-
weisung anzunehmen. Von einer titulierten Anweisung ist nur dann 
auszugehen, wenn sich aus dem Willen der Beteiligten eindeutig ergibt, 
dass zwar eine Abwicklung der Grundverhältnisse ohne eigenen Rechts-
grund zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger erfolgen soll, 
dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die entsprechende 
aus dem Grundverhältnis ableitbare Bedingung erfüllt ist.

D.  Wirkungen der Anweisung für sich alleine betrachtet

Die Anweisung zielt darauf ab, durch einen realen Zuwendungsvorgang 
simultan beide Grundverhältnisse abzuwickeln. Diese Wirkung der Si-
multanerfüllung kann die Anweisung freilich nur dann erfüllen, wenn 
die Angewiesene und der Anweisungsempfänger auch tatsächlich von 

768 AA offenbar Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 7, der argumentiert, die Ange-
wiesene müsse im Zweifel von einer titulierten Anweisung ausgehen.

769 So auch Spielbüchler, JBl 2003, 828. Entscheidungen zur Titulierung gibt es dem-
entsprechend nur wenige. Vgl etwa OGH 1 Ob 1085  /  25, SZ 8 / 9 wo es heißt: » Die Er-
klärung der Beklagten ist, wenn überhaupt als Anweisung beurteilt, eine titulierte 
Anweisung «; vgl weiters OGH 9 Ob 102  /  06 z, JBl 2007, 455 mit Anm von Dullinger. In 
beiden Fällen geht es freilich nicht primär um die Frage, ob die Anweisung tituliert 
erteilt, sondern darum, ob tituliert angenommen wurde.

770 So auch Voser, Bereicherungsansprüche 304, 319.
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der Anweisung Gebrauch machen. Deshalb wird typischerweise unter-
sucht, welche Wirkungen der Anweisung zukommen, wenn Angewie-
sene und Anweisungsempfänger auch tatsächlich von der Anweisung 
Gebrauch gemacht haben. Berücksichtigt man nun, dass das gültige 
Zustandekommen einer Anweisung für sich alleine betrachtet nicht 
ausreichend ist, um das von der Anweisenden angestrebte Ziel zu er-
reichen, erscheint es sinnvoll, zunächst auch kurz darauf einzugehen, 
welche Wirkungen der Anweisung selbst zukommen, sofern ihr nicht 
oder noch nicht entsprochen wurde.

Aus diesem Grund werden im Folgenden zunächst die Wirkungen 
der Anweisung als einseitiger Akt der Anweisenden behandelt. Erst im 
Anschluss daran folgt die Untersuchung der Beziehung der Anweisung 
zu den Grundverhältnissen sowie der schuldrechtlichen Wirkungen der 
Anweisung, der auch tatsächlich Folge geleistet wurde.

Zur Klärung der Frage, welche Wirkungen der Anweisung für sich 
betrachtet zukommen, kann weitgehend auf bereits im Rahmen der 
bisherigen Untersuchung erzielte Ergebnisse, insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Anweisung als Doppelermächtigung  771 bzw der 
Rechtsnatur der Anweisung,772 zurückgegriffen werden. Ausgangspunkt 
auch für die Frage nach der Wirkung der Anweisung, von der ( noch ) 
nicht Gebrauch gemacht wurde, ist freilich ebenfalls das Ziel, das mit 
der Anweisung erreicht werden soll, wenn ihr entsprochen wird, also 
die Verknüpfung zweier Grundverhältnisse in der Form, dass durch ei-
nen realen Zuwendungsvorgang beide Grundverhältnisse abgewickelt 
werden. Um diesen Zweck erreichen zu können, verbindet die Anwei-
sung zwei Dinge miteinander, nämlich die Aufforderung zur Leistungs-
erbringung bzw Leistungseinhebung einer- und die Ermächtigung dazu 
andererseits. Die Anweisende erteilt somit eine doppelte Aufforderung, 
die mit einer doppelten Ermächtigung verbunden ist. Durch die Er-
mächtigung ist es den beiden Ermächtigten möglich, der Aufforde-
rung zu entsprechen ( bzw die Anweisung allenfalls auch vorab gegen-
über dem Anweisungsempfänger anzunehmen ) 773 und für Rechnung 
der Anweisenden tätig zu werden. Die Angewiesene erhält die Rechts-
macht, mit Wirkung für das Deckungsverhältnis, also auf Rechnung  
 

771 Oben III.A.2, besonders III.A.2.e ).
772 Oben III.B.1.
773 Zur Annahme der Anweisung siehe unten IV.
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der Anweisenden, zu leisten, und der Anweisungsempfänger erhält die 
Rechtsmacht, mit Wirkung für das Valutaverhältnis, also ebenfalls auf 
Rechnung der Anweisenden, diese Leistung einzuheben. Wenn die An-
weisende Rechtsmacht zur Leistungserbringung bzw -einhebung erteilt, 
erklärt sie damit zugleich, die anweisungsgemäße Erbringung bzw Ein-
hebung der Leistung im Grundverhältnis gegen sich gelten zu lassen. 
Die Anweisung ermöglicht somit eine abweichende Abwicklung der bei-
den Grundverhältnisse und führt insoweit auch eine Änderung dersel-
ben herbei.

Es lassen sich somit drei verschiedene, freilich eng miteinander 
zusammenhängende Wirkungen unterscheiden: Aufforderung und Er-
mächtigung der Angewiesenen und des Anweisungsempfängers und – 
als Kehrseite dieser beiden Wirkungen – die Bindung der Anweisenden.

Diese drei Wirkungen beruhen auf der Anweisung und den dieser 
zugrunde liegenden einseitigen Willenserklärungen der Anweisen-
den. Dass Angewiesene und Anweisungsempfänger sich mit der An-
weisung einverstanden erklären, ist dazu nicht erforderlich. Eine der-
artige Unabhängigkeit von der Zustimmung der Erklärungsempfänger 
ist deshalb möglich, weil durch die Anweisung der Angewiesenen und 
dem Anweisungsempfänger neben der Aufforderung, im Sinne der 
Anweisung tätig zu werden, nur eine Befugnis erteilt, also ein recht-
liches Können eingeräumt wird: 774 Weder die Aufforderung noch die 
Befugniserteilung, also die Ermächtigung, bewirken aber für sich al-
leine betrachtet eine Belastung für eine andere Person als die Anwei-
sende. Der Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger steht es auf 
Basis der Anweisung alleine frei, der Aufforderung nachzukommen 
und von der Ermächtigung Gebrauch zu machen oder dies nicht zu 
tun, da die Anweisung selbst grundsätzlich keine Befolgungspflicht mit 
sich bringt.775 Eine Zustimmung der Ermächtigten wäre freilich auch 
dann erforderlich, wenn mit der Anweisung eine Zuwendung an die 
Angewiesene oder den Anweisungsempfänger verbunden wäre. Dies ist  

774 Doris, Ermächtigung 78 f. Vgl auch Flume, AT II § 1 6b, § 11 3; Larenz, Schuldrecht I 14 
§ 24 II a. Teilweise wird auch vertreten, den Ermächtigten stehe ein Zurückwei-
sungsrecht zu. So L. Raape, AcP 121 ( 1923 ) 275; Doris, Ermächtigung 79. Siehe dazu 
näher unten V.A.3 bei Fn 2298.

775 Zur Verpflichtung, der Anweisung bei der Anweisung auf Schuld Folge zu leisten, 
siehe unten III.E.2.a ) ( iii ). Möglich ist natürlich auch, dass sich die Angewiesene 
oder der Anweisungsempfänger der Anweisenden gegenüber zur Befolgung der 
Anweisung verpflichten. Siehe dazu unten III.F.3.
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jedoch auch nicht der Fall. Ein bloßes Einräumen rechtlichen Könnens 
stellt, wie auch bei der Vollmacht, keine Zuwendung dar und selbst für 
den Anweisungsempfänger, der ja eine Leistung erhalten soll, ergibt 
sich die Zuwendung dieser Leistung nicht aus der Anweisung, sondern 
aus dem Grundverhältnis. Daher setzt zwar letzteres die Zustimmung 
des Anweisungsempfängers voraus, nicht aber die Anweisung. Mit der 
Einräumung eines rechtlichen Könnens ist weder eine Belastung für 
noch eine Zuwendung an die Ermächtigten verbunden, sodass kein 
Eingriff in die Sphäre der Erklärungsempfänger gegeben ist, der de-
ren Zustimmung erfordern würde.776 Eine Begründung der Anweisung 
durch einseitige Willenserklärungen entspricht somit nicht nur den 
Vorstellungen der historischen Gesetzgeber in allen drei untersuchten 
Rechtsordnungen,777 sondern lässt sich auch mit den allgemeinen Re-
geln in Einklang bringen.

Zu klären ist nun freilich, inwieweit die Anweisende an ihre ein-
seitigen Willenserklärungen auch gebunden ist.778 Grundsätzlich gilt, 
dass demjenigen, der frei und bewusst anderen seinen auf Eintritt von 
Rechtsfolgen gerichteten Willen erklärt, der Erklärungseffekt beim Ad-
ressaten als gewollte Folge seines Verhaltens jedenfalls als bindend zu-
zurechnen ist.779 Dies trifft auf die von der Anweisenden erteilten Auffor-
derungen bzw Ermächtigungen zu, sodass von einer Bindungswirkung 
der Anweisungserklärung auszugehen ist. Soweit die Anweisende die 
Angewiesene und den Anweisungsempfänger ermächtigt, ist damit 
auch eine Verpflichtung der Anweisenden verbunden. Dabei handelt 
es sich jedoch nicht um eine selbständige Verpflichtung, sondern nur 
um die Kehrseite der Befugniserteilung. Die Anweisende verpflichtet 
sich nicht etwa wie beim ebenfalls einseitigen Rechtsgeschäft der Aus-
lobung zur Leistungserbringung, sondern erklärt lediglich, die Befol-
gung der Anweisung als für ihre Rechnung, genauer gesagt für Rech-
nung des jeweiligen Grundverhältnisses, erfolgt anzuerkennen.780

776 Koziol, ÖBA 2013, 93. Auch ein Zurückweisungsrecht, wie dies von Doris, Ermächti-
gung 79, gefordert wird, ist daher nicht geboten.

777 Siehe dazu oben III.A.2.d ) und III.B.1.
778 Zur Bindungswirkung einseitiger Willens- und Wissenserklärungen siehe Koziol, 

ÖBA 2013, 94 ff, 103 ff; derselbe, FS Iro, 83 ff; vgl weiters Canaris, Vertrauenshaftung 
413 ff; F. Bydlinski, System 164; Köndgen, Selbstbindung 280, 283 ff.

779 F. Bydlinski, System 164.
780 Die Erteilung einer Ermächtigung zur Einhebung der realen Zuwendung bei der 

Angewiesenen auf Rechnung der Anweisenden begründet auch keine Gewährleis-
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Auch das ABGB geht bei der Anweisung von einer Bindung der An-
weisenden an ihre Willenserklärungen aus, denn sonst wäre es nicht 
nötig, eine Widerrufsmöglichkeit vorzusehen. Genau dies aber tut 
§ 1403 ABGB. Die Anweisende ist somit grundsätzlich an ihre Erklärung 
gebunden, sodass eine Selbstbindung vorliegt.781 Zu berücksichtigen ist 
dabei freilich, dass diese Selbstbindung insoweit eingeschränkt ist, als 
nach § 1403 ABGB die Möglichkeit eines Widerrufes besteht, solange die 
Angewiesene die Anweisung noch nicht gegenüber dem Anweisungs-
empfänger angenommen oder entsprechend der Anweisung geleistet 
hat.782 Die Möglichkeit eines Widerrufes gegenüber dem Anweisungs-
empfänger bestimmt sich demgegenüber nach dem Valutaverhältnis. 
Auch im deutschen und schweizerischen Recht ist – unter jeweils un-
terschiedlichen Bedingungen – entsprechend § 790 BGB und Art 470 OR 
ein Widerruf der Anweisung möglich.783

Somit ist die Anweisung als einseitiges empfangsbedürftiges 
Rechtsgeschäft anzusehen, dessen Wirkungen primär in der Aufforde-
rung und Ermächtigung der Angewiesenen und des Anweisungsemp-
fängers bestehen und als Kehrseite derselben eine Verpflichtung der 
Anweisenden beinhalten. Dieses einseitige Rechtsgeschäft ist für sich 
betrachtet bindend und mit Zugang an die beiden Adressaten als Ge-
schäft auch bereits vollständig; die Anweisung ist in ihrem Bestand und 
mit den angesprochenen Wirkungen insbesondere nicht davon abhän-
gig, ob ihr entsprochen wurde oder nicht.784 Die Erteilung von Rechts-
macht an die Angewiesene und den Anweisungsempfänger als zentrale 
Wirkung hängt somit nicht davon ab, ob die Anweisung auch tatsäch-
lich befolgt wird bzw ob sich die Angewiesene oder der Anweisungs-
empfänger mit der Anweisung einverstanden erklären. Obwohl sie auf 
einem Dreiecksverhältnis beruht und darauf abzielt, Rechtsfolgen für 

tungspflichten der Anweisenden gegenüber dem Anweisungsempfänger, wenn 
die Angewiesene nicht leistet. Ein Anspruch des Anweisungsempfängers aus dem 
Valutaverhältnis bleibt freilich aufrecht, sodass er auf dieses zurückgreifen kann. 
Siehe dazu Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 788 Rz 4; RGRK / Steffen, BGB § 788 
Rz 3; Erman / Wilhelmi, BGB § 788 Rz 3. Zum deutschen Recht wird allerdings ausge-
führt, die Anweisende könne eine ausdrückliche oder stillschweigende Zahlungs-
garantie übernehmen. So Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 788 Rz 4; Erman /  
Wilhelmi, BGB § 788 Rz 3.

781 Wie dies auch sonst für Ermächtigungen gilt. Siehe dazu Koziol, ÖBA 2013, 93.
782 Wiederum zeigt sich hier die Parallele zur Vollmacht.
783 Näher zum Widerruf siehe unten V.
784 So schon Wendt, Anweisungsrecht 101.
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zwei ihr zugrunde liegende Schuldverhältnisse zu erreichen, ist sie ein-
seitiges Rechtsgeschäft.

Dies bedeutet freilich auch, dass die Anweisung für sich alleine 
betrachtet nicht über die genannten Wirkungen hinausgehen kann. 
Das angestrebte Ziel der Simultanwirkung lässt sich durch einseitiges 
Rechtsgeschäft allein nicht erreichen. Dies setzt vielmehr voraus, dass 
der Anweisung entsprochen wird. Die Anweisung als einseitiges Rechts-
geschäft kann eine Verbindung der ihr zugrunde liegenden Kausalver-
hältnisse zwar anregen, damit diese Verbindung tatsächlich erfolgt, ist 
aber stets die Mitwirkung der anderen beiden am Dreiecksverhältnis 
beteiligten Personen erforderlich.785

E.  Die Grundverhältnisse

Bevor näher auf die Wirkungen der Anweisung, der auch entsprochen 
wurde, eingegangen wird, sollen zunächst die Grundverhältnisse be-
handelt werden. Erst nachdem an dieser Stelle die Beziehung zwischen 
Grundverhältnissen und der Anweisung umrissen wurde, können in 
der Folge die Wirkungen der Anweisung, und damit die genaue Ausge-
staltung der Relation zwischen Anweisung und Grundverhältnissen ge-
klärt werden. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen zur Bedeutung 
der Grundverhältnisse soll im Folgenden darauf eingegangen werden, 
inwieweit es für die Anweisung eine Rolle spielt, ob diese der Schuld-
tilgung in einem der Grundverhältnisse dient, bevor abschließend Si-
tuationen beleuchtet werden, in denen ein Grundverhältnis erst durch 
die Anweisung entsteht.

1.  Allgemeines

Da die Anweisung, wie oben 786 festgestellt wurde, der Verbindung zweier 
Rechtsverhältnisse zwecks vereinfachter Leistungserbringung dient, 
ergibt sich zwingend, dass die Anweisung nie für sich alleine steht.787 
Vielmehr ist sie stets mit zwei Rechtsverhältnissen verbunden, die als 

785 Zu einer derartigen Mitwirkung kann die Angewiesene bei der Anweisung auf 
Schuld freilich verpflichtet sein. Zur Anweisung auf Schuld siehe unten III.E.2.a ).

786 III.A.3.b ).
787 Siehe schon Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 168.
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Grund- oder Kausalverhältnisse bezeichnet werden.788 Der Anweisung 
und der sich aus dieser als einseitigem Rechtsgeschäft ergebenden Er-
mächtigungsbeziehung zwischen der Anweisenden und der Angewie-
senen auf der einen, und der Anweisenden und dem Anweisungsemp-
fänger auf der anderen Seite, steht einerseits das Deckungsverhältnis 
zwischen Anweisender und Angewiesener gegenüber und andererseits 
das Valutaverhältnis zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger. 
Aus dem Deckungsverhältnis ergibt sich der Rechtsgrund für die in-
folge der Anweisung mittelbar, nämlich im Wege des Anweisungsemp-
fängers, erbrachte Leistung der Angewiesenen an die Anweisende, wäh-
rend das Valutaverhältnis den Rechtsgrund für die ebenfalls indirekt, 
weil im Wege der Angewiesenen, erbrachte Leistung der Anweisenden 
an den Anweisungsempfänger bildet.789

Dabei ist freilich zu berücksichtigen, dass die genannten Grundver-
hältnisse nicht notwendigerweise bereits vor Erteilung der Anweisung 
bestehen müssen, sondern vielmehr auch erst im Wege der Anweisung 
begründet werden können.790 Selbst dann, wenn die Entstehung von 
Grundverhältnis und Anweisung zusammenfallen sollten, kommen 
dem Grundverhältnis aber andere Wirkungen zu, als der Anweisung 
selbst.791

Die Grundverhältnisse sind – sofern sie nicht erst durch die Anwei-
sung begründet werden – grundsätzlich vom Bestehen einer Anweisung 
unabhängig. Sie können für sich alleine bestehen und entfalten die ih-
nen eigenen Wirkungen, ohne dass es darauf ankäme, ob mit Bezug auf 
diese Grundverhältnisse eine Anweisung erteilt wird.

Umgekehrt ist eine Anweisung ohne Anknüpfung an Grundverhält-
nisse nicht denkbar, da sie als bloßes Abwicklungsinstrument die Leis-
tungserbringung in den Grundverhältnissen begünstigen soll, aber 
selbst weder für die im Einlösungsverhältnis erbrachte Zuwendung noch 
für die damit zwischen Angewiesener und Anweisender bzw zwischen 
Anweisender und Anweisungsempfänger erfolgende Leistung einen 

788 Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 2 a.
789 Vgl bereits Salpius, Novation 43 f.
790 In diesem Sinne wird bereits in den Materialien zur Regierungsvorlage, EBRV 155, 

betont, die Anweisung könne der Begründung wie der gänzlichen oder teilweisen 
Erfüllung eines Schuldverhältnisses dienen. Dazu sogleich näher unten III.E.3.

791 Vgl dazu Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 168, der zum entstehenden Deckungsver-
hältnis von einem » über die bloß anweisungsrechtlichen Wirkungen « hinausge-
henden Rechtsverhältnis spricht.
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Rechtsgrund bieten kann.792 Das bedeutet freilich nicht, dass die An-
weisung von der Gültigkeit der Grundverhältnisse abhängig wäre. Viel-
mehr sind die Ermächtigungen unabhängig vom Bestand der Grundver-
hältnisse wirksam.793 Auf die Gültigkeit der Grundverhältnisse kommt 
es für die Anweisung daher nicht an. Entscheidend ist, dass die anwei-
sungsgemäße Zuwendung im Einlösungsverhältnis die Erbringung ei-
ner Leistung in den Grundverhältnissen bewirken soll. Fehlt es an einem 
vorab bestehenden Grundverhältnis, so kann das Grundverhältnis auch 
erst durch die Anweisung begründet werden und auch die Erteilung ei-
ner Anweisung auf künftige Grundverhältnisse kommt in Betracht. Ob-
wohl es auf die Gültigkeit der einzelnen Grundverhältnisse also nicht 
ankommt, werden diese bei einer Anweisung von den Beteiligten doch 
immerhin als bestehend oder entstehend vorausgesetzt.

Neben jeder Anweisung stehen somit zwei Rechtsverhältnisse der 
Anweisenden, eines mit der Angewiesenen und eines mit dem Anwei-
sungsempfänger, die von der Anweisung und der durch diese zwischen 
der Anweisenden auf der einen und der Angewiesenen bzw dem Anwei-
sungsempfänger auf der anderen Seite geschaffenen Ermächtigungsbe-
ziehung zu unterscheiden sind.

Für diese Grundverhältnisse kommen verschiedenste Rechtsver-
hältnisse in Frage. Die Materialien 794 sprechen von » irgendeinem « Ge-
schäftszweck zwischen Anweisender und Angewiesener einerseits und 
Anweisender und Anweisungsempfänger andererseits. Es kommen da-
her beispielsweise Kaufverträge, Darlehensverträge, Schenkungen, aber 
auch Aufträge in Betracht. Mögliche Beispiele für die Grundverhält-
nisse enthielten bereits die Erläuterungen zur Regierungsvorlage, wo 

792 Siehe dazu genauer unten III.G.1 sowie III.I.1. Vgl auch Oser / Schönenberger, Zürcher 
Kommentar Art 466 OR Rz 15.

793 So zum deutschen Recht bereits Mugdan, Materialien II 311; Planck / André, BGB 
Anweisung. Vor Anm I.1; Wendt, Anweisungsrecht 19. Siehe weiters Hueck / Ca-
naris, Recht der Wertpapiere § 4 IV; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 7; Münch-
Komm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 6; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 4, 
30; RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 7; Zöllner, Wertpapierrecht 14 § 8 III 1. Soer-
gel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 5, der sich aber kritisch zur Abstraktheit der Anwei-
sung äußert. Zum schweizerischen Recht siehe Oser / Schönenberger, Zürcher Kom-
mentar Art 466 OR Rz 15; vgl auch schon Mayer, Anweisung auf Schuld 7 f. Zum 
österreichischen Recht siehe HHB 291; Ehrenzweig, System II / 1 2 286; Lukas in ABGB-
ON 1.01 § 1400 Rz 14. Allerdings wird dabei typischerweise von der Abstraktheit der 
Anweisung gesprochen. Die Terminologie ist jedoch missverständlich. Siehe dazu 
bereits oben III.C.2.a ) bei Fn 721 sowie unten III.G.1.b ).

794 HHB 286.
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» Darlehen, Verwahrungsvertrag, Kauf, Bevollmächtigung, Gesellschaft, 
Schenkung u.s.w. « genannt wurden.795 Ein Grundverhältnis wird zudem 
zwar typischer-, nicht aber notwendigerweise in einem Vertrag beste-
hen, auch gesetzliche Schuldverhältnisse, wie etwa die Abwicklung ei-
ner Schadenersatzpflicht, oder eine bloße Zweckvereinbarung kommen 
in Betracht.796 Eine Einschränkung ergibt sich dabei lediglich insoweit, 
als der Geschäftszweck des Grundverhältnisses der Erbringung einer 
indirekten Leistung zugänglich sein muss. Da die Anweisung nämlich 
zwei Grundverhältnisse so verbindet, dass die Leistung aus diesen je-
weils indirekt erbracht wird, kommt ein Rechtsverhältnis, bei dem eine 
indirekte Leistungserbringung ausscheidet, nicht als Grundverhältnis 
einer Anweisung in Frage.

Umgekehrt ist es aber durchaus möglich, dass das Grundverhältnis 
schon von vorne herein auf eine indirekte Leistungserbringung abzielt. 
Entsprechend der oben 797 bereits herausgearbeiteten Differenzierung 
zwischen Abkürzung des Leistungsweges einerseits und Leistungsver-
einfachung durch Umwegbildung andererseits, kann bei der Anwei-
sung zwischen zwei Gruppen von Grundverhältnissen unterschieden 
werden. Zum einen gibt es Grundverhältnisse, bei denen die auf dem 
Grundverhältnis beruhende Leistung zwar direkt an die Anweisende 
( beim Deckungsverhältnis ) bzw an den Anweisungsempfänger ( beim 
Valutaverhältnis ) erbracht werden könnte, stattdessen aber im kurzen 
Weg zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger erbracht wird. 
Zum anderen sind Grundverhältnisse möglich, die überhaupt nur be-
gründet werden, um dadurch ein Mittel zur Leistungserbringung im 
jeweils anderen Grundverhältnis zu haben,798 wobei diese Konstellation 
zumeist das Deckungsverhältnis betreffen wird.799 Derartige Grundver-
hältnisse sind von vorne herein auf die Erbringung von Leistungen an 
( beim Deckungsverhältnis ) oder durch ( beim Valutaverhältnis ) Dritte 
gerichtet. Allerdings wird die Person des Dritten regelmäßig erst durch 

795 EBRV 155. Bevollmächtigung ist dabei freilich nicht im Sinne von Vollmachtertei-
lung, sondern im Sinne von Auftrag im heutigen Verständnis zu verstehen. Vgl 
dazu Schey, Obligationsverhältnisse 456 f, 483 ff.

796 Vgl dazu bereits Salpius, Novation 44 Fn 1, der statt von contractus von einer blo-
ßen conventio spricht.

797 III.A.3.b ) ( i ) und III.A.3.b ) ( ii ).
798 Vgl Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 143 Fn 22, 153.
799 Etwa wenn das Deckungsverhältnis auf Geschäftsbesorgung gerichtet ist. Siehe 

dazu oben III.A.3.b ) ( i ) und III.A.3.b ) ( ii ).
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die Anweisung näher konkretisiert. Jedenfalls aber kommt eine direkte 
Leistungserbringung im Grundverhältnis – also beim Deckungsverhält-
nis von der Angewiesenen direkt an die Anweisende und beim Valu-
taverhältnis von der Anweisenden direkt an den Anweisungsempfän-
ger – in diesen Konstellationen nicht in Frage. Darauf, ob das jeweilige 
Grundverhältnis zeitlich vor oder erst zugleich mit der Anweisung zu-
stande gekommen ist, kommt es für die Unterscheidung zwischen Ab-
kürzung des Leistungsweges und Leistungsvereinfachung durch Um-
wegbildung hingegen nicht an.

Dass die Grundverhältnisse nicht auf eine direkte Leistungserbrin-
gung innerhalb derselben abzielen müssen, sondern auch Grundver-
hältnisse denkbar sind, die von vorne herein drittgerichtet sind, lässt 
sich nicht nur aus den Materialien 800 ableiten, sondern ergibt sich für 
das Deckungsverhältnis aus dem Gesetz selbst, da § 1403 ABGB anord-
net, es sei im Zweifel ein Bevollmächtigungsvertrag anzunehmen.801 Soll 
aber die Angewiesene auf Basis eines Auftrags eine Leistung für die An-
weisende an einen Dritten, den Anweisungsempfänger, erbringen, stellt 
dies nichts anderes als eine Drittrichtung im Deckungsverhältnis dar. 
Eine reine Geschäftsbesorgung im Valutaverhältnis ist zwar ebenfalls 
möglich, kommt aber selten vor.802

Die Anweisung ermöglicht somit eine Drittrichtung der Grundver-
hältnisse oder konkretisiert diese. Stets aber ermöglicht erst die Anwei-
sung die Verbindung der beiden Grundverhältnisse. Darauf wie diese 
Verbindung genau funktioniert, ist später, bei der Erörterung der Wir-
kungen, die der Anweisung zukommen, wenn ihr entsprochen wird, 
noch näher einzugehen.803

2.  Anweisung zwecks Schuldtilgung im Grundverhältnis

Nachdem im vorigen Abschnitt geklärt wurde, dass neben der Anwei-
sung stets zwei Grundverhältnisse bestehen und auch die Bedeutung 
der Anweisung für die Grundverhältnisse kurz umrissen wurde, drängt 
sich nunmehr die Frage auf, ob bzw inwieweit auch umgekehrt die 

800 EBRV 155; HHB 286, 290.
801 Zu dieser Zweifelsregel näher unten III.E.3.a ) ( ii ).
802 Spielbüchler, Schuldverhältnis 30. Bereits Schey, Obligationsverhältnisse 487, spricht 

von einem nicht häufigen Ausnahmefall.
803 Unten III.F.
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Natur des Grundverhältnisses für die Anweisung von Bedeutung ist. 
Während das Gesetz nämlich bei den Rechtsfolgen grundsätzlich nicht 
zwischen bestehenden und entstehenden Grundverhältnissen diffe-
renziert, werden sehr wohl unterschiedliche Rechtsfolgen vorgesehen, 
je nachdem, ob durch die Anweisung in einem Grundverhältnis eine 
Schuld getilgt werden soll oder nicht. Im Folgenden wird daher näher 
auf diese Fallkonstellation eingegangen, wobei hier zwischen Schuldtil-
gung im Deckungs- und im Valutaverhältnis zu unterscheiden ist.

a.	 	Deckungsverhältnis:	Anweisung	auf	Schuld	und	auf	Kredit

Soll die Anweisung im Deckungsverhältnis der Schuldtilgung dienen, 
ist von einer Anweisung auf Schuld die Rede. Für diese Konstellation 
sind im Gesetz besondere Regelungen vorgesehen. § 1401 ABGB be-
stimmt nämlich: » Insoweit der Angewiesene das zu Leistende dem An-
weisenden bereits schuldet, ist er diesem gegenüber verpflichtet, der 
Anweisung Folge zu leisten. « Während die Anweisung als bloße Er-
mächtigung somit grundsätzlich keine Verpflichtung zur Leistungser-
bringung enthält, wird für die Anweisung auf Schuld eine Verpflichtung 
der Angewiesenen normiert, der Anweisung Folge zu leisten.804 Eine ver-
gleichbare Regelung findet sich im schweizerischen Recht, wo gemäß 
Art 468 Abs 2 OR die Angewiesene, soweit sie Schuldnerin der Anweisen-
den ist und ihre Lage dadurch, dass sie an den Anweisungsempfänger 
Zahlung leisten soll, in keiner Weise verschlimmert wird, zur Zahlung 
an den Anweisungsempfänger verpflichtet ist. Anders hat sich demge-
genüber das deutsche Recht entschieden, denn nach § 787 BGB ist die 
Angewiesene zur Leistung an den Anweisungsempfänger nicht schon 
deshalb verpflichtet, weil sie Schuldnerin der Anweisenden ist. In allen 
drei Rechtsordnungen kann die Angewiesene aber auch unabhängig 
vom Vorliegen einer Anweisung auf Schuld eine Verpflichtung zur Be-
folgung der Anweisung übernehmen.805

Vor dem Hintergrund der zumindest für das österreichische und 
schweizerische Recht unterschiedlichen Rechtsfolgen hinsichtlich der  
 

804 Zu dieser Verpflichtung siehe näher unten III.E.2.a ) ( iii ).
805 Siehe etwa Ehrenzweig, System II / 1 2 288; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 171; Staudin-

ger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 787 Rz 1; Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 15; T. 
Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 9.
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Verpflichtung der Angewiesenen zur Befolgung der Anweisung je nach-
dem, ob Anweisung auf Schuld vorliegt oder nicht, soll im Folgenden 
geklärt werden, was unter einer Anweisung auf Schuld zu verstehen 
ist. Dabei wird vom österreichischen Recht ausgegangen und erst im 
Anschluss daran auch auf das schweizerische und deutsche Recht Be-
zug genommen. Es wird in diesem Zusammenhang insbesondere auch 
notwendig, die Anweisung auf Schuld von sonstigen Erscheinungsfor-
men der Anweisung abzugrenzen, insbesondere von der sogenannten 
Anweisung auf Kredit. Während bei der Anweisung auf Schuld nämlich 
kaum begriffliche Schwierigkeiten gesehen werden, wird die Termino-
logie der Anweisung auf Kredit in der jüngeren Lehre als problematisch 
empfunden,806 wodurch sich auch Abgrenzungsschwierigkeiten im Ver-
hältnis zur Anweisung auf Schuld ergeben.

Ansatzpunkt für das Vorliegen einer Anweisung auf Schuld ist, dass 
im Deckungsverhältnis eine Schuld der Angewiesenen gegenüber der 
Anweisenden bereits besteht.807 Der Anweisung auf Schuld wird daher 
typischerweise ein schon vor der Anweisung bestehendes Deckungs-
verhältnis zugrunde liegen,808 möglich ist aber auch, dass zugleich mit 
der Entstehung des Grundverhältnisses eine Anweisung erteilt wird, 809 
und auch eine Anweisung auf ein künftig entstehendes Schuldverhält-
nis kommt in Betracht.810 Es ist daher nicht ausschließlich auf den Zeit-
punkt der Erteilung der Anweisung abzustellen, sondern auch die Situ-

806 Vgl nur Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 1 f; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 6.
807 Ehrenzweig, System II / 1 2 287; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1401 Rz 1; Gschnitzer / Faisten-

berger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 202 f; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 
§ 1401 Rz 1; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 3; Mayrhofer, Schuldrecht AT 545; Neu-
mayr in KBB 6 § 1401 Rz 1; Spielbüchler, Schuldverhältnis 32 ff; derselbe in Klang, 
ABGB 3 § 1401 Rz 1; Wolff in Klang, ABGB 2 IV / 1, 328. Vgl weiters MünchKomm / Ha-
bersack, BGB 8 § 787 Rz 2; BeckOGK / Körber, BGB § 787 Rz 7; Staudinger / Marburger, 
BGB ( 2015 ) § 787 Rz 1; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 1, Art 468 
Rz 10; Tevini, Commentaire Romand Art 468 CO Rz 2.

808 Demgegenüber geht Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 1, davon aus, die Anwei-
sung auf Schuld beruhe stets auf einem vorab bestehenden Grundverhältnis. Zur 
Situation im Falle eines gleichzeitig mit der Anweisung entstehenden Deckungs-
verhältnisses siehe unten III.E.3.a ).

809 Etwa wenn B ein Angebot zum Abschluss eines Deckungsverhältnisses annimmt 
und zugleich ihre Vertragspartnerin A anweist, die reale Zuwendung an den An-
weisungsempfänger C zu erbringen. Zur Situation eines mit der Anweisung kon-
kludent mit erklärten Antrags der Anweisenden zum Abschluss eines Deckungs-
verhältnisses siehe unten III.E.3.a ) bei Fn 1012.

810 Vgl dazu auch Fink, ÖJZ 1985, 440 Fn 94.
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ation im Zeitpunkt der Leistungserbringung zu berücksichtigen.811 Im 
Deckungsverhältnis ist die Anweisende bei der Anweisung auf Schuld 
stets Gläubigerin der Angewiesenen bzw die Angewiesene Schuldnerin 
der Anweisenden. Die im Deckungsverhältnis gegebene Schuld der An-
gewiesenen gegenüber der Anweisenden soll durch die Befolgung der 
Anweisung getilgt werden. Erbringt die Angewiesene die reale Zuwen-
dung an den Anweisungsempfänger, leistet sie damit der Anweisenden 
und tilgt die gegenüber dieser bestehende Schuld.

Freilich liegt nicht immer schon dann, wenn zwischen Anweisen-
der und Angewiesener ein Schuldverhältnis besteht, eine Anweisung 
auf Schuld vor. Vielmehr sind hier zwei wichtige Einschränkungen zu 
machen: Erstens ist zu klären, unter welchen Umständen überhaupt 
anzunehmen ist, dass eine Schuld der Angewiesenen gegenüber der 
Anweisenden besteht, auf die angewiesen werden kann, und zweitens 
stellt sich die Frage, inwieweit eine Anweisung auf Schuld eine Bezug-
nahme der Anweisung auf die betreffende Schuld voraussetzt. Abschlie-
ßend soll sodann auf den Inhalt der Befolgungspflicht und allfällige 
Einwendungsmöglichkeiten der Angewiesenen näher eingegangen 
werden. Erst an späterer Stelle wird hingegen die – insbesondere im 
deutschen Recht intensiv diskutierte – Frage der Tilgungswirkung der 
anweisungsgemäßen Erbringung der Zuwendung an den Anweisungs-
empfänger für das Deckungsverhältnis untersucht.812

( i. )  Die Angewiesene als Schuldnerin der Anweisenden
Im österreichischen Recht ist der entscheidende Ansatzpunkt für die 
Regelung des § 1401 ABGB, dass die Angewiesene » das zu Leistende « der 
Anweisenden schuldet. Daraus, dass zwischen Anweisender und Ange-
wiesener ein Schuldverhältnis besteht, aufgrund dessen die Angewie-
sene der Anweisenden gegenüber zur Leistungserbringung verpflichtet 
ist, lässt sich freilich nicht zwingend ableiten, dass die Angewiesene 
der Anweisenden das zu Leistende bereits schuldet.813 Eine Verpflich-
tung der Angewiesenen zur Leistungserbringung kann sich nämlich 
auch daraus ergeben, dass sich die Angewiesene im Deckungsverhältnis  

811 Fink, ÖJZ 1985, 440 Fn 94.
812 Siehe dazu unten III.G.2.
813 In diesem Sinne aber MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 787 Rz 2. AA Staudinger /  

Marburger, BGB ( 2015 ) § 787 Rz 1.
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verpflichtet hat, Anweisungen der Anweisenden zu befolgen,814 ohne 
dass die Angewiesene der Anweisenden deshalb bereits das zu Leis-
tende schulden muss.815 In derartigen Fällen kommt die Angewiesene 
bei Befolgung der Anweisung zwar einer Verpflichtung nach, eine der 
erbrachten Leistung entsprechende Schuldtilgung kommt aber nicht 
in Frage.816 Sofern die indirekte Leistung an die Angewiesene nicht in 
Schenkungsabsicht erfolgt, lässt sie vielmehr erst einen Ersatzanspruch 
der Angewiesenen in Bezug auf die indirekt erbrachte Leistung entste-
hen. Eine Anweisung auf Schuld liegt in so einem Fall gerade nicht vor, 
wohl aber eine Verpflichtung zu Befolgung der Anweisung. Eine Befol-
gungspflicht besteht also nicht nur bei der Anweisung auf Schuld, son-
dern kann auch unabhängig von einer solchen übernommen werden.

Dass die Angewiesene der Anweisenden gegenüber zur Leistungser-
bringung verpflichtet ist, stellt somit keine ausreichende Begründung 
für die Qualifikation einer Anweisung als Anweisung auf Schuld dar.817 
Für das österreichische Recht ergibt sich dies klar aus dem Wortlaut 
des § 1401 ABGB. Anknüpfungspunkt für die Anweisung auf Schuld ist 
der Leistungsgegenstand selbst, nicht eine allfällige Verpflichtung zur 
Leistungserbringung. Da die Angewiesene der Anweisenden bei der An-
weisung auf Schuld das zu Leistende bereits schulden muss, wird diese 
Schuld durch die anweisungsgemäße Zuwendung an den Anweisungs-
empfänger getilgt. Dass durch die anweisungsgemäße Leistung eine 
dieser Leistung entsprechende Schuld der Anweisenden erst entsteht, 
ist nach diesem Konzept hingegen nicht vorgesehen.

Dieses Verständnis deckt sich auch mit den in der älteren Literatur 
vertretenen Ansätzen zur Anweisung auf Schuld. So betont etwa Eh-
renzweig, es könne sowohl bei der Anweisung auf Schuld als auch bei 
der Anweisung auf Kredit im Deckungsverhältnis ein Auftrag vorliegen;  
je nachdem die Anweisende bei der Beauftragten ein Guthaben habe 
oder nicht, sei dann die Anweisung eine Anweisung auf Schuld oder auf  

814 Ausdrücklich hervorgehoben wird dies zum schweizerischen Recht, wo es heißt, 
die Verpflichtung zur Befolgung könne sich entweder aus dem Deckungsverhält-
nis oder aber aus dem Gesetz, also Art 468 Abs 2 OR, ergeben ( Beyeler, Handkom-
mentar 3 Art 468 OR Rz 15 f; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5563, 5565; 
T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 9 f ).

815 Vgl Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 171.
816 Getilgt wird dann lediglich eine andere Schuld, nämlich die, der Anweisung Folge 

zu leisten.
817 So aber etwa MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 787 Rz 2.
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Kredit.818 Auch Löbl führt aus, eine Verpflichtung der Angewiesenen, der 
Anweisung zu entsprechen, könne aufgrund des Deckungsverhältnis-
ses auch gegeben sein, wenn dieses nicht in einer Schuld der Angewie-
senen an die Anweisende bestehe, etwa weil sich die Angewiesene der 
Anweisenden gegenüber verpflichtet habe, Anweisungen bis zu einem 
bestimmten Betrag zu befolgen; dann aber liege Anweisung auf Kredit 
vor.819

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass Anweisung auf 
Schuld dann gegeben ist, wenn die Angewiesene der Anweisenden das 
zu Leistende bereits schuldet, sodass mit der indirekten Erbringung der 
Leistung im Wege des Anweisungsempfängers diese Schuld aus dem 
Deckungsverhältnis getilgt wird.

Aus diesem Verständnis der Anweisung auf Schuld lassen sich aber 
auch Konsequenzen für die Definition der Anweisung auf Kredit ableiten. 
Denn dann, wenn keine Anweisung auf Schuld vorliegt und die anwei-
sungsgemäße Leistung an den Anweisungsempfänger auch nicht eine 
Schenkung der Angewiesenen an die Anweisende bezweckt,820 soll An-
weisung auf Kredit vorliegen.821 Bei dieser kreditiert die Angewiesene 
der Anweisenden die im Wege des Anweisungsempfängers erbrachte 
Leistung und erhält im Gegenzug einen Anspruch auf Ersatz der auf Ba-
sis der Anweisung erbrachten Leistung gegen die Anweisende.822 Wäh-
rend also bei der Anweisung auf Schuld durch die anweisungsgemäße 
Zuwendungserbringung im Einlösungsverhältnis eine dem zu Leisten-
den entsprechende Schuld getilgt wird, entsteht im Falle der Anweisung 
auf Kredit eine dem zu Leistenden entsprechende Verpflichtung der An-
weisenden. Die Angewiesene kann von der Anweisenden Ersatz für die 
von ihr auf Rechnung der Anweisenden an den Anweisungsempfänger 
erbrachte Zuwendung verlangen. Bei einer Anweisung auf Kredit wird  
 

818 Ehrenzweig, System II / 1 2 288.
819 In Staub / Pisko, AHGB 3 II 171.
820 Da eine Schenkung typischerweise erst durch die Hingabe der Sache gültig zu-

stande kommt, liegt nämlich keine Anweisung auf Schuld vor. Anders ist dies 
freilich dann, wenn ausnahmsweise ein Schenkungsversprechen ohne wirkliche 
Übergabe formgültig zustande gekommen ist. Dann nämlich wäre die Erbringung 
der Schenkungsleistung eine Leistung solvendi causa und eine darauf gerichtete 
Anweisung folglich eine Anweisung auf Schuld. Siehe dazu Wacke, AcP 191 ( 1991 ) 
8 f; Ehmann, JZ 2003, 704; Reuter / Martinek, Bereicherung 91.

821 Ehrenzweig, System II / 1 2 288.
822 Ehrenzweig, System II / 1 2 288.
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also durch die anweisungsgemäße Zuwendungserbringung eine Schuld 
der Anweisenden begründet.

Wenn das Deckungsverhältnis erst zugleich mit der Anweisung be-
gründet wird,823 ist regelmäßig eine Anweisung auf Kredit gegeben: 824 
Im Zweifel liegt dann gemäß § 1403 ABGB Auftrag vor und durch die 
anweisungsgemäße Leistung erwirbt die Angewiesene einen Aufwan-
dersatzanspruch gemäß § 1014 ABGB gegen die Anweisende. Aber auch, 
wenn ein Deckungsverhältnis bereits vorab besteht, nicht aber eine dem 
zu Leistenden entsprechende Schuld der Anweisenden, sodass durch 
die Befolgung der Anweisung eine Verpflichtung der Anweisenden neu 
entsteht, liegt eine Anweisung auf Kredit vor. Wiederum kommt als 
typisches Beispiel eine bestehende Geschäftsführung im Deckungsver-
hältnis in Betracht; durch die anweisungsgemäße Leistungserbringung 
im Rahmen dieses Deckungsverhältnisses entsteht wiederum ein Auf-
wandersatzanspruch der Angewiesenen.

Während somit der entscheidende Ansatzpunkt für die Anweisung 
auf Kredit darin besteht, dass durch die anweisungsgemäße Leistung 
eine Verpflichtung der Anweisenden gegenüber der Angewiesenen ent-
steht, muss das Deckungsverhältnis selbst nicht notwendigerweise auf 
Kreditgewährung abzielen. Vielmehr kommen auch andere Rechtsver-
hältnisse in Frage, was sich für die Geschäftsführung sogar ausdrück-
lich aus § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB ergibt. Nach dem Konzept der dritten 
Teilnovelle war freilich dann, wenn das Deckungsverhältnis selbst der 
Kreditgewährung diente, stets Anweisung auf Kredit gegeben.825 Dann 
stellte die Leistung im Deckungsverhältnis nach damaligem Verständ-
nis ein Darlehen 826 der Angewiesenen an die Anweisende dar.827 Als Re-
alvertrag kam das Darlehen erst durch die Zuzählung der Darlehens-
valuta zustande. Gewährte nun die Angewiesene der Anweisenden ein 
Darlehen im Deckungsverhältnis, so kam erst durch die – infolge der 
Anweisung indirekt, nämlich im Wege des Anweisungsempfängers  

823 Siehe dazu näher unten III.E.3.a ).
824 Siehe dazu näher unten III.E.3.a ) bei Fn 1010.
825 In diesem Sinne verweist etwa auch Schey, Obligationsverhältnisse 484, bei der An-

weisung auf Kredit auf Fälle der indirekten Überlassung der Darlehensvaluta ( aaO 
80 f ).

826 Die EB zur Regierungsvorlag ( EBRV 155 ) führen das Darlehen ausdrücklich als ei-
nen möglichen Geschäftszweck im Grundverhältnis an.

827 Zur Abgrenzung des Darlehens von sonstigen Kreditgeschäften, denen nicht die 
causa credendi zugrunde lag, siehe Schey, Obligationsverhältnisse 26 ff.
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erfolgende – Zuzählung der Darlehensvaluta 828 der Darlehensvertrag zu-
stande und die Zuzählung war es auch, die die Rückzahlungspflicht der 
Anweisenden begründete.829 Für die Anweisung bedeutete dies, dass bei 
einer Darlehensgewährung durch die Angewiesene an die Anweisende 
im Deckungsverhältnis eine Anweisung auf Schuld von vorne herein 
nicht in Frage kam. Eine Verpflichtung zur Gewährung der Darlehens-
valuta war nach der ausdrücklichen Anordnung des § 983 ABGB aF nur 
Vorvertrag iSd § 936 ABGB,830 sodass mit Zuzählung der Darlehensva-
luta keine diesen entsprechende Schuld getilgt werden konnte.831 Zwar 
wurde durch die Zuzählung der Darlehensvaluta die Schuld aus dem 
Vorvertrag ( Verpflichtung zum Abschluss eines Darlehensvertrages ) ge-
tilgt; mit Tilgung dieser Schuld aus dem Vorvertrag entstand freilich 
eine neue Obligation, nämlich die Rückzahlungsverpflichtung der Dar-
lehensnehmerin, also der Anweisenden.832

Dies zeigt, dass Anweisung auf Schuld und Anweisung auf Kredit 
vom ursprünglichen Konzept der dritten Teilnovelle her klar vonein-
ander abgrenzbar waren: Wurde eine dem auf Basis der Anweisung zu 
Leistenden entsprechende Schuld getilgt, war Anweisung auf Schuld 
gegeben. Wurde durch die anweisungsgemäße Zuwendung hingegen 
eine Verpflichtung der Anweisenden gegenüber der Angewiesenen be-
gründet, lag Anweisung auf Kredit vor.833

Dieses Verständnis von Anweisung auf Schuld und Anweisung auf 
Kredit scheint auch schon zum gemeinen Recht vertreten worden zu 
sein. Bereits Salpius  834 führte unter Verweis auf diverse Quellenbei-
spiele aus, bei der Delegation auf Schuld sei der Delegat als Schuldner 
des Deleganten vorausgesetzt und werde durch die Befreiung von der 
Schuld gedeckt. Nach Salpius ist der Deckungsvertrag bei Delegation 

828 Zur Zulässigkeit einer indirekten Zuzählung der Darlehensvaluta siehe bereits 
Schey, Obligationsverhältnisse 80 f.

829 Schey, Obligationsverhältnisse 36.
830 Vgl Schey, Obligationsverhältnisse 36 ff; Ehrenzweig, System II / 1 2 396 f.
831 Schey, Obligationsverhältnisse 36 ff. Parallel dazu wurde auch die Abtretbarkeit des 

Anspruchs auf Darlehenszahlung verneint. Siehe Schey, Obligationsverhältnisse 
39; Stanzl in Klang, ABGB 2 IV / 1, 694. AA Ehrenzweig, System II / 1 2 396 f.

832 Schey, Obligationsverhältnisse 37.
833 Möglich war daneben freilich auch, dass die anweisungsgemäße Leistung eine 

Schenkung der Angewiesenen an die Anweisende bezweckte. Zur Qualifikation der 
Anweisung bei Schenkung auf Basis eines formgültigen Schenkungsversprechens 
siehe oben Fn 820.

834 Novation 44.
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auf Schuld also liberatorisch im Gegensatz zum obligatorischen De-
ckungsvertrag bei der Anweisung auf Kredit. Bei dieser entsteht eine 
Verpflichtung des Deleganten. Der Delegant werde etwa Darlehens-
schuldner des Delegaten oder der Delegat gehe in Vorschuss,835 sodass 
der Delegant für die Deckung regresspflichtig bleibe.836 Es liegt daher 
nahe, dass das oben herausgearbeitete Verständnis nicht nur Ausgangs-
basis für die Gestaltung der Anweisung auf Schuld im Rahmen der drit-
ten Teilnovelle war, sondern schon davor dem allgemeinen Verständnis 
entsprach. Ein derartiges Vorverständnis würde auch erklären, warum 
zwar über die Frage, ob bei der Anweisung auf Schuld eine Verpflich-
tung zur Befolgung normiert werden soll, diskutiert wurde, die Frage, 
wann überhaupt eine solche Anweisung auf Schuld vorliegt, jedoch zu-
meist nicht näher beleuchtet wurde.

Wurden Anweisung auf Schuld und Anweisung auf Kredit als klar 
voneinander abgrenzbar angesehen, ergibt sich daraus aber, dass im-
mer dann, wenn die anweisungsgemäße Zuwendung nicht zur Tilgung 
einer Schuld führt, sondern eine Verpflichtung der Anweisenden be-
gründet, eine Verpflichtung zur Befolgung der Anweisung auf Basis 
des § 1401 ABGB nach den Vorstellungen der Gesetzesverfasser nicht 
in Frage kam.

Aus heutiger Sicht ist dies freilich wenig überzeugend. Dies insbe-
sondere deshalb, weil gegen Ende des 20. Jahrhunderts 837 mit stich-
haltigen Gründen 838 anerkannt wurde, dass Kreditgewährung nicht 
nur in Form eines Darlehens als Realvertrag möglich ist, sondern dass 
auch der Abschluss eines Geldkreditvertrages als Konsensualvertrag in 

835 Zu dieser Variante verweist Salpius auf zwei Quellenstellen zum Mandat ( gemeint 
sind wohl D.17.1.12.5 sowie D.17.1.45.4, obwohl im fraglichen Zitat 19.1. angeführt 
ist ).

836 AA für das deutsche Recht, das freilich keine Befolgungspflicht kennt, Lent, Anwei-
sung 100 f, 114 ff, der für die Fälle der Kreditgewährung eine Mischform annimmt, 
bei der gleichzeitig erfüllt und kreditiert wird.

837 Noch im 1993 erschienenen Band II der ersten Auflage des Österreichischen Bank-
vertragsrechts schrieb Koziol, die Zulässigkeit eines als Konsensualvertrag ausge-
stalteten Hauptvertrages, der die künftige Zuzählung eines bestimmten Geldbe-
trages vorsieht, sei keineswegs eindeutig und in der Literatur und Rechtsprechung 
auch nicht ausdrücklich anerkannt ( Koziol in Avancini / Iro / Koziol, Bankvertrags-
recht II Rz 1 / 3 ).

838 Jedenfalls für entgeltliche Kreditgeschäfte. Siehe dazu Koziol in Avancini / Iro / Ko-
ziol, Bankvertragsrecht II Rz 1 / 4; Bollenberger in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertrags-
recht IV 2 Rz 1 / 5. Vgl aber auch bereits Schey, Obligationsverhältnisse 43 ff, 45.
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Frage kommt.839 In der Praxis verdrängte der Geldkreditvertrag den Dar-
lehens ( real ) vertrag sogar weitgehend.840 Im Zuge der Umsetzung der 
zweiten Verbraucherkreditrichtlinie 2008 / 48 / EG modernisierte schließ-
lich der Gesetzgeber das Darlehensrecht des ABGB und normiert das 
Darlehen nunmehr in § 983 ABGB als Konsensualvertrag und in § 988 
ABGB den Kreditvertrag als entgeltlichen Darlehensvertrag über Geld.841

Ist der Kreditvertrag freilich Konsensualvertrag, so ist die Kreditge-
berin aus dem Kreditvertrag zur Zuzählung der Kreditvaluta verpflich-
tet.842 Kommt es nun im Falle eines Kreditvertrages im Deckungsver-
hältnis zu einer Anweisung, der zufolge die angewiesene Kreditgeberin 
die Kreditvaluta an einen Dritten, den Anweisungsempfänger, leisten 
soll, dann schuldet die angewiesene Kreditgeberin das zu Leistende, 
also die Kreditvaluta, der anweisenden Kreditnehmerin bereits.843 Die 
Rückzahlungsverpflichtung der Kreditnehmerin für die erbrachte Leis-
tung setzt freilich nach wie vor die tatsächliche Zuzählung der Kredit-
valuta voraus.844 Durch die anweisungsgemäße Leistung der angewie-
senen Kreditgeberin an den Dritten ( Anweisungsempfänger ) wird also 
die Rückzahlungspflicht der anweisenden Kreditnehmerin begründet.

Versucht man nun, Fälle, in denen auf Basis eines als Konsensu-
alvertrag abgeschlossenen Kreditvertrages im Deckungsverhältnis die 
Kreditgeberin angewiesen wird, die Kreditvaluta an den Anweisungs-
empfänger auszuzahlen, entsprechend den oben herausgearbeiteten  
 

839 Vgl dazu Koziol in Avancini / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht II Rz 1 / 3 ff mwN; Bol-
lenberger in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht IV 2 Rz 1 / 5. SZ 35 / 125 ? OGH 
4 Ob 507  /  95, ÖBA 1995, 808.

840 Bollenberger in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht IV 2 Rz 1 / 5; Kathrein, in Fi-
scher-Czermak / Hopf / Schauer, Das ABGB auf dem Weg in das 3. Jahrtausend ( 2001 ) 
174.

841 Darlehens- und Kreditrechtsänderungsgesetz 2010 ( BGBl I 2010 / 28 ). Auch der Kre-
diteröffnungsvertrag und der Kontokorrentkreditvertrag sind als Verträge, mit de-
nen » ein Geldbetrag zum Abruf zur Verfügung gestellt wird «, als Kreditverträge 
iSd § 988 ABGB anzusehen. Siehe dazu Bollenberger in Apathy / Iro / Koziol, Bank-
vertragsrecht IV 2 Rz 1 / 6.

842 Bollenberger in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht IV 2 Rz 1 / 45.
843 Umgekehrt entsteht für die anweisende Kreditnehmerin bereits aus dem Abschluss 

des Kreditvertrages die Verpflichtung zur Gegenleistung, also zur Zinszahlung. 
Diese Verpflichtung ist anders als beim Realvertrag nicht von der tatsächlichen Zu-
zählung der Kreditvaluta abhängig; vielmehr reicht bereits Zahlungsbereitschaft 
seitens der Kreditgeberin aus. Zu den Voraussetzungen der Zinszahlungspflicht 
siehe näher Bollenberger in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht IV 2 Rz 1 / 60, 1 / 63.

844 Siehe dazu näher Bollenberger in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht IV 2 Rz 1 / 115 ff.
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Kriterien als Anweisung auf Schuld oder auf Kredit zu qualifizieren, 
ergeben sich Schwierigkeiten. Im Ergebnis wird nämlich nach der ak-
tuellen Rechtslage mit der anweisungsgemäßen Leistung seitens der 
angewiesenen Kreditgeberin zwar eine Schuld im Deckungsverhältnis 
getilgt. Zugleich wird aber auch eine Verbindlichkeit der anweisenden 
Kreditnehmerin begründet. Entgegen dem ursprünglichen Konzept 
kommt eine klare Trennung zwischen Anweisung auf Schuld und An-
weisung auf Kredit daher jedenfalls heute nicht mehr in Betracht, so-
dass sowohl eine Anweisung auf Schuld, als auch eine solche auf Kre-
dit gegeben ist. Anweisung auf Schuld und Anweisung auf Kredit sind 
somit kein Gegensatz.845

Es stellt sich daher die Frage, ob in diesen Fällen eine Befolgungs-
pflicht der Angewiesenen besteht. Zum österreichischen Recht wird 
überwiegend angenommen, im Falle eines Anspruchs der Anweisenden 
auf Abruf der Kreditvaluta aus dem Deckungsverhältnis sei eine Anwei-
sung auf Schuld und damit eine Befolgungspflicht gegeben.846 Dem ist 
zuzustimmen. Der Gesetzeswortlaut stellt nur darauf ab, ob die Ange-
wiesene der Anweisenden das zu Leistende bereits schuldet. Darauf, ob 
zugleich eine neue Schuld begründet wird, kommt es hingegen nicht an. 
Ist die Angewiesene auf Basis ihrer Kreditvereinbarung mit der Anwei-
senden zur Auszahlung der Kreditvaluta an die Anweisende verpflichtet, 
besteht kein sachlicher Grund, eine Verpflichtung zur Befolgung der 
Anweisung ( also zur Auszahlung der Kreditvaluta an eine andere Person 
als die Anweisende ) abzulehnen.847 Insbesondere wird durch die Befol-
gung der Anweisung kein zusätzliches neues Kreditrisiko eingegangen. 
Die von § 1401 ABGB normierte Verpflichtung zur Befolgung der Anwei-
sung greift daher ein.

845 So auch Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 1.
846 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 1; Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 66; vgl 

auch Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 202 f; Koziol in Apa-
thy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 32 Fn 142. Aus OGH 3 Ob 86  /  84, 
SZ 57 / 160 = JBl 1986, 42, lässt sich dies freilich nicht ableiten, da dort nicht auf 
eine Anweisung auf Schuld abgestellt wird, sondern lediglich auf die Verpflichtung 
zur Befolgung von Anweisungen aus dem Deckungsverhältnis. AA aber Fink, ÖJZ 
1985, 436 Fn 38; König, ÖJZ 1982, 230.

847 Dasselbe muss aus heutiger Sicht freilich auch für ein in Form eines Realvertrages 
abgeschlossenes Darlehen gelten. Auch bei diesem besteht ja ein Anspruch auf 
Auszahlung der Darlehensvaluta. Auch die Abtretbarkeit dieses Anspruches wird 
heute bejaht. Siehe dazu näher Koziol, FS Ostheim 142 f; Ertl in Rummel, ABGB 3 
§ 1393 Rz 1; Bollenberger in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht IV 2 Rz 1 / 139. AA 
Harrer-Hörzinger, ÖJZ 1990, 621 f.
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Freilich kann sich eine Verpflichtung zur Befolgung von Anweisun-
gen auch in diesen Fällen direkt aus dem Deckungsverhältnis ergeben, 
insbesondere dann, wenn sich die Angewiesene im Deckungsverhält-
nis zur Befolgung von Anweisungen auch über eine bestehende Schuld 
der Anweisenden hinaus verpflichtet hat.848 Deutlich zeigt sich dies am 
Beispiel der Giroüberweisung. Hier besteht bereits aus dem Girover-
trag eine Verpflichtung, Überweisungsaufträge der Überweisenden zu 
befolgen.849 Ist das Konto der Überweisenden im Plus, so ist die Bank 
zudem Schuldnerin der Überweisenden. Ein Rückgriff auf die Befol-
gungspflicht des § 1401 ABGB erübrigt sich freilich, da bereits aus dem 
Deckungsverhältnis eine Befolgungspflicht besteht. Ist das Konto dem-
gegenüber im Minus, besteht keine Schuld der Bank gegenüber der 
Überweisenden.850 Dennoch kann, bei Bestehen einer entsprechenden 
Vereinbarung, ein Anspruch auf Kreditierung und damit eine Verpflich-
tung der Bank zur Befolgung des Überweisungsauftrags bestehen.851 Für 
diesen Fall wird ebenfalls vertreten, es liege eine Anweisung auf Schuld 
vor.852 Darauf kommt es aber gar nicht an. Die Verpflichtung, der Anwei-
sung Folge zu leisten, ergibt sich nämlich wiederum bereits aus dem 
Deckungsverhältnis, im konkreten Beispiel eben aus dem Girovertrag 
mit Kreditvereinbarung. Ein Rückgriff auf § 1401 ABGB, der eine Ver-
pflichtung vorsieht, der Anweisung Folge zu leisten, erübrigt sich da-
her.853

Im Ergebnis ist die Angewiesene in beiden Fällen ( Anweisung auf 
Schuld einer- und Verpflichtung zur Befolgung aus dem Deckungsver-

848 Und damit der Anweisenden Kredit einräumt. Die Befolgung oder Akzeptierung 
von Anweisungen wurde als Beispiel für eine Kreditierung im Rahmen eines Kre-
diteröffnungsvertrages angesehen. Siehe Grünhut in Endemann, Handbuch 931; 
Ehrenzweig, System II / 1 2 402.

849 Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 32.
850 Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 32.
851 Zur Verpflichtung der Bank zur Befolgung eines Überweisungsauftrages siehe 

OGH 3 Ob 86  /  84, SZ 57 / 160 = JBl 1986, 42 mit Anm von Berger.
852 So Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 32 Fn 42. Skeptisch zum 

schweizerischen Recht Voser, Bereicherungsansprüche 322 Fn 213, 370.
853 Vgl Bettschart, Virement en chaîne 137, der betont, es sei bei der Überweisung nicht 

entscheidend, ob Anweisung auf Schuld vorliege, da die Verpflichtung zur Durch-
führung der Überweisung ohnedies Gegenstand des Girovertrages sei: » Dans le 
cas du virement, il importe peu de savoir s’il s’agit d’une assignation › couverte ‹ 
au sens de l’art. 468 al. 2 CO ( Anweisung auf Schuld ), dans la mesure où l’obligation 
d’exécuter l’assignation est précisément l’objet du contrat de giro conclu entre la 
banque et son client. «
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hältnis andererseits ) zur Befolgung der Anweisung verpflichtet, aller-
dings ergibt sich diese Verpflichtung einmal direkt aus dem Deckungs-
verhältnis – es handelt sich daher um eine auf Willensübereinstimmung 
zwischen den Parteien des Deckungsverhältnisses beruhende Verpflich-
tung –, während sie sich bei der Anweisung auf Schuld nicht allein aus 
dem Deckungsverhältnis begründen lässt. Vielmehr ergibt sich die 
Verpflichtung der Angewiesenen zur Befolgung der Anweisung bei der 
Anweisung auf Schuld erst durch die Kombination aus Schuld im De-
ckungsverhältnis auf der einen und spezieller gesetzlicher Anordnung 
in § 1401 ABGB auf der anderen Seite.854

Für das österreichische Recht lässt sich somit als Ergebnis festhal-
ten, dass eine Anweisung auf Schuld dann gegeben ist, wenn die An-
gewiesene der Anweisenden das zu Leistende bereits schuldet.855 Dies 
gilt selbst dann, wenn zugleich auch eine dem zu Leistenden entspre-
chende Schuld der Anweisenden begründet wird.856

Im schweizerischen Recht stellt Art 468 Abs 2 OR darauf ab, ob die 
Angewiesene Schuldnerin der Anweisenden ist. Ist dies der Fall, so hat 
die Angewiesene die Anweisung zu befolgen, wenn ihre Lage dadurch 
in keiner Weise verschlechtert wird.857 In der jüngeren schweizerischen 
Literatur wird die Frage, was unter einer Anweisung auf Schuld zu ver-
stehen ist, offenbar nicht als problematisch angesehen, da kaum näher 
darauf eingegangen wird. Betont wird primär, dass die Angewiesene in 
diesen Fällen bereits Schuldnerin der Anweisenden ist.858 Nur verein-
zelt wird näher dazu Stellung genommen, unter welchen Voraussetzun-
gen die Angewiesene als Schuldnerin der Anweisenden im Sinne des 
Art 468 Abs 2 OR angesehen und in der Folge eine Verpflichtung zur 

854 Dementsprechend kommt eine Verpflichtung zur Befolgung der Anweisung in 
Deutschland nur, aber auch immer dann in Betracht, wenn sich eine solche aus 
dem Deckungsverhältnis ergibt. Eine Verpflichtung nur auf Basis einer bestehen-
den Schuld scheidet mangels einer § 1401 ABGB oder Art 468 Abs 2 OR vergleich-
baren Anordnung im BGB aus.

855 Zur weiteren Voraussetzung einer Bezugnahme der Anweisung auf die Schuld 
siehe unten III.E.2.a ) ( ii ).

856 Aus insolvenz- bzw anfechtungsrechtlicher Sicht können freilich andere Gesichts-
punkte zu berücksichtigen sein. Vgl dazu Fink, ÖJZ 1985, 436 Fn 38; König, ÖJZ 1982, 
230. Zur Abgrenzung aus insolvenzrechtlicher Sicht im deutschen Recht siehe nä-
her Borries / Hirte in Uhlenbruck, Insolvenzordnung 15 § 129 Rz 270 ff, 275 ff.

857 Zu dieser Einschränkung siehe unten III.E.2.a ) ( iii ).
858 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 1, Art 468 Rz 10; Tevini, Commen-

taire Romand Art 468 CO Rz 2. Siehe auch BGE 92 II 335, 339 E 4 = Pra 1967, 252 E 4; 
BGE 43 II 671, 675 E 2.
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Befolgung der Anweisung angenommen werden kann. Gautschi  859, der 
sich umfassend mit der Problematik auseinandersetzt und die Anwei-
sung auf Schuld auch von der Anweisung auf Kredit abgrenzt, knüpft an 
die Frage der Deckung an. Er bezeichnet die Anweisung auf Schuld als 
» gedeckte Anweisung «, ein Begriff, der sich auch in der französischspra-
chigen Terminologie als assignation couverte wiederfindet.860 Schuldne-
rin der Anweisenden in diesem Sinne  861 sei die Angewiesene, wenn sie 
bereits Deckung durch eine bestehende Schuld besitze,862 während An-
weisung auf Kredit vorliege, solange die Angewiesene nicht Schuldne-
rin der Anweisenden geworden bzw nicht gedeckt sei.863 In der neue-
ren Literatur wird auch betont, eine Anweisung auf Kredit sei gegeben, 
wenn durch die anweisungsgemäße Leistung ein Ersatzanspruch der 
Angewiesenen gegen die Anweisende aus dem Deckungsverhältnis ent-
stehe.864

Anders als im österreichischen Recht sind Fälle, in denen aus dem 
Deckungsverhältnis eine Verpflichtung zur Leistung besteht, auch wenn 
keine dieser Leistung entsprechende Schuld gegeben ist, vom Wortlaut 
des Art 468 Abs 2 OR erfasst. Hat die Angewiesene im Deckungsverhält-
nis eine Verpflichtung zu Befolgung von Anweisungen übernommen, 
könnte daher vom Vorliegen einer Anweisung auf Schuld ausgegangen 
werden. Allerdings wird offenbar auch nach schweizerischem Recht 

859 Berner Kommentar Art 468 OR Rz 11a ff.
860 Bettschart, Virement en chaîne 137.
861 Im Berner Kommentar heißt es wörtlich » Schuldner des Anweisenden i.S. von 

Art. 468 I OR «, da der Abschnitt die Anweisung auf Schuld in Art 468 Abs 2 und 3 
behandelt und zudem in Abs 1 von der Beziehung zwischen Angewiesenem und 
Anweisungsempfänger die Rede ist, jedenfalls aber nicht davon, dass der Angewie-
sene Schuldner des Anweisenden ist ( dies ist in Art 468 Abs 2 OR geregelt ), ist da-
von auszugehen, dass es sich hierbei um eine Fehlbezeichnung handelt, gemeint 
sein muss » Art. 468 II OR «.

862 Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 11b. Die Schuld der Angewiesenen 
kann dabei auch auf einem Darlehen beruhen. Allerdings wurde im schweizeri-
schen Recht das Darlehen schon im OR von 1881 als Konsensualvertrag ausgestal-
tet. Kritisch dazu Eisele, ZSR NF III ( 1884 ) 1 ff.

863 Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 11c, 12b, 12c. Dabei ist freilich zu be-
rücksichtigen, dass Gautschi die Anweisung als Auftrag qualifiziert, ohne dass sich 
daraus nach ihm bereits eine Verpflichtung zur Befolgung von nicht gedeckten 
Anweisungen, also solchen auf Kredit ergeben würde ( Art 468 OR Rz 11a ); vgl auch 
Ott, SJZ 54 ( 1958 ) 146.

864 So bereits Bischofberger, Anweisung 83; siehe weiters Beyeler, Handkommentar 3  
Art 466 OR Rz 14; Guhl / Koller / Schnyder / Druey Obligationenrecht § 54 Rz 11; Oser /  
Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 4.
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zwischen den beiden Fallgruppen differenziert.865 Dementsprechend 
wird auch bezweifelt, dass eine Giroüberweisung als Anweisung auf 
Schuld angesehen werden kann.866 Eine Pflicht zur Befolgung der An-
weisung besteht in beiden Fallgruppen, doch beruht diese einmal auf 
einer Willensübereinstimmung der Parteien des Deckungsverhältnis-
ses und einmal auf der ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung des 
Art 468 Abs 2 OR.867

Im deutschen Recht besteht eine Pflicht zur Befolgung der Anwei-
sung auch bei der Anweisung auf Schuld nicht. Vielmehr wird in § 787 
Abs 2 BGB ausdrücklich festgelegt, dass die Angewiesene der Anwei-
senden gegenüber nicht schon deshalb zur Annahme der Anweisung 
oder zur Leistung an den Anweisungsempfänger verpflichtet ist, weil 
sie Schuldnerin der Anweisenden ist.868 Dennoch stellt sich auch für 
das deutsche Recht die Frage, wann eine Anweisung auf Schuld bzw 
eine solche auf Kredit vorliegt. Diskutiert wird diese heute freilich 
primär im Zusammenhang mit § 787 Abs 1 BGB, der anordnet, dass 
die Angewiesene bei der Anweisung auf Schuld durch die Leistung in 
deren Höhe von der Schuld befreit wird.869 Vielfach wird dabei dar-
auf abgestellt, ob die Angewiesene der Anweisenden aus irgendeinem 
Rechtsgrund zu einer Leistung verpflichtet ist; dann liege Anweisung 
auf Schuld vor; fehle es an einer solchen Verpflichtung, und werde die 
Angewiesene deshalb mit ihrer Leistung an den Anweisungsempfänger  

865 Mayer, Anweisung auf Schuld 47, der zugleich betont, in diesen Fällen könne die 
Angewiesene bei mangelnder Deckung Vorschuss verlangen und brauche nicht zu 
leisten, ehe sie Deckung erhalten habe; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux 
Rz 5553.

866 Voser, Bereicherungsansprüche 322 Fn 213, 370.
867 Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5553.
868 Eine vergleichbare Bestimmung war bereits in § 226 des Teilentwurfes zum Obli-

gationenrecht enthalten ( vgl dazu Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse 
II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 226, 9 ), wurde jedoch von der ersten Kom-
mission als selbstverständlich gestrichen ( Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldver-
hältnisse III §§ 784–787, 594 f ). Im E I in der Fassung nach der Zusammenstellung 
der Beschlüsse der Redaktionskommission wurde die später in § 787 Abs 2 BGB 
Gesetz gewordene Fassung aber wieder aufgenommen ( Jakobs / Schubert, Beratung, 
Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 602 ). Vgl dazu auch Protokolle II 383 sowie die 
Denkschrift ( Mugdan, Materialien II 1264 ).

869 Zu dieser Problematik siehe unten III.G.2.a ). Diskutiert wird die Abgrenzung zwi-
schen Anweisung auf Schuld und Anweisung auf Kredit auch im Zusammenhang 
mit insolvenzrechtlichen Fragen, wobei aber mit der Frage der Gläubigerbenach-
teiligung eine andere Schwerpunktsetzung erfolgt. Vgl dazu etwa Borries / Hirte in 
Uhlenbruck, Insolvenzordnung 15 § 129 Rz 275 ff.
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zur Gläubigerin der Anweisenden, sei hingegen Anweisung auf Kredit 
gegeben.870 Andere stellen darauf ab, ob zwischen Anweisender und 
Angewiesener ein Schuldverhältnis besteht, aufgrund dessen die Ange-
wiesene der Anweisenden den aufgrund der Anweisung an den Anwei-
sungsempfänger zu leistenden Gegenstand schuldet. Eine sich aus ei-
nem besonderen Rechtsgrund ergebende Verpflichtung zur Ausführung 
oder Annahme der Anweisung, etwa aufgrund eines Auftrags, begründe 
keine Anweisung auf Schuld.871

Der Ansatz, der eine Verpflichtung der Anweisenden gegenüber der 
Angewiesenen zur Leistung für nicht ausreichend betrachtet, sondern 
darauf abstellt, dass der Gegenstand der Leistung bereits geschuldet 
wird, ist vorzugswürdig, da er mit den in den Materialien hervorkom-
menden Vorstellungen der Gesetzesverfasser übereinstimmt. Bereits 
in der Begründung zum Teilentwurf zum Obligationenrecht und später 
in den Motiven sowie auch in der Denkschrift zum BGB wird nämlich 
eine Verpflichtung der Angewiesenen zur Erbringung der Leistung an 
den Anweisungsempfänger abgelehnt, auch wenn diese Schuldnerin 
der Anweisenden ist und das von ihr Geschuldete den Gegenstand der An-
weisung bilde.872 Um eine Verpflichtung aus dem Deckungsverhältnis zur 
Leistung alleine ging es daher nach dem Verständnis der Gesetzesver-
fasser bei der Anweisung auf Schuld nicht.873 Zudem wird in der Denk-
schrift betont, bei der Anweisung auf Schuld werde eine Forderung der 
Anweisenden gegen die Angewiesene zur Einziehung gebracht.874 Bei 
der bloßen Befolgung einer Verpflichtung, ohne dass damit eine dem 

870 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 787 Rz 2; siehe auch BeckOK / Gehrlein, BGB § 787 
Rz 1; juris-PK / Heermann, BGB § 787 Rz 1; Jauernig / Stadler, BGB 17 §§ 787, 788 Rz 1; 
RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 6, § 787 Rz 2. Deutlich weiter geht Erman / Wilhelmi, 
BGB § 787 Rz 2, der zwar ebenfalls an das Bestehen einer Verpflichtung anknüpft, 
aber ausdrücklich ausführt, es sei gleichgültig, ob mit der Leistung eine Schuld 
abgetragen oder ein neues Gläubigerverhältnis der Angewiesenen zur Anweisen-
den begründet werde.

871 Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 787 Rz 1; vgl weiters BeckOGK / Körber, BGB 
§ 787 Rz 7; Palandt / Sprau, BGB 79 § 787 Rz 1.

872 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 226, 9; Mugdan, Materialien II 312, 1264.

873 Dagegen lässt sich auch nicht einwenden, das BGB kenne eben keine Verpflichtung 
zur Befolgung der Anweisung, spreche es von Anweisung auf Schuld, sei daher et-
was anderes gemeint als eine dem Gegenstand der Leistung entsprechende Schuld. 
Damit würde dem Gesetzgeber unterstellt, zwei unterschiedliche Konzepte der 
Anweisung auf Schuld zu vertreten, freilich ohne dies offenzulegen.

874 Mugdan, Materialien II 1263 f.



192 Grundtatbestand der Anweisung  III.

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

zu leistenden Gegenstand entsprechende Schuld der Angewiesenen be-
stünde, wäre es seltsam, von der Einziehung einer Forderung zu spre-
chen. Schließlich lässt sich auch aus dem, letztlich wegen der Abkehr 
von der Vorstellung der Anweisung als Doppelmandat nicht Gesetz 
gewordenen 875 § 623 E II 876, der Anweisung auf Schuld und die Über-
nahme einer Verpflichtung zur Befolgung der Anweisung nebeneinan-
der stellte, ableiten, dass eine Verpflichtung zur Leistung allein nach 
der Vorstellung der Gesetzesverfasser für die Annahme einer Anwei-
sung auf Schuld nicht ausreichend war.

Daraus ergibt sich, dass auch für das deutsche Recht nach vorzugs-
würdiger Auffassung bei einer bloßen Verpflichtung zur Leistungs-
erbringung, ohne dass gleichzeitig der Leistungsgegenstand bereits 
geschuldet ist, etwa bei einem Auftrag im Deckungsverhältnis, keine 
Anweisung auf Schuld gegeben ist.

( ii. )  Bezugnahme der Anweisung auf die Schuld ?
Zum österreichischen Recht geht die hM davon aus, dass eine Anwei-
sung auf Schuld nur dann gegeben ist, wenn die Anweisung mit Bezug 
auf diese Schuld erteilt worden ist.877 Anders sieht dies Spielbüchler,878 
der betont, eine Bezugnahme der Anweisung auf die bestehende 
Schuld sei nicht erforderlich. Auch Spielbüchler räumt freilich ein, dass 
im Einzelfall ein Hinweis auf die Schuld zweckmäßig, unter Umstän-
den sogar nötig sein könne. Eine nähere Begründung dafür, weshalb 
eine Bezugnahme auf die Schuld stets oder eben nur im Einzelfall not-
wendig ist, liefert aber weder die hM noch Spielbüchler. Es stellt sich 
daher die Frage, was der Hintergrund einer derartigen Bezugnahme 
auf die Schuld ist.

875 Vgl dazu Mugdan, Materialien II 962.
876 § 623 E II lautet: » Hat sich der Angewiesene dem Anweisenden gegenüber zur An-

nahme der Anweisung oder zur Leistung an den Anweisungsempfänger verpflich-
tet oder hat er die Leistung in Gemäßheit der Anweisung bewirkt, so bestimmt 
sich das Verhältniß zwischen ihm und dem Anweisenden im Zweifel nach den 
Vorschriften über den Auftrag. Im Falle einer Anweisung auf Schuld wird der An-
gewiesene durch die Leistung in der Höhe derselben von der Schuld befreit. «

877 So bereits Ehrenzweig, System II / 1 2 287; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 170; Pisko, 
Lehrbuch 316 f; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 328 f; siehe weiters Ertl in Rummel, ABGB 3 
§ 1401 Rz 1; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1401 Rz 1; Lukas in ABGB-
ON 1.01 § 1401 Rz 4; Mayrhofer, Schuldrecht AT 545; OGH 2 Ob 504  /  54, SZ 27 / 260.

878 In Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 1.
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Entscheidend erscheint dabei, worin der Rechtsgrund der anwei-
sungsgemäßen Leistung im Deckungsverhältnis bestehen soll. Bei ei-
ner Anweisung auf Schuld bildet das Schuldverhältnis, aus dem sich die 
Schuld der Angewiesenen ergibt, das Deckungsverhältnis der Anwei-
sung.879 Allerdings kann nicht immer schon dann, wenn eine Anweisung 
erfolgt und die Angewiesene aus irgendeinem Grund Schuldnerin der 
Anweisenden ist, automatisch angenommen werden, dass das Schuld-
verhältnis, aus dem sich die Schuld der Angewiesenen ergibt, das De-
ckungsverhältnis der Anweisung bilden soll. Neben dem bestehenden 
Schuldverhältnis könnten nämlich noch weitere Rechtsverhältnisse 
zwischen der Anweisenden und der Angewiesenen be- oder entstehen, 
denen keine Schuld der Angewiesenen zugrunde liegen muss.880 Eine 
Anweisung kann eben nicht nur auf Schuld, sondern auch auf Kredit 
erfolgen. Die Anweisung könnte etwa auch darauf abzielen, vom be-
stehenden Schuldverhältnis zwischen Anweisender und Angewiesener 
unabhängig ein neues Deckungsverhältnis zustande zu bringen, zB in 
Anknüpfung an § 1403 ABGB in Form eines Auftrags der Anweisenden 
an die Angewiesene, eine Leistung an den Anweisungsempfänger zu 
erbringen.

Es ist somit zwischen der Anweisung einer Schuldnerin und der An-
weisung auf Schuld zu unterscheiden.881 Besteht eine Schuld der Ange-
wiesenen gegenüber der Anweisenden, muss geklärt werden, ob das 
Schuldverhältnis, aus dem sich die bestehende Schuld der Angewiese-
nen ergibt, das Deckungsverhältnis der konkreten Anweisung bildet. 
Nur wenn dies der Fall ist, ist von einer Anweisung auf Schuld, wie 
sie in § 1401 ABGB geregelt ist, auszugehen. Ist die Angewiesene hin-
gegen zwar Schuldnerin der Anweisenden, liegt der Anweisung aber 
nicht dieses Schuldverhältnis, sondern ein anderes Rechtsverhältnis, 
in dem keine Schuld der Angewiesenen gegeben ist, als Deckungsver-
hältnis zugrunde, greift die Regelung der Anweisung auf Schuld des 
§ 1401 ABGB nicht ein. Entscheidend für das Verhältnis zwischen An- 
 

879 So bereits Krainz / Pfaff / Ehrenzweig, System II / 1 5 184.
880 Liegen hingegen mehrere Schuldverhältnisse vor, so stellt sich die Frage, welche 

Schuld durch die Anweisung getilgt werden soll. Vgl F. Bydlinski, System 249 ff. In 
Zweifelsfällen können hier freilich die Regeln der § 1415 f ABGB weiterhelfen.

881 Diese Differenzierung wird schon aus den Materialien zum BGB deutlich. Ja-
kobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 597; Mugdan, Materi-
alien II 314. Siehe dazu näher unten III.G.2.a ) bei Fn 1255.



194 Grundtatbestand der Anweisung  III.

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

weisender und Angewiesener ist dann vielmehr das – nicht in einer 
Schuld bestehende – sonstige Deckungsverhältnis zwischen Anweisen-
der und Angewiesener.

Worin das Deckungsverhältnis besteht, das der Anweisung zwischen 
Anweisender und Angewiesener zugrunde liegt, muss sich dabei freilich 
bereits aus der Anweisung ergeben. Denn durch die Anweisung wird die 
Angewiesene aufgefordert, die Zuwendung an den Anweisungsempfän-
ger zu erbringen; mit dieser Aufforderung ist aber auch die Erteilung 
der Rechtsmacht verbunden, dies mit Wirkung für das zwischen der An-
weisenden und der Angewiesenen bestehende Deckungsverhältnis zu 
tun.882 Dazu muss aber klar sein, welches Deckungsverhältnis gemeint 
ist. Nur weil eine Schuld der Angewiesenen gegenüber der Anweisen-
den besteht, muss sich die Ermächtigung nämlich nicht notwendiger-
weise auf das fragliche Schuldverhältnis beziehen. Vielmehr ist durch 
Auslegung zu ermitteln, welches von mehreren in Frage kommenden 
Rechtsverhältnissen zwischen Anweisender und Angewiesener das De-
ckungsverhältnis der Anweisung bildet.

Vor diesem Hintergrund ist nun die Frage der » Bezugnahme « der 
Anweisung auf die Schuld zu sehen. Durch diese Bezugnahme wird 
deutlich, dass die fragliche Schuld das Grundverhältnis der Anweisung 
bildet und damit eine Anweisung auf Schuld gegeben ist. Daraus ergibt 
sich zudem, dass die anweisungsgemäß an den Anweisungsempfänger 
erbrachte Leistung zwischen Anweisender und Angewiesener für Rech-
nung dieses Schuldverhältnisses erfolgen soll. Die Anweisende bringt 
also zum Ausdruck, wie sie sich die Tilgung der entsprechenden Schuld 
vorstellt.883 Für die » Bezugnahme « der Anweisung auf die bestehende 
Schuld ist freilich keine ausdrückliche Erklärung erforderlich, vielmehr 
kann sich diese und damit der von der Anweisenden mit Erteilung der 
Anweisung im Verhältnis zur Angewiesenen verfolgte Zweck, auch kon-
kludent ergeben.884 Bei der Auslegung ist selbstverständlich nicht nur 
die Anweisungserklärung alleine, sondern auch das bestehende Schuld- 
 

882 Vgl dazu schon Salpius, Novation 43; Schey, Obligationsverhältnisse 481, die auf die 
der Anweisung zugrunde liegende doppelte materielle causa verweisen.

883 Zu Fragen der Tilgungswirkung bei der Anweisung auf Schuld siehe näher unten 
III.G.2.

884 Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 170; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 328; vgl auch Lukas in 
ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 4; zum deutschen Recht Planck / Landois, BGB 4 § 787 Anm 1a; 
Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 787 Rz 2.
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verhältnis zu berücksichtigen, wobei der Empfängerhorizont ( also der-
jenige der Angewiesenen ) maßgeblich ist.885

Die Frage wird häufig keine besonderen Schwierigkeiten aufwer-
fen. Besteht etwa zwischen Angewiesener und Anweisender eine fäl-
lige Schuld und gibt es keine Hinweise darauf, dass mit der Anweisung 
ein konkludentes Angebot zur Begründung eines neuen Rechtsverhält-
nisses verbunden ist, dann ist klar von einer Anweisung auf die beste-
hende Schuld auszugehen. Ähnliches gilt etwa im Falle einer dauern-
den Geschäftsbeziehung, bei der die Angewiesene Anweisungen befolgt, 
solange ein entsprechendes Guthaben gegeben ist. Erfolgt neuerlich 
eine derartige Anweisung, so bezieht sich diese auf das fragliche De-
ckungsverhältnis und es wird – entsprechendes Guthaben vorausge-
setzt – ebenfalls eine Anweisung auf Schuld vorliegen. Geht die Anwei-
sung freilich über das Guthaben hinaus, so kommt eine Anweisung auf 
Schuld nur für den gedeckten Teil in Frage; der das Guthaben über-
schreitende Anteil der Anweisung ist dann Anweisung auf Kredit. Ist 
beispielsweise das Deckungsverhältnis ein Girovertrag zwischen Anwei-
sender und Angewiesener, so hängt die Frage, ob die Anweisung auf 
Schuld oder aber auf Kredit erfolgt, davon ab, ob ein aktiver oder ein 
passiver Kontostand gegeben ist.

Bestehen mehrere Schuldposten und lässt sich aus der Anweisung 
nur der Zweck der Schuldtilgung ableiten, während offen bleibt, wel-
cher der Schuldposten getilgt werden soll, so ist dennoch eine Anwei-
sung auf Schuld anzunehmen. Zwar lässt sich die Anweisung dann 
nicht auf einen einzelnen Schuldposten bzw ein bestimmtes Schuld-
verhältnis als Deckungsverhältnis festlegen, doch kommt immerhin 
zum Ausdruck, dass nach den Vorstellungen der anweisenden Gläubi-
gerin eines der betroffenen Schuldverhältnisse das Deckungsverhältnis 
der Anweisung bilden und die entsprechende Schuld im Ausmaß der 
Leistung getilgt werden soll. Es bleibt dann der Angewiesenen über-
lassen, eine entsprechende Tilgungsbestimmung abzugeben. Fehlt es 
auch an einer solchen, können die Zweifelsregeln der §§ 1415 f ABGB 
weiterhelfen.886

885 Vgl dazu F. Bydlinski, Privatautonomie 9 ff, 36 ff, 155 ff; E.A. Kramer, Vertragliche Ei-
nigung 33 ff.

886 Für das deutsche Recht ist § 366 BGB und für das schweizerische Recht Art 87 OR 
zu nennen.
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Aus der Anweisung kann sich freilich auch ergeben, dass sich die an-
weisungsgemäße Leistung trotz bestehender Schuld ( en ) der Angewie-
senen gegenüber der Anweisenden nicht auf diese Schuldverhältnisse 
bezieht, sondern auf ein anderes be- oder entstehendes Rechtsverhält-
nis, in dem keine Schuld der Angewiesenen gegenüber der Anweisen-
den besteht. Im Zweifel wird freilich eher davon auszugehen sein, dass 
kein neues Deckungsverhältnis begründet, sondern ein bestehendes 
erfüllt werden soll.887

Durch die Bezugnahme auf die bestehende Schuld wird somit diese 
Schuld zum Deckungsverhältnis der Anweisung. Dadurch wird der Be-
stand der Schuld aber keineswegs zur Bedingung der Anweisung ge-
macht. Die Bezugnahme der Anweisung auf die Schuld im Deckungs-
verhältnis führt also nicht automatisch zu einer titulierten Anweisung.888 
Vielmehr sind diese beiden Fragen voneinander zu trennen.889

Für die Anweisung auf Schuld lässt sich somit zusammenfassend 
festhalten, dass eine solche nur dann gegeben ist, wenn ein bestehen-
des Schuldverhältnis zwischen Anweisender und Angewiesener, aus 
dem sich eine Schuld der Angewiesenen ergibt, das Deckungsverhält-
nis der Anweisung bildet.890 Worin dieses Deckungsverhältnis besteht, 
welcher Geschäftszweck 891 also der anweisungsgemäßen Erbringung 
der Zuwendung an den Anweisungsempfänger im Verhältnis zwischen 
Anweisender und Angewiesener zugrunde liegt, muss sich dabei bereits 
aus der Anweisung ergeben. In diesem Sinne ist das Erfordernis einer 
Bezugnahme der Anweisung auf die Schuld zu verstehen. Eine solche 

887 Dies deckt sich auch mit den Wertungen des § 1403 ABGB, der nur für den Fall, 
dass zwischen Anweisender und Angewiesener kein anderer Rechtsgrund, also 
kein Grundverhältnis besteht, das Entstehen eines neuen Grundverhältnisses in 
Form eines Auftrages vorsieht. Dies bedeutet freilich auch, dass bei Bestehen einer 
Schuld der Angewiesenen im Zweifel Anweisung auf Schuld gegeben sein wird und 
damit gemäß § 1401 ABGB eine Verpflichtung zur Befolgung der Anweisung besteht.

888 So bereits Ehrenzweig, System II / 1 2 286; vgl weiters Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 4; 
Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1401 Rz 1; Mayrhofer, Schuldrecht AT 545. 
Dies war jedoch in der Schweiz der Standpunkt der älteren Judikatur. Siehe dazu 
unten bei Fn 897.

889 Zur titulierten Anweisung siehe oben III.C.2.
890 Dass die Anweisung auf Schuld erfolgt, bedeutet – unabhängig von einer allfälli-

gen Befolgungspflicht – freilich nur, dass bei anweisungsgemäßer Leistung, die 
entsprechende Schuld im Deckungsverhältnis getilgt werden soll. Es lässt sich 
daraus aber nicht ableiten, dass die Anweisung durch den Bestand der Schuld be-
dingt oder auf diese beschränkt wäre. Siehe dazu genauer oben III.C.2.b ).

891 HHB 286.
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Bezugnahme ist somit stets erforderlich, kann aber auch konkludent 
erfolgen.

In der deutschen Diskussion zur Anweisung auf Schuld nimmt die 
Frage der in § 787 BGB normierten Tilgungswirkung der anweisungsge-
mäßen Leistung eine zentrale Rolle ein. Diese wird intensiv diskutiert 
und auch die Frage der Bezugnahme der Anweisung auf die Schuld wird 
in diesem Kontext problematisiert. Auf die Frage der Tilgungswirkung 
soll jedoch – wie bereits ausgeführt wurde – nicht hier, sondern erst 
später, bei der Untersuchung der Wirkungen der Anweisung näher ein-
gegangen werden, während es an dieser Stelle vorerst bei einem Ver-
weis darauf bleibt, dass auch dem deutschen Recht eine Differenzie-
rung zwischen der Anweisung einer Schuldnerin und einer Anweisung 
auf Schuld zugrunde liegt: Schon die 1. Kommission nahm nämlich auf 
den Fall der Anweisung auf Schuld Bezug und betonte dabei ausdrück-
lich, dass das bloße Bestehen einer Schuld zwischen Anweisender und 
Angewiesener dafür nicht ausreichend sei.892 Dementsprechend wurde 
in den frühen Kommentaren eine Anweisung auf Schuld nur dann an-
genommen, wenn eine Anweisung unter Bezugnahme auf die entspre-
chende Schuld erteilt wurde.893 Auch die heute herrschende Meinung 
geht davon aus, dass die Anweisung gerade auf die Schuld der Ange-
wiesenen bezogen sein muss, während die Existenz einer Schuld allein 
nicht ausreicht, wobei in der Bezugnahme eine Tilgungsbestimmung 
der Anweisenden gesehen wird.894

Während eine Bezugnahme der Anweisung auf die Schuld sowohl 
im österreichischen als auch im deutschen Recht von der hM als Vor-
aussetzung für eine Anweisung auf Schuld angesehen wird, gibt es zum 
schweizerischen Recht kaum ausdrückliche Stellungnahmen zum Er-
fordernis einer Bezugnahme der Anweisung auf die Schuld. Allerdings 
wird festgehalten, eine Anweisung auf Schuld liege vor, wenn die Ange- 
 

892 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 597; Mugdan, Materi-
alien II 314.

893 Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 44; Planck / Landois, BGB 4 § 787 
Anm 1a; Oertmann, BGB 5 § 787 Anm 1a; von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 7 ff, 9 Fn 14.

894 PWW / Buck-Heeb, BGB 15 § 787 Rz 1; BeckOK / Gehrlein, BGB § 787 Rz 1; BeckOGK / Kör-
ber, BGB § 787 Rz 7; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 787 Rz 2; NK / Sohbi, BGB 3 
§ 787 Rz 2; RGRK / Steffen, BGB § 787 Rz 3; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 
§ 62 I 2 e; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 787 Rz 5, der eine » Erfüllungszweckvereinba-
rung « annimmt. Siehe auch Solomon, Bereicherungsausgleich 14. AA MünchKomm /  
Habersack, BGB 8 § 787 Rz 3. Siehe hierzu näher unten III.G.2.
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wiesene Schuldnerin der Anweisenden sei und durch die anweisungs-
gemäße Leistung an den Anweisungsempfänger diese Schuld ( im Aus-
maß der Leistung ) getilgt werden solle.895 Dies deutet eher darauf hin, 
dass ein Zusammenhang zwischen der Anweisung und der fraglichen 
Schuld hergestellt werden muss, während die Existenz einer Schuld 
an und für sich für die Annahme einer Anweisung auf Schuld nicht 
ausreichend wäre. Auch in der Judikatur wird von einer Bezugnahme 
auf die Schuld gesprochen,896 doch wurde in diesen Entscheidungen 
zudem eine Bedingung der Anweisung durch den Bestand der Schuld 
angenommen,897 sodass sich daraus für das Erfordernis einer Bezug-
nahme bei der Anweisung auf Schuld ohne gleichzeitige kausale Aus-
gestaltung der Anweisung keine zweifelsfreien Schlüsse ziehen lassen. 
Mayer   898 geht hingegen ausdrücklich vom Erfordernis eines subjektiven 
Elements aus. Er betont, die Anweisende müsse bei der Erteilung der 
Anweisung auf die Schuld hinweisen, wie auch die Angewiesene bei der 
Befolgung der Anweisung auf die Schuld hin leisten müsse.

Ohne dass hier ein abschließender Befund für das deutsche oder 
schweizerische Recht getroffen werden soll, lässt sich doch festhalten, 
dass sich im Zusammenhang mit der Bezugnahme der Anweisung auf 
die Schuld durchaus zentrale Fragen für die Wirkungen der Anweisung 
stellen, die freilich in diesem Kontext zumeist nicht explizit angespro-
chen werden. Auf die Bezugnahme der Anweisung auf Schuld auf die be-
treffende Schuld wird daher unten, bei der Behandlung der Wirkungen 
der Anweisung zwischen Anweisender und Angewiesener, nochmals zu-
rückzukommen sein.899

( iii. )  Inhalt und Umfang der Befolgungspflicht
Sowohl das österreichische als auch das schweizerische Recht verpflich-
ten die Angewiesene bei der Anweisung auf Schuld zur Befolgung der 

895 Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 14; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommen-
tar Art 466 OR Rz 4.

896 BGE 92 II 335, 339 E 4 = Pra 1967, 252 E 4; BGE 43 II 671, 675 E 2.
897 Ob dies in der neueren Judikatur weiterhin gilt, ist nicht ganz klar. Siehe dazu Voser, 

Bereicherungsansprüche 304 f, 317 ff, insb Fn 198; T. Koller, Basler Kommentar OR 
I 7 Art 468 OR Rz 8; vgl auch Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 12. Vgl dazu 
näher oben III.C.2.b ).

898 Anweisung auf Schuld 16.
899 Siehe dazu unten III.G.2.
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Anweisung. Formuliert wird dies im österreichischen Recht in § 1401 
ABGB als Verpflichtung der Angewiesenen, der Anweisung Folge zu 
leisten, Art 468 Abs 2 OR spricht hingegen von einer Verpflichtung der 
Angewiesenen zur Zahlung an den Anweisungsempfänger. Das Ergeb-
nis stimmt überein: fordert die Anweisende ihre Schuldnerin aus dem 
Deckungsverhältnis auf, die im Deckungsverhältnis geschuldete Leis-
tung statt an die Anweisende an den Anweisungsempfänger zu erbrin-
gen, so hat die Angewiesene dies zu tun. Aus dem Text von § 1401 Abs 1 
Satz 1 ergibt sich unzweifelhaft, dass es sich dabei um eine Verpflich-
tung der Angewiesenen gegenüber der Anweisenden handelt. Der Text 
von Art 468 Abs 2 OR ist diesbezüglich weniger präzise,900 doch auch 
im schweizerischen Recht ist die Befolgungspflicht keine Verpflichtung 
gegenüber dem Anweisungsempfänger, sondern eine solche gegenüber 
der Anweisenden.901

Eine derartige Verpflichtung der Angewiesenen gegenüber der An-
weisenden zur Befolgung der Anweisung ließe sich aus einer bloßen 
Ermächtigung nicht ableiten. Sie setzt vielmehr die Normierung einer 
entsprechenden Befolgungspflicht voraus. Obwohl auch die Redakto-
ren der dritten Teilnovelle betonen, die Anweisung als solche könne die 
Erklärungsadressaten nicht zur » Annahme « der Anweisung gegenüber 
der Anweisenden,902 also zur Befolgung der Anweisung, verpflichten,903 
haben sie sich für den Fall der Anweisung auf Schuld für die Normie-
rung einer Befolgungspflicht entschieden.904 Argumentiert wurde da-
bei damit, dass der Assignat eine Anweisung seines Gläubigers, die 
ihm in keiner Weise mehr zumute, als was er diesem bereits schulde, 
dem Anweisenden gegenüber nach Treu und Glauben anzunehmen 

900 Siehe Bischofberger, Anweisung 79 ( » etwas ungenau « ).
901 So Bischofberger, Anweisung 79; Mayer, Anweisung auf Schuld 45; Oser / Schönenber-

ger, Zürcher Kommentar Art 468 OR Rz 1, 9; von Büren, Schweizerisches Obligati-
onenrecht BT 318; Engel, Contrats 580; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 
OR Rz 11. Siehe weiters Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 13a; Guhl / Kol-
ler / Schnyder / Druey Obligationenrecht § 54 Rz 7; Tevini, Commentaire Romand 
Art 468 CO Rz 2; Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 16 ff; Tercier / Bieri / Carron, 
Les contrats spéciaux Rz 5565.

902 Siehe dazu näher unten III.F.1.
903 HHB 287.
904 Schon Salpius, Novation 68, geht davon aus, dass bei der Anweisung auf Schuld 

ausnahmsweise eine Befolgungspflicht in Frage kommt, nämlich dann, wenn der 
iussus alle Bedingungen einer gültigen Interpellation ( also einer Mahnung ) in sich 
vereinige. Dann komme der Schuldner, wenn er der Anweisung nicht nachkomme, 
in Mora.
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verpflichtet sei.905 Auch für das schweizerische Recht wird betont, der 
Gesetzgeber habe die Verpflichtung der Angewiesenen normiert, weil 
dieser dadurch in ihren Rechten » absolut kein Abbruch getan « werde; 
für die Angewiesene könne es somit gleichgültig sein, ob sie ihre Leis-
tung direkt an die Anweisende oder für deren Rechnung an den Anwei-
sungsempfänger erbringe.906 Die Verpflichtung der Angewiesenen soll 
also in beiden Rechtsordnungen nicht über jene hinausgehen, die sie 
ohnedies aus dem Deckungsverhältnis trifft. Die Pflicht ist daher auch 
auf die Befolgung der Anweisung beschränkt und umfasst keinesfalls 
eine Verpflichtung zum Akzept. Dies ergibt sich für das schweizerische 
Recht ausdrücklich aus dem Text des Art 468 Abs 3 OR und entspricht 
auch für das österreichische Recht der herrschenden Meinung.907

Ganz entscheidend ist für die Regelungen der Befolgungspflicht so-
mit deren Einschränkung. Das schweizerische Recht ist hier sehr deut-
lich und stellt ausdrücklich darauf ab, dass die Lage der Angewiesenen 
dadurch, dass sie an den Anweisungsempfänger Zahlung leisten soll, in 
keiner Weise verschlimmert wird. Im österreichischen Recht ist zwar die 
Formulierung weniger plakativ, da nur darauf abgestellt wird, die Befol-
gungspflicht bestehe insoweit die Angewiesene der Anweisenden das zu 
Leistende bereits schulde. Nach der Vorstellung der Gesetzesverfasser 
ist sie aber nicht weniger weitreichend, betonen doch die Materialien,908 
die Formulierung insoweit umfasse alle Modalitäten der Leistung, die 
Fassung des § 1401 ABGB komme daher auf dasselbe hinaus, wie die 
schweizerische Regelung.909 Der Angewiesenen bleiben somit sämtliche 
Einredemöglichkeiten gegenüber der Anweisenden 910 erhalten.911 Daher 

905 HHB 288.
906 Bischofberger, Anweisung 80.
907 Ehrenzweig, System II / 1 2 290; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1401 Rz 1; Heidinger in Schwi-

mann / Kodek, ABGB 4 § 1401 Rz 1; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 170; Lukas in ABGB-
ON 1.01 § 1401 Rz 6; Mayrhofer, Schuldrecht AT 549 f; Neumayr in KBB 6 § 1401 Rz 2; Pisko, 
Lehrbuch 317; Rudolf in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1401 
Rz 1; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 3; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches 
Recht II 14 Rz 716; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 328 f. OGH 7 Ob 132  /  04 v, ÖBA 2005, 59.

908 In Anknüpfung an Kritik von Wellspacher, Kritische Bemerkungen 31.
909 HHB 288.
910 Gegenüber dem Anweisungsempfänger bedarf die Angewiesene hingegen keiner 

Einwendungen, da vor Akzept auch bei der Anweisung auf Schuld keinerlei Ver-
pflichtung der Angewiesenen gegenüber diesem besteht.

911 Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1401 Rz 1; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 170; 
Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 5; Neumayr in KBB 6 § 1401 Rz 2; Rudolf in Schwimann /  
Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1401 Rz 1; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 
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besteht keine Befolgungspflicht, solange der Angewiesenen noch die 
Zug-um-Zug Einrede oder ein Zurückbehaltungsrecht zusteht.912 Nur so-
weit die Anweisende Leistung an sich selbst fordern kann, steht es ihr 
auch zu, die Befolgung der Anweisung zu verlangen.913 Zum schweize-
rischen Recht wird in diesem Zusammenhang betont, bei einer Geld-
schuld werde die Anweisung kaum je eine Schlechterstellung der Ange-
wiesenen bewirken,914 während bei sonstigen Schulden eine Abwägung 
nach den Umständen des Einzelfalles vorzunehmen sei.915 Vergleich-
bares ist für das österreichische Recht anzunehmen: auch hier ist im 
Einzelfall zu prüfen, ob eine Zuwendungserbringung an den Anwei-
sungsempfänger zu einer Verschlechterung der Rechtsposition der An-
gewiesenen führen würde,916 wobei vielfach eine Orientierung an der 
Regelung des Zessionsrechts fruchtbar gemacht wird.917

Die Normierung der Befolgungspflicht in § 1401 ABGB hat dabei 
durchaus weitreichende Konsequenzen für das Deckungsverhältnis. 
Für die Gläubigerin des Deckungsverhältnisses entsteht durch die Be-
folgungspflicht nämlich die Möglichkeit, ihre Schuldnerin durch ein-
seitige Erklärung zu verpflichten,918 die geschuldete Leistung an einen 

§ 1401 Rz 1; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 716. Das gilt auch für 
eine gegenüber der Anweisenden bestehende Aufrechnungsmöglichkeit. Siehe 
dazu Spielbüchler, Schuldverhältnis 95; derselbe in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 7; Lu-
kas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 8; dies ist nach den genannten Autoren aber auf im 
Zeitpunkt der Anweisung zustehende Aufrechnungsmöglichkeiten beschränkt. 
Siehe weiters von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht BT 318 Fn 27; Dullin-
ger, Aufrechnung 68 ( ohne derartige Beschränkung ). Zur strittigen Frage der Auf-
rechnungsmöglichkeit der Angewiesenen mit eigenen Forderungen gegenüber 
dem Anweisungsempfänger siehe Spielbüchler, Schuldverhältnis 95 f; derselbe in 
Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 7; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 9 ( alle für die Zulässig-
keit ); Dullinger, Aufrechnung 67 f ( dagegen ); vgl auch Wolff in Klang, ABGB 2 VI 329.

912 HHB 288.
913 Mayer, Anweisung auf Schuld 45 ff.
914 Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 12d; siehe weiters Berger, Allgemeines 

Schuldrecht 3 Rz 2259; Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 16; Huguenin, Obli-
gationenrecht 4 Rz 1209; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 10; Lardelli, 
Kurzkommentar Obligationenrecht Art 468 OR Rz 7; Tevini, Commentaire Romand 
Art 468 CO Rz 4.

915 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 10; Beyeler, Handkommentar 3 
Art 468 OR Rz 16.

916 Siehe bereits Ehrenzweig, System II / 1 2 287.
917 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 1; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 5; Heidinger 

in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1401 Rz 1.
918 Siehe dazu Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1401 Rz 1; Lukas in ABGB-

ON 1.01 § 1401 Rz 3; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 1. Siehe weiters Mayer, An-
weisung auf Schuld 50.
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Dritten zu erbringen.919 Dies ist freilich weniger außergewöhnlich, als es 
auf den ersten Blick erscheinen mag, da auch im Falle der Zession der 
Forderung der Gläubigerin an einen Dritten die Schuldnerin ihre Leis-
tung an den Zessionar und damit im Verhältnis zum ursprünglichen 
Deckungsverhältnis an einen Dritten erbringen muss.920 Die Anweisung 
auf Schuld geht dabei freilich weniger weit als eine Zession, da die An-
gewiesene keine neue Gläubigerin zu akzeptieren hat,921 sondern ledig-
lich die Person des Empfängers der realen Zuwendung geändert wird.922 
Dennoch besteht insoweit Wertungsparallelität, als sich die Schuldne-
rin in beiden Fällen mit Modifikationen der Person des Zuwendungs-
empfängers abfinden muss, solange sie dadurch nicht stärker belastet 
wird.923

Stehen der Angewiesenen gegenüber der Anweisenden keine Ein-
wendungen zu, so hat sie der Anweisung gemäß die reale Zuwendung 
an den Anweisungsempfänger zu erbringen. Die Anweisungserklärung 
der Anweisenden gegenüber der Angewiesenen kann dabei – sofern 
nicht vorab gemahnt wurde – als Mahnung seitens der Anweisenden 
im Deckungsverhältnis zu verstehen sein.924 Befolgt die Angewiesene 

919 Zu den Konsequenzen für die Grundverhältnisse siehe unten III.H.1.
920 Zu Art 468 Abs 2 OR wird daher auch regelmäßig auf die Parallelwertung des Zes-

sionsrechts verwiesen. Siehe T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 10; 
Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5565.

921 Guhl / Koller / Schnyder / Druey Obligationenrecht § 54 Rz 7. Siehe bereits oben II.B.
922 Im österreichischen Recht war vor der III. Teilnovelle mit § 1408 ABGB aF im 

Fall der Anweisung auf Schuld sogar eine Zession vorgesehen ( siehe dazu Kra-
inz / Pfaff / Ehrenzweig, System II / 1 5 184 f; kritisch dazu Kübel, Teilentwurf Recht der 
Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 226, 9 f ). Dies wurde 
von den Redaktoren als problematisch empfunden, weil es zwar die Angewiesene 
schütze, indem sichergestellt werde, dass dieser keine schwerere Verpflichtung 
aufgebürdet werde als sie bis dahin aus dem Deckungsverhältnis getroffen habe, 
die Interessen des Anweisungsempfängers aber nicht ausreichend berücksichtige 
( HHB 287 f ). Die Lösung der Normierung einer Befolgungspflicht in § 1401 ABGB 
sollte die Situation für den Anweisungsempfänger verbessern, die Interessen der 
Angewiesenen aber im gleichen Ausmaß schützen, wie bei einer Zession. Es war 
davon die Rede, den richtigen Kern des bis dahin geltenden Rechts festzuhalten. 
Als entscheidend wurde dabei angesehen, die Angewiesene nicht stärker zu belas-
ten, als dies im Deckungsverhältnis der Fall war.

923 Vgl T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 10; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 
Rz 5; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1401 Rz 1.

924 Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 203. Demgegenüber kommt 
dem Anweisungsempfänger selbst kein Recht zur Mahnung zu, da er weder eine 
eigene noch eine fremde Forderung geltend macht. Entscheidend ist also, ob eine 
Mahnung der Anweisenden vorliegt, wobei eine solche natürlich auch im Wege der 
Botenschaft des Anweisungsempfängers erfolgen kann. Vgl dazu auch von Büren, 
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die Anweisung trotz fehlender Einwendungen nicht, so gerät sie im De-
ckungsverhältnis in Verzug  925 und es treffen sie bei Verschulden 926 auch 
Schadenersatzpflichten gegenüber der Anweisenden.927 Der entschei-
dende Unterschied des österreichischen und schweizerischen Rechts 
zur Rechtslage in Deutschland besteht daher darin, dass die Angewie-
sene im deutschen Recht nicht dadurch im Deckungsverhältnis in Ver-
zug geraten kann, dass sie sich weigert, die reale Zuwendung an den 
Anweisungsempfänger zu erbringen.928

b.	 	Valutaverhältnis:	Anweisung	zur	Zahlung

( i. )  Die Anweisende als Schuldnerin des 
Anweisungsempfängers

Der Zweck der Schuldtilgung kommt freilich nicht nur im Deckungs-
verhältnis in Frage, sondern die Anweisung kann auch im Valutaver-
hältnis der Schuldtilgung dienen. Vor der dritten Teilnovelle war die 
Anweisung im Valutaverhältnis sogar auf den Fall der Schuldtilgung 
beschränkt,929 worin jedoch eines der Probleme der damaligen Rege-
lung gesehen wurde.930 Seit der dritten Teilnovelle kann die Anweisende 
dem Anweisungsempfänger daher im Wege der Anweisung etwa auch 

Schweizerisches Obligationenrecht BT 318. Dafür dass auch der Anweisungsemp-
fänger mahnen kann hingegen Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 2 b; Raab, 
Austauschverträge 169. Siehe dazu oben Fn 380.

925 Pisko, Lehrbuch, 317; Mayer, Anweisung auf Schuld 50; vgl auch von Büren, Schwei-
zerisches Obligationenrecht BT 318.

926 Das Verschulden wird dabei sowohl im österreichischen als auch im schweizeri-
schen Recht vermutet ( siehe § 1298 ABGB sowie Art 103 Abs 2 OR ).

927 Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 13a, 13b; Beyeler, Handkommentar 3 
Art 468 OR Rz 17; Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1209; T. Koller, Basler Kommen-
tar OR I 7 Art 468 OR Rz 12; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 468 OR 
Rz 7; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5567. Bereits Bluntschli, Gesetz-
buch Zürich 214, weist in seiner Kommentierung zu § 1197 des Privatrechtlichen 
Gesetzbuches für den Kanton Zürich, der für den Fall der Anweisung auf Schuld 
ebenfalls eine Befolgungspflicht normierte, darauf hin, dass der Assignat in die-
sem Fall zwar nicht das Assignationsverhältnis, wohl aber das Deckungsverhältnis 
verletze.

928 So bereits Planck / Landois, BGB 4 § 787 Anm 2; siehe weiters BeckOGK / Körber, BGB 
§ 787 Rz 12; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 787 Rz 7; RGRK / Steffen, BGB § 787 
Rz 8; juris-PK / Heermann, BGB § 787 Rz 7. Siehe dazu auch Mugdan, Materialien II 
312; Protokolle II 383.

929 Schey, Obligationsverhältnisse 479, 481 f, 486; vgl weiters Krainz / Pfaff, System I 2 324; 
Bloch in Stubenrauch, ABGB 8 II 820.

930 HHB 288.
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kreditieren oder schenken. Wenn aber die anweisungsgemäße Leistung 
den Zweck hat, eine Schuld der Anweisenden beim Anweisungsemp-
fänger zu begleichen, so wird durch die anweisungsgemäße Leistung 
indirekt eine bestehende Schuld der Anweisenden gegenüber dem An-
weisungsempfänger getilgt. Die Materialien sprechen in diesem Zu-
sammenhang von einer Anweisung zum Zweck der Schuldtilgung  931, in 
der österreichischen Literatur hat sich der Begriff Anweisung zur Zah-
lung durchgesetzt.932

Auch für Fälle der Schuldtilgung im Valutaverhältnis sieht das ABGB 
besondere Regelungen vor. Nach § 1401 Abs 1 Satz 2 ABGB ist der An-
weisungsempfänger, sofern er die Anweisung angenommen, sich also 
mit der Anweisung einverstanden erklärt hat, verpflichtet, die Angewie-
sene zur Leistung aufzufordern.933 In Abs 3 des § 1401 ABGB wird zudem 
noch festgehalten, dass die Tilgung der Schuld erst durch die Leistung 
erfolgt. Wiederum geht es an dieser Stelle aber weder um eine Analyse 
des Inhalts der genannten Verpflichtungen 934 noch um die Klärung der 
Tilgungswirkung der Anweisung.935 Vielmehr soll zunächst nur heraus-
gearbeitet werden, unter welchen Voraussetzungen von einer derarti-
gen Anweisung zur Zahlung auszugehen ist.

In diesem Zusammenhang zeigt sich freilich, dass – anders als bei 
der Anweisung auf Schuld – die Feststellung, wann eine Anweisung 
zur Zahlung vorliegt, offenbar keine nennenswerten Schwierigkei-
ten verursacht. Insbesondere die Diskussion, ob eine Anweisung zur 
Zahlung auch dann vorliege, wenn dem Anweisungsempfänger auf 
indirektem Wege Kreditvaluta zugezählt werden, wird in dieser Form 
nicht geführt, obwohl man sich selbstverständlich auch hier, wie beim 
Deckungsverhältnis,936 die Frage stellen kann, ob bei Anweisungen mit 
Kreditierungszweck im Valutaverhältnis dann eine Anweisung zur Zah-
lung vorliegt, wenn die Kreditierung auf einem Konsensualvertrag be-
ruht.

931 HHB 288 f.
932 Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1401 Rz 2; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuld-

recht AT 203; Neumayr in KBB 6 § 1401 Rz 4; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht 
II 14 Rz 717; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 329.

933 Zum Inhalt dieser Verpflichtung sowie zur Voraussetzung der » Annahme « der An-
weisung durch den Anweisungsempfänger siehe unten III.F.2.a ) sowie III.F.2.c ).

934 Siehe dazu unten III.F.2.
935 Siehe dazu unten III.G.2.
936 Siehe dazu oben bei Fn 842.
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Im Ergebnis ist die Annahme einer Anweisung zur Zahlung für 
diese Fallkonstellation zu bejahen: Bei einem auf Konsensualvertrag 
beruhenden Kreditvertrag wird durch die reale Zuwendung im Einlö-
sungsverhältnis eine Schuld der Anweisenden aus dem Kreditvertrag, 
nämlich die Verpflichtung zur Zuzählung der Kreditvaluta getilgt. Dies 
ändert sich nicht dadurch, dass durch die Zuzählung wieder eine Rück-
zahlungsverpflichtung des Anweisungsempfängers entsteht. Schuld-
tilgung und Begründung einer neuen Verpflichtung fallen dann zwar 
zusammen; jedenfalls für die Anweisende steht aber die Erfüllung ihrer 
Auszahlungsverpflichtung im Vordergrund. Soweit eine derartige Aus-
zahlungsverpflichtung der Anweisenden aus dem Valutaverhältnis be-
steht, ist kein Grund ersichtlich, wieso der Anweisungsempfänger, der 
sich mit der Zuzählung der ihm geschuldeten Kreditvaluta im Wege 
der Anweisung einverstanden erklärt hat, nicht verpflichtet sein sollte, 
die Angewiesene nach § 1401 Abs 1 Satz 2 ABGB zur Leistung aufzufor-
dern.937

Die Ausgangssituation für die im Valutaverhältnis zum Zwecke der 
Schuldtilgung erfolgende Anweisung im schweizerischen Recht ist mit 
der österreichischen Rechtslage durchaus vergleichbar. Obwohl näm-
lich auch in der Schweiz die Schuldtilgung nur ein möglicher Zweck des 
Valutaverhältnisses ist,938 werden für diesen Fall besondere Regeln auf-
gestellt. Einerseits hält Art 467 Abs 1 OR wie § 1401 Abs 3 ABGB fest, dass 
die Tilgung der Schuld aus dem Valutaverhältnis erst durch die Zahlung 
erfolgt 939 und andererseits wird in Abs 2 für den Fall, dass der Empfän-
ger die Anweisung angenommen hat, bestimmt, dass dieser seine For-
derung gegen die Anweisende nur dann wieder geltend machen kann, 
wenn er die Zahlung von der Angewiesenen gefordert und nach Ablauf 
der in der Anweisung bestimmten Zeit nicht erhalten hat. Diese Rege-
lung ist wiederum dem § 1401 Abs 1 Satz 2 ABGB vergleichbar.

Im deutschen Recht kommt demgegenüber die Zweckoffenheit 
beim Valutaverhältnis noch deutlicher zum Ausdruck, da hier schon die 
im österreichischen und schweizerischen Recht enthaltene Tilgungs-

937 Wird die Auszahlungsverpflichtung hingegen erst durch eine im Belieben des An-
weisungsempfängers stehende Aufforderung begründet, kommt eine Aufforde-
rungspflicht des Anweisungsempfängers nach § 1401 Abs 1 Satz 2 ABGB aber na-
türlich nicht in Betracht.

938 Beyeler, Handkommentar 3 Art 467 OR Rz 2; Gautschi, Berner Kommentar Art 467 OR 
Rz 2a ff; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 3, Art 467 OR Rz 3.

939 Zu Tilgungsfragen siehe unten III.G.2.b ) ( ii ). Vgl auch IV.D.5.
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regel neutraler formuliert ist. Nach § 788 BGB wird dann, wenn die An-
weisende die Anweisung erteilt, um ihrerseits eine Leistung an den An-
weisungsempfänger zu bewirken, die Leistung selbst bei Annahme der 
Anweisung durch die Angewiesene erst mit der Leistung der Angewie-
senen an den Anweisungsempfänger bewirkt. Zudem fehlt es auch an 
einer Sonderregel für Anweisungen, die zwecks Schuldtilgung im Valu-
taverhältnis erfolgen.940

Wie bereits im österreichischen Recht zeigen sich aber auch im 
deutschen und schweizerischen Recht keine nennenswerten Schwie-
rigkeiten bei der Einordnung von Anweisungen, die der Schuldtilgung 
im Valutaverhältnis dienen. Abschließend sei noch kurz darauf hinge-
wiesen, dass sich Anweisung auf Schuld und Anweisung zur Zahlung 
ohne Weiteres kombinieren lassen, sodass die Anweisung dann sowohl 
im Deckungs- als auch im Valutaverhältnis der Schuldtilgung dient.

( ii. )  Obliegenheit zur Entgegennahme der Leistung und 
Verhältnis der Anweisung zur Drittzahlung

Nachdem nun geklärt werden konnte, wann eine Anweisung zur Zah-
lung vorliegt, soll im Folgenden untersucht werden, welche Konsequen-
zen die Anweisung zur Zahlung unabhängig von den im Gesetz spezi-
ell genannten Leistungsaufforderungs- und Anzeigepflichten 941 für den 
Anweisungsempfänger hat. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang 
die Obliegenheit des Anweisungsempfängers zur Entgegennahme der 
von der Angewiesenen ordnungsgemäß angebotenen Leistung.

Durch die Anweisung wird der Anweisungsempfänger zur Einhe-
bung der Leistung bei der Angewiesenen auf Rechnung der Anweisen-
den – also mit Wirkung für das Valutaverhältnis – ermächtigt. Wenn der 
Anweisungsempfänger freilich zur Einhebung ermächtigt ist, so um-
fasst die Ermächtigung umso mehr die bloße Entgegennahme der von 

940 Auch wenn man daher eine Bestimmung, wonach der Anweisungsempfänger bei 
einer zahlungshalber gegebenen Anweisung zunächst versuchen soll, sich die Leis-
tung von der Angewiesenen zu verschaffen, im deutschen Recht vergeblich sucht, 
so ist doch allgemein anerkannt, dass in einer zahlungshalber erfolgenden Über-
gabe und Empfangnahme einer Anweisung in der Regel der Wille der Parteien zum 
Ausdruck kommt, die Angewiesene solle ihre Befriedigung erst beim Angewiese-
nen suchen ( so bereits Planck / Landois, BGB 4 § 788 Anm 1 ). Siehe dazu näher unten 
III.F.2.a ) ( i ).

941 Zu diesen siehe unten III.F.1.
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der Angewiesenen angebotenen Leistung.942 Durch die Ermächtigung 
des Anweisungsempfängers zur Einhebung bzw Entgegennahme der 
Leistung, bringt die Anweisende zum Ausdruck, dass die Zuwendung 
der Angewiesenen Leistung aus dem Valutaverhältnis sein soll. Die Er-
mächtigung des Anweisungsempfängers führt also dazu, dass die von 
der Angewiesenen anweisungsgemäß im eigenen Namen erbrachte 
Zuwendung zur ( indirekten ) Leistung der Anweisenden an den Anwei-
sungsempfänger aus dem Valutaverhältnis wird, wobei die Angewiesene 
als Erfüllungsgehilfin der Anweisenden tätig wird. Sofern der Anwei-
sungsempfänger nicht ausnahmsweise einen Anspruch auf persönliche 
Leistungserbringung hat,943 ist daher die Zuwendung seitens der Ange-
wiesenen und damit die indirekte Leistung der Anweisenden vom An-
weisungsempfänger genauso zu behandeln wie eine direkte Leistung 
der Anweisenden. Nicht entscheidend ist in diesem Zusammenhang 
hingegen die Ermächtigung der Angewiesenen zur Leistung auf Rech-
nung der Anweisenden. Da die Ermächtigung nämlich nur inter partes 
wirkt und nicht wie die Vollmacht Außenwirkung entfaltet, kann die Er-
mächtigung der Angewiesenen im eigenen Namen aber auf Rechnung 
der Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu leisten, die Bedeu-
tung der Zuwendung für das Valutaverhältnis nicht beeinflussen.944

Aus der Anweisung selbst ergibt sich freilich nur eine Ermächtigung, 
nicht aber eine Verpflichtung des Anweisungsempfängers zur Einhe-
bung bzw Entgegennahme der Leistung. Eine Verpflichtung dazu kann 
sich aber aus dem Valutaverhältnis ergeben, wenn sich der Anweisungs-
empfänger gegenüber der Anweisenden zur Befolgung der Anweisung 
verpflichtet hat. Unabhängig von der gesonderten Übernahme einer 
derartigen Verpflichtung durch den Anweisungsempfänger kommt frei-
lich eine Obliegenheit zur Entgegennahme der Leistung in Betracht, 
sofern eine solche auch bei direkter Leistungserbringung durch die An-
weisende bestünde.

Dies ist bei der Anweisung zur Zahlung der Fall, wenn die Ange-
wiesene dem Anweisungsempfänger die diesem von der Anweisenden  
 

942 Dazu schon oben III.A.2.f ) bei Fn 369.
943 Was in Anweisungsfällen typischerweise nicht der Fall sein wird. Ausgeschlossen 

sind Anweisungen in derartigen Fällen aber nicht, da eine Anweisung nur dann 
ausscheidet, wenn eine Leistung ihrer Natur nach nicht zu einer indirekten Erbrin-
gung geeignet ist. Siehe dazu oben III.A.3.c ).

944 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 325.
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geschuldete Leistung anweisungsgemäß anbietet. Durch die Ermäch-
tigung des Anweisungsempfängers seitens der Anweisenden wird aus 
der von einer Dritten ( der Angewiesenen ) unter Bezugnahme auf die 
Anweisung angebotenen Zuwendung eine ordnungsgemäß angebotene 
Leistung aus dem Valutaverhältnis.945 Den Anweisungsempfänger aber 
trifft bei der Anweisung zur Zahlung aus dem Valutaverhältnis die Ob-
liegenheit, die ihm von der Schuldnerin ordnungsgemäß angebotene 
Leistung entgegenzunehmen, sodass er in Gläubigerverzug gerät, wenn 
er sie zurückweist. Sofern sich aber aus dem Valutaverhältnis eine Ob-
liegenheit zur Entgegennahme der Leistung von der Schuldnerin ergibt, 
und der Anweisungsempfänger nicht ausnahmsweise einen Anspruch 
auf persönliche Leistungserbringung haben sollte, besteht diese Ob-
liegenheit 946 auch im Fall der Leistungserbringung im Wege der An-
weisung. Der Anweisungsempfänger gerät daher im Valutaverhältnis 
in Annahmeverzug, wenn er die von der Angewiesenen angebotene Zu-
wendung nicht entgegennimmt.947 Dass der Anweisungsempfänger die 
Anweisung im Sinne des § 1401 Abs 1 Satz 2 ABGB vorher » angenom-
men « hat,948 ist dazu nicht erforderlich. Sofern nur die Angewiesene 
das aus dem Valutaverhältnis Geschuldete dem Anweisungsempfänger 
auf Basis der Anweisung ordnungsgemäß anbietet, reicht die Ermäch-
tigung des Anweisungsempfängers zur Entgegennahme der von der An-
gewiesenen erbrachten Leistung der Anweisenden aus.

Eine Annahmeobliegenheit des Anweisungsempfängers, dem die 
Leistung von der Angewiesenen ordnungsgemäß angeboten wird, be-
jaht für den Fall der Anweisung zur Zahlung auch die hL.949 Begründet 
wird dies freilich nicht damit, dass durch die Ermächtigung zur Einhe-
bung die von der Angewiesenen ordnungsgemäß angebotene Zuwen-
dung eine Leistung aus dem Valutaverhältnis wird, sondern vielmehr 

945 Dies wiederum unter der Voraussetzung, dass der Anweisungsempfänger nicht 
ausnahmsweise einen Anspruch auf persönliche Leistungserbringung durch die 
Anweisende hat.

946 Wie auch sonstige Obliegenheiten des Anweisungsempfängers aus dem Valutaver-
hältnis.

947 Zugleich kann auch die Anweisende im Deckungsverhältnis in Annahmeverzug 
geraten. Siehe dazu näher Mayer, Anweisung auf Schuld 69 ff; Raab, Austauschver-
träge 363 f.

948 Siehe dazu näher unten III.F.1, III.F.2.c ).
949 Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1400 Rz 10; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 

Rz 5, § 1401 Rz 10; Mayrhofer, Schuldrecht AT 549; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 
§ 1400 Rz 4, § 1401 Rz 5; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 330.
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mit einem Verweis auf § 1423 ABGB. Dieser Bestimmung zufolge muss 
der Gläubiger die mit Einverständnis des Schuldners von einem Drit-
ten erbrachte Leistung annehmen.950 Eine Bewertung der hM setzt da-
her die Klärung des Verhältnisses der Anweisung zur Drittzahlung des 
§ 1423 ABGB voraus.

Dabei ist zunächst festzuhalten, dass der Ansatz der Gleichstellung 
der Zuwendung der Angewiesenen mit einer Leistung aus dem Valuta-
verhältnis von der Ausgestaltung des konkreten Valutaverhältnisses un-
abhängig und damit für alle Anweisungsleistungen gültig ist. Demge-
genüber lässt sich die Regelung des § 1423 ABGB nur für die Anweisung 
zur Zahlung fruchtbar machen, bei der die Anweisende Schuldnerin des 
Anweisungsempfängers ist. Die §§ 1422 und 1423 ABGB befassen sich 
nämlich mit der Zahlung einer formell und materiell fremden Schuld.951 
Der Dritte leistet somit im eigenen Namen 952 auf die fremde Schuld, wo-
bei diese fremde Schuld in den hier interessierenden Fällen getilgt wer-
den soll.953 Die Obliegenheit des Anweisungsempfängers zur Annahme 
der von der Angewiesenen erbrachten Zuwendung kann somit nur dann 
auf § 1423 ABGB gestützt werden, wenn die Angewiesene durch die an-
weisungsgemäße Zuwendung an den Anweisungsempfänger eine Dritt-
leistung im Sinne des § 1423 ABGB erbringt, also auf die fremde Schuld 
( der Anweisenden ) aus dem Valutaverhältnis hin leistet.954

Dies entspricht aber gerade nicht der Situation bei der Anweisung. 
Bei letzterer soll ja durch die reale Zuwendung der Angewiesenen an 
den Anweisungsempfänger ein Geschäftszweck zwischen der Anweisen-
den und der Angewiesenen und zugleich einer zwischen Anweisender 
und Anweisungsempfänger verwirklicht werden.955 Daher erbringt bei 

950 Beclin in Klang, ABGB 3 §§ 1422, 1423 Rz 9; W. Faber in Schwimann / Kodek, ABGB 4 
§ 1423 Rz 6; Koziol / Spitzer in KBB 6 § 1423 Rz 1; Reischauer in Rummel / Lukas, ABGB 4 
§ 1423 Rz 3, 37; Stabentheiner in ABGB-ON 1.05 § 1423 Rz 2 f. OGH 2 Ob 12  /  10 v, SZ 
2011 / 9 = JBl 2011, 591.

951 Gschnitzer in Klang, ABGB 2 VI 395; siehe weiters Beclin in Klang, ABGB 3 §§ 1422, 
1423 Rz 1, 3; W. Faber in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1423 Rz 2; Koziol / Spitzer in 
KBB 6 § 1422 Rz 1; Reischauer in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 1422 Rz 1; Stabentheiner in 
ABGB-ON 1.04 § 1422 Rz 2; derselbe in ABGB-ON 1.05 § 1423 Rz 5.

952 Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 460.
953 Die §§ 1422 und 1423 knüpfen zwar primär an eine Einlösung der Forderung an, doch 

wenn eine solche nicht gefordert wird, kommt es zur Tilgung der fremden Schuld. 
Siehe Koziol / Spitzer in KBB 6 § 1422 Rz 1; OGH, 8 Ob A 3  /  06 h = HS 37.382 = HS 37.423.

954 Eine Leistung an die Schuldnerin erbringt er demgegenüber nur mittelbar durch 
deren Befreiung von der Schuld im Valutaverhältnis.

955 HHB 286.
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der Anweisung die Angewiesene eine Leistung im Deckungsverhältnis, 
indem sie eine reale Zuwendung an den Anweisungsempfänger durch-
führt. Sie mag dabei im Deckungsverhältnis eine eigene Schuld erfül-
len ( bei der Anweisung auf Schuld ) oder unabhängig von einer Schuld 
eine Leistung erbringen. Rechtsgrund ihrer indirekten Leistung an die 
Anweisende ist aber jedenfalls das Deckungsverhältnis. Umgekehrt er-
bringt die Anweisende indirekt, nämlich im Wege der Angewiesenen, 
eine Leistung aus dem Valutaverhältnis an den Anweisungsempfänger. 
Der Rechtsgrund für die Erbringung dieser Leistung der Anweisenden 
an und deren Empfang durch den Anweisungsempfänger ist aber das 
Valutaverhältnis. Die reale Zuwendung zwischen Angewiesener und An-
weisungsempfänger erfolgt hingegen ohne eigenen Zweck.956

Ganz anders ist die Situation bei der Drittleistung nach § 1423 ABGB, 
denn bei dieser verfolgt die Dritte einen eigenen Zweck gegenüber dem 
Gläubiger; sie erfüllt im eigenen Namen eine fremde Schuld.957 Befolgt 
die Angewiesene hingegen nur die Anweisung, liegt eine Drittzahlung 
im Sinne des § 1423 ABGB mangels Leistung der Angewiesenen auf eine 
fremde Schuld 958 gar nicht vor.959

Sind aber Anweisung und Drittzahlung zu trennen, so kann auch 
die Ermächtigung der Angewiesenen, an den Anweisungsempfänger zu 
leisten, nicht als Einwilligung der Schuldnerin in die Drittleistung auf-
gefasst werden.960 Denn die Anweisende will im Wege der Angewiesenen 
ja selbst – wenn auch indirekt – an den Anweisungsempfänger leisten, 
während die Angewiesene gegenüber dem Anweisungsempfänger ledig-
lich eine reale Zuwendung ohne eigenen Rechtsgrund vornimmt, um 
ihrerseits im Deckungsverhältnis indirekt an die Anweisende zu leisten. 
Somit kann eine Annahmeobliegenheit des Anweisungs empfängers 

956 Siehe dazu unten III.G.1.b ).
957 Dabei kommt es freilich nicht nur auf den Willen der Zuwendenden an, sondern 

es ist an den Empfängerhorizont anzuknüpfen ( Reuter / Martinek, Bereicherung II 
120 f; vgl auch Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 4 ).

958 Das Vorliegen einer Anweisung allein schließt freilich nicht aus, dass eine Ange-
wiesene, anstatt die Anweisung zu befolgen, als Drittzahlerin tätig wird. Entschei-
dend dafür ist lediglich, ob sie nach dem Empfängerhorizont des Gläubigers auf 
die fremde Schuld hin leistet oder aber ihre Zuwendung in Befolgung der Anwei-
sung erbringt ( Reuter / Martinek, Bereicherung II 120 f; vgl auch Canaris, FS Larenz 
70, 846 Fn 126; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 4 ).

959 In diesem Sinne auch Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 4. Zum deutschen 
Recht siehe sogleich unten.

960 So aber Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 4.
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nicht auf § 1423 ABGB gestützt werden.961 Zwar ist die Wertung durch-
aus zutreffend, dass dann, wenn ein Gläubiger sogar die Leistung eines 
Dritten annehmen muss, wenn sie mit Einverständnis der Schuldnerin 
angeboten wird, der Anweisungsempfänger erst recht die mittelbare 
Leistung der Anweisenden als seiner Schuldnerin anzunehmen hat,962 
doch ergibt sich dies eben nicht aus § 1423 ABGB, sondern ist der An-
weisung immanent:

Wie oben bereits ausgeführt wurde, ist durch die Ermächtigung des 
Anweisungsempfängers, im eigenen Namen aber auf Rechnung der An-
weisenden die Leistung von der Angewiesenen einzuheben bzw ent-
gegenzunehmen, die im Wege der Angewiesenen erbrachte Leistung 
der Anweisenden 963 ohnedies eine solche aus dem Valutaverhältnis, aus 
dem den Anweisungsempfänger auch die Obliegenheit zur Entgegen-
nahme der ordnungsgemäß angebotenen Leistung  964 trifft. Damit steht 
im Einklang, dass sich die Bezugnahme auf § 1423 ABGB weder in den 
Materialien noch in den frühen Stellungnahmen zur Anweisung idF der 
dritten Teilnovelle findet.965 Vielmehr geht die Anknüpfung an § 1423 
ABGB bei der Anweisung zur Zahlung, soweit ersichtlich, erst auf Wolff 
in der ersten Auflage des Klang Kommentars zurück.966

Im schweizerischen Recht besteht im Falle der Anweisung zur Zah-
lung ebenfalls eine Obliegenheit des Anweisungsempfängers, die von 
der Angewiesenen ordnungsgemäß angebotene Leistung entgegenzu-
nehmen.967 Begründet wird dies mit Art 68 OR, dem zufolge ein Schuld-

961 Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 5, § 1401 Rz 10 knüpft zwar an § 1423 ABGB an, dif-
ferenziert aber zwischen Anweisung und Drittleistung.

962 So zu Recht Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 5, § 1401 Rz 10.
963 Zur Frage der Zweckbestimmung siehe unten III.G.2.b ) ( ii ).
964 Ordnungsgemäß angeboten ist auch die von der Angewiesenen angebotene Leis-

tung wiederum aufgrund der Ermächtigung des Anweisungsempfängers zur Ein-
hebung bzw Empfangnahme der Leistung von der Angewiesenen.

965 Schey, Obligationsverhältnisse 482 Fn 25 verweist zwar auf § 1423 ABGB aF, aller-
dings im Zusammenhang mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Vollmacht 
des Assignaten für die Herbeiführung von Rechtsfolgen im Valutaverhältnis. Im 
Falle der causa solvendi zwischen Assignant und Assignatar sei eine solche Voll-
macht nicht notwendig. Es geht also gerade um Fälle, in denen es an einer Ein-
willigung des Schuldners fehlte. Dies deckt sich auch mit dem Verweis auf § 1423 
ABGB aF, da dieser Fälle betraf, in denen es keine Einwilligung des Schuldners gab, 
während jene der Drittleistung mit Einwilligung des Schuldners von § 1422 ABGB 
aF erfasst wurden ( siehe Zeiller, Commentar IV 128 ).

966 Wolff in Klang, ABGB IV 335.
967 Berger, Allgemeines Schuldrecht 3 Rz 2240; Beyeler, Handkommentar 3 Art 467 OR 

Rz 12; Gautschi, Berner Kommentar Art 467 OR Rz 6a; Huguenin, Obligationenrecht 4 
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ner nur dann verpflichtet ist, persönlich zu erfüllen, wenn es bei der 
Leistung auf seine Persönlichkeit ankommt. Aus diesem Artikel wird 
ganz allgemein abgeleitet, der Gläubiger, der die von einem Dritten an-
gebotene Leistung nicht annehme, gerate in Verzug.968 Unter Dritten 
wird dabei ein breites Spektrum an Personen verstanden: Einerseits 
solche, die mit Wissen bzw Willen des Schuldners tätig werden; also 
Erfüllungsgehilfen, wobei zwischen ( unselbständigen ) Hilfspersonen 
und ( selbständigen ) Substituten unterschieden wird.969 Teilweise wird 
im Zusammenhang mit Art 68 OR zudem auch danach unterschieden, 
ob die Leistung unmittelbar aus dem Vermögen des Schuldners stammt 
oder nicht.970 Andererseits kommt auch eine Leistung des Dritten mit 
Tilgungswirkung ohne oder sogar gegen den Willen des Schuldners in 
Frage.971

Es zeigt sich also, dass es sich bei den vom Schuldner verschiedenen 
Personen, die nach Art 68 OR die Leistung erbringen können, nicht not-
wendigerweise um Personen handelt, die im eigenen Namen auf eine 
fremde Schuld hin leisten, deren Tilgung sie gegenüber dem Gläubi-
ger bezwecken. Daher liegt nicht stets, wenn der Schuldner im Sinne 
des Art 68 OR nicht persönlich leistet, auch eine Drittleistung im tech-
nischen Sinne vor, wie dies etwa nach § 267 BGB oder § 1423 ABGB der 
Fall sein muss. Der Ansatz des Art 68 OR erscheint daher im Vergleich 
zu den genannten Bestimmungen im deutschen und österreichischen 
Recht weiter, da nicht an die Zahlung einer fremden Schuld angeknüpft, 
sondern hervorgehoben wird, dass im Normalfall keine persönliche 
Leistungspflicht des Schuldners besteht.

Rz 1206; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 467 OR Rz 7; Tercier / Bieri / Carron, Les 
contrats spéciaux Rz 5587; Tevini, Commentaire Romand Art 467 CO Rz 7; vgl auch 
Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 467 OR Rz 6.

968 Wullschleger, Handkommentar 3 Art 68 OR Rz 11.
969 Siehe Gauch / Schluep / Schmid / Emmenegger, Obligationenrecht AT II 11 Rz 2035 ff; 

Schroeter, Basler Kommentar OR I 7 Art 68 OR Rz 10, 23; Weber, Berner Kommentar 
Art 68 OR Rz 11, 35 ff.

970 Gauch / Schluep / Schmid / Emmenegger, Obligationenrecht AT II 11 Rz 2038 unter Ver-
weis auf den Fall der Zahlung durch eine Bank aus eigenen Mitteln aber unter Be-
lastung des Kontos des Kunden.

971 Siehe Gauch / Schluep / Schmid / Emmenegger, Obligationenrecht AT II 11 Rz 2050 ff; Hu-
guenin, Obligationenrecht 4 Rz 649 ff; Schroeter, Basler Kommentar OR I 7 Art 68 OR 
Rz 27 ff; von Tuhr / Escher, Allgemeiner Teil II 24 ff; Weber, Berner Kommentar Art 68 
OR Rz 44 ff, 51 ff; Wullschleger, Handkommentar 3 Art 68 OR Rz 9.
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Allerdings wird auch zu Art 68 OR vertreten, Dritter im Sinne dieser 
Bestimmung sei nur, wer eine fremde Schuld erfülle.972 Sofern damit 
an eine Drittleistung im technischen Sinne ( Leistung an den Gläubiger 
mit dem Zweck der Tilgung einer fremden Schuld ) angeknüpft wird,973 
erscheint dies in dieser Allgemeinheit freilich zweifelhaft. Zwar ist in 
Fällen, in denen der Dritte ohne oder gegen den Willen des Schuldners 
leistet, eine Drittleistung im technischen Sinne Voraussetzung,974 und 
auch von Fällen der Substitution können Drittleistungsszenarien er-
fasst sein. Bei ( unselbständigen ) Hilfspersonen aber kann eine derar-
tige Drittleistung nicht unterstellt werden, da diese gerade nicht im ei-
genen Namen eine fremde Schuld tilgen. Auch in den Anweisungsfällen 
fehlt es am Willen der Angewiesenen zur Tilgung der ( fremden ) Schuld 
aus dem Valutaverhältnis, da die Zuwendung der Angewiesenen an 
den Anweisungsempfänger gerade nicht auf das Valutaverhältnis hin 
erbracht wird, sondern zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger ohne eigenen Rechtsgrund erfolgt.975 Entscheidend erscheint für 
Art 68 OR daher nicht der Wille zur Tilgung einer fremden Schuld, doch 
muss stets ein Bezug zu dieser fremden Schuld deutlich werden. Dieser 
Bezug kann im Willen zur Tilgung der fremden Schuld zum Ausdruck 
kommen, aber etwa auch darin, dass ein Gehilfe namens seines Ge-
schäftsherrn die Leistung auf dessen Schuld hin bewirkt.

Bei der Anweisung ist die Situation nun insofern eine besondere, 
als angesichts der Zuwendungserbringung ohne eigenen Rechtsgrund 
zu klären ist, worin der eben angesprochene Bezug auf die Schuld im 
Valutaverhältnis besteht. Die Ermächtigung der Angewiesenen zur Leis-
tung an den Anweisungsempfänger alleine hilft nicht weiter, da diese  
 

972 Schraner, Zürcher Kommentar Art 68 OR Rz 7; sowie BGer 24.  4.  2005, 4C.69 / 2005, 
E.3, in einem Fall in dem ein Dritter eine Leistung an einen Gläubiger erbrachte, 
damit aber gerade nicht die Schuld des Schuldners tilgen wollte.

973 Dafür könnte die Anknüpfung an die deutsche Literatur zu § 267 BGB sprechen. 
Siehe Schraner, Zürcher Kommentar Art 68 OR Rz 7; vgl auch Weber, Berner Kom-
mentar Art 68 OR Rz 4a.

974 Die Entscheidung in der das Bundesgericht das Erfordernis des Willens zur Til-
gung der fremden Schuld hervorhob ( BGer 24.  4.  2005, 4C.69 / 2005, E.3 ), betraf auch 
einen derartigen Fall.

975 von Tuhr, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I 179. Auch 
wenn zum schweizerischen Recht teilweise vertreten wird, die Anweisung schaffe 
einen Rechtsgrund für die Zuwendung der Angewiesenen an den Anweisungsemp-
fänger ( T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 3 ), so liegt jedenfalls keine 
Leistung auf das Valutaverhältnis hin vor. Vgl dazu auch unten III.G.2.b ).
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Ermächtigung nur inter partes wirkt und die Angewiesene nicht auf 
das Valutaverhältnis hin leistet. Die Zuwendung zwischen Angewiese-
ner und Anweisungsempfänger erfolgt vielmehr ohne eigenen Rechts-
grund.976 Entscheidender Ansatzpunkt ist daher die Ermächtigung des 
Anweisungsempfängers. Durch diese Ermächtigung bringt die Anwei-
sende dem Anweisungsempfänger gegenüber zum Ausdruck, dass es 
sich bei der Zuwendung der Angewiesenen um eine Leistung aus dem 
Valutaverhältnis handelt.977 Diese ist daher genauso zu behandeln wie 
eine direkte Leistung der Anweisenden. Während eine Verpflichtung 
zur Einhebung nicht besteht, da diese dem Anweisungsempfänger zu-
sätzliche Belastungen aufbürden würde, bestehen Obliegenheiten, die 
auch der Anweisenden gegenüber bestehen würden, weiter, da mit die-
sen keine zusätzliche Belastung des Anweisungsempfängers verbunden 
ist. Für die Fälle der Anweisung zur Zahlung bedeutet dies, dass die 
Obliegenheit zur Annahme gegenüber der Anweisenden auch im Falle 
einer von der Angewiesenen angebotenen Leistung besteht.978

Dies setzt freilich voraus, dass keine persönliche Leistungspflicht 
der anweisenden Schuldnerin besteht. Letzteres ist nach Art 68 OR frei-
lich nicht zu vermuten. Das für die Anweisung zur Zahlung erzielte Er-
gebnis, wonach die Leistung der Angewiesenen wie die der Anweisen-
den zu behandeln ist, deckt sich somit auch mit der Situation bei der 
Bezahlung von Schulden durch Dritte nach Art 68 OR. Der Anweisungs-
empfänger als Gläubiger gerät in Annahmeverzug, wenn er die von der 
Angewiesenen ordnungsgemäß angebotene Leistung zurückweist.979

Für das deutsche Recht wird wenig diskutiert, ob ein Anweisungs-
empfänger die von der Angewiesenen ordnungsgemäß angebotene 
Leistung bei sonstigem Annahmeverzug entgegenzunehmen hat.980 
Dies ist wohl primär darauf zurückzuführen, dass es sich bei der BGB-

976 Auf diese Problematik weist für die direkte Anweisung bereits Mayer, Anweisung 
auf Schuld 27, hin, der aufgrund mangelnder Schutzwürdigkeit des Anweisungs-
empfängers dafür eintritt, auch den Angewiesenen als Substituten anzusehen.

977 Zu Fragen der Zweckbestimmung siehe unten III.G.2.b ) ( ii ).
978 Siehe auch Mayer, Anweisung auf Schuld 28.
979 Berger, Allgemeines Schuldrecht 3 Rz 2240; Beyeler, Handkommentar 3 Art 467 OR 

Rz 12; Gautschi, Berner Kommentar Art 467 OR Rz 6a; Huguenin, Obligationenrecht 4 
Rz 1206; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 467 OR Rz 7; Tercier / Bieri / Carron, Les 
contrats spéciaux Rz 5587; Tevini, Commentaire Romand Art 467 CO Rz 7; vgl auch 
Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 467 OR Rz 6.

980 Sofern er aus dem Valutaverhältnis nicht ohnehin zur Befolgung der Anweisung, 
also zur Einhebung der Leistung, verpflichtet ist.
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Anweisung um eine urkundlich verbriefte indirekte Anweisung handelt, 
bei der also der Anweisungsempfänger der Angewiesenen die Anwei-
sungsurkunde vorlegt. Die Angewiesene erfährt daher typischerweise 
erst durch die Vorlage der Anweisungsurkunde seitens des Anweisungs-
empfängers von der Anweisung, wird aber jedenfalls erst ab diesem 
Moment davon auszugehen haben, dass der Anweisungsempfänger 
die Anweisung tatsächlich in Anspruch zu nehmen gedenkt. In diesem 
Szenario wird es nicht häufig vorkommen, dass die Angewiesene ihre 
Zuwendung an den Anweisungsempfänger ordnungsgemäß anbietet, 
dieser sie aber nicht entgegennimmt.981 Möglich ist diese Situation aber 
sehr wohl auch bei der indirekten Anweisung. Diskutiert wird ein An-
nahmeverzug des Anweisungsempfängers dann, wenn dieser der Ange-
wiesenen nicht, wie in § 785 BGB vorgesehen, die Anweisungsurkunde 
herausgibt.982 Vor diesem Hintergrund ist es durchaus nachvollziehbar, 
dass die Frage einer Obliegenheit zur Entgegennahme der von der An-
gewiesenen ordnungsgemäß angebotenen Zuwendung in der Literatur 
wenig Beachtung gefunden hat.983 Generell gilt freilich, dass sich die 
Beziehung zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger, mangels 
spezieller anweisungsrechtlicher Regelungen, nach dem Valutaverhält-
nis richtet.984 Aus diesem aber wird bei einer Anweisung zur Zahlung 
regelmäßig klar sein, dass den Anweisungsempfänger als Gläubiger die 
Obliegenheit trifft, die ihm ordnungsgemäß angebotene Leistung ent-
gegenzunehmen – wobei dies sowohl bei der direkten als auch bei der 
indirekten Anweisung in Frage kommt. Aufgrund der Ermächtigung 
zur Einhebung der Leistung bei der Angewiesenen wird, wie oben be-
reits im Zusammenhang mit dem österreichischen Recht ausgeführt 
wurde, eine von der Angewiesenen auf Basis der Anweisung angebotene 
Zuwendung typischerweise zur ordnungsgemäß angebotenen Leistung 

981 Bei einer direkten Anweisung, die im deutschen Recht als Anweisung im weiteren 
Sinne angesehen wird, kann dies eher vorkommen.

982 Siehe dazu MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 785 Rz 2; BeckOGK / Körber, BGB § 785 
Rz 10.

983 Siehe aber Raab, Austauschverträge 362 ff. Diskutiert wurde auch die Frage, ob im 
Falle einer verbrieften Anweisung, eines Schecks oder Wechsels, der Schuldner, 
der ja den Gläubiger zur Einhebung der Leistung bei einer Dritten ermächtigt hat, 
den Gläubiger durch tatsächliches Anbieten der Leistung in Annahmeverzug set-
zen kann. Während dies von Wieland, AcP 95 ( 1904 ) 217 ff verneint wurde, wird es 
in der neuen Literatur von Staudinger / Feldmann, BGB ( 2019 ) § 293 Rz 10, bejaht.

984 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 788 Rz 4; BeckOGK / Körber, BGB § 788 Rz 9; Stau-
dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 788 Rz 3; RGRK / Steffen, BGB § 788 Rz 2.
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aus dem Valutaverhältnis. Bietet daher die Angewiesene dem Anwei-
sungsempfänger die Zuwendung an, und besteht nicht ausnahmsweise 
ein Anspruch des Anweisungsempfängers auf persönliche Leistungser-
bringung seitens der anweisenden Schuldnerin,985 so ist die Situation so 
zu behandeln, als hätte die Anweisende selbst die Leistung ordnungs-
gemäß angeboten. Der Gläubiger, also der Anweisungsempfänger, ge-
rät daher in Annahmeverzug, wenn er sie nicht entgegennimmt.986 Eine 
Annahmeobliegenheit des Gläubigers aus dem Valutaverhältnis greift 
also unverändert auch im Falle einer indirekten Leistungserbringung 
im Wege der Anweisung ein.987

Ein Rückgriff auf § 267 BGB über die Drittleistung, bei der eine Zu-
rückweisung der Leistung ebenfalls zum Annahmeverzug führt, wenn 
der Schuldner nicht widersprochen hat,988 erübrigt sich daher. Zudem 
verneint die hM 989 ganz generell, dass bei der Anweisung eine Drittleis-
tung im Sinne des § 267 BGB 990 erbracht wird.991 Begründet wird dies 

985 Davon ist auch nach deutschem Recht im Zweifel nicht auszugehen. In § 226 E I 
wurde dies noch ausdrücklich festgehalten ( » Der Schuldner hat die Leistung nur 
dann in Person zu bewirken, wenn es dabei auf seine Persönlichkeit ankommt « ). 
Die zweite Kommission beschloss freilich § 226 als selbstverständlich zu streichen. 
Siehe Mugdan, Materialien II 524; Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse I 
§§ 241–432, 177 f.

986 Vgl in diesem Zusammenhang auch Sick, Gläubigerverzug, NJ 2011, 447, 449, der 
annimmt, der Gläubiger gerate beim Lastschriftverfahren in Verzug, wenn er nicht 
rechtzeitig von seiner Ermächtigung Gebrauch macht.

987 Raab, Austauschverträge 365 ff.
988 Staudinger / Bittner / Kolbe, BGB ( 2019 ) § 267 Rz 48 f. Siehe auch Mugdan, Materialien 

II 18.
989 Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 70 V 3a; Reuter / Martinek, Bereicherung II 120 f; 

siehe weiters Gernhuber, Erfüllung 453 ff; Staudinger / Bittner / Kolbe, BGB ( 2019 ) 
§ 267 Rz 36; Koppensteiner / Kramer, Bereicherung 30, 41 ff; MünchKomm / Krüger, 
BGB 8 § 267 Rz 9.

990 Zur Möglichkeit einer Drittleistung trotz Vorliegen einer Anweisung siehe oben 
Fn 958.

991 Vielfach wird freilich umgekehrt vertreten, vom Schuldner veranlasste Drittleis-
tungen seien ( bereicherungsrechtlich ) wie Anweisungen zu behandeln und nicht 
wie Drittleistungen im Sinne des § 267 BGB ( BGHZ 72, 246, 248 f; Beuthien, JZ 1968, 
326; Canaris, FS Larenz 70, 846 ff; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 70 V 3a; Lo-
renz, AcP 168 ( 1968 ), 297 ff; Staudinger / Bittner / Kolbe, BGB ( 2019 ) § 267 Rz 36; Stau-
dinger / Lorenz, BGB ( 2007 ) § 812 Rz 44; MünchKomm / Krüger, BGB 8 § 267 Rz 9; 
BeckOK / Wendehorst, BGB § 812 Rz 230 ). Allerdings scheint nicht die Veranlassung 
der entscheidende Punkt, sondern vielmehr die Frage, ob der Dritte gegenüber 
dem Gläubiger einen eigenen Zweck verfolgt oder nicht. Zu unterscheiden ist so-
mit nicht zwischen veranlasster und nicht veranlasster Drittleistung, sondern da-
nach, ob tatsächlich auf eine fremde Schuld geleistet oder aber nur das eigene 
Deckungsverhältnis erfüllt werden soll ( Reuter / Martinek, Bereicherung II 128 ff; 
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damit, dass die Angewiesene dem Anweisungsempfänger gegenüber 
keine eigene Tilgungsbestimmung vornimmt, sondern lediglich als Bo-
tin die Tilgungsbestimmung der Anweisenden übermittelt.992 Erfolgt 
die Zuwendung der Angewiesenen an den Anweisungsempfänger ohne 
eigenen Rechtsgrund zwischen Angewiesener und Anweisungsempfän-
ger, so kann sie keine Drittleistung auf das Valutaverhältnis hin darstel-
len. Die Verneinung der Anwendbarkeit des § 267 BGB auf Fälle anwei-
sungsgemäßer Leistung deckt sich auch mit den Vorarbeiten zu § 267 
BGB, denn weder im Teilentwurf zum Obligationenrecht zum fragli-
chen § 1 993 noch in den Materialien zu § 267 BGB 994 wird auf die Anwei-
sung Bezug genommen.995

Abschließend lässt sich also festhalten, dass für eine Obliegenheit 
des Anweisungsempfängers zur Entgegennahme der von der Angewie-
senen ordnungsgemäß angebotenen Zuwendung bei der Anweisung 
zur Zahlung die Ermächtigung des Anweisungsempfängers zur Einhe-
bung der Leistung bei der Angewiesenen von entscheidender Bedeu-
tung ist. Durch diese Ermächtigung bringt die Anweisende zum Aus-
druck, dass die Zuwendung der Angewiesenen als Leistung aus dem 
Valutaverhältnis angesehen werden soll. Die letztgenannte Wirkung der 
Ermächtigung ist der Rechtsfigur der Anweisung immanent und da-
her auch nicht auf Fälle der Anweisung zur Zahlung beschränkt. Dort 
aber wirkt sich die Behandlung der Zuwendung seitens der Angewie-
senen als Leistung aus dem Valutaverhältnis aus, da im Falle einer An-
weisung zur Zahlung aus dem Valutaverhältnis eine Obliegenheit des 
Gläubigers, also des Anweisungsempfängers, besteht, die ihm von der 

vgl aber auch Staudinger / Lorenz, BGB ( 2007 ) § 812 Rz 44, der betont, bei der ver-
anlassten Drittleistung werde dem Dritten die Erledigung der Valutaschuld regel-
mäßig gleichgültig sein, sodass keine entsprechende Tilgungsbestimmung gesetzt 
werde ).

992 Reuter / Martinek, Bereicherung II 120 f; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 70 V 3a.
993 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse I. Abschnitt I, Titel 3, II Verpflich-

tung des Schuldners zur Erfüllung ( Nr 21 ) § 1.
994 Siehe Mugdan, Materialien II 18, 524; Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse 

I §§ 241–432, 174 ff.
995 Bei der ursprünglich vorgesehenen Folgebestimmung ( § 2 im Teilentwurf OR 

Nr 21 ), der zufolge die Leistung an den Gläubiger oder dessen Stellvertreter zu 
geschehen hatte, wurde demgegenüber sehr wohl auf die Anweisung Bezug ge-
nommen ( Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse I. Abschnitt I, Titel 3, 
II Verpflichtung des Schuldners zur Erfüllung [ Nr 21 ] § 2, 4 ). Die Bestimmung 
wurde später jedoch gestrichen, da diese als entbehrlich angesehen wurde ( Jakobs /  
Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse I §§ 241–432, 176 ).
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Schuldnerin ordnungsgemäß angebotene Leistung entgegenzuneh-
men. Durch die Gleichsetzung der Zuwendung der Angewiesenen mit 
der Leistung der Anweisenden aus dem Valutaverhältnis erstreckt sich 
die Obliegenheit des Anweisungsempfängers zur Entgegennahme des 
Geschuldeten automatisch auf die Zuwendung der Angewiesenen. Da 
mit der Erstreckung dieser Obliegenheit keine zusätzlichen Pflichten 
oder Belastungen für den Anweisungsempfänger verbunden sind, ist 
seine Zustimmung nicht erforderlich. Vielmehr reicht die dem Anwei-
sungsempfänger von der Anweisenden erteilte Ermächtigung zur Ein-
hebung der Leistung auf Rechnung des Valutaverhältnisses aus. Die 
im Valutaverhältnis bestehende Obliegenheit zur Entgegennahme der 
ordnungsgemäß angebotenen Leistung wird somit kraft einseitiger 
Willenserklärung der Anweisenden auf die im Wege der Anweisung er-
brachte Leistung erstreckt.

3.  Entstehendes Grundverhältnis

Wie bereits mehrfach betont wurde, setzt die Anweisung zwar zwei 
Grundverhältnisse voraus, diese müssen aber nicht vorab bestehen. 
Einerseits kommt auch die Erteilung einer Anweisung auf künftige 
Grundverhältnisse in Betracht und andererseits können die Grund-
verhältnisse auch zugleich mit der Anweisung begründet werden. In 
diesem Sinne heißt es bereits in den Erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage: » … die Anweisung kann der Begründung wie der 
gänzlichen oder teilweisen Erfüllung eines Schuldverhältnisses die-
nen … «.996 Im Folgenden soll – jeweils getrennt für das Deckungs- und 
das Valutaverhältnis – die Möglichkeit der Entstehung des Grundver-
hältnisses durch die Anweisung näher untersucht werden.

a.	 	Deckungsverhältnis

( i. )  Allgemeines

Besteht kein Deckungsverhältnis, so kann mit der Anweisung ein An-
gebot zum Abschluss eines solchen verbunden sein. Nimmt die Ange-
wiesene das Angebot an, kommt das Deckungsverhältnis zustande. Die 
Möglichkeit der Begründung gleichzeitig mit der Anweisung ist für das 

996 EBRV 155.
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Deckungsverhältnis selbstverständlich, da § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB 
ausdrücklich vorsieht, dass dann, wenn zwischen Anweisender und 
Angewiesener kein anderes Schuldverhältnis besteht, für das Rechts-
verhältnis zwischen diesen beiden die Vorschriften über den Bevoll-
mächtigungsvertrag gelten. Die Möglichkeit der Begründung eines De-
ckungsverhältnisses ist freilich nicht auf Fälle des § 1403 Abs 1 Satz 2 
ABGB beschränkt. Nach der Vorstellung der Gesetzesverfasser kommt 
nämlich für das Deckungsverhältnis jeglicher Rechtsgrund in Frage, so-
dass dieses insbesondere auch in einem Darlehen bestehen kann. Dies 
lässt sich nicht nur eindeutig aus den Materialien ableiten,997 sondern 
entspricht auch der hM.998 Daraus ergibt sich freilich automatisch, dass 
das Deckungsverhältnis bei der Anweisung nicht vorab bestehen muss. 
Ein Darlehen war zum Zeitpunkt der dritten Teilnovelle nämlich als 
Realvertrag anzusehen. Ein der Anweisenden von der Angewiesenen 
in Form eines Realvertrags eingeräumtes Darlehen kommt aber über-
haupt erst durch Zuzählung der Darlehensvaluta, also durch die an-
weisungsgemäße Leistung der Angewiesenen an den Anweisungsemp-
fänger, zustande. Die Anweisung leitet dann das Zustandekommen des 
Deckungsverhältnisses ein, das durch die Befolgung der Anweisung sei-
tens der Angewiesenen abgeschlossen wird.

Von dieser speziellen Situation des Realvertrages abgesehen ist 
freilich ganz allgemein davon auszugehen, dass mit der Anweisung ein 
konkludentes Anbot zum Abschluss eines Deckungsverhältnisses ver-
bunden sein kann.999 Ob dies der Fall ist, muss durch Auslegung er-
mittelt werden. Relativ einfach ist die Situation dann, wenn zwischen 
Anweisender und Angewiesener sonst noch kein Rechtsverhältnis be-
steht. Weist die Anweisende dennoch die Angewiesene zur Leistung an 
den Anweisungsempfänger an, stellt die Anweisung zugleich ein kon-
kludentes Angebot zum Abschluss eines Rechtsverhältnisses in der De-
ckungsbeziehung dar,1000 denn ohne einen – zumindest vermeintlich 

997 EBRV 155; HHB 288.
998 Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 168 f; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 5; Spielbüchler, 

Schuldverhältnis 25 f; derselbe in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 2. Vgl auch Ehrenzweig, 
System II / 1 2 287; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1401 Rz 1; Neumayr in KBB 6 § 1401 Rz 1. 
Dass alle möglichen Rechtsgründe für die Grundverhältnisse der Anweisung in 
Betracht kommen, betont bereits Salpius, Novation 47.

999 Vgl dazu auch Tevini, Commentaire Romand Art 468 CO Rz 3; Ulmer, Recht der 
Wertpapiere 134 f.

1000 Siehe Spielbüchler, Schuldverhältnis 25 f; derselbe in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 2, § 1403 
Rz 5; derselbe, ÖBA 2002, 424; vgl weiters Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 5.



220 Grundtatbestand der Anweisung  III.

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

gegebenen – Geschäftszweck kommt eine, wenn auch indirekt im Wege 
des Anweisungsempfängers zu erbringende Leistung zwischen Anwei-
sender und Angewiesener und damit eine Anweisung nicht in Betracht. 
Dabei ist wiederum die Regelung des § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB zu berück-
sichtigen, die, mangels eines anderen Rechtsgrundes, eine Geschäfts-
führung zwischen Anweisender und Angewiesener annimmt.1001

Nach Spielbüchler   1002 erlischt der in der Anweisung liegende konklu-
dente Antrag auf Abschluss eines Schuldverhältnisses im Deckungsver-
hältnis 1003 nicht wie bei sonstigen Angeboten durch Ablauf einer im An-
gebot bestimmten oder mangels Bestimmung angemessenen Frist im 
Sinne des § 862 ABGB, sondern bleibt bis zum Widerruf der Anweisung 
gültig. Für das mit der Anweisung verbundene konkludente Angebot 
zum Vertragsabschluss im Deckungsverhältnis können sich somit in 
zweierlei Hinsicht Abweichungen im Vergleich zu den allgemeine Re-
geln ergeben, nämlich zum einen im Bereich der Dauer der Gültigkeit 
des Angebots und zum anderen in Bezug auf das Ausmaß der Bindung 
der Anweisenden an dieses.

Bei der Dauer der Gültigkeit des Anbots bleibt es freilich bei den 
allgemeinen Regeln, wenn die Anweisung selbst befristet erteilt wird. 
Dann nämlich gilt die Befristung auch für das mit der Anweisung ein-
hergehende Angebot zum Abschluss eines Schuldverhältnisses im De-
ckungsverhältnis.1004 Fehlt es hingegen an einer derartigen Befristung, 
so stellt eine Bindung der Anweisenden an ihr Anbot auf Abschluss 
eines Deckungsverhältnisses bis zu einem allfälligen Widerruf der An-
weisung tatsächlich eine Abweichung von den allgemeinen Regeln dar. 
Diese ist jedoch durch den Zusammenhang zwischen Anweisung und 
konkludentem Anbot gerechtfertigt bzw sogar geboten. Ergibt sich 
nämlich einerseits das Anbot konkludent aus der Anweisung und ist 
die Anweisende andererseits ohnedies verpflichtet, eine von der An-
gewiesenen an den Anweisungsempfänger erbrachte Leistung als auf 

1001 Siehe dazu näher unten III.E.3.a ) ( ii ).
1002 Schuldverhältnis 27 f.
1003 Ebenso wie im Valutaverhältnis.
1004 AA offenbar Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 5, der davon ausgeht, dass auch 

dann, wenn die Anweisende einen Zahlungstermin setzt, der von der Angewiese-
nen nicht eingehalten wird, die Bindung im Zweifel während einer angemessenen 
Nachfrist weiterbesteht. Da nach Ende der in der Anweisung gesetzten Frist aber 
auch keine Ermächtigung mehr gegeben ist, muss im Zweifel mit dem Verstrei-
chen der Frist auch die Bindungswirkung des konkludenten Angebots beendet 
sein.
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ihre Rechnung geschehen gelten zu lassen, solange die Ermächtigung 
zur Leistung für Rechnung der Anweisenden besteht, so wäre es wi-
dersprüchlich und zudem praktisch unnötig komplizierend, für Anwei-
sung und Anbot jeweils eine abweichende Gültigkeitsdauer anzuneh-
men. Vielmehr müssen Gültigkeit der Ermächtigung und des Anbots 
auf Abschluss eines Deckungsverhältnisses übereinstimmen. Dasselbe 
gilt im Zusammenhang mit der Bindungswirkung des Anbots. Nach 
den allgemeinen Regeln kann der Antrag vom Antragsteller ab Zugang 
nämlich vor Ablauf der Annahmefrist nicht einseitig zurückgenommen 
werden.1005 Da freilich die Anweisung gemäß § 1403 ABGB grundsätzlich 
widerruflich ist, muss dasselbe auch für das mit ihr verbundene kon-
kludente Anbot zum Abschluss eines Deckungsverhältnisses gelten, so-
dass die Bindungswirkung des Anbots im Vergleich zu den allgemeinen 
Regeln deutlich gelockert ist. Insgesamt decken sich somit Gültigkeits-
dauer und Bindungswirkung des durch die Anweisung selbst miterklär-
ten konkludenten Angebots auf Abschluss eines Deckungsverhältnisses 
mit Gültigkeitsdauer und Bindungswirkung der Anweisung selbst.

Den in der Anweisung liegenden konkludenten Antrag auf Ab-
schluss eines Deckungsverhältnisses kann die Angewiesene durch aus-
drückliche oder konkludente Willenserklärung annehmen. Regelmä-
ßig wird eine derartige Willenserklärung freilich gerade nicht erfolgen 
und die Anweisende das Angebot der Anweisenden stattdessen durch 
stille Annahme im Sinne des § 864 Abs 1 ABGB, also durch Willensbe-
tätigung, annehmen, wenn sie anweisungsgemäß die Leistung an den 
Anweisungsempfänger erbringt und damit dem Antrag der Anweisen-
den tatsächlich entspricht.1006

Dass die Anweisung der Begründung eines Schuldverhältnisses 
dienen kann, wie es die Erläuternden Bemerkungen zur Regierungs-
vorlage formulieren,1007 ist somit jedenfalls zutreffend, auch wenn die 
Formulierung etwas unpräzise erscheint, da die Anweisung allein für 

1005 Siehe § 862 S 3 ABGB. Bis zur tatsächlichen Kenntnisnahme des Oblaten vom An-
gebot kommt jedoch wie auch bei der Annahme ein einseitiger Widerruf des Ange-
bots in Betracht, da dann noch kein Vertrauenstatbestand gegeben ist. Siehe dazu 
P. Bydlinski, AT 8 Rz 6 / 12; Bollenberger / P. Bydlinski in KBB 6 § 862 Rz 1; Welser / Kletečka, 
Bürgerliches Recht I 15 Rz 409; ebenso Riedler in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 862 
Rz 4.

1006 So für einen Geschäftsbesorgungsvertrag im Deckungsverhältnis auch Spielbüchler, 
Schuldverhältnis 25 ff.

1007 EBRV 155.
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das Zustandekommen des Deckungsverhältnisses natürlich nicht aus-
reichen kann, sondern vielmehr eine Einigung zwischen den Parteien 
erforderlich ist, mag diese nun durch Erklärung der Annahme des mit 
der Anweisung miterklärten Angebots oder aber durch stille Annahme 
desselben zustande kommen.

Für das neue – allenfalls zusätzliche – Deckungsverhältnis zwischen 
Anweisender und Angewiesener kommen verschiedene Geschäftszwe-
cke in Frage.1008 Ob die Angewiesene der Anweisenden durch die anwei-
sungsgemäße Leistung beispielsweise schenken, ein Darlehen einräu-
men oder für sie ein Geschäft besorgen will, ist durch Auslegung der 
Anweisungserklärung vor dem Hintergrund der zwischen Anweisen-
der und Angewiesener bestehenden Beziehungen zu ermitteln. Besteht 
kein anderer Rechtsgrund zwischen Anweisender und Angewiesener, 
greift die Regel des § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB ein, sodass bei Befolgung 
der Anweisung von einem Auftrag auszugehen ist.

Typischerweise wird in Fällen, in denen erst die Anweisung selbst 
einen Antrag zum Abschluss des Deckungsverhältnisses enthält, das 
dann mit der Befolgung der Anweisung durch die Angewiesene  1009 
zustande kommt, eine Anweisung auf Kredit vorliegen.1010 Die anwei-
sungsgemäße Leistung soll dann eine Schuld der Anweisenden gegen-
über der Angewiesenen begründen.1011

Fraglich erscheint demgegenüber, ob auch eine Anweisung auf 
Schuld gegeben sein kann. Selbst dann nämlich, wenn auf Basis eines 
in der Anweisung liegenden konkludenten Antrags auf Abschluss ei-
ner Vereinbarung im Deckungsverhältnis ausnahmsweise eine dem zu 
Leistenden entsprechende Schuld der Angewiesenen begründet werden 

1008 Zur Frage, ob die anweisungsgemäße Leistung auch beim entstehenden Deckungs-
verhältnis der Schuldtilgung dienen kann, ob also eine Anweisung auf Schuld in 
Frage kommt, siehe sogleich unten bei Fn 1012.

1009 Bzw allenfalls schon davor durch Erklärung der Annahme des konkludenten An-
gebotes durch die Angewiesene.

1010 Vgl dazu aber auch Tevini, Commentaire Romand Art 468 CO Rz 3, die offenbar da-
von ausgeht, dass immer dann, wenn die Angewiesene ( noch ) nicht Schuldnerin 
der Anweisenden ist, die Anweisung zugleich ein Angebot zum Abschluss eines 
Grundverhältnisses darstellt.

1011 Etwa wenn mit der Anweisung ein konkludentes Angebot zum Abschluss eines 
Auftragsverhältnisses verbunden ist. Aber auch bei Neubegründung des Deckungs-
verhältnisses muss keine Anweisung auf Kredit vorliegen. In Frage kommt etwa 
auch hier das Vorliegen einer Schenkung der Angewiesenen an den Anweisungs-
empfänger.
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soll,1012 wird die Angewiesene frühestens mit Zustandekommen dieses 
Deckungsverhältnisses, also typischerweise erst mit der Leistungser-
bringung selbst, zur Schuldnerin der Anweisenden. Die Verpflichtung 
wird dann zugleich mit ihrer Entstehung erfüllt.1013 Da die Verpflich-
tung und ihre Erfüllung aber dennoch dogmatisch unterscheidbar sind, 
kann auch hier von einer Anweisung auf Schuld gesprochen werden. 
Denkbar ist zudem, dass die Angewiesene den in der Anweisung lie-
genden konkludenten Antrag auf Abschluss eines Deckungsverhält-
nisses vor der Leistungserbringung durch Willenserklärung annimmt. 
Dann besteht zwar nicht im Zeitpunkt der Anweisung, wohl aber im 
Zeitpunkt der Leistungserbringung eine dem zu Leistenden entspre-
chende Schuld der Angewiesenen gegenüber der Anweisenden.1014

Insgesamt kommt der Frage, ob dann, wenn erst die Anweisung 
selbst einen Antrag zum Abschluss des Deckungsverhältnisses enthält, 
eine Anweisung auf Schuld vorliegt oder nicht, geringe Bedeutung zu, 
da die im österreichischen – ebenso wie im schweizerischen – Recht für 
die Anweisung auf Schuld vorgesehene besondere Rechtsfolge, nämlich 
die Pflicht zur Befolgung der Anweisung, nicht eingreift. Entsteht das 
Deckungsverhältnis erst durch die Erklärung der Angewiesenen, den 
mit der Anweisung konkludent miterklärten Antrag auf Abschluss eines 
Deckungsverhältnisses anzunehmen, so sind das neu entstehende De-
ckungsverhältnis und die darin enthaltene Leistungsverpflichtung von 
vorne herein auf die Erbringung der Leistung an den Anweisungsemp-
fänger gerichtet.1015 Sobald das auf eine Verpflichtung der Angewiesenen 

1012 Zu denken wäre etwa an die Begründung eines Streckengeschäfts mittels Anwei-
sung, bei der die anweisende Händlerin die Großhändlerin, mit der sie zwar schon 
öfter Geschäfte abgewickelt hat, mit der aber noch kein Deckungsgeschäft besteht, 
anweist, an den Kunden als Anweisungsempfänger zu leisten. Leistet die Groß-
händlerin auf Basis der Anweisung, so kommt im Deckungsverhältnis ein Kauf-
vertrag zustande.

1013 Leistungszweck der indirekten Leistung der Angewiesenen an die Anweisende ist 
dann auch zumindest nicht primär die Tilgung einer bestehenden Schuld, son-
dern es liegt ihr der sogenannte Austauschzweck zugrunde. Siehe dazu Wester-
mann, Causa 59 f; Ehmann, JZ 2003, 703; Flume, AT II § 12 I 1; Stadler, Abstraktion 
10 f. Vgl auch Reuter / Martinek, Bereicherung 89 ff. Zum Problem der Abgrenzung 
zwischen causa acquirendi und causa solvendi siehe von Tuhr, Deutsches Bürgerli-
ches Recht AT II / 2, 70 ff; Rümelin, AcP 97 ( 1905 ) 221 ff.

1014 Dasselbe gilt auch für eine Anweisung auf eine künftige Verpflichtung. Siehe dazu 
schon oben III.E.2.a ) bei Fn 810.

1015 Dasselbe gilt natürlich auch für das durch stille Annahme im Wege der Leistungs-
erbringung zustande kommende Deckungsverhältnis.
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abzielende Deckungsverhältnis entsteht, besteht dann aber auch die 
Verpflichtung zur Leistung an den Anweisungsempfänger, sodass für 
die Anwendung der Befolgungspflicht des § 1401 ABGB kein Raum mehr 
bleibt. Es besteht somit in diesen Fällen zwar eine Verpflichtung, an-
weisungsgemäß eine Zuwendung an den Anweisungsempfänger zu er-
bringen, diese Verpflichtung ergibt sich aber nicht erst aus § 1401 ABGB, 
sondern bereits direkt aus dem Deckungsverhältnis.

( ii. )  Die Regelung des § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB
Für den Fall, dass zwischen Anweisender und Angewiesener kein an-
derer Rechtsgrund besteht, sieht § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB vor, dass die 
Vorschriften des Bevollmächtigungsvertrages zu gelten haben. § 1403 
Abs 1 Satz 2 ABGB knüpft also an das Fehlen eines anderen Rechtsgrun-
des an. Die Bestimmung greift aber nicht nur dann ein, wenn feststeht, 
dass von der Anweisung selbst abgesehen kein anderes Rechtsverhält-
nis zwischen Anweisender und Angewiesener besteht, sondern auch 
dann, wenn lediglich offen bleibt, ob ein anderer Rechtsgrund gegeben 
ist bzw worin dieser besteht.1016 Entscheidend ist nur, dass sich aus den 
Beziehungen zwischen Anweisender und Angewiesener kein anderer 
Geschäftszweck ableiten lässt. Steht also nur fest, dass eine Anweisung 
erteilt wurde, während unklar bleibt, ob ein Rechtsgrund zwischen An-
weisender und Angewiesener im Deckungsverhältnis besteht bzw wel-
cher dies ist, geht das Gesetz von der Anwendbarkeit der Vorschriften 
zum Auftrag aus. Dass zwischen Anweisender und Angewiesener kein 
anderer Rechtsgrund als Deckungsverhältnis besteht, ist zudem natür-
lich auch dann anzunehmen, wenn zwischen den Betreffenden zwar ein 
Rechtsverhältnis gegeben ist, dieses aber nicht das Deckungsverhältnis 
der Anweisung darstellen soll.

1016 In diesem Sinne wohl auch Ehrenzweig, System II / 1 2 290; Mayrhofer, Schuldrecht AT 
549 f. Vgl auch Wolff in Klang, ABGB 2 VI 334, der allgemein von einer Zweifelsregel 
spricht; weiters Dullinger, Schuldrecht AT Rz 5 / 66. Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 
169, 171, nimmt hingegen an, dass § 1403 Abs 1 S 2 ABGB nur eingreift, wenn die 
Angewiesene nachweist, dass kein anderes Deckungsverhältnis gegeben ist. Noch 
weiter geht Pisko, Lehrbuch, 320, der überhaupt meint, aus § 1403 S 2 ABGB lasse 
sich eine gesetzliche Vermutung dafür, dass im Zweifel das Rechtsverhältnis zwi-
schen Anweisender und Angewiesener das des Bevollmächtigungsvertrages sei, 
nicht ableiten, und annimmt, die Angewiesene müsse für einen Ersatzanspruch 
das diesen begründende Deckungsverhältnis beweisen.



225E.  Die Grundverhältnisse

  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

Die Regel des § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB greift aber darüber hinaus 
auch ein, wenn zwischen Angewiesener und Anweisender zwar ein 
Rechtsverhältnis gegeben ist, das auch als Deckungsverhältnis der An-
weisung dienen soll, die Anweisung dieses Deckungsverhältnis aber 
im Umfang überschreitet. Dies ergab sich bereits aus § 1409 ABGB aF, 
letzter Satz, der für diesen Fall in Übereinstimmung mit § 1403 ABGB aF 
einen Bevollmächtigungsvertrag annahm, 1017 und es sind keine Gründe 
ersichtlich, wieso dies auf Basis des § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB nicht 
mehr der Fall sein sollte. Für den das Deckungsverhältnis überschrei-
tenden Anteil kommt daher, sofern die Anweisung nicht als Antrag zum 
Abschluss eines sonstigen – also nicht in einem Auftrag bestehenden – 
Grundverhältnisses zu werten ist, mit der Leistungserbringung gemäß 
§ 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB ebenfalls ein Auftrag zustande.1018 Im Zweifel 
kann daher, wie Spielbüchler ausführt, die Angewiesene davon ausge-
hen, dass sie der Anweisung unabhängig vom Maß der Deckung je-
denfalls nachkommen soll und für den Fall des Fehlens eines anderen 
Rechtsgrundes ein Auftragsverhältnis zustande komme.1019 Denn das 
bestehende Deckungsverhältnis ist eben – auch bei einer Anweisung 
auf Schuld – typischerweise gerade nicht Bedingung der Anweisung.1020

Demnach stellt § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB eine Zweifelsregel für den 
Fall dar, in dem zwar eine Anweisung vorliegt, ansonsten aber offen 
bleibt, welches Rechtsverhältnis der Anweisung zwischen Anweisender 
und Angewiesener zugrunde liegen soll.

In jüngerer Zeit geht freilich Spielbüchler   1021 von einem deutlich 
weiteren Anwendungsbereich des § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB aus. Er ar-
gumentiert nämlich, dass nach § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB auch im Falle 

1017 Siehe Zeiller, Commentar IV 112; Schey, Obligationsverhältnisse 484, 485 Fn 38.
1018 Auch Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 6; derselbe, ÖBA 2002, 424, weist am Bei-

spiel einer die zwischen Anweisender und Angewiesener bestehende Schuld über-
schreitenden Anweisung darauf hin, dass dann für den überschreitenden Anteil 
ein das bestehende Deckungsverhältnis ergänzendes Rechtsverhältnis zustande 
kommen kann. Möglich ist dies aber natürlich nicht nur bei der Anweisung auf 
Schuld. Man denke etwa daran, dass sich die Angewiesene der Anweisenden ge-
genüber zur Befolgung bestimmter Anweisungen verpflichtet hat, ohne dass die 
entsprechende Leistung selbst bereits geschuldet würde. Wird eine darüber hin-
ausgehende Anweisung von der Angewiesenen befolgt, so kommt es ebenfalls zu 
einer Ergänzung des bestehenden Deckungsverhältnisses.

1019 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 6.
1020 Zur Titulierung siehe oben III.C.2.
1021 In Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 6; derselbe, ÖBA 2002, 424; derselbe, JBl 2003, 829. Ihm 

folgend Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1403 Rz 8.
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eines Deckungsmangels ( etwa wegen Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit 
des Deckungsgeschäfts ) ein Auftrag zustande komme, wodurch der be-
stehende Deckungsmangel » geheilt « werde.1022 Die Anweisende, die irr-
tümlich von einer vorhandenen Deckung ausgehe, ohne deren Bestand 
zum Inhalt oder zur Voraussetzung der Anweisung zu machen, wolle die 
Anweisung auch im Falle eines Deckungsmangels befolgt wissen und 
ein Auftragsverhältnis zustande kommen lassen.1023 Zudem sei § 1403 
Abs 1 Satz 2 ABGB objektiv formuliert ( » Besteht … kein anderer Rechts-
grund « ), sodass auch dann, wenn auf ein vermeintliches Deckungs-
verhältnis hin angewiesen und geleistet wurde, ein Auftrag zustande 
komme.1024 Ein Deckungsmangel sei daher nur ganz ausnahmsweise 
anzunehmen.1025 Kraft gesetzlicher Anordnung greife nach § 1403 Abs 1 
Satz 2 ABGB selbst dann ein Auftrag ein, wenn wegen Irrtums oder Dis-
senses zwischen Anweisender und Angewiesener kein Vertragsverhält-
nis zustande komme.1026 Somit geht Spielbüchler davon aus, dass § 1403 
Abs 1 Satz 2 ABGB immer schon dann eingreift, wenn zwischen Anwei-
sender und Angewiesener kein gültiges Kausalgeschäft besteht.

Spielbüchler ist zuzugestehen, dass der Wortlaut des § 1403 Abs 1 
Satz 2 ABGB diese Deutung zu decken vermag. Vor dem Hintergrund 
der Entwicklungsgeschichte der Bestimmung des § 1403 ABGB erscheint 
jedoch äußerst zweifelhaft, ob der Gesetzgeber tatsächlich eine derartige 
» Ausfallsdeckung « normieren wollte: Die Regelung war bereits im Ent-
wurf Scheys enthalten und wurde in Anknüpfung an § 1403 aF ABGB ein-
gefügt, der für den Fall, dass die Angewiesene nicht Schuldnerin der An-
weisenden war und die Anweisung dieser gegenüber dennoch annahm, 
das Zustandekommen eines Bevollmächtigungsvertrages vorsah.1027 An 

1022 In Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 6. Vgl dazu bereits Spielbüchler, Schuldverhältnis 28 un-
ter Verweis auf V. Wolff, JheringsJB 84 ( 1934 ) 121 ff. Wolff argumentiert, dass bei Un-
gültigkeit des Deckungsverhältnisses zumindest eine Geschäftsführung vorliegt, 
sodass die Angewiesene sich darauf verlassen kann, dass der Aussteller der An-
weisung ihm die auf die Anweisung hin gemachten Aufwendungen ersetzen muss, 
auch wenn ein gültiges Deckungsverhältnis nicht besteht.

1023 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 6.
1024 Spielbüchler, ÖBA 2002, 424.
1025 Nämlich dann, wenn die Anweisende ausdrücklich nur auf das unterstellte – tat-

sächlich aber mangelhafte oder fehlende – Deckungsverhältnis verweist und er-
kennen lässt, dass sie ein – neues – Auftragsverhältnis nicht wünsche, oder die 
Angewiesene ohne den Irrtum über das Bestehen einer Deckung keinesfalls leisten 
würde oder nicht geleistet hätte ( Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 6 ).

1026 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 6.
1027 Vorschlag Schey 18 Fn 67.
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dieser Bestimmung war freilich kritisiert worden, dass wörtlich genom-
men immer, wenn keine Schuld vorliege, ein Bevollmächtigungsvertrag 
anzunehmen sei, während der Sinn darin bestehe, dass die Anweisung 
dann auf der causa des Bevollmächtigungsvertrages beruhe, wenn ihr 
nicht irgend eine andere Geschäftscausa zugrunde liege. Ein Bevoll-
mächtigungsvertrag sei nur dann anzunehmen, wenn die Übernahme 
der Anweisung ausnahmsweise keinen anderen Zweck habe, als den, für 
die Anweisende ein Geschäft zu besorgen.1028 Dementsprechend versah 
Schey die in seinem Entwurf gewählte Formulierung » Besteht … kein 
anderer Rechtsgrund « 1029 mit der Fußnote » So weit richtig der Gedanke 
des jetzigen § 1403 «.1030 Schey verwies zudem auf § 729 von Bährs Gegen-
entwurf zum BGB-Entwurf, dem zufolge ein Auftrag anzunehmen sei, so-
fern ein anderes Rechtsverhältnis nicht erhelle,1031 also deutlich werde.1032

Ist hingegen zumindest vermeintlich ein Rechtsverhältnis gegeben, 
so ist weder davon auszugehen, dass der fraglichen Leistung keine Ge-
schäftscausa zugrunde lag – geleistet wird auf die Geschäftscausa hin, 
doch stellt sich dann die Zweckverfehlung heraus – noch kann ange-
nommen werden, dass sich kein Rechtsverhältnis » erhelle «. Abgestellt 
wurde also in § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB nicht darauf, ob ein gültiges Kau-
salgeschäft vorlag, sondern lediglich darauf, ob die Parteien mit der in-
direkten Leistung im Deckungsverhältnis einen Geschäftszweck verfol-
gen, mit anderen Worten, ob also der Leistung nach den Vorstellungen 
der Parteien des Deckungsverhältnisses ein Rechtsgrund zugrunde liegt.

Dieses Verständnis wird durch die Erläuternden Bemerkungen 
zur Regierungsvorlage  1033 bestätigt. Dort wird die Regelung nämlich 
auch damit begründet, dass zwar beim Valutaverhältnis das Beste-
hen eines materiellen Rechtsgrundes selbstverständlich sei, da ohne 

1028 Schey, Obligationsverhältnisse 485 f.
1029 Der Entwurf Scheys entspricht hier nahezu exakt dem heutigen Wortlaut. Lediglich 

das im Entwurf noch enthaltene Wort » überhaupt « wurde gestrichen; ursprüng-
lich lautete der Satz: » Besteht zwischen dem Anweisenden und dem Angewiesenen 
kein anderer Rechtsgrund, so gelten für das Rechtsverhältnis zwischen beiden 
überhaupt die Vorschriften über den Bevollmächtigungsvertrag. «

1030 Ebenso in den Materialien, HHB 290, wo es nach Darstellung der Regel des § 1403 
Abs 1 Satz 2 heißt, » Mit dieser Einschränkung konnte der Entwurf die alte Norm 
des § 1403 übernehmen «.

1031 Bähr, Gegenentwurf 152.
1032 Nach dem Duden hat » erhellen « auch die Bedeutung deutlich machen, erklären 

sowie deutlich, verständlich werden; sich [ als Folgerung ] ergeben.
1033 EBRV 155.
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Vorhandensein eines Rechtsgrundes die Anweisende einem anderen 
keine Anweisung geben werde, dass es dagegen durchaus vorkommen 
könne, dass jemand ( der Anweisungsempfänger ) eine Anweisung auf 
eine Dritte empfange, ohne dass diese ( also die Angewiesene ) bisher 
in einem Rechtsverhältnis zur Anweisenden gestanden sei. In solchen 
Fällen gelte die Anweisung der Angewiesenen als Auftrag, sodass die 
Regeln über den Bevollmächtigungsvertrag einträten. Wenn nun frei-
lich für das Valutaverhältnis das Bestehen eines Rechtsgrundes selbst-
verständlich ist, weil sonst einem anderen keine Anweisung gegeben 
würde, muss auch die Situation eines vermeintlich bestehenden Valu-
taverhältnisses miterfasst sein, denn auch ein solches kann ein Grund 
dafür sein, einem anderen eine Anweisung zu geben. Dann aber zielt 
auch die Regelung des § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB nicht auf die Situation 
eines bloß vermeintlich bestehenden Deckungsverhältnisses ab. Es 
zeigt sich vielmehr neuerlich, dass die Regelung für Fälle geschaffen 
wurde, in denen nur die Anweisung vorliegt, aber kein anderer Zweck 
der Leistung – auch kein vermeintlich bestehendes Schuldverhältnis – 
zwischen Anweisender und Angewiesener ersichtlich wird.1034 In diesem 
Sinne wird auch in den Materialien betont: » soweit aber keine andere 
Causa vorliegt, kann nur › Geschäftsbesorgung ‹ für den Anweisenden 
der Zweck sein «.1035 Gehen Anweisende und Angewiesenen demgegen-
über beide – wenn auch fälschlicherweise – von der Existenz eines an-
deren Rechtsgrundes aus,1036 so kommt ein Auftrag nicht in Frage.1037

1034 Der Verweis der EB auf Fälle, in denen bisher kein Rechtsverhältnis bestand, 
könnte sogar auf ein noch engeres Verständnis hindeuten, dass nämlich § 1403 
Abs 1 S 2 ABGB überhaupt nur dann eingreift, wenn klar ist, dass vorab kein Rechts-
verhältnis bestand, nicht aber dann, wenn dies bzw der Geschäftszweck eines all-
fälligen Rechtsverhältnisses unklar bleibt ( in diese Richtung geht offenbar Löbl 
in Staub / Pisko, AHGB 3 II 171 ). Diese noch engere Sicht wird von den Materialien 
( HHB 290 ) freilich nicht bestätigt, die in Abgrenzung zur alten Rechtslage vielmehr 
erkennen lassen, dass nicht stets ein Auftrag anzunehmen ist, sondern nur, wenn 
kein anderer Geschäftszweck gegeben ist. Auch wenn offen bleibt, ob bzw wenn ja 
welcher andere Rechtsgrund besteht, liegt also eine andere causa nicht vor, sodass 
von Geschäftsbesorgung auszugehen ist.

1035 HHB 290.
1036 Stellt sich das von den Parteien ins Auge gefasste Deckungsverhältnis als ungül-

tig heraus, so hat die von der Angewiesenen indirekt an die Anweisende erbrachte 
Leistung ihren Zweck verfehlt und ist ebenso rückabzuwickeln, wie wenn sie direkt 
erbracht worden wäre.

1037 Ein Auftragsverhältnis ist freilich dann möglich, wenn zwar die Anweisende irr-
tümlich von einem bestehenden Deckungsverhältnis ausgeht, dies aber für die 
Angewiesene nicht erkennbar ist, sodass diese vom Empfängerhorizont aus dar-
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Die Ausführungen in den Erläuternden Bemerkungen zur Regie-
rungsvorlage zeigen aber noch etwas anderes auf: Wenn nämlich die 
Anweisung » als Auftrag gilt «,1038 so ist anzunehmen, dass für diesen Fall 
des Fehlens jeglichen Rechtsgrundes zwischen Anweisender und Ange-
wiesener die Anweisung selbst als konkludentes Anbot zum Abschluss 
eines Bevollmächtigungsvertrages anzusehen ist. Befolgt die Angewie-
sene diesen Antrag, kommt damit ein Auftragsverhältnis zustande. Die 
Regelung des § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB stellt also keine Bestimmung dar, 
die » kraft gesetzlicher Anordnung « die Regeln über den Bevollmächti-
gungsvertrag eingreifen lässt, sondern ist tatsächlich nicht mehr als 
eine Zweifelsregel für die Auslegung der Anweisung. Wiederum wird 
dieser Ansatz durch den Herrenhausbericht bestätigt. Aus der Aussage 
» … soweit aber keine andere Causa vorliegt, kann nur › Geschäftsbesor-
gung ‹ für den Anweisenden der Zweck sein, gelten daher die › Vorschrif-
ten über den Bevollmächtigungsvertrag ‹« ,1039 lässt sich nämlich auch 
ableiten, dass die Geltung von Auftragsrecht lediglich die Konsequenz 
( » daher « ) des im Zweifel angenommenen Geschäftszweckes ist. Die Be-
stimmung des § 1403 Abs 1 Satz 2 macht somit deutlich, dass die An-
weisung, wenn sich aus den Umständen kein sonstiger Rechtsgrund 
ableiten lässt, als konkludentes Angebot zum Abschluss eines Auftrags 
zu verstehen ist, der in der Folge spätestens im Zeitpunkt der Leistungs-
erbringung seitens der Angewiesenen zustande kommt. Auftragsrecht 
kommt somit nicht nur kraft gesetzlicher Anordnung zur Anwendung, 
sondern beruht auf dem Abschluss eines Vertrages und damit dem Wil-
len der beiden Parteien.

Schließlich ist noch kurz auf Spielbüchlers Argument einzugehen, 
bei einer nicht titulierten Anweisung wolle die Anweisende die Leis-

auf vertrauen darf, dass ein Auftrag zustande kommen soll. Nimmt sie den Antrag 
auf Abschluss eines Auftrags an – typischerweise durch Erbringung der anwei-
sungsgemäßen Leistung, also durch Willensbetätigung – so kommt ein Auftrag 
zustande, wenn dies dem Willen der Angewiesenen entspricht. Geht umgekehrt 
nur die Angewiesene irrtümlich von einem bestehenden Deckungsverhältnis aus, 
nicht hingegen die Anweisende, so kommt kein Auftragsverhältnis zustande. Die 
Angewiesene versteht die Anweisung dann nicht als Antrag zum Abschluss eines 
solchen, sondern leistet auf ein vermeintlich existierendes, tatsächlich aber nicht 
bestehendes Deckungsverhältnis hin. Aus der Leistungserbringung kann daher 
der Abschluss eines Auftragsvertrages nicht abgeleitet werden, sodass es beim 
Deckungsmangel bleibt.

1038 EBRV 155.
1039 HHB 290.
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tungserbringung an den Anweisungsempfänger erreichen,1040 sodass 
die Anweisung in eventu als Antrag zum Abschluss eines Deckungsver-
hältnisses zu deuten sei. Dieses Argument vermag deshalb nicht zu 
überzeugen, weil die Besonderheit der ( nicht titulierten ) Anweisung 
ja gerade darin besteht, dass die anweisungsgemäße Zuwendung an 
den Anweisungsempfänger nicht vom Bestand des Grundverhältnis-
ses abhängig ist. Dass die Zuwendung an den Anweisungsempfänger 
auch bei einem vermeintlich bestehenden Deckungsverhältnis erfol-
gen soll, setzt daher nicht die Annahme eines Auftragsverhältnisses in 
eventu voraus.

Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass es sich bei der Rege-
lung des § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB um eine Zweifelsregel handelt, die 
eingreift, wenn kein anderer Geschäftszweck ersichtlich ist. Dann aber 
ist die Anweisung zugleich als Antrag zum Abschluss eines Auftrags im 
Deckungsverhältnis zu verstehen, der spätestens mit der Erbringung 
der Zuwendung an den Anweisungsempfänger zustande kommt.

Eine dem § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB entsprechende Regelung findet 
sich weder im deutschen noch im schweizerischen Recht. Im deutschen 
Recht war allerdings noch im E II mit § 623 Abs 1 eine Bestimmung vor-
gesehen, wonach sich das Deckungsverhältnis » im Zweifel « nach den 
Vorschriften des Auftrags bestimmte. In § 624 Abs 1 E II wurde zudem 
auch für das Valutaverhältnis auf das Auftragsrecht verwiesen. Diese 
Bestimmungen wurden dann aber in der Revision des E II gestrichen.1041 
Der wesentliche Unterschied zur Fassung des E II wurde in diesem Zu-
sammenhang in der Beweislast für den Ersatzanspruch der Angewiese-
nen gesehen. Nach der ursprünglichen Fassung genüge der Nachweis 
der anweisungsgemäßen Leistung an den Anweisungsempfänger für 
einen Ersatzanspruch der Angewiesenen, während nach der Streichung 
die Angewiesene noch nachzuweisen habe, dass sich aus dem der An-
weisung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis ein Ersatzanspruch er-
gebe.1042 In diesem Sinne wurde dann auch zum österreichischen Recht 
vertreten, die Angewiesene begründe ihren Ersatzanspruch gemäß 

1040 In Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 6; derselbe, ÖBA 2002, 424.
1041 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 603.
1042 Mugdan, Materialien II 962. Gelang der Nachweis eines den Ersatzanspruch recht-

fertigenden Grundverhältnisses nicht, so kam nur mehr eine bereicherungsrecht-
liche Rückforderung des an den Anweisungsempfänger Geleisteten von der Anwei-
senden in Frage. Kritisch dazu Planck / Landois, § 787 Anm 3; von Tuhr, JheringsJB 
48 ( 1904 ) 20.
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§ 1014 bereits durch den Nachweis, dass sie ( anweisungsgemäß ) gezahlt 
hat. Es sei dann an der Anweisenden, ein Deckungsverhältnis darzutun, 
das diesen Anspruch ausschließe.1043

In der Schweiz ist demgegenüber das Fehlen einer vergleichbaren 
Bestimmung durchaus naheliegend, war doch die Anweisung in Art 406 
OR alt als Auftrag ausgestaltet, sodass eine Zweifelsregel überflüssig 
war. Im Zuge der Revision wurde die Anweisung dann zwar vor dem 
Hintergrund insbesondere auch des BGB aus dem Auftragsrecht aus-
gegliedert und in Art 466 OR ist seither statt von » beauftragt « von » er-
mächtigt « die Rede,1044 doch wurden weitergehende Änderungen, wie 
etwa die Aufnahme einer Zweifelsregelung, nicht vorgenommen. We-
der in Deutschland noch in der Schweiz scheint das Fehlen einer Zwei-
felsregel freilich zu Schwierigkeiten zu führen. Insbesondere schließt 
das Fehlen einer derartigen Anordnung die Annahme eines Auftrags im 
Deckungsverhältnis auch nicht aus,1045 sofern die Auslegung Anhalts-
punkte für ein Auftragsverhältnis ergibt.1046

1043 Ehrenzweig, System II / 1 2 290; Mayrhofer, Schuldrecht AT 549 f; vgl auch Gschnit-
zer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 203. Abweichend davon geht Löbl 
in Staub / Pisko, AHGB 3 II 171, davon aus, die Angewiesene müsse beweisen, dass 
vor Erteilung der Anweisung zwischen ihr und der Anweisenden kein Rechtsver-
hältnis bestanden habe und zudem müsse feststehen, dass sie auch nicht im Auf-
trag eines Dritten gehandelt habe. Dies erscheint jedoch insoweit problematisch, 
als § 1403 S 2 dann gerade im Falle des non liquet bezüglich des Vorliegens eines 
Deckungsverhältnisses nicht eingreifen könnte. Überhaupt für die Beweislast der 
Angewiesenen Pisko, Lehrbuch 320.

1044 Zur Entstehung siehe oben Schweizerisches OR III.A.2.d ) ( ii ).
1045 Siehe dazu Tevini, Commentaire Romand Art 468 CO Rz 3, die annimmt, die Anwei-

sung könne, sofern die Angewiesene ( noch ) nicht Schuldnerin der Anweisenden 
sei, gleichzeitig ein Vertragsanbot der Anweisenden an die Angewiesene darstellen, 
das die Angewiesene annehmen oder ablehnen könne, wobei beim Auftrag nach 
Art 395 OR die Annahme vermutet werde. Vgl auch Schönle, SJZ 1983, 54 f.

1046 Zum schweizerischen Recht wird im Zusammenhang mit der Anweisung freilich 
teilweise noch heute unabhängig von einer Zweifelssituation auf auftragsrechtli-
che Regeln zurückgegriffen: so nimmt etwa Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR 
Rz 19, an, da die Leistung der Angewiesenen per definitionem auf Rechnung der 
Anweisenden erfolge, erhalte die Angewiesene im Deckungsverhältnis durch das 
Erbringen der Leistung einen Anspruch auf Auslagenersatz gem Art 402 Abs 1 OR, 
also nach Auftragsrecht. In der älteren Lehre ging Gautschi, Berner Kommentar 
Vor Art 466 OR Rz 3a, überhaupt davon aus, die Anweisung sei auch nach der Revi-
sion als Doppelauftrag zu qualifizieren.
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b.	 	Valutaverhältnis

Eine § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB entsprechende Zweifelregel für das Va-
lutaverhältnis sieht das ABGB nicht vor.1047 Die Erläuterungen zur Re-
gierungsvorlage gingen, wie oben 1048 bereits ausgeführt wurde, viel-
mehr davon aus, dass eine Anweisung nur dann erfolgt, wenn für diese 
Leistung ein Rechtsgrund, ein Geschäftszweck besteht. Dies bedeutet 
freilich nicht, dass ein gültiges Schuldverhältnis vorab gegeben sein 
musste. Wiederum kommt auch im Valutaverhältnis ein Darlehen in 
Frage, das zum Zeitpunkt der dritten Teilnovelle als Realvertrag anzu-
sehen war. Das Darlehen kam somit erst mit der Zuzählung der Darle-
hensvaluta seitens der Angewiesenen an den Anweisungsempfänger zu-
stande. Dennoch war hier aber ein Rechtsgrund gegeben; die indirekte, 
weil durch die Angewiesene erfolgende Zuzählung der Darlehensvaluta 
an den Anweisungsempfänger erfolgte zwecks Darlehensbegründung. 
Mit der Zuzählung kam das Darlehen erst zustande. Denkbar ist zudem, 
dass die dem Anweisungsempfänger erteilte Ermächtigung zur Leis-
tungserhebung ein konkludentes Angebot zum Abschluss eines Vertra-
ges im Valutaverhältnis darstellt, das der Anweisungsempfänger ent-
weder durch Willenserklärung gegenüber der Anweisenden oder aber 
durch Willensbetätigung annimmt.1049 Als derartige Willensbetätigung 
kommt einerseits das Einheben der Leistung bei der Angewiesenen in 
Frage. Andererseits stellt aber auch schon die Entgegennahme der Zu-
wendung seitens der Angewiesenen als auf der Anweisung basierende 
Zuwendung und damit als indirekte Leistung der Anweisenden eine 
derartige stille Annahme dar.

Die in den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage 
getroffene Aussage, dass die Anweisung auch zur Begründung eines 
Schuldverhältnisses dienen kann,1050 trifft also auch für das Valutaver-
hältnis zu. Freilich – wie schon beim Deckungsverhältnis – mit der Ein-

1047 Anders der Entwurf zum BGB, der bis zum E II mit § 624 Abs 1 eine Bestimmung 
vorsah, der zufolge der Anweisungsempfänger der Anweisenden gegenüber im 
Zweifel wie ein Beauftragter verpflichtet war, die Angewiesene zur Leistung auf-
zufordern. Die Bestimmung wurde aber im Zuge der Revision des E II gestrichen 
( Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 788, 608 ).

1048 III.E.3.a ) ( ii ).
1049 Womit für ihn dann auch die Verpflichtungen nach § 1401 Abs 1 S 2 und Abs 2 ein-

greifen. Zu diesen Verpflichtungen näher unten III.F.2.
1050 EBRV 155.
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schränkung, dass die Anweisung alleine die Begründung des Valutaver-
hältnisses lediglich einleiten kann, während für das Zustandekommen 
eine Willenserklärung oder Willensbetätigung des Anweisungsempfän-
gers erforderlich ist.1051

F. Rechtswirkungen der Anweisung bei Einverständnis 
der Angewiesenen bzw des Anweisungsempfängers

Wie bereits oben gezeigt wurde, hat schon die Anweisung für sich be-
trachtet eigene Rechtswirkungen. Sie ist Aufforderung und Befugnis-
erteilung und zudem verpflichtet sich die Anweisende durch die An-
weisung, die Befolgung der Anweisung als für ihre Rechnung erfolgt 
anzuerkennen. Damit diese Wirkungen eingreifen, ist eine Zustimmung 
der Angewiesenen oder des Anweisungsempfängers nicht erforderlich. 
Darüber hinaus kann, je nach Ausgestaltung der Grundverhältnisse, so-
gar eine Pflicht der Angewiesenen zur Befolgung der Anweisung bzw 
eine Obliegenheit des Anweisungsempfängers zur Entgegennahme der 
Zuwendung von der Angewiesenen ohne deren Zustimmung eingrei-
fen. Die genannten Wirkungen sind freilich nicht Selbstzweck, sondern 
dienen der Vorbereitung des Vollzugs der Anweisung, durch den eine 
Doppelwirkung in den Grundverhältnissen herbeigeführt werden soll. 
Entscheidend für die Frage, ob, und wenn ja, welche weiteren Rechts-
wirkungen der Anweisung zukommen, ist aber die Reaktion der Ange-
wiesenen und des Anweisungsempfängers auf die Anweisung, wobei 
sich zwei Gruppen von Rechtswirkungen unterscheiden lassen: Zum 
einen sind die Wirkungen der vollzogenen Anweisung auf die Grund-
verhältnisse zu nennen, also die infolge der anweisungsgemäßen Zu-
wendung der Angewiesenen an den Anweisungsempfänger eintretende 
und für die Anweisung charakteristische Doppelwirkung. Von dieser 
Doppel- oder Simultanwirkung abgesehen, sind freilich noch weitere 
Auswirkungen der Anweisung auf die Beziehungen zwischen den be-
teiligten Personen möglich, die, abhängig von der Reaktion der Ange-
wiesenen bzw des Anweisungsempfängers, bereits vor Vollzug der An-
weisung eingreifen können, etwa wenn die Angewiesene die Anweisung 
gegenüber dem Anweisungsempfänger annimmt oder die Angewiesene 

1051 Vgl auch Tevini, Commentaire Romand Art 467 CO Rz 8.
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Rechtswirkungen der Anweisung bei Einverständnis
III.
F.



234 Grundtatbestand der Anweisung  III.

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

bzw der Anweisungsempfänger sich gegenüber der Anweisenden bereit 
erklären, der Anweisung entsprechend zu handeln.

Bevor im nächsten Kapitel 1052 die Wirkungen der vollzogenen An-
weisung näher untersucht werden, soll im Folgenden daher zunächst 
auf diese sonstigen Rechtswirkungen der Anweisung zwischen den Be-
teiligten eingegangen und dabei auch geklärt werden, welche Art der 
Mitwirkung seitens der Angewiesenen bzw des Anweisungsempfängers 
für das Eingreifen dieser Rechtswirkungen erforderlich ist. Dabei wird 
zuerst die Beziehung zwischen Anweisender und Angewiesener und in 
der Folge jene zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger ana-
lysiert, um sodann für die Anweisung insgesamt Rückschlüsse über Art 
und Bedeutung der Mitwirkung der Anweisungsadressaten ziehen zu 
können. Die Beziehung zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger wird demgegenüber erst später, nämlich im Rahmen der Unter-
suchung der akzeptierten Anweisung, behandelt.1053

1.  Wirkungen zwischen Anweisender und Angewiesener

Die Anweisung selbst ermächtigt zunächst die Angewiesene, auf Rech-
nung der Anweisenden dem Anweisungsempfänger die Zuwendung zu 
erbringen, die Gegenstand der Anweisung ist, und fordert sie gleich-
zeitig auf, dies zu tun. Wie bereits gezeigt wurde, kann die Anweisung 
auch gleichzeitig einen Antrag auf Abschluss eines Deckungsverhält-
nisses darstellen.1054 Entscheidend ist dann, ob die Angewiesene diesen 
Antrag annimmt, was zumeist in Form einer stillen Annahme durch 
Befolgung der Anweisung geschehen wird. Dann kommt das Deckungs-
verhältnis gleichzeitig mit dem Vollzug der Anweisung zustande. Denk-
bar ist aber natürlich auch eine Annahme des Vertragsanbots durch 
gesonderte Willenserklärung. Dies gilt freilich nicht nur für das zu be-
gründende Deckungsverhältnis, sondern auch für die Anweisung selbst. 
Nimmt die Angewiesene das in der Anweisung konkludent mit erklärte 
Anbot zum Abschluss eines Deckungsverhältnisses an, so erklärt sie 
sich damit auch mit der Befolgung der Anweisung einverstanden. Eine 
derartige Einwilligung kommt aber natürlich nicht nur in Frage, wenn 
ein Deckungsverhältnis noch nicht besteht. Zwar wird im Falle eines 

1052 Unten III.G.
1053 Siehe unten IV.D.
1054 Siehe dazu oben III.E.3.a ) ( i ).



235F.  Rechtswirkungen der Anweisung bei Einverständnis

  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

vorab bestehenden Deckungsverhältnisses typischerweise der Wille der 
Angewiesenen der Anweisung Folge zu leisten erst durch die Befolgung 
selbst zum Ausdruck kommen, doch ist es auch in dieser Fallkonstel-
lation möglich, dass die Angewiesene vorab gesondert erklärt, die An-
weisung befolgen zu wollen.1055

Es stellt sich daher die Frage, welche Konsequenzen es hat, wenn 
sich die Angewiesene in diesem Sinne mit der Anweisung einverstan-
den erklärt. Die Materialien sprechen in diesem Zusammenhang von 
der » Annahme « der Anweisung seitens der Angewiesenen gegenüber 
der Anweisenden.1056 Diese Terminologie ist freilich problematisch, 
denn bereits das Gesetz verwendet den Begriff Annahme der Anweisung 
in zwei verschiedenen Bedeutungen: zumeist bezieht sich das ABGB da-
bei auf die Annahme der Anweisung seitens der Angewiesenen gegen-
über dem Anweisungsempfänger entsprechend § 1402 ABGB, also auf 
das Anweisungsakzept.1057 In § 1401 Abs 1 Satz 2 ABGB verweist der Be-
griff » Annahme « dann darauf, dass sich der Anweisungsempfänger ge-
genüber der Anweisenden mit der Anweisung einverstanden erklärt.1058 
Wenn die Materialien auf die » Annahme « der Angewiesenen gegenüber 
der Anweisenden abstellen, fügen sie dem eine dritte Bedeutung des 
Begriffs der » Anweisungsannahme « hinzu.1059

Ungeachtet dieser terminologischen Schwierigkeiten enthalten die 
Äußerungen in den Materialien zur » Annahme « der Anweisung seitens 
der Angewiesenen gegenüber der Anweisenden entscheidende Hin-
weise für das Verständnis der Beziehung zwischen Anweisender und 
Angewiesener: Grundsätzlich ist nach den Materialien aufgrund der An-
weisung als solcher weder die Angewiesene noch der Anweisungsemp-
fänger zu einer » Annahme « verpflichtet.1060 Allerdings gelte davon für 
die Anweisung auf Schuld eine Ausnahme, da die Angewiesene, insoweit 

1055 Vgl dazu bereits Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, 
Titel 4, II. Anweisung § 226, 10 f.

1056 HHB 287 f.
1057 Sofern in der vorliegenden Arbeit der Begriff Annahme der Anweisung verwendet 

wird, ist daher grundsätzlich das Akzept im Sinne des § 1402 ABGB gemeint. Wird 
hingegen auf eine der anderen beiden Fallkonstellationen einer » Annahme der 
Anweisung « Bezug genommen, wie dies insbesondere im vorliegenden Kapitel der 
Fall ist, wird der Begriff » Annahme « mit Anführungszeichen verwendet.

1058 Siehe dazu sogleich unten III.F.1.
1059 Die EBRV ( 153 ) hatten demgegenüber im Zusammenhang mit der Befolgungs-

pflicht des § 1401 ABGB den Begriff der » Annahme « noch vermieden.
1060 HHB 287.
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sie Schuldnerin der Anweisenden sei, dieser gegenüber die » Annahme « 
nicht ablehnen dürfe.1061 Sie sei der Anweisenden gegenüber nach Treu 
und Glauben verpflichtet, die Anweisung anzunehmen, wobei von einer 
» Annahmepflicht « die Rede ist.1062

§ 1401 Abs 1 Satz 1 ABGB spricht demgegenüber von einer Verpflich-
tung, der Anweisung Folge zu leisten. Da damit entsprechend den Ma-
terialien eine Pflicht der Angewiesenen zur » Annahme « der Anweisung 
gegenüber der Anweisenden gemeint ist, gehen die Materialien davon 
aus, dass mit der Befolgung der Anweisung eine » Annahme « derselben 
gegenüber der Anweisenden verbunden ist. Unter » Annahme « kann in 
diesem Zusammenhang freilich nur verstanden werden, dass die An-
gewiesene sich gegenüber der Anweisenden mit der Anweisung einver-
standen erklärt und diesen Willen auch entsprechend zum Ausdruck 
bringt.

Die Materialien verstehen unter der » Annahme « der Angewiesenen 
gegenüber der Anweisenden also, dass sich die Angewiesene bereit 
erklärt, anweisungsgemäß die Zuwendung statt an die Anweisende 
an den Anweisungsempfänger zu erbringen. Bei der Anweisung auf 
Schuld ist die Angewiesene zu dieser » Annahme « verpflichtet und 
muss die Anweisung somit befolgen. Außerhalb des Anwendungsbe-
reiches des § 1401 Abs 1 Satz 1 ABGB besteht hingegen keine Pflicht der 
Angewiesenen zur Befolgung der Anweisung. Willigt die Angewiesene 
freilich dennoch gegenüber der Anweisenden in die Befolgung der An-
weisung ein, erklärt sie also gegenüber der Anweisenden die Anwei-
sung » anzunehmen «, so ist sie aus dieser Erklärung verpflichtet, der 
Anweisung Folge zu leisten. Während sich die Verpflichtung zur Be-
folgung der Anweisung im Falle der Anweisung auf Schuld aus § 1401 
Abs 1 Satz 1 ABGB, also aus einer ausdrücklichen gesetzlichen Anord-
nung ergibt, ist bei der von der Angewiesenen vor Befolgung der An-
weisung erklärten » Annahme « der Wille der Angewiesenen Basis der 
Befolgungspflicht.1063 Erklärt die Angewiesene keine gesonderte » An-
nahme «, sondern entspricht sie der Anweisung, ohne vorab eine Wil-
lenserklärung abgegeben zu haben, bringt sie damit ebenfalls ihr Ein-
verständnis mit der Anweisung zum Ausdruck, doch kommt in dieser 

1061 HHB 287.
1062 HHB 288.
1063 Dasselbe gilt, wenn sich die Angewiesene bereits vor Erteilung der Anweisung im 

Deckungsverhältnis zur Befolgung allfälliger Anweisungen verpflichtet haben sollte.
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Situation eine Verpflichtung zur Befolgung der Anweisung nicht mehr 
in Frage, da die Anweisung dann bereits vollzogen ist.

In Deutschland war noch in § 606 E I von einer » Annahme « der An-
weisung seitens der Angewiesenen gegenüber der Anweisenden die 
Rede. Im Zuge der Beratungen der zweiten Kommission wurde diese 
Terminologie jedoch kritisiert und angeregt, von einer Annahme der 
Anweisung nur im Zusammenhang mit dem Akzept im Sinne des da-
maligen § 607 E I, dem späteren § 784 BGB, zu sprechen.1064 Diese be-
rechtigte Kritik wurde schließlich 1065 im Entwurf in der Fassung der 
» Zusammenstellung der Beschlüsse der Redaktions-Kommission « der 
zweiten Kommission berücksichtigt, sodass § 606 E I nun davon sprach, 
dass sich die Angewiesene der Anweisenden gegenüber zur Annahme 
der Anweisung [ im Sinne eines Akzepts ] oder zur Leistung an den An-
weisungsempfänger verpflichtet habe. Dann sollten sich die Rechtsver-
hältnisse zwischen beiden im Zweifel nach den Vorschriften über den 
Auftrag bestimmen. Diese, im E II in § 623 Satz 1 enthaltene Bestim-
mung wurde in der Folge jedoch gestrichen, da der Anweisung verschie-
denste Rechtsverhältnisse zugrunde liegen können und ein Verweis auf 
den Auftrag daher als unangemessen angesehen wurde.1066

Auf Basis des BGB liegt die Befolgung der Anweisung somit im 
Ermessen der Angewiesenen. Dennoch ist es auch entsprechend der 
schlussendlich Gesetz gewordenen Fassung zweifelsohne möglich, 
dass sich die Angewiesene der Anweisenden gegenüber zur Befolgung 
der Anweisung verpflichtet.1067 Nur ergibt sich dies nicht aus der Anwei-
sung selbst, sondern die Verpflichtung setzt eine entsprechende Ver-
einbarung voraus, die entweder bereits vor Erteilung der Anweisung 
im Deckungsverhältnis getroffen werden kann,1068 aber auch erst nach 
Erteilung der Anweisung möglich ist. So wie sich die Angewiesene also 
durch Leistungserbringung mit der Anweisung einverstanden erklären 

1064 Siehe Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 601; Mugdan, 
Materialien II 962.

1065 Plancks » Vorläufige Zusammenstellung der Beschlüsse der Kommission für die 
zweite Lesung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuchs « sprach hingegen 
noch von der Annahme der Anweisung durch die Angewiesene gegenüber der An-
weisenden. Siehe Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 602.

1066 Mugdan, Materialien II 962.
1067 BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 78; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 22.
1068 Wie etwa die im Zuge eines Auftragsverhältnisses im Deckungsverhältnis übernom-

mene Verpflichtung zur Befolgung von Anweisungen bis zu einer bestimmten Höhe.
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kann, ist dies auch vorab möglich.1069 Dann aber wird die Angewiesene 
durch ihr erklärtes Einverständnis mit der Anweisung auch zu deren 
Befolgung verpflichtet.1070

Auch für das schweizerische Recht ist nicht zweifelhaft, dass sich 
die Angewiesene zur Befolgung der Anweisung verpflichten kann.1071 Für 
das alte OR, das auf dem Konzept des Doppelmandates beruhte, war 
klar, dass die Anweisung eine Annahme seitens der Angewiesenen ge-
genüber der Anweisenden voraussetzte, denn nur so kam das Mandat 
zustande. Durch die Umstellung auf das Konzept der Doppelermäch-
tigung im Zuge der Revision 1911 wurde deutlich gemacht, dass der 
Anweisung zwischen Anweisender und Angewiesener nicht stets ein 
Mandat zugrunde liegen muss, sondern das jeweilige Rechtsverhältnis 
entscheidend ist. Nach wie vor ist damit die Befolgung der Anweisung 
grundsätzlich – die Ausnahme bildet die Befolgungspflicht des Art 468 
Abs 2 OR im Falle der Anweisung auf Schuld – vom Willen der Angewie-
senen abhängig. Befolgt sie die Anweisung, macht sie aber natürlich 
dennoch deutlich, dass sie mit der Anweisung einverstanden ist. Dieses 
Einverständnis kann freilich auch vorab, entweder überhaupt bereits 
vor der Anweisung oder aber infolge der Anweisung, erklärt werden.1072 
Hat die Angewiesene die Anweisung gegenüber der Anweisenden ange-
nommen, spricht das Bundesgericht in der neueren französischsprachi-
gen Judikatur von » contrat d’assignation «.1073

1069 Siehe dazu auch Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, 
Titel 4, II. Anweisung § 226, 11, der freilich zu Recht darauf hinweist, dass für den 
Zweck des Instituts wenig daraus gewonnen ist, » daß der Assignant berechtigt ist, 
von dem Assignaten die Leistung an den Assignatar zu fordern «.

1070 Dazu muss auch kein zusätzliches Auftragsverhältnis angenommen werden; Basis 
der Leistung bleibt das Deckungsverhältnis. Die gegenteilige Annahme würde der 
vom BGB getroffenen Absage an die Vorstellung, der Anweisung müsse ein Mandat 
zugrunde liegen, widersprechen.

1071 Siehe T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 9.
1072 Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 15; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 

Art 468 OR Rz 9; Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1209; Tercier / Bieri / Carron, Les 
contrats spéciaux Rz 5563; Tevini, Commentaire Romand Art 468 CO Rz 2 ff die von 
einer » acceptation de l’assignation envers l’assignant « spricht. Vgl aber auch von 
Büren, Schweizerisches Obligationenrecht BT 316, der betont, die Anweisung sei 
nicht auf eine Gegenerklärung gerichtet.

1073 BGE 127 III 553, 557 E 2e bb = Pra 2002, 224 E 2e bb; BGE 135 III 562, 565 E 3.4. Vgl dazu 
Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5540; Huguenin, Obligationenrecht 4 
Rz 1188; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 466 OR Rz 12. Vgl auch 
Bucher, Obligationenrecht BT 269. Vgl auch Bundesverwaltungsgericht 14.  5.  2019, 
B-5473 / 2017 E 4.2.5.
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Insgesamt zeigt sich also, dass vom Fall der Anweisung auf Schuld 
im österreichischen und schweizerischen Recht abgesehen, wo eine 
spezielle Ausgestaltung des Deckungsverhältnisses Ansatzpunkt für 
die gesetzliche Befolgungspflicht ist, die Befolgung der Anweisung vom 
Willen der Angewiesenen abhängig ist: sie kann sich bereits vorab im 
Deckungsverhältnis verpflichtet haben, Anweisungen zu befolgen 1074 
oder sich nach Erteilung der Anweisung mit deren Befolgung einver-
standen erklärt und sich damit zu deren Befolgung verpflichtet haben; 
die Angewiesene kann der Anweisung aber auch ohne derartige Erklä-
rung einfach entsprechen oder die Anweisung eben nicht befolgen.1075 
Befolgt die Angewiesene die Anweisung nicht, gerät sie dadurch nur 
dann im Deckungsverhältnis in Verzug,1076 wenn sie sich entweder zur 
Befolgung der Anweisung verpflichtet hat ( sei es vor oder nach Ertei-
lung der Anweisung ) oder wenn sie, wie dies bei der Anweisung auf 
Schuld im österreichischen und schweizerischen Recht der Fall ist, ge-
setzlich zur Befolgung der Anweisung verpflichtet ist.1077

2.  Wirkung zwischen Anweisender  
und Anweisungsempfänger

Für die Analyse der Bedeutung der Mitwirkung der Erklärungsadres-
saten der Anweisung ist die Beziehung zwischen Anweisender und 
Anweisungsempfänger von besonderem Interesse, da für dieses Ver-
hältnis in allen drei untersuchten Rechtsordnungen besondere Rege-
lungen vorgesehen sind,1078 bei denen zudem zumindest teilweise auch 
auf eine » Annahme « der Anweisung von Seiten des Anweisungsempfän-
gers Bezug genommen wird. Es sind dabei zwei Gruppen von Pflichten 
des Anweisungsempfängers zu unterscheiden, nämlich einerseits die 
Pflicht, die Angewiesene zur Leistung aufzufordern, und andererseits 
bestimmte Anzeigepflichten des Anweisungsempfängers. Im Folgen-
den soll zunächst dargestellt werden, was der Inhalt dieser Pflichten 
ist bzw welche Konsequenzen mit deren Verletzung verbunden sind. Im 

1074 Vgl dazu oben III.E.2.a ) ( i ).
1075 Zur Frage der Rechtsnatur der Anweisung, mit der sich die Angewiesene einver-

standen erklärt hat bzw die von dieser befolgt wurde, siehe unten III.H.
1076 Vgl auch schon Planck / Landois, BGB 4 § 787 Anm 2; Jacobi, Wertpapiere 293; von Tuhr, 

JheringsJB 48 ( 1904 ) 4 f; Enneccerus, Lehrbuch I / 2 § 423 I 2 Fn 2.
1077 Zur Anweisung auf Schuld siehe näher oben III.E.2.a ) ( iii ).
1078 § 1401 ABGB, § 789 BGB sowie Art 467, 469 OR.
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Anschluss daran soll weiters geklärt werden, unter welchen Vorausset-
zungen die jeweiligen Pflichten eingreifen.

a.	 	Pflicht	zur	Leistungsaufforderung

( i. )  Leistungsaufforderung

Gemäß § 1401 Abs 1 Satz 2 ABGB ist der Empfänger einer Anweisung, 
der die Anweisung » angenommen « hat, verpflichtet, die Angewiesene 
zur Leistung aufzufordern, wenn mit der Anweisung eine Schuld der 
Anweisenden beim Empfänger getilgt werden soll.

Im deutschen Recht war eine vergleichbare Verpflichtung des An-
weisungsempfängers in § 228 Abs 2 des Teilentwurfs zum Obligatio-
nenrecht enthalten, die ebenfalls an die » Annahme « der Anweisung 
seitens des Anweisungsempfängers anknüpfte.1079 Diese Bestimmung 
wurde in der Folge jedoch als nicht weitgehend genug angesehen,1080 
weshalb allgemein geregelt wurde, der Anweisungsempfänger sei dem 
Anweisenden im Zweifel wie ein Beauftragter verpflichtet, den Ange-
wiesenen zur Leistung aufzufordern.1081 In der Folge wurde die entspre-
chende Bestimmung jedoch von der zweiten Kommission gestrichen, 
die angesichts der unterschiedlichen Zwecke, die mit der Anweisung 
verfolgt werden können, einen Verweis auf das Auftragsrecht als nicht 
angebracht betrachtete.1082 Im Ergebnis wurde somit die Frage einer 
Verpflichtung des Anweisungsempfängers, die Angewiesene zur Leis-
tung aufzufordern, vom deutschen Gesetzgeber bei der Regelung der 
Anweisung offen gelassen. Ob der Anweisungsempfänger von der An-
weisung Gebrauch machen muss, bestimmt sich daher allein nach dem 

1079 § 228 Teilentwurf OR lautete: » Hat die Anweisung die Tilgung einer dem Anwei-
senden gegen den Anweisungsempfänger obliegenden Verbindlichkeit zum Zwe-
cke, so wird der Erstere nicht schon durch die Annahme der Anweisung von Seiten 
des Letzteren, sondern erst durch die von dem Angewiesenen nach Maßgabe der 
Anweisung bewirkte Leistung von seiner Verbindlichkeit befreit. Im Zweifel ist je-
doch anzunehmen, daß der Anweisungsempfänger, welcher die zum Zwecke der 
Befriedigung seiner Forderung gegen den Anweisenden ertheilte Anweisung an-
genommen hat, verpflichtet sein solle, zunächst von dem Angewiesenen Zahlung 
zu verlangen; versäumt er diese Verpflichtung, so haftet er dem Anweisenden für 
den ihm dadurch erwachsenden Schaden. «

1080 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 788, 606.
1081 § 610 Abs 1 E I sowie 624 Abs 1 E II. Vgl dazu Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldver-

hältnisse III §§ 788, 606.
1082 Siehe Mugdan, Materialien II 962; Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse 

III §§ 788, 608.
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Valutaverhältnis.1083 Allgemein wird freilich angenommen, dass bei 
zahlungshalber erteilter und in Empfang genommener Anweisung der 
Parteiwille im Zweifel dahin geht, dass der Anweisungsempfänger zu-
nächst versuchen soll, vom Angewiesenen Befriedigung zu erlangen.1084 
Vor dem Hintergrund der BGB-Anweisung als einer schriftlichen, indi-
rekten Anweisung ist daher in diesen Fällen von einer Präsentations-
pflicht des Anweisungsempfängers auszugehen.1085 Diese beruht aber 
eben auf dem Valutaverhältnis oder einer dazu getroffenen Zusatzab-
rede.1086

Das schweizerische Recht sieht demgegenüber in Art 467 Abs 2 OR 
vor, dass der Empfänger, der die Anweisung » angenommen « hat, seine 
Forderung gegen die Anweisende nur dann wieder geltend machen 
kann, wenn er die Zahlung von der Angewiesenen gefordert und nach 
Ablauf der in der Anweisung bestimmten Zeit nicht erhalten hat.1087 Die 
Bestimmung erfasst jedoch nicht alle Anweisungsempfänger, sondern 
nur den Anweisungsempfänger, der Gläubiger der Anweisenden ist.1088 
Dies ergibt sich zunächst aus dem Kontext, da Art 467 Abs 1 OR auf die 
Anweisung zur Zahlung Bezug nimmt. Darüber hinaus spricht auch 
Art 467 Abs 2 OR von einer Forderung des Anweisungsempfängers ge-
genüber der Anweisenden, was voraussetzt, dass ersterer Gläubiger letz-
terer ist. Bestätigt wird dies schließlich von der französischen Fassung 
des Art 467 Abs 2 OR, der nicht vom » assignataire «, also dem Anwei-
sungsempfänger, spricht, sondern ebenso wie Art 467 Abs 3 OR 1089 vom 
» créancier «, also vom Gläubiger. Auch im schweizerischen Recht ist die 
Pflicht des Anweisungsempfängers, der die Anweisung angenommen 

1083 Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 788 Rz 3; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 788 
Rz 4.

1084 RG JW 1901, 867; vgl auch BGHZ 96, 182, 193 ( zum Wechsel ). BeckOK / Gehrlein, BGB 
§ 788 Rz 2; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 15, 34, § 788 Rz 4; Heermann, 
Geldgeschäfte § 10 Rz 16; BeckOGK / Körber, BGB § 788 Rz 10; Planck / Landois, BGB 4 
§ 788 Anm 1; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 788 Rz 5; Palandt / Sprau, BGB 79 
§ 788 Rz 3; RGRK / Steffen, BGB § 788 Rz 2; Erman / Wilhelmi, BGB § 788 Rz 1.

1085 Vgl Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor 363 ff Anm 37. Siehe weiters Staudin-
ger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 789 Rz 5.

1086 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 34, § 789 Rz 3; BeckOGK / Körber, BGB § 788 
Rz 10; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 789 Rz 5; juris-PK / Heermann, BGB § 789 
Rz 9; NK / Sohbi, BGB 3 § 789 Rz 1.

1087 Siehe dazu bereits Bischofberger, Anweisung 68 f.
1088 Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 467 OR Rz 1; Tercier / Bieri / Carron, Les 

contrats spéciaux Rz 5579; Tevini, Commentaire Romand Art 467 CO Rz 1.
1089 Dort verwendet auch die deutsche Fassung den Begriff Gläubiger.
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hat, die Leistung von der Angewiesenen einzufordern somit auf Fälle 
beschränkt, in denen mit der Anweisung eine Schuld der Anweisenden 
beim Empfänger getilgt werden soll.1090

Damit besteht für den Anweisungsempfänger, der die Anweisung 
zur Zahlung » angenommen « bzw » entgegengenommen « hat, in allen 
drei untersuchten Rechtsordnungen eine Pflicht die Angewiesene zur 
Leistung aufzufordern. Im Ergebnis muss der Anweisungsempfänger 
somit von der ihm eingeräumten Ermächtigung zur Einhebung der 
Leistung bei der Angewiesenen Gebrauch machen. Dabei kann sich 
der Anweisungsempfänger freilich auf die Aufforderung zur Leistungs-
erbringung – allenfalls wie bei der BGB-Anweisung unter Vorlage der 
entsprechenden Urkunde – beschränken. Zur klagsweisen Geltendma-
chung ist er durch die Anweisung allein gar nicht berechtigt und folg-
lich auch dann nicht verpflichtet, wenn er der Anweisung Folge zu leis-
ten hat.1091 Möglich wäre eine Klage gegen die Angewiesene erst nach 
deren Akzept, doch ist eine Pflicht dazu gerade nicht vorgesehen.1092

Durch die Leistungsaufforderung macht der Anweisungsempfänger 
von seiner Ermächtigung Gebrauch; 1093 er setzt damit die Abwicklung 

1090 Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 467 OR Rz 5 leitet – unter Berufung 
auf Wieland, AcP 95 ( 1904 ) 214 ff und Mayer, Anweisung auf Schuld 43 f – die Präsen-
tationspflicht freilich aus Art 469 OR ab. Dies könnte zur Annahme verleiten, dass 
eine Präsentationspflicht auch außerhalb der Anweisung zur Zahlung eingreife. 
Es zeigt sich aber, dass sowohl Wieland als auch Mayer von einer Anweisung zur 
Zahlung ausgehen.

1091 Siehe für das Österreichische Recht Ehrenzweig, System II / 1 2 290; Ertl in Rummel, 
ABGB 3 § 1401 Rz 2; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 204; Hei-
dinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1401 Rz 3; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 173; 
Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 12; Mayrhofer, Schuldrecht AT 549; Neumayr in KBB 6 
§ 1401 Rz 5; Pisko, Lehrbuch 319; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 5; Wolff in 
Klang, ABGB 2 VI 330. Für die Schweiz Beyeler, Handkommentar 3 Art 467 OR Rz 9; 
Gautschi, Berner Kommentar Art 467 OR Rz 7c; T. Koller, Basler Kommentar OR 
I 7 Art 467 OR Rz 5; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 467 OR Rz 4; 
Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5594; Tevini, Commentaire Romand 
Art 467 CO Rz 10. Im deutschen Recht steht die Frage nicht im Vordergrund, vgl 
aber Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 38.

1092 Siehe Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 12; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 173; Pisko, 
Lehrbuch 319; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 330; vgl weiters Dullinger, Schuldrecht AT 6 
Rz 5 / 68; Neumayr in KBB 6 § 1401 Rz 5; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 5. Zur 
Situation nach dem Akzept siehe unten IV.D. Vgl auch oben III.A.2.f ) bei Fn 373.

1093 Regelmäßig wird die Angewiesene auch erst im Zuge der Leistungsaufforderung 
überhaupt von der Anweisung erfahren, sodass der Anweisungsempfänger als Bote 
der Anweisenden deren Ermächtigungserklärung überbringt. Darin liegt freilich 
nicht der entscheidende Aspekt der Leistungsaufforderung, sondern es fallen in 
dieser Situation Zugang der Ermächtigungserklärung und Leistungsaufforderung 
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der Grundverhältnisse im Wege der Anweisung in Gang und bringt zu-
dem spätestens dann gegenüber der Anweisenden sein Einverständnis 
mit der Abwicklung im Wege der Anweisung zum Ausdruck.1094

( ii. )  Stundungswirkung
Im schweizerischen Recht wird die Verpflichtung, die Leistung von der 
Angewiesenen zu fordern,1095 in Art 467 Abs 2 OR freilich noch mit ei-
nem zeitlichen Element verbunden, wenn darauf abgestellt wird, dass 
der Anweisungsempfänger die Forderung gegenüber der Anweisenden 
erst wieder geltend machen kann, wenn er sie von der Angewiesenen 
eingefordert und die Zahlung vom Angewiesenen nach Ablauf der in 
der Anweisung bestimmten Frist nicht erhalten hat. Daraus, dass er die 
Forderung bis dahin 1096 nicht geltend machen kann, wird im schweize-
rischen Recht im Ergebnis eine Stundungswirkung der » Annahme « in 
Bezug auf die Forderung aus dem Grundverhältnis abgeleitet,1097 wo-
bei auch von einem pactum de non petendo in tempus die Rede ist.1098 
Mit dem im OR nicht geregelten Begriff der Stundung  1099 ist in diesem  

lediglich zeitlich zusammen. Dass eine direkte Anweisung der Angewiesenen durch 
die Anweisende die Leistungsaufforderung nicht überflüssig macht, betont auch 
Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 5.

1094 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 5 weist zu Recht darauf hin, dass durch die 
Leistungsaufforderung die geänderte Erwartungshaltung des Anweisungsempfän-
gers zum Ausdruck kommt, der nun von einer Leistungserbringung an ihn aus-
geht. Siehe auch Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 11.

1095 Für das schweizerische Recht erschiene es insoweit unpräzise von einer Präsenta-
tionspflicht zu sprechen, als die Anweisung des OR anders als die BGB-Anweisung 
nicht auf Fälle einer dem Anweisungsempfänger ausgehändigten Anweisungsur-
kunde beschränkt ist.

1096 Sofern in der Anweisung keine Frist bestimmt ist, kann der Anweisungsempfänger 
gleich nach der erfolglosen Aufforderung der Angewiesenen auf das Valutaverhält-
nis zurückgreifen ( Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 467 OR Rz 7; Tevini, 
Commentaire Romand Art 467 CO Rz 9 ).

1097 Beyeler, Handkommentar 3 Art 467 OR Rz 6; Engel, Contrats 579 f; Gautschi, Ber-
ner Kommentar Art 467 OR Rz 7a; Guhl / Koller / Schnyder / Druey Obligationenrecht 
§ 54 Rz 6; Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1203; T. Koller, Basler Kommentar OR 
I 7 Art 467 OR Rz 5; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 467 Rz 4; Ter-
cier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5591; Tevini, Commentaire Romand 
Art 467 CO Rz 9; BGer 16.  5.  2003, 5C.16 / 2003 E 2.3.3 = Pra 2004, 317. Vgl auch bereits 
Bischofberger, Anweisung 68.

1098 Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 467 OR Rz 4; Tevini, Commentaire 
Romand Art 467 CO Rz 9.

1099 Bucher, Obligationenrecht AT 405.
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Zusammenhang entsprechend der hM wohl ein Hinausschieben der 
Fälligkeit gemeint,1100 und nicht nur, dass die entsprechende Forderung 
nur ( vorläufig ) nicht geltend gemacht werden kann, während Verzugs-
folgen eintreten ( pactum de non petendo ).1101 Sowohl das Hinausschie-
ben der Fälligkeit als auch jenes der Möglichkeit zur Geltendmachung 
setzen jedoch voraus, dass die entsprechende Leistung zum in der An-
weisung bestimmten Zeitpunkt bereits fällig war. Deckt sich nämlich 
der Fälligkeitszeitpunkt der Schuld aus dem Valutaverhältnis mit dem 
in der Anweisung genannten Zeitpunkt, so kann von einer Stundung 
bzw von einem Hinausschieben der Möglichkeit zur Geltendmachung 
nicht die Rede sein. Dient die Anweisung also bloß der Abwicklung der 
Grundverhältnisse, ohne dass am Leistungszeitpunkt etwas geändert 
werden soll, kann auch der » Annahme « seitens des Anweisungsemp-
fängers als Gläubiger keine Stundungswirkung beigemessen werden. 
Die » Annahme « der Anweisung kann daher zwar dazu führen, dass die 
Forderung aus dem Valutaverhältnis erst später fällig wird oder geltend 
gemacht werden kann, dies ist aber nicht notwendigerweise der Fall. Ist 
der Anweisungsempfänger nicht Gläubiger der Anweisenden, ist Art 467 
Abs 2 OR überhaupt nicht anwendbar.

Jedenfalls aber stellt die Bestimmung des Art 467 Abs 2 OR für das 
schweizerische Recht gesetzlich ausdrücklich klar, dass der Anweisungs-
empfänger, der die Anweisung zur Zahlung » angenommen « hat, seine 
Forderung gegen die Anweisende nicht geltend machen kann, solange 
er die Angewiesene nicht zu Leistung aufgefordert hat. In Österreich 
kommt die hM ohne eine derartige ausdrückliche Anordnung zum sel-
ben Ergebnis, auch wenn dabei nicht von Stundung die Rede ist.1102 Auch 
nach österreichischem Recht muss der Anweisungsempfänger somit bei 

1100 Beyeler, Handkommentar 3 Art 469 OR Rz 3; Gautschi, Berner Kommentar Art 469 
OR Rz 3a; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 469 OR Rz 3; Lardelli, Kurzkom-
mentar Obligationenrecht Art 469 OR Rz 1; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spé-
ciaux Rz 5593; Tevini, Commentaire Romand Art 469 CO Rz 2. Es wird nämlich im 
Zusammenhang mit Art 469 OR darauf hingewiesen, dass trotz Dahinfallen der 
Stundungswirkung mit der Leistungsverweigerung die Anweisende erst dann be-
züglich der Valutaforderung in Schuldnerverzug gerate, wenn die Anzeige gem 
Art 469 erfolgt ist.

1101 Siehe dazu Bucher, Obligationenrecht AT 405; vgl weiters Weber, Berner Kommentar 
Art 75 OR Rz 106 ff.

1102 Ehrenzweig, System II / 1 2 289 f unter Bezugnahme auf Art 467 Abs 2 OR; Löbl in Staub /  
Pisko, AHGB 3 II 173; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 11; Mayrhofer, Schuldrecht AT 
548 f; Pisko, Lehrbuch 319; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 330.
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der Anweisung zur Zahlung die Angewiesene zur Leistung auffordern, 
bevor er seine Forderung gegen die Angewiesene geltend machen kann, 
widrigenfalls der Anweisenden eine Einrede zusteht.1103

Fraglich erscheint dabei allerdings für beide Rechtsordnungen, was 
zu gelten hat, wenn der Anweisungsempfänger seine Pflicht verletzt hat 
und inzwischen klar ist, dass eine Abwicklung im Wege der Anweisung 
nicht mehr möglich 1104 ist.1105 Es stellt sich also die Frage, ob die Einhal-
tung der Einforderungspflicht Voraussetzung für den Rückgriff auf das 
Valutaverhältnis ist oder ob deren Verletzung den Rückgriff auf das Va-
lutaverhältnis unberührt lässt, aber Schadenersatzpflichten nach sich 
zieht. Es geht also darum, ob es sich bei der Aufforderungspflicht um 
eine echte Pflicht oder nur um eine Obliegenheit handelt. Jedenfalls 
in der schweizerischen Literatur zur Vorläuferbestimmung des Art 407 
OR alt wurden beide Varianten vertreten 1106 und auch in der älteren 
Literatur zum geltenden Recht finden sich beide Ansichten: Während 
Mayer   1107 eine Schadenersatzpflicht annimmt, betont Gautschi,1108 die 
Anweisende könne keinen Schadenersatz fordern, wenn der Empfän-
ger gegen die Abrede verstoße, sie sei aber durch die Stundungseinrede 
geschützt. Offen bleibt in der letzten Variante – wenn also davon ausge-
gangen wird, eine Verletzung der Aufforderungspflicht wirke sich ledig-
lich beim Rückgriff auf die Forderung aus dem Valutaverhältnis aus – 
was zu geschehen hat, wenn der Schaden der Anweisenden geringer 
ist als der Wert der Forderung aus dem Valutaverhältnis.1109 Dann aber 

1103 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 330 spricht von einer aufschiebenden Einrede.
1104 Zu denken wäre etwa an eine Insolvenz der Angewiesenen, aber auch an den Fall, 

dass die in Art 467 Abs 2 OR angesprochene Frist, innerhalb derer die Anweisung 
eingelöst werden soll, bereits abgelaufen ist.

1105 Vgl dazu auch Bluntschlis Kommentierung zu § 1200 des Privatrechtlichen Gesetz-
buches für den Kanton Zürich ( Bluntschli, Gesetzbuch Zürich 218 ): » Nur in der Zwi-
schenzeit, bis die Nichthonorirung der Anweisung gewiß ist, ist die Kaufklage des 
Assignatars gehemmt, weil derselbe die Anweisung angenommen [ … ]. «.

1106 So spricht etwa Hafner, Schweizerisches Obligationenrecht § 408 Z 6, davon, dass 
der Anweisungsempfänger schadenersatzpflichtig wird, während etwa Rossel, 
Droit fédéral des obligations Rz 532, davon ausgeht, dass der Anweisungsempfän-
ger den Rückgriff auf seine Forderung verliert.

1107 Anweisung auf Schuld 43.
1108 Gautschi, Berner Kommentar Art 467 OR Rz 7b. Ob dies freilich mit der in Art 469 

OR vorgesehenen Schadenersatzanordnung im Einklang steht, erscheint zweifel-
haft.

1109 Etwa wenn die Angewiesene inzwischen insolvent geworden ist, die Anweisende 
aber immerhin einen quotenmäßigen Anteil ihrer Forderung erhält.
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muss zumindest ein Teilrückgriff  1110 auf die Forderung in Frage kom-
men, da aus der Nichteinforderung bzw der nicht rechtzeitigen Ein-
forderung allein nicht auf einen Verzicht auf die Forderung aus dem 
Valutaverhältnis geschlossen werden kann und es ansonsten zu einem 
Widerspruch mit den allgemeinen Verjährungsregeln käme. Der Rück-
griff sollte daher im Falle der Verletzung der Präsentationspflicht nur 
eingeschränkt werden, soweit der Anweisenden ein Schaden entstan-
den ist,1111 während ein völliger Ausschluss des Rückgriffs unabhängig 
vom Schaden unangemessen erscheint.1112

In der jüngeren Literatur wird die Frage Schadenersatzpflicht oder 
Rückgriffseinschränkung soweit ersichtlich nicht näher diskutiert, 
sondern lediglich im Zusammenhang mit der Stundungswirkung auf 
den während der Stundung unzulässigen Rückgriff Bezug genommen. 
Ob der Anweisenden bei schuldhafter Verletzung der Aufforderungs-
pflicht durch den Anweisungsempfänger diesem gegenüber Schaden-
ersatzansprüche zustehen oder der Rückgriff auf die Valutaforderung 
beschränkt wird, bleibt daher offen. Für die Annahme eines Schaden-
ersatzanspruches bei aufrechter Rückgriffsmöglichkeit, wenn klar ist, 
dass eine Abwicklung im Wege der Anweisung nicht mehr möglich ist, 
könnte ins Treffen geführt werden, dass ein Schadenersatzanspruch je-
denfalls bei Verletzung der in Art 469 OR vorgesehenen Anzeigepflich-
ten vom Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist, sodass die Ablehnung ei-
ner Schadenersatzpflicht für den Bereich der Aufforderungspflicht hier 
einen Wertungswiderspruch herbeiführen würde.1113

Auch im österreichischen Recht wird die Frage der Schadenersatz-
pflicht kaum diskutiert. Lediglich Schey führte schon zum alten Recht 
aus, dass für das österreichische Recht bei Verletzung der » Präsenta-
tionspflicht « eine Schadenersatzpflicht des Anweisungsempfängers 

1110 Im Ausmaß, in dem die Forderung den Schaden auf Seiten der Anweisenden über-
steigt.

1111 Vgl Wieland, AcP 95 ( 1904 ) 222.
1112 In diesem Sinne bereits Dresdener Protokolle IV 2563.
1113 Vgl im Zusammenhang mit der Frage, ob nach Pflichtverletzung ein Rückgriff auf 

die Valutaforderung möglich ist auch Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar 
Art 467 OR Rz 4, die darauf abstellen, dass ein Rückgriff auf die Valutaforderung 
während der Zeit nicht möglich sein soll, in der eine Geltendmachung des Anspru-
ches gegen die Angewiesene möglich ist; sowie Beyeler, Handkommentar 3 Art 467 
OR Rz 8, wo daran angeknüpft wird, dass die Forderung erst wieder geltend ge-
macht werden kann, wenn feststeht, dass die Leistung nicht innerhalb der verein-
barten Frist erbracht wird.
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anzunehmen sei, wobei er auf § 1405 ABGB aF zu den Anzeigepflich-
ten verweist, in dem eine Schadenersatzpflicht ausdrücklich vorgese-
hen war. Im Zuge der dritten Teilnovelle ist zwar der in § 1405 ABGB aF 
noch enthaltene ausdrückliche Hinweis auf Schadenersatzpflichten in 
§ 1401 ABGB nicht mehr aufgenommen worden, dies freilich nur, weil 
der Hinweis entsprechend den Materialien als nicht mehr notwendig 
empfunden wurde, da sich die Schadenersatzpflicht als allgemeine 
Folge der Schuldverletzung ergebe.1114 Aus der Anordnung von Scha-
denersatzpflichten für die als Folge der Präsentationspflicht angese-
henen Anzeigepflichten schließt Schey somit darauf, dass auch bei Ver-
letzung der Präsentationspflicht Schadenersatzansprüche gebühren. 
Dies überzeugt auch für das ABGB nach der dritten Teilnovelle, da man 
sonst zum Ergebnis käme, dass der Anweisungsempfänger zwar für den 
Schaden der Anweisenden einzustehen hätte, wenn er es schuldhaft 
unterlässt, die Anweisende rechtzeitig davon zu unterrichten, dass er 
von einer Anweisung, von der er nicht Gebrauch machen muss, nicht 
Gebrauch machen will; nicht aber dann, wenn er von einer Anweisung, 
von der er Gebrauch machen muss, schuldhaft nicht Gebrauch macht. 
Auch für das österreichische Recht ist daher davon auszugehen, dass 
es sich bei der Pflicht des Anweisungsempfängers, die Angewiesene 
zur Leistung aufzufordern, wenn er die Anweisung » angenommen « hat, 
um eine echte Rechtspflicht und nicht nur um eine Obliegenheit han-
delt, sodass eine schuldhafte Pflichtverletzung Schadenersatzpflichten 
nach sich zieht. Demnach kann die Anweisende der Valutaforderung 
des Anweisungsempfängers eine aufschiebende Einrede entgegenhal-
ten, solange die Abwicklung im Wege der Anweisung möglich ist und 
der Anweisungsempfänger die Angewiesene noch nicht zur Leistung 
aufgefordert hat. Ist eine Abwicklung im Wege der Anweisung hingegen 
nicht mehr machbar, kommt der Anweisenden bei Geltendmachung 
der Valutaforderung durch den Anweisungsempfänger eine derartige 
aufschiebende Einrede zwar nicht mehr zu, sie kann aber mit ihrem 
Schadenersatzanspruch aufrechnen.1115

1114 EBRV 154.
1115 Schadenersatzansprüche der Anweisenden kommen freilich auch nach Abwick-

lung im Wege der Anweisung in Frage, wenn eine schuldhafte Verletzung der 
Leistungsaufforderungspflicht durch den Anweisungsempfänger einen Schaden – 
etwa einen Verspätungsschaden – herbeigeführt hat.
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Im deutschen Recht wird die Frage der Stundungswirkung eben-
falls angesprochen, wenn die Pflicht des Anweisungsempfängers, bei 
der Anweisung zahlungshalber  1116 zunächst von der Ermächtigung 
Gebrauch zu machen, bevor er auf eine ihm zustehende Kausalforde-
rung gegen die Anweisende zurückgreift, aus einer mit der Leistung 
erfüllungshalber einhergehenden Stundungsabrede abgeleitet wird.1117 
Andere nehmen, ohne Bezugnahme auf eine Stundungswirkung, ein 
Leistungsverweigerungsrecht der Angewiesenen an, sofern der Anwei-
sungsempfänger nicht zuerst versucht hat, Befriedigung von der Ange-
wiesenen zu erlangen.1118

Allerdings war in Deutschland schon in § 228 Teilentwurf zum Ob-
ligationenrecht nur eine Schadenersatzpflicht des Anweisungsemp-
fängers vorgesehen,1119 der die Anweisung angenommen, in der Folge 
aber seine Aufforderungspflicht verletzt hat, während ein Verlust des 
Forderungsrechtes bzw auch nur eine Suspendierung desselben, wie 
sie die Begründung des Teilentwurfs 1120 etwa im Privatrechtlichen Ge-
setzbuch des Kantons Zürich sowie im Dresdener und Schweizer Ent-
wurf  1121 verwirklicht sah, als zu weitgehend abgelehnt wurde.1122 Es 
könne nämlich für den Gläubiger von größter Bedeutung sein, das 
ursprüngliche Forderungsrecht verfolgen zu dürfen, ohne auf die, ob-
wohl von ihm angenommene, Anweisung sich vorher einlassen zu 
müssen. Sei für die Anweisende ein Schaden entstanden, könne sie 
diesen der Forderung entgegenhalten. Es bestehe aber kein Grund, der 

1116 Siehe dazu oben bei Fn 1083; BeckOGK  / Körber, BGB § 788 Rz 12.
1117 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 15. Es wird freilich auch vertreten, dass 

es hier nicht um eine Stundung gehe, da nicht die Fälligkeit hinausgeschoben 
wird, sondern die Forderung lediglich zeitweilig nicht geltend gemacht werden 
soll. Siehe dazu MünchKomm / Fetzer, BGB 8 § 364 Rz 14 mwN.

1118 RG JW 1901, 867. Siehe weiters BeckOK / Gehrlein, BGB § 788 Rz 2; Staudinger / Mar-
burger, BGB ( 2015 ) § 788 Rz 5; RGRK / Steffen, BGB § 788 Rz 2.

1119 Siehe Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. 
Anweisung § 228, 15 ff.

1120 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 228, 18.

1121 Gemeint ist wohl der Entwurf von 1879, da auf der vorigen Seite ( Kübel, Teilentwurf 
Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 228, 17 ) aus-
drücklich auf diesen verwiesen wurde. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von 
Kübels Teilentwurf war freilich das Schweizerische Obligationenrecht bereits be-
schlossen ( 14. Juni 1881 ) und kundgemacht worden ( BBl 1881 III 109; vom 18. Juni 
1881 ).

1122 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 228, 18. Vgl auch Mugdan, Materialien II 315 Fn *.
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Anweisenden selbst dann, wenn ihr gar kein Schaden entstanden sei, 
gegen eine an sich unabhängig von der Anweisung bestehende Forde-
rung eine Berufung auf die Unterlassung des Anweisungsempfängers 
zuzubilligen.1123

Auf Basis des Teilentwurfs zum Obligationenrecht konnte der An-
weisungsempfänger als Gläubiger der Anweisenden daher auch dann, 
wenn er die Anweisung dieser gegenüber » angenommen « hatte, auf die 
Valutaforderung greifen, wurde allerdings der Anweisenden schaden-
ersatzpflichtig, sofern dieser aus der unterlassenen Präsentation ein 
Schaden entstanden war.1124

Da letztendlich eine Aufforderungs- bzw Präsentationspflicht im 
BGB nicht vorgesehen und die Frage dem Valutaverhältnis überlassen 
wurde,1125 sind auch die Konsequenzen der Verletzung einer solchen 
nicht gesetzlich geregelt. In der älteren Literatur zum BGB wurde in 
Übereinstimmung mit der zum Teilentwurf zum Obligationenrecht 
dargelegten Position einerseits vertreten, dass eine Verletzung der Prä-
sentationspflicht Schadenersatzpflichten des Anweisungsempfängers 
auslöst, nicht hingegen einen Rückgriff auf die Forderung aus dem Va-
lutaverhältnis ausschließt.1126 Andere gingen hingegen davon aus, dass 
die Präsentationspflicht nur Voraussetzung eines Rückgriffs des Anwei-
sungsempfängers auf das Valutaverhältnis sei, nicht aber Schadener-
satzpflichten begründe.1127

In der heutigen Literatur wird demgegenüber, wie oben 1128 bereits 
ausgeführt wurde, angenommen, dass der Anweisungsempfänger dann, 
wenn sich aus dem Valutaverhältnis eine Präsentationspflicht ableiten 
lässt ( was bei einer zahlungshalber gegebenen und entgegengenomme-
nen Anweisung vermutet wird ), nicht ohne Weiteres auf die Valutafor-
derung greifen kann. Für den Fall, dass der Anweisungsempfänger die 
Anweisung nicht realisiert und der Anweisenden dadurch ein Schaden 
entsteht, werden Schadenersatzpflichten des Anweisungsempfängers 

1123 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 228, 18; vgl auch Dresdener Protokolle IV 2563.

1124 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 228, 17 f.

1125 Siehe dazu oben bei Fn 1079.
1126 Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 37.
1127 Wendt, Anweisungsrecht 111 f; Wieland, AcP 95 ( 1904 ) 222.
1128 Bei Fn 1117.
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aber durchaus bejaht,1129 wobei die spätere Insolvenz der Angewiese-
nen als Beispiel genannt wird.1130 Ein Schaden der Anweisenden wird in 
dieser Situation freilich typischerweise nur dann eintreten, wenn der 
Anweisungsempfänger grundsätzlich weiterhin auf seine Forderung 
aus dem Valutaverhältnis greifen kann. Ein dauerhafter Ausschluss 
des Rückgriffs auf die Valutaforderung ist daher auch für das deutsche 
Recht nicht anzunehmen. Dies überzeugt, da so ein Wertungswider-
spruch mit § 789 BGB vermieden wird. Zudem passt der Ansatz, wonach 
eine Pflichtverletzung zu Schadenersatzansprüchen, nicht aber zu ei-
nem Verlust des Rückgriffs auf die Valutaforderung führt, zur Redakti-
onsgeschichte. Nach der Vorstellung der Gesetzesverfasser sollte eine 
Verletzung der Pflicht zur Leistungsaufforderung Schadenersatzpflich-
ten 1131 nach sich ziehen.1132 Obwohl die gesetzliche Normierung der Be-
folgungspflicht gestrichen und die Frage, unter welchen Umständen 
eine Befolgungspflicht besteht, dem Valutaverhältnis überlassen wurde, 
gibt es keine Hinweise darauf, dass für den Fall einer sich aus dem 
Valutaverhältnis ergebenden Pflicht die Rechtsfolgen einer Verletzung 
derselben von den zuvor für die gesetzliche Verpflichtung erwogenen 
Folgen abweichen sollen, sofern sich dies nicht aus dem Valutaverhält-
nis selbst ergibt. Die vorläufige Suspendierung des Forderungsrechtes, 
solange der Anweisungsempfänger die Leistung bei der Angewiesenen 
geltend machen kann, widerspricht zwar den frühen Aussagen im Re-
daktionsprozess, deckt sich aber mit den aus § 364 Abs 2 BGB hervor-
kommenden Wertungen 1133 sowie mit den in der Schweiz und in Öster-
reich erzielten Ergebnissen.

( iii. )  Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass im Falle der An-
weisung zur Zahlung – trotz unterschiedlicher gesetzlicher Ausgangs-

1129 BeckOGK / Körber, BGB § 788 Rz 12; Erman / Wilhelmi, BGB § 788 Rz 1.
1130 BeckOGK / Körber, BGB § 788 Rz 12; Erman / Wilhelmi, BGB § 788 Rz 1.
1131 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 788, 605 ff.
1132 Die geringe Beachtung, die die Frage der Schadenersatzpflichten in der jüngeren 

Literatur in allen drei Rechtsordnungen einnimmt, mag damit zusammenhängen, 
dass der klassischen indirekten, schriftlichen Anweisung heute insgesamt eine 
wesentlich geringere Bedeutung zukommt als im frühen 20. Jahrhundert, was be-
sonders im Zusammenhang mit der BGB-Anweisung deutlich wird.

1133 Siehe MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 788 Rz 4; BeckOGK / Körber, BGB § 788 Rz 12.
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lage – in allen drei Rechtsordnungen der Anweisungsempfänger die An-
gewiesene zur Leistung auffordern muss ( im deutschen Recht freilich 
nur im Zweifel ), sofern er die Anweisung der Anweisenden gegenüber 
» angenommen « bzw » entgegengenommen « hat. Solange der Anwei-
sungsempfänger seiner Verpflichtung zur Aufforderung der Angewie-
senen nicht nachgekommen ist, kann er in allen drei Rechtsordnun-
gen vorläufig nicht auf die Forderung aus dem Valutaverhältnis greifen. 
Kommt eine erfolgreiche Aufforderung nicht mehr in Frage, ist ein 
Rückgriff auf die Forderung aus dem Valutaverhältnis hingegen sehr 
wohl möglich. Allerdings kann die Anweisende der Forderung des An-
weisungsempfängers Schadenersatzansprüche entgegenhalten, sofern 
ihr aus der schuldhaften Pflichtverletzung des Anweisungsempfängers 
ein Schaden erwachsen ist.

Entscheidend erscheint daher, unter welchen Umständen von einer 
die Aufforderungspflicht auslösenden » Annahme « oder » Entgegen-
nahme « auszugehen ist. Darauf ist näher einzugehen, sobald auch der 
Inhalt der den Anweisungsempfänger treffenden Anzeigepflichten ge-
klärt ist.1134

b.	 	Anzeigepflichten

( i. )  Inhalt der Anzeigepflichten

Neben der Pflicht des Anweisungsempfängers, die Angewiesene zur 
Leistung aufzufordern, sind in allen drei Rechtsordnungen spezielle 
Anzeigepflichten des Anweisungsempfängers vorgesehen. Die Frage, 
wie sich diese Anzeigepflichten zur » Annahme « der Anweisung durch 
den Empfänger verhalten, insbesondere ob eine derartige » Annahme « 
Voraussetzung auch der Anzeigepflichten ist, soll erst an späterer Stelle 
im Rahmen der Untersuchung der » Annahme « näher geklärt werden,1135 
während zunächst lediglich auf den Inhalt der Anzeigepflichten sowie 
auf die Konsequenzen einer Verletzung derselben eingegangen wird.

Nach § 1401 Abs 2 ABGB hat der Anweisungsempfänger der Anwei-
senden anzuzeigen, wenn er von der Anweisung nicht Gebrauch ma-
chen möchte oder wenn die Angewiesene die Annahme oder die Leis-
tung verweigert. Eine vergleichbare Regelung enthält § 789 BGB, der  
 

1134 Siehe sogleich unten III.F.2.c ).
1135 Siehe dazu unten III.F.2.c ) bei Fn 1170.
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ebenfalls vom Anweisungsempfänger verlangt, die Anweisende zu in-
formieren, wenn die Angewiesene die Annahme der Anweisung oder 
die Leistung verweigert oder der Anweisungsempfänger die Anwei-
sung nicht geltend machen kann oder will. Auch im schweizerischen 
Recht sind in Art 469 OR Anzeigepflichten des Anweisungsempfängers 
für den Fall vorgesehen, dass die Angewiesene die Zahlung verweigert 
oder » zum voraus « erklärt, nicht an den Anweisungsempfänger zahlen 
zu wollen. Zudem bestimmt Art 467 Abs 3 OR, dass der Gläubiger, der 
eine von seiner Schuldnerin erteilte Anweisung nicht » annehmen « will, 
die anweisende Schuldnerin darüber informieren muss.1136

Einerseits muss der Anweisungsempfänger die Anweisende somit 
über Umstände aus seiner eigenen Sphäre aufklären – er kann oder 
will von der Anweisung nicht Gebrauch machen bzw ( in der Schweiz ) 
sie nicht annehmen – und andererseits treffen ihn Anzeigepflichten 
über Umstände aus der Sphäre der Angewiesenen, was natürlich vo-
raussetzt, dass ihm diese bekannt geworden sind.1137 Stets aber geht 
es darum, dass die Leistungsabwicklung im Wege der Anweisung ge-
fährdet erscheint. Die Anzeigepflichten dienen daher dem Schutz der 
Anweisenden.1138 Für diese wird die Gefährdung der Abwicklung näm-
lich im Regelfall erst durch die Anzeige des Anweisungsempfängers 
deutlich, sodass sie erst durch die Anzeige in die Lage versetzt wird, 
ihre Interessen im Deckungs- und Valutaverhältnis zu wahren.1139 Die 
Anweisende kann im Deckungsverhältnis versuchen, die Angewiesene 
entweder doch noch zur Leistung zu bewegen oder ihre Ansprüche bzw 
Interessen aus diesem Verhältnis auf andere Art und Weise sicherzu- 
 

1136 Siehe Tevini, Commentaire Romand Art 467 CO Rz 5 f; Lardelli, Kurzkommentar 
Obligationenrecht Art 467 OR Rz 6; vgl weiters Beyeler, Handkommentar 3 Art 467 
OR Rz 11; Gautschi, Berner Kommentar Art 467 OR Rz 5c; Huguenin, Obligationen-
recht 4 Rz 1205; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 467 OR Rz 6; Oser / Schönenber-
ger, Zürcher Kommentar Art 467 OR Rz 8.

1137 Vgl auch Soergel / Schnauder, BGB 13 § 789 Rz 1.
1138 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 789 Rz 1; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 789 

Rz 2; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 789 Rz 1.
1139 Vgl bereits Zeiller, Commentar IV 104; Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhält-

nisse III § 789, 609 f; Mugdan, Materialien II 316. Eine Anzeige erübrigt sich somit 
mangels Schutzbedürftigkeit der Anweisenden dann, wenn die konkrete Gefähr-
dung der Abwicklung der Anweisenden ohnedies bekannt ist, etwa weil die An-
gewiesene die Leistungsverweigerung auch gleich der Anweisenden mitteilt. So 
Beyeler, Handkommentar 3 Art 469 OR Rz 2; Tevini, Commentaire Romand Art 469 
OR Rz 3.
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stellen. Im Valutaverhältnis wird die Anweisende in die Lage versetzt, 
die Leistung auf anderem Weg als über die geplante Anweisung zu er-
bringen.

Bei den Anzeigepflichten, die die Sphäre der Angewiesenen betref-
fen, geht es primär um Fälle, in denen die Abwicklung im Wege der 
Anweisung deshalb gefährdet ist, weil die Angewiesene die Leistung 
verweigert, ankündigt, diese verweigern zu wollen oder einfach nicht 
leistet.1140 In diesem Sinne ist etwa in den Materialien zur dritten Teilno-
velle davon die Rede, dass die Anweisung von der Angewiesenen nicht 
honoriert wird.1141 Unter diesen Umständen werden dem Anweisungs-
empfänger in allen drei Rechtsordnungen Anzeigepflichten auferlegt 1142 
und die Anweisende somit als schutzbedürftig angesehen.1143 Weniger 
offensichtlich ist dieses Schutzbedürfnis bei der in Deutschland und 
Österreich – im Gegensatz zur Schweiz – normierten Anzeigepflicht bei 
Weigerung der Angewiesenen, die Anweisung zu akzeptieren. Immer-
hin ist die Angewiesene nicht zu einem Akzept verpflichtet und es be-
steht umgekehrt auch keine Verpflichtung des Anweisungsempfängers, 
die Angewiesene zum Akzept aufzufordern.1144

1140 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 8.
1141 HHB 289.
1142 Für das deutsche Recht, das auf eine urkundliche, indirekte Anweisung abstellt, 

wird zudem hervorgehoben, der Anweisungsempfänger, der von der Anweisung 
nicht Gebrauch machen kann oder will, sei verpflichtet, der Anweisenden die An-
weisungsurkunde zurückzugeben ( Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 789 Rz 5; 
BeckOGK / Körber, BGB § 788 Rz 11 ).

1143 In der Schweiz wird im Zusammenhang mit der Anzeigepflicht zudem auf Art 467 
Abs 2 OR verwiesen ( siehe Tevini, Commentaire Romand Art 469 OR Rz 2; vgl wei-
ters Beyeler, Handkommentar 3 Art 469 OR Rz 3; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 
Art 469 OR Rz 3 ). Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass bei der Anweisung zur 
Zahlung mit der » Annahme « der Anweisung seitens des Anweisungsempfängers 
der Anweisungsempfänger seine Forderung gegen die Anweisende erst wieder gel-
tend machen kann, wenn er die Zahlung von der Angewiesenen gefordert und 
nach Ablauf der in der Anweisung bestimmten Zeit nicht erhalten hat. Die hM 
( Beyeler, Handkommentar 3 Art 467 OR Rz 6; Gautschi, Berner Kommentar Art 467 
OR Rz 7a; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 467 OR Rz 5 ) behandelt dies als 
Stundung der Forderung aus dem Valutaverhältnis und erst durch die in Art 469 
OR vorgesehene Anzeige der Zahlungsverweigerung werde die Stundungswirkung 
wieder aufgehoben ( zur Stundungswirkung siehe oben III.F.2.a ) ( ii ) ). Da Art 469 
OR freilich nicht auf Anweisungen zur Zahlung beschränkt ist, sondern auch dann 
eingreift, wenn der Anweisungsempfänger nicht Gläubiger der Anweisenden ist 
( vgl bereits Bischofberger, Anweisung 71 f ), lässt sich daraus keine allgemeine Recht-
fertigung der Anzeigepflicht des Art 469 OR ableiten.

1144 Siehe Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 8; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 16.
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Auf eine Verpflichtung der Angewiesenen oder des Anweisungsemp-
fängers kann es freilich generell nicht ankommen, da auch bei den 
sonstigen Fällen des § 1401 Abs 2 ABGB bzw des § 789 BGB Anzeige-
pflichten unabhängig davon bestehen, ob eine Verpflichtung der An-
gewiesenen zur Leistung bzw des Anweisungsempfängers zur Leis-
tungsaufforderung besteht.1145 Der Grund der Anzeigepflichten ist im 
Schutzbedürfnis der Anweisenden zu sehen. Mag die Gefährdung der 
Interessen der Anweisenden bei bloßer Annahmeverweigerung auch 
weniger schwer wiegen als bei einer Leistungsverweigerung, so ist doch 
auch die Annahmeverweigerung für die Anweisende von Bedeutung. 
In diesem Sinne wurde die Normierung der Anzeigepflicht für den Fall 
der Annahmeverweigerung in § 229 Teilentwurf zum Obligationen-
recht, auf dem § 789 BGB beruht, auch im Zuge der Beratungen der 
ersten Kommission und in der Folge in den Materialien gerechtfertigt. 
Demnach bleibe die Annahmeverweigerung trotz der fehlenden Ver-
pflichtungen eine wichtige Tatsache, von der Kenntnis zu erlangen die 
Anweisende großes Interesse habe, sodass es angemessen erscheine, 
dem Anweisungsempfänger die wenig drückende Anzeigepflicht auf-
zuerlegen.1146

( ii. )  Konsequenzen einer Pflichtverletzung
In allen drei Rechtsordnungen zieht eine Verletzung der genannten 
Anzeigepflichten Schadenersatzpflichten für allfällige dadurch ent-
standene Schäden nach sich. In der Schweiz ergibt sich dies bereits 
aus dem Text der Artikel 467 Abs 3 und 469 OR. Dementsprechend wird 
in der Literatur betont, die Verletzung der Anzeigepflichten führe zu 
Schadenersatzpflichten, nicht aber zu einem Verlust des Anspruchs 
aus dem Grundverhältnis.1147 Demgegenüber geht in Österreich zwar 
die herrschende Lehre ebenfalls von einer Schadenersatzpflicht des 

1145 Dies wird für die Verpflichtung der Angewiesenen von Spielbüchler in Klang, ABGB 3 
§ 1401 Rz 8, zu Recht betont.

1146 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 789, 609 f; Mugdan, Materialien 
II 316.

1147 Zur Schadenersatzpflicht siehe Beyeler, Handkommentar 3 Art 467 OR Rz 11, Art 469 
OR Rz 4; Gautschi, Berner Kommentar Art 467 OR Rz 5c, Art 469 OR Rz 5c; T. Koller, 
Basler Kommentar OR I 7 Art 467 OR Rz 6, Art 469 OR Rz 2; Tevini, Commentaire 
Romand Art 467 CO Rz 5, Art 469 OR Rz 4. Zur Schadenersatzpflicht des Art 469 OR 
wird dort freilich betont, diese sei von geringer praktischer Bedeutung.
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Anweisungsempfängers für den Fall einer schuldhaften Verletzung 
seiner Anzeigepflichten aus,1148 doch führt nach Ansicht des OGH 
eine derartige Anzeigepflichtverletzung zudem dazu, dass der Anwei-
sungsempfänger nicht mehr auf das Grundverhältnis zurückgreifen 
kann.1149 Letzteres erscheint höchst zweifelhaft. Einerseits gingen die 
Gesetzesverfasser von einer Haftung des Anweisungsempfängers für 
die nachteiligen Folgen seiner Unterlassung aus und hielten es ledig-
lich nicht für erforderlich, dies wie in § 1405 ABGB aF ausdrücklich 
auszusprechen, da sich die Konsequenz bereits als allgemeine Folge 
der Schuldverletzung ergebe.1150 Somit war klar an eine Schadenersatz-
pflicht des Anweisungsempfängers gedacht. Ein Schaden der Anwei-
senden könnte etwa dann entstehen, wenn sie wegen Verjährung oder 
einer später eintretenden Insolvenz der Angewiesenen nicht mehr auf 
das Deckungsverhältnis zurückgreifen kann. Zusätzlich zu allfälligen 
Schadenersatzpflichten, unabhängig vom Vorliegen eines Schadens, 
einen Verlust der Möglichkeit auf das Valutaverhältnis zurückzugrei-
fen anzunehmen, ginge darüber nicht nur weit hinaus, sondern er-
schiene im Falle einer Verletzung der genannten Anzeigepflichten auch 
kaum zu rechtfertigen. In der Literatur wird dazu ausgeführt, die vom 
OGH in der genannten Entscheidung nicht näher begründete und le-
diglich in einem Nebensatz getroffene Aussage zum Verlust der Mög-
lichkeit auf das ursprüngliche Rechtsverhältnis zurückzugreifen ließe 
sich durch die Annahme einer Aufrechnung der Anweisenden mit ihrer 
Schadenersatzforderung gegenüber dem Anweisungsempfänger sys-
temkonform erklären.1151 Allerdings muss sich ein potentieller Schaden-
ersatzanspruch der Anweisenden nicht mit dem Zahlungsanspruch 
des Empfängers decken.

Zum deutschen Recht schließlich wird ebenfalls einhellig 
vertreten,1152 die Verletzung der Anzeigepflichten des § 789 BGB aus vom 

1148 Ehrenzweig, System II / 1 2 290; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1401 Rz 2; Gschnitzer / Fais-
tenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 204; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 
§ 1401 Rz 4; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 17; Mayrhofer, Schuldrecht AT 549; Neu-
mayr in KBB 6 § 1401 Rz 5; Pisko, Lehrbuch 319; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 330.

1149 OGH 6 Ob 170  /  70, SZ 43 / 184 = EvBl 1971 / 136.
1150 EBRV 154.
1151 Neumayr in KBB 6 § 1401 Rz 5; vgl auch Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1401 Rz 2.
1152 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 789 Rz 3; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 789 

Rz 4; BeckOGK / Körber, BGB § 789 Rz 13; vgl weiters juris-PK / Heermann, BGB § 789 
Rz 8; BeckOK / Gehrlein, BGB § 789 Rz 2; Palandt / Sprau, BGB 79 § 789 Rz 1; RGRK / Stef-
fen, BGB § 789 Rz 1; Erman / Wilhelmi, BGB § 789 Rz 1. In diesem Sinne auch schon 
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Anweisungsempfänger zu vertretenden Gründen führe zu Schadener-
satzpflichten desselben.1153

Damit sind zwar der Inhalt der Anzeigepflicht und die Konsequenzen 
einer Verletzung derselben deutlich, offen bleiben freilich – wie schon 
bei der Pflicht zur Leistungsaufforderung – noch die genauen Voraus-
setzungen, unter denen derartige Anzeigepflichten entstehen.1154 Insbe-
sondere stellt sich auch die Frage, ob der Anweisungsempfänger die An-
weisung gegenüber der Anweisenden » angenommen « haben muss oder 
nicht. Im Folgenden soll daher näher auf die Frage der » Annahme « der 
Anweisung gegenüber der Anweisenden eingegangen werden.

c.	 	Die	»	Annahme	«	der	Anweisung		
durch	den	Anweisungsempfänger

Wie bereits beim Verhältnis zwischen Anweisender und Angewiese-
ner  1155 hervorgehoben wurde, ist der Begriff der Annahme der Anwei-
sung ein missverständlicher, da bei der Annahme der Anweisung zu-
meist an das Akzept der Anweisung durch die Angewiesene im Sinne 
des § 1402 ABGB gedacht wird.1156 Anders als beim Einverständnis der 
Angewiesenen mit der Anweisung verwendet freilich § 1401 Abs 1 Satz 2 
ABGB selbst den Begriff Annahme der Anweisung auch im Sinne ei-
ner » Annahme « durch den Anweisungsempfänger gegenüber der An-
weisenden.1157 Im schweizerischen Recht findet sich die mehrdeutige 
Verwendung ebenfalls im Gesetzestext, da in Art 467 Abs 2 OR von der 

Mugdan, Materialien II 316 allerdings noch zu § 611 E I, der eine Schadenersatz-
pflicht ausdrücklich vorsah. Vgl zur Frage der Schadenersatzpflicht auch Wieland, 
AcP 95 ( 1904 ) 223 ff.

1153 Dies obwohl der noch im E I in § 611 enthaltene ausdrückliche Hinweis auf eine 
Schadenersatzpflicht bei Verletzung der Anzeigepflichten von der 2. Kommission 
gestrichen und daher im E II nicht mehr enthalten war. In Anknüpfung an diese 
Streichung vertritt Wendt, Anweisungsrecht 112, im Gegensatz zur hM, eine Ver-
letzung der Pflichten stelle nur Voraussetzung von Regressansprüchen des Anwei-
sungsempfängers dar, biete aber keine Grundlage für Schadenersatzansprüche 
der Anweisenden. Vgl dazu auch Schey, Obligationsverhältnisse 487 Fn 44.

1154 Vgl Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 8.
1155 Siehe oben bei Fn 1058.
1156 Dementsprechend wird auch in der vorliegenden Arbeit mit dem Begriff Annahme 

der Anweisung grundsätzlich auf das Akzept im Sinne des § 1402 ABGB Bezug ge-
nommen. Ist von » Annahme der Anweisung « in einem anderen Sinne die Rede, 
wird der Begriff » Annahme « demgegenüber mit Anführungszeichen versehen.

1157 Siehe auch Mayrhofer, Schuldrecht AT 548 Fn 17.
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» Annahme « seitens des Anweisungsempfängers die Rede ist, während 
sonst, insbesondere aber in Art 468 OR, mit dem Begriff der Annahme 
der Anweisung auf die Annahme der Angewiesenen in Sinne eines Ak-
zepts Bezug genommen wird. Das BGB selbst schließlich vermeidet 
zwar den Begriff einer » Annahme « seitens des Anweisungsempfängers, 
doch auch hier wird zumindest in den Materialien auf die » Hinnahme « 
der Anweisung verwiesen.1158 Der Begriff der » Annahme « der Anweisung 
durch den Anweisungsempfänger wird daher – zumindest vorläufig  1159 – 
auch in der vorliegenden Arbeit verwendet. Jedenfalls aber stellt sich 
in allen drei Rechtsordnungen ganz generell die Frage nach der Bedeu-
tung der Reaktion des Anweisungsempfängers für die Anweisung und 
deren Wirkungen.

( i. )  Österreichisches Recht
Zunächst zum österreichischen Recht: Hier wurde der Verweis auf die 
» Annahme « der Anweisung seitens des Anweisungsempfängers dem 
Text der dritten Teilnovelle erst sehr spät, nämlich durch die Kaiser-
liche Verordnung vom 19.  3.  1916 selbst, hinzugefügt, während die » An-
nahme « an dieser Stelle noch nach dem Herrenhausbeschluss nicht im 
Gesetzestext enthalten sein sollte. Wohl aber wurde bereits im Herren-
hausbericht zu § 1401 ABGB darauf hingewiesen, dass es bei der Anwei-
sung zur Zahlung zwar der Verkehrsauffassung entspreche, die Anwei-
sung zugleich als Auftrag  1160 an den Empfänger zu verstehen, dass er 
zunächst versuche, sich seine Befriedigung bei dem Angewiesenen zu 
holen, aber – wie die Materialien betonen – » selbstverständlich unter 
der Voraussetzung, daß er die Anweisung überhaupt angenommen hat, 
wozu er hier ebenso wenig wie sonst verpflichtet ist « 1161. In der Mittei-
lung zur dritten Teilnovelle  1162 wird zur Aufnahme des Erfordernisses 
einer » Annahme « der Anweisung seitens des Anweisungsempfängers 
ausgeführt, es werde nun klargestellt, dass die Verpflichtung des Emp-
fängers der Anweisung, den Angewiesenen zur Leistung aufzufordern –  
 

1158 Siehe Mugdan, Materialien II 315.
1159 Und zudem unter Anführungszeichen; siehe dazu oben Fn 1057, 1156.
1160 Wobei Auftrag nicht im Sinne eines eigenen Auftragsvertrages zu verstehen ist. 

Siehe dazu näher unten III.H.
1161 HHB 289.
1162 Begründung 122.
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wie selbstverständlich – dem Anweisungsempfänger nur dann auferlegt 
sei, wenn er die Anweisung angenommen habe.1163

Was unter einer derartigen » Annahme « zu verstehen ist, wird in der 
Lehre dabei durchaus unterschiedlich bewertet. Aussagen dazu finden 
sich im Zusammenhang mit der Pflicht des Anweisungsempfängers, 
die Angewiesene zur Leistung aufzufordern. Pisko und Löbl verstehen 
unter der » Annahme « der Anweisung durch den Anweisungsempfänger 
eine ausdrückliche oder stillschweigende Erklärung des Anweisungs-
empfängers, die Einziehung der ihm von der Anweisenden zugedach-
ten Leistung bei der Angewiesenen zu versuchen.1164 Andere verweisen 
auf die Übernahme bzw Entgegennahme der Anweisung.1165 Die Mehr-
heit der Autoren geht demgegenüber davon aus, dass sich der Anwei-
sungsempfänger durch die » Annahme « der Anweisung gegenüber der 
Anweisenden mit der Leistung durch die Angewiesene einverstanden 
erklärt.1166

Der Gedanke Piskos und Löbls, die » Annahme « des Anweisungsemp-
fängers als ausdrückliche oder stillschweigende Willenserklärung zu 
qualifizieren, ist überzeugend, denn es geht jedenfalls um die Erfas-
sung der Reaktion des Anweisungsempfängers auf die Anweisung. Da 
die » Annahme « bei der Anweisung zur Zahlung die Verpflichtung zur 
Leistungsaufforderung nach sich zieht,1167 muss sie auch vom Willen 
des Anweisungsempfängers getragen sein. Problematisch erscheint 
demgegenüber der Ansatz, mit der » Annahme « erkläre sich der Anwei-
sungsempfänger zur Einhebung der Forderung bereit. Eine auf der » An-
nahme « beruhende Verpflichtung des Anweisungsempfängers zur Ein-
hebung ist jedenfalls abzulehnen. Aus dem Gesetzestext, genauer aus 
der Aufnahme einer Verpflichtung zur Aufforderung für den Fall einer 

1163 Zum Verhältnis der » Annahme « der Anweisung zu den Anzeigepflichten des § 1401 
Abs 2 ABGB siehe sogleich unten bei Fn 1170.

1164 Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 162; Pisko, Lehrbuch 314.
1165 Mayrhofer, Schuldrecht AT 548.
1166 Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 11; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuld-

recht AT 204; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1401 Rz 3; Rudolf in Schwi-
mann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1401 Rz 3; Spielbüchler in Klang, 
ABGB 3 § 1401 Rz 5; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 330; vgl weiters Dullinger, Schuldrecht 
AT 6 Rz 5 / 68; Neumayr in KBB 6 § 1401 Rz 5; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht 
II 14 Rz 718, die allgemeiner vom Einverständnis des Anweisungsempfängers mit 
der Anweisung sprechen.

1167 Zur Frage der Bedeutung der » Annahme « der Anweisung seitens des Anweisungs-
empfängers für die Begründung der Anzeigepflichten sogleich unten.
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Anweisung zur Zahlung, sofern der Anweisungsempfänger die Anwei-
sung » angenommen « hat, ergibt sich nämlich deutlich, dass mit der 
» Annahme « alleine eine Verpflichtung zur Aufforderung gerade nicht 
verbunden ist. Führte eine » Annahme « der Anweisung allein bereits zur 
Aufforderungspflicht, wäre die Anordnung des § 1401 Abs 1 Satz 2 ABGB 
überflüssig. Es ist daher davon auszugehen, dass der Anweisungsemp-
fänger sich mit der » Annahme « der Anweisung gegenüber der Anweisen-
den noch nicht verpflichtet, die Angewiesene zu Leistung aufzufordern. 
Dies bedeutet freilich nicht, dass sich der Anweisungsempfänger nicht 
gegenüber der Anweisenden zum Versuch der Leistungseinhebung ver-
pflichten kann, sondern lediglich, dass eine derartige Verpflichtung mit 
der » Annahme « der Anweisung durch den Anweisungsempfänger allein 
noch nicht notwendigerweise verbunden ist. Es stellt sich daher die 
Frage, was der Anweisungsempfänger sonst mit der » Annahme « der An-
weisung zum Ausdruck bringt.

Hier ist mit der überwiegenden Lehre davon auszugehen, dass sich 
der Anweisungsempfänger dadurch mit einer Abwicklung im Anwei-
sungswege, also mit der Leistungserbringung durch die Angewiesene, 
einverstanden erklärt, ohne stets gleichzeitig eine Verpflichtung zur 
Einhebung zu übernehmen.1168 Die » Annahme « der Anweisung seitens 
des Anweisungsempfängers stellt also eine Willenserklärung desselben 
dar, mit der er sich mit der Leistungserbringung im Wege der Angewie-
senen einverstanden erklärt. Wenn in der Literatur unter » Annahme « 
der Anweisung durch den Anweisungsempfänger teilweise auf die Ent-
gegennahme der Anweisung abgestellt wird, steht dies mit dem hier 
vertretenen Ansatz freilich nicht in Widerspruch. In der – unwider-
sprochenen – Entgegennahme der Anweisung wird nämlich regelmä-
ßig eine konkludente Erklärung der Einwilligung in eine Abwicklung 
im Wege der Anweisung zu sehen sein.1169

Was aber sind, abgesehen von der Verpflichtung zur Leistungsauf-
forderung im Falle der Anweisung zur Zahlung, die Konsequenzen einer 
derartigen Erklärung mit der Anweisung einverstanden zu sein ? Mög-
lich erscheint, dass auch die Anzeigepflichten des § 1401 Abs 2 ABGB 

1168 Schon Schey, Obligationsverhältnisse 483, 486, geht davon aus, dass eine Anwei-
sung vom Anweisungsempfänger zurückgewiesen werden kann. Nimmt der Anwei-
sungsempfänger die Anweisung hingegen an, so ist erst zu klären, ob der Anwei-
sungsempfänger verpflichtet sein soll, die Angewiesene zur Leistung aufzufordern 
oder nicht.

1169 Vgl Pisko, Lehrbuch 314.
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von einer » Annahme « der Anweisung seitens des Anweisungsempfän-
gers abhängig sind. Gerade die Frage, unter welchen Voraussetzungen 
die Anzeigepflichten des § 1401 Abs 2 ABGB eingreifen, bereitet jedoch 
Schwierigkeiten.1170 Der Gesetzestext des § 1401 Abs 2 ABGB enthält kei-
nen Hinweis auf ein Erfordernis der » Annahme « und auch die Materia-
lien nehmen nicht eindeutig zu dieser Frage Stellung. Besonders in der 
älteren Literatur wird aber sehr wohl angenommen, dass die Anzeige-
pflichten des Anweisungsempfängers seine » Annahme « der Anweisung 
voraussetzen und auch der OGH geht von diesem Ansatz aus. 1171

Die Klärung der Frage ist schwierig, da weder dem Gesetzestext 
noch den Materialien eine ausdrückliche Stellungnahme zur genann-
ten Frage zu entnehmen ist. Der Herrenhausbericht, 1172 der noch an eine 
Textfassung anknüpft, in der das Erfordernis der » Annahme « durch den 
Anweisungsempfänger in § 1401 ABGB nicht enthalten ist, geht zunächst 
auf die Bedeutung des Zwecks der Schuldtilgung im Valutaverhältnis ein 
und betont in diesem Zusammenhang, dass eine Verpflichtung, den An-
gewiesenen zur Leistung aufzufordern, auch bei der Anweisung zur Zah-
lung selbstverständlich nur bestehe, wenn der Anweisungsempfänger 
die Anweisung » angenommen « habe. In der Folge heißt es in den Mate-
rialien: » Eine Diligenzpflicht aber legt dem Anweisungsempfänger die 
Sitte des redlichen Verkehrs in allen Fällen auf, ohne Unterschied, wel-
ches der Zweck der Anweisenden ihm gegenüber sein mag – deshalb die 
darauf bezügliche Bestimmung als zweiter Absatz ohne Rücksicht auf 
die verschiedenen im ersten Absatze erwähnten Eventualitäten – das ist 
die Verpflichtung, es dem Anweisenden › ohne Verzug anzuzeigen ‹, wenn 
er von der Anweisung keinen Gebrauch machen oder der Angewiesene 
sie nicht honorieren will, eine Diligenz, die auch schon der alte § 1405 
a.b.G.B. vom Assignatar verlangte ( ebenso Deutsch. B.G.B. § 789 ). «

Die Formulierung in den Materialien zeigt, dass durch die Erwäh-
nung der Anzeigepflichten in einem eigenen Absatz eine Abgrenzung zu 

1170 Siehe dazu etwa Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 13 ff; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 
§ 1401 Rz 8.

1171 Ehrenzweig, System II / 1 2 289 f; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 162; Mayrhofer, Schuld-
recht AT 548; Pisko, Lehrbuch 314; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 330. Ebenso Welser / Zöch-
ling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 718; vgl auch Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 13 f; 
Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 8. Demgegenüber nehmen Ertl in Rummel, 
ABGB 3 § 1401 Rz 2; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1401 Rz 4 und Neumayr 
in KBB 6 § 1401 Rz 5, für die Anzeigepflichten nicht auf eine Annahme der Anweisung 
durch den Anweisungsempfänger Bezug. OGH 6 Ob 170  /  70, SZ 43 / 184 = EvBl 1971 / 136.

1172 HHB 288 f.
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Fällen der Anweisung zur Zahlung geplant war. Für die Anzeigepflichten 
sollte es auf den im Valutaverhältnis verfolgten Geschäftszweck nicht 
ankommen, sodass diese auch außerhalb der Fälle der Anweisung zur 
Zahlung eingreifen. Die Frage, ob die Anzeigepflicht eine » Annahme « 
der Anweisung seitens des Anweisungsempfängers voraussetzt, wird da-
mit nicht eindeutig geklärt, denn zum Zeitpunkt, als der Herrenhausbe-
richt auf die » im ersten Absatze erwähnten Eventualitäten « verwies, war 
in diesem ersten Absatz von einer derartige » Annahme « noch gar nicht 
die Rede. Es zeigt sich aber immerhin, dass mit der Wendung » in allen 
Fällen « nicht auf die Situation einer vom Anweisungsempfänger nicht 
angenommenen Anweisung verwiesen werden sollte.1173

Die Bezugnahme der Materialien auf § 1405 ABGB aF hilft bei der 
Klärung der Frage, ob die Anzeigepflichten eine » Annahme « der An-
weisung durch den Anweisungsempfänger voraussetzen, aus mehreren 
Gründen nicht weiter. § 1405 ABGB aF sah Folgendes vor:

» Will der Assignatar die erhaltene Anweisung nicht annehmen, oder 
wird dieselbe von dem Assignaten nicht angenommen, oder kann sie 
diesem seiner Abwesenheit wegen nicht vorgezeigt werden; so muß der 
Assignatar dem Assignaten ohne Verzug davon Nachricht geben; widri-
gen Falls haftet er dem Assignaten für die nachtheiligen Folgen. «

Die Bestimmung macht zwar deutlich, dass das ABGB schon vor der 
dritten Teilnovelle vergleichbare Anzeigepflichten kannte; 1174 die Aus-
gangsbasis für die Normierung der Pflichten des § 1405 ABGB aF weicht 
aber von jener des § 1401 Abs 2 deutlich ab: Zunächst galt § 1405 ABGB aF 
überhaupt nur für Fälle der Anweisung zur Zahlung, da nur diese im 
ABGB geregelt war.1175 Davon abgesehen knüpft § 1405 ABGB aF anders 
als § 1401 Abs 2 ABGB in der ersten Fallgruppe nicht daran an, dass der 
Anweisungsempfänger nicht von der Anweisung Gebrauch machen 
will, sondern stellt darauf ab, dass ein Gläubiger die Anweisung » nicht 
annehmen « will.1176 Daraus lässt sich freilich nicht ableiten, dass die  

1173 Vgl dazu auch Pisko, Lehrbuch 319, der davon spricht, der Anweisungsempfänger 
sei ohne Rücksicht auf den Inhalt des Valutaverhältnisses zur Verständigung ver-
pflichtet.

1174 Zum telos der Anzeigepflichten siehe Zeiller, Commentar IV 104.
1175 Vgl dazu nur HHB 288; Schey, Obligationsverhältnisse 481 f.
1176 Ebenso ist für die zweite Fallgruppe nicht von der Befolgung der Anweisung durch 

die Angewiesene, sondern von der » Annahme « die Rede, wobei » Annahme « hier 
keinesfalls im Sinne von Akzept zu verstehen ist, da ein solches im ABGB vor der 
III. Teilnovelle nicht vorgesehen war.
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» Annahme « der Anweisung seitens des Anweisungsempfängers nicht 
Voraussetzung der Anzeigepflichten des § 1401 Abs 2 ABGB sein kann, da 
vor der dritten Teilnovelle der Assignatar mit der Annahme der Anwei-
sung den ihm zum Zahler angewiesenen Dritten ( den Assignaten ) an-
statt des anweisenden Schuldners ( des Assignanten ) annahm und damit 
im Wesentlichen einem Schuldnerwechsel zustimmte.1177 Der Verweis 
auf § 1405 ABGB aF kann somit nicht zur Klärung der Frage beitragen, 
ob die » Annahme « der Anweisung durch den Anweisungsempfänger Vo-
raussetzung der Anzeigepflichten des § 1401 Abs 2 ABGB ist.

Einen gewissen Hinweis bietet demgegenüber der Verweis auf § 789 
BGB. Wie oben bereits ausgeführt,1178 wird § 789 BGB von der hM in 
Deutschland als Argument für die Begründung der Vertragsnatur der 
Anweisung herangezogen. Wie gezeigt werden konnte, lässt sich die Ver-
tragsnatur der Anweisung selbst aus den Anzeigepflichten des § 789 BGB 
aber gerade nicht ableiten. Ausschlaggebend für die Normierung der 
Anzeigepflichten war nämlich nicht ein Anweisungsvertrag, sondern viel-
mehr die » Hinnahme « der Anweisung durch den Anweisungsempfänger, 
aus der die Anzeigepflichten auf Basis der bona fides abgeleitet wurden.

Vor diesem Hintergrund ist auch der Verweis der österreichischen 
Materialien auf die Sitte des redlichen Verkehrs zu sehen. Die bona fides 
bzw die Sitte des redlichen Verkehrs ist Grund für die Normierung der 
Anzeigepflichten. Damit diese Sitte des redlichen Verkehrs eingreifen 
kann, ist freilich ein Anknüpfungspunkt auf Seiten des Anweisungsemp-
fängers erforderlich. Die bloße Existenz einer Anweisungserklärung al-
leine ist dazu nicht ausreichend, doch kann der Anknüpfungspunkt für 
die Sitte des redlichen Verkehrs in der » Annahme « der Anweisung durch 
den Anweisungsempfänger gesehen werden.1179 Wenn sich der Anwei-
sungsempfänger mit der Abwicklung des Valutaverhältnisses im Wege 
der Anweisung einverstanden erklärt, sind damit für ihn zwar noch 
keine Pflichten zur Zahlungsaufforderung bzw zur Einhebung der Leis-
tung bei der Angewiesenen verbunden. Allerdings öffnet die Anweisende 
durch die Ermächtigung des Anweisungsempfängers ihre Sphäre für 
den Einfluss des Anweisungsempfängers. Da der Anweisungsempfän-
ger von der Anweisung Gebrauch machen kann, aber nicht muss, wird 

1177 Siehe § 1401 ABGB aF.
1178 Siehe dazu näher oben III.B.1.a ) ( i ).
1179 Zur Bedeutung der » Annahme « bzw » Hinnahme « der Anweisung im deutschen 

Recht siehe sogleich unten III.F.2.c ) ( ii ).
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die Wahrung der Interessen der Anweisenden vom Verhalten des Anwei-
sungsempfängers abhängig. Insbesondere ist die Angewiesene davon 
abhängig, zu erfahren, ob von der Anweisung Gebrauch gemacht wird 
bzw ob deren Abwicklung auch erfolgreich ist. In diesem Sinne heißt es 
bereits in den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage: » Die 
Vermittlung einer Zahlung des Angewiesenen an den Empfänger der 
Anweisung geht vom Anweisenden aus, die Zahlung erfolgt auf seine 
Rechnung; er hat daher das lebhafteste Interesse zu erfahren, inwiefern 
die Parteien von den Ermächtigungen Gebrauch machen oder ihre Ver-
pflichtungen erfüllen oder nicht. « 1180 Die Öffnung der eigenen Interes-
senssphäre gegenüber dem Anweisungsempfänger beruht freilich allein 
auf dem Verhalten der Anweisenden, die mit der Anweisung zumindest 
auch eigene Interessen verfolgt. Damit allein lassen sich Schutz- bzw 
Warnpflichten des Anweisungsempfängers noch nicht rechtfertigen. 
Hat aber der Anweisungsempfänger sich zumindest schlüssig mit der 
Abwicklung seines Grundverhältnisses mit der Anweisenden im Wege 
der Anweisung einverstanden erklärt, diese also » angenommen «, so ist 
ihm ohne Weiteres zumutbar, der Anweisenden die für deren Interes-
senwahrung notwendigen und für den Anweisungsempfänger ohne zu-
sätzlichen Aufwand zugänglichen Informationen zukommen zu lassen. 
Sobald der Anweisungsempfänger die Anweisung daher gegenüber der 
Anweisenden » angenommen « hat, treffen ihn die Anzeigepflichten des 
§ 1401 Abs 2 ABGB, sodass er die Anweisende informieren muss, wenn 
er von der von ihm » angenommenen « Anweisung keinen Gebrauch ma-
chen möchte sowie dann, wenn die Angewiesene entweder die Annahme 
der Anweisung ( im Sinne eines Akzepts nach § 1402 ABGB ) oder die Leis-
tung verweigert.1181 Der Anweisungsempfänger hat durch die » Annahme « 
der Anweisung bei der Anweisenden das Vertrauen in die Abwicklung im 

1180 EBRV 154.
1181 Auch in den EBRV, 154, wird das Informationsinteresse zur Begründung der An-

zeigepflichten herangezogen, die nach dem oben im Text wörtlich zitierten Satz 
zum Informationsbedarf des Angewiesenen wie folgt fortsetzen: » Darum legt der 
Schlußsatz des neuen § 1401 dem Empfänger der Anweisung in jedem Falle die Ver-
pflichtung auf, den Anweisenden in Kenntnis zu setzen, wenn der Empfänger von 
der Anweisung keinen Gebrauch machen will oder wenn der Angewiesene deren 
Annahme oder die Leistung verweigert. « Die Wendung in jedem Fall ist, wie aus 
dem Herrenhausbericht deutlich wird ( HHB 289: » ohne Unterschied welches der 
Zweck des Anweisenden ihm [ dem Anweisungsempfänger ] gegenüber sein mag « ), 
so zu verstehen, dass es nicht darauf ankommen soll, ob die anweisungsgemäße 
Leistung im Valutaverhältnis der Schuldtilgung dient oder nicht.
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Wege der Anweisung erweckt. Er muss daher das Vertrauen auch wieder 
beseitigen, wenn er die Anweisung nicht mehr in Anspruch nehmen will 
oder kann oder wenn Gründe aus der Sphäre der Angewiesenen die Ab-
wicklung im Wege der Anweisung gefährden. Bei Fallgruppe zwei und 
drei zeigt sich dies umso deutlicher, setzen diese doch typischerweise 
voraus, dass der Anweisungsempfänger von der Anweisung bereits Ge-
brauch gemacht hat. Abgestellt wird ja darauf, dass die Angewiesene 
das Akzept oder die Leistung verweigert.1182 Von einer Leistungs- oder 
Akzeptverweigerung wird der Anweisungsempfänger aber regelmäßig 
nur dann erfahren, wenn er von der Anweisung Gebrauch macht; ohne 
Kenntnis der Verweigerung aber kommen diesbezügliche Anzeigepflich-
ten nicht in Frage.

Ist nun geklärt, dass sich die in § 1401 ABGB normierten Pflichten 
des Anweisungsempfängers erst aus seiner » Annahme « der Anweisung 
ergeben, stellt sich als nächstes die Frage, wie der Anweisungsempfän-
ger die Anweisung » annimmt «. Wie oben bereits ausgeführt, setzt diese 
» Annahme « eine ausdrückliche oder konkludente Willenserklärung des 
Anweisungsempfängers voraus. Wird diesem die Anweisung erteilt und 
nimmt er sie widerspruchslos entgegen, so ist damit zumindest im Re-
gelfall konkludent die » Annahme « der Anweisung im Sinne eines Ein-
verständnisses mit der Leistungserbringung im Wege des Anweisungs-
empfängers erklärt. Typischerweise wird ja bereits ein Valutaverhältnis 
bestehen, sodass die unkommentierte Entgegennahme der Anweisung 
als konkludente Erklärung der » Annahme « zu werten ist. Anderes gilt 
etwa dann, wenn der Anweisungsempfänger überhaupt erst durch die 
Anweisung davon erfährt, dass ein Valutaverhältnis begründet werden 
soll. Dann nämlich erscheint es nicht zulässig, aus der bloßen Entge-
gennahme ohne Widerspruch auf die » Annahme « sowohl der Anwei-
sung als auch des Antrags zum Abschluss eines Valutaverhältnisses zu 
schließen. Ist in der Entgegennahme der Anweisung ausnahmsweise 
keine » Annahme « der Anweisung zu sehen, so greifen nach österreichi-
schem Recht auch die Anzeigepflichten des § 1401 Abs 2 ABGB und die 
mit deren Verletzung einhergehenden Schadenersatzpflichten nicht ein.

1182 Ausnahmsweise können diese Anzeigepflichten freilich auch dann zum Tragen 
kommen, wenn der Anweisungsempfänger die Anweisung noch nicht befolgt hat, 
etwa dann, wenn die Angewiesene von sich aus dem Anweisungsempfänger mit-
teilt, dass sie die Anweisung nicht befolgen werde. Hat der Anweisungsempfän-
ger die Anweisung selbst » angenommen «, so trifft ihn auch in dieser Situation die 
Pflicht, die Anweisende zu informieren.
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Wie bereits ausgeführt wurde, ist mit der » Annahme « der Anweisung 
durch den Anweisungsempfänger eine Verpflichtung zur Befolgung der 
Anweisung, also zur Einhebung der Leistung von der Angewiesenen, 
nicht notwendigerweise verbunden. Umgekehrt liegt dann, wenn sich 
der Anweisungsempfänger bereit erklärt, die Leistung einzuheben, in 
dieser Erklärung zugleich auch eine » Annahme « der Anweisung. Wer 
sich zur Einhebung der Leistung bei der Angewiesenen verpflichtet, er-
klärt damit konkludent auch sein Einverständnis mit der Abwicklung 
des Valutaverhältnisses im Wege der Anweisung. Spätestens dann aber, 
wenn der Anweisungsempfänger die Leistung tatsächlich bei der Ange-
wiesenen einzuheben versucht, hat er die Anweisung » angenommen «.1183

( ii. )  Deutsches Recht
Obwohl im deutschen BGB von einer » Annahme « der Anweisung durch 
den Anweisungsempfänger nicht die Rede ist, lag der Gedanke einer 
derartigen » Annahme « den Vorarbeiten zum BGB durchaus zugrunde. 
In diesem Sinne verwies etwa § 228 Teilentwurf zum Obligationenrecht 
auf eine » Annahme « der Anweisung durch den Anweisungsempfänger, 
wobei diese » Annahme « dann, wenn mit der anweisungsgemäßen Leis-
tung eine Schuld der Anweisenden im Valutaverhältnis getilgt werden 
sollte, sogar eine Befolgungspflicht nach sich ziehen sollte. Die » An-
nahme « seitens des Anweisungsempfängers spielte aber auch außer-
halb der Anweisung zur Zahlung eine Rolle. Insbesondere wurden die 
Anzeigepflichten des § 229 Teilentwurfs zum Obligationenrecht an die 
» Annahme « der Anweisung seitens des Anweisungsempfängers ge-
knüpft.1184 § 229 sah Anzeigepflichten für den Fall vor, dass die Ange-
wiesene die Annahme der Anweisung oder nach erfolgter Annahme 
die Leistung verweigert, oder aber, falls der Anweisungsempfänger 
verhindert war, die Anweisung geltend zu machen. Die erste Kommis-
sion baute auf § 229 Teilentwurf auf, ergänzte diesen aber um den Fall, 
dass der Anweisungsempfänger die Anweisung nicht geltend machen 
wollte: 1185 Hintergedanke war, dass eine Verpflichtung des Anweisungs-
empfängers zur Geltendmachung auf Basis der Anweisung eben nicht 

1183 Vgl Tevini, Commentaire Romand Art 467 CO Rz 7.
1184 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-

sung § 229, 18 f.
1185 Siehe dazu Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 789, 609.



266 Grundtatbestand der Anweisung  III.

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

bestand, selbst wenn er die Anweisung » angenommen « hatte. Aus die-
sem Grunde wurde es als notwendig angesehen, auch den Fall aufzu-
nehmen, dass der Anweisungsempfänger die Anweisung nur nicht gel-
tend machen wollte. Als typisches Beispiel wurde dabei der Kreditbrief 
genannt. Selbst dann also, wenn der Anweisungsempfänger die Anwei-
sung » angenommen « hatte, war er damit noch nicht notwendigerweise 
verpflichtet, von der Anweisung Gebrauch zu machen. Tat er dies frei-
lich nicht, dann entstanden ihm aus seiner » Annahme « der Anweisung 
die Anzeigepflichten des in der Folge beschlossenen § 298 der Redakti-
onsvorlage für den Redaktionsausschuss der 1. Kommission, der ohne 
größere Änderungen als § 611 im ersten Entwurf Aufnahme fand. Im 
zweiten Entwurf wurde lediglich die im letzten Satz ursprünglich vor-
gesehene Anordnung einer Schadenersatzpflicht bei Zuwiderhandeln 
gestrichen. Die Normierung der Anzeigepflichten, wie sie nunmehr in 
§ 789 BGB enthalten sind, beruht also auf der Vorstellung einer vom An-
weisungsempfänger » angenommenen « Anweisung. Auch für § 789 BGB 
ist daher davon auszugehen, dass die Anzeigepflichten nur dann eingrei-
fen, wenn die Anweisung vom Anweisungsempfänger » angenommen « 
wurde. Darüber hinaus wird auch bei der Präsentationspflicht, die aus 
dem Valutaverhältnis abgeleitet wird, daran angeknüpft, dass die Anwei-
sung zur Zahlung erteilt und entgegengenommen wurde.

Schwieriger zu beurteilen ist die Frage, was nach deutschem Recht 
unter » Annahme « bzw » Entgegennahme « der Anweisung seitens des 
Anweisungsempfängers zu verstehen ist. Die Materialien 1186 sprechen in 
Zusammenhang mit § 789 von der » Hinnahme « der Anweisung, in der 
Literatur wird mitunter auch auf die » Entgegennahme « 1187 der Anwei-
sung abgestellt. Da aber in den Materialien hervorgehoben wurde, aus 
der » Hinnahme « der Anweisungsurkunde alleine könne auf die Über-
nahme einer die Anzeigepflichten des § 789 übersteigenden Verpflich-
tung nicht geschlossen werden,1188 ist anzunehmen, dass auch in der 
» Hinnahme « bzw » Annahme « eine zumindest konkludente Willenser-
klärung zu sehen ist, da sonst nicht einsichtig wäre, weshalb daraus 
überhaupt ein Wille auf die Übernahme von Verpflichtungen abgelei-
tet werden könnte. Insgesamt ist daher auch für das deutsche Recht 

1186 Mugdan, Materialien II 315.
1187 RGRK / Steffen, BGB § 783 Rz 10.
1188 Mugdan, Materialien II 315. Verwiesen wird dabei natürlich noch nicht auf § 789 

BGB, sondern auf § 611 E I, aus der § 789 BGB hervorgegangen ist.
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davon auszugehen, dass die » Annahme « der Anweisung eine Willens-
erklärung darstellt, mit der sich der Anweisungsempfänger mit der Ab-
wicklung des Valutaverhältnisses im Wege der Anweisung einverstan-
den erklärt.1189 Anknüpfungspunkt für das Eingreifen von Pflichten ist 
somit, dass der Anweisungsempfänger sein Einverständnis mit der An-
weisung erklärt.

( iii. )  Schweizerisches Recht
Deutlich anders als im deutschen und österreichischen Recht ist die 
Ausgangslage in der Schweiz. Die Regelungen der Art 467 Abs 3 und 469 
OR entsprechen weitestgehend den bereits im alten OR von 1881 in 
den Art 408 bzw 411 enthaltenen Bestimmungen. Das alte OR aber ging 
von der Anweisung als Doppelmandat aus und erst im Zuge der Revi-
sion von 1911 wurde dieser Ansatz in Anlehnung an das BGB geändert 
und die Anweisung fortan als Doppelermächtigung normiert.1190 Der 
im zweiten Absatz von Art 408 OR alt enthaltene Verweis auf das Auf-
tragsrecht wurde dementsprechend zwar gestrichen, ansonsten wur-
den die bereits im alten OR normierten Anzeigepflichten jedoch nicht 
geändert.

Soweit es um die in Art 467 Abs 3 vorgesehene Pflicht zur Benach-
richtigung von der Ablehnung der Anweisung durch den Anweisungs-
empfänger geht, die zuvor bereits in Art 408 OR alt enthalten war, zeigen 
sich Abweichungen zum deutschen und österreichischen Recht. Anders 
als in den beiden letztgenannten Rechtsordnungen wird die Benach-
richtigungspflicht des Art 467 Abs 3 OR nur für den Anweisungsemp-
fänger als Gläubiger für den Fall normiert, dass er die Anweisung nicht 
annehmen möchte. Diese Benachrichtigungspflicht ist somit gerade 
nicht von einer » Annahme « der Anweisung seitens des Anweisungsemp-
fängers abhängig. Andererseits wird die Anzeigepflicht im Vergleich 
zum deutschen und österreichischen Recht deutlich eingeschränkt, da 
nur für den Anweisungsempfänger als Gläubiger der Anweisenden eine 
Pflicht vorgesehen wird, die Anweisende zu benachrichtigen, wenn er 

1189 Verkompliziert wird die Frage im Bereich der BGB-Anweisung dadurch, dass diese 
» Annahme « dort mit der Aushändigung der Anweisungsurkunde an den Anwei-
sungsempfänger, und damit mit dem Wirksamwerden der Ermächtigung, zusam-
menfällt. Siehe dazu oben bei Fn 511.

1190 Protokoll der Expertenkommission vom 9. März 1909, 11.
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die Anweisung nicht annehmen will. Die Anzeigepflicht besteht somit, 
anders als in Deutschland und Österreich, wo unabhängig vom Leis-
tungszweck darauf abgestellt wird, ob der Anweisungsempfänger von 
der Anweisung Gebrauch machen will oder auch kann 1191, nur in Fäl-
len einer Anweisung zur Zahlung für den Gläubiger, der die Anweisung 
nicht » annehmen « möchte.

Anders ist die Situation bei den in Art 469 OR normierten Anzeige-
pflichten im Falle der Verweigerung der Leistung seitens der Angewie-
senen bzw wenn die Angewiesene schon vorab erklärt, nicht an den 
Anweisungsempfänger leisten zu wollen. Die entsprechende Benach-
richtigungspflicht war bereits in Art 411 OR alt vorgesehen. Allerdings 
wurde die Anweisung damals eben noch als Auftrag qualifiziert. Die 
Pflicht, die Angewiesene zu benachrichtigen, setzte daher nach dama-
ligem Verständnis die » Annahme « der Anweisung, also des Auftrags, 
seitens des Anweisungsempfängers voraus. Es wurde betont, die Pflicht 
des Assignatars ergebe sich aus der » Annahme «.1192 Es stellt sich daher 
die Frage, wie die Umstellung von Auftrag zu Ermächtigung im Zuge der 
Revision von 1911 sich auf die im Wesentlichen unveränderte Bestim-
mung über die Benachrichtigungspflicht auswirkt. Da die » Annahme « 
der Anweisung seitens des Anweisungsempfängers in Art 467 OR nach 
wie vor genannt ist, muss trotz der Umstellung der Regeln zur Anwei-
sung auf das Konzept der Doppelermächtigung eine derartige » An-
nahme « der Anweisung weiterhin vorausgesetzt werden.1193 Dann aber 
wäre es wenig überzeugend, die Benachrichtigungspflicht nunmehr un-
abhängig von einer » Annahme « des Anweisungsempfängers eingreifen 
zu lassen. Es ist daher davon auszugehen, dass auch die Benachrichti-
gungspflicht des Art 469 OR nur eingreift, wenn der Anweisungsemp-
fänger die Anweisung tatsächlich » angenommen « hat; 1194 auch wenn 
mit dieser » Annahme « nunmehr nicht mehr notwendigerweise eine 
Verpflichtung zur Geltendmachung der Anweisung verbunden ist.1195 In 

1191 § 789 BGB.
1192 Bischofberger, Anweisung 72; Hafner, Schweizerisches Obligationenrecht § 411 Z 2; 

Rossel, Droit fédéral des obligations Rz 533.
1193 Vgl auch Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 9, die ebenfalls 

eine Art Zustimmung des Anweisungsempfängers voraussetzen.
1194 Vgl dazu Bischofberger, Anweisung 74, der schon zum alten Recht die Pflichten des 

Assignatars, der die Anweisung » angenommen « hat, mit der bona fides begründet, 
während ein Mandatsverhältnis für die Notifikationspflichten nicht erforderlich sei.

1195 AA Gautschi, Berner Kommentar Art 469 OR Rz 2a, der aber eben die Anweisung 
nach wir vor als Auftrag qualifiziert ( Art 466 OR Rz 3a ff ).
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der aktuellen Literatur zur Anweisung wird die » Annahme « als Voraus-
setzung der Anzeigepflichten des Art 469 OR ebenfalls vertreten.1196 An-
dere gehen davon aus, der Anweisungsempfänger dürfe die Anweisung 
nicht im Sinne des Art 467 Abs 3 OR abgelehnt haben.1197 Letzteres über-
zeugt freilich deshalb nicht, weil Art 467 Abs 3 OR auf die Anweisung zur 
Zahlung abstellt, eine » Annahme « der Anweisung seitens des Anwei-
sungsempfängers aber auch in anderen Fällen der Anweisung in Frage 
kommt und die auf den Schutz der Anweisenden abzielenden Benach-
richtigungspflichten nicht auf Anweisungen zur Zahlung eingeschränkt 
sind. Dementsprechend war auch die Vorläuferbestimmung des Art 411 
OR alt nicht auf Fälle der Anweisung zur Zahlung beschränkt.1198

Soweit Art 469 OR auf die Verweigerung der vom Anweisungsemp-
fänger eingeforderten Leistung abstellt, ist freilich ohnedies notwen-
digerweise von einer seitens des Anweisungsempfängers » angenom-
menen « Anweisung auszugehen, da dieser mit der Einforderung der 
Leistung jedenfalls konkludent die » Annahme « der Anweisung erklärt.

3.  Ergebnisse

Es hat sich gezeigt, dass Wirkungen der Anweisung, die über die Er-
mächtigungen selbst sowie über eine allfällige Befolgungspflicht der 
Angewiesenen bzw Annahmeobliegenheit des Anweisungsempfängers 
hinausgehen, das Einverständnis der Adressaten der Anweisung vor-
aussetzen. Nur wenn Angewiesene bzw Anweisungsempfänger sich mit 
der Anweisung einverstanden erklären, greifen weitere Rechtswirkun-
gen der Anweisung ein. Mit dem – wegen der Verwechslungsgefahr 
mit dem Akzept der Angewiesenen gegenüber dem Anweisungsemp-
fänger – problematischen Begriff der » Annahme « der Anweisung wird 
zum Teil vom Gesetzestext selbst, zum Teil aber auch nur im Rahmen 
der Materialien und Vorarbeiten auf den für das Eintreten weiterer An-
weisungswirkungen unverzichtbaren Akt der Einverständniserklärung 
abgestellt.1199

1196 Tevini, Commentaire Romand Art 469 CO Rz 1.
1197 Beyeler, Handkommentar 3 Art 469 OR Rz 1; Gautschi, Berner Kommentar Art 469 OR 

Rz 2a.
1198 Bischofberger, Anweisung 72; Rossel, Droit fédéral des obligations Rz 533.
1199 In diesem Sinne schlägt etwa P. Bydlinski, Projekt, vor, den Text des § 1401 ABGB 

dahingehend zu ändern, dass der Anweisungsempfänger sich mit der Anweisung 
» einverstanden erklärt hat «, statt wie bisher zu sagen, er habe diese » angenommen «.
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Der » Annahme « der Anweisung kommen dabei unterschiedliche 
Wirkungen zu, je nachdem, ob die Angewiesene oder der Anweisungs-
empfänger die Anweisung » annimmt «: 1200 Die Angewiesene verpflich-
tet sich durch ihr Einverständnis mit der Anweisung, derselben Folge 
zu leisten. Unabhängig davon, welcher Zweck der Anweisung zugrunde 
liegt, ist daher die Angewiesene verpflichtet, ihre Leistung an die An-
weisende im Wege des Anweisungsempfängers zu erbringen, sobald sie 
ihr Einverständnis mit der Anweisung erklärt hat. Wird die Anweisung 
freilich erst durch den Vollzug der Leistung im Wege des Anweisungs-
empfängers » angenommen «,1201 so kommt eine Pflicht zur Befolgung 
nicht mehr in Frage.

Die » Annahme « der Anweisung seitens des Anweisungsempfängers 
führt demgegenüber nicht automatisch zu einer Verpflichtung des-
selben zur Einhebung der Leistung bei der Angewiesenen. Vielmehr 
erklärt sich der Anweisungsempfänger nur grundsätzlich mit der Ab-
wicklung des Valutaverhältnisses im Wege der Anweisung einverstan-
den, woraus sich aber immerhin Anzeigepflichten des Anweisungsemp-
fängers ergeben. Auch diese Anzeigepflichten lassen sich nicht aus der 
einseitigen Anweisungserklärung der Anweisenden ableiten, sondern 
setzen die » Annahme « der Anweisung durch den Anweisungsempfän-
ger voraus: Erweckt der Anweisungsempfänger bei der Anweisenden 
durch die » Annahme « der Anweisung Vertrauen in die Abwicklung im 
Wege der Anweisung, so muss er dieses Vertrauen beseitigen, wenn er 
von der Anweisung keinen Gebrauch machen kann oder will oder wenn 
die Abwicklung gefährdet wird, weil die Angewiesene die Leistung oder 
die Annahme verweigert. Handelt es sich bei der fraglichen Anweisung 
um eine solche zur Zahlung, so ist der Anweisungsempfänger, der die 
Anweisung » angenommen « hat, darüber hinaus auch verpflichtet, die 
Angewiesene zur Leistung aufzufordern. Im deutschen Recht ergibt 
sich dies allerdings nicht aus den gesetzlichen Regeln über die Anwei-
sung, sondern wird vielmehr als typischer Inhalt des Valutaverhältnis-
ses angesehen. Auch wenn der Anweisungsempfänger außerhalb der 
Anweisung zur Zahlung durch die » Annahme « der Anweisung nicht zur 
Leistungsaufforderung verpflichtet sein sollte, kann er eine derartige 

1200 Berücksichtigt man auch noch die Annahme der Anweisung im Sinne des Akzepts, 
so zeigt sich, dass mit dieser Terminologie drei unterschiedliche Konzepte be-
zeichnet werden.

1201 Zur Rechtsnatur dieser » Annahme « siehe unten III.H.2.
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Verpflichtung natürlich übernehmen. Dies ist bereits vorab im Valuta-
verhältnis denkbar oder auch erst nach Erteilung der Anweisung.

Die » Annahme « der neben das Grundverhältnis tretenden 1202 An-
weisung durch die Angewiesene bzw den Anweisungsempfänger gegen-
über der Anweisenden stellt eine Willenserklärung dar, die ausdrück-
lich oder konkludent erfolgen kann. Sie kann unabhängig vom Vollzug 
der Anweisung bereits vorab erklärt werden. Regelmäßig wird die jewei-
lige » Annahme « aber erst im Zuge der Befolgung der Anweisung durch 
Leistungserbringung im Wege des Anweisungsempfängers bzw Einhe-
bung der Leistung von der Angewiesenen erfolgen.1203

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Begriffe » Annahme « der An-
weisung durch die Angewiesene bzw den Anweisungsempfänger ge-
genüber der Anweisenden synonym mit deren Einverständnis mit der 
Anweisung verwendet werden können. Um Verwechslungen mit dem 
Akzept hintanzuhalten, wird im Folgenden – sofern nicht auf die aus-
drückliche Verwendung des Begriffes der » Annahme « im Gesetzestext 
selbst Bezug genommen wird – statt von » Annahme « der Anweisung 
vom Einverständnis mit derselben gesprochen.

G.  Wirkungen der vollzogenen Anweisung

Nachdem im vorherigen Abschnitt geklärt werden konnte, welche Kon-
sequenzen die Reaktionen der Angewiesenen bzw des Anweisungsemp-
fängers bereits vor bzw zugleich mit dem Vollzug der Anweisung auf die 
Beziehungen zwischen der Anweisenden und dem Anweisungsempfän-
ger auf der einen und zwischen Anweisender und Angewiesener auf der 
anderen Seite haben,1204 sollen nun die Wirkungen der vollzogenen An-
weisung analysiert werden. Vollzogen wird die Anweisung dann, wenn 
die Angewiesene entsprechend der Ermächtigung eine Zuwendung an 

1202 Was allenfalls auch erst gleichzeitig mit dem Entstehen des Grundverhältnisses 
erfolgen kann. Siehe dazu oben III.E.3.

1203 Die Angewiesene und der Anweisungsempfänger können hier jeweils als Emp-
fangsboten der Anweisenden fungieren. In Betracht kommt aber auch eine stille 
Annahme. Vgl dazu für das Deckungsverhältnis unten III.G.2.b ) ( i ) bei Fn 1303. Zur 
Rechtsnatur der vollzogenen Anweisung siehe unten III.H.2.

1204 Ausgeklammert wurden dabei freilich noch die Folgen eines Akzepts durch die 
Angewiesene gegenüber dem Anweisungsempfänger. Darauf ist später ( unten IV ) 
noch näher einzugehen.

Grundtatbestand der Anweisung
Wirkungen der vollzogenen Anweisung
III.
G.
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den Anweisungsempfänger erbringt und dieser die Zuwendung – eben-
falls entsprechend der Ermächtigung – einhebt bzw entgegennimmt. Es 
erscheint daher sinnvoll, für die Analyse der Wirkungen der vollzoge-
nen Anweisung bei der Erbringung der Zuwendung im Einlösungsver-
hältnis anzusetzen.

Zu untersuchen ist dabei insbesondere die infolge der anweisungs-
gemäßen Zuwendung der Angewiesenen an den Anweisungsempfän-
ger eintretende Doppel- oder Simultanwirkung der Anweisung, wobei 
vor allem geklärt werden soll, was unter Doppel- oder Simultanwirkung 
zu verstehen ist und wie diese bei der Anweisung zustande kommt. In 
der Folge wird der Blick auf die Grundverhältnisse gelenkt und unter-
sucht, welche Konsequenzen mit der Erbringung der realen Zuwendung 
im Einlösungsverhältnis für die beiden Grundverhältnisse verbunden 
sind und weshalb die reale Zuwendung zwischen der Angewiesenen 
und dem Anweisungsempfänger Wirkungen in den Grundverhältnis-
sen herbeizuführen vermag. Abschließend soll dann geklärt werden, 
welche zusätzlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die 
genannten Wirkungen der realen Zuwendung in den Grundverhältnis-
sen eintreten können.

1.  Simultanwirkung und Unabhängigkeit der 
Ermächtigungen von der Gültigkeit der Grundverhältnisse

Da bei der Anweisung die Angewiesene zur Leistung an den Anweisungs-
empfänger und der Anweisungsempfänger zur Einhebung der Leistung 
von der Angewiesenen ermächtigt wird, erbringt im Einlösungsverhält-
nis die Angewiesene der Anweisung entsprechend die reale Zuwendung 
an den Anweisungsempfänger. Dieser Vorgang weist zwei wesentliche 
Charakteristika auf: Zum einen wirkt die reale Zuwendung zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger so, als ob die Angewiesene 
an die Anweisende und die Anweisende an den Anweisungsempfänger 
geleistet hätte. Die reale Vermögensverschiebung wirkt sich also auf 
beide Grundverhältnisse aus. Zum anderen ist die Anweisung, also die 
beiden Ermächtigungen, von der Gültigkeit der Grundverhältnisse un-
abhängig, sodass die ohne eigenen Rechtsgrund erfolgende tatsächli-
che Leistung zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger auch 
dann Wirkungen entfalten kann, wenn die Grundverhältnisse ungültig 
sein sollten. Diese beiden Charakteristika sind eng miteinander ver-
bunden, doch sollen im Folgenden zunächst primär die Wirkungen 
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bei Gültigkeit der beiden Grundverhältnisse untersucht werden, wäh-
rend erst in der Folge näher auf die Auswirkungen der Ungültigkeit der 
Grundverhältnisse eingegangen wird.

a.	 	Doppelwirkung

Bei Vollzug der Anweisung entfaltet die Zuwendung der Angewiesenen 
an den Anweisungsempfänger aufgrund der Ermächtigungen sowohl 
im Deckungs- als auch im Valutaverhältnis Wirkungen. Besteht etwa 
im Deckungsverhältnis eine Schuld der Angewiesenen gegenüber der 
Anweisenden und im Valutaverhältnis eine Schuld der Anweisenden 
gegenüber dem Anweisungsempfänger, so führt die reale Zuwendung 
der Angewiesenen an den Anweisungsempfänger dazu, dass sowohl die 
Schuld im Deckungsverhältnis als auch jene im Valutaverhältnis ge-
tilgt wird. Die Materialien zu § 1400 ABGB betonen in diesem Zusam-
menhang, der Vollzug der Leistung verwirkliche einen Geschäftszweck 
zwischen dem Anweisenden und dem Angewiesenen, zugleich aber zwi-
schen dem Anweisenden und dem Anweisungsempfänger, und spre-
chen von einer Doppelwirkung.1205 Besonders zum deutschen Recht 1206 
wird in diesem Zusammenhang von einer Simultanleistung gesprochen, 
die darin gesehen wird, dass durch nur einen realen Zuwendungsvor-
gang ( von der Angewiesenen an den Anweisungsempfänger ) rechtlich 
zwei Leistungen erbracht werden, nämlich eine Leistung der Angewie-
senen an die Anweisende und eine der Anweisenden an den Anwei-
sungsempfänger.1207

Ausgangspunkt für den Begriff der Simultanleistung ist ein Beitrag 
Stampes aus dem Jahre 1911,1208 in dem dieser verschiedene Arten der 
Herbeiführung einer Simultantilgung untersucht.1209 Stampe fasst dabei 
Fälle zusammen, in denen die gleichzeitige Tilgung mehrerer gleich gro-
ßer Schuldposten durch einen Tilgungsakt bewirkt wird, der entweder 

1205 HHB 286.
1206 Vgl aber auch Fink, ÖJZ 1985, 436 Fn 36.
1207 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 1; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 6; Stau-

dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 3; Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 322; 
Meyer-Cording, Banküberweisung 35; Stampe, AcP 107 ( 1911 ) 283 ff; Ulmer, AcP 126 
( 1926 ) 143; kritisch Kupisch in Zimmermann / Knütel / Meincke, Rechtsgeschichte 
452 ff; derselbe, FS Hadding 179; Müller-Laube, Empfangszuständigkeit 123 Fn 3; Bälz, 
FS Gernhuber 45 ff. Vgl weiters Hassold, Dreipersonenverhältnis 25 ff.

1208 Stampe, AcP 107 ( 1911 ) 274, 283 ff.
1209 Von Simultanleistung spricht in der Folge Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 143 ff.
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keine oder doch weniger Barmittel erfordert als die gesonderte Bezah-
lung der Einzelposten.1210

An die Arbeit Stampes knüpft Eugen Ulmer bei seiner Analyse der An-
weisung an. Für die Anweisung ist seiner Ansicht nach das Verhältnis 
der Anweisungsleistung zum Deckungs- und Valutaverhältnis von ent-
scheidender Bedeutung. Ein wesentlicher Aspekt dieser Beziehung be-
steht Ulmer zufolge darin, dass die Leistung der Angewiesenen von Sei-
ten des Begünstigten der Anweisenden und von Seiten der Anweisenden 
der Angewiesenen gebucht werden müsse. Stampe folgend charakteri-
siert Ulmer Leistungen, die dazu bestimmt sind, doppelte Kausalbezie-
hungen zu beeinflussen, als Simultanleistungen.1211 Ulmer beschränkt 
sich in seiner Analyse der Anweisung somit nicht auf Fälle, in denen 
die anweisungsgemäße Zuwendung zum Zwecke der Simultantilgung 
erfolgt, sondern erfasst allgemeiner » Leistungen «, die auf zwei Grund-
verhältnisse einwirken sollen. Dies erscheint im Zusammenhang mit 
der Anweisung sinnvoll, da diese in beiden Grundverhältnissen auch 
anderen Zwecken als der Tilgung einer Schuld dienen kann.

Diese Simultanwirkung der Anweisung ist in der weiteren Litera-
tur besonders hervorgehoben worden.1212 Für das deutsche Recht hat 
sich der von Ulmer für die Wirkung der anweisungsgemäßen Zuwen-
dung auf beide Grundverhältnisse geprägte Begriff der Simultanleis-
tung weitgehend durchgesetzt.1213 Demgegenüber wird der Begriff im 
österreichischen und schweizerischen Recht wenig bis kaum verwen-
det.1214 Ein grundsätzlicher Auffassungsunterschied ist damit freilich 

1210 Stampe, AcP 107 ( 1911 ) 284.
1211 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 145.
1212 Teilweise wird die Simultanleistung sogar neben der Doppelermächtigung als das 

charakteristische Merkmal der Anweisung bezeichnet; so etwa Staudinger / Marbur-
ger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 3. Hier ist allerdings Vorsicht geboten, da Simultanleistun-
gen nicht nur bei der Anweisung vorkommen.

1213 Kritisiert wurde der Begriff demgegenüber von Kupisch ( in Zimmermann / Knü-
tel / Meincke, Rechtsgeschichte 452 ff; sowie in FS Hadding 177 ff ), der sich gegen die 
Annahme wehrt, die Zuwendung des Angewiesenen führe gleichzeitig, simultan 
zwei Leistungen herbei. Darin sieht Kupisch eine » befremdliche « Wertevermehrung 
( FS Hadding 179 ). Da es nur einen Anweisungsgegenstand gebe, lägen nicht zwei 
gleichzeitige, simultane Leistungen vor. Vielmehr gelange der ( eine ) Anweisungs- 
gegenstand nacheinander über die Anweisende an den Empfänger. Die Kritik 
überzeugt freilich wenig, da Kupisch selbst hervorhebt, die Bewegungen fielen, 
» der Natur der Anweisung gemäß anders als bei der Übereignungskette in ein und 
denselben Zeitpunkt « ( FS Hadding 179 ). Kritisch auch Müller-Laube, Empfangszu-
ständigkeit 123 Fn 3; Bälz, FS Gernhuber 45 ff.

1214 Siehe aber etwa Fink, ÖJZ 1985, 436 Fn 36.
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nicht verbunden. Auch in Österreich und der Schweiz bestehen über 
den hinter dem Begriff der Simultanleistung liegenden Ausgangspunkt 
der Einwirkung der anweisungsgemäßen Zuwendung der Angewiese-
nen an den Anweisungsempfänger auf beide Grundverhältnisse keine 
Zweifel. Die Anweisung dient, wie allgemein anerkannt ist, der verein-
fachten Abwicklung von Leistungsvorgängen.1215 Sie ermöglicht eine 
doppelte indirekte Leistung, nämlich der Anweisenden an den Anwei-
sungsempfänger und der Angewiesenen an die Anweisende.1216 Dass 
die Zuwendung der Angewiesenen an den Anweisungsempfänger auf 
beide Grundverhältnisse einwirkt, ist daher nicht nur charakteristi-
sches, sondern darüber hinaus auch notwendiges Merkmal der An-
weisung. Erst durch die Doppelwirkung vermag die Anweisung ihrem 
Zweck der Erleichterung der Leistungserbringung in den ihr zugrunde 
liegenden Beziehungen gerecht zu werden.

Betrachtet man daher die Wirkung der Vermögensverschiebung 
im Einlösungsverhältnis, so betrifft diese jedenfalls sowohl das De-
ckungs- als auch das Valutaverhältnis. Die reale Zuwendung wirkt sich 
damit doppelt aus. Da diese Auswirkungen mit Erbringung der Zuwen-
dung im Einlösungsverhältnis und damit notwendigerweise zeitgleich 
eintreten,1217 kann durchaus von einer Simultanleistung gesprochen 
werden. Vorzugswürdig erschiene es allerdings, statt an den Begriff der 
Simultanleistung anzuknüpfen, auf die Simultan- oder Doppelwirkung 
abzustellen. Dies deshalb, weil vor dem Hintergrund des bereicherungs-
rechtlichen Leistungsbegriffs bei der Zuwendung von der Angewiese-
nen an den Anweisungsempfänger gegenwärtig nicht mehr von einer 
Leistung, gesprochen wird, da es dieser Vermögensverschiebung an ei-
nem eigenen Leistungszweck fehlt.1218 Ein solcher Leistungszweck liegt 
vielmehr nur den jeweiligen Kausalverhältnissen zugrunde.1219 Dem-
entsprechend wird im Folgenden auf den Begriff der Simultanleistung  

1215 Siehe dazu oben III.A.3.b ).
1216 Woran sich zeigt, dass eine Annäherung an die Frage der Doppelwirkung nicht 

nur vom Standpunkt des Einlösungsverhältnisses möglich ist, sondern umgekehrt 
auch aus der Position der Grundverhältnisse heraus von einer doppelten indirek-
ten bzw mittelbaren Leistung die Rede sein kann.

1217 Vgl aber Kupisch in Zimmermann / Knütel / Meincke, Rechtsgeschichte 457; derselbe, 
FS Hadding 179.

1218 Einen Überblick zur Verwendung der Terminologie bietet Voser, Bereicherungsan-
sprüche 208 f.

1219 Dazu sogleich im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit der Ermächtigungen 
von der Gültigkeit der Grundverhältnisse.



276 Grundtatbestand der Anweisung  III.

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

verzichtet und auf die Simultanwirkung bzw auf die Doppelwirkung der 
Anweisung Bezug genommen.

b.	 	Unabhängigkeit	der	Ermächtigungen	von	der	Gültigkeit		
der	Grundverhältnisse

Die Simultanwirkung alleine vermag aber die anweisungsgemäße Zu-
wendung noch nicht ausreichend zu charakterisieren,1220 da eine Si-
multanwirkung in zahlreichen, ganz unterschiedlichen Rechtsbezie-
hungen in Frage kommt.1221 Das Besondere an der Anweisung besteht 
daher in der Art, diese Doppelwirkung herbeizuführen. Sofern nicht 
ausnahmsweise eine titulierte Anweisung vorliegen sollte,1222 sind die 
Ermächtigungen nämlich von der Gültigkeit der Grundverhältnisse un-
abhängig.

In diesem Zusammenhang wird regelmäßig von der Abstraktheit 
der Anweisung gesprochen.1223 Der Begriff der Abstraktheit erscheint 
hier freilich missverständlich. Allgemein wird unter einem abstrakten 
Geschäft ein solches verstanden, das von seiner causa losgelöst ist, bei 
dem also keine Einwendungen aus der causa möglich sind.1224 Bei der 
Anweisung, also den beiden Ermächtigungen, handelt es sich jedoch 
nicht um ein Zuwendungsgeschäft, dem eine causa innewohnt und das 
daher von der Rechtsordnung als von dieser causa abhängig ( kausal ) 
oder unabhängig ( abstrakt ) gestaltet werden könnte. Vielmehr stellt die 
Anweisung lediglich ein Instrument dar, mit dem die in den Grundver-
hältnissen liegenden Zuwendungsgeschäfte abgewickelt werden sollen. 

1220 Dies wurde bereits von Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 145, hervorgehoben.
1221 Vgl dazu Stampe, AcP 107 ( 1911 ) 285 ff.
1222 Siehe zu dieser oben III.C.2.
1223 So bereits Mugdan, Materialien II 311; Planck / André, BGB Anweisung. Vor Anm I.1; 

Wendt, Anweisungsrecht 19; Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 3. 
Siehe weiters BeckOK / Gehrlein, BGB § 783 Rz 5; Hueck / Canaris, Recht der Wert-
papiere § 4 IV; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 6; BeckOGK / Körber, BGB 
§ 783 Rz 7; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 4, 30; Meder / Czelk in HKK 
§§ 783–792 Rz 7; RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 7; Zöllner, Wertpapierrecht 14 § 8 III 
1. Kritisch Schnauder, JZ 2009, 1097 ff. Zum schweizerischen Recht siehe Oser / Schö-
nenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 15; Engel, Contrats 577, 579; vgl auch 
schon Mayer, Anweisung auf Schuld 7 f. Zum österreichischen Recht siehe HHB 
291; Ehrenzweig, System II / 1 2 286; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 14; Spielbüchler in 
Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 13. Zur Abstraktheit der Anweisung vgl zudem bereits die 
Stellungnahmen Stampes, AcP 107 ( 1911 ) 289 ff und Ulmers, AcP 126 ( 1926 ) 145.

1224 Koziol, GS Gschnitzer, 244 f; Stadler, Abstraktion 7 ff.
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Entscheidend ist daher lediglich, dass die erteilten Ermächtigungen der 
Angewiesenen und des Anweisungsempfängers nicht von der Gültigkeit 
der Grundverhältnisse abhängig sind.1225

Ist die der Angewiesenen bzw dem Anweisungsempfänger erteilte 
Ermächtigung zur Leistung bzw Einhebung für Rechnung der Anweisen-
den aber von der Gültigkeit der Grundverhältnisse unabhängig, so kann 
eine auf Basis der jeweiligen ( gültigen ) Ermächtigung erfolgte reale Zu-
wendung im Einlösungsverhältnis auch dann Wirkungen für Rechnung 
der Anweisenden entfalten, wenn eines oder sogar beide Grundverhält-
nisse ungültig sein sollten. Auch dann kommt der im Einlösungsver-
hältnis erbrachten realen Zuwendung im jeweiligen Grundverhältnis 
dieselbe Wirkung zu wie eine direkt in diesem erbrachte Leistung.1226

Aufgrund der Doppelermächtigung findet die reale Zuwendung im 
Einlösungsverhältnis zwischen Angewiesener und Anweisungsempfän-
ger statt. Die reale Zuwendung erfolgt dabei zwischen anderen Perso-
nen als den Parteien des jeweiligen Grundverhältnisses. Zwischen An-
gewiesener und Anweisungsempfänger gibt es zudem keinen eigenen 
Geschäftszweck; 1227 vielmehr geht es lediglich darum, im Interesse und 
auf Rechnung der Anweisenden zu geben bzw zu nehmen,1228 und da-
durch die beiden Grundverhältnisse abzuwickeln. Es geht bei der An-
weisung also nur um die Abwicklung der Grundverhältnisse. In diesen 
sollen die Wirkungen der realen Zuwendung eintreten; im Deckungs-
verhältnis wird dadurch eine Leistung der Angewiesenen an die Anwei-
sende erbracht und im Valutaverhältnis leistet die Anweisende an den 
Anweisungsempfänger. Die Anweisung modifiziert somit die Grund-

1225 Siehe dazu näher oben III.E.1 bei Fn 793.
1226 Welcher Erfolg damit verbunden ist, hängt dabei aber durchaus von der Gültigkeit 

der Grundverhältnisse ab. Siehe dazu näher unten nach Fn 1235 sowie unten III.I 
zur sachenrechtlichen Problematik bei Geltung des Kausalitätsprinzips.

1227 Zur Situation im schweizerischen Recht siehe unten bei Fn 1242.
1228 Salpius, Novation 42 f führt aus: » Die Leistung des B. [ des Delegaten ] an den C. 

[ den Delegatar ] – das ist das Charakteristische des Geschäfts – ist im Verhältnis 
des Gebenden zum Nehmenden ein reines Abstractum. Ihre Bedeutung erhält sie 
nur durch die Veranlassung, welche A. zu dem Ganzen gegeben hat. Das heißt: 
B., der Delegat, will dem C. weder schenken, noch leihen, noch bezahlen; C., der 
Delegatar, will von dem B. weder Geschenk, noch Credit, noch Bezahlung haben. 
Die Absicht Beider beschränkt sich darauf, im Interesse des A., für Rechnung des 
A., des Deleganten, zu geben und zu nehmen. B., indem er auf Anweisung ( jussu ) 
des A. giebt, ist sich bewußt, seine Zuwendung indirect dem A. selber zu machen. 
C., indem er die ihm von A delegirte Leistung annimmt, ist sich bewußt, indirect 
von A. selber zu empfangen. «
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verhältnisse bezüglich der Abwicklung: für das Deckungsverhältnis än-
dert sich die Person des Empfängers der realen Zuwendung und für das 
Valutaverhältnis die Person des Erbringers derselben.1229

Möglich wird dies durch die Doppelermächtigung, auf deren Basis 
die Angewiesene im eigenen Namen, aber auf Rechnung der Anweisen-
den im Deckungsverhältnis die Zuwendung erbringen und der Anwei-
sungsempfänger diese Zuwendung auf Rechnung der Anweisenden im 
Valutaverhältnis einheben soll.1230 Wird die Anweisung vollzogen, setzt 
dies grundsätzlich die Mitwirkung sowohl der Angewiesenen als auch 
des Anweisungsempfängers voraus.1231 Damit die verkürzte Abwicklung 
der Grundverhältnisse im Einlösungsverhältnis funktionieren kann, 
muss zudem sowohl der Angewiesenen als auch dem Anweisungsemp-
fänger klar sein, dass eine Anweisung vorliegt.1232

Alle Beteiligten wissen somit, dass die reale Zuwendung bloß wegen 
der Anweisung zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger er-
folgt und die Angewiesene auf diesem Wege im Deckungsverhältnis an 
die Anweisende und die Anweisende im Valutaverhältnis an den Anwei-
sungsempfänger leistet. Der Angewiesenen und dem Anweisungsemp-
fänger ist zudem auch klar, dass zwischen ihnen kein Rechtsverhältnis 
besteht, auf das hin geleistet werden könnte, und dass ein solches durch 
die beiden Ermächtigungen allein 1233 auch nicht begründet wird. Solange 
die Ermächtigungen selbst gültig sind, kommt daher sogar dann, wenn 
eines oder beide Grundverhältnisse ungültig sein oder nachträglich weg-
fallen sollten, eine Leistungskondiktion nur in den Grundverhältnissen 
in Betracht.1234 Als reines Abwicklungsinstrument ist die Anweisung le-
diglich auf die Verwirklichung der beiden Grundverhältnisse gerichtet, 
weshalb die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung im Wege der Leis-
tungskondiktion entlang dieser Kausalverhältnisse erfolgt.1235

1229 Darüber hinaus wird je nach Ausgestaltung der Grundverhältnisse und der Anwei-
sung ( direkt / indirekt ) zudem typischerweise in einem der Grundverhältnisse auch 
der Ort der realen Zuwendungserbringung geändert.

1230 Siehe dazu näher oben III.A.2.e ) ( i ).
1231 Vgl dazu auch unten III.H.2.
1232 So bereits Salpius, Novation 42 f. Vgl weiters Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326; Gschnitzer 

in Klang, ABGB 2 IV / 1, 230; F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 308 Fn 25a.
1233 Zur Wirkung eines Akzepts siehe unten IV.
1234 Für das Deckungsverhältnis wird dies bereits von Kübel, Teilentwurf Recht der 

Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 227, 14, hervorgehoben.
1235 In Deutschland und der Schweiz entspricht dies der hM. Siehe für Deutschland 

Auer in Staudinger / Eckpfeiler ( 2020 ) S Rz 61; BeckOK / Gehrlein, BGB § 783 Rz 5; 
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Obwohl die beiden Ermächtigungen unabhängig von der Gültig-
keit der Grundverhältnisse Leistungen in beiden Grundverhältnissen 
nach sich ziehen, hängt der Erfolg der mit der Anweisung angestrebten 
Abwicklung der Grundverhältnisse daher sehr wohl von der Gültigkeit 
der Grundverhältnisse ab. Denn die im Einlösungsverhältnis erbrachte 
reale Zuwendung wirkt nur so, wie eine direkte Leistung im Grund-
verhältnis wirken würde. Nur bei Gültigkeit beider Grundverhältnisse 
sind diese daher durch die anweisungsgemäß im Einlösungsverhältnis 
erbrachte reale Zuwendung endgültig abgewickelt. Bei Mängeln in den 
Grundverhältnissen kommt hingegen in allen drei Rechtsordnungen 
eine Rückabwicklung im Wege der Leistungskondiktion in den Grund-
verhältnissen in Betracht. Sofern nicht, wie dies nach deutschem Recht 
aufgrund des Abstraktionsprinzips der Fall ist, auch die Eigentums-
übertragung unabhängig von den Grundverhältnissen erfolgt,1236 ist 
bei Mängeln der Grundverhältnisse zudem auch eine direkte Rückab-
wicklung zwischen der Angewiesenen und dem Anweisungsempfän-
ger im Wege der Eigentumsklage oder eines Verwendungsanspruches 

MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 788 Rz 5; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 83 f, 87; 
Staudinger / Lorenz, BGB ( 2007 ) § 812 Rz 49 ff; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) 
§ 783 Rz 30; NK / Sohbi, BGB 3 § 783 Rz 9; RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 7; Münch-
Komm / Schwab, BGB 8 § 812 Rz 68 ff; vgl auch Soergel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 5. 
Für die Schweiz siehe Voser, Bereicherungsansprüche 301 ff, 313 ff, 328 ff, mit zahl-
reichen Judikaturnachweisen; Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 21; Hugue-
nin, Obligationenrecht 4 Rz 1222; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 467 OR Rz 9 
mwN; T. Koller / Kissling in Wiegand, Berner Bankrechtstag 2000, 41 ff; Kissling, jus-
letter 10.  6.  2002 Rz 27 ff; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 467 OR 
Rz 8; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5614 ff; Tevini, Commentaire 
Romand Art 468 CO Rz 18 f. Auch in Österreich entspricht die Rückabwicklung ent-
lang des fehlerhaften Kausalverhältnisses der hM. Siehe Koziol, JBl 1977, 623 ff; F. 
Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 309 f; Große-Sender, JAP 1997 / 98, 18 ff, 24, 73 ff; Ko-
ziol / Spitzer in KBB 6 Vor §§ 1431–1437 Rz 5; Lurger in ABGB-ON 1.07 Vor § 1431 Rz 7; 
Leupold in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 §§ 1431 ff Rz 9; Rum-
mel in Rummel, ABGB 3 Vor § 1431 Rz 14; Mader in Schwimann / Kodek, ABGB 4 Vor 
§§ 1431 ff Rz 31; Rabl / Riedler, Schuldrecht BT 6 Rz 15 / 42; Welser / Zöchling-Jud, Bürger-
liches Recht II 14 Rz 1712 ff; Wilburg in Klang, ABGB 2 VI 451. Vgl auch OGH 27.  11.  1979, 
4 Ob 569  /  79; 7 Ob 123  /  09 b, SZ 2009 / 90 = ÖBA 2010, 63 = ZVR 2011, 21 mit Anm von 
Huber, dazu auch Reisinger, RdW 2010, 394; OLG Wien 30 R 24 / 14s, PSR 2016, 81. AA 
nur für den Doppelmangel F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 309 f; derselbe, Sys-
tem 258 ff. Abweichend Spielbüchler, Schuldverhältnis 184 ff, 248 ff; derselbe in Klang, 
ABGB 3 § 1400 Rz 13; derselbe, JBl 2001, 41 f; Kerschner in Klang, ABGB 3 § 1431 Rz 22.

1236 Siehe dazu Baur / Stürner, Sachenrecht 18 § 5 Rz 40 ff; § 51 Rz 44; Westermann /  
Gursky / Eickmann, Sachenrecht 8 § 3 Rz 1 ff; MünchKomm / Oechsler, BGB 8 § 929 
Rz 8 ff; BeckOGK / Klinck, BGB § 929 Rz 3; Staudinger / C Heinze, BGB ( 2018 ) Einlei-
tung zum Sachenrecht Rz 125 ff; Staudinger / Wiegand, BGB ( 2017 ) § 929 Rz 2.
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möglich.1237 Auf die sachenrechtliche Problematik soll aber erst an spä-
terer Stelle genauer eingegangen werden.1238

Abschließend ist noch auf das abweichende Verständnis der jünge-
ren Lehre in der Schweiz einzugehen. In Österreich und Deutschland 
wird angenommen, die reale Zuwendung im Einlösungsverhältnis er-
folge ohne eigenen Rechtsgrund zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger.1239 Davon geht auch die ältere Lehre in der Schweiz 
aus. So betont etwa von Tuhr in seinem Allgemeinen Teil des Schwei-
zerischen Obligationenrechts, dass bei mittelbaren Zuwendungen die 
Rechtsgründe für die unmittelbare Leistung  1240 aus den Kausalverhält-
nissen stammen, während zwischen Angewiesener und Anweisungs-
empfänger ein eigener Rechtgrund nicht erforderlich und auch nicht 
vorhanden ist.1241 Die neuere schweizerische Lehre nimmt demgegen-
über an, die Anweisung schaffe einen Rechtsgrund zwischen Angewie-
sener und Anweisungsempfänger, wodurch eine bereicherungsrechtli-
che Rückforderung zwischen diesen beiden ausscheide.1242 Von Büren 
etwa führt aus, die Leistung der Angewiesenen an den Anweisungsemp-
fänger sei für sich ein ganz und gar grundloser Vorgang, und erst durch 
die Anweisung werde die kausale Grundlage gebildet. Es wird also an-
genommen, die anweisungsgemäße Zuwendung erfolge auf Basis einer 
eigenen causa, die in der Anweisung selbst liege.

Darin besteht ein Gegensatz zur älteren Lehre sowie zum deutschen 
und österreichischen Recht, da dort davon ausgegangen wird, die reale  
 

1237 Siehe nur Koziol, JBl 1977, 617 ff. Dazu näher unten III.I.4.
1238 Siehe dazu näher unten III.I.
1239 Siehe bereits von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 50; derselbe, Deutsches Bürgerliches 

Recht AT II / 2, 93 f; Wendt, Anweisungsrecht 34; Schey, Obligationsverhältnisse 481.
1240 Die Terminologie ist somit genau umgekehrt, wie die heute verwendete; von Tuhr 

spricht von Leistung im Zusammenhang mit der realen Vermögensverschiebung, 
während er im Kausalverhältnis von Zuwendung spricht. Siehe dazu von Tuhr, All-
gemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I 177 Fn 6a.

1241 von Tuhr, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I 179. Vgl wei-
ters Mayer, Anweisung auf Schuld 7 ff; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar 
Art 466 OR Rz 15, wo freilich von der abstrakten Natur der Anweisung die Rede ist.

1242 von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht BT 309; Bucher, Obligationenrecht 
BT 269; Bettschart, Virement en chaîne 134; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 
Art 466 OR Rz 3; Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 4; Huguenin, Obligati-
onenrecht 4 Rz 1184; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5599; vgl aber 
auch Tevini, Commentaire Romand Art 466 CO Rz 2. Vgl zum österreichischen und 
deutschen Recht auch Planck / Landois, BGB 4 § 783 Anm 4; Wilburg in Klang, ABGB 2 
VI 451; F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 308.
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Zuwendung der Angewiesenen an den Anweisungsempfänger beruhe 
gerade nicht auf einer eigenen causa, sondern erfolge ohne Rechts-
grund. Der Ansatz der neueren schweizerischen Lehre erscheint jedoch 
problematisch, da auf diese Weise ein Instrument, das lediglich auf die 
Abwicklung der Kausalverhältnisse gerichtet ist und daher gerade kein 
Zuwendungsgeschäft darstellt, als Rechtsgrund der realen Zuwendung 
angesehen wird. Für die Frage der bereicherungsrechtlichen Rückab-
wicklung im Wege der Leistungskondiktion ergeben sich dadurch aber 
keine Unterschiede. Nach beiden Ansätzen erfolgt nämlich bei Män-
geln in einem oder beiden Grundverhältnissen eine Rückabwicklung 
im Wege der Leistungskondiktion entlang der vorgestellten Kausalbe-
ziehung, solange nur die Anweisung selbst gültig war.1243 Sachenrecht-
lich könnten die verschiedenen Ansätze aber in einer vom Kausalitäts-
prinzip geprägten Rechtsordnung zu Unterschieden führen.1244

Konsequenter und damit überzeugender erscheint es daher, entge-
gen der jüngeren schweizerischen Lehre von einer realen Zuwendung 
ohne eigenen Rechtsgrund auszugehen, da aus der Anweisung selbst 
eben kein eigener Geschäftszweck abgeleitet werden kann.1245 Klar ist 
lediglich, dass zwei andere Rechtsverhältnisse abgewickelt werden sol-
len, während die Anweisung offen lässt, warum dies der Fall ist. Die 
Zweckrichtung ergibt sich somit nur indirekt aus den beiden Grund-
verhältnissen.1246 Nur diese bieten daher eine causa für die zwischen 
Angewiesener und Anweisender auf der einen, und Anweisender und 
Anweisungsempfänger auf der anderen Seite erfolgenden Leistungen. 
Zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger gibt es hingegen 
keinen eigenen Rechtsgrund.

Ein solcher ist freilich auch nicht erforderlich, da die Anweisung 
eben nur der Abwicklung der Leistungsbeziehungen in den Grundver- 
 

1243 von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht BT 314 f; Bucher, Obligationenrecht 
BT 268; Bettschart, Virement en chaîne 134; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 
Art 467 OR Rz 9 mwN; Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 21; Huguenin, Obli-
gationenrecht 4 Rz 1222.

1244 Siehe dazu unten III.I.6.
1245 Vgl von Tuhr, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I 179. Zu-

mindest nach den Vorstellungen der deutschen Gesetzesverfasser soll ein solcher 
Zweck aus der Anweisung auch gar nicht ableitbar sein. Siehe Mugdan, Materia-
lien II 962.

1246 Vgl dazu auch die Ausführungen Koziols zum Artzweck » Sicherung « bei der Bürg-
schaft in GS Gschnitzer 244 f.
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hältnissen dient, ohne dass damit zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger ein darüber hinausgehender eigener Zweck verfolgt 
würde.

2.  Wirkung des Vollzugs der Anweisung  
auf die Grundverhältnisse

Im vorherigen Abschnitt konnte aus dem Blickfeld des Einlösungsver-
hältnisses geklärt werden, dass die reale Vermögensverschiebung zwi-
schen der Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger zwischen die-
sen Personen ohne eigenen Rechtsgrund erfolgt und nur indirekt durch 
die beiden Grundverhältnisse gerechtfertigt ist, in denen sie Wirkun-
gen entfaltet, sobald sie erbracht wurde. Nunmehr geht es in einem 
weiteren Schritt darum, zu untersuchen, welche Wirkungen die Zuwen-
dung zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger im jeweiligen 
Grundverhältnis entfaltet und warum dies der Fall ist.

Ist die anweisungsgemäße Zuwendung der Angewiesenen an den 
Anweisungsempfänger erfolgt, wirkt dies aufgrund der Ermächtigung 
nach der allgemeinen Auffassung in allen drei untersuchten Rechts-
ordnungen so, als hätte im Deckungsverhältnis die Angewiesene an 
die Anweisende und im Valutaverhältnis die Anweisende an den Anwei-
sungsempfänger geleistet.1247 Mit Erbringung der realen Zuwendung im 
Einlösungsverhältnis hat die Angewiesene somit ( indirekt ) eine Leis-
tung im Deckungsverhältnis und die Anweisende ( indirekt ) eine Leis-
tung im Valutaverhältnis erbracht.1248

In den Grundverhältnissen wirkt die erbrachte Zuwendung im Einlö-
sungsverhältnis also genau so, wie eine direkte Leistung der Angewiese-
nen an die Anweisende bzw der Anweisenden an den Anweisungsemp-
fänger gewirkt hätte. Je nachdem, ob im jeweiligen Grundverhältnis 
eine Schuld getilgt, geschenkt oder eine neue Schuld begründet wer-
den sollte, kommt es zum entsprechenden Ergebnis: Liegt etwa im De-
ckungsverhältnis eine Anweisung auf Schuld vor, so wird diese Schuld 
im Ausmaß der Zuwendungserbringung getilgt; liegt dem Deckungs-

1247 Siehe nur HHB 286; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 1; BeckOGK / Körber, 
BGB § 783 Rz 6; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 3; T. Koller, Basler Kom-
mentar OR I 7 Art 466 OR Rz 1 ff; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 
OR Rz 2 ff.

1248 Zur Kritik von Kupisch am Konzept der Simultanleistung siehe oben Fn 1213.
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verhältnis demgegenüber eine Schenkung zugrunde, hat die Angewie-
sene mit der realen Zuwendungserbringung im Deckungsverhältnis 
geschenkt; soll im Deckungsverhältnis ein Darlehen in Form eines Re-
alvertrages begründet werden, so wird dieses durch die Zuzählung der 
Darlehensvaluta im Wege der Angewiesenen neu begründet. Dasselbe 
gilt für das Valutaverhältnis. Auch dort verwirklicht die reale Zuwen-
dungserbringung im Einlösungsverhältnis genau jenen Zweck, der von 
den Parteien im Valutaverhältnis angestrebt wurde. Nicht anders, als 
wenn die Leistung direkt zwischen den Parteien der Grundverhältnisse 
erbracht worden wäre. Wie bereits die Materialien zur dritten Teilno-
velle ausführen, werden somit durch den Vollzug der Zuwendung  1249 ( im 
Einlösungsverhältnis ) zwei Geschäftszwecke ( in den Grundverhältnis-
sen ) verwirklicht.1250 Indem die Zuwendung im Einlösungsverhältnis 
auf beide Grundverhältnisse durchschlägt, ist die Doppelwirkung der 
Anweisung eingetreten, wodurch die Anweisung ihrem Zweck der För-
derung der Abwicklung der Grundverhältnisse dient.

Eine intensivere Auseinandersetzung mit der Wirkung der anwei-
sungsgemäßen Zuwendung auf immerhin eines der Grundverhältnisse 
findet sich in der deutschen Literatur im Zusammenhang mit der An-
weisung auf Schuld. In Anknüpfung an § 787 BGB wird dort die Til-
gungswirkung der anweisungsgemäßen Zuwendungserbringung pro-
blematisiert, wobei insbesondere auf erfüllungstheoretische Fragen 
Bedacht genommen wird. Primär geht es dabei um das Deckungsver-
hältnis, sodass insgesamt nur ein Ausschnitt der Problematik der Wir-
kung der anweisungsgemäßen Zuwendung auf die Grundverhältnisse 
untersucht wird. Denn einerseits stellt sich die Frage der Wirkung nicht 
nur für das Deckungs-, sondern auch für das Valutaverhältnis, und an-
dererseits wird bei einer Anweisung nicht stets und auch nicht notwen-
digerweise in beiden Grundverhältnissen die Tilgung einer Schuld be-
zweckt.

Angesichts der Häufigkeit der Anweisung auf Schuld und der Auf-
merksamkeit, die dieser Problematik insbesondere in der deutschen 
Literatur gewidmet wird, soll im Folgenden dennoch zunächst exem-
plarisch auf die Diskussion zu § 787 BGB eingegangen werden, bevor 
allgemein und für alle Arten von Grundverhältnissen untersucht wird,  
 

1249 Im HHB wird von Leistung gesprochen.
1250 HHB 286.
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weshalb der Zuwendung im Einlösungsverhältnis in den Grundverhält-
nissen die gleiche Wirkung zukommt, die eine direkte Leistung im je-
weiligen Grundverhältnis gehabt hätte.

a.	 	Die	automatische	Tilgung	bei	der	Anweisung	auf	Schuld	
gemäß	§	787	Abs	1	BGB

Nach § 787 Abs 1 BGB wird im Falle einer Anweisung auf Schuld die An-
gewiesene durch die Leistung in deren Höhe von der Schuld befreit. Aus 
der Bestimmung lässt sich zum einen ableiten, dass die Angewiesene 
erst durch die Erbringung der Zuwendung, nicht etwa bereits durch 
ihre Annahme der Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger 
von ihrer Schuld befreit wird.1251 Zum anderen normiert § 787 BGB, dass 
es mit der Zuwendung an den Anweisungsempfänger automatisch zu 
einer Tilgung der Schuld aus dem Deckungsverhältnis kommt. Anders 
als im österreichischen und schweizerischen Recht gibt es bei der An-
weisung auf Schuld im deutschen Recht hingegen keine Verpflichtung 
zur Befolgung der Anweisung, sodass der Fokus der deutschen Diskus-
sion auf der von § 787 BGB normierten » automatischen « Tilgung der 
Schuld im Deckungsverhältnis liegt.

Eine dem § 787 Abs 1 BGB entsprechende Bestimmung war bereits 
im § 227 des Teilentwurfs zum Obligationenrecht enthalten.1252 In den 
Erläuterungen 1253 wird zu dieser Bestimmung bemerkt, dass der Assig-
nat, der Schuldner des Assignanten war, dann, wenn er der in der An-
weisung enthaltenen Aufforderung des Assignanten gemäß die geschul-
dete Leistung statt diesem dem Assignatar erbringt, damit seine Schuld 
an den Assignanten getilgt hat und er von derselben befreit wird, wie 
wenn er dem Assignanten selbst geleistet hätte. Daraus ergibt sich laut 

1251 Mugdan, Materialien II 314; Planck / Landois, BGB 4 § 787 Anm 1b.
1252 Dieser lautete: » Hat der Angewiesene nach Maßgabe der Anweisung die angewie-

sene Leistung an den Anweisungsempfänger gemacht, so ist er berechtigt, Ersatz 
des Geleisteten von dem Anweisenden zu fordern, und finden diesfalls die Vor-
schriften über den Auftragsvertrag entsprechende Anwendung; war er Schuldner 
des Anweisenden, so wird er zum geleisteten Betrage von seiner Schuld befreit. « 
Die Bestimmung enthielt somit zudem noch ein Verweis auf das Auftragsrecht, der 
dann freilich im Zuge der Beratungen der 2. Kommission gestrichen wurde. Siehe 
dazu Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 603; Mugdan, 
Materialien II 962.

1253 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 227, 14.
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den Erläuterungen ebenfalls, dass bei Leistung in der irrtümlichen An-
nahme eines Schuldverhältnisses in der Deckung die condictio indebiti 
nur gegen den Assignanten, nicht aber gegen den Assignatar zustehe. 
Letzteres müsse auch nicht ausdrücklich normiert werden,1254 da es 
eben so anzusehen sei, als ob der Assignat unmittelbar dem Assignan-
ten geleistet hätte. Schon dem Teilentwurf lag also ganz klar die Vor-
stellung zugrunde, dass die Erbringung des Leistungsgegenstandes im 
Einlösungsverhältnis im Valutaverhältnis genau so anzusehen ist wie 
eine unmittelbare Leistung im Deckungsverhältnis.

Im Zuge der Beratungen der ersten Kommission wurde dann be-
antragt, die Bestimmung als selbstverständlich zu streichen. Die erste 
Kommission entschied sich dennoch zur Beibehaltung dieses ausdrück-
lichen Hinweises auf die Tilgungswirkung, allerdings nur für Fälle, in 
denen auf Schuld angewiesen wurde. Dann nämlich knüpfe sich an den 
der Angewiesenen erteilten iussus die Nebenabrede, dass die Angewie-
sene durch die Befolgung des iussus unmittelbar von der Schuld befreit 
werden solle.1255 Angesichts der Häufigkeit dieser Fälle wurde der aus-
drückliche Hinweis auf die Tilgungswirkung als sinnvoll angesehen, da 
so kein Zweifel gelassen werde, dass die gedachte Nebenabrede nicht 
besonders getroffen zu werden brauche, sondern gleichsam vermutet 
werde.1256 Nach dem Verständnis der ersten Kommission ergab sich so-
mit bereits aus dem iussus an den unter Bezugnahme auf die Schuld 
angewiesenen Schuldner, also aus der mit der Ermächtigung zur Leis-
tung an den Anweisungsempfänger verbundenen Aufforderung dies zu 
tun, dass die Leistung in Befolgung der Aufforderung die Schuldtilgung 
bewirken sollte.

Während die Kommission den Schwerpunkt auf den iussus der An-
weisenden legt, macht bereits in der älteren Literatur von Tuhr   1257 deut-
licher, dass hierbei auch der Wille der Angewiesenen von Bedeutung ist,  
 

1254 Wie dies etwa in Art 728 Abs 3 des Bayrischen Entwurfes der Fall war. Darauf weist 
Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 227, 14, hin, der allerdings auf § 729 Abs 3 verweist.

1255 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 597; Mugdan, Materi-
alien II 314.

1256 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 597. In den Motiven 
( Mugdan, Materialien II 314 ) heißt es neuerlich, in der Anweisung auf Schuld liege 
auch unausgesprochen die Nebenabrede, dass der Schuldner durch die Befolgung 
des iussus unmittelbar von der Schuld befreit werde.

1257 von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 9.
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wenn er ausführt, die Tilgungswirkung bei der Anweisung auf Schuld 
beruhe auf der Vereinbarung zwischen Anweisender und Angewiesener. 
Nach von Tuhr haben die letztgenannten durch die Erteilung und die 
Befolgung der Anweisung verabredet, dass die Zahlung an den Anwei-
sungsempfänger der normalen Erfüllung gleich sein soll.1258

Dieser Ansatz steht im Einklang mit der zum Zeitpunkt der Gesetz-
werdung herrschenden Vertragstheorie.1259 Nach der heute in Deutsch-
land 1260 und Österreich 1261 herrschenden Theorie  1262 der realen Leis-
tungsbewirkung  1263 führt zwar grundsätzlich die Leistungsbewirkung 
alleine – auch unabhängig von einem entsprechenden Willen des Leis-
tenden – zur Erfüllung. Dennoch ist für spezielle Fälle, wie insbeson-
dere solche mit Drittbezug, eine Tilgungsbestimmung oder auch eine 
Tilgungsvereinbarung durchaus möglich bzw mitunter auch geboten.1264

Auch die heute in Deutschland hM zur Anweisung geht davon aus, 
dass die Anweisung auf Schuld eine einvernehmliche Tilgungsbestimmung 
voraussetzt, sodass die Angewiesene nach dem übereinstimmenden 
Parteiwillen durch die Leistung an den Anweisungsempfänger von ihrer 
Verbindlichkeit frei werden soll.1265 Verlangt wird über die auf die Schuld 

1258 Vgl auch Mayer, Anweisung auf Schuld 9.
1259 Repgen in HKK §§ 362–371 Rz 28 ff u 54 ff. Vgl auch Gernhuber, Erfüllung 105.
1260 MünchKomm / Fetzer, BGB 8 § 362 Rz 10, 12; BeckOGK / Looschelders, BGB § 362 Rz 43, 

51; Staudinger / Olzen, BGB ( 2016 ) Vor §§ 362 ff Rz 10 f, 14; Soergel / Schreiber Vor § 362 
Rz 6; Palandt / Grüneberg, BGB 79 § 362 Rz 1; Erman / Buck-Heeb, BGB § 362 Rz 2 ff; wei-
tere Nachweise bei Gernhuber, Erfüllung 107 Fn 52. BGH NJW 1991, 1294, 1295; NJW 
2007, 3488, 3489; BKR 2008, 514, 517 = WM 2008, 1703, 1705; BGHZ 186, 269, 281 Rz 25 

= NJW 2010, 3510, 3513 Rz 25; NJW 2014, 547, 549 Rz 21; NJW 2015, 2497, 2498.
1261 Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1412 ABGB Rz 3; Koziol / Spitzer in KBB 6 

§ 1412 Rz 2; Reischauer in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 1412 ABGB Rz 4; Rudolf in Klang, 
ABGB 3 § 1412 Rz 7; Stabentheiner in ABGB-ON 1.04 § 1412 Rz 3. OGH 4 Ob 555  /  89, RdW 
1989, 364 = wbl 1989, 340; 3 Ob 530  /  94, SZ 67 / 48 = JBl 1995, 58; 6 Ob 563  /  94, ecolex 
1994, 545; 5 Ob 174  /  04 f, JBl 2006, 252 mit Anm von Dullinger = ecolex 2005, 442 mit 
Anm von Wilhelm; 2 Ob 12  /  10 v, SZ 2011 / 9 = JBl 2011, 595; 1 Ob 117  /  13 g, EF-Z 2014, 28 
mit Anm von Gitschthaler.

1262 Zu den Erfüllungstheorien siehe Gernhuber, Erfüllung 103 ff.
1263 Demgegenüber geht die hM in der Schweiz von der eingeschränkten Vertragsthe-

orie aus. Siehe dazu Voser, Bereicherungsansprüche 377 f; Gauch / Schluep / Schmid /  
Emmenegger, Obligationenrecht AT II 11 Rz 2001 ff; Schraner, Zürcher Kommentar Vor 
Art 68–96 OR Rz 42; Schroeter, Basler Kommentar OR I 7 Vor Art 68–74 OR Rz 22; We-
ber, Berner Kommentar Einl und Vor Art 68 OR Rz 72; Schwenzer / Fountoulakis, Ob-
ligationenrecht AT 8 Rz 73.09.

1264 Vgl F. Bydlinski, System 251 f; MünchKomm / Fetzer, BGB 8 § 362 Rz 13; BeckOGK / Loo-
schelders, BGB § 362 Rz 49 ff; Staudinger / Olzen, BGB ( 2016 ) Vor §§ 362 ff Rz 14.

1265 PWW / Buck-Heeb, BGB 15 § 787 Rz 1; BeckOK / Gehrlein, BGB § 787 Rz 1; BeckOGK /  
Körber, BGB § 787 Rz 7; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 2 e; Staudinger /  
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der Angewiesenen Bezug nehmende Anweisung hinaus noch eine Til-
gungsbestimmung der Angewiesenen, wobei jedoch angenommen wird, 
diese erfolge in der Regel konkludent mit der Durchführung der An-
weisung.1266 Entscheidend ist somit, dass zwischen Angewiesener und 
Anweisender Einvernehmen über die tilgende Wirkung des Vollzugs 
der Anweisung besteht.1267 Eine solche wird bei vollzogener Anweisung 
typischerweise gegeben sein, sofern keine besonderen Gründe dage-
gen sprechen.1268 Einvernehmen darüber, dass die anweisungsgemäße 
Zuwendungserbringung zur Tilgung der Schuld im Deckungsverhält-
nis führen soll, verlangt auch Schnauder, der keine bloße Tilgungsbe-
stimmung seitens der Angewiesenen, sondern eine Erfüllungszweck-
vereinbarung annimmt, und davon ausgeht, dass die Angewiesene den 
Antrag der Anweisenden auf Abschluss einer Erfüllungszweckvereinba-
rung durch die Erbringung der tatsächlichen Leistung gegenüber dem 
Anweisungsempfänger nach § 151 Satz 1 BGB annimmt.

Demgegenüber vertritt Habersack im Münchener Kommentar  1269 
in Anknüpfung an die in der vierten Auflage von Hüffer   1270 vertretene 
Auffassung, eine Tilgungsbestimmung der Anweisenden sei nicht er-
forderlich. Die hM reduziere die Bedeutung der in § 787 Abs 1 getroffe-
nen Regelung auf eine klarstellende Konkretisierung der in den §§ 362 
Abs 2 und 185 Abs 1 BGB enthaltenen Aussage.1271 Die Befreiungswirkung 

Marburger, BGB ( 2015 ) § 787 Rz 2; NK / Sohbi, BGB 3 § 787 Rz 2; Palandt / Sprau, BGB 79 
§ 787 Rz 1; RGRK / Steffen, BGB § 787 Rz 3; vgl auch Erman / Wilhelmi, BGB 15 § 787 Rz 3.

1266 Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 2 e.
1267 BeckOGK / Körber, BGB § 787 Rz 7 Fn 13 verweist im Zusammenhang mit dieser 

Tilgungsvereinbarung auf die Problematik der Verwendung des Begriffs der Til-
gungsbestimmung, da es bei der Herstellung des Tilgungszusammenhanges hier 
um einen Vertrag gehe und nicht um ein einseitiges empfangsbedürftiges Rechts-
geschäft der Anweisenden.

1268 BeckOGK / Körber, BGB § 787 Rz 7, vgl auch Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 787 
Rz 2 der dies für die Tilgungsbestimmung der Angewiesenen ausspricht.

1269 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 787 Rz 3; so auch jurisPK / Heermann, BGB 9 § 787 
Rz 3.

1270 MünchKomm / Hüffer, BGB 4 § 787 Rz 3.
1271 So betonen etwa Reuter / Martinek, Bereicherung II 8, unter Berufung auf die Mate-

rialien ( Mugdan, Materialien II 314 ), § 787 sei vom Gesetzgeber als Klarstellung des-
sen verstanden worden, was sich schon aus den §§ 362 Abs 2 und 185 BGB ergebe. 
Siehe auch Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 2 b; Zöllner, Wertpapierrecht 14 
§ 8 III 2 b; Gernhuber, Erfüllung 360 f; Raab, Austauschverträge 162 ff. Gegen eine 
Gleichsetzung der Anweisung mit § 362 BGB spricht aber, dass bei der Anweisung 
eine reale Zuwendung ohne eigenen Rechtsgrund erfolgt, bei § 362 BGB hingegen 
das Deckungsverhältnis den Rechtsgrund der Zuwendung darstellt. Siehe dazu 
näher Soergel / Schnauder, BGB 13 Vor §§ 783 ff Rz 25 ff.
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entspreche dem regelmäßigen Sinn der Anweisung und sei deshalb in 
§ 787 Ans 1 BGB als dispositiver Rechtssatz vorgesehen. Eine Erklärung 
der Anweisenden sei für die Befreiungswirkung daher nicht erforderlich. 
Begründet wird die Ablehnung der hM damit, dass diese die Meinung 
der Motive tradiere, die zweite Kommission jedoch den Verweis auf das 
Mandat gestrichen habe.

Dieser Ansatz überzeugt freilich nicht. Die Entwicklungsgeschichte 
des § 787 BGB, insbesondere auch die Formulierung des § 227 Teilent-
wurf  1272, zeigen, dass die Regelung der Tilgung bei der Anweisung auf 
Schuld als Gegenstück zum Fall der Begründung eines auftragsrecht-
lichen Revalierungsanspruches konzipiert war. Lag eine Anweisung 
auf Schuld vor, kam ein derartiger Revalierungsanspruch gerade nicht 
in Frage. Die Streichung des ( in der Folge nur mehr im Zweifel vor-
gesehenen ) 1273 Verweises auf ein Auftragsverhältnis, um ein automa-
tisches Entstehen eines auftragsrechtlichen Revalierungsanspruches 
hintanzuhalten,1274 kann daher nicht dazu führen, dass die von der ers-
ten Kommission vorgesehene Einschränkung der Tilgungswirkung auf 
Fälle, in denen auf die Schuld hin angewiesen wurde, hinfällig wird.

Der Verweis Hüffers und Habersacks auf die Streichung des Verwei-
ses auf das Mandat erscheint freilich insoweit bedeutsam, als Vertreter 
der hM annehmen, dann, wenn zwar eine Schuld im Deckungsverhält-
nis bestehe, die Anweisung aber ohne Bezugnahme auf diese erfolge, 
entstehe stets ein auftragsrechtlicher Ersatzanspruch.1275 Denn dies 
steht in der Tat nicht nur mit der Streichung des Verweises auf das Auf-
tragsrecht durch die zweite Kommission in einem gewissen Spannungs-
verhältnis, sondern berücksichtigt auch die Möglichkeit des Be- oder 
Entstehens eines anderen Deckungsverhältnisses zu wenig. Ist nämlich 

1272 Siehe oben Fn 1252.
1273 Siehe dazu Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 596 ff.
1274 Geändert wurde damit praktisch die Beweislast für einen derartigen Revalierungs-

anspruch. Der Nachweis anweisungsgemäßer Zahlung reichte nicht aus, vielmehr 
musste die Angewiesene zudem darlegen, dass sich aus dem Deckungsverhältnis 
eine Verpflichtung zur Schadloshaltung ergebe. Siehe Mugdan, Materialien II 962.

1275 RGRK / Steffen, BGB § 787 Rz 4. Dort wird angenommen, eine Anweisung auf Schuld 
sei stets mit einem Auftrag verbunden oder setze zumindest die Übernahme ei-
ner Verpflichtung zum Akzept oder zur Befolgung der Anweisung voraus. Fehle 
es daran, erlange die Angewiesene mit der Leistung einen Ersatzanspruch aus 
Geschäftsführung gegen die Anweisende und könne damit gegen ihre Schuld auf-
rechnen. Vgl auch Erman / Wilhelmi, BGB 15 § 787 Rz 3. Differenzierter hingegen Stau-
dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 787 Rz 3, der von einem Ersatzanspruch » zB aus 
Geschäftsführung « spricht.
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die Angewiesene zwar Schuldnerin der Anweisenden, ergibt aber die 
Auslegung der Anweisung, dass gerade nicht auf diese Schuld hin an-
gewiesen wird, so muss mittels Auslegung geklärt werden, worin sonst 
das Deckungsverhältnis für diese Anweisung bestehen soll. Nur weil 
( auch ) eine Schuld zwischen Angewiesener und Anweisender besteht, 
muss sich nämlich die Anweisung nicht stets auf diese Schuld beziehen. 
Vielmehr kommen unterschiedliche bestehende oder zu begründende 
Rechtsverhältnisse als Deckungsverhältnis in Frage.

Dabei ist durchaus denkbar, dass die Anweisung einen Antrag der 
Anweisenden auf Abschluss eines neu zu begründenden Auftragsver-
trages darstellt, der durch die Zuwendungserbringung seitens der An-
gewiesenen auch angenommen wird.1276 Die Streichung des Verweises 
auf das Mandat sollte nämlich nicht dazu führen, dass ein solches im 
Deckungsverhältnis nicht mehr in Frage kommt, es sollte nur die au-
tomatische Annahme eines auftragsrechtlichen Ersatzanspruches aus-
geschlossen werden, sodass die Angewiesene zur Begründung eines 
Ersatzanspruches darlegen muss, dass dieser im Deckungsverhältnis 
zwischen Anweisender und Angewiesener begründet ist.1277 Anders als 
im österreichischen Recht, das nach § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB im De-
ckungsverhältnis im Zweifel einen Auftrag annimmt, muss sich das Vor-
liegen eines Auftrags im Deckungsverhältnis für das deutsche Recht 
somit aus der Auslegung ergeben. Dies wird freilich regelmäßig der 
Fall sein, wenn kein anderes Deckungsverhältnis gegeben ist.1278 Sollte 
sich allerdings ausnahmsweise aus der Auslegung der Anweisungser-
klärung keinerlei Deckungsverhältnis ableiten lassen, auf das sich die 
Anweisung bezieht, so fehlt es im Ergebnis an einem Deckungsverhält-
nis für die Anweisung. Der Angewiesenen, die dennoch anweisungs-
gemäß eine Zuwendung an den Anweisungsempfänger erbracht hat, 
bleibt dann nur die bereicherungsrechtliche Rückforderung, die sich, 
sofern die Anweisung selbst gültig zustande gekommen ist, gegen die 
Anweisende richtet.1279

1276 AA Soergel / Schnauder, BGB 13 § 787 Rz 5, dem zufolge es auf eine Verrechnung oder 
Aufrechnung mit einem Aufwendungsersatzanspruch unter keinen Umständen 
ankomme.

1277 Siehe Mugdan, Materialien II 962. Vgl weiters Wendt, Anweisungsrecht 104 ff.
1278 Auf einen Auftrag im Deckungsverhältnis stellt bereits Düringer-Hachenburg / Breit, 

HGB Vor §§ 363 ff Anm 44 ab; vgl auch Oertmann, BGB 5 § 787 Anm 3.
1279 Vgl bereits Planck / Landois, BGB 4 § 787 Anm 3; von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 18 ff. 

Diese stehen der Verweisung der Angewiesenen auf das Bereicherungsrecht freilich 
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Insgesamt ist somit für das deutsche Recht mit der hM davon aus-
zugehen, dass eine Anweisung auf Schuld Einvernehmen über die til-
gende Wirkung des Vollzugs der Anweisung voraussetzt.

b.	 	Grund	der	Wirkung	des	Anweisungsvollzugs	für	die	
Grundverhältnisse

Während somit auch anhand der Tilgungswirkung der anweisungsge-
mäßen Zuwendung im Deckungsverhältnis gemäß § 787 Abs 1 BGB ge-
klärt werden konnte, dass der Vollzug der Anweisung sich unmittelbar 
auf das jeweilige Grundverhältnis auswirkt, erscheint nunmehr ent-
scheidend, warum mit der Erbringung der Zuwendung im Einlösungs-
verhältnis in den Grundverhältnissen genau jene Wirkungen eintreten, 
die auch bei unmittelbarer Leistungserbringung in den Grundverhält-
nissen eingetreten wären.

Einige Anhaltspunkte dafür hat – zumindest für das Deckungsver-
hältnis bei der Anweisung auf Schuld – bereits die Darstellung der Dis-
kussion zu § 787 BGB aufgezeigt: Entscheidend für die Tilgungswirkung 
erscheint dort, dass diese von den Parteien des Deckungsverhältnisses 
so gewollt ist. Die Materialien knüpfen diesbezüglich am iussus der An-
weisenden an, also primär an deren Willen, doch wird bereits in die-
sem Zusammenhang von einer ( Neben ) abrede gesprochen, woraus sich 
ableiten lässt, dass auch der Wille der Angewiesenen eine Rolle spielt. 
Dieser Ansatz bestätigt sich auch bei von Tuhr   1280, der eine Vereinba-
rung durch die Anweisung und deren Befolgung annimmt. Der Grund 
dafür, dass die reale Zuwendungserbringung im Einlösungsverhältnis 
so wirkt, als wäre sie im Deckungsverhältnis erfolgt, beruht demnach 
auf dem übereinstimmenden Willen der Beteiligten. Damit lässt sich 
freilich auch die in Deutschland heute hM in Einklang bringen, die, von  
 

kritisch gegenüber. Allerdings geht es bei der Anweisung darum, die Erbringung 
der realen Zuwendung im Einlösungsverhältnis im Deckungsverhältnis gegen sich 
gelten zu lassen. Ist ein solches tatsächlich ganz ausnahmsweise nicht zustande 
gekommen, erscheint ein Verweis auf das Bereicherungsrecht als durchaus nicht 
unangemessen. Problematisch wird die Regelung erst dann, wenn die Möglichkeit 
der stillschweigenden Begründung eines Auftrags im Deckungsverhältnis einge-
schränkt wird. Ansonsten aber wird es selten vorkommen, dass sich aus der Aus-
legung kein Deckungsverhältnis ergibt, sodass für die Zweifelsregel ohnedies kein 
breiter Raum besteht.

1280 JheringsJB 48 ( 1904 ) 9. Ebenso Mayer, Anweisung auf Schuld 9.
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Unterschieden in der Begründung abgesehen, bei der Anweisung auf 
Schuld an ein Einvernehmen zwischen Anweisender und Angewiesener 
bezüglich der Tilgungswirkung anknüpft.1281

Während bei der Diskussion der Anweisung auf Schuld erfüllungs-
theoretische Aspekte wie das Erfordernis einer Tilgungsbestimmung 
oder -vereinbarung im Mittelpunkt stehen, findet sich eine allgemei-
nere, weil nicht auf die Anweisung auf Schuld bzw das Deckungsver-
hältnis beschränkte, Auseinandersetzung mit der Begründung der 
unmittelbaren Wirkung der anweisungsgemäßen Zuwendung auf die 
Grundverhältnisse primär im Zusammenhang mit der bereicherungs-
rechtlichen Rückabwicklung der Anweisung.1282 Dort wird dann freilich 
regelmäßig auch auf die » Parallele zum Erfüllungsrecht « 1283 Bezug ge-
nommen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden bereicherungs-
rechtliche Fragen zwar nicht näher untersucht, da diese ausreichend 
Stoff für eine eigene breit angelegte Untersuchung böten. Für die Klä-
rung der Begründung der unmittelbaren Wirkung der Anweisung im 
Grundverhältnis soll aber durchaus auch auf die in der bereicherungs-
rechtlichen Diskussion verwendeten Argumente Bezug genommen wer-
den. Dabei zeigt sich freilich ein etwas verschiedener Blickwinkel: wäh-
rend im vorliegenden Zusammenhang der Fokus darauf liegt, warum 
die im Einlösungsverhältnis zwischen anderen Personen erfolgende re-
ale Zuwendungserbringung im Deckungsverhältnis dennoch unmittel-
bare Wirkungen entfalten kann, wird im bereicherungsrechtlichen Kon-
text gefragt, wodurch die Zuwendung im Einlösungsverhältnis auf die 
Grundverhältnisse » umgeleitet « wird.1284 In Wahrheit wird damit frei-
lich dieselbe Frage lediglich von einem jeweils unterschiedlichen Stand-
punkt aus betrachtet: Geht man vom Grundverhältnis aus, stellt sich die 
Frage, weshalb eine zwischen anderen Personen stattfindende Zuwen-
dung unmittelbare Wirkung in den Grundverhältnissen entfalten kann; 
geht man hingegen vom Einlösungsverhältnis aus, stellt sich die Frage, 
warum die dort erbrachte Zuwendung im Grundverhältnis wirken soll.

1281 Darauf, dass der Begriff der Tilgungsbestimmung in diesem Zusammenhang miss-
verständlich ist, weist zu Recht BeckOGK / Körber, BGB § 787 Rz 7 Fn 13, hin.

1282 Vgl nur Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 70; Reuter / Martinek, Bereicherung II 
43 ff; Staudinger / Lorenz, BGB ( 2007 ) § 812 Rz 49 ff; MünchKomm / Schwab, BGB 8 
§ 812 Rz 68 ff alle mwN.

1283 Reuter / Martinek, Bereicherung II 6 f. Vgl auch Thomale, Leistung 288 ff.
1284 Vgl nur Reuter / Martinek, Bereicherung II 7 ff.
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Für die angesprochene allgemeinere Klärung der Frage, warum 
die Erbringung der realen Zuwendung im Einlösungsverhältnis in den 
Grundverhältnissen so wirkt, wie eine direkte Leistung in diesem, er-
scheint es zunächst sinnvoll, neuerlich das Augenmerk auf den Zweck 
der Anweisung zu richten. Dieser besteht darin, die Leistungsabwick-
lung zu vereinfachen, was durch die Erteilung einer doppelten Ermäch-
tigung erreicht wird, die eine reale Zuwendungserbringung von bzw an 
am Grundverhältnis nicht beteiligte Personen ermöglicht. Diese Ab-
wicklung durch reale Zuwendungserbringung im Einlösungsverhältnis 
ist freilich nicht Selbstzweck, sondern soll eben der Vereinfachung der 
Leistungserbringung dienen. Dazu aber muss die Zuwendung im Ein-
lösungsverhältnis trotz ihrer Erbringung von der Angewiesenen an den 
Anweisungsempfänger in den Grundverhältnissen wirken wie eine dort 
erbrachte Leistung.

Die Doppelermächtigung ist somit nicht nur Ansatzpunkt für die 
reale Zuwendungserbringung zwischen anderen Personen als den Par-
teien des Grundverhältnisses, sondern spielt auch eine bedeutsame 
Rolle dafür, dass die reale Zuwendung trotzdem unmittelbare Wirkung 
im Grundverhältnis entfalten kann. Dementsprechend hat schon Sal-
pius den iussus als Mittel betrachtet, eine unmittelbare Wirkung auf das 
Vermögen der Anweisenden herbeizuführen 1285 und auch die Materia-
lien zu § 787 BGB knüpfen an den iussus der Anweisenden an die Ange-
wiesene und damit an deren Ermächtigung an.1286 Auch für die Wirkung 
der anweisungsgemäßen Zuwendung in den Grundverhältnissen ist der 
erste Ansatzpunkt somit die erteilte Doppelermächtigung.1287 Zunächst 
soll dabei das Deckungsverhältnis und damit die der Angewiesenen er-
teilte Ermächtigung untersucht werden.

1285 Novation 51 f, 59.
1286 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 597; Mugdan, Materi-

alien II 314.
1287 Flume, AcP 199 ( 1999 ) 3, betont: » Entscheidend für die Zurechnung der Leistung 

aufgrund einer Anweisung ist die Anweisung. Durch sie nimmt der Anweisende 
die Zuwendung des Angewiesenen zu Lasten seines Vermögens, und durch die Be-
folgung der Anweisung wird die Zuwendung als das Leisten des Angewiesenen an 
den Anweisungempfänger zur Leistung des Angewiesenen an den Anweisenden 
und des Anweisenden an den Anweisungsempfänger «.
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( i. )  Deckungsverhältnis
Durch die Anweisung wird die Angewiesene zum einen aufgefordert, die 
reale Zuwendung aus dem Deckungsverhältnis an den Anweisungsemp-
fänger zu erbringen und ihr wird, zum anderen, auch die Rechtsmacht 
erteilt, dies mit unmittelbarer Wirkung für das Deckungsverhältnis zu 
tun. Genau aus dieser unmittelbaren Wirkung für das Deckungsver-
hältnis ergibt sich aber, dass die im Einlösungsverhältnis ohne eigenen 
Rechtsgrund erbrachte reale Zuwendung im Deckungsverhältnis so wir-
ken kann, als hätte die Angewiesene direkt im Deckungsverhältnis an 
die Anweisende geleistet. Die unmittelbare Wirkung der realen Zuwen-
dung für das Deckungsverhältnis ist also bereits in der Ermächtigung 
angelegt und zwar unabhängig davon, welche Zwecksetzung mit dem 
Deckungsverhältnis verfolgt wird. In Frage kommen dabei neben der 
bereits bei der Anweisung auf Schuld angesprochenen Erfüllung einer 
Schuld der Angewiesenen im Deckungsverhältnis auch sämtliche ande-
ren möglichen Zwecksetzungen, wie etwa die Begründung einer Schuld 
der Anweisenden. Stets soll die Ermächtigung eine Verwirklichung der 
Zwecksetzung unmittelbar im Grundverhältnis ermöglichen, obgleich 
die Zuwendung nicht in diesem, sondern im Einlösungsverhältnis er-
bracht wird.1288

Die Ermächtigung alleine reicht freilich nicht aus, um jegliche tat-
sächlich erbrachte Zuwendung der Angewiesenen an den Anweisungs-
empfänger zu einer solchen auf Rechnung des Deckungsverhältnisses 
zu machen. Durch sie macht die Anweisende lediglich deutlich, wie sie 
sich die Verwirklichung der Zwecksetzung im Deckungsverhältnis vor-
stellt. Damit es tatsächlich zu dieser Verwirklichung kommt, muss die 
Angewiesene nicht nur eine entsprechende Zuwendung an den Anwei-
sungsempfänger erbringen, sondern dies zudem unter Bezugnahme 
auf die Anweisung tun. Damit bringt sie zum Ausdruck, dass ihre re-
ale Zuwendung an den Anweisungsempfänger im Deckungsverhältnis 
der Verwirklichung des diesem zugrunde liegenden Zwecks dienen soll. 

1288 Wenn in diesem Zusammenhang statt von einer unmittelbaren Wirkung der Zu-
wendung im Grundverhältnis von einer Umleitung der Zuwendung im Einlösungs-
verhältnis auf die Grundverhältnisse gesprochen wird ( vgl nur Reuter / Martinek, 
Bereicherung II 7 ), so wird dieselbe Frage lediglich von einem abweichenden Blick-
winkel aus betrachtet. Je nachdem, von welchem Verhältnis man ausgeht, wird 
entweder die Zuwendungserbringung vom Grundverhältnis aus ins Einlösungs-
verhältnis verschoben oder umgekehrt, bei Betrachtung vom Einlösungsverhältnis 
aus, deren Wirkung auf das Grundverhältnis umgeleitet.
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Liegt etwa zwar eine Anweisung vor, € 100,– auf Rechnung der Anwei-
senden an den Anweisungsempfänger zu erbringen und zahlt die An-
gewiesene tatsächlich € 100,– an diesen, aber nicht auf die Anweisung 
hin, sondern weil sie selbst dem Anweisungsempfänger € 100,– schul-
det ( oder zu schulden glaubt ) oder weil sie auf das Valutaverhältnis hin 
eine Drittleistung erbringen möchte, so scheidet, sofern sie dies ent-
sprechend zum Ausdruck bringt, eine Wirkung für das Deckungsver-
hältnis zwischen Anweisender und Angewiesener aus. Entscheidend ist 
also, dass auch die Angewiesene auf Basis der Ermächtigung eine reale 
Zuwendung ohne eigenen Rechtsgrund an den Anweisungsempfänger 
erbringt, mit der sie indirekt die Zweckerreichung im Deckungsverhält-
nis anstrebt.

Diese Herstellung eines Zweckzusammenhanges 1289 mit dem De-
ckungsverhältnis seitens der Angewiesenen ist es auch, die beson-
ders in der bereicherungsrechtlichen Literatur unter Verwendung des 
Schlagworts der Tilgungs- oder Zweckbestimmung zur Begründung für 
die » Umleitung « der Zuwendung im Einlösungsverhältnis hervorgeho-
ben wird.1290 Diese Zweck- bzw – im Falle einer Anweisung auf Schuld – 
Tilgungsbestimmung der Angewiesenen 1291 als einseitige Willenserklä-
rung soll bewirken, dass die entsprechende Zuwendung ihre Wirkung 
im Deckungsverhältnis entfaltet. Damit werden die Voraussetzungen 
der Zweckverwirklichung im Deckungsverhältnis freilich verkürzt dar-
gestellt. Auch die Zweckbestimmung seitens der Angewiesenen ist 
nämlich für sich alleine betrachtet nicht geeignet, eine unmittelbare 
Wirkung der Zuwendung im Einlösungsverhältnis bzw eine » Umlei-
tung « auf das Deckungsverhältnis zu bewirken. Denn mit dieser unmit-
telbaren Wirkung der außerhalb des Deckungsverhältnisses erbrach-
ten realen Zuwendung bzw – von der anderen Seite betrachtet – der 
Umleitung der Zuwendung im Einlösungsverhältnis auf das Deckungs-
verhältnis, sind Belastungen für die Anweisende verbunden. Wirkt die 
Zuwendung im Einlösungsverhältnis für das Deckungsverhältnis, so 
hat sie damit unmittelbar Konsequenzen für das Vermögen der Anwei-
senden. Bei einer Anweisung auf Schuld etwa erlischt ihre Forderung 

1289 Vgl BeckOGK / Körber, BGB § 787 Rz 7 Fn 13.
1290 MünchKomm / Schwab, BGB 8 § 812 Rz 71, 78; Staudinger / Lorenz, BGB ( 2007 ) § 812 

Rz 49; vgl auch Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 2 e; BeckOGK / Körber, BGB 
§ 787 Rz 7, für die Anweisung auf Schuld.

1291 Reuter / Martinek Bereicherung II 7 ff.
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gegen die Angewiesene mit der Zuwendung der Angewiesenen an den 
Anweisungsempfänger. Genau diese unmittelbare Wirkung soll mit der 
Anweisung ja erreicht werden. Solche Auswirkungen auf das Vermögen 
der Anweisenden können freilich keinesfalls allein auf einer einseiti-
gen Willenserklärung der Angewiesenen beruhen.1292

Weder die Ermächtigung der Angewiesenen seitens der Anweisen-
den auf der einen, noch die Herstellung des Zweckzusammenhangs 
durch die Angewiesene auf der anderen Seite, vermögen somit für sich 
alleine betrachtet die unmittelbare Wirkung der realen Zuwendung der 
Angewiesenen an den Anweisungsempfänger auf das Deckungsverhält-
nis zu rechtfertigen. Erforderlich ist vielmehr beides: Die Anweisende 
macht mit der Ermächtigung der Angewiesenen deutlich, wie sie sich 
die Zweckverwirklichung im Deckungsverhältnis – etwa die Tilgung der 
bestehenden Schuld der Angewiesenen – vorstellt, und fordert zugleich 
die Angewiesene auf, den Zweck des Deckungsverhältnisses auch auf 
genau diese Weise zu realisieren. Kommt die Angewiesene dieser Auf-
forderung nach, indem sie unter Bezugnahme auf die Anweisung die 
reale Zuwendung an den Anweisungsempfänger erbringt, so kommt 
eine entsprechende Zweckvereinbarung für das Deckungsverhältnis zu-
stande und die Zuwendung der Angewiesenen wirkt, dieser Vereinba-
rung entsprechend, für das Deckungsverhältnis.

Einen anderen Ansatz vertreten Reuter / Martinek,1293 die zwar eben-
falls davon ausgehen, dass die Zweckbestimmung der Angewiesenen 
nicht ausreicht, um eine Wirkung der Zuwendung der Angewiesenen 
im Deckungsverhältnis zu rechtfertigen, aber annehmen, diese Zweck-
bestimmung müsse durch die von der Anweisenden erteilte Ermächti-
gung des Anweisungsempfängers ergänzt werden. Erst die Ermächti-
gung des Anweisungsempfängers, nach den §§ 362 Abs 2, 185 BGB an 
die Stelle der Anweisenden zu treten, ermögliche es in Kombination mit 
der Zweckbestimmung der Angewiesenen, die Zuwendung im Einlö-
sungsverhältnis auf das Deckungsverhältnis umzuleiten.1294 Dabei wird 
auf die Materialien 1295 verwiesen, aus denen sich ergebe, dass der Ge-
setzgeber § 787 BGB nur als Klarstellung dessen verstanden habe, was  
 

1292 Siehe auch Reuter / Martinek, Bereicherung II 7 f.
1293 Bereicherung II 7 f.
1294 Reuter / Martinek, Bereicherung II 8.
1295 Mugdan, Materialien II 314.
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sich schon aus den §§ 362 Abs 2, 185 BGB ergebe; der dort in Bezug ge-
nommene § 266 E I entspreche dem heutigen § 362 Abs 2.1296

Dieser Ansatz überzeugt freilich nicht. Zunächst legt der Ansatz zu 
viel Gewicht auf die Parallele zum Erfüllungsrecht, obwohl einer An-
weisung im Deckungsverhältnis nicht notwendigerweise eine Schuld 
der Angewiesenen zugrunde liegt. Darüber hinaus bezieht sich – für 
das Deckungsverhältnis und die Zweckverwirklichung in diesem – die 
Ermächtigung des Anweisungsempfängers auf ein fremdes Rechtsver-
hältnis, nämlich auf das Valutaverhältnis. Mit der Ermächtigung der 
Angewiesenen selbst ist aber bereits eine Ermächtigung zur Zuwen-
dungserbringung an den Anweisungsempfänger gegeben, sodass es 
für die Zweckverwirklichung im Deckungsverhältnis nicht auf eine Er-
mächtigung des Anweisungsempfängers zur Empfangnahme der Zu-
wendung ankommt.

Auch eine historische Betrachtung spricht gegen den Ansatz, für 
die Zweckverwirklichung der ( zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger erfolgenden ) realen Zuwendungserbringung im De-
ckungsverhältnis sei auf die Ermächtigung des Anweisungsempfängers 
abzustellen. § 266 E I knüpfte nämlich daran an, dass die an einen an-
deren als den Gläubiger zum Zwecke der Erfüllung erfolgte Leistung als 
Erfüllung wirke, wenn sie mit Einwilligung des Gläubigers geschieht. 
Berücksichtigt man zudem die in den Materialien im fraglichen Zu-
sammenhang zum Ausdruck kommende Bezugnahme auf den der An-
gewiesenen erteilten iussus der Anweisenden,1297 erscheint in der An-
weisungssituation eine Einwilligung der anweisenden Gläubigerin in 
die Leistungserbringung und damit die Ermächtigung der Angewiese-
nen entscheidend. Da bei der Anweisung im Deckungsverhältnis zu-
dem keine Schuld der Angewiesenen vorliegen muss, eine Zweckver-
wirklichung im Deckungsverhältnis aber auch dann möglich sein muss, 
wenn die Anweisung nicht auf Schuld erfolgt, sollte der Verweis auf 
§ 266 E I ohnedies lediglich als Verweis auf eine Parallelbestimmung zu 
den §§ 783 ff verstanden werden.1298

1296 Reuter / Martinek, Bereicherung II 8 Fn 26.
1297 Siehe Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 597; Mugdan, 

Materialien II 314.
1298 Soergel / Schnauder, BGB 13 § 787 Rz 5, bezeichnet die Bestimmungen als » lediglich 

vergleichbar «.



297G.  Wirkungen der vollzogenen Anweisung

  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

Es bleibt daher bei der oben gewonnenen Erkenntnis, dass eine 
Zweckverwirklichung im Deckungsverhältnis bei der Anweisung zu-
sätzlich zur realen Leistungsbewirkung ausnahmsweise eine Zweckver-
einbarung zwischen Anweisender und Angewiesener voraussetzt. Nur 
eine derartige Zweckvereinbarung kann rechtfertigen, dass die von der 
Angewiesenen im Einlösungsverhältnis ohne eigenen Rechtsgrund an 
den Anweisungsempfänger erbrachte reale Zuwendung wirkt wie eine 
unmittelbar im Deckungsverhältnis erbrachte Leistung.

Wie bereits betont wurde, muss dem Deckungsverhältnis bei der 
Anweisung keine Schuld der Angewiesenen zugrunde liegen. Da Anwei-
sungen auf Schuld aber häufig sind, soll kurz das Verhältnis der gerade 
formulierten Zweckvereinbarungsvoraussetzung zur in Deutschland 
und Österreich herrschenden Theorie der realen Leistungsbewir-
kung  1299 beleuchtet werden. Auch wenn nach dieser grundsätzlich die 
Leistungsbewirkung alleine – auch unabhängig von einem entspre-
chenden Willen des Leistenden – zur Erfüllung führt, besteht kein Wi-
derspruch zum soeben vertretenen Ansatz, dass bei der Anweisung be-
züglich des Deckungsverhältnisses eine Zweckvereinbarung zwischen 
Anweisender und Angewiesener erforderlich ist. Auch die Theorie der 
realen Leistungserbringung betrachtet nämlich für spezielle Fälle, wie 
insbesondere solche mit Drittbezug, eine Tilgungsbestimmung oder 
auch eine Tilgungsvereinbarung als durchaus möglich bzw mitunter 
auch geboten.1300 Die Bewirkung des Leistungserfolges durch die ent-
sprechende Leistungshandlung alleine reicht nämlich auch nach der 
Theorie der realen Leistungsbewirkung nur dann aus, wenn der Bezug 
auf die bestimmte Schuld offenkundig ist.1301

Einzugehen ist daher in einem nächsten Schritt auf die Frage, wie 
die angesprochene Zweckvereinbarung geschlossen wird. Dass es sich 
bei der Ermächtigung der Angewiesenen um eine einseitige Willenser-
klärung der Anweisenden handelt, wurde bereits oben ausgeführt.1302 
Nach der hM in Deutschland steht dem eine Tilgungsbestimmung sei-
tens der Angewiesenen gegenüber, die ebenfalls als einseitige Willens-
erklärung qualifiziert wird. Franz Bydlinski  1303 hebt freilich hervor, dass 

1299 Siehe dazu oben bei Fn 1260 sowie die Nachweise in den Fn 1260 ff.
1300 Siehe F. Bydlinski, System 251 f; MünchKomm / Fetzer, BGB 8 § 362 Rz 13; BeckOGK / Loo-

schelders, BGB § 362 Rz 49 ff; Staudinger / Olzen, BGB ( 2016 ) Vor §§ 362 ff Rz 14.
1301 Vgl 3 Ob 530  /  94, SZ 67 / 48 = JBl 1995, 58; 6 Ob 563  /  94, ecolex 1994, 545.
1302 Siehe dazu oben III.B.1.
1303 System 256 Fn 277.
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es bei einer Anweisung in der Regel gar nicht zu einer Willenserklärung 
der Angewiesenen gegenüber der Anweisenden komme. Bei ihrer Zu-
wendung an den Empfänger habe die Angewiesene in aller Regel gar 
keine Gelegenheit, der Anweisenden gegenüber ( mit der sie dabei ja kei-
nen Kontakt habe ) eine Tilgungsbestimmung zu erklären. Der Empfän-
ger wiederum, der nur an der ihm gebührenden Leistung interessiert 
sei, habe keinen Anlass, insoweit als Empfangsbote oder Vertreter der 
Anweisenden zu fungieren. Daraus schließt Bydlinski, die Anweisung 
müsse so verstanden werden, dass die Anweisende die Zuwendung an 
die » Zahlstelle « jedenfalls als die ihr gebührende Leistung anerkenne, 
ohne dass es noch auf eine ihr gegenüber abgegebene Zweckbestim-
mung ankommen solle.1304

Bydlinskis Ansatz, wonach es bei der Anweisung regelmäßig an einer 
einseitigen Willenserklärung der Angewiesenen gegenüber dem Anwei-
sungsempfänger fehlen wird, hat einiges für sich. Dagegen könnte frei-
lich eingewendet werden, dass mit der Ermächtigung zum Leistungs-
empfang auch eine Einsetzung als Empfangsbote verbunden ist und 
der Anweisungsempfänger sich zwar primär für die Leistung aus dem 
Valutaverhältnis interessiert, er diese in der Anweisungssituation aber 
eben stets über die Angewiesene erhält, sodass sich ein Interesse an der 
Empfangsbotenschaft durch die zugleich mit der Ermächtigung / Ein-
setzung zum Empfangsboten entstehende Möglichkeit des Erhalts der 
Zuwendung ergeben könnte. Noch deutlicher ist dies, wenn der Anwei-
sungsempfänger sich mit der Anweisung einverstanden erklärt hat.1305 In 
dieser Situation erscheint die Annahme, der Anweisungsempfänger fun-
giere als Empfangsbote der Anweisenden jedenfalls unproblematisch.

Doch selbst dann, wenn man eine Erklärungsbotenschaft des An-
weisungsempfängers dennoch verneinen sollte, muss aus Bydlinskis Be-
obachtung nicht abgeleitet werden, dass es nur mehr auf die Ermäch-
tigung der Angewiesenen seitens der Anweisenden ankommt.1306 Geht 
man nämlich davon aus, dass in der Ermächtigung der Angewiesenen 
seitens der Anweisenden ein Antrag auf Abschluss einer entsprechenden 
Tilgungsvereinbarung für das Deckungsverhältnis liegt, kann diese von 

1304 F. Bydlinski, System 256 Fn 277.
1305 Siehe dazu oben III.F.2.c ).
1306 Darauf, dass die Ermächtigung der Anweisenden allein für die Begründung der 

unmittelbaren Wirkung im Deckungsverhältnis nicht ausreicht, wurde oben nach 
Fn 1288 bereits hingewiesen.
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der Angewiesenen im Wege einer stillen Annahme gemäß § 864 Abs 1 
ABGB durch die anweisungsgemäße Erbringung der Zuwendung ange-
nommen werden. Die Annahme erfolgt somit nicht durch eine Willens-
erklärung, sondern durch eine Willensbetätigung mit der Konsequenz, 
dass die Zweckvereinbarung mit der Zuwendungserbringung sofort 
wirksam wird. Mit der Zuwendungserbringung tritt somit zugleich die 
Wirkung im Deckungsverhältnis ein. Auf einen Zugang der Willenser-
klärung an die Anweisende kommt es hingegen nicht mehr an. Ähnlich 
vertritt Schnauder   1307 für das deutsche Recht, die Angewiesene nehme 
den Antrag der Anweisenden zum Abschluss einer Erfüllungszweckver-
einbarung durch Erbringung der tatsächlichen Leistung gegenüber dem 
Anweisungsempfänger gemäß § 151 Satz 1 BGB an.1308

Abschließend ist daher für das Deckungsverhältnis Folgendes fest-
zuhalten: Der Grund dafür, dass die zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger im Einlösungsverhältnis erfolgende reale Zuwendung 
im Deckungsverhältnis wirkt wie eine unmittelbar von der Angewie-
senen an die Anweisende erbrachte Leistung, ist eine entsprechende 
Zweckvereinbarung zwischen Anweisender und Angewiesener. Die An-
weisende ermächtigt die Angewiesene, die unmittelbare Wirkung im 
Deckungsverhältnis durch Zuwendung an den Anweisungsempfänger 
im Einlösungsverhältnis zustande zu bringen. Diese Ermächtigung ist 
zugleich ein Antrag auf Abschluss einer Zweckvereinbarung, der von der 
Angewiesenen spätestens dann angenommen wird, wenn diese unter 
Bezugnahme auf die Anweisung die anweisungsgemäße Zuwendung an 
den Anweisungsempfänger erbringt.

( ii. )  Valutaverhältnis
Mit Bezug auf das Valutaverhältnis führt die Anweisung dazu, dass der 
Anweisungsempfänger ermächtigt wird, die Leistung aus dem Valu-
taverhältnis von der Angewiesenen einzuheben. Die bloße Entgegen-
nahme der von der Angewiesenen angebotenen Zuwendung ist damit 

1307 Soergel / Schnauder, BGB 13 § 787 Rz 5.
1308 Eine § 864 ABGB bzw § 151 BGB vergleichbare Regelung enthält Art 6 OR. Nach 

dieser Bestimmung kommt der Vertrag nach Ablauf einer angemessenen Frist zu-
stande, die materiellen Vertragswirkungen aber treten gem Art 10 Abs 2 OR schon 
mit Zugang der Offerte ein. Siehe dazu näher C. Müller, Berner Kommentar Art 6 
OR Rz 21 ff, 97; Art 10 OR Rz 25. Zur Frage, ob Stillschweigen iS des Art 6 oder iS des 
Art 1 Abs 2 vorliegt C. Müller, Berner Kommentar Art 3 OR Rz 124 ff.



300 Grundtatbestand der Anweisung  III.

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

ebenfalls erfasst. Durch diese Ermächtigung macht die Anweisende 
dem Anweisungsempfänger gegenüber deutlich, dass die von der An-
gewiesenen erbrachte reale Zuwendung auf das Valutaverhältnis hin 
erfolgt.1309 Sie legt also offen, wie sie ihre Leistung im Valutaverhält-
nis erbringen möchte, nämlich indirekt im Wege der Angewiesenen. 
Die Ermächtigung alleine reicht freilich nicht aus, um jede tatsächlich 
erfolgte Zuwendung der Angewiesenen an den Anweisungsempfänger 
Wirkungen im Valutaverhältnis entfalten zu lassen. Da die tatsächli-
che Zuwendung nämlich durch die Angewiesene erbracht wird, könnte 
diese im Rahmen der realen Zuwendung eine abweichende eigene 
Zweckbestimmung vornehmen, indem sie etwa als Dritte auf das Valu-
taverhältnis der Angewiesenen hin leistet.1310 Dann aber kann die mit 
der Ermächtigung des Anweisungsempfängers verbundene Erklärung 
der Anweisenden, wie sie sich die Zweckverwirklichung im Valutaver-
hältnis vorstellt, aufgrund der eigenen Zweckbestimmung der Ange-
wiesenen im Einlösungsverhältnis nicht eingreifen. Erforderlich ist für 
eine erfolgreiche Zweckbestimmung der Anweisenden daher zudem, 
dass aus Sicht des Anweisungsempfängers die Angewiesene die reale 
Zuwendung auf Basis der Anweisung und damit in Übereinstimmung 
mit der Zweckbestimmung der Anweisenden erbringt. Bei der direkten 
Anweisung wird freilich ohnedies die Angewiesene dem Anweisungs-
empfänger die Ermächtigung und die damit verbundene Zweckbestim-
mung der Anweisenden als deren Botin übermitteln.1311 Insoweit ist die 
Angewiesene an der Zweckbestimmung der Anweisenden beteiligt. Eine 
völlige Trennung von Zweckbestimmung und Zuwendungserbringung 
ist somit, wie Reuter / Martinek zu Recht betonen, nicht möglich.1312

1309 Nach Hassold, Dreipersonenverhältnis 23, erklärt die Anweisende die Zweckbe-
stimmung ( Hassold spricht freilich nur von der Tilgungsbestimmung ) bei der in-
direkten Anweisung direkt gegenüber dem Anweisungsempfänger, während die 
Zweck- bzw Tilgungsbestimmung bei der direkten Anweisung typischerweise von 
der Angewiesenen als Botin der Anweisenden übermittelt wird.

1310 In diesem Sinne Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 4.
1311 Die Bedeutung des Zusammenwirkens von Anweisender und Angewiesener bei 

der Zweckbestimmung heben auch Reuter / Martinek, Bereicherung II 8 ff, hervor. 
Wenn diese freilich in diesem Zusammenwirken von Anweisender und Angewie-
sener den wahren Kern des Ansatzes von Hassold sehen, liegt ein Missverständnis 
vor. Zwar betont Hassold, Dreipersonenverhältnis 15, tatsächlich, nur die Zuwen-
dende könne die Tilgungsbestimmung abgeben, doch zeigt sich später ( Hassold, 
Dreipersonenverhältnis 23 ), dass Hassold damit, anders als Reuter / Martinek, nicht 
die Angewiesene, sondern die Anweisende meint.

1312 Siehe Reuter / Martinek, Bereicherung II 9.



301G.  Wirkungen der vollzogenen Anweisung

  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

In der Einhebung bzw Entgegennahme der Leistung durch den An-
weisungsempfänger könnte ein Einverständnis mit dieser Zweckbe-
stimmung der Anweisenden gesehen werden.1313 Tatsächlich wird bei 
Einhebung bzw Entgegennahme der Leistung durch den Anweisungs-
empfänger zumeist ein übereinstimmender Wille von Anweisender und 
Anweisungsempfänger bezüglich der Zweckrichtung der anweisungs-
gemäßen Zuwendung gegeben sein. Darauf kommt es aber nicht an. 
Eine einvernehmliche Zweckbestimmung ist hier nämlich für die Klä-
rung der Zweckrichtung nicht erforderlich, sodass insoweit die reale 
Zuwendungserbringung durch die Angewiesene auf die Anweisung hin 
und damit die einseitige Zweckbestimmung seitens der Anweisenden 
ausreicht.1314

Durch die Zweckbestimmung der Anweisenden, an der freilich die 
Angewiesene, wie soeben erläutert, als real Zuwendende beteiligt sein 
muss, kann die von der Angewiesenen erbrachte Zuwendung somit un-
mittelbar Wirkungen im Valutaverhältnis erzeugen. Im Gegensatz zum 
Deckungsverhältnis, bei dem die unmittelbare Wirkung der realen Zu-
wendung im Einlösungsverhältnis auf einer Zweckvereinbarung zwi-
schen Anweisender und Angewiesener beruht, reicht im Valutaverhält-
nis grundsätzlich eine einseitige Zweckbestimmung der Anweisenden 
aus. Diese muss jedoch im Zusammenwirken mit der Angewiesenen als 
der tatsächlich Zuwendenden getroffen werden.

c.	 	Ergebnis

Bei der vollzogenen Anweisung findet die reale Zuwendungserbringung 
zwischen der Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger und da-
mit zwischen anderen Personen als den am Grundverhältnis Beteilig-
ten statt, ohne dass zwischen diesen ein eigener Rechtsgrund bestünde. 
Für die Grundverhältnisse wurden daher die Person der Erbringerin 
bzw die Person des Empfängers der realen Zuwendung geändert. Ist die 
reale Zuwendung entsprechend den Ermächtigungen im Einlösungs-
verhältnis erbracht worden, wirkt die reale Zuwendung im jeweiligen 

1313 So offenbar Soergel / Schnauder, BGB 13 Vor §§ 783 ff Rz 11, § 783 Rz 15.
1314 Zudem ergäbe sich sonst die Problematik, wie die Entgegennahme der Leistung 

unter Verweigerung der Zweckvereinbarung zu werten wäre. Siehe dazu vor dem 
Hintergrund der Erfüllungstheorien Gernhuber, Erfüllung 106, 109 f; vgl weiters 
Larenz, Schuldrecht I 14 § 18 I 5; Solomon, Bereicherungsausgleich 37.
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Grundverhältnis als Leistung. Sobald die reale Zuwendung im Einlö-
sungsverhältnis erbracht wurde, wirkt sie daher genau so, als ob sie 
von vorne herein im jeweiligen Grundverhältnis erbracht worden wäre.

3.  Übereinstimmung der realen Zuwendung mit beiden 
Grundverhältnissen als Voraussetzung der Doppelwirkung

Damit durch die reale Zuwendung im Einlösungsverhältnis eine Dop-
pelwirkung in beiden Grundverhältnissen erreichbar ist, müssen sich 
das Deckungs- und das Valutaverhältnis auf denselben Leistungsinhalt 
beziehen.1315 Nur wenn und soweit die real erbrachte Zuwendung in bei-
den Grundverhältnissen Deckung findet, kann eine reale Zuwendung 
im Einlösungsverhältnis als Leistung in beiden konkreten Grundver-
hältnissen dienen.1316 In diesem Sinne hat bereits Salpius hervorgeho-
ben, die Grundverhältnisse müssten so beschaffen sein, dass die eine 
Leistung des Delegaten an den Delegatar ( also in moderner Terminolo-
gie die Zuwendung im Einlösungsverhältnis ) gleichzeitig als vom Dele-
gaten an den Deleganten und von diesem an den Delegatar geschehen 
in Betracht kommen könne.1317

Bei Anweisungen auf Geld oder vertretbare Sachen wird dies meist 
nicht näher problematisiert, doch auch hier ist eine Doppelwirkung 
nur möglich, wenn die im Einlösungsverhältnis zu erbringende Geld-
zuwendung oder vertretbare Leistung in beiden Grundverhältnissen als 
Leistung angesehen werden kann. Stärker in den Vordergrund tritt die-
ser Aspekt bei nicht vertretbaren Leistungen, Handlungen oder auch 
Unterlassungen, die ja ebenfalls Gegenstand einer Anweisung sein kön-
nen, in Deutschland freilich nur einer Anweisung im weiteren Sinne.1318 
Dabei ist zu differenzieren: Ist die Handlung lediglich darauf gerichtet, 
die Leistung eines Vermögensgutes an einen Dritten zu bewirken bzw 
von einem Dritten einzuheben, wie dies etwa dann der Fall ist, wenn in 
einem der Grundverhältnisse ( typischerweise in der Deckung ) eine Ge-
schäftsführung vorliegt, so ist das entsprechende Vermögensgut über-
einstimmender Leistungsgegenstand. Die Geschäftsbesorgung tritt im 

1315 Siehe auch Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 21.
1316 Siehe dazu bereits oben III.A.3.c ) aE.
1317 Salpius, Novation 76. Vgl auch BeckOGK / Körber, BGB § 787 Rz 7, der für die Anwei-

sung auf Schuld betont, der Gegenstand der Leistungspflicht im Deckungsverhält-
nis müsse mit dem Gegenstand der Anweisung übereinstimmen.

1318 Siehe dazu näher oben III.A.3.c ).
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Vergleich zur Vermögensleistung in den Hintergrund und ist für sich 
betrachtet auch keiner Doppelwirkung zugänglich. Indirekt erbracht 
wird nämlich nicht die Handlung, im genannten Beispiel also die Ge-
schäftsführung, sondern vielmehr nur die Vermögensleistung, denn 
nur diese findet ihren Gegenpart im jeweils anderen Grundverhältnis. 
Nur die Vermögensleistung ist daher in solchen Fällen einer Doppel-
wirkung zugänglich; durch ihre Erbringung an den Dritten bzw ihre 
Einhebung vom Dritten wird in beiden Grundverhältnissen geleistet.

Anders ist die Situation stets dann, wenn auch die fragliche Hand-
lung oder Unterlassung selbst der Doppelwirkung zugänglich ist. Weist 
etwa die Verkäuferin einer Sache, die sich bei einer Verwahrerin be-
findet, die Verwahrerin der Sache an, diese an einen Dritten, nämlich 
den Käufer, herauszugeben, so kommt die angewiesene Verwahre-
rin im Deckungsverhältnis ihrer Herausgabepflicht nach und ebenso 
wird durch die Herausgabe der Sache an den Anweisungsempfänger 
die kaufvertragliche Herausgabepflicht der anweisenden Verkäuferin 
gegenüber dem Anweisungsempfänger erfüllt. Zwar weicht in diesen 
Fällen der Leistungsinhalt der Grundverhältnisse voneinander ab: im 
Valutaverhältnis ist Herausgabe und Übereignung der Sache geschul-
det, im Deckungsverhältnis hingegen nur die Herausgabe der Sache. 
Dennoch besteht immerhin für die Herausgabe der Sache Deckungs-
gleichheit zwischen den Grundverhältnissen. Diese Herausgabe kann 
daher Gegenstand einer Anweisung sein und führt, bei Vollzug dersel-
ben, bezüglich der Herausgabe der Sache eine Doppelwirkung in den 
Grundverhältnissen herbei. Da die im Valutaverhältnis geschuldete 
Eigentumsübertragung aber nicht übereinstimmender Inhalt beider 
Grundverhältnisse ist, scheidet eine Doppelwirkung in den Grundver-
hältnissen diesbezüglich aus.1319 Eine Anweisung ist daher nur möglich, 
soweit in den Grundverhältnissen ein übereinstimmender Leistungsin-
halt gegeben ist. Dies gilt unabhängig von der Art des Leistungsgegen-
standes. Darauf, ob die Anweisung auf ein Vermögensgut oder aber eine 
Handlung bzw Unterlassung oder eine Kombination dieser Leistungs-
gegenstände gerichtet ist, kommt es daher nicht an.

1319 Siehe dazu näher unten III.I.2.c ) ( iii ).
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4.  Abgrenzung der Anweisung vom Einsatz  
von Hilfspersonen

Nachdem geklärt werden konnte, wie die vollzogene Anweisung wirkt, 
lässt sich abschließend eine Abgrenzung der Anweisung von reinen 
Hilfstätigkeiten vornehmen. Dabei ist nochmals auf die bereicherungs-
rechtliche Terminologie der Dreiecksverhältnisse zurückzukommen: 
bereits zu Beginn dieser Arbeit wurde die Anweisung als derartiges 
Dreiecksverhältnis qualifiziert.1320 Allerdings wird bereicherungsrecht-
lich bloßer Gehilfeneinsatz als unproblematisch angesehen und nicht 
als solches ( echtes ) Dreiecksverhältnis behandelt.1321 Strukturell berei-
tet die Abgrenzung zwischen echten und unechten Dreiecksverhältnis-
sen aber Schwierigkeiten. Dabei wird auf unterschiedliche Faktoren 
zurückgegriffen: Einerseits wird an die Selbständigkeit oder Unselb-
ständigkeit der Mittelsperson angeknüpft.1322 Andererseits wird auf den 
Leistungsbegriff Bezug genommen und darauf abgestellt, ob die frag-
liche Zuwendung als vom Geschäftsherrn selbst oder aber doch durch 
die Mittelsperson erfolgt anzusehen ist.1323 Andere fragen danach, ob 
die Mittelsperson eigene Vermögenswerte einsetzt.1324 Jedenfalls dann, 
wenn die Mittelsperson für den Empfänger erkennbar lediglich bei 
der Leistung an den Empfänger ( der typischerweise Gläubiger des Ge-
schäftsherrn sein wird ) hilft, also nicht mittels der Zuwendung an den 
Empfänger simultan eine inhaltsgleiche Leistung an den Geschäfts-
herrn erbringt und somit lediglich als verlängerter Arm des Geschäfts-
herrn tätig wird, soll ein bereicherungsrechtlich unproblematisches 
unechtes Dreiecksverhältnis vorliegen, das wie ein Zweipersonenver-
hältnis behandelt werden kann.1325 Fälle der Stellvertretung und der 
Botenschaft sind auf Basis dieser Kriterien ohne Weiteres aus dem Be-
griff der echten Dreiecksverhältnisse auszuscheiden. Dasselbe soll für 

1320 Siehe dazu oben III.A.1.
1321 Reuter / Martinek, Bereicherung II 177 ff; Koppensteiner / Kramer, Bereicherung 22; Voser, 

Bereicherungsansprüche 19 ff.
1322 Reeb, Bereicherungsrecht 21; Koppensteiner / Kramer, Bereicherung 22; RGRK / Hei-

mann-Trosien, BGB § 812 Rz 24.
1323 Reuter / Martinek, Bereicherung II 177; Beuthien, JZ 1968, 323; Reeb, Bereicherungs-

recht 20; Koppensteiner / Kramer, Bereicherung 22; Fikentscher / Heinemann, Schuld-
recht 11 Rz 1483; Esser / Weyers Schuldrecht II / 2 8 § 48 III 1 e ).

1324 Siehe Beuthien, JZ 1968, 323; Reeb, Bereicherungsrecht 21; Voser, Bereicherungsan-
sprüche 20 f.

1325 Reuter / Martinek, Bereicherung II 177.
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Zuwendungen tatsächlicher Natur gelten, wobei als wichtigster Fall die 
Werk- oder Dienstleistung, die ein Unternehmer seinem Kunden durch 
seinen Arbeitnehmer erbringt, genannt wird.1326

Vor diesem Hintergrund ist nun die Abgrenzung der Anweisung von 
Situationen vorzunehmen, in denen ein Dritter lediglich als verlänger-
ter Arm seines Geschäftsherrn in dessen Beziehung zum Leistungsemp-
fänger tätig wird. Nicht entscheidend für die Abgrenzung ist jedenfalls, 
ob die Angewiesene oder auch der Anweisungsempfänger als Gehil-
fen der Anweisenden im Valuta- oder Deckungsverhältnis anzusehen 
sind.1327 Eine derartige Gehilfeneigenschaft im Grundverhältnis wird 
bei der Anweisung sogar regelmäßig gegeben sein. Man denke etwa 
an die Bank, die auf Anweisung der anweisenden Schuldnerin an den 
Anweisungsempfänger ( als Gläubiger der Anweisenden ) leistet.1328 So-
fern die Geldschuld Bringschuld ist,1329 wird die angewiesene Bank als 
Erfüllungsgehilfin der anweisenden Schuldnerin tätig.1330 Als bloß ver-
längerter Arm der Anweisenden kann die Angewiesene dann aber den-
noch nicht angesehen werden und auch von einer – zumindest berei-
cherungsrechtlich – unproblematischen Situation kann nicht die Rede 
sein. Die Gehilfeneigenschaft im Grundverhältnis kann daher kein ent-
scheidendes Kriterium für die Abgrenzung zwischen Anweisung und 
bloßem Einsatz von Hilfspersonen sein. Stattdessen soll für die Abgren-
zung im Folgenden auf die im Zusammenhang mit der bereicherungs-
rechtlichen Lehre entwickelten Argumente Selbständigkeit, Leistungs-
zweck und Involvierung eigenen Vermögens Bezug genommen werden.

Zu nennen ist zunächst die Selbständigkeit bzw Unselbständigkeit 
der Mittelsperson. Eine unselbständige Gehilfin wird dabei typischer-
weise im Namen der Geschäftsherrin tätig werden – bei der Stellver-
tretung ist dies sogar Voraussetzung. Bei der Anweisung müssen Zu-
wendung und Einhebung im Einlösungsverhältnis aber jedenfalls im 
eigenen Namen erfolgen. Knüpft man am Leistungsbegriff an, so ist 
bei der Anweisung eine Zuwendung der Angewiesenen an den Anwei-
sungsempfänger gegeben, während bei der bloßen Hilfsleistung schon  
 

1326 Reuter / Martinek, Bereicherung II 177.
1327 So auch Voser, Bereicherungsansprüche 21. Vgl auch Wolf, Drittleistung 23 Fn 18.
1328 Siehe Voser, Bereicherungsansprüche 21.
1329 Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 17.
1330 Voser, Bereicherungsansprüche 21; Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 

III Rz 1 / 17.
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die Zuwendung nicht durch einen Dritten, sondern durch die Schuldne-
rin selbst ( wenn auch mit Hilfe der Hilfsperson ) vorgenommen wird.1331 
Die Angewiesene erbringt anweisungsgemäß im eigenen Namen, aber 
für Rechnung der Anweisenden eine Zuwendung im Einlösungsverhält-
nis, ohne dass dafür gegenüber dem Anweisungsempfänger ein eigener 
Rechtsgrund bestünde. Dasselbe gilt für den Anweisungsempfänger; 
dieser hebt die Zuwendung anweisungsgemäß im eigenen Namen aber 
auf Rechnung der Anweisenden ein. Anders ist dies beim bloßen Ein-
satz von Hilfspersonen. Dort ist die Hilfsperson lediglich verlängerter 
Arm der Schuldnerin und unterstützt bloß eine Leistung der Schuldne-
rin mit entsprechender, auf das Valutaverhältnis gerichteter, Leistungs-
zweckbestimmung derselben.1332 Gleichzeitig erbringt die Hilfsperson 
aber auch eine Leistung an ihre Geschäftsherrin, die Schuldnerin. Ob-
wohl beim Leistungsinhalt von Deckungsverhältnis und Valutaverhält-
nis hier typischerweise Abweichungen bestehen,1333 kommt es auch 
beim Einsatz von Hilfspersonen zu einer Doppelwirkung. Das Verhält-
nis zwischen Gläubigerin und Schuldnerin und jenes zwischen Schuld-
nerin und ihrer Hilfsperson werden gleichzeitig abgewickelt. Allerdings 
soll keine eigene Zuwendung der Hilfsperson an die Gläubigerin statt-
finden. Bei diesem an den Leistungsbegriff anknüpfenden Beobach-
tungen handelt es sich aber wohl eher um eine Umschreibung des Er-
gebnisses der Abgrenzung, denn um eine Erklärung des Unterschieds 
zwischen den beiden Fallgruppen.

Heranzuziehen ist daher darüber hinaus der Aspekt des Einsatzes 
eigenen Vermögens der Angewiesenen. Bereits Salpius hat darauf hin-
gewiesen, dass eine Delegation dann nicht vorliegt, wenn das Vermö-
gen der Angewiesenen gar nicht vermindert wird.1334 Zur Zahlungsan-
weisung verweist er auf das Beispiel einer Person B, die einen in ihrem 
Eigentum stehenden Geldbetrag in einem geschlossenen Beutel bei ei-
ner anderen Person A zur Verwahrung gegeben hat und nun A auffor-
dert, den Beutel an einen Dritten C auszuhändigen. Eine Delegation 
liege nicht vor, da das Eigentum unmittelbar von B auf C übergehe, ohne 

1331 Reuter / Martinek, Bereicherung II 177.
1332 Gernhuber, Erfüllung 430.
1333 So wird etwa im Falle eines Werkvertrages die Schuld der Schuldnerin regelmäßig 

aus einer Kombination aus Arbeitsleistung und Material bestehen, letzteres aber 
von der Leistung der Hilfsperson an ihre Geschäftsherrin, die Schuldnerin, nicht 
erfasst sein.

1334 Salpius, Novation 55.
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dass A daran beteiligt wäre. Bei der Zahlungsanweisung hingegen gehe 
das Eigentum von der Angewiesenen A auf den Anweisungsempfänger C 
über. Das Beispiel zeigt, dass immer dann, wenn im Einlösungsverhält-
nis dem Anweisungsempfänger ein Vermögensgut zugewendet werden 
soll, die Anknüpfung an die Einbeziehung eigenen Vermögens der An-
gewiesenen ein taugliches Abgrenzungskriterium zur direkten Leistung 
unter Hinzuziehung einer Hilfsperson bietet.1335 Für die überwiegende 
Zahl der Fälle liegt daher ein klares Abgrenzungskriterium vor.

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine Anweisung nicht not-
wendigerweise auf eine derartige Übertragung eines Vermögensgutes 
gerichtet sein muss. Vielmehr kommt nach der Vorstellung der Verfas-
ser der dritten Teilnovelle für das österreichische Recht eine Anweisung 
auf jede Art von Leistung, also etwa auch auf Handlungen oder Unter-
lassungen, in Frage.1336 Auch im schweizerischen Recht wird dies zum 
geltenden Recht vertreten. In Deutschland kommt in diesen Fällen eine 
Anweisung nach den §§ 783 ff BGB nicht in Betracht. Ob eine Anweisung 
im weiteren Sinne gegeben sein könnte, ist zwar zweifelhaft, aber im-
merhin vorstellbar.1337 Soweit eine bloße Arbeitsleistung als Gegenstand 
einer Anweisung in Betracht kommt, kann es dann aber nicht darauf 
ankommen, dass ein von der Arbeitsleistung verschiedener Vermögens-
gegenstand 1338 der Angewiesenen miteinbezogen wird, ist ein solcher 
doch von vorne herein gar nicht Gegenstand der Anweisung. Vielmehr 
ist zu prüfen, ob die fragliche Arbeitsleistung der Vermögenssphäre der 
Angewiesenen zuzurechnen ist. Beim bloßen Gehilfeneinsatz ist dies 
schon deshalb nicht der Fall, weil die Leistungserbringung durch die 
Arbeitnehmerin typischerweise nicht nur auf Rechnung der Arbeitgebe-
rin, sondern auch wirtschaftlich unselbständig, also im Namen und auf 
Risiko der Arbeitgeberin, erfolgt. Vor diesem Hintergrund ist eine Zu-
rechnung der Arbeitsleistung zur Vermögenssphäre der Arbeitgeberin 

1335 Die von Voser, Bereicherungsansprüche 20 f, genannten Beispiele der Banküber-
weisung und der Einbaufälle betreffen auch Szenarien, in denen zumindest auch 
Vermögensgüter übertragen werden.

1336 HHB 286. Siehe oben III.A.3.c ).
1337 Siehe oben III.A.3.c ).
1338 Nach dem weiten Sachbegriff des österreichischen Rechts ( siehe dazu Koziol in 

FS Canaris 80, 1087 ff ) kann auch eine Arbeitsleistung als Sache bzw Vermögensgut 
der Angewiesenen verstanden werden. Für einen weiteren, nicht gegenstandsbezo-
genen Vermögensbegriff, der auch Arbeitsleistungen umfasst, tritt zum deutschen 
Bereicherungsrecht Jahn, Bereicherungsausgleich 135 ff, ein.
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gerechtfertigt.1339 Im Fall der auf eine Arbeitsleistung gerichteten Anwei-
sung handelt die Angewiesene hingegen im eigenen Namen, sie erbringt 
auf eigenes wirtschaftliches Risiko eine Zuwendung an den Anweisungs-
empfänger. So könnte etwa eine Person das Abschleifen eines Zauns 
schulden 1340 und in der Folge eine Dritte anweisen, im eigenen Namen, 
aber auf ihre Rechnung den Zaun zu schleifen und zugleich ihre Gläu-
bigerin ermächtigen, die Arbeitsleistung von der Angewiesenen entge-
genzunehmen.1341 Selbst wenn die Zuwendung der Angewiesenen daher 
im Einsatz ihrer Arbeitskraft besteht, muss diese doch ihrer Vermögens-
sphäre zugerechnet werden, wenn sie das wirtschaftliche Risiko der Zu-
wendung trägt, sodass hier kein bloßer Gehilfeneinsatz gegeben ist, der 
zur vereinfachten Behandlung als zweipersonales Verhältnis Anlass ge-
ben würde. Dies gilt unabhängig davon, dass die Angewiesene hier ohne 
Weiteres als Erfüllungsgehilfin der Anweisenden anzusehen ist. Der Ein-
satz von Arbeitskraft als Zuwendungsgegenstand im Einlösungsverhält-
nis kann daher nicht stets automatisch der Vermögenssphäre des Ge-
schäftsherrn zugerechnet werden.1342 Insofern kann die Selbständigkeit 
der Angewiesenen doch als Kriterium herangezogen werden, wenn auch 
nicht als Selbständigkeit im Sinne von Weisungsfreiheit, sondern viel-
mehr im Sinne einer Tätigkeit für eigenes wirtschaftliches Risiko.

Die Tatsache, dass die Anweisung nicht nur auf die Zuwendung ei-
nes Vermögensgutes gerichtet sein kann, führt aber auch dazu, dass 
selbst dann eine Anweisung gegeben sein kann, wenn in nur einem der 
Grundverhältnisse ein Vermögensgut übertragen werden soll. Dies ist 
etwa dann der Fall, wenn die Verwahrerin einer Sache von deren Eigen-
tümerin angewiesen wird, die Sache an ihren Verkäufer herauszuge-
ben. Eine Anweisung kann dann lediglich bezüglich der Herausgabe der 
Sache vorliegen, während bezüglich der Eigentumsübertragung eine 
Anweisung mangels diesbezüglicher Übereinstimmung der Grundver-
hältnisse ausscheidet. Bezüglich der Eigentumsübertragung ist die zur 

1339 Generell für eine Zuordnung des Arbeitnehmers zum Vermögen des Geschäfts-
herrn Reuter / Martinek, Bereicherung II 177. AA Jahn, Bereicherungsausgleich 21, 
135 ff, 230.

1340 Das Beispiel ist an das von Larenz, Schuldrecht I 14 § 18 I 5, und Bydlinski, System 
251, im Zusammenhang mit den Erfüllungstheorien verwendete Beispiel des Strei-
chens eines Zaunes angelehnt.

1341 Beim bloßen Einsatz von Hilfspersonen ist eine derartige Ermächtigung hingegen 
nicht erforderlich, da dann ja ohnedies die Schuldnerin selbst ( durch ihre Hilfs-
person ) leistet.

1342 Vgl aber Reuter / Martinek, Bereicherung II 177 f.
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Herausgabe Angewiesene daher in diesem Fall tatsächlich lediglich als 
verlängerter Arm der Anweisenden anzusehen, während bezüglich der 
Herausgabe sehr wohl eine anweisungsgemäße Zuwendungserbrin-
gung im Einlösungsverhältnis in Betracht kommt.1343

Obwohl der Fokus primär auf dem Einsatz von Hilfspersonen für 
die Erbringung der Leistung aus dem Valutaverhältnis lag, kommt der 
Einsatz von Hilfspersonen auch bei der Entgegennahme einer Leistung 
aus dem Deckungsverhältnis in Betracht. Die Abgrenzungsschwierig-
keiten zur Anweisung können unter Berücksichtigung derselben Kri-
terien gelöst werden, wie beim Einsatz von Hilfspersonen bei der Leis-
tungserbringung. Von reinen Hilfstätigkeiten ist dann auszugehen, 
wenn keine Zuwendung an die Hilfsperson der Gläubigerin erfolgt, son-
dern direkt der Gläubigerin zugewendet wird. Dies ist etwa bei Stellver-
tretern, Empfangsboten oder Besitzdienern der Fall.1344 Demgegenüber 
empfängt der Anweisungsempfänger selbst eine Zuwendung der Ange-
wiesenen und zwar in sein eigenes Vermögen.

5.  Abgrenzung der Anweisung von der Zahlstelle

Auch eine Zahlstelle kann bloße Hilfstätigkeiten vollziehen. Ist sie nicht 
mit ihrem eigenen Vermögen einbezogen, sondern gleichsam nur ver-
längerter Arm der Gläubigerin, wenn etwa der Angestellte des Gläubi-
gers die Leistung in Empfang nimmt, so liegt kein problematisches ech-
tes Dreiecksverhältnis vor. Daraus lässt sich freilich nicht ableiten, dass 
dann, wenn die Zahlstelle mit ihrem eigenen Vermögen involviert sein 
sollte, wie dies etwa bei einer Bank als Zahlstelle der Gläubigerin der 
Fall ist,1345 eine Anweisung vorliegt. Unterschiede zwischen Anweisung 
und Zahlstelle werden insbesondere im schweizerischen Recht hervor-
gehoben. Betont wird dabei zum einen, die Zahlstelle sei nicht berech-
tigt, die Leistung einzufordern.1346 Teilweise wird dabei ausdrücklich 
an das durch Akzept begründete abstrakte Forderungsrecht des Anwei-
sungsempfängers angeknüpft.1347 Ein solches kommt demnach für die 

1343 Siehe dazu näher unten III.I.2.c ) ( iii ).
1344 Vgl Gernhuber, Erfüllung 499.
1345 Voser, Bereicherungsansprüche 15; aA Gernhuber, Erfüllung 492 f.
1346 Gautschi, Berner Kommentar Vor Art 466 Rz 4e; Voser, Bereicherungsansprüche 15 

Fn 88.
1347 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 OR Rz 11; Beyeler, Handkommentar 3 

Art 466 OR Rz 20.
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Zahlstelle nicht in Betracht. Wie bereits gezeigt werden konnte, ist der 
Anweisungsempfänger freilich auch bei einer nicht angenommenen 
Anweisung ermächtigt, die Angewiesene zur Zuwendungserbringung 
aufzufordern.1348 Auch das ist bei der Zahlstelle nicht der Fall, zielt die 
Vereinbarung einer solchen doch darauf ab, der Schuldnerin eine Leis-
tung auch an die Zahlstelle zu ermöglichen. Von diesem Unterschied 
bei den Befugnissen der Zahlstelle abgesehen wird – insbesondere in 
der älteren Lehre – zum anderen auch argumentiert, die Zahlstelle be-
ruhe auf vertraglicher Vereinbarung, es liege daher eine unentziehbare 
Befugnis der Schuldnerin vor, sich durch Leistung an einen Dritten, die 
Zahlstelle, zu befreien,1349 während die Unentziehbarkeit dieses Rechts 
in der jüngeren Lehre bezweifelt wird.1350 Jedenfalls kommt aber auch 
eine einseitige Zahlstellenermächtigung in Betracht, zu der ausgeführt 
wird, sie bewirke eine der Anweisung ähnliche Ermächtigung.1351 Zum 
deutschen Recht wird ebenfalls vertreten,1352 die Anweisung sei keine 
solutionis causa adiectio.1353

Auch im österreichischen Recht kann eine Zahlstelle benannt wer-
den. Der Gläubiger kann dem Schuldner das Recht einräumen oder die-
sen immerhin widerruflich ermächtigen, schuldbefreiend statt an ihn 
an einen Dritten zu leisten.1354 Überwiegend wird davon ausgegangen, 
dass die bloße Benennung einer Zahlstelle keine Anweisung darstellt.1355 
Der OGH betont in diesem Zusammenhang, der bei der Anweisung vor-
liegenden doppelten Ermächtigung entsprächen auch zwei Leistungs-

1348 Siehe dazu oben III.A.2.f ).
1349 In diesem Sinne Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 466 OR Rz 18; Gaut-

schi, Berner Kommentar Vor Art 466 Rz 4e; von Tuhr / Escher, Allgemeiner Teil II 21.
1350 Bucher, Obligationenrecht AT 481 Fn 52; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 466 

OR Rz 11.
1351 von Tuhr / Escher, Allgemeiner Teil II 21 Fn 28.
1352 RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 4. Vgl auch Soergel / Schnauder, BGB 13 Vor §§ 783 ff 

Rz 24.
1353 Diese ist im BGB nicht ausdrücklich geregelt, aber nach den Materialien zweifellos 

zulässig ( Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse I § 267, 176 ). Zur Qualifi-
kation der Anweisung als Empfangsermächtigung iSd §§ 362 Abs 2, 185 BGB siehe 
oben bei Fn 381.

1354 Ehrenzweig, System II / 1 2 318; Mayrhofer, Schuldrecht AT 565.
1355 OGH 5 Ob 512  /  88, ÖBA 1988, 926; 3 Ob 66  /  02 f, RdW 2003, 562 = NZ 2004, 159 = ÖBA 

2004, 62; 9 Ob 102  /  06 z, JBl 2007, 455 mit Anm von Dullinger; 8 Ob 29  /  09 m, EvBl 
2009 / 143; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1400 Rz 1; Heidinger in Schwimann / Kodek, 
ABGB 4 § 1400 Rz 2; Rudolf in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 
§ 1400 Rz 1; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 161 Fn 2. AA Spielbüchler in Klang, ABGB 3 
§ 1400 Rz 8; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 7.
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akte: Die Angewiesene erbringe mit der Zahlung eine Leistung an die 
Anweisende und diese leiste gleichzeitig an den Anweisungsempfänger. 
An der letztgenannten Leistung soll es bei der Benennung einer Zahl-
stelle fehlen, weshalb die bloße Benennung einer Zahlstelle keine An-
weisung darstelle. Dieser Ansatz ist jedoch, wie Spielbüchler zu Recht 
hervorhebt, problematisch,1356 da bei der Anweisung verschiedenste 
Arten von Valutaverhältnissen in Betracht kommen,1357 etwa auch ein 
Inkassoauftrag, bei dem der Anweisungsempfänger das Erhaltene an 
die Anweisende herauszugeben hat.1358 Bei der Anweisung kommt die 
anweisungsgemäße Zuwendung daher zwar typischerweise dem Anwei-
sungsempfänger zugute, darauf kommt es aber gerade nicht an. Dass 
die anweisungsgemäße Zuwendung nicht im Interesse des Anweisungs-
empfängers erfolgt ist, kann somit, wie Spielbüchler zu Recht festhält, 
kein Grund sein, das Vorliegen einer Anweisung zu verneinen.1359

Obwohl somit die Zahlstellenermächtigung eine der Anweisung 
entsprechende Struktur aufweist, liegt dennoch nicht, wie Spielbüchler 
argumentiert,1360 ein Bilderbuchfall der Anweisung vor. Dass der An-
weisungsempfänger nicht im eigenen Interesse, sondern in jenem der 
Anweisenden tätig wird, ist gerade nicht typisch für die Anweisung.1361 
Nimmt der Anweisungsempfänger die Leistung im Interesse der Anwei-
senden entgegen, so besteht auch kaum Bedarf, zwischen selbständi-
gen und unselbständigen Zahlstellen zu unterscheiden.1362 Dementspre-
chend wird bereicherungsrechtlich der Fall der Einzahlung bei einer 
Bank als Zahlstelle auch als unproblematisches unechtes Dreiecksver-
hältnis charakterisiert.1363

1356 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 8.
1357 Das Valutaverhältnis muss also nicht auf Zahlung an den Anweisungsempfänger 

gerichtet sein. Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 8 Fn 27.
1358 Siehe dazu bereits Salpius, Novation 57; Schey, Obligationsverhältnisse 485.
1359 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 8 Fn 27.
1360 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 8.
1361 In diesem Sinne bereits Schey, Obligationsverhältnisse 487.
1362 Vgl bereits F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 333. Vgl weiters Spielbüchler in Klang, 

ABGB 3 § 1400 Rz 8 Fn 28.
1363 Voser, Bereicherungsansprüche 19, wo die Bezahlung an eine Bank als Zahlstelle als 

unechtes Dreiecksverhältnis eingeordnet wird.
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H.  Konstruktionsfragen

Wie sich im Rahmen der bisherigen Untersuchung gezeigt hat, beruht 
die Anweisung auf zwei einseitigen Willenserklärungen, durch die der 
Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger die Rechtsmacht ein-
geräumt wird, im Einlösungsverhältnis ohne eigenen Rechtsgrund 
eine reale Zuwendung zu erbringen bzw entgegenzunehmen, die so-
dann für das jeweilige Grundverhältnis mit der Anweisenden wirkt. Die 
Anweisung verändert daher die Grundverhältnisse insoweit, als eine 
Abwicklung im Einlösungsverhältnis möglich wird. Da mit den Er-
mächtigungen alleine weder Verpflichtungen der Ermächtigten noch 
Zuwendungen an diese verbunden sind, reichen einseitige Willenser-
klärungen der Anweisenden zu deren Begründung aus.1364 Mit Zugang 
dieser einseitigen Willenserklärungen ist die Doppelermächtigung er-
teilt. Diese ist in ihrem Bestand nicht davon abhängig, dass sich die 
Angewiesene oder der Anweisungsempfänger mit ihrer jeweiligen Er-
mächtigung einverstanden erklären, sich zur Befolgung der Anweisung 
verpflichten oder sie befolgen. Auch wenn Angewiesene und Anwei-
sungsempfänger die Anweisung ignorieren, liegt dennoch eine Doppel-
ermächtigung vor. Die Ermächtigung besteht somit unabhängig von 
der weiteren Reaktion der Angewiesenen und des Anweisungsempfän-
gers.1365 Insoweit ist die Anweisung der Vollmacht vergleichbar.1366

Zwar kommt im österreichischen und schweizerischen Recht eine 
Pflicht der Angewiesenen zur Befolgung der Anweisung in Betracht und 
darüber hinaus kann auch eine Annahmeobliegenheit des Anweisungs-
empfängers gegeben sein. Davon abgesehen sind Wirkungen der Anwei-
sung, die über die Doppelermächtigung selbst hinausgehen, aber, wie 
sich im Rahmen der beiden vorangehenden Abschnitte  1367 gezeigt hat, 
auch vom Willen der Angewiesenen bzw des Anweisungsempfängers 
abhängig.1368 Zusätzliche, über die bloße Einräumung von Rechtsmacht 
hinausgehende Wirkungen der Anweisung setzen daher grundsätzlich 
die Mitwirkung der Angewiesenen bzw des Anweisungsempfängers – 

1364 Siehe dazu oben I.A bei Fn 774.
1365 Zur Möglichkeit eines Verzichts auf die Ermächtigung siehe unten V.A.3 bei Fn 2297 

sowie V.D.
1366 Vgl Düringer-Hachenburg / Breit, HGB § 363 Anm 2. Auf die Verwandtschaft zur Voll-

macht weist etwa auch Planck / Landois, BGB 4 Vor Anweisung Anm I.1 hin.
1367 Siehe oben III.F und III.G.
1368 Siehe dazu insbesondere oben III.F.3.
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und sei es auch nur die Entgegennahme der Anweisung – voraus. Damit 
die der Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger erteilte Rechts-
macht auch tatsächlich Rechtswirkungen entfalten kann, müssen diese 
Wirkungen daher typischerweise auch vom Willen der Angewiesenen 
bzw des Anweisungsempfängers getragen sein.

Angesichts der Bedeutung des Willens auch der Angewiesenen und 
des Anweisungsempfängers für die weiteren Wirkungen der Anweisung, 
stellt sich die Frage, was daraus für die Rechtsnatur der Anweisung ab-
zuleiten ist, wobei zwischen der Situation vor und nach Vollzug der An-
weisung zu unterscheiden ist.

1.  Rechtsnatur der Anweisung bei Zustimmung  
vor Vollzug der Anweisung

Bereits an früherer Stelle konnte geklärt werden, dass das bloße Einver-
ständnis des Anweisungsempfängers mit der Abwicklung seines Grund-
verhältnisses mit der Anweisenden im Wege der Anweisung nichts am 
einseitigen Charakter der Anweisung ändert.1369 Die Ermächtigung wird 
von diesem Einverständnis nicht berührt. Allerdings sind mit diesem 
Einverständnis ( Anzeige ) Pflichten des Anweisungsempfängers verbun-
den. Diese beruhen jedoch gerade nicht auf einem Vertrag zwischen 
Anweisender und Anweisungsempfänger, sondern werden vielmehr mit 
der bona fides begründet.1370

Sowohl für den Anweisungsempfänger als auch für die Angewie-
sene besteht aber die Möglichkeit, sich gegenüber der Anweisenden 
zur Befolgung der Anweisung zu verpflichten, wobei dies bereits vorab 
im Deckungsverhältnis oder aber auch erst nach Erteilung der Anwei-
sung vereinbart werden kann.1371 Eine derartige Pflichtübernahme lässt 
sich nicht mehr mit der bona fides rechtfertigen, sondern setzt einen 
Vertrag zwischen der Anweisenden auf der einen und der Angewiese-
nen bzw dem Anweisungsempfänger auf der anderen Seite voraus. In 
diesem Sinne hat bereits Salpius auf die Möglichkeit der Übernahme 

1369 Siehe dazu oben III.B.1.
1370 Siehe etwa Mugdan, Materialien II 316, 1264; von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 28 f.
1371 Im Gegensatz zum Valutaverhältnis, in dem das Einverständnis des Anweisungs-

empfängers mit einer Abwicklung des Grundverhältnisses keine Verpflichtung zur 
Befolgung der Anweisung mit sich bringt, führt ein Einverständnis der Angewie-
senen mit der Anweisung sehr wohl zu einer Befolgungspflicht. Siehe dazu näher 
oben III.F.1 sowie III.F.3.
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einer Verpflichtung zur Befolgung der Anweisung hingewiesen. Er qua-
lifiziert diese als vertragliche Verpflichtung, die seines Erachtens aber 
außerhalb des iussus liegt.1372 Auch in den Erläuterungen zu Kübels Teil-
entwurf heißt es in diesem Zusammenhang, es werde ein Schuldver-
hältnis begründet.1373 Dies bedeutet freilich nicht, dass durch die Über-
nahme einer derartigen Befolgungspflicht die Anweisung selbst zum 
Vertrag wird.1374 Die Einräumung der Ermächtigung ist ja, wie bereits 
ausgeführt wurde, nicht davon abhängig, dass sich eine oder beide Er-
mächtigten zu deren Befolgung verpflichten, sondern hat davon unab-
hängig Bestand.1375 Da die Doppelermächtigung lediglich Rechtsmacht 
einräumt, ändert sie sich nicht durch eine Verpflichtung, diese Rechts-
macht auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen.1376 Die Einräumung 
der Ermächtigung bleibt daher auch dann einseitige Willenserklärung, 
wenn sich die Angewiesene oder der Anweisungsempfänger zu ihrer 
Befolgung verpflichtet haben sollten.

Nun könnte argumentiert werden, wenn der einseitigen Einräu-
mung von Rechtsmacht die Übernahme einer Verpflichtung zur In-
anspruchnahme dieser Rechtsmacht folge, sei eben in der Anweisung 
nicht nur eine Ermächtigung gelegen, sondern zugleich auch ein An-
trag auf Abschluss eines Anweisungsvertrages. Sobald sich die Ange-
wiesene oder der Anweisungsempfänger zur Befolgung der Anweisung 
verpflichte, komme dieser Anweisungsvertrag zustande. Damit wäre zu 
Recht die Bedeutung der Willensübereistimmung zwischen Anweisen-
der auf der einen und Angewiesener bzw Anweisungsempfänger auf 
der anderen Seite betont. Zugleich aber würde die Natur der Anweisung 
als – von den Grundverhältnissen zu unterscheidender – auf einseitigen 
Erklärungen beruhender ( Doppel ) Ermächtigung vernachlässigt 1377 und 

1372 So bereits Salpius, Novation 67, 477.
1373 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-

sung § 226, 10. Im Zweifel war nach § 226 des Teilentwurfs die Angewiesene der 
Anweisenden wie eine Beauftragte verpflichtet.

1374 So bereits Düringer-Hachenburg / Breit, HGB § 363 Anm 3.
1375 Salpius, Novation 67 f, 477.
1376 Nach der Vorstellung Salpius’ lagen hingegen bei der Anweisung zwei Realverträge 

vor, sodass eine Verpflichtung zur Befolgung vorab jedenfalls nur einen Vorvertrag 
darstellen kann. Siehe Salpius, Novation 67 f.

1377 Auch bei der Vollmacht wird ja nicht aus der einseitigen Erklärung ein Vollmachts-
vertrag, nur weil sich die Bevollmächtigte dazu verpflichtet, in Ausübung der Voll-
macht tätig zu werden; diese Verpflichtung wird vielmehr dem Grundverhältnis 
zwischen Vollmachtgeberin und Bevollmächtigter zugewiesen.
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zu wenig berücksichtigt, dass es sich bei der Anweisung um ein bloßes 
Abwicklungsinstrument handelt, dem kein eigener Rechtsgrund zu-
grunde liegt. Zudem wäre durch die Bejahung eines Anweisungsvertra-
ges auch wenig gewonnen, da sich für die Doppelermächtigung selbst 
ja aus der Zustimmung seitens der Angewiesenen bzw des Anweisungs-
empfängers keine Konsequenzen mehr ergeben.

Wenn die Übernahme einer Befolgungspflicht nicht zu einem An-
weisungsvertrag führt, stellt sich aber die Frage, wie eine Verpflichtung 
zur Befolgung der Anweisung sonst einzuordnen ist. Um dies zu klären, 
ist daran anzuknüpfen, wo sich die von der Angewiesenen oder dem 
Anweisungsempfänger übernommene Verpflichtung auswirkt. Dies ist 
ausschließlich in den Grundverhältnissen der Fall.1378 Hat sich etwa die 
Angewiesene verpflichtet, die Anweisung zu befolgen, so ist dies eine 
Verpflichtung gegenüber ihrer Vertragspartnerin aus dem Deckungs-
verhältnis, der Anweisenden. Aufgrund dieser Verpflichtung kann die 
Anweisende nun von der Angewiesenen die Zuwendungserbringung an 
den Anweisungsempfänger fordern. Zudem ist eine Zuwendungserbrin-
gung direkt an die Anweisende dann nicht mehr als vertragsgemäße 
Leistung im Deckungsverhältnis anzusehen.1379 Durch die Übernahme 
der Befolgungspflicht seitens der Angewiesenen ändert sich also das 
Deckungsverhältnis. Dasselbe lässt sich für das Valutaverhältnis fest-
stellen.1380 Auch hier kann sich der Anweisungsempfänger zur Einhe-
bung bzw zur Entgegennahme der Zuwendung von der Angewiesenen 
verpflichten.1381 Er hat dann eine Verpflichtung gegenüber seiner Ver-
tragspartnerin aus dem Valutaverhältnis, der Anweisenden, übernom-
men und kann auch eine ihm im Valutaverhältnis allenfalls geschuldete 

1378 An der Ermächtigung ändert sich hingegen nichts.
1379 Verlangt hingegen die Anweisende von der Angewiesenen eine direkte Leistung im 

Deckungsverhältnis, so ist dies als Widerruf der Anweisung anzusehen, der nicht 
uneingeschränkt zulässig ist und jedenfalls dann nicht mehr in Betracht kommt, 
wenn die Angewiesene die Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger ak-
zeptiert oder die reale Zuwendung im Einlösungsverhältnis erbracht hat. Siehe 
dazu unten Fn 2240 sowie allgemein zum Widerruf unten V. Ist die Ermächtigung 
zur realen Zuwendungserbringung im Einlösungsverhältnis aber durch gültigen 
Widerruf weggefallen, so fällt natürlich auch eine allfällige Pflicht zur Befolgung 
der Anweisung dahin.

1380 Schon Koziol, JBl 1977, 620, spricht im Zusammenhang mit der Anweisung von ei-
ner Änderung der Schuldverhältnisse.

1381 Wenn die Angewiesene die Zuwendung dem Anweisungsempfänger ordnungsge-
mäß anbietet, trifft diesen allerdings jedenfalls bei der Anweisung zur Zahlung 
bereits aus dem Valutaverhältnis eine Obliegenheit zur Entgegennahme.
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Leistung – jedenfalls zunächst 1382 – nicht mehr von der Anweisenden 
einfordern.1383

Die Anweisung bewirkt also nicht nur die Einräumung von Rechts-
macht, sondern sie enthält gleichzeitig auch einen Antrag auf Änderung 
des bestehenden ( bzw wenn ein solches noch nicht bestehen sollte, auf 
Abschluss eines neuen ) Grundverhältnisses. Im Ergebnis beruht daher 
eine Verpflichtung zur Befolgung der Anweisung sehr wohl auf einer 
vertraglichen Vereinbarung. Diese wird von den Parteien der jeweili-
gen Ermächtigungsbeziehung ( also von Anweisender und Angewiese-
ner oder Anweisender und Anweisungsempfänger ) geschlossen. Aller-
dings handelt es sich bei dieser Vereinbarung nicht um eine Ergänzung 
oder Erweiterung der – unverändert fortbestehenden – Ermächtigung, 
sondern vielmehr um eine Modifikation des jeweiligen Grundverhält-
nisses. Die Angewiesene oder der Anweisungsempfänger haben sich 
mit der Anweisenden geeinigt, ihr Grundverhältnis im Wege der An-
weisung abzuwickeln und sind daher auf Basis der Willensübereinstim-
mung mit der Anweisenden zur Befolgung der Anweisung verpflichtet. 
Die Übernahme einer Verpflichtung zur Befolgung der Anweisung führt 
daher keinen Anweisungsvertrag herbei, sehr wohl aber bewirkt sie eine 
Modifikation des jeweiligen Grundverhältnisses.1384 In diesem Sinne 
wird etwa auch zum schweizerischen Recht vertreten, die Angewiesene 
könne eine Verpflichtung zur Befolgung der Anweisung im Deckungs-
verhältnis übernehmen.1385

Da diese Vereinbarung einer Pflicht zur Befolgung der Anweisung 
somit Teil des Grundverhältnisses ist und nicht der Anweisung als Dop-
pelermächtigung zugeordnet werden kann, ist die Verpflichtung auch 

1382 Siehe dazu näher oben III.F.2.a ).
1383 Auch hier gilt natürlich, dass die Verpflichtung vom Fortbestand der Anweisung 

abhängig ist.
1384 Vgl auch Raab, Austauschverträge 17, 36, der sich aber wohl nur auf eine vorab 

übernommene Verpflichtung bezieht. Abzulehnen ist hingegen Raabs Ansatz, dass 
dadurch die Ermächtigung ihre Unabhängigkeit von der Gültigkeit der Grundver-
hältnisse ( Raab spricht von Abstraktheit ) verliere bzw zum ermächtigenden Ver-
trag zugunsten Dritter werde. Die Befolgung der Anweisung erfolgt nämlich unab-
hängig vom Bestand einer Befolgungspflicht ohne eigenen Rechtsgrund zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger für Rechnung der Anweisenden, sodass 
nachträglich hervorkommende Mängel der Grundverhältnisse lediglich in diesen 
geltend gemacht werden können. Zur Abgrenzung zum Vertrag zugunsten Dritter 
siehe näher unten VI.

1385 Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 15 f; Tevini, Commentaire Romand Art 468 
CO Rz 2 f.
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nicht, wie die Ermächtigungen selbst, von der Gültigkeit der Grundver-
hältnisse unabhängig. Ist daher das fragliche Grundverhältnis ungültig, 
so fällt auch die Verpflichtung der Angewiesenen bzw des Anweisungs-
empfängers zur Befolgung der Anweisung dahin und die Anweisende 
kann sich nicht mehr auf diese Verpflichtung berufen.

Eine derartige Vertragsänderung muss zudem nicht in beiden 
Grundverhältnissen gegeben sein. Möglich ist vielmehr auch, dass sich 
nur die Angewiesene oder nur der Anweisungsempfänger zur Befolgung 
der Anweisung verpflichtet.

Hinzuweisen ist an dieser Stelle auch noch auf den im österreichi-
schen und schweizerischen Recht vorgesehenen Fall einer gesetzlich 
normierten Befolgungspflicht für die Anweisung.1386 

In diesen Fällen einer Anweisung auf Schuld hat die Angewiesene 
nicht aus freiem Willen eine Verpflichtung gegenüber der Anweisen-
den zur Befolgung übernommen. Vielmehr führt hier eine ausdrück-
liche gesetzliche Anordnung dazu, dass die Angewiesene der Anwei-
senden gegenüber verpflichtet wird, der Anweisung Folge zu leisten. 
Die Materialien zur dritten Teilnovelle formulieren dies so, dass die 
Angewiesene gegenüber der Anweisenden zur » Annahme « verpflichtet 
ist.1387 Gedacht ist demnach an eine Verpflichtung der Angewiesenen, 
der Modifikation des Grundverhältnisses zuzustimmen. Im Ergebnis 
führt die gesetzliche Befolgungspflicht freilich dazu, dass die Gläubige-
rin eines bestehenden Schuldverhältnisses durch einseitige Erklärung, 
nämlich durch die Anweisung, in das Deckungsverhältnis eingreifen 
und dieses so verändern kann, dass die Abwicklung der Grundverhält-
nisse im Einlösungsverhältnis zu erfolgen hat.1388 Der für eine Verän-
derung des Deckungsverhältnisses sonst erforderliche Wille der Ange-
wiesenen wird hier durch die ausdrückliche gesetzliche Normierung 
einer Befolgungspflicht ersetzt, wobei diese damit gerechtfertigt wird, 
dass hier schon nach Treu und Glauben aus dem Deckungsverhältnis 
eine Verpflichtung zur Befolgung bestünde und daher keine stärkere 
Belastung der Angewiesenen erfolge.1389 Letztendlich führt die Anwei-
sung bei der Anweisung auf Schuld daher zu einer Modifikation des 

1386 Siehe dazu näher oben III.E.2.a ).
1387 HHB 288.
1388 Von einer Änderung des Deckungsverhältnisses sprechen auch Heidinger in Schwi-

mann / Kodek, ABGB 4 § 1401 Rz 1; Tevini, Commentaire Romand Art 468 CO Rz 4.
1389 Siehe dazu oben III.E.2.a ) ( iii ).
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Deckungsverhältnisses bezüglich der Abwicklung; diese hat nun im 
Einlösungsverhältnis zu erfolgen.

Auch in diesem Fall ist freilich Abhängigkeit vom Bestand des De-
ckungsverhältnisses gegeben, denn ohne gültiges Schuldverhältnis 
greift die Befolgungspflicht nicht ein, weshalb sich die Anweisende bei 
Ungültigkeit des Deckungsverhältnisses ebenfalls nicht auf die Befol-
gungspflicht berufen kann.

2.  Rechtsnatur der Anweisung bei Vollzug

Eine andere Frage ist demgegenüber jene, wie die Anweisung zu quali-
fizieren ist, wenn sie vollzogen wurde. In diesem Fall haben regelmäßig 
sowohl die Angewiesene als auch der Anweisungsempfänger durch Er-
bringung der realen Zuwendung und deren Einhebung bzw Entgegen-
nahme ihr Einverständnis mit der Anweisung zum Ausdruck gebracht. 
Wiederum stellt sich daher die Frage, was dies für die Rechtsnatur der 
Anweisung bedeutet, insbesondere, ob aus dieser typischerweise gege-
benen Willensübereinstimmung die Vertragsnatur der Anweisung ab-
zuleiten ist.

Die Anweisung bewirkt nicht nur die Einräumung der Ermächtigun-
gen, sondern bezweckt auch deren Vollzug. Die Ermächtigungen sind 
daher keinesfalls Selbstzweck, sondern nur dazu da, durch den Vollzug 
der Anweisung die vereinfachte Abwicklung der Grundverhältnisse zu 
ermöglichen. Noch mehr als im Zusammenhang mit einer Befolgungs-
pflicht ließe sich daher argumentieren, die Anweisung sei ein auf den 
eigenen Vollzug gerichteter Vertragsantrag und die im Vollzug zum 
Ausdruck kommende Zustimmung der Angewiesenen bzw des Anwei-
sungsempfängers mache die Anweisung zu einem Anweisungsvertrag. 
In diesem Sinne qualifiziert Schnauder   1390 die Anweisung als Doppelver-
tragsantrag der Anweisenden. Mit der Anweisung trage die Anweisende 
dem Anweisungsempfänger den Abschluss eines realen Vertrages an, 
wobei die hierfür erforderliche » Leistung « durch die Angewiesene im 
eigenen Namen übermittelt werden solle. Zugleich biete die Anwei-
sende auch der Angewiesenen einen Realkontrakt an, der mit der Aus-
führung der angewiesenen » Leistung « zustande kommen solle. Damit 
werde der Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger jeweils eine 

1390 JZ 2009, 1098 f; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 9 ff.
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Zweckvereinbarung über die allein zwischen diesen vorzunehmende 
Anweisungsleistung ( bzw ein entsprechendes Leistungsversprechen 
gem § 784 BGB ) angetragen. Nach Schnauder kommt man damit zu ei-
ner einheitlichen Vertragskonstruktion.1391

Der Ansatz, die vollzogene Anweisung stelle einen ( Doppel- ) Vertrag 
dar, überzeugt freilich nicht.1392 Maßgeblich sind dafür zunächst die-
selben Argumente, die schon oben im Zusammenhang mit der Über-
nahme einer Befolgungspflicht den Ausschlag gegeben haben: Die 
Anweisung wurde von den Gesetzgebern der drei untersuchten Rechts-
ordnungen als Doppelermächtigung normiert, die als einseitige Wil-
lenserklärung nicht davon abhängig ist, ob sie befolgt wird. Die Er-
mächtigung hat als solche Bestand und räumt der Angewiesenen und 
dem Anweisungsempfänger die Rechtsmacht ein, für Rechnung des je-
weiligen Grundverhältnisses mit der Anweisenden die reale Zuwendung 
im Einlösungsverhältnis zu erbringen bzw einzuheben / in Empfang zu 
nehmen. Damit lässt sich der Gedanke eines Doppelvertragsantrages 
kaum in Einklang bringen.1393 Zudem ist die Anweisung ein reines Ab-
wicklungsinstrument, dem keine eigene causa zugrunde liegen soll, 
was ebenfalls gegen die Bejahung eines eigenen Anweisungsvertrages 
spricht. Problematisch erscheint zudem auch, dass bei diesem Ansatz 
stets eine Zweckvereinbarung für beide Ermächtigungsbeziehungen an-
genommen wird. Wie bereits gezeigt wurde, kommt es aber nur für das 
Deckungsverhältnis auf eine übereinstimmende Zweckbestimmung an, 
nicht hingegen für das Valutaverhältnis.1394 In letzterem kommt eine 
Leistungserbringung im Wege der Angewiesenen daher auch ohne den 
Willen des Anweisungsempfängers in Betracht.1395

Treffender erscheint es daher auch hier darauf abzustellen, wo der 
Vollzug der Anweisung sich auswirkt: Angestrebt wird mit der Anwei-
sung eine vereinfachte Abwicklung der Grundverhältnisse. Eine solche 
Abwicklungsvereinfachung setzt voraus, dass die Anweisung vollzogen 
wird. Ohne Vollzug der Anweisung kann diese die angestrebte Doppel-
wirkung nicht erreichen.1396 Machen Angewiesene und Anweisungs-

1391 Schnauder, JZ 2009, 1099. Vgl auch Weitnauer, FS von Caemmerer 262 f; derselbe, GS 
König 32, 34 f.

1392 Dagegen bereits Düringer-Hachenburg / Breit, HGB § 363 Anm 3.
1393 Kritsch auch BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 73.2.
1394 Siehe oben III.G.2.b ).
1395 Siehe dazu sogleich unten nach Fn 1400.
1396 Salpius, Novation 476 führt in diesem Zusammenhang aus, das frühere Verhältnis 
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empfänger aber von der ihnen eingeräumten Rechtsmacht Gebrauch, 
werden Deckungs- und Valutaverhältnis im kurzen Weg des Einlösungs-
verhältnisses abgewickelt. Jedes der beiden Grundverhältnisse wird 
nunmehr – ( typischerweise ) abweichend von der ursprünglichen Ver-
einbarung – statt durch direkte Leistungserbringung im Grundverhält-
nis durch eine ohne eigenen Rechtsgrund erfolgende reale Zuwendung 
im Einlösungsverhältnis abgewickelt. Die im Einlösungsverhältnis er-
brachte reale Zuwendung wirkt dabei im jeweiligen Grundverhältnis 
wie eine in diesem selbst erbrachte Leistung. Die causa der Leistung 
in den Grundverhältnissen ändert sich nicht, doch wird die außerhalb 
der Grundverhältnisse im Einlösungsverhältnis erbrachte reale Zuwen-
dung den Grundverhältnissen zugerechnet. In den Grundverhältnissen 
wurden also die Person des Erbringers bzw des Empfängers der realen 
Zuwendung geändert.1397 Die Ermächtigungen haben damit ihren Zweck 
erfüllt. Rechtswirkungen außerhalb der Grundverhältnisse kommen 
der Anweisung aber auch bei ihrem Vollzug nicht zu.

Für die Rechtsnatur der Anweisung lässt sich daraus Folgendes ab-
leiten: Mit Einräumung der Ermächtigungen macht die Anweisende 
zugleich deutlich, dass sie sich eine abweichende Abwicklung der 
Grundverhältnisse wünscht; sie fordert die Angewiesene und den An-
weisungsempfänger durch die Anweisung zu einer derartigen modifi-
zierten Abwicklung der Grundverhältnisse auf. So wie die Anweisung 
bei einem erst zugleich mit der Anweisung zu begründenden Grundver-
hältnis als Antrag auf Abschluss eines solchen zu sehen ist,1398 zielt die 
Anweisung bei einem schon bestehenden Grundverhältnis auf eine Än-
derung desselben bezüglich der Abwicklung ab. Insoweit besteht Über-
einstimmung mit dem bereits zur Übernahme einer Befolgungspflicht 
Ausgeführten. Während sich die Angewiesene und der Anweisungs-
empfänger dort aber nur gegenüber der Anweisenden zur Befolgung 
der Anweisung verpflichten, wird mit dem Vollzug der Anweisung die 

der Parteien bleibe unverändert. Eine Änderung ergibt sich aber jedenfalls inso-
weit, als eine abweichende Abwicklung möglich wird. In Frage kommt zudem, wie 
oben unter III.H.1 ausgeführt wurde, eine Modifikation der Grundverhältnisse 
durch Übernahme einer Befolgungspflicht. Auch Salpius ging von der Möglichkeit 
der Vereinbarung einer Befolgungspflicht aus, die er allerdings nicht im Grundver-
hältnis verortete, sondern als von der Anweisung getrenntes pactum de delegando 
ansah. Siehe dazu Salpius, Novation 67. Vgl auch oben bei Fn 361.

1397 Vgl dazu auch Mayer, Anweisung auf Schuld 9, der von einer auf dem Willen der 
Beteiligten beruhenden Einwirkung auf Deckungs- und Valutaverhältnis spricht.

1398 Siehe dazu oben III.E.3.



321H.  Konstruktionsfragen

  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

Modifikation der Abwicklung selbst wirksam und die Grundverhält-
nisse werden durch reale Zuwendungserbringung im Einlösungsver-
hältnis abgewickelt. Die causa der jeweiligen Leistung im Grundver-
hältnis bleibt hingegen jene des Deckungs- bzw Valutaverhältnisses, da 
sich die Änderung auf die reale Abwicklung beschränkt.

Die Anweisung führt somit zu einer doppelten Modifikation der 
Grundverhältnisse.1399 Damit diese Änderungen ihre Wirkungen ent-
falten können, muss die Anweisung vollzogen werden. Typischerweise 
wird der Vollzug der Anweisung vom Willen aller drei Beteiligten ge-
tragen sein. Für das Deckungsverhältnis ist ein auf die Erbringung der 
realen Zuwendung im Einlösungsverhältnis gerichteter übereinstim-
mender Wille der Anweisenden und der Angewiesenen sogar zwingend. 
Nur durch eine übereinstimmende Zweckbestimmung kann die im Ein-
lösungsverhältnis erbrachte Zuwendung als Leistung im Deckungsver-
hältnis wirken. Erbringt die Angewiesene der Ermächtigung entspre-
chend die reale Zuwendung an den Anweisungsempfänger, wird eine 
derartige Willensübereinstimmung typischerweise auch gegeben sein. 
Das Deckungsverhältnis wird bei der vollzogenen Anweisung daher auf 
Basis des übereinstimmenden Willens von Anweisender und Angewie-
sener geändert abgewickelt.1400

Zu differenzieren ist demgegenüber beim Valutaverhältnis. Hebt der 
Anweisungsempfänger anweisungsgemäß die reale Zuwendung bei der 
Angewiesenen ein, so bringt er damit ebenfalls seinen Willen zur abwei-
chenden Abwicklung des Valutaverhältnisses zum Ausdruck, sodass von 
einer auf Willensübereinstimmung beruhenden modifizierten Abwick-
lung des Valutaverhältnisses auszugehen ist. Wird hingegen die anwei-
sungsgemäße Zuwendung von der Angewiesenen dem Anweisungsemp-
fänger angeboten, ohne dass dieser selbst tätig werden muss, kommt 
zwar in der Entgegennahme der Zuwendung typischerweise ebenfalls 
eine Willensübereinstimmung zwischen Anweisungsempfänger und 
Anweisender bezüglich der Zweckwidmung für das Valutaverhältnis 
zum Ausdruck, auf einen derartigen Willen kommt es aber nicht an. 
Wie im Zusammenhang mit der Anweisung zur Zahlung  1401 sowie bei der 
Begründung der Wirkung der anweisungsgemäßen Zuwendung für die 

1399 Von einer Änderung der Grundverhältnisse spricht auch Koziol, JBl 1977, 620.
1400 Zum Zustandekommen der Zweckvereinbarung vgl auch oben III.G.2.b ) ( i ) bei 

Fn 1303.
1401 Siehe oben III.E.2.b ) ( ii ).
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Grundverhältnisse  1402 bereits gezeigt wurde, führt nämlich bereits die 
Ermächtigung des Anweisungsempfängers dazu, dass die ohne eigenen 
Rechtsgrund erfolgende Zuwendung im Einlösungsverhältnis für das 
Valutaverhältnis wirkt. Es reicht also schon die Ermächtigung des An-
weisungsempfängers alleine für die auf das Valutaverhältnis gerichtete 
Zweckwidmung aus. Sobald die reale Zuwendung an den Anweisungs-
empfänger vollzogen wurde ( sei es auch ohne dessen Mitwirkung ), ist 
die Zuwendungserbringung erfolgt und wirkt nun im Valutaverhältnis. 
Obwohl daher zumeist auch die modifizierte Abwicklung des Valutaver-
hältnisses auf dem übereinstimmenden Willen von Anweisender und 
Anweisungsempfänger beruht, kommt eine Wirkung für das Valutaver-
hältnis ausnahmsweise auch ohne den Willen des Anweisungsempfän-
gers in Betracht. Die Annahme einer stets auch im Valutaverhältnis er-
forderlichen Zweckvereinbarung, wie sie dem Ansatz der Anweisung als 
Doppelvertragsantrag zugrunde liegt, ist daher abzulehnen. Gegen den 
Willen des Anweisungsempfängers ist ein Vollzug der Anweisung hin-
gegen kaum möglich. Lehnt der Anweisungsempfänger die Annahme 
der anweisungsgemäß von der Angewiesenen erbrachten Zuwendung 
ab, so scheitert die von der Anweisung angestrebte Simultanabwicklung. 
Auch diese Ablehnung hat freilich Konsequenzen im Valutaverhältnis, 
bei der Anweisung zur Zahlung gerät der Anweisungsempfänger etwa 
in Annahmeverzug.1403

Das Konzept eines eigenen Anweisungsvertrags zwischen den Par-
teien der jeweiligen Ermächtigungsbeziehung verdunkelt diese Zusam-
menhänge zwischen Ermächtigungen und Grundverhältnissen.1404 Das 
gilt insbesondere auch für die von Schnauder propagierte Verlegung 
der Zweckvereinbarung in die Anweisung.1405 Mangels Rechtsfolgen 
der vollzogenen Anweisung außerhalb der Grundverhältnisse ist die 
Annahme eines Doppelanweisungsvertrages gar nicht erforderlich und 

1402 Siehe oben III.G.2.b ) ( ii ).
1403 Siehe dazu auch oben III.E.2.b ) ( ii ).
1404 Weniger problematisch, aber dennoch undeutlich erscheint es, wenn Bucher, Ob-

ligationenrecht BT 268, davon spricht, die nach Befolgung oder Akzept der An-
weisung geschaffene sekundäre Rechtslage dürfe durchaus als vertragliche ver-
standen werden. Vgl auch von der Crone, Elektronische Überweisung 47, der von 
einem vertragsähnlichen Verhältnis spricht, wobei aber offenbar dem Akzept eine 
entscheidende Rolle für die Qualifikation als » vertragsähnlich « zukommt.

1405 Die übrigens auch klar vom Konzept Salpius’ abweicht, an das Schnauder sich an-
sonsten anlehnt. Siehe dazu Schnauder, JZ 2009, 1099 sowie sogleich unten bei 
Fn 1408.
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passt auch nicht zum vom Gesetz in allen drei Rechtsordnungen vor-
gegebenen Konzept einseitiger Ermächtigungen.1406 Rechtswirkungen 
zwischen den Parteien sind eben nur in den Grundverhältnissen bzw 
auf Basis des in § 1402 ABGB, § 784 BGB und Art 468 Abs 1 normierten 
Akzepts zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger vorgese-
hen, mit dem die Angewiesene gegenüber dem Anweisungsempfän-
ger eine abstrakte Verpflichtung zur Zuwendungserbringung im Einlö-
sungsverhältnis eingeht.1407

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass bereits Sal-
pius die Anweisung als Kombination zweier Realverträge qualifizier-
te.1408 Zum einen war diese Einschätzung Salpius’ den Redaktoren des 
BGB nämlich durchaus bekannt,1409 wurde aber nicht weiter rezipiert.1410 
Zum anderen erfassten die von Salpius angesprochenen beiden Realver-
träge das gesamte Rechtsverhältnis der Anweisung, nämlich Grundver-
hältnisse und Einlösungsverhältnis, wobei sich nach Salpius die causa 
der Realverträge aus den Grundverhältnissen ergab und im Einlösungs-
verhältnis nur die res, also die reale Zuwendungserbringung erfolgte.1411 
Auch Salpius ging daher nicht von einem eigenen Anweisungsvertrag 
aus.

Im Ergebnis ist daher ein eigener Anweisungsvertrag zwischen den 
Parteien der Ermächtigungsbeziehung abzulehnen. Vielmehr werden 

1406 Dies wird durch einen Blick auf das Vollmachtsrecht bestätigt. Die Einräumung 
von Rechtsmacht ( dort für das Außenverhältnis ) ändert sich nicht nur nicht 
durch eine Pflicht zu deren Inanspruchnahme, sondern auch nicht durch die In-
anspruchnahme selbst. Auf beide Fragen kommt es lediglich im Grundverhältnis 
an. Vgl dazu bereits Hupka, Vollmacht 87 ff. Genau dasselbe gilt aber auch für die 
mit der Ermächtigung verbundene Rechtsmacht von Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger bei der Anweisung.

1407 Siehe dazu näher unten IV.
1408 Nach Salpius, Novation 61 f, 74 f, 474 f, ist die Anweisung eine Kombination zweier 

Realverträge, weil zwei Verträge, nämlich das Deckungs- und das Valutaverhältnis 
zwar eine causa bieten, ihnen aber die res fehlt, die im Einlösungsverhältnis ihren 
Ausdruck findet. Weil somit res und causa voneinander getrennt sind, ordnet er 
die Anweisung bei den Realverträgen ein. Vgl dazu auch bereits oben bei Fn 286.

1409 Siehe Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. 
Anweisung § 225, 2.

1410 Vielmehr haben die Verfasser des BGB – anders als Salpius dies tut ( siehe Salpius, 
Novation 72 sowie oben bei Fn 288 ) – an eine Doppelermächtigung angeknüpft.

1411 » Die Anweisung an sich bringt in beide Richtungen nur den abstracten Erfolg der 
Bereicherung zu Stande, wie das einfache datum. Sie repräsentiert nur den realen 
Bestandtheil der beiden zu Grunde liegenden Verträge; der causale liegt einerseits 
in dem Valuta-, andrerseits in dem Deckungsgeschäft. Beide stehen außerhalb der 
Anweisung als solcher. « ( Salpius, Novation 475 ).



324 Grundtatbestand der Anweisung  III.

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

durch den Vollzug der Anweisung lediglich die Grundverhältnisse in Be-
zug auf ihre Abwicklung abgeändert, was typischerweise auf Basis der 
Willensübereinstimmung der beiden Parteien des jeweiligen Grundver-
hältnisses erfolgt, im Valutaverhältnis aber auch ohne den Willen des 
Anweisungsempfängers möglich ist.

Anders als bei der oben angesprochenen Verpflichtung zur Befol-
gung der Anweisung ist die mit dem Vollzug der Anweisung verbundene 
Modifikation der Abwicklung der Grundverhältnisse freilich nicht von 
deren Gültigkeit abhängig. Da die Verlagerung der realen Zuwendung 
ins Einlösungsverhältnis nämlich auf den von den Grundverhältnissen 
unabhängigen Ermächtigungen beruht, kann die einmal erfolgte reale 
Zuwendung nur mehr für die jeweiligen Grundverhältnisse wirken. Die 
ohne eigenen Rechtsgrund erbrachte reale Zuwendung im Einlösungs-
verhältnis ist auf Basis der befolgten Ermächtigung auf die Grundver-
hältnisse zweckgerichtet. Auf die Gültigkeit der Grundverhältnisse 
kommt es dabei nicht an. Selbst wenn eines der Grundverhältnisse sich 
als ungültig herausstellen sollte, wirkt die Zuwendung dennoch in die-
sem und muss daher allenfalls in diesem kondiziert werden.1412 Anderes 
gilt nur dann, wenn mit der Anweisung die Basis der übereinstimmen-
den Zweckwidmung wegfällt.

I.  Sachenrechtliche Wirkungen

Im Rahmen einer Anweisung muss es nicht zwingend zu einer Übertra-
gung dinglicher Rechte kommen. Bereits die Erläuternden Bemerkun-
gen zur Regierungsvorlage erwähnen etwa einen Verwahrungsvertrag 
als mögliches Grundverhältnis bei einer Anweisung.1413 Aber auch bei 
der Giroüberweisung wird nicht Bargeld und Eigentum an demselben, 
sondern lediglich Buchgeld übertragen, also dem Anweisungsempfän-
ger eine Forderung gegenüber einem Kreditinstitut eingeräumt.1414

1412 So bereits Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, 
II. Anweisung § 227, 14.

1413 EBRV 155. Siehe auch schon Salpius, Novation 473. Vgl weiters Spielbüchler, JBl 1971, 
590; derselbe in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 9; Koziol, JBl 1977, 620; Iro / Riss, Sachenrecht 7 
Rz 6 / 81. Zur Frage der Abgrenzung von bloßen Hilfspersonen siehe oben III.G.4.

1414 Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 84; Heermann, Geldge-
schäfte § 9 Rz 8; Gauch / Schluep / Schmid / Emmenegger, Obligationenrecht AT II 11 
Rz 2312.

Grundtatbestand der Anweisung
Sachenrechtliche Wirkungen
III.
I.
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Regelmäßig zielen die einer Anweisung zugrunde liegenden Grund-
verhältnisse aber sehr wohl auf die Übertragung von Eigentum ab. In 
diesem Sinne betont bereits Salpius für die Anweisung die Bedeutung 
der Eigentumsübertragung zu einem beliebigen Zweck.1415 Wenn frei-
lich auf Basis der Grundverhältnisse eine Eigentumsübertragung erfol-
gen soll, so stellt sich die Frage, wie diese im Rahmen der Anweisung 
vonstattengeht bzw worin die sachenrechtlichen Wirkungen einer An-
weisung liegen:

Die Anweisung soll eine Vereinfachung der Abwicklung der beiden 
Grundverhältnisse herbeiführen, indem die diesen Grundverhältnis-
sen jeweils zugrunde liegende Leistung direkt von der Angewiesenen 
dem Anweisungsempfänger zugewendet wird.1416 Eine derartige Verein-
fachung setzt im durchaus häufigen Fall auf Eigentumsübertragung ge-
richteter Grundverhältnisse aber voraus, dass der Anweisungsempfän-
ger nicht nur die entsprechende Leistung erhält, sondern er vielmehr 
auch Eigentum erwirbt, da ansonsten die Grundverhältnisse durch 
die Zuwendungsbewegung im Einlösungsverhältnis nicht abschlie-
ßend abgewickelt werden könnten, sodass die Anweisung ihrer Funk-
tion beraubt wäre.1417 Dass – bei auf Eigentumsübertragung gerichteten 
Grundverhältnissen – auch im Fall der Abwicklung der Grundverhält-
nisse im Wege der Anweisung Eigentum übertragen werden soll, sagt 
freilich noch nichts darüber aus, wie dieser Eigentumserwerb erfolgen 
soll. Eine ausdrückliche Regelung sachenrechtlicher Fragen ist den Be-
stimmungen der §§ 1400 ff ABGB zur Anweisung auch nicht zu entneh-
men. Dasselbe gilt für die Regelung der Anweisung im deutschen und 
schweizerischen Recht in den §§ 783 ff BGB bzw in den Art 466 ff OR. Es 
ist daher zur Klärung der Frage der sachenrechtlichen Wirkungen der 
Anweisung auf die allgemeinen Regeln zurückzugreifen.

Diskutiert wurde die Frage des Eigentumserwerbs bei einer An-
weisung in Österreich primär im Zusammenhang mit dem Strecken-
geschäft.1418 Nach österreichischem Recht setzt ein derivativer Eigen-

1415 Salpius, Novation 473.
1416 Siehe oben III.A.3.b ).
1417 Dazu, dass die Anweisung als Abwicklungsinstrument im Ergebnis eine Eigen-

tumsübertragung herbeiführen soll, vgl auch F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 308, 
dort allerdings im Zusammenhang mit der Frage, inwieweit die Anweisung Titel 
einer Eigentumsübertragung sein kann.

1418 Spielbüchler, JBl 1971, 589 ff; derselbe, Schuldverhältnis 99 ff, 115 ff; derselbe, FS ABGB 
200 II 1433 ff; F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 306; Koziol, JBl 1977, 617 ff. Anders 
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tumserwerb grundsätzlich einen gültigen Titel sowie eine rechtliche 
Übergabe und Übernahme iSd § 425 ABGB voraus.1419 Weitgehende Ei-
nigkeit besteht auch darüber, dass neben einem gültigen Verpflich-
tungsgeschäft ein Verfügungsgeschäft im Sinne einer Einigung über 
den Eigentumsübergang und darüber hinaus eine reale Übergabe erfor-
derlich ist.1420 Strittig ist dabei aber insbesondere, wann das Verfügungs-
geschäft stattfindet bzw welche Rechtsnatur der Übergabe zukommt.1421 
Zu klären ist im Zusammenhang mit den sachenrechtlichen Wirkungen 
zudem, zwischen welchen Personen die Eigentumsübertragung erfolgt, 
also insbesondere, ob ein Durchgangserwerb der Anweisenden stattfin-
det oder nicht.1422 Im Folgenden soll zunächst auf die Frage des Titels 
eingegangen und anschließend Verfügungsgeschäft und Durchgangs-
erwerb näher untersucht werden, bevor nach Erläuterung der sachen-
rechtlichen Probleme der Ungültigkeit der Grundverhältnisse ein kur-
zer Blick auf das Streckengeschäft im deutschen Recht geworfen wird. 
Da die Problematik des Eigentumserwerbs in der Schweiz, soweit er-
sichtlich, kaum näher diskutiert wird, erfolgt abschließend lediglich 
ein ganz kurzer Verweis auf die Ausgangssituation im schweizerischen 
Recht.

freilich die Rechtslage in Deutschland, wo beim Streckengeschäft gerade nicht 
primär an die Anweisung angeknüpft, sondern von einem sogenannten Geheiß-
erwerb ausgegangen wird. Siehe dazu unten III.I.5.

1419 Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 36.
1420 Spielbüchler, JBl 1971, 593; derselbe, Schuldverhältnis 101 ff; derselbe, FS ABGB 200 II 

1435 f; F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 370 ff; derselbe, FS Larenz 70, 1027 ff; Koziol, 
JBl 1977, 621; Welser, JBl 1975, 219 f; vgl weiters Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 67; 
Eccher / Riss in KBB 6 § 425 Rz 1; Holzner in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 425 ABGB Rz 2; 
Illedits in Schwimann / Neumayr, ABGB 4 § 425 Rz 1; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 40; 
Mader in ABGB-ON 1.03 § 425 Rz 2 ff; Schickmair in Schwimann / Kodek, ABGB 5 § 425 
Rz 4; Schoditsch, Eigentumsvorbehalt 36 f; Wagner in Klang, ABGB 3 § 425 Rz 7; Wel-
ser / Kletečka, Bürgerliches Recht I 15 Rz 1009 f. AA Meinhart, Eigentumsübertragung 
68 f, 74 ff, 127 f.

1421 Dazu näher unten III.I.2.
1422 Für einen ausnahmsweisen Durchgangserwerb bei Ungültigkeit des Valutaverhält-

nisses Spielbüchler, JBl 1971, 600.
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1.  Titel des Eigentumserwerbs bei der Anweisung

a.	 	Titelerfordernis	auch	bei	der	Anweisung

In einem System, das wie das österreichische  1423 ( und auch das schwei-
zerische ) 1424 Recht auf dem Prinzip kausaler Übereignung beruht,1425 
setzt ein Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers notwendiger-
weise voraus, dass dieser auch einen Titel für den Erwerb des Eigen-
tums aufzuweisen hat. Es ist daher zu klären, worin der Titel für den 
Eigentumserwerb besteht, wenn im Rahmen einer Anweisung eine Ei-
gentumsübertragung erfolgen soll. Zu klären ist dabei insbesondere, 
ob die Anweisung selbst den Titel für den Eigentumserwerb des Anwei-
sungsempfängers darstellen kann. Ausgangspunkt der Überlegungen 
soll dabei im Folgenden eine Anweisung sein, bei der beide Grundver-
hältnisse auf eine Eigentumsübertragung gerichtet sind. Erst danach 
wird untersucht, wie die Frage des Titels zu beurteilen ist, wenn nur 
eines der Grundverhältnisse auf Eigentumserwerb gerichtet ist.

1423 § 380 ABGB bestimmt ausdrücklich: » Ohne Titel und ohne rechtliche Erwerbungs-
art kann kein Eigentum erlangt werden. « Aber auch §§ 424 f ABGB machen das 
Titelerfordernis deutlich. Siehe weiters F. Bydlinski, FS Larenz 70, 1028; Klang 
in Klang, ABGB 2 II 299 f mwN; Eccher / Riss in KBB 6 § 380 Rz 1 f; Holzner in Klang, 
ABGB 3 § 380 Rz 1; Illedits in Schwimann / Neumayr, ABGB 4 § 380 Rz 1; Iro / Riss, Sa-
chenrecht 7 Rz 1 / 9, 6 / 36 ff; Mader in ABGB-ON 1.02 § 380 Rz 1; Schickmair in Schwi-
mann / Kodek, ABGB 5 § 380 Rz 1; Spielbüchler, FS ABGB 200 II 1433; Welser / Kletečka, 
Bürgerliches Recht I 15 Rz 388 ff, 752, 955 ff, 1016; Winner in Rummel / Lukas, ABGB 4 
§ 380 ABGB Rz 1.

1424 Das schweizerische Recht geht ebenfalls vom Grundsatz der kausalen Tradi-
tion aus. Allerdings ist dies in Art 974 Abs 2 ZGB nur für unbewegliche Sachen 
ausdrücklich im Gesetz festgehalten. Für bewegliche Sachen geht die hM je-
doch ebenfalls vom Kausalitätsprinzip aus: Haab / Simonius, Zürcher Kommen-
tar Art 714 Rz 16 ff, 33; Meier-Hayoz, Berner Kommentar Systematischer Teil Rz 88; 
Rey, Sachenrecht I Rz 347 ff; Schmid / Hürlimann-Kaup, Sachenrecht 5 Rz 75, 1091 f; 
Steinauer, Droits réels I 6 Rz 144; derselbe, Droits réels II 5 Rz 2956; Sutter-Somm, 
Schweizerisches Privatrecht V / 1 2 Rz 948; Tuor / Schnyder / Schmid / Jungo, ZGB 14 § 103 
Rz 10; Wolf / Wiegand, Basler Kommentar ZGB II 6 Vor Art 641 ff ZGB Rz 67; grundle-
gend BGE 55 II 302.

1425 Anderes gilt für das deutsche Recht, hat sich doch in Anknüpfung an Savigny, Sys-
tem III 312 ff; derselbe, Obligationenrecht II 256 ff, das Abstraktionsprinzip durch-
gesetzt, das auch in § 929 BGB verwirklicht ist. Siehe dazu auch Baur / Stürner, Sa-
chenrecht 18 § 5 Rz 40 ff, § 51 Rz 44; Westermann / Gursky / Eickmann, Sachenrecht 8 § 3 
Rz 1 ff; MünchKomm / Oechsler, BGB 8 § 929 Rz 8 ff; BeckOGK / Klinck, BGB § 929 Rz 3; 
Staudinger / C Heinze, BGB ( 2018 ) Einleitung zum Sachenrecht Rz 125 ff; Staudin-
ger / Wiegand, BGB ( 2017 ) § 929 Rz 2. Siehe weiters Felgenträger, Übereignungslehre 
27 ff; Stadler, Abstraktion 49 ff.
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Sind beide Grundverhältnisse auf eine Eigentumsübertragung ge-
richtet, so liegt zwischen Anweisender und Angewiesener ein Titel vor, 
der den Eigentumserwerb der Anweisenden von der Angewiesenen 
rechtfertigen kann und auch zwischen Anweisender und Anweisungs-
empfänger besteht ein solcher Titel.1426 Erfolgt die Abwicklung der bei-
den Grundverhältnisse im langen Weg, erwirbt daher zunächst die An-
weisende und dann der Anweisungsempfänger Eigentum an der Sache 
und zwar jeweils auf Basis des im entsprechenden Grundverhältnis 
liegenden Titels. Ein derivativer Erwerb setzt daher schon bei Abwick-
lung im langen Weg eine gültige Titelkette voraus.1427 Bei der Anweisung 
wird die reale Zuwendung nun direkt zwischen Angewiesener und An-
weisungsempfänger erbracht. Am Titelerfordernis für den Eigentums-
erwerb ändert sich dadurch nichts. Allerdings wäre vorstellbar, dass 
dann, wenn direkt zwischen Angewiesener und Anweisungsempfän-
ger ein Titel für den Eigentumserwerb bestünde, dieser alleine einen 
Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers von der Angewiesenen 
rechtfertigen könnte.1428

Besteht ein solcher Titel zwischen Angewiesener und Anweisungs-
empfänger hingegen nicht, hat der Anweisungsempfänger zwar einen 
Titel gegenüber der Anweisenden, doch ist diese mangels Übergabe der 
Sache an sie nicht Eigentümerin der Sache geworden, sodass ein Erwerb 
des Anweisungsempfängers auf Basis bloß des Titels im Valutaverhält-
nis scheitern muss.1429 Umgekehrt kann ein Titel im Deckungsverhältnis 
einen Erwerb des Anweisungsempfängers nicht rechtfertigen, weil letz-
terer nicht Partei des Deckungsverhältnisses ist.1430 Keines der Grund-
verhältnisse kann somit den im Ergebnis angestrebten Eigentumser-
werb des Anweisungsempfängers alleine rechtfertigen, sodass es bei der 
Anknüpfung an der Titelkette bleiben muss. Darüber, dass eine gültige 
Titelkette eine Rechtfertigung für den Eigentumserwerb des Anwei-
sungsempfängers zu bieten vermag, besteht zu Recht Einigkeit,1431 da 

1426 Vgl F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 307.
1427 Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 81.
1428 Vgl F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 306, 308 ff.
1429 Dies gilt selbst dann, wenn man einen Durchgangserwerb ( dazu näher unten 

III.I.3 ) annehmen sollte, da die Anweisende nur dann Durchgangseigentümerin 
werden könnte, wenn im Deckungsverhältnis ein gültiger Titel bestünde.

1430 Vgl Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 70 II 1 a f.
1431 Spielbüchler, Schuldverhältnis 115; F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 306; Koziol, JBl 

1977, 621.
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die Abwicklung im kurzen Wege die Eignung der Grundgeschäfte, eine 
Eigentumsübertragung zu rechtfertigen, nicht beeinträchtigt.1432

b.	 	Anweisung	als	Titel	für	den	Eigentumserwerb	?

Die entscheidende Frage im Zusammenhang mit dem Titelerfordernis 
ist somit, ob ein solcher auch direkt zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger gegeben ist. Ein eigenes Rechtsverhältnis zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger, das als Titel für einen Er-
werb des Anweisungsempfängers dienen könnte, besteht jedoch nicht; 
die Angewiesene erbringt die reale Zuwendung lediglich aufgrund der 
Anweisung an den Anweisungsempfänger. Klärungsbedürftig ist daher 
in erster Linie, ob die Anweisung selbst als Titel für den Eigentumser-
werb des Anweisungsempfängers fungieren kann:

Bereits Strohal 1433 nimmt an, die Anweisung selbst bilde einen Titel 
für den Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers, wenn Delegat 
und Delegatar bei der Leistung übereinkämen, dass auf Rechnung des 
Deleganten geleistet bzw in Empfang genommen werde. In eine ähnli-
che Richtung, wenn auch weniger weit, geht Franz Bydlinski,1434 der ar-
gumentiert, im Fall der Anweisung komme ein Eigentumserwerb des 
Anweisungsempfängers auch dann in Frage, wenn es zwar aufgrund der 
Ungültigkeit entweder des Deckungs- oder des Valutaverhältnisses an 
einer durchgehenden Titelkette fehle, aber zusätzlich zur Anweisung 
immerhin eines der beiden Grundverhältnisse gültig sei. Bydlinski geht 
davon aus, die Anweisung sei grundsätzlich als Titel für den Eigen-
tumsübergang von der Angewiesenen auf den Anweisungsempfänger 
anzuerkennen.1435 Dagegen spreche zwar, dass die Anweisung Rechts-
geschäft allein der Anweisenden und zudem technischen Charakters 
sei. Da das Gesetz die Anweisung aber als zweckmäßige Möglichkeit 
betrachte, durch eine reale Leistungsbewegung zwei verschiedene 
Schuldverhältnisse abzuwickeln, müsse angenommen werden, sowohl 
die angenommene als auch die nicht angenommene Anweisung rei-
che als Titel für den Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers aus,  

1432 Abweichungen sind freilich im Zusammenhang mit dem Verfügungsgeschäft bzw 
der Übergabe zu prüfen. Siehe dazu unten III.I.2.

1433 JheringsJB 27 ( 1889 ) 385.
1434 In Klang, ABGB 2 IV / 2, 308 ff.
1435 F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 308 f.
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da andernfalls der Zweck des Gesetzes nicht erreicht werden könne.1436 
Der unselbständige Charakter der Anweisung spreche gegen eine Qua-
lifikation derselben als völlig selbständiger Titel für den Eigentums-
übergang. Es sei daher die der Sache am meisten adäquate Betrach-
tungsweise, die Anweisung zusammen mit mindestens einem der 
vorausgesetzten Innenverhältnisse als Rechtsgrund für die Leistung 
und als Titel für den Eigentumsübergang von der Angewiesenen auf 
den Anweisungsempfänger zu betrachten. Die Anweisung sei so zu 
verstehen, dass sie die Leistung im Einlösungsverhältnis alternativ 
auf eines der beiden Innenverhältnisse beziehe, ohne ( für sich allein ) 
selbständiger Rechtsgrund und selbständiger Titel für den Eigentums-
erwerb zu sein.1437

Die hM lehnt diesen Ansatz ab.1438 Insbesondere Koziol 1439 hat sich 
ausführlich mit der Frage auseinandergesetzt und Gründe aufgezeigt, 
weshalb die nicht angenommene Anweisung kein Titel für den Eigen-
tumserwerb sein kann: Er betont zunächst, dass die Annahme, die An-
weisung könne ihren Zweck nur erfüllen, wenn sie als Titel anzusehen 
sei, nicht überzeuge, da ein Eigentumserwerb des Anweisungsemp-
fängers auch auf Basis einer Titelkette möglich sei.1440 Koziol verweist 
zudem auf den auch von Bydlinski angesprochenen unselbständigen 
Charakter der Anweisung und betont, dass die Anweisung häufig den 
Inhalt der Grundverhältnisse nicht erkennen lasse. Aus der Erteilung ei-
ner Anweisung sei daher typischerweise nicht ableitbar, dass der Anwei-
sungsempfänger Eigentümer werden solle.1441 Schließlich hebt Koziol 
hervor, dass Bydlinskis Ergebnis nicht interessengerecht erscheine. Auf-
grund der technischen Natur der Anweisung müssten bei Erbringung 
der Leistung im kurzen Weg die Rechtsfolgen so weit wie möglich je-
nen bei der Abwicklung im Dreieck entsprechen.1442 Der Ansatz Bydlins-
kis führe hingegen zu deutlichen Abweichungen, insbesondere zu einer  
 

1436 F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 309.
1437 F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 309.
1438 Spielbüchler, JBl 1971, 590 f; derselbe in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 6; Koziol, JBl 1977, 

619 ff; siehe weiters Aicher in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 1061 Rz 16; Iro / Riss, Sachen-
recht 7 Rz 6 / 81; Karner, Mobiliarerwerb 356; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 14 f; Wel-
ser / Kletečka, Bürgerliches Recht I 15 Rz 1026.

1439 JBl 1977, 618 ff.
1440 JBl 1977, 619.
1441 JBl 1977, 620.
1442 JBl 1977, 620. In diese Richtung auch Spielbüchler, JBl 1971, 589.



331I.  Sachenrechtliche Wirkungen

  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

deutlichen Schlechterstellung für die Angewiesene, was nicht zu recht-
fertigen sei.1443

Die genannten Argumente überzeugen.1444 Darüber hinaus ergibt 
sich aus der Analyse der Anweisung als Instrument, das eine Abwick-
lung der Grundverhältnisse herbeiführen soll, ein weiteres zentrales Ar-
gument gegen die Anerkennung der Anweisung als selbständiger Titel 
für eine Eigentumsübertragung. Dazu ist freilich zunächst noch kurz 
darauf einzugehen, was unter einem die Eigentumsübertragung recht-
fertigenden Titel zu verstehen ist.

Dem ABGB lag die Lehre von titulus und modus acquirendi zugrunde, 
wobei unter einem Titel ein Anspruch auf den Erwerb zu verstehen 
war,1445 wie er sich nach § 424 ABGB unter anderem aus einem Vertrag 
ergibt.1446 Diese Theorie war bereits von der neueren Lehre des gemeinen 
Rechts aufgegeben worden.1447 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte 
sich dann, in Anknüpfung an Strohal,1448 die Theorie von der objekti-
ven causa traditionis durch, nach der die Wirksamkeit der Übereignung 
vom gültigen Bestand des Grundgeschäfts abhängig ist.1449 Letztere 
liege zwar nicht dem ABGB zugrunde, sei dem Geiste der Bestimmun-
gen aber am nächsten verwandt.1450 Der richtige Kern der Theorie von 
titulus und modus acquirendi liegt nach Klang   1451 darin, dass die Par-
teien bei der Übertragung von Eigentum einen bestimmten wirtschaft-
lichen Zweck verfolgen, der wiederum im Abschluss entsprech ender  

1443 Koziol, JBl 1977, 620.
1444 Problematisch erscheint hingegen die ergänzende Argumentation Aichers in Rum-

mel / Lukas, ABGB 4 § 1061 Rz 20, der zufolge die Anweisung deshalb nicht Titel für 
den Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers sein kann, weil sich eine Ver-
pflichtung zur Übereignung für die Angewiesene nur aus dem Deckungsverhältnis, 
nicht hingegen aus der ( nicht angenommenen ) Anweisung ergebe. Nur ein Ver-
pflichtungsverhältnis könne aber Titel für einen Eigentumsübergang sein. Letz-
teres überzeugt deshalb nicht, weil etwa auch die bewusste Zahlung einer Nicht-
schuld als den Eigentumserwerb rechtfertigender Titel anzusehen ist ( siehe dazu 
Rappaport, FS ABGB II 419 ).

1445 Rappaport, FS ABGB II 403; Klang in Klang, ABGB 2 II 297; vgl zur Lehre von titulus 
und modus acquirendi zudem F. Hofmann, Titulus und modus; Till, FS ABGB II 383 ff.

1446 Vgl auch Schey, GZ 1902, 95.
1447 Klang in Klang, ABGB 2 II 298; Till, FS ABGB II 383. Rappaport, FS ABGB II 428 f weist 

darauf hin, dass die Lehre vom titulus und modus acquirendi falsch sei, was von 
niemandem bestritten werde.

1448 JheringsJB 27 ( 1889 ) 335 ff; derselbe, Eigenthumsübertragung 6 ff.
1449 Klang in Klang, ABGB 2 II 298 mwN. Vgl auch Spielbüchler, FS ABGB 200 II 1433.
1450 Rappaport, FS ABGB II 429; siehe auch Klang in Klang, ABGB 2 II 299.
1451 In Klang, ABGB 2 II 298.
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Schuldverträge zum Ausdruck kommt. Diese Rechtsgeschäfte wie etwa 
Kauf, Tausch oder Schenkung, aus denen der wirtschaftliche Zweck der 
Eigentumsübertragung hervorgeht, bilden den Titel bzw den Rechts-
grund, die causa traditionis.1452 Es handelt sich beim Titel also um ein 
den Übertragungsakt objektiv rechtfertigendes 1453 Rechtsgeschäft, des-
sen Gültigkeit nach österreichischem Recht Voraussetzung einer wirk-
samen Eigentumsübertragung ist.1454

Da es nun aber im Rahmen der Anweisung zwischen Angewiese-
ner und Anweisungsempfänger zu einer realen Zuwendung ohne ei-
gene causa zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger kommt, 
deren Wirkungen in den Grundverhältnissen eintreten sollen,1455 lässt 
sich aus der Anweisung selbst kein eigener wirtschaftlicher Zweck ab-
leiten.1456 Diese dient eben lediglich der Abwicklung der Grundverhält-
nisse. Auf Basis der Doppelermächtigung der Anweisung werden ledig-
lich für die Grundverhältnisse die Person des Erbringers bzw jene des 
Empfängers der realen Zuwendung geändert. Zwar ist für die Beteilig-
ten klar, dass die reale Zuwendung infolge der Anweisung erfolgt, doch 
ergibt sich aus der Anweisung selbst nur dass und was von der Ange-
wiesenen dem Anweisungsempfänger zugewendet werden soll, nicht 
hingegen ein wirtschaftlicher Zweck für die Erbringung der Zuwendung. 
Die nicht angenommene Anweisung eignet sich somit keinesfalls dazu, 
einen Übertragungsakt zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger objektiv zu rechtfertigen und kann daher nicht als Titel für die 
Eigentumsübertragung zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger angesehen werden.1457 Vielmehr kommt eine Eigentumsübertra-
gung nur dann in Frage, wenn sie in den Grundverhältnissen vorgese-
hen ist, sodass deren Gültigkeit wie auch beim direkten Erwerb für die 
Wirksamkeit der Eigentumsübertragung ausschlaggebend ist.

Darüber hinaus ist noch darauf hinzuweisen, dass auch ein alterna-
tiver Bezug der Eigentumsübertragung auf eines der beiden Grundver-

1452 Klang in Klang, ABGB 2 II 298; Schey, GZ 1902, 95.
1453 Strohal, Eigenthumsübertragung 28. Bereits Zeiller, Commentar II 156 führt aus 

» … den Grund, woraus die Erwerbung sich rechtfertigen läßt, nennt man Rechts-
grund oder Titel. «

1454 So bereits Strohal, Eigenthumsübertragung 6, 28; Ehrenzweig, System I / 2 2 180; Klang 
in Klang, ABGB 2 II 299 f mwN. Siehe weiters die Nachweise oben in Fn 1423.

1455 Siehe dazu oben III.G.1.b ).
1456 Ein solcher soll mit der realen Zuwendung eben nicht verbunden sein.
1457 Zur angenommenen Anweisung siehe unten IV.F.
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hältnisse in Kombination mit einer Anweisung, wie Franz Bydlinski  1458 
es erwägt, keine Rechtfertigung für den Eigentumserwerb bieten kann. 
Liegt dem Streckengeschäft eine Anweisung zugrunde, erfolgt die re-
ale Zuwendung eben ohne eigene causa zwischen Angewiesener und 
Anweisungsempfänger. Lediglich indirekt wird diese reale Zuwendung 
durch zwei Kausalbeziehungen doppelt,1459 aber eben nicht alternativ 
gerechtfertigt. Die Anweisung kann daher auch nicht als ergänzender 
» halber « Titel 1460 fungieren. In einem System kausaler Übereignung 
muss der derivative Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers von 
der Angewiesenen daher scheitern, wenn auch nur eines der auf Ei-
gentumsübertragung gerichteten Grundverhältnisse ungültig ist. Das 
Titelerfordernis für den derivativen Eigentumserwerb des Anweisungs-
empfängers ist nur dann erfüllt, wenn eine gültige Titelkette gegeben 
ist.1461 Die Anweisung selbst kommt weder als selbständiger noch als 
ergänzender Eigentumserwerbstitel in Betracht.

2.  Verfügungsgeschäft

Schwieriger als die Frage des Titels gestaltet sich die Frage nach dem 
Verfügungsgeschäft.1462 Dies deshalb, weil schon beim direkten Erwerb 
äußerst strittig ist, wann das Verfügungsgeschäft stattfindet. Wäh-
rend die hM 1463 davon ausgeht, dass das Verfügungsgeschäft bereits im 

1458 In Klang, ABGB 2 IV / 2, 309.
1459 Siehe dazu bereits Schey, Obligationsverhältnisse 481.
1460 Vgl etwa Aicher in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 1061 Rz 20.
1461 Siehe Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 81. Nimmt man an, dass ein Auftrag im Deckungs-

verhältnis keinen Titel für den Eigentumserwerb bieten kann ( so Apathy, JBl 1976, 
398; OGH 5 Ob 589  /  90, JBl 1991, 244 = NZ 1992, 10; vgl aber auch Holzner in Rum-
mel / Lukas, ABGB 4 § 425 ABGB Rz 2 ), so ändert dies nichts daran, dass der Auftrag 
auf Eigentumsübertragung an den Anweisungsempfänger gerichtet sein kann, so-
dass dann, wenn beide Grundgeschäfte gültig sind, nach dieser Ansicht zwar keine 
Titelkette gegeben ist, die Kombination von auf Eigentumsübertragung an den 
Dritten gerichtetem Auftrag und Titel im Valutaverhältnis aber jedenfalls reichen 
muss, um einen Eigentumserwerb herbeizuführen. Allerdings erscheint es durch-
aus erwägenswert, einen auf Eigentumsübertragung auf einen Dritten gerichteten 
Auftrag als die Übertragung wirtschaftlich rechtfertigendes Geschäft und damit als 
Titel anzuerkennen.

1462 So auch Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 81.
1463 Spielbüchler, JBl 1971, 589 ff; derselbe, Schuldverhältnis 99 ff; derselbe, FS 200 Jahre 

ABGB II 1435 ff; F. Bydlinski, FS Larenz 70, 1028 ff; derselbe in Klang, ABGB 2 IV / 2, 
370 ff; diesen folgend Aicher in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 1061 Rz 18; Holzner in Rum-
mel / Lukas, ABGB 4 § 425 ABGB Rz 2; derselbe, JBl 2010, 674 ff; Mader in ABGB-ON 1.03 
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Grundgeschäft enthalten sei, nimmt die früher herrschende und nun-
mehr wieder im Aufschwung begriffene  1464 Gegenmeinung  1465 an, das 
Verfügungsgeschäft erfolge regelmäßig erst bei der Übergabe.

a.	 	Das	Verfügungsgeschäft	ist	typischerweise	Teil		
des	Grundgeschäfts

Die hM knüpft für ihren Ansatz an Spielbüchler   1466 und Franz Bydlin-
ski  1467 an. Diese gehen, wenn auch mit unterschiedlicher Begründung, 
davon aus, das Verfügungsgeschäft sei im Grundgeschäft enthalten, 
die Übergabe sei bloßer Realakt; eine ( neuerliche ) Einigung über den 
Rechtsübergang sei überflüssig. Spielbüchler geht bei seiner Argu-
mentation auch tatsächlich vom Fall des Erwerbs im Wege des Stre-
ckengeschäfts aus; er stellt dabei freilich nicht primär auf den oben 
angesprochenen Grundfall zweier auf Eigentumsübertragung gerich-
teter Grundverhältnisse ab, sondern legt den Fokus darauf, dass die 
Grundverhältnisse nicht notwendigerweise eine Eigentumsübertra-
gung herbeiführen müssen.1468 Eine direkt zwischen Angewiesener 
und Anweisungsempfänger geschlossene dingliche Einigung hält er 
im Regelfall für unmöglich, da Angewiesene und Anweisungsempfän-
ger die Leistung jeweils auf das Grundverhältnis bezögen, an dem sie 
beteiligt seien, diese Grundverhältnisse aber nicht stets auf Eigentums-
verschaffung gerichtet sein müssten und den Betreffenden das jeweils 
andere Grundverhältnis nicht bekannt sei.1469 Spielbüchler hebt in der 
Folge hervor, dass der Vorgang bei direktem und indirektem Erwerb 

§ 425 Rz 2; Schickmair in Schwimann / Kodek, ABGB 5 § 425 Rz 4; Wagner in Klang, 
ABGB 3 § 425 Rz 7. OGH 3 Ob 43  /  86, ÖBA 1987, 51 mit Anm von Iro; 5 Ob 324  /  86, RdW 
1987, 157 mit Anm von Iro; 7 Ob 39  /  94, SZ 67 / 213; 3 Ob 66  /  03 g.

1464 Siehe Riss, ÖBA 2010, 217 f.
1465 Ehrenzweig, System I / 2 2 191; Klang in Klang, ABGB 2 II 307; Frotz, Kreditsicherungs-

recht 134 ff; Koziol, JBl 1977, 618, 621; Welser, JBl 1975, 219 f; Bollenberger, Zahlungs-
unfähigkeit 67 ff; Karner, Mobiliarerwerb 357; Schoditsch, Eigentumsvorbehalt 36 f; 
Welser / Kletečka, Bürgerliches Recht I 15 Rz 1009 f; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 40. 
Siehe weiters Apathy / Perner in KBB 6 § 1063 Rz 3. Vgl auch Eccher / Riss in KBB 6 § 425 
Rz 1, die die dingliche Einigung als einseitig bis zur Übergabe widerrufliches 
Rechtsgeschäft betrachten. Siehe weiters die zahlreichen Nachweise zur älteren 
Lehre bei Spielbüchler, JBl 1971, 589.

1466 JBl 1971, 589 ff; derselbe, Schuldverhältnis 99 ff; derselbe, FS 200 Jahre ABGB II 1435 ff.
1467 FS Larenz 70, 1028 ff; derselbe in Klang, ABGB 2 IV / 2, 370 ff.
1468 Spielbüchler, JBl 1971, 590; derselbe, Schuldverhältnis 100.
1469 Spielbüchler, JBl 1971, 590 f; derselbe, Schuldverhältnis 100.
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gleich sein müsse  1470 und kommt auf Basis historischer Argumente  1471 
zum Ergebnis, dass die Übergabe reiner Realakt und das Verfügungs-
geschäft bereits Teil des Grundgeschäfts sei.1472 Die Verfügung selbst sei 
ein zweigliedriger Tatbestand, dessen Teile auseinanderfallen könnten, 
der rechtsgeschäftliche Teil liege im Grundgeschäft mit eingeschlossen, 
den tatsächlichen bilde die Übergabe.1473

Im Gegensatz dazu geht Franz Bydlinski  1474 bei seiner Argumentation 
von einem direkten ( zweipersonalen ) Erwerb aus; er betrachtet dabei 
einen vom Grundgeschäft getrennten Übereignungsvertrag als lebens-
fremd. Zudem wendet er sich auch gegen die mit einer separaten ding-
lichen Einigung im Zeitpunkt der Übergabe einhergehende Möglichkeit 
eines einseitigen Eigentumsvorbehalts. Beim Streckengeschäft hält er 
eine direkte dingliche Einigung zwischen den Parteien des Einlösungs-
verhältnisses, anders als Spielbüchler, aber immerhin für möglich.1475

Übertragen auf die oben als Grundfall genannte Situation, in der 
zwei auf Eigentumsübertragung gerichtete Grundverhältnisse im Wege 
einer Anweisung abgewickelt werden, wären die Verfügungsgeschäfte 
nach dem Ansatz der hM jeweils in den Grundverhältnissen enthal-
ten. Es wäre dann, genau wie bei der bereits oben im Zusammenhang 
mit dem Titelerfordernis angesprochenen Titelkette auch die dingliche 
Einigung in Form einer Einigungskette gegeben, sodass durch die als 
Realakt angesehene Übergabe der Sache von der Angewiesenen an den 
Anweisungsempfänger eine Eigentumsübertragung zwischen diesen 
beiden Personen möglich wäre.1476

1470 Spielbüchler, JBl 1971, 590.
1471 Für eine kritische Würdigung dieser Argumente siehe unten III.I.2.c ) ( ii ) bei 

Fn 1534.
1472 Spielbüchler, JBl 1971, 592 ff; derselbe, Schuldverhältnis 101 ff, 110 f; derselbe, FS 

200 Jahre ABGB II 1436.
1473 Spielbüchler, JBl 1971, 593.
1474 FS Larenz 70, 1028 ff; derselbe in Klang, ABGB 2 IV / 2, 372.
1475 F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 313. Allerdings nicht im Zusammenhang mit einer 

Anweisung, sondern bei einem Streckengeschäft, bei dem die real Zuwendende 
nur auf das Deckungsverhältnis hin leistet und der Empfänger nur aus dem Valu-
taverhältnis erhalten will ( vgl F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 306, 310 ).

1476 Koziol, JBl 1977, 617 f; Aicher in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 1061 Rz 18.
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b.	 	Das	Verfügungsgeschäft	erfolgt	typischerweise		
mit	der	Übergabe

Im Zeitpunkt der Erlassung der dritten Teilnovelle war hingegen ein das 
Verfügungsgeschäft an die Übergabe knüpfender Ansatz herrschend.1477 
Demnach war die Tradition dinglicher Vertrag.1478 Erforderlich war eine 
auf Eigentumsübertragung gerichtete Willensübereinstimmung, wo-
bei diese aus der Übergabe abgeleitet wurde.1479 In jüngerer Zeit meh-
ren sich wieder Stimmen, die mit beachtlichen Argumenten davon 
ausgehen, der Abschluss des Verfügungsgeschäfts sei zwar zu unter-
schiedlichen Zeiten möglich, erfolge aber typischerweise erst mit der 
Übergabe.1480 Es wird etwa argumentiert, da das Gesetz eine rechtliche 
Übernahme und Übergabe verlange, sei zweifelhaft, ob bei der Über-
gabe auf einen rechtsgeschäftlichen Willen verzichtet werden könne 
und ob man daher die Übergabe in Willen und reines Faktum zerlegen 
könne.1481 Weiters wird darauf hingewiesen, ein zielgerichtetes willent-
liches Verhalten, das nur Rechtsfolgen auslöse, wenn es von einer Ver-
fügungsbefugnis begleitet werde, sei kein Realakt.1482 Angemerkt wird 
weiters, typischerweise wolle erst im Zeitpunkt der Übergabe der Ver-
äußerer das Eigentum aufgeben und der Erwerber es erlangen; 1483 und 
zudem müsse sich nach dem Spezialitätsgrundsatz jede dingliche Ver-
fügung auf eine konkrete Sache beziehen, beim Gattungskauf und beim 
Werkvertrag fehle es aber im Zeitpunkt des Abschlusses des Grundge-
schäfts an einer solchen.1484 Schließlich wird hervorgehoben, der Ansatz 
führe zu einem problematischen Auseinanderfallen von Schuld- und 
Sachenrecht.1485

1477 Siehe nur Exner, Tradition 5 ff, 50 ff; Randa, Eigenthumsrecht 265 ff, 268 f; Schuster-
von Bonnot in Stubenrauch, ABGB 8 I 526; Krainz / Pfaff / Ehrenzweig, System I 4 590; vgl 
auch Krainz / Pfaff / Ehrenzweig, System I 5 582. Siehe weiters Schey, GZ 1902, 97.

1478 Randa, Eigenthumsrecht 268 f; Krainz / Pfaff / Ehrenzweig, System I 4 590; Klang in 
Klang, ABGB 2 II 307.

1479 Schuster-von Bonnot in Stubenrauch, ABGB 8 I 526; Klang in Klang, ABGB 2 II 307.
1480 Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 68 f; Schoditsch, Eigentumsvorbehalt 52 ff; Kie-

weler, NZ 2013, 260.
1481 Welser, JBl 1975, 220; Welser / Kletečka, Bürgerliches Recht I 15 Rz 1009 f.
1482 Welser, JBl 1975, 220; Welser / Kletečka, Bürgerliches Recht I 15 Rz 1009 f. Kritisch zu 

diesem Argument Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 65.
1483 Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 68 f; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 40.
1484 Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 68 f.
1485 Schoditsch, Eigentumsvorbehalt 53 ff.
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Überträgt man diesen Ansatz auf die oben geschilderte Anweisungs-
situation mit zwei auf Eigentumsübertragung gerichteten Grundverhält-
nissen, so ergeben sich folgende Konsequenzen: Nach diesem Ansatz 
fällt das Verfügungsgeschäft typischerweise nicht mit dem Grundge-
schäft zusammen, sondern erfolgt zeitlich später ( zugleich mit der 
Übergabe ). Das Verfügungsgeschäft wird demnach in der Anweisungs-
situation auch nicht von den Parteien der Grundgeschäfte geschlossen, 
sondern vielmehr direkt zwischen der Angewiesenen und dem Anwei-
sungsempfänger.1486 Es kommt nach diesem Ansatz somit zu einer ding-
lichen Einigung zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger.1487

c.	 	Verfügungsgeschäft	bei	der	Anweisung

Bei der Klärung der Frage, wie das Verfügungsgeschäft bei der Anwei-
sung vonstattengeht, ist man also mit den zwei genannten, durchaus 
gegensätzlichen Ansätzen über den Zeitpunkt des Verfügungsgeschäfts 
konfrontiert. Seit der Akzeptanz des Eigentumsvorbehalts durch den 
Gesetzgeber der dritten Teilnovelle in § 297 a ABGB ergibt sich zwin-
gend, dass das Verpflichtungsgeschäft alleine nicht ausreicht, sondern 
dieses durch ein Verfügungsgeschäft ergänzt werden muss, da beding-
tes Eigentum sich nur durch eine bedingte Verfügung erklären lässt.1488 
Die strittige Frage, wann dieses Verfügungsgeschäft stattfindet, wird 
dadurch freilich nicht gelöst.1489 Klar ist nur, dass auch im Rahmen ei-
ner Abwicklung zweier auf Eigentumsübertragung gerichteter Grund-
verhältnisse im Wege der Anweisung nicht auf das Verfügungsgeschäft 
verzichtet werden kann.

Auch wenn nach Ansicht der Verfasserin einiges dafür spricht, dass 
die dingliche Einigung zwar nicht stets, aber doch typischerweise zu-
gleich mit der Übergabe erfolgt, kann und muss die Streitfrage über 
den Zeitpunkt des Verfügungsgeschäfts an dieser Stelle nicht allgemein 

1486 Eine nähere Begründung für diesen Personenwechsel fehlt allerdings zumeist. 
Siehe freilich Koziol, JBl 1977, 621.

1487 Iro, Besitzerwerb 69 f; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 81; Koziol, JBl 1977, 621; vgl auch 
Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 72 f.

1488 Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 67. AA Spielbüchler, Schuldverhältnis 113.
1489 Denn das Verfügungsgeschäft könnte, wie Spielbüchler, JBl 1971, 594 f, ausführt, 

auch durchaus Teil des Verpflichtungsgeschäftes sein, sodass bei einem Eigen-
tumsvorbehalt nur die im Grundgeschäft steckende Verfügung unter der Bedin-
gung der Kaufpreiszahlung abgeschlossen wäre.
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geklärt werden.1490 Eine genauere Betrachtung der Problematik bei der 
Anweisung zeigt nämlich, dass der entscheidende Punkt hier nicht da-
rin besteht, wann das Verfügungsgeschäft stattfindet, sondern vielmehr 
darin, was Inhalt der anweisungsgemäßen Zuwendung ist und – als 
Konsequenz daraus – zwischen welchen Parteien eine allfällige Verfü-
gung erfolgen soll.

Es ist daher im Folgenden zu untersuchen, unter welchen Umstän-
den eine Eigentumsübertragung Zuwendungsinhalt der Anweisung ist 
und wie bei einer auf einer Anweisung basierenden Eigentumsübertra-
gung die dingliche Einigung erfolgt. Sodann wird näher auf Anweisun-
gen eingegangen, bei denen feststeht, dass die Angewiesene Eigentum 
auf den Anweisungsempfänger übertragen soll, und im Anschluss daran 
werden solche Anweisungen untersucht, bei denen im Gegenteil klar ist, 
dass eine Eigentumsübertragung nicht Zuwendungsinhalt ist. Abschlie-
ßend wird analysiert, was zu gelten hat, wenn offen bleibt, ob eine Ei-
gentumsübertragung Zuwendungsinhalt der Anweisung ist oder nicht.

( i. )  Eigentumsübertragung als Zuwendungsinhalt  
der Anweisung

Ziel der Anweisung ist es, zwei Grundverhältnisse durch eine einzige 
reale Zuwendung zwischen Angewiesener und Anweisungsempfän-
ger abzuwickeln. Schuldrechtlich wird dies erreicht, indem auf Basis 
zweier Ermächtigungen die Zuwendung im Einlösungsverhältnis er-
folgt. Anstatt zweier Leistungen im jeweiligen Grundverhältnis auf Ba-
sis der jeweiligen causa wird die reale Zuwendung von der Angewiese-
nen ohne eigenen Rechtsgrund direkt an den Anweisungsempfänger 
erbracht. Für das Deckungsverhältnis ändert sich damit die Person 
des Empfängers der realen Zuwendung und für das Valutaverhältnis 
jene der Erbringerin derselben.1491 Berücksichtigt man den Zweck der 
Anweisung, also die vereinfachte bzw gerade beim Streckengeschäft 
typischerweise verkürzte Abwicklung zweier Grundverhältnisse, so 

1490 Vgl dazu auch den Ansatz von Riss, ÖBA 2010, 221 ff; Eccher / Riss in KBB 6 § 425 Rz 1, 
die die dingliche Einigung als einseitig widerrufliches Rechtsgeschäft betrachten, 
wodurch es auf den Zeitpunkt der Übertragung nicht mehr ankomme. Letzteres 
trifft auf die Frage des einseitigen Eigentumsvorbehalts zu, doch erscheint für 
das Streckengeschäft auf Basis einer Anweisung dennoch eine Entscheidung der 
Streitfrage hilfreich.

1491 Siehe dazu oben III.G.1.b ).
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lässt sich die Abwicklung im Einlösungsverhältnis sinnvollerweise 
nicht auf die schuldrechtlichen Aspekte des Geschäfts beschränken. 
Vielmehr entspricht es der vereinfachten Abwicklung, dass auch die in 
den Grundverhältnissen enthaltenen sachenrechtlichen Aspekte der 
Zuwendung erfasst sein können. Inhalt der anweisungsgemäß im Ein-
lösungsverhältnis zu erbringenden Zuwendung seitens der Angewiese-
nen an den Anweisungsempfänger kann daher nicht nur die Übergabe, 
sondern auch die Übereignung der Sache sein.

Auch wenn Stellungnahmen zum Eigentumserwerb bei der Anwei-
sung rund um die Zeit der Entstehung der heute geltenden Regelun-
gen in Österreich, Deutschland und der Schweiz spärlich sind, so lässt 
sich dieses Ergebnis doch klar aus dem historischen Verständnis der 
Anweisung ableiten. So spricht etwa bereits Salpius  1492 bei der Anwei-
sung davon, dass diese nicht nur auf Zahlung, sondern allgemein auf 
jede Art von Leistung gerichtet sein könne. Im Zusammenhang mit der 
Zahlung weist er dann darauf hin, der Begriff sei nicht auf die Befrie-
digung eines Gläubigers durch seinen Schuldner zu beschränken, er 
bedeute weder bloß die Zahlung tilgungshalber ( solutio ), noch bloß 
die Zahlung kredithalber ( numeratio ), sondern umfasse beide Moda-
litäten mit allen übrigen Möglichkeiten zusammen; es sei ganz allge-
mein die abstrakte datio, die bloße Eigentumsübertragung zu einem 
beliebigen Zweck gemeint.1493 Die Anweisung muss also nicht der Zah-
lung dienen, es kommen auch andere Arten der Leistung, wie etwa ein 
Tun, Dulden oder Unterlassen in Frage.1494 Ist sie freilich auf Zahlung 
gerichtet ( wobei dieser » Zahlung « unterschiedliche Geschäftszwecke 
zugrunde liegen können ), so umfasst sie nach Salpius auch die Eigen-
tumsübertragung.

Noch klarer wird der Ansatz, wonach mit der Zahlungsanweisung 
eine Eigentumsübertragung zwischen Angewiesener und Anweisungs-
empfänger verbunden sein soll, bei Wendt  1495, wenn er im Zusammen-
hang mit der Abgrenzung der Anweisung von der Vollmacht Folgendes 
ausführt:

1492 Novation 473.
1493 Salpius, Novation 473.
1494 So Krainz / Pfaff / Ehrenzweig, System I 4 365 Fn 6, der diese dem Geben, also wohl der 

datio gegenüberstellt.
1495 Anweisungsrecht 32, 34.
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» Der Angewiesene macht dem Zahlungsempfänger eine Leistung, je-
doch nicht kraft Vollmacht und im Namen des Anweisenden; er han-
delt durchaus proprio nomine und mit Wirkung für sich selbst, und 
erst die Folgen seiner Zahlung, soweit sie ihn betreffen, der liberato-
rische oder obligatorische Erfolg derselben, fallen rückwärts auf den 
Anweisenden. Der Zahlungsempfänger empfängt zwar von ihm und 
aus seiner Hand; die causa accipiendi liegt aber in seinen Beziehun-
gen zum Anweisenden und er empfängt für dessen Rechnung. Darin 
steckt zwar einige Aehnlichkeit mit der Thätigkeit eines Stellvertreters, 
und das Geben des Delegaten wird ausgelegt als Geben des Delegan-
ten. Doch trifft das nur die secundären Folgen des Gebens und Neh-
mens, nicht den Akt der datio, für sich betrachtet. Die Eigenthums-
übertragung, welche in der Zahlung liegt, und die erste unmittelbare 
Wirkung derselben nebst ihren rechtlichen Voraussetzungen gehen nur 
die an diesem Geschäft selbst betheiligten Personen an, den Geber 
und den Nehmer, von welchen jeder aus eigenen Interessen thätig ist 
und suo nomine handelt, der eine beim Geben, der andere beim Neh-
men. Die Voraussetzungen der Eigenthumsübertragung müssen daher 
lediglich in der Person des zahlenden Delegaten erfüllt sein, während 
uns Stellvertretung und Vollmacht ja auf den Vollmachtgeber verwei-
sen müßten. Der Delegat überträgt sein Eigenthum auf den Empfän-
ger und wird selbst auctor desselben in dieser Beziehung. « 1496

Den Ausführungen Wendts ist klar zu entnehmen, dass bei einer auf 
Zahlung gerichteten Anweisung die Zuwendung der Angewiesenen an 
den Anweisungsempfänger eine Eigentumsübertragung beinhalten 
soll. Die reale Zuwendung samt einer damit verbundenen Eigentums-
übertragung findet nunmehr direkt zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger statt.1497 Jedenfalls nach dem historischen Konzept der 
Anweisung umfasst daher die reale Zuwendung auch die Eigentums-
übertragung, sofern die Anweisung auf eine solche, also auf Zahlung, 
gerichtet ist.1498

1496 Wendt, Anweisungsrecht 32 f.
1497 Zum damit in einem gewissen Spannungsverhältnis stehenden Ansatz Wendts, bei 

Scheitern der Eigentumsübertragung zwischen Angewiesener und Anweisungs-
empfänger komme es zu einem Eigentumserwerb der Anweisenden siehe unten 
Fn 1600.

1498 Basis für die Eigentumsübertragung im Einlösungsverhältnis sind die Anweisung 
bzw die in dieser enthaltenen Ermächtigungen. Da die Eigentumsübertragung 
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Entscheidend ist somit in einem ersten Schritt, was die Anweisende 
mit der Anweisung bezweckt, ob also im Wege der Anweisung Eigentum 
übertragen oder etwa nur eine Sache herausgegeben werden soll. Für 
Angewiesene und Anweisungsempfänger ergibt sich dieser Zweck der 
Anweisung aus der Auslegung der Anweisung ( etwa » zahlen Sie « ) bzw 
aus einer Kombination aus Anweisung und Grundverhältnis.

( ii. )  Auf Eigentumsübertragung gerichtete Anweisung
Bei zwei auf Eigentumsübertragung gerichteten Grundverhältnissen 
ist die der Abwicklung der Grundverhältnisse dienende Anweisung re-
gelmäßig ebenfalls auf Übereignung gerichtet, sodass im Einlösungs-
verhältnis nicht nur übergeben, sondern auch übereignet werden soll. 
Ist somit auch die Eigentumsübertragung Teil der anweisungsgemä-
ßen Zuwendung im Einlösungsverhältnis, stellt sich in einem nächsten 
Schritt die Frage, wie dann das Verfügungsgeschäft erfolgt. Wendt be-
fasst sich im oben angeführten Zitat mit dem deutschen Recht vor Erlas-
sung des BGB, wenn auch unter Berücksichtigung der Entwürfe zu dem-
selben. Da entsprechend der in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts hM 
in Deutschland das sachenrechtliche Abstraktionsprinzip galt,1499 das 
in der Folge auch im BGB normiert wurde,1500 war bzw ist eine derartige 
Eigentumsübertragung von der Angewiesenen auf den Anweisungsemp-
fänger möglich, ohne dass es auf einen Rechtsgrund für diesen Erwerb 
ankäme.1501 Die Eigentumsübertragung setzt nach § 929 BGB lediglich 
eine dingliche Einigung über den Eigentumsübergang sowie die Über-
gabe voraus. Vor diesem Hintergrund lässt sich aus Wendts Ausführun-
gen ableiten, dass bei einer Anweisung die für die Eigentumsübertra-
gung erforderliche dingliche Einigung nicht zwischen den Parteien 

nach deutschem Recht auf Basis eines abstrakten Verfügungsgeschäfts erfolgt, 
kommt es für diese auf die Grundverhältnisse nicht an. Im österreichischen Recht 
ist die derivative Eigentumsübertragung hingegen von einer gültigen Titelkette 
und damit von den Grundverhältnissen abhängig.

1499 Siehe etwa Savigny, System III 312 ff; derselbe, Obligationenrecht II 256 ff; Wind-
scheid, Pandekten I § 171, 432 f; Dernburg, Pandekten I § 213, 483 ff; dazu Felgentrae-
ger, Übereignungslehre 41 ff; Schubert, Entstehung 101; Strack, Jura 2011, 7 f.

1500 § 929 S 1 BGB bestimmt: » Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen 
Sache ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und 
beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. «

1501 MünchKomm / Oechsler, BGB 8 § 929 Rz 10; BeckOGK / Klinck, BGB § 929 Rz 3; Stau-
dinger / Wiegand, BGB ( 2017 ) § 929 Rz 2.
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der Grundverhältnisse erfolgt, sondern vielmehr direkt zwischen der 
dinglich berechtigten Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger 
geschlossen wird und zwar jeweils im eigenen Namen. Die dingliche Ei-
nigung ist somit Teil der zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger direkt stattfindenden realen Zuwendung.1502 Deutlich wird dies 
auch bei von Tuhr,1503 dem zufolge der ( angewiesene ) Schuldner nicht 
wie bei der Vertretung seinen Gläubiger ( den Anweisenden ) durch Ver-
mittlung des Dritten ( des Anweisungsempfängers ) zum Eigentümer 
machen wolle, sondern den Dritten selbst, weil er vermöge der Anwei-
sung die an den Dritten vorgenommene Leistung dem Gläubiger an-
rechnen könne. Es ist somit davon auszugehen, dass die dingliche Eini-
gung direkt zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger erfolgt. 
Dem entspricht auch die hM zum geltenden Recht in Deutschland, die 
davon ausgeht, bei der Anweisung erwerbe der Anweisungsempfänger 
direkt von der Angewiesenen.1504

Nun lässt sich dieses Ergebnis nicht automatisch auf das österreichi-
sche Recht übertragen. Zwar war die Lehre von der abstrakten Tradition 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch in Österreich vertreten 
worden,1505 sie wurde schlussendlich aber in Anknüpfung an Arbeiten 
Strohals verworfen, der die Bedeutung des Titels als Voraussetzung des 
Eigentumserwerbs im ABGB nachwies.1506 Obwohl die Regelung der An-
weisung sich stark am Vorbild des deutschen BGB orientiert,1507 kommt 
daher ein abstrakter Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers, 
wie er im BGB vorgesehen ist, für das österreichische Recht nicht in 
Betracht. Die Anweisung selbst als reines Abwicklungsinstrument kann, 
wie oben herausgearbeitet wurde,1508 den Erwerb nicht rechtfertigen 
und damit keinen Titel bieten. Ein derivativer Eigentumserwerb des 
Anweisungsempfängers setzt daher eine gültige Titelkette voraus. Nach 
österreichischem Recht kann die anweisungsgemäße Zuwendung im 
Einlösungsverhältnis somit einen Eigentumserwerb des Anweisungs-

1502 Siehe auch Hellwig, Leistung an Dritte 344.
1503 JheringsJB 48 ( 1904 ) 46.
1504 Siehe dazu nur Flume, FS Wolf 61; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 11; 

BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 53 sowie näher unten III.I.5. AA Hassold, Dreiperso-
nenverhältnis 69 ff.

1505 Unger, System II 9 Fn 30. Vgl Schey, GZ 1902, 97; Rappaport, FS ABGB II 405.
1506 Strohal, JheringsJB 27 ( 1889 ) 335 ff; derselbe, Eigenthumsübertragung 6 ff.
1507 Siehe dazu näher oben III.A.2.c ) und III.A.2.d ).
1508 III.I.1.
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empfängers von der Angewiesenen nur dann bewirken, wenn auch tat-
sächlich eine gültige Titelkette vorhanden ist.

Aus dem zwingenden Titelerfordernis lässt sich freilich keineswegs 
ableiten, dass das Verfügungsgeschäft nicht direkt zwischen Angewie-
sener und Anweisungsempfänger stattfinden kann.1509 Dies gilt umso 
mehr, als die Regelung der Anweisung durch die dritte Teilnovelle zum 
einen in deutlicher Anlehnung an die §§ 783 ff BGB erfolgte,1510 denen 
jedenfalls eine ( allerdings abstrakte ) dingliche Einigung zwischen An-
gewiesener und Anweisungsempfänger zugrunde liegt, und zum ande-
ren das Verfügungsgeschäft entsprechend der zum Zeitpunkt der drit-
ten Teilnovelle hM ohnedies ganz allgemein zugleich mit der Übergabe 
erfolgt.1511 Es ist daher anzunehmen, dass der Gesetzgeber der dritten 
Teilnovelle von einem direkt zwischen Angewiesener und Anweisungs-
empfänger stattfindenden Verfügungsgeschäft ausging.

Gerade für das Streckengeschäft argumentiert aber Spielbüchler, eine 
dingliche Einigung zwischen der Angewiesenen und dem Anweisungs-
empfänger scheide aus, da diesen das jeweils andere Grundverhältnis 
nicht bekannt sei,1512 und letzteres nicht auf Eigentumsübertragung ge-
richtet sein müsse. Dieses Argument hat freilich schon Koziol 1513 über-
zeugend widerlegt: Dem Argument Spielbüchlers, typischerweise sei der 
Angewiesenen das Valutaverhältnis nicht bekannt und sie wisse daher 
nicht, ob der Anweisungsempfänger die Sache von der Anweisenden ge-
mietet, geliehen oder gekauft habe, hält Koziol entgegen, die Angewie-
sene wolle, wenn sie an den Anweisungsempfänger übergebe, jedenfalls 
ihr Eigentum übertragen; 1514 allerdings wisse sie möglicherweise nicht, 
ob dieses nach dem Innenverhältnis zwischen der Anweisenden und 
dem Anweisungsempfänger an die Anweisende übergehen solle oder 
an den Anweisungsempfänger.1515 Der Anweisungsempfänger könne 
aber annehmen, dass die Angewiesene bei Übergabe den Willen habe, 
an die Anweisende oder den Anweisungsempfänger zu übereignen, je 

1509 Dass das Verfügungsgeschäft zwischen Angewiesener und Anweisungsempfän-
ger erfolgt, nehmen im Übrigen auch Koziol, JBl 1977, 621; Iro, Besitzerwerb 69 f; 
Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 81; Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 72, an.

1510 So auch Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 2.
1511 Siehe oben III.I.2.b ).
1512 Spielbüchler, JBl 1971, 590; Schuldverhältnis 100.
1513 JBl 1977, 621.
1514 Das ist freilich nur dann anzunehmen, wenn das Deckungsverhältnis auf Eigen-

tumsübertragung gerichtet ist. Siehe dazu den Exkurs unten bei Fn 1563.
1515 Koziol, JBl 1977, 621.
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nachdem, ob der Anweisungsempfänger Mieter, Entleiher, Verwahrer 
usw sein soll. Die Angewiesene könne andererseits das Verhalten des 
Anweisungsempfängers dahin verstehen, dass dieser, je nach dem In-
nenverhältnis für sich oder die Anweisende Eigentum erwerben wolle. 
Habe der Anweisungsempfänger die Sache von der Anweisenden gekauft, 
könne deshalb auch eine Einigung zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger über den Eigentumserwerb des Anweisungsempfän-
gers angenommen werden, der mit der Übergabe Eigentum erwerbe.1516

Sei nun aber das Valutaverhältnis nicht auf einen Eigentumserwerb 
gerichtet, nehme die Anweisende nicht selbst die dingliche Einigung 
vor und der Anweisungsempfänger habe allein aufgrund der Ermäch-
tigung keine Vollmacht, für die Anweisende einen dinglichen Vertrag 
abzuschließen.1517 Allerdings geht Koziol davon aus, die Einräumung 
der Ermächtigung, auf fremde Rechnung eine Sache entgegenzuneh-
men, sei der Übertragung einer Verwaltung gleich zu halten und es sei 
daher nach § 1029 ABGB zu vermuten, dass auch die dazu nötige Voll-
macht erteilt worden sei. Auch Iro / Riss  1518 nehmen eine sich aus der 
Ermächtigung ergebende konkludente Vollmacht an, bei der eine Of-
fenlegung idR nicht erforderlich sei, da es der Angewiesenen typischer-
weise egal sei, ob nach dem Valutaverhältnis die Anweisende oder der 
Anweisungsempfänger Eigentum an der Sache erwerben solle, sodass 
in der genannten Variante eines bloß obligatorischen Valutaverhältnis-
ses die Anweisende durch den Anweisungsempfänger als Besitzmittler 
Eigentum erwerbe.1519 

Im Ergebnis kann somit dann, wenn das Valutaverhältnis auf Ei-
gentumsübertragung gerichtet ist, eine Einigung zwischen Angewiese-
ner und Anweisungsempfänger über den Eigentumserwerb des Anwei-
sungsempfängers angenommen werden.1520 Alleine aus der Tatsache, 
dass das jeweils andere Grundverhältnis der Angewiesenen bzw dem 
Anweisungsempfänger nicht bekannt ist, lässt sich also nicht ableiten, 
dass eine dingliche Einigung zwischen Angewiesener und Anweisungs-
empfänger ausscheidet. Auch die Verfügung kann daher Gegenstand 
der anweisungsgemäßen Zuwendung sein.

1516 Koziol, JBl 1977, 621.
1517 Koziol, JBl 1977, 621 Fn 34.
1518 Sachenrecht 7 Rz 6 / 81.
1519 Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 81. Vgl auch denselben, Besitzerwerb 69 f.
1520 Koziol, JBl 1977, 621.
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Für eine Verfügung zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger spricht darüber hinaus auch das Wesen des Verfügungsge-
schäfts: Ein solches zielt darauf ab, unmittelbar auf ein bestehendes 
Recht, im konkreten Fall das Eigentum an der fraglichen Sache, einzu-
wirken, indem es geändert, aufgehoben oder, wie in casu, auf eine an-
dere übertragen wird.1521 Grundvoraussetzung dafür, dass eine Person 
ein Eigentumsrecht übertragen kann, ist, dass sie diesbezüglich Verfü-
gungsmacht hat.1522

Nimmt man nun an, das Verfügungsgeschäft sei Teil des Verpflich-
tungsgeschäfts, so kommt nur eine Einigungskette als Basis des Verfü-
gungsgeschäfts in Frage. Bei der Anweisung wird es im Zeitpunkt der 
fraglichen Einigung im Valutaverhältnis aber regelmäßig an einer Ver-
fügungsbefugnis der Anweisenden fehlen, da diese eben nicht Eigen-
tümerin der Sache ist.1523 Die Anweisung selbst wurde zudem im Zeit-
punkt der Verfügung typischerweise noch gar nicht erteilt, geschweige 
denn befolgt, sodass sich auch aus der Anweisung bzw aus deren Be-
folgung  1524 keine Verfügungsbefugnis der Anweisenden ableiten lässt. 
Die Annahme einer Vorverlegung des Verfügungsgeschäfts ins Grund-
verhältnis und einer darauf beruhende Einigungskette stößt somit bei 
der Anweisung auf beachtliche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 
der für eine Verfügung im Valutaverhältnis erforderlichen Verfügungs-
macht der Anweisenden.1525 Da die Anweisende beim Streckengeschäft 

1521 Ehrenzweig, System I / 1 2 288; Mayrhofer, FS Schnorr 674; Welser / Kletečka, Bürgerli-
ches Recht I 15 Rz 385; vgl auch Riss, ÖBA 2010, 224 f.

1522 Mayrhofer, FS Schnorr 685.
1523 Darauf weist bereits Welser, JBl 1975, 220, hin. Kritisch zu diesem Argument äußert 

sich Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 65, der meint, dabei würden zwei Voraus-
setzungen des derivativen Eigentumserwerbs nicht ausreichend auseinanderge-
halten, nämlich Eigentum und Verfügungsbefugnis auf der einen und die durch 
Titel und Modus erfolgende Übertragung auf der anderen Seite. Allerdings er-
scheint die Kritik für den Fall der Anweisung dennoch gerechtfertigt, denn wenn 
die Konzeption des Verfügungsgeschäftes als Teil des Grundgeschäftes typischer-
weise dazu führt, dass eine weitere Voraussetzung des Eigentumserwerbs nicht 
eingehalten werden kann, muss die genannte Konstruktion hinterfragt werden.

1524 Genau betrachtet kann es für eine Verfügungsbefugnis der Anweisenden über die 
Sache der Angewiesenen nämlich nicht auf die Anweisung, sondern nur auf das 
Einverständnis der Angewiesenen mit der Anweisung oder deren Befolgung durch 
die Angewiesene ankommen.

1525 AA Spielbüchler, JBl 1971, 595. Koziol, JBl 1977, 621, geht hingegen davon aus, die Ei-
nigungskette müsse zusammen mit der Übergabe im kurzen Weg » wohl « für die 
Übereignung der Sache von der Angewiesenen an den Anweisungsempfänger aus-
reichend sein.
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zudem gar nicht Eigentümerin werden soll,1526 kommt auch eine nach-
trägliche Heilung ihrer im Valutaverhältnis liegenden Verfügung durch 
späteren Eigentumserwerb, wie dies für das zweipersonale Verhältnis 
vertreten wird,1527 nicht in Betracht.1528 Rechtfertigen ließe sich die An-
nahme einer Einigungskette auf Basis der in die Grundverhältnisse vor-
verlegten Verfügung unter diesen Voraussetzungen nur, wenn man an-
nähme, die Verfügung im Valutaverhältnis stehe unter der Bedingung 
der späteren Erteilung von Verfügungsmacht seitens der Angewiesenen, 
die dann zeitgleich mit der Übergabe erfolge. Eine derartige Einräu-
mung von Verfügungsmacht müsste aber jedenfalls auf dem Willen der 
Angewiesenen beruhen, sodass der Vorteil der Vorverlegung der Ver-
fügung ins Grundgeschäft bei der Anweisung nicht mehr ins Gewicht 
fiele, da jedenfalls auch im Zeitpunkt der Übergabe ein Willensakt sei-
tens der Angewiesenen erforderlich wäre.1529 Insgesamt erscheint die 
Annahme einer Vorverlegung des Verfügungsgeschäftes in die Grund-
verhältnisse daher für den Fall der Anweisung zwar möglich, aber typi-
scherweise wenig zielführend.

Ganz anders stellt sich die Situation dar, wenn man von einem Ver-
fügungsgeschäft direkt zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger ausgeht. Im Fall der Angewiesenen, deren Deckungsverhältnis 
mit der Anweisenden auf Eigentumsübertragung gerichtet ist, besteht 
die Verfügungsbefugnis der Angewiesenen, da diese regelmäßig Eigen-
tümerin der fraglichen Sache sein wird.1530 Sie kann daher Eigentum an 
der Sache übertragen – und zwar auf wen auch immer sie möchte. Die 
Verfügungsbefugnis über die Sache ist daher in einem derartigen Fall 
eines auf Anweisung beruhenden Streckengeschäfts unproblematisch. 
Entscheidend ist vielmehr nur, wie sich diese Verfügung mit den Grund-
verhältnissen verbinden lässt, da sie zwischen anderen Personen als 
den Parteien der Grundverhältnisse und ohne eigene causa stattfindet.

1526 Siehe dazu nur Wendt, Anweisungsrecht 32 f; von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 46.
1527 Auch eine Heilung des Mangels an Verfügungsmacht durch späteren Eigentums-

erwerb kommt daher nicht in Frage. Vgl aber die von manchen für den Geheißer-
werb im deutschen Recht vertretene Auffassung einer Konvaleszenz: etwa Flume, 
FS Wolf 63 f. Siehe auch unten III.I.5.

1528 Ein solcher würde zudem wohl erst im Zeitpunkt der Übergabe eingreifen.
1529 Vgl dazu bereits Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 72, im Zusammenhang mit dem 

Willen zum Besitzerwerb.
1530 Ist sie es nicht, kommt auch im langen Weg ein derivativer Eigentumserwerb nicht 

in Betracht.
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In der Verlegung der realen Zuwendungserbringung ins Einlösungs-
verhältnis besteht freilich genau der Sinn und Zweck der Anweisung: 
Durch die Ermächtigung wird der Angewiesenen die Befugnis einge-
räumt, das Eigentum an der Sache mit schuldrechtlicher Wirkung für 
das Deckungsverhältnis auf den Anweisungsempfänger zu übertragen, 
der seinerseits von der Anweisenden durch Ermächtigung befugt ist, 
im eigenen Namen und zu seinen eigenen Gunsten 1531 Eigentum an der 
Sache zu erwerben. Mit dem Vollzug der Anweisung wird im Deckungs-
verhältnis eine Zweckvereinbarung geschlossen, der zufolge die anwei-
sungsgemäße Zuwendung an den Anweisungsempfänger im Deckungs-
verhältnis jene obligatorischen Wirkungen hat, die einer direkten 
Leistung der Angewiesenen an die Anweisende im Deckungsverhältnis 
zukäme, und auch im Valutaverhältnis wirkt die Entgegennahme der 
Leistung aufgrund der Anweisung, als wäre sie direkt in diesem erfolgt.

Die Anweisung ermöglicht es somit, die reale Zuwendung samt 
Willensübereinstimmung über den Eigentumserwerb im Zeitpunkt 
der Übergabe zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger mit 
den beiden Grundverhältnissen zu verknüpfen, sodass zwar nicht die 
anweisungsgemäße Zuwendung zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger selbst kausal ist, diese aber durch die beiden Grund-
verhältnisse als doppelt gerechtfertigt erscheint.1532 Es ist daher auch 
nicht erforderlich, dass sich die Verfügung zwischen der Angewiesenen 
und dem Anweisungsempfänger auf einen eigenen Titel zwischen An-
gewiesener und Anweisungsempfänger bezieht.1533

Gegen den Ansatz, die Verfügung erfolge direkt zwischen Angewie-
sener und Anweisungsempfänger lässt sich auch nicht einwenden, die 
Redaktoren hätten die Übergabe als reinen Realakt verstanden,1534 wes-

1531 Vgl bereits Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, 
II. Anweisung § 225, 6 f.

1532 So schon Schey, Obligationsverhältnisse 481.
1533 So aber Spielbüchler, JBl 1971, 591.
1534 So Rappaport, FS ABGB II 402 f, 415; Klang in Klang, ABGB 2 II 298; Spielbüchler, JBl 

1971, 592 f; derselbe, Schuldverhältnis 101 ff; derselbe, FS 200 Jahre ABGB II 1435 ff; 
F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 371; Holzner in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 425 
ABGB Rz 2; Mader in ABGB-ON 1.03 § 425 Rz 2; Wagner in Klang, ABGB 3 § 425 Rz 7; 
Welser / Kletečka, Bürgerliches Recht I 15 Rz 1010. Vgl auch Schey, GZ 1902, 97, der aus 
den §§ 431 und 433 ABGB ableitet, die Tradition sei im ABGB ursprünglich ledig-
lich tatsächliche Ausführung des auf die Veräußerung gerichteten Kausalgeschäfts. 
Schoditsch, Eigentumsvorbehalt 122 Fn 455 betont, es bestehe Einigkeit, dass die 
Übergabe jedenfalls nach Ansicht der Redaktoren ein Realakt gewesen sei.
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halb das Verfügungsgeschäft als Teil des Grundgeschäftes anzusehen 
sei,1535 sodass bei der Anweisung bloß die Übergabe als Realakt zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger stattfinde.1536 Diese histori-
sche Argumentation erscheint nämlich bei genauerer Betrachtung nicht 
überzeugend. Spielbüchler argumentiert in Anknüpfung an Rappaport,1537 
dem Gesetz liege die Lehre von titulus und modus acquirendi zugrunde 
und es enthalte keinen Hinweis auf eine neuerliche Einigung der Par-
teien über den Eigentumsübergang. Dabei wird unter anderem an die 
Entstehungsgeschichte des ABGB angeknüpft. Nach den §§ 169–171 des 
Urentwurfes wurde ein Eigentumserwerb auch in dem Falle für möglich 
erachtet, in dem Erwerber und Überträger von einem unterschiedlichen 
Titel ausgingen, beide Titel aber eine Eigentumsübertragung rechtfer-
tigen würden. Aus der Streichung dieser Bestimmungen und der damit 
zusammenhängenden Aussage Zeillers, es ginge dabei nicht um eine 
Frage des Modus, sondern um eine solche des Titels,1538 schließt Rappa-
port  1539 und in Anknüpfung an diesen Spielbüchler,1540 die Redaktoren 
hätten bewusst jedes rechtsgeschäftliche Argument aus dem Modus 
entfernt. Dem ist nicht zuzustimmen, denn während diese Streichung 
und die Formulierung des heutigen § 869 ABGB 1541 unter Hinweis auf 
die Streichung der §§ 169–171 des Urentwurfes zwar klar macht, dass 
eine Willensübereinstimmung bezüglich der Übereignung ohne gülti-
gen, von den Parteien übereinstimmend zugrunde gelegten Titel kei-
nen Eigentumserwerb herbeizuführen vermag, ergibt sich daraus kei-
neswegs, dass es auf den Willen der Beteiligten bei der Übergabe gar 
nicht ankommt.1542 Zwar wurde von mehreren Vertretern der Lehre von 
titulus und modus die Übergabe als Faktum angesehen und das Willens-

1535 So Spielbüchler, JBl 1971, 593. AA hingegen Rappaport, FS ABGB II 4012 f; Schey, GZ 
1902, 97, die an einer dinglichen Einigung festhalten. Darauf weist auch Spielbüch-
ler, JBl 1971, 593 hin.

1536 Allgemeiner zum Ansatz, das Verfügungsgeschäft sei Teil des Grundgeschäfts, 
oben III.I.2.a ).

1537 FS ABGB II 402 ff, 415 ff.
1538 Ofner, Protokolle I 281.
1539 FS ABGB II 402 ff, 415.
1540 JBl 1971, 592 f.
1541 Siehe Ofner, Protokolle II 12.
1542 Dementsprechend wird auch von einigen Vertretern der Lehre, die davon ausge-

hen, die Redaktoren hätten die Übergabe als Realakt verstanden, darauf hingewie-
sen, dass diese dennoch auch bei der Übergabe einen Willen, Eigentum zu überge-
ben und zu übernehmen, voraussetzten. So etwa F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 
371; Schoditsch, Eigentumsvorbehalt 122.
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element in den Titel vorverlegt; 1543 im ABGB kommt dies aber gerade 
nicht zum Ausdruck. Denn das Gesetz verlangt zwar Titel und Modus 
für die Übergabe, doch stellt § 425 ABGB auf eine rechtliche Übergabe 
und Übernahme ab.1544 Ein genauerer Blick auf Zeillers Kommentierung 
zu den §§ 380 sowie 425 f ABGB bestätigt, dass es bei der Übergabe sehr 
wohl auf einen Willen ankommen soll. In der Kommentierung des 
§ 380 ABGB wird zwar tatsächlich zunächst davon gesprochen, der Ti-
tel alleine genüge nicht, es müsse für den Eigentumserwerb auch ein 
Faktum, eine Handlung oder Begebenheit hinzukommen. In der Folge 
präzisiert Zeiller allerdings, dass ein Wille erforderlich sei, sich eine 
Sache zu eigen zu machen und definiert dann die Erwerbungsart, die 
zum Titel hinzukommen muss, als die Handlung, wodurch man die 
Sache in seine Gewahrsame bringe und erkläre, sie als die seinige ha-
ben zu wollen.1545 Daraus lässt sich aber klar ableiten, dass es sehr wohl 
auch bei der Erwerbungsart, dem Modus, auf einen auf Rechtsfolgen 
gerichteten Willen ankommt.1546 Noch deutlicher wird dies aus Zeillers 
Kommentierung des § 426 ABGB, wo die Übergabe in einem rechtlichen 
Sinne ausdrücklich als eine Handlung umschrieben wird, » wodurch der 
Besitz einer Sache auf einen andern übertragen wird, in der Absicht, 
daß er das Eigenthum einer Sache [ … ] erhalte « 1547. Zudem betont Zeil-
ler gleich im Anschluss daran, dass der Besitz durch » vereinigten Wil-
len von dem andern übernommen « werde.1548 Auch wenn daher zum 
Zeitpunkt der Redaktion des ABGB nicht von einem dinglichen Vertrag 
im Sinne der Pandektistik die Rede sein konnte, wurde doch deutlich 
auch bei der Übergabe an einen Willen, Eigentum zu übertragen und 

1543 Siehe dazu F. Hofmann, Titulus und modus 5 f, 29 f, 140. Siehe weiters die Nachweise 
bei Spielbüchler, JBl 1971, 593.

1544 Kritisch dazu, eine solche als bloßen Realakt zu verstehen auch Welser, JBl 1975, 220.
1545 Zeiller, Commentar II 157.
1546 Spielbüchler, FS 200 Jahre ABGB II 1435, will hingegen ein im tatsächlichen Gesche-

hen enthaltenes Willenselement anerkennen. Schon Welser, JBl 1975, 220, hat zu-
treffend auf den rechtsgeschäftlichen oder zumindest rechtsgeschäftsähnlichen 
Charakter der Übergabe hingewiesen.

1547 Zeiller, Commentar II 221. Da die Kommentierung auf die Übergabe allgemein, 
nicht nur auf jene beweglicher Sachen Bezug nimmt, überzeugt auch der Ansatz 
Scheys, GZ 1902, 97, nicht, der auf Basis der §§ 431 und 433 ABGB ableitet, das ABGB 
nehme an, die Tradition sei nur die tatsächliche Ausführung des auf die Veräu-
ßerung gerichteten Kausalgeschäfts. Schey betont freilich sogleich, dass für das 
( 1902 ) geltende Recht ein dinglicher Vertrag anzunehmen sei. Übergabe bzw Ein-
verleibung seien formalisierter Parteiwille.

1548 Zeiller, Commentar II 221.
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zu übernehmen, angeknüpft. Aus der Auffassung der Redaktoren des 
ABGB ist somit keinesfalls ableitbar, dass das Verfügungsgeschäft 1549 ins 
Grundgeschäft vorverlagert werden muss und daher nicht zugleich mit 
der Übergabe stattfinden kann.

Insgesamt ist daher für auf Eigentumsübertragung gerichtete An-
weisungen anzunehmen, dass das Verfügungsgeschäft typischerweise 
nicht schon im Grundgeschäft erfolgt, sondern direkt zwischen Ange-
wiesener und Anweisungsempfänger stattfindet.

Dieses Ergebnis deckt sich auch mit den besitzrechtlichen Vorgaben, 
denn wäre das Verfügungsgeschäft Teil des Grundgeschäfts, wäre jeden-
falls bei der Besitzübertragung der Wille der Beteiligten erforderlich. 
Spielbüchler   1550 führt als Argument dagegen ins Treffen, es komme auf 
den Besitzwillen nur dann an, wenn es an einem rechtfertigenden Kau-
salverhältnis fehle, während dieser sich sonst aus den der Übergabe zu-
grunde liegenden Kausalverhältnissen ergebe.1551 Demnach wäre auch 
der Besitzwille schon Teil des Grundgeschäftes.1552 Für die Anweisung 
kann dieses Argument freilich keineswegs überzeugen, erfolgt die Über-
gabe hier ja gerade nicht entlang der Kausalverhältnisse, sondern viel-
mehr unabhängig von denselben zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger. Ein Wille in den Grundverhältnissen – also zwischen 
anderen Personen – Besitz zu übertragen, kann daher keine Rechtferti-
gung für die Übertragung zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger bieten. Einen eigenen Titel, aus dem sich der Besitzwille ergeben 
könnte, gibt es zwischen diesen beiden aber nicht, sodass es sehr wohl 
auf den tatsächlichen Willen der Angewiesenen und des Anweisungs-
empfängers, Besitz zu übertragen bzw zu erlangen, ankommt.

Im Ergebnis findet bei einer auf Eigentumsübertragung gerichteten 
Anweisung die Verfügung daher typischerweise zugleich mit der realen 
Zuwendung zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger statt.

( iii. )  Nicht auf Eigentumsübertragung gerichtete Anweisung
Die entscheidende Kritik Spielbüchlers am Konzept einer dinglichen Ei-
nigung im Zusammenhang mit dem Streckengeschäft knüpft freilich 

1549 Wie es im Zeitpunkt der III. Teilnovelle anerkannt war ( vgl Scheys, GZ 1902, 97 ).
1550 Schuldverhältnis 106 ff; derselbe, FS ABGB 200 II 1434.
1551 Er verweist dabei auf Schey in Klang, ABGB 2 II 60.
1552 Spielbüchler, Schuldverhältnis 106 f.
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daran an, dass die Grundverhältnisse nicht auf eine Eigentumsübertra-
gung gerichtet sein müssten.1553 Während die daraus gezogene Schluss-
folgerung, eine dingliche Einigung zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger komme überhaupt nicht in Frage, in Anknüpfung an 
Koziol bereits oben 1554 entkräftet werden konnte, ist dieser Kritik doch 
insoweit zuzustimmen, als dann, wenn auch nur eines der Grundver-
hältnisse nicht auf Eigentumsübertragung gerichtet ist, ein Verfügungs-
geschäft zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger und damit 
eine direkte Eigentumsübertragung zwischen der Angewiesenen und 
dem Anweisungsempfänger im eigenen Namen ausscheidet.1555 Eine 
genauere Betrachtung dieser – wohl weniger häufigen – Gestaltung der 
Grundverhältnisse zeigt jedoch, dass es hierbei auch für die Frage der 
Anweisungswirkung um durchaus unterschiedlich gelagerte Fälle geht:

Ziel der Anweisung ist es, durch eine Zuwendungsbewegung zwi-
schen Angewiesener und Anweisungsempfänger zwei Leistungen zu er-
bringen. Dies setzt aber natürlich voraus, dass die in den Grundverhält-
nissen zu erbringenden Leistungen auch übereinstimmen. Nur wenn 
dies der Fall ist, lässt sich die in beiden Grundverhältnissen zu erbrin-
gende Leistung statt in den Grundverhältnissen direkt zwischen Ange-
wiesener und Anweisungsempfänger abwickeln.1556 Dadurch kann dann 
auch die angestrebte Doppelwirkung erzielt werden.1557

Die von Spielbüchler angesprochenen Fälle, in denen nur eines der 
Grundverhältnisse auf eine Eigentumsübertragung gerichtet ist, zeich-
nen sich nun aber gerade dadurch aus, dass der Leistungsinhalt der 
beiden Grundverhältnisse nicht übereinstimmt: Eines der beiden strebt 
Übergabe und Übereignung einer Sache, das andere hingegen nur de-
ren Übergabe an. Eine Doppelwirkung durch Abwicklung der Eigen-
tumsübertragung zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger 
ist in diesen Fällen daher bezüglich der Übereignung gar nicht mög-
lich, da diese in nur einem der Grundverhältnisse Deckung findet.1558 

1553 Spielbüchler, JBl 1971, 590.
1554 Bei Fn 1513.
1555 Auch der Lösungsvorschlag von Koziol, JBl 1977, 621, knüpft hier an eine Stellver-

tretung an.
1556 Vgl HHB 286.
1557 Siehe dazu näher oben III.G.1.
1558 Ein vergleichbarer Fall ist dann gegeben, wenn im einen Grundverhältnis Eigen-

tum übertragen werden soll, im anderen Grundverhältnis aber ein Eigentums-
vorbehalt eingreift, sodass im einen Fall Eigentum, im anderen hingegen nur ein 
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Eine Eigentumsübertragung von der Angewiesenen auf den Anwei-
sungsempfänger kommt daher in dieser Fallgestaltung gar nicht in 
Betracht, sodass es auch auf eine dingliche Einigung zwischen diesen 
nicht ankommt. Zwar dient die Anweisung in der Situation nur eines 
auf Eigentumsübertragung gerichteten Grundverhältnisses nach wie 
vor der Abwicklung der Grundverhältnisse, allerdings kann sie dabei 
nur den beiden Grundverhältnissen gemeinsamen Leistungsinhalt um-
fassen; 1559 nur bezüglich des übereinstimmenden Leistungsinhalts, im 
genannten Beispiel also bezüglich der Herausgabe der Sache, ist in die-
ser Situation auf Basis der Anweisung eine Doppelwirkung erzielbar. 
Zuwendungsinhalt im Einlösungsverhältnis ist in diesem Fall daher le-
diglich die Herausgabe der Sache.

Durch die Herausgabe und Entgegennahme der Sache auf Basis der 
Anweisung werden die Grundverhältnisse abgewickelt, soweit ihr Leis-
tungsinhalt übereinstimmt.1560 Inwieweit davon abgesehen auch der 
darüber hinausgehende Leistungsinhalt des einen Grundverhältnis-
ses, also die Übereignung der fraglichen Sache, erbracht wird, ist keine 
Frage der Anweisung mehr, sondern nur mehr eine Frage des betreffen-
den Grundverhältnisses. Die Erbringung dieses Leistungsinhalts kann 
daher nur zwischen den Parteien des jeweiligen Grundverhältnisses 
stattfinden. Dementsprechend erfolgt auch die Verfügung im Sinne ei-
ner dinglichen Einigung zwischen den Parteien der Grundverhältnisse, 
nicht aber direkt zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger.1561

Im von Spielbüchler problematisierten Szenario scheidet eine ding-
liche Einigung zwischen der Angewiesenen und dem Anweisungsemp-
fänger über den Eigentumsübergang von ersterer auf letzteren daher 
tatsächlich aus. Der Grund dafür liegt freilich nicht darin, dass ein 
Verfügungsgeschäft generell nicht zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger stattfinden kann, sondern vielmehr darin, dass hier 
die Eigentumsübertragung nur in einem der Grundverhältnisse De-
ckung findet und daher gar nicht im Wege der Anweisung abgewickelt 
werden kann.

Anwartschaftsrecht übertragen werden soll. Dazu Aicher in Rummel / Lukas, ABGB 4 
§ 1061 Rz 15; OGH 7 Ob 632  /  83, JBl 1984, 671.

1559 Raab, Austauschverträge 194.
1560 Es wird also iS von HHB 286 der übereinstimmende » Geschäftszweck « abgewickelt.
1561 Wobei natürlich hier Angewiesene und Anweisungsempfänger auch als Stellver-

treter bzw Besitzmittler fungieren können. Zum Geheißerwerb nach deutschem 
Recht siehe unten III.I.5.
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Insgesamt ergibt sich daraus freilich deutlich, dass Angewiesene 
und Anweisungsempfänger zwar nicht das jeweils andere Grundver-
hältnis bzw dessen Zweck kennen müssen, dass ihnen aber grundsätz-
lich sehr wohl klar sein muss, welcher Leistungsinhalt des Grundver-
hältnisses von der Anweisung erfasst werden soll. Dies bedeutet mit 
anderen Worten, dass die Angewiesene auf Basis der Anweisung wissen 
muss, ob sie Eigentum an den Anweisungsempfänger übertragen soll 
oder nicht, während der Anweisungsempfänger wissen muss, ob ihm 
auf Basis der Anweisung von der Angewiesenen Eigentum übertragen 
wird. Die Anweisende kennt den Leistungsinhalt beider Grundverhält-
nisse und kann eine dementsprechende Anweisung erteilen. Ist der An-
weisung selbst kein Hinweis auf eine Einschränkung des Zuwendungs-
inhalts im Vergleich zum Leistungsinhalt des Grundverhältnisses zu 
entnehmen, wird sich der Inhalt der anweisungsgemäßen Zuwendung 
für die Angewiesene und den Anweisungsempfänger regelmäßig kon-
kludent aus dem jeweiligen Grundverhältnis ableiten lassen. Sind etwa 
das Deckungs- und das Valutaverhältnis auf Übereignung gerichtet, so 
kann sowohl die Angewiesene als auch der Anweisungsempfänger da-
von ausgehen, dass die Übereignung von der Anweisung erfasst ist. 
Deckt sich der Inhalt der anweisungsgemäß im Einlösungsverhältnis 
zu erbringenden Zuwendung freilich ausnahmsweise nicht mit dem 
Leistungsinhalt beider Grundverhältnisse, so hat die Anweisende dies 
grundsätzlich offenzulegen.1562

Ist für die Beteiligten auf Basis der Anweisung klar, dass die Eigen-
tumsübertragung nicht Teil der anweisungsgemäßen Zuwendung sein 
soll, so stellt sich die Frage, ob bzw wie die in einem der beiden Grund-
verhältnisse angestrebte Übereignung auch bei einer Abwicklung bloß 
der Herausgabe der Sache im Wege der Anweisung möglich ist. Da es 
dabei nicht um die sachenrechtlichen Wirkungen der Anweisung geht, 
die ja zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger stattfinden, 
sondern vielmehr um die Wirkung des fraglichen Grundverhältnisses, 
erfolgt dies in Form eines kurzen Exkurses.

1562 Zur Frage, was zu gelten hat, wenn es an dieser Offenlegung fehlt, siehe sogleich 
unten III.I.2.c ) ( iv ).
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	 	Exkurs:	Eigentumserwerb	im	Grundverhältnis	bei	nicht	auf	
Eigentumsübertragung	gerichteter	Anweisung

Ist das Deckungsverhältnis bloß auf die Herausgabe einer Sache gerich-
tet, etwa weil die Sache der anweisenden Verkäuferin bei der angewie-
senen Lagerhalterin eingelagert ist,1563 während im Valutaverhältnis auf 
Basis eines Kaufvertrages ein Eigentumserwerb des Anweisungsemp-
fängers stattfinden soll, so kommt zwar eine Anweisung in Betracht. 
Eine solche Anweisung kann aber eben nur die Herausgabe der Sache 
erfassen, da nur diese in beiden Grundverhältnissen Deckung findet.1564 
Zu einem Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers ( des Käufers ) 
ist daher ein Verfügungsgeschäft zwischen Anweisender und Anwei-
sungsempfänger sowie eine Übergabe der Sache von ersterer an letzte-
ren erforderlich. Die dingliche Einigung kann dabei entweder bereits 
im Grundgeschäft erfolgen,1565 etwa wenn vereinbart wird, dass Eigen-
tum mit Ausfolgung der Sache durch die Angewiesene übergehen soll. 
Der Anweisenden als Eigentümerin kommt hier auch schon im Zeit-
punkt des Verpflichtungsgeschäftes entsprechende Verfügungsmacht 
zu.1566 Möglich ist freilich auch eine Stellvertretungslösung, wenn näm-
lich die Angewiesene als Stellvertreterin der Anweisenden das Verfü-
gungsgeschäft für diese schließt. Letzteres setzt freilich entsprechende 
Vollmacht voraus, die dann von der Angewiesenen typischerweise auch 
offengelegt wird.1567 Dass für die Übergabe auch Besitzmittler eingesetzt 
werden können, ist ohnedies unproblematisch.1568 Der Anweisungsemp-
fänger erwirbt dann mit der Übergabe Eigentum von der Anweisenden 
( und nicht etwa von der Angewiesenen ).

Im umgekehrten Fall eines auf Eigentumsübertragung gerichteten 
Deckungsverhältnisses bei einem auf bloße Sachausfolgung gerichteten 
Valutaverhältnis, etwa wenn im Deckungsverhältnis Kauf, im Valutaver-
hältnis hingegen Miete gegeben ist, gilt grundsätzlich dasselbe: Wie-
derum deckt sich in den Grundverhältnissen nur die Herausgabe, eine 
Übereignung kann nicht Teil der anweisungsgemäßen Zuwendung sein, 

1563 Vgl dazu Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 22.
1564 Siehe Raab, Austauschverträge 194.
1565 Vgl Spielbüchler, JBl 1971, 593.
1566 Denkbar ist auch eine Einigungserklärung der Anweisenden zugleich mit der Er-

mächtigung des Anweisungsempfängers.
1567 Zum Fall fehlender Offenlegung siehe unten III.I.2.c ) ( iv ).
1568 Vgl dazu Iro, Besitzerwerb 33 ff.
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da diese im Valutaverhältnis keine Deckung findet. Zwischen Angewie-
sener und Anweisungsempfänger kommt es daher lediglich zu einer 
Herausgabe der Sache, nicht zu einer Eigentumsübertragung. Eine im 
Deckungsverhältnis gewünschte Eigentumsübertragung muss hinge-
gen auch in diesem, also zwischen Angewiesener und Anweisender er-
folgen. Wiederum ist die für die Eigentumsübertragung zwischen An-
gewiesener und Anweisender erforderliche Verfügung im Rahmen des 
Grundgeschäfts möglich, etwa wenn vereinbart wird, dass die Anwei-
sende mit Übergabe der Sache an den Anweisungsempfänger Eigentum 
erwerben soll. Da die Angewiesene typischerweise Eigentümerin der 
Sache sein wird, mangelt es ihr in diesem Zeitpunkt auch nicht an Ver-
fügungsmacht.1569 Möglich ist freilich auch, dass der Anweisungsemp-
fänger als Stellvertreter der Anweisenden bei der Übernahme die für die 
dingliche Einigung erforderliche Willenserklärung abgibt.1570 Voraus-
setzung dafür ist freilich wiederum, dass entsprechende Vollmacht er-
teilt wird. Da der Anweisungsempfänger das Deckungsverhältnis nicht 
kennt und sowohl die Anweisung als auch das Valutaverhältnis nur auf 
die Entgegennahme der Sache gerichtet sind, weiß der Anweisungs-
empfänger ohne Einräumung einer entsprechenden Vollmacht nichts 
von einer Übereignung im Deckungsverhältnis und kann also gerade 
nicht davon ausgehen, dass eine Übereignung erfolgen soll. Weiß der 
Anweisungsempfänger aber immerhin, dass das Deckungsverhältnis 
auf Eigentumserwerb gerichtet ist, so kann in der von der Anweisenden 
erteilten Anweisung zur Entgegennahme der Sache eine konkludente 
Vollmacht zur Abgabe der für das Verfügungsgeschäft erforderlichen 
Willenserklärung gesehen werden. Diese Vollmacht wird der Anwei-
sungsempfänger auch typischerweise offenlegen,1571 sodass in der Folge 
Verfügungsgeschäft und Eigentumsübertragung zwischen den Parteien 
des Deckungsverhältnisses erfolgen, freilich über den Anweisungsemp-
fänger als Stellvertreter. Die erforderliche Sachherrschaft kann der An-
weisungsempfänger als Stellvertreter der Anweisenden durch Besitz-
mittlung herstellen.1572

1569 Die dann freilich auch noch im Zeitpunkt der Übergabe gegeben sein muss.
1570 Was typischerweise dann der Fall sein wird, wenn im Zeitpunkt des Abschlusses 

des Grundgeschäfts noch gar nicht klar ist, dass dieses im Wege der Anweisung 
abgewickelt werden soll. Vgl dazu auch Raab, Austauschverträge 196 Fn 12.

1571 Zum Fall fehlender Offenlegung siehe unten III.I.2.c ) ( iv ).
1572 Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 73.
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( iv. )  Zuwendungsinhalt der Anweisung bleibt unklar

Wie aus den vorangegangenen Abschnitten deutlich geworden ist, 
muss für die Angewiesene und den Anweisungsempfänger klar sein, 
ob eine Eigentumsübertragung Inhalt der anweisungsgemäßen Zuwen-
dung sein soll oder nicht. Es stellt sich daher noch die Frage, was dann 
zu gelten hat, wenn diese Frage auf Basis der Auslegung von Anwei-
sung und Grundverhältnissen offen bleibt. Zwar kennt die Anweisende 
beide Grundverhältnisse, sodass es für sie einfach ist, eine entspre-
chend klare Anweisung zu erteilen, indem sie etwa die Angewiesene 
anweist, eine Sache an den Anweisungsempfänger zu übergeben und 
zu übereignen oder eben nur zu übergeben, doch wird dies in der Praxis 
regelmäßig nicht in dieser Klarheit stattfinden.

So ist etwa durchaus vorstellbar, dass im Deckungsverhältnis eine 
Übereignung vorgesehen ist, die Anweisende die angewiesene Verkäu-
ferin aber nur anweist, die Sache an den Anweisungsempfänger zu lie-
fern. Darunter könnte nun auch eine bloße Sachherausgabe verstanden 
werden, sodass offen bleibt, ob die Sache an den Anweisungsempfän-
ger oder die Anweisende übereignet werden soll. Das Valutaverhältnis 
ist der Angewiesenen nicht bekannt 1573 und der Anweisung selbst man-
gelt es an Klarheit. Dennoch muss auch in dieser Situation der von der 
Anweisenden angestrebte Eigentumserwerb – sei es nun ihr eigener 
oder der des Anweisungsempfängers – nicht scheitern. Der Grund da-
für besteht darin, dass es der Angewiesenen, wie bereits Koziol 1574 ausge-
führt hat, typischerweise egal ist, ob sie an den Anweisungsempfänger 
oder die Anweisende übereignet. Anzunehmen ist vielmehr, dass sie 
an die Person übereignen möchte, die nach dem Innenverhältnis zwi-
schen Anweisender und Anweisungsempfänger zum Eigentumserwerb 
berechtigt ist.1575 Ist daher das Valutaverhältnis auf Eigentumserwerb 
gerichtet, so erfolgt dieser, wie oben unter ( ii ) erläutert, direkt zwi-
schen Angewiesener und Anweisungsempfänger.1576 Ist das Valutaver-
hältnis hingegen nur auf Herausgabe gerichtet, so erfolgen Verfügungs-
geschäft und Übereignung wie oben unter ( iii ) ausgeführt, zwischen 
den Parteien des Deckungsverhältnisses, also zwischen Anweisender  
 

1573 Und muss dies, wie Spielbüchler, JBl 1971, 590, zu Recht betont, auch nicht sein.
1574 JBl 1977, 621.
1575 Vgl auch Holtkamp, Streckengeschäft 24.
1576 So bereits Koziol, JBl 1977, 621.
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und Angewiesener, wobei der Anweisungsempfänger als Stellvertreter 
der Anweisenden handelt.1577 Dies setzt eine Vollmacht des Anweisungs-
empfängers voraus, die – sofern für den Anweisungsempfänger er-
kennbar ist, dass im Deckungsverhältnis Eigentum übertragen werden 
soll – als mit der Anweisung zur Empfangnahme der Sache konklu-
dent erteilt angesehen werden kann.1578 Einer Offenlegung bedarf es 
nicht, da es der Angewiesenen eben nicht auf die Person des Erwerbers 
ankommt.1579 Nur wenn der Anweisungsempfänger nicht einmal weiß, 
dass im Deckungsverhältnis ein Eigentumserwerb geplant ist, schei-
tert der Eigentumserwerb, da dann die Anweisung zur Entgegennahme 
der Sache nicht als konkludente Vollmacht zum Eigentumserwerb für 
die Anweisende verstanden werden kann und der Anweisungsempfän-
ger daher keinen entsprechenden Willen bildet. Dann und nur dann, 
bleibt somit die Angewiesene Eigentümerin, sodass es im Vergleich zur 
Abwicklung im langen Weg zu einem abweichenden Ergebnis kommt.

Ist umgekehrt das Valutaverhältnis auf einen Eigentumserwerb ge-
richtet, bleibt aber für den Anweisungsempfänger unklar, ob die an-
weisungsgemäße Zuwendung im Einlösungsverhältnis auch die Eigen-
tumsübertragung erfasst, ob also die Angewiesene ihm ihr Eigentum 
im eigenen Namen überträgt oder nur als Stellvertreterin der Anweisen-
den tätig wird, so kommt es für den Anweisungsempfänger ebenfalls 
nicht darauf an, von wem er Eigentum erwirbt, sondern nur darauf, 
dass er es erwirbt.

Dies bedarf freilich einer näheren Begründung, denn dafür, ob der 
Anweisungsempfänger Eigentum erwirbt, kann die Person des Vor-
eigentümers durchaus von Bedeutung sein, da es ja auf deren Verfü-
gungsmacht ankommt.1580 Ausgesucht hat sich der Anweisungsempfän-
ger zudem auch nur seine Vertragspartnerin, also die Anweisende, was 
dafür sprechen würde, dass es ihm schon darauf ankommt, von wem 
er Eigentum erwirbt. Zu berücksichtigen ist freilich auch, dass der Ver-
fügungsmacht der beteiligten Personen auch bei der Abwicklung im 
langen Weg Bedeutung zukommt. Liegt im Deckungsverhältnis ein auf 

1577 Eine Einigung direkt im Grundgeschäft scheidet hingegen aus, da für die Ange-
wiesene gerade nicht klar ist, an wen sie übereignen soll.

1578 Koziol, JBl 1977, 621; Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 73; Iro / Riss, Sachenrecht 7 
Rz 6 / 81.

1579 Iro, Besitzerwerb 68 f; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 81; Bollenberger, Zahlungsunfä-
higkeit 73. Vgl auch Klang in Klang, ABGB 2 II 307.

1580 Dies ergibt sich bereits aus § 442 ABGB.
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Eigentumsübertragung gerichtetes Geschäft vor, so hängt der deriva-
tive Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers auch im langen Weg 
davon ab, dass die Angewiesene Eigentümerin der Sache war, obwohl 
sich der Anweisungsempfänger die Rechtsvorgängerin seiner Vertrags-
partnerin nicht ausgesucht hat.1581 Ein gutgläubiger Erwerb des Anwei-
sungsempfängers nach § 367 ABGB ist zudem nach völlig hM 1582 bei Ab-
wicklung im Wege der Anweisung ebenso möglich wie bei Abwicklung 
im langen Weg, solange ein gültiger Titel im Valutaverhältnis vorhan-
den ist. Ist demgegenüber das Deckungsverhältnis nur auf Herausgabe 
der Sache gerichtet, so kommt es ohnedies nur auf Eigentum bzw Ver-
fügungsbefugnis der Vertragspartnerin des Anweisungsempfängers an, 
die sich dieser selbst ausgesucht hat. Im Ergebnis ist es daher für den 
Anweisungsempfänger nicht maßgeblich, ob er von der durch die An-
gewiesene vertretenen Anweisenden oder von der Angewiesenen selbst 
erwirbt.

Wenn für den Anweisungsempfänger auf Basis der Anweisung offen 
bleibt, ob die anweisungsgemäße Zuwendung eine Eigentumsübertra-
gung enthält oder nicht, kommt es daher dann zu einem Eigentumser-
werb des Anweisungsempfängers von der Angewiesenen entsprechend 
dem oben bei ( ii ) Ausgeführten, wenn im Deckungsverhältnis ein auf 
Eigentumsübertragung gerichtetes Geschäft gegeben ist und daher die 
Angewiesene an den Anweisungsempfänger übereignet. Ist demgegen-
über das Deckungsverhältnis nicht auf eine Übereignung gerichtet, son-
dern nur auf eine Herausgabe der Sache, so erfolgt die Übereignung, wie 
oben unter ( iii ) ausgeführt, zwischen den Parteien des Valutaverhält-
nisses, also zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger. Ist für 
die Angewiesene immerhin klar, dass das Valutaverhältnis auf Eigen-
tumsübertragung gerichtet ist, kann in der Anweisung eine konkludente 
Vollmacht gesehen werden, namens der Anweisenden Eigentum auf den 
Anweisungsempfänger zu übertragen. Da es für den Anweisungsemp-
fänger aber auf die Person des Eigentumsüberträgers nicht ankommt, 

1581 Denn der Grundsatz des § 442 ABGB greift hier ebenso ein.
1582 Spielbüchler, Schuldverhältnis 147 ff; Koziol, JBl 1977, 622; Aicher in Rummel / Lu-

kas, ABGB 4 § 1061 Rz 20; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 82. Weiters Binder / Spitzer in 
Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1053 Rz 18; Eccher / Riss in KBB 6 § 425 Rz 3; Holzner in 
ABGB-ON 1.05 § 367 Rz 10; Karner, Mobiliarerwerb 357; Leupold in Klang, ABGB 3 § 367 
Rz 106; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 15; Verschraegen in ABGB-ON 1.08 § 1053 Rz 30; 
Welser / Kletečka, Bürgerliches Recht I 15 Rz 1026; Wagner in Klang, ABGB 3 § 425 Rz 7; 
Winner in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 367 Rz 20 f.
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ist eine Offenlegung dieser Vollmacht nicht erforderlich. Scheitern muss 
der Eigentumserwerb aber dann, wenn eine derartige Vollmacht weder 
ausdrücklich noch konkludent erteilt wurde, was dann der Fall ist, wenn 
für die Angewiesene nicht einmal klar ist, dass das Valutaverhältnis auf 
eine Eigentumsübertragung gerichtet ist.

Schwierigkeiten könnten für die Angewiesene entstehen, wenn sie 
als Eigentümerin einer Sache diese auf Basis etwa einer Leihe oder ei-
nes Mietvertrages im Deckungsverhältnis an den Anweisungsempfän-
ger ausfolgt, dieser jedoch aufgrund eines Kaufvertrages mit der ( dann 
typischerweise unredlichen ) Anweisenden aus seinem maßgeblichen 
Empfängerhorizont annehmen darf, dass ihm Eigentum übertragen 
wird. Zwar besteht für den Anweisungsempfänger dann ein gültiger Ti-
tel zum Erwerb von der Anweisenden, ein derivativer Erwerb des An-
weisungsempfängers scheitert in diesem Fall aber an der fehlenden Be-
rechtigung der Anweisenden. Die Angewiesene hat es freilich auch stets 
in der Hand, einen gutgläubigen Eigentumserwerb des Anweisungs-
empfängers zu verhindern, indem sie beim Anweisungsempfänger 
nicht den Eindruck einer Übereignung entstehen lässt, was jedenfalls 
durch einen Hinweis auf das nicht auf Eigentumsübertragung gerich-
tete Deckungsverhältnis erreichbar ist.1583

Im Ergebnis richtet sich der Eigentumserwerb bei Unklarheiten 
über den Zuwendungsinhalt der Anweisung somit nach den tatsäch-
lich gegebenen Grundverhältnissen;1584 sind diese beide auf Eigentums-
übertragung gerichtet, so erfolgt die Eigentumsübertragung im Wege 
der Anweisung. Ist hingegen nur eines der beiden Grundverhältnisse 
auf eine Eigentumsübertragung gerichtet, kommt eine solche direkt 
zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger nicht in Betracht. 
Möglich ist aber immerhin eine Übereignung im Grundverhältnis, wo-
bei von einer Vollmacht der Angewiesenen bzw des Anweisungsempfän-
gers zum Abschluss des Verfügungsgeschäftes für die Anweisende aus-
gegangen werden kann, wenn diesen immerhin bewusst ist, dass das 
jeweils fremde Grundverhältnis auf Eigentumsübertragung gerichtet 
ist. Eine Offenlegung der Vollmacht ist dabei nicht erforderlich.

1583 Das hebt Spielbüchler, JBl 1971, 590, zu Recht hervor.
1584 An die tatsächlich gegebenen Grundverhältnisse knüpft auch die Lösung Koziols, 

JBl 1977, 621, an.



360 Grundtatbestand der Anweisung  III.

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

3.  Durchgangserwerb ?

Mit dem Schlagwort Durchgangserwerb wird die Frage angesprochen, 
ob die Angewiesene ihr Eigentum direkt auf den Anweisungsempfän-
ger überträgt oder ob die Anweisende, sei es auch nur für eine juris-
tische Sekunde, Eigentum erwirbt und damit Rechtsvorgängerin des 
Anweisungsempfängers ist. Während die Problematik eines Durch-
gangserwerbs der Anweisenden aufgrund widersprüchlicher Quellen-
lage in der Literatur zum römischen Recht eine große Rolle gespielt 
hat,1585 wird die Frage in der Redaktionsgeschichte der Regelungen zur 
Anweisung in Österreich, Deutschland und der Schweiz nicht näher pro-
blematisiert. Schon 1858 bezeichnet freilich Jhering die Durchgangsthe-
orie als theoretisch verwerflich und betont weiters, sie sei unnötig und 
führe zudem zu Konsequenzen, die die Parteien nicht wollen.1586 Dem 
schließt sich von Tuhr   1587 für die Anweisung an und hebt ausdrücklich 
hervor, dass der Assignatar selbst Eigentümer wird, da er nicht im Na-
men der Anweisenden und nicht aus einer causa, die zwischen der An-
weisenden und der Angewiesenen liegt, erwerbe. Auch Wendt geht, wie 
oben gezeigt wurde, davon aus, dass das Eigentum von der Angewiese-
nen auf den Anweisungsempfänger übergeht, sodass erstere Rechtsvor-
gängerin des letzteren wird.1588 Dementsprechend wird auch heute von 
der hM zum österreichischen,1589 deutschen 1590 und schweizerischen 1591 

1585 Siehe dazu den Überblick bei Eisenried, 91 ff. Vgl weiters Flume, Rechtsakt 64 ff; Ku-
pisch in Zimmermann / Knütel / Meincke, Rechtsgeschichte 435 ff.

1586 JheringsJB 2 ( 1858 ) 147 f.
1587 JheringsJB 48 ( 1904 ) 44 ff.
1588 Anweisungsrecht 32, 34. Siehe oben bei Fn 1495. Zum von Wendt ausnahmsweise 

angenommenen Eigentumserwerb der Anweisenden siehe unten Fn 1600, 1648.
1589 F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 308 f; Koziol, JBl 1977, 621; Spielbüchler, JBl 1971, 

595; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 81. Spielbüchler geht freilich dann, wenn das Valu-
taverhältnis ( er spricht von Zuwendungsverhältnis ) ungültig ist, von einem aus-
nahmsweisen Durchgangserwerb der Anweisenden aus. Vgl auch Spielbüchler, FS 
200 Jahre ABGB II 1440.

1590 Flume, FS Wolf 61; derselbe, Rechtsakt 65 Fn 10; Kupisch in Zimmermann / Knü-
tel / Meincke, Rechtsgeschichte 439, 448, 456; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 
Rz 11; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 53. Vgl weiters Raab, Austauschverträge 194; 
Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 1 a, § 70 II. AA Hassold, Dreipersonenver-
hältnis 69 ff.

1591 Das Thema wird in der Schweiz soweit ersichtlich wenig diskutiert. Aus den Stel-
lungnahmen im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Anweisung von der Be-
sitzanweisung ergibt sich freilich, dass der Anweisungsempfänger von der Ange-
wiesenen und nicht wie bei der Besitzanweisung von der Anweisenden erwirbt. 
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Recht angenommen, der Anweisungsempfänger erwerbe direkt von der 
Angewiesenen.1592 Ein Durchgangserwerb der Anweisenden, sei es auch 
nur für die Dauer einer juristischen Sekunde, findet bei der Anweisung 
somit nicht statt.1593

Dieses Ergebnis stimmt mit dem oben herausgearbeiteten Ablauf 
des Verfügungsgeschäftes überein: Ist die Eigentumsübertragung Ge-
genstand der Anweisung, so verfügt die Angewiesene zugunsten des 
Anweisungsempfängers. Aufgrund der Anweisung findet die Eigen-
tumsübertragung direkt zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger statt, auch wenn sie in einem System mit kausaler Übereignung 
einer Rechtfertigung durch eine gültige Titelkette bedarf. Erfolgt das 
Verfügungsgeschäft bzw die dingliche Einigung freilich direkt zwi-
schen Angewiesener und Anweisungsempfänger, so scheidet ein Durch-
gangserwerb der Anweisenden von vorne herein aus, da es an einem 
Verfügungsgeschäft zu ihren Gunsten mangelt.

4.  Ungültigkeit der Grundverhältnisse

Zu klären ist nunmehr, was sachenrechtlich zu gelten hat, wenn eines 
der Grundverhältnisse ungültig sein sollte. Die Anweisung selbst, also 
die Ermächtigungen, sind, wie oben 1594 näher ausgeführt wurde, von der 
Gültigkeit der Grundverhältnisse unabhängig. Selbst bei Mängeln in 
den Grundverhältnissen kommt daher nach Vollzug der Anweisung  1595 
eine Rückforderung im Wege der Leistungskondiktion nur noch zwi-
schen den Parteien des jeweiligen Grundverhältnisses in Betracht, so-
dass sich Angewiesene und Anweisungsempfänger jeweils nur mit der 
Anweisenden auseinanderzusetzen haben.

Siehe Gautschi, Berner Kommentar Vor Art 466 Rz 4d; Tevini, Commentaire Romand 
Art 466 CO Rz 17; Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1200. Vgl dazu unten III.I.6.

1592 Davon gingen bereits Salpius, Novation 473; Wendt, Anweisungsrecht 32, und von 
Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 45 f, aus.

1593 AA zumindest für den Fall der Ungültigkeit des Valutaverhältnisses Spielbüchler, 
JBl 1971, 598, 600; derselbe, Schuldverhältnis 126 ff; derselbe, FS 200 Jahre ABGB II 
1440 ff; diesem folgend Große-Sender, JAP 1997 / 98, 26; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 
Rz 15; Holzner in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 425 ABGB Rz 5; Wagner in Klang, ABGB 3 
§ 425 Rz 7; sowie allgemein für das deutsche Recht Hassold, Dreipersonenverhält-
nis 69 ff. Siehe dazu unten bei Fn 1629.

1594 III.G.1.b ).
1595 Vgl dazu bereits Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 19.
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Sachenrechtlich sind die Folgen einer Ungültigkeit in den Grund-
verhältnissen freilich davon abhängig, ob dem Eigentumserwerb in der 
fraglichen Rechtsordnung das Kausalitäts- oder das Abstraktionsprin-
zip zugrunde liegt:

In einem System mit abstrakter Übereignung, wie es dem deutschen 
Recht zugrunde liegt,1596 kommt es auf die Gültigkeit des Rechtsgrundes 
für die Übereignung nicht an.1597 Der sachenrechtliche Erwerb ist somit 
abstrakt, sodass sich die sachenrechtliche Position der Beteiligten mit 
der schuldrechtlichen deckt. Mit Vollzug der Anweisung ist die Leistung 
im jeweiligen Grundverhältnis erbracht und jede weitere Auseinander-
setzung hat in diesem Verhältnis zu erfolgen. Der Anweisungsempfän-
ger erwirbt nach § 929 BGB unabhängig von der Gültigkeit des Grund-
geschäfts Eigentum, doch kommt bei Ungültigkeit des Rechtsgrundes 
eine bereicherungsrechtliche Rückabwicklung in Frage.1598 In diesem 
Sinne hebt schon von Tuhr hervor, auch dann, wenn die durch die An-
weisung beabsichtigte Zuwendung der Anweisenden an den Assignatar 
aus irgendwelchem Grund scheitere, erwerbe nicht die Anweisende Ei-
gentum, sondern der Anweisungsempfänger.1599 Allerdings sei der Ei-
gentumserwerb dann sine causa erfolgt, sodass der Anweisenden ein 
Bereicherungsanspruch zustehe.1600 Die Anweisung als Abwicklungsins-
trument bewirkt hier somit bei vollzogener Anweisung keinerlei Abwei-
chung der Ergebnisse von jenen bei einer Abwicklung im langen Weg.

1596 Baur / Stürner, Sachenrecht 18 § 5 Rz 40 ff; Westermann / Gursky / Eickmann, Sachen-
recht 8 § 3 Rz 1 ff; MünchKomm / Oechsler, BGB 8 § 929 Rz 8 ff; BeckOGK / Klinck, BGB 
§ 929 Rz 3; Staudinger / C Heinze, BGB ( 2018 ) Einleitung zum Sachenrecht Rz 125 ff; 
Staudinger / Wiegand, BGB ( 2017 ) § 929 Rz 2. Umfassend Stadler, Abstraktion.

1597 Nach § 929 BGB ist für die Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache 
lediglich erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und 
beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll.

1598 Siehe MünchKomm / Oechsler, BGB 8 § 929 Rz 10; BeckOGK / Klinck, BGB § 929 Rz 3 ff; 
Staudinger / Wiegand, BGB ( 2017 ) § 929 Rz 2.

1599 Auf einen gültigen Titel für den Eigentumserwerb kommt es nach § 929 BGB ja 
nicht an.

1600 JheringsJB 48 ( 1904 ) 46. Wendt, Anweisungsrecht 35 ff, hatte freilich einige Jahre 
davor zwar nicht für den gewöhnlichen Fall eines ungültigen Grundverhältnis-
ses, wohl aber für den Fall eines Scheiterns des Eigentumserwerbs seitens des 
Anweisungsempfängers ( insbesondere, wenn ein Eigentumserwerb des Delega-
tars ausschied, weil diesem ein furtum vorzuwerfen war ), in Anknüpfung an rö-
mischrechtliche Quellen einen ausnahmsweisen Eigentumserwerb der Anweisen-
den und somit ( für diesen Ausnahmefall ) einen Durchgangserwerb bejaht. Zur 
Problematik der Ungültigkeit der dinglichen Einigung siehe näher unten III.I.4.d ).
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Ganz anders stellt sich die Situation dar, wenn eine Rechtsordnung 
wie die österreichische oder die schweizerische  1601 von einem System 
kausaler Übereignung ausgeht.1602 Dann nämlich führt die Ungültigkeit 
eines der Grundverhältnisse zum Fehlen eines Gliedes der Titelkette, 
sodass der Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers mangels gül-
tiger Titelkette zu scheitern droht. Schon die im vorigen Abschnitt an-
gesprochene Diskussion zum Durchgangserwerb im römischen Recht 
nimmt ihren Ausgangspunkt bei Fällen, in denen die Leistung in ei-
nem der Grundverhältnisse scheitert.1603 Im Folgenden ist daher nä-
her zu untersuchen, welche sachenrechtlichen Auswirkungen bei der 
Anweisung mit der Ungültigkeit eines oder beider Grundverhältnisse 
verbunden sind. Zu klären ist dabei zudem, inwieweit es hier sachen-
rechtlich zu einer Abweichung von den bei Abwicklung im langen Weg 
erzielten Ergebnissen kommt. Dabei wird vom österreichischen Recht 
ausgegangen und zunächst die Ungültigkeit des Deckungsverhältnisses 
beleuchtet, bevor sodann die Ungültigkeit des Valutaverhältnisses und 
der Doppelmangel untersucht werden. Abschließend wird dann mit der 
Ungültigkeit des Verfügungsgeschäftes noch eine Fallgestaltung ange-
sprochen, die auch in Systemen mit abstrakter Übereignung eine Rolle 
spielt.

a.	 	Ungültigkeit	des	Deckungsverhältnisses

Bei Ungültigkeit des Deckungsverhältnisses scheitert im österreichi-
schen Recht der derivative Erwerb des Anweisungsempfängers, weil es 
an einer geschlossenen Titelkette fehlt.1604 Zwar hat die Angewiesene, 
die auch Eigentümerin der Sache ist, im eigenen Namen ( und auf Rech-
nung der Anweisenden ) ein Verfügungsgeschäft mit dem Anweisungs-
empfänger geschlossen, doch fehlt es zwischen diesen beiden an einem  
 

1601 Zum schweizerischen Recht siehe unten III.I.6.
1602 Siehe dazu die Nachweise oben bei Fn 1423 und 1424.
1603 Vgl die Fälle zum Ehegattenschenkungsverbot in Ulpian D. 24, 1, 5, 3 sowie Iulian 

D. 24, 1, 39.
1604 Spielbüchler, Schuldverhältnis 144 f; Koziol, JBl 1977, 622; Aicher in Rummel / Lukas, 

ABGB 4 § 1061 Rz 20. Zu einem anderen Ergebnis gelangt freilich, wie oben III.I.1 
ausgeführt, F. Bydlinski, da dieser annimmt, die Anweisung selbst bilde zusam-
men mit zumindest einem gültigen Grundverhältnis einen gültigen Titel für den 
Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers. Dass und warum dieser Ansicht 
nicht zuzustimmen ist, wurde freilich ebenfalls bereits oben ( III.I.1 ) ausgeführt.
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Titel für die Eigentumsübertragung. Die Anweisung selbst kann, wie 
bereits herausgearbeitet wurde, nicht als Titel für einen Eigentumser-
werb des Anweisungsempfängers fungieren, sodass der Eigentumser-
werb im kurzen Weg zwischen der Angewiesenen und dem Anweisungs-
empfänger scheitert. Bei Ungültigkeit des Deckungsverhältnisses kann 
die Anweisung ihr sachenrechtliches Ziel eines Direkterwerbes des An-
weisungsempfängers von der Angewiesenen also nicht erreichen.

Ein Eigentumserwerb kommt nur mehr im Valutaverhältnis zwi-
schen Anweisender und Anweisungsempfänger in Frage. Dort ist auch 
ein Titel für den Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers gege-
ben, der allerdings für sich alleine nicht ausreicht, um einen deriva-
tiven Eigentumserwerb zu rechtfertigen, da die Anweisende nicht Ei-
gentümerin der Sache ist.1605 Im Falle einer mangels Gültigkeit des 
Deckungsverhältnisses unvollständigen Titelkette kommt somit nur 
ein gutgläubiger Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers nach 
§ 367 ABGB in Frage, wie er auch bei einer Abwicklung im langen Weg 
möglich ist. Auch bei der Anweisung kommt, wie Spielbüchler   1606 über-
zeugend nachgewiesen hat, und worüber inzwischen weitestgehend Ei-
nigkeit besteht,1607 eine analoge Anwendung des § 367 ABGB in Frage: 
Zwar ist die Anweisende nicht Besitzerin der Sache, doch erweckt die 
Angewiesene mit der anweisungsgemäßen Übergabe der Sache an den 
Anweisungsempfänger den Rechtsschein, dass die Anweisende auf-
grund eines gültigen Deckungsverhältnisses über die Sache dispo-
nieren kann.1608 Dieser Rechtsschein ist wiederum dem durch Besitz 
vermittelten Rechtsschein gleichzuhalten.1609 Zwar ist die Anweisende 
auch nicht Vertrauensfrau der Angewiesenen, da letztere ihre Sache 
der Anweisenden nicht anvertraut hat, doch gibt die Angewiesene ihre  

1605 Siehe dazu oben III.I.1.
1606 Schuldverhältnis 147 ff; derselbe, JBl 2003, 286; derselbe, FS 200 Jahre ABGB II 1435 ff, 

1441. Vgl auch bereits Wilburg in Klang, ABGB 2 VI 452, 489.
1607 Spielbüchler, Schuldverhältnis 147 ff; diesem folgend Koziol, JBl 1977, 622; Aicher 

in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 1061 Rz 20; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 82. Siehe wei-
ters Binder / Spitzer in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1053 Rz 18; Eccher / Riss in KBB 6 
§ 425 Rz 3; Holzner in ABGB-ON 1.05 § 367 Rz 10; Karner, Mobiliarerwerb 357; Wel-
ser / Kletečka, Bürgerliches Recht I 15 Rz 1026; Leupold in Klang, ABGB 3 § 367 Rz 106; 
Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 15; Verschraegen in ABGB-ON 1.08 § 1053 Rz 30; Wagner 
in Klang, ABGB 3 § 425 Rz 7; Winner in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 367 Rz 20 f. Vgl auch 
OLG Wien 30 R 24 / 14s, PSR 2016, 81.

1608 Spielbüchler, Schuldverhältnis 147 ff; Koziol, JBl 1977, 622; Iro / Riss, Sachenrecht 7 
Rz 6 / 82; Karner, Mobiliarerwerb 357.

1609 Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 82; Karner, Mobiliarerwerb 357.
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Sache selbst willentlich an den Anweisungsempfänger heraus und führt 
somit den Erwerbstatbestand sogar selbst herbei 1610, sodass schon ein 
Größenschluss für die Anwendung des § 367 Abs 1 Satz 1 Fall 3 ABGB 
spricht: 1611 Die direkte Herausgabe der Sache an den Anweisungsemp-
fänger durch die Angewiesene stellt wie das » Anvertrauen « an einen 
Dritten einen den Erwerb ermöglichenden Mangel in der Sphäre der 
Angewiesenen dar und vermag daher ihren Rechtsverlust zu rechtferti-
gen.1612 Die Redlichkeit muss sich hier freilich nicht auf das Eigentum 
des Veräußerers beziehen,1613 sondern auf den Bestand des Deckungs-
verhältnisses, denn erstens weiß der Anweisungsempfänger ja, dass 
der Veräußerer nicht Eigentümer ist,1614 und zweitens bekommt er die 
Sache gerade vom Eigentümer ausgehändigt.1615

Auf Basis der angesprochenen Analogie zu § 367 ABGB kommt man 
sachenrechtlich beim langen und beim kurzen Weg zum selben Ergeb-
nis: auch wenn ein derivativer Eigentumserwerb des Zweiterwerbers 
( des Anweisungsempfängers bei Abwicklung im Wege der Anweisung ) 
im Falle eines ungültigen Deckungsverhältnisses mangels geschlosse-
ner Titelkette scheitern sollte, besteht die Möglichkeit eines gutgläubi-
gen Eigentumserwerbs nach bzw analog § 367 ABGB.

b.	 	Ungültigkeit	des	Valutaverhältnisses

Uneinigkeit besteht hingegen darüber, was zu gelten hat, wenn das 
Valutaverhältnis ungültig sein sollte. Wiederum mangelt es an einer 
geschlossenen Titelkette zwischen der Angewiesenen und dem An-
weisungsempfänger, sodass ein derivativer Erwerb des Anweisungs-
empfängers von der Angewiesenen ausscheidet. Die Anweisung selbst 
stellt zudem, wie bereits herausgearbeitet wurde,1616 keinen Titel für 

1610 Spielbüchler, Schuldverhältnis 153.
1611 Karner, Mobiliarerwerb 357; Spielbüchler, Schuldverhältnis 153; derselbe, JBl 2003, 

826; derselbe, FS 200 Jahre ABGB II 1435 ff, 1441. Siehe auch schon Wilburg in Klang, 
ABGB 2 VI 489.

1612 Spielbüchler, Schuldverhältnis 151 ff; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 82; Karner, Mobili-
arerwerb 359.

1613 Spielbüchler, Schuldverhältnis 161 ff; Koziol, JBl 1977, 622; Iro / Riss, Sachenrecht 7 
Rz 6 / 82; Karner, Mobiliarerwerb 359.

1614 Spielbüchler, Schuldverhältnis 161; Karner, Mobiliarerwerb 359. Siehe auch Flume, 
FS Wolf 62 f, 64 f.

1615 Koziol, JBl 1977, 622.
1616 Oben III.I.1.
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den Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers dar. Ebenso wie im 
Falle der Ungültigkeit des Deckungsverhältnisses scheitert daher der 
mit der Anweisung angestrebte Eigentumserwerb im kurzen Wege.

Zu überlegen ist daher nur mehr, ob bzw falls ja, wie ein Eigentums-
erwerb in den Grundverhältnissen in Frage kommt. Anders als bei Un-
gültigkeit des Deckungsverhältnisses scheidet freilich ein gutgläubiger 
Erwerb des Anweisungsempfängers von der Anweisenden aus, da es ers-
terem dafür an einem gültigen Titel fehlt.1617 Wären die Grundverhält-
nisse nicht im Wege der Anweisung, sondern im langen Weg abgewi-
ckelt worden, hätte der Anweisungsempfänger aus denselben Gründen 
kein Eigentum erwerben können, sodass sich diesbezüglich kein Unter-
schied zum Ergebnis bei Abwicklung im langen Weg ergibt.1618 Zu klä-
ren ist freilich, ob angesichts des gültigen Deckungsverhältnisses ein 
Eigentumserwerb zwischen Angewiesener und Anweisender in Frage 
kommt. Bei Abwicklung im langen Weg hätte die Anweisende mit Über-
gabe der Sache von der Angewiesenen nämlich aufgrund des gültigen 
Titels im Deckungsverhältnis Eigentum erworben.1619 Wird die Sache 
hingegen im Rahmen der Anweisung direkt von der Angewiesenen an 
den Anweisungsempfänger übereignet, ist fraglich, wer bei Ungültig-
keit des Valutaverhältnisses Eigentümer der Sache ist:

Nach überwiegender Auffassung  1620 bleibt die Angewiesene Eigentü-
merin der Sache: die Übereignung der Sache von der Angewiesenen an 
den Anweisungsempfänger scheitert aufgrund der fehlenden Titelkette, 
während ein Eigentumserwerb der Anweisenden deshalb nicht in Frage 
kommt, weil der Anweisungsempfänger selbst Eigentümer werden und 
die Sache typischerweise auch nicht für die Anweisende entgegenneh-
men will.1621 Es fehlt daher nach dieser Ansicht im Verhältnis zwischen 
Angewiesener und Anweisender an einer Übergabe, sodass die Anwei-
sende kein Eigentum erwerben kann.1622 Geht man zudem davon aus, 

1617 Aicher in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 1061 Rz 22; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 83; Karner, 
Mobiliarerwerb 359 f; Welser / Kletečka, Bürgerliches Recht I 15 Rz 1026.

1618 Koziol, JBl 1977, 622.
1619 Koziol, JBl 1977, 622.
1620 Koziol, JBl 1977, 622; Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 73; Karner, Mobiliarerwerb 

359 f; Aicher in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 1061 Rz 22; Binder / Spitzer in Schwimann /  
Kodek, ABGB 4 § 1053 Rz 18; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 83; Welser / Kletečka, Bürger-
liches Recht I 15 Rz 1026.

1621 Koziol, JBl 1977, 622; Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 73; Karner, Mobiliarerwerb 
359 f; Aicher in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 1061 Rz 22; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 83.

1622 Koziol, JBl 1977, 622; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 83.
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dass das Verfügungsgeschäft nicht typischerweise zugleich mit dem 
Grundgeschäft erfolgt, wäre für eine Übereignung von der Angewiese-
nen an die Anweisende zudem noch ein Verfügungsgeschäft zwischen 
diesen beiden erforderlich.1623 Diesbezüglich wird argumentiert, ein 
solches könne nur dann angenommen werden, wenn der Anweisungs-
empfänger als Vertreter der Anweisenden das Verfügungsgeschäft ab-
schließe, wofür ein entsprechender Wille des Anweisungsempfängers 
Voraussetzung wäre, der aber dann kaum vorliegen werde, wenn dem 
Anweisungsempfänger die Ungültigkeit des Valutaverhältnisses nicht 
bekannt sei.1624

Demnach scheitert nicht nur der Eigentumserwerb im kurzen Weg 
des Einlösungsverhältnisses, sondern nach der hM mangels Übergabe 
bzw Verfügungsgeschäft auch ein solcher zwischen Angewiesener und 
Anweisender im Deckungsverhältnis. Erwirbt aber weder der Anwei-
sungsempfänger noch die Anweisende Eigentum, hat sich an der sa-
chenrechtlichen Position der Angewiesenen nichts geändert, sodass 
diese nach überwiegender Meinung weiterhin Eigentümerin der Sache 
ist. Nach der hM hat die Anweisende dann nach wie vor einen Anspruch 
gegen die Angewiesene auf Verschaffung der Sache, der am einfachsten 
dadurch erfüllt werden könne, dass die Angewiesene den Anweisungs-
empfänger anweise, die Sache der Anweisenden auszufolgen.1625 Das 
Ergebnis weicht somit von jenem bei einer Abwicklung im langen Weg 
ab.1626 Während bei einer Abwicklung im Wege der Anweisung die An-
gewiesene Eigentümerin bleibt und die Anweisende kein Eigentum er-
wirbt, wäre letztere bei einer Abwicklung im langen Wege Eigentümerin 
geworden. Auch wenn grundsätzlich angenommen wird, die Anweisung 
als reines Abwicklungsinstrument dürfe zu keinen Verschlechterungen 
der Positionen der Beteiligten führen,1627 wird diese Abweichung vom 
langen Weg mit dem Argument akzeptiert, die Anweisende habe sich 
die Verschlechterung hier selbst zuzuschreiben, da sie auf die Übergabe 
an sie selbst und damit den Erwerb der Sache verzichtet habe.1628

1623 Siehe Koziol, JBl 1977, 622 f.
1624 Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 73.
1625 Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 83. Näher zum Eigentumserwerb der Anweisenden in 

dieser Situation Koziol, JBl 1977, 622 f.
1626 Koziol, JBl 1977, 622.
1627 Koziol, JBl 1977, 621.
1628 Koziol, JBl 1977, 622.
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Spielbüchler stößt sich freilich am eben ausgeführten Ergebnis 
der hM und betont, den Verbleib des Eigentums bei der Angewiese-
nen » könnte man schwerlich als sinnvoll verteidigen «.1629 Stattdessen 
geht er ( nur ! ) für den Fall eines ungültigen Valutaverhältnisses von ei-
nem Durchgangserwerb der Anweisenden aus.1630 Da das Verfügungs-
geschäft nach Spielbüchlers Auffassung  1631 ohnedies Teil des Grund-
geschäfts ist, bereitet die Verfügung zwischen Angewiesener und 
Anweisender ihm keine Schwierigkeiten. Begründungsbedarf besteht 
freilich bezüglich der Übergabe. In diesem Zusammenhang geht Spiel-
büchler davon aus, dass zwar nicht der Anweisungsempfänger Besitz-
mittler für die Anweisende sei, wohl aber die Angewiesene, da in der 
Befolgung der Anweisung durch die Angewiesene eine Besitzmittlung 
zugunsten der Anweisenden liege.1632 In Anknüpfung an Versendungs-
kauf und Besitzkonstitut nimmt er folgenden Grundgedanken des Tra-
ditionsprinzips an: Habe der Veräußerer im Augenblick der Übergabe 
die zu übergebende Sache inne und verfahre er mit ihr in der vereinbar-
ten Weise dergestalt, dass er mit ihr dann nichts mehr als der seinigen 
zu tun haben solle, sei immer er es, der dem Erwerber den unmittel-
baren oder mittelbaren Besitz verschaffe.1633 Diesen » Grundgedanken « 
wendet Spielbüchler sodann auf die Anweisung an 1634 und kommt da-
durch zum Ergebnis einer Besitzmittlung der Angewiesenen für die 
Anweisende. Mit der Verallgemeinerung geht Spielbüchler freilich zu 
weit, denn entscheidend muss stets bleiben, worauf der Wille des Ver-
äußerers konkret gerichtet ist. Spielbüchler ist zunächst zwar durchaus 
zuzustimmen, dass darin, dass jemand auf Wunsch eines anderen eine 
Sache an einen Dritten übergibt, ein Besitzmittlungswille des Überge-
bers für denjenigen, der die Übergabe veranlasst hat, zum Ausdruck 
kommen kann. Dementsprechend ist heute etwa beim Versendungs-
kauf weitgehend anerkannt, dass der Veräußerer, der die Sache an den 

1629 FS 200 Jahre ABGB II 1451.
1630 Spielbüchler, JBl 1971, 592, 595 ff; derselbe, Schuldverhältnis 118 ff; derselbe, FS 

200 Jahre ABGB 1440 f; ihm folgend Große-Sender, JAP 1997 / 98, 26; Lukas in ABGB-
ON 1.01 § 1400 Rz 15; Holzner in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 425 ABGB Rz 5; Wagner in 
Klang, ABGB 3 § 425 Rz 7. Ebenso für das schweizerische Recht im Zusammenhang 
mit dem unechten Vertrag zugunsten Dritter P. Krauskopf, Vertrag zugunsten Drit-
ter Rz 1617 ff.

1631 Siehe dazu näher oben III.I.2.a ).
1632 JBl 1971, 595 ff; derselbe, Schuldverhältnis 118 ff; derselbe, FS 200 Jahre ABGB 1436 ff.
1633 Spielbüchler, FS 200 Jahre ABGB II 1438.
1634 Spielbüchler, FS 200 Jahre ABGB II 1441.
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Transporteur übergibt, damit den Willen zum Ausdruck bringt, mit-
telbar ( weil im Wege des Transporteurs, der die unmittelbare Gewahr-
same über die Sache für den Absender ausübt ) für den Erwerber Be-
sitz auszuüben.1635 In der Anweisungssituation geht es nun aber gerade 
nicht darum, der Anweisenden Besitz zu verschaffen, denn aufgrund 
der Anweisung soll die Übergabe direkt zwischen Angewiesener und 
Anweisungsempfänger erfolgen, sodass eben nicht der Anweisenden, 
sondern dem Anweisungsempfänger Besitz verschafft werden soll.1636 
Weshalb in dieser Situation zugleich ein Wille bestehen sollte, der An-
weisenden Besitz zu vermitteln, die diesen entsprechend der Anwei-
sung in Abweichung vom Grundverhältnis gerade nicht erwerben soll, 
ist schwer nachvollziehbar. Eben weil Besitz und Eigentum direkt von 
der Angewiesenen auf den Anweisungsempfänger übertragen werden, 
unterscheidet sich die Situation auch klar von jener des Versendungs-
kaufs, bei dem zunächst ja tatsächlich der Verkäufer Besitz und Eigen-
tum an der Sache hat. Davon abgesehen erscheint auch die Annahme 
einer Besitzmittlung bloß im Falle eines ungültigen Valutaverhältnis-
ses nicht zu rechtfertigen, denn wenn in der Ausfolgung der Sache an 
den Anweisungsempfänger eine Besitzmittlung der Angewiesenen für 
die Anweisende gesehen werden könnte, so müsste dies unabhängig 
davon gelten, ob das Valutaverhältnis gültig ist oder nicht.1637 Auf die 
diesbezügliche Inkonsequenz des Ansatzes von Spielbüchler haben be-
reits Bydlinski  1638 und Koziol 1639 hingewiesen. Der Ansatz Spielbüchlers 
überzeugt daher nicht und vermag einen Eigentumserwerb der Anwei-
senden im Falle der Anweisung nicht zu rechtfertigen.

1635 F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 141 ff; Spielbüchler, FS ABGB 200 II 1437; Iro / Riss, 
Sachenrecht 7 Rz 2 / 42. AA Rabl, Gefahrtragung 145 f. Anders auch noch Zeiller, Com-
mentar II 227, der von Vollmacht ausgeht.

1636 Dies betont zu Recht bereits Koziol, JBl 1977, 618. Siehe weiters Welser, JBl 1975, 220 f.
1637 Spielbüchler, JBl 2001, 42, verwendet folgendes Bild eines Eisenbahntransports: 

Wenn über die Westbahn Wien–Salzburg und Salzburg–Bischofshofen transpor-
tiert werden solle, fahre der Zug nicht nach Salzburg hinein und ( gestürzt ) wie-
der heraus, sondern nehme bei Maria Plain die Schleife Richtung Süden. Sei die 
Salzachstrecke gesperrt, bleibe er aber nicht stehen und fahre auch nicht zurück, 
sondern nach Salzburg ein. Dem ist freilich entgegenzuhalten, dass der Zug dann, 
wenn sich die Sperre der Salzachstrecke erst ergibt, nachdem der Zug bereits bei 
Maria Plain abgebogen ist, eben nicht nach Salzburg hineinfährt oder allenfalls 
erst, nachdem er umgekehrt ist.

1638 F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 313 Fn 32a.
1639 JBl 1977, 618.
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In Anknüpfung an Koziol 1640 lässt sich ein weiterer Ansatz zur Be-
gründung eines Eigentumserwerbs der Anweisenden für den Fall ei-
nes ungültigen Valutaverhältnisses entwickeln: Koziol argumentiert, die 
Angewiesene erkläre bei der Übergabe an den Anweisungsempfänger 
sinngemäß, dass sie die Sache an jenen übereignen wolle, der nach 
dem Valutaverhältnis berechtigt sei, sodass auch ein Eigentumserwerb 
der Anweisenden gedeckt sei, wenn das Valutaverhältnis ungültig sein 
sollte. Andererseits habe für die Angewiesene die konkludente Erklä-
rung des Anweisungsempfängers die Bedeutung, dass dieser je nach 
Innenverhältnis für sich oder die Anweisende Eigentum erwerben 
wolle. Nach Koziol ist der Anweisungsempfänger somit als von der An-
weisenden berechtigt anzusehen, für den Fall der Ungültigkeit des Va-
lutaverhältnisses die Einigungserklärung für diese abzugeben. Der An-
weisungsempfänger wäre somit Stellvertreter der Anweisenden für das 
Verfügungsgeschäft. Wenn allerdings eine derartige Stellvertretung für 
die Verfügung gegeben sein sollte, könnte auch eine Besitzmittlung des 
Anweisungsempfängers für die Anweisende angenommen werden, so-
dass die Anweisende bei ungültigem Valutaverhältnis sofort ( und nicht 
erst mit Herausgabe der Sache seitens des Anweisungsempfängers an 
die Anweisende ) Eigentum im Wege des Deckungsverhältnisses erwer-
ben würde.

Für diesen Ansatz lässt sich ins Treffen führen, dass ein redlicher 
Anweisungsempfänger nur insofern Eigentum erwerben möchte, als er 
nach dem Valutaverhältnis dazu berechtigt ist. Weiß er allerdings, wie 
dies typischerweise der Fall sein wird, nichts von der Ungültigkeit des 
Valutaverhältnisses oder wird dieses überhaupt nur mit sachenrechtli-
cher ex tunc Wirkung vernichtet, so wird er im Zeitpunkt der Übergabe 
den Willen haben, für sich selbst zu erwerben und nicht für die Anwei-
sende.1641 Es fehlt daher dann sowohl ein Verfügungsgeschäft als auch 
die Besitzmittlung zugunsten der Anweisenden, sodass auch dieser An-
satz einen Eigentumserwerb der Anweisenden im Deckungsverhältnis 
nicht rechtfertigt.

Kommt es der Angewiesenen freilich, wie Koziol zu recht betont,1642 
nicht darauf an, ob der Anweisungsempfänger oder die Anweisende er-
wirbt, sondern soll sich die Person des Erwerbers einfach aus dem ( der 

1640 JBl 1977, 623.
1641 Bollenberger, Zahlungsunfähigkeit 73.
1642 JBl 1977, 621.
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Angewiesenen nicht bekannten ) Valutaverhältnis ergeben, so lassen 
sich daraus sehr wohl Konsequenzen für einen Eigentumserwerb im 
Deckungsverhältnis ableiten: Scheitert der Eigentumserwerb des An-
weisungsempfängers lediglich am fehlenden Titel im Valutaverhältnis, 
während sowohl Verfügungsgeschäft als auch Übergabe im Einlösungs-
verhältnis stattgefunden haben, kann der Anweisungsempfänger vor 
diesem Hintergrund als von der Angewiesenen berechtigt angesehen 
werden, für sie Besitz auf die Anweisende – und nur auf diese – ( wei-
ter ) zu übertragen und zu deren Gunsten ( weiter ) zu verfügen, wenn 
sich nachträglich die Ungültigkeit des Valutaverhältnisses herausstellt. 
Kommt es für die Angewiesene nämlich nicht darauf an, welche der 
beiden Parteien des Valutaverhältnisses Eigentum erwirbt, so kann es 
für sie umso weniger darauf ankommen, ob der entsprechende Erwerb 
sofort oder erst dann stattfindet, wenn sich das Valutaverhältnis als 
ungültig erweist. Die Angewiesene hat mit Übergabe und Verfügung 
zugunsten des Anweisungsempfängers ( bzw je nach Innenverhältnis 
auch der Anweisenden ) alles getan hat, was von ihr zu erwarten ist. Sie 
hat im Deckungsverhältnis erfüllt und eine neuerliche Erklärung von 
ihrer Seite ist selbst dann nicht erforderlich, wenn das Valutaverhält-
nis ungültig sein sollte. Sobald der Anweisungsempfänger die Sache 
an die Anweisende mit dem Willen herausgibt, dieser das Eigentum 
an der Sache zu übertragen ( oder allenfalls bereits vorher, sofern sich 
Anweisungsempfänger und Anweisende über eine Besitzmittlung ei-
nigen ),1643 erwirbt die Anweisende Eigentum an der Sache. Bis dahin 
bleibt zwar die Angewiesene Eigentümerin der Sache, doch wird sie ih-
ren Eigentumsherausgabeanspruch nicht geltend machen dürfen, da 
der Vermögenswert aufgrund des gültigen Deckungsverhältnisses der 
Anweisenden zusteht.1644

Folgt man diesem Ansatz, so besteht auch im Falle eines ungülti-
gen Valutaverhältnisses die Möglichkeit eines Eigentumserwerbs im 
Grundverhältnis, ohne dass dazu die Angewiesene neuerlich involviert 
werden müsste.

1643 Eine solche müsste nach diesem Ansatz freilich gesondert vereinbart werden, wes-
halb der von Spielbüchler, FS ABGB 200 II 1451, vorgebrachte Einwand gegen eine 
Besitzmittlung des Anweisungsempfängers diesem Ergebnis nicht entgegengehal-
ten werden kann.

1644 Siehe Koziol, JBl 1977, 626.
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c.	 	Ungültigkeit	beider	Grundverhältnisse

Sind beide Grundverhältnisse ungültig, liegt also ein sogenannter Dop-
pelmangel vor, so ist die sachenrechtliche Lage klar: Mangels eines Ti-
tels für den Eigentumserwerb kommt es zu keinerlei Übertragung des 
Eigentums, sodass die Angewiesene Eigentümerin bleibt.1645

d.	 	Ungültigkeit	des	Verfügungsgeschäfts

Schließlich ist noch kurz darauf hinzuweisen, was zu gelten hat, wenn 
das Verfügungsgeschäft, etwa wegen Geschäftsunfähigkeit der Ange-
wiesenen oder des Anweisungsempfängers, ungültig sein sollte: 1646 In 
diesem Fall scheitert die Eigentumsübertragung von der Angewiesenen 
auf den Anweisungsempfänger.1647 Eigentümerin der fraglichen Sache 
ist nach wie vor die Angewiesene.1648 Daraus, dass das Verfügungsge-

1645 Siehe F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 309; Koziol, JBl 1977, 623; Aicher in Rum-
mel / Lukas, ABGB 4 § 1061 Rz 24. Siehe weiters Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 83; Karner, 
Mobiliarerwerb 360; Welser / Kletečka, Bürgerliches Recht I 15 Rz 1026; Binder / Spitzer 
in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1053 Rz 18; Verschraegen in ABGB-ON 1.08 § 1053 Rz 30.

1646 Nicht jede Beeinträchtigung der Geschäftsfähigkeit führt freilich dazu, dass kein 
Eigentum erworben werden kann. Vgl dazu Rummel in Rummel, ABGB 3 § 1434 
Rz 5 ff; Schoditsch, Eigentumsvorbehalt 139 ff mwN. Im deutschen Recht wird in 
diesem Zusammenhang zwischen Übereignung und Erfüllungswirkung getrennt. 
Die dingliche Willenserklärung ist isoliert und als solche zu beurteilen, sodass 
die Übereignung auf der Seite des Erwerbers ein nach § 107 BGB rechtlich vorteil-
haftes Geschäft sein kann, während der zugrunde liegende Kaufvertrag dies nicht 
ist ( MünchKomm / Oechsler, BGB 8 § 929 Rz 33; BeckOGK / Klinck, BGB § 929 Rz 38; 
Staudinger / Wiegand, BGB ( 2017 ) § 929 Rz 13 ).

1647 Freilich wäre ein Erwerb des Anweisungsempfängers typischerweise auch im lan-
gen Weg nicht zustande gekommen, da hier ja sogar zwei Verfügungsgeschäfte 
erforderlich gewesen wären. Je nachdem, welche Person geschäftsunfähig wird, 
können sich hier aber Abweichungen zur Abwicklung im langen Weg ergeben. So 
zum Beispiel, wenn – bei Geschäftsunfähigkeit des Anweisungsempfängers – im-
merhin eine Verfügung zwischen den Parteien des Deckungsverhältnisses gültig 
hätte zustande kommen können. Dann nämlich hätte im langen Weg die Anwei-
sende Eigentum erworben, während bei Abwicklung im kurzen Wege der Anwei-
sung kein Eigentum übertragen wird und die Angewiesene Eigentümerin bleibt. 
Möglich ist freilich auch, dass ein Eigentumserwerb im kurzen Weg erfolgreich ist, 
während ein solcher im langen Weg zum Scheitern verurteilt wäre – nämlich bei 
Geschäftsunfähigkeit der Anweisenden. Der Schutz des Geschäftsunfähigen ver-
hindert in diesen Fällen einen Gleichklang der Ergebnisse zwischen kurzem und 
langem Weg. Dies ist freilich ohne Weiteres mit den allgemeinen Regeln vereinbar, 
geht doch auch dort Geschäftsunfähigenschutz vor Vertrauensschutz.

1648 Siehe allerdings Wendt, Anweisungsrecht 35 ff, der für gewisse Fälle des Scheiterns 
des Eigentumserwerbs des Anweisungsempfängers einen Erwerb der Anweisen-
den bejaht.
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schäft bzw die dingliche Einigung zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger scheitert, kann nämlich für sich alleine betrachtet 
kein Verfügungsgeschäft bzw keine dingliche Einigung zwischen ande-
ren Personen ( etwa der Angewiesenen und der Anweisenden ) abgeleitet 
werden. Insbesondere kommt auch kein alternativer Eigentumserwerb 
im Grundverhältnis in Betracht, da es dafür in beiden Grundverhältnis-
sen an der Verfügung fehlt.1649

Anders ist die Situation dann, wenn eines der Grundverhältnisse 
gar nicht auf einen Eigentumserwerb gerichtet ist.1650 Dann soll ja die 
Zuwendung im Einlösungsverhältnis gar keine Eigentumsübertragung 
enthalten, sodass hier keine Verfügung direkt zwischen Angewiesener 
und Anweisungsempfänger stattfindet. Ein Eigentumserwerb soll viel-
mehr nur in einem der Grundverhältnisse stattfinden und ein solcher 
kann unter Umständen auch dann erfolgen, wenn eine Verfügung im 
Einlösungsverhältnis scheitern würde, da in diesem Fall einer der Be-
teiligten nur als Stellvertreter des Erwerbers tätig wird und an die Ge-
schäftsfähigkeit des Stellvertreters geringere Anforderungen gestellt 
werden, als an die desjenigen, der für sich selbst verfügt.1651

5.  Anweisung und Geheißerwerb im deutschen Recht

Zum Eigentumserwerb bei der Anweisung nach deutschem Recht ist 
zunächst nochmals auf die Abstraktheit des Verfügungsgeschäftes hin-
zuweisen. Da das deutsche Recht vom Abstraktionsprinzip ausgeht,1652 

1649 Geht man freilich mit der hM davon aus, dass die Verfügung bereits im Verpflich-
tungsgeschäft enthalten ist und sind die Verpflichtungsgeschäfte gültig, etwa weil 
der Geschäftsfähigkeitsmangel erst nachträglich ( also nach Abschluss des Grund-
geschäfts aber vor Übergabe ) eingetreten ist, so kann es je nachdem, welche Per-
son betroffen ist, zu abweichenden Ergebnissen kommen. Zu berücksichtigen ist 
freilich jedenfalls, dass auch die Besitzübertragung eine Willensbildung voraus-
setzt, mögen die Anforderungen an die Geschäftsfähigkeit diesbezüglich auch 
niedriger anzusetzen sein ( § 310 ABGB ).

1650 Siehe dazu oben III.I.2.c ) ( iii ).
1651 Siehe Apathy in Schwimann / Kodek ABGB 4 § 1018 Rz 1; Baumgartner / Torggler in Klang, 

ABGB 3 § 1018 Rz 1, 19; P. Bydlinski in KBB 6 § 1018 Rz 2; Strasser in Rummel, ABGB 3 
§ 1018 Rz 1; Perner in ABGB-ON 1.02 § 1018 Rz 1; Welser / Kletečka, Bürgerliches Recht I 15 
Rz 629.

1652 Siehe dazu Baur / Stürner, Sachenrecht 18 § 5 Rz 40 ff; § 51 Rz 44; Westermann / Gursky /  
Eickmann, Sachenrecht 8 § 3 Rz 1 ff; MünchKomm / Oechsler, BGB 8 § 929 Rz 8 ff; BeckOGK /  
Klinck, BGB § 929 Rz 3; Staudinger / C Heinze, BGB ( 2018 ) Einleitung zum Sachen-
recht Rz 125 ff; Staudinger / Wiegand, BGB ( 2017 ) § 929 Rz 2. Siehe dazu auch Stadler, 
Abstraktion 7 f.
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erfolgt der Eigentumserwerb unabhängig von der Gültigkeit der Grund-
geschäfte und Mängel derselben können lediglich bereicherungsrecht-
lich geltend gemacht werden.1653 Wie bereits ausgeführt wurde, geht für 
die Anweisung die hM in Deutschland von einem Direkterwerb des An-
weisungsempfängers von der Angewiesenen aus,1654 wobei dingliche Ei-
nigung und Übergabe unmittelbar zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger stattfinden.1655 Ein solcher direkter Eigentumserwerb 
zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger erfolgt jedenfalls 
bei der Übereignung von Geld, vertretbaren Sachen und Wertpapie-
ren im Wege der Anweisung nach § 783 BGB.1656 Die Konstruktion des 
Direkt erwerbs zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger ist 
freilich nicht auf Anweisungen im engen Sinne der §§ 783 ff BGB zu be-
schränken, sondern kommt auch bei Anweisungen im weiteren Sinne 
in Betracht.1657 Der Gesetzgeber des BGB hatte mit den §§ 783 ff BGB ja 
nur den damaligen Standardfall der Anweisung einer ausdrücklichen 
Regelung zugeführt, ohne dass damit davon abweichende Fälle des wei-
ter verstandenen allgemeinen Anweisungsrechts unzulässig werden 
sollten.1658 Zudem bestehen ohnedies keine anweisungsspezifischen 
sachenrechtlichen Regelungen, sondern werden lediglich die allgemei-
nen Regeln des Sachenrechts auf die Anweisungssituation angewendet. 
Dementsprechend wird die Direktlieferung mit unmittelbarer Übereig-
nung auch als Anweisung im weiteren Sinne verstanden.1659

1653 BeckOGK / Klinck, BGB § 929 Rz 3.
1654 Flume, FS Wolf 61; derselbe, Rechtsakt 65 Fn 10; Kupisch in Zimmermann / Knütel /  

Meincke, Rechtsgeschichte 439, 456; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 11; 
BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 53. Siehe auch Raab, Austauschverträge 194; Larenz /  
Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 1 a, § 70 II. AA Hassold, Dreipersonenverhältnis 69 ff.

1655 Raab, Austauschverträge 194. Vgl auch bereits Wendt, Anweisungsrecht 32 f; von 
Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 46.

1656 Flume, FS Wolf 61.
1657 Vgl Kupisch in Zimmermann / Knütel / Meincke, Rechtsgeschichte 439. Vgl für eine An-

weisung im weiteren Sinne, die einen Zahlungsauftrag zum Inhalt hat, auch Flume, 
FS Wolf 61.

1658 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 8; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 14 ff; 
Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 1; RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 1. 
BGHZ 6, 379, 383; Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 130 ff. Vgl weiters Mugdan, Materialien II 
312 zur Wirksamkeit mündlicher Anweisungen. Auf nicht dem Standardfall der 
§§ 783 ff BGB entsprechende Fallgestaltungen sind die Regelungen der §§ 783 ff 
BGB analog anzuwenden, wobei die analoge Anwendbarkeit im Einzelfall zu prü-
fen ist ( MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 8 ).

1659 Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 1 a, § 70 II 1 b. Vgl auch Holtkamp, Strecken-
geschäft 3.
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Interessant erscheint freilich, dass in Deutschland für Fälle der 
Durchlieferung beweglicher Sachen ein Direkterwerb zwar für möglich 
gehalten,1660 ein solcher allerdings – anders als im österreichischen 
Recht – als typischerweise nicht gewollt angesehen wird.1661 Begründet 
wird dies damit, dass die ( der Angewiesenen entsprechende ) Lieferan-
tin A, die an den ( dem Anweisungsempfänger entsprechenden ) Zweit-
käufer C leiste, dessen Valutaverhältnis mit der ( der Anweisenden ent-
sprechenden ) Erstkäuferin B nicht kenne, dass dort aber ein nicht auf 
Eigentumsübertragung gerichtetes Geschäft vorliegen könne oder die 
Erstkäuferin möglicherweise unter Eigentumsvorbehalt leisten wol-
le.1662 Aus diesen Gründen wird der Eigentumserwerb beim Strecken-
geschäft im Zweifel auf Basis eines sogenannten ( doppelten ) Geheiß-
erwerbs 1663 konstruiert.1664

Geheißpersonen sind dabei auf Veräußerer- oder Erwerberseite ein-
gesetzte Repräsentanten, die weder Besitzdiener noch Besitzmittler 
sind,1665 aber auf Veranlassung eines anderen die tatsächliche Sachherr-
schaft für diesen ausüben.1666 Die dingliche Einigung wird nach diesem 
Ansatz zwischen den Parteien der Grundverhältnisse abgeschlossen, 

1660 Allerdings häufig ohne dass dabei auf § 783 BGB Bezug genommen würde. La-
renz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 I 1 a, § 70 II 1 b, knüpfen hingegen beim Direkt-
erwerb bei der abgekürzten Lieferung sehr wohl an eine Anweisung im weiteren 
Sinne an. Holtkamp, Streckengeschäft 1, bezeichnet das Streckengeschäft selbst als 
Unterfall der Anweisung.

1661 Baur / Stürner, Sachenrecht 18 § 51 Rz 17; Westermann / Gursky / Eickmann, Sachenrecht 8 
§ 38 Rz 11.

1662 Baur / Stürner, Sachenrecht 18 § 51 Rz 17; Flume, FS Wolf 62.
1663 Das Konzept geht auf Planck / Brodmann, BGB 4 § 929 Anm 2 III, zurück, wobei die 

Kommentierung zu § 929 BGB bereits 1914 fertiggestellt worden war, wie dem Vor-
wort zu diesem Band zu entnehmen ist. Ebenso Planck / Brodmann, BGB 5 § 929 
Anm 2 III 3. Weiterentwickelt wurde der Gedanke dann von M. Wolff, Sachenrecht 9 
§ 66 I 1 a und b, der auch annimmt, die dingliche Einigung erfolge nicht direkt 
zwischen Lieferantin und Zweitkäufer.

1664 Baur / Stürner, Sachenrecht 18 § 51 Rz 17; Westermann / Gursky / Eickmann, Sachenrecht 8 
§ 38 Rz 11; BeckOGK / Klinck, BGB § 929 Rz 97 ff; MünchKomm / Oechsler, BGB 8 § 929 
Rz 68 ff; Staudinger / Wiegand, BGB ( 2017 ) § 929 Rz 50 ff, 97 f; Kindl, Rechtsschein-
tatbestände 333 ff; Kolb, Geheißerwerb 83 ff. Siehe weiters von Caemmerer, JZ 1963, 
586 ff; Flume, FS Wolf 62 ff; Gursky, JZ 1984, 605 f; Hager, FG BGH I 787; derselbe ZIP 
1993, 1447; derselbe, Verkehrsschutz 278 ff; Martinek, AcP 188 ( 1988 ) 615 ff; Padeck, 
JURA 1987, 460 ff; Wadle, JZ 1974, 690 ff. Siehe auch BGH NJW 1982, 2371, 2372; NJW 
1986, 1166, 1167.

1665 BeckOGK / Klinck, BGB § 929 Rz 97; MünchKomm / Oechsler, BGB 8 § 929 Rz 68. Siehe 
dazu weiters Martinek, AcP 188 ( 1988 ) 599 ff; Wadle, JZ 1974, 693. AA Baur / Stürner, 
Sachenrecht 18 § 51 Rz 17.

1666 Raab, Austauschverträge 195.
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entweder vorab im Rahmen des Grundgeschäfts in Form einer antizi-
pierten Einigung  1667 oder aber zugleich mit der Lieferung im Wege der 
Botenschaft ( Lieferantin A als Botin der Erstkäuferin B und allenfalls 
auch Zweitkäufer C als Empfangsbote der Erstkäuferin B ) 1668 oder Stell-
vertretung.1669 Teilweise wird auch vertreten, die Erstkäuferin verfüge als 
Nichtberechtigte, deren Verfügung mit ihrem Durchgangserwerb gemäß 
§ 185 BGB konvalesziere.1670 Die reale Übergabe findet hingegen unmit-
telbar zwischen Lieferantin A und Zweitkäufer C statt, wobei der Zweit-
käufer C als Geheißperson der Erstkäuferin B beim Erwerb fungiert, die 
Lieferantin A hingegen als Geheißperson der Erstkäuferin B bei der Ver-
äußerung, sodass mit der realen Übergabe von A an C in beiden Grund-
verhältnissen eine Übergabe angenommen wird und somit B ( für eine 
logische Sekunde ) Durchgangseigentum erwirbt und auch C Eigentümer 
wird, sofern dies nach dem Grundverhältnis vorgesehen ist.1671

Ohne dass hierbei näher auf die Konstruktion des Geheißerwerbs 
im deutschen Recht eingegangen werden soll,1672 erscheint es doch von 
Interesse, eine Abgrenzung zwischen Geheißerwerb und Anweisung 
samt dem für diese auch im deutschen Recht vorgesehenen Direkter-
werb zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger vorzuneh-
men. Immerhin zeugt schon die Formulierung Geheißerwerb 1673 und 

1667 Flume, FS Wolf 63; Martinek, AcP 188 ( 1988 ) 616; Westermann / Gursky / Eickmann, Sa-
chenrecht 8 § 38 Rz 11; MünchKomm / Oechsler, BGB 8 § 929 Rz 71; BeckOGK / Klinck, 
BGB § 929 Rz 97; Kindl, Rechtsscheintatbestände, 336. Die Annahme einer derarti-
gen antizipierten Einigung erscheint freilich dann problematisch, wenn im Zeit-
punkt des Abschlusses der Grundgeschäfte noch gar nicht klar ist, dass an einen 
Dritten geliefert werden soll, da dann bei Kaufabschluss regelmäßig noch keine 
Erklärung über den Eigentumsübergang abgegeben werden soll. Siehe Raab, Aus-
tauschverträge 196. Auch dem für die antizipierte Einigung vorgebrachten Argu-
ment, dass danach keine Gelegenheit zur Einigung mehr sei ( Flume, FS Wolf 63 ), 
kann nur dann Gewicht zukommen, wenn dies im Zeitpunkt des Abschlusses des 
Grundgeschäftes bereits klar ist, da sich daraus sonst kein Wille auf das Vorziehen 
der dinglichen Einigung ableiten lässt.

1668 Siehe MünchKomm / Oechsler, BGB 8 § 929 Rz 71.
1669 Hager, FG BGH I 787.
1670 Vgl von Caemmerer, JZ 1963, 587; Flume, FS Wolf 63 f. Dagegen Martinek, AcP 188 ( 1988 ) 

618.
1671 An diese Konstruktion des Geheißerwerbs lehnt sich auch Spielbüchler, JBl 1971, 

591, 598, bei seiner Konstruktion der Besitzmittlung der Angewiesenen für die An-
weisende an.

1672 Zur Problematik der Annahme eines in die Grundverhältnisse vorverlagerten Ver-
fügungsgeschäftes bei der Anweisung nach österreichischem Recht siehe oben 
III.I.2.c ) ( ii ) bei Fn 1524.

1673 Zum Erwerb auf Geheiß bereits M. Wolff, Sachenrecht 9 § 66 I 1 a und b.
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der dem zugrunde liegende Ansatz einer doppelten Veranlassung  1674 
oder » Anweisung « 1675 von der Nähe der beiden Konstruktionen. Der Un-
terschied zwischen Geheißerwerb und Anweisung besteht primär darin, 
dass sich die Direktabwicklung beim Geheißerwerb auf die Herausgabe 
der Sache beschränkt,1676 während die dingliche Einigung im Grundver-
hältnis stattfindet,1677 nämlich entweder in Form einer antizipierten Ei-
nigung oder auch im Wege einer doppelten Botenschaft. Bei der auf Ei-
gentumsübertragung gerichteten Anweisung hingegen, werden sowohl 
die Übergabe als auch die dingliche Einigung direkt im Einlösungs-
verhältnis abgewickelt.1678 Im Ergebnis kommt es daher beim Geheiß-
erwerb zu einem Durchgangserwerb, während bei der auf Eigentums-
übertragung gerichteten Anweisung der Anweisungsempfänger direkt 
von der Angewiesenen erwirbt.

Der Geheißerwerb entspricht somit im Wesentlichen einer Anwei-
sung, die nur auf Herausgabe der Sache im Einlösungsverhältnis gerich-
tet ist, nicht hingegen auf eine Übereignung in diesem: Auf Anweisung 
der anweisenden Erstkäuferin übergibt die angewiesene Lieferantin die 
Sache für Rechnung der anweisenden Erstkäuferin direkt an den Zweit-
käufer ( Anweisungsempfänger ), der die Sache wiederum für Rechnung 
der anweisenden Erstkäuferin von der angewiesenen Lieferantin ent-
gegennimmt, freilich ohne dass die angewiesene Lieferantin die Sache 
auch an den Zweitkäufer ( Anweisungsempfänger ) übereignen würde. 
Es ist somit auch im Fall des Geheißerwerbs eine Anweisungskon-
struktion erkennbar.1679 Diese Übereinstimmung in der Konstruktion 
tritt in der deutschen Diskussion freilich in den Hintergrund, was sei-
nen Grund in der engen Regelung der Anweisung im BGB haben mag.1680

Dennoch zeigt sich in diesem Zusammenhang ganz allgemein der 
entscheidende Ansatzpunkt für die Abgrenzung zwischen Direkterwerb 
und Erwerb nur im Wege der Grundverhältnisse: Maßgeblich dafür ist 

1674 So bereits Planck / Brodmann, BGB 4 § 929 Anm 2 III. Ebenso Planck / Brodmann, BGB 5 
§ 929 Anm 2 III 3.

1675 Siehe etwa von Caemmerer, JZ 1963, 586 f. Vgl auch Flume, FS Wolf 62.
1676 Siehe auch Flume, FS Wolf 62, der ausführt, die Lieferung an den Dritten sei im 

Verhältnis zu diesem für die Angewiesene bloße traditio, nicht aber traditio als 
Teil einer Eigentumsübertragung von der Angewiesenen auf den Dritten.

1677 Flume, FS Wolf 63.
1678 Vgl Flume, FS Wolf 61.
1679 Vgl Martinek, AcP 188 ( 1988 ) 616, der darauf hinweist, das sachenrechtliche Geheiß 

laufe parallel mit der schuldrechtlichen Anweisung.
1680 Dazu näher oben III.A.2.d ) ( i ).
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die Frage, was Inhalt der Zuwendung im Einlösungsverhältnis sein soll, 
ob also im Einlösungsverhältnis von der Angewiesenen an den Anwei-
sungsempfänger übergeben und übereignet oder aber nur die Sache 
von der Lieferantin an den Zweitkäufer übergeben werden soll. Ist klar, 
dass eine Direktübereignung zwischen Lieferantin und Zweitkäufer er-
reicht werden soll, so kommt es zu einer Direktübereignung im Wege 
der Anweisung. Ist umgekehrt klar, dass eine Übereignung nur in den 
Grundverhältnissen stattfinden soll, so kommt ein Direkterwerb nicht 
in Frage. Gerade in den Problemfällen, aufgrund derer eine Direktüber-
eignung beim Streckengeschäft abgelehnt wird, also Fällen, in denen 
im Valutaverhältnis ein Eigentumsvorbehalt vorgesehen ist oder ein Ge-
schäft vorliegt, das wie etwa ein Mietvertrag nicht auf die Übertragung 
von Eigentum gerichtet ist, wäre eine Eigentumsübertragung im Wege 
der Anweisung mangels Deckungsgleichheit der Grundverhältnisse  1681 
auch gar nicht möglich.

Häufig wird es freilich an einer ausdrücklichen Regelung der sa-
chenrechtlichen Frage fehlen.1682 Wenn die Erstkäuferin ihrer Lieferan-
tin gegenüber nicht hinreichend klar ausdrückt, dass im Einlösungsver-
hältnis an den Zweitkäufer übereignet werden soll, bleibt unklar, ob die 
Lieferantin ( Angewiesene ) Eigentum auf den Zweitkäufer ( Anweisungs-
empfänger ) übertragen 1683 soll.1684 Nach der hM in Deutschland muss es 
dann freilich ebenfalls zu einer Verneinung des Direkterwerbes kom-
men.1685 Ein solches Vorgehen diene den Interessen der Parteien am 
besten, da ein Durchgangserwerb zu einem Gleichlauf zwischen ding-
lichen und schuldrechtlichen Rechtsgeschäften führe.1686

Dieses Argument muss aber gerade nicht stets zutreffen: Ist nämlich 
im Valutaverhältnis tatsächlich ebenso wie im Deckungsverhältnis eine 
Eigentumsübertragung geplant, so würde es den Interessen der Parteien 
durchaus mehr entsprechen, in diesen Fällen auch bei Unklarheit über 

1681 Vgl dazu oben III.I.2.c ) ( iii ) zum österreichischen Recht.
1682 Kindl, Rechtsscheintatbestände 335.
1683 Bzw umgekehrt, ob der Zweitkäufer ( Anweisungsempfänger ) von der Lieferantin 

( Angewiesenen ) Eigentum erwerben soll.
1684 Zur Situation bei Unklarheiten für den Anweisungsempfänger vgl oben III.I.2.c ) ( iv ) 

zum österreichischen Recht.
1685 Bereits M. Wolff, Sachenrecht 9 § 66 I 1 a, knüpft seinen Ansatz vom Eigentumser-

werb der Erstkäuferin an einen Fall an, in dem offen bleibt, ob im Valutaverhältnis 
übereignet werden soll: die Lieferantin liefert demnach an den Dritten C » ohne zu 
wissen, ob C Abkäufer, Mieter, Verwahrer ist «.

1686 Kindl, Rechtsscheintatbestände 335.
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den Zuwendungsinhalt im Einlösungsverhältnis einen Direkterwerb an-
zunehmen, solange es nur in den Fällen, in denen ein solcher Vollerwerb 
im Valutaverhältnis nicht angestrebt wird, zu einem Erwerb seitens der 
Erstkäuferin kommt. Auf Basis der zum österreichischen Recht ange-
stellten Überlegungen zu Anweisungen im Falle von Grundverhältnissen, 
deren Leistungsinhalt sich nur teilweise deckt, erschiene es daher auch 
für das deutsche Recht erwägenswert, einen direkten Erwerb im Einlö-
sungsverhältnis oder einen solchen im Valutaverhältnis je nach konkre-
ter Ausgestaltung des Valutaverhältnisses anzunehmen.1687

6.  Schweizerisches Recht

Nur äußerst kurz soll abschließend auch noch auf das schweizerische 
Recht eingegangen werden. Dies deshalb, weil auch im schweizerischen 
Recht selbst die Stellungnahmen zur sachenrechtlichen Problematik 
bei der Anweisung, soweit ersichtlich, äußerst knapp ausfallen. Hin-
weise auf den sachenrechtlichen Vorgang finden sich primär im Zu-
sammenhang mit der Abgrenzung der Anweisung von der Besitzanwei-
sung. Vielfach 1688 wird dabei angenommen, der Anweisungsempfänger 

1687 Siehe dazu näher oben III.I.2.c ) ( iv ). Da es nämlich für die Lieferantin / Angewie-
sene typischerweise nicht darauf ankommt, ob sie an die Erstkäuferin / Anwei-
sende oder an den Zweitkäufer / Anweisungsempfänger übereignet, könnte letzte-
rer auf Basis einer dinglichen Erklärung der Lieferantin / Angewiesenen entweder 
für sich selbst ( Voll ) Eigentum erwerben, sofern er dazu nach dem Valutaverhältnis 
berechtigt ist, ansonsten aber, stellvertretend für die Erstkäuferin / Anweisende, so-
fern für ihn immerhin klar ist, dass das Deckungsverhältnis auf Eigentumserwerb 
gerichtet sein soll. Da es für die Lieferantin / Angewiesene gerade keinen Unter-
schied macht, ob sie an die Erstkäuferin / Anweisende oder den Zweitkäufer / Anwei-
sungsempfänger übereignet, kann ein Geschäft für den, den es angeht, angenom-
men und auf eine Offenlegung einer allfälligen Vollmacht verzichtet werden. Die 
dingliche Einigung fände dann, je nach Valutaverhältnis entweder zwischen der 
Lieferantin / Angewiesenen und dem Zweitkäufer / Anweisungsempfänger selbst 
oder aber zwischen der Lieferantin und dem Zweitkäufer / Anweisungsempfänger 
als Stellvertreter der Erstkäuferin statt. Ein Geschäft für den, den es angeht, wurde 
auch in der frühen deutschen Lehre zum Geheißerwerb vertreten ( Staudinger / Berg 
11. Aufl 1956, § 929 Anm 18 Z 1 a β, Anm 23 Z 2 b β; vgl auch Olshausen, JZ 1975, 30 ), 
es wird freilich von der hA abgelehnt ( MünchKomm / Oechsler, BGB 8 § 929 Rz 71; 
ablehnend etwa Flume, FS Wolf 63; Martinek, AcP 188 ( 1988 ) 615 f, der meint, dies 
widerspreche dem Erfordernis des konkreten Einigungsbezuges der Übergabe; 
ein solcher wäre dann freilich auch sonst beim Eigentumserwerb für den, den es 
angeht, nicht gegeben ).

1688 Gautschi, Berner Kommentar Vor Art 466 Rz 4d, Art 466 OR Rz 5a; Huguenin, Obliga-
tionenrecht 4 Rz 1200; Tevini, Commentaire Romand Art 466 CO Rz 17; Tercier / Bieri /  
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erwerbe das Eigentum an der ihm im Einlösungsverhältnis zugewen-
deten Sache direkt 1689 von der Angewiesenen.1690

Dabei stellt sich die Frage, ob für den Eigentumserwerb des Anwei-
sungsempfängers ein Rechtsgrund erforderlich ist, und falls ja, worin 
dieser besteht. Den Regelungen zur Anweisung selbst sind diesbezüg-
lich keine Hinweise zu entnehmen. Das schweizerische Recht geht vom 
Grundsatz der kausalen Tradition aus. Zwar ist dies in Art 974 Abs 2 ZGB 
nur für unbewegliche Sachen ausdrücklich im Gesetz festgehalten, in 
Anknüpfung an eine Entscheidung des Bundesgerichts aus dem Jahr 
1929 geht die hM 1691 heute aber auch für bewegliche Sachen vom Kausa-
litätsprinzip aus.1692 Diese muss daher auch für den Eigentumserwerb 

Carron, Les contrats spéciaux Rz 5548. Vgl weiters von Tuhr, Allgemeiner Teil des 
Schweizerischen Obligationenrechts II 424; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommen-
tar Art 466 OR Rz 34; von Tuhr / Escher, Allgemeiner Teil II 20. In diesem Sinne auch 
Foëx / Marchand in W. Faber / Lurger, Transfer of Movables 204.

1689 von Tuhr, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts II 424 sowie 
von Tuhr / Escher, Allgemeiner Teil II 20 erwähnen zudem, der Anweisungsempfän-
ger könne nach Art 32 Abs 2 OR unmittelbar für die Anweisende erwerben. Dabei 
handelt es sich freilich um eine Bestimmung aus dem Bereich der Stellvertretung. 
Wenn der Vertreter sich bei Vertragsabschluss nicht als solcher zu erkennen gibt, 
so soll der Vertretene dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet werden, wenn 
es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schließe. Zumindest eine direkte 
Anwendbarkeit der Bestimmung auf die Anweisungssituation erscheint daher 
fraglich. Vgl dazu von Tuhr / Peter, Allgemeiner Teil I / 2, 353; Kut, Handkommentar 3 
Art 32 OR Rz 10.

1690 Gautschi, Berner Kommentar Vor Art 466 Rz 4d, weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass dann, wenn im Innenverhältnis die Herausgabe der Sache an die 
Anweisende vereinbart gewesen sein sollte, Art 401 Abs 3 OR analog anwendbar sei, 
sodass die Anweisende die Sache im Konkurs des Anweisungsempfängers heraus-
fordern könne.

1691 Haab / Simonius, Zürcher Kommentar Art 714 Rz 16 ff, 33; Meier-Hayoz, Berner Kom-
mentar Systematischer Teil Rz 88; Rey, Sachenrecht I Rz 347 ff; Schmid / Hürlimann-
Kaup, Sachenrecht 5 Rz 75, 1091 f; Steinauer, Droits réels I 6 Rz 144; derselbe, Droits 
réels II 4 Rz 2956; Sutter-Somm, Schweizerisches Privatrecht V / 1 2 Rz 948; Tuor / Schny-
der / Schmid / Jungo, ZGB 14 § 103 Rz 10; Wolf / Wiegand, Basler Kommentar ZGB II 6 Vor 
Art 641 ff ZGB Rz 67; grundlegend BGE 55 II 302.

1692 Zur Zeit der Erlassung der Bestimmungen zur Anweisung im OR von 1881 wurde 
hingegen das Abstraktionsprinzip zugrunde gelegt ( so Haab / Simonius, Zürcher 
Kommentar Art 714 Rz 23; Liver, Schweizerisches Privatrecht V / 1, 320 f ). Auch nach 
der Revision des OR von 1911 dürfte überwiegend vom Abstraktionsprinzip ausge-
gangen worden sein ( siehe von Tuhr, ZSR 40 ( 1921 ) 67 ff mwN; derselbe, Allgemeiner 
Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I 180 f ), obwohl dies in Art 714 ZGB 
bewusst offen gelassen worden war ( M. Rümelin, Eugen Huber 51; Meier-Hayoz, Ber-
ner Kommentar Systematischer Teil Rz 88; Wolf / Wiegand, Basler Kommentar ZGB 
II 6 Vor Art 641 ff ZGB Rz 67 ). Erst in einer grundlegenden Entscheidung aus dem 
Jahr 1929 ( BGE 55 II 302 ) hat sich das Bundesgericht auch für den Fahrniserwerb 
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des Anweisungsempfängers gelten.1693 Die Frage, worin bei der Anwei-
sung der Titel für den Erwerbsvorgang zwischen Angewiesener und An-
weisungsempfänger besteht, wird aber, soweit ersichtlich, kaum näher 
diskutiert. Eine ausdrückliche Stellungnahme dazu findet sich freilich 
bei Huguenin, die auf die Anweisung selbst verweist: im Einlösungs-
verhältnis erfolge die traditio,1694 für die sich der Rechtsgrund aus der 
Anweisung ergebe.1695 Eine Differenzierung danach, ob die Anweisung 
vorab gegenüber dem Anweisungsempfänger angenommen wurde oder 
die Zuwendung ohne Vorabakzept erfolgt ist, wird dabei nicht vorge-
nommen.1696 Soweit die Anweisung als Titel für den Eigentumserwerb 
angesehen wird, erübrigt sich freilich auch eine Diskussion der Frage, 
wie der Eigentumserwerb vonstatten gehen soll, wenn eines der Grund-
verhältnisse ungültig sein sollte, da es auf diese für den Eigentumser-
werb dann nicht ankommt.

Zu berücksichtigen ist freilich auch ein weiterer in der Literatur ver-
tretener Ansatz. Von manchen wird nämlich hervorgehoben, die mit 
der Anweisung bezweckte mittelbare Zuwendung der Anweisenden 
gegenüber dem Anweisungsempfänger finde ihren Rechtsgrund aus-
schließlich im Valutaverhältnis. Sei dieses ungültig, so erfolge auch die 
mittelbare Zuwendung ohne Rechtsgrund, weshalb die Anweisende die 
Leistung vom Anweisungsempfänger bereicherungsrechtlich zurückfor-
dern und eine Sachleistung gegebenenfalls auch nach Art 641 Abs 2 ZGB 
vindizieren könne.1697 Daraus ergibt sich zunächst, dass die Anweisung 
selbst gerade nicht als ausreichender Rechtsgrund für den Eigentums-

für das Kausalitätsprinzip entschieden. Siehe dazu auch Stadler, Abstraktion 25 f 
mwN.

1693 Anders sieht dies freilich Baumgarten, FS Wieland 8, der meint, die Übereignung 
könne auch in einer Rechtsordnung, die sie allgemein nicht als abstraktes Rechts-
geschäft behandle, ausnahmsweise abstrakt sein.

1694 Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1200; vgl auch Tercier / Bieri / Carron, Les contrats 
spéciaux Rz 5548.

1695 Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1200; vgl auch von Büren, Schweizerisches Obliga-
tionenrecht BT 313.

1696 Inwiefern sich aus der Anweisung eine wirtschaftliche Rechtfertigung für den Ei-
gentumserwerb des Anweisungsempfängers ableiten lässt, bleibt dabei ebenfalls 
offen. Siehe zu dieser Problematik im österreichischen Recht oben III.I.1.b ) zur 
nicht akzeptierten sowie unten IV.F.2 zur akzeptierten Anweisung.

1697 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 467 OR Rz 2; Beyeler, Handkommentar 3 
Art 467 OR Rz 5. Dazu wird auf die Entscheidungen BGE 121 III 109 E 4a; 117 II 404 
E 3a sowie 116 II 689 E 3b verwiesen, die sich aber alle mit bereicherungsrechtlichen 
Fragen befassen.
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erwerb des Anweisungsempfängers angesehen wird. Darüber hinaus 
würde eine Vindikation seitens der Anweisenden voraussetzen, dass 
diese Eigentümerin geworden ist. Die angesprochene Auffassung legt 
daher die Vorstellung eines Durchgangserwerbs 1698 nahe.

Vor diesem Hintergrund scheint es hier sachenrechtlich – zumin-
dest aus der Außenperspektive – noch Präzisierungsbedarf zu geben. 
Ein Grund für die nur sehr knappe Behandlung sachenrechtlicher 
Fragen im Zusammenhang mit der Anweisung im schweizerischen 
Recht könnte dabei darin liegen, dass bei den von der Anweisung in 
Art 466 OR vorgesehenen Anweisungsgegenständen der Anweisung 
von ( Buch ) Geld, die größte Bedeutung zukommt. Bei Buchgeld schei-
det eine Vindikation von vorne herein aus,1699 aber auch sonst spielt die 
Vindikation bei Geld eine untergeordnete Rolle, da es nach der ständi-
gen Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts 1700 durch Ver-
mischung zu einem originären Eigentumserwerb des Anweisungsemp-
fängers kommt.1701 Wirklich von Interesse ist die Frage des derivativen 
Eigentumserwerbs daher nur bei den weniger häufigen Sachleistungen. 
Ist eine Vindikation möglich, soll diese nach der Rechtsprechung frei-
lich einem Bereicherungsanspruch vorgehen.1702

7.  Schlussfolgerungen

Die Rechtsnormen, die sich mit der Anweisung befassen, sehen keine 
eigenen sachenrechtlichen Regelungen vor, sodass die Frage der sa-
chenrechtlichen Wirkungen der Anweisung nach den allgemeinen Re-
geln zu beurteilen ist. Dennoch kommen der Anweisung auch sachen-
rechtliche Wirkungen zu: Dies insoweit, als durch die Abwicklung der 

1698 P. Krauskopf, Vertrag zugunsten Dritter Rz 1617 ff, geht für das schweizerische Recht 
beim unechten Vertrag zugunsten Dritter von einem derartigen Durchgangser-
werb aus, allerdings nur im Falle der Ungültigkeit des Valutaverhältnisses. Dabei 
knüpft Krauskopf an Spielbüchler, JBl 1971, 589 ff, an.

1699 In diesem Sinne Honsell, FS Canaris 70 I 463; Kissling in XXIV. Karlsbader Juristen-
tage 140 Fn 44.

1700 BGE 47 II 267, 271 E 2; 78 II 243, 254 E 5c; 90 IV 180, 188 E 6.
1701 Siehe auch Zobl, Zürcher Kommentar Art 727 ZGB Rz 84; Rey, Sachenrecht I Rz 1943; 

Schulin / Vogt, Basler Kommentar OR I 7 Art 62 OR Rz 21; Schwander, Basler Kommen-
tar ZGB II 6 Art 727 ZGB Rz 6; Honsell, FS Canaris 70 I 462 f; Kissling in XXIV. Karlsba-
der Juristentage 140.

1702 Keller / Schaufelberger, Bereicherung 7; Honsell, FS Schulin 33; Voser, Bereicherungs-
ansprüche 182.
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realen Zuwendung im Einlösungsverhältnis nicht nur schuldrechtlich 
mit Wirkung in beiden Grundverhältnissen geleistet wird, sondern da-
rüber hinaus auch eine Eigentumsübertragung direkt zwischen der 
Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger erfolgen kann. Dabei 
muss für die Angewiesene und den Anweisungsempfänger grundsätz-
lich klar sein, dass der Zuwendungsinhalt der Anweisung auch die Ei-
gentumsübertragung erfasst. Soweit in den Grundverhältnissen eine 
Übertragung dinglicher Rechte angestrebt wird, findet diese infolge ei-
ner solchen auf eine Eigentumsübertragung im Einlösungsverhältnis 
gerichteten Anweisung ebenfalls direkt zwischen der Angewiesenen 
und dem Anweisungsempfänger statt. Zwischen diesen besteht kein 
eigener Titel für die Übereignung. Die Eigentumsübertragung ist aber 
durch die beiden Grundverhältnisse doppelt gerechtfertigt, sodass dem 
Kausalitätsprinzip Genüge getan wird.

Da die Übereignung zwar auf Titeln in den Grundverhältnissen ba-
siert, das Verfügungsgeschäft aber direkt zwischen Angewiesener und 
Anweisungsempfänger stattfindet, kommt auch ein Durchgangserwerb 
nicht in Frage. Dies ändert sich auch dann nicht, wenn das Valutaver-
hältnis ungültig sein sollte. Allerdings kann der Anweisungsempfän-
ger in dieser Situation zugunsten der Anweisenden ( weiter ) verfügen, 
sodass die Anweisende mit Erlangung der Sachherrschaft aus dem De-
ckungsverhältnis Eigentum erwirbt. Insoweit ergibt sich ein weitgehen-
der Gleichklang der sachenrechtlichen Ergebnisse mit jenen bei Ab-
wicklung im langen Wege, was angesichts der Natur der Anweisung als 
Abwicklungsinstrument auch geboten erscheint.1703

Eine Eigentumsübertragung im Einlösungsverhältnis, also direkt 
zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger, kommt freilich 
stets nur dann in Betracht, wenn eine derartige Übertragung überein-
stimmender Inhalt der Grundverhältnisse ist. Nur eine Leistung, die in 
beiden Grundverhältnissen Deckung findet, lässt sich im Wege der An-
weisung abwickeln. Decken sich die Grundverhältnisse daher nur bezüg-
lich der Herausgabe der Sache, kann es mit dieser zwar zu einem Eigen-
tumserwerb im Grundverhältnis kommen, doch handelt es sich dabei 
nicht mehr um eine sachenrechtliche Wirkung der Anweisung. Zu be-
rücksichtigen ist freilich, dass in diesen Fällen Angewiesene und Anwei-
sungsempfänger als Stellvertreter bzw Besitzmittler der Anweisenden  

1703 Koziol, JBl 1977, 621.
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fungieren und somit parallel zur Anweisung einen Eigentumserwerb 
im Grundverhältnis herbeiführen können.
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IV.  Annahme der Anweisung

Nachdem im vorigen Abschnitt der Grundtatbestand der Anweisung 
untersucht und das Wesen der Anweisung als Instrument zur verein-
fachten Abwicklung von Leistungsbeziehungen durch reale Zuwen-
dungserbringung zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger 
herausgearbeitet wurde, kann nunmehr auf die Annahme der Anwei-
sung, das sogenannte Anweisungsakzept, eingegangen werden. In allen 
drei untersuchten Rechtsordnungen ist die Möglichkeit einer Annahme 
der Anweisung seitens der Angewiesenen gegenüber dem Anweisungs-
empfänger vorgesehen. Durch das in § 1402 ABGB, § 784 BGB sowie 
Art 468 Abs 1 OR geregelte Anweisungsakzept wird eine Verpflichtung 
der Angewiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger zur Erbrin-
gung der anweisungsgemäßen Zuwendung begründet, die als abstrakte, 
weil von einem Rechtsgrund unabhängige Leistungspflicht verstanden 
wird. Für das deutsche Recht ist das Akzept des § 784 BGB allerdings 
auf die BGB-Anweisungen beschränkt, während bei Anweisungen im 
weiteren Sinne nach der hM auch eine analoge Anwendung des § 784 
BGB ausscheidet, sodass eine abstrakte Verpflichtung nur auf Basis ei-
nes abstrakten Schuldversprechens nach den §§ 780 f BGB bzw 350 HGB 
in Frage kommt.1704

Im Folgenden ist zu untersuchen, inwiefern sich die akzeptierte 
Anweisung von der nicht akzeptierten unterscheidet und welche Be-
deutung dem Akzept für das Rechtsinstitut der Anweisung insgesamt 
zukommt. Dabei soll zunächst kurz die Entwicklung des Akzepts be-
leuchtet und analysiert werden, welchen Zwecken das Akzept dient. In 
der Folge werden die Voraussetzungen für das Zustandekommen des 
Akzepts und sodann dessen schuldrechtliche Wirkungen analysiert. 
Im Anschluss daran ist auf die auch nach einem Akzept verbliebenen  
 

1704 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 19, 23; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 16 f, 
21 ( anders freilich in Rz 19 für Fälle, in denen der Leistungsgegenstand nicht von 
§ 783 BGB erfasst ist ); Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 34 ff ( auch hier 
wird in Rz 36 die Anwendung des § 784 BGB auf nicht von § 783 BGB erfasste Leis-
tungsgegenstände nicht abgelehnt ); RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 9 f. BGHZ 3, 
238, 240. Siehe dazu näher unten IV.D.2.b ).
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Einwendungsmöglichkeiten sowie – damit zusammenhängend – auf 
eine allfällige titulierte Annahme einzugehen, bevor abschließend die 
sachenrechtlichen Wirkungen der Annahme untersucht werden.

A.  Entwicklung des Anweisungsakzepts

Im gemeinen Recht war strittig, ob sich die Angewiesene durch An-
nahme der Anweisung selbständig verpflichten konnte.1705 Uneinigkeit 
bestand auch darüber, ob dieses Versprechen römischrechtlichen Ur-
sprungs ist 1706 oder aber eher an das Wechselakzept 1707 anknüpft.1708 Un-
geachtet dieser Differenzen sahen schon die Vorarbeiten zu BGB und 
OR ein Anweisungsakzept vor, durch das eine von den Grundverhältnis-
sen unabhängige Leistungsverpflichtung der Angewiesenen zustande 
kam. Art 720 des Dresdener Entwurfes bestimmte:

» Hat der Angewiesene dem Anweisungsempfänger gegenüber die An-
weisung angenommen, so kann er dem Letzteren nur solche Einre-
den, welche sich aus dem Inhalte der Anweisung oder aus dem Ver-
hältnisse des Angewiesenen zu dem Anweisungsempfänger ergeben, 
nicht aber Einreden aus dem Verhältnisse des Angewiesenen zu dem 
Anweisenden entgegensetzen. «

Wie Honsell 1709 betont, beruht das OR wie auch das BGB wesentlich auf 
dem Dresdener Entwurf.1710 Für das schweizerische OR zeigt sich dies 
gerade im Zusammenhang mit dem Akzept der Anweisung besonders 

1705 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 226, 11. Thöl, Handelsrecht I 3 § 125, Fn 2b sowie derselbe, Handelsrecht I / 2 5 
§ 329, 494, ging etwa davon aus, das Anweisungsakzept sei als reines Summenver-
sprechen gemeinrechtlich ungültig. AA Salpius, Novation 481 mwN.

1706 In diesem Sinne Salpius, Novation 481; Wendt, Anweisungsrecht 4, 147 ff. Die Par-
allele zum römischen Recht betonen Meder, Bargeldlose Zahlung 180 ff, 198 f; Me-
der / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 16 ff. Einen Überblick über die Kontroverse bietet 
Eisenried, Anweisung 189 ff, 205 ff.

1707 Zur Entwicklung desselben siehe Freund, Wechselverpflichtung 37.
1708 Siehe dazu Eisenried, Anweisung 201 ff; ebenso Schubert, ZRG GA 128 ( 2011 ) 536. Vgl 

bereits Salpius, Novation 480 f. Siehe auch Unger, Schuldübernahme 18 Fn 11; Schle-
singer, Formalkontrakte 168 ff.

1709 Kritische Bemerkungen zum OR 2020, 457. Siehe auch Benöhr, FS OR 100, 57 ff; vgl 
weiters Merz, FS Zweigert 672 f.

1710 Siehe dazu auch Botschaft des Bundesrathes 1879, BBl 1880 I 149, 165 f.
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deutlich, hat doch Art 720 des Dresdener Entwurfes kaum verändert 1711 
Eingang in den OR-Entwurf Munzingers  1712 gefunden.1713 Die Bestim-
mung wird in der Folge, ergänzt um den Hinweis auf die Voraussetzung 
der Vorbehaltslosigkeit der Annahme, sonst aber weitgehend unverän-
dert in Art 409 des OR von 1881 festgelegt:

» Der Angewiesene, welcher dem Anweisungsempfänger die Annahme 
ohne Vorbehalt erklärt, wird demselben zur Zahlung verpflichtet; er 
kann ihm nur solche Einreden entgegensetzen, welche sich aus ih-
rem persönlichen Verhältniße oder aus dem Inhalte der Anweisung 
selbst ergeben, nicht aber solche aus seinem Verhältniße zum An-
weisenden. «

Diese Bestimmung wurde sodann im Zuge der OR Revision von 1911 
zwar anders angeordnet ( Art 409 und 410 OR alt wurden in Art 468 OR 
in einen Artikel zusammengefasst ) und sprachlich leicht modifiziert, 
materiell aber unverändert 1714 in Art 468 Abs 1 OR festgeschrieben.1715

Auch das BGB baut auf dem Dresdener Entwurf auf und auch hier 
soll im Falle der Annahme der Anweisung eine Leistungspflicht der An-
gewiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger entstehen. Die Mo-
tive verweisen neben dem Dresdener Entwurf unter anderem auch auf 
Art 300 HGB und auf das schweizerische OR.1716 Nach § 226 Abs 3 des 

1711 Die Ähnlichkeit zwischen den Entwürfen zum OR und dem Dresdener Entwurf 
hebt schon Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 
4, II. Anweisung § 226, 13, hervor.

1712 Art 498 des Entwurfes 1871 lautet: » Der Assignat, der dem Assignatar gegenüber 
die Annahme der Anweisung erklärt hat, kann diesem nur solche Einreden ent-
gegensetzen, welche sich aus dem Inhalte der Anweisung selbst, oder aus seinem 
Verhältnisse zu dem Assignatar ergeben, nicht aber auch Einreden aus seinem 
Verhältnisse zu dem Assignanten. « Siehe Fasel, Materialien 629.

1713 Die besondere Bedeutung des Dresdener Entwurfes für das Auftragsrecht des OR 
( und dort ist die Anweisung im OR von 1881 angesiedelt ) betont auch Hafner, Re-
chenschaftspflicht 59 mwN.

1714 Vor der Änderung der Bestimmungen des OR zur Anweisung von einem Doppel-
mandat zu einer doppelten Ermächtigung wurde in der Expertenkommission aus-
geführt, das alte OR werde mit kleinen redaktionellen Änderungen reproduziert 
( Protokoll der Expertenkommission vom 9. März 1909, 11 ).

1715 Noch im Entwurf von 1909 waren hingegen zwei Artikel vorgesehen, nämlich 
Art 1519 l zur Verpflichtung aus der Annahme und 1519k zur Verpflichtung bei der 
Anweisung auf Schuld ( abgedruckt in Bericht des Bundesrates 1909, 33 ff, 174 f so-
wie bei Fasel, Materialien 1657 ff, 1756 ).

1716 Mugdan, Materialien II 313. Schon die Erläuterungen zum Teilentwurf nehmen auf 
die Entwürfe zum OR Bezug. Siehe Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhält-
nisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 226, 12 f.
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Teilentwurfs 1717 sollten der Angewiesenen nur solche Einreden zuste-
hen, die sich aus dem Inhalt der Anweisung, der Annahmeerklärung 
und dem Verhältnis der Angewiesenen zum Anweisungsempfänger er-
geben. Im Vergleich zum Dresdener Entwurf wurde somit primär er-
gänzt, dass auch Einreden aus dem Akzept selbst in Frage kommen.1718 
Im Gegensatz zum Dresdener Entwurf verzichtet die Textierung des 
Teilentwurfs zudem darauf, gesondert zu erwähnen, welche Einreden 
nicht zulässig sein sollen.1719 Der erste ( § 607 E I ) und der zweite ( § 620 
E II ) Entwurf zum BGB ergänzen in der Folge die Möglichkeit einer Ein-
wendung aus der Gültigkeit der Annahme,1720 sodass nach § 784 Einwen-
dungen aus der Gültigkeit der Annahme, aus dem Inhalt der Anweisung 
oder der Annahme sowie aus dem Verhältnis der Angewiesenen zum 
Anweisungsempfänger möglich sind.

In Österreich schließlich wurde im Zuge der dritten Teilnovelle aus-
drücklich auf § 784 BGB, Art 300 HGB 1721 sowie auf Art 468 OR 1722 Bezug 
genommen und ebenfalls eine Beschränkung der möglichen Einwen-
dungen auf solche aus der Gültigkeit der Annahme oder aus dem Inhalt 
der Anweisung oder aus den persönlichen Beziehungen der Angewiese-
nen zum Anweisungsempfänger vorgenommen.

In allen drei Rechtsordnungen ist somit die Möglichkeit einer selb-
ständigen Verpflichtung der Angewiesenen gegenüber dem Anwei-
sungsempfänger in Form des Anweisungsakzepts, also einer Annahme 
der Anweisung durch die Angewiesene gegenüber dem Anweisungsemp-
fänger, vorgesehen. Schon auf Basis der Erteilung der Anweisung ist die 

1717 » Hat der Angewiesene die Annahme dem Anweisungsempfänger gegenüber er-
klärt, oder die auf eine schriftliche Anweisung geschriebene Annahmeerklärung 
unterschrieben, so ist er aus solcher Annahmeerklärung dem Anweisungsempfän-
ger zur Bewirkung der angewiesenen Leistung verpflichtet und kann Diesem nur 
solche Einreden entgegensetzen, welche aus dem Inhalt der Anweisung und der 
Annahmeerklärung und seinem Verhältnisse zu dem Anweisungsempfänger sich 
ergeben. «

1718 Eine vergleichbare Regelung findet sich mit dem Verweis auf einen möglichen 
Vorbehalt auch in Art 468 Abs 1 des schweizerischen OR. Siehe Oser / Schönenberger, 
Zürcher Kommentar Art 468 OR Rz 6.

1719 An der Konstruktion, zuerst anzuführen, welche Einreden zulässig sind, und dann 
zusätzlich eine Kategorie von Einreden zu nennen, die nicht zulässig ist, wurde be-
reits im Rahmen der Beratungen des Dresdener Entwurfes Kritik geäußert: Dres-
dener Protokolle VI 2560.

1720 Siehe dazu auch Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 595.
1721 EBRV 154; HHB 289 f.
1722 Siehe HHB 289 f.



389A.  Entwicklung des Anweisungsakzepts

  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

Angewiesene berechtigt, sich durch Annahme der Anweisung selbstän-
dig gegenüber dem Anweisungsempfänger zu verpflichten, ohne dass 
dies in der Anweisung besonders deutlich gemacht werden müsste.1723  
Bei der Normierung der jeweiligen Bestimmungen zum Akzept wurde 
ausdrücklich auf die Regelungen in anderen Rechtsordnungen Bezug 
genommen und auch die Textierungen liegen nahe beieinander. Ganz 
entscheidend erscheint für alle drei genannten Rechtsordnungen der 
Ausschluss von Einwendungen aus den Grundverhältnissen.1724 Die An-
gewiesene soll sich gegenüber dem Anweisungsempfänger insbeson-
dere nicht auf Mängel im Deckungsverhältnis berufen können.1725 Dem-
entsprechend wird schon in den Protokollen zum Dresdener Entwurf 
betont:

» Damit aber auch der Assignat, wenn er zur Erfüllung seines Verspre-
chens angehalten werde, sich nicht hinter sein Verhältniß zum Assig-
nanten flüchten und durch aus diesem abzuleitende Einreden nicht 
seiner Verpflichtung sich entziehen könne, müsse er dem Assignatar 
das Zahlungsversprechen selbständig, und somit unabhängig von 
seinem Verhältnisse zum Assignanten, geben. Dieses Versprechen 
werde dann, obwohl es keine Angabe einer causa debendi enthalte, 
als ein verbindendes betrachtet, und der Assignat könne hiernach 
dem Assignatar, welcher auf Zahlung klage, solche Einreden nicht 
entgegensetzen, welche aus seinem, des Assignaten, Verhältniß zum 
Assignanten hervorgehen. « 1726

In der Folge wurde das Akzept daher als abstraktes, dh von einem 
Rechtsgrund unabhängiges Schuldversprechen normiert.

Insgesamt zeichnen sich die Regelungen der drei Rechtsordnun-
gen zum Anweisungsakzept somit durch zwei wesentliche Aspekte aus: 
Zum einen führt das Akzept zu einer Verpflichtung der Angewiesenen  
 

1723 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 231, 22; von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 21. Siehe auch Oser / Schönenberger, 
Zürcher Kommentar Art 468 OR Rz 17.

1724 Im schweizerischen Recht ergibt sich dies bereits aus der Textierung des Art 468 
Abs 1. Zum österreichischen Recht siehe EBRV 154.

1725 Auch Einwendungen aus dem Valutaverhältnis scheiden aus, doch erschien dies 
naheliegender, da es sich für die Angewiesene beim Valutaverhältnis jedenfalls um 
ein fremdes Verhältnis handelt, auf das sie sich auch ohne Akzept nicht berufen 
kann. Siehe dazu bereits Dresdener Protokolle IV 2560.

1726 Dresdener Protokolle IV 2551.
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gegenüber dem Anweisungsempfänger und zum anderen ist diese Ver-
pflichtung abstrakter Natur, sodass der Angewiesenen gegenüber dem 
Anweisungsempfänger nur eine eingeschränkte Zahl an Einwendun-
gen zur Verfügung steht, wobei insbesondere Einwendungen aus den 
Grundverhältnissen ausscheiden. Diese zwei Aspekte sind im Folgen-
den bei den schuldrechtlichen Wirkungen des Akzepts näher zu unter-
suchen.1727 Zuvor soll freilich allgemeiner der mit der Normierung des 
Akzepts verfolgte Zweck näher beleuchtet werden.

B.  Zweck des Akzepts

1.  Absicherung des Anweisungsempfängers

Die Anweisung selbst zielt auf eine Erleichterung bzw Vereinfachung 
der Leistungserbringung mittels Abwicklung der realen Zuwendung im 
Einlösungsverhältnis ab.1728 Durch nur eine reale Zuwendung wird somit 
für beide Grundverhältnisse die Leistung erbracht.1729 Gerade die Errei-
chung dieses Zwecks der Anweisung soll durch das Anweisungsakzept 
sichergestellt werden. Im Zuge der Vorarbeiten zu den geltenden Be-
stimmungen zum Anweisungsakzept wurde die Möglichkeit einer selb-
ständigen abstrakten Verpflichtung der Angewiesenen gegenüber dem 
Anweisungsempfänger dabei als für die Vereinfachung der Leistungs-
erbringung im Wege der Anweisung essentiell angesehen. In diesem 
Sinne wurde schon im Teilentwurf Kübels deutlich hervorgehoben, zur 
Erreichung des Zwecks der Anweisung bzw der Verkehrsbedürfnisse be-
dürfe es einer Verpflichtung des Assignaten dem Assignatar gegenüber, 
der Begründung eines selbständigen Schuldverhältnisses zwischen die-
sen beiden, auf Basis dessen der Assignatar die angewiesene Leistung 
vom Assignaten verlangen könne.1730 Aber auch die Materialien zur drit-
ten Teilnovelle führen aus, ohne die abstrakte Leistungspflicht des As-
signaten könnte die Anweisung ihre Funktion als Mittel indirekter Leis-
tung nicht erfüllen.1731

1727 Siehe unten IV.D.1.
1728 Siehe dazu näher oben III.A.3.b ).
1729 Zur Simultanwirkung näher oben III.G.1.
1730 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-

sung § 226, 11.
1731 HHB 289 f.
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Die Möglichkeit einer indirekten Leistungserbringung durch re-
ale Zuwendungserbringung im Einlösungsverhältnis, wie sie der An-
weisung zugrunde liegt, wurde somit für sich alleine betrachtet nicht 
als ausreichend angesehen, um auch tatsächlich regelmäßig eine Er-
leichterung der Leistungserbringung zu bewirken.1732 Dazu soll vielmehr 
das Akzept erforderlich sein.1733 Dementsprechend wurde bereits in den 
Dresdener Protokollen festgehalten, die selbständige Bedeutung des 
ganzen Instituts liege darin, dass der Assignatar aus dem Akzept ein 
selbständiges Recht für sich erwerbe.1734

Der Grund für die Notwendigkeit eines derartigen selbständigen 
Anweisungsakzepts wurde von den Gesetzesverfassern in praktischen 
Bedürfnissen des Verkehrs gesehen.1735 Rein rechtlich betrachtet ist die 
Anweisung nämlich, wie sich gezeigt hat, auch ohne Akzept durchaus in 
der Lage, eine indirekte Leistung herbeizuführen. Dabei sind Fallgestal-
tungen denkbar, in denen für den Anweisungsempfänger die einzige 
Abweichung im Vergleich zur Abwicklung im langen Weg im Empfang 
der Zuwendung von einer anderen Person besteht. Dies ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn die anweisungsgemäße Zuwendung zeitgleich 
mit der geplanten Leistung im Valutaverhältnis erfolgt und dem Anwei-
sungsempfänger die Zuwendung von der Angewiesenen erbracht wird, 
ohne dass er sie bei ihr einfordern müsste – etwa bei einer direkten An-
weisung, bei der die Angewiesene zugleich mit der anweisungsgemä-
ßen Zuwendung auch als Botin der Anweisenden für die Ermächtigung 
des Anweisungsempfängers fungiert.1736 In derartigen Fällen kommt es 
für die Abwicklung der Leistung im Wege der Anweisung auf ein Akzept 
typischerweise nicht an.

1732 Das Reichsgericht ( RGZ 146, 400 ) ging sogar so weit auszusprechen, die Anweisung 
bleibe ohne den Hinzutritt der Annahme durch den Angewiesenen rechtlich wir-
kungslos. Auch wenn dies eindeutig unzutreffend ist, so zeigt es doch sehr klar auf, 
welch hohe Bedeutung dem Akzept für das Institut der Anweisung beigemessen 
wurde ( vgl auch RGZ 133, 255 ).

1733 Vgl Mayer, Anweisung auf Schuld 74.
1734 Dresdener Protokolle IV 2548. Vgl weiters die Beratungen der 2. Kommission ( Mug-

dan, Materialien II 967 ), wo davon die Rede ist, die charakteristische Eigentümlich-
keit der Anweisung liege in der Möglichkeit der Annahme seitens des Angewiesenen.

1735 Mugdan, Materialien II 313. Vgl auch Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse 
III §§ 784–787, 595, wo die Wichtigkeit der Bestimmung über das Akzept betont 
wird sowie Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 
4, II. Anweisung § 226, 11. Vgl weiters HHB 289 f.

1736 Zum Einsatz von Boten bei der Erteilung der Ermächtigung siehe oben III.B.3.a ).
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Praktisch ist für den Anweisungsempfänger mit der Leistungsab-
wicklung im Wege der Anweisung freilich regelmäßig eine darüber hi-
nausgehende Abweichung gegenüber einer direkt im Grundverhältnis 
erfolgenden Leistungserbringung verbunden. Zunächst einmal hat bei 
der Anweisung regelmäßig der Anweisungsempfänger die Zuwendung 
bei der Angewiesenen einzufordern, was mit einem Aufwand für ihn 
verbunden sein kann. Zudem besteht für den Anweisungsempfänger 
dabei auch das Risiko, dass ihm die Angewiesene bei Einforderung der 
anweisungsgemäßen Zuwendung Einwendungen aus dem Deckungs-
verhältnis entgegenhält. Dies ist dann besonders problematisch, wenn 
der Anweisungsempfänger Gläubiger der Anweisenden ist, was zwar 
nicht stets, aber immerhin doch regelmäßig der Fall sein wird.1737 In der 
Literatur zum BGB wurde in diesem Zusammenhang auch betont, dass 
sich die Position des Gläubigers des Valutaverhältnisses ( also des An-
weisungsempfängers ) durch die Anweisung nicht verschlechtern dürfe; 
diesem sei insbesondere nicht zuzumuten, sich mit Einreden aus dem 
Deckungsverhältnis auseinanderzusetzen, das er nicht kenne und das 
ihn auch nichts angehe; der Gläubiger werde sich auf die Anweisung 
daher nur einlassen, wenn er ein von den der Anweisung zugrunde lie-
genden Kausalverhältnissen unabhängiges selbständiges Forderungs-
recht gegenüber der Angewiesenen erhalte.1738

Eine weitere Abweichung von der Abwicklung in den Grundverhält-
nissen besteht darin, dass die Einbeziehung eines Dritten in die Ab-
wicklung des Grundverhältnisses mitunter auch Verzögerungen mit 
sich bringen kann.1739 Das zeigt sich schon an der in Art 467 Abs 2 OR 
normierten Stundungswirkung für den Fall, dass sich der Anweisungs-
empfänger mit der Anweisung einverstanden erklärt.1740 Verzögerungen 
der Leistungserbringung im Valutaverhältnis können aber dazu führen, 
dass die Anweisende nachträglich auf – vorher noch nicht bekannte – 
Mängel oder sonstige Einwendungen begründende Tatsachen auf-
merksam wird und dementsprechend versucht, einer Erfüllung durch 

1737 Vgl bereits Meder, Bargeldlose Zahlung 179, zum römischen Recht sowie oben 
III.E.2.b ) allgemein zur Anweisung zum Zwecke der Schuldtilgung im Valutaver-
hältnis.

1738 Pezold, Anweisung 24.
1739 Meder, Bargeldlose Zahlung 231, geht hier bei unbaren Zahlungen von einem struk-

turellen Ungleichgewicht zu Lasten des Anweisungsempfängers aus.
1740 Zur Stundungswirkung – auch im österreichischen und deutschen Recht – siehe 

näher oben III.F.2.a ) ( ii ).
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die Angewiesene entgegenzuwirken.1741 Da die Anweisung in allen drei 
Rechtsordnungen bis zur Zuwendungserbringung bzw bis zum Akzept 
widerrufen werden kann,1742 ist dies für die Anweisende auch sehr ein-
fach möglich. Mit einer verzögerten Leistungserbringung ist außerdem 
auch ein höheres Risiko der Insolvenz der Anweisenden verbunden als 
dies bei sofortiger direkter Leistung aus dem Valutaverhältnis der Fall 
wäre.

Der maßgebliche Zweck des Anweisungsakzepts besteht demnach 
darin, die Anweisung angesichts der mit dieser für den Anweisungs-
empfänger verbundenen Abweichungen von der Abwicklung im Grund-
verhältnis bzw den damit für den Anweisungsempfänger verbundenen 
Risiken dennoch attraktiv zu gestalten.1743 Die genannten Nachteile bzw 
Risiken müssen daher entsprechend ausgeglichen werden.1744 Das Ak-
zept tut dies, indem es für den Anweisungsempfänger die Erbringung 
der anweisungsgemäßen Zuwendung absichert: Zum einen scheidet ab 
dem Akzept ein Widerruf der Anweisung aus 1745 und zum anderen er-
hält der Anweisungsempfänger ein eigenes Forderungsrecht gegenüber 
der Angewiesenen. Dadurch wird für den Anweisungsempfänger zu-
nächst der Erhalt der anweisungsgemäß zu erbringenden Zuwendung 
sichergestellt. Zwar erspart ihm dies keine Auseinandersetzungen aus 
dem Valutaverhältnis, falls in diesem irgendwelche Mängel gegeben 
sein sollten, doch ist er aufgrund des Akzepts in der für ihn günstigeren 
Position, die Leistung unabhängig vom Valutaverhältnis von der Ange-
wiesenen herausfordern zu können, auch wenn er sie in der Folge allen-
falls der Anweisenden wieder zurückgeben muss.1746 Zudem wird durch 

1741 Meder, Bargeldlose Zahlung 231.
1742 Siehe § 1403 ABGB, § 790 BGB und Art 470 OR.
1743 Die in den Materialien zum BGB angesprochenen Verkehrsbedürfnisse ( Mugdan, 

Materialien II 313; Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, 
Titel 4, II. Anweisung § 226, 11 ) können in diesem Sinne verstanden werden.

1744 Für den Bereich der Verwendung bargeldloser Zahlungsmittel weist Meder, Bar-
geldlose Zahlung 231 Fn 21, anhand des Scheckrechts zu Recht auf die Bedeutung 
einer Absicherung des Anweisungsempfängers hin. Angesichts von Akzeptverbot 
und Widerruflichkeit der Anweisung hätten hier erst die Entwicklung des Scheck-
karten- und Eurochequeverfahrens und die damit gegenüber dem ( normalen ) 
Scheckverfahren erheblich gestärkte Position des Anweisungsempfängers die für 
eine gesteigerte Akzeptanz bargeldloser Zahlungsmittel erforderliche Ausgewo-
genheit zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger gebracht.

1745 Siehe schon Wendt, Anweisungsrecht 159. Siehe näher zum Widerruf unten V.A.
1746 Strittige Fragen in diesem Zusammenhang sind dann direkt zwischen den Par-

teien des Valutaverhältnisses zu klären.
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das Akzept für den Anweisungsempfänger das Risiko der Insolvenz der 
Anweisenden gemildert. Schon in den Protokollen zum Dresdener Ent-
wurf heißt es daher, es entstehe dem Anweisungsempfänger durch das 
Akzept ein eigenes Forderungsrecht gegen den Assignaten und der Assi-
gnant könne die Assignation nicht mehr widerrufen; auf diese Weise sei 
der Assignatar sowohl dem Assignaten als dem Assignanten gegenüber 
bezüglich der zu empfangenden Zahlung vergewissert.1747

An der entsprechenden Stelle wird freilich auch sogleich ergänzt, 
der Assignat müsse das Zahlungsversprechen unabhängig von seinem 
Verhältnis zum Assignanten geben, sodass er dem auf Zahlung klagen-
den Assignatar keine Einreden aus seinem Verhältnis zum Assignan-
ten entgegenhalten könne.1748 Für das mit einer etwaigen Verzögerung 
der Leistungserbringung verbundene Risiko zusätzlicher Einwendun-
gen wäre dem Anweisungsempfänger nämlich mit einem Forderungs-
recht gegenüber der Angewiesenen wenig geholfen, wenn diese ohne-
dies sämtliche Einwendungen aus dem Grundverhältnis vorbringen 
könnte. Aber auch sonst wird sich der Anweisungsempfänger als Gläu-
biger kaum auf eine Anweisung einlassen, wenn er mit Einwendungen 
aus dem Deckungsverhältnis zu rechnen hat, sodass es entscheidend 
auf die Einräumung eines von den Grundverhältnissen unabhängigen 
Forderungsrechtes ankommt.1749 Ist nun aber die sich aus dem Akzept 
ergebende zusätzliche Forderung des Anweisungsempfängers gegen 
die Angewiesene abstrakt ausgestaltet, so wird eine Anweisung für den 
Anweisungsempfänger durchaus attraktiv.

Aufgrund seiner auf dem Akzept basierenden, selbständigen, abs-
trakten und damit von den Grundverhältnissen unabhängigen Forde-
rung  1750 kann der Anweisungsempfänger sich sogar darauf einlassen, 
vorläufig auf die Leistungserbringung zu verzichten und sich mit der 
Einräumung einer ( zusätzlichen ) Forderung gegen den Anweisungs-
empfänger zu begnügen. Damit muss freilich im Grundverhältnis noch 

1747 Dresdener Protokolle IV 2551.
1748 Dresdener Protokolle IV 2551.
1749 Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1402 Rz 2 nimmt an, der Zweck des Akzepts der Anweisung 

bestehe in der Lösung des von ihr geschaffenen Anspruchs vom Deckungsverhält-
nis. Genauer betrachtet handelt es sich dabei aber um das Mittel zur Erreichung 
des Zwecks der Absicherung des Anweisungsempfängers.

1750 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 7, sieht den Zweck der Annahme in der 
Schaffung eines verlässlichen » abstrakten « Anspruchs für den Anweisungsemp-
fänger.
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keine Erfüllung verbunden sein,1751 sodass das Risiko der Insolvenz der 
Angewiesenen bei der Anweisenden verbleibt.1752 Für den Anweisungs-
empfänger ist die Erbringung der anweisungsgemäßen Zuwendung zu 
einem späteren Zeitpunkt aber gesichert. Zwar erhält er die Leistung 
aus dem Valutaverhältnis nicht sofort, sondern es wird ihm zunächst 
nur eine weitere Forderung auf dieselbe Leistung eingeräumt, doch wer-
den die mit der Verzögerung verbundenen Nachteile ausgeglichen und 
das Insolvenzrisiko der Anweisenden abgemildert. Der Anweisungs-
empfänger ist fast so gestellt als hätte er die Sache schon. Insbeson-
dere muss er zur Durchsetzung seiner Forderung gegen die Angewie-
sene nicht mühsam ein Grundverhältnis nachweisen, sondern kann die 
Leistung davon unabhängig herausverlangen. Aufgrund seines Siche-
rungseffekts ermöglicht das Akzept also eine zeitliche Flexibilisierung 
der realen Zuwendungserbringung, sodass der Anweisung auch eine 
Kreditfunktion zukommen kann.1753 Der Anweisungsempfänger kann 
die Leistung aus dem Valutaverhältnis kreditieren, da er durch das Ak-
zept der Angewiesenen abgesichert ist. Im schweizerischen Recht ist 
in diesem Zusammenhang von einer garantieähnlichen Wirkung der 
durch das Akzept eingeräumten abstrakten Verpflichtung der Angewie-
senen die Rede.1754

Im Ergebnis kommt die akzeptierte Anweisung für den Anweisungs-
empfänger der Sicherheit einer sofortigen Leistungserbringung im 
Valutaverhältnis, im Falle eines auf Zahlung an den Anweisungsemp-
fänger gerichteten Valutaverhältnisses also einer Barzahlung nahe.1755 
Akzeptierte Anweisungen können daher Bargeldersatzfunktionen über-
nehmen.1756 Auf dieser Basis kann die Anweisung als Grundkonstruk-
tion für den bargeldlosen Zahlungsverkehr dienen, weil ein sofortiger 

1751 Siehe dazu unten IV.D.4.
1752 Meder, Bargeldlose Zahlung 182; Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 18. Siehe dazu 

bereits Wendt, Anweisungsrecht 233.
1753 Zum Akkreditiv wird dies festgehalten von Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 918.
1754 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 6; derselbe, AJP 1996, 1298; T. Kol-

ler / Kissling in Wiegand, Berner Bankrechtstag 2000, 32 f; Köndgen, SZW 1996, 34. 
Siehe weiters Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 6. Zur Abgrenzung zwischen 
Anweisung und Garantie siehe oben II.D, vgl auch VI.C.

1755 Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 18; Meder, Bargeldlose Zahlung 232. Außer dem, 
bei einem Kreditinstitut als Angewiesener nicht allzu hohen, Insolvenzrisiko der 
Angewiesenen, bleibt ihm nur mehr der Nachteil, die abstrakte Forderung allen-
falls gegenüber der Angewiesenen geltend machen zu müssen.

1756 Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 18; Meder, Bargeldlose Zahlung 232.
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Leistungsaustausch aufgrund der mit dem Akzept verbundenen Siche-
rung zugunsten einer Forderungseinräumung hintangestellt werden 
kann.1757

2.  Steigerung der Verkehrsfähigkeit

Zu ergänzen ist schließlich noch, dass zum BGB mitunter betont wird, 
der Gesetzgeber habe mit der Anweisung ein Wertpapier schaffen wol-
len, dem eine gewisse Zirkulationsfähigkeit innewohne.1758 Obwohl die 
heute hM zum deutschen Recht annimmt, es handle sich bei der An-
weisung um ein Wertpapier,1759 ist freilich durchaus zweifelhaft, ob auch 
die Gesetzesverfasser davon ausgingen.1760 Unabhängig von der Quali-
fikation der Anweisung als Wertpapier wird die Verkehrsfähigkeit der 
Anweisung freilich durch das Akzept der Anweisung maßgeblich ge-
steigert. Dementsprechend wird etwa zum schweizerischen Recht ver-
treten, durch die abstrakte Forderung gegenüber der Angewiesenen sei 
die angenommene Anweisung zirkulationsfähig.1761 Auch in den Materi-
alien zur dritten Teilnovelle wird auf die Negoziabilität der Anweisung 
Bezug genommen, doch wird betont, diese sei im Bereich des allgemei-
nen bürgerlichen Rechts nicht maßgebend.1762 Durch das Akzept wird 
somit die Verkehrsfähigkeit der Anweisung zweifellos gesteigert, doch 
kann diese Steigerung der Verkehrsfähigkeit jedenfalls nicht als zentra-
ler Zweck des Akzepts angesehen werden. Zu berücksichtigen ist zudem, 
dass die Zirkulationsfähigkeit trotz Akzepts insoweit eingeschränkt ist, 

1757 Meder, FS Huwiler 459; Schnauder, FS Bamberger 266 f.
1758 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 15. Siehe auch Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 10.
1759 Baumbach / Hefermehl / Casper, Wechselgesetz, WPR Rz 69, 73; MünchKomm / Haber-

sack, BGB 8 § 783 Rz 9; Hueck / Canaris, Recht der Wertpapiere § 4 II 2; BeckOGK / Kör-
ber, BGB § 783 Rz 22; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 II 2; Staudinger / Mar-
burger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 5; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 785 Rz 3 ff; RGRK / Steffen, 
BGB Vor § 783 Rz 3; Zöllner, Wertpapierrecht 14 § 8 V 4.

1760 Siehe dazu näher oben III.B.1.a ) ( ii ).
1761 Guhl / Koller / Schnyder / Druey Obligationenrecht § 54 Rz 13; Huguenin, Obligationen-

recht 4 Rz 1212; Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 6. Allerdings ohne, dass 
damit nach schweizerischem Recht notwendigerweise eine Qualifikation der An-
weisung als Wertpapier verbunden wäre ( Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar 
Art 466 OR Rz 32 ); als Wertpapier anzusehen ist hingegen die Inhaberanweisung 
nach Art 471 OR. Siehe dazu näher Gautschi, Berner Kommentar Art 471 OR Rz 1b; T. 
Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 471 OR Rz 1 ff; Beyeler, Handkommentar 3 Art 471 
OR Rz 1 ff. AA Tevini, Commentaire Romand Art 471 CO Rz 2.

1762 HHB 286.
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als für die Angewiesene Einwendungen aus ihrem persönlichen Ver-
hältnis zum Anweisungsempfänger möglich bleiben.

3.  Schlussfolgerungen

Abschließend ist somit festzuhalten, dass das Akzept durch eine Siche-
rung der Leistungserbringung zugunsten des Anweisungsempfängers 
die Attraktivität der Anweisung als Instrument der Leistungsabwick-
lung erhöht und damit die Eignung der Anweisung als Mittel indirekten 
Leistungsaustausches sowie die Bedeutung des Rechtsinstituts insge-
samt steigert. Entscheidend zur Erreichung dieses Zwecks ist erstens 
die Einräumung einer eigenen Forderung des Anweisungsempfängers 
gegenüber der Angewiesenen und zweitens die abstrakte Ausgestaltung 
derselben und die damit verbundene Unabhängigkeit der Forderung 
des Anweisungsempfängers von den Grundverhältnissen. Auf diese 
( schuldrechtlichen ) Wirkungen des Akzepts ist im Folgenden näher 
einzugehen. Zuvor soll freilich noch untersucht werden, wie das Ak-
zept zustande kommt.

C. Zustandekommen

Primäre Voraussetzung für das Zustandekommen des Akzepts ist der 
Wille der Angewiesenen, sich gegenüber dem Anweisungsempfän-
ger abstrakt zu verpflichten.1763 Zur Abgabe einer derartigen Willens-
erklärung besteht für die Angewiesene auf Basis der Anweisung aber 
keine Verpflichtung.1764 Selbst dann, wenn, wie im österreichischen und 

1763 So bereits Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, 
II. Anweisung § 226, 11. Besonders deutlich hervorgehoben wird dies im schwei-
zerischen Recht im Zusammenhang mit der konkludent erklärten Annahme der 
Anweisung. Siehe T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 4; siehe weiters 
Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 4; Lardelli, Kurzkommentar Obligationen-
recht Art 468 OR Rz 3; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5601; Tevini, 
Commentaire Romand Art 468 CO Rz 6.

1764 HHB 289; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 1; Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 70; 
Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 724; Heidinger in Schwimann / Ko-
dek, ABGB 4 § 1402 Rz 1; Rudolf in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommen-
tar 4 § 1402 Rz 1. Zum deutschen und schweizerischen Recht siehe § 787 Abs 2 BGB 
und Art 468 Abs 3 OR. Zu letzterem etwa bereits F. Fick, Obligationenrecht Art 468 
Rz 28.

Annahme der Anweisung
Zustandekommen
IV.
C.
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schweizerischen Recht, bei der Anweisung auf Schuld eine Verpflich-
tung zur Befolgung der Anweisung normiert ist,1765 umfasst diese Ver-
pflichtung nur die reale Zuwendungserbringung, nicht hingegen die 
Annahme der Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger.1766 
Möglich ist lediglich, dass sich die Angewiesene selbst vertraglich ge-
genüber der Anweisenden oder auch dem Anweisungsempfänger zum 
Akzept verpflichtet.1767

Entscheidender Ausgangspunkt für das Zustandekommen des Ak-
zepts ist somit die Verpflichtungserklärung der Angewiesenen. Insoweit 
besteht zwischen den drei untersuchten Rechtsordnungen auch Einig-
keit. Unterschiedliche Auffassungen werden hingegen dazu vertreten, 
ob die Willenserklärung der Angewiesenen für die Verpflichtung aus-
reicht oder ob auch eine solche des Anweisungsempfängers erforder-
lich ist.

1.  Einseitige Willenserklärung oder Vertragskonstruktion

Im österreichischen Recht wird das Akzept einhellig als einseitige emp-
fangsbedürftige Willenserklärung der Angewiesenen angesehen.1768 Be-
reits die Materialien zur dritten Teilnovelle stellen auf die » Wirkung 
der dem Assignatar zugekommenen Annahmeerklärung [ … ] des Assi-
gnaten « » als abstrakte [ … ] Leistungspflicht « ab.1769 Maßgeblich ist dem- 

1765 Siehe dazu oben III.E.2.a ).
1766 Vgl HHB 288 f. Zum schweizerischen Recht siehe Art 468 Abs 3 OR. Vgl weiters oben 

III.E.2.a ) ( iii ).
1767 RGRK / Steffen, BGB § 784 Rz 2; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 3. Vgl auch Münch-

Komm / Habersack, BGB 8 § 787 Rz 7; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1401 Rz 3; sowie 
Art 468 Abs 3 OR.

1768 Ehrenzweig, System II / 1 2 288; Fink, ÖJZ 1985, 435; Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 70; 
Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 41; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1402 
Rz 1; Koziol, JBl 1984, 122; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 174; Lukas in ABGB-ON 1.01 
§ 1402 Rz 4; Mayrhofer, Schuldrecht AT 546; Neumayr in KBB 6 § 1402 Rz 1; Pisko, Lehr-
buch 317; Spielbüchler, Schuldverhältnis 47; derselbe in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 6; 
Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 723; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326. Vgl 
auch Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 205. OGH 5 Ob 95  /  60, 
SZ 33 / 40; 3 Ob 2078  /  96 a, SZ 70 / 264 = ÖBA 1998, 566; 6 Ob 218  /  05 k, ÖBA 2006, 516; 
6 Ob 8  /  07 f, ÖBA 2007, 912 mit Anm von Dullinger = RdW 2007, 671. Spielbüchler, 
ÖBA 2002, 426 hält die Annahme der Anweisung für eine doppelte Erklärung, was 
er damit begründet, dass durch das Akzept für die Anweisende ein Widerruf aus-
scheidet. Deswegen muss die Annahmeerklärung aber nicht an die Anweisende 
gerichtet sein.

1769 HHB 289.
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nach außer der Willenserklärung der Angewiesenen nur, dass die Er-
klärung dem Anweisungsempfänger zugekommen ist. Die Angewie-
sene erklärt ihren Willen zur Annahme der Anweisung und damit zur 
Übernahme einer selbständigen Verpflichtung gegenüber dem Anwei-
sungsempfänger und sobald die Erklärung dem Anweisungsempfänger 
zugegangen ist, wird die Verpflichtung wirksam. Beim Akzept handelt 
es sich also um eine Selbstverpflichtung der Angewiesenen; einer An-
nahme des Akzepts durch den Anweisungsempfänger bedarf es hinge-
gen nicht.1770

In der Schweiz wurde zwar zur auf ein Doppelmandat abstellenden 
Regelung des alten OR ( Art 409 OR alt ) vertreten, beim Akzept handle 
es sich um einen Vertrag.1771 Die hM zum geltenden Art 468 Abs 1 OR 
geht demgegenüber ebenfalls davon aus, dass es sich beim Akzept um 
eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung handelt.1772 Die 
Verpflichtungswirkung des Akzepts tritt somit ein, wenn die Annahme 
dem Anweisungsempfänger zugeht,1773 während es einer Annahme des 
Akzepts seitens des Anweisungsempfängers nicht bedarf.1774

Sowohl für das österreichische als auch für das schweizerische 
Recht ist somit davon auszugehen, dass das Akzept auf einer einsei-
tigen Willenserklärung der Angewiesenen beruht. Hat die Angewie-
sene ihren Verpflichtungswillen erklärt und ist diese Erklärung dem 
Anweisungsempfänger zugegangen, sodass die abstrakte Möglichkeit 

1770 Ehrenzweig, System II / 1 2 288 Fn 16; Spielbüchler, Schuldverhältnis 47; derselbe in 
Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 6. Ehrenzweig hält es – unter Verweis auf die Stellung-
nahme Gierkes, zum deutschen Recht ( Gierke, Deutsches Privatrecht III § 185 Fn 22, 
§ 210 Fn 66 ) – aber immerhin für möglich, die Annahme » ihrem Namen entspre-
chend « » als Annahme eines Antrages « zu verstehen. Ebenso Gschnitzer / Faistenber-
ger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 205.

1771 Bischofberger, Anweisung 102, 104.
1772 Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 468 OR Rz 14; Beyeler, Handkommen-

tar 3 Art 468 OR Rz 3; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 468 OR Rz 2; 
Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5601; Tevini, Commentaire Romand 
Art 468 CO Rz 9; Voser, Bereicherungsansprüche 335 f. Vgl auch T. Koller, Basler 
Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 4. AA Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR 
Rz 1c, der von einem Vertragsoffert seitens des Anweisungsempfängers ausgeht.

1773 Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 468 OR Rz 14; Beyeler, Handkommen-
tar 3 Art 468 OR Rz 3; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5601; Tevini, 
Commentaire Romand Art 468 CO Rz 7, 9; Voser, Bereicherungsansprüche 335 f.

1774 Voser, Bereicherungsansprüche 336. Zur Situation bei der Banküberweisung siehe 
näher von der Crone, Elektronische Überweisung 37 f; Billotte-Tongue, 58 ff; Buis, 
Banküberweisung 98 ff; S. Kramer, Interbanken-Zahlungsverkehr 42 f; Tevini, Com-
mentaire Romand Art 468 CO Rz 7 f; Voser, Bereicherungsansprüche 336 ff.
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des Vertrauens auf die Selbstbindungserklärung besteht,1775 tritt das 
Akzept in Wirkung, ohne dass es auf einen darauf gerichteten Willen 
des Anweisungsempfängers ankäme. Das Akzept ist somit als Beispiel 
einseitiger rechtsgeschäftlicher Bindung anzusehen,1776 durch das dem 
Anweisungsempfänger ein abstraktes Forderungsrecht entsteht.1777

Deutlich anders ist die Situation im deutschen Recht. Dort wurde 
von der hM zunächst vertreten, es handle sich beim Akzept um eine 
einseitige Willenserklärung.1778 Teilweise wurde dies in der Literatur mit 
wertpapierrechtlichen Argumenten begründet und für die Entstehung 
des Forderungsrechts auf die Niederschrift abgestellt.1779 Bereits in der 
ersten Auflage des Planck Kommentars betonte freilich André die Mög-
lichkeit der Vertragsnatur des Akzepts.1780 Während der Wortlaut für das 
einseitige Rechtsgeschäft spreche, wird für die Vertragsnatur des Ak-
zepts das allgemeine Prinzip des § 311 Abs 1 BGB ( des damaligen § 305 
BGB ) 1781 sowie eine Analogie zu § 780 BGB ins Treffen geführt.1782 Zu-
dem wird auf die Materialien verwiesen; 1783 dort finde sich zwar keine 
Auseinandersetzung mit der Frage, doch seien die Redaktoren offenbar 
stillschweigend davon ausgegangen, es handle sich beim Akzept um ei-
nen Vertrag, da im Zusammenhang mit der Übertragung der Anweisung 
festgehalten wird, durch das Akzept entstehe ein abstrakter Vertrag zwi-
schen Angewiesener und Anweisungsempfänger.1784 Die heute hM folgt 
dem Ansatz von der Vertragsnatur  1785 und begründet dies primär damit,  

1775 Koziol, ÖBA 2013, 96.
1776 Zur Frage einseitiger Selbstbindung siehe näher Koziol, ÖBA 2013, 91 ff; derselbe, 

FS Iro 83 ff.
1777 Zur Frage, ob dem Anweisungsempfänger ein Zurückweisungsrecht zusteht siehe 

unten IV.C.2.
1778 Jacobi, Wertpapiere 297; Oertmann, BGB 5 § 784 Anm 3; Düringer-Hachenburg / Breit, 

HGB Vor §§ 363 ff Anm 51; RGRK / Steffen, BGB § 784 Rz 3; Rust, Anweisungsakzept 
26 ff. Siehe auch Salomon, Einfluß 12.

1779 Oertmann, BGB 5 § 784 Anm 3; Jacobi, Wertpapiere 297.
1780 Planck / André, BGB § 784 Anm 1c.
1781 BeckOGK / Herresthal, BGB § 311 Rz 2.
1782 Planck / André, BGB § 784 Anm 1c; Planck / Landois, BGB 4 § 784 Anm 1c.
1783 Siehe Mugdan, Materialien II 967.
1784 Planck / Landois, BGB 4 § 784 Anm 1c. Demgegenüber sieht Meyer, Akzept 98 ff, in 

Anknüpfung an Hellwig, Leistung an Dritte 147, das Akzept als Annahme eines Ver-
tragsangebots der Anweisenden zugunsten des Anweisungsempfängers. In diesem 
Sinne auch Pezold, Anweisung 20 ff.

1785 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 2; Hueck / Canaris, Recht der Wertpapiere 
§ 4 V 2; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 4; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 II 1; 
Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 7; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 784 Rz 5; 
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dass so Übereinstimmung mit dem einen Vertrag voraussetzenden ab-
strakten Schuldversprechen des § 780 BGB geschaffen werde, Reste der 
heute nicht mehr vertretenen wertpapierrechtlichen Kreationstheo-
rie überwunden würden 1786 und zudem nach den allgemeinen Regeln 
des § 311 Abs 1 ein Vertrag zur Begründung eines rechtsgeschäftlichen 
Schuldverhältnisses erforderlich sei.1787 Uneinigkeit besteht freilich dar-
über, wie dieser Vertrag zustande kommt. Teilweise wird angenommen, 
die Präsentation der Anweisung zum Akzept durch den Anweisungs-
empfänger stelle den Vertragsantrag dar; diesen Antrag nehme die An-
gewiesene durch die Rückgabe der mit dem Akzeptvermerk versehenen 
Urkunde an.1788 Wenn aber iSd § 784 Abs 2 Satz 2 die Angewiesene vorab 
das Akzept erteile, sei dies der Vertragsantrag, den der Anweisungsemp-
fänger durch Entgegennahme der Urkunde annehme, wobei der Zugang 
nach § 151 BGB entbehrlich sei.1789 Andere gehen demgegenüber ohne 
Differenzierung zwischen den genannten Fällen davon aus, die Annah-
meerklärung der Angewiesenen stelle das Vertragsoffert dar, die korres-
pondierende Erklärung des Anweisungsempfängers sei nach § 151 BGB 
nicht zugangsbedürftig.1790

Im Ergebnis wird somit das Akzept im deutschen Recht als Vertrag 
angesehen, während sowohl in der Schweiz als auch in Österreich die 
hM das Akzept als empfangsbedürftige einseitige Willenserklärung be-
urteilt. Angesichts der engen Verwandtschaft der Regelungen in den 
drei Rechtsordnungen erstaunt dies. Zumindest aus der Außensicht er-
scheint allerdings der für das deutsche Recht von der jüngeren hM ver-
tretene Vertragsansatz nicht völlig überzeugend.

Nachvollziehbar ist zunächst die Ablehnung der wertpapierrechtli-
chen Argumentation, wonach eine Verpflichtung bereits mit dem Skrip-
turakt entstehe; dagegen lässt sich schon die Variante einer vor Aus-
händigung der Anweisung an den Anweisungsempfänger akzeptierten 
Anweisung ins Treffen führen, wo auf den Zugang der Erklärung ab-

Erman / Wilhelmi, BGB 15 § 784 Rz 2; Zöllner, Wertpapierrecht 14 § 8 V 2 b. AA HK-BGB /  
Schulze, BGB § 784 Rz 2.

1786 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 2; vgl auch BeckOGK / Körber, BGB § 784 
Rz 4; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 7.

1787 BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 4.
1788 Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 7; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 784 Rz 5.
1789 Hueck / Canaris, Recht der Wertpapiere § 4 V 2; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) 

§ 784 Rz 7; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 784 Rz 5.
1790 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 2; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 4; 

NK / Sohbi, BGB 3 § 784 Rz 2; Palandt / Sprau, BGB 79 § 784 Rz 3.



402 Annahme der Anweisung  IV.

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

gestellt wird. Der Vermerk auf der Anweisung alleine kann daher zur 
Begründung der Verpflichtung nicht ausreichen.1791 Noch entscheiden-
der erscheint freilich, dass von vorne herein sehr zweifelhaft ist, ob die 
( auch akzeptierte ) Anweisung überhaupt als Wertpapier anzusehen 
ist.1792 § 785 BGB, der als Ausgangspunkt für den Wertpapieransatz dient, 
wurde jedenfalls erst zu einem Zeitpunkt ins Gesetz aufgenommen, als 
die Regelung des Akzepts bereits weitgehend geklärt war.1793

Nicht überzeugend erscheinen hingegen die Hinweise auf § 780 
bzw § 311 BGB: Die Gesetzesverfasser haben zwischen dem Akzept nach 
§ 784 BGB und dem abstrakten Schuldversprechen differenziert.1794 Da-
raus, dass es sich beim abstrakten Versprechen nach § 780 BGB, wie 
im Gesetz ausdrücklich festgehalten wird, um einen Vertrag handelt, 
lässt sich somit nicht automatisch ableiten, dass dasselbe auch für das 
Akzept nach § 784 BGB gilt, wo der Gesetzgeber gerade nicht von ei-
nem Vertrag spricht,1795 weshalb hier auch ein Umkehrschluss in Frage 
käme. Aber auch aus § 311 BGB lässt sich nicht klar ableiten, dass dem 
Akzept eine vertragliche Verpflichtung zugrunde liegen muss, ist doch 
das Akzept im Gesetz vorgesehen, sodass dann, wenn es als einseitige 
Erklärung ausgestaltet sein sollte, aus der allgemeinen Regel nicht ge-
schlossen werden kann, dass ein Vertrag vorliegen muss. Entscheidend 
ist somit primär, ob aus der Regelung des § 784 BGB auf eine vertragli-
che Verpflichtung zu schließen ist oder nicht.

Da § 784 BGB nur für die streng dem § 783 BGB entsprechenden 
Anweisungen vorgesehen ist, wird typischerweise eine Anweisung vor-
liegen, die der Anweisungsempfänger der Angewiesenen zum Akzept 
vorlegt. In dieser Situation einer indirekten Anweisung wird im Falle 
eines Akzepts regelmäßig eine Willensübereinstimmung zwischen An-
weisungsempfänger und Angewiesener gegeben sein.1796 Der zweite Fall 
des § 784 Abs 2 BGB zeigt mE aber deutlich,1797 dass es auf diese Willens-

1791 AA Oertmann, BGB 5 § 784 Anm 3.
1792 Siehe dazu näher oben III.B.1.a ) ( ii ).
1793 Vgl Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 601 ff.
1794 Mugdan, Materialien II 313. Siehe dazu näher unten IV.D.2.b ).
1795 Was er freilich etwa im Zusammenhang mit der Übertragung der Anweisung sehr 

wohl tut. Enneccerus, Lehrbuch I / 2 § 424 I 1 Fn 1.
1796 Während sie in anderen Fallgestaltungen, wie Spielbüchler, Schuldverhältnis 47, zu 

Recht betont, gezwungen wirkt.
1797 AA freilich Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 7, der aus § 784 Abs 2 S 2 auf 

das Erfordernis eines Begebungsvertrages schließt.
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übereinstimmung gerade nicht ankommt: 1798 Wird die Anweisung vorab, 
also vor Herausgabe der Anweisung an den Anweisungsempfänger ak-
zeptiert, so wird das Akzept erst wirksam, wenn es dem Anweisungs-
empfänger ausgehändigt wird.1799 Die Wirkung tritt somit noch nicht 
ein, wenn die Angewiesene die akzeptierte Anweisung der Anweisen-
den zurückgibt, sondern erst, wenn sie dem Anweisungsempfänger zu-
kommt.1800 Bei der Regelung dieses zweiten Falles ging es nicht darum, 
überhaupt ein Zugangserfordernis zu normieren, da sich ein solches 
ohnedies bereits aus den allgemeinen Regeln ergibt.1801 Dies bestätigt 
ein Blick auf die Materialien,1802 denen zufolge deutlich gemacht werden 
sollte, dass es nicht reicht, wenn die Annahmeerklärung der Anweisen-
den ausgehändigt wird. Die Aufnahme einer ausdrücklichen Regelung 
des Wirksamwerdens mit Aushändigung an den Anweisungsempfänger 
wurde nämlich mit einem Verweis darauf begründet, dass die Regelung 
über den Vertrag zugunsten Dritter zu einem anderen Schluss führen 
könne.1803 Entscheidend für die Begründung der Verpflichtung aus dem 
Akzept ist somit neben der durch Vermerk auf der Anweisungsurkunde 
vorzunehmenden Verpflichtungserklärung,1804 dass diese Erklärung 
dem Anweisungsempfänger zugeht. Auf eine Willenserklärung des An-
weisungsempfängers kommt es dann nach dem Gesetzestext aber ge-
rade nicht mehr an. Übereinstimmende Willenserklärungen zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger werden bei der BGB-Anwei-
sung somit zwar regelmäßig vorkommen, wenn der Anweisungsemp-
fänger der Angewiesenen die ( noch nicht akzeptierte ) Anweisung zum 
Akzept vorlegt.1805 Entscheidend für die Begründung der Verpflichtung 

1798 Das typische Vorliegen derselben könnte aber erklären, dass in den Materialien 
an einer Stelle ( Mugdan, Materialien II 967 ) von einem abstrakten Vertrag die Rede 
ist. Ansonsten wird nämlich auf ein abstraktes Versprechen Bezug genommen ( vgl 
etwa Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 792, 618 ).

1799 Die hM nimmt demgegenüber an, es liege ein Vertragsangebot der Angewiesenen 
vor, das durch die Anweisende als Botin übermittelt und durch Entgegennahme 
der Anweisungsurkunde konkludent angenommen werde, wobei der Zugang nach 
§ 151 BGB entbehrlich sei. Hueck / Canaris, Recht der Wertpapiere § 4 V 2; Staudin-
ger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 7; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 784 Rz 5.

1800 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 595.
1801 Siehe § 130 BGB.
1802 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 595.
1803 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 595.
1804 Zur Form siehe sogleich unten IV.C.3.
1805 Dann kann die Vorlage durch den Anweisungsempfänger als Antrag zum Vertrags-

abschluss und das Akzept als Annahme desselben verstanden werden.
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ist aber nur die einseitige Verpflichtungserklärung der Angewiesenen 
und der Zugang dieser Erklärung an den Anweisungsempfänger. Eine 
neuerliche Hinterfragung der hM von der Vertragsnatur der Anweisung 
erschiene somit überlegenswert.

Allerdings sind die Unterschiede zur hM auch nicht allzu gravierend. 
Zum einen deshalb, weil nach der hM der Anweisungsempfänger das 
Angebot der Angewiesenen zwar annehmen muss, auf diese Erklärung 
aber § 151 BGB angewendet wird, sodass die Annahmeerklärung nicht 
empfangsbedürftig ist.1806 Unterschiede ergeben sich bei mangelnder 
Geschäftsfähigkeit des Anweisungsempfängers, sowie dann, wenn das 
Anweisungsakzept dem Anweisungsempfänger ohne den Willen der 
Angewiesenen zugeht.1807 Da es sich beim Akzept aber wohl regelmä-
ßig um ein für den Anweisungsempfänger lediglich vorteilhaftes Ge-
schäft handelt,1808 fällt der Unterschied weniger stark ins Gewicht, da 
der Anweisungsempfänger ein solches nach § 107 BGB bzw § 1903 Abs 3 
BGB auch dann ohne Einwilligung des gesetzlichen Vertreters / Betreu-
ers annehmen kann, wenn er beschränkt geschäftsfähig ist oder es sich 
bei ihm um einen unter Einwilligungsvorbehalt stehenden Betreuten 
handelt.1809 Zu berücksichtigen ist weiters, dass auch dann, wenn die 
Annahmeerklärung der Angewiesenen ohne deren Willen dem Anwei-
sungsempfänger zugeht, diese Erklärung nach dem Empfängerhori-
zont zu beurteilen ist, sodass auch in diesen Fällen bereits nach den 
allgemeinen Regeln ohne den Willen der Angewiesenen ein Vertrag zu-
stande kommen kann.1810

1806 Vgl nur Hueck / Canaris, Recht der Wertpapiere § 4 V 2; MünchKomm / Habersack, 
BGB 8 § 784 Rz 2; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 4; Staudinger / Marburger, BGB 
( 2015 ) § 784 Rz 7; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 784 Rz 5.

1807 Siehe RGRK / Steffen, BGB § 784 Rz 3; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 5.
1808 Dies ist freilich dann nicht der Fall, wenn das Akzept im Valutaverhältnis an Zah-

lungs statt wirkt, wie dies beispielsweise bei der Verschaffung von Buchgeld im 
Rahmen einer Giroüberweisung der Fall ist. Dann nämlich verschafft das Akzept 
keine zusätzliche, sondern nur eine andere Forderung. Vgl dazu Koziol in Apa-
thy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 88.

1809 Zu lediglich rechtlich vorteilhaften Geschäften siehe näher BeckOGK / Duden, BGB 
§ 107 Rz 35 ff.

1810 Flume, AT II § 16 3 b; MünchKomm / Busche, BGB 8 § 133 Rz 12 ff; BeckOK / Wendtland, 
BGB § 133 Rz 27; Staudinger / Singer, BGB ( 2017 ) § 133 Rz 18.
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2.  Zurückweisungsrecht des Anweisungsempfängers

Geht man, anders als die hM in Deutschland, dafür aber in Überein-
stimmung mit der hM in Österreich und der Schweiz davon aus, dass 
es sich beim Akzept nicht um einen Vertrag handelt, sondern dieses 
vielmehr auf einer einseitigen Willenserklärung beruht, so stellt sich 
die Frage, ob dem Anweisungsempfänger nicht immerhin die Mög-
lichkeit eingeräumt werden muss, das durch Akzept erworbene Recht 
mit ex tunc Wirkung zurückzuweisen. Es wird somit die Bindungswir-
kung der einseitigen Erklärung bejaht,1811 zugleich aber gefragt, ob an-
gesichts dieser Anerkennung einer einseitigen Bindungswirkung eine 
Ergänzung durch Gewährung eines Zurückweisungsrechts geboten er-
scheint, um die Interessen desjenigen, der aufgrund dieser einseitigen 
Bindung ein Recht erwerben soll, zu wahren.1812

Für die Gewährung eines Zurückweisungsrechtes kann zunächst ins 
Treffen geführt werden, dass sich nach dem Grundsatz der Privatauto-
nomie niemand gegen seinen Willen etwas zuwenden lassen muss.1813 
Auch eine bloße Zuwendung kann nämlich dem Willen dessen, dem zu-
gewendet wird, entgegenstehen: 1814 Zum einen muss eine derartige Zu-
wendung für den Empfänger nicht wertvoll sein, sondern kann mit Be-
lastungen verbunden sein; selbst wenn sie für ihn werthaltig sein sollte, 
kann die Zuwendung freilich für ihn unerwünscht sein, etwa weil sie 
dazu führt, dass der Empfänger sich dadurch zu Dankbarkeit verpflich-
tet fühlt, der Eindruck einer Bestechung entsteht oder eine Steuerpflicht 
ausgelöst wird.1815 Denkbar ist etwa auch die Begründung einer vom Zu-
wendungsempfänger nicht gewünschten Aufrechnungsmöglichkeit.1816 
In diesem Sinne wird insbesondere nach § 882 Abs 1 ABGB und § 333 
BGB beim Vertrag zugunsten Dritter dem Dritten die Möglichkeit zu-
erkannt, das aus dem Vertrag zugunsten Dritter erworbene Recht zu-
rückzuweisen. In der Schweiz fehlt zwar eine ausdrückliche Regelung 

1811 Siehe dazu Koziol, ÖBA 2013, 93.
1812 Vgl dazu Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 417, 473. Für das schweizerische Recht 

vgl Buis, Banküberweisung 108.
1813 Siehe dazu Heck, Schuldrecht § 49, 10. In diesem Sinne bereits Kübel, Teilentwurf 

Recht der Schuldverhältnisse I. Abschnitt I, Titel 2, II. Einseitiges Versprechen § 6, 
25 f.

1814 Siehe dazu Koziol, ÖBA 2013, 93. Zum schweizerischen Recht Buis, Banküberwei-
sung 29, 108.

1815 Koziol, ÖBA 2013, 93.
1816 Siehe Staudinger / Jagmann, BGB ( 2015 ) § 333 Rz 2.
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der Zurückweisungsmöglichkeit beim Vertrag zugunsten Dritter, eine 
solche wird dem Dritten aber dennoch zugestanden.1817

In diesem Sinne wird die Zurückweisungsmöglichkeit des § 882 
Abs 1 ABGB beim Vertrag zugunsten Dritter auch im Kontext der Anwei-
sung als Analogiebasis für ein Zurückweisungsrecht des Anweisungs-
empfängers herangezogen.1818 Aber auch im deutschen Recht wird für 
den auf einer einseitigen Erklärung beruhenden Fall der Gutschrift bei 
der Giroüberweisung teilweise ein Zurückweisungsrecht in Analogie zu 
§ 333 BGB befürwortet,1819 was in Anknüpfung an die deutsche Literatur 
auch zum schweizerischen Recht vertreten wird.1820 Im österreichischen 
Recht ist für den Fall der Gutschrift freilich Z 40 Abs 1 ABB zu berück-
sichtigen, wonach die Bank unwiderruflich befugt ist, Geldbeträge für 
den Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gutzubringen, so-
dass ein Zurückweisungsrecht hier keinesfalls in Frage kommt.1821

Gegen eine derartige Analogie zu den Regelungen des Vertrages zu-
gunsten Dritter und damit gegen die Annahme eines Zurückweisungs-
rechts des Anweisungsempfängers insgesamt spricht freilich die vom 
Vertrag zugunsten Dritter abweichende Natur des vom Anweisungs-
empfänger erworbenen Rechtes: Während beim Vertrag zugunsten 
Dritter dem Dritten ohne jegliche Beteiligung von seiner Seite ein Recht 
entstehen kann, kommt es durch das Anweisungsakzept lediglich zu 
einer abstrakten Verpflichtung der Angewiesenen, anweisungsgemäß 
an den Anweisungsempfänger zu leisten. Die Leistung steht dem An-
weisungsempfänger aufgrund eines Vertrages im Valutaverhältnis zu; 
es kann daher in diesem Zusammenhang nicht davon die Rede sein, 
dass dem Anweisungsempfänger gegen seinen Willen eine Leistung 
aufgedrängt würde.1822 Das einzige, was ohne seinen Willen entsteht, 

1817 Siehe dazu P. Krauskopf, Vertrag zugunsten Dritter Rz 1157 ff.
1818 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 6. Vgl auch Koziol in Apathy / Iro / Koziol, 

Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 84.
1819 Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 473; Häuser ZIP 1995, 89; Staudinger / Jagmann, BGB 

( 2015 ) § 333 Rz 3; Seiler, Bereicherungsausgleich 62 ff. AA BGHZ 128, 135, 139 = NJW 
1995, 520, 521; MünchKomm / Jungmann, BGB 8 § 675 t Rz 33; BeckOGK / Mäsch, BGB 
§ 333 Rz 24. Siehe dazu näher Schmieder in Schimansky / Bunte / Lwowski, Bank-
rechts-Handbuch 5 § 47 Rz 16 ff.

1820 Buis, Banküberweisung 108.
1821 P. Bydlinski, ÖBA 1995, 603 ff; Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III 

Rz 1 / 84.
1822 In diese Richtung auch Schmieder in Schimansky / Bunte / Lwowski, Bankrechts-

Handbuch 5 § 47 Rz 20.
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ist das auf dem Akzept beruhende abstrakte Recht, die Leistung, die 
ihm nach dem Valutaverhältnis gebührt, herauszufordern. Zu berück-
sichtigen ist weiters, dass der Anweisungsempfänger die ihm von der 
Angewiesenen ordnungsgemäß angebotene Leistung grundsätzlich 
nicht zurückweisen kann, ohne dadurch im Valutaverhältnis in Annah-
meverzug zu geraten,1823 da er im Regelfall keinen Anspruch auf persön-
liche Leistungserbringung durch den Schuldner hat. Soweit nun aber 
nicht einmal die Leistungserbringung durch die Angewiesene selbst 
eine Zurückweisung rechtfertigt, ist dies auch bei der, im Vergleich zur 
Leistungserbringung als Minus anzusehenden Akzeptforderung nicht 
der Fall, die ja ebenfalls nur auf die Zuwendungserbringung gerichtet 
ist. Die Unterschiede zum Rechtserwerb beim Vertrag zugunsten Dritter, 
insbesondere die Beschränkung der dem Anweisungsempfänger auf-
drängbaren Zuwendung auf ein abstraktes Recht, eine dem Anweisungs-
empfänger aufgrund seines eigenen Willens aus dem Valutaverhältnis 
zustehende Leistung herauszufordern, lässt die Ungleichbehandlung 
zwischen Vertrag zugunsten Dritter und Anweisung gerechtfertigt er-
scheinen.1824

Dafür lassen sich, jedenfalls für das österreichische Recht, auch his-
torische Gründe ins Treffen führen. Vertrag zugunsten Dritter und An-
weisung wurden beide im Rahmen der dritten Teilnovelle ins ABGB 
aufgenommen. Wenn nun bei einer zeitgleich erfolgenden Regelung 
inhaltlich unterschiedlich gelagerter Fälle für den einen Fall ein Zu-
rückweisungsrecht vorgesehen wurde, im anderen Fall hingegen da-
rauf verzichtet wurde, so spricht dies dafür, dass die Differenzierung 
auch der Absicht des Gesetzgebers entsprach, weshalb nicht von einer 
durch Analogie zu schließenden planwidrigen Lücke des Gesetzes aus-
zugehen ist.

Im Ergebnis ist ein Zurückweisungsrecht des Anweisungsempfän-
gers in Analogie zur Regelung des § 882 Abs 1 ABGB daher abzulehnen. 
Der Anweisungsempfänger kann aber sehr wohl auf das durch Akzept 
entstandene Recht ( ex nunc ) verzichten.1825

1823 Vgl dazu oben III.E.2.b.(ii).
1824 Die unterschiedliche Interessenlage hebt für die Gutschrift im deutschen Recht 

Schmieder in Schimansky / Bunte / Lwowski, Bankrechts-Handbuch 5 § 47 Rz 20 hervor.
1825 Zum Verzicht siehe näher unten V.A.3 bei Fn 2297.
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3.  Form und Inhalt des Akzepts

a.	 	Erklärungsmodalitäten

( i. )  Österreich und Schweiz
Sowohl in Österreich 1826 als auch in der Schweiz 1827 ist das Akzept an 
keine bestimmte Form gebunden. Die Angewiesene kann daher ihr Ak-
zept nicht nur schriftlich ( sei es auf oder außerhalb einer allfälligen 
Anweisungsurkunde ) erteilen, sondern auch mündlich erklären. Auf 
die Fälligkeit der Forderungen aus den Grundverhältnissen kommt es 
dabei nicht an.1828 Nicht entscheidend ist auch, ob die Annahme von der 
Angewiesenen direkt gegenüber dem Anweisungsempfänger erklärt 
wird oder ob die Annahme diesem durch die Angewiesene oder einen 
Dritten zukommt.1829 Das Akzept kann gegenüber dem Anweisungsemp-
fänger insbesondere auch bereits vor der Anweisung erteilt werden,1830 
wobei seine Wirkungen erst eintreten können, wenn auch die Anwei-
sung erfolgt ist.1831 Da im Zeitpunkt der vorab erklärten Annahme  

1826 Ehrenzweig, System II / 1 2 288; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 
205; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1402 Rz 1; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1402 
Rz 4; Mayrhofer, Schuldrecht AT 546; Pisko, Lehrbuch 317; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 
326. OGH 8 Ob 572  /  93, JBl 1994, 689 = ÖBA 1994, 650; 1 Ob 121  /  98 w, SZ 71 / 193 = ÖBA 
1999, 644 mit Anm von Rummel, siehe auch Schumacher, ÖBA 1999, 613.

1827 Mayer, Anweisung auf Schuld 74 Fn 29. Siehe weiters Beyeler, Handkommentar 3 
Art 468 OR Rz 3 f; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 4; Lardelli, Kurz-
kommentar Obligationenrecht Art 468 OR Rz 2; Oser / Schönenberger, Zürcher Kom-
mentar Art 468 OR Rz 15; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5601; Voser, 
Bereicherungsansprüche 335.

1828 Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 5; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 14.
1829 Pisko, Lehrbuch 317; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326; Mayrhofer, Schuldrecht AT 546; 

Fink, ÖJZ 1985, 435; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 205; Ertl 
in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 1; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1402 Rz 4; Heidinger in Schwi-
mann / Kodek, ABGB 4 § 1402 Rz 1. OGH 3 Ob 1100  /  22, Rsp 1923, 145 ff; 3 Ob 515  /  95, 
SZ 68 / 114 = JBl 1996, 51 = ÖBA 1996, 144; 9 Ob 102  /  06 z, JBl 2007, 455 mit Anm von 
Dullinger. Für das deutsche Recht lässt sich die Möglichkeit einer Botenschaft der 
Anweisenden bereits aus § 784 Abs 2 Fall 2 ableiten. Siehe dazu MünchKomm / Ha-
bersack, BGB 8 § 784 Rz 5; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 15; Staudinger / Marburger, 
BGB ( 2015 ) § 784 Rz 7. Vgl auch bereits Riehl, Anweisung 38.

1830 Mayrhofer, Schuldrecht AT 546 Fn 4; Vogel, ÖBA 2001, 767 f; Lukas, ABGB-ON 1.01 § 1400 
Rz 27; Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 78a; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommen-
tar Art 468 OR Rz 15; siehe näher Meder, Bargeldlose Zahlung 243 f. Vgl auch OGH 
10 Ob 54  /  04 w, SZ 2005 / 87 = EvBl 2005 / 191 = JBl 2006, 107 = ecolex 2006, 120 mit Anm 
von Leitner = ÖBA 2006, 368 mit Anm von Vogel = EWiR 2005, 749 mit Anm von Meder, 
siehe auch Anderl, RdW 2005, 730; 8 Ob 38  /  06 f, SZ 2006 / 89 = EvBl 2006 / 161 = ÖBA 
2007, 153.

1831 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 5; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 15.
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noch keine vollständige Anweisung gegeben ist, eine solche aber eine 
Voraussetzung für ein Akzept darstellt, ist die vorab erklärte Verpflich-
tung gegenüber einer bestimmten Person dann durch die tatsächli-
che Erteilung einer Anweisung in Bezug auf diese Person bedingt.1832 
Teilweise wird auch eine blanko erteilte Annahme als zulässig ange-
sehen.1833 Eine solche soll wirksam werden, wenn die Anweisung voll-
ständig wird,1834 was mit Bekanntgabe des Anweisungsempfängers der 
Fall sein soll.1835 Dies erscheint freilich insoweit problematisch, als in 
diesem Falle das Akzept nicht nur vorab im Hinblick auf eine künftige 
Anweisung erfolgt,1836 sondern zudem die Person des Anweisungsemp-
fängers offen bleibt.1837 Es kommt daher auch keine, durch Erteilung 
der Anweisung bedingte Vorabverpflichtung gegenüber dem Anwei-
sungsempfänger in Frage, da dieser eben noch nicht festgelegt ist. 
Erst wenn der Angewiesenen der Anweisungsempfänger bekannt wird, 
was regelmäßig erst auf Basis einer vollständigen Anweisung der Fall 
sein wird,1838 kann sich die Angewiesene verpflichten. Eine bloße Be-
kanntgabe des Anweisungsempfängers reicht daher nicht aus, um eine 
wirksame Akzeptverpflichtung der Angewiesenen zu begründen. Der 
Verpflichtungswille der Angewiesenen muss vielmehr nach Bekannt-
werden der Person des Anweisungsempfängers zum Ausdruck kom-
men und kann jedenfalls erst mit Vollständigwerden der Anweisung in 
Wirkung treten.1839 Die Annahme der Anweisung kann daher nur einer 
bestimmten Person gegenüber erfolgen.

1832 Siehe dazu Meder, Bargeldlose Zahlung 243 f.
1833 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 1; OGH 5 Ob 646  /  76, 

QuHGZ 1977 H1–2 / 149. Zum schweizerischen Recht ist die Frage strittig: für Blanko-
annahme Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 468 OR Rz 15; dagegen Gaut-
schi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 1c; vgl auch bereits Bischofberger, Anweisung 
104 zum alten OR. Im deutschen Recht scheidet eine Blankoannahme angesichts 
der Formvorschriften und der Vertragskonstruktion der hM von vorne herein aus.

1834 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326.
1835 OGH 5 Ob 646  /  76, QuHGZ 1977 H1–2 / 149; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 1.
1836 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 326.
1837 Kritisch gegenüber einer Blankoannahme auch Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1402 

Rz 6, der betont, eine solche stelle eine Verpflichtungserklärung gegenüber einem 
unbestimmten Adressatenkreis dar.

1838 Jedenfalls außerhalb der soeben angesprochenen Situation einer vorab bedingt 
erklärten Verpflichtung gegenüber einer bestimmten Person.

1839 Das vom OGH in der E 5 Ob 646  /  76, QuHGZ 1977 H1–2 / 149, erzielte Ergebnis der 
Wirksamkeit der Verpflichtung mit Bekanntgabe des Anweisungsempfängers er-
scheint dennoch zutreffend. Im Sachverhalt, der der Entscheidung des 5. Senates 
zugrunde lag, war die Ausgangssituation nämlich insoweit eine andere, als dort 
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Entsprechend den allgemeinen Regeln ist durch Auslegung zu er-
mitteln, ob in der Erklärung der Angewiesenen der Wille zum Aus-
druck kommt, sich selbständig zu verpflichten, wobei es, wiederum 
entsprechend den allgemeinen Regeln, auf den Empfängerhorizont 1840 
ankommt.1841 Neben einer ausdrücklichen Annahme der Anweisung 
kommt – angesichts fehlender gegenteiliger Vorschriften – sowohl 
in Österreich 1842 als auch in der Schweiz 1843 zudem ein konkludentes  

ein Notar seinem Klienten einen Brief zur Vorlage an die Raiffeisenkasse gab, in 
dem er mitteilte, unwiderruflich angewiesen worden zu sein, 50.000,- S auf ein von 
der Raiffeisenkasse des Klienten noch bekanntzugebendes Konto zu überweisen. 
Die klagende Raiffeisenkasse ging von einer durch den Notar ihr gegenüber ange-
nommenen Anweisung aus, während der Notar eine Verpflichtung verneinte, da er 
im fraglichen Zeitpunkt nicht gewusst habe, welche Raiffeisenkasse gemeint sei. 
Hier liegt aber durchaus eine Anweisung vor, die Anweisung bezieht sich auf die 
Zuwendung an die Raiffeisenkasse des Klienten. Die Anweisung und damit auch 
das Akzept beziehen sich somit auf eine bestimmte Person, nämlich die Raiffei-
senkasse des Klienten. Selbst wenn der Angewiesene noch nicht genau gewusst ha-
ben sollte, um welche Raiffeisenkasse es sich handelt, liegt hier doch bereits eine 
Ermächtigung vor, die lediglich weiterer Konkretisierung bedarf. Die Person des 
Anweisungsempfängers ist bestimmbar und sowohl die Ermächtigung als auch 
die Selbstverpflichtung sind bereits erklärt worden. Allerdings setzt die Befolgung 
der Anweisung, ebenso wie die Erfüllung der Verpflichtung aus der Annahme, die 
nähere Konkretisierung der Person des Anweisungsempfängers voraus. Ermäch-
tigung und Verpflichtung sind somit durch die Bekanntgabe der näheren Kontakt-
daten des Anweisungsempfängers bedingt. Im Ergebnis führt daher, wie vom OGH 
( wenn auch mit abweichender Begründung ) angenommen, die Bekanntgabe der 
genauen Daten der fraglichen Raiffeisenkasse dazu, dass Anweisung und Akzept 
wirksam werden. Eine Verpflichtung gegenüber einem unbestimmten Adressaten-
kreis liegt hier nicht vor.

1840 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 6; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1402 Rz 4. OGH 
1 Ob 121  /  98 w, SZ 71 / 193 = ÖBA 1999, 644 mit Anm von Rummel, siehe auch Schuma-
cher, ÖBA 1999, 613.

1841 Vgl OGH 1 Ob 548  /  92, JBl 1992, 711 = ÖBA 1993, 408 mit Anm von B. Koch; 1 Ob 121  /  98 w, 
SZ 71 / 193 = ÖBA 1999, 644 mit Anm von Rummel, siehe auch Schumacher, ÖBA 1999, 613 
( alle außerscheckrechtliche Scheckeinlösungszusagen ); OGH 1 Ob 536  /  86, SZ 59 / 51 = 
JBl 1986, 381 = ÖBA 1986, 301 mit Anm von Koziol; OGH 7 Ob 531  /  84, EvBl 1985 / 93 ( Ver-
sprechen eines Notars Zahlung zu leisten ); 8 Ob 572  /  93, JBl 1994, 689 = ÖBA 1994, 650; 
6 Ob 8  /  07 f, ÖBA 2007, 912 mit Anm von Dullinger = RdW 2007, 671; 3 Ob 166  /  08 w, ÖBA 
2009, 303 mit Anm von Rummel ( alle Überweisungsauftragsbestätigung ).

1842 Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1402 Rz 4; vgl auch Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 6.
1843 Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 4; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 

Art 468 OR Rz 4; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 468 OR Rz 2; 
Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 468 OR Rz 15; Tercier / Bieri / Carron, 
Les contrats spéciaux Rz 5601; Voser, Bereicherungsansprüche 335. Vgl aber auch 
Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 1c. Sehr weit geht Tevini, Commentaire 
Romand Art 468 CO Rz 6, die davon ausgeht, mit der Leistungserbringung sei ty-
pischerweise eine konkludente Annahme der Anweisung verbunden.
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Akzept in Frage. Bei der Auslegung sind die Umstände des Einzelfalles 
zu berücksichtigen; bedeutsam ist etwa, wenn für den Anweisungsemp-
fänger erkennbar ist, dass die Beziehung zwischen Anweisender und 
Angewiesener nicht oder gerade schon auf die Annahme von Anweisun-
gen gerichtet ist 1844 oder aber eine bereits bestehende Sonderbeziehung 
im Einlösungsverhältnis.1845 Zum schweizerischen Recht wird in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich betont, angesichts der mit dem Akzept 
verbundenen abstrakten Verpflichtung der Angewiesenen bestehe je-
denfalls keine Vermutung für eine Annahme.1846 Aber auch für das öster-
reichische Recht ist im Zweifel nicht von einer Selbstverpflichtung der 
Angewiesenen im Wege des Akzepts auszugehen.1847 Die Beweislast für 
das Vorliegen eines Akzepts trifft nach den allgemeinen Regeln den An-
weisungsempfänger.1848 Selbst wenn keine Annahme gegeben sein sollte, 
kommt freilich im Einzelfall eine schadenersatzrechtliche Haftung der 
Angewiesenen in Betracht, wenn diese Schutz- und Sorgfaltspflichten 
gegenüber dem Anweisungsempfänger verletzt haben sollte, etwa weil 
für sie erkennbar war, dass der Anweisungsempfänger von einem Ak-
zept ausging.1849

( ii. )  Abweichende Gesetzeslage in Deutschland
Auch bei den Erklärungsmodalitäten ist die Ausgangssituation in 
Deutschland eine andere als im österreichischen und schweizerischen 
Recht. Dies einerseits deshalb, weil, wie bereits ausgeführt,1850 die hM 
in Deutschland davon ausgeht, dass das Akzept einen Vertrag zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger darstellt, andererseits aber 
insbesondere auch deshalb, weil § 784 BGB strenge Formvorschriften 

1844 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 4. Vgl auch Beyeler, Handkommen-
tar 3 Art 468 OR Rz 4.

1845 Schumacher, ÖBA 1999, 613.
1846 Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 4; Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR 

Rz 1c; T. Koller, AJP 1996, 1297 f; derselbe, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 4; 
Voser, Bereicherungsansprüche 335 ff. Zurückhaltend auch Köndgen, SZW 1996, 34 f.

1847 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 135.
1848 Siehe Rechberger in Fasching / Konecny 3 III / 1 Vor § 266 ZPO Rz 31. Zum schweizerischen 

Recht speziell zum Akzept Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 1c; Tercier /  
Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5601; Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR 
Rz 4.

1849 OGH 1 Ob 536  /  86, SZ 59 / 51 = JBl 1986, 381 = ÖBA 1986, 301 mit Anm von Koziol.
1850 Siehe oben IV.C.1.
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vorsieht. Demnach erfolgt die Annahme durch einen schriftlichen Ver-
merk auf der Anweisung. Erforderlich ist somit neben Schriftlichkeit iS 
von Unterschriftlichkeit nach § 126 BGB 1851 auch, dass zwischen Anwei-
sung und Akzept urkundliche Identität besteht.1852 Daraus schließt die 
hM, dass in elektronischer Form erteilte Anweisungen nicht angenom-
men werden können.1853 Eine – auch schriftliche – Annahmeerklärung 
außerhalb der Anweisungsurkunde erfüllt die Formerfordernisse des 
§ 784 BGB nicht.1854 In solchen Fällen, aber etwa auch im Falle münd-
licher Anweisungen, könne jedoch ein Vorvertrag über die Verpflich-
tung zur Annahme oder ein abstraktes Schuldversprechen vorliegen.1855 
Genügt bereits die Anweisung nicht den Erfordernissen des § 783 BGB, 
liegt also eine Anweisung im weiteren Sinne vor, etwa weil die Anwei-
sung mündlich erteilt wurde, kommt nach der hM ebenfalls kein Ak-
zept nach § 784 BGB, sondern lediglich ein abstraktes Schuldverspre-
chen nach den §§ 780 f BGB bzw 350 HGB in Frage.1856

Die Normierung der strengen Formvorschriften in § 784 BGB wurde 
in den Materialien damit begründet, dass der Akzeptant einer Anwei-
sung sogar strenger verpflichtet sei, als dies bei einem einfachen ab-
strakten Schuldversprechen der Fall sei, weshalb die Schriftform ver-
schärft worden sei.1857 Während sich die hM streng an die Formgebote 

1851 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 4; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 11; Stau-
dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 3.

1852 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 4; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 11.
1853 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 4; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 11; Soer-

gel / Schnauder, BGB 13 § 784 Rz 7. Vgl auch Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 
Rz 3; NK / Sohbi, BGB 3 § 784 Rz 2.

1854 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 4; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 11; Stau-
dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 3.

1855 BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 12; RGRK / Steffen, BGB § 784 Rz 6 f; Staudinger / Mar-
burger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 6.

1856 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 19, 23; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 16 f, 21 
( anders in Rz 19 für Fälle in denen der Leistungsgegenstand nicht von § 783 BGB er-
fasst ist ); Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 34 ff ( auch hier wird in Rz 36 die 
Anwendung des § 784 BGB auf nicht von § 783 BGB erfasste Leistungsgegenstände 
nicht abgelehnt ); RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 9 f. BGHZ 3, 238, 240. Siehe dazu 
näher unten IV.D.2.b ).

1857 In diesem Sinne äußerte sich die erste Kommission ( Mugdan, Materialien II 313 ). 
Demgegenüber ging die zweite Kommission offenbar davon aus, dass eine Unter-
fertigung außerhalb der Urkunde dem Übernehmer der Verpflichtung diese so-
gar noch klarer zu Bewusstsein bringe ( Mugdan, Materialien II 960 f ), was freilich 
nicht zu einer Änderung der Vorschriften über das Akzept führte. In der Denk-
schrift ( Mugdan, Materialien II 1264 ) wird dann wieder von einer im Vergleich zum 
abstrakten Schuldversprechen strengeren Haftung ausgegangen, wodurch die im 
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des § 784 BGB hält, wird von manchen – mE zu Recht – vertreten, hier 
sei stärker auf den Normzweck abzustellen, der maßgeblich auf den 
Schutz minder geschäftskundiger Kreise abstellt.1858 Nach dieser Mei-
nung ist daher vom Erfordernis von Schriftlichkeit und urkundlicher 
Einheit abzusehen, wenn der Schutzzweck der Vorschrift dies nicht 
erfordert,1859 also insbesondere dann, wenn ein besonderes Schutzbe-
dürfnis der Angewiesenen aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften, 
etwa da es sich um eine Bank handelt, nicht gegeben ist.1860

b.	 	Inhaltliche	Gestaltung

Mit dem Akzept verpflichtet sich die Angewiesene abstrakt gegenüber 
dem Anweisungsempfänger zur Erbringung der anweisungsgemäßen 
Zuwendung. Ein Akzept, das über den Umfang der Anweisung hinaus-
geht, also eine Überannahme,1861 ist nicht möglich.1862 Der Grund dafür 
besteht darin, dass es dann bezüglich des überschießenden Teils an 
einer Anweisung fehlt, die freilich Grundlage jedes Akzepts sein muss, 
da eine nicht vorhandene Anweisung nicht angenommen werden kann. 
Im deutschen Recht wird aber immerhin argumentiert, es könne für 
den über die Anweisung hinausgehenden Anteil ausnahmsweise ein ab-
straktes Schuldversprechen nach § 780 BGB vorliegen, sofern dies dem 
Willen der Angewiesenen entspricht.1863 Während somit beim Akzept 
ein Plus im Vergleich zur Anweisung ausscheidet, kommt ein Minus 
sehr wohl in Frage.1864 Da die Angewiesene zur Annahme nämlich in al-
len drei untersuchten Rechtsordnungen grundsätzlich nicht verpflichtet 
ist,1865 kann sie die Anweisung nicht nur annehmen oder ablehnen, son-
dern alternativ auch eine im Verhältnis zur Anweisung eingeschränkte 

Vergleich zur bloßen Schriftform des abstrakten Schuldversprechens verschärfte 
Form eines schriftlichen Vermerks auf der Anweisung gerechtfertigt sei.

1858 Mugdan, Materialien II 960.
1859 Meder, AcP 1998, 96 f; derselbe, FS Huwiler 464 ff; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 784 Rz 7. 

Siehe dazu näher unten IV.D.2.b ).
1860 Meder, FS Huwiler 465. Vgl auch denselben, AcP 1998, 96.
1861 Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 55.
1862 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 4 ( anders offenbar § 1400 Rz 7 ); Lukas in 

ABGB-ON 1.01 § 1402 Rz 7; Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 55.
1863 Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 55.
1864 Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 55; in diesem Sinne auch Spiel-

büchler in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 4.
1865 Siehe dazu oben Fn 1764.
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Verpflichtung übernehmen.1866 Die Verpflichtung der Angewiesenen 
aus dem Akzept beruht auf der von dieser selbst abgegebenen Erklä-
rung, weshalb die Möglichkeit einer Einschränkung der Verpflichtung 
im Zuge des Akzepts selbst geradezu selbstverständlich erscheint,1867 
kommt doch eine Selbstverpflichtung ohne entsprechende Willenser-
klärung nicht in Frage. Selbst dann, wenn sich die Angewiesene der An-
weisenden gegenüber verpflichtet haben sollte, die Anweisung gegen-
über dem Anweisungsempfänger anzunehmen, ist bei einem dennoch 
eingeschränkt erteilten Akzept die Einschränkung gegenüber dem An-
weisungsempfänger wirksam.1868 Im Verhältnis zur erteilten Anweisung 
sind beim Akzept somit Einschränkungen möglich; das Akzept kann 
etwa bedingt oder befristet erteilt, insbesondere aber auch vom Umfang 
her eingeschränkt werden.1869

Jedenfalls nach österreichischem 1870 und schweizerischem 1871 Recht 1872 
hat die Angewiesene daher auch die Möglichkeit, ihre Verpflichtung 
vom eigenen ( oder allenfalls auch vom fremden ) Grundverhältnis ab-

1866 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 4; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1402 Rz 7; Koziol 
in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 94; Parapatits, Vertrag zuguns-
ten Dritter 134; Rudolf in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1402 
Rz 3; vgl auch bereits Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 177. Im Ergebnis auch OGH 
1 Ob 121  /  98 w, SZ 71 / 193 = ÖBA 1999, 644 mit Anm von Rummel, siehe auch Schuma-
cher, ÖBA 1999, 613. Für die Schweiz: Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 9; 
Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 4a, 5a ff; Guhl / Koller / Schnyder / Druey 
Obligationenrecht § 54 Rz 8; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 7; 
Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 468 OR Rz 6 f; Tercier / Bieri / Carron, 
Les contrats spéciaux Rz 5609; Tevini, Commentaire Romand Art 468 CO Rz 14 f. Für 
Deutschland: BeckOK / Gehrlein, BGB § 784 Rz 4; MünchKomm / Habersack, BGB 8 
§ 784 Rz 3; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 9; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) 
§ 784 Rz 4; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 784 Rz 6; RGRK / Steffen, BGB § 784 Rz 4; Er-
man / Wilhelmi, BGB 15 § 784 Rz 3.

1867 Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 55.
1868 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 4. Vgl auch Beyeler, Handkommentar 3 

Art 468 OR Rz 9.
1869 Ehrenzweig, System II / 1 2 288; Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 2; Heidinger in Schwi-

mann / Kodek, ABGB 4 § 1402 Rz 4; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 175; Lukas in ABGB-
ON 1.01 § 1402 Rz 7; Neumayr in KBB 6 § 1402 Rz 3; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1402 
Rz 4. Für die Schweiz: Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 9 f; Gautschi, Berner 
Kommentar Art 468 OR Rz 4a; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 7; 
Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 468 OR Rz 6; Tevini, Commentaire Ro-
mand Art 468 CO Rz 14 f. Für Deutschland: MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 
Rz 3; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 9; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 4.

1870 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 4.
1871 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 7.
1872 Zum deutschen Recht siehe sogleich unten bei Fn 1885.



415C.  Zustandekommen

  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

hängig zu machen. Eine dem Akzept beigefügte, auf die Grundverhält-
nisse Bezug nehmende Bedingung hat freilich besondere Konsequen-
zen, bewirkt sie doch eine Einschränkung der Abstraktion: Insoweit als 
ein oder allenfalls beide Grundverhältnisse einbezogen werden, verliert 
die Verpflichtung aus dem Akzept ihre Abstraktheit.1873 Denn durch die 
Einbeziehung des Grundverhältnisses in die Annahme werden Einwen-
dungen aus dem einbezogenen Grundverhältnis zu zulässigen Einwen-
dungen.1874 Die Abstraktheit kann dadurch verloren gehen oder aber 
auch nur eingeschränkt werden, je nachdem, ob das Grundverhältnis 
zur Gänze einbezogen wird oder eben nur ein Teilaspekt desselben, wo-
bei auch zu berücksichtigen ist, ob auf beide oder nur auf eines der 
Grundverhältnisse Bezug genommen wird. Der Grad der Abstraktheit 
der Annahme kann daher variieren.1875 Im Zusammenhang mit einem 
durch die Grundverhältnisse bedingten Akzept wird, ebenso wie in Fäl-
len, in denen die Anweisung auf die Grundverhältnisse Bezug nimmt, 
mitunter von Titulierung gesprochen.1876

Das schweizerische Bundesgericht nahm in seiner früheren Recht-
sprechung sogar eine stillschweigende Vereinbarung der Abhängigkeit 
der Verpflichtung der Angewiesenen aus dem Akzept vom Kausalver-
hältnis an, insbesondere im Falle einer Anweisung auf Schuld.1877 In 
der schweizerischen Literatur wurde diese extensive Rechtsprechung 
zu Recht mit dem Argument kritisiert, dadurch werde die abstrakte 
Natur der Anweisung unterlaufen und die privatautonome Risikover-
teilung der Parteien umgangen.1878 In seiner neueren Rechtsprechung 
geht das Bundesgericht davon aus, dass bei der Annahme von Kausal-

1873 Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1213.
1874 Siehe dazu näher unten IV.E.2.b ).
1875 Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 205.
1876 Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 2c. Die Titulierung kann also sowohl 

im Rahmen der Anweisung als auch im Wege des Akzepts erfolgen. Vgl auch be-
reits Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. 
Anweisung § 226, 12 f. Die Terminologie führt mitunter freilich zu Verwirrung, da 
nicht stets beide Varianten ( Titulierung der Anweisung oder der Annahme ) be-
rücksichtigt werden.

1877 BGE 92 II 335, 338 E 4; BGE 43 II 671, 675 E 2; vgl auch BGE 73 II 43, 47 f E 5 = Pra 1947, 
197 f. In diese Richtung auch für das österreichische Recht Parapatits, Vertrag zu-
gunsten Dritter 134.

1878 T. Koller, AJP 1996, 1299; derselbe, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 8; T. Kol-
ler / Kissling in Wiegand, Berner Bankrechtstag 2000, 36 Fn 25; Engel, Contrats 580 f; 
Voser, Bereicherungsansprüche 304 ff; 317 ff; Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR 
Rz 11 f; Tevini, Commentaire Romand Art 468 CO Rz 15.
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verpflichtungen große Zurückhaltung geboten sei,1879 worin in der Li-
teratur eine Abkehr von der früheren Judikaturlinie gesehen wird.1880

Zu einer Durchbrechung der Abstraktheit des Anweisungsakzepts 
kommt es freilich nicht nur dann, wenn das Akzept selbst durch eines 
oder beide Grundverhältnisse bedingt wird, sondern auch dann, wenn 
bereits die Anweisung selbst tituliert erfolgt, also die Ermächtigungen 
unter der Bedingung der Gültigkeit eines oder beider Grundverhält-
nisse erteilt wurden.1881 Ist in einem solchen Fall das Grundverhältnis 
ungültig und damit die Bedingung nicht erfüllt, unter der die Anwei-
sung erteilt wurde, fehlt es an der Ermächtigung zur Zuwendung im 
Einlösungsverhältnis. Da bei einer tituliert erteilten Anweisung somit 
die Ermächtigungen von der Gültigkeit der Grundverhältnisse abhän-
gig sind und das Akzept nicht weiter gehen kann als die Anweisung 
reicht,1882 verliert die Akzeptverpflichtung in diesen Fällen – soweit die 
Einbeziehung des oder der Grundverhältnisse reicht – ebenfalls ihre 
Abstraktheit.

Während derartige Einschränkungen im Sinne der Privatautonomie 
zulässig sind, berauben sie das Akzept doch seines zentralen Vorteils.1883 
Die Anweisung selbst ermöglicht eine Doppelwirkung und dadurch eine 
Erleichterung der Leistungserbringung. Das Akzept verschafft nun sei-
nerseits durch Abstraktion von den Grundverhältnissen in Form der 
Schaffung eines abstrakten Anspruchs dem Anweisungsempfänger die 
erforderliche Sicherheit, um sich auf eine Leistungserbringung im Valu-
taverhältnis im Wege der Anweisung einzulassen. Geht diese Abstrakt-
heit verloren, verfehlt das Akzept in diesem Ausmaß sein Ziel. Mangels 
Absicherung des Anweisungsempfängers wird daher die Konstruktion 
einer Anweisung unter diesen Voraussetzungen regelmäßig wenig ziel-
führend sein. Trotz der Zulässigkeit kausaler Verknüpfungen kommen 
solche in der Praxis daher auch nur selten vor.1884

1879 BGE 122 III 237, 244 E 3c.
1880 T. Koller, AJP 1996, 1299; derselbe, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 8; Beyeler, 

Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 12. Voser, Bereicherungsansprüche 318 f Fn 198 be-
zweifelt freilich, dass in dieser Entscheidung bereits eine Abkehr von der früheren 
Judikatur liege, Indizien dafür seien aber dem unveröffentlichten Urteil des Bun-
desgerichts 4C.183 / 2002 E 3.2.2 zu entnehmen.

1881 Zur titulierten Anweisung siehe oben III.C.2.
1882 Siehe dazu oben bei Fn 1862.
1883 Vgl dazu Rust, Anweisungsakzept 42.
1884 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 8; Spielbüchler, JBl 2003, 828.
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Wiederum ist die Ausgangslage im deutschen Recht eine andere, 
da hier zur Frage, ob bzw inwieweit Bezugnahmen auf das Kausalver-
hältnis zulässig sind, keine Einigkeit besteht.1885 Thematisiert wurde 
die Frage titulierter bzw kausaler Annahmen bereits im Rahmen des 
Teilentwurfs zum Obligationenrecht,1886 wo betont wurde, dass bei ei-
ner Annahme unter Bezugnahme auf das Grundverhältnis 1887 der Ange-
wiesenen Einwendungen aus dem Grundverhältnis zustünden, da laut 
der Annahmeerklärung der Inhalt des Grundverhältnisses auch Inhalt 
des Schuldverhältnisses zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger ist, sodass die Zulässigkeit von Einreden hier auch keine Aus-
nahme, sondern ein Ausfluss der Regel sei, weshalb es einer besonde-
ren Bestimmung nicht bedürfe. Auch in den Materialien zum BGB1888 
wird, jedenfalls für das Deckungsverhältnis, von der Zulässigkeit eines 
derartigen eingeschränkten Akzepts ebenso ausgegangen, wie von der 
Zulässigkeit der Einreden aus dem Grundverhältnis im Falle der An-
nahme einer auf dieses Bezug nehmenden Anweisung: 

» Wenn der Angewiesene die Anweisung dem Empfänger gegenüber 
nur unter einem gewissen aus seinem Verhältnisse zum Anweisenden 
entnommenen Vorbehalte annimmt, so könnte er hieraus nach dem 
Grundsatze des § 607, falls der Vorbehalt sich nicht schon aus dem 
Inhalte der Anweisung ergäbe, eine Einwendung gegen den Empfän-
ger nur ableiten, wenn und soweit er den Vorbehalt in die Annah-
meerklärung aufgenommen hätte. « 

In der frühen Literatur zum BGB wird dann aber von manchen die Mög-
lichkeit einer auf das Grundverhältnis Bezug nehmenden Anweisung 
überhaupt abgelehnt; im Falle einer derartigen Bezugnahme liege eben 
keine akzeptable Anweisung mehr vor.1889 Dementsprechend wurde 
auch ein Akzept, bei dem die causa eines Grundverhältnisses als Be-
dingung aufgenommen wird, als mit der abstrakten Natur des Akzepts 

1885 Siehe bereits Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 146 f.
1886 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-

sung § 226, 13.
1887 Kübel bezieht sich dabei auf das Deckungsverhältnis.
1888 Mugdan, Materialien II 314.
1889 Siehe insbesondere von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 11 ff. Eine nicht abstrakt gefasste 

Anweisung wird abgelehnt und bei Abhängigkeit von einem der Grundverhältnisse 
das Vorliegen einer Anweisung verneint. Weiters RG WarnRspr 1915 Nr 201. Siehe 
dazu näher oben III.C.2.
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unvereinbar angesehen.1890 Andere gehen aber in Anknüpfung an die 
Materialien sehr wohl davon aus, dass bei Aufnahme des Grundverhält-
nisses als Bedingung der Akzeptverpflichtung Einwendungen aus die-
sem als Einwendungen aus dem Inhalt der Annahme geltend gemacht 
werden können.1891 Die Frage wird in der neueren Literatur wenig disku-
tiert; doch wird wohl überwiegend davon ausgegangen, dass derartige 
eingeschränkte Annahmen – anders als eine titulierte Anweisung  1892 – 
möglich und Einwendungen aus dem fraglichen Grundverhältnis in der 
Folge als urkundliche Einwendungen im Sinne des § 784 Abs 1 Hs 1 Fall 3 
BGB vorgebracht werden können.1893 Dieser Ansatz überzeugt, da eine 
eingeschränkte Verpflichtungserklärung bzw -vereinbarung aufgrund 
der Privatautonomie möglich sein muss, auch wenn dadurch das ganze 
Konzept des abstrakten Akzepts zumindest teilweise untergraben wird. 
Angesichts der geringen praktischen Bedeutung derartiger Einschrän-
kungen erscheint dies auch nicht weiter problematisch.

4.  Unwiderruflichkeit des Akzepts  
in allen drei Rechtsordnungen

In allen drei untersuchten Rechtsordnungen ist das Akzept schließlich – 
anders als die Anweisung selbst – nicht widerruflich. Für das deutsche 
Recht ergibt sich dies nach der hM bereits aus der Vertragskonstruktion, 
aber auch im österreichischen und schweizerischen Recht tritt mit Zu-
gang der Verpflichtungserklärung die auf der Selbstbindung beruhende 
Verpflichtungswirkung ein, sodass ein einseitiger Widerruf nicht mehr 
möglich ist.1894 Allerdings kommt in allen drei Rechtsordnungen eine 
Anfechtung der Annahmeerklärung entsprechend den allgemeinen Re-
geln in Betracht.1895

1890 Riehl, Anweisung 41.
1891 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 147; Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 57; 

Planck / Landois, BGB 4 § 784 Anm 2a.
1892 Siehe dazu oben III.C.2.b ).
1893 BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 28; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 11. Vgl 

auch Hueck / Canaris, Recht der Wertpapiere § 4 V 2, wo nur stillschweigend verein-
barte Bedingungen ausgeschlossen werden.

1894 Vgl dazu auch Koziol, ÖBA 2013, 94 ff, 98.
1895 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 8; Lukas, ABGB-ON 1.01 § 1402 Rz 5; Koziol in 

Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 49. Für die Schweiz: Beyeler, Hand-
kommentar 3 Art 468 OR Rz 3; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 4. Für 
Deutschland vgl BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 23.
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D.  Schuldrechtliche Wirkungen

Mit dem Akzept der Anweisung sind aus schuldrechtlicher Perspektive 
mehrere Wirkungen verbunden. Ganz entscheidend für das gesamte 
Rechtsinstitut der Anweisung ist, wie sich bereits gezeigt hat, dass der 
Anweisungsempfänger eine eigene Forderung gegenüber der Angewie-
senen erhält. Diese Forderung ist zudem von den Grundverhältnissen 
insoweit unabhängig, als die Angewiesene dem Anspruch des Anwei-
sungsempfängers keine Einreden aus diesen entgegenhalten kann. Da-
rüber hinaus kann die Angewiesene, wenn sie die Anweisung nicht nur 
akzeptiert, sondern in der Folge die Leistung auch erbracht hat, die an-
weisungsgemäße Zuwendung grundsätzlich nicht nachträglich auf be-
reicherungsrechtlicher Basis vom Anweisungsempfänger zurückverlan-
gen. Zwar kommt schon auf Basis der nicht angenommenen Anweisung 
eine Leistungskondiktion bei gültiger Anweisung nur im Grundverhält-
nis in Betracht, sodass insoweit Parallelität zwischen angenommener 
und nicht angenommener Anweisung besteht.1896 Bei der akzeptierten 
Anweisung scheidet aber zudem auch ein Verwendungsanspruch aus, 
da das Akzept eine Rechtfertigung für die Zuwendungserbringung im 
Einlösungsverhältnis bietet.1897 Da durch das Akzept der Angewiese-
nen ein selbständiger Anspruch des Anweisungsempfängers entsteht, 
kann für diesen auch eine spezielle Verjährungsfrist vorgesehen sein.1898 
Schließlich stellt sich die Frage, ob dem Akzept auch Wirkungen für die 
Grundverhältnisse zukommen können. Als Leistung im Grundverhält-
nis ist das Akzept freilich in allen drei untersuchten Rechtsordnungen 
zumindest im Zweifel nicht anzusehen, da diese dafür grundsätzlich 
die Erbringung der Leistung voraussetzen.1899 Im Folgenden soll jeweils 
einzeln näher auf die genannten Fragenkomplexe eingegangen werden.

1896 Reuter / Martinek, Bereicherung II 147; Staudinger / Lorenz, BGB ( 2007 ) § 812 Rz 56.
1897 Koziol / Spitzer in KBB 6 Vor §§ 1431–1437 Rz 6; Lurger in ABGB-ON 1.07 Vor § 1431 Rz 8; 

Rummel in Rummel, ABGB 3 Vor § 1431 Rz 15; Mader in Schwimann / Kodek, ABGB 4 
Vor §§ 1431 ff Rz 33; Rabl / Riedler, Schuldrecht BT 6 Rz 15 / 42. Siehe auch F. Bydlinski 
in Klang, ABGB 2 IV / 2, 310; Koziol, JBl 1977, 623.

1898 Vgl § 1403 ABGB.
1899 Siehe für das ABGB bereits HHB 289; §§ 787 Abs 1, 788 BGB; Art 467 Abs 1 OR.

Annahme der Anweisung
Schuldrechtliche Wirkungen
IV.
D.
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1.  Begründung einer selbständigen abstrakten Forderung

a.	 	Eigene	Forderung

Einer Anweisung liegen Grundverhältnisse zwischen Anweisender und 
Angewiesener ( Deckungsverhältnis ) auf der einen sowie zwischen An-
weisender und Anweisungsempfänger ( Valutaverhältnis ) auf der an-
deren Seite zugrunde. Zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger wird von Einlösungsverhältnis gesprochen, freilich ohne dass 
zwischen den Genannten eine eigene Rechtsbeziehung bestünde.1900 Le-
diglich die reale Zuwendung soll auf Basis der Anweisung zwischen An-
gewiesener und Anweisungsempfänger erfolgen. Wie im Rahmen des 
Kapitels zur nicht angenommenen Anweisung bereits herausgearbeitet 
wurde, erfolgt diese reale Zuwendung zwischen anderen Personen als 
den Parteien der Grundverhältnisse; 1901 sie findet direkt zwischen An-
gewiesener und Anweisungsempfänger statt, ohne dass dafür zwischen 
diesen ein eigener Rechtsgrund gegeben ist.1902 Der Anweisungsemp-
fänger kann die Angewiesene nur entsprechend der ihm eingeräumten 
Einhebungsermächtigung zur Erbringung der anweisungsgemäßen Zu-
wendung an ihn auffordern. Ein gegenüber der Angewiesenen durch-
setzbares Forderungsrecht hat er hingegen nicht.1903

Die Anweisung selbst schafft also kein Schuldverhältnis zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger. Ein solches entsteht erst, 
wenn die Angewiesene die Anweisung gegenüber dem Anweisungsemp-
fänger annimmt.1904 Mit diesem Anweisungsakzept verpflichtet sich die 
Angewiesene dem Anweisungsempfänger gegenüber dazu, diesem die 
anweisungsgemäße Zuwendung zu erbringen. Das Akzept der Angewie-
senen bildet sodann einen selbständigen Verpflichtungsgrund.1905

1900 Ehrenzweig, System II / 1 2 288.
1901 Siehe dazu oben III.G.1.b ).
1902 Siehe von Tuhr, Deutsches Bürgerliches Recht AT II / 2, 94. Zum abweichenden An-

satz im schweizerischen Recht, wo von einem Rechtsgrund die Rede ist siehe oben 
III.G.1.b ) bei Fn 1242.

1903 Dies ergibt sich für das österreichische Recht bereits aus § 1400 S 2 ABGB, gilt aber 
auch für das deutsche und schweizerische Recht ( vgl § 784 BGB, Art 468 Abs 1 OR ). 
So bereits Planck / Landois, BGB 4 § 783 Anm 3c; Oser / Schönenberger, Zürcher Kom-
mentar Art 468 OR Rz 1.

1904 Mangels eines vorab bestehenden Schuldverhältnisses zwischen Angewiesener und 
Anweisungsempfänger stellt das Akzept somit auch kein Anerkenntnis dar. Siehe 
Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1402 Rz 2; Neumayr in KBB 6 § 1402 Rz 2.

1905 Vgl Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 468 OR Rz 2. Siehe auch OGH 
3 Ob 653  /  52, SZ 25 / 264.
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b.	 	Abstraktheit	der	Forderung

Nach den Vorstellungen der Gesetzesverfasser sollte es sich beim Ak-
zept um ein von den Grundverhältnissen unabhängiges » abstraktes Ver-
sprechen « handeln.1906 Unter einem abstrakten Versprechen ist jeden-
falls ein solches zu verstehen, das den Rechtsgrund, auf dem es beruht, 
bzw seinen unmittelbaren Zweck nicht zum Ausdruck bringt und daher 
in seiner Existenz und Wirkung von diesem Rechtsgrund unabhängig 
ist.1907 Dies ist bei der Annahme der Anweisung der Fall, denn die An-
gewiesene verpflichtet sich durch die Annahme der Anweisung zur Er-
bringung der in der Anweisung genannten Zuwendung, ohne dass der 
Anweisung ein Rechtsgrund für diese Zuwendung zu entnehmen ist.1908 
Dementsprechend heißt es in den Motiven zum BGB,1909 der Entwurf 
erkläre die dem Anweisungsempfänger gegenüber ausgesprochene An-
nahme der Anweisung, auch wenn sie die ihr zugrunde liegende mate-
rielle causa nicht angebe und von ihr abstrahiere, für verbindlich und 
bestimme ferner, dass in der einfachen Annahmeerklärung stets ein 
abstraktes Schuldversprechen zu finden sei.

Bezug genommen wird dabei auf § 607 des ersten Entwurfes, der 
zunächst ausspricht, dass die Angewiesene dem Anweisungsempfän-
ger aufgrund des Akzepts zur Bewirkung der Leistung verpflichtet ist 
und dann die Einwendungen einschränkt. Damit wird zum einen die 
gemeinrechtlich umstrittene  1910 Zulässigkeit eines verbindlichen, vom 
Grundverhältnis abstrahierenden Anweisungsakzepts bestätigt und 
zum anderen durch Einschränkung der Einwendungsmöglichkeiten 
die Abstraktheit näher bestimmt. In vergleichbarer Weise und in aus-
drücklicher Anknüpfung an § 784 BGB betonen auch die Materialien 

1906 AA Pisko, Lehrbuch 317 f, der annimmt, die Anweisung selbst stelle die causa des 
Akzepts dar, weshalb es sich nicht um ein abstraktes Versprechen handle. Vgl auch 
Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 175 f.

1907 Schey, Obligationsverhältnisse 166 f; von Tuhr, Deutsches Bürgerliches Recht AT II / 2, 
112 f; Koziol, GS Gschnitzer 233 ff; Stadler, Abstraktion 15.

1908 von Tuhr, Deutsches Bürgerliches Recht AT II / 2, 135. Demgegenüber wurde in der 
älteren Literatur mitunter angenommen, die Anweisung bilde den Rechtsgrund, 
die causa, des Akzepts. So Pisko, Lehrbuch 317 f. Zum schweizerischen Recht siehe 
oben III.G.1.b ) bei Fn 1240.

1909 Mugdan, Materialien II 313.
1910 Siehe Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. 

Anweisung § 226, 11.
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zur dritten Teilnovelle  1911, es entspringe aus der Annahme ein von den 
inneren Beziehungen beider Teile zur Anweisenden völlig abgelöstes 
Schuldverhältnis. Die Angewiesene könne darum keine Einwendun-
gen aus ihrem Verhältnis zur Anweisenden erheben. Die Annahme der 
Anweisung gegenüber dem Empfänger sei daher ein von dem Verspre-
chensgrund gänzlich unabhängiger bindender Akt, ein abstraktes Ver-
sprechen.1912

Entscheidend für die Abstraktheit des Versprechens erscheint in 
beiden Rechtsordnungen die Unabhängigkeit des Versprechens von 
den Grundverhältnissen. Da nun aber zwischen Angewiesener und 
Anweisungsempfänger kein eigener Rechtsgrund besteht, sondern 
nur eine bloß indirekt durch die Grundverhältnisse gerechtfertigte re-
ale Zuwendung erfolgen soll,1913 bewirkt die Abstraktion vom Rechts-
grund beim Akzept automatisch auch die Unabhängigkeit der Akzept-
verpflichtung von den Grundverhältnissen.1914 Mitunter ist in diesem 
Zusammenhang von einer gesteigerten Abstraktheit des Akzepts die 
Rede.1915 Teilweise wird auch von der Nicht-Akzessorietät der Akzept-
forderung gesprochen.1916 Geht man freilich davon aus, dass Akzesso-
rietät Abhängigkeit eines Rechts von einem anderen Rechtsverhältnis 
bedeutet, bei dem es sich gerade nicht um den Rechtsgrund des ak-
zessorischen Rechts handelt,1917 erscheint es präziser, hier beim Begriff 
der Abstraktheit zu bleiben. Diese hat eben im Dreiecksverhältnis der 

1911 EBRV 154.
1912 EBRV 154. Siehe auch OGH 5 Ob 646  /  76, QuHGZ 1977 H 1–2 / 149; 9 Ob 102  /  06 z, JBl 

2007, 455 mit Anm von Dullinger.
1913 Zwischen diesen ist überhaupt kein Rechtsgrund vorhanden, sodass eine Recht-

fertigung der Akzeptverpflichtung nicht zwischen Angewiesener und Anweisungs-
empfänger gefunden werden kann. Weder bestand vor der Anweisung eine Rechts-
beziehung zwischen den genannten Personen, noch wird eine solche durch die 
Anweisung begründet, da diese lediglich im jeweiligen Grundverhältnis eine Er-
mächtigung zur Leistung bzw Empfangnahme im Wege des Einlösungsverhältnis-
ses enthält. AA Pisko, Lehrbuch 317 f.

1914 Siehe dazu noch näher unten IV.D.2.b ). Zum abweichenden Ansatz Spielbüchlers, 
dem zufolge auch bei der akzeptierten Anweisung lediglich der Mangel eines der 
beiden Grundverhältnisse überbrückt werden kann, siehe unten IV.E.6.b ) beim 
Doppelmangel.

1915 Vgl etwa die Motive zum BGB, Mugdan, Materialien II 313; von Tuhr, JheringsJB 48 
( 1904 ) 50. Siehe auch Schnauder, Leistungskondiktion 72 f mit zahlreichen Nachwei-
sen; Meder, FS Huwiler 455. Zum österreichischen Recht Koziol, GS Gschnitzer 233 ff.

1916 Hueck / Canaris, Recht der Wertpapiere § 4 V 2; vgl auch Schnauder, Leistungskon-
diktion 75 f.

1917 Stadler, Abstraktion 19.
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Anweisung die besondere Konsequenz, die aus dem Akzept entste-
hende Forderung auch von den Grundverhältnissen zu lösen.1918 Aus 
der Unabhängigkeit der Akzeptforderung vom Rechtsgrund der im Ein-
lösungsverhältnis geplanten Zuwendung in Kombination mit der in 
der Anweisungssituation daraus folgenden Unabhängigkeit von den 
Grundverhältnissen ergibt sich sodann die Selbständigkeit des durch 
das Akzept begründeten Schuldverhältnisses.

Dies wird in der Marginalrubrik zu den Motiven zum BGB durch 
die Bezeichnung » selbständiges Schuldverhältnis « auch entsprechend 
zum Ausdruck gebracht.1919 Von besonderem Interesse war dabei für 
die Redaktoren die Unabhängigkeit vom Deckungsverhältnis,1920 da der 
Anweisungsempfänger die der Annahmeerklärung zugrunde liegende 
materielle causa nicht einmal kennen müsse,1921 während sich die Un-
abhängigkeit vom Valutaverhältnis schon allein daraus ableiten lasse, 
dass die Angewiesene nicht Partnerin des Valutaverhältnisses sei und 
sich auf dieses daher nicht berufen könne.1922

Das schweizerische OR bzw die Materialien dazu verweisen zwar 
nicht ausdrücklich darauf, dass es sich bei der Verpflichtung der Ange-
wiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger aufgrund des Akzepts 
um ein abstraktes Versprechen handelt, doch übernimmt das OR im 
Wesentlichen die Textierung des Dresdener Entwurfes, in dessen Pro-
tokollen ebenfalls auf eine Verpflichtung trotz Fehlens einer causa de-
bendi hingewiesen und sogleich auch die Unzulässigkeit von Einreden 
aus dem Deckungsverhältnis betont wird.1923 Gerade diese Einschrän-
kung ist im OR, im Gegensatz zu BGB und ABGB, auch im Text des 
Art 468 Abs 1 erhalten geblieben, wo es heißt, die Angewiesene könne 
dem Anweisungsempfänger » nur solche Einreden entgegensetzen, die 
sich aus ihrem persönlichen Verhältnisse oder aus dem Inhalte der An-
weisung selbst ergeben, nicht aber solche aus seinem Verhältnisse zum 
Anweisenden «.

Die Verfasser des BGB hielten einen derartigen ausdrücklichen Hin-
weis auf die Unzulässigkeit von Einreden aus dem Grundverhältnis hin-

1918 von Tuhr, Deutsches Bürgerliches Recht AT II / 2, 135 f.
1919 Mugdan, Materialien II 313.
1920 Vgl EBRV 154.
1921 Mugdan, Materialien II 313.
1922 Dresdener Protokolle IV 2560.
1923 Dresdener Protokolle IV 2551.
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gegen für überflüssig.1924 Sei nämlich durch die Annahme seitens des 
Assignaten ein selbständiges Schuldverhältnis zwischen diesem und 
dem Assignatar begründet worden, vermöge dessen der Assignat ver-
pflichtet sei, dem Assignatar dasjenige zu leisten, wozu er durch die 
Anweisung aufgefordert sei, so folge hieraus von selbst, dass der aus 
jenem Schuldverhältnis in Anspruch genommene Assignat dem Assig-
natar nur solche Einwendungen entgegensetzen könne, welche sich auf 
jenes Schuldverhältnis bezögen oder dem Assignaten sonst unmittelbar 
gegen den Assignatar zustünden.1925

Dieses Argument wird auch in der aktuellen Lehre zur Untermaue-
rung des Einwendungsausschlusses herangezogen 1926 und betont, aus 
einem fremden Schuldverhältnis könne eine Einwendung eben nicht 
abgeleitet werden. Voraussetzung dafür ist freilich die selbständige Ge-
staltung des aus dem Akzept hervorkommenden Schuldverhältnisses, 
die für die Gesetzesverfasser gerade nicht selbstverständlich war. Viel-
mehr war die Einschränkung der zulässigen Einreden ein maßgebli-
cher Aspekt zu Konstituierung eines selbständigen Schuldverhältnisses 
zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger. Dementsprechend 
besteht die Bedeutung des Einwendungsausschlusses in § 1402 ABGB, 
§ 784 BGB und Art 468 OR darin, eine Miteinbeziehung der Grundver-
hältnisse jedenfalls auszuschließen 1927 und damit die Selbständigkeit 
des durch Akzept begründeten Schuldverhältnisses zu festigen.

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass das Akzept ein ver-
bindliches Schuldversprechen darstellt, obwohl aus diesem der Rechts-
grund der versprochenen Zuwendung nicht ersichtlich wird. Dieser liegt 
auch nicht zwischen der Angewiesenen und dem Anweisungsempfän-
ger, sondern in den Grundverhältnissen. Da es für die Verpflichtung der 
Angewiesenen aber eben nicht auf den Rechtsgrund der Zuwendung 
ankommen soll, scheidet zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger ein Rückgriff auf die Grundverhältnisse aus. Ein solcher wird 
dementsprechend in allen drei Rechtsordnungen ausgeschlossen. Zu-
lässig sind somit nur Einwendungen, die unabhängig vom Rechtsgrund  
 

1924 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 226, 13.

1925 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 226, 12.

1926 Hueck / Canaris § 4 V 2; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 II 1.
1927 Vgl Hueck / Canaris § 4 V 2.
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mit der abstrakten Verpflichtung zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger in Zusammenhang stehen.1928

c.	 	Abweichender	Ansatz	Spielbüchlers

Anders sieht dies freilich Spielbüchler, der für das österreichische Recht 
ein engeres Verständnis der Abstraktion vertritt. Er erklärt die Annahme 
einer Anweisung, indem er sie mit einem Vertrag zugunsten des Anwei-
sungsempfängers ( im Deckungsverhältnis ) und dessen Anerkennung 
gegenüber dem Anweisungsempfänger ( im Einlösungsverhältnis ) ver-
gleicht.1929 Aufgrund dieser Anerkennung könne sich die Angewiesene 
der Verpflichtung aus dem Deckungsverhältnis nicht mehr entziehen, 
da allfällige Mängel desselben durch die Anerkennung geheilt seien.1930 
Allerdings setze die in der Annahme liegende Anerkennung, wenn sie 
als Anerkennung zum Tragen kommen solle, ein gültiges Valutaverhält-
nis voraus. Die Angewiesene interessiere sich zwar nicht für das Valu-
taverhältnis, erkläre die Annahme aber nur im Interesse des Zuwen-
dungsempfängers. Dieses Interesse sei nicht abstrakt, sondern nur aus 
dem Valutaverhältnis ableitbar, weshalb die Gültigkeit des Valutaver-
hältnisses erforderlich sei, um die Ungültigkeit des Deckungsverhält-
nisses zu überbrücken. Im Ergebnis geht Spielbüchler somit davon aus, 
dass auch bei der akzeptierten Anweisung zumindest eines der Grund-
verhältnisse gültig sein muss.1931 Der Mangel beider Grundverhältnisse 
entziehe der Annahme hingegen jede Wirkung.1932 Zu einem vergleich-
baren Ergebnis gelangt Spielbüchler für den Fall, dass das Valutaverhält-
nis nicht auf den Erwerb eines dinglichen Rechts, sondern nur auf die 
Begründung einer obligatorischen Rechtsbeziehung gerichtet ist und 
zugleich ein Deckungsmangel vorliegt.1933 Dann nämlich fehle es wie 
beim Doppelmangel an einem rechtfertigenden Interesse des Anwei-
sungsempfängers an der Verpflichtung der Angewiesenen.1934

1928 Unterliegt doch das abstrakte Schuldverhältnis zwischen Angewiesener und An-
weisungsempfänger, wie bereits die Materialien zum BGB ( Mugdan, Materialien 
II 314 ) betonen, den allgemeinen Regeln.

1929 Spielbüchler, Schuldverhältnis 46.
1930 Spielbüchler, Schuldverhältnis 47 ff.
1931 Zum Doppelmangel siehe näher unten IV.E.6.b ).
1932 Spielbüchler, Schuldverhältnis 47 ff; derselbe, JBl 2001, 38 ff; derselbe in Klang, ABGB 3 

§ 1402 Rz 2.
1933 Spielbüchler, JBl 2003, 825 ff.
1934 Spielbüchler, JBl 2003, 836 f.
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Ergänzt wird die Argumentation durch den Hinweis auf das dem ös-
terreichischen Recht zugrunde liegende Kausalitätsprinzip.1935 Aus die-
sem schließt Spielbüchler, die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung 
solle grundsätzlich parallel zur sachenrechtlichen Vindikation laufen. 
Da es im Regelfall der Leistung einer eigenen Sache zum Durchgriff von 
der Angewiesenen auf den Anweisungsempfänger im Wege der Vindika-
tion komme, müsse dieser der Durchgriff auch bereicherungsrechtlich 
gewährt werden und zwar selbst dann, wenn im Einzelfall kein dingli-
ches Recht gegeben sei, da hier lediglich eine bereits geschehene Leis-
tung rückgängig gemacht werden müsse.1936 Spielbüchler kommt somit 
zu einem erweiterten Leistungsbegriff: Obwohl die Angewiesene ihren 
Zweck primär gegenüber der Anweisenden verfolge, stelle die Angewie-
sene ihre Leistung doch auch in den Dienst des Valutaverhältnisses, 
sodass die Angewiesene im Falle der Ungültigkeit des Deckungsverhält-
nisses auf diesen erweiterten Leistungszweck zurückgreifen und bei 
ebenfalls ungültigem Valutaverhältnis direkt vom Anweisungsempfän-
ger kondizieren könne.1937

Auch wenn das von Spielbüchler entwickelte Konzept in sich schlüs-
sig erscheint, so ist ihm doch nicht zuzustimmen, da das von ihm vor-
gezeichnete System eben nicht dem hinter der Anweisung stehenden 
Konzept einer abstrakten Verpflichtung entspricht, wie sie der Gesetz-
geber im Rahmen der dritten Teilnovelle in § 1402 ABGB normiert hat. 
§ 1402 ABGB spricht von einer selbständigen Verpflichtung der Ange-
wiesenen und beschränkt die zulässigen Einwendungen, sodass insbe-
sondere nicht auf die Grundverhältnisse zurückgegriffen werden kann. 
Dies wird auch in den Materialien zum österreichischen Recht klar her-
vorgehoben, die in diesem Zusammenhang betonen, aus der Annahme 
entspringe ein von den inneren Beziehungen beider Teile zum Anwei-
senden völlig abgelöstes und damit abstraktes Versprechen.1938 Dasselbe 
ergibt sich auch deutlich aus den Vorarbeiten und Materialien der ent-
sprechenden Regelungen zum deutschen und schweizerischen Recht, 
auf die im Rahmen der dritten Teilnovelle Bezug genommen wird:  
 

1935 Spielbüchler, JBl 2001, 38 ff. Siehe auch schon derselbe, Schuldverhältnis 244 ff.
1936 Spielbüchler, JBl 2001, 42.
1937 Spielbüchler, Schuldverhältnis 248; derselbe, JBl 2001, 47 f. Diesem folgend Kerschner, 

JBl 2013, 411 ff; derselbe in Klang, ABGB 3 Vor §§ 1431–1437 Rz 44, § 1431 Rz 22; Holzner 
in Klang, ABGB 3 § 380 Rz 1; vgl auch denselben, JBl 2020, 713 ff.

1938 EBRV 154.
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Durch die Annahme der Anweisung soll eine von den Grundverhältnis-
sen unabhängige Verpflichtung geschaffen werden.1939 Die Unabhängig-
keit der Forderung vom Valutaverhältnis wurde dabei von vorne herein 
als selbstverständlich betrachtet, da es sich bei diesem um ein für die 
Angewiesene fremdes Rechtsverhältnis handelt,1940 aber auch eine Beru-
fung auf das Deckungsverhältnis wurde der Angewiesenen verwehrt. Es 
kann daher nicht überzeugen, wenn Spielbüchler die Akzeptforderung 
alternativ von einem der beiden Grundverhältnisse abhängig macht 
bzw dafür Anforderungen an die Natur des Valutaverhältnisses ( als auf 
die Begründung dinglicher Rechte gerichtet ) stellt.1941

Zudem vermag auch der Verweis auf das Kausalitätsprinzip nicht 
zu überzeugen. Wiederum ist nämlich darauf hinzuweisen, dass es bei 
der Normierung der Anweisung genau darum ging, die Zuwendung 
zwischen der Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger – auch 
bereicherungsrechtlich – unabhängig von den Grundverhältnissen zu 
gestalten.1942 Hinzuweisen ist schließlich noch darauf, dass gerade im 
für die Anweisung höchst bedeutsamen Bereich bargeldloser Zahlungs-
vorgänge die Vindikation ohnedies keine Rolle spielt.1943

Es hat somit auch für das österreichische Recht bei der völligen Lö-
sung der Akzeptforderung von den Grundverhältnissen zu bleiben. Dies 
deckt sich mit dem oben herausgearbeiteten Zweck der Absicherung 
der anweisungsgemäßen Zuwendung für den Anweisungsempfänger. 
Die Anweisung selbst soll eine verkürzte Abwicklung der Grundverhält- 
 

1939 Siehe dazu näher oben IV.D.1.b ).
1940 Dresdener Protokolle IV 2560.
1941 Zu den sachenrechtlichen Konsequenzen im Falle bloß eines auf die Begründung 

dinglicher Rechte gerichteten Grundverhältnisses siehe bereits oben III.I.2.c ) ( iii ), 
sowie unten IV.F.

1942 Weisen doch bereits die EBRV 154 darauf hin, dass » Mängel des Rechtsgrundes 
nicht dauernd durch die Form der Anweisung verdeckt und verwischt, sondern 
schließlich doch zur Geltung gebracht werden können «, da » die abstrakte Obliga-
tion des Angewiesenen durch die nicht abstrakte gegen den Anweisenden gedeckt « 
sei. Eine direkte Kondiktion zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger 
scheidet also aufgrund der Abstraktheit der Verpflichtung aus, doch kommt eine 
solche in den Grundverhältnissen sehr wohl in Frage. Siehe weiters Kübel, Teilent-
wurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 227, 14, 
der dies allgemein also nicht nur für den Entwurf, sondern auch für die damaligen 
neueren Gesetzgebungen und Entwürfe festhält.

1943 Zur Frage, was sachenrechtlich bei der angenommenen Anweisung zu gelten hat 
und zum Ansatz Spielbüchlers, der die Qualifikation der Anweisung als sachen-
rechtlichen Erwerbstitel ablehnt siehe unten IV.F.
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nisse durch Erbringung der realen Zuwendung im Einlösungsverhält-
nis mit Wirkung für die Grundverhältnisse herbeiführen. Eine solche 
könnte das Akzept nicht hinreichend sichern, wenn es bloß einen von 
den Grundverhältnissen abhängigen Anspruch böte und sich der An-
weisungsempfänger wiederum Einwendungen aus den Grundverhält-
nissen entgegenhalten lassen müsste.

2.  Abstraktheit der Akzeptforderung

a.	 	Völlige	Abstraktheit	zwischen	Angewiesener		
und	Anweisungsempfänger

Im Zusammenhang mit abstrakten Verpflichtungen kann zwischen 
völlig abstrakten und gemindert abstrakten Verpflichtungen unter-
schieden werden: 1944 Während bei ersteren der Rechtsgrund der Ver-
pflichtung keine Rolle spielt, kann bei letzteren zwar ohne Angabe des 
Rechtsgrundes aus dem abstrakten Versprechen geklagt werden, dem 
Schuldner bleiben aber die Bereicherungseinreden aus dem Grund-
verhältnis erhalten.1945 Da es beim Anweisungsakzept zwischen Ange-
wiesener und Anweisungsempfänger, also den Parteien des abstrakten 
Versprechens, nicht auf die in den Grundverhältnissen liegenden ma-
teriellen Rechtsgründe der Zuwendung ankommt, kann hier zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger von einem völlig abstrakten 
Versprechen gesprochen werden.1946

Wie bereits in den Materialien zur dritten Teilnovelle festgehalten 
wird, ist eine derartige völlige Abstraktheit im Falle der dreipersonalen 
Anweisung deshalb unbedenklich, weil die abstrakte Verpflichtung der 
Angewiesenen durch die nicht abstrakte gegen die Anweisende gedeckt 
ist, sodass Mängel des Rechtsgrundes nicht dauernd durch die Form 
der Anweisung verdeckt werden können.1947 Die völlige Abstraktheit be-
zieht sich nämlich lediglich auf die Beziehung zwischen Angewiesener 
und Anweisungsempfänger. Da der Angewiesenen trotz der gegenüber 
dem Anweisungsempfänger völlig von den Grundverhältnissen gelös-
ten Verpflichtung die Möglichkeit bleibt, gegenüber der Anweisenden 

1944 Siehe dazu näher Koziol, GS Gschnitzer 233 ff.
1945 Koziol, GS Gschnitzer 241.
1946 In diesem Sinne Koziol, GS Gschnitzer 243 f.
1947 EBRV 154. In diesem Sinne bereits Vorschlag Schey 18 Fn 66.
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auf das Deckungsverhältnis zurückzugreifen, ist die völlige Abstrakt-
heit hier weniger problematisch.1948 Aufgrund dieser Möglichkeit eines 
Rückgriffs auf den Rechtsgrund im jeweiligen Grundverhältnis wird 
eine abstrakte Verpflichtung vom Gesetzgeber der dritten Teilnovelle – 
obwohl sie für das ABGB sonst abgelehnt wurde – bei der Anweisung 
zugelassen.1949

Im Ergebnis wird somit einerseits für den Anweisungsempfänger 
eine Sicherung der anweisungsgemäßen Zuwendungserbringung er-
reicht, indem ihm ein von den Grundverhältnissen unabhängiger An-
spruch gegenüber der Angewiesenen eingeräumt wird. Andererseits 
werden aber auch die Interessen der beiden weiteren am Dreieck betei-
ligten Personen, also der Angewiesenen und der Anweisenden, gewahrt, 
indem sie Einwendungen aus dem jeweiligen Grundverhältnis in die-
sem geltend machen können. Mängel in den Grundverhältnissen fin-
den daher sehr wohl Berücksichtigung. Allerdings eben nicht zwischen 
der Angewiesenen als aus dem Akzept abstrakt verpflichteter und dem 
Anweisungsempfänger als aus dem Akzept begünstigter Person, son-
dern nur direkt im jeweiligen Grundverhältnis. Zu Recht hebt daher be-
reits von Tuhr   1950 zur akzeptierten Anweisung hervor, im Ergebnis finde 
bei Mängeln in den Kausalverhältnissen die unvermeidliche Auseinan-
dersetzung nicht zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger 
statt, sondern werde an die Personenpaare verwiesen, zwischen denen 
der Fehler entstanden sei, und die daher am besten in der Lage seien, 
diesen Streit auszufechten. Durch das Akzept werde ein Prozess somit 
nicht vermieden, sondern vielmehr an die richtige Stelle geschoben.1951

Die Abstraktheit des Anweisungsakzepts fördert somit die Abwick-
lung, indem sie allfällige Streitigkeiten aus dem Einlösungsverhältnis 
heraushält. Die Mängel werden freilich nicht übergangen, sondern de-
ren Klärung vielmehr den Grundverhältnissen vorbehalten.

b.	 	Abstraktheit	des	Anweisungsakzepts	im	deutschen	Recht

Zum deutschen Recht findet die Diskussion zur Natur der Anweisungs-
abstraktheit im Zusammenhang mit der Abgrenzung zwischen § 784 

1948 Koziol, GS Gschnitzer 243. Vgl auch EBRV 154.
1949 Vorschlag Schey 18 Fn 66.
1950 JheringsJB 48 ( 1904 ) 54 f.
1951 von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 55.
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BGB und § 780 BGB statt. Bereits von Tuhr   1952 erläutert den Unterschied 
zwischen den beiden Bestimmungen: Da nach § 784 BGB Einwendungen 
aus den Grundverhältnissen ausgeschlossen seien, die Verpflichtung der 
Angewiesenen aber ihren Grund in diesen beiden Kausalverhältnissen 
habe, während ein unmittelbares Kausalverhältnis zwischen Angewiese-
ner und Anweisungsempfänger nicht bestehe, sei die Verpflichtung aus 
einer akzeptierten Anweisung noch in einem höheren Maße abstrakt als 
ein Schuldversprechen des § 780 BGB, bei dem eine Kausalbeziehung 
zwischen Gläubiger und Schuldner zwar nicht im Versprechen hervor-
trete, aber immerhin existiere und auf dem Umweg der condictio ( also 
des Bereicherungsrechts ) zur Geltung kommen könne.1953

Dieser Unterschied wurde auch von den Gesetzesverfassern durch-
aus gesehen. So weisen etwa bereits die Motive darauf hin, die Ver-
pflichtung aus dem Akzept sei strenger als im Falle eines einfachen ab-
strakten Schuldversprechens, und gehen somit von unterschiedlichen 
Ausgangspositionen für § 780 BGB und § 784 BGB aus.1954 Die zweite 
Kommission gibt sich zurückhaltender: 1955 Im Rahmen der Diskussion 
der Einschränkung der Anweisung und damit des Akzepts iSd heutigen 
§ 784 BGB auf Geld, Wertpapiere und vertretbare Sachen wurde gegen 
die mit dem Schutz der » minder geschäftskundigen Kreise « begrün-
dete Einschränkung vorgebracht, das Ergebnis einer von den beiden 
Grundverhältnissen unabhängigen Verpflichtung könne ohnedies auch 
im Wege des § 683 des Entwurfs ( des späteren § 780 BGB ) erreicht wer-
den, indem in einer besonderen Urkunde ein Versprechen abgegeben 
werde, bei dem nicht auf das Deckungsverhältnis zurückgegriffen wer-
den könne.1956 Dem entgegnete die Kommission, die sich für die Ein-
schränkung entschied, Folgendes:

» Daß die im Gesetze verbotenen Anweisungen wenigstens in ihren 
materiellen Folgen auf dem Umwege des § 683 herbeigeführt werden 
könnten, wie behauptet sei, schließe den Werth und die Wirksamkeit 
der beantragten Einschränkungen noch nicht aus. Abgesehen davon, 
daß sich mindestens darüber streiten lasse, ob nicht die Annahme 
der Anweisung dem Schuldner, wie auch die Mot. 2 S 560 annehmen, 

1952 JheringsJB 48 ( 1904 ) 50. Vgl weiters derselbe, Abstrakte Schuldverträge 7.
1953 von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 50.
1954 Mugdan, Materialien II 313.
1955 Mugdan, Materialien II 960 f.
1956 Mugdan, Materialien II 960.
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eine strengere Verpflichtung auferlege wie im Falle des einfachen ab-
strakten Schuldversprechens, werde jedenfalls dem Schuldner durch 
Ausstellung eines besonderen Schuldversprechens die von ihm über-
nommene Verpflichtung in klarerer Weise zum Bewußtsein gebracht 
als durch die Ertheilung des Annahmevermerks auf der Anweisungs-
urkunde «.1957

Auf Basis dieser Stelle ist davon auszugehen, dass auch die zweite Kom-
mission von einem grundsätzlichen Unterschied zwischen § 784 BGB 
und § 780 BGB ausging. Offen bleibt hingegen, ob in den Augen der 
zweiten Kommission die Begründung einer von beiden Grundverhält-
nissen unabhängigen Verpflichtung auch im Wege des § 780 BGB mög-
lich war, sprach sie doch von einer bloß behaupteten Möglichkeit und 
wies zudem auf die Auffassung der ersten Kommission hin, der zufolge 
bei § 784 BGB im Gegensatz zu § 780 BGB eine Unabhängigkeit von den 
Grundverhältnissen eintrat.

Dennoch wurde die oben zitierte Stelle aus den Motiven in der Folge 
von Rümelin zur Begründung der Möglichkeit einer von beiden Grund-
verhältnissen unabhängigen Verpflichtung im Wege des § 780 BGB in 
Fällen herangezogen,1958 in denen § 784 BGB nach dem engen Wortlaut 
nicht anwendbar ist, da die fragliche Anweisung keine BGB-Anweisung 
iSd §§ 783 ff BGB darstellt. Sein Ansatz, wonach bei den sogenannten 
Anweisungen im weiteren Sinne die abstrakte Verpflichtung der Ange-
wiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger auf § 780 BGB beruht, 
konnte sich in der Folge durchsetzen.1959 Es wird somit die Anwend-
barkeit des § 784 BGB abgelehnt, da die strengen Formalvorausset-
zungen nicht erfüllt seien 1960 und stattdessen an das abstrakte Schuld-
versprechen des § 780 BGB angeknüpft.1961 Die heute hM nimmt sogar  
 

1957 Mugdan, Materialien II 961.
1958 Rümelin, AcP 97 ( 1905 ) 266.
1959 Siehe etwa Pezold, Anweisung 50 f; Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 150 f, 160; Meyer-Cording, 

Banküberweisung 34 bei Fn 10, 41 bei Fn 4. Eine ausführliche Darstellung der Ent-
wicklung des Meinungsstandes bietet Meder, FS Huwiler 450 ff, 460 f. Vgl auch 
Blissenbach, Giroüberweisung 99 ff; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 38; derselbe, 
FS Bamberger 278 ff.

1960 Vgl bereits Rümelin, AcP 97 ( 1905 ) 266. Vgl auch Salomon, Einfluß 13 ff.
1961 Siehe auch Meder, FS Huwiler 467. Dieser weist zu Recht darauf hin, dass es sich 

dabei an sich um einen vergleichsweise harmlosen, im Rahmen der historischen 
Analyse leicht zu klärenden Umstand handelt, der durch die Anknüpfung an § 780 
BGB weitreichende Konsequenzen bekommen hat.
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allgemein an, dass es sich beim Anweisungsakzept um ein abstraktes 
Schuldversprechen im Sinne des § 780 BGB handelt.1962

Dagegen wurde eingewendet, zwischen dem Akzept nach § 784 BGB 
und einem abstrakten Schuldversprechen bestehe eine kategorische 
Differenz: 1963 § 780 BGB knüpfe an ein zweipersonales Verhältnis an und 
ein darauf beruhendes Versprechen sei sowohl kondizierbar als auch 
Einwendungen aus dem Grundverhältnis ausgesetzt, sodass sich die für 
die Sicherung des Anweisungsempfängers notwendige Unabhängigkeit 
des Anspruchs von den Grundverhältnissen nur über § 784 BGB errei-
chen lasse.1964 Dieser solle daher im Falle der Anweisung im weiteren 
Sinne analoge Anwendung finden; der Schutzzweck der Einschränkung 
des § 784 Abs 2 BGB greife jedenfalls im modernen Zahlungsverkehr 
nicht ein, da regelmäßig Kreditinstitute angewiesen würden, die dieses 
Schutzes nicht bedürften.1965

Der an eine analoge Anwendung des § 784 BGB anknüpfende Ansatz 
erscheint insoweit überzeugender, als § 784 BGB speziell für die in der 
Anweisungssituation gegebene Dreiecksbeziehung geschaffen wurde. 
Er ist auf die Struktur der Anweisung abgestimmt, die von der Einhal-
tung der Formalerfordernisse der §§ 783 ff BGB unabhängig ist. Zwar 
hat der Gesetzgeber die Möglichkeit eines Anweisungsakzepts aufgrund 
der mit einem abstrakten Versprechen für unerfahrene Verkehrsteil-
nehmer verbundenen Gefahren bewusst eingeschränkt, doch spricht 
das dann nicht gegen eine analoge Anwendung des § 784 BGB auf An-
weisungen im weiteren Sinne, wenn der mit der Einschränkung verbun-
dene Normzweck entsprechend berücksichtigt wird. Das Akzept vermag 
daher auch bei nicht den §§ 783 ff BGB entsprechenden Anweisungen 
die für die Absicherung des Anweisungsempfängers erforderliche, von 

1962 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 6; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 19; Stau-
dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 9; vgl auch Larenz / Canaris, Schuldrecht 
II / 2 13 § 62 II 1. Kritisch dazu bereits Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff 
Anm 20.

1963 Schnauder, Leistungskondiktion 71 ff; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 783 Rz 39; derselbe, 
FS Bamberger 280; Meder, FS Huwiler 455. Blissenbach, Giroüberweisung 102 ff.

1964 Meder, FS Huwiler 441 ff; Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 10 Fn 12; Schnauder, 
JZ 2009, 1099 f; Soergel / Schnauder, BGB 13 Vor §§ 783 ff Rz 13, § 783 Rz 39 f, § 784 Rz 7; 
derselbe, FS Bamberger 278 ff.

1965 Meder, FS Huwiler 465; Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 10 Fn 12; Soergel / Schnau-
der, BGB 13 § 784 Rz 3, betont, ob § 784 BGB analog angewendet werde oder bloß das 
in diesem zum Ausdruck kommende Strukturprinzip, sei nicht entscheidend.
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den Grundverhältnissen unabhängige Verpflichtung zu begründen,1966 
wenn der für die Einschränkung des Anwendungsbereiches des Akzepts 
maßgebliche Schutz » minder geschäftskundiger Kreise « nicht erforder-
lich ist. Letzteres wird angesichts der Tatsache, dass im Falle von Anwei-
sungen im weiteren Sinne regelmäßig Kreditinstitute angewiesen wer-
den, geradezu typischerweise der Fall sein.1967 § 784 BGB stellt ebenso 
wie § 780 BGB ein abstraktes Schuldversprechen dar, aber eben eines, 
das an die spezielle Ausgangssituation der Anweisung anknüpft. Zu-
dem war das Anweisungsakzept als abstraktes Schuldversprechen, wie 
sich aus den Materialien ergibt, bereits zu einem Zeitpunkt vorgesehen, 
als noch offen war, ob auch außerhalb der Anweisungssituation abs-
trakte Schuldversprechen zugelassen werden sollten.1968

Die hM erreicht freilich ein vergleichbares Ergebnis. Zwar lehnt sie 
die Heranziehung des § 784 BGB mangels Erfüllung der in den §§ 783 ff 
BGB vorgesehen Formalvorschriften ab, sie knüpft aber stattdessen an 
§ 780 BGB und damit an eine für eine zweipersonale Ausgangssitua-
tion geschaffene Regelung an, bei der typischerweise ein Rückgriff auf 
das Grundverhältnis zulässig ist. Da sich nun aber die Anweisung da-
durch auszeichnet, dass im Einlösungsverhältnis für die anweisungs-
gemäß zu erbringende Zuwendung kein eigener Rechtsgrund gegeben 
ist, kann in der Anweisungssituation im Ergebnis auch bei einem ab-
strakten Schuldversprechen nach § 780 BGB eine völlige Lösung von 
jeglichem Rechtsgrund erreicht werden: 1969 Einreden aus den Grundver-
hältnissen kommen als dem Versprechen zwischen Angewiesener und 
Anweisungsempfänger fremd nämlich nicht in Frage,1970 und auf einen 
Rechtsgrund zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger kann 
bereicherungsrechtlich nicht zurückgegriffen werden, da ein solcher 
nicht nur nicht besteht, sondern von vorne herein gar nicht zustande 

1966 So für die Giroüberweisung Blissenbach in jurisPR-BKR 6 / 2013, Anm 1 bei Fn 23; 
Blissenbach, Giroüberweisung 97 ff. Vgl auch Kümpel, NJW 1999, 319.

1967 Siehe dazu etwa Meder, FS Huwiler 441.
1968 Siehe Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 792, 618.
1969 Gerade diese Ablösung von jeglicher causa bei § 780 BGB ist es freilich, die von 

den Gegnern dieser Lösung als den allgemeinen Grundsätzen widersprechend 
kritisiert wird. Siehe insbesondere Meder, FS Huwiler 459, 467 f; vgl weiters die 
Nachweise oben Fn 1963.

1970 Hueck / Canaris § 4 V 2; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 II 1. Vgl auch Kübel, 
Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung 
§ 226, 12.
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kommen sollte.1971 Die Angewiesene kann sich daher – im Gegensatz zu 
den regulären Fällen abstrakter Schuldversprechen nach § 780 BGB – 
auf einen fehlenden Rechtsgrund zwischen ihr und dem Anweisungs-
empfänger nicht berufen.1972 Die auch bereicherungsrechtliche Lösung 
von jeglicher causa ergibt sich dann freilich nicht primär aus der Abs-
traktion des Versprechens vom Rechtsgrund, sondern vielmehr durch 
die spezielle Struktur der Anweisung. Sie ist wesentlich davon abhän-
gig, dass bereits auf Basis der Anweisung die reale Zuwendung im Ein-
lösungsverhältnis ohne eigenen Rechtsgrund erfolgt.

Entscheidend für die völlige Abstraktheit des Versprechens der An-
gewiesenen ist somit nicht, dass dieses Versprechen unabhängig von 
einem Rechtsgrund erfolgt, sondern, dass der anweisungsgemäßen Zu-
wendung und damit auch der Verpflichtung aus dem Akzept gar kein 
Rechtsgrund zugrunde liegen soll. Wer die Erbringung einer derartigen 
Zuwendung abstrakt verspricht, kann sich daher gegenüber dem Anwei-
sungsempfänger nicht auf Rechtsgrundmängel berufen.

Daraus ergeben sich freilich Konsequenzen für die Möglichkeit 
zwecks Erreichung einer § 784 BGB vergleichbaren Abstraktheit auf 
§ 780 BGB zurückzugreifen: Scheitert nämlich die Anweisung, etwa 
weil die Anweisende nicht voll geschäftsfähig ist, so kann mangels 
Gültigkeit der Ermächtigung die im Einlösungsverhältnis erbrachte 
reale Zuwendung nicht unabhängig von der Gültigkeit des Grundver-
hältnisses Wirkungen für die Anweisende entfalten. Hat sich nun die 
Angewiesene auf Basis von § 780 BGB von einem Rechtsgrund zwischen 
ihr und dem Anweisungsempfänger unabhängig zur Erbringung einer 
realen Zuwendung im Einlösungsverhältnis verpflichtet und fällt man-
gels Gültigkeit der Anweisung die Rechtfertigung für das Fehlen eines 
Rechtsgrundes zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger da-
hin, so kann sich die Angewiesene auf den fehlenden Rechtsgrund zwi-
schen ihr und dem Anweisungsempfänger berufen. Die Herbeiführung 
einer dem § 784 BGB entsprechenden völligen Abstraktheit zwischen  
 

1971 Vgl Siber, Schuldrecht 60; Ulmer, Recht der Wertpapiere 142 f; Staudinger / Lorenz, 
BGB ( 2007 ) § 812 Rz 56.

1972 Damit ist aber genau die von den Gesetzesverfassern angesprochene ( Mugdan, 
Materialien II 313 ) noch strengere Verpflichtung der Angewiesenen als beim ge-
wöhnlichen – weil nicht auf einer Anweisungssituation beruhenden – abstrakten 
Schuldversprechen gegeben, was dann wiederum eine verschärfte Schriftform er-
forderlich machen müsste.
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Angewiesener und Anweisungsempfänger kommt auf Basis des § 780 
BGB somit nur dann in Frage, wenn auch die Anweisung gültig ist.

3.  Verpflichtung der Angewiesenen gegenüber dem 
Anweisungsempfänger

Da das Anweisungsakzept einen eigenen Verpflichtungsgrund darstellt, 
wird die Angewiesene durch das Akzept Schuldnerin des Anweisungs-
empfängers. Dem Valutaverhältnis kann, muss aber keine Schuld der 
Anweisenden gegenüber dem Anweisungsempfänger zugrunde lie-
gen.1973 Besteht keine Schuld der Anweisenden, so entsteht eine For-
derung des Anweisungsempfängers überhaupt erst durch das Akzept. 
Diese Forderung steht dem Anweisungsempfänger dann nur gegen die 
Angewiesene zu. Liegt im Valutaverhältnis hingegen eine Schuld der An-
weisenden vor, so bekommt der Anweisungsempfänger durch das Ak-
zept eine zusätzliche Schuldnerin hinzu.1974 Die Angewiesene tritt aber – 
anders als beim Schuldbeitritt 1975 – auf Basis des Akzepts nicht in das 
Schuldverhältnis zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger 
ein; 1976 die Angewiesene wird also nicht Schuldnerin der Forderung aus 
dem Valutaverhältnis.1977 Vielmehr verpflichtet sich die Angewiesene zur 

1973 Siehe dazu näher oben III.E.2.b ).
1974 Das wird insbesondere zum schweizerischen Recht hervorgehoben. Siehe Beyeler, 

Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 5. Vgl auch Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 
§ 1401 Rz 5.

1975 W. Faber in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1406 Rz 6; Lukas in ABGB-ON 1.01 §§ 1405, 
1406 Rz 9; Neumayr in KBB 6 §§ 1405–1406 Rz 3; Thöni in Klang zu 1406 Rz 6. OGH 
1 Ob 138  /  97 v, SZ 70 / 145.

1976 Zum schweizerischen Recht wird jedoch vertreten, das Akzept bewirke einen – aller-
dings nicht akzessorischen – Schuldbeitritt ( Gautschi, Berner Kommentar Art 468 
OR Rz 1d; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 5; Beyeler, Handkommen-
tar 3 Art 468 OR Rz 5; Berger, Allgemeines Schuldrecht 3 Rz 2248 ). Da aber auch nach 
schweizerischem Recht die Verpflichtung durch das Akzept eine selbständige abs-
trakte Verpflichtung darstellt, erscheint es, gerade angesichts der sich daraus erge-
benden fehlenden Akzessorietät, zutreffender, hier die Annahme eines Schuldbei-
tritts zu verneinen ( ablehnend auch Tevini, Commentaire Romand Art 466 CO Rz 20 ). 
Zum deutschen Recht wird auf die Abstraktheit der Akzeptverpflichtung als Unter-
schied zum Schuldbeitritt verwiesen. Vgl Staudinger / Rieble, BGB ( 2017 ) § 414 Rz 33.

1977 So bereits F. Fick, Obligationenrecht Art 468 Rz 13. Zudem sind auch die deutlich 
unterschiedlichen Zwecke von Anweisung und Schuldübernahme zu berücksichti-
gen. Während nämlich die Anweisung der Abwicklung von Leistungsverhältnissen 
durch Leistungserbringung an den Anweisungsempfänger dient, zielt der Schuld-
beitritt darauf ab, dem Gläubiger einen zusätzlichen für die Leistung mithaftenden 
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Erbringung einer realen Zuwendung ohne eigenen Rechtsgrund, sodass 
es für ihre Verpflichtung auf einen Rechtsgrund nicht ankommt, wäh-
rend die Anweisende die Leistung aus dem Valutaverhältnis schuldet.1978 
Erbringt die Angewiesene die anweisungsgemäße Zuwendung an den 
Anweisungsempfänger, so kommt es zwar zur Simultanleistung in bei-
den Grundverhältnissen 1979 und zudem zur Erfüllung der Schuld der 
Angewiesenen aus dem Akzept; 1980 umgekehrt führt aber eine von der 
Anweisenden nach Erteilung des Akzepts bewirkte Leistung im Valu-
taverhältnis nicht zum Erlöschen der abstrakten Schuld aus dem Ak-
zept.1981 Da die durch das Akzept begründete Forderung als selbstän-
dige Schuld konzipiert ist, bei der es auf die Grundverhältnisse nicht 
ankommt, können Erfüllung bzw Leistung im Grundverhältnis 1982 am 
Bestand dieser Schuld im Einlösungsverhältnis nichts ändern.1983 Zwi-
schen den beiden Verpflichtungen besteht zum einen kein Verhältnis 
der Akzessorietät; 1984 die Akzeptverpflichtung ist nicht vom Bestand ei-
ner Forderung im Valutaverhältnis abhängig. Zum anderen kann auch 
nicht von einer Gesamtschuld die Rede sein: Eine solche scheitert zwar 
nicht daran, dass einer – allfälligen – Forderung aus dem Valutaver-
hältnis ein anderer Schuldgrund zugrunde liegt,1985 doch fehlt es wegen 
der Abstraktheit des Versprechens an einer wechselseitigen Tilgungs-
gemeinschaft.1986 Die Angewiesene hat daher auch nicht solidarisch mit 

Schuldner zu verschaffen, ohne dass damit bereits eine Leistung im Valutaverhält-
nis erbracht würde ( vgl HHB 292 ).

1978 Vgl auch von Tuhr, Deutsches Bürgerliches Recht AT II / 2, 135 f.
1979 Dies unabhängig davon, ob die Angewiesene zuvor die Anweisung angenommen 

hat. Siehe dazu oben III.G.1.a ).
1980 Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1401 Rz 5.
1981 Mayer, Anweisung auf Schuld 36 f.
1982 Dasselbe gilt, wenn die Angewiesene nach dem Akzept im Deckungsverhältnis an 

die Anweisende leistet. Auch dies ändert nichts am Bestand ihrer Verpflichtung 
gegenüber dem Anweisungsempfänger auf Basis des Akzepts.

1983 Eine sich in dieser Situation ergebende Bereicherung des Anweisungsempfängers 
geht zu Lasten der Anweisenden und ist daher, weil das Valutaverhältnis betref-
fend, entsprechend den allgemeinen Regeln zwischen Anweisender und Anwei-
sungsempfänger zu klären.

1984 Siehe T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 5. Vgl auch oben bei Fn 1976.
1985 Auf Rechtsgrundidentität kommt es für das Vorliegen einer Gesamtschuld näm-

lich nicht an. Siehe OGH 2 Ob 561  /  94, SZ 67 / 153 = EvBl 1995 / 80. P. Bydlinski in KBB 6 
§ 891 Rz 2; Kodek in ABGB-ON 1.03 § 891 Rz 2; Gamerith / Wendehorst in Rummel / Lukas, 
ABGB 4 § 891 Rz 3; Perner in Klang, ABGB 3 § 891 Rz 27; siehe auch MünchKomm / Hei-
nemeyer, BGB 8 § 421 Rz 20.

1986 So BeckOGK / Kreße, BGB § 427 Rz 7; MünchKomm / Heinemeyer, BGB 8 § 421 Rz 37; 
Staudinger / Looschelders, BGB ( 2017 ) § 427 Rz 20 f, für das abstrakte Schuldverspre-
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der Anweisenden für eine allfällige Valutaschuld einzustehen.1987 Im Er-
gebnis besteht die Verpflichtung der Angewiesenen aus dem Akzept da-
her auch dann nach wie vor, wenn die Leistung im Grundverhältnis 
bereits erbracht wurde.1988 Die Geltendmachung der Akzeptforderung 
kann in dieser Situation aber unter Umständen als rechtsmissbräuch-
lich anzusehen sein.1989

4.  Verjährung

Da es sich beim abstrakten Anspruch des Anweisungsempfängers aus 
dem Akzept um einen von den Grundverhältnissen unabhängigen An-
spruch handelt, ist auch dessen Verjährung unabhängig von den Grund-
verhältnissen. Nach § 1403 ABGB verjährt der abstrakte Anspruch des 
Anweisungsempfängers in drei Jahren. Die Bestimmung wurde auf An-
regung Ungers eingefügt 1990 und sollte als Gegengewicht zum durch das 
Akzept entstehenden abstrakten Anspruch des Anweisungsempfängers 
dienen: 1991 Die Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage beto-
nen zunächst, dass die kurze Verjährungsfrist allfälligen Bedenken ge-
gen die abstrakte Haftung begegne.1992 Weiters wird ausgeführt, es liege 
im Wesen der Anweisung, dass das durch die Anweisung  1993 begründete 

chen. Siehe auch Perner in Klang, ABGB 3 § 891 Rz 27. AA RGRK / Steffen, BGB § 780 
Rz 35.

1987 Siehe F. Fick, Obligationenrecht Art 468 Rz 1; Mayer, Anweisung auf Schuld 36 f; 
Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 467 OR Rz 2; Staudinger / Looschelders, 
BGB ( 2017 ) § 427 Rz 20. Zum abstrakten Schuldversprechen allgemein in diesem 
Zusammenhang von Tuhr, Deutsches Bürgerliches Recht AT II / 2, 125 Fn 140.

1988 Zum schweizerischen Recht meint allerdings Mayer, Anweisung auf Schuld 37, für 
diese Situation, dass durch die Leistung des Anweisenden der Rechtsgrund der abs-
trakten Forderung im Valutaverhältnis weggefallen sei, sodass der Anweisungsemp-
fänger auf Kosten des Anweisenden bereichert erscheine. Der Anweisende könne 
daher mit der condictio ob causam finitam die Abtretung der Forderung aus der 
Annahme verlangen. Er könne die condictio aber auch dem Angewiesenen abtreten, 
woraus diesem eine Einrede gegen den Anspruch des Empfängers erwachse.

1989 Siehe dazu näher unten IV.E.6.a ).
1990 Bericht über die Verhandlung der Kommission zur Revision des allgemeinen bür-

gerlichen Gesetzbuches. 3.  6.  1907, 135 f.
1991 EBRV 154 f; HHB 291.
1992 EBRV 154.
1993 Korrekterweise müsste es » durch die Annahme der Anweisung « heißen, da durch 

die Anweisung alleine auch nach der RV kein Anspruch des Anweisungsempfän-
gers entstehen sollte. Der auf » Ansprüche aus der Anweisung « bezugnehmende 
Text des § 184 der RV wurde aus diesem Grund auf » Anspruch des Empfängers 
gegen den Angewiesenen « geändert ( HHB 291 ).
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Schuldverhältnis zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger 
rasch abgewickelt werde; die Angewiesene dürfe erwarten, dass der An-
weisungsempfänger in nicht allzu langer Zeit seinen Anspruch aus der 
Annahme der Anweisung durch den Angewiesenen geltend mache.1994 
Es dürfe ihm nicht zugemutet werden, bis zum Ablauf der ordentlichen 
Verjährungsfrist die angewiesene Summe bereitzuhalten; eine notwen-
dige Ergänzung der Haftungsstrenge aus dem abstrakten Versprechen 
bilde daher eine kurze Verjährungsfrist.1995 Dabei betrifft die Normie-
rung einer kurzen dreijährigen Verjährungsfrist, dem Grundanliegen 
dieser Regelung entsprechend, lediglich den abstrakten Anspruch der 
Angewiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger aus dem Akzept. 
Die Rechtsverhältnisse zwischen den Parteien, also das Deckungs- und 
Valutaverhältnis, unterliegen hingegen, wie ebenfalls bereits die Erläu-
ternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage hervorheben, der ordent-
lichen Verjährung.1996 Der Herrenhausbericht schließlich ergänzt, die 
kurze Verjährungsfrist sei durch die abstrakte Natur der Verpflichtung 
aus der Anweisung begründet.1997 Das Ziel der Regelung bestand somit 
darin, durch eine der Natur der Anweisung ohnedies entsprechende zeit-
liche Beschränkung der Abwicklung die mit dem abstrakten Versprechen 
verbundenen Risiken für die Angewiesene einzugrenzen.

Auch in § 786 BGB war eine Verkürzung der damals allgemeinen 
dreißigjährigen Verjährungsfrist auf drei Jahre vorgesehen. Die Rege-
lung war erst im Zuge der Beratungen der zweiten Kommission aufge-
nommen worden und sollte – wie auch im österreichischen Recht – die 
mit dem abstrakten Akzept verbundenen Gefahren eindämmen. Die 
Begründung  1998 deckt sich im Wesentlichen mit der oben zum öster-
reichischen Recht in den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungs-
vorlage angeführten Argumentation.1999 Allerdings steht die Regelung 

1994 EBRV 155.
1995 EBRV 155.
1996 EBRV 155.
1997 HHB 291.
1998 Mugdan, Materialien II 964.
1999 Aufgrund der zum Teil nahezu wörtlichen Übereinstimmung liegt die Annahme 

nahe, dass sich die EBRV an die Protokolle zum BGB anlehnen. In den Protokollen 
heißt es: » Die vom Institute der abstrakten Anweisungsannahme zu befürchtenden 
Gefahren ließen sich einigermaßen abschwächen, wenn man dafür Sorge trage, 
daß die zwischen dem Anweisungsempfänger und dem Angewiesenen entstan-
dene Schuldverpflichtung zur alsbaldigen Lösung gebracht werde. Schon im Wesen 
und im Zwecke der Anweisung liege es, daß die unter den mehreren Betheiligten  
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heute nicht mehr in Geltung, sondern wurde durch Art 1 SchuldRModG 
ersatzlos gestrichen,2000 da nach § 195 BGB die Regelverjährungsfrist oh-
nedies nicht mehr wie früher 30, sondern nur mehr drei Jahre beträgt.2001 
Verändert hat sich freilich der Beginn der Verjährungsfrist,2002 da es 
nun nicht mehr nur entscheidend auf die Entstehung des Anspruchs 
ankommt,2003 sondern nach § 199 Abs 1 BGB der Schluss des Jahres maß-
geblich ist, in dem der Anspruch entsteht und der Anweisungsempfän-
ger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlan-
gen müsste.2004

Das schweizerische Recht hingegen kennt auch für den aus dem An-
weisungsakzept hervorgehenden abstrakten Anspruch des Anweisungs-
empfängers keine verkürzte Verjährungsfrist.2005 Allerdings betrug 
die allgemeine Verjährungsfrist sowohl im alten OR ( Art 146 OR alt ) 
als auch nach der Reform von 1911 ( Art 127 OR ) im Gegensatz zur ( ur-
sprünglich ) dreißigjährigen Frist des deutschen und österreichischen 
Rechts nur zehn Jahre. Auf Ansprüche aus dem Akzept der Anweisung 
ist diese zehnjährige allgemeine Verjährungsfrist anwendbar.2006

5.  Auswirkungen des Akzepts auf die Grundverhältnisse

Ist nun geklärt, welche schuldrechtlichen Wirkungen dem Akzept zwi-
schen Angewiesener und Anweisungsempfänger zukommen, stellt sich  
 

bestehenden Schuldverhältnisse zu einer schleunigen Abwickelung gelangen sollen. 
Der Angewiesene dürfe erwarten, daß der Anweisungsempfänger seinen Anspruch 
in nicht allzulanger Zeit geltend machen werde; es könne ihm nicht zugemuthet 
werden, die auf ihn angewiesene Summe bis zum Ablaufe der ordentlichen Ver-
jährungsfrist immer für den Anweisungsempfänger bereit zu halten. [ … ] «. Mugdan, 
Materialien II 964.

2000 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 786 Rz 1; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 786 
Rz 1.

2001 Siehe dazu MünchKomm / Grothe, BGB 8 § 195 Rz 1 ff; Staudinger / Peters / Jacoby, BGB 
( 2019 ) § 195 Rz 1; BeckOGK / Piekenbrock, BGB § 195 Rz 2 ff.

2002 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 786 Rz 1; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 786 
Rz 1.

2003 Siehe zum Beginn der Verjährungsfrist nach § 286 BGB Mugdan, Materialien II 964 f.
2004 Siehe dazu MünchKomm / Grothe, BGB 8 § 199 Rz 1 ff; Staudinger / Peters / Jacoby, BGB 

( 2019 ) § 199 Rz 1 ff; BeckOGK / Piekenbrock, BGB § 199 Rz 1.
2005 Bischofberger, Anweisung 113.
2006 Bischofberger, Anweisung 113; Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 6e.



440 Annahme der Anweisung  IV.

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

in einem nächsten Schritt die Frage, in welchem Verhältnis diese Wir-
kungen zu den Grundverhältnissen stehen. Die Anweisung selbst dient 
der vereinfachten Abwicklung der Grundverhältnisse. Durch die Dop-
pelermächtigung ermöglicht sie die reale Zuwendungserbringung im 
Einlösungsverhältnis. Ist diese erfolgt, wirkt die real erbrachte Zuwen-
dung als Leistung im Grundverhältnis. Die Anweisung als Doppeler-
mächtigung macht es also möglich, eine zwischen Angewiesener und 
Anweisungsempfänger real erbrachte Zuwendung den Grundverhält-
nissen zuzurechnen, wodurch diese reale Zuwendung in beiden Grund-
verhältnissen Wirkungen entfalten kann.2007 Daraus ergibt sich freilich 
automatisch, dass die Anweisung für sich betrachtet noch keine der-
artige Doppelwirkung in den Grundverhältnissen nach sich zieht.2008 
Dass die Anweisung selbst nicht wie eine Leistung im Grundverhältnis 
wirkt, ergibt sich somit aus der Natur der Anweisung.2009 Eine spezielle 
gesetzliche Regelung wäre für die Erreichung dieses Ergebnisses nicht 
erforderlich gewesen.2010

Allerdings herrschte im 19. Jahrhundert Streit darüber, ob vor dem 
Hintergrund des römischen Rechts zwar nicht die Anweisung, wohl 
aber die Übernahme der Akzeptverpflichtung durch die Angewiesene 
als Leistung im Grundverhältnis angesehen werden kann. Im römi-
schen Recht galt nämlich grundsätzlich die Regel solvit qui delegat; 2011 
mit der Verpflichtung der Angewiesenen gegenüber dem Anweisungs-
empfänger wurde sowohl im Deckungs- als auch im Valutaverhältnis 
Erfüllungswirkung angenommen.2012 Alle drei untersuchten Rechtsord-
nungen gehen freilich in ihren Kodifikationen von der gegenteiligen 

2007 Siehe dazu näher oben III.G.
2008 Vgl bereits die Motive zum Teilentwurf eines ( deutschen ) Obligationenrechts: 

» Liegt aber [ … ] eine Anweisung vor, so ist damit dem Assignatar nur ein Mittel zur 
Erlangung der angewiesenen Leistung gegeben, und kann daher, ehe die Leistung 
bewirkt ist, die durch solche bezweckte Folge nicht eintreten, möge diese Folge 
nun in der Begründung oder in der Erfüllung einer Verbindlichkeit durch die Leis-
tung bestehen. « Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, 
Titel 4, II. Anweisung § 228, 16.

2009 So bereits Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, 
II. Anweisung § 228, 15 f.

2010 In diesem Sinne verzichtete etwa der Vorschlag Scheys auf eine diesbezügliche Re-
gelung. Siehe Vorschlag Schey 17 f.

2011 Einen Überblick zur Beurteilung der Frage für das römische Recht bietet Eisenried, 
Anweisung 265 ff.

2012 Salpius, Novation 101 f, 485; Meder, Bargeldlose Zahlung 180 ff, 184 ff; vgl weiters Ei-
senried, Anweisung 264 ff.
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Regel aus, die unter dem Schlagwort » Anweisung ist keine Zahlung « 
zusammengefasst wird.2013 Primär betroffen ist in diesem Zusammen-
hang das Valutaverhältnis, doch auch im Deckungsverhältnis könnte 
das Akzept als Leistungserbringung betrachtet werden.2014 Im Folgen-
den soll die Frage zuerst für das Valutaverhältnis näher untersucht und 
im Anschluss daran auch kurz für das Deckungsverhältnis beleuchtet 
werden.

a.	 	Valutaverhältnis

Für das Valutaverhältnis halten schon die Motive zum Teilentwurf des 
( deutschen ) Obligationenrechts fest, allgemein gelte der Satz, dass die 
Leistung, die die Anweisende dem Anweisungsempfänger durch die An-
weisung verschaffen will, erst mit der Zahlung der Angewiesenen, nicht 
schon mit ihrem Versprechen an den Dritten beschafft sei.2015 Im gel-
tenden deutschen und schweizerischen Recht ist der Grundsatz » Anwei-
sung ist keine Zahlung « in § 788 BGB sowie in Art 467 Abs 1 OR festgehal-
ten. § 788 BGB spricht in diesem Zusammenhang allgemein davon, dass 
bei einer Anweisung, die zum Zwecke der Erbringung einer Leistung im 
Valutaverhältnis erteilt wird, die Leistung, auch wenn die Angewiesene 
die Anweisung annimmt, erst mit der Leistung der Angewiesenen an 
den Anweisungsempfänger bewirkt wird. Im Gegensatz dazu hatte der 
Teilentwurf zum ( deutschen ) Obligationenrecht die entsprechende Re-
gelung für das Valutaverhältnis in § 228 auf den Fall der Tilgung einer 
Schuld der Anweisenden im Valutaverhältnis eingeschränkt.2016 Grund 
für die Einschränkung war freilich nicht der Gedanke, dass die Regel 
nur für diese Fälle gelten sollte, sondern vielmehr die Auffassung, der 
allgemeiner formulierte Satz sei zu selbstverständlich, um ins Gesetz 

2013 Zur Entwicklung dieses deutschen Rechtssprichworts siehe Salpius, Novation 11 ff, 
mit zahlreichen Nachweisen, beginnend mit den Rechten ende Costumen van Ant-
werpen von 1582, wo es in Titel 64 II heißt » En de bewijsinghe aenveerdende blijft 
des niet te min d’eerste debiteur verbonden soo lange tot dat hy metter daet betaelt /  
oft effectuelijck vernuecht van sijne schult / midts dat bewijsinghe gheen betalinghe 
en is «, also dass Anweisung ( bewijsinghe ) keine Zahlung ist. Vgl weiters Meder, Bar-
geldlose Zahlung 181 f; Eisenried, Anweisung 272 f; Djazayeri, Giroüberweisung 41 f.

2014 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 167.
2015 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-

sung § 228, 16.
2016 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-

sung 1.
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aufgenommen zu werden.2017 In vergleichbarer Weise normiert in der 
Schweiz Art 467 Abs 1 OR bloß für den Fall einer Anweisung zur Tilgung 
einer Schuld der Anweisenden im Valutaverhältnis,2018 dass die Tilgung 
erst durch die von der Angewiesenen geleistete Zahlung erfolgt.2019 Trotz 
der im Vergleich zum BGB engeren Fassung wird auch zum schweize-
rischen Recht vertreten, dass auch dann, wenn die Anweisung im Valu-
taverhältnis nicht der Tilgung einer Schuld der Anweisenden, sondern 
etwa der Kreditierung dienen soll, die Wirkung im Valutaverhältnis erst 
mit der Zuwendungserbringung im Einlösungsverhältnis eintritt.2020 
Die Anweisung – und auch das Akzept – stellen nach der schweizeri-
schen Lehre nur einen Versuch dar, die Leistung im Valutaverhältnis 
zu erbringen ( » Erfüllungsversuch « ).2021

In den genannten Bestimmungen kommt somit die Regel » Anwei-
sung ist keine Zahlung « klar zum Ausdruck. Allerdings bezieht § 788 
BGB ausdrücklich auch die angenommene Anweisung ein, während 
dies im schweizerischen Recht nicht der Fall ist. Auch für die Schweiz 
wird jedoch in der frühen Literatur das Akzept der Anweisung mitbe-
rücksichtigt und kein inhaltlicher Unterschied zu § 788 BGB gesehen.2022 
In der jüngeren Literatur wird im Zusammenhang mit Art 467 Abs 1 OR 
freilich nur noch selten auf das Akzept Bezug genommen,2023 ohne dass 

2017 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 228, 16 f. Die Regelung wurde freilich bereits durch die erste Kommission 
wieder allgemeiner gestaltet ( siehe dazu Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhält-
nisse III §§ 788, 604 f ).

2018 Was der Grund für die Einschränkung auf die Tilgung einer Schuld war, insbe-
sondere ob diese mit den zum Teilentwurf vorgebrachten Argumenten überein-
stimmt, bleibt freilich mangels Verfügbarkeit einer näheren Begründung der Ent-
würfe zum OR in diesem Zusammenhang offen.

2019 So auch Art 414 Abs 1 OR alt. Eine vergleichbare Regelung enthielt schon Art 722 
Dresdener Entwurf, an den sich die ersten Entwürfe für das OR anlehnten. In 
Art 722 des Dresdener Entwurfs wurde allerdings noch darauf hingewiesen, dass 
die Befreiung der Anweisenden von ihrer Schuld nicht schon durch die Annahme 
der Anweisung seitens der Angewiesenen, sondern erst durch die von der Ange-
wiesenen an den Anweisungsempfänger geleistete Zahlung erfolge, während in 
den Entwürfen zum OR der Nebensatz über das Akzept weggelassen wurde. Siehe 
bereits Art 496 des Entwurfes von 1871 ( Fasel, Materialien 628 ).

2020 Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 467 OR Rz 3.
2021 Beyeler, Handkommentar 3 Art 467 OR Rz 4; Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1202; 

T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 467 OR Rz 3; Lardelli, Kurzkommentar Obli-
gationenrecht Art 467 OR Rz 3; Tevini, Commentaire Romand Art 467 CO Rz 2.

2022 Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 467 OR Rz 2; Gautschi, Berner Kom-
mentar Art 467 OR Rz 3a.

2023 So aber Beyeler, Handkommentar 3 Art 467 OR Rz 4.
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deswegen aber angenommen würde, das Akzept bewirke Tilgung / Leis-
tung im Valutaverhältnis.2024 Entscheidender Ansatzpunkt für die Leis-
tungserbringung im Valutaverhältnis ist die reale Zuwendungserbrin-
gung im Einlösungsverhältnis.2025 Sowohl die Anweisung als auch ein 
allfälliges Akzept wirken somit nur zahlungshalber.2026

Im österreichischen Recht ist die Regel » Anweisung ist keine Zah-
lung « etwas anders umgesetzt: Während der Vorschlag Scheys noch 
keine Bestimmung im Zusammenhang mit der Regel » Anweisung ist 
keine Zahlung « enthielt,2027 sollte auf Anregung von MR Schauer nach 
dem Vorbild von Art 1463 des schweizerischen Entwurfes von 1905 ( des-
sen erster Absatz wörtlich dem heutigen Art 467 Abs 1 entspricht ) so-
wie des § 788 BGB eine Bestimmung aufgenommen werden, der zufolge 
Anweisung keine Zahlung sei und das Schuldverhältnis, das durch die 
Anweisung beseitigt werden solle, solange fortbestehe, bis die Leistung 
erfolgt sei.2028 Eine entsprechende Regelung wurde in der Folge in § 1401 
Abs 3 ABGB – wie im schweizerischen Recht – nur für den Fall der Til-
gung einer Schuld im Valutaverhältnis aufgenommen. Auch für das ös-
terreichische Recht kann aber angenommen werden, dass auch dann, 
wenn dem Valutaverhältnis keine Schuld der Anweisenden zugrunde 
liegt, die Leistung dennoch erst mit der Zuwendungserbringung im 
Einlösungsverhältnis erfolgt.2029 Allerdings führen die Materialien 2030 
im Zusammenhang mit § 1401 Abs 3 aus, das Gesetz habe die Frage, ob 

2024 Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1202; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 467 OR 
Rz 3; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 467 OR Rz 3; Tevini, Commen-
taire Romand Art 467 CO Rz 2.

2025 Beyeler, Handkommentar 3 Art 467 OR Rz 4; Gautschi, Berner Kommentar Art 467 
OR Rz 3b; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 467 OR Rz 3; Oser / Schönenberger, 
Zürcher Kommentar Art 467 OR Rz 2 f; Tevini, Commentaire Romand Art 467 CO 
Rz 2. BGE 95 II 176, 183 E 5; 105 II 104, 106 E 2.

2026 Beyeler, Handkommentar 3 Art 467 OR Rz 4; Bucher, Obligationenrecht BT 269; Gaut-
schi, Berner Kommentar Art 467 OR Rz 3a ff; Guhl / Koller / Schnyder / Druey Obligati-
onenrecht § 54 Rz 6; Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1202; T. Koller, Basler Kom-
mentar OR I 7 Art 467 OR Rz 3; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 467 
OR Rz 3; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 467 OR Rz 2; Tercier / Bi-
eri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5581; Tevini, Commentaire Romand Art 467 
CO Rz 2. Zum deutschen Recht vgl bereits Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldver-
hältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 228, 16.

2027 Siehe Vorschlag Schey 17 f.
2028 Bericht über die Verhandlung der Kommission zur Revision des allgemeinen bür-

gerlichen Gesetzbuches. 3.  6.  1907, 135.
2029 Neumayr in KBB 6 § 1401 Rz 4.
2030 HHB 289.
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Anweisung Zahlung sei, in § 1401 ABGB lediglich für die nicht akzep-
tierte Anweisung entschieden.2031 Die angenommene Anweisung werde 
demgegenüber erst in § 1402 ABGB behandelt, der die Frage offen lasse; 
es sei daher Frage des Parteiwillens, ob die Annahme im Sinne der Be-
freiung der bisherigen Schuldnerin, also der Anweisenden, zu verste-
hen sei oder nicht; im Zweifel sei dies aber zu verneinen.2032 Anders 
als die als Vorbild für die Regelung herangezogenen Bestimmungen 
des § 788 BGB und des Art 467 Abs 1 OR bezieht sich § 1401 Abs 3 somit 
nicht auf akzeptierte Anweisungen. Für letztere fehlt es daher im ös-
terreichischen Recht an einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung. 
Dennoch ist auch für das österreichische Recht klar, dass das Akzept 
im Zweifel, also ohne entsprechende Parteienvereinbarung, nicht als 
Zahlung angesehen werden kann. Dies ergibt sich nicht nur aus den 
Materialien, sondern lässt sich auch aus der Grundkonzeption der An-
weisung als Abwicklungsinstrument, das durch das Akzept lediglich für 
den Anweisungsempfänger durch dessen zusätzliche Sicherung attrak-
tiver gemacht werden sollte, ableiten: Ist die Anweisung nur ein Mittel, 
um eine Leistung herbeizuführen und dient das Akzept der Absiche-
rung dieser Zuwendungserbringung, so wird die Folge, die durch die 
Leistung herbeigeführt werden soll ( etwa die Tilgung einer Schuld ) erst 
durch die Zuwendungserbringung im Einlösungsverhältnis und nicht 
schon durch die Anweisung selbst oder das Versprechen der Angewie-
senen zu leisten herbeigeführt.2033

Abweichende Vereinbarungen sind in allen drei Rechtsordnungen zu-
lässig.2034 Eine solche Vereinbarung hat im jeweiligen Grundverhältnis zu 
erfolgen, denn nur zwischen den Parteien des Grundverhältnisses kann 
für dieses eine Leistung an Zahlungs statt vereinbart werden. Ein typi-
sches Beispiel, in dem die akzeptierte Anweisung an Zahlungs statt wirkt, 
ist dabei die Giroüberweisung.2035 Ist im Valutaverhältnis die Verschaf-

2031 Last, Grünhuts Zeitschrift 37 ( 1910 ) 679 ff, hatte nämlich kritisiert, nach der Regie-
rungsvorlage bliebe unklar, ob der Satz » Anweisung ist keine Zahlung « auch für 
die akzeptierte Anweisung gelte.

2032 HHB 289.
2033 Vgl dazu bereits Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, 

Titel 4, II. Anweisung § 228, 16.
2034 Neumayr in KBB 6 § 1401 Rz 4; vgl dazu auch Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 18. Für 

Deutschland BeckOGK / Körber, BGB § 788 Rz 8. Für die Schweiz Beyeler, Handkom-
mentar 3 Art 467 OR Rz 3; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 467 OR Rz 1. Gegen eine 
Anweisung an Zahlungs statt Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 467 Rz 2.

2035 So bereits Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 167.
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fung von Buch- statt Bargeld, also eine Leistung an Zahlungs statt 2036 
vereinbart, so wirkt die Gutschrift ( also das Akzept ) 2037 als Leistungser-
bringung im Valutaverhältnis. Darauf, dass die angewiesene Bank dem 
Überweisungsempfänger die Mittel tatsächlich auszahlt, kommt es zwi-
schen Anweisender und Anweisungsempfänger hingegen nicht mehr an.

b.	 	Deckungsverhältnis

Im römischen Recht galt die Regel solvit qui delegat auch für das De-
ckungsverhältnis: Mit der Verpflichtung der Angewiesenen kam es also 
nicht nur im Valutaverhältnis, sondern auch im Deckungsverhältnis zur 
Erfüllung.2038 Die Regel ist aber im deutschen Rechtskreis auch für das 
Deckungsverhältnis nicht rezipiert worden; wiederum gilt, dass erst die 
Zuwendungserbringung im Einlösungsverhältnis als Leistung im De-
ckungsverhältnis anzusehen ist.2039 Im deutschen Recht ergibt sich dies 
für den Fall einer Schuld der Angewiesenen im Deckungsverhältnis aus 
§ 787 Abs 1 BGB, der besagt, dass die Angewiesene erst durch die Leis-
tung ( also nicht etwa bereits durch die Annahme der Anweisung ge-
genüber dem Anweisungsempfänger ) von ihrer Schuld befreit wird.2040 
Außerhalb der Anweisung auf Schuld fehlt es im deutschen Recht an 
einer entsprechenden Regelung und im österreichischen und schweize-
rischen Recht ist überhaupt keine ausdrückliche Regelung für das De-
ckungsverhältnis vorgesehen. Wiederum lässt sich aber auch für das 
Deckungsverhältnis aus dem allgemeinen Konzept der Anweisung ab-
leiten, dass, sofern nicht anders vereinbart, erst mit der Zuwendungser-
bringung im Einlösungsverhältnis die Leistung im Deckungsverhältnis 
erbracht wird. Durch die Doppelermächtigung kann der realen Zuwen-

2036 Dies ist freilich strittig. Zum deutschen Recht für eine Leistung an Zahlungs statt 
etwa Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 466 f. AA Gernhuber, Erfüllung 202, 205 f je-
weils mwN. Für Österreich Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III 
Rz 1 / 10 mit zahlreichen Nachweisen. Zum schweizerischen Recht siehe Buis, Bank-
überweisung 23 ff; Weber, Berner Kommentar Art 84 OR Rz 42 f, 162; Wiegand / Hodel 
in Wiegand, Zahlungsverkehr, 194 ff; vgl auch A. Koller, FS Rey 240 f. Zum österrei-
chischen Recht vgl auch 3 Ob 565  /  78, EvBl 1979 / 197 = JBl 1979, 650; 10 Ob 31  /  15 d, 
ecolex 2015, 947 = ÖBA 2016, 76.

2037 Dazu Koziol, JBl 1984, 122 ff; derselbe in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III 
Rz 1 / 79 ff.

2038 Salpius, Novation 101 f, 485; Meder, Bargeldlose Zahlung 184; vgl weiters Eisenried, 
Anweisung 264 ff.

2039 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 167 f.
2040 Mugdan, Materialien II 314; vgl auch Planck / Landois, BGB 4 § 787 Anm 1b.
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dung Doppelwirkung in den Grundverhältnissen zukommen. Diese Wir-
kung tritt aber ohne anderslautende Vereinbarung auch im Deckungs-
verhältnis erst mit der Zuwendungserbringung ein, ist doch auch die 
akzeptierte Anweisung auf Erbringung der Zuwendung gerichtet. Durch 
das Akzept verpflichtet sich zwar die Angewiesene gegenüber dem An-
weisungsempfänger, diese Zuwendung vorzunehmen, die angestrebte 
Doppelwirkung kann dadurch allein aber nicht eingreifen, da die Doppel- 
ermächtigung eben auf die Zuwendungserbringung abzielt.2041 Im Zwei-
fel ist daher die Annahme seitens der Angewiesenen nicht ausreichend, 
um im Deckungsverhältnis als Leistungserbringung zu wirken. Auch für 
das Deckungsverhältnis kann aber vereinbart werden, dass bereits das 
Akzept in diesem an Zahlungs statt wirken soll.2042 Hat die Angewiesene 
die Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger angenommenen, 
kommt ihr gegenüber einer Forderung der Anweisenden aus dem De-
ckungsverhältnis ein Leistungsverweigerungsrecht zu, da die Einforde-
rung der Leistung im Grundverhältnis einem Widerruf der Anweisung 
gleichkommt, der nach Akzept nicht mehr zulässig ist.2043

c.	 	Schlussfolgerungen

Auch wenn somit in allen drei Rechtsordnungen eine etwas unterschied-
liche Regelungstechnik gewählt wurde, stimmt das Ergebnis überein: 
Die Anweisung selbst bewirkt keine Leistung in den Grundverhält-
nissen, sondern stellt immer nur ein Mittel zur Leistungserbringung 
dar.2044 Diese soll im Wege der Anweisung, also durch eine reale Zuwen-
dung zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger erfolgen. Das 
Akzept sichert die Attraktivität dieses Mittels für den Anweisungsemp-
fänger ab, indem es diesem eine eigene abstrakte Forderung verschafft. 
Die Entstehung einer derartigen Forderung bewirkt aber noch keine 

2041 Siehe dazu näher oben III.G.2.b ).
2042 Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1401 Rz 5; Neumayr in KBB 6 § 1401 Rz 2; 

siehe dazu auch Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1401 Rz 18; BeckOGK / Körber, BGB § 787 Rz 11.
2043 Planck / Landois, BGB 4 § 787 Anm 1b; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 787 Rz 4; 

siehe weiters RGRK / Steffen, BGB § 787 Rz 6; Erman / Wilhelmi, BGB 15 § 787 Rz 6; Pa-
landt / Sprau, BGB 79 § 787 Rz 1, die dies mit § 242 BGB begründen; Soergel / Schnau-
der, BGB 13 § 787 Rz 7 sowie BeckOGK / Körber, BGB § 787 Rz 16.1, begründen dieses 
Ergebnis demgegenüber mit ergänzender Vertragsauslegung. Siehe auch unten 
Fn 2295.

2044 Siehe bereits Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 
4, II. Anweisung § 228, 15 f.
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Leistung im Grundverhältnis, soll diese doch durch die Zuwendung der 
Angewiesenen im Einlösungsverhältnis erst noch erbracht werden. Das 
Akzept dient lediglich der Sicherung der realen Zuwendungserbringung 
im Einlösungsverhältnis und kann daher ohne spezielle Vereinbarung 
zwischen den Parteien des jeweiligen Grundverhältnisses nicht selbst 
als Zuwendungserbringung und damit als Leistung im Grundverhält-
nis gewertet werden.

E.  Mögliche Einwendungen der Angewiesenen  
bei der akzeptierten Anweisung

Die Untersuchung der schuldrechtlichen Wirkungen des Akzepts hat 
gezeigt, dass die wesentliche Konsequenz des Akzepts darin besteht, zu-
gunsten des Anweisungsempfängers eine von Einwendungen aus den 
Grundverhältnissen unabhängige Verpflichtung der Angewiesenen zur 
Zuwendungserbringung zu schaffen. Zwischen Angewiesener und An-
weisungsempfänger sollen die Grundverhältnisse grundsätzlich keine 
Rolle spielen. Das bedeutet freilich für die Angewiesene keinen völli-
gen Einwendungsausschluss gegenüber dem Anweisungsempfänger. 
Im Folgenden soll darauf eingegangen werden, welche Einwendungen 
die Angewiesene dem die anweisungsgemäße Zuwendung einfordern-
den Anweisungsempfänger im Falle einer akzeptierten Anweisung ent-
gegenhalten kann.

Schon in den Materialien zum Teilentwurf eines ( deutschen ) Obli-
gationenrechts heißt es in diesem Zusammenhang:

» Ist durch die Annahme der Anweisung seitens des Assignaten ein 
selbständiges Schuldverhältnis zwischen Diesem und dem Assig-
natar begründet worden, vermöge dessen der Assignat verpflichtet 
ist, dem Assignatar Dasjenige zu leisten, wozu er durch die Anwei-
sung aufgefordert ist, so folgt hieraus von selbst, daß der aus jenem 
Schuldverhältniß in Anspruch genommene Assignat nur solche Ein-
wendungen dem Assignatar entgegensetzen kann, welche sich auf 
jenes Schuldverhältniß beziehen oder dem Assignaten sonst unmit-
telbar gegen den Assignatar zustehen. « 2045

2045 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 226, 12.

Annahme der Anweisung
Einwendungen der Angewiesenen
IV.
E.
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In den §§ 1402 ABGB bzw 784 BGB sowie Art 468 OR werden in diesem 
Sinne für alle drei untersuchten Rechtsordnungen Einwendungen 
( Art 468 Abs 1 OR spricht von Einreden ) genannt, die der Angewiesenen 
gegenüber dem Anweisungsempfänger zustehen. Im Folgenden soll auf 
die nach diesen Bestimmungen zulässigen Einwendungen näher ein-
gegangen werden.

1.  Einwendungen aus der Gültigkeit der Annahme

Klar ist zunächst, dass der Angewiesenen Einwendungen aus der Gül-
tigkeit der Annahme zustehen. Da die Verpflichtung der Angewiesenen 
auf der Annahme beruht, greift diese nur soweit, als sie auch gültig be-
gründet wurde: war die Annahme ungültig, so fehlt es auch an einer Ver-
pflichtung der Angewiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger. 
Im österreichischen und deutschen Recht wird die Möglichkeit einer 
Einwendung aus der Gültigkeit der Annahme im Gesetzestext des § 1402 
ABGB 2046 bzw des § 784 BGB ausdrücklich erwähnt.2047 Dasselbe gilt aber 
selbstverständlich auch für das schweizerische Recht, dessen Art 468 
OR auf die Gültigkeit der Annahme nicht ausdrücklich Bezug nimmt,2048 
wo aber Einwendungen aus der Gültigkeit der Annahme heute regel-
mäßig als persönliche Einwendungen der Angewiesenen kategorisiert 
werden.2049 War daher etwa die Angewiesene im Zeitpunkt der Abgabe 
der Annahmeerklärung nicht ausreichend geschäftsfähig, ist die An-
nahmeerklärung unecht oder mit einem Willensmangel behaftet oder 
verstößt sie gegen ein gesetzliches Gebot oder die guten Sitten, so kann 
die Angewiesene dies dem Anspruch der Angewiesenen sehr wohl ent-

2046 Die EBRV 154 sprechen von Einwendungen, » welche die Gültigkeit der Annahme 
betreffen, also ihren Rechtsbestand in Frage stellen «.

2047 In Deutschland hatte die erste Kommission den in § 226 des Teilentwurfs zum 
Obligationenrecht noch nicht enthaltenen Satz aufgenommen und betont, Ein-
reden aus der Gültigkeit der Annahme seien zweifellos zulässig; gleichzeitig hielt 
man es aber für notwendig, dies ausdrücklich zum Ausdruck zu bringen. Siehe 
Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 595.

2048 Siehe dazu bereits Bischofberger, Anweisung 107 f; siehe weiters Beyeler, Hand-
kommentar 3 Art 468 OR Rz 9; Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 6a ff; 
Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 468 OR Rz 5; Tercier / Bieri / Carron, Les 
contrats spéciaux Rz 5608; Tevini, Commentaire Romand Art 468 CO Rz 12.

2049 Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 9; Gautschi, Berner Kommentar Art 468 
OR Rz 6a; anders Bischofberger, Anweisung 107 f; Oser / Schönenberger, Zürcher Kom-
mentar Art 468 OR Rz 5, die von einer Einwendung aus der Anweisung ausgehen.
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gegenhalten.2050 Dasselbe gilt selbstverständlich auch dann, wenn die 
Annahmeerklärung bereits erfolgreich angefochten wurde.2051 Für das 
deutsche Recht ist schließlich noch die Formungültigkeit der Annahme 
als Grund für deren Unwirksamkeit zu erwähnen.2052 Folgt man dem 
Ansatz, es liege dem Akzept ein Vertrag zugrunde, so kann sich eine 
Einwendung aus der Gültigkeit der Annahme schließlich auch aus 
der mangelnden Geschäftsfähigkeit des Anweisungsempfängers erge-
ben.2053 Bei den hier genannten Einwendungen geht es daher stets da-
rum, ob eine Verpflichtung der Angewiesenen überhaupt zustande ge-
kommen ist oder noch besteht.

2.  Einwendungen aus dem Inhalt der Anweisung

a.	 	Allgemein

In allen drei untersuchten Rechtsordnungen stehen der Angewiesenen 
auch Einwendungen zu, die sich aus dem Inhalt der Anweisung selbst 
ergeben.2054 In den Erläuternden Bemerkungen zu § 1402 ABGB ist in 
diesem Zusammenhang von Einwendungen die Rede, » die sich aus dem 
Inhalte der Anweisung hinsichtlich Gegenstand, Zeit und Bedingung 
der Leistung « ergeben. Solange sich etwa aus der Anweisung die man-
gelnde Fälligkeit der im Einlösungsverhältnis zu erbringenden Zuwen-
dung ergibt, wird der Anweisungsempfänger auch auf Basis einer ak-
zeptierten Anweisung nicht gegen die Angewiesene durchdringen. Das 
bedeutet aber, dass Einschränkungen der Anweisung selbst auch auf 

2050 Ehrenzweig, System II / 1 2 288; Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 71; Ertl in Rummel, 
ABGB 3 § 1402 Rz 2; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1402 Rz 4; Löbl in 
Staub / Pisko, AHGB 3 II 177; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1402 Rz 9; Mayrhofer, Schuld-
recht AT 547; Neumayr in KBB 6 § 1402 Rz 3; Pisko, Lehrbuch 318; Rudolf in Schwi-
mann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1402 Rz 3; Welser / Zöchling-Jud, Bür-
gerliches Recht II 14 Rz 724; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 332. Zum deutschen Recht 
siehe MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 8; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 23; 
Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 11; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 784 
Rz 11; RGRK / Steffen, BGB § 784 Rz 9. Zum schweizerischen Recht siehe die oben 
in Fn 2048 genannten Fundstellen.

2051 So BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 23.
2052 BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 23; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 11; 

Soergel / Schnauder, BGB 13 § 784 Rz 11.
2053 Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 11; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 23. 

Siehe dazu auch oben IV.C.1 bei Fn 1807.
2054 § 1402 ABGB, § 784 BGB sowie Art 468 Abs 1 OR.
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das Akzept durchschlagen. Über den Inhalt der eingeschränkten Anwei-
sung hinaus fehlt es nämlich an einer Anweisung, sodass auch ein Ak-
zept nicht in Frage kommt.2055 Ist also die Anweisung der Anweisenden 
an die Angewiesene in irgendeiner Form – etwa durch Bedingung oder 
Befristung – eingeschränkt, gilt dasselbe auch für das auf dieser Basis 
ergangene Akzept.2056 Hat die Angewiesene eine derart eingeschränkte 
Anweisung akzeptiert, hat sie sich auch nur im Rahmen der genannten 
Einschränkung verpflichtet. Einwendungen, die sich in diesem Sinne 
auf das Fehlen einer Verpflichtung gegenüber dem Anweisungsemp-
fänger beziehen, müssen der Angewiesenen daher jedenfalls zustehen. 
Dies wird sowohl in Österreich als auch in Deutschland und der Schweiz 
im Gesetzestext ausdrücklich zum Ausdruck gebracht, wenn einheitlich 
Einwendungen aus dem Inhalt der Anweisung zugelassen werden.

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass Einwendungen aus 
dem Inhalt der Anweisung nicht auf den Inhalt einer Anweisungsur-
kunde beschränkt sind und daher im österreichischen und schweizeri-
schen Recht auch im Falle einer mündlichen Anweisung in Frage kom-
men.2057 Anderes gilt freilich nach der hM für deutsches Recht, da im 
Falle einer mündlichen Anweisung ein Akzept nach § 784 BGB nicht in 
Frage kommt, sondern eine Verpflichtung nur auf Basis eines abstrak-
ten Schuldversprechens nach den §§ 780 f BGB bzw 350 HGB in Betracht 
gezogen wird.2058

b.	 	Titulierte	Anweisung

Eine spezielle Form der bedingten Anweisung stellt die – praktisch sel-
tene  2059 – sogenannte titulierte Anweisung dar,2060 bei der die Anweisung 

2055 Zur Unzulässigkeit der Überannahme siehe oben IV.C.3.b ) bei Fn 1861.
2056 Zur Frage, was zu gelten hat, wenn die Ermächtigung der Angewiesenen von jener 

des Anweisungsempfängers abweicht vgl oben III.C.1 bei Fn 714.
2057 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 332.
2058 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 19, 23; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 16 f 

( anders freilich in Rz 19 für Fälle, in denen der Leistungsgegenstand nicht von 
§ 783 BGB erfasst ist ); Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 34 ff ( auch hier 
wird in Rz 36 die Anwendung des § 784 BGB auf nicht von § 783 BGB erfasste Leis-
tungsgegenstände nicht abgelehnt ); RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 9 f. BGHZ 3, 
238, 240. Siehe dazu näher oben IV.D.2.b ).

2059 Spielbüchler, JBl 2003, 828. In diesem Sinne bereits Kübel, Teilentwurf Recht der 
Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 225, 8.

2060 Zu dieser und zu deren Zulässigkeit insbesondere auch im deutschen Recht siehe 
oben III.C.2.
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auf eines oder beide Grundverhältnisse Bezug nimmt und die Ermäch-
tigung von Teilaspekten oder gar der Gültigkeit des- oder derselben ab-
hängig macht. Wie für alle anderen Einschränkungen der Anweisung 
gilt auch für die titulierte Anweisung, dass die Einschränkung auf das 
Akzept durchschlägt.2061 Eine Bezugnahme auf die Grundverhältnisse 
hat damit aber weitreichende Konsequenzen für die Abstraktheit der 
Verpflichtung aus dem Akzept.2062 Wie bereits ausgeführt wurde,2063 be-
wirkt eine Bezugnahme auf die Grundverhältnisse als Bedingung der 
Anweisung, dass ein auf einer derartigen Anweisung beruhendes Ak-
zept – soweit diese Bezugnahme und damit die Bedingung reicht – seine 
Abstraktheit verliert. Denn wenn die Grundverhältnisse in den Inhalt 
der Anweisung aufgenommen werden, beschränken diese auch die Ver-
pflichtung der Angewiesenen aus dem Akzept. Die Grundverhältnisse 
sind dann – soweit die Bezugnahme reicht – Teil des Schuldverhält-
nisses zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger geworden. 
Einwendungen aus dem Schuldverhältnis zwischen ihr und dem An-
weisungsempfänger stehen der Angewiesenen aber selbstverständlich 
zu, sodass der Angewiesenen im Fall der Annahme einer titulierten An-
weisung auch Einwendungen aus dem fraglichen Grundverhältnis zu-
stehen.2064 Wie bereits die Materialien zum Teilentwurf eines deutschen 
Obligationenrechts ausführen, ist die Zulässigkeit von Einreden aus 
dem Grundverhältnis in diesen Fällen auch keine Ausnahme, sondern 
ein Ausfluss der Regel.2065

2061 Wenn mitunter darauf verwiesen wird, die Titulierung der Anweisung schränke die 
Annahme nur dann ein, wenn die Titulierung auch dem Anweisungsempfänger 
mitgeteilt wurde ( Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 7; Dullinger, Schuldrecht 
AT 6 Rz 5 / 71; Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 133 f; vgl weiters Tevini, Commen-
taire Romand Art 468 CO Rz 14; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5609 ), 
so steht dies dem nicht entgegen. Ist die Anweisung tituliert und damit die Dop-
pelermächtigung bedingt, so gilt dies ja grundsätzlich für beide Ermächtigungen. 
Selbst wenn ausnahmsweise die Ermächtigung bloß des Anweisungsempfängers 
nicht bedingt erteilt worden sein sollte, kann freilich dennoch das Akzept bedingt 
erteilt werden ( siehe dazu unten IV.E.4 ), was dann freilich tatsächlich voraussetzt, 
dass dies aus der Annahmeerklärung der Angewiesenen gegenüber dem Anwei-
sungsempfänger hervorgeht. Zur Situation nur einer gültigen Ermächtigung vgl 
unten V.B.

2062 Vgl dazu bereits Bischofberger, Anweisung 109.
2063 Siehe oben IV.C.3.b ) bei Fn 1870.
2064 Das ergibt sich für das deutsche Recht bereits aus den Materialien. Siehe Mugdan, 

Materialien II 314.
2065 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-

sung § 226, 13.
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3.  Einwendungen aus der Gültigkeit der Anweisung

Zur Frage der Bedeutung der Gültigkeit der Anweisung für die Akzept-
forderung ist zunächst vorauszuschicken, dass in diesem Zusammen-
hang typischerweise nicht berücksichtigt wird, dass die Anweisung auf 
einer Doppelermächtigung beruht und die Ungültigkeit einer der bei-
den Ermächtigungen daher nicht notwendigerweise auch die andere 
betrifft.2066 Im Folgenden wird daher, wenn von der Ungültigkeit der 
Anweisung die Rede ist, zunächst von der Ungültigkeit beider Ermäch-
tigungen ausgegangen. Auf Fälle, in denen die Ungültigkeit nur eine 
der beiden Ermächtigungen betrifft, ist an späterer Stelle noch näher 
einzugehen.2067

Zum österreichischem Recht geht die hM davon aus, dass sich die 
Anweisende gegenüber dem die Akzeptforderung geltend machenden 
Anweisungsempfänger auch auf die Ungültigkeit der Anweisung beru-
fen kann.2068 Zunächst vertritt zwar Ehrenzweig, auf die Gültigkeit der 
Anweisung komme es für die Akzeptforderung nicht an,2069 und auch 
Avancini geht in Anknüpfung an die in Deutschland vertretene Auffas-
sung davon aus, dass sich die Angewiesene auf die Ungültigkeit der 
Anweisung nicht berufen könne.2070 Er begründet dies primär damit, 
dass das Gesetz die Ungültigkeit der Annahme explizit als zulässige 
Einwendung erwähne, obwohl dies ohne Folgen für die Rechtslage un-
terbleiben hätte können, während die Ungültigkeit der Anweisung un-
erwähnt bleibe. Daraus ergebe sich, dass es auf die Gültigkeit der An-
weisung nicht ankomme, solange sich die Annahme auf eine Erklärung 
beziehe, die ihrem äußeren Bild nach einer Anweisung entspreche.2071 
Demgegenüber geht die hM davon aus, dass die Anweisung nach dem 

2066 Siehe allerdings Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 92.
2067 Siehe dazu unten V.B.
2068 Pisko, Lehrbuch 317 f; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 179; Wilburg in Klang, ABGB 2 

VI 451; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 332; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuld-
recht AT 205; Mayrhofer, Schuldrecht AT 547 Fn 8; Koziol in Apathy / Iro / Koziol, 
Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 91; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 725. 
OGH 2 Ob 317  /  65, SZ 38 / 218; 4 Ob 129  /  06 h, ÖBA 2007, 222 mit Anm von Koziol; 
2 Ob 107  /  08 m, SZ 2009 / 18 = EvBl 2009 / 98 mit Anm von Perner = JBl 2009, 514 = jusIT 
mit Anm von Mader = ÖBA 2009, 157 mit Anm von P. Bydlinski, dazu Graf, ecolex 2009, 
577; alle zur Gutschrift. AA Ehrenzweig, System II / 1 2 288 Fn 19; Avancini, ÖBA 1970, 62.

2069 AA Ehrenzweig, System II / 1 2 288 Fn 19.
2070 Avancini, ÖBA 1970, 61 f.
2071 Avancini, ÖBA 1970, 62.
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erkennbaren Willen der Angewiesenen 2072 notwendige Grundlage  2073 
bzw wesentliche Voraussetzung  2074 des Akzepts sei. Da sich das Akzept 
dem Inhalt nach somit stets auf die Anweisung beziehe, sei bei Ungül-
tigkeit der Anweisung auch die Annahme ungültig.2075

Diesem Ergebnis der hM ist zuzustimmen. Das an den typischen, 
für den Anweisungsempfänger erkennbaren Willen der Angewiesenen 
anknüpfende Argument, wonach sich dieser nur auf Basis der Anwei-
sung verpflichte, überzeugt. Zwar ist für die Beteiligten klar, dass die 
Akzeptforderung von der Gültigkeit der Grundverhältnisse unabhängig 
sein soll, doch ist ebenso deutlich, dass das Akzept nur zur Absicherung 
der Abwicklung der Grundverhältnisse im Wege der Anweisung erteilt 
wird. Ein Wille der Angewiesenen, sich auch dann gegenüber dem An-
weisungsempfänger zu verpflichten, wenn ihre Zuwendung mangels 
Gültigkeit der Anweisung gar nicht für die Grundverhältnisse wirken 
kann, besteht nicht und dies ist für den Anweisungsempfänger auch 
erkennbar.2076 Fehlt es daher an der Gültigkeit der Anweisung, so geht 
auch deren Annahme ins Leere und ist ebenfalls ungültig.2077

Die Anweisung bildet die Grundlage der Erbringung der realen Zu-
wendung im Einlösungsverhältnis. Nimmt die Angewiesene die Anwei-
sung gegenüber dem Anweisungsempfänger an, so verpflichtet sie sich 
zu Erbringung einer diesem gegenüber ohne eigenen Rechtsgrund er-
folgenden realen Zuwendung, die ihre Wirkungen in den beiden Grund-
verhältnissen entfalten soll. Ist nun freilich die Anweisung nicht gültig, 
kann die reale Zuwendung zwischen Angewiesener und Anweisungs-
empfänger keine Wirkung für die Grundverhältnisse entfalten. Bejahte 
man dennoch die Gültigkeit des Akzepts, käme man im Ergebnis zu 
einem zwangsweise durchsetzbaren abstrakten Schuldversprechen im 
zweipersonalen Verhältnis. Ein derartiges abstraktes Schuldverspre-
chen im zweipersonalen Verhältnis ist im österreichischen Recht frei-
lich unzulässig.2078 Darüber hinaus stünde die Gültigkeit der Annahme 

2072 Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 91; vgl auch denselben, 
FS Kerameus 627 f.

2073 Wilburg in Klang, ABGB 2 VI 451.
2074 Mayrhofer, Schuldrecht AT 547 Fn 8.
2075 Koziol, FS Kerameus 627.
2076 Vgl auch Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 20.
2077 Siehe auch Koziol, FS Kerameus 627.
2078 Siehe Koziol, GS Gschnitzer 233. Siehe weiters Perner in Schwimann / Kodek, ABGB 4 

§ 937 Rz 4; Rummel in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 859 Rz 55; P. Bydlinski in KBB 6 § 937 
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ohne gültige Anweisung zumindest in einem gewissen Spannungsver-
hältnis zum Konzept der Annahme als Absicherung der anweisungsge-
mäßen Zuwendung, besteht doch ohne Anweisung gar kein Erfordernis 
einer derartigen Absicherung.

Die Argumentation der wohl hM 2079 in der Schweiz ist jener der hM 
in Österreich ähnlich, da die Gültigkeit der Anweisung dort ebenfalls 
als Voraussetzung eines gültigen Akzepts angesehen wird.2080 Bereits 
Bischofberger betont in diesem Zusammenhang: » Aus dem allgemeinen 
Rechtsgrundsatze, dass nur aus einem gültigen Rechtsgeschäft die an 
dasselbe geknüpften Rechtsfolgen eintreten, folgt, dass der Assignatar 
aus einer ungültigen, mündlichen oder schriftlichen Anweisung nicht 
die Ansprüche mit Erfolg geltend machen kann, die das Gesetz an die 
Anweisung knüpft, dass vielmehr in diesem Falle der Assignat einrede-
weise die Mangelhaftigkeit der Anweisung oder des Acceptes vorschüt-
zen kann. « 2081 Abweichend davon gehen freilich in jüngerer Zeit man-
che davon aus, die Formulierung des Art 468 Abs 1 letzter Halbsatz, dem 
zufolge die Angewiesene dem Anweisungsempfänger keine Einreden 
aus ihrem Verhältnis zur Anweisenden entgegensetzen kann, umfasse 
auch die Frage der Gültigkeit der Anweisung.2082

Auch wenn sich dieses Ergebnis mit dem Wortlaut des Art 468 OR 
in Einklang bringen lässt, sprechen doch historische Gründe gegen 
ein derartiges Verständnis: Der Text des Art 468 OR geht nämlich auf 
den Dresdener Entwurf zurück, für den sich deutlich aus den Mate-
rialien ergibt, dass mit dem letzten Halbsatz das Deckungsverhältnis 
angesprochen war, nicht hingegen die Anweisung selbst, aus der Einre-
den sehr wohl zulässig sein sollten: Ursprünglich waren in Art 763 der 

Rz 3; Gruber in ABGB-ON 1.06 § 937 Rz 8. OGH 1 Ob 270  /  01 d, ÖBA 2001, 640 mit Anm 
von Apathy; 8 Ob 147  /  17 a, ÖBA 2019, 148 = EvBl 2019 / 32.

2079 So bereits Bischofberger, Anweisung 107 f; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommen-
tar Art 468 OR Rz 5. Siehe weiters Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 10; von 
Büren, Schweizerisches Obligationenrecht BT 324 f; Gautschi, Berner Kommen-
tar Art 468 OR Rz 6d; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5609; sowie 
Buis, Banküberweisung 165 ff zur Banküberweisung. Vgl auch BGE 121 III 109, 114 
E 4a. AA aber Tevini, Commentaire Romand Art 468 CO Rz 10; Berger, Allgemeines 
Schuldrecht 3 Rz 2249; siehe auch BGE 92 II 335, 338 E 3. Vgl weiters T. Koller, Basler 
Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 6.

2080 Zu Art 17 OR, dem zufolge ein Schuldbekenntnis auch ohne Angabe eines Ver-
pflichtungsgrundes gültig ist siehe F. Krauskopf, Schuldanerkennung Rz 344 ff.

2081 Bischofberger, Anweisung 107 f.
2082 Tevini, Commentaire Romand Art 468 CO Rz 10. BGE 92 II 335, 338 E 3.
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Vorarbeiten,2083 dem späteren Art 720 des Dresdener Entwurfes, nämlich 
Einreden » aus der Anweisung selbst « zugelassen. Da aber befürchtet 
wurde, dies könnte als » aus der Anweisungsurkunde « und nicht aus 
dem » Anweisungsvertrag « 2084 verstanden werden, wurde der Text auf 
» aus dem Inhalt der Anweisung « geändert. Daraus lässt sich nun aber 
ableiten, dass es für die Angewiesene sehr wohl möglich sein sollte, 
sich auf die fehlende Gültigkeit der Anweisung zu berufen.2085 Dement-
sprechend ist nach Bischofberger bei den Einreden aus dem Inhalt der 
Anweisung auch zwischen solchen aus der Gültigkeit der Anweisung 
und den Einreden aus dem Inhalt der Anweisung im engeren Sinne zu 
unterscheiden.2086 Im Ergebnis kann sich daher sowohl in Österreich als 
auch in der Schweiz die Angewiesene gegenüber dem Anweisungsemp-
fänger auf die Ungültigkeit der Anweisung berufen.

Ganz anders ist die Situation jedoch in Deutschland. Zwar war nach 
dem Dresdener Entwurf eine Einwendung aus der Ungültigkeit der An-
weisung möglich und auch der Teilentwurf eines deutschen Obligatio-
nenrechts enthält keine Hinweise darauf, dass von diesem Verständnis 
abgegangen wurde. Der dort enthaltene Verweis darauf, dass der An-
gewiesenen Einwendungen zustünden, die sich auf ihr Schuldverhält-
nis zum Anweisungsempfänger beziehen, spricht vielmehr dafür, dass 
das Verständnis des Dresdener Entwurfes beibehalten wurde.2087 Auch 
ohne ausdrückliche Erwähnung im Entwurfstext war es für die Ange-
wiesene daher möglich, sich auf die Ungültigkeit der Annahme und – 
wohl auch – auf die Ungültigkeit der Anweisung zu berufen. Die erste 
Kommission ergänzte im Vergleich zu § 226 des Teilentwurfes zum Ob-
ligationenrecht 2088 im Normtext allerdings ausdrücklich die Möglichkeit, 

2083 Siehe Dresdener Protokolle IV 2559: » Hat der Angewiesene dem Anweisungsemp-
fänger gegenüber die Anweisung angenommen, so kann er dem Letzteren nur 
solche Einreden, welche aus der Anweisung selbst hervorgehen oder dem Ange-
wiesenen aus seinem Verhältnisse zu dem Anweisungsempfänger zustehen, nicht 
aber Einreden aus dem Verhältnisse des Angewiesenen zu dem Anweisenden ent-
gegensetzen. «

2084 Der Dresdener Entwurf basierte noch auf der Vorstellung der Anweisung als Dop-
pelmandat. Siehe Art 717 Dresdener Entwurf.

2085 Siehe Dresdener Protokolle IV 2559 ff, 2560.
2086 Bischofberger, Anweisung 107, 109.
2087 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-

sung § 226, 12 f.
2088 Dieser lautet: » Hat der Angewiesene die Annahme dem Anweisungsempfänger ge-

genüber erklärt, oder die auf eine schriftliche Anweisungserklärung geschriebene 
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sich auf die Ungültigkeit der Annahme zu stützen,2089 da sie der Mei-
nung war, der Entwurf gebe diesbezüglich keine Auskunft. Der weitere 
Antrag, auch für den Fall der Ungültigkeit der Anweisung eine Einwen-
dung vorzusehen, wurde hingegen mit der Begründung abgelehnt, die 
Möglichkeit einer Berufung auf die Gültigkeit der Anweisung sei mit 
der abstrakten Natur des Akzepts nicht vereinbar.2090 Im Ergebnis war 
damit eine Einschränkung auch jener Einwendungsmöglichkeiten, die 
sich auf das durch Akzept begründete Schuldverhältnis beziehen, ange-
strebt. Im Wortlaut des § 784 BGB kommt diese Einschränkung freilich 
nicht klar zum Ausdruck.

Das Verständnis, dem zufolge es für die Annahme auf die Gültig-
keit der Anweisung nicht ankommt, wurde mehrfach kritisiert.2091 Da-
bei wurde betont, die Anweisung sei für die Parteien bewusste Grund-
lage der Anweisungsleistung,2092 sodass es bei ungültiger Anweisung an 
der Geschäftsgrundlage für die Annahme derselben fehle.2093 Die Ange-
wiesene wolle sich dem Anweisungsempfänger gegenüber zwar persön-
lich verpflichten, aber nur weil sie angewiesen wurde; sie wolle gerade 
nicht wirtschaftlich aus eigenem Vermögen leisten, sondern für Rech-
nung der Anweisenden, was nur der Fall sei, wenn sie angewiesen sei, 
sodass sich Bestand und Inhalt der Anweisung von der Annahme nicht 
trennen ließen.2094 Die Annahme einer nichtigen Anweisung sei daher 
ein Widerspruch in sich.2095 Trotz dieser Einwände konnte sich der eine 
Einwendung aufgrund der Ungültigkeit der Anweisung ablehnende An-
satz durchsetzen. Nach der hM in Deutschland kann sich die Angewie-
sene daher nicht auf die Ungültigkeit der Anweisung ( etwa wegen Ge-
schäftsunfähigkeit der Anweisenden oder Fälschung der Anweisung ) 

Annahmeerklärung unterschrieben, so ist er aus solcher Annahmeerklärung dem 
Anweisungsempfänger zu Bewirkung der angewiesenen Leistung verpflichtet und 
kann Diesem nur solche Einreden entgegensetzen, welche aus dem Inhalt der An-
weisung und der Annahmeerklärung und seinem Verhältnisse zu dem Anweisungs-
empfänger sich ergeben. «

2089 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 595.
2090 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 595 f.
2091 Einen Überblick des Meinungsstandes bieten Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 

Rz 13 ff.
2092 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 165.
2093 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 164 f; derselbe, Recht der Wertpapiere 145. Vgl weiters Heck, 

Schuldrecht § 132, 3; Meyer-Cording, Banküberweisung 51; von Caemmerer, JZ 1962, 
387; Kübler, Feststellung 166. Kritisch auch Reuter / Martinek, Bereicherung II 148.

2094 Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 20.
2095 Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 20.
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berufen,2096 solange der äußeren Form und dem Inhalt nach eine An-
weisung vorliegt.2097 Begründet wird dies primär damit, dass ein eigener 
Vertrag zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger zustande ge-
kommen sei 2098 bzw sich die Angewiesene gegenüber dem Anweisungs-
empfänger selbständig verpflichtet habe.2099 Nicht nur die Grundverhält-
nisse, sondern auch die Anweisung selbst seien nicht Bestandteil des 
Verpflichtungstatbestandes.2100 Regelmäßig wird zudem vertreten, das 
Akzept stelle ein abstraktes Schuldversprechen im Sinne des § 780 BGB 
dar.2101 Entscheidender Ansatzpunkt für die hM ist somit das Vorliegen 
eines abstrakten Versprechens der Angewiesenen gegenüber dem An-
weisungsempfänger.

Es zeigt sich somit ein Verständniswandel in Bezug auf das Ak-
zept: Während – ähnlich wie im österreichischen und schweizerischen 
Recht – ursprünglich auch in den Vorarbeiten zum BGB durchaus eine 
Abhängigkeit des Akzepts von der Gültigkeit der Anweisung angenom-
men wurde, kam es, wohl vor dem Hintergrund der generellen Zuläs-
sigerklärung abstrakter Versprechen, zu einem Sinneswandel: Weil bei 
sonstigen abstrakten Versprechen Mängel, die außerhalb des Verspre-
chens selbst liegen, nur mehr bereicherungsrechtlich geltend gemacht 
werden können, erscheint es konsequent, dies auch für das Anwei-
sungsakzept zu tun und daher die Angewiesene auf den Bereicherungs-
ausgleich zu verweisen. In diesem Sinne waren die zulässigen Einreden 
nach dem Verständnis der zweiten Kommission einzuschränken, wes-
halb die Ungültigkeit der Anweisung keine Ungültigkeit der abstrakten 
Verpflichtung mehr bewirken und eine Einwendung aus der Ungültig-
keit der Annahme daher ausscheiden sollte.2102

2096 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 6; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 6, 23; 
Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 2; Soergel / Schnauder, BGB 13 § 784 Rz 5; 
Palandt / Sprau, BGB 79 § 784 Rz 1; RGRK / Steffen, BGB § 784 Rz 1; Erman / Wilhelmi, 
BGB 15 § 784 Rz 5.

2097 BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 6; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 2; 
RGRK / Steffen, BGB § 784 Rz 1.

2098 Zu Kritik am Vertragsansatz siehe oben IV.C.1.
2099 BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 6; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 6. Siehe 

dazu auch Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 20, der die Ansicht 
der hM allerdings ablehnt.

2100 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 6.
2101 Siehe etwa MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 6; BeckOGK / Körber, BGB § 784 

Rz 19; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 9. Siehe dazu näher oben IV.D.2.b ).
2102 Vgl Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III §§ 784–787, 595 f. Vgl weiters 

Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 13 ff.
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Entscheidender Ansatzpunkt dafür ist freilich, ob die Anweisung 
tatsächlich außerhalb des im Akzept zum Ausdruck kommenden abs-
trakten Versprechens liegt oder – wie von der Mindermeinung vertre-
ten – als Teil desselben anzusehen ist. Nimmt man mit der Minder-
meinung im Falle der Ungültigkeit der Anweisung die Ungültigkeit der 
Akzeptverpflichtung an, so kann diese eingewendet werden; 2103 geht 
man hingegen trotz Ungültigkeit der Anweisung von der Gültigkeit der 
Akzeptverpflichtung aus, so kann die Angewiesene dies nur noch berei-
cherungsrechtlich geltend machen.2104 Eine Wirkung für die Grundver-
hältnisse scheidet mangels Gültigkeit der Anweisung und somit man-
gels entsprechender Tilgungsbestimmung aus.

Für alle drei Rechtsordnungen ist schließlich noch darauf hinzuwei-
sen, dass selbst im Falle einer ungültigen Anweisung uU eine Rechts-
scheinhaftung der Anweisenden nach den allgemeinen Regeln in 
Betracht kommt. Dies dann, wenn die Angewiesene dem Anweisungs-
empfänger gegenüber in zurechenbarer Weise den Schein einer gülti-
gen Anweisung geschaffen und der Anweisungsempfänger auf das Be-
stehen der Anweisung vertraut hat.2105

4.  Einwendungen aus dem Inhalt der Annahme

Während § 784 BGB ausdrücklich auf Einwendungen aus dem Inhalt 
der Annahme Bezug nimmt 2106 und Art 468 Abs 1 OR die Wirkungen 
des Akzepts von vorne herein nur an eine vorbehaltlose Annahme 
knüpft, sodass klar ist, dass Vorbehalte im Rahmen der Annahme Be-
rücksichtigung finden, bleibt die Möglichkeit einer Beschränkung der 
Annahme in § 1402 ABGB unerwähnt. Auch in den Materialien wird 

2103 Allerdings könnte zumindest ausnahmsweise ein abstraktes Schuldversprechen 
der Angewiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger vorliegen, sofern der 
Wille zum Ausdruck kommt, sich unabhängig von der Gültigkeit der Anweisung 
zu verpflichten ( siehe Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 20 ). In 
diesem Fall kann sich die Angewiesene dann ebenfalls nur mehr auf das Bereiche-
rungsrecht stützen.

2104 Meder / Czelk in HKK §§ 783–792 Rz 14 f.
2105 Vgl dazu unten V.B.2.
2106 Ein Hinweis auf den Inhalt der Annahme war bereits in § 226 Abs 2 des Teilent-

wurfs zum ( deutschen ) Obligationenrecht enthalten. Kübel, Teilentwurf Recht der 
Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 226, 12, ordnet diese 
den sich aus dem Schuldverhältnis zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger ergebenden Einwendungen zu.
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die Frage nicht angesprochen, sondern stattdessen lediglich auf den 
Inhalt der Anweisung Bezug genommen.2107 Dennoch ist auch für Ös-
terreich die Zulässigkeit beschränkter Annahmen bereits oben bejaht 
worden: 2108 Da das Akzept auf einer Verpflichtungserklärung der Ange-
wiesenen beruht, kommt eine Verpflichtung nur in Frage, soweit diese 
Verpflichtungserklärung reicht. Wird eine solche mit Einschränkungen 
versehen, kommt eine Akzeptverpflichtung daher auch nur in diesem 
eingeschränkten Maße zustande. Einwendungen, die sich aus derarti-
gen Einschränkungen und damit aus dem Inhalt der Annahme ergeben, 
können daher in allen drei Rechtsordnungen dem Anweisungsempfän-
ger entgegengehalten werden. In Frage kommen dabei verschiedenste 
Formen von Einschränkungen, Bedingungen und Befristungen.2109 Zu 
denken ist etwa an Beschränkungen des Akzepts vom Umfang her, also 
insbesondere betragliche Beschränkungen,2110 oder, wie schon in der 
frühen Literatur zum österreichischen Recht festgehalten wurde, eine 
Zeitbestimmung,2111 typischerweise die Aufnahme eines Fälligkeitszeit-
punktes, in die Annahme.2112 Wurde die Annahme durch eines oder 
beide Grundverhältnisse bedingt, liegt also eine titulierte oder kausale 
Annahme vor, so kann die Angewiesene dem Anweisungsempfänger 
auch Einwendungen aus den Grundverhältnissen entgegenhalten.2113 

2107 EBRV 154.
2108 IV.C.3.b ).
2109 Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 4.
2110 Vgl etwa MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 3; BeckOGK / Körber, BGB § 784 

Rz 9; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 4; Oser / Schönenberger, Zürcher 
Kommentar Art 468 OR Rz 16; Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 5c.

2111 Ehrenzweig, System II / 1 2 288.
2112 Siehe etwa Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 2; Heidinger in Schwimann / Kodek, 

ABGB 4 § 1402 Rz 4; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 9; Mayrhofer, Schuldrecht AT 
547; Neumayr in KBB 6 § 1402 Rz 3; Rudolf in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschen-
kommentar 4 § 1402 Rz 3; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 332. Der Fälligkeitszeitpunkt der 
Akzeptforderung muss dabei nicht mit den Grundverhältnissen übereinstimmen. 
Siehe Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 5c.

2113 In diesem Sinne bereits Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Ab-
schnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 226, 13; Mugdan, Materialien II 314. Zum schwei-
zerischen Recht siehe Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 15, Art 468 OR 
Rz 10; von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht BT 315; Gautschi, Berner 
Kommentar Art 466 OR Rz 7c; Guhl / Koller / Schnyder / Druey Obligationenrecht § 54 
Rz 8; Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1194 f; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 
Art 466 OR Rz 8, Art 468 OR Rz 7 f; derselbe, AJP 1996, 1299; Lardelli, Kurzkommen-
tar Obligationenrecht Art 468 OR Rz 5; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar 
Art 466 OR Rz 32; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5610; Tevini, Com-
mentaire Romand Art 466 CO Rz 4; Voser, Bereicherungsansprüche 303 ff. Auch 
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Diese sind durch die titulierte Annahme ( soweit diese reicht ) zur Bedin-
gung der Akzeptverpflichtung geworden, weshalb die Akzeptverpflich-
tung insoweit nicht als abstrakt angesehen werden kann.2114

5.  Einwendungen aus dem persönlichen Verhältnis  
der Angewiesenen zum Anweisungsempfänger

Ebenfalls in allen drei Rechtsordnungen wird im Gesetzestext ausdrück-
lich darauf verwiesen, dass die Angewiesene dem Anweisungsempfän-
ger Einwendungen aus deren persönlichem Verhältnis entgegenhalten 
kann. Hierbei ist zwischen zwei Gruppen von Einwendungen zu diffe-
renzieren: 2115 Einerseits kommen Einwendungen der Angewiesenen in 
Frage, die sich aus einer besonderen Abrede zwischen Angewiesener 
und Anweisungsempfänger ergeben, wie etwa Stundung oder Erlass 
der durch das Akzept begründeten Forderung des Anweisungsempfän-
gers. In Frage kommen aber auch Einwendungen, die keine zusätzli-
che Vereinbarung voraussetzen, wie etwa die Tilgung der Forderung, 
eine Aufrechnung  2116 oder die Verjährung.2117 Auch auf das sich aus dem 

der österreichische OGH geht davon aus, dass ein Akzept bedingt erteilt werden 
kann: OGH 1 Ob 121  /  98 w, SZ 71 / 193 = ÖBA 1999, 644 mit Anm von Rummel; siehe 
auch Schumacher, ÖBA 1999, 613. Siehe weiters OGH 1 Ob 1085  /  25, SZ 8 / 9.

2114 Vgl dazu auch die Ausführungen zur titulierten Anweisung oben IV.E.2.b ).
2115 Siehe Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 58. Eine andere Eintei-

lung nimmt Bischofberger, Anweisung 111, vor, der zwischen Einwendungen unter-
scheidet, die sich aus dem durch Akzept begründeten Rechtsverhältnis zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger ergeben ( etwa Erlass, Zahlung, Stun-
dung ) und solchen, die auf einem sonstigen Rechtsverhältnis beruhen ( etwa Auf-
rechnung ).

2116 Für das deutsche Recht wird die Aufrechnung im Zusammenhang mit den Ein-
wendungen des Anweisungsempfängers sogar ausdrücklich in den Materialien 
erwähnt ( Mugdan, Materialien II 314 ). Zur Frage der Aufrechnung bei nicht ange-
nommener Anweisung siehe oben Fn 911.

2117 Für Österreich: Ehrenzweig, System II / 1 2 288; Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 71; Ertl 
in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 2; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht 
AT 205; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1402 Rz 4; Löbl in Staub / Pisko, 
AHGB 3 II 177; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 9; Mayrhofer, Schuldrecht AT 547; Neu-
mayr in KBB 6 § 1402 Rz 3; Pisko, Lehrbuch 318 f; Rudolf in Schwimann / Neumayr, 
ABGB Taschenkommentar 4 § 1402 Rz 3; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 
Rz 724; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 332. Für Deutschland: MünchKomm / Habersack, 
BGB 8 § 784 Rz 8; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 29; Staudinger / Marburger, BGB 
( 2015 ) § 784 Rz 11. Für die Schweiz: Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 9; Gaut-
schi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 6e; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéci-
aux Rz 5608; Tevini, Commentaire Romand Art 468 CO Rz 12.
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Akzept ergebende Schuldverhältnis zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger sind nämlich die allgemeinen Regeln anwendbar.2118 
Ist daher die Forderung aus dem Akzept – aus welchen Gründen auch 
immer – erloschen, so kann die Angewiesene dies dem Anweisungs-
empfänger selbstverständlich entgegenhalten.2119 Aber selbst, wenn die 
Forderung nicht erloschen sein sollte, stehen der Angewiesenen Ein-
wendungen zur Verfügung, die sie nach den allgemeinen Regeln auch 
sonst – also unabhängig von den Grundverhältnissen – gegenüber dem 
Anweisungsempfänger geltend machen könnte, etwa dass es diesem für 
die Empfangnahme der Leistung an ausreichender Geschäftsfähigkeit 
mangelt.2120 Entscheidend ist aber auch für die Einwendungen aus dem 
persönlichen Verhältnis der Angewiesenen zum Anweisungsempfänger, 
dass es dabei um Einwendungen geht, die sich nicht auf die Grundver-
hältnisse beziehen.

Im deutschen und schweizerischen Recht werden schließlich auch 
noch weitere Einwendungen zu den persönlichen Einwendungen ge-
zählt, die nach der hier vorgenommenen Gliederung der Gültigkeit der 
Annahme oder dem Rechtsmissbrauch zuzuordnen sind.2121 Im schwei-
zerischen Recht werden etwa Einwendungen aus der Gültigkeit der An-
nahme heute zumeist als persönliche Einwendungen der Angewiesenen 
verstanden 2122 und auch Einwendungen im Falle von Rechtsmissbrauch, 
Gesetz- oder Sittenwidrigkeit bzw Täuschung und Drohung werden re-
gelmäßig zu den persönlichen Einwendungen gezählt.2123 Für das deut-
sche Recht sind die Einrede der unerlaubten Handlung, sofern die An-
weisung gefälscht und dies dem Anweisungsempfänger bekannt war 

2118 Für das deutsche Recht halten dies die Materialien sogar ausdrücklich fest ( Mug-
dan, Materialien II 314 ).

2119 Siehe bereits Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 58.
2120 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 332; siehe weiters Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1402 Rz 2; 

Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 205; Heidinger in Schwi-
mann / Kodek, ABGB 4 § 1402 Rz 5; Neumayr in KBB 6 § 1402 Rz 3; Rudolf in Schwi-
mann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1402 Rz 3.

2121 Siehe oben IV.E.1. zur Gültigkeit der Annahme sowie unten IV.E.6.a ) zum Rechts-
missbrauch.

2122 Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 9; Gautschi, Berner Kommentar Art 468 
OR Rz 6a; anders Bischofberger, Anweisung 107 f; Oser / Schönenberger, Zürcher Kom-
mentar Art 468 OR Rz 5, die von einer Einwendung aus der Anweisung ausgehen. 
Siehe dazu oben IV.E.1.

2123 Vgl etwa Gautschi, Berner Kommentar Art 468 OR Rz 6b ff; Tevini, Commentaire 
Romand Art 468 CO Rz 12.
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( § 826 BGB ),2124 sowie die Einrede der unzulässigen Rechtsausübung zu 
nennen ( § 242 BGB ).2125 Wie die genannten Einwendungen genau ein-
geordnet werden, ob bei den Gültigkeitseinwendungen, bei den per-
sönlichen Einwendungen oder – wie im österreichischen Recht üblich – 
getrennt als sonstige Einwendungen, ist dabei zweitranging, solange 
deren grundsätzliche Zulässigkeit anerkannt wird. Der Übersichtlich-
keit wegen werden Rechtsmissbrauchseinwendungen in der vorliegen-
den Arbeit aber separat behandelt.

6.  Sonstige Einwendungen

a.	 	Rechtsmissbrauch

Sowohl in Österreich 2126 als auch in Deutschland 2127 und der Schweiz 2128 
ist allgemein anerkannt, dass sich die Angewiesene dem Anweisungs-
empfänger gegenüber auch auf die Rechtsmissbräuchlichkeit der In-
anspruchnahme aus dem Akzept berufen kann. Dies ergibt sich zwar 
weder aus der Anweisung selbst, noch aus dem Akzept, doch lässt sich 
diese Einwendungsmöglichkeit, ähnlich wie jene der Gültigkeit der An-
nahme, aus den allgemeinen Regeln ableiten. Diese gelten grundsätz-

2124 BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 31; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 11; 
RGRK / Steffen, BGB § 784 Rz 9. Vgl auch MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 8. 
Für das österreichische und schweizerische Recht kann sich die Angewiesene in 
diesem Fall bereits auf die fehlende Gültigkeit der Anweisung berufen. Siehe dazu 
oben IV.E.3.

2125 BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 31; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 11; 
RGRK / Steffen, BGB § 784 Rz 9. Vgl auch MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 8. 
Dazu sogleich unten IV.E.6.a ).

2126 Ehrenzweig, System II / 1 2 288; Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 71; Ertl in Rummel, 
ABGB 3 § 1402 Rz 5; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1402 Rz 2; Löbl in 
Staub / Pisko, AHGB 3 II 177; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 9; Mayrhofer, Schuld-
recht AT 547; Neumayr in KBB 6 § 1402 Rz 3; Pisko, Lehrbuch 318; Rudolf in Schwi-
mann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1402 Rz 3; Welser / Zöchling-Jud, Bür-
gerliches Recht II 14 Rz 724; vgl auch Wolff in Klang, ABGB 2 VI 332.

2127 Siehe nur BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 31; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) 
§ 784 Rz 11; RGRK / Steffen, BGB § 784 Rz 9. Vgl auch MünchKomm / Habersack, BGB 8 
§ 784 Rz 8.

2128 Berger, Allgemeines Schuldrecht 3 Rz 2253; Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR 
Rz 13; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 8a; Lardelli, Kurzkommen-
tar Obligationenrecht Art 468 OR Rz 6; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux 
Rz 5612; Tevini, Commentaire Romand Art 468 CO Rz 12 f; Voser, Bereicherungsan-
sprüche 305 ff. Siehe auch das Urteil des Bundesgerichts 4C.172 / 2000; 130 III 462, 
469 f E 6.1 = Pra 2005, 137.
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lich auch für das durch Akzept begründete Schuldverhältnis,2129 sodass 
die Zulassung des Rechtsmissbrauchseinwandes auch für einen auf ei-
nem Akzept beruhenden Anspruch nicht nur konsistent, sondern so-
gar zwingend geboten erscheint.2130 In diesem Sinne ist der Rechtsmiss-
brauchseinwand beim Akzept auch nicht abdingbar.2131

Durch die Zulassung des Rechtsmissbrauchseinwandes kann frei-
lich ein Spannungsverhältnis mit dem Konzept der abstrakten Anwei-
sungsannahme entstehen, wenn sich die Rechtsmissbräuchlichkeit 
der Inanspruchnahme des Anweisungsakzepts aus einem Mangel ei-
nes oder beider Grundverhältnisse ergibt. Dann nämlich kann sich die 
Angewiesene im Wege des Rechtsmissbrauchseinwandes auf Mängel 
der Grundverhältnisse berufen, die durch die Konstruktion der Be-
gründung eines eigenen, von den Grundverhältnissen unabhängigen 
Rechtsverhältnisses zwischen Angewiesener und Anweisungsempfän-
ger gerade keine Rolle spielen sollten.2132 Im Wege des Rechtsmiss-
brauchseinwandes kommt es somit zu einer Berücksichtigung von 
Mängeln aus dem Grundverhältnis, obwohl eine solche der privatau-
tonom vorgenommenen Risikoverteilung zwischen den Beteiligten wi-
derspricht.2133

Es zeigt sich also, dass einander in dieser Fallgruppe zwei gegenläu-
fige Wertungen gegenüberstehen: das allgemeine Rechtsmissbrauchs-
verbot auf der einen Seite und die auf privatautonomer Risikoverteilung 
beruhende und für die Funktionalität des Rechtsinstituts der Anwei-
sung insgesamt bedeutsame Sicherung der Angewiesenen vor Einwen-
dungen aus den Grundverhältnissen auf der anderen Seite.2134 Sowohl 

2129 Vgl nur Mugdan, Materialien II 314.
2130 Für das österreichische Recht ist freilich darauf hinzuweisen, dass die Gesetzesver-

fasser eine derartige Einwendungsmöglichkeit nicht vorsahen, wurde doch in den 
Materialien zu § 1295 Abs 2 ABGB ( HHB 259 ) ein Schikaneverbot, wie es im BGB 
vorgesehen wurde, ausdrücklich abgelehnt und bloß ein Schadenersatzanspruch 
vorgesehen. Heute ist freilich auch in Österreich die Möglichkeit der Erhebung 
des Einwands der Rechtsmissbräuchlichkeit allgemein anerkannt, was daher auch 
für die Anweisung zu gelten hat. Siehe dazu näher F. Bydlinski, FS Krejci II 1082 ff; 
Mader, Rechtsmißbrauch 160 ff, 181 ff; derselbe, JBl 1998, 682; Mayer-Maly / Böhm in 
Rotondi, Inchieste de Diritto Comparato VII ( 1979 ) 223 ff.

2131 Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V Rz 3 / 105 für den wertungsmäßig 
gleich gelagerten Fall der Garantie.

2132 Vgl Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 1015; derselbe, ÖBA 1987, 776 f.
2133 Canaris, ÖBA 1987, 776; Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V Rz 3 / 106; 

vgl auch Voser, Bereicherungsansprüche 305 ff, 322 f.
2134 Vgl dazu OGH 1 Ob 554  /  94, SZ 67 / 111 = ÖBA 1996, 64 mit Anm von Avancini.
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die hinter dem Anweisungsakzept stehenden Interessen der Förderung 
der Abwicklung im Wege der Anweisung durch Absicherung des An-
weisungsempfängers als auch der den allgemeinen Regeln zugrunde 
liegende Gedanke eines Verbots missbräuchlicher Rechtsausübung 
können aber dann gewahrt werden, wenn eine Berufung auf rechtsmiss-
bräuchliche Inanspruchnahme eines Akzepts nur im Kernbereich des 
Rechtsmissbrauches zugelassen wird. Von Rechtsmissbräuchlichkeit ist 
demnach nur dann auszugehen, wenn durch die Inanspruchnahme des 
Akzepts Zwecke erreicht werden sollen, die nach den erkennbaren Wer-
tungen der Rechtsordnung besonders und scharf missbilligt sind.2135 Im 
Ergebnis bleibt es also zwar grundsätzlich bei der privatautonom vorge-
nommenen Risikoverteilung und damit bei der Selbständigkeit der For-
derung des Anweisungsempfängers aus dem Akzept, doch wird diese 
Selbständigkeit zur Wahrung des Rechtsmissbrauchsverbots ganz aus-
nahmsweise doch eingeschränkt, wenn die Interessen des Anweisungs-
empfängers an der Abstraktheit seiner Forderung aufgrund der beson-
deren Verwerflichkeit seines Handelns nicht schutzwürdig sind.2136 In 
diesem Sinne wird in allen drei untersuchten Rechtsordnungen bei der 
Zulassung des Rechtsmissbrauchseinwandes große Zurückhaltung ge-
übt, um nicht durch eine weitgehende Berücksichtigung von Mängeln 
der Grundverhältnisse, primär des Valutaverhältnisses, das Konzept der 
Abstraktheit des Akzepts zu untergraben. Die Schwierigkeit besteht da-
bei freilich in der Konkretisierung der Rechtsmissbräuchlichkeit, die in 
den untersuchten Rechtsordnungen auch durchaus nicht immer über-
einstimmend erfolgt.2137

2135 F. Bydlinski, System 138 f.
2136 Vgl Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V Rz 3 / 110.
2137 In Österreich wird zur Klärung des Rechtsmissbrauchsbegriffs an § 1295 Abs 2 ABGB 

angeknüpft, der für Fälle absichtlicher sittenwidriger Schädigung Schadenersatz-
pflichten vorsieht, diese aber für den Fall, dass dies in Ausübung eines Rechts erfolgt, 
auf Fälle einschränkt, in denen die Ausübung des Rechts offenbar den Zweck hatte, 
den anderen zu schädigen. Rechtsmissbrauch ist demnach einerseits dann gegeben, 
wenn das Recht schikanös, also ohne legitimes Eigeninteresse ausgeübt wird ( siehe 
F. Bydlinski, FS Krejci II 1094 f; Koziol, Haftpflichtrecht II 3 Rz A / 4/23; OGH 7 Ob 227  /  55, 
SZ 28 / 133 = JBl 1955, 548 ). Dem ist nach F. Bydlinski, FS Krejci II 1094 f, die im Detail 
schikanöse Interessenbetätigung gleichzuhalten, wenn also der Anweisungsemp-
fänger zwar grundsätzlich ein Interesse an der Rechtsausübung hat, diese aber im 
Einzelnen schikanös gestaltet. Zudem kommt ein Rechtsmissbrauch auch dann in 
Frage, wenn ein offenbares und krasses Interessenmissverhältnis besteht ( siehe F. 
Bydlinski, FS Krejci II 1095; Koziol, Haftpflichtrecht II 3 Rz A / 4/23 ff mwN; derselbe in 
Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V Rz 3 / 106 mwN. AA Reischauer in Rummel, 
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Für den Fall des Akzepts ist eine rechtsmissbräuchliche Inanspruch-
nahme insbesondere dann anzunehmen, wenn der Anweisungsemp-
fänger trotz eindeutig fehlender materieller Berechtigung aus dem 
Valutaverhältnis die Forderung aus dem Akzept gegenüber der Ange-
wiesenen geltend macht.2138 Weiß der Anweisungsempfänger oder ist für 
ihn evident, dass er keinen Anspruch im Valutaverhältnis hat, ist die In-
anspruchnahme des Zahlungsversprechens rechtsmissbräuchlich, da 
sich der Anweisungsempfänger so einen ihm offenkundig nicht zuste-
henden Vorteil zu verschaffen sucht.2139

Zur Beurteilung der Rechtsmissbräuchlichkeit im Falle eines man-
gelhaften Valutaverhältnisses werden als Kriterien insbesondere ein 
schwerwiegender Mangel desselben, die rechtliche Evidenz dieses Mangels 
sowie dessen liquide Beweisbarkeit auf tatsächlicher Ebene genannt: 2140 
Primär entscheidend erscheint dabei – angesichts der gegenläufigen in-
volvierte Interessen – die Schwere des betreffenden Mangels. Soll die Ab-
straktheit des Anweisungsakzepts nämlich nicht völlig untergraben wer-
den, kann nicht jede potentielle Ungültigkeit des Grundverhältnisses 
auf den Anspruch aus dem Akzept durchschlagen, sondern vielmehr nur 
eine solche, die auf besonders gravierenden Mängeln beruht.2141 Han-
delt es sich hingegen nicht um schwerwiegende Mängel, sind diese der 
Abstraktheit des Akzepts und damit der privatautonomen Risikovertei-
lung zwischen den Beteiligten entsprechend in den Grundverhältnissen 
zu klären, ohne dass dies für das abstrakte Schuldverhältnis zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger von Bedeutung wäre.2142

ABGB 3 § 1295 Rz 62 f ebenfalls mwN, der allein an ein deutliches Überwiegen des 
unlauteren Motivs anknüpft ). Zum schweizerischen Recht vgl T. Koller / Kissling in 
Wiegand, Berner Bankrechtstag 2000, 109 ff. Zum deutschen Recht siehe Jäger / Haas 
in Schimansky / Bunte / Lwowski, Bankrechts-Handbuch 5 § 120 Rz 452 ff.

2138 Siehe F. Bydlinski, FS Krejci II 1094 f zu Akzept und Garantie; Canaris, Bankvertrags-
recht I 3 Rz 1016. Vgl auch Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V Rz 3 / 106 
zur Garantie.

2139 Canaris, ÖBA 1987, 776 f.
2140 Dazu näher Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 1016; derselbe, ÖBA 1987, 777 ff. BGH 

BGHZ 90, 287, 292 = ZIP 1984, 685, 687; BGHZ 101, 84, 91 f = NJW 1987, 2578, 2579; 
BGHZ 132, 313, 317 = NJW 1996, 1812, 1813. Auch das schweizerische Bundesge-
richt knüpft an diese Kriterien an: Urteil 4C.172 / 2000 E 4c. Siehe weiters OGH 
1 Ob 554  /  94, SZ 67 / 111 = ÖBA 1996, 64 mit Anm von Avancini.

2141 Canaris, ÖBA 1987, 780 ff; Koziol, Garantievertrag 63 f; Koziol in Apathy / Iro / Koziol, 
Bankvertragsrecht 2 V Rz 3 / 108 ff zur Garantie.

2142 Canaris, ÖBA 1987, 776, 780 f; vgl auch T. Koller / Kissling in Wiegand, Berner Bankrechts-
tag 2000, 116 f.
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Ist die rechtliche Evidenz, das zweite genannte Kriterium, nicht ge-
geben, weil die Beurteilung der Mangelhaftigkeit des Valutaverhältnis-
ses die Klärung diffiziler Rechtsfragen voraussetzt, sodass ex ante recht-
lich durchaus offen ist, ob im Valutaverhältnis ein Anspruch besteht 
oder nicht, wird man dem Anweisungsempfänger kaum den Vorwurf 
des Rechtsmissbrauchs machen können, wenn er die abstrakte Forde-
rung geltend macht.2143

Demgegenüber ist das dritte genannte Kriterium, die liquide Be-
weisbarkeit, im Anschluss an Koziol als generelle Voraussetzung des 
Rechtsmissbrauchseinwandes abzulehnen.2144 Ein ausreichend schwer-
wiegender Mangel des Valutaverhältnisses führt daher auch dann zur 
Rechtsmissbräuchlichkeit der Inanspruchnahme der Angewiesenen 
aus dem Akzept, wenn der Mangel nicht sofort liquide beweisbar ist. 
Ansonsten würde nämlich derjenige begünstigt, der auf besonders ge-
schickte bzw listige Art und Weise rechtsmissbräuchlich handelt.2145 Be-
deutung kommt der liquiden Beweisbarkeit aber dennoch insoweit zu, 
als dadurch die Rechtsmissbräuchlichkeit der Geltendmachung des An-
spruchs überhaupt erst begründet werden kann: Wird nämlich dem 
Anweisungsempfänger nachgewiesen, dass sein Anspruch aus dem 
Valutaverhältnis nicht besteht und beharrt er dennoch auf der Gel-
tendmachung seiner abstrakten Forderung, so handelt er durch die-
ses Beharren rechtsmissbräuchlich.2146 Eben weil ihm seine fehlende 
Berechtigung nachgewiesen wurde, ist die Inanspruchnahme rechts-
missbräuchlich, da der Anweisungsempfänger sie sogleich wieder der 
Anweisenden herausgeben müsste. Sobald das Fehlen eines Anspruchs 

2143 Canaris, ÖBA 1987, 781, hebt freilich hervor, dass es Fälle gibt, in denen der Mangel 
des Valutaverhältnisses so schwerwiegend ist, dass auf das Erfordernis rechtlicher 
Evidenz verzichtet werden kann.

2144 Koziol, Garantievertrag 63 f; derselbe, Anm zu OGH 8 Ob 645  /  91, ÖBA 1992, 578; der-
selbe in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V Rz 3 / 110; ebenso Avancini, Anm zu 
OGH 1 Ob 554  /  94, ÖBA 1996, 66 f; Apathy in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 
V Rz 1 / 133; vgl auch Canaris, ÖBA 1987, 781, dem zufolge die liquide Beweisbarkeit 
bei schweren Mängeln nicht erforderlich ist. Siehe auch Schinnerer, ÖBA 1982, 209; 
M. Heinze, Rechtsschutz 151, 168 f; Mülbert, Missbrauch 76 f, 105.

2145 Koziol, Garantievertrag 63 f; derselbe in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V 
Rz 3 / 110.

2146 Koziol, Garantievertrag 63 f; derselbe in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V 
Rz 3 / 110; ebenso Avancini, Anm zu OGH 1 Ob 554  /  94, ÖBA 1996, 66 f. Vgl auch OGH 
8 Ob 645  /  91, EvBl 1992 / 131 = ÖBA 1992, 573 mit Anm von Koziol = ÖZW 1992, 92 mit 
Anm von Lindinger; 2 Ob 233  /  01 f, ÖBA 2003, 956. Vgl weiters Gautschi, Berner Kom-
mentar Art 468 OR Rz 6d.
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im Valutaverhältnis klar nachgewiesen ist, wird die Inanspruchnahme 
der Forderung aus dem Akzept also sogar dann rechtsmissbräuchlich, 
wenn das Fehlen des Anspruchs an sich auf einem weniger gravieren-
den Mangel des Valutaverhältnisses beruht.

Von Bedeutung ist die liquide Beweisbarkeit zudem auch für die 
Frage, ob eine Verpflichtung der Angewiesenen gegenüber der Anwei-
senden bestehen kann, die Zuwendung gegenüber dem Anweisungs-
empfänger zu verweigern. Eine solche kommt nämlich tatsächlich 
nur dann in Betracht, wenn der Rechtsmissbrauch liquide beweisbar  
ist.2147

Als schwerwiegender Mangel des Valutaverhältnisses, der eine Qua-
lifikation der Inanspruchnahme der Akzeptforderung als rechtsmiss-
bräuchlich rechtfertigt, ist insbesondere die Nichtigkeit des Grund-
verhältnisses aufgrund von dessen Gesetz- oder Sittenwidrigkeit 
anzusehen.2148 Dabei muss selbstverständlich der jeweilige Normzweck 
berücksichtigt werden.2149 Gerade der Normzweck kann freilich auch er-
geben, dass bereits das Akzept selbst als nichtig zu qualifizieren ist.2150 In 
Frage kommen darüber hinaus Fälle, in denen das Valutaverhältnis durch 
List oder Drohung bewirkt wurde.2151 Bloße Leistungsstörungen im Va-
lutaverhältnis 2152 sind für sich betrachtet hingegen typischerweise nicht  
 

2147 Für die Garantie Koziol, Garantievertrag 63 f; derselbe in Apathy / Iro / Koziol, Bank-
vertragsrecht 2 V Rz 3 / 62, 3 / 110 unter Berufung auf Art 40 Abs 3 WechselG. Siehe 
weiters Erman, FS Rittershausen 263 f ( zum Akkreditiv ); Mülbert, Mißbrauch 76; 
aA Canaris, ÖBA 1987, 778. Zum schweizerischen Recht vgl Tevini, Commentaire 
Romand Art 468 CO Rz 12; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 8b.

2148 Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 1019.
2149 Besonders strenge Anforderungen stellt hier Voser, Bereicherungsansprüche 305 ff, 

309, die Ordre-Public-Widrigkeit fordert und dieses strenge Kriterium in der fragli-
chen Entscheidung des schweizerischen Bundesgerichts ( Urteil 4C.172 / 2000 ), bei 
dem es um eine Waffenlieferung an Kroatien ging, das sich zum damaligen Zeit-
punkt im Kriegszustand befand, auch als verwirklicht ansieht.

2150 Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 1007, 1019; für die Garantie Koziol, Garantievertrag 
55; derselbe in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 V Rz 3 / 96, 3 / 105. Siehe wei-
ters Büsser, Einreden 312 ff; Canaris, ÖBA 1987, 774 f; Liesecke, WM 1968, 25; Schinne-
rer / Avancini, Bankverträge II 291 f; Zahn / Ehrlich / Haas, Zahlung Rz 9 / 125.

2151 Vgl Canaris, ÖBA 1987, 781; allerdings liegt dann, wie Koziol in Apathy / Iro / Koziol, 
Bankvertragsrecht 2 V Rz 3 / 97, 3 / 105, zur Garantie ausführt, regelmäßig auch eine 
listige Irreführung des Garanten bzw der Akzeptantin vor, sodass bereits Einwen-
dungen gegen die Gültigkeit der Garantie bzw des Akzepts in Frage kommen.

2152 Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 1021 f. Siehe weiters das Bundesgerichtsurteil 
4C.172 / 2000 E 4c.
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geeignet, die Inanspruchnahme des Akzepts rechtsmissbräuchlich zu  
machen.2153

Zu berücksichtigen ist im Zusammenhang mit dem Rechtsmiss-
brauchseinwand schließlich noch die unterschiedliche Ausgangslage 
betreffend die subjektive Seite des Rechtsmissbrauchsvorwurfs: Wäh-
rend nämlich dem österreichischen Recht ein subjektives Konzept des 
Rechtsmissbrauchs zugrunde liegt, sodass ein solcher zumindest be-
dingten 2154 Vorsatz voraussetzt,2155 und auch für das deutsche Recht 
überwiegend von einem subjektiven Maßstab ausgegangen wird,2156 
bleiben im schweizerischen Recht im Einklang mit Art 2 Abs 2 ZGB sub-
jektive Elemente außer Betracht.2157

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Zweck der abstrakten Aus-
gestaltung der Akzeptforderung primär im Ausschluss der Einwendun-
gen aus den Grundverhältnissen besteht. Dadurch kommt es zu einer 
privatautonomen Risikoverteilung zwischen den Beteiligten. Diese hat 
zu gelten, solange sie nicht ( primär aufgrund massivster Mängel des Va-
lutaverhältnisses ) gegen das Verbot des Rechtsmissbrauches verstößt. 
Letzteres kann aber in allen drei untersuchten Rechtsordnungen nur 
mit großer Zurückhaltung angenommen werden.

b.	 	Doppelmangel

Eine weitere Fallgruppe, in der sich die Frage der Zulässigkeit von Ein-
wendungen der Angewiesenen aus den Grundverhältnissen stellt, ist 
die in der Literatur besonders für den Fall der bereicherungsrechtli-
chen Rückabwicklung intensiv diskutierte,2158 praktisch jedoch äußerst 

2153 Zu den einzelnen Fallgruppen siehe näher Canaris, Bankvertragsrecht I 3 Rz 1016 ff; 
denselben, ÖBA 1987, 781 f; vgl auch T. Koller / Kissling in Wiegand, Berner Bank-
rechtstag 2000, 109, 120 ff.

2154 F. Bydlinski, FS Krejci II 1095, hebt hervor, dolus directus sei nur für Schadenersatz 
nach § 1295 Abs 1 ABGB erforderlich, bei sonstigen Rechtsfolgen, also insbeson-
dere Einwendungen, reicht demnach dolus eventualis.

2155 F. Bydlinski, FS Krejci II 1093, 1095; Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 
V Rz 3 / 106 Fn 408. AA Mader, JBl 1998, 882 f; Mülbert, Mißbrauch 66 f; Jäger / Haas in 
Schimansky / Bunte / Lwowski, Bankrechts-Handbuch 5 § 120 Rz 453 mwN.

2156 Siehe dazu die Nachweise bei Jäger / Haas in Schimansky / Bunte / Lwowski, Bank-
rechts-Handbuch 5 § 120 Rz 453.

2157 T. Koller / Kissling in Wiegand, Berner Bankrechtstag 2000, 109, 125. Siehe auch Voser, 
Bereicherungsansprüche 308 f.

2158 Siehe nur Koziol, JBl 1977, 626 f; F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 309 f, derselbe, 
System 258 f; Spielbüchler, Schuldverhältnis, 241 ff; derselbe in Klang, ABGB 3 § 1400 
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selten auftretende Situation eines Doppelmangels.2159 Zum österreichi-
schen Recht wird in diesem Zusammenhang verbreitet vertreten, die 
Angewiesene könne sich auch dann auf die Grundverhältnisse berufen, 
wenn diese beide mangelhaft seien.2160 Die Abstraktion der Akzeptfor-
derung soll also beim Doppelmangel durchbrochen werden. Begründet 
wird dies primär damit, dass dann in jeder Hinsicht eine grundlose Ver-
mögensverschiebung vorliege  2161 bzw dass ansonsten zwei Rückforde-
rungsverfahren erforderlich wären, die Vermögensverschiebung über 
diesen Umweg aber doch rückgängig gemacht werden könne.2162 Spiel-
büchler geht freilich schon ganz grundsätzlich von einem abweichenden 
Konzept der Abstraktheit der Akzeptforderung aus, da er annimmt, die 
Forderung des Anweisungsempfängers gegenüber der Angewiesenen 
setze stets alternativ ein gültiges Grundverhältnis voraus.2163 Vor diesem 
Hintergrund erscheint zwar die Bejahung einer Einwendung im Falle 
des Doppelmangels konsequent, doch steht der genannte Ansatz – wie 
ausgeführt wurde – eindeutig nicht im Einklang mit den Vorstellungen 
der Gesetzesverfasser und ist auch mit dem Gesetzeswortlaut des § 1402 
nur schwer zu vereinbaren.2164

Rz 13; Große-Sender, JAP 1997 / 98, 73 ff; Canaris, FS Larenz 70, 811, 814 ff; Staudin-
ger / Lorenz, BGB ( 2007 ) § 812 Rz 54 ff; Koppensteiner / Kramer, Bereicherung 27 ff; Vo-
ser, Bereicherungsansprüche 328 ff.

2159 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 13; Staudinger / Lorenz, BGB ( 2007 ) § 812 Rz 54.
2160 Ehrenzweig, System II / 1 2 289; Pisko, Lehrbuch 318; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 178; 

Spielbüchler, Schuldverhältnis 49 ff; derselbe, JBl 2001, 38 ff; derselbe, ÖBA 2002, 423 ff; 
derselbe, JBl 2003, 825 ff; derselbe in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 2; Mayrhofer, Schuld-
recht AT 547 f; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1402 Rz 8; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches 
Recht II 14 Rz 726 ( die allerdings in Rz 1715 auch für den Fall des Doppelmangels 
eine Direktkondiktion der Angewiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger 
ablehnen ); Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 71. Vgl auch Apathy in Apathy / Iro / Koziol, 
Bankvertragsrecht 2 V Rz 1 / 119.

2161 So bereits Ehrenzweig, System II / 1 2 289. Siehe auch Spielbüchler, ÖBA 2002, 427; der-
selbe in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 2.

2162 Pisko, Lehrbuch 318; Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 178.
2163 Siehe dazu oben IV.D.1.c ).
2164 Das gesteht Spielbüchler, Schuldverhältnis 51, sogar selbst zu, meint aber, das Er-

gebnis des Ausschlusses von Einwendungen aus den Grundverhältnissen auch 
beim Doppelmangel sei nicht zwingend und argumentiert sodann damit, dass 
auch Gültigkeitsmängel der Anweisung und des Akzepts als Einwendungen aner-
kannt würden. Dabei handelt es sich freilich um Einwendungen, die das Schuld-
verhältnis zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger selbst berühren; 
fehlt es an einer Anweisung, so kommt im österreichischen Recht eben keine ab-
strakte Verpflichtung der Angewiesenen in Betracht ( siehe dazu oben IV.E.3 ) und 
ohne Akzept gibt es keine Verpflichtung. Daraus lässt sich freilich keinesfalls ab-
leiten, dass beim Doppelmangel ein über das durch Annahme der Anweisung ent-
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Die österreichische hM knüpft an einen früher in Deutschland ver-
tretenen und auf von Tuhr   2165 zurückgehenden Ansatz an,2166 dem zu-
folge der Angewiesenen im Falle des Doppelmangels eine Einwendung 
gegen die abstrakte Forderung des Anweisungsempfängers zustehen 
müsse.2167 Während im gemeinen Recht die Möglichkeit einer Einwen-
dung im Falle des Doppelmangels bestand,2168 wurde im BGB und in 
dessen Materialien darauf nicht Bezug genommen, sodass für das BGB 
zunächst angenommen wurde, eine Einwendung bei Doppelmangel 
komme nicht in Frage.2169 Obwohl, wie auch von Tuhr selbst festhält, 
die Unabhängigkeit der Anweisungsobligation von den Kausalverhält-
nissen nach den Vorstellungen der Gesetzesverfasser ausnahmslos sein 
sollte, leitet er für den Fall der Fehlerhaftigkeit beider Grundverhält-
nisse  2170 aus den » allgemeinen Grundsätzen « des BGB ab, dass die Abs-
traktheit bei Fehlerhaftigkeit beider Grundverhältnisse ausnahmsweise 
durchbrochen sein soll. Er führt dafür den Gedanken der Prozessöko-
nomie ins Treffen und argumentiert, dass ohne Einredemöglichkeit 
eine Vermögensverschiebung bewirkt würde, zu deren Ausgleichung 
zwei Prozesse erforderlich wären, während die Anweisung sonst dazu 
diene, die Prozesse an die richtige Stelle zu verschieben.2171 Dieser An-
satz konnte sich in der Folge durchsetzen und war in Deutschland lange 
Zeit herrschend.2172 Heute geht die hM in Deutschland freilich zu Recht 

standene Schuldverhältnis zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger 
hinausreichender Rückgriff auf die Grundverhältnisse zulässig ist.

2165 JheringsJB 48 ( 1904 ) 51 ff. Anders freilich später derselbe, Deutsches Bürgerliches 
Recht AT II / 2, 100 Fn 216.

2166 Siehe Ehrenzweig, System II / 1 2 289 Fn 20.
2167 von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 51 ff; Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 162; Planck / Landois, BGB 4 

§ 784 Anm 2a. Vgl auch Wendt, Anweisungsrecht 194 ff.
2168 Siehe dazu Wendt, Anweisungsrecht 194 ff; Windscheid / Kipp, Pandekten II 9 § 412, 

811 f Fn 11.
2169 Windscheid / Kipp, Pandekten II 9 § 412, 815; Planck / André, BGB § 784 Anm 2.
2170 Wobei von Tuhr JheringsJB 48 ( 1904 ) 51 ff, 54, hier generell auf die Unentgeltlichkeit 

der Anweisungserteilung abstellt und darunter neben der zu Schenkungszwecken 
erteilten Anweisung auch eine solche an den Anweisungsempfänger als Inkasso-
mandatar sowie eine Anweisung im Falle der Ungültigkeit des Valutaverhältnisses 
versteht.

2171 von Tuhr JheringsJB 48 ( 1904 ) 55.
2172 Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 162; Planck / Landois, BGB 4 § 784 Anm 2a; V. Wolff, JheringsJB 

84 ( 1934 ) 151 ff, 161; Enneccerus / Lehmann, Recht der Schuldverhältnisse § 205 I 2. 
Siehe auch RGRK / Steffen, BGB § 784 Rz 10; Palandt / Sprau, BGB 79 § 784 Rz 6. Für 
den bereicherungsrechtlichen Parallelfall der Direktkondiktion der Angewiese-
nen gegenüber dem Anweisungsempfänger wurde die Inkonsequenz der Durch-
brechung der Abstraktheit der Akzeptforderung im Fall des Doppelmangels auch 
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davon aus, dass der Angewiesenen auch im Falle des Doppelmangels 
keine Einwendungen aus den Grundverhältnissen zustehen.2173 Die Ver-
fasser des BGB waren darum bemüht, den Anspruch des Anweisungs-
empfängers aus dem Akzept von den Grundverhältnissen unabhängig 
zu gestalten. Genau deshalb wurde mit dem Akzept der Anweisung die 
Begründung eines eigenen Schuldverhältnisses zwischen Angewiesener 
und Anweisungsempfänger ermöglicht, woraus sich nach der Vorstel-
lung der Gesetzesverfasser von selbst ergab, dass die aus dem Akzept 
in Anspruch genommene Angewiesene dem Anweisungsempfänger nur 
Einwendungen aus dem durch Akzept begründeten Schuldverhältnis 
selbst oder aber ihr diesem gegenüber sonst unmittelbar zustehende 
Einwendungen erheben konnte.2174 Dasselbe muss mangels gegenteili-
ger Hinweise im Gesetz oder den Materialien auch für den Fall des Dop-
pelmangels gelten. Auch wenn beide Grundverhältnisse mangelhaft 
sind, handelt es sich bei einer sich darauf beziehenden Einwendung um 
eine solche aus einem Vertrag mit einem Dritten, also um unzulässige 
Einwendungen ex iure tertii.2175 Im Zusammenhang mit dem Akkreditiv 
wird zudem auch noch darauf hingewiesen, dass die Parteien durch 
das Akzept eine Risikoverteilung vorgenommen haben, die durchbro-
chen würde, ließe man der Angewiesenen die Möglichkeit, sich auf den 
Doppelmangel zu berufen.2176 Insgesamt ist daher festzuhalten, dass 
Einwendungen aus dem Grundverhältnis im deutschen Recht auch im 
Falle des Doppelmangels nicht in Frage kommen.

In der Schweiz wird die Frage der Zulässigkeit von Einwendungen 
gegen eine akzeptierte Anweisung im Falle eines Doppelmangels in der 
Literatur nicht näher thematisiert.2177 Es entspricht der hM, dass sich 
die Angewiesene auf Mängel der Grundverhältnisse nicht berufen kann, 

durchaus gesehen. Siehe Enneccerus / Lehmann, Recht der Schuldverhältnisse § 221 
III 1 b Fn 12.

2173 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 7 f; Hueck / Canaris, Recht der Wertpapiere 
§ 4 V 2; BeckOGK / Körber, BGB § 784 Rz 32 f; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 62 
II 1; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 784 Rz 10, 13; NK / Sohbi, BGB 3 § 784 Rz 4. 
Vgl auch Staudinger / Lorenz, BGB ( 2007 ) § 812 Rz 56.

2174 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 226, 12.

2175 Hueck / Canaris, Recht der Wertpapiere § 4 V 2; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 
§ 62 II 1.

2176 Canaris, ÖBA 1987, 776; derselbe, FS Larenz 70, 814 ff; derselbe, Bankvertragsrecht I 3 
Rz 1026.

2177 Siehe aber BGE 49 II 52 f.
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da durch das Akzept ein abstrakter Anspruch des Anweisungsempfän-
gers entstanden ist.2178 Eine Ausnahme wird lediglich für den Fall zuge-
lassen, dass die Inanspruchnahme der Akzeptforderung offensichtlich 
rechtsmissbräuchlich wäre.2179 Soweit dies nicht der Fall ist, kann sich 
die Angewiesene daher auch nicht auf einen Doppelmangel berufen. 
Dieses Ergebnis deckt sich damit, dass auch bereicherungsrechtlich 
beim Doppelmangel eine Direktkondiktion der Angewiesenen abge-
lehnt wird.2180

Der Gesetzgeber der dritten Teilnovelle hatte bei der Normierung 
des § 1402 ABGB § 784 BGB sowie Art 768 Abs 1 OR vor Augen.2181 Zudem 
weisen die Materialien ausdrücklich darauf hin, dass aus der Annahme 
der Anweisung ein von den inneren Beziehungen der Angewiesenen 
und des Anweisungsempfängers zur Anweisenden völlig abgelöstes 
Schuldverhältnis entstehe.2182 Ist eine völlige Ablösung von den Grund-
verhältnissen angestrebt, ist aber nicht anzunehmen, dass immerhin 
eines der Grundverhältnisse gültig sein muss. Die Materialien betonen 
außerdem noch, dass die Annahme der Anweisung gegenüber dem 
Empfänger ein vom Versprechensgrund gänzlich unabhängiger binden-
der Akt, ein abstraktes Versprechen sei. Der österreichische Gesetzgeber 
wollte somit durch das Akzept die Möglichkeit einer abstrakten, weil 
von beiden Grundverhältnissen unabhängigen, Verpflichtung schaffen, 
wobei nach § 1402 ABGB nur ganz bestimmte Einwendungen zugelas-
sen sind. Geht man aber von der Unabhängigkeit der Verpflichtung der 
Angewiesenen aus dem Akzept von den Grundverhältnissen aus, wäre 

2178 Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 7; Gautschi, Berner Kommentar Art 468 
OR Rz 3c; Guhl / Koller / Schnyder / Druey Obligationenrecht § 54 Rz 8; T. Koller, Bas-
ler Kommentar OR I 7 Art 468 OR Rz 6; T. Koller / Kissling in Wiegand, Berner Bank-
rechtstag 2000, 35; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 468 OR Rz 6; 
Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5606; Tevini, Commentaire Romand 
Art 468 CO Rz 10. BGE 49 II 52 f; 121 III 109, 112 E 3a; 122 III 237, 239 f E 1b; 124 III 253, 
256 f E 3b; 127 III 553, 557 E 2e bb; 130 III 462, 469 f E 6.1 = Pra 2005, 137.

2179 Siehe dazu oben IV.E.6.a ).
2180 Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 21; von Büren, Schweizerisches Obligatio-

nenrecht AT 307 f; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 467 OR Rz 9; T. Koller / Kiss-
ling in Wiegand, Berner Bankrechtstag 2000, 43 ff; Kissling, jusletter 10.  6.  2002 Rz 37; 
Koppensteiner / Kramer, Bereicherung 27 ff; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéci-
aux Rz 5614; Tevini, Commentaire Romand Art 468 CO Rz 19; Voser, Bereicherungs-
ansprüche 328 ff. Siehe auch BGE 116 II 689, 691 E 3b aa; 117 II 404, 407 E 3a; 121 III 
109, 112 E 4a.

2181 Siehe EBRV 154; HHB 289. Siehe dazu näher oben III.A.2.d ).
2182 EBRV 154.
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es inkonsequent, im Falle des Doppelmangels anders zu entscheiden 
und eine Einwendung aus den kumuliert ungültigen Grundverhältnis-
sen zuzulassen.2183 Anhaltspunkte für die Durchbrechung der Abstrakt-
heit der Akzeptforderung lassen sich zudem weder dem Gesetzestext 
noch den Materialien entnehmen, sodass eine Berufung der Angewiese-
nen auf einen Doppelmangel in den Grundverhältnissen entgegen der 
hM auch für das österreichische Recht abzulehnen ist.

Insgesamt kann somit in allen drei Rechtsordnungen – in Öster-
reich freilich entgegen der hM – ein Doppelmangel für sich betrachtet 
keine Einwendung gegen den Anspruch des Anweisungsempfängers 
begründen. Anders ist dies nur dann, wenn ein Rechtsmissbrauch vor-
liegt.2184 Gerade die Möglichkeit einer Berufung auf eine rechtsmiss-
bräuchliche Geltendmachung der Akzeptforderung  2185 führt aber wiede-
rum dazu, dass der Extremfall einer zwangsweisen Durchsetzung einer 
für alle Beteiligten offensichtlich nicht berechtigten Akzeptforderung 
ohnedies nicht in Frage kommt, da deren Geltendmachung rechtsmiss-
bräuchlich wäre.2186

F.  Sachenrechtliche Wirkungen des Akzepts

Im Rahmen der Untersuchung der Anweisungen, die ohne vorab von 
der Angewiesenen angenommen worden zu sein, befolgt werden, hat 
sich gezeigt, dass die Anweisung zwar keine eigenen sachenrechtli-
chen Regelungen enthält, wohl aber sachenrechtliche Konsequenzen 

2183 So bereits Wilburg in Klang, ABGB 2 VI 451, der zudem betont, die Durchbrechung 
sei auch aus praktischen Gesichtspunkten keineswegs immer gerechtfertigt.

2184 Siehe dazu oben IV.E.6.a ).
2185 Selbst Spielbüchler, ÖBA 2002, 428, spricht im Zusammenhang mit der Möglichkeit 

einer Einwendung beim Doppelmangel von einem Fall des Rechtsmissbrauchs. 
Diesen versteht er freilich um vieles weiter, da er alle Doppelmangelfälle erfassen 
und den Einredenausschluss beim Akzept von der Gültigkeit des Valutaverhältnis-
ses abhängig machen will.

2186 Genau diese Fälle aber waren es, für die von Tuhr die Durchbrechung der Abstrakt-
heit beim Doppelmangel ursprünglich entwickelt hat. Er hob nämlich hervor, ein 
den Anweisungsverkehr hemmender Missbrauch der Einredebefugnis sei nicht zu 
befürchten, da die Angewiesene normalerweise nicht in der Lage sei, die Ungültig-
keit beider Grundverhältnisse zu kennen. Wenn ausnahmsweise die Fehlerhaftig-
keit beider Grundverhältnisse feststünde oder beweisbar sei, sei es aber nicht zu 
rechtfertigen, dem Anweisungsempfänger eine nach allen Seiten unbegründete 
Zuwendung zu sichern. Siehe dazu von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 55.

Annahme der Anweisung
Sachenrechtliche Wirkungen des Akzepts
IV.
F.
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hat. Sofern die Anweisung auf die Übertragung eines dinglichen Rechts 
gerichtet ist, erfolgt die reale Leistungserbringung nämlich nicht nur 
schuld-, sondern auch sachenrechtlich im Einlösungsverhältnis. Zielt 
die Anweisung auf eine Eigentumsübertragung ab, findet diese direkt 
zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger statt. Sie erfolgt 
dabei jedoch, ohne dass zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger dafür ein eigener Rechtsgrund bestünde. Aufgrund des Kausali-
tätsprinzips setzt eine derartige Eigentumsübertragung im Einlösungs-
verhältnis freilich voraus, dass in den Grundverhältnissen ein Titel für 
den Eigentumserwerb gegeben ist. Eine direkte Eigentumsübertragung 
zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger im kurzen Wege 
der Anweisung kommt zudem nur dann in Betracht, wenn beide Grund-
verhältnisse übereinstimmend auf eine Eigentumsübertragung gerich-
tet sind.2187

Berücksichtigt man nun, dass durch das Anweisungsakzept eine 
von den Grundverhältnissen unabhängige Verpflichtung der Angewie-
senen gegenüber dem Anweisungsempfänger zur Erbringung der an-
weisungsgemäßen Zuwendung begründet wird, stellt sich die Frage, 
welche Konsequenzen mit diesem Akzept aus sachenrechtlicher Sicht 
verbunden sind. Es ist also zu klären, inwieweit sich durch das Akzept 
die bereits herausgearbeiteten sachenrechtlichen Wirkungen der ohne 
Vorabakzept befolgten Anweisung verändern, wobei wiederum exemp-
larisch an die Eigentumsübertragung angeknüpft werden soll. Thema-
tisiert wurde dieses Problemfeld primär im Zusammenhang mit dem 
österreichischen Recht, wobei der Frage, inwiefern das Akzept als Titel 
für den Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers fungieren kann, 
zentrale Bedeutung zukommt. Im deutschen Recht spielt die Frage an-
gesichts des dort geltenden Abstraktionsprinzips verständlicherweise 
keine Rolle, aber auch im schweizerischen Recht wird die Frage, soweit 
ersichtlich, nicht näher problematisiert, obwohl dieses, ebenso wie das 
österreichische Recht, auf dem Kausalitätsprinzip beruht.2188

2187 Siehe dazu näher oben III.I sowie die Zusammenfassung der diesbezüglichen Er-
gebnisse in III.I.7.

2188 Art 974 Abs 2 ZGB sieht dies für unbewegliche Sachen ausdrücklich vor. Die hM 
wendet das Kausalitätsprinzip aber auch auf bewegliche Sachen an. Siehe Haab / Si-
monius, Zürcher Kommentar Art 714 Rz 16 ff, 33; Meier-Hayoz, Berner Kommentar 
Systematischer Teil Rz 88; Rey, Sachenrecht I Rz 347 ff; Schmid / Hürlimann-Kaup, 
Sachenrecht 5 Rz 75, 1091 f; Steinauer, Droits réels I 6 Rz 144; derselbe, Droits réels 
II 4 Rz 2956; Sutter-Somm, Schweizerisches Privatrecht V / 1 2 Rz 948; Tuor / Schnyder /  
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1.  Bisheriger Meinungsstand

Nach der hM 2189 in Österreich ist der Unterschied zwischen akzeptier-
ten und nicht akzeptierten Anweisungen aus sachenrechtlicher Sicht be-
trächtlich, da angenommen wird, das Akzept stelle einen selbständigen 
Titel für den Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers dar.2190 An-
ders als bei einer Anweisung, die von der Angewiesenen ohne vorab er-
folgtes Akzept einfach befolgt wurde, soll hier daher das Akzept den Ei-
gentumserwerb des Anweisungsempfängers rechtfertigen können, ohne 
dass es auf den Bestand einer durchgehenden Titelkette in den Grund-
verhältnissen ankommt. Begründet wird dieser Ansatz damit, dass durch 
das Akzept ein schuldrechtlicher Anspruch geschaffen wird, der für sich 
alleine als sachen- und kondiktionenrechtlich zureichende causa der 
Leistung betrachtet werden müsse.2191 Auch wird darauf verwiesen, dass, 
soweit die Rechtsordnung abstrakte Verbindlichkeiten anerkenne, diese 
auch als ausreichender Titel für den Erwerb anzusehen seien.2192

Kritisiert wird die hM von Spielbüchler,2193 der davon ausgeht, das 
Akzept sei keinesfalls als selbständiger Titel anzusehen.2194 Die bloße 
Möglichkeit, dass das Valutaverhältnis ( Spielbüchler spricht vom Zu-
wendungsverhältnis ) nicht auf Eigentumsverschaffung gerichtet sei, 

Schmid / Jungo, ZGB 14 § 103 Rz 10; Wolf / Wiegand, Kommentar ZGB II 6 Vor Art 641 ff 
ZGB Rz 67; grundlegend BGE 55 II 302.

2189 So F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 310; Koziol, JBl 1977, 617. Siehe weiters Aicher in 
Rummel / Lukas, ABGB 4 § 1061 Rz 16; Welser / Kletečka, Bürgerliches Recht I 15 Rz 1026. 
Vgl auch Binder / Spitzer in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1053 Rz 18; Große-Sender, 
JAP 1997 / 98, 164; Verschraegen in ABGB-ON 1.08 § 1053 Rz 30; vgl auch Schwarze in 
Klang, ABGB 3 § 1061 Rz 6. AA Spielbüchler, JBl 1971, 590 Fn 4; derselbe, ÖBA 2002, 
426; derselbe, JBl 2003, 826 f; vgl auch denselben in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 3. Kritisch 
auch Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 84.

2190 Vgl bereits Strohal, JheringsJB 27 ( 1889 ) 384, der betont, es sei evident, dass in all 
jenen Delegationsfällen, in denen der Delegat vor der Tradition dem Delegatar pro-
mitiert habe, hierdurch die Grundlage zu einer causa solutionis gelegt erscheine. 
Fraglich ist dabei allerdings, ob die Promitierung, von der Strohal spricht, tatsäch-
lich mit dem später eingeführten Akzept gleichgesetzt werden kann. Vgl dazu etwa 
Schey, Obligationsverhältnisse 479 Fn 7.

2191 F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 310.
2192 Koziol, JBl 1977, 617.
2193 Spielbüchler, ÖBA 2002, 425 f; vgl auch denselben, JBl 1971, 590 Fn 4; denselben, JBl 

2003, 826 ff. Spielbüchler folgend Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 16; Holzner in Rum-
mel / Lukas, ABGB 4 § 425 ABGB Rz 5; Wagner in Klang, ABGB 3 § 425 Rz 7.

2194 Spielbüchler schränkt zudem bereits schuldrechtlich die Abstraktionswirkung des 
Akzepts auf Fälle ein, in denen zumindest ein gültiges Grundverhältnis gegeben 
ist. Siehe dazu näher oben IV.D.1.c ).
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verbiete die Qualifikation der Annahme als Titel einer Übereignung.2195 
Wer das Akzept als Rechtsgrund ansehe, verkenne Sinn und Zweck der 
causa traditionis.2196 Zwar entstehe dem Anweisungsempfänger durch 
das Akzept ein Anspruch, die versprochene Leistung bleibe allerdings 
die auf zwei Kausalverhältnisse bezogene und damit doppelt kausale 
abgekürzte Leistung. Durch die Annahme verspreche die Angewiesene 
die Leistungserbringung; an dieser selbst ändere sich aber nichts, ins-
besondere verfolge die Annehmende mit der Annahme keinen eigenen 
Leistungszweck.2197 Die Annahme diene nur der Vorbereitung des Leis-
tungsvorganges auf Ebene der Verpflichtung. Es bestehe daher kein 
Grund für die Konstruktion eines eigenen, durch die Anweisung und 
ihre Annahme geschaffenen neuen Rechtsgrundes und auch nicht für 
eine abstrakte Verpflichtung als Verzicht auf einen Rechtsgrund.2198

Dennoch hat die Annahme der Anweisung nach Spielbüchler auch 
sachenrechtliche Konsequenzen. Er geht nämlich davon aus, dass das 
Akzept einen – nach Spielbüchler freilich ohnedies nur selten vorkom-
menden 2199 – Deckungsmangel überspiele.2200 Spielbüchler nimmt an, 
der Angewiesenen sei durch das Akzept auch sachenrechtlich die Mög-
lichkeit genommen, sich gegenüber dem Anweisungsempfänger auf 
einen Mangel des Deckungsverhältnisses zu berufen, wodurch ihr die 
Möglichkeit einer Herausforderung der Sache vom Anweisungsempfän-
ger nach § 366 ABGB auch dann verwehrt bleiben soll, wenn es mangels 
eines gültigen Deckungsverhältnisses an einer durchgehenden Titel-
kette fehlt.2201 Während ansonsten im Falle des Deckungsmangels ein 
derivativer Erwerb ausscheiden soll, aber ein originärer Erwerb analog 
§ 367 ABGB in Frage komme, wenn der Anweisungsempfänger in Bezug 
auf den Bestand des Deckungsverhältnisses gutgläubig war,2202 soll es 

2195 JBl 1971, 590 Fn 4.
2196 Spielbüchler, JBl 2003, 826 Fn 9.
2197 Spielbüchler, ÖBA 2002, 425.
2198 Spielbüchler, ÖBA 2002, 426.
2199 Geht Spielbüchler doch davon aus, dass auch im Falle eines mangelhaften De-

ckungsverhältnisses im Zweifel ein Auftragsverhältnis zustande kommt. Siehe etwa 
Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 6. Dazu näher oben III.E.3.a ) ( ii ) bei Fn 1021.

2200 Spielbüchler, ÖBA 2002, 426; derselbe, JBl 2003, 830.
2201 Spielbüchler, JBl 2003, 826 ff, 829; diesem folgend Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 16; 

Holzner in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 425 ABGB Rz 5; Wagner in Klang, ABGB 3 § 425 
Rz 7; vgl auch Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 84.

2202 Spielbüchler, JBl 2003, 826. Möglich ist freilich auch ein originärer Erwerb nach § 371 
ABGB. Vgl Spielbüchler aaO.
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auf eine derartige Gutgläubigkeit des Anweisungsempfängers nicht an-
kommen, wenn die Angewiesene die Anweisung gegenüber dem Anwei-
sungsempfänger angenommen hat.2203 Für den Eigentumserwerb des 
Anweisungsempfängers soll demnach im Falle eines Akzepts seitens 
der Angewiesenen ein Titel im Valutaverhältnis ausreichen.2204

2.  Akzept als Titel für den Eigentumserwerb  
des Anweisungsempfängers

Wie bereits die kurze Darstellung des Meinungsstandes gezeigt hat, 
kommt es für die Beurteilung der sachenrechtlichen Konsequenzen 
des Akzepts maßgeblich darauf an, ob dieses als sachenrechtlicher Er-
werbstitel anzusehen ist. Entscheidend dafür ist wiederum die Frage, 
worin die von der Angewiesenen durch die Annahme der Anweisung 
übernommene Verpflichtung besteht. Denn klar ist zunächst nur, dass 
die Angewiesene mit dem Akzept eine Verpflichtung gegenüber dem 
Anweisungsempfänger übernimmt. Was Inhalt dieser Verpflichtung ist, 
muss hingegen erst durch Auslegung der Annahmeerklärung ermittelt 
werden.

Wie bereits für die ohne vorheriges Akzept befolgte Anweisung 
herausgearbeitet wurde, soll bei einer auf Eigentumsübertragung ge-
richteten Anweisung die tatsächliche Leistungserbringung nicht nur 
schuld-, sondern auch sachenrechtlich im Einlösungsverhältnis erfol-
gen.2205 Übergabe und Verfügungsgeschäft finden zwischen Angewiese-
ner und Anweisungsempfänger statt, ohne dass zwischen diesen ein die 
Übergabe und Übereignung rechtfertigendes Kausalverhältnis besteht. 
Diese reale Leistungserbringung wird durch das Vorhandensein einer 
Titelkette in den beiden Grundverhältnissen gerechtfertigt, sodass der 
Eigentumserwerb jedenfalls grundsätzlich eine durchgehende Titel-
kette voraussetzt.2206

2203 Spielbüchler, ÖBA 2002, 426. Diesem folgend Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 16; Holz-
ner in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 425 ABGB Rz 5; Wagner in Klang, ABGB 3 § 425 Rz 7.

2204 Spielbüchler, ÖBA 2002, 426; derselbe, JBl 2003, 828 ff; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 
Rz 16; Holzner in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 425 ABGB Rz 5; Iro / Riss, Sachenrecht 7 
Rz 6 / 84; Wagner in Klang, ABGB 3 § 425 Rz 7.

2205 Siehe dazu näher oben III.I.2.c ) ( ii ) sowie III.I.2.c ) ( iii ). AA ist hingegen Spielbüch-
ler, JBl 2003, 828, der annimmt, es übereigne nicht die Angewiesene an den Anwei-
sungsempfänger, nur das Eigentum gehe von jener auf diesen über.

2206 Siehe oben III.I.7.
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Nimmt nun die Angewiesene die Anweisung gegenüber dem Anwei-
sungsempfänger an, so verpflichtet sie sich zur Vornahme dieser rea-
len, zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger ohne eigenen 
Rechtsgrund erfolgenden Zuwendung. Durch das Akzept wird zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger somit ein von Einwendun-
gen aus den Grundverhältnissen weitgehend unabhängiges Schuldver-
hältnis begründet, das auf Zuwendungserbringung im Einlösungsver-
hältnis gerichtet ist. Zielt die Anweisung auf Eigentumsübertragung 
im Einlösungsverhältnis ab, was bei zwei auf Eigentumsübertragung 
gerichteten Grundverhältnissen regelmäßig der Fall sein wird, umfasst 
die Zuwendungserbringung dabei nicht nur die Übergabe, sondern 
auch die Übereignung der Sache von der Angewiesenen an den Anwei-
sungsempfänger. Durch das Akzept verpflichtet sich die Angewiesene in 
diesen Fällen also zur Übergabe und Übereignung an den Anweisungs-
empfänger.2207 Im Gegensatz zum Fall einer ohne Vorabakzept befolgten 
Anweisung besteht aufgrund des Akzepts somit ein auf Eigentumsüber-
tragung zwischen der Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger 
gerichtetes Schuldverhältnis.2208 Genau daraus leitet die hM 2209 ab, das 
Akzept stelle einen Titel für den Eigentumserwerb dar.2210

Der wirtschaftliche Grund der Eigentumsübertragung liegt dann in 
der Erfüllung der abstrakten Verpflichtung zur Übereignung. Besteht 
eine solche abstrakte Verpflichtung zur Übereignung, bildet diese den 
Titel für den Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers. Soweit 
nämlich die Rechtsordnung abstrakte Verpflichtungen zur Eigentums-
übertragung anerkennt, müssen diese auch einen Titel für den Eigen-
tumserwerb bilden können.2211 Fehlt es hingegen an einer derartigen 

2207 Dies wird zu Recht von Spielbüchler, JBl 2003, 828, hervorgehoben.
2208 F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 310; Koziol, JBl 1977, 617.
2209 Vgl die Nachweise oben in Fn 2189.
2210 Bereits Strohal, JheringsJB 27 ( 1889 ) 384, führt aus, es sei evident, dass in denjeni-

gen Delegationsfällen, in denen der Delegat vor der Delation dem Delegatar pro-
mitiert habe, hierdurch die Grundlage zu einer causa solutionis gelegt erscheine.

2211 Koziol, JBl 1977, 617. In diesem Sinne ist etwa auch die abstrakte Garantieverpflich-
tung als Eigentumserwerbstitel für den Begünstigten anzusehen. Ablehnend Spiel-
büchler, ÖBA 2002, 426, der argumentiert, es wäre eigenartig, wenn sich die Ver-
pflichtung zu einer Leistung, die als solche durch zwei Kausalverhältnisse erklärt 
wird, von diesen Kausalverhältnissen vollkommen lösen könnte. Genau eine sol-
che Lösung hat der Gesetzgeber aber in § 1402 ABGB normiert. Die Erläuterungen 
zur Regierungsvorlage ( EBRV 154; ebenso Vorschlag Schey 18 Fn 66 ) führen dem-
entsprechend aus, die abstrakte Leistungspflicht sei in diesem Fall unbedenklich, 
da die abstrakte Obligation der Angewiesenen durch die nicht abstrakte gegen die 
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( abstrakten ) Verpflichtung zur Eigentumsübertragung und liegt statt-
dessen lediglich eine Verpflichtung zur Herausgabe der Sache vor, kann 
das Akzept auch keinen Titel für den Eigentumserwerb bieten.

Entscheidend ist daher ganz grundsätzlich die Frage, inwiefern das 
Akzept eine derartige Verpflichtung zur Übertragung einer sachenrecht-
lichen Position, insbesondere zur Eigentumsübertragung umfasst.2212 
Dies ist im Wege der Auslegung zu ermitteln, wobei wie auch sonst bei 
der Auslegung von Willenserklärungen entscheidend ist, wie ein redli-
cher Anweisungsempfänger die Annahmeerklärung der Angewiesenen 
verstehen durfte; abzustellen ist daher auf den Empfängerhorizont.2213 
Zu berücksichtigen ist bei der Auslegung neben der Anweisung und 
dem jeweiligen Grundverhältnis auch, dass bei einer Anweisung nicht 
notwendigerweise beide Grundverhältnisse auf Eigentumsübertragung 
gerichtet sind.

So kann etwa das Deckungsverhältnis auf Eigentumsübertragung 
gerichtet sein, während dies im Valutaverhältnis nicht der Fall ist, da 
dort beispielsweise ein Miet- oder Leihevertrag gegeben ist. Der Ange-
wiesenen wird das Valutaverhältnis regelmäßig nicht bekannt sein. Da 
für die Angewiesene aber stets klar ist, dass das andere Grundverhältnis 
nicht auf Eigentumsübertragung gerichtet sein muss, ist die Verpflich-
tung aus dem Akzept so zu verstehen, dass sich die Angewiesene nur 
insoweit abstrakt zur Übereignung verpflichtet, als das Valutaverhältnis 
überhaupt auf eine Eigentumsübertragung abzielt.2214 Dies deckt sich 

Anweisende gedeckt sei und daher Mängel des Rechtsgrundes schließlich doch 
zu Geltung gebracht werden könnten. Dann allerdings zwischen den Parteien des 
Grundverhältnisses.

2212 Vgl dazu auch Canaris in GroßKomm HGB 4 § 363 Rz 42, zum Lieferschein, wonach 
dessen Inhaber durch die Annahme des Lieferscheins grundsätzlich einen unmit-
telbaren Anspruch auf Lieferung gegen die Angewiesene aus § 784 BGB erlange, 
der Inhalt des Anspruches aber von der Annahmeerklärung und den sonstigen 
Umständen des Falles abhänge. In aller Regel sei der Anspruch auf Herausgabe 
der Ware gerichtet, doch könne er zusätzlich auch auf deren Übereignung gehen.

2213 Siehe dazu F. Bydlinski, Privatautonomie 9 ff, 36 ff, 155 ff; E.A. Kramer, Vertragliche 
Einigung 33 ff; Rummel in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 863 Rz 14 ff. Siehe weiters Bol-
lenberger / P. Bydlinski in KBB 6 § 863 Rz 3; Riedler in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 863 
Rz 2; Wiebe in ABGB-ON 1.04 § 863 Rz 14. OGH 7 Ob 231  /  02 z, ecolex 2003, 522 mit Anm 
von Wilhelm = RdW 2003, 495.

2214 Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 84, führt in diesem Zusammenhang aus, das Akzept sei 
so zu verstehen, dass sich die Angewiesene gegenüber dem Anweisungsempfänger 
verpflichte, ihm jene Rechtsposition zu verschaffen, die dieser ( wohl nach dem Va-
lutaverhältnis ) erwerben soll. Dies geht freilich weiter als der hier vertretene An-
satz, da dabei die durch das Deckungsverhältnis zu verschaffende Rechtsposition 



480 Annahme der Anweisung  IV.

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

damit, dass ein redlicher Anweisungsempfänger, der die Sache von der 
Anweisenden lediglich gemietet oder geliehen hat, das abstrakte Ver-
sprechen nicht als solches auf Übereignung an ihn verstehen darf, da 
er ja weiß, dass er kein Eigentum erwerben soll.

Schwieriger ist die Situation dann, wenn zwar das Valutaverhältnis 
auf Eigentumsübertragung gerichtet ist, nicht aber das Deckungsver-
hältnis. Erklärt die Angewiesene in dieser Situation gegenüber dem An-
weisungsempfänger die Anweisung anzunehmen, will sie sich gerade 
nicht zur Eigentumsübertragung verpflichten. Typischerweise wird bei 
einem bloß auf Sachherausgabe gerichteten Deckungsverhältnis und 
einem auf Eigentumsübertragung gerichteten Valutaverhältnis auch 
nicht die Angewiesene, sondern vielmehr die Anweisende Eigentüme-
rin der fraglichen Sache sein. Denkbar ist freilich auch, dass die Ange-
wiesene als Eigentümerin einer Sache diese auf Basis etwa einer Leihe 
oder eines Mietvertrages im Deckungsverhältnis an den Anweisungs-
empfänger ausfolgt, dieser jedoch etwa aufgrund eines Kaufvertrages 
mit der ( dann typischerweise unredlichen ) Anweisenden aus seinem 
maßgeblichen Empfängerhorizont annehmen darf, dass ihm Eigentum 
übertragen wird. Für den Inhalt der Akzeptverpflichtung ist wiederum 
der nach dem Empfängerhorizont zu beurteilende objektive Erklä-
rungswert des Akzepts entscheidend. Darf der Anweisungsempfänger 
aber unter Berücksichtigung aller Umstände die Annahmeerklärung 
der Angewiesenen so verstehen, dass sich diese abstrakt zur Übereig-
nung der Sache verpflichtet,2215 so ist eine gültige abstrakte Verpflich-
tung zur Eigentumsübertragung zustande gekommen,2216 die als Titel 
für den Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers ausreicht,2217 ob-

nicht berücksichtigt wird. Das Akzept würde in dem Fall nämlich die Angewiesene 
auch dann abstrakt zur Übereignung verpflichten, wenn eine solche im Deckungs-
verhältnis gar nicht gewollt ist.

2215 Dies ist freilich nicht automatisch schon dann anzunehmen, wenn das Valutaver-
hältnis auf Eigentumsübertragung gerichtet ist.

2216 Entsprechend dem Empfängerhorizont darf der Anweisungsempfänger die Aus-
händigung der Sache seitens der Angewiesenen dann aber auch als Verfügung der 
Angewiesenen über die eigene Sache verstehen.

2217 Zu berücksichtigen ist freilich, dass gerade in diesem – praktisch wohl seltenen – 
Szenario in Wahrheit keine übereinstimmenden Ermächtigungen vorliegen: Die 
unredliche Anweisende ermächtigt dann nämlich die Angewiesene zur bloßen 
Sachherausgabe auf ihre Rechnung, während sie den Anweisungsempfänger dazu 
ermächtigt, für Rechnung des Valutaverhältnisses Eigentum an der Sache zu er-
werben. Es stellt sich daher die Frage, ob in dieser Situation überhaupt ein gültiges 
Akzept möglich ist. Damit wird die generelle Frage angesprochen, unter welchen 
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wohl auf Basis der Anweisung alleine keine direkte Eigentumsübertra-
gung zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger in Betracht 
gekommen wäre.2218 Dies kann die Angewiesene aber durch entspre-
chende Gestaltung des Akzepts ebenso leicht verhindern, wie sie bei der 
nicht angenommenen Anweisung einen Gutglaubenserwerb des Anwei-
sungsempfängers hintanhalten kann.2219

Die Annahme der Anweisung stellt somit einen Titel für den Eigen-
tumserwerb dar, allerdings nur dann, wenn die Auslegung des Akzepts 
ergibt, dass sich die Angewiesene abstrakt zur Eigentumsübertragung 
verpflichtet hat. Dies ist nach dem Empfängerhorizont zu beurteilen. 
Entsprechend dem Empfängerhorizont scheidet eine solche abstrakte 
Verpflichtung zur Übereignung aber typischerweise aus, wenn das Va-
lutaverhältnis nicht auf Eigentumsübertragung gerichtet ist. Anders 
ist die Situation hingegen, wenn bei einem nicht auf Eigentumsüber-
tragung gerichteten Deckungsverhältnis das Valutaverhältnis auf Ei-
gentumsübertragung gerichtet ist und der Anweisungsempfänger die 
Annahmeerklärung der Angewiesenen unter Berücksichtigung aller 
Umstände so verstehen durfte, dass diese eine abstrakte Verpflichtung 
zur Eigentumsübertragung erfasst.

Umständen abstrakte Versprechen zulässig sind. Darauf kann im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit nicht näher eingegangen werden. Da für den Anweisungsemp-
fänger jedoch eine gültige Ermächtigung zum Eigentumserwerb auf Rechnung der 
Anweisenden gegeben ist und sich die Situation für ihn auch sonst so darstellt, als 
liege ein dreipersonales Anweisungsverhältnis vor, deutet doch einiges darauf hin, 
dass auch in dieser Situation ein Akzept gültig und damit das Vertrauen des Anwei-
sungsempfängers auf das ihm erteilte Versprechen zur Eigentumsübertragung zu 
schützen ist. Daher ist das Akzept auch hier als Eigentumserwerbstitel anzusehen. 
Eine Rückabwicklung hat auf bereicherungsrechtlicher ( bzw schadenersatzrechtli-
cher ) Ebene zu erfolgen. Für diesen Ansatz spricht auch die Parallele zur Situation 
der Ungültigkeit bloß einer der beiden Ermächtigungen ( siehe dazu unten V.B.3 ) 
und auch ein Vergleich mit der dreipersonalen Garantie dürfte sich dafür ins Tref-
fen führen lassen. Hinzuweisen ist allerdings noch darauf, dass die Angewiesene 
das Akzept allenfalls wegen Irrtums anfechten kann, wenn auch gegenüber dem 
Anweisungsempfänger die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

2218 Auch Spielbüchler, JBl 2003, 830, geht davon aus, dass sich die Angewiesene nach 
dem Akzept nicht darauf berufen kann, dass das Deckungsverhältnis nicht auf 
Eigentumsübertragung gerichtet war. Nach Spielbüchler ist der Erwerb des Anwei-
sungsempfängers freilich von der Gültigkeit des Valutaverhältnisses abhängig 
( nicht hingegen von der Gutgläubigkeit des Anweisungsempfängers ), während 
nach dem hier vertretenen Ansatz die abstrakte Verpflichtung zur Übereignung 
einen von der Gültigkeit der Grundverhältnisse unabhängigen Titel bietet.

2219 Siehe dazu oben III.I.2.c ) ( iv ) bei Fn 1583.
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Soweit aber die Angewiesene sich mit dem Akzept dazu verpflichtet 
hat, Eigentum auf den Anweisungsempfänger zu übertragen, kommt es 
für diese Verpflichtung auf die Gültigkeit der Grundverhältnisse nicht 
an, denn die Verpflichtung aus dem Akzept ist abstrakter Natur. Da das 
Akzept dann einen eigenen, von der Gültigkeit der Grundverhältnisse 
unabhängigen Titel für den Eigentumserwerb bildet, ist die Gültigkeit 
von Deckungs- oder Valutaverhältnis nach dem hier vertretenen An-
satz – in Übereinstimmung mit der hM 2220 – keine Voraussetzung für die 
Eigentumsübertragung. Demgegenüber soll nach Spielbüchler   2221 bei 
Ungültigkeit des Valutaverhältnisses der Eigentumserwerb scheitern.2222

Im Ergebnis wird durch das Akzept daher erreicht, was in einer 
auf dem Abstraktionsprinzip aufbauenden Rechtsordnung wie der 
deutschen schon durch die Leistung erzielt werden kann. Eine allfäl-
lige Rückabwicklung hat – da der Erwerb des Anweisungsempfängers 
durch das Akzept jedenfalls gegenüber der Angewiesenen gerechtfertigt 
ist – ausschließlich zwischen den Parteien der Grundverhältnisse statt-
zufinden. Damit kommt es zu einer Besserstellung des Anweisungs-
empfängers im Vergleich zur Abwicklung im langen Weg, da der Anwei-
sungsempfänger dort sachenrechtlichen Herausforderungsansprüchen 
der Angewiesenen ebenso ausgesetzt wäre wie deren Verwendungsan-
spruch. Gerade diese Besserstellung macht es für den Anweisungsemp-
fänger aber in einer vom Kausalitätsprinzip geprägten Rechtsordnung 
erst attraktiv, sich auf die Anweisung einzulassen,2223 da er sich dann 
jedenfalls nur mit seiner eigenen Vertragspartnerin auseinandersetzen 
muss.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass das Akzept der An-
weisung einen sachenrechtlichen Erwerbstitel darstellen kann. Dies 
allerdings nur dann, wenn die Auslegung der Annahmeerklärung er-
gibt, dass sich die Angewiesene durch das Akzept abstrakt zur Übertra-
gung der fraglichen sachenrechtlichen Rechtsposition verpflichtet hat. 

2220 F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 310; Koziol, JBl 1977, 617. Siehe weiters Aicher in 
Rummel / Lukas, ABGB 4 § 1061 Rz 16; Binder / Spitzer in Schwimann / Kodek, ABGB 4 
§ 1053 Rz 18; Verschraegen in ABGB-ON 1.08 § 1053 Rz 30; Welser / Kletečka, Bürgerliches 
Recht I 15 Rz 1026.

2221 JBl 2003, 829 ff; derselbe in Klang, ABGB 3 § 1402 Rz 3.
2222 Ebenso Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 16; Holzner in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 425 

ABGB Rz 5; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 84; Wagner in Klang, ABGB 3 § 425 Rz 7.
2223 Vgl dazu HHB 289 f, wo es heißt, ohne die mit dem Akzept verbundene abstrakte 

Leistungspflicht könne die Anweisung ihre Funktion als Mittel indirekter Leistung 
nicht erfülllen.
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In diesem Sinne stellt das Akzept einen Eigentumserwerbstitel dar, so-
fern es einen Anspruch auf Eigentumsübertragung im Einlösungsver-
hältnis umfasst. Ob dies der Fall ist, muss durch Auslegung ermittelt 
werden. Ist das Valutaverhältnis nicht auf eine Eigentumsübertragung 
gerichtet, scheidet ein derartiger abstrakter Anspruch auf Eigentums-
übertragung aber aus. Sofern das Akzept eine Verpflichtung zur Eigen-
tumsübertragung beinhaltet und damit einen Titel für den Eigentums-
erwerb des Anweisungsempfängers bildet, kommt es auf die Gültigkeit 
der Grundverhältnisse für den Eigentumserwerb des Anweisungsemp-
fängers nicht mehr an. Eine allfällige Rückabwicklung hat ausschließ-
lich in den Grundverhältnissen zu erfolgen.
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V.  Widerruf der Anweisung

Während in den vorigen Abschnitten das Wesen der Anweisung, deren 
Wirkungen sowie die Wirkungen des Akzepts näher untersucht worden 
sind, ist im Folgenden noch auf den Widerruf der Anweisung einzuge-
hen. Sowohl das österreichische als auch das deutsche und schweize-
rische Recht gehen nämlich – zumindest grundsätzlich – von der Wi-
derruflichkeit der Anweisung aus: In Österreich und der Schweiz ist die 
Möglichkeit eines Widerrufs der Anweisung in § 1403 ABGB und Art 470 
OR festgelegt und auch das BGB enthält in § 790 eine Bestimmung zum 
Widerruf der Anweisung.2224 Dass ein Widerruf der Anweisung in Frage 
kommt, war schon im gemeinen Recht anerkannt; 2225 strittig war dabei 
lediglich die Frage, ob die Widerrufsmöglichkeit bereits mit dem Ak-
zept seitens der Angewiesenen oder erst mit der Leistungserbringung 
durch die Angewiesene endet.2226 Die grundsätzliche Widerruflichkeit 
der Anweisung macht nun aber einen nicht unwesentlichen Teil des 
Grundkonzepts der Anweisung aus, zeigt sie doch, dass der von der An-
weisenden durch die Erteilung der Doppelermächtigung an Angewie-
sene und Anweisungsempfänger eingegangenen Selbstbindung eine 
eingeschränkte Reichweite zukommt: die Anweisende ist durch die Er-
mächtigungen nicht gebunden, soweit sie diese widerrufen kann. Zu 
berücksichtigen ist dabei auch, dass in dem Ausmaß, in dem ein Wi-
derruf der Anweisung zulässig ist, natürlich auch eine Änderung der  
 

2224 Zu dieser und deren nach Ansicht der Verfasserin im Vergleich zum österreichi-
schen und schweizerischen Recht eingeschränktem Bezugspunkt siehe unten bei 
Fn 2273.

2225 Dies ergibt sich schon daraus, dass die Anweisung ursprünglich als Doppelmandat 
verstanden wurde, ein Mandat aber vom Auftraggeber gegenüber dem Beauftrag-
ten widerrufen werden konnte. Vgl dazu Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldver-
hältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 231, 20, sowie die Übersicht bei 
Eisenried, Anweisung 291 ff. Auch das ABGB sah bereits vor der III. Teilnovelle in 
§ 1404 ABGB aF vor, dass der Assignant die Anweisung widerrufen könne. In den 
Materialien zur III. Teilnovelle ( EBRV 155 ) heißt es diesbezüglich sogar, die Wider-
ruflichkeit der Anweisung sei in gleicher Weise wie in § 1404 ABGB aF geregelt.

2226 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-
sung § 231, 20 f; vgl auch Eisenried, Anweisung 291 ff.
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Anweisung in Frage kommt.2227 Obwohl im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit keine umfassende Klärung aller mit der Anweisung im Zusam-
menhang stehenden Fragen möglich ist, sondern eine Beschränkung 
auf die Grundfragen derselben – zudem unter weitgehender Ausklam-
merung des Bereicherungsrechts – vorgenommen wurde, soll der Wi-
derruf der Anweisung im Folgenden näher untersucht werden.2228

A.  Widerrufsvoraussetzungen und Widerrufsausschluss

Befasst man sich in Zusammenhang mit dem Rechtsinstitut der An-
weisung mit der Frage des Widerrufs, so ist regelmäßig ohne nähere 
Differenzierung vom Widerruf der Anweisung die Rede. Es ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass die Anweisung auf einer Doppelermächtigung 
beruht. Einerseits ist die Angewiesene dazu aufgefordert und mit der 
Rechtsmacht ausgestattet, die Leistung auf Rechnung der Anweisenden 
an den Anweisungsempfänger zu erbringen und andererseits ist der An-
weisungsempfänger aufgefordert und mit der Rechtsmacht ausgestat-
tet, die Leistung für Rechnung der Anweisenden von der Angewiesenen 
einzuheben bzw zu empfangen. Sowohl die Angewiesene als auch der 
Anweisungsempfänger sind also » angewiesen «.2229 Will nun die Anwei-
sende die Anweisung widerrufen, so soll typischerweise die gesamte 
Anweisung, also sowohl die Ermächtigung der Angewiesenen als auch 
jene des Anweisungsempfängers beseitigt werden, damit die Anweisung 
keine Rechtswirkungen entfalten kann. Schon Salpius  2230 hält dazu fest, 
der Wille des Deleganten könne sich diesbezüglich vernünftigerweise 
nur in beide Richtungen gleichmäßig bewegen.2231 Da die Anweisung 

2227 Siehe Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 4, der betont, die Abänderung der An-
weisung sei als Widerruf unter gleichzeitiger neuer Anweisung zu deuten. Vgl auch 
Buis, Banküberweisung 74.

2228 Anders als etwa die Beseitigung der Anweisung infolge einer Anfechtung der An-
weisungserklärung wegen Willensmängeln oder die Auswirkungen der Insolvenz 
auf die Anweisung. Dabei handelt es sich nicht um Spezifika der Anweisung, son-
dern um die Anwendung allgemeiner Regeln auf den Fall der Anweisung, wobei 
zwischen den drei untersuchten Rechtsordnungen auch beachtliche Unterschiede 
in den allgemeinen Regeln zu berücksichtigen wären ( man denke etwa an das Irr-
tums- oder das Insolvenzrecht ).

2229 Siehe dazu oben III.A.2.e ) bei Fn 337.
2230 Novation 69.
2231 Geht man wie Spielbüchler, Schuldverhältnis 33 f; derselbe in Klang, ABGB 3 § 1400 

Rz 3; ebenso Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 8, von nur einer Erklärung der Anwei-
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aber eben auf zwei Ermächtigungen beruht, können für den erfolgrei-
chen Widerruf der jeweiligen Ermächtigung durchaus unterschiedliche 
Voraussetzungen gegeben sein. Es ist daher bei der Behandlung des Wi-
derrufs der Anweisung zwischen der Ermächtigung der Angewiesenen 
zur Leistungserbringung auf Rechnung der Anweisenden auf der einen 
und jener des Anweisungsempfängers zur Einhebung bzw zum Emp-
fang der Leistung auf Rechnung der Anweisenden auf der anderen Seite 
zu unterscheiden.

Dieses Differenzierungserfordernis betrifft zunächst bereits die 
Frage der Zulässigkeit eines Widerrufs der jeweiligen Ermächtigung. 
Dass diese für die Ermächtigung der Angewiesenen und für jene des An-
weisungsempfängers unterschiedlich zu beurteilen sein kann, kommt 
im österreichischen und schweizerischen Recht schon im Normtext klar 
zum Ausdruck,2232 aber auch § 790 BGB macht deutlich, dass es für ei-
nen Widerruf der Anweisung gegenüber der Angewiesenen nicht auf die 
Zulässigkeit eines Widerrufs zwischen Anweisender und Anweisungs-
empfänger ankommt. Diese unterschiedlichen Voraussetzungen für 
die Zulässigkeit eines Widerrufs sind schon deshalb nicht verwunder-
lich, weil dem Verhältnis der Anweisenden zur Angewiesenen eine an-
dere Rechtsbeziehung zugrunde liegt, als jenem der Anweisenden zum 
Anweisungsempfänger.2233 Darüber hinaus ist auch zu berücksichtigen, 
dass beim Vorliegen zweier Ermächtigungen aus dem gültigen Wider-
ruf nur einer der beiden nicht automatisch auf den Widerruf auch der 
anderen Ermächtigung geschlossen werden kann.2234 Dabei ist insbe-
sondere auch darauf Bedacht zu nehmen, dass die Erklärung des Wi-
derrufs bzw der Zugang dieser Erklärung grundsätzlich für beide Er-
mächtigungen gesondert zu beurteilen ist.2235 Die Unabhängigkeit der 

senden aus, die lediglich zwei Erklärungsadressaten hat ( siehe dazu näher oben 
III.B.2.a ) ), so ergibt sich dies von selbst.

2232 Siehe dazu § 1403 ABGB bzw Art 470 OR.
2233 Die Bedeutung der Grundverhältnisse für die Widerruflichkeit kommt besonders in 

den Materialien zur III. Teilnovelle klar zum Ausdruck ( siehe HHB 290 ), wird aber 
auch in der schweizerischen Literatur hervorgehoben; siehe Beyeler, Handkomm-
entar 3 Art 470 OR Rz 2; Guhl / Koller / Schnyder / Druey Obligationenrecht § 54 Rz 14 f.

2234 Siehe dazu Mayer, Anweisung auf Schuld 103; Bucher, Obligationenrecht BT 267; 
Beyeler, Handkommentar 3 Art 466 OR Rz 1. Zur abweichenden Position der hM zum 
deutschen Recht siehe unten V.A.1.

2235 Siehe dazu bereits Salpius, Novation 69. Dies gilt selbst dann, wenn man wie Spiel-
büchler, Schuldverhältnis 33 f; derselbe in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 3, davon ausgeht, 
dass die Anweisung auf lediglich einer Erklärung beruht. Auch diese eine Erklärung 
muss beiden zugehen, sodass es beim Widerruf bezüglich der beiden Erklärungs-
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beiden Ermächtigungen voneinander ergibt sich dabei schon aus Ver-
trauensschutzgründen. Für das österreichische Recht wird sie zudem in 
den Materialien klar hervorgehoben,2236 doch auch in der Schweiz wird 
auf die Unabhängigkeit der beiden Ermächtigungen voneinander hin-
gewiesen.2237 Anders ist die Ausgangssituation allerdings im deutschen 
Recht, wo zwar ein Widerruf gegenüber der Angewiesenen unabhängig 
davon zugelassen wird, ob die Anweisende damit eine Verpflichtung aus 
dem Valutaverhältnis verletzt, nach der hM ein Widerruf der Anweisung 
gegenüber der Angewiesenen aber auch zu einer Beseitigung der Einhe-
bungsermächtigung des Anweisungsempfängers führt.2238

Jedenfalls für das österreichische und schweizerische Recht ist so-
mit also nicht nur die Zulässigkeit eines Widerrufs, sondern auch das 
Vorliegen eines solchen für beide Ermächtigungen getrennt zu beur-
teilen.2239 Im Folgenden ist daher jeweils getrennt für beide die Anwei-
sung ausmachenden Ermächtigungen darauf einzugehen, unter wel-
chen Voraussetzungen ein Widerruf der Anweisung zulässig ist. Erst in 
der Folge kann dann, wiederum getrennt für beide in Frage kommen-
den Ermächtigungen, untersucht werden, welche Konsequenzen mit 
dem Widerruf verbunden sind.

1.  Widerruf gegenüber der Angewiesenen

Alle drei untersuchten Rechtsordnungen gehen grundsätzlich von der 
Widerruflichkeit der Anweisung gegenüber der Angewiesenen durch 
einseitige empfangsbedürftige Erklärung der Anweisenden aus.2240 Nach 

empfänger zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann ( siehe Spielbüchler in 
Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 2 ). Sein Ansatz, es liege hier bloß eine Erklärung der Anwei-
senden vor, bringt diesbezüglich im Ergebnis daher keine Abweichung mit sich.

2236 HHB 290.
2237 Mayer, Anweisung auf Schuld 103; Bucher, Obligationenrecht BT 267; Beyeler, Hand-

kommentar 3 Art 466 OR Rz 1.
2238 BeckOGK / Körber, BGB § 790 Rz 12 f; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 3 f; 

Soergel / Schnauder, BGB 13 § 790 Rz 7. Vgl auch MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 790 
Rz 2 sowie RGRK / Steffen, BGB § 790 Rz 2.

2239 Zur Frage, ob dies nicht auch für das deutsche Recht zu gelten hat siehe näher un-
ten V.A.2.

2240 Vgl nur MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 790 Rz 2; BeckOGK / Körber, BGB § 790 Rz 12; 
Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 3 für Deutschland; Beyeler, Handkom-
mentar 3 Art 470 OR Rz 1; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 470 OR Rz 1, 3; Tevini, 
Commentaire Romand Art 470 CO Rz 5 für die Schweiz sowie Ertl in Rummel, ABGB 3 
§ 1403 Rz 1; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1403 Rz 1; Lukas in ABGB-ON 1.01 
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§ 1403 ABGB kann die Anweisende die Anweisung ( auch ) gegenüber der 
Angewiesenen widerrufen, solange die Angewiesene die Anweisung 
nicht angenommen hat.2241 Bis dahin kann die Anweisende somit die 
Ermächtigung der Angewiesenen zur Zuwendungserbringung ( und die 
damit verbundene Ermächtigung, die Anweisung auch gegenüber dem 
Anweisungsempfänger anzunehmen ) widerrufen. Unwiderruflich 2242 
wird die Anweisung gegenüber der Angewiesenen also durch das Ak-
zept.2243 Eine vergleichbare Regelung findet sich in Art 470 Abs 2 OR, 
wo der Widerruf der Anweisung gegenüber der Angewiesenen ausge-
schlossen wird, sobald die Angewiesene dem Empfänger ihre Annahme 
erklärt hat.2244 Das Akzept ist schließlich auch für § 790 BGB Anknüp-
fungspunkt, doch wird dort für die Zulässigkeit des Widerrufs der An-
weisenden gegenüber der Angewiesenen nicht nur darauf abgestellt, ob 
die Angewiesene die Anweisung dem Anweisungsempfänger gegenüber 
angenommen hat, sondern darüber hinaus auch daran angeknüpft, ob 
die Angewiesene die anweisungsgemäße Leistung bereits bewirkt hat. 
Solange die Angewiesene weder akzeptiert noch geleistet hat, wird der 
Widerruf der Anweisung für zulässig erklärt.

§ 1403 Rz 3; Neumayr in KBB 6 § 1403 Rz 1; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 1; 
OGH 4 Ob 612  /  87, SZ 60 / 272 = ÖBA 1988, 935 mit Anm von St. Frotz für Österreich. 
Auch eine solche Erklärung ist konkludent möglich, so wird etwa zum schweizeri-
schen Recht darauf hingewiesen, die Selbstleistung der Anweisenden sei als Wider-
ruf gegenüber dem Anweisungsempfänger zu werten, der allerdings auch der An-
gewiesenen mitgeteilt werden müsse. Vgl Gautschi, Berner Kommentar Art 470 OR 
Rz 3e; Beyeler, Handkommentar 3 Art 467 OR Rz 7, Art 470 OR Rz 5; Tevini, Commen-
taire Romand Art 470 CO Rz 3; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5570.

2241 Einen früheren Zeitpunkt für die Unwiderruflichkeit sieht freilich § 74 ZaDiG 2018 
vor, dem zufolge Zahlungsaufträge mit Eingang beim Zahlungsdienstleister nicht 
mehr widerrufen werden können. Siehe dazu Ferner / Muri in Weilinger, ZaDiG § 40 
Rz 5 ff; Leixner, ZaDiG 2 § 40 Rz 2 ( beide allerdings zum alten ZaDiG ). Siehe auch 
§ 675 p BGB, der ebenfalls am Eingang beim Zahlungsdienstleister anknüpft. Vgl 
weiters Art 470 Abs 2 bis OR, der auf den Zeitpunkt abstellt, in dem der Überwei-
sungsbetrag dem Konto der Anweisenden belastet worden ist.

2242 Ein danach erfolgter Widerruf ist wirkungslos. Siehe OGH 24.  3.  1982, 3 Ob 615  /  81; 
6 Ob 383  /  97 k, ÖBA 1999, 303.

2243 Dies gilt freilich, wie dem HHB 290 zu entnehmen ist, auch für den Widerruf ge-
genüber dem Anweisungsempfänger. Wolff in Klang, ABGB 2 VI 333. Siehe dazu nä-
her unten V.A.3.

2244 Siehe auch BGE 100 II 368, 373 f E 5; 121 III 109, 112 E 3a. Im 2009 in Kraft getretenen 
Art 470 Abs 2 bis OR wird zudem ausdrücklich festgehalten, dass, sofern die Regeln 
eines Zahlungssystems nichts anderes bestimmen, die Anweisung im bargeld-
losen Zahlungsverkehr unwiderruflich ist, sobald der Überweisungsbetrag dem 
Konto des Anweisenden belastet worden ist.
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Im Gegensatz zum österreichischen und schweizerischen Recht 
nimmt das deutsche somit ausdrücklich auch auf die tatsächliche Leis-
tungserbringung Bezug. Dies bedeutet aber nicht, dass in Österreich 
und der Schweiz ein Widerruf auch noch nach Zuwendungserbringung 
möglich wäre. Für das österreichische Recht hielten die Redaktoren 
der dritten Teilnovelle einen derartigen ausdrücklichen Verweis auch 
auf die Leistungserbringung vielmehr für überflüssig, heißt es dazu 
doch in den Materialien: » daß dem [ gemeint ist das Akzept ] die tatsäch-
lich gemachte Leistung gleichsteht, [ … ] versteht sich von selbst, da dies als 
stillschweigende Annahme gelten kann «.2245 Auch wenn dies im Gesetzes-
wortlaut nicht ausdrücklich erwähnt ist, kommt ein Widerruf der An-
weisung daher auch in Österreich nach Zuwendungserbringung nicht 
mehr in Betracht,2246 was auch im schweizerischen Recht der hM ent-
spricht.2247

Da ein Akzept unabhängig von der Fälligkeit der Leistung in den 
Grundverhältnissen möglich ist, kann Unwiderruflichkeit der Ermäch-
tigung der Angewiesenen bereits vor Fälligkeit der Grundforderungen 
eintreten. Dementsprechend ist selbst dann, wenn die Angewiesene vor 
Fälligkeit der Grundforderungen die Zuwendung an den Anweisungs-
empfänger erbracht hat, der Widerruf der Leistungsermächtigung aus-
geschlossen.2248 Anderes gilt jedoch dann, wenn die Anweisung so erteilt 

2245 HHB 290. In diesem Zusammenhang ist nochmals darauf hinzuweisen, dass über 
die Unwiderruflichkeit mit Leistungserbringung ja schon im gemeinen Recht Ei-
nigkeit bestand. Siehe dazu bereits oben bei Fn 2225.

2246 Ehrenzweig, System II / 1 2 291; Dullinger, Schuldrecht AT 6 Rz 5 / 73; Ertl in Rummel, 
ABGB 3 § 1403 Rz 1; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 211; 
Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1403 Rz 2; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1403 
Rz 2; Mayrhofer, Schuldrecht AT 550; Neumayr in KBB 6 § 1403 Rz 2; Rudolf in Schwi-
mann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1403 Rz 2; Spielbüchler in Klang, 
ABGB 3 § 1403 Rz 3; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 727. In den dazu 
regelmäßig zitierten Entscheidungen des OGH geht es freilich typischerweise 
nicht um einen Widerruf nach Leistungserbringung, sondern um einen solchen 
nach Gutschrift und damit Akzept. Siehe OGH 1 Ob 506  /  81, SZ 54 / 28 = RZ 1982, 61; 
4 Ob 506  /  88, ÖBA 1988, 293 = RdW 1988, 320; 4 Ob 218  /  98 g, SZ 71 / 158 = EvBl 1999 / 42 
= JBl 1999, 315.

2247 Beyeler, Handkommentar 3 Art 470 OR Rz 6; Guhl / Koller / Schnyder / Druey Obligatio-
nenrecht § 54 Rz 16; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 470 OR Rz 6; Oser / Schö-
nenberger, Zürcher Kommentar Art 470 OR Rz 9; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats 
spéciaux Rz 5571. Vgl auch BGE 121 III 109, 112 E 3a–3b. In diesem Sinne bereits die 
Dresdener Protokolle IV 2569.

2248 BeckOGK / Körber, BGB § 790 Rz 8; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 5; 
RGRK / Steffen, BGB § 790 Rz 8; Erman / Wilhelmi, BGB 15 § 790 Rz 3.
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wurde, dass die Ermächtigung erst ab einem bestimmten frühesten 
Zeitpunkt gegeben sein soll.2249

Die Regelung des Widerrufsausschlusses dient dem Schutz der An-
gewiesenen.2250 Auch wenn sich aus der Einseitigkeit der Ermächtigung 
grundsätzlich deren Widerruflichkeit ergibt,2251 so erreicht diese ihre 
Grenzen dann, wenn die ermächtigte Person im Vertrauen auf die Er-
mächtigung von dieser Gebrauch gemacht hat. Hat die Angewiesene der 
ihr erteilten Ermächtigung gemäß die reale Zuwendung an den Anwei-
sungsempfänger erbracht oder sich – ebenfalls entsprechend der ihr 
erteilten Ermächtigung – dem Anweisungsempfänger gegenüber durch 
Akzept verpflichtet, so hat sie der Anweisung gemäß gehandelt; dann 
aber greift die von der Anweisung zugleich mit der Ermächtigung ein-
gegangene Verpflichtung der Anweisenden, die Befolgung der Anwei-
sung gegen sich gelten zu lassen. Diese Verpflichtung kann nicht durch 
einen nachträglichen Widerruf unterlaufen und dadurch die Angewie-
sene benachteiligt werden, die ja auf Basis der aufrechten Ermächti-
gung geleistet hat bzw eine abstrakte, vom Deckungsverhältnis unab-
hängige Verpflichtung eingegangen ist.2252 Dieses Ergebnis ist seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts allgemein anerkannt.2253 Darüber hinaus ist 
auch kaum davon auszugehen, dass sich die Angewiesene ohne eine 
derartige Regelung auf die Anweisung einlassen würde, sodass ohne 
den Widerrufsausschluss das ganze Rechtsinstitut untergraben würde. 
Entscheidend für die Frage, ob die Zahlungsermächtigung noch wider-
rufen werden kann, ist somit, ob die Angewiesene bereits von der Er-
mächtigung Gebrauch gemacht hat.

Andererseits hat durchaus auch der Anweisungsempfänger ein be-
trächtliches Interesse daran, dass die Zahlungsermächtigung der Ange-
wiesenen nicht widerrufen wird. Dies deshalb, weil ein Widerruf bloß 
der Leistungsermächtigung der Angewiesenen zwar keinen Einfluss 
auf die Empfangs- bzw Einhebungsermächtigung des Anweisungs-

2249 BeckOGK / Körber, BGB § 790 Rz 8; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 5; 
RGRK / Steffen, BGB § 790 Rz 8; Erman / Wilhelmi, BGB 15 § 790 Rz 3. Vgl weiters be-
reits Planck / Landois, BGB 4 § 790 Anm 1.

2250 So bereits Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, 
II. Anweisung § 231, 22. Siehe auch HHB 290.

2251 Salpius, Novation 68.
2252 Mugdan, Materialien II 316, 1264.
2253 Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anwei-

sung § 231, 21 f; Mugdan, Materialien II 316, 1264; Eisenried, Anweisung 298 ff.
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empfängers hat, letzterer durch einen Widerruf der Leistungsermäch-
tigung aber faktisch die Möglichkeit verliert, durch die reale Zuwen-
dung der Angewiesenen eine Leistung der Anweisenden zu erhalten.2254 
Dieses Interesse des Anweisungsempfängers wird vom Gesetz vor Leis-
tungserbringung bzw Akzept aber gerade nicht geschützt, da der Wi-
derruf der Leistungsermächtigung bis dahin grundsätzlich zulässig 
ist. Hat die Angewiesene hingegen bereits geleistet oder die Annahme 
der Anweisung erklärt, so scheidet zwar ein Widerruf der Leistungser-
mächtigung aus, doch dann hat der Anweisungsempfänger daran bei 
Leistungserbringung kein bzw bei einem Akzept nur mehr ein deutlich 
geringeres Interesse, da er in diesem Fall ohnedies durch ein eigenes 
Forderungsrecht gegenüber der Angewiesenen abgesichert ist. Es zeigt 
sich somit, dass es für den Widerruf der Leistungsermächtigung auf 
die Interessen des Anweisungsempfängers nicht ankommt.

Im Ergebnis soll die Leistungsermächtigung die Anweisende so-
mit immer dann nicht binden, wenn sie noch gar nicht in Anspruch 
genommen wurde.2255 Bis zur Befolgung der Anweisung durch die An-
gewiesene – sei es durch Erbringung der anweisungsgemäßen Zuwen-
dung oder durch die ebenfalls auf der Ermächtigung beruhende An-
nahme der Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger – kann 
die Anweisende die Ermächtigung der Angewiesenen gegenüber daher 
jederzeit widerrufen. Dies deckt sich mit der von der Anweisenden im 
Rahmen der Erteilung der Ermächtigung eingegangenen Bindung: Sie 
sagt lediglich zu, die Befolgung der Anweisung gegen sich gelten zu 
lassen,2256 wobei eine derartige Befolgung bereits im Akzept liegt. Für 
den Fall, dass die Anweisung noch gar nicht befolgt wurde, ist klar von 
der Widerruflichkeit derselben gegenüber der Angewiesenen auszuge-
hen, entsteht eine Bindung für die Anweisende doch erst, wenn die 
Angewiesene der Anweisung entsprochen hat. Darauf, ob auch gegen-
über dem Anweisungsempfänger ein Widerruf von dessen Einhebungs-
ermächtigung zulässig erscheint, kommt es für die Zulässigkeit eines 
Widerrufs der Ermächtigung der Angewiesenen hingegen nicht an.2257

2254 von Tuhr, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts II 424 Fn 24; 
Mayer, Anweisung auf Schuld 97; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 470 
OR Rz 7.

2255 T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 470 OR Rz 4.
2256 Siehe dazu oben III.A.2.e ).
2257 Dies ergibt sich für Österreich und die Schweiz bereits aus dem Normtext, gilt aber 

auch für das deutsche Recht, das in § 790 S 2 BGB betont, ein Widerruf gegenüber 
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Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz ist die Möglichkeit, 
die Ermächtigung der Angewiesenen zu widerrufen, daher nur davon 
abhängig, ob die Angewiesene die Anweisung bereits befolgt oder ak-
zeptiert hat. Davor ist sie hingegen uneingeschränkt zulässig. Dem-
gegenüber wird für das österreichische Recht in den Materialien zur 
dritten Teilnovelle festgehalten, von der Einschränkung der Widerruf-
lichkeit durch Zuwendungserbringung bzw Akzept seitens der Ange-
wiesenen abgesehen, komme es für die Widerruflichkeit gegenüber der 
Angewiesenen auf das zwischen Angewiesener und Anweisender beste-
hende Rechtsverhältnis an.2258 Es wird also im österreichischen Recht 
auch für die Widerruflichkeit der Ermächtigung der Angewiesenen auf 
das Deckungsverhältnis Bezug genommen, während eine vergleichbare 
Bezugnahme im schweizerischen und deutschen Recht 2259 nur für die 
Ermächtigung des Anweisungsempfängers erfolgt.

2.  Widerruf gegenüber dem Anweisungsempfänger

Auch bei der Ermächtigung des Anweisungsempfängers zur Einhebung 
der Leistung bzw zum Akzept handelt es sich um eine einseitige Er-
mächtigung, die als solche grundsätzlich widerruflich ist. Bei der Be-
grenzung des Widerrufsrechts der Anweisenden gegenüber dem An-
weisungsempfänger kommt es freilich nicht wie beim Widerruf der 
Zahlungsermächtigung der Angewiesenen auf den Schutz der Ange-
wiesenen an, sondern es sind die Interessen des Anweisungsempfän-
gers maßgeblich.2260 In diesem Sinne wird bereits in den Dresdener 
Protokollen auf die Absicherung des Anweisungsempfängers durch 
den mit dem Akzept verbundenen Widerrufsausschluss hingewie-
sen.2261 Während aber beim Widerruf der Ermächtigung der Angewie-
senen mit Akzept und Leistungserbringung in allen drei untersuchten  
 

der Angewiesenen sei auch möglich, wenn die Anweisende dadurch eine Verpflich-
tung gegenüber der Anweisenden verletze. Siehe dazu auch oben bei Fn 2232.

2258 HHB 290.
2259 Für die Wirksamkeit des Widerrufs hat diese Bezugnahme auf das Valutaverhält-

nis nach der hM in Deutschland freilich keine Konsequenz, soll doch der Widerruf 
gegenüber der Angewiesenen auch die Empfangsermächtigung des Anweisungs-
empfängers beseitigen.

2260 So bereits Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, 
II. Anweisung § 231, 23.

2261 Dresdener Protokolle IV 2551.



494 Widerruf der Anweisung  V.

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

Rechtsordnungen deutliche Anknüpfungspunkte für die Begrenzung 
der grundsätzlichen Widerrufsmöglichkeit vorliegen, ist beim Widerruf 
der Einhebungsermächtigung deutlich weniger Klarheit gegeben. Dass 
häufig bloß allgemein vom Widerruf der Anweisung die Rede ist, ohne 
dass auf die Ermächtigung des Anweisungsempfängers Bezug genom-
men wird, trägt seinen Teil zu dieser Unklarheit bei. Im Folgenden ist 
daher näher auf die Voraussetzungen eines Widerrufs der Ermächti-
gung des Anweisungsempfängers einzugehen.

Für das österreichische Recht schließt § 1403 ABGB auch gegenüber 
dem Anweisungsempfänger einen Widerruf der Anweisung aus, wenn 
diese von der Angewiesenen angenommen wurde.2262 Dabei kommt in 
den Materialien deutlich zum Ausdruck, dass mit dem » Widerruf der 
Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger « der Widerruf der 
Ermächtigung desselben zur Einhebung gemeint ist. Wiederum ist da-
mit aber nicht nur für den Fall des Akzepts, sondern entsprechend der 
Auffassung der Gesetzesverfasser, wonach die Leistungserbringung 
eine stillschweigende Annahme darstelle,2263 auch für den Fall der re-
alen Zuwendungserbringung im Einlösungsverhältnis von einer Un-
zulässigkeit des Widerrufs der Einhebungsermächtigung auszugehen. 
Im schweizerischen Recht fehlt hingegen ein entsprechender Hinweis 
auf den Ausschluss des Widerrufs auch gegenüber dem Anweisungs-
empfänger. Dennoch wird offenbar auch in der Schweiz ein Widerruf 
gegenüber dem Anweisungsempfänger ab Akzept bzw Zuwendungser-
bringung als ausgeschlossen betrachtet.2264 Im deutschen Recht wird 
die Frage nicht speziell geregelt, sondern allgemein auf den Widerruf 
der Anweisung gegenüber der Angewiesenen abgestellt.2265 Es wird da-
bei aber von der hM angenommen, auch die Ermächtigung des Anwei-
sungsempfängers falle mit dem Widerruf gegenüber der Angewiesenen 

2262 HHB 290. Dies wird dort einerseits ausdrücklich festgehalten ( » Auch gegenüber 
dem Anweisungsempfänger muß auf alle Fälle der Widerruf ausgeschlossen sein, 
wenn er bereits durch die Annahmeerklärung des Angewiesenen › einen unmittel-
baren Anspruch ‹ gegen diesen erworben hat « ) und anderseits wird auch betont, 
der erste Satz des § 1403 ABGB beziehe sich sowohl auf die Widerruflichkeit gegen-
über der Angewiesenen als auch auf jene gegenüber dem Anweisungsempfänger.

2263 HHB 290.
2264 So bereits Bischofberger, Anweisung 90; siehe weiters Gautschi, Berner Kommentar 

Art 470 OR Rz 3b; Tevini, Commentaire Romand Art 470 CO Rz 4; Beyeler, Hand-
kommentar 3 Art 470 OR Rz 6. Vgl auch BGE 121 III 109, 112 E 3a–b.

2265 Siehe dazu sogleich unten bei Fn 2273.
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dahin.2266 Da ein solcher Widerruf gegenüber der Angewiesenen nach 
Akzept bzw Zuwendungserbringung ausgeschlossen ist, kann auch für 
das deutsche Recht ab Akzept bzw Zuwendungserbringung nach der 
hM kein Widerruf der Empfangsermächtigung mehr erfolgen.2267

Von dieser Anknüpfung an Akzept bzw Zuwendungserbringung ab-
gesehen, wird im Zusammenhang mit der Frage der Widerruflichkeit 
der Einhebungsermächtigung des Anweisungsempfängers ganz we-
sentlich auf das Valutaverhältnis verwiesen. Aus diesem soll sich erge-
ben, ob ein Widerruf der Ermächtigung gegenüber dem Anweisungs-
empfänger zulässig ist. Während das ABGB es diesbezüglich bei einem 
allgemeinen Verweis auf das Valutaverhältnis belässt und die Materi-
alien betonen, es ließe sich darüber hinaus nicht einmal eine Ausle-
gungsregel aufstellen,2268 sieht Art 470 Abs 1 OR vor, dass die Anwei-
sung gegenüber dem Anweisungsempfänger widerrufen werden könne, 
wenn die Anweisende sie nicht zur Tilgung ihrer Schuld oder sonst zum 
Vorteil des Empfängers erteilt hat. Damit ist eine sehr weitgehende Ein-
schränkung des Widerrufsrechts gegenüber dem Anweisungsempfän-
ger normiert. Kritik gegenüber einer derartig weitgehenden Einschrän-
kung wurde bereits in den Protokollen zum Dresdener Entwurf sowie 
im Teilentwurf eines ( deutschen ) Obligationenrechts geäußert.2269 Aber 
auch im schweizerischen Recht wurde schon früh auf den Zweck die-
ser Einschränkung hingewiesen und auf Basis dieses Zwecks ein Wi-
derruf weitergehend zugelassen, wenn es an einem entsprechenden 
Schutzbedürfnis des Anweisungsempfängers fehlt.2270 In diesem Sinne 

2266 BeckOGK / Körber, BGB § 790 Rz 12 f; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 3 f; 
Soergel / Schnauder, BGB 13 § 790 Rz 7. Vgl auch MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 790 
Rz 2 sowie RGRK / Steffen, BGB § 790 Rz 2.

2267 Der Teilentwurf eines ( deutschen ) Obligationenrechts ging demgegenüber offen-
bar davon aus, dass ein Widerruf gegenüber dem Empfänger nach Akzept bzw 
Zuwendungserbringung auch dem Anweisungsempfänger gegenüber nicht mehr 
möglich ist, da im Zusammenhang mit der Möglichkeit eines an das Valutaver-
hältnis anknüpfenden Widerrufs betont wird, dieser gelte, im Gegensatz zum Wi-
derruf bei Akzept oder Zuwendungserbringung nur für das Verhältnis zwischen 
Anweisender und Anweisungsempfänger ( Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldver-
hältnisse II. Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 231, 23 ).

2268 Wobei auf den abweichenden Ansatz des schweizerischen Rechts hingewiesen 
wird. HHB 290.

2269 Dresdener Protokolle IV 2565; Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. 
Abschnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 231, 23 f.

2270 Siehe Bischofberger, Anweisung 90, wonach trotz Anweisung zur Zahlung ein Wider-
ruf auch dann zulässig sein soll, wenn bei einer zur Tilgung einer Schuld erteilten  
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lassen die heutige schweizerische Lehre und Praxis einen Widerruf der 
Empfangsermächtigung über den Wortlaut des Art 470 Abs 1 OR hin-
aus schon dann zu, wenn die Anweisende selbst aus dem Valutaverhält-
nis gegenüber dem Empfänger zur Leistungsverweigerung berechtigt 
wäre.2271 Zudem wurde schon früh darauf hingewiesen, dass der Unwi-
derruflichkeit der Empfangsermächtigung insoweit geringe Bedeutung 
zukomme, als die Anweisende durch Widerruf der Leistungsermächti-
gung der Angewiesenen faktisch einen Zustand herbeiführen könne, 
bei dem für den Anweisungsempfänger die Einhebung der Leistung 
unmöglich werde.2272

Anders stellt sich die Situation im deutschen Recht dar. Wie bereits 
mehrfach angesprochen wurde, stellt § 790 BGB darauf ab, dass die An-
weisung gegenüber der Angewiesenen widerrufen wird.2273 Dazu wird 
lediglich ergänzt, dass ein derartiger Widerruf auch dann zulässig ist, 
wenn die Anweisende durch den Widerruf einer ihr gegen den Anwei-
sungsempfänger obliegenden Verpflichtung zuwiderhandelt. Die Frage 
eines Widerrufs gegenüber dem Anweisungsempfänger wird hingegen 
nicht angesprochen. Mit dem Widerruf gegenüber der Angewiesenen 
soll aber nach heutiger Auffassung auch die Empfangsermächtigung 
des Anweisungsempfängers dahinfallen, ohne dass eine Erklärung ge-
genüber dem Anweisungsempfänger oder auch bloß eine Verständi-
gung desselben erforderlich wäre.2274 Marburger hebt zwar hervor, dies 
sei eigenartig, da die Anweisung dem Empfänger erteilt werde und ein  
 

Anweisung die Anweisende den Anweisungsempfänger anderweitig befriedigt. 
Siehe auch Mayer, Anweisung auf Schuld 98.

2271 Beyeler, Handkommentar 3 Art 470 OR Rz 4; Gautschi, Berner Kommentar Art 470 
OR Rz 3b; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 470 OR Rz 7; vgl auch Oser / Schö-
nenberger, Zürcher Kommentar Art 470 OR Rz 3 ff.

2272 von Tuhr, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts II 424 Fn 24; 
Mayer, Anweisung auf Schuld 97; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 470 
OR Rz 7. Auf die dann in Frage kommende Haftung des Anweisungsempfängers 
gegenüber der Anweisenden weist bereits Bischofberger, Anweisung 90, hin.

2273 Sowohl zum österreichischen als auch zum schweizerischen Recht wird betont, die 
deutsche Regelung sei einfacher ( HHB 290; Bischofberger, Anweisung 90 f ).

2274 PWW / Buck-Heeb, BGB 15 § 790 Rz 3; BeckOGK / Körber, BGB § 790 Rz 12 f; Stau-
dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 3 f; RGRK / Steffen, BGB § 790 Rz 2; Soer-
gel / Schnauder, BGB 13 § 790 Rz 7. Vgl auch MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 790 Rz 2. 
Allerdings wird mitunter auf die Verpflichtung der Anweisenden zur Benachrich-
tigung auch des Anweisungsempfängers vom Widerruf aus dem Valutaverhältnis 
hingewiesen, die freilich keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Widerrufs der 
Leistungsermächtigung haben kann ( siehe BeckOGK / Körber, BGB § 790 Rz 12 ).
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contrarius actus normalerweise denselben Adressaten habe wie das ur-
sprüngliche Rechtsgeschäft; aufgrund des klaren Wortlautes sei dies 
aber hinzunehmen.2275 Allerdings wird ergänzend angenommen, das 
Vertrauen des Empfängers auf den Fortbestand der ihm erteilten Er-
mächtigung sei analog §§ 170, 171 Abs 2, 172 Abs 2, 173 BGB zu schüt-
zen.2276 Zu einem anderen Ergebnis gelangt Wilhelm, der einen Widerruf 
der Ermächtigung des Anweisungsempfängers durch Widerrufserklä-
rung bloß gegenüber der Angewiesenen ablehnt.2277 Die Formulierung 
» kann … widerrufen « des § 790 BGB gelte der Zulässigkeit des Widerrufs 
selbst, die Form des Widerrufs, also die Erklärung gegenüber der An-
gewiesenen, sei als selbstverständlich mitgeregelt worden, könne aber 
den Empfängerschutz nicht ausschließen.2278

Der Widerruf der Anweisung, wie er in § 790 BGB geregelt ist, wird 
daher von der hM so verstanden, dass § 790 BGB den Widerruf der ge-
samten Anweisung behandelt und vorsieht, dass dieser Widerruf ge-
genüber der Angewiesenen erfolgen soll.2279 Weshalb der Widerruf der 
Ermächtigung des Anweisungsempfängers gegenüber der Angewiese-
nen erfolgen soll, bleibt freilich offen und erscheint besonders seltsam, 
wenn man berücksichtigt, dass nach der – in der vorliegenden Arbeit 
kritisch betrachteten – hM in Deutschland die Anweisung auf einem 
Vertrag zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger beruhen 
soll.2280 Dass ein Vertrag durch einseitige Erklärung gegenüber einem 
Dritten beseitigbar sein soll, ist jedenfalls schwer nachvollziehbar.2281

2275 Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 3. Siehe dazu auch Wilhelm, AcP 175 ( 1975 ) 
339 f.

2276 Canaris, WM 1980, 356; Hassold, Dreipersonenverhältnis 131 ff; BeckOGK / Körber, 
BGB § 790 Rz 12; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 3; Soergel / Schnauder, 
BGB 13 § 790 Rz 7. Vgl auch MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 790 Rz 2.

2277 Wilhelm, AcP 175 ( 1975 ) 339 ff.
2278 Wilhelm, AcP 175 ( 1975 ) 341, 343 f.
2279 Auch Wilhelm geht somit davon aus, dass der Widerruf, wie er in § 790 BGB gere-

gelt ist, die gesamte Anweisung erfasst, nach ihm bezieht sich lediglich die dort 
geregelte Form der Erklärung gegenüber der Angewiesenen nicht auf die Ermäch-
tigung des Anweisungsempfängers.

2280 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 783 Rz 14 f; BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 71; Stau-
dinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 16. Siehe dazu oben III.A.2.d ) sowie III.B.1.a ).

2281 Fraglich ist, ob ein Widerruf gegenüber der Angewiesenen auch dann erforderlich 
ist, wenn die Anweisung dieser noch gar nicht präsentiert wurde, eine Vorlage we-
gen Untergangs der Anweisungsurkunde aber nicht mehr möglich ist oder die Ur-
kunde bereits der Anweisenden zurückgegeben wurde. Dafür Staudinger / Marburger, 
BGB ( 2015 ) § 790 Rz 10; aA RGRK / Steffen, BGB § 790 Rz 9; Palandt / Sprau, BGB 79 § 790 
Rz 7, denen zufolge mit Untergang der Anweisungsurkunde vor der Vorlegung an 
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Ein Erklärungsansatz für diese merkwürdige Ausgangssituation 
könnte sich aus einer historischen Analyse der fraglichen Bestimmun-
gen ergeben. Aus historischer Sicht ist nämlich durchaus fraglich, ob 
§ 790 BGB tatsächlich auch den Widerruf der Ermächtigung des An-
weisungsempfängers erfassen sollte: Während noch im Dresdener Ent-
wurf in Art 724 2282 davon die Rede war, die Anweisende könne die An-
weisung sowohl gegenüber der Angewiesenen als auch gegenüber dem 
Anweisungsempfänger widerrufen, wurde in § 231 des Teilentwurfs ei-
nes ( deutschen ) Obligationenrechts nur noch auf den Widerruf der An-
weisung abgestellt:

» Insolange, als nicht der Angewiesene die Leistung der Anweisung ge-
mäß an den Anweisungsempfänger gemacht, oder Diesem sich durch 
Annahme der Anweisung zu jener Leistung verpflichtet hat, steht es 
dem Anweisenden frei, die Anweisung zu widerrufen, unbeschadet 
jedoch einer etwa entgegenstehenden Verpflichtung des Anweisenden 
aus seinem Verhältnisse zu dem Anweisungsempfänger. «

Aus der Begründung wird dabei deutlich, dass hier durchaus zwischen 
dem Widerruf gegenüber der Angewiesenen und jenem gegenüber dem 
Anweisungsempfänger unterschieden wurde. Dort heißt es nämlich, 
dass das Widerrufsrecht auch durch das Valutaverhältnis ausgeschlos-
sen sein könne, eine solche Beschränkung des Widerrufsrechts beziehe 
sich aber ausschließlich auf das Verhältnis der Anweisenden zum An-
weisungsempfänger, während die Anweisende dadurch nicht gehindert 
werde, die Anweisung gegenüber der Angewiesenen zu widerrufen. Im 
Ergebnis konnten somit beide Ermächtigungen widerrufen werden, ein 
Ausschluss des Widerrufs der Empfangsermächtigung zwischen Anwei-
sender und Anweisungsempfänger hinderte einen Widerruf der Leis-
tungsermächtigung dabei aber nicht.

die Angewiesene die Anweisung erlischt. In diesem Sinne bereits Planck / Landois, 
BGB 4 § 790 Anm 6, der ausführt, ein Widerruf sei in diesem Fall nicht mehr erfor-
derlich oder auch nur möglich.

2282 Dieser lautet: » Der Anweisende kann die Anweisung so lange, als dieselbe von 
dem Angewiesenen dem Anweisungsempfänger gegenüber noch nicht angenom-
men worden ist, oder der Angewiesene dem Anweisungsempfänger noch nicht 
Zahlung geleistet hat, sowohl dem Anweisungsempfänger, als dem Angewiesenen 
gegenüber widerrufen, ausgenommen wenn der Anweisungsempfänger gemäß 
dem Zwecke der Anweisung den angewiesenen Gegenstand zu eigenem Vortheile 
erheben sollte. «
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Dieses Verständnis änderte sich bereits im Rahmen der Kommissi-
onsberatungen. Von der 1. Kommission wurde zwar weiterhin allgemein 
auf den Widerruf der Anweisung abgestellt, ohne dass ein Adressat für 
die Widerrufserklärung genannt wurde, doch wurde durch die Erset-
zung des letzten Teilsatzes des § 231 des Teilentwurfs eine Verschiebung 
des Verständnisses ermöglicht: Anstelle des bisherigen Textes » unbe-
schadet jedoch einer etwa entgegenstehenden Verpflichtung des Anwei-
senden aus seinem Verhältniße zu dem Anweisungsempfänger « wurde 
nunmehr angehängt: » auch wenn der Widerruf dem Anweisungsemp-
fänger gegenüber nicht gerechtfertigt ist, jedoch unbeschadet der in ei-
nem solchen Falle dem Anweisungsempfänger zustehenden Ansprüche 
auf Schadensersatz «.2283 Durch diese Änderung muss sich der erste Teil 
der Bestimmung nicht mehr allgemein auf den Widerruf der Anwei-
sung – also den Widerruf beider Ermächtigungen – beziehen. Vielmehr 
kann die Bestimmung auch so verstanden werden, dass nur noch an den 
Widerruf der Ermächtigung der Angewiesenen angeknüpft wird, der un-
abhängig vom Valutaverhältnis möglich ist, während für den Fall eines 
einem Widerruf entgegenstehenden Valutaverhältnisses nur Schaden-
ersatzpflichten angeordnet werden.2284

Diese zunächst nur mögliche Bedeutungsverschiebung wurde dann 
im Rahmen des Antrags Struckmanns klar durchgeführt, indem die Be-
stimmung auf den Widerruf gegenüber der Anweisenden eingeschränkt 
wurde.2285 Im Zuge der Beratungen der zweiten Kommission wurde 
diese Einschränkung übernommen 2286 und sie fand in weiterer Folge 
Eingang in den zweiten Entwurf.2287 Aus der Bestimmung über den Wi-
derruf der Anweisung allgemein war eine solche über den Widerruf 
der Anweisung gegenüber der Angewiesenen geworden. Ausdrücklich 
geregelt ist im BGB somit nur der Widerruf der Leistungsermächti-
gung gegenüber der Angewiesenen, eine Regelung des Widerrufs der  
 

2283 Siehe Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 790, 612.
2284 Die Motive verwenden freilich den gekürzten Text der Erläuterungen zu § 231 des 

Teilentwurfs weiter und verweisen bezüglich des Ausschlusses des Widerrufs ge-
genüber dem Anweisungsempfänger auf das Valutaverhältnis. Siehe Mugdan, Ma-
terialien II 315 f; vgl auch Kübel, Teilentwurf Recht der Schuldverhältnisse II. Ab-
schnitt II, Titel 4, II. Anweisung § 231, 23.

2285 Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III § 790, 613.
2286 Mugdan, Materialien II 966; Jakobs / Schubert, Beratung, Schuldverhältnisse III  

§ 790, 613.
2287 § 625 E II.
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Empfangsermächtigung gegenüber dem Anweisungsempfänger fehlt 
hingegen.

Ein Blick auf das frühe Verständnis der Bestimmung des § 790 BGB 
in der Literatur bestätigt diesen Ansatz, spricht doch von Tuhr im Zu-
sammenhang mit § 790 BGB ganz selbstverständlich vom » Widerruf 
der Zahlungsermächtigung « und betont, die Empfangsermächtigung 
bleibe im Falle eines Widerrufs bloß der Zahlungsermächtigung auf-
recht, was sich freilich nur im seltenen Fall auswirke, in dem die Ange-
wiesene trotz Widerrufs der Zahlungsermächtigung leiste.2288

Versteht man § 790 BGB somit – entgegen der heute hM – lediglich 
als Regelung des Widerrufs der Anweisung gegenüber der Angewiese-
nen und damit als solche über den Widerruf der Leistungsermächti-
gung, bleibt die Empfangsermächtigung des Anweisungsempfängers 
bis zu deren eigenem Widerruf aufrecht. Ein solcher ist zwar nicht spe-
ziell im Gesetz normiert, kann aber als contrarius actus zur Ermäch-
tigung nach den allgemeinen Regeln nur durch Erklärung gegenüber 
dem Anweisungsempfänger erfolgen. Ist aber die Empfangsermächti-
gung mangels Widerrufs gegenüber dem Anweisungsempfänger auf-
recht, erübrigt sich ein Vertrauensschutz für den Anweisungsempfän-
ger durch analoge Heranziehung der §§ 170 ff BGB. Verzichtet man 
somit auf die vom Gesetzgeber gar nicht intendierte Anwendung der 
Regelung über den Widerruf der Leistungsermächtigung auf die Emp-
fangsermächtigung, so bedarf es auch keiner analogen Anwendung der 
§§ 170 ff BGB, um die unbilligen Ergebnisse dieser zu weiten Anwen-
dung des § 790 BGB wieder auszugleichen.

Demzufolge ist ein Widerruf der Anweisung gegenüber dem Anwei-
sungsempfänger entgegen der hM 2289 nicht wirkungslos; er bleibt le-
diglich ohne Wirkung auf die Leistungsermächtigung, was sich schon 
aus § 790 S 2 BGB ergibt.2290 Seine Wirkungen entfaltet der Widerruf der 
Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger hingegen in Bezug 

2288 JheringsJB 48 ( 1904 ) 30 Fn 35, 36 f. Siehe auch Oertmann, BGB 5 § 790 Anm 4.
2289 Siehe nur PWW / Buck-Heeb, BGB 15 § 790 Rz 3; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 790 

Rz 2; BeckOGK / Körber, BGB § 790 Rz 12; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 
Rz 3; RGRK / Steffen, BGB § 790 Rz 2. AA Wilhelm, AcP 175 ( 1975 ) 339 ff; Hassold, Drei-
personenverhältnis 133.

2290 Es überzeugt daher auch nicht, wenn Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 2, 
in diesem Zusammenhang davon spricht, dies sei eine Folge der Abstraktion der 
Anweisung. Es ist vielmehr lediglich die Konsequenz daraus, dass die Anweisung 
aus zwei Ermächtigungen besteht.



501A.  Widerrufsvoraussetzungen und Widerrufsausschluss

  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

auf die Ermächtigung des Anweisungsempfängers zur Einhebung bzw 
zum Empfang der Leistung.2291 Ob aber ein Widerruf der Ermächtigung 
des Anweisungsempfängers zulässig ist, bestimmt sich auch im deut-
schem Recht nach dem Valutaverhältnis zwischen Anweisender und An-
weisungsempfänger.2292

Insgesamt ist somit für den Widerruf der Ermächtigung des An-
weisungsempfängers festzuhalten, dass ein solcher grundsätzlich zu-
lässig erscheint, aus im Valutaverhältnis liegenden Gründen aber ein-
geschränkt sein kann, wobei das schweizerische Recht hier mit der 
vorgenommenen generellen Einschränkung im Fall von im Valutaver-
hältnis zur Zahlung erteilten Anweisungen deutlich weiter geht als das 
österreichische und deutsche Recht. Hat der Anweisungsempfänger al-
lerdings durch das Akzept der Angewiesenen bereits einen selbständi-
gen Anspruch gegenüber dieser erworben, so kommt ein Widerruf auch 
der Empfangsermächtigung nicht mehr in Betracht, die Anweisung ist 
bereits ins Abwicklungsstadium eingetreten und der Anweisungsemp-
fänger hat sich, abgesichert durch das Akzept, auf die Abwicklung im 
Wege der Anweisung eingelassen. Ein einseitiger Widerruf kommt da-
her nicht mehr in Betracht. Dasselbe gilt, wenn die Leistung im Einlö-
sungsverhältnis bereits erbracht wurde, dann ist die Anweisung auch 
vom Anweisungsempfänger befolgt worden, die Wirkungen im Grund-
verhältnis sind eingetreten und ein nachträglicher Widerruf kommt 
nicht mehr in Frage.

3.  Ausnahmsweise Zulässigkeit eines Widerrufs trotz Akzept

Es hat sich gezeigt, dass sowohl die Ermächtigung der Angewiesenen als 
auch jene des Anweisungsempfängers grundsätzlich widerruflich sind, 
der Widerruf aber ausgeschlossen ist, wenn dem schutzwürdige Interes-
sen der Angewiesenen bzw des Anweisungsempfängers entgegenstehen. 
Berücksichtigt man diese hinter dem Widerrufsausschluss stehenden 
Zwecke, so wird verständlich, dass ausnahmsweise auch nach Akzept 
ein Widerruf beider Ermächtigungen in Frage kommen kann, wenn ein  
 

2291 Vgl von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 35 f.
2292 Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 3; siehe weiters Oertmann, BGB 5 § 790 

Anm 2; Planck / Landois, BGB 4 § 790 Anm 2; Düringer-Hachenburg / Breit, HGB 
Vor §§ 363 ff Anm 62.
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derartiges Schutzbedürfnis weder auf Seiten der Angewiesenen noch auf 
Seiten des Anweisungsempfängers gegeben ist.

Zunächst einmal ist darauf hinzuweisen, dass der Widerrufsaus-
schluss von vorne herein nur so weit geht, wie das Akzept reicht. Ist also 
etwa ein Akzept nur für einen Teil des angewiesenen Betrages erteilt 
worden, so kommt ein Widerruf für den über das Akzept hinausgehen-
den Anteil durchaus in Betracht.2293 Trotz Akzepts kann daher sowohl 
die Ermächtigung der Angewiesenen als auch jene des Anweisungs-
empfängers widerrufen werden, da für den über das Akzept hinausge-
henden Teil der Anweisung kein Schutzbedürfnis der Angewiesenen 
oder des Anweisungsempfängers besteht.

Ausnahmsweise kann ein Widerruf freilich sogar dann in Frage 
kommen, wenn das Akzept die gesamte angewiesene Leistung erfasst. 
So bejahte der österreichische OGH bereits in einer Entscheidung aus 
dem Jahr 1929 die Möglichkeit eines Widerrufs der Leistungsermäch-
tigung trotz Akzepts.2294 In dem der Entscheidung zugrunde liegen-
den Sachverhalt wies der Kläger, um eine eigene Schuld bei der An-
weisungsempfängerin zu tilgen, die Beklagten an, ihre Schuld an die 
Anweisungsempfängerin zu zahlen. Die ( angewiesenen ) Beklagten 
nahmen die Anweisung an und sandten das Anweisungsschreiben des 
( anweisenden ) Klägers der Anweisungsempfängerin, die es freilich ab-
lehnte, von der Anweisung Gebrauch zu machen, davon aber die ( ange-
wiesenen ) Beklagten nicht verständigte. Der Kläger verlangte daraufhin 
von den Beklagten die Bezahlung ihrer Schuld an ihn. Der OGH kam 
in seiner Entscheidung zum Ergebnis, dass der Anweisende berech-
tigt sei, die Anweisung zu widerrufen und seinen ursprünglichen An-
spruch gegen die Beklagte geltend zu machen.2295 Er stellte dabei auf 
die » Annahme « der Anweisung seitens des Anweisungsempfängers ab 
und kam zum Schluss, dass die Anweisung mangels einer derartigen 
» Annahme « nicht wirksam geworden sei. Aus dem Akzept der Angewie-
senen könne – so der OGH – daher keine Verbindlichkeit erwachsen. 
Da die Angewiesenen über die Nichtinanspruchnahme der Anweisung 

2293 So Mayer, Anweisung auf Schuld 101 Fn 20. Dieser weist darauf hin, der Widerruf 
sei nur soweit ausgeschlossen, als dies durch die Interessen der Angewiesenen ge-
rechtfertigt sei. Siehe auch Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 470 OR Rz 9.

2294 OGH 2 Ob 355  /  29, SZ 11 / 90.
2295 Verlangt die Anweisende von der Angewiesenen die Erbringung der Leistung aus 

dem Deckungsverhältnis an sie, so ist darin wohl typischerweise ein konkludenter 
Widerruf der Anweisung zu sehen. Siehe dazu oben Fn 2240.
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aber weder von der Anweisungsempfängerin noch vom Anweisenden 
informiert worden seien, hätten sie nach Ansicht des OGH zwar schuld-
befreiend an die Anweisungsempfängerin leisten können, letzterer 
könne aber nicht trotz der ausdrücklichen Ablehnung ein Recht ent-
standen sein. In der Literatur wurde daraus gefolgert, dass ein Wider-
ruf trotz Akzepts dann möglich sei, wenn der Anweisungsempfänger 
die Anweisung nicht » angenommen « habe.2296

Während dem vom OGH erzielten Ergebnis der ausnahmsweisen 
Zulässigkeit des Widerrufs trotz Akzepts zuzustimmen ist, erscheint 
die Begründung verkürzt und damit missverständlich. Entscheidend 
für die Bejahung oder Verneinung der Widerrufsmöglichkeit der Leis-
tungsermächtigung ist das Schutzbedürfnis der Angewiesenen. Dieses 
ist gegeben, soweit bzw solange die Akzeptforderung des Anweisungs-
empfängers besteht und die Angewiesene diesem daher aus dem Ak-
zept verpflichtet ist. Nur wenn die Akzeptforderung nicht bzw nicht 
mehr besteht, kommt daher ein Widerruf der Leistungsermächtigung 
in Frage. Zu klären ist daher, welchen Einfluss die Erklärung des Anwei-
sungsempfängers, von der Anweisung keinen Gebrauch zu machen, auf 
sein Forderungsrecht hat.

In der Erklärung, von der Anweisung keinen Gebrauch zu machen, 
könnte zunächst einmal ein Verzicht auf die erteilte Ermächtigung 
gesehen werden. Für den Parallelfall der Vollmacht ist strittig, ob ein 
einseitiger Verzicht bzw eine Aufkündigung der Vollmacht seitens des 
Vertreters möglich ist. Dagegen wird insbesondere vorgebracht, dass 
allein das rechtliche Können den Bevollmächtigten nicht belaste, da 
er von der Rechtsmacht keinen Gebrauch machen müsse.2297 Demge-
genüber wird vielfach angenommen, auch der Bevollmächtigte könne 
durch einseitige Erklärung das Erlöschen der Vollmacht bewirken.2298 
Letzterem ist deshalb zuzustimmen, weil zum einen auch der Bevoll-
mächtigte ein Interesse daran haben kann, nicht Bevollmächtigter einer 

2296 So in Anknüpfung an OGH 2 Ob 355  /  29, SZ 11 / 90 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 333. 
Ebenso OGH 6 Ob 383  /  97 k, ÖBA 1999, 303; 6 Ob 218  /  05 k, ÖBA 2006, 516. Kritisch 
hingegen Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 2 Fn 10; Lukas in ABGB-ON 1.01 
§ 1403 Rz 1; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1403 Rz 2.  

2297 P. Bydlinski, AT 8 Rz 9 / 32. Kritik an der Möglichkeit eines Verzichts auf die Vollmacht 
üben bereits Hellwig, Leistung an Dritte 119 f; Hupka, Vollmacht 390 f; Müller-Frei-
enfels, Vertretung 46 f.

2298 Flume, AT II § 51 3; Larenz, AT 7 § 31 III a; Staudinger / Schilken, BGB ( 2019 ) § 168 Rz 18; 
Neuner, AT 12 § 50 Rz 50; MünchKomm / Schubert, BGB 8 § 168 Rz 35.
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bestimmten Person zu sein 2299 und andererseits insbesondere auch der 
Vollmachtgeber, dem eine entsprechende Erklärung des Bevollmäch-
tigten zugegangen ist, sich darauf verlassen können muss, dass sich 
der Bevollmächtigte nach einem derartigen Verzicht nicht mehr auf die 
Vollmacht berufen kann.2300 Dasselbe muss freilich auch für die durch 
Ermächtigung eingeräumte Rechtsmacht der Angewiesenen bzw des 
Anweisungsempfängers gelten.2301 Ein einseitiger Verzicht auf die Er-
mächtigung ist somit möglich.2302 Da zudem die Erklärung des Anwei-
sungsempfängers gegenüber der Anweisenden, von der Anweisung kei-
nen Gebrauch zu machen, typischerweise als ein derartiger Verzicht auf 
die durch Ermächtigung eingeräumte Rechtsmacht verstanden werden 
kann, erlischt die Ermächtigung des Anweisungsempfängers mit Zu-
gang seiner Erklärung an die Anweisende. In diesem Sinne wird etwa 
auch zum deutschen Recht von der hM angenommen, die Rückgabe 
der Anweisungsurkunde an die Anweisende könne unter Umständen 
als Verzicht auf die Ermächtigung gewertet werden und zum Erlöschen 
derselben führen.2303

In einem nächsten Schritt stellt sich die Frage, wie sich ein derar-
tiger Verzicht auf die Empfangsermächtigung und das damit einher-
gehende Erlöschen derselben auf ein bereits erteiltes Akzept auswirkt. 
Zunächst ist festzuhalten, dass das Erlöschen der Ermächtigung für 
sich alleine betrachtet an einer bereits begründeten abstrakten Forde-
rung nichts zu ändern vermag.2304 Zum deutschen Recht wird in diesem 

2299 Etwa weil diese wegen Betruges verurteilt worden ist und eine Nennung als deren 
Bevollmächtigte daher als ehrenrührig angesehen werden könnte.

2300 So bereits Schey, Obligationsverhältnisse 691 Fn 53.
2301 Schey, Obligationsverhältnisse 691 Fn 53.
2302 Ablehnend Gautschi, Berner Kommentar Art 470 Rz 7a ff, 8a ff. Allerdings geht dieser 

für den Fall der Ermächtigung des Anweisungsempfängers von der Übernahme einer 
Verpflichtung zur Einforderung der Leistung bei der Angewiesenen aus. Dass hier 
ein einseitiger Rücktritt unzulässig ist, erscheint selbstverständlich. Solange frei-
lich nur eine Ermächtigung gegeben ist, muss der Anweisungsempfänger die ihm 
erteilte Ermächtigung durch einseitige Erklärung zum Erlöschen bringen können.

2303 In diesem Sinne bereits Oertmann, BGB 5 § 790 Anm 5; Planck / Landois, BGB 4 § 790 
Anm 6; RGRK / Steffen, BGB § 790 Rz 9. Siehe weiters Staudinger / Marburger, BGB 
( 2015 ) § 790 Rz 8; vgl auch Soergel / Schnauder, BGB 13 § 790 Rz 11. AA BeckOGK / Kör-
ber, BGB § 790 Rz 21, der betont, die Rückgabe sei ein Realakt; in diesem Sinne 
auch MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 790 Rz 10. Allerdings kann die Rückgabe 
durchaus als konkludente Verzichtserklärung angesehen werden.

2304 So zum Wegfall einer Ermächtigung nach Anfechtung wegen eines Willensman-
gels Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 92 ( allerdings bezüg-
lich der Leistungsermächtigung ).
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Zusammenhang betont, die Rückgabe der Anweisungsurkunde alleine 
könne ein schon bestehendes Schuldverhältnis zwischen Angewiesener 
und Anweisungsempfänger nicht ändern; nach Annahme der Anwei-
sung setze ein Erlöschen der Anweisung daher zusätzlich eine Übertra-
gung der Akzeptforderung auf die Anweisende voraus.2305

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der nach Erhalt des Akzepts 
erteilten Erklärung des Anweisungsempfängers, von der Anweisung 
keinen Gebrauch machen zu wollen, typischerweise eine weitergehende 
Bedeutung zukommen wird: Geht man davon aus, dass der Angewiese-
nen in Analogie zu § 882 ABGB ein Recht zukommt, die abstrakte For-
derung zurückzuweisen,2306 so könnte in der Erklärung, von der Anwei-
sung keinen Gebrauch zu machen, eine derartige Zurückweisung der 
Akzeptforderung liegen, die dazu führt, dass das Recht als niemals ent-
standen anzusehen ist. Zieht man diesen Analogieschluss nicht und 
lehnt daher ein Zurückweisungsrecht ab,2307 ist in der fraglichen Erklä-
rung des Anweisungsempfängers typischerweise ein Verzicht auf das 
( in dem Fall bereits entstandene ) Forderungsrecht aus dem Akzept zu 
sehen.2308 Das deutsche Recht sieht einen einseitigen Verzicht auf For-
derungsrechte nicht vor.2309 Für das österreichische Recht vermag dies 
jedoch nicht zu überzeugen. Auch wenn daher die Judikatur allgemein 
annimmt, ein Rechtsverzicht erfolge vertraglich,2310 muss nach öster-

2305 Planck / Landois, BGB 4 § 790 Anm 6; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 8; 
Oertmann, BGB 5 § 790 Anm 5; RGRK / Steffen, BGB § 790 Rz 9; Soergel / Schnauder, 
BGB 13 § 790 Rz 11 Fn 50. Vgl auch MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 790 Rz 10. AA 
BeckOGK / Körber, BGB § 790 Rz 22.

2306 Siehe dazu oben IV.C.2. Eine derartige Analogie zur deutschen Parallelnorm des 
§ 333 BGB kommt freilich nur dann in Betracht, wenn man entgegen der hM in 
Deutschland davon ausgeht, dass die Anweisung auf einer einseitigen Ermächti-
gung und nicht auf einem Vertrag beruht. Siehe dazu oben III.B.1.a ).

2307 In diesem Sinne oben IV.C.2.
2308 Selbst wenn man die Analogie zum Zurückweisungsrecht beim Vertrag zugunsten 

Dritter bejaht, kommt freilich ein ex nunc wirkender Verzicht in Betracht, wenn 
sich der Anweisungsempfänger zuvor bereits zumindest konkludent mit der An-
weisung einverstanden erklärt hat, was im Ausgangsfall des OGH aber gerade 
nicht der Fall war, da der Anweisungsempfänger wohl erst durch das ihm zuge-
gangene Akzept von der Anweisung erfuhr.

2309 Berücksichtigt man freilich, dass das Akzept – entgegen der hM in Deutschland – 
auf einer einseitigen Erklärung beruht ( siehe dazu oben ), so schiene es überzeu-
gender, auch einen einseitigen Verzicht auf dieses Recht zuzulassen.

2310 OGH 2 Ob 889  /  36, SZ 18 / 184; 5 Ob 452  /  59, EvBl 1960 / 6; 7 Ob 67  /  80, SZ 54 / 7; 
2 Ob 207  /  12 y, ÖBA 2014, 376 mit Anm von Apathy; 7 Ob 165  /  16 i, MietSlg 69.222; 
2 Ob 35  /  17 m,  JBl 2017, 791 = NZ 2017, 174. Siehe auch F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 
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reichischem Recht jedenfalls der in Frage stehende Verzicht auf ein auf 
einseitiger Erklärung beruhendes Forderungsrecht auch durch einsei-
tige Erklärung möglich sein.2311 Voraussetzung der Wirksamkeit dieses 
Verzichts ist dann nur, dass die Erklärung der Angewiesenen zugeht.2312 
Zwar wird der Anweisungsempfänger seine Erklärung, von der Anwei-
sung keinen Gebrauch machen zu wollen, regelmäßig bloß gegenüber 
der Anweisenden abgeben.2313 Für diese Fälle kann aber immerhin an-
genommen werden, dass die Anweisende als Erklärungsbotin des An-
weisungsempfängers gegenüber der Angewiesenen tätig werden soll. 
Somit wird die Zurückweisung bzw der Verzicht auf das durch Akzept 
begründete Forderungsrecht auch dann wirksam, wenn die entspre-
chende Erklärung durch die Anweisende als Botin des Anweisungsemp-
fängers der Angewiesenen zukommt.

Hat der Anweisungsempfänger der Anweisenden mitgeteilt, dass er 
von der Anweisung keinen Gebrauch machen will, so weiß diese, dass 
die Abwicklung im Wege der Anweisung zum Scheitern verurteilt ist. 
Solange freilich die Ermächtigung der Angewiesenen aufrecht ist, darf 
diese mit Wirkung für das Deckungsverhältnis an den Anweisungsemp-
fänger leisten.2314 Nimmt der Anweisungsempfänger die Leistung je-
doch nicht entgegen, was im geschilderten Szenario regelmäßig der Fall 
sein wird, gerät die Anweisende im Deckungsverhältnis in Annahme-

IV / 2, 636; Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 501. AA Klang in Klang, 
ABGB 2 VI 529; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuldrecht AT 239. Differen-
zierend Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 1444 Rz 3; Zollner, FS Delle Karth 1082.

2311 Zollner, FS Delle Karth 1082. Vgl auch Holly in ABGB-ON 1.05 § 1444 Rz 15; Heidinger 
in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1444 Rz 6.

2312 Die hM ( OGH 3 Ob 544, 545 / 85, JBl 1987, 580; 7 Ob 47  /  89, SZ 63 / 29. Dullinger in Rum-
mel 3 § 1444 Rz 1; P. Bydlinski in KBB 6 § 1444 Rz 3; Heidinger in Schwimann / Kodek, 
ABGB 4 § 1444 Rz 5; Holly in ABGB-ON 1.05 § 1444 Rz 13; Klang in Klang, ABGB 2 VI 527 ) 
setzt für den Verzicht auf ein Recht einen eigenen Titel voraus. Die Frage kann an 
dieser Stelle nicht näher untersucht werden, zumindest für den Fall, dass der Ver-
zicht auf das durch das Akzept entstandene Forderungsrecht mit einem Verzicht 
auf die Einhebungsermächtigung einhergeht, erscheint der Verzicht auf das For-
derungsrecht aber durch den Wegfall der Einhebungsermächtigung gerechtfertigt. 
Es ist daher kein zusätzlicher Titel erforderlich. Hierbei wird nämlich lediglich die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme der Anweisung zur Abwicklung des Grundver-
hältnisses abgelehnt, wodurch auch eine zur Absicherung dieser Abwicklung be-
gründete abstrakte Forderung ihre Rechtfertigung verliert.

2313 Wozu er nach § 1401 Abs 2 ABGB und ebenso nach § 789 BGB auch verpflichtet ist. 
Vgl auch Art 467 Abs 3 OR.

2314 In diesem Sinne OGH 2 Ob 355  /  29, SZ 11 / 90, wo die Möglichkeit schuldbefreiender 
Leistung betont wird.
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verzug.2315 Die Anweisende hat daher ein lebhaftes Interesse daran, auch 
die Ermächtigung gegenüber der Angewiesenen zu widerrufen. Typi-
scherweise wird die Anweisende dann, wenn sie als Botin des Anwei-
sungsempfängers die Erklärung der Zurückweisung bzw des Verzichts 
auf das Forderungsrecht übermittelt, auch selbst den Widerruf der Leis-
tungsermächtigung erklären, der dann mangels Schutzbedürfnisses 
der Angewiesenen zulässig erscheint.

Im Ergebnis kommt es also darauf an, ob ein Schutzbedürfnis der 
Angewiesenen oder des Anweisungsempfängers besteht. Ein solches 
ist jedenfalls dann nicht gegeben, wenn keine gültige Akzeptforderung 
vorliegt. Bei einer wirksamen Zurückweisung der Akzeptforderung 
analog § 882 ABGB ist das abstrakte Forderungsrecht als niemals ent-
standen anzusehen. Dann steht ein bereits erteiltes Akzept mangels 
Rechtswirkungen einem Widerruf der Leistungsermächtigung nicht 
entgegen. Aber auch wenn man von einem ex nunc wirkenden Verzicht 
ausgeht, fällt mit diesem die Akzeptforderung weg, sodass die Ange-
wiesene nicht länger schutzwürdig und ein Widerruf der Leistungser-
mächtigung daher zulässig ist.2316 Die an das nicht entstandene Recht 
des Anweisungsempfängers anknüpfende Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofes ist daher dann schlüssig, wenn man davon ausgeht, dass 
der Anweisungsempfänger die Akzeptforderung analog § 882 ABGB zu-
rückweisen kann. Der fehlenden » Annahme « der Anweisung seitens des 
Anweisungsempfängers alleine kommen demgegenüber keine Konse-
quenzen für das Akzept zu; diese ist vielmehr nur für die Frage ent-
scheidend, welche Verpflichtungen den Anweisungsempfänger treffen 
können.2317

2315 Mayer, Anweisung auf Schuld 69 ff; Raab, Austauschverträge 363 f.
2316 Es ist noch darauf hinzuweisen, dass durchaus auch Fälle denkbar sind, in de-

nen sich der Anweisungsempfänger zwar grundsätzlich mit der Abwicklung der 
Anweisung einverstanden erklärt, er jedoch kein abstraktes Forderungsrecht ge-
genüber der Angewiesenen erwerben bzw aufrechterhalten möchte. Erklärt der 
Anweisungsempfänger dies gegenüber der Angewiesenen, so liegt ebenfalls keine 
Akzeptforderung vor, sodass wiederum ein Widerruf der Leistungsermächtigung 
auch nach Akzepterteilung seitens der Angewiesenen in Frage kommt.

2317 Siehe dazu oben III.F.1.
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B.  Konsequenzen des Widerrufs

Durch einen gültigen Widerruf der jeweiligen Ermächtigung entfällt 
für die Angewiesene bzw den Anweisungsempfänger die Möglichkeit, 
die im Einlösungsverhältnis erbrachte Zuwendung auf ihr jeweiliges 
Grundverhältnis zu beziehen.2318 Im Folgenden soll daher untersucht 
werden, wie sich der Wegfall einer oder beider Ermächtigungen auf die 
von der Anweisung angestrebte Abwicklung der Grundverhältnisse aus-
wirkt. Kann die reale Zuwendung mangels Ermächtigung einem oder 
beiden Grundverhältnissen nicht zugerechnet werden, ergeben sich 
daraus auch Konsequenzen für eine allfällige bereicherungsrechtliche 
Rückabwicklung. Wie bereits zu Beginn betont wurde, soll auf die berei-
cherungsrechtliche Rückabwicklung im Rahmen der vorliegenden Ar-
beit aber nicht näher eingegangen werden. Stattdessen wird der Fokus 
auf den rechtsgeschäftlichen Konsequenzen des Widerrufs einer oder 
beider der die Anweisung ausmachenden Ermächtigungen liegen, wäh-
rend die bereicherungsrechtlichen Folgewirkungen in diesem Rahmen 
lediglich angedeutet werden können.

1.  Scheitern der Abwicklung im Einlösungsverhältnis  
soweit ein Widerruf eingreift

Vergleichsweise einfach ist die Situation dann, wenn beide der Anwei-
sung zugrunde liegenden Ermächtigungen widerrufen wurden. Ist 
keine der beiden Ermächtigungen gültig, fehlt es überhaupt an einer 
Anweisung.2319 Die Angewiesene ist nicht berechtigt, für Rechnung der 

2318 Zwar kann der Widerruf nur ex nunc wirken; da der Widerruf aber nach Akzept 
bzw Zuwendungserbringung ohnedies unzulässig ist, sind die Konsequenzen ei-
nes gültigen Widerrufs jenen im Fall einer von vorne herein ungültigen bzw einer 
erfolgreich angefochtenen Ermächtigung vergleichbar.

2319 Demgegenüber wird von manchen aus bereicherungsrechtlicher Perspektive ver-
treten, der nachträgliche Wegfall sei anders zu behandeln, als der Fall einer von 
vorne herein nicht bestehenden Anweisung, wobei zwischen Zurechenbarkeits- 
und Gültigkeitsmängeln unterschieden wird ( siehe insbesondere Canaris, WM 
1980, 355 f; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 70 VI 3 a; zum schweizerischen Recht 
T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 467 OR Rz 10; T. Koller / Kissling in Wiegand, 
Berner Bankrechtstag 2000, 45 ff ). Dies überzeugt freilich nicht, da ein zulässiger 
Widerruf die Anweisung beseitigt. Die Situation ist daher nicht anders zu behan-
deln, als wenn die Anweisung gar nicht gegeben oder unwirksam wäre. Die Frage, 
ob allenfalls ein Rechtsscheintatbestand vorliegt, ist davon unabhängig zu beur-
teilen. Siehe dazu näher Voser, Bereicherungsansprüche 296 f.

Widerruf der Anweisung
Konsequenzen des Widerrufs
V.
B.
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Anweisenden die reale Zuwendung an den Anweisungsempfänger zu 
erbringen bzw die Anweisung anzunehmen und dem Anweisungsemp-
fänger fehlt es an der Berechtigung, die ihm aus dem Valutaverhältnis 
zustehende Leistung bei der Angewiesenen einzuheben oder auch nur 
für Rechnung der Anweisenden in Empfang zu nehmen.2320 Eine den-
noch erfolgte Zuwendung im Einlösungsverhältnis kann somit keinem 
der beiden Grundverhältnisse zugerechnet werden.2321 In Frage kommt 
dann eine bereicherungsrechtliche Rückabwicklung direkt zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger.2322

Ist demgegenüber nur eine der Ermächtigungen widerrufen wor-
den, so fehlt es nicht überhaupt an einer Anweisung.2323 Eine Ermäch-
tigung ist weiterhin aufrecht und da die beiden Ermächtigungen 
grundsätzlich voneinander unabhängig sind,2324 führt der Wegfall ei-
ner Ermächtigung nicht auch zum Erlöschen der anderen. Aus diesem 
Grund entfaltet die aufrechte Ermächtigung für die Beziehung, in der 
sie aufrecht ist, die vorgesehenen Wirkungen, während Wirkungen der 
widerrufenen Ermächtigung ausscheiden.2325 Die reale Zuwendung im 
Einlösungsverhältnis wirkt daher in dem Grundverhältnis, zwischen 
dessen Beteiligten die Ermächtigung aufrecht ist, als Leistung. Die im 
Einlösungsverhältnis erbrachte Zuwendung kann diesem einen Grund-
verhältnis zugerechnet werden. Für das andere Grundverhältnis fehlt 

2320 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 333. Vgl auch MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 790 Rz 4; 
BeckOGK / Körber, BGB § 790 Rz 13; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 4.

2321 Vgl dazu bereits Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 30 Fn 35.
2322 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 13; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 

§ 1400 Rz 24; Neumayr in KBB 6 § 1403 Rz 1. Dieses Ergebnis entspricht auch der 
herrschenden bereicherungsrechtlichen Lehre. Siehe Koziol, JBl 1977, 623 ff; Koziol 
in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 115; Koziol / Spitzer in KBB 6 Vor 
§§ 1431–1437 Rz 5 f; Kerschner in Klang, ABGB 3 § 1431 Rz 22; Lurger in ABGB-ON 1.07 
Vor §§ 1431–1437 Rz 7 f; Leupold in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommen-
tar 4 §§ 1431 ff Rz 9; Mader in Schwimann / Kodek, ABGB 4 Vor §§ 1431 ff Rz 32 f; Rum-
mel in Rummel, ABGB 3 Vor § 1431 Rz 14 f; Rabl / Riedler, Schuldrecht BT 6 Rz 15 / 43; 
Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 1716; Wilburg in Klang, ABGB 2 VI 451; 
Große-Sender, JAP 1997 / 98, 18 ff, 24. In diesem Sinne auch OGH 5 Ob 692  /  80, SZ 54 / 2 
= EvBl 1981 / 123 = JBl 1981, 324 = ZfRV 1981, 224 mit Anm von Schwind; 1 Ob 702  /  81, SZ 
54 / 162 = JBl 1983, 41 mit Anm von Koziol; 4 Ob 612  /  87, SZ 60 / 272 = ÖBA 1988, 935 mit 
Anm von St. Frotz; 6 Ob 204  /  02 x, ÖBA 2004, 550; 2 Ob 107  /  08 m, SZ 2009 / 18 = EvBl 
2009 / 98 mit Anm von Perner = JBl 2009, 514 = jusIT mit Anm von Mader = ÖBA 2009, 
157 mit Anm von P. Bydlinski, dazu Graf, ecolex 2009, 577; 1 Ob 221  /  08 v, ÖBA 2009, 
825, dazu Graf, ZFR 2010, 11. Zur Rechtsscheinhaftung vgl unten V.B.2.

2323 Vgl Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 92.
2324 Siehe dazu oben V.A.
2325 Siehe von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 30 Fn 35, 36 f; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 333.
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es demgegenüber an einer Ermächtigung zwischen den Beteiligten, 
weshalb eine Zurechnung der im Einlösungsverhältnis real erbrachten 
Zuwendung zu diesem Grundverhältnis ausscheidet. Es kommt in der-
artigen Fällen also dazu, dass im Rahmen einer Anweisung die im Einlö-
sungsverhältnis erbrachte reale Zuwendung nur für ein Grundverhältnis 
Wirkungen zeigt, während dies im anderen nicht der Fall ist.2326

War etwa die Leistungsermächtigung der Angewiesenen aufrecht, 
während lediglich die Einhebungsermächtigung des Anweisungsemp-
fängers widerrufen wurde, so entfaltet die im Einlösungsverhältnis er-
brachte reale Zuwendung Wirkungen im Deckungsverhältnis.2327 Die von 
der Angewiesenen an den Anweisungsempfänger erbrachte Zuwendung 
ist als Leistungserbringung für das Deckungsverhältnis anzusehen. Da 
jedoch die Einhebungsermächtigung fehlt, scheitert die mit der Anwei-
sung angestrebte Simultanwirkung in beiden Grundverhältnissen.2328 
Der Anweisungsempfänger hat zwar eine reale Zuwendung erhalten, 
diese kann mangels Empfangs- bzw Einhebungsermächtigung aber 
nicht für das Valutaverhältnis wirken. Der Empfang der realen Zuwen-
dung erfolgt zwar plangemäß ohne eigenen Rechtsgrund zwischen An-
gewiesener und Anweisungsempfänger, doch fehlt es dem Anweisungs-
empfänger mangels Einhebungsermächtigung auch im Verhältnis zur 
Anweisenden an einem Rechtsgrund für den Empfang der Zuwendung. 
Eine Rückabwicklung zwischen Angewiesener und Anweisungsempfän-
ger scheidet aus, da die Angewiesene anweisungsgemäß und von ihrer 
Leistungsermächtigung gedeckt für Rechnung der Anweisenden geleis-
tet hat,2329 sodass keine rechtsgrundlose Leistung der Angewiesenen 
vorliegt. Mit einer Leistungskondiktion kann somit lediglich die Anwei-
sende gegen den Anweisungsempfänger vorgehen.2330 Damit wird wie-
derum erreicht, dass die Auseinandersetzung zwischen jenen Parteien 
stattfindet, zwischen denen die Ermächtigung fehlt und zwischen de-
nen damit der Grund für das Scheitern der Simultanabwicklung angesie-
delt ist. Zudem kann der Anweisungsempfänger, der trotz Widerrufs der 

2326 Kritisiert wurde dies vor Erlassung der III. Teilnovelle von Wellspacher, Kritische 
Bemerkungen 31.

2327 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 333.
2328 Wolff in Klang, ABGB 2 VI 333.
2329 Dies wird zudem typischerweise dazu führen, dass die Angewiesene gar kein eige-

nes Interesse an einer Rückabwicklung hat.
2330 So für den Fall der Anfechtung der Ermächtigung nur des Empfängers Koziol in 

Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 49.
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Empfangsermächtigung die reale Zuwendung in Empfang nimmt, der 
Anweisenden gegenüber schadenersatzpflichtig werden.2331

Die Wirkung der realen Zuwendung im Deckungsverhältnis tritt 
selbst dann ein, wenn die Angewiesene vom Widerruf der Empfangser-
mächtigung wusste oder wissen musste, da Kenntnis oder Kennenmüs-
sen des Widerrufs der Empfangsermächtigung nichts am Vorliegen der 
Leistungsermächtigung ändern, solange nicht auch diese widerrufen 
wurde.2332 Allerdings kann es sein, dass die Angewiesene unter diesen 
Umständen durch die Leistungserbringung dennoch Pflichten aus dem 
Deckungsverhältnis zur Wahrung der Interessen der Anweisenden ver-
letzt und dadurch schadenersatzpflichtig wird.2333

Ist umgekehrt zwar die Einhebungsermächtigung des Anweisungs-
empfängers gültig, nicht hingegen die Leistungsermächtigung der An-
gewiesenen, so kann die reale Zuwendungserbringung nicht für das 
Deckungsverhältnis wirken.2334 Da aber immerhin die Einhebungser-
mächtigung wirksam ist, entfaltet die reale Zuwendung Wirkungen 
im Valutaverhältnis. Der Anweisungsempfänger ist zur Einhebung der 
Leistung auf Rechnung der Anweisenden ermächtigt und empfängt 
die reale Zuwendung somit auch nicht rechtsgrundlos, sondern auf-
grund seiner gültigen Empfangsermächtigung für Rechnung der Anwei-
senden auf Basis des Valutaverhältnisses.2335 Dies bedeutet wiederum, 
dass die Angewiesene die Zuwendung nicht vom Anweisungsempfän-
ger zurückfordern kann. Vielmehr kommt eine bereicherungsrechtliche 
Rückabwicklung lediglich im Deckungsverhältnis in Betracht.2336

2331 Ehrenzweig, System II / 1 2 291; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 334; Gschnitzer / Faistenberger /  
Barta / Eccher, Schuldrecht AT 211; Rudolf in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschen-
kommentar 4 § 1403 Rz 3.

2332 Ein derartiger Widerruf auch der Leistungsermächtigung wird mitunter bloß des-
halb nicht erfolgen, weil ein solcher Widerruf gegenüber der Angewiesenen unzu-
lässig wäre.

2333 An eine Verletzung von Pflichten aus dem Deckungsverhältnis knüpft in diesem 
Zusammenhang auch Mayer, Anweisung auf Schuld 103, an, der daraus jedoch die 
Ungültigkeit der Leistungsermächtigung ableitet.

2334 Ehrenzweig, System II / 1 2 291; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 333; Spielbüchler in Klang, 
ABGB 3 § 1403 Rz 2; Neumayr in KBB 6 § 1403 Rz 1. Auch zum deutschen Recht wird 
bereits in den Motiven ( Mugdan, Materialien II 316 ) festgehalten, die Angewiesene, 
die trotz Widerrufs leiste, tue dies auf eigene Gefahr.

2335 von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 30 Fn 35; vgl auch Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bank-
vertragsrecht 2 III Rz 1 / 92.

2336 So bereits von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 30 Fn 35, 36. Siehe weiters Spielbüchler in 
Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 2. In diesem Sinne zum schweizerischen Recht auch Mayer, 
Anweisung auf Schuld 97.
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Dieses Ergebnis gilt selbst dann, wenn der Anweisungsempfänger 
wusste oder wissen musste, dass die Leistungsermächtigung widerru-
fen wurde.2337 Solange seine eigene Empfangsermächtigung aufrecht ist, 
wirkt die real erbrachte Zuwendung für das Valutaverhältnis. Anders 
sieht dies freilich Spielbüchler, der davon ausgeht, dass in diesem Fall 
( selbst bei Unzulässigkeit eines Widerrufs gegenüber dem Anweisungs-
empfänger ) auch der im Valutaverhältnis vorgesehene Erfolg nicht ein-
trete, da der Anweisungsempfänger die Irrtümlichkeit der Leistung er-
kenne.2338 Dies überzeugt freilich schon deshalb nicht, weil dann die 
Unzulässigkeit eines Widerrufs gegenüber dem Anweisungsempfänger 
stets durch die bloße Mitteilung des Widerrufs im Deckungsverhältnis 
umgangen werden könnte. Zudem ist zu berücksichtigen, dass ein Irr-
tum auch eine Erklärung nur anfechtbar macht, nicht aber nichtig. Es 
überzeugt daher nicht, hier die Leistungserbringung wegen eines Irr-
tums als ungültig anzusehen. Selbst wenn für den Anweisungsempfän-
ger somit klar ist, dass die Leistungsermächtigung widerrufen wurde, 
kann er weiterhin von seiner Empfangsermächtigung Gebrauch ma-
chen. Möglich ist allerdings, dass der Anweisungsempfänger, der vom 
Widerruf der Leistungsermächtigung weiß, durch Einhebung der re-
alen Zuwendung bei der Angewiesenen Pflichten aus dem Valutaver-
hältnis verletzt und damit der Anweisenden gegenüber schadenersatz-
pflichtig wird.2339

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass ein gültiger Widerruf 
einer Ermächtigung die Wirkung der realen Zuwendung im Einlösungs-
verhältnis als Leistung im Grundverhältnis ( nur ) für dasjenige Grund-
verhältnis verhindert, zwischen dessen Parteien der Widerruf der Leis-
tungs- bzw Einhebungsermächtigung erfolgt ist. Im Ergebnis scheitert 
die Anweisung somit nur dann völlig, wenn beide Ermächtigungen 
erfolgreich widerrufen wurden. Sobald immerhin eine der beiden Er-
mächtigungen aufrecht ist, kann die Anweisung zumindest einen Teil 
des angestrebten Abwicklungserfolges herbeiführen und tut dies auch. 
Damit scheidet aber eine Rückabwicklung im Einlösungsverhältnis 
aus, sodass eine solche entlang der Grundverhältnisse zu erfolgen hat. 
Lediglich im Falle eines Widerrufs beider Ermächtigungen kann die 

2337 Siehe dazu auch unten bei Fn 2351.
2338 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 2.
2339 Vgl dazu bereits Mayer, Anweisung auf Schuld 103, der jedoch davon ausgeht, die 

reale Zuwendung entfalte in diesem Fall keine Wirkung für das Grundverhältnis.
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reale Zuwendung keinem der Grundverhältnisse zugerechnet werden, 
sodass es gleichermaßen zu einer Rückabwicklung direkt zwischen An-
gewiesener und Anweisungsempfänger kommt, wie wenn es gar keine 
Anweisung gegeben hätte. Dieses Ergebnis ist freilich nicht nur für den 
Widerruf bedeutsam, sondern spielt auch im Falle des Vorliegens an-
derer Unwirksamkeitsgründe eine maßgebliche Rolle. Die Anweisung 
beruht auf zwei Ermächtigungen. Unabhängig davon, ob fehlende Ge-
schäftsfähigkeit, eine Anfechtung wegen Willensmangels, ein Verzicht 
auf die Ermächtigung oder sonstige Unwirksamkeitsgründe im Raum 
stehen, muss daher stets berücksichtigt werden, dass die Anweisung 
Wirkungen entfalten kann, solange immerhin eine Ermächtigung gül-
tig ist.

2.  Lösung auf Vertrauensschutzbasis

Im deutschen Recht führt der Widerruf der Leistungsermächtigung 
nach hM allerdings auch zum Wegfall der Einhebungsermächtigung.2340 
Dennoch wird verbreitet die Schutzbedürftigkeit des Anweisungsemp-
fängers anerkannt und im Wege einer Analogie zu den in den §§ 170 ff 
BGB für die Vollmacht vorgesehenen Regelungen ein Ergebnis erreicht, 
das der hier vertretenen Wirksamkeit der realen Zuwendung für das 
Grundverhältnis mit aufrechter Ermächtigung vergleichbar ist. Die 
Anweisung bleibt demnach gegenüber dem Anweisungsempfänger so 
lange wirksam, wie der Anweisungsempfänger deren Widerruf weder 
kannte noch kennen musste.2341 Zudem wird der Anweisungsempfän-
ger vor einem Bereicherungsanspruch der Angewiesenen geschützt: 
Sofern die Anweisende gegenüber dem Anweisungsempfänger einen 
ausreichenden Rechtsscheintatbestand gesetzt hat, soll nämlich die 
bei Fehlen der Anweisung sonst vertretene direkte Inanspruchnahme 
des Anweisungsempfängers ausscheiden und die Rückabwicklung im 
Dreieck, also entlang der Grundverhältnisse, erfolgen.2342 Die genauen 

2340 Siehe dazu oben V.A.2 bei Fn 2274.
2341 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 790 Rz 2; juris-PK / Heermann, BGB § 790 Rz 9; 

BeckOGK / Körber, BGB § 790 Rz 14; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 4; 
Soergel / Schnauder, BGB 13 § 790 Rz 7; Hassold, Dreipersonenverhältnis 133 f.

2342 Siehe Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 4; Larenz / Canaris, Schuldrecht 
II / 2 13 § 70 IV 3 a, b. Vgl weiters Staudinger / Lorenz, BGB ( 2007 ) § 812 Rz 51; Reu-
ter / Martinek, Bereicherung II 72 ff; BeckOK / Wendehorst, BGB § 812 Rz 197 ff. Vgl 
auch MünchKomm / Schwab, BGB 8 § 812 Rz 127 ff.
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Voraussetzungen einer derartigen Rechtsscheinzurechnung werden da-
bei freilich durchaus unterschiedlich beurteilt.2343

Eine Anknüpfung an einen Rechtsscheintatbestand findet sich – in 
Anlehnung an die hM zum deutschen Recht – auch in der jüngeren be-
reicherungsrechtlichen Literatur und Judikatur zum schweizerischen 
Recht.2344 Auch hier wird angenommen, dass die Rückabwicklung aus-
nahmsweise entlang der Kausalverhältnisse zu erfolgen habe, wenn die 
Anweisende einen zurechenbaren Rechtsschein geschaffen hat und das 
Vertrauen des Anweisungsempfängers darauf zu schützen ist.2345 Ein 
derartiger Rechtsschein soll bei einem Widerruf der Leistungsermäch-
tigung in Frage kommen, wenn die Anweisende den Anweisungsemp-
fänger von der Anweisung informiert hatte.2346 Obwohl somit auch im 
schweizerischen Recht die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung 
ausnahmsweise entlang der Kausalverhältnisse erfolgen kann, herrscht 
auch hier Uneinigkeit über die genauen Voraussetzungen dieser Rechts-
scheinhaftung.2347 Zudem ist zu berücksichtigen, dass nach Teilen der 
schweizerischen Lehre durchaus von der getrennten Wirksamkeit der 
beiden der Anweisung zugrunde liegenden Ermächtigungen auszuge-
hen ist,2348 weshalb gerade in den Fällen einer ausnahmsweisen Rück-
abwicklung entlang der Kausalverhältnisse regelmäßig ohnedies vom 
Vorliegen einer Empfangsermächtigung auszugehen ist. Dies zeigt 
sich auch an der in diesem Zusammenhang zentralen Entscheidung 
des schweizerischen Bundesgerichts: 2349 Der Inhaber eines Bankkontos 
hatte dem Begünstigten einen Zahlungsauftrag zur Vorlage bei seiner 
Bank ausgehändigt, den Zahlungsauftrag dann aber ( nur ) gegenüber 
der Bank widerrufen. Die Bank aber kam aufgrund eines Versehens 

2343 Vgl dazu den Überblick bei BeckOK / Wendehorst, BGB § 812 Rz 202 ff.
2344 Beyeler, Handkommentar 3 Art 468 OR Rz 27 ff; T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 

Art 467 OR Rz 10 ff; T. Koller / Kissling in Wiegand, Berner Bankrechtstag 2000, 69 ff; 
Kissling, jusletter 10.  6.  2002 Rz 49 ff; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux 
Rz 5618 ff; Voser, Bereicherungsansprüche 383 ff. BGE 121 III 109, 114 ff E 4a = Pra 
1995, 935 ff.

2345 Siehe dazu näher T. Koller, Basler Kommentar OR I 7 Art 467 OR Rz 12; T. Koller / Kiss-
ling in Wiegand, Berner Bankrechtstag 2000, 69 ff; Kissling, jusletter 10.  6.  2002 
Rz 49 ff; Voser, Bereicherungsansprüche 383 ff.

2346 Voser, Bereicherungsansprüche 430 f.
2347 Dazu näher T. Koller / Kissling in Wiegand, Berner Bankrechtstag 2000, 69 ff; Kissling, 

jusletter 10.  6.  2002 Rz 52 ff; Voser, Bereicherungsansprüche 406 ff.
2348 Vgl Mayer, Anweisung auf Schuld 97; Bucher Obligationenrecht BT 267; Zobl, ZSR 

1983 I 337 f; Köndgen, SZW 1996, 35; Buis, Banküberweisung 69, 204.
2349 BGE 121 III 109 = Pra 1995, 931 ff.
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dem Zahlungsauftrag trotzdem nach, als ihr dieser vom Begünstigten 
vorgelegt wurde. Das Bundesgericht sah in seiner Entscheidung den 
gutgläubigen Begünstigten als schutzwürdig an und verneinte eine Di-
rektkondiktion der Bank gegen diesen. Gerade in diesem Fall ist jedoch 
vom Bestand einer aufrechten Einhebungsermächtigung des Anwei-
sungsempfängers auszugehen; war diese doch dem Anweisungsemp-
fänger direkt erteilt worden, während ein Widerruf ausschließlich ge-
genüber der Angewiesenen erfolgte.2350 Es zeigt sich somit, dass hier die 
Rechtsscheinlösung auf Fälle angewendet wird, in denen eigentlich gar 
kein Bedarf dafür besteht, da ohnedies eine gültige Empfangsermäch-
tigung gegeben ist. Ein Rechtsschein kann aber natürlich auch dann 
gegeben sein, wenn eine Empfangsermächtigung gerade nicht vorliegt. 
Auf derartige Fälle der Rechtsscheinhaftung wird freilich im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit nicht näher eingegangen.

Dann, wenn bei einer grundsätzlich gültigen Anweisung nur ge-
genüber der Angewiesenen die Leistungsermächtigung widerrufen 
wurde,2351 nicht hingegen die Empfangsermächtigung des Anweisungs-
empfängers, führen beide Lösungen dazu, dass die reale Zuwendung für 
das Valutaverhältnis wirkt und eine Rückabwicklung nur entlang des 
Grundverhältnisses erfolgt. Unterschiede zwischen dem an den Vertrau-
ensschutz des Anweisungsempfängers anknüpfenden Ansatz zur hier 
vertretenen Meinung, die einen gültigen Widerruf auch der Ermäch-
tigung der Angewiesenen verlangt, ergeben sich freilich immer dann, 
wenn zwar kein Widerruf gegenüber dem Anweisungsempfänger erfolgt 
ist, dieser aber vom Widerruf der Leistungsermächtigung gegenüber der 
Angewiesenen wusste oder wissen musste. Nach den am Rechtsschein-
tatbestand anknüpfenden Lösungen fehlt es dann nämlich am Ver-
trauen auf den Rechtsscheintatbestand, sodass der Anweisungsempfän-
ger nicht schutzwürdig erscheint.2352 Nimmt man hingegen an, dass die 

2350 Darauf weist Buis, Banküberweisung 204, zu Recht hin.
2351 Bzw nach deutschem Recht, wo der Widerruf der Leistungsermächtigung nach 

hM auch die Empfangsermächtigung des Anweisungsempfängers beseitigt, wenn 
der Anweisungsempfänger den Widerruf gegenüber der Angewiesenen weder 
kannte noch kennen musste. Siehe Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 70 IV 3 b; 
BeckOGK / Körber, BGB § 790 Rz 14; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 4.

2352 In diesem Zusammenhang ist freilich noch darauf hinzuweisen, dass nach man-
chen nur Kenntnis des Widerrufs, nicht hingegen fahrlässige Unkenntnis eine 
Rechtsscheinzurechnung ausschließt. Siehe MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 790 
Rz 4; vgl dazu auch BeckOK / Wendehorst, BGB § 812 Rz 207 und die dortigen Nach-
weise zur Judikatur des BGH.
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Ermächtigung des Anweisungsempfängers aufrecht bleibt, so lange sie 
diesem gegenüber nicht widerrufen ist, so wirkt die anweisungsgemäße 
Zuwendung im Einlösungsverhältnis im Falle einer aufrechten Emp-
fangsermächtigung selbst dann für das Valutaverhältnis, wenn dem An-
weisungsempfänger der Widerruf der Leistungsermächtigung bekannt 
geworden ist.2353 Möglich ist allerdings, dass der Anweisungsempfänger 
der vom Widerruf der Zuwendungsermächtigung weiß, durch Einhe-
bung der realen Zuwendung bei der Angewiesenen Pflichten aus dem 
Valutaverhältnis verletzt und damit der Anweisenden gegenüber scha-
denersatzpflichtig wird.2354

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass vor dem Hinter-
grund des Zahlungsdiensterechts in Anknüpfung an § 675 u BGB 2355 für 
den Bereich des bargeldlosen Zahlungsverkehrs 2356 auch in Fällen, in 
denen nach der bisherigen Meinung ein Vertrauensschutz geboten war, 
ein solcher vom BGH und Teilen der Lehre abgelehnt und eine berei-
cherungsrechtliche Rückforderung direkt zwischen Angewiesener und 
Anweisungsempfänger vertreten wird.2357 Darauf kann an dieser Stelle 
nicht näher eingegangen werden, es ist aber immerhin darauf zu ver-
weisen, dass der neuere Ansatz in der Situation einer fortbestehenden 
Ermächtigung des Anweisungsempfängers, wie sie im Bereich des Zah-
lungsverkehrs freilich nur vergleichsweise selten vorkommen wird,2358 
problematisch erscheint.2359

2353 Anders Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 2. Siehe dazu oben bei Fn 2338.
2354 Vgl dazu bereits Mayer, Anweisung auf Schuld 103, der jedoch davon ausgeht, die 

reale Zuwendung entfalte in diesem Fall keine Wirkung für das Grundverhältnis.
2355 Zum österreichischen Recht vgl § 67 Abs 1 ZaDIG 2018.
2356 Teilweise wird auch vertreten, dies habe auch für sonstige Anweisungsfälle zu gel-

ten. Siehe dazu Foerster, BKR 2015, 477; derselbe, AcP 213 ( 2013 ), 437 ff; siehe auch 
MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 790 Rz 4.

2357 Siehe dazu Grundmann in Grundmann, Bankvertagsrecht I Teil 3 Rz 411 ff; Münch-
Komm / Habersack, BGB 8 § 790 Rz 4; Staudinger / Omlor, BGB ( 2020 ) § 675 z Rz 6 ff; 
Reuter / Martinek, Bereicherung II 80 ff; MünchKomm / Schwab, BGB 8 § 812 Rz 144; 
BeckOK / Wendehorst, BGB § 812 Rz 208 ff; MünchKomm / Zetzsche, BGB 8 § 675 u 
Rz 30 ff alle mwN. Vgl auch Koziol / Spitzer in KBB 6 Vor §§ 1431–1437 Rz 5. BGHZ 205, 
377, 378 Rz 22 = NJW 2015, 3093.

2358 Vgl aber BGE 121 III 109 = Pra 1995, 931 ff.
2359 Vgl dazu auch Voser, Bereicherungsansprüche 405 ff.
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3.  Wirkungen eines trotz Widerrufs erteilten Akzepts

Ist nun die Frage der Wirkung einer Anweisung bei Widerruf einer oder 
beider der Anweisung zugrunde liegenden Ermächtigungen auf die im 
Einlösungsverhältnis dennoch erbrachte Zuwendung geklärt, so stellt 
sich in einem nächsten Schritt die Frage, wie sich ein Widerruf auf das 
Akzept auswirkt. Dazu ist zunächst darauf hinzuweisen, dass ein Wider-
ruf für beide Ermächtigungen ausscheidet, wenn die Anweisung von 
der Angewiesenen bereits akzeptiert wurde.2360 Hat freilich die Ange-
wiesene eine aufgrund des Widerrufs beider Ermächtigungen ungül-
tige Anweisung dennoch akzeptiert, so kann sich die Angewiesene nach 
österreichischem und schweizerischem Recht auf die Ungültigkeit der 
Anweisung berufen: Der gültige Widerruf beider Ermächtigungen ent-
zieht dem Akzept den Boden, sodass hier schon gar keine gültige Ak-
zeptverpflichtung zustande kommt.2361 Anders ist dies hingegen nach 
der hM zum deutschen Recht zu beurteilen, der zufolge die Gültigkeit 
der Anweisung nicht als Voraussetzung des Akzepts anzusehen ist.2362

Es bleibt freilich zu klären, ob, ähnlich wie bei der erbrachten Zu-
wendung, auch das Akzept bei Bestehen immerhin einer Ermächtigung 
Wirkungen entfaltet. Dabei soll wiederum zwischen dem Fehlen der Er-
mächtigung der Angewiesenen und jener des Anweisungsempfängers 
unterschieden werden.

Sowohl zum österreichischen als auch zum schweizerischen Recht 
ließe sich argumentieren, auch wenn nur eine der Ermächtigungen weg-
falle, könne sich die Angewiesene auf die Ungültigkeit der Anweisung 
berufen.2363 Dies erscheint jedoch problematisch. Wurde die Ermächti-
gung der Angewiesenen, auf Rechnung der Anweisenden zu leisten bzw 
sich im Wege des Akzepts zur Leistung zu verpflichten, widerrufen und 
akzeptiert die Angewiesene dennoch ( irrtümlich ) die Anweisung gegen-
über dem Anweisungsempfänger, so können die Ziele der Anweisung 
nämlich zwar nicht mehr im Deckungsverhältnis, wohl aber im Valuta-

2360 Dies ergibt sich aus § 1403 ABGB, § 790 BGB und Art 470 OR; dazu näher oben V.A.1; 
V.A.2.

2361 Siehe dazu oben IV.E.3.
2362 MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 784 Rz 6, § 790 Rz 4; BeckOGK / Körber, BGB § 790 

Rz 17; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 4; RGRK / Steffen, BGB § 790 Rz 5. 
Siehe dazu näher oben IV.E.3.

2363 Vgl Wolff in Klang, ABGB 2 VI 332; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 468 
OR Rz 5.
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verhältnis erreicht werden, da eine erbrachte Leistung für das Valuta-
verhältnis wirkt. Es ist daher beim Wegfall bloß der Ermächtigung der 
Angewiesenen keine Situation gegeben, in der eine Verwirklichung der 
Abwicklung der Grundverhältnisse von vorne herein ausscheidet. Ein 
Teil der Anweisung bleibt gültig, sodass auch nicht von einem völligen 
Wegfall der Anweisung die Rede sein kann.2364 Zu berücksichtigen ist 
außerdem, dass das Akzept der Absicherung des Anweisungsempfän-
gers dient und für diesen die Leistungserbringung im Wege der Anwei-
sung sicherstellen soll.2365 Dieser Zweck würde aber untergraben, wenn 
die Akzeptforderung des Anweisungsempfängers auch dann dahin-
fiele, wenn zwar seine Einhebungsermächtigung gültig ist, nicht aber 
die Leistungsermächtigung der Angewiesenen. In Wahrheit wird der 
Anweisungsempfänger ja nicht nur ermächtigt, die Leistung einzuhe-
ben, sondern zugleich auch dazu, eine abstrakte Forderung gegenüber 
der Angewiesenen zu erwerben. Wäre die Absicherung des Anweisungs-
empfängers auch von der Gültigkeit der Leistungs- bzw Akzeptermäch-
tigung der Angewiesenen abhängig, so träte genau das ein, was durch 
das Akzept vermieden werden soll: der Anweisungsempfänger wäre von 
Umständen in der Sphäre der Teilnehmer des Deckungsverhältnisses 
abhängig, die ihm nicht ersichtlich sind. Im Ergebnis muss daher auch 
das Akzept der Angewiesenen gültig sein, das diese trotz eines ihr zu-
gekommenen Widerrufs der Anweisung erteilt.2366 Auf Basis dieses Ak-
zepts kann der Anweisungsempfänger die Leistung daher auch dann 
von der Angewiesenen herausfordern, wenn diese das Akzept ohne gül-
tige Ermächtigung erteilt hat, solange nur die Empfangsermächtigung 
aufrecht ist. Jedenfalls für den Fall des trotz Widerrufs erteilten Ak-
zepts ist der Nachteil zudem auch eher der Angewiesenen zuzumuten, 
die trotz Widerrufs ein Akzept erteilt, als dem Anweisungsempfänger. 
Allerdings kommt für die Angewiesene natürlich eine Anfechtung der 
Akzeptverpflichtung wegen eines Willensmangels in Betracht.2367

Schwieriger zu beurteilen ist der umgekehrte Fall, in dem zwar die 
Ermächtigung der Angewiesenen im Zeitpunkt des Akzepts aufrecht ist, 

2364 Vgl Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 92 zur Irrtumsanfech-
tung bei der Giroüberweisung.

2365 Siehe dazu näher oben IV.B.1.
2366 Dieselben Wertungen gelten freilich auch dann, wenn die Ermächtigung der An-

gewiesenen aus anderen Gründen, etwa aufgrund einer Anfechtung der Ermäch-
tigung bloß der Angewiesenen, wegfällt.

2367 Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 90.



519B.  Konsequenzen des Widerrufs

  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

nicht hingegen die Einhebungsermächtigung des Anweisungsempfän-
gers. Dann nämlich verpflichtet sich die Angewiesene zwar auf Basis ei-
ner aufrechten Ermächtigung gegenüber der Angewiesenen, doch fehlt 
es typischerweise an der Schutzbedürftigkeit des Anweisungsempfän-
gers. Das Argument, das Akzept diene der Absicherung des Anweisungs-
empfängers, kann die Gültigkeit des Akzepts daher nicht rechtfertigen. 
Daraus könnte geschlossen werden, dass in dieser Fallkonstellation das 
Akzept gar keine Gültigkeit erlangt. Allerdings ist auch hier keine Situa-
tion gegeben, in der mangels jeglicher Ermächtigung keines der Grund-
verhältnisse im Wege der Anweisung abgewickelt werden kann. Zudem 
ist das Versprechen der Leistung eben nur ein Minus zur tatsächlichen 
Leistungserbringung. Es könnte daher auch argumentiert werden, 
wenn sogar die Leistungserbringung trotz Fehlens der Ermächtigung 
des Anweisungsempfängers für das Deckungsverhältnis Wirkungen zei-
gen könne, müsse dies auch für das Akzept gelten. Zu berücksichtigen 
ist zudem, dass das Deckungsverhältnis gerade auf die Übernahme ei-
ner Akzeptverpflichtung gerichtet sein kann, wie dies etwa im bargeld-
losen Zahlungsverkehr der Fall ist. Wenn nun aber die Angewiesene auf 
Basis ihrer gültigen Ermächtigung gegenüber dem Anweisungsempfän-
ger akzeptiert und dieses Akzept im Deckungsverhältnis zur Erfüllung 
führen soll, wäre schwer nachvollziehbar, wieso dieses Akzept ungültig 
sein und daher nicht für das Deckungsverhältnis wirken sollte. Es er-
scheint daher insgesamt vorzugswürdig, das Akzept auch im Falle der 
Ungültigkeit bloß der Empfangsermächtigung für gültig zu betrachten 
und den Fall somit parallel zum Fall der tatsächlichen Leistungserbrin-
gung zu lösen. Die Akzeptforderung ist somit als gültig anzusehen. Das 
bedeutet, dass der Anweisungsempfänger auch im Fall eines nach Wi-
derruf der Empfangsermächtigung erteilten Akzepts auf Basis seines 
abstrakten Forderungsrechts die reale Zuwendung von der Angewiese-
nen herausfordern kann. Zwangsweise durchsetzbar ist diese Möglich-
keit freilich nur bis zur Grenze des Rechtsmissbrauchs.2368

Ist die Leistung einmal erbracht worden, gilt das oben bereits zur 
Zuwendungserbringung nach Widerruf Ausgeführte: die reale Zuwen-
dung wirkt für das Grundverhältnis, in dem die Ermächtigung auf-
recht ist, nicht jedoch für das jeweils andere Grundverhältnis. In Frage 
kommt daher nur mehr eine bereicherungsrechtliche Rückabwicklung 

2368 Siehe dazu näher oben IV.E.6.a ).
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entlang der Kausalverhältnisse bzw bei Verletzung von Pflichten gegen-
über dem Vertragspartner des Grundverhältnisses allenfalls auch Scha-
denersatzansprüche.2369

Hinzuweisen ist schließlich noch darauf, dass selbst dann, wenn 
ein Widerruf zulässig ist, die Anweisende nach dem Grundverhältnis 
für Aufwendungen einzustehen hat, die bereits in Vorbereitung der Ab-
wicklung im Wege der Anweisung getätigt wurden 2370 oder die durch 
den Widerruf ausgelöst werden.2371 Soweit dies nicht ohnedies im je-
weiligen Grundverhältnis geregelt ist, kann dabei auf die Wertungen 
des § 1020 ABGB zurückgegriffen werden.2372 Zudem kann selbst dann, 
wenn der Widerruf einer der Ermächtigungen gegenüber diesem Er-
mächtigten zulässig ist, darin eine Pflichtverletzung gegenüber dem 
jeweils anderen Ermächtigten liegen, die die Anweisende schadener-
satzpflichtig macht.2373

C.  Verzicht auf das Widerrufsrecht ?

Für das österreichische Recht wird in den Materialien zur dritten Teil-
novelle auch für die Widerruflichkeit der Ermächtigung der Angewie-
senen auf das Deckungsverhältnis Bezug genommen.2374 Daraus lässt 
sich ableiten, dass die Anweisende gegenüber der Angewiesenen auf ihr 
Widerrufsrecht verzichten kann,2375 wenn dies entsprechend vereinbart 
wird. Zudem erscheint auch ein einseitiger Verzicht der Anweisenden 
zulässig: Zunächst ist festzuhalten, dass dem keine schutzwürdigen 

2369 So verletzt etwa ein Anweisungsempfänger, der trotz Widerrufs der Empfangser-
mächtigung von seiner Akzeptforderung Gebrauch macht, typischerweise seine 
Pflichten aus dem Valutaverhältnis, wodurch er gegenüber der Anweisenden scha-
denersatzpflichtig werden kann.

2370 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 2. Vgl dazu bereits Dresdener Protokolle 2566 ff.
2371 Etwa wenn ein manueller Eingriff in die automatisierte Abwicklung erforderlich 

wird. Vgl dazu Schmieder in Schimansky / Bunte / Lwowski, Bankrechts-Handbuch 5 
§ 49 Rz 23.

2372 So Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 2.
2373 Ehrenzweig, System I / 2 2 291; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 334; Spielbüchler in Klang, 

ABGB 3 § 1403 Rz 2. Vgl für den Fall des Widerrufs trotz Widerrufsverzichts im deut-
schen Recht auch MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 790 Rz 3; BeckOGK / Körber, BGB 
§ 790 Rz 18.

2374 Vgl HHB 290.
2375 Vgl dazu etwa Koziol in Apathy / Iro / Koziol, Bankvertragsrecht 2 III Rz 1 / 42.
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Interessen der Angewiesenen entgegenstehen.2376 Zwar ließe sich ar-
gumentieren, dass die Anweisende sich durch die Ermächtigung nur 
selbst bindet, die Befolgung der Ermächtigung gegen sich gelten zu 
lassen, eine solche Selbstbindung aber von ihr auch wieder beseitig-
bar sein müsse, solange die Ermächtigung noch nicht befolgt wurde.2377 
Wenn nun aber die Anweisende bewusst auf ihr Widerrufsrecht – und 
damit auf die Möglichkeit ihre Selbstbindung wieder zu beseitigen – 
verzichtet und dies gegenüber der Angewiesenen erklärt, so liegt eine 
erweiterte bewusste Selbstbindung vor. Mit Bydlinski und Koziol ist nun 
aber davon auszugehen, dass bei willentlich bewusster Herbeiführung 
von Handlungsfolgen die gewollte Erklärung, die ihrem Inhalt nach 
abstrakt dafür geeignet ist, dass sich andere darauf verlassen, schon 
bei abstrakter Eignung zur Vertrauenserweckung bindet.2378 Sobald die 
Erklärung der Anweisenden, auf den Widerruf zu verzichten, der Ange-
wiesenen zugeht, ist solch eine abstrakte Vertrauenssituation gegeben 
und ein Verzicht scheidet somit aus. In diesem Sinne ist für das öster-
reichische Recht die Möglichkeit eines Widerrufsverzichts zwischen 
Anweisender und Angewiesener zu bejahen.2379

Demgegenüber wird die Regelung des § 470 Abs 2 OR in der Schweiz 
von der hM als zwingend angesehen, weshalb auch ein vertraglicher 
Verzicht auf das Widerrufsrecht für unzulässig gehalten wird.2380 Die-
ses Ergebnis wurde zunächst auch für das BGB vertreten,2381 inzwischen 
geht die hM freilich davon aus, dass die Anweisende auf ihr Wider-
rufsrecht gegenüber der Angewiesenen jedenfalls vertraglich verzich-
ten kann, da § 790 BGB dem Schutz der Angewiesenen diene, weshalb 
ein weitergehender Verzicht auf das Widerrufsrecht diesen Schutz noch 

2376 Dies betont die hM zum deutschen Recht. Siehe sogleich unten Fn 2382.
2377 In diesem Sinne bereits von Tuhr, JheringsJB 48 ( 1904 ) 35 Fn 47. Vgl dazu auch Ca-

naris, Vertrauenshaftung 412 ff; derselbe, FG BGH I 146 ff.
2378 F. Bydlinski, System und Prinzipien 150 ff, 164; derselbe, Privatautonomie und objek-

tive Grundlagen 111 ff; Koziol, ÖBA 2013, 94 ff, 96; derselbe, FS Iro 88.
2379 Siehe Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 1; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1403 Rz 3.
2380 Beyeler, Handkommentar 3 Art 470 OR Rz 7; Gautschi, Berner Kommentar Art 470 OR 

Rz 4a; Honsell, BT 10 415; Huguenin, Obligationenrecht 4 Rz 1215; T. Koller, Basler Kom-
mentar OR I 7 Art 470 OR Rz 4; Lardelli, Kurzkommentar Obligationenrecht Art 470 
OR Rz 4; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 470 OR Rz 10; Tercier / Bi-
eri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5569; Tevini, Commentaire Romand Art 470 
CO Rz 5. BGE 122 III 237, 244 E 3c; BGE 127 III 553, 557 E 2e aa = Pra 2002, 223 E 2e aa.

2381 Oertmann, BGB 5 § 790 Rz 1; Planck / Landois, BGB 4 § 790 Anm 1c; von Tuhr, Jhe-
ringsJB 48 ( 1904 ) 35 Fn 47; Düringer-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 64.
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verstärke.2382 Teilweise wird sogar ein einseitiger Verzicht seitens der An-
weisenden für zulässig erachtet.2383

Ein Verzicht auf den Widerruf der Ermächtigung des Anweisungs-
empfängers muss nach österreichischem Recht ebenfalls zulässig sein, 
da § 1403 Abs 1 Satz 1 ABGB als nicht zwingend angesehen wird.2384 Dem-
gegenüber geht die hM in Deutschland davon aus, dass ein Verzicht 
auf den Widerruf gegenüber dem Anweisungsempfänger unzulässig 
sei.2385 Dies hängt damit zusammen, dass nach der hM in Deutschland 
ein Widerruf der Anweisung nur gegenüber der Angewiesenen erfolgen 
kann, mit dem aber auch die Ermächtigung des Anweisungsempfän-
gers erlösche.2386 Die Anweisende könne sich zwar gegenüber dem An-
weisungsempfänger verpflichten, die Anweisung nicht gegenüber der 
Angewiesenen zu widerrufen, ein dennoch erklärter Widerruf sei aber 
gültig und führe lediglich dazu, dass die Anweisende gegenüber dem 
Anweisungsempfänger pflichtwidrig handle.2387 Es wird somit zwar eine 
Verpflichtung zum Widerrufsverzicht gegenüber dem Anweisungsemp-
fänger als gültig angesehen, diesem aber zunächst keine Wirkung für 
die Leistungsermächtigung zuerkannt. Soweit stimmt der Ansatz im 
deutschen Recht mit jenem im österreichischen und schweizerischen 
Recht überein. Freilich wird in einem nächsten Schritt, entsprechend 
der hM, umgekehrt dem Widerruf der Leistungsermächtigung Wirkung 
auch auf die Empfangsermächtigung zugesprochen, weshalb diese mit 
dem Widerruf der Leistungsermächtigung ebenfalls dahinfallen solle, 
sodass dem Anweisungsempfänger nur Schadenersatzansprüche blei-
ben, während nach österreichischen – und nach manchen auch nach 
schweizerischem Recht – die Empfangsermächtigung aufrecht bleibt. 
Im schweizerischen Recht ist bei der Ermächtigung des Anweisungs-

2382 So bereits Brandis, JW 1931, 2224. Siehe weiters BeckOK / Gehrlein, BGB § 790 Rz 4; 
PWW / Buck-Heeb, BGB 15 § 790 Rz 5; MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 790 Rz 6; juris-
PK / Heermann, BGB § 790 Rz 4; BeckOGK / Körber, BGB § 790 Rz 10 f; Staudinger / Mar-
burger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 7; RGRK / Steffen, BGB § 790 Rz 4; Soergel / Schnauder, 
BGB 13 § 790 Rz 10; NK / Sohbi, BGB 3 § 790 Rz 2; Palandt / Sprau, BGB 79 § 790 Rz 2; Er-
man / Wilhelmi, BGB 15 § 790 Rz 1.

2383 Siehe insbesondere MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 790 Rz 6; BeckOGK / Körber, 
BGB § 790 Rz 11; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 7.

2384 Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 1; Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1403 Rz 3.
2385 BeckOGK / Körber, BGB § 790 Rz 9.
2386 BeckOGK / Körber, BGB § 790 Rz 12 f; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 3 f; 

Soergel / Schnauder, BGB 13 § 790 Rz 7. Siehe dazu näher oben V.A.2 insbesondere bei 
Fn 2274; vgl auch V.B.2 bei Fn 2348.

2387 Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 790 Rz 6.
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empfängers regelmäßig von deren Unwiderruflichkeit auszugehen, da 
Art 470 Abs 1 OR bestimmt, dass ein Widerruf gegenüber dem Anwei-
sungsempfänger nur zulässig ist, wenn die Angewiesene die Anweisung 
nicht zur Tilgung ihrer Schuld oder sonst zum Vorteil des Empfängers 
erteilt hat. Die Frage, ob die Anweisende in den Fällen, in denen ein Wi-
derruf dennoch zulässig wäre, auf die Geltendmachung dieses Rechts 
verzichten kann, wird hingegen nicht näher problematisiert, sodass of-
fen bleibt, ob ein Verzicht zulässig ist.2388 Dabei ist freilich zu berück-
sichtigen, dass die Unwiderruflichkeit der Empfangsermächtigung dem 
Anweisungsempfänger dann wenig nützt, wenn die Anweisende gegen-
über der Angewiesenen die Leistungsermächtigung widerruft.2389

Jedenfalls aber kann die Angewiesene in allen drei Rechtsordnun-
gen die Unwiderruflichkeit herbeiführen, indem sie die Anweisung ak-
zeptiert.

D.  Erlöschen der Anweisung aus sonstigen Gründen

Es kommen darüber hinaus noch zahlreiche andere Gründe für das 
Erlöschen der Ermächtigungen in Betracht, auf denen die Anweisung 
beruht. So wurde etwa bereits darauf hingewiesen, dass die Ermächti-
gung auch dann erlischt, wenn die Ermächtigte auf die ihr durch die 
Ermächtigung eingeräumte Rechtsmacht verzichtet.2390 Aber auch die 
Unmöglichkeit der Zuwendungserbringung an den Anweisungsemp-
fänger bringt beide Ermächtigungen zum Erlöschen, da mangels Mög-
lichkeit einer realen Zuwendung im Einlösungsverhältnis weder eine 
Leistung in diesem mit Wirkung für das Deckungsverhältnis, noch ein 
Empfang mit Wirkung für das Valutaverhältnis möglich ist.2391 Es ist 
dann nach den Grundverhältnissen zu beurteilen, ob bzw inwieweit 
eine Leistungserbringung in den Grundverhältnissen erfolgen kann 
bzw zu erfolgen hat.

Auf andere Erlöschensgründe als auf den Widerruf der Anweisung 
wird im Rahmen dieser Arbeit aber nicht näher eingegangen, da es sich 

2388 Vgl aber Mayer, Anweisung auf Schuld 100.
2389 Mayer, Anweisung auf Schuld 97; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 470 

OR Rz 7.
2390 Siehe dazu oben V.A.3 bei Fn 2297.
2391 RG WarnRspr 1909, 323 f, Nr 354. Planck / Landois, BGB 4 § 790 Anm 3.
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dabei nicht um Grundfragen des Anweisungsrechts und zudem regel-
mäßig auch nicht um Spezifika desselben handelt. Vielmehr geht es da-
rum, allgemeine Regeln auf die Anweisung anzuwenden. So können die 
Ermächtigungen etwa durch Anfechtung erlöschen, wobei insbeson-
dere eine Anfechtung wegen Willensmängeln von Bedeutung ist. Dabei 
stehen allerdings die nationalen Regeln über die Irrtumsanfechtung 
im Vordergrund, bei denen zwischen Deutschland, Österreich und der 
Schweiz beträchtliche Unterschiede bestehen,2392 sodass ein Vergleich 
hier für die Anweisung selbst weniger lohnend erscheint. In Frage 
kommt aber etwa auch eine Gläubigeranfechtung im Insolvenzfall. Wie 
sich die Insolvenz der Beteiligten auf die Anweisung auswirkt, ist im 
österreichischen Recht strittig,2393 und wird auch in den beiden ande-
ren untersuchten Rechtsordnungen unterschiedlich gehandhabt.2394 Es 
geht hierbei freilich wiederum primär um Fragen des jeweiligen natio-
nalen Insolvenzrechts. Deshalb wurde die Frage der Konsequenzen der 
Insolvenz für die Anweisung im deutschen Recht auch bewusst nicht 
geregelt, sondern auf die insolvenzrechtliche Regelung verwiesen.2395 
Lediglich im schweizerischen Recht ist schon im Rahmen des Anwei-
sungsrechts mit Art 470 Abs 3 OR vorgesehen, dass der Konkurs der An-
weisenden wie ein Widerruf der Anweisung wirkt und damit zum Erlö-
schen führt, soweit ein Widerruf noch zulässig gewesen wäre.2396 Dies 

2392 Siehe dazu E.A. Kramer, Irrtum beim Vertragsschluss 24 ff.
2393 Nach der älteren Meinung und Teilen der jüngeren Lehre lässt die Insolvenz 

der Angewiesenen die Anweisung unberührt. Siehe Ehrenzweig, System I / 2 2 291; 
Wolff in Klang, ABGB 2 VI 334 f; Spielbüchler in Klang, ABGB 3 § 1400 Rz 15; vgl auch 
Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 29; Neumayr in KBB 6 § 1403 Rz 3; Rudolf in Schwi-
mann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1403 Rz 4. Demgegenüber führt die 
Insolvenz der Anweisenden nach der neueren Meinung zum Erlöschen der An-
weisung: Siehe Koziol, GS Schönherr 305 ff; derselbe in Apathy / Iro / Koziol, Bank-
vertragsrecht 2 III Rz 1 / 157 ff; Fink, ÖJZ 1985, 436 ff; Heidinger in Schwimann / Kodek, 
ABGB 4 § 1400 Rz 26. Diesen folgend OGH 3 Ob 515  /  95, SZ 68 / 114 = JBl 1996, 51 = ÖBA 
1996, 144; 2 Ob 331  /  98 k, ÖBA 1999, 650 = RdW 1999, 474, dazu Bollenberger, RdW 1999, 
578; 3 Ob 62  /  11 f, RdW 2011, 538, dazu Bollenberger, RdW 2011, 520 = ÖBA 2012, 121. 
Siehe weiters Gamerith in Bartsch / Pollak / Buchegger 4 I § 26 KO Rz 18; Weber-Wil-
fert / Widhalm-Budak in Konecny / Schubert, Insolvenzgesetze § 26 KO Rz 29 ff ( Stand 
1.  9.  2012 ).

2394 Für einen Überblick zum deutschen Recht siehe MünchKomm / Habersack, BGB 8 
§ 791 Rz 5 ff; BeckOGK / Körber, BGB § 791 Rz 7 ff; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) 
§ 791 Rz 3 ff. Siehe auch Heile, Anweisung im Konkurs 5 ff, 97 ff.

2395 Mugdan, Materialien II 317.
2396 Was dann nicht mehr der Fall ist, wenn die Anweisung bereits angenommen oder 

befolgt wurde.



525D.  Erlöschen der Anweisung aus sonstigen Gründen

  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

ändert freilich nichts daran, dass es auch im schweizerischen Recht 
in diesem Zusammenhang primär um insolvenzrechtliche Wertungen 
geht.2397 Auch Fragen der Konsequenzen einer Insolvenz einer der drei 
Beteiligten werden daher in der vorliegenden Arbeit nicht näher unter-
sucht.

Dem Anweisungsrecht spezifisch ist hingegen, dass Tod und Ver-
lust der Geschäftsfähigkeit eines Beteiligten nicht zu einem Erlöschen 
der Anweisung führen. § 1403 ABGB sieht für das österreichische Recht 
ausdrücklich vor, dass abweichend von der in § 1022 ABGB vorgesehe-
nen Regelung die Anweisung im Falle des Todes der Anweisenden oder 
der Angewiesenen nicht erlischt. Eine vergleichbare, jedoch deutlichere 
Regelung enthält § 791 BGB für das deutsche Recht, dem zufolge die An-
weisung nicht durch Tod oder Eintritt der Geschäftsunfähigkeit eines 
der Beteiligten erlischt. Im Gegensatz zu § 791 BGB bezieht § 1403 ABGB 
somit den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit nicht ausdrücklich mit ein. 
Bereits Ehrenzweig   2398 geht jedoch davon aus, dass dem Tod der Verlust 
der Geschäftsfähigkeit gleichzuhalten ist, was auch der heute hM ent-
spricht.2399 Die österreichische Regelung stellt zudem nur auf die Anwei-
sende und die Angewiesene ab, doch ist dasselbe Ergebnis auch für Tod 
oder Verlust der Geschäftsfähigkeit des Anweisungsempfängers anzu-
nehmen.2400 Die Regelung dient der Verkehrssicherheit 2401 und berück-
sichtigt, dass es bei der Anweisung regelmäßig nicht wie beim Auftrag 
auf die persönliche Vertrauenswürdigkeit ankommt,2402 sondern diese 
vielmehr der Abwicklung anderer Geschäfte dient.2403 Obwohl es in der 

2397 Zudem beschränkt sich die Regelung auf den Konkurs der Anweisenden, während 
jener der Angewiesenen oder des Anweisungsempfängers nicht speziell anwei-
sungsrechtlich geregelt ist.

2398 System I / 2 2 291.
2399 Ertl in Rummel, ABGB 3 § 1403 Rz 2; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, Schuld-

recht AT 211; Heidinger in Schwimann / Kodek, ABGB 4 § 1403 Rz 5; Lukas in ABGB-
ON 1.01 § 1403 Rz 7; Mayrhofer, Schuldrecht AT 551; Neumayr in KBB 6 § 1403 Rz 3; Ru-
dolf in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkommentar 4 § 1403 Rz 4; Spielbüchler 
in Klang, ABGB 3 § 1403 Rz 5, 8; Wolff in Klang, ABGB 2 VI 334.

2400 So ausdrücklich Wolff in Klang, ABGB 2 VI 334; Gschnitzer / Faistenberger / Barta / Eccher, 
Schuldrecht AT 211; Neumayr in KBB 6 § 1403 Rz 3. Schon Ehrenzweig, System I / 2 2 291 
stellt allgemein auf die an der Anweisung Beteiligten ab.

2401 Begründung JMVBl 1916, 122. MünchKomm / Habersack, BGB 8 § 791 Rz 1; BeckOGK /  
Körber, BGB § 791 Rz 1 f; Staudinger / Marburger, BGB ( 2015 ) § 791 Rz 2; RGRK / Stef-
fen, BGB § 791 Rz 1.

2402 Dies betonen bereits die Materialien: Begründung JMVBl 1916, 122.
2403 Neumayr in KBB 6 § 1403 Rz 3.
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Schweiz an einer ausdrücklichen Regelung fehlt, kommt die hM zum 
selben Ergebnis wie in Deutschland und Österreich, sodass die Anwei-
sung auch hier trotz des Todes oder Verlustes der Geschäftsfähigkeit 
der Beteiligten weiterhin Bestand hat.2404

2404 Beyeler, Handkommentar 3 Art 470 OR Rz 14; Gautschi, Berner Kommentar Art 470 
OR Rz 6a; Guhl / Koller / Schnyder / Druey Obligationenrecht § 54 Rz 17; T. Koller, Bas-
ler Kommentar OR I 7 Art 470 OR Rz 10; Lardelli, Kurzkommentar Obligationen-
recht Art 470 OR Rz 6; Oser / Schönenberger, Zürcher Kommentar Art 470 OR Rz 1; 
Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux Rz 5577; Tevini, Commentaire Romand 
Art 470 CO Rz 12; von Tuhr / Escher, Allgemeiner Teil II 20. BGE 105 II 104, 108 E 3c. 
Vgl weiters bereits Bischofberger, Anweisung 120 f.
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VI.  Präzisierung der Abgrenzung  
zu verwandten Rechtsinstituten  
für das österreichische Recht

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wurde auf Basis der herrschenden 
Meinung zum österreichischen Recht eine erste Abgrenzung zu ver-
wandten Rechtsinstituten vorgenommen. Auf Basis der im Laufe der 
Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse zur Anweisung soll nun ab-
schließend überprüft werden, ob eine Präzisierung dieser Abgrenzung 
möglich ist bzw geboten erscheint. Schwierigkeiten waren im Rahmen 
der ersten Abgrenzung in erster Linie für das Verhältnis zwischen An-
weisung und Vertrag zugunsten Dritter festzustellen. Im Folgenden ist 
daher auf die Abgrenzung zum Vertrag zugunsten Dritter ausführlicher 
zurückzukommen. Die anderen Rechtsinstitute werden demgegenüber 
nur kurz und erst im Anschluss an den Vertrag zugunsten Dritter be-
handelt. Zunächst sollen aber die für die Abgrenzung wesentlichen Ele-
mente zusammengefasst dargestellt und die in diesem Zusammenhang 
entscheidenden Merkmale der Anweisung, wie sie sich im Laufe der Ar-
beit herauskristallisiert haben, kurz rekapituliert werden.

A.  Wesentliche Merkmale der Anweisung

Bei der Anweisung handelt es sich um ein Abwicklungsinstrument. Sie 
dient dazu, zwei Grundverhältnisse, deren Leistungsgegenstand über-
einstimmt, verkürzt abzuwickeln. Um diesen Zweck zu erreichen, for-
dert die Anweisende die Angewiesene auf, eine Zuwendung an den An-
weisungsempfänger zu erbringen, und ermächtigt sie zugleich, dies für 
Rechnung des Deckungsverhältnisses zu tun. Zudem fordert die An-
weisende den Anweisungsempfänger auf, die Zuwendung von der An-
gewiesenen einzuheben oder allenfalls auch nur entgegenzunehmen 
und ermächtigt ihn zugleich, dies für Rechnung des Valutaverhältnis-
ses zu tun. Durch die Anweisung und die mit dieser verbundene Dop-
pelermächtigung soll die reale Zuwendung im Einlösungsverhältnis 
stattfinden, in dem die Angewiesene und der Anweisungsempfänger 
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einander und nicht wie im Grundverhältnis jeweils der Anweisenden 
gegenüberstehen. Es wird also im Deckungsverhältnis die Person des 
Empfängers und im Valutaverhältnis jene des Erbringers der realen Zu-
wendung geändert. Zudem erfolgt die zwischen Angewiesener und An-
weisungsempfänger zu erbringende Zuwendung zwischen diesen ohne 
eigenen Rechtsgrund. Indirekt ist die reale Zuwendung aber durch die 
beiden Grundverhältnisse gerechtfertigt.

Die mit der Anweisung verbundene Doppelermächtigung macht 
eine derartige Abwicklung im Einlösungsverhältnis möglich. Sobald 
die reale Zuwendung den Ermächtigungen entsprechend im Einlö-
sungsverhältnis erbracht wurde, entfaltet diese ihre Wirkungen im 
jeweiligen Grundverhältnis: sowohl im Deckungs- als auch im Valuta-
verhältnis wirkt sie als Leistung. Die reale Zuwendungserbringung im 
Einlösungsverhältnis führt somit eine Doppelwirkung in den Grund-
verhältnissen herbei. Sie wirkt dort genau so, als wäre sie direkt im 
Grundverhältnis erbracht worden. Möglich ist dies deshalb, weil bei der 
Anweisung der Zuwendungsinhalt im Deckungs-, Einlösungs- und Valu-
taverhältnis notwendigerweise übereinstimmen. Dies betrifft nicht nur 
den Zuwendungsgegenstand, sondern auch die Rechtsposition. Sofern 
im Einlösungsverhältnis etwa Eigentum übertragen werden soll, muss 
diese Übertragung im Deckungs- und im Valutaverhältnis Deckung  
finden.

Entsprechend ihrem Charakter als Abwicklungsinstrument kann 
die Anweisung selbst jedoch sachenrechtlich keinen Titel für den Ei-
gentumserwerb des Anweisungsempfängers bilden. Ein derivativer Ei-
gentumserwerb des Anweisungsempfängers setzt daher eine gültige Ti-
telkette voraus. Anders ist dies lediglich dann, wenn die Angewiesene 
die Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger akzeptiert hat, 
da die dadurch entstehende abstrakte Forderung des Anweisungsemp-
fängers einen Titel für dessen Eigentumserwerb bilden kann.

B.  Vertrag zugunsten Dritter

Vor dem Hintergrund dieses kurzen Überblicks über die für die Ab-
grenzung zu anderen Rechtsinstituten maßgeblichen Charakteristika 
der Anweisung soll nun nochmals auf das Verhältnis der Anweisung 
zum Vertrag zugunsten Dritter im österreichischen Recht eingegangen 
werden. Von Bedeutung ist dabei primär die Frage, welcher Zweck den 

Präzisierung der Abgrenzung zu verwandten Rechtsinstituten
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beiden Rechtsinstituten zugrunde liegt. Denn die hM zum österreichi-
schen Recht geht davon aus, es gebe eine weitgehende Überschneidung 
zwischen Vertrag zugunsten Dritter und Anweisung, die sich vielfach 
nicht voneinander abgrenzen ließen. Unterschiede bestünden primär 
auf konstruktiver Ebene, während die Unterschiede im Bereich der 
Rechtsfolgen gering seien.2405 Aus diesem Grund wird vielfach versucht, 
einen weitgehenden Gleichklang der Rechtsfolgen zu erzielen 2406 und 
von manchen wird de lege ferenda sogar eine Zusammenlegung der 
beiden Rechtsinstitute erwogen.2407 Ein derartiger Verzicht auf eine Ab-
grenzung zwischen Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter kommt 
allerdings nur dann in Betracht, wenn den beiden Rechtsinstituten tat-
sächlich dieselbe Funktion zukommen sollte. Besteht diesbezüglich 
hingegen keine Deckungsgleichheit, so ist zu prüfen, inwieweit ein 
funktionaler Unterschied einerseits eine Differenzierung erforderlich 
macht und inwiefern ein solcher andererseits für die Abgrenzung der 
beiden Institute fruchtbar gemacht werden kann. Denn es erscheint 
vorstellbar, dass sich aus einer unterschiedlichen Funktion auch die un-
terschiedlichen Konstruktionen erklären lassen. Zudem könnten sich 
daraus auch Anhaltspunkte für – vielleicht doch nicht so weitgehend – 
übereinstimmende Rechtsfolgen und damit auch für die Abgrenzung 
der beiden Institute ableiten lassen. Erster Ansatzpunkt für eine der-
artige unterschiedliche Funktion der beiden Rechtsinstitute ist dabei, 
dass der Gesetzgeber selbst sehr wohl zwischen Anweisung und Vertrag 
zugunsten Dritter unterschieden hat.

1.  Differenzierung nach der Funktion der Regelung

Sowohl die Regelung der Anweisung als auch jene des Vertrages zu-
gunsten Dritter gehen in ihrer heutigen Form auf die dritte Teilnovelle 
zurück. Beide zielen auf die Bewirkung einer mittelbaren Drittleistung 
ab.2408 Hat der Gesetzgeber im Rahmen einer Reform zwei Regelungen 
geschaffen, die der mittelbaren Drittleistung dienen, so ist anzuneh-
men, dass zwischen den beiden Instituten ein funktionaler Unterschied 
besteht, da sonst zumindest eine der beiden Regelungen sinnlos wäre. 

2405 Siehe dazu näher oben II.A.3.
2406 Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 6; Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 881 Rz 17.
2407 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 150 f; dieselbe, ÖJZ 2012, 347.
2408 Vgl HHB 157, 291.
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Die Erlassung einer sinnlosen Regelung kann dem Gesetzgeber im 
Zweifel aber nicht unterstellt werden.2409 Dies bedeutet, dass der An-
satz, Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter hätten dieselbe Funk-
tion, einer überzeugenden Begründung bedürfte.

a.	 	Funktionsgleichheit	aufgrund	eines	Versehens		
des	historischen	Gesetzgebers	?

In jüngerer Zeit hat sich Parapatits ausführlich mit dem Verhältnis zwi-
schen Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter auseinandergesetzt.2410 
Sie geht davon aus, dass die Anwendungsbereiche von Vertrag zuguns-
ten Dritter und Anweisung durch die dritte Teilnovelle vermischt wur-
den. Nach Parapatits enthält das ABGB heute drei verschiedene Arten 
der Drittbegünstigung, nämlich erstens eine Drittbegünstigung ohne 
eigenen Anspruch des Dritten, die durch unechten Vertrag zugunsten 
Dritter oder nicht angenommene Anweisung erreicht werden könne; 
zweitens eine Drittbegünstigung mit eigenem Anspruch des Dritten, dem 
jedoch die Einwendungen aus dem Grundverhältnis entgegengehalten 
werden können, was durch echten Vertrag zugunsten Dritter oder titu-
liert angenommene Anweisung erreichbar sei; und drittens, eine Dritt-
begünstigung mit eigenem abstraktem Anspruch des Dritten, der nur durch 
die abstrakt angenommene Anweisung erzielbar wäre.2411 Im Rahmen 
der ersten beiden Kategorien geht sie – von den Fällen einer auf einer 
bloßen Ermächtigung beruhenden nicht angenommenen Anweisung 
abgesehen – von der Parallelität der Rechtsinstitute und dem grund-
sätzlichen Vorrang des Vertrages zugunsten Dritter aus, wobei ihres Er-
achtens praktisch keine Unterschiede bei den Rechtsfolgen bestehen. 
Den Grund für diese Doppelregelung sieht Parapatits in einem Verse-
hen des historischen Gesetzgebers.2412 Nach Parapatits haben die beiden 
Rechtsinstitute historisch eine Parallelentwicklung durchgemacht, wo-
bei sie die Anweisung als Möglichkeit der Herbeiführung einer mittel-
baren Drittleistung entgegen dem Grundsatz alteri stipulare non potest 
sieht; diese Umgehungsfunktion sei aber durch die Anerkennung der 

2409 F. Bydlinski, Methodenlehre 444. OGH 4 Ob 363  /  70, SZ 44 / 25 = EvBl 1971 / 213 = JBl 
1971, 525.

2410 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 127 ff; dieselbe, ÖJZ 2012, 341 ff.
2411 Dem folgend Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 6.
2412 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 148 f; dieselbe, ÖJZ 2012, 346.
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direkten Drittbegünstigung im Rahmen der dritten Teilnovelle überflüs-
sig geworden. Dass die Anweisung dessen ungeachtet nicht beschränkt 
worden sei, beruhe auf einem Versehen des Gesetzgebers.2413

Zur Begründung ihrer These eines Fehlers der Gesetzesverfasser 
verweist Parapatits auf die Materialien, aus denen hervorgehe, dass Un-
sicherheiten bei der rechtlichen Einordnung der Anweisung bestanden 
hätten.2414 Dies deshalb, weil die Materialien davon ausgingen, dass bei 
der Anweisung auf Schuld der Schuldner aus dem Deckungsverhältnis 
zur Annahme verpflichtet wäre, was nach Parapatits für einen Vertrag 
zugunsten Dritter spräche. Des Weiteren leitet sie die » Unsicherheiten 
des Gesetzgebers « daraus ab, dass die Anweisung auf Schuld als Zes-
sion gewertet werde.2415 Sie beruft sich dabei auf folgende Stelle in den 
Materialien zu § 1401: » [ … ] diese Anweisung habe als Zession zu gel-
ten. Der Anweisungsempfänger als Zessionar fordert somit von dem 
Angewiesenen die Leistung nicht wie sonst aus dem selbständigen Ti-
tel der Anweisungsannahme [ … ], sondern aus dem Rechtsgrunde der 
ursprünglichen Schuld des Angewiesenen gegen den Anweisenden [ … ] 
und somit gewärtig aller Einwendungen, die jener gegen diesen erhe-
ben konnte [ … ] «.2416

Dieser Hinweis vermag die von Parapatits angenommenen » Unsi-
cherheiten bezüglich der rechtlichen Einordnung « seitens des histori-
schen Gesetzgebers freilich nicht zu begründen. An der zitierten Stelle 
der Materialien nehmen diese nämlich auf die Rechtslage vor Erlas-
sung der dritten Teilnovelle, also auf § 1408 ABGB aF Bezug. Dieser be-
stimmte:

» Wenn der Assignant seinem Schuldner als Assignaten die Zahlung 
nur in eben dem Maße, als er sie ihm zu leisten schuldig war, auf-
trägt, und den Assignatar an ihn zum Empfange anweiset; so gilt dem 
Assignatar die Assignation als eine Abtretungsurkunde, und es tritt 
zwischen ihm und dem Assignaten eben das Verhältniß ein, welches 
zwischen dem Uebernehmer einer Forderung und dem übernomme-
nen Schuldner, dem der Uebernehmer bekannt gemacht worden ist, 
Statt findet. «

2413 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 148 f; dieselbe, ÖJZ 2012, 346 f.
2414 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 148 f; dieselbe, ÖJZ 2012, 346.
2415 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 149 f; dieselbe, ÖJZ 2012, 346.
2416 HHB 287.
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Auf Basis von § 1408 ABGB aF kam es somit zu einer Vermischung der 
Anweisung, wie wir sie heute verstehen, mit der Zession. Daraus lässt 
sich die Bezugnahme auf die Zession und die Verpflichtung » aus dem 
Rechtsgrunde der ursprünglichen Schuld « in den Materialien ohne Wei-
teres erklären. Die zitierte Stelle in den Materialien erläutert ja gerade, 
weshalb die Vermischung von Anweisung und Zession in der Novelle 
verworfen wird. Einordnungsschwierigkeiten des historischen Gesetz-
gebers sind daraus hingegen nicht ableitbar.

Gegen ein Versehen des historischen Gesetzgebers lässt sich darüber 
hinaus ins Treffen führen, dass die Textierung sowohl der Anweisung 
als auch des Vertrages zugunsten Dritter in der dritten Teilnovelle auf 
einen Vorschlag Scheys aus dem Jahre 1907 zurückgeht.2417 Schey aber hat 
in seinen ebenfalls 1907 erschienenen Obligationsverhältnissen 2418 ein-
deutig den Unterschied zwischen den beiden Rechtsinstituten betont.2419 
Aus seiner dezidierten Ablehnung einer Übereinstimmung ( wenn auch 
mit Bezug auf die alte Rechtslage ) lässt sich doch zumindest auf ein 
Problembewusstsein für die Abgrenzung der beiden Einrichtungen 
schließen. Der Ansatz, im Rahmen der dritten Teilnovelle sei den Ge-
setzesverfassern einfach ein Fehler unterlaufen, vermag daher nicht zu 
überzeugen. Mangels deutlicher Hinweise auf ein derartiges Versehen 
der Gesetzesverfasser hat es daher beim Grundansatz zu bleiben, dass 
dem Gesetzgeber im Zweifel keine sinnlose Regelung zu unterstellen ist.

b.	 	Ansatzpunkte	für	eine	funktionale	Abgrenzung

Von entscheidender Bedeutung ist daher die Frage, ob den beiden Rechts- 
instituten unterschiedliche, über die Bewirkung einer mittelbaren Dritt-
leistung hinausgehende Funktionen zukommen. Dazu müssen die auf 
Basis der vorangegangenen Überlegungen gewonnenen Erkenntnisse 
zur Funktion der Anweisung dem Vertrag zugunsten Dritter gegenüber-
gestellt und dessen Kernfunktion herausgearbeitet werden, um dann, 
in einem nächsten Schritt, vor dem Hintergrund dieser Kernfunktion 
die Abgrenzungskriterien näher beleuchten zu können.

2417 Vorschlag Schey §§ 881–882 ( Vertrag zugunsten Dritter ) und §§ 1019–1023 ( Anwei-
sung ).

2418 Schey, Obligationsverhältnisse 480 f vgl besonders auch Fn 15 und 18.
2419 Zudem hatte Schey die Anweisung in seinem Vorschlag an die Stelle des alten § 1019 

ABGB gesetzt, der ja vor der Teilnovelle ein zentraler Anknüpfungspunkt für den 
Vertrag zugunsten Dritter war.
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Zunächst zur Anweisung: Bei dieser handelt es sich, wie gezeigt 
wurde, um ein Instrument zur Abwicklung von Leistungsbeziehungen. 
Zwei auf den gleichen Leistungsgegenstand gerichtete Leistungsbe-
ziehungen zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger auf der 
einen und Anweisender und Angewiesener auf der anderen Seite sol-
len durch nur eine Zuwendung im Einlösungsverhältnis abgewickelt 
werden. Dazu erteilt die Anweisende eine an Angewiesene und An-
weisungsempfänger gerichtete Doppelermächtigung auf deren Basis 
die reale Zuwendungserbringung ohne eigenen Rechtsgrund im Ein-
lösungsverhältnis erbracht werden kann. Bei Vollzug der Anweisung 
wirkt diese Zuwendungserbringung in beiden Grundverhältnissen als 
Leistung und entfaltet somit Doppelwirkung. Beide Leistungsbeziehun-
gen sind dann durch nur einen realen Zuwendungsvorgang abgewickelt 
worden und der Zweck der Anweisung ist damit erreicht. Von zentra-
ler Bedeutung für die Anweisung ist somit die Abwicklungsfunktion der 
Anweisung im Dreiecksverhältnis zwischen Anweisender, Angewiesener 
und Anweisungsempfänger. Zur Absicherung dieser Abwicklungsfunk-
tion ist bei der Anweisung zudem die Möglichkeit eines Akzepts vorge-
sehen. Bei diesem verpflichtet sich die Angewiesene gegenüber dem 
Anweisungsempfänger abstrakt zur anweisungsgemäßen Leistungser-
bringung. Vor Vollzug der Anweisung wird dem Anweisungsempfänger 
somit die Möglichkeit eingeräumt, die Zuwendungserbringung im Ein-
lösungsverhältnis unabhängig von den Grundverhältnissen zu fordern 
und allenfalls auch zwangsweise durchzusetzen.

Demgegenüber verpflichtet sich die Versprechende beim Vertrag zu-
gunsten Dritter gegenüber der Versprechensempfängerin, eine Leistung 
an den Dritten zu erbringen.2420 Die Versprechende leistet mittelbar an 
die Versprechensempfängerin und die Versprechensempfängerin leistet 
mittelbar an den Dritten. Der Vertrag zugunsten Dritter kann dabei eine 
Abkürzung des Leistungsweges herbeiführen. Letzteres ist dann der Fall, 
wenn sich der Leistungsgegenstand des Deckungsverhältnisses, den die 
Versprechende an den Dritten erbringt, mit jenem des Valutaverhältnis-
ses deckt.2421 Die Leistung, die die Versprechende in diesem Fall an den 
Dritten erbringt, hätte stattdessen auch im langen Weg zunächst an die 

2420 Dies ergibt sich schon aus § 881 Abs 1 ABGB.
2421 Typisches Beispiel ist die abgekürzte Lieferung. Siehe dazu Parapatits, Vertrag zu-

gunsten Dritter 41; Raab, Austauschverträge 20 ff; P. Krauskopf, Vertrag zugunsten 
Dritter Rz 45 ff.
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Versprechensempfängerin erbracht und von dieser an den Dritten wei-
tergegeben werden können. Mit Erfüllung des Vertrages zugunsten Drit-
ter durch Leistungserbringung im Einlösungsverhältnis wird zugleich 
auch das deckungsgleiche Valutaverhältnis abgewickelt. Darin besteht 
mE jedoch gerade nicht das typische Merkmal eines Vertrages zuguns-
ten Dritter. Vielmehr geht es beim Vertrag zugunsten Dritter zunächst 
nur um das Deckungsverhältnis. Versprechende und Versprechensemp-
fängerin schließen einen Vertrag, dem zufolge an den Dritten zu leisten 
ist. Auf welchen Leistungsgegenstand das Valutaverhältnis gerichtet ist, 
lässt sich dem Vertrag zugunsten Dritter hingegen nicht entnehmen. 
Anders als bei der Anweisung kann beim Vertrag zugunsten Dritter der 
Leistungsgegenstand des Valutaverhältnisses zwar mit jenem des De-
ckungsverhältnisses übereinstimmen, muss dies aber nicht. Notwendig 
ist lediglich eine inhaltliche Übereinstimmung des Zuwendungsinhalts 
zwischen Deckungs- und Einlösungsverhältnis.2422 Ein Vertrag zuguns-
ten Dritter liegt nämlich auch dann vor, wenn Deckungs- und Valutaver-
hältnis nicht auf denselben Leistungsgegenstand gerichtet sind. Dies 
zeigt sich schon an den klassischen Fällen echter Verträge zugunsten 
Dritter,2423 die auf eine Versorgung des Dritten abzielen,2424 wie dies etwa 
bei der Gutsübergabe mit der Auflage, Leistungen an einen Dritten zu er-
bringen, oder bei der Lebensversicherung der Fall ist. Bei diesen ist eine 
Abkürzungswirkung zwar denkbar, sie wird regelmäßig jedoch gerade 
nicht angestrebt. Bei der Lebensversicherung zugunsten Dritter etwa ist 
die Versprechensempfängerin zum Zeitpunkt, in dem die Leistung er-
bracht werden soll, typischerweise nicht mehr am Leben. Zentral steht 
in den Versorgungsfällen stattdessen die Begründung einer Verpflichtung 
der Versprechenden gegenüber dem Dritten, deren Erfüllung dann al-
lein Sache der Versprechenden sein soll.2425 Aber auch in den Fällen der 
Interessensvertretung  2426 entspricht die im Valutaverhältnis ( also von 
der Versprechensempfängerin an den Dritten ) zu erbringende Leistung 
nicht jener, die die Versprechende an den Dritten erbringt. Auch hier 
geht es nicht um eine verkürzte Abwicklung. Es zeigt sich somit, dass es  
 

2422 Auf die Übereinstimmung von Deckungs- und Einlösungsverhältnis weist auch 
Apathy, JBl 1976, 400, 406 Fn 85, hin.

2423 Siehe Bayer, Vertrag zugunsten Dritter 143; Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 161.
2424 Siehe dazu Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 160 f.
2425 F. Bydlinski, System 263 f Fn 282.
2426 Vgl dazu Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 165 ff.
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verschiedene Fallgestaltungen des Vertrages zugunsten Dritter gibt, bei 
denen es an der angesprochenen Abkürzungswirkung fehlt: Es geht in 
diesen Fällen also gerade nicht darum, Leistungsbeziehungen verkürzt 
abzuwickeln. Dennoch handelt es sich anerkanntermaßen um Verträge 
zugunsten Dritter. Die verkürzte Abwicklung von Leistungsbeziehun-
gen kann also nicht die Kernfunktion des Vertrages zugunsten Dritter 
sein.2427 Worin diese Kernfunktion besteht, zeigt sich nun aber gerade 
an den angesprochenen Fällen von Verträgen zugunsten Dritter ohne 
Abkürzungswirkung besonders deutlich: Derartige Verträge zugunsten 
Dritter dienen dazu, eine auf einen Dritten gerichtete Leistungsbeziehung 
zu begründen.

Darin dürfte nun aber der entscheidende, auf alle Verträge zuguns-
ten Dritter zutreffende Gesichtspunkt zu finden sein: Durch Verträge 
zugunsten Dritter wird eine auf einen Dritten gerichtete Leistungs-
beziehung überhaupt erst begründet. Dem entspricht auch der Wort-
laut des § 881 Abs 1 ABGB, der darauf abstellt, dass sich jemand eine 
Leistung an einen Dritten versprechen hat lassen. Zwischen Verspre-
chensempfängerin und Versprechender kommt ein Schuldverhältnis 
zustande, durch das eine Leistungsbeziehung begründet wird, die je-
doch drittgerichtet ist. Die entscheidende Funktion eines Vertrages zu-
gunsten Dritter besteht somit in der Begründung einer auf den Dritten 
gerichteten Leistungsbeziehung.

Beim echten Vertrag zugunsten Dritter ist dies besonders nahelie-
gend, da dem Dritten durch einen echten Vertrag zugunsten Dritter ein 
eigener Anspruch gegen die Versprechende auf die Leistung verschafft 
werden soll. Zwischen Versprechensempfängerin und Versprechender 
entsteht somit durch den Vertrag zugunsten Dritter eine Leistungsbe-
ziehung, die nicht nur auf den Dritten gerichtet, sondern zudem noch 
durch ein eigenes Forderungsrecht des Dritten verstärkt ist, das aber 
im Gegensatz zum abstrakten Anspruch bei der Anweisung auf dem 
Grundverhältnis beruht. Auch handelt es sich bei den oben genannten 
Beispielen von Verträgen zugunsten Dritter ohne Abkürzungswirkung 
regelmäßig um echte Verträge zugunsten Dritter.2428

2427 Siehe dazu auch P. Krauskopf, Vertrag zugunsten Dritter Rz 44 ff.
2428 Beim Frachtvertrag kommt eine direkte Leistungserbringung im Deckungsverhält-

nis ebenfalls nicht in Betracht; eine Übereinstimmung von Deckungs- und Valuta-
verhältnis ist hinsichtlich der Transportleistung aber möglich.
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Näher zu begründen ist hingegen die Annahme, dass auch unechte 
Verträge zugunsten Dritter auf die Begründung einer Leistungsbezie-
hung abzielen. Immerhin wird gerade für unechte Verträge zuguns-
ten Dritter betont, dass diese eine Verkürzung des Leistungsweges be-
zwecken.2429 Zur Lösung dieser Frage ist zu berücksichtigen, wodurch 
sich echter und unechter Vertrag zugunsten Dritter unterscheiden. Ab-
gestellt wird dabei darauf, ob der Dritte ein eigenes Forderungsrecht 
erhält.2430 Es erscheint jedoch zweifelhaft, ob die Existenz oder Nicht-
existenz eines eigenen Forderungsrechts des Dritten für die Frage, ob 
mit dem Vertrag zugunsten Dritter eine Leistungsbeziehung begründet 
wird, zu einer unterschiedlichen Beurteilung führen kann. Selbst dann, 
wenn ein Forderungsrecht des Dritten zu verneinen ist, hat nämlich die 
Versprechende der Versprechensempfängerin gemäß § 881 ABGB eine 
Leistung an den Dritten versprochen. Durch dieses der Versprechens-
empfängerin von der Versprechenden gemachte Versprechen, eine Leis-
tung an den Dritten zu erbringen, wird zwischen Versprechensempfän-
gerin und Versprechender also eine Leistungsbeziehung begründet, die 
auf den Dritten gerichtet ist – und zwar unabhängig davon, ob nur die 
Versprechensempfängerin oder auch der Dritte selbst die Leistung for-
dern kann. Der Unterschied zwischen echtem und unechtem Vertrag 
zugunsten Dritter liegt also nicht in der Frage, ob überhaupt eine Leis-
tungsbeziehung begründet wird, sondern vielmehr in der Stärke der 
Stellung des Dritten. Mangels eigenen Forderungsrechts ist die durch 
den unechten Vertrag zugunsten Dritter begründete drittgerichtete 
Leistungsbeziehung deutlich schwächer ausgestaltet als jene beim ech-
ten Vertrag zugunsten Dritter.

Sowohl der echte als auch der unechte Vertrag zugunsten Dritter 
dienen somit der Begründung einer auf einen Dritten gerichteten Leis-
tungsbeziehung. Auf die Begründung der drittgerichteten Leistungs-
beziehung folgt freilich regelmäßig deren Abwicklung, die auch Kon-
sequenzen für das Valutaverhältnis nach sich zieht. Aus diesem Grund 
kann ein Vertrag zugunsten Dritter auch zur Abwicklung der Grund-

2429 So für das österreichische Recht Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 158. Betont 
wird die Abkürzungswirkung aber vor allem für das deutsche Recht: Siehe Raab, 
Austauschverträge 20 ff; Bayer, Vertrag zugunsten Dritter 129 f; MünchKomm / Gott-
wald, BGB 8 § 328 Rz 9; BeckOGK / Mäsch, BGB § 328 Rz 53. Zum schweizerischen 
Recht siehe P. Krauskopf, Vertrag zugunsten Dritter Rz 45 f, der in diesem Zusam-
menhang von atypischen Verträgen zugunsten Dritter spricht.

2430 Dies ergibt sich klar aus § 881 ABGB.
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verhältnisse eingesetzt werden. Genau daraus ergeben sich auch die 
Abgrenzungsschwierigkeiten zur Anweisung. Dies spricht freilich nicht 
gegen die Differenzierung der Kernfunktionen der beiden Rechtsins-
titute. Selbst wenn die Begründung der Leistungsbeziehung nämlich 
mit dem Hintergedanken einer verkürzten Abwicklung zweier Grund-
verhältnisse erfolgen sollte, bleibt der Vertrag zugunsten Dritter doch 
stets auf die Begründung der Leistungsbeziehung gerichtet, die daran 
anschließende Abwicklung ist dann nur die – wenn auch gewünschte – 
Konsequenz dieser Begründung.2431

Gegen den Ansatz, der Vertrag zugunsten Dritter diene im Gegen-
satz zur auf Abwicklung von Leistungsbeziehungen gerichteten Anwei-
sung der Begründung einer auf den Dritten gerichteten Leistungsbezie-
hung, ließe sich aber ein weiterer ganz genereller Einwand vorbringen: 
Es könnte argumentiert werden, dass Deckungsverhältnisse stets Leis-
tungsbeziehungen begründen sollen, sodass darin nichts Außergewöhn-
liches zu sehen sei. Auch bei der Anweisung sei das dieser zugrunde 
liegende Deckungsverhältnis auf die Begründung einer Leistungsbezie-
hung gerichtet. Letzteres ist zweifellos zutreffend; es ist jedoch nicht 
das entscheidende Argument für die Abgrenzung: Das Besondere am 
Vertrag zugunsten Dritter besteht nämlich gerade darin, dass Deckungs-
verhältnis und Drittrichtung nicht voneinander getrennt werden kön-
nen. Die Drittrichtung ist beim Vertrag zugunsten Dritter Teil des De-
ckungsverhältnisses. Umgekehrt gesprochen: ohne Drittrichtung des 
Deckungsverhältnisses liegt kein Vertrag zugunsten Dritter vor. Daher 
kann logischerweise auch keine Trennung zwischen Drittrichtung und 
Deckungsverhältnis erfolgen. Die Begründung der Leistungsbeziehung 
ist beim Vertrag zugunsten Dritter damit notwendigerweise auf den 
Dritten gerichtet. Bei der Anweisung können Grundverhältnis und An-
weisung hingegen voneinander getrennt werden.2432

Schließlich ist noch darauf einzugehen, wie sich die Annahme, dass 
der Vertrag zugunsten Dritter im Gegensatz zur auf Abwicklung bzw Er-
füllung gerichteten Anweisung auf die Begründung einer Leistungsbe- 
 

2431 Zu den Konsequenzen dieses Ansatzes für die Frage des Titels für eine Eigentums-
erwerb siehe unten VI.B.3.d ).

2432 In diesem Sinne betont etwa auch Raab, Austauschverträge 36, zu Recht, dass eine 
Verpflichtung bei der Anweisung nicht auf dieser als solcher, sondern auf dem 
Deckungsverhältnis beruht, sodass Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter sich 
auf unterschiedlichen Ebenen bewegen.
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ziehung abzielt, zur in der Lehre mehrfach anzutreffenden Einordnung 
des Vertrages zugunsten Dritter als Formalinstrument 2433 verhält. Den 
ersten Ansatzpunkt für die Betonung der Form bieten die Materialien. 
Diese führen aus, der Vertrag zugunsten Dritter stelle keinen eigenen 
Geschäftszweck dar, er sei nur eine Form, in der sich irgendein aner-
kannter Vertragszweck verwirkliche. Statt wie sonst durch unmittel-
bare Leistung wolle » der Versprechensempfänger – Verkäufer, Schenker, 
Hinterleger, Versicherungsnehmer, Gutsübergeber, Vergleichsschlie-
ßender u.s.w. – den Gegenwert seiner Leistung oder Gabe in der Schaf-
fung eines Rechtes für einen Dritten haben «.2434 Aus diesem Ansatz in 
den Materialien lässt sich ableiten, dass die Ausgestaltung eines Ver-
trages als Vertrag zugunsten Dritter für sich betrachtet keinen eigenen 
Geschäftszweck bildet und daher ein Rückgriff auf das Deckungsver-
hältnis 2435 erforderlich ist. Entscheidend ist beim Vertrag zugunsten 
Dritter somit auch nach den Materialien eine Kombination von Dritt-
richtung und Geschäftszweck des Deckungsverhältnisses. Dies deckt 
sich nun durchaus mit dem hier vertretenen Ansatz, wonach Drittrich-
tung und Deckungsgeschäft im Vertrag zugunsten Dritter notwendiger-
weise verbunden sind. Wird daher der Begriff des Formalinstruments 
in dem Sinne verstanden, dass das Gesetz durch die Anerkennung des 
Vertrages zugunsten Dritter eine Form der Drittrichtung von Verträgen 
ohne notwendige Beteiligung des Dritten bereitstellt, ist dem uneinge-
schränkt zuzustimmen. Wird der Begriff Formalinstrument jedoch in 
dem Sinne verstanden, dass der Vertrag zugunsten Dritter keinen über 
die Abwicklung des Deckungsverhältnisses hinausgehenden Zweck hat, 
ist dem entschieden entgegenzutreten. Durch die im Vertrag zugunsten 
Dritter notwendigerweise gegebene Verbindung zwischen Deckungs-
verhältnis und Drittrichtung ist eine Einschränkung des Vertrages zu-
gunsten Dritter auf reine Abwicklungszwecke auszuschließen.

Als Zwischenergebnis lässt sich somit festhalten, dass der Vertrag 
zugunsten Dritter – im Gegensatz zur auf Abwicklung von Leistungsbe-
ziehungen gerichteten Anweisung – der Begründung einer Leistungs-

2433 Rummel in Rummel, ABGB 3 Vor § 1431 Rz 16; Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 881 
Rz 3; Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 2. OGH 27.  9.  1984, 6 Ob 1521  /  84; 24.  7.  1997, 
6 Ob 81  /  97 y; 2 Ob 104  /  97 a, RdW 2000, 83. Vgl auch Larenz, Schuldrecht I 14 § 17 I a, 221; 
Staudinger / Klumpp, BGB ( 2015 ) § 328 Rz 37; MünchKomm / Gottwald, BGB 8 § 328 Rz 4; 
BeckOGK / Mäsch, BGB § 328 Rz 8.

2434 HHB 157.
2435 Siehe dazu noch näher unten VI.B.3.d ) ( ii ).
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beziehung mit Drittrichtung dient. Mitunter ist damit auch eine Ab-
kürzung der Leistungserbringung verbunden, das ist jedoch nicht das 
entscheidende Element. Da somit ein funktionaler Unterschied zwi-
schen Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter besteht, erscheint eine 
Abgrenzung geboten.

2.  Abgrenzung nach dem Zustandekommen

Mit dieser Herausarbeitung der Kernfunktionen von Anweisung und 
Vertrag zugunsten Dritter ist es für die Abgrenzung der beiden Insti-
tute freilich nicht getan. Vielmehr soll im Folgenden versucht werden, 
auf Basis des soeben als Zwischenergebnis festgehaltenen funktionalen 
Unterschieds zwischen Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter Ab-
grenzungskriterien herauszuarbeiten. Dabei wird auch an die bereits 
von der hM angeführten Kriterien angeknüpft und dementsprechend 
wieder zwischen Unterschieden beim Zustandekommen und solchen 
in den Wirkungen differenziert.

Für den Bereich des Zustandekommens lassen sich aus den unter-
schiedlichen Funktionen von Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter 
im Vergleich zu den schon von der hM hervorgehobenen Unterschie-
den keine zusätzlichen Abgrenzungskriterien ableiten. Allerdings wer-
den die konstruktiven Unterschiede beim Zustandekommen nachvoll-
ziehbar.

Da durch einen Vertrag zugunsten Dritter ein auf Leistung an einen 
Dritten gerichtetes Schuldverhältnis begründet werden soll, ist eine 
vertragliche Einigung der Parteien dieses Schuldverhältnisses, also 
des Deckungsverhältnisses, unumgänglich. Auf eine Einbeziehung des 
Dritten kommt es hingegen nicht an. Die Begründung der Leistungs-
beziehung zwischen Versprechender und Versprechensempfängerin 
kann nach den §§ 881 f ABGB trotz der Drittrichtung dieser Leistungs-
beziehung ohne Einbeziehung des Dritten erfolgen.2436 Beim echten 
Vertrag zugunsten Dritter ist es sogar geradezu als Charakteristikum 
anzusehen, dass dem Dritten ohne seine Beteiligung ein Anspruch ver-
schafft werden kann.2437 Der Dritte spielt für die Begründung des als 
Vertrag zugunsten Dritter ausgestalteten Deckungsverhältnisses somit  
 

2436 P. Bydlinski in KBB 6 § 881 Rz 1; Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 137.
2437 Siehe dazu bereits Ehrenzweig, Zweigliedrige Verträge 9.
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nur insoweit eine Rolle, als die Leistung an ihn zu erbringen ist, die 
er beim echten Vertrag zugunsten Dritter auch selbst fordern kann.2438

Anders ist die Situation bei der Anweisung. Da diese die Abwicklung 
zweier Grundverhältnisse ermöglichen soll, müssen alle am Abwick-
lungsdreieck beteiligten Personen einbezogen werden. Nur wenn so-
wohl die Angewiesene als auch der Anweisungsempfänger wissen, dass 
sie im Einlösungsverhältnis zwecks Abwicklung beider Grundverhält-
nisse eine reale Zuwendung ohne eigenen Rechtsgrund erbringen sol-
len und dazu im Verhältnis zu ihrer Vertragspartnerin aus dem Grund-
verhältnis, der Anweisenden, auch die Rechtsmacht haben, kann eine 
Abwicklung im Wege der Anweisung gelingen. Entscheidend ist somit 
die Doppelermächtigung. Da diese aber nur eine Selbstbindung der An-
weisenden enthält, die anweisungsgemäß erfolgte Zuwendung als für 
ihre Rechnung erfolgt anzuerkennen, setzen die Ermächtigungen auch 
keinen Vertrag der Anweisenden mit den beiden Ermächtigten voraus.

Zu berücksichtigen ist freilich, dass beim Vollzug der beiden Rechts-
institute anderes gilt als für deren Begründung. So kann die Anweisung 
die angestrebte Abwicklungswirkung nur dann entfalten, wenn sie voll-
zogen wird. Der Vollzug der Anweisung ist aber sehr wohl vom Willen 
auch der Angewiesenen abhängig und typischerweise auch vom Wil-
len des Anweisungsempfängers getragen.2439 Aber auch beim Vertrag 
zugunsten Dritter kommt es zwar für die Begründung nicht auf den 
Dritten an, bei der Abwicklung hingegen schon. Beim unechten Vertrag 
zugunsten Dritter muss der Dritte die Leistung immerhin entgegenneh-
men, sodass eine erfolgreiche Drittbegünstigung gegen seinen Willen 
hier nur schwer möglich ist.2440 Beim echten Vertrag zugunsten Dritter 
wiederum kann das Recht des Dritten zwar ohne dessen Willen entste-
hen, nach § 882 Abs 1 ABGB kommt ihm aber ein Zurückweisungsrecht 
zu. Macht der Dritte von diesem Gebrauch, so gilt das Recht als nie er-
worben.2441

2438 Zur Bedeutung des Valutaverhältnisses und der Position des Dritten im Rahmen 
des Valutaverhältnisses siehe unten VI.B.3.d ) ( ii ) bei Fn 2485.

2439 Siehe dazu näher oben III.F.3; III.H.
2440 Ist der Dritte im Valutaverhältnis Gläubiger der Versprechensempfängerin, so ge-

rät er, wenn er die erforderliche Mitwirkung unterlässt, in Annahmeverzug. Siehe 
dazu näher P. Krauskopf, Vertrag zugunsten Dritter Rz 589 ff, 623; Parapatits, Vertrag 
zugunsten Dritter, 35 ff. Vgl auch Bayer, Vertrag zugunsten Dritter 351 f.

2441 § 882 Abs 1 ABGB. Ebenso § 333 BGB. Obwohl das schweizerische Recht eine aus-
drückliche Regelung diesbezüglich nicht vorsieht, wird auch in der Schweiz ein 
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3.  Abgrenzung nach den Wirkungen

Anders als beim Zustandekommen der Anweisung zeigen sich bei den 
Wirkungen von Vertrag zugunsten Dritter und Anweisung auf Basis 
der abweichenden Funktionen durchaus auch Unterschiede, die für 
die Abgrenzung der beiden Rechtsinstitute fruchtbar gemacht werden 
können. Im Vergleich zur Abgrenzung auf Basis der herrschenden Mei-
nung ergeben sich dabei Unterschiede in der Gewichtung. So kommt 
auf Basis der Ergebnisse der Untersuchung der Anweisung etwa dem 
Abgrenzungskriterium der Verpflichtung zur Zuwendungserbringung 
geringeres Gewicht zu, als dies nach der hM der Fall ist, während das 
von der hM nur am Rande berücksichtigte Kriterium des Rechtsgrunds 
der Zuwendungserbringung für die Abgrenzung wesentlich erscheint.

a.	 	Verpflichtung	versus	Ermächtigung

Beim Vertrag zugunsten Dritter ist das Deckungsverhältnis ein Schuld-
verhältnis zwischen Versprechender und Versprechensempfängerin.2442 
Schon der Wortlaut des § 881 ABGB macht dabei deutlich, dass eine Ver-
pflichtung der Versprechenden gegenüber dem Versprechensempfän-
ger zur Leistung an den Dritten gegeben ist. Durch Auslegung der Ver-
einbarung ist zu ermitteln, ob darüber hinaus auch dem Dritten selbst 
ein Forderungsrecht zukommt.2443 Auch dies lässt sich mit dem Gedan-
ken, dass es beim Vertrag zugunsten Dritter stets um die Begründung 
einer Leistungsbeziehung geht, eindeutig in Einklang bringen.

Umgekehrt wird betont, die Anweisung selbst beinhalte nur eine Er-
mächtigung, also keine Verpflichtung.2444 In der Tat ist das Vorliegen der 

Zurückweisungsrecht des Dritten anerkannt. Siehe dazu näher P. Krauskopf, Ver-
trag zugunsten Dritter Rz 1157 ff.

2442 P. Bydlinski in KBB 6 § 881 Rz 1, spricht von einer im Zweipersonenverhältnis ge-
troffenen Abrede, in der sich ein Teil verpflichtet, die vereinbarte Leistung einem 
Dritten zukommen zu lassen.

2443 Dasselbe gilt für Art 112 OR. Siehe dazu näher P. Krauskopf, Vertrag zugunsten Drit-
ter Rz 35 ff. Einen anderen Aufbau wählt das BGB, das in § 328 Abs 1 nur den echten 
Vertrag zugunsten Dritter regelt. Aus § 328 Abs 2 BGB ergibt sich aber, dass auch 
unechte Verträge zugunsten Dritter in Frage kommen. Siehe dazu BeckOGK / Mäsch, 
BGB § 328 Rz 53; Raab, Austauschverträge 21 f. Siehe weiters Bayer, Vertrag zu-
gunsten Dritter 128 f; Staudinger / Klumpp, BGB ( 2015 ) Vor §§ 328 ff Rz 1 ff; Münch-
Komm / Gottwald, BGB 8 § 328 Rz 9.

2444 Siehe nur Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 137 f, 139 ff; dieselbe, ÖJZ 2012, 343.
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Doppelermächtigung ganz entscheidend für die Anweisung. Aufgrund 
der Anweisung alleine besteht keine Verpflichtung der Angewiesenen 
zur Befolgung der Anweisung – weder gegenüber der Anweisenden 
noch gegenüber dem Anweisungsempfänger. Anders als beim Vertrag 
zugunsten Dritter, bei dem der Versprechensempfängerin ein Anspruch 
auf Leistung an den Dritten zusteht, ist ein solcher Anspruch weder auf 
Basis der Anweisung alleine, noch auf Basis des Akzepts gegeben.2445 
Daraus lässt sich freilich nicht ableiten, dass bei der Anweisung keine 
Verpflichtung zur Befolgung derselben vorliegen kann. Angewiesene 
und Anweisungsempfänger können vielmehr durchaus gegenüber der 
Anweisenden zur Befolgung der Anweisung verpflichtet sein. Dies zeigt 
sich schon an § 1400 ABGB, der ja für die Anweisung auf Schuld eine Ver-
pflichtung der Angewiesenen, der Anweisung Folge zu leisten, normiert. 
Sofern eine derartige Verpflichtung nicht wie bei der Befolgungspflicht 
der Angewiesenen im Rahmen der Anweisung auf Schuld ausdrück-
lich gesetzlich normiert wurde, setzt sie eine vertragliche Vereinba-
rung zwischen den Parteien des jeweiligen Grundverhältnisses voraus. 
Eine solche kann vorab erfolgen, etwa wenn sich die Angewiesene im 
Deckungsverhältnis verpflichtet, Anweisungen zu befolgen, aber auch 
nach Erteilung der Anweisung vereinbart werden.2446 Eine Verpflichtung 
der Angewiesenen oder des Anweisungsempfängers zur Befolgung der 
Anweisung kann daher nicht gegen die Qualifikation als Anweisung ins 
Treffen geführt werden.2447

Der Gegensatz zwischen Ermächtigung und Verpflichtung eignet sich 
somit bloß eingeschränkt zur Abgrenzung von Vertrag zugunsten Dritter 
und Anweisung; nämlich nur insoweit, als beim Vertrag zugunsten Drit-
ter jedenfalls eine Verpflichtung bestehen muss, während bei der Anwei-
sung eine Verpflichtung nicht erforderlich, aber sehr wohl möglich ist.2448

2445 So bereits Oertmann, BGB 5 Vor § 783 Anm 1c.
2446 Siehe dazu näher oben III.F. Dafür spricht schon § 1403 ABGB, der anordnet, dass 

im Zweifel im Deckungsverhältnis ein Auftrag anzunehmen ist, bei dem ja eben-
falls eine Verpflichtung der Angewiesenen zur Befolgung der Anweisung aus dem 
Auftrag anzunehmen ist.

2447 Siehe dazu bereits Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 136 ff. In diese Richtung aber Parapatits, Ver-
trag zugunsten Dritter 139 ff; dieselbe, ÖJZ 2012, 343. Zum deutschen Recht knüpft 
Raab, Austauschverträge 98 f,191, 557, zur Abgrenzung zwischen Vertrag zugunsten 
Dritter und Anweisung an die Verpflichtung an. Demgegenüber betont Solomon, 
Bereicherungsausgleich 9, zu Recht die diesbezügliche Neutralität der Anweisung.

2448 Anders sieht dies hingegen Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 137 f, 139 ff; die-
selbe, ÖJZ 2012, 343, die im Falle einer Verpflichtung der Angewiesenen gegenüber 
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b.	 	Rechtsgrund	der	Zuwendung	im	Einlösungsverhältnis

Ein Ansatzpunkt für die Differenzierung zwischen Vertrag zuguns-
ten Dritter und Anweisung ist hingegen der Rechtsgrund der Zuwen-
dung im Einlösungsverhältnis. Während nämlich bei der Anweisung 
im Einlösungsverhältnis eine lediglich indirekt durch beide Grundver-
hältnisse gerechtfertigte reale Zuwendung ohne eigenen Rechtsgrund 
zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger erfolgt, kommt es 
beim Vertrag zugunsten Dritter zu einer Leistung der Versprechenden 
auf das Deckungsverhältnis hin.2449 Anders als bei der Anweisung er-
folgt die Zuwendung an den Dritten seitens der Versprechenden ( nur ) 
auf das Deckungsverhältnis hin.2450 Ist der Vertrag zugunsten Dritter 
und damit das Deckungsverhältnis ungültig, so kann die Versprechens-
empfängerin nicht fordern, dass an den Dritten geleistet wird.

Komplizierter ist die Situation beim echten Vertrag zugunsten Drit-
ter, da hier neben dem Deckungsverhältnis auch das Forderungsrecht 
des Dritten als Rechtsgrund der Leistung im Einlösungsverhältnis in 
Betracht kommt.2451 Bereicherungsrechtlich bereitet dies zahlreiche 
Schwierigkeiten. Uneinigkeit besteht dabei insbesondere darüber, ob 
bei mangelhaftem Deckungsverhältnis die Versprechende von der Ver-

der Anweisenden von einem Vorrang des Vertrages zugunsten Dritter ausgeht. 
Ebenso Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 6.

2449 So für den unechten Vertrag zugunsten Dritter bereits Hupka, Vollmacht 79 f Fn 1, 
der betont, der Versprechende leiste nicht abstrakt, sondern unter Bezugnahme 
auf den Zweck, seine Verpflichtung aus dem kausalen Vertrag ( gemeint ist das 
Deckungsverhältnis ) zu erfüllen. Siehe weiters Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 
227; Dullinger in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 881 Rz 4; Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 
Rz 26. Siehe aber auch von Tuhr, Deutsches Bürgerliches Recht AT II / 2, 100.

2450 Entsprechend der hM zum österreichischen Recht ( siehe dazu unten Fn 2452 ) 
kommt beim unechten Vertrag zugunsten Dritter bei Mangelhaftigkeit des De-
ckungsverhältnisses nur eine Kondiktion der Versprechenden gegen die Verspre-
chensempfängerin in Betracht, da nur zwischen diesen beiden eine Leistungs-
beziehung besteht. Das Ergebnis deckt sich mit jenem bei der Anweisung, doch 
bestehen dafür unterschiedliche Gründe. Während nämlich bei der Anweisung im 
Einlösungsverhältnis bewusst eine reale Zuwendung ohne eigenen Rechtsgrund 
vorgenommen wird, weshalb eine Direktkondiktion bei einem Mangel des De-
ckungsverhältnisses nicht in Betracht kommt, liegt beim Vertrag zugunsten Drit-
ten sehr wohl ein Rechtsgrund vor, nämlich das Deckungsverhältnis. In dessen 
Rückabwicklung wird der Dritte nicht einbezogen.

2451 Dementsprechend nimmt Hellwig, Leistung an Dritte 275 f, an, der Versprechen-
den stünden Kondiktionen gegenüber Versprechensempfängerin und Drittem als 
Solidarschuldner zu.
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sprechensempfängerin 2452 oder vom Dritten 2453 kondizieren kann.2454 
Darauf ist im vorliegenden Zusammenhang aber nicht näher einzuge-
hen. Vielmehr reicht es für die Abgrenzung zur realen Zuwendungs-
erbringung ohne eigenen Rechtsgrund bei der Anweisung aus, dass 
( unabhängig von der Frage, ob die bereicherungsrechtliche Leistung 
zwischen Versprechender und Versprechensempfängerin oder zwi-
schen Versprechender und Dritter erfolgt ) auch beim echten Vertrag 
zugunsten Dritter jedenfalls das Deckungsverhältnis Grundlage der 
Zuwendungserbringung ist.2455 Ist das Deckungsverhältnis ungültig, so 
fällt auch der Anspruch des Dritten weg.2456 Dies zeigt sich schon daran, 
dass der Versprechenden gegenüber dem eigenen Forderungsrecht des 
Dritten alle Einwendungen aus dem Deckungsverhältnis zustehen.2457 
Von einer realen Zuwendungserbringung ohne eigenen Rechtsgrund 
wie bei der Anweisung kann daher keine Rede sein. Selbst wenn bei 
der Anweisung auf Basis eines Akzepts dem Anweisungsempfänger 
ein eigenes Forderungsrecht gegen die Angewiesene zukommen sollte, 
handelt es sich dabei um ein abstraktes Forderungsrecht, sodass eine 
Bezugnahme auf die Grundverhältnisse und damit auch auf das De-
ckungsverhältnis ausscheidet.2458

2452 So die hM in Österreich, der zufolge beim echten und unechten Vertrag zugunsten 
Dritter dieselben Regeln gelten, wie bei der Anweisung. Siehe Kerschner in Klang, 
ABGB 3 § 1431 Rz 25 f; Koziol / Spitzer in KBB 6 Vor §§ 1431–1437 Rz 7; Lurger in ABGB-
ON 1.07 Vor §§ 1431–1437 Rz 10; Leupold in Schwimann / Neumayr, ABGB Taschenkom-
mentar 4 §§ 1431 ff Rz 10; Mader in Schwimann / Kodek, ABGB 4 Vor §§ 1431 ff Rz 35; 
Rummel in Rummel, ABGB 3 Vor § 1431 Rz 16; Rabl / Riedler, Schuldrecht BT 6 Rz 15 / 44; 
Welser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II 14 Rz 1718. Vgl aber auch Parapatits, Ver-
trag zugunsten Dritter 56.

2453 OGH 1 Ob 814  /  25, SZ 7 / 346; Apathy / Riedler, Schuldrecht BT 5 Rz 15 / 44. In diesem 
Sinne auch bereits von Tuhr, Deutsches Bürgerliches Recht AT II / 2, 100 f Fn 217.

2454 Differenzierend Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 117 ff; Große-Sender, ÖJZ 1999, 
91 ff. Zum deutschen Recht hat sich inzwischen weitgehend ein differenzierender An-
satz durchgesetzt. Siehe dazu näher Bayer, Vertrag zugunsten Dritter 352 ff; Koppen-
steiner / Kramer, Bereicherung 45 ff; Larenz / Canaris, Schuldrecht II / 2 13 § 70 V 2; Stau-
dinger / Lorenz, BGB ( 2007 ) § 812 Rz 37 ff; Reuter / Martinek, Bereicherung II 138 ff, 145 f; 
MünchKomm / Schwab, BGB 8 § 812 Rz 229 ff; BeckOK / Wendehorst, BGB § 812 Rz 194 f.

2455 Zur Bedeutung des Deckungsverhältnisses siehe etwa Staudinger / Klumpp, BGB 
( 2015 ) § 328 Rz 9 f; MünchKomm / Gottwald, BGB 8 § 328 Rz 28.

2456 Staudinger / Klumpp, BGB ( 2015 ) § 328 Rz 10; vgl auch Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 
227.

2457 Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 227.
2458 Zu den Ausnahmen im Falle der Titulierung der Anweisung bzw des Akzepts siehe 

oben III.C.2, IV.E.2.b ) sowie IV.E.4.
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Anweisung und echter bzw unechter Vertrag zugunsten Dritter las-
sen sich somit dadurch unterscheiden, dass bei der Anweisung eine 
lediglich indirekt durch beide Grundverhältnisse gerechtfertigte reale 
Zuwendung ohne eigenen Rechtsgrund zwischen Angewiesener und 
Anweisungsempfänger erfolgt, während die Zuwendung beim Vertrag 
zugunsten Dritter auf dem Deckungsverhältnis beruht. Dieser Unter-
schied zwischen den beiden Rechtsinstituten lässt sich gut mit deren 
unterschiedlicher Funktion in Einklang bringen: Eben weil die Anwei-
sung nur der Abwicklung dient, ist ein eigener Rechtsgrund zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger weder vorhanden noch er-
forderlich. Eine Bezugnahme auf das Grundverhältnis wäre dieser 
Abwicklung hinderlich und erübrigt sich also. Umgekehrt kann die 
Begründung einer Leistungsbeziehung ohne Rechtsgrund nicht aus-
kommen. Nur unter Bezugnahme auf das Deckungsverhältnis ist daher 
sowohl beim unechten als auch beim echten Vertrag zugunsten Dritter 
die drittgerichtete Zuwendung erklärbar. Konsequenzen aus dieser auf 
den abweichenden Funktionen der beiden Rechtsinstitute aufbauen-
den Ausgestaltung zeigen sich dabei außer beim Erwerb eines eigenen 
Forderungsrechts insbesondere auch bei der Frage des Eigentumser-
werbs.

c.	 	Erwerb	eines	eigenen	Forderungsrechts

Der Erwerb eines eigenen Forderungsrechts wurde eben bereits ange-
sprochen, sodass hier nur mehr kurz darauf zu verweisen ist. Ein sol-
cher Erwerb eines Forderungsrechts kommt nur beim echten Vertrag 
zugunsten Dritter sowie bei der angenommenen Anweisung in Betracht. 
Neben dem bereits thematisierten ganz zentralen Differenzierungs-
merkmal, dass ein selbständiges, von den Grundverhältnissen unab-
hängiges Forderungsrecht bei der angenommenen Anweisung einem 
vom Deckungsverhältnis abhängigen Anspruch beim echten Vertrag zu-
gunsten Dritter gegenübersteht, ist zusätzlich lediglich darauf hinzu-
weisen, dass das eigene Forderungsrecht auch jeweils unterschiedlich 
begründet wird. Während das Forderungsrecht des Dritten beim echten 
Vertrag zugunsten Dritter nämlich auf dem Vertrag im Deckungsver-
hältnis beruht, kommt bei der Anweisung ein eigenes Forderungsrecht 
erst dann zustande, wenn die Angewiesene die Anweisung gegenüber 
dem Anweisungsempfänger annimmt.

 ▷
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d.	 	Titel	des	Eigentumserwerbs

( i. )  Titel als Voraussetzung des Eigentumserwerbs

In einer vom Kausalitätsprinzip ausgehenden Rechtsordnung wie in 
Österreich zeigt sich der Unterschied zwischen bloßer Abwicklung 
zweier Grundverhältnisse und vom Deckungsverhältnis abhängiger 
Begründung einer Leistungsbeziehung darüber hinaus ganz deutlich 
im Zusammenhang mit einem allfälligen Eigentumserwerb des Anwei-
sungsempfängers bzw des Dritten. Sowohl eine Anweisung als auch ein 
Vertrag zugunsten Dritter kann nämlich auf einen Eigentumserwerb 
des Anweisungsempfängers bzw des Dritten abzielen. Nach österreichi-
schem Recht setzt der Erwerb von Eigentum Titel und Modus voraus.2459 
Als Titel kommt dabei nach § 424 ABGB primär ein die Eigentums-
übertragung rechtfertigendes Rechtsgeschäft in Frage. Das Schuldver-
hältnis, in dem der wirtschaftliche Zweck der Eigentumsübertragung 
ausgedrückt ist, bildet den Rechtsgrund, den Titel für die Eigentums-
übertragung.2460 Im dreipersonalen Verhältnis zwischen Anweisender, 
Angewiesener und Anweisungsempfänger bzw Versprechensempfän-
gerin, Versprechender und Drittem, dem mehrere Rechtsverhältnisse 
zugrunde liegen, stellt sich somit die Frage, worin der die Eigentums-
übertragung rechtfertigende Titel besteht.

Aus der Natur der Anweisung als Abwicklungsinstrument ist abzulei-
ten, dass diese für sich betrachtet keinen Titel zu begründen vermag.2461 
Ein zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger bestehender Ti-
tel reicht mangels Eigentum der Anweisenden typischerweise für einen 
derivativen Eigentumserwerb nicht aus. Soweit der Anweisungsemp-
fänger an der ihm erbrachten Leistung ( derivativ ) Eigentum erwerben 
soll, ist daher eine geschlossene Titelkette erforderlich. Fehlt es an einer 
solchen, so ist allerdings ein Eigentumserwerb des Anweisungsemp-
fängers analog § 367 ABGB möglich, sofern immerhin das Valutaver-
hältnis einen gültigen Titel bildet.2462 Anders ist dies nur dann, wenn 
die Angewiesene die Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger 

2459 Eine Voraussetzung, die auch für den Erwerb sonstiger dinglicher Rechte gilt. Vgl 
Holzner in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 424 Rz 1; Eccher / Riss in KBB 6 § 380 Rz 1; F. Byd-
linski, FS Larenz 70, 1028. Siehe dazu bereits oben Fn 1423.

2460 Schey, GZ 1902, 95; derselbe, Obligationsverhältnisse 576; Klang in Klang, ABGB 2 II 
298.

2461 Koziol, JBl 1977, 621.
2462 Siehe dazu oben III.I.4.
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angenommen hat, da das durch das Akzept entstehende abstrakte For-
derungsrecht des Anweisungsempfängers einen Titel für den Eigentums- 
erwerb des Anweisungsempfängers bildet.2463

Beim Vertrag zugunsten Dritter ist die Frage, worin der Titel für den 
Erwerb des Dritten besteht, strittig. Teilweise wird das Deckungsver-
hältnis 2464 als Titel für die Eigentumsübertragung angesehen, teilweise 
das Valutaverhältnis.2465 Für den unechten Vertrag zugunsten Dritter 
schließlich wird verbreitet das Vorliegen einer geschlossenen Titelkette 
als Voraussetzung für die Eigentumsübertragung angesehen.2466 Es be-
stehen hier also zahlreiche Unklarheiten. Für die Abgrenzung von Ver-
trag zugunsten Dritter und Anweisung muss daher zunächst geklärt 
werden, ob – und falls ja, unter welchen Umständen – der Vertrag zu-
gunsten Dritter als Titel für einen Eigentumserwerb des Dritten fungie-
ren kann. Dazu ist etwas weiter auszuholen.

( ii. )  Der Vertrag zugunsten Dritter als Titel  
für den Eigentumserwerb

Zunächst einmal ist stets zu berücksichtigen, worauf der Vertrag zu-
gunsten Dritter konkret abzielt. Liegt im Deckungsverhältnis ein auf 
die Übertragung von Eigentum gerichtetes Rechtsgeschäft, wie bei-
spielsweise ein Kaufvertrag, vor, so wäre dieser unzweifelhaft geeignet, 
als Titel für die Eigentumsübertragung von der Versprechenden auf 
die Versprechensempfängerin zu dienen. Beim Vertrag zugunsten Drit-
ter lässt sich die Versprechensempfängerin jedoch eine Leistung an 
einen Dritten versprechen. Die Leistung, die bei auf Übertragung von  

2463 Siehe dazu näher oben IV.F.2.
2464 F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 308; Koziol, JBl 1977, 617; Aicher in Rummel / Lu-

kas, ABGB 4 § 1061 Rz 16; Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 123; Mader in ABGB-
ON 1.03 § 424 Rz 3; Holzner in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 424 ABGB Rz 2; Eccher / Riss in 
KBB 6 § 424 Rz 2; Wagner in Klang, ABGB 3 § 424 Rz 3; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 79. 
P. Bydlinski in KBB 6 § 881 Rz 4 spricht von einer unvollkommenen causa. OGH 
3 Ob 627  /  77, SZ 51 / 82; 7 Ob 111  /  99 w, NZ 2001, 190.

2465 Riedler in Schwimann / Kodek, ABGB 4 §§ 881–882 Rz 11; Dullinger in Rummel / Lukas, 
ABGB 4 § 881 Rz 4; vgl weiters Kalss in ABGB-ON 1.05 §§ 881, 882 Rz 31.

2466 Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 57 f. Vgl auch Koziol, JBl 1977, 617; Mader in 
ABGB-ON 1.03 § 424 Rz 3; Iro / Riss, Sachenrecht 7 Rz 6 / 79; sowie P. Krauskopf, Vertrag 
zugunsten Dritter Rz 739 ff, für das schweizerische Recht. Dafür, dass auch der 
unechte Vertrag zugunsten Dritter als Titel für den Eigentumserwerb des Dritten 
fungieren kann hingegen F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 308; Aicher in Rum-
mel / Lukas, ABGB 4 § 1061 Rz 16; vgl auch P. Bydlinski in KBB 6 § 881 Rz 4.
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Eigentum gerichteten Rechtsgeschäften, wie etwa einem Kaufvertrag, 
auch die Übertragung des Eigentums umfasst, ist somit nicht an die 
Versprechensempfängerin, sondern an den Dritten zu erbringen. Zu klä-
ren ist daher, ob die Erbringung der Leistung an den Dritten statt an die 
Versprechensempfängerin an der Eignung des Deckungsverhältnisses, 
als Titel für die Eigentumsübertragung zu fungieren, etwas ändert. Dazu 
ist zunächst nochmals darauf einzugehen, was unter einem Titel für die 
Eigentumsübertragung zu verstehen ist. Wie bereits oben 2467 gezeigt 
werden konnte, steht hinter jeder Eigentumsübertragung ein wirtschaft-
licher Zweck, zu dessen Verwirklichung regelmäßig Rechtsgeschäfte ab-
geschlossen werden. Diese Rechtsgeschäfte wie etwa Kauf, Tausch oder 
Schenkung, aus denen der wirtschaftliche Zweck der Eigentumsübertra-
gung hervorgeht, bilden den Titel bzw den Rechtsgrund, die causa tra-
ditionis.2468 Es handelt sich beim Titel also um ein den Übertragungsakt 
objektiv rechtfertigendes 2469 gültiges Rechtsgeschäft.

Als derartiges, den Eigentumsübertragungsakt rechtfertigendes 
Geschäft kann auch ein Vertrag zugunsten Dritter anzusehen sein: 
Die Leistung der Versprechenden an den Dritten beruht beim Vertrag 
zugunsten Dritter auf dem durch Nebenabrede auf den Dritten ge-
richteten Deckungsverhältnis. Ist das Deckungsgeschäft ein auf die 
Übertragung von Eigentum gerichtetes Rechtsgeschäft wie etwa ein 
Kaufvertrag, soll der Dritte auch Eigentum erwerben. Das durch Ne-
benabrede zum Vertrag zugunsten Dritter ausgestaltete Deckungsver-
hältnis ist somit ein auf den Eigentumserwerb des Dritten gerichtetes 
Rechtsgeschäft. Den Vertragsparteien des Deckungsverhältnisses ist 
klar, dass die Versprechende ihr Eigentum auf den Dritten übertragen 
soll. Die Versprechende ist aus dem als Vertrag zugunsten Dritter ausge-
stalteten Deckungsverhältnis zudem sogar verpflichtet, das Eigentum 
auf den Dritten zu übertragen. Diese Verpflichtung besteht zumindest 
gegenüber der Versprechensempfängerin, beim echten Vertrag zuguns-
ten Dritter jedoch auch gegenüber dem Dritten. Beim echten Vertrag 
zugunsten Dritter hat der Dritte also sogar ein Forderungsrecht gegen-
über der Versprechenden und somit einen auf dem echten Vertrag zu-
gunsten Dritter beruhenden Anspruch auf Eigentumsübertagung. Eine 
Rechtfertigung der Eigentumsübertragung und damit ein Titel für den 

2467 III.I.1.b ) bei Fn 1445.
2468 Klang in Klang, ABGB 2 II 298; Schey, GZ 1902, 95.
2469 Strohal, Eigenthumsübertragung 28.
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Eigentumserwerb ist aber jedenfalls dann gegeben, wenn ein Anspruch 
auf den Erwerb des Eigentums besteht.2470 Das als echter Vertrag zu-
gunsten Dritter ausgestaltete Deckungsverhältnis ist daher unzweifel-
haft als Titel für den Eigentumserwerb des Dritten anzusehen.2471

Beim unechten Vertrag zugunsten Dritter fehlt es hingegen gerade 
an einem eigenen Forderungsrecht des Dritten. Da bei der Klärung des 
Titelbegriffs regelmäßig auf das Bestehen eines Anspruchs auf Eigen-
tumsübertragung verwiesen wird,2472 erscheint unklar, ob auch ein un-
echter Vertrag zugunsten Dritter einen Titel für den Eigentumserwerb 
des Dritten bildet.

Franz Bydlinski  2473 geht davon aus, dass auch ein unechter Vertrag 
zugunsten Dritter als Titel fungieren kann. Er argumentiert, dass nach 
§ 881 ABGB beliebige Verträge durch eine zusätzliche Abrede so gestal-
tet werden können, dass die Leistung an einen – wenn auch nicht for-
derungsberechtigten – Dritten zu erbringen ist. Bestehe die zu erbrin-
gende Leistung unter anderem in der Eigentumsübertragung, so müsse 
auch diese an den Dritten möglich sein, da es sonst die Figur der Leis-
tung an den Dritten nicht geben könne. Auch beim Vertrag zugunsten 
Dritter müsse somit dieser selbst, also das durch Abrede, es sei an den 
Dritten zu leisten, modifizierte Grundgeschäft zwischen Versprechen-
der und Versprechensempfängerin, Rechtsgrund im Sinne des Sachen- 
und Kondiktionenrechts sein können.

Dagegen könnte nun eingewendet werden, dass eine Eigentums-
übertragung auf den Dritten ja auch im Wege einer Titelkette erfolgen 
könnte.2474 Tatsächlich ist rein konstruktiv betrachtet aus der Möglich-
keit, die Erbringung einer Leistung an einen Dritten zu vereinbaren, 
nicht zwingend abzuleiten, dass eine derartige Vereinbarung auch ei-
nen Titel für eine Eigentumsübertragung auf den Dritten bilden muss. 
Dem Konzept des ABGB vom Vertrag zugunsten Dritter entspricht die 
Annahme einer derartigen Eignung als Titel auch des unechten Vertra-
ges zugunsten Dritter aber sehr wohl:

2470 Vgl Klang in Klang, ABGB 2 II 297; Ehrenzweig, System I / 2 2 180; F. Bydlinski in Klang, 
ABGB 2 IV / 2, 308.

2471 Siehe die Nachweise oben in Fn 2464. Vgl weiters Schey 638 Fn 2; Ehrenzweig, System 
II / 1 2 201.

2472 Klang in Klang, ABGB 2 II 297; Ehrenzweig, System I / 2 2 180; Welser / Kletečka, Bürger-
liches Recht I 15 Rz 955.

2473 In Klang, ABGB 2 IV / 2, 308.
2474 Vgl dazu die Argumentation Koziols zum Titel bei der Anweisung, JBl 1977, 619.
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Der Unterschied zwischen echtem und unechtem Vertrag zuguns-
ten Dritter besteht darin, dass dem Dritten beim unechten Vertrag zu-
gunsten Dritter kein eigenes Forderungsrecht gegen die Versprechende 
zusteht. Entscheidend für die Eignung auch des unechten Vertrages 
zugunsten Dritter als Eigentumsübertragungstitel erscheint daher, ob 
es für die Rechtfertigung der Eigentumsübertragung auf das Bestehen 
eines persönlichen Forderungsrechts des Dritten ankommt oder nicht. 
Dies ist jedoch zu verneinen. Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt 
wurde,2475 dient das Titelerfordernis dazu, den wirtschaftlichen Zweck, 
der die Eigentumsübertragung rechtfertigt, deutlich zu machen. Auch 
beim unechten Vertrag zugunsten Dritter kommt jedoch der wirtschaft-
liche Zweck der Vereinbarung – der Versprechende soll auf Basis seines 
Vertrages mit der Versprechensempfängerin Eigentum auf den Dritten 
übertragen – klar zum Ausdruck. Es besteht zudem sogar ein Forde-
rungsrecht in Bezug auf die Eigentumsübertragung. Anders als in ei-
ner rein zweipersonalen Beziehung steht das Forderungsrecht jedoch 
nicht dem Dritten, sondern der Versprechensempfängerin zu. Nur die-
ser gegenüber ist die Versprechende zur Eigentumsübertragung auf 
den Dritten verpflichtet.2476 Das Auseinanderfallen der Person des Emp-
fängers und desjenigen, der Übertragung auf den Empfänger geltend 
machen kann, ändert freilich nichts daran, dass die Eigentumsübertra-
gung von der Versprechenden auf den Dritten durch das Deckungsver-
hältnis wirtschaftlich gerechtfertigt ist. Berücksichtigt man nun den 
Zweck der Bindung an den Titel, also die Vermeidung von Rechtsän-
derungen, die mangels Rechtfertigung wieder rückgängig zu machen 
wären sowie die Verhinderung rechtswidriger Vorgänge,2477 kann das 
Fehlen eines persönlichen Anspruchs des Dritten gegenüber der zur Ei-
gentumsübertragung auf diesen ( gegenüber der Versprechensempfän-
gerin ) verpflichteten Versprechenden eine Verneinung des Titels nicht 
rechtfertigen. Auch ein auf die Übertragung von Eigentum gerichteter 
unechter Vertrag zugunsten Dritter kommt daher als Titel für diese Ei-
gentumsübertragung in Betracht.

Dieses Ergebnis lässt sich auch noch durch folgende Überlegung 
stützen: Ein die Eigentumsübertragung rechtfertigender Titel wird 

2475 Siehe dazu oben III.I.1.b ).
2476 Zur Bedeutung einer Verpflichtung zur Überlassung des veräußerten Gegenstan-

des aufgrund eines gültigen Veräußerungsgeschäfts vgl schon Schey, GZ 1902, 95.
2477 Holzner in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 424 Rz 1.
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sogar in Fällen angenommen, in denen nicht nur kein Anspruch auf 
Rechtsübertragung vorliegt, sondern es an einer Verpflichtung des 
Überträgers überhaupt fehlt, nämlich etwa in Fällen einer Naturalobli-
gation 2478 oder bei der wissentlichen Zahlung einer Nichtschuld.2479 Dies 
legt nahe, dass es für die Qualifikation als Titel ganz generell nicht auf 
das Vorliegen eines Anspruchs desjenigen, auf den das Eigentum über-
tragen wird, oder auf eine Verpflichtung des Überträgers ankommt. An-
spruch oder Verpflichtung sind dann nur Fälle, in denen typischerweise 
ein die Eigentumsübertragung rechtfertigender wirtschaftlicher Zweck 
gegeben ist. Entscheidend ist somit lediglich, dass der wirtschaftliche 
Zweck der Vereinbarung deutlich wird. Dies ist beim unechten Vertrag 
zugunsten Dritter aber zweifellos der Fall.

Es ist daher davon auszugehen, dass nach dem ABGB sowohl beim 
echten als auch beim unechten Vertrag zugunsten Dritter das durch 
Nebenabrede zum Vertrag zugunsten Dritter ausgestaltete Deckungs-
verhältnis den Titel für die Eigentumsübertragung bildet,2480 sofern es 
auf eine Eigentumsübertragung gerichtet ist.2481 Der gegen die Eignung 
des als Vertrag zugunsten Dritter ausgestalteten Deckungsverhältnis-
ses als Titel vorgebrachte Verweis auf die Materialien 2482 vermag dieses 
Ergebnis nicht zu erschüttern. Zwar heißt es in den Materialien, der 
» Vertrag zugunsten Dritter « bedeute nicht selbst einen typischen Ge-
schäftszweck, sondern sei nur eine Form, in der sich irgendein aner-
kannter Vertragszweck verwirkliche; statt wie sonst durch unmittelbare 

2478 Holzner in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 424 Rz 2.
2479 Rappaport, FS ABGB II 419.
2480 Anders zum ebenfalls vom Kausalitätsprinzip ausgehenden schweizerischen Recht 

P. Krauskopf, Vertrag zugunsten Dritter Rz 739 ff, 1617 ff, 1630, der nur den echten 
Vertrag zugunsten Dritter als Rechtsgrund für den Eigentumserwerb ansieht, 
nicht aber den unechten, bei dem er für den Eigentumserwerb des Dritten grund-
sätzlich eine Titelkette voraussetzt. Beim unechten Vertrag zugunsten Dritter 
kommt er im Falle eines mangelhaften Valutaverhältnisses zu einem Eigentums- 
erwerb der Versprechensempfängerin. Er knüpft dabei an die Ausführungen von 
Spielbüchler, JBl 1971, 589 ff, im Zusammenhang mit der Anweisung an.

2481 Apathy, JBl 1976, 406 Fn 85.
2482 Riedler in Schwimann / Kodek, ABGB 4 §§ 881–882 Rz 11. Siehe auch Dullinger in Rum-

mel / Lukas, ABGB 4 § 881 Rz 4. Eccher, Erbfolge 131, auf den Riedler in diesem Zu-
sammenhang verweist, führt zwar aus, dass nach den Materialien der Vertrag zu-
gunsten Dritter lediglich eine Form für verschiedene anerkannte Vertragszwecke 
darstelle und nicht selbst einen Rechtsgrund bilde. Anders als Riedler schließt er 
daraus aber, dass auf die Regelung der einschlägigen Vertragstypen zurückzugrei-
fen ist. Dass das ( als Vertrag zugunsten Dritter ausgestaltete ) Deckungsverhältnis 
keinen Rechtsgrund bilden kann, ergibt sich aus dieser Aussage nicht.
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Leistung wolle der » Versprechensempfänger – Verkäufer, Schenker, Hin-
terleger, Versicherungsnehmer, Gutsübergeber, Vergleichsschließender 
u.s.w. – den Gegenwert seiner Leistung oder Gabe in der Schaffung eines 
Rechtes für einen Dritten haben. « 2483 Daraus wird jedoch nur deutlich, 
dass es entscheidend auf den Geschäftszweck des Deckungsverhält-
nisses, das nun eben als Vertrag zugunsten Dritter ausgestaltet ist, an-
kommt.2484 Die Drittrichtung alleine stellt keinen Rechtsgrund dar, wohl 
aber der im Deckungsverhältnis zum Ausdruck kommende und damit 
dem Vertrag zugunsten Dritter zugrunde liegende Geschäftszweck. Auf 
derselben Seite wird in den Materialien zudem betont, das » Versprechen 
der Leistung an einen Dritten « erzeuge – wie jeder obligatorische Ver-
trag – die Rechtsfolgen, die der vereinbarte Geschäftszweck, die » causa « 
des Vertrages, postuliere. Zielt dieser auf die Übertragung von Eigentum 
ab, so muss also auch der Vertrag zugunsten Dritter ( und zwar auch der 
unechte ) eine Eigentumsübertragung rechtfertigen können. Folglich 
bieten die Materialien sogar ein klares Argument für die Eignung des 
als Vertrag zugunsten Dritter ausgestalteten Deckungsverhältnisses zur 
Rechtfertigung einer Eigentumsübertragung.

Auf ein gültiges Valutaverhältnis kommt es für den Eigentumser-
werb des Dritten hingegen zumindest zunächst nicht an.2485 Das Valu-
taverhältnis besteht zwischen Versprechensempfängerin und Drittem, 
während die Eigentumsübertragung dem Vertrag zugunsten Dritter 
entsprechend zwischen Versprechender und Drittem erfolgen soll. Für 
sich allein betrachtet, kann daher das Valutaverhältnis keine Rechtfer-
tigung für die Übertragung des Eigentums von der Versprechenden auf 

2483 HHB 157.
2484 Apathy, JBl 1976, 398 Fn 49 schließt aus dem Verweis auf den » Schenker «, dass auch 

die Zuwendung der Versprechensempfängerin an den Dritten als Vertragszweck 
des Vertrages zugunsten Dritter aufscheine. Dies überzeugt jedoch nicht: Wenn 
die Materialien hier vom Schenker sprechen, bezieht sich dies wohl wie der Rest 
der Aufzählung auf das Deckungsverhältnis, da es sonst nicht sinnvoll wäre, in der 
Folge davon zu sprechen, dass der Schenker den Gegenwert seiner Leistung oder 
Gabe in der Schaffung eines Rechtes für einen Dritten haben wolle. Zudem war 
eine Schenkung im Deckungsverhältnis des Vertrages zugunsten Dritter zur Zeit 
der Erlassung der III. Teilnovelle auch ein durchaus typisches Beispiel für einen 
Vertrag zugunsten Dritter. Letzteres zeigt sich etwa bei Krainz / Pfaff / Ehrenzweig, 
System II / 1 5 117 und Schey, Obligationsverhältnisse 643, wo eine Schenkung mit 
Auflage der Verwendung für den Dritten oder mit Auflage der Weitergabe an den 
Dritten als Beispiele für Verträge zugunsten Dritter genannt werden.

2485 Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 227.
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den Dritten bieten.2486 Sind beide Grundverhältnisse gültig, so liegt zwar 
eine Titelkette vor; da aber schon das Deckungsverhältnis alleine als Ti-
tel für den Eigentumserwerb von der Versprechenden ausreicht, kommt 
es auf diese Titelkette nicht an. Ist das Valutaverhältnis ungültig, stört 
dies den Eigentumserwerb des Dritten nicht. Entscheidend ist das als 
Vertrag zugunsten Dritter ausgestaltete Deckungsverhältnis.

Dem Valutaverhältnis kommt jedoch in mehrfacher Hinsicht den-
noch Bedeutung zu. Zunächst deshalb, weil es einen ( subsidiären ) Titel 
für den Eigentumserwerb des Dritten von der Versprechensempfänge-
rin bildet. Dies ist dann relevant, wenn das Deckungsverhältnis ungültig 
ist. In diesem Fall fehlt es im Verhältnis zur das Eigentum übertragen-
den Versprechenden an einem Titel für den Eigentumserwerb. Der deri-
vative Erwerb von der Versprechenden muss daher scheitern. Allerdings 
besteht für den Dritten – ähnlich wie bei der Anweisung – die Möglich-
keit, analog § 367 ABGB von der Versprechensempfängerin Eigentum zu 
erwerben:2487 Zwar ist die Versprechensempfängerin nicht Eigentüme-
rin, weshalb der Dritte von ihr nicht derivativ Eigentum erwerben kann. 
Es liegt in diesem Verhältnis aber ein gültiger Titel vor. In Kombination 
mit der Besitzverschaffungsmacht der Versprechensempfängerin ist da-
her ein Gutglaubenserwerb analog § 367 ABGB möglich, wenn der Dritte 
auf die Gültigkeit des Deckungsverhältnisses vertraut.

Es könnte nun argumentiert werden, dass dann, wenn das De-
ckungsverhältnis alleine als Titel für den Eigentumserwerb des Drit-
ten ausreichend ist, bei Ungültigkeit desselben auch ein Gutglaubens-
erwerb scheitern müsse.2488 Dies überzeugt jedoch nicht.2489 Die Position 

2486 Auch § 881 ABGB ermöglicht einen Rechtserwerb des Dritten ohne seine Beteili-
gung nur, da diesem gleichzeitig in § 882 Abs 1 ABGB ein Zurückweisungsrecht 
eingeräumt wird.

2487 Siehe dazu oben bei Fn 1607 sowie Parapatits, Vertrag zugunsten Dritter 58 f, 123 f.
2488 In diese Richtung etwa Karner, Mobiliarerwerb 353 f, 354 Fn 1766, der auf die Abkür-

zungsfunktion des Vertrages zugunsten Dritter abstellt und dann, wenn es darauf 
nicht entscheidend ankommt, einen Gutglaubenserwerb in Parallele zur Zession 
ablehnt. Bei der Zession begründet er dies damit, dass der Zessionar bewusst an 
die Stelle des Zedenten treten wollte und daher auch wie dieser zu behandeln ist. 
Während dieser Ansatz für die Zession überzeugt, ist die Lage beim Vertrag zu-
gunsten Dritter deutlich anders. Dies zeigt ein genauerer Blick auf den für einen 
Eigentumserwerb nach § 367 ABGB erforderlichen Erwerbstitel: Im Gegensatz zur 
Zession, die ja gerade auf den Erwerb der Gläubigerstellung gerichtet ist, stellt der 
Vertrag zugunsten Dritter auf eine Leistung der Versprechensempfängerin an den 
Dritten ab, die mittelbar, nämlich im Wege der Versprechenden, erbracht wird. Bei 
der Zession gibt es für den Eigentumserwerb nur einen Titel, nämlich das zedierte 
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des Dritten ist beim Vertrag zugunsten Dritter stärker als jene des An-
weisungsempfängers bei der Anweisung, da er nicht erst auf Basis einer 
Titelkette, sondern bereits auf Basis des Deckungsverhältnisses einen 
Eigentumserwerbstitel hat. Seine Position ist bei Wegfall des Deckungs-
verhältnisses aber auch nicht schwächer als die des Anweisungsemp-
fängers bei ungültigem Deckungsverhältnis: Es liegt ein gültiger Titel 
im Valutaverhältnis vor, bei Gutgläubigkeit in Bezug auf das Vorliegen 
einer gültigen Deckung muss daher auch beim Vertrag zugunsten Drit-
ter für den Dritten ein Eigentumserwerb analog § 367 ABGB möglich 
sein.

Entscheidend ist das Valutaverhältnis als Titel zudem dann, wenn 
das Deckungsverhältnis gar nicht auf einen Rechtserwerb des Dritten 
gerichtet ist, wie dies etwa beim Frachtvertrag zutrifft.2490 Eine derartige 
Abweichung ist möglich, da sich beim Vertrag zugunsten Dritter – anders 
als bei der Anweisung – der Zuwendungsinhalt nicht in allen drei dem 
Dreieck zugrundeliegenden Beziehungen decken muss, sondern nur das 
Deckungs- und das Einlösungsverhältnis inhaltlich übereinstimmen 
müssen. Zielt das als Vertrag zugunsten Dritter ausgestaltete Deckungs-

Deckungsverhältnis. Die Zession im Valutaverhältnis mag entgeltlich sein, einen 
Titel für den Erwerb der Sache bietet sie hingegen nicht. Die Zession ist ja nicht auf 
einen Eigentumserwerb an der Sache gerichtet, sondern nur auf den Forderungs-
erwerb. Ist das Deckungsverhältnis mangelhaft, fehlt es somit schon an einem 
Titel für den gutgläubigen Erwerb der Sache analog § 367 ABGB. Ein gutgläubi-
ger Eigentumserwerb scheidet daher aus ( aA Spielbüchler, Schuldverhältnis, 158 ff, 
163 ff; Holzner, JBl 1995, 401 ff ). Der Zessionar ist somit gleich zu behandeln wie der 
Zedent. Anders ist die Situation beim Vertrag zugunsten Dritter. Hier zielt das Valu-
taverhältnis nicht auf den Erwerb der Gläubigerstellung der Versprechensempfän-
gerin ab, sondern auf den Erwerb der Sache. Für diesen Erwerb hat der Dritte hier 
zwei Titel: das Valutaverhältnis gegenüber der Versprechensempfängerin und das 
Deckungsverhältnis gegenüber der Versprechenden. Ist das Deckungsverhältnis 
ungültig, kann daher, bei Vertrauen auf die Gültigkeit des Deckungsverhältnisses, 
ein Gutglaubenserwerb auf den Titel aus dem Valutaverhältnis gestützt werden.

2489 F. Bydlinski in Klang, ABGB 2 IV / 2, 308 betont, der Dritte könne sich bei ungültigem 
Deckungsverhältnis nicht auf seinen intakten Kaufvertrag berufen, wenn und weil 
er wusste oder wissen musste, dass ihm der Versprechende nicht aus diesem Ver-
trag, sondern allein aus dem Vertrag zugunsten Dritter geleistet hat. Dass ein de-
rivativer Erwerb scheitern muss, überzeugt völlig. Dass Bydlinski sich hier auf den 
Gutglaubenserwerb analog § 367 ABGB bezieht, ist hingegen nicht anzunehmen, 
da er auf diesen dort auch sonst nicht Bezug nimmt und auch bei der Anweisung 
zu einer Lösung kommt, ohne auf § 367 ABGB zurückzugreifen.

2490 Geht man davon aus, dass ein Auftrag nicht als Titel für einen Eigentumserwerb 
in Frage kommt ( so Apathy, JBl 1976, 398; OGH 5 Ob 589  /  90, JBl 1991, 244 = NZ 1992, 
10; vgl aber auch Holzner in Rummel / Lukas, ABGB 4 § 425 ABGB Rz 2 ), so muss auch 
hier das Valutaverhältnis berücksichtigt werden.
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verhältnis nicht auf einen Rechtserwerb des Dritten ab, kann es auch 
keinen Titel für einen solchen Rechtserwerb bilden.2491 Ein Rechtserwerb 
auf Basis des Deckungsverhältnisses scheidet daher aus. Besteht jedoch 
ein auf einen Rechtserwerb des Dritten gerichtetes Valutaverhältnis, bil-
det dieses den Titel für den Rechtserwerb des Dritten, der – Eigentum 
oder Verfügungsbefugnis der Versprechensempfängerin vorausgesetzt – 
Eigentum erwirbt.

Ist das Deckungsverhältnis hingegen auf einen Rechtserwerb des 
Dritten gerichtet und gültig, kommt dem Valutaverhältnis nur auf be-
reicherungsrechtlicher Ebene Bedeutung zu.2492 Es ist entscheidend da-
für, ob der Dritte die Leistung, an der er Eigentum erworben hat, auch 
behalten darf.2493

( iii. )  Abgrenzung zwischen Anweisung  
und Vertrag zugunsten Dritter

Im Ergebnis ist also festzuhalten, dass sowohl beim echten als auch 
beim unechten Vertrag zugunsten Dritter das durch Nebenabrede zum 
Vertrag zugunsten Dritter ausgestaltete Deckungsverhältnis alleine ei-
nen Titel für die Eigentumsübertragung bildet, sofern es auf Eigen-
tumsübertragung gerichtet ist. Dieses Ergebnis der grundsätzlichen 
Eignung des Vertrages zugunsten Dritter als Titel für die Eigentums-
übertragung auf den Dritten deckt sich mit der oben herausgearbeite-
ten Funktion des Vertrages zugunsten Dritter als Instrument zur Be-
gründung einer auf den Dritten gerichteten Leistungsbeziehung. Dient 
der Vertrag zugunsten Dritter dazu, die auf den Dritten gerichtete Leis-
tungsbeziehung zu begründen, und ist diese auf einen Rechtserwerb 
des Dritten gerichtet, muss er auch einen Titel für die Erbringung dieser  

2491 Dies betont zu Recht Apathy, JBl 1976, 398.
2492 So auch Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 227. Vgl auch P. Bydlinski in KBB 6 § 881 Rz 4.
2493 Dies entspricht im Wesentlichen dem bereits vor der III. Teilnovelle von Last, Mit-

telbare Leistung 629 ff, herausgearbeiteten Ansatz: Last führt aus, der Dritte mache 
den Anspruch aus dem zwischen Promissar und Promittenten geschlossenen Ver-
trag geltend und die Leistung habe ihre causa in diesem Vertragsverhältnis. An-
dererseits solle die Leistung eine Zuwendung des Promissars an den Dritten sein, 
wobei es vom Rechtsverhältnis zwischen diesen abhänge, ob und in welcher Art 
der Dritte die Leistung behalten könne. Die causa der Zuwendung liege in diesem 
Rechtsverhältnis. Später führt Last weiters aus, dass im Falle eines Formmangels 
im Valutaverhältnis der Dritte die Leistung vom Promittenten fordern, aber nicht 
behalten könne ( Last, Mittelbare Leistung 636 ).
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Leistung bewirken können. Deckungs- und Einlösungsverhältnis stim-
men inhaltlich überein, sodass nicht nur der Leistungsgegenstand, son-
dern auch die zu übertragende Rechtsposition sich in diesen beiden 
Verhältnissen decken muss. Demgegenüber kann das Valutaverhältnis 
einen abweichenden Zuwendungsinhalt aufweisen, sodass dieses auch 
dann auf eine Eigentumsübertragung abzielen kann, wenn dies im De-
ckungsverhältnis nicht der Fall sein sollte.

Für die Differenzierung zwischen Anweisung und Vertrag zuguns-
ten Dritter ergibt sich somit, dass ein auf einen Eigentumserwerb des 
Dritten gerichteter Vertrag zugunsten Dritter, wie bereits von Löbl fest-
gehalten, gleichzeitig einen Titel für den Eigentumserwerb des Drit-
ten schafft,2494 während der Anweisungsempfänger nur dann derivativ 
Eigentum erwirbt, wenn eine geschlossene Titelkette oder ein Akzept 
vorliegt. Während bei der Anweisung der Zuwendungsinhalt aller drei 
Beziehungen des Dreiecksverhältnisses übereinstimmen muss, ist dies 
für den Vertrag zugunsten Dritter nur bezüglich Deckungs- und Einlö-
sungsverhältnis der Fall.

e.	 	Drittrichtung

Abschließend ist nochmals kurz auf den Unterschied in der Drittrich-
tung hinzuweisen. Wie bereits im Zusammenhang mit der Erläute-
rung der unterschiedlichen Zweckrichtung von Anweisung und Vertrag 
zugunsten Dritter ausgeführt wurde,2495 lassen sich beim Vertrag zu-
gunsten Dritter Deckungsverhältnis und Drittrichtung nicht trennen, 
während dies bei der Anweisung sehr wohl der Fall ist. Jeder Vertrag zu-
gunsten Dritter ist automatisch drittgerichtet. Demgegenüber eröffnet 
die Anweisung die Möglichkeit einer Drittrichtung im Deckungs- und 
Valutaverhältnis. Die Drittrichtung ist von den Grundverhältnissen 
trennbar und steht damit neben diesen. Die Möglichkeit der Drittrich-
tung ist bei der Anweisung zudem auch nicht von der Gültigkeit der 
Grundverhältnisse abhängig, da die Ermächtigungen ihre Wirkungen 
auch bei Ungültigkeit eines oder gar beider Grundverhältnisse entfalten.

2494 In Staub / Pisko, AHGB 3 II 167.
2495 Siehe oben VI.B.1.b ) nach Fn 2431.
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4.  Kombination von Vertrag zugunsten Dritter  
und Anweisung ?

Ist somit eine grundsätzliche Abgrenzung zwischen Vertrag zugunsten 
Dritter und Anweisung vorgenommen, so stellt sich weiters die Frage, 
ob Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter kombiniert werden kön-
nen, ob also im Deckungsverhältnis ein Vertrag zugunsten Dritter ge-
geben sein kann. Zum deutschen Recht wird vertreten, die Anweisung 
könne zwar theoretisch als ( echter ) Vertrag zugunsten Dritter ausge-
staltet werden, dafür bestehe jedoch regelmäßig kein praktisches Be-
dürfnis.2496 Bei Vorliegen besonderer Umstände sei es im Einzelfall aber 
möglich, dass zwischen Anweisender und Angewiesener ein Vertrag zu-
gunsten des Anweisungsempfängers zustande komme.2497

Für das österreichische Recht ist die Frage strittig. Teilweise wird 
angenommen, ein Vertrag zugunsten Dritter komme als Deckungsver-
hältnis einer Anweisung in Betracht.2498 Demgegenüber schließt Pa-
rapatits  2499 eine Kombination von Anweisung und Vertrag zugunsten 
Dritter aus, was sie mit einem Vorrang des Vertrages zugunsten Dritter 
bei Vorliegen einer Verpflichtung zur Zuwendungserbringung im Ein-
lösungsverhältnis begründet. Letzteres überzeugt freilich nicht, da es, 
wie bereits ausgeführt wurde,2500 bei der Anweisung auf das Vorliegen 
einer Verpflichtung zwar nicht ankommt, eine solche aber durchaus 

2496 BGHZ 3, 238, 241 = NJW 1952, 22. Siehe dazu bereits Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 172 f; Dürin-
ger-Hachenburg / Breit, HGB Vor §§ 363 ff Anm 21; Hassold, Dreipersonenverhältnis 
241 f. Dies entspricht der hM: BeckOGK / Körber, BGB § 783 Rz 50 ff; Staudinger / Mar-
burger, BGB ( 2015 ) § 783 Rz 32; RGRK / Steffen, BGB Vor § 783 Rz 5. Siehe auch Soer-
gel / Schnauder, BGB 13 Vor §§ 783 ff Rz 19 ff, der eine auch nur ausnahmsweise Kom-
bination von echtem Vertrag zugunsten Dritter und angenommener Anweisung 
ausschließt. Vgl weiters Raab, Austauschverträge 36 f, der annimmt, die Regeln der 
§§ 783 ff BGB seien – soweit die §§ 328 ff BGB keine Sonderreglungen enthielten 
und soweit die §§ 783 ff BGB keine echte Anweisung iSd § 783 BGB voraussetzten – 
auf den Vertrag zugunsten Dritter anwendbar, da jeder Vertrag zugunsten Dritter 
eine Anweisung enthalte. Dabei beruft er sich unter anderem auf Ulmer, AcP 126 
( 1926 ) 171, der letzteres freilich nur dann annimmt, wenn das Zuwendungsgeschäft 
unter endgültiger Abstraktion vom Grundgeschäft erfolgt. Siehe weiters P. Kraus-
kopf, Vertrag zugunsten Dritter Rz 94.

2497 BGH WM 1982, 155 ( dort ging es darum, ob in der Annahmeerklärung ein Vertrag 
zugunsten Dritter zu sehen sein könnte ).

2498 So bereits Löbl in Staub / Pisko, AHGB 3 II 167. Für ein Nebeneinander auch Dullinger, 
Anm zu OGH 9 Ob 102  /  06 z, JBl 2007, 459; vgl auch Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 3.

2499 Vertrag zugunsten Dritter 140.
2500 Siehe oben VI.B.3.a ).
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gegeben sein kann. Daraus ergibt sich freilich auch noch keine Lö-
sung für die Frage der Zulässigkeit einer Kombination von Vertrag zu-
gunsten Dritter und Anweisung. Dazu ist vielmehr wiederum auf die 
Grundfunktion von Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter zurück-
zugreifen.

Während der Vertrag zugunsten Dritter eine auf den Dritten gerich-
tete und vom Deckungsverhältnis abhängige Leistungsbeziehung be-
gründen soll, dient die Anweisung dazu, zwei Grundverhältnisse im 
Einlösungsverhältnis verkürzt abzuwickeln. Bei der Anweisung kommt 
es somit auf den Geschäftszweck des Grundverhältnisses nicht näher 
an. Daraus ergibt sich freilich, dass selbst dann, wenn im Deckungsver-
hältnis ein Vertrag zugunsten Dritter vorliegt, eine Abwicklung im Wege 
der Anweisung in Betracht kommt,2501 und zwar unabhängig davon, ob 
es sich dabei im Deckungsverhältnis um einen echten oder einen un-
echten Vertrag zugunsten Dritter handelt.2502 Die Abwicklung beider 
Grundverhältnisse soll dann im Einlösungsverhältnis ohne eigenen 
Rechtsgrund zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger, indi-
rekt aber gerechtfertigt durch beide Grundverhältnisse erfolgen. Prak-
tisch sinnvoll ist dies typischerweise freilich nicht, da bereits durch den 
Vertrag zugunsten Dritter eine Leistungserbringung an den Dritten in 
die Wege geleitet ist. Dementsprechend führt etwa schon Gschnitzer 
aus, es falle beim Vertrag zugunsten Dritter der Grund weg, der das 
Rechtsinstitut der Anweisung überhaupt nötig mache.2503 Denkbar ist 
aber, dass neben ein vom Deckungsverhältnis abhängiges Forderungs-
recht des Dritten ein abstraktes aus dem Akzept tritt,2504 was selbst im 
Vergleich zum echten Vertrag zugunsten Dritter eine zusätzliche Absi-
cherung des Anweisungsempfängers bewirkt.

Im Ergebnis ist in Österreich daher ebenso wie in Deutschland eine 
Kombination von Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter möglich. 
Allerdings besteht in Österreich weniger praktischer Anlass auf derar-
tige Konstruktionen zurückzugreifen, da die Regelung der Anweisung  
 

2501 Vgl dazu auch Ulmer, AcP 126 ( 1926 ) 171, der meint, jede Anweisung, die eine Ver-
pflichtung der Angewiesenen zur Honorierung auslöse, stehe in Verbindung mit 
einem Vertrag zugunsten Dritter.

2502 Vgl dazu Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 3.
2503 Gschnitzer in Klang, ABGB 2 IV / 1, 230.
2504 AA für das deutsche Recht Soergel / Schnauder, BGB 13 Vor §§ 783 ff Rz 21. Vgl zum 

österreichischen Recht hingegen Lukas in ABGB-ON 1.01 § 1400 Rz 3.
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wesentlich weiter gefasst ist und daher auch kein Bedarf besteht, allen-
falls formungültige BGB-Anweisungen oder Annahmen bzw das Fehlen 
der Akzeptmöglichkeit bei Anweisungen im weiteren Sinne durch Ge-
staltung von Anweisungen als Verträge zugunsten Dritter abzusichern.2505

5.  Zusammenfassung

Zwischen Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter besteht ein funk-
tionaler Unterschied. Während es sich bei der Anweisung um ein In-
strument zur Simultanabwicklung zweier Rechtsverhältnisse handelt, 
zielt der Vertrag zugunsten Dritter auf die Begründung einer auf den 
Dritten gerichteten Leistungsbeziehung zwischen Versprechensemp-
fängerin und Versprechender ab. Diesem funktionalen Unterschied 
entsprechen die Unterschiede auf konstruktiver Ebene. Bei der Anwei-
sung als Abwicklungsinstrument für beide Grundverhältnisse muss 
der Leistungsinhalt sowohl der Grundverhältnisse als auch des Ein-
lösungsverhältnisses übereinstimmen, während beim auf die Begrün-
dung einer Leistungsbeziehung abzielenden Vertrag zugunsten Dritter 
der Leistungsinhalt nur im Deckungs- und im Einlösungsverhältnis 
übereinstimmen muss. Außerdem bestehen Unterschiede in der Art 
der Drittrichtung: Bei der Anweisung werden zwei Schuldverhältnisse 
durch die Anweisung miteinander verbunden, sodass die Drittrichtung 
neben die Grundverhältnisse tritt. Demgegenüber ist die Drittrichtung 
beim Vertrag zugunsten Dritter nicht vom Deckungsverhältnis trenn-
bar. Ob eine Verpflichtung zur Zuwendungserbringung an den Anwei-
sungsempfänger / Dritten besteht, ist demgegenüber nur insoweit als 
Abgrenzungskriterium geeignet, als eine derartige Verpflichtung beim 
Vertrag zugunsten Dritter gegeben sein muss, während es darauf bei der 
Anweisung nicht ankommt.

In Übereinstimmung mit dem funktionalen Unterschied zwischen 
Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter ist die reale Zuwendung bei 
der Anweisung lediglich indirekt durch beide Grundverhältnisse ge-
rechtfertigt und erfolgt zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger ohne eigenen Rechtsgrund. Demgegenüber zielt der Vertrag  
 

2505 Vgl BGH WM 1982, 155. Der Entscheidung lag ein Fall zugrunde, in dem ein Akzept 
mangels Erfüllung aller Voraussetzungen des § 784 BGB als ungültig angesehen 
wurde.
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zugunsten Dritter darauf ab, dass eine Leistung auf das Deckungsver-
hältnis hin an einen Dritten erbracht wird. Maßgeblich für die Diffe-
renzierung ist daher die Frage, ob die Vermögensverschiebung im Ein-
lösungsverhältnis vom Deckungsverhältnis abhängig ist, dann liegt ein 
Vertrag zugunsten Dritter vor, oder aber, ob im Einlösungsverhältnis 
ohne eigenen Rechtsgrund eine reale Zuwendung erbracht werden soll, 
sodass von einer Anweisung auszugehen ist. Dementsprechend beruht 
ein allfälliges Forderungsrecht des Dritten beim Vertrag zugunsten 
Dritter auf dem Deckungsverhältnis, während ein solches bei der An-
weisung nur in Form einer abstrakten Verpflichtung in Frage kommt, 
die zudem erst durch eine zusätzliche Erklärung der Angewiesenen ge-
genüber dem Anweisungsempfänger begründet werden kann.

Aus der Natur der Anweisung als bloßes Abwicklungsinstrument er-
geben sich weitere Konsequenzen, die zu unterschiedlichen Rechtsfol-
gen führen, je nachdem, ob eine Anweisung oder ein Vertrag zugunsten 
Dritter gegeben ist. Da bei der Anweisung lediglich die beiden Grund-
verhältnisse im Wege einer realen Zuwendung ohne eigenen Rechts-
grund abgewickelt werden sollen, kann die Anweisung selbst keinen 
Titel für den Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers bieten. Ein 
derivativer Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers setzt somit 
eine gültige Titelkette voraus, sofern die Anweisung nicht von der An-
gewiesenen akzeptiert wurde. Anders ist die Situation bei auf Eigen-
tumsübertragung gerichteten echten und unechten Verträgen zuguns-
ten Dritter, da diese einen Titel für einen Eigentumserwerb des Dritten 
bilden können. Für die Rechtsposition des Dritten ist, sofern das De-
ckungsverhältnis auf einen Rechtserwerb des Dritten gerichtet ist, die-
ses entscheidend. Nur wenn dies nicht der Fall ist, kommt es auf das 
Valutaverhältnis an.

Auf Basis dieser Unterschiede ist eine Abgrenzung der beiden Rechts-
institute nicht nur möglich, sondern zudem auch geboten, da sich auf-
grund des funktionalen Unterschieds auch abweichende Rechtsfolgen 
ergeben. Eine Angleichung der Rechtsfolgen von Anweisung und Ver-
trag zugunsten Dritter, wie sie von der hM gefordert wird, ist hingegen 
keine gangbare Lösung für den Umgang mit den Abgrenzungsschwie-
rigkeiten. Problematisch erscheint nämlich nicht die Klärung der Frage, 
worin sich Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter unterscheiden, 
sondern lediglich jene, worauf der Parteiwille im Einzelfall gerichtet 
ist. Diese Ermittlung des Parteiwillens wird selbstverständlich regel-
mäßig mit Herausforderungen verbunden sein, doch handelt es sich 
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dabei um ein ganz allgemeines Problem, das unter Bedachtnahme auf 
die genannten Abgrenzungskriterien zu lösen ist.2506

C.  Abgrenzung der Anweisung von Zession, 
Schuldübernahme und Garantie

Abschließend ist noch kurz auf die Abgrenzung der Anweisung gegen-
über Zession, Schuldübernahme und Garantie einzugehen. Wie sich 
bereits im Rahmen der zu Beginn der Arbeit vorgenommenen Abgren-
zung auf Basis der hM gezeigt hat, ist die Abgrenzung zu den genannten 
Rechtsinstituten mit geringeren Schwierigkeiten verbunden als jene 
gegenüber dem Vertrag zugunsten Dritter. Im Folgenden sollen daher, 
ohne im Einzelnen auf die zu Beginn der Arbeit bereits dargestellten 
Unterschiede bei Begründung und Wirkungen einzugehen, die zentra-
len Kriterien zur Differenzierung der Anweisung gegenüber den betref-
fenden Rechtsinstituten kurz angesprochen werden. 

Ebenso wie beim Vertrag zugunsten Dritter ist die Abwicklungs-
funktion der Anweisung der entscheidende Ausgangspunkt der Ab-
grenzung. Besonders deutlich zeigt sich dies bei der Garantie, wo der 
Abwicklung von Leistungsbeziehungen durch Leistungsbewirkung bei 
der Anweisung die Sicherung des Begünstigten bei der Garantie gegen-
übergestellt werden kann.2507 Aber auch im Verhältnis zu Zession und 
Schuldübernahme sind funktionale Argumente maßgeblich. Während 
Zession und Schuldübernahme nämlich einen personellen Wechsel auf 
Gläubiger- bzw Schuldnerseite bezwecken, ohne dass damit eine Leis-
tungserbringung im vom Wechsel betroffenen Grundverhältnis verbun-
den wäre, zielt die Anweisung darauf ab, die Grundverhältnisse durch 
Leistungserbringung abzuwickeln. Einen Wechsel der Gläubiger- bzw 
Schuldnerposition führt sie hingegen typischerweise nicht herbei. Für 
die Abgrenzung der Anweisung gegenüber Zession und Schuldüber-
nahme stehen mit dem Wechsel der Gläubiger- bzw Schuldnerposition 
somit klare Differenzierungskriterien zur Verfügung.

2506 Ist das Deckungsverhältnis auf Eigentumsübertragung gerichtet, so wird dabei ins-
besondere die Frage bedeutsam sein, ob auf der Rechtsfolgenseite ein Eigentums-
erwerb unabhängig vom Valutaverhältnis dem Parteiwillen entspricht oder nicht.

2507 Siehe dazu näher oben II.D.
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Ausnahmsweise kann es aber auch bei der Anweisung zu einem 
Schuldnerwechsel kommen, nämlich dann, wenn bei einer akzeptier-
ten Anweisung das Akzept im Valutaverhältnis an Zahlungs statt wirken 
sollte. In diesem Fall beruht die Forderung des Anweisungsempfängers 
jedoch nicht auf dem Valutaverhältnis, sondern auf dem abstrakten 
Akzept, sodass dennoch keine Schuldübernahme gegeben ist. Daran 
zeigt sich aber, dass die bei der Anweisung mit dem Akzept verbun-
dene Abstraktheit der Forderung des Anweisungsempfängers – außer 
bei ebenfalls abstrakt ausgestalteten Rechtsinstituten wie der Garan-
tie – als zusätzliches Kriterium für die Abgrenzung der Anweisung von 
anderen, auf Dreiecksverhältnissen aufbauenden Rechtsinstituten he-
rangezogen werden kann.2508

Während die Forderung des Anweisungsempfängers bei der akzep-
tierten Anweisung abstrakt ist, beruht die Forderung des Zessionars auf 
dem Deckungs- und jene des Gläubigers bei der Schuldübernahme auf 
dem Valutaverhältnis.

Neben den einzelnen Unterschieden bei der Begründung und den 
Wirkungen der von der Anweisung abzugrenzenden Rechtsinstitute 
sind daher ganz allgemein das Gewicht funktionaler Aspekte sowie die 
Abstraktheit einer allfälligen Forderung des Anweisungsempfängers 
hervorzuheben.

2508 Dies gilt etwa auch für den Schuldbeitritt ( siehe dazu oben IV.D.3 ) und den Einsatz 
einer Zahlstelle ( siehe dazu oben III.G.5 ).
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VII.  Ergebnisse

Das Rechtsinstitut der Anweisung ist in allen drei untersuchten Rechts-
ordnungen gesetzlich geregelt. Im Rahmen der Entstehungsgeschichte 
der jeweiligen Regelungen zeigen sich dabei enge Zusammenhänge. 
Insbesondere orientierten sich die Revision des schweizerischen OR 
von 1911 sowie die dritte Teilnovelle zum ABGB von 1916 klar an der 
Anweisungsregelung der §§ 783 ff BGB. Dennoch liegt dem österreichi-
schen und dem schweizerischen Recht ein weiteres Verständnis der An-
weisung zugrunde als dem BGB, das mit der urkundlich erteilten An-
weisung, bei der die Anweisungsurkunde dem Anweisungsempfänger 
von der Anweisenden ausgehändigt wird, nur einen ( zur Zeit der Erlas-
sung des BGB häufigen ) Spezialfall der Anweisung regelt. Die Verfasser 
des BGB gingen zwar durchaus davon aus, dass es auch andere – etwa 
mündliche – Anweisungen gibt, sahen für diese aber keinen eigenen 
Regelungsbedarf. ( I )

In allen drei Rechtsordnungen liegt dem Rechtsinstitut der Anwei-
sung ein Dreiecksverhältnis zwischen Anweisender, Angewiesener und 
Anweisungsempfänger zugrunde. Die Anweisung ist darauf gerichtet, 
durch eine reale Zuwendung zwischen Angewiesener und Anweisungs-
empfänger Wirkungen in beiden Grundverhältnissen herbeizuführen. 
Möglich wird diese Doppelwirkung durch die mit der Anweisung ver-
bundene doppelte Ermächtigung. Einerseits fordert die Anweisende 
die Angewiesene mittels der Anweisung auf, eine Zuwendung an den 
Anweisungsempfänger zu erbringen, und sie räumt ihr zugleich auch 
die Rechtsmacht ein, dies für ihre Rechnung, d.h. mit Wirkung für das 
Deckungsverhältnis zu tun. Andererseits fordert die Anweisende durch 
die Anweisung auch den Anweisungsempfänger auf, die Zuwendung 
von der Angewiesenen einzuheben, und sie erteilt ihm damit auch die 
Rechtsmacht, dies für ihre Rechnung, also mit Wirkung für das Valuta-
verhältnis zu tun. ( III.A.1 )

Indem sie der Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger diese 
Rechtsmacht einräumt, verpflichtet sich die Anweisende, die im Einlö-
sungsverhältnis erfolgte reale Zuwendung im jeweiligen Grundverhält-
nis als für ihre Rechnung erfolgt anzuerkennen. Sie bindet sich durch 
die Anweisung also selbst. Eine wie auch immer geartete Verpflichtung 
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der Angewiesenen oder des Anweisungsempfängers vermag die An-
weisende durch die Anweisung alleine hingegen nicht herbeizuführen. 
Eine Verpflichtung zur Befolgung der Anweisung kann sich aber aus 
den Grundverhältnissen oder aus spezieller gesetzlicher Anordnung 
ergeben ( § 1401 ABGB, Art 468 Abs 2 OR ), besteht aber auch dann nur 
gegenüber der Anweisenden als Partnerin des Grundverhältnisses. Für 
das Vorliegen einer Anweisung kommt es nicht darauf an, ob eine sol-
che Verpflichtung gegeben ist oder nicht.

Die der Angewiesenen durch die Anweisung erteilte Rechtsmacht 
umfasst zunächst die Erbringung der Zuwendung im Einlösungsver-
hältnis für Rechnung des Deckungsverhältnisses, erstreckt sich darüber 
hinaus aber auch darauf, sich durch Annahme der Anweisung gegen-
über dem Anweisungsempfänger selbständig zu verpflichten. Von der 
Er- bzw Einhebungsermächtigung des Anweisungsempfängers ist je-
denfalls auch die Empfangnahme der realen Zuwendung für Rechnung 
des Valutaverhältnisses umfasst. Darüber hinaus kann der Anweisungs-
empfänger die Angewiesene aber auch zur Zuwendungserbringung auf-
fordern. Ein eigenes Forderungsrecht steht dem Anweisungsempfänger 
vor dem Akzept hingegen nicht zu. ( III.A.2 )

Im Wege der Anweisung kommt es zu einer doppelten indirekten 
Leistung, da die in den Grundverhältnissen zu erbringenden Leistun-
gen nicht unmittelbar zwischen den Parteien derselben, sondern viel-
mehr im Einlösungsverhältnis zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger durch nur eine reale Zuwendung erbracht werden. 
Die Anweisung dient somit der vereinfachten Leistungserbringung in 
den Grundverhältnissen. Dabei kann zwischen einer bloß abgekürzten 
Abwicklung im kurzen statt im langen Weg einerseits und einer Ver-
einfachung der Abwicklung durch Umwegbildung andererseits unter-
schieden werden. Bei letzterer wird unter Ausnützung der Abkürzungs-
wirkung der Anweisung ein Grundverhältnis lediglich dazu begründet, 
um die Abwicklung des anderen zu begünstigen. Eine Abwicklung im 
langen Weg ist in diesen Fällen daher nicht sinnvoll. Die Anweisung 
stellt somit stets ein Abwicklungsinstrument dar. Ein über die Förde-
rung der Abwicklung hinausgehender Zweck liegt der Anweisung hin-
gegen nicht zugrunde. ( III.A.3.a–b )

Der Gegenstand der Anweisung wird im deutschen und schweize-
rischen Recht vom Gesetz ( § 783 BGB, Art 466 OR ) auf Geld, Wertpa-
piere und vertretbare Sachen eingeschränkt. In Deutschland werden 
Anweisungen, die andere als die genannten Leistungsgegenstände 
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betreffen, als Anweisungen im weiteren Sinn angesehen. Die analoge 
Anwendbarkeit der Regelungen der §§ 783 ff BGB auf derartige Anwei-
sungen im weiteren Sinn wird zumindest teilweise bejaht. Demgegen-
über wird die gesetzliche Einschränkung in der Schweiz von der neu-
eren Literatur weitgehend nicht berücksichtigt. In Österreich hat sich 
demgegenüber bereits der Gesetzgeber der dritten Teilnovelle gegen 
eine derartige Einschränkung des Leistungsgegenstandes entschieden. 
Dementsprechend geht das ABGB von einem äußerst weiten Verständ-
nis der möglichen Gegenstände von Anweisungen aus. In Frage kom-
men alle Leistungen, die einer indirekten Erbringung zugänglich und 
daher grundsätzlich geeignet sind, die von der Anweisung angestrebte 
Doppelwirkung herbeizuführen. ( III.A.3.c )

Während die Anweisung im österreichischen Recht einhellig als auf 
einseitiger Willenserklärung beruhend angesehen wird und auch die 
hM zum schweizerischen Recht von dieser Qualifikation ausgeht, ver-
steht die hM zum deutschen Recht die Anweisung als Vertrag zwischen 
Anweisender und Anweisungsempfänger. Begründet wird dies primär 
damit, dass ansonsten die in § 789 BGB vorgesehenen Anzeigepflichten 
des Anweisungsempfängers nicht gerechtfertigt werden könnten. Eine 
Analyse der Entstehungsgeschichte der Regelungen zur Anweisung im 
BGB zeigt jedoch deutlich, dass die Gesetzesverfasser auch in Deutsch-
land von der Anweisung als einseitigem Akt ausgingen. Die in § 789 
BGB vorgesehenen Pflichten sind auch nicht an das Vorliegen einer Er-
mächtigung, sondern vielmehr an die Entgegennahme derselben durch 
den Anweisungsempfänger geknüpft. Da die Anweisung für sich alleine 
betrachtet die in § 789 BGB vorgesehenen Pflichten gar nicht nach sich 
zu ziehen vermag, lässt sich aus diesen Pflichten die Vertragsnatur 
der Anweisung auch nicht ableiten. Wertpapierrechtliche Argumente 
können für eine Qualifikation der Anweisung als Vertrag ebenso we-
nig fruchtbar gemacht werden. Selbst dann, wenn man entgegen dem 
in den Materialien zum Ausdruck kommenden Zweck des § 785 BGB 
davon ausgehen sollte, dass es sich aufgrund dieser Bestimmung bei 
der Anweisung um ein Wertpapier handelt, käme eine derartige Qua-
lifikation nach dem Wortlaut nur für die angenommene Anweisung 
in Betracht. Ein Erfordernis vertraglicher Begründung der Ermächti-
gungen lässt sich damit aber selbst für die angenommene Anweisung 
nicht rechtfertigen, da das Forderungsrecht des Anweisungsempfän-
gers bei der akzeptierten Anweisung jedenfalls erst mit dem Akzept zu-
stande kommt. Zudem ist gegen die Notwendigkeit einer vertraglichen  
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Begründung der Anweisung als Wertpapier noch einzuwenden, dass die 
Gesetzesverfasser überhaupt nicht von einer vertraglichen Begebung 
von Wertpapieren ausgingen.

Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz, der Anweisung liege ein 
Vertrag zwischen Anweisender und Anweisungsempfänger zugrunde, 
das Konzept der Doppelermächtigung nicht ausreichend. Da die An-
weisung nicht nur eine Ermächtigung des Anweisungsempfängers, 
sondern auch eine solche der Angewiesenen mit sich bringt, kann ein 
Abstellen auf einen Vertrag der Anweisenden mit dem Anweisungs-
empfänger zur Begründung ( auch ) der Ermächtigung der Angewiese-
nen nicht überzeugen. Auch für das deutsche Recht erscheint es daher 
passender, die Anweisung als einseitige Willenserklärung zu qualifizie-
ren. ( III.B.1 )

Nicht entscheidend ist für die Anweisung hingegen, ob man von 
einer doppelt ( nämlich an die Angewiesene und den Anweisungsemp-
fänger ) adressierten einseitigen Willenserklärung oder aber von zwei 
einseitigen Willenserklärungen ausgeht. Die letztgenannte Variante ist 
zwar klarer, da sie für die Auslösung verschiedener Rechtsfolgen gegen-
über zwei unterschiedlichen Personen zwei Willenserklärungen voraus-
setzt und dabei näher an den allgemeinen Regeln bleibt. Maßgeblich 
ist jedoch nur, dass die Anweisung tatsächlich sowohl an die Angewie-
sene als auch an den Anweisungsempfänger gerichtet ist. Denn die An-
gewiesene und der Anweisungsempfänger müssen beide wissen, dass 
die Zuwendung auf Basis einer Anweisung erbracht bzw eingehoben 
werden soll. Zudem ist die Anweisung in ihrer Wirkung als Doppeler-
mächtigung davon abhängig, dass auch wirklich beide Ermächtigungen 
gültig sind. Inter partes entfaltet freilich auch eine der beiden Ermäch-
tigungen für sich alleine Rechtswirkungen. ( III.B.2.a )

Jedenfalls aber müssen die Ermächtigungen beiden Erklärungs-
adressaten zugehen. Dies gilt nicht nur für das österreichische und 
schweizerische Recht, sondern entgegen der hM auch für Deutsch-
land. Obwohl dort nämlich allgemein angenommen wird, die Anwei-
sung werde mit Aushändigung der Anweisungsurkunde von der An-
weisenden an den Anweisungsempfänger wirksam, ergibt sich schon 
aus den Materialien deutlich, dass die Gesetzesverfasser von der Zu-
gangsbedürftigkeit der Anweisungserklärung auch gegenüber der An-
gewiesenen ausgingen. Zudem entspricht dieses Ergebnis auch der 
allgemeinen Regel des § 130 BGB. Die Aushändigung der Urkunde an 
den Anweisungsempfänger ist demnach zwar Gültigkeitsvoraussetzung 
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der Anweisung, für sich alleine betrachtet aber zumindest im Regelfall 
nicht ausreichend für das Wirksamwerden der Anweisung als Doppel-
ermächtigung. ( III.B.2.b )

Was die Erklärungsmodalitäten angeht, so bleibt es im österrei-
chischen und schweizerischen Recht bei den allgemeinen Regeln. Die 
Ermächtigungserklärungen der Anweisenden können daher nicht nur 
ausdrücklich, sondern auch konkludent erfolgen. Zudem steht auch 
dem Einsatz von Boten nichts entgegen. Dabei kommen auch die An-
gewiesene und der Anweisungsempfänger als Boten in Betracht. Ab-
weichendes gilt wiederum für das deutsche Recht. Da § 783 BGB darauf 
abstellt, dass jemand eine Urkunde, in der er einen anderen anweist, 
Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen an einen Dritten zu 
leisten, dem Dritten aushändigt, ist für die Ermächtigung der Angewie-
senen eine ausdrückliche Erklärung erforderlich, die dieser durch Vor-
lage der Anweisungsurkunde seitens des Anweisungsempfängers zur 
Kenntnis gebracht wird. Bei der BGB-Anweisung fungiert der Anwei-
sungsempfänger daher als Bote der Anweisenden, wobei freilich stets 
eine Urkundenvorlage verlangt wird. Demgegenüber kommt es bei der 
Ermächtigungserklärung der Angewiesenen auf eine ausdrückliche 
Erklärung nicht an, diese kann sich vielmehr auch schlüssig aus der 
Aushändigung der die Leistungsaufforderung an die Angewiesene ent-
haltenden Anweisungsurkunde ergeben. Eine Botenschaft der Angewie-
senen scheidet bei der BGB-Anweisung hingegen aus. Während weder 
im österreichischen noch im schweizerischen Recht eine spezielle Form 
für die Anweisung vorgesehen ist, setzt § 783 BGB die Aushändigung 
einer Anweisungsurkunde an den Anweisungsempfänger voraus. An-
weisungen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, sind jedoch 
nicht formnichtig, sondern stellen Anweisungen im weiteren Sinne dar, 
auf welche die Regelungen der §§ 783 ff BGB zumindest grundsätzlich 
analog anwendbar sind. ( III.B.3 )

Obwohl die Anweisung auf einseitigen Willenserklärungen der 
Anweisenden beruht, gelten für diese die allgemeinen Regeln, da 
schutzwürdige Interessen des Erklärungsgegners bei der Anweisung 
typischerweise nicht vorliegen. Die Anweisung ist daher als bedingungs-
freundlich einzuordnen. Dementsprechend werden in allen drei unter-
suchten Rechtsordnungen Bedingungen und Befristungen als zulässig 
angesehen. Diese beziehen sich regelmäßig auf beide Ermächtigungen,  
doch auch Bedingungen oder Befristungen, die sich nur auf eine der bei-
den Ermächtigungen auswirken, kommen in Betracht. Die möglichen 
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Ausgestaltungsvarianten sind dabei mannigfaltig. In Frage kommen 
auch Bedingungen, die die Anweisung von Elementen eines oder beider 
Grundverhältnisse abhängig machen. Dann liegt eine sogenannte titu-
lierte Anweisung vor. Dabei handelt es sich um eine atypische, im Geset-
zestext keiner der drei untersuchten Rechtsordnungen angesprochene 
Gestaltung. Sie macht die Anweisung und damit die Doppelermächti-
gung von den Grundverhältnissen abhängig und nimmt dem Rechtsin-
stitut dadurch eines seiner zentralen Merkmale. Derartige abweichende 
Gestaltungen sind Folge der Privatautonomie und als solche grundsätz-
lich zulässig. Im deutschen Recht scheidet im Falle einer Bezugnahme 
auf die Grundverhältnisse eine Qualifikation als Anweisung jedoch aus. 
Im Ergebnis ist eine titulierte Anweisung nur dann anzunehmen, wenn 
sich aus dem Willen der Beteiligten eindeutig ergibt, dass zwar eine Ab-
wicklung der Grundverhältnisse ohne eigenen Rechtsgrund zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger erfolgen soll, dies allerdings 
nur unter der Voraussetzung, dass die entsprechende aus dem Grund-
verhältnis ableitbare Bedingung erfüllt ist. ( III.C )

Zwar ist die Anweisung stets auf ihren Vollzug gerichtet, doch schon 
der Anweisung selbst kommen Rechtsfolgen zu. Sie ist ein einseitiges 
empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft, dessen Wirkungen primär in der 
Aufforderung und Ermächtigung der Angewiesenen und des Anwei-
sungsempfängers bestehen. Dieses einseitige Rechtsgeschäft ist für die 
Anweisende bindend und mit Zugang an die beiden Adressaten auch 
bereits vollständig. Die Erteilung von Rechtsmacht an die Angewiesene 
und den Anweisungsempfänger als zentrale Wirkung hängt nicht davon 
ab, ob die Anweisung auch tatsächlich befolgt wird bzw ob sich die An-
gewiesene oder der Anweisungsempfänger mit der Anweisung einver-
standen erklären. Für sich alleine betrachtet kann die Anweisung aber 
auch nicht über die genannten Wirkungen hinausgehen. Die Anweisung 
als einseitiges Rechtsgeschäft regt eine Verbindung der ihr zugrunde lie-
genden Kausalverhältnisse zwar an, damit diese Verbindung tatsächlich 
erfolgt, ist aber grundsätzlich die Mitwirkung der anderen beiden am 
Dreiecksverhältnis beteiligten Personen erforderlich. ( III.D )

Da die Anweisung der Verknüpfung zweier Leistungsbeziehungen 
dient, ist sie stets mit zwei Grundverhältnissen verbunden. Zwar sind 
die Ermächtigungen nicht von der Gültigkeit der Grundverhältnisse ab-
hängig, diese müssen aber zumindest als bestehend oder entstehend 
vorausgesetzt werden. Umgekehrt sind die Grundverhältnisse grund-
sätzlich vom Bestand der Anweisung unabhängig. ( III.E.1 )
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Die Natur des Grundverhältnisses kann für die Anweisung von Be-
deutung sein. Im Deckungsverhältnis ist dabei zwischen Anweisung auf 
Schuld und Anweisung auf Kredit zu unterscheiden. Wird durch die 
anweisungsgemäße Zuwendung eine Verpflichtung der Anweisenden 
gegenüber der Angewiesenen begründet, liegt eine Anweisung auf Kre-
dit vor. Demgegenüber ist eine Anweisung auf Schuld gegeben, wenn 
die Angewiesene der Anweisenden das zu Leistende bereits schuldet, 
sodass mit der indirekten Erbringung der Leistung im Wege des An-
weisungsempfängers die Schuld aus dem Deckungsverhältnis getilgt 
wird. Erforderlich ist zudem eine Bezugnahme der Anweisung auf die 
Schuld, wodurch das Schuldverhältnis zwischen Anweisender und An-
gewiesener zum Deckungsverhältnis der Anweisung wird. Entgegen der 
Vorstellung der Gesetzesverfasser schließen Anweisung auf Schuld und 
Anweisung auf Kredit einander nicht aus. Mit der Anweisung auf Schuld 
ist im österreichischen und schweizerischen Recht eine Pflicht der An-
gewiesenen gegenüber der Anweisenden zur Befolgung der Anweisung 
verbunden. Diese Verpflichtung der Angewiesenen geht zwar in beiden 
Rechtsordnungen nicht über jene hinaus, die sie ohnedies aus dem 
Deckungsverhältnis trifft. Im Ergebnis kommt der Gläubigerin des De-
ckungsverhältnisses damit freilich die Möglichkeit zu, ihre Schuldnerin 
durch einseitige Erklärung zur Erbringung der geschuldeten Leistung 
an einen Dritten zu verpflichten. ( III.E.2.a )

Eine Anweisung kann auch im Valutaverhältnis der Tilgung einer 
Schuld der Anweisenden beim Anweisungsempfänger dienen. Dann 
liegt eine Anweisung zur Zahlung vor. Bei einer solchen besteht eine 
Obliegenheit des Anweisungsempfängers zur Entgegennahme der von 
der Angewiesenen ordnungsgemäß angebotenen Zuwendung. Da es 
im Rahmen einer Anweisung im Einlösungsverhältnis zu einer realen 
Zuwendungserbringung ohne eigenen Rechtsgrund kommt, ist keines-
falls eine Drittleistung gegeben, sodass die Annahmeobliegenheit des 
Anweisungsempfängers auch nicht auf die Regeln zur Drittleistung ge-
stützt werden kann. Entscheidend ist vielmehr, dass die Anweisende 
durch die Ermächtigung des Anweisungsempfängers zur Einhebung 
der Leistung bei der Angewiesenen zum Ausdruck bringt, dass die auf 
Basis der Anweisung erfolgende Zuwendung der Angewiesenen als Leis-
tung aus dem Valutaverhältnis angesehen werden soll. Besteht daher 
im Valutaverhältnis eine Obliegenheit zur Entgegennahme, gilt dies 
auch für die von der Angewiesenen anweisungsgemäß im Einlösungs-
verhältnis erbrachte Zuwendung. ( III.E.2.b )
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Die Grundverhältnisse müssen bei der Anweisung nicht vorab beste-
hen. Einerseits kommt auch die Erteilung einer Anweisung auf künftige 
Grundverhältnisse in Betracht und andererseits können die Grundver-
hältnisse auch zugleich mit der Anweisung begründet werden. So kann 
eine Anweisung ein konkludentes Angebot zum Abschluss eines De-
ckungsverhältnisses enthalten. Die Angewiesene kann dieses durch aus-
drückliche oder konkludente Willenserklärung oder aber durch stille 
Annahme im Sinne des § 864 Abs 1 ABGB annehmen. Für den Fall, dass 
zwischen Anweisender und Angewiesener kein anderer Rechtsgrund be-
steht, gelten nach § 1403 Abs 1 Satz 2 ABGB die Vorschriften über den 
Bevollmächtigungsvertrag. Die Bestimmung stellt darauf ab, ob die Par-
teien im Deckungsverhältnis einen Geschäftszweck verfolgen. Die Situ-
ation eines bloß vermeintlich bestehenden Deckungsverhältnisses wird 
hingegen nicht erfasst. Es handelt sich also um eine Zweifelsregel, die 
eingreift, wenn kein anderer Geschäftszweck ersichtlich ist. In Deutsch-
land und der Schweiz fehlt es an einer derartigen Zweifelsregel, was die 
Annahme eines Auftrags im Deckungsverhältnis aber nicht ausschließt. 
Beim Valutaverhältnis ist eine Begründung zugleich mit der Anweisung 
zwar seltener, kommt aber ebenfalls in Betracht. ( III.E.3 )

Sowohl die Angewiesene als auch der Anweisungsempfänger kön-
nen sich gegenüber der Anweisenden mit der Anweisung einverstanden 
erklären. Dabei wird teilweise von der » Annahme « der Anweisung ge-
genüber der Anweisenden gesprochen. Diese Terminologie ist wegen 
der Verwechslungsgefahr mit dem Akzept der Angewiesenen gegen-
über dem Anweisungsempfänger problematisch, weshalb es vorzugs-
würdig erscheint, vom Einverständnis mit der Anweisung zu sprechen. 
Erklärt sich die Angewiesene gegenüber der Anweisenden zur Befol-
gung der Anweisung bereit, so übernimmt sie damit eine – sonst nur 
bei der Anweisung auf Schuld im österreichischen und schweizerischen 
Recht gegebene – Verpflichtung zur Befolgung der Anweisung. Eine der-
artige Verpflichtung ist bereits vorab im Deckungsverhältnis möglich, 
kann aber auch erst nach Erteilung der Anweisung übernommen wer-
den. Anders ist die Situation zwischen Anweisender und Anweisungs-
empfänger. Erklärt sich nämlich der Anweisungsempfänger der Anwei-
senden gegenüber mit der Anweisung einverstanden, führt dies allein 
noch nicht zu einer Verpflichtung zur Leistungsaufforderung. Es treffen 
den Anweisungsempfänger aber immerhin Anzeigepflichten. Anders 
ist dies bei einer Anweisung zur Zahlung. Hat sich bei einer solchen 
der Anweisungsempfänger mit der Anweisung einverstanden erklärt, 
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ist er darüber hinaus verpflichtet, die Angewiesene zur Leistung auf-
zufordern. Eine derartige Verpflichtung kann der Anweisungsempfän-
ger natürlich auch außerhalb der Anweisung zur Zahlung übernehmen. 
Dies ist ebenfalls bereits vorab im Valutaverhältnis oder auch erst nach 
Erteilung der Anweisung möglich. ( III.F )

Die anweisungsgemäße Zuwendung wirkt sowohl im Deckungs- als 
auch im Valutaverhältnis. Der Vollzug der Anweisung führt daher eine 
Doppel- oder Simultanwirkung in den Grundverhältnissen herbei. Mög-
lich wird dies durch die beiden Ermächtigungen. Da diese von der Gül-
tigkeit der Grundverhältnisse unabhängig sind, kann die reale Zuwen-
dung im Einlösungsverhältnis auch dann Wirkungen für Rechnung der 
Anweisenden entfalten, wenn eines oder sogar beide Grundverhältnisse 
ungültig sein sollten. Wird die Anweisung vollzogen, erfolgt die reale 
Zuwendung zwischen anderen Personen als den Parteien des jeweiligen 
Grundverhältnisses. Zudem gibt es zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger keinen eigenen Rechtsgrund. Die Anweisung modifi-
ziert somit die Grundverhältnisse bezüglich der Abwicklung: für das 
Deckungsverhältnis ändert sich die Person des Empfängers der realen 
Zuwendung und für das Valutaverhältnis die Person des Erbringers der-
selben. Der Vollzug der Anweisung setzt dabei grundsätzlich die Mit-
wirkung sowohl der Angewiesenen als auch des Anweisungsempfän-
gers voraus. Damit die verkürzte Abwicklung der Grundverhältnisse im 
Einlösungsverhältnis funktionieren kann, muss zudem sowohl der An-
gewiesenen als auch dem Anweisungsempfänger klar sein, dass eine 
Anweisung vorliegt. Die im Einlösungsverhältnis erbrachte reale Zu-
wendung wirkt dann so, wie eine direkte Leistung im Grundverhältnis 
wirken würde. Der Erfolg der mit der Anweisung angestrebten Abwick-
lung der Grundverhältnisse hängt dabei, anders als die Ermächtigun-
gen, von der Gültigkeit der Grundverhältnisse ab. Nur bei Gültigkeit 
beider Grundverhältnisse sind diese durch die anweisungsgemäß im 
Einlösungsverhältnis erbrachte reale Zuwendung endgültig abgewi-
ckelt. Weisen sie hingegen Mängel auf, kommt in allen drei Rechts-
ordnungen eine Rückabwicklung im Wege der Leistungskondiktion in 
den Grundverhältnissen in Betracht. Sofern nicht aufgrund des Abs-
traktionsprinzips auch die Eigentumsübertragung unabhängig von den 
Grundverhältnissen erfolgt, ist bei Mängeln der Grundverhältnisse zu-
dem auch eine direkte Rückabwicklung zwischen der Angewiesenen 
und dem Anweisungsempfänger im Wege der Eigentumsklage oder ei-
nes Verwendungsanspruches möglich. ( III.G.1 )
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Der realen Zuwendung im Einlösungsverhältnis kommt unmittel-
bare Wirkung in den Grundverhältnissen zu. Der Grund für die un-
mittelbare Wirkung der zwischen Angewiesener und Anweisungsemp-
fänger im Einlösungsverhältnis erfolgenden realen Zuwendung im 
Deckungsverhältnis ist eine entsprechende Zweckvereinbarung zwi-
schen Anweisender und Angewiesener. Die Anweisende ermächtigt die 
Angewiesene, die unmittelbare Wirkung im Deckungsverhältnis durch 
Zuwendung an den Anweisungsempfänger im Einlösungsverhältnis 
zustande zu bringen. Diese Ermächtigung ist zugleich ein Antrag auf 
Abschluss einer Zweckvereinbarung, der von der Angewiesenen spä-
testens dann angenommen wird, wenn sie unter Bezugnahme auf die 
Anweisung die anweisungsgemäße Zuwendung an den Anweisungs-
empfänger erbringt. Für das Valutaverhältnis macht die Anweisende 
durch die Ermächtigung des Anweisungsempfängers zur Einhebung 
bzw Empfangnahme der Zuwendung von der Angewiesenen deutlich, 
dass die von der Angewiesenen erbrachte reale Zuwendung für das Va-
lutaverhältnis wirken soll. Erbringt zudem die Angewiesene die reale 
Zuwendung aus Sicht des Anweisungsempfängers auf Basis der Anwei-
sung, liegt eine erfolgreiche einseitige Zweckbestimmung der Anwei-
senden vor, die eine unmittelbare Wirkung der realen Zuwendung im 
Einlösungsverhältnis für das Valutaverhältnis rechtfertigt. Anders als 
für das Deckungsverhältnis kommt es dabei auf einen übereinstimmen-
den Willen des Anweisungsempfängers nicht an, auch wenn ein solcher 
regelmäßig gegeben sein wird. ( III.G.2 )

Damit durch die reale Zuwendung im Einlösungsverhältnis eine 
Doppelwirkung in beiden Grundverhältnissen erreichbar ist, müssen 
sich das Deckungs- und das Valutaverhältnis auf denselben Leistungs-
inhalt beziehen. Nur wenn und soweit die real erbrachte Zuwendung in 
beiden Grundverhältnissen Deckung findet, kann eine reale Zuwendung 
im Einlösungsverhältnis als Leistung in beiden konkreten Grundver-
hältnissen dienen. Weichen die Leistungsinhalte von Deckungs- und 
Valutaverhältnis voneinander ab, so kommt eine Doppelwirkung nur in 
Betracht, soweit sich die Leistungsinhalte überschneiden. ( III.G.3 )

Bei der Abgrenzung der Anweisung vom bloßen Einsatz von Hilfs-
personen ist auf eine Kombination von Faktoren zurückzugreifen. Zu 
berücksichtigen sind insbesondere Selbständigkeit, Leistungszweck 
und Involvierung eigenen Vermögens. In der Mehrzahl der Fälle soll 
dem Anweisungsempfänger im Einlösungsverhältnis ein Vermögensgut 
zugewendet werden. Dann stellt die Frage, ob die Angewiesene eigene 
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Vermögenswerte einsetzt, ein taugliches Abgrenzungskriterium zu blo-
ßen Hilfsdiensten dar. Ist die Anweisung hingegen nicht auf die Über-
tragung eines Vermögensgutes, sondern etwa auf die Erbringung einer 
Dienstleistung gerichtet, ist stattdessen daran anzuknüpfen, ob die An-
gewiesene dies auf eigenes wirtschaftliches Risiko tut. ( III.G.4 )

Im Falle einer Zahlstellenermächtigung kann ein bloßer Einsatz von 
Hilfspersonen gegeben sein, wenn die Vermögenssphäre der Zahlstelle 
nicht beteiligt ist. Ansonsten bestehen keine strukturellen Unterschiede 
zwischen Anweisung und Zahlstellenermächtigung. Nimmt der Anwei-
sungsempfänger die Leistung im Interesse der Anweisenden entgegen, 
besteht freilich kaum Bedarf, zwischen selbständigen und unselbstän-
digen Zahlstellen zu unterscheiden. ( III.G.5 )

Angewiesene und Anweisungsempfänger können sich gegenüber 
der Anweisenden zur Befolgung der Anweisung verpflichten. Haben sie 
eine derartige Verpflichtung übernommen, so haben sie sich mit der An-
weisenden geeinigt, ihr Grundverhältnis im Wege der Anweisung abzu-
wickeln. Die Übernahme einer derartigen Verpflichtung zur Befolgung 
der Anweisung führt zu einer Modifikation des jeweiligen Grundverhält-
nisses. Als Teil des Grundverhältnisses ist die Verpflichtung nicht, wie 
die Anweisung selbst, von der Gültigkeit der Grundverhältnisse unab-
hängig. Ist daher das fragliche Grundverhältnis ungültig, fällt auch die 
Verpflichtung der Angewiesenen bzw des Anweisungsempfängers zur 
Befolgung der Anweisung dahin. ( III.H.1 )

Die mit der Anweisung verbundenen Modifikationen der Grundver-
hältnisse entfalten durch den Vollzug der Anweisung ihre Wirkungen. 
Mit Einräumung der Ermächtigungen macht die Anweisende zugleich 
deutlich, dass sie sich eine abweichende Abwicklung der Grundverhält-
nisse wünscht. Mit dem Vollzug der Anweisung werden die Grundver-
hältnisse durch reale Zuwendungserbringung im Einlösungsverhältnis 
abgewickelt. Zumeist wird der Vollzug der Anweisung vom Willen al-
ler drei Beteiligten getragen sein. Für das Deckungsverhältnis ist ein 
auf die Erbringung der realen Zuwendung im Einlösungsverhältnis ge-
richteter übereinstimmender Wille der Anweisenden und der Angewie-
senen sogar zwingend. Eine Wirkung des Vollzugs der Anweisung für 
das Valutaverhältnis kommt hingegen ausnahmsweise auch ohne den 
Willen des Anweisungsempfängers in Betracht, da bereits die Ermäch-
tigung des Anweisungsempfängers dazu führt, dass die reale Zuwen-
dung im Einlösungsverhältnis für das Valutaverhältnis wirkt. Da die 
Verlagerung der realen Zuwendung ins Einlösungsverhältnis auf den 
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von den Grundverhältnissen unabhängigen Ermächtigungen beruht, 
ist die mit dem Vollzug der Anweisung verbundene Modifikation der 
Abwicklung der Grundverhältnisse auch nicht von deren Gültigkeit ab-
hängig. ( III.H.2 )

Die Rechtsnormen, die sich mit der Anweisung befassen, sehen keine 
eigenen sachenrechtlichen Regelungen vor, sodass die Frage der sachen-
rechtlichen Wirkungen der Anweisung nach den allgemeinen Regeln zu 
beurteilen ist. Die Anweisung muss auch nicht auf die Übertragung von 
Eigentum gerichtet sein. Ist sie dies aber, so setzt ein Eigentumserwerb 
des Anweisungsempfängers in der auf dem Kausalitätsprinzip beruhen-
den österreichischen Rechtsordnung einen gültigen Titel voraus. Aller-
dings vermag für sich alleine betrachtet keines der Grundverhältnisse 
einen ausreichenden Titel für einen derivativen Erwerb zu bilden. Ein Ei-
gentumserwerbstitel dient dazu, den Erwerb wirtschaftlich zu rechtfer-
tigen. Da es nun aber im Rahmen der Anweisung zwischen Angewiese-
ner und Anweisungsempfänger zu einer realen Zuwendung ohne eigene 
causa kommt, deren Wirkungen in den Grundverhältnissen eintreten 
sollen, lässt sich aus der Anweisung selbst kein eigener wirtschaftlicher 
Zweck ableiten. Diese dient eben lediglich der Abwicklung der Grundver-
hältnisse und kann daher nicht als Titel für die Eigentumsübertragung 
zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger fungieren. Das Tite-
lerfordernis für einen derivativen Erwerb des Anweisungsempfängers ist 
daher nur erfüllt, wenn eine gültige Titelkette vorliegt. ( III.I.1 )

Für das Verfügungsgeschäft ist entscheidend, ob die Eigentumsüber-
tragung Inhalt der anweisungsgemäßen Zuwendung ist und – als Kon-
sequenz daraus – zwischen welchen Parteien eine allfällige Verfügung 
erfolgt. Ist die Anweisung auf eine Eigentumsübertragung gerichtet, so 
wird durch die Abwicklung der realen Zuwendung im Einlösungsverhält-
nis nicht nur schuldrechtlich mit Wirkung in beiden Grundverhältnissen 
geleistet, sondern es kann darüber hinaus auch eine Eigentumsübertra-
gung direkt zwischen der Angewiesenen und dem Anweisungsempfän-
ger erfolgen. Die reale Zuwendung erfasst dann auch die Eigentums-
übertragung und die Verfügung findet typischerweise zugleich mit der 
Übergabe unmittelbar zwischen der bezüglich der zu übertragenden Sa-
che verfügungsbefugten Angewiesenen und dem Anweisungsempfän-
ger statt. Ist eines der Grundverhältnisse hingegen nicht auf eine Eigen-
tumsübertragung gerichtet, scheidet ein Verfügungsgeschäft zwischen 
Angewiesener und Anweisungsempfänger und damit eine direkte Eigen-
tumsübertragung zwischen der Angewiesenen und dem Anweisungs-
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empfänger im eigenen Namen aus. Da nämlich bei der Anweisung die 
im Einlösungsverhältnis zu erbringende reale Zuwendung in beiden 
Grundverhältnissen Deckung finden muss, kommt eine Eigentumsüber-
tragung von der Angewiesenen auf den Anweisungsempfänger als Teil 
der realen Zuwendung in diesem Szenario nicht in Betracht. Dennoch 
kann eine in nur einem Grundverhältnis angestrebte Eigentumsüber-
tragung auch im Falle einer bloß auf Sachherausgabe gerichteten An-
weisung zugleich mit dem Vollzug der Anweisung erfolgen, wenn die 
Angewiesene ( wenn nur das Valutaverhältnis auf Eigentumsübertragung 
gerichtet ist ) bzw der Anweisungsempfänger ( wenn nur das Deckungs-
verhältnis auf Eigentumsübertragung gerichtet ist ) das Verfügungsge-
schäft als Stellvertreter der Anweisenden abschließen.

Angewiesene und Anweisungsempfänger müssen somit zwar nicht 
das jeweils andere Grundverhältnis bzw dessen Zweck kennen, ihnen 
muss aber grundsätzlich klar sein, welcher Leistungsinhalt des Grund-
verhältnisses von der Anweisung erfasst werden soll. Bleibt hingegen 
unklar, ob eine Eigentumsübertragung vom Zuwendungsinhalt der An-
weisung erfasst ist, richtet sich der Eigentumserwerb nach den tatsäch-
lich gegebenen Grundverhältnissen. Sind diese beide auf Eigentums-
übertragung gerichtet, so erfolgt die Eigentumsübertragung im Wege 
der Anweisung. Ist hingegen nur eines der beiden Grundverhältnisse 
auf eine Eigentumsübertragung gerichtet, kommt eine solche direkt 
zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger nicht in Betracht. 
Möglich ist aber immerhin eine Übereignung im Grundverhältnis, wo-
bei von einer Vollmacht der Angewiesenen bzw des Anweisungsemp-
fängers zum Abschluss des Verfügungsgeschäftes für die Anweisende 
ausgegangen werden kann, wenn diesen immerhin bewusst ist, dass 
das jeweils fremde Grundverhältnis auf Eigentumsübertragung gerich-
tet ist. Erfolgt bei einer auf Eigentumsübertragung gerichteten Anwei-
sung das Verfügungsgeschäft direkt zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger, kommt auch ein Durchgangserwerb nicht in Betracht. 
( III.I.2–3 )

Im auf dem Kausalitätsprinzip beruhenden österreichischen Recht 
fällt bei Ungültigkeit eines der Grundverhältnisse die den Eigentums-
erwerb des Anweisungsempfängers rechtfertigende Titelkette weg. Ist 
das Deckungsverhältnis ungültig, kommt nur mehr ein gutgläubiger Ei-
gentumserwerb des Anweisungsempfängers in Frage. Bei Ungültigkeit 
des Valutaverhältnisses stellt sich die Frage, ob ein Eigentumserwerb 
der Anweisenden in Betracht kommt. Ein solcher lässt sich nicht über 
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die Konstruktion einer Besitzmittlung der Angewiesenen für die Anwei-
sende durch Befolgung der Anweisung rechtfertigen und auch der An-
satz, der Anweisungsempfänger könne für den Fall der Ungültigkeit als 
Stellvertreter und Besitzmittler angesehen werden, ist nicht überzeu-
gend, da der Anweisungsempfänger typischerweise nichts von der Un-
gültigkeit des Valutaverhältnisses weiß. Scheitert der Eigentumserwerb 
des Anweisungsempfängers jedoch lediglich am fehlenden Titel im Va-
lutaverhältnis, kann der Anweisungsempfänger als von der Angewie-
senen berechtigt angesehen werden, für sie Besitz auf die Anweisende 
( weiter ) zu übertragen und zu ihren Gunsten ( weiter ) zu verfügen, wenn 
sich nachträglich die Ungültigkeit des Valutaverhältnisses herausstellt. 
Sind beide Grundverhältnisse oder das Verfügungsgeschäft ungültig, 
bleibt die Angewiesene Eigentümerin der Sache. ( III.I.4 )

Im deutschen Recht wird bei der Anweisung von einem direkten Ei-
gentumserwerb der Angewiesenen vom Anweisungsempfänger ausge-
gangen. Für Fälle der Durchlieferung beweglicher Sachen wird ein sol-
cher Direkterwerb zwar für möglich gehalten, aber als typischerweise 
nicht gewollt angesehen, weshalb der Eigentumserwerb beim Strecken-
geschäft im Zweifel auf Basis des sogenannten Geheißerwerbs konst-
ruiert wird, bei dem es zu einem Durchgangserwerb kommt. Auch bei 
diesem zeigen sich Merkmale einer Anweisungskonstruktion. Der ent-
scheidende Ansatzpunkt für die Unterscheidung besteht dabei in der 
Frage, ob ein Direkterwerb oder aber ein Durchgangserwerb angestrebt 
wird. Im schweizerischen Recht ist die Frage des sachenrechtlichen Er-
werbs hingegen wenig diskutiert, sodass, jedenfalls aus der Außenper-
spektive, Fragen offen bleiben. ( III.I.5–6 )

Während im gemeinen Recht strittig war, ob sich die Angewiesene 
durch Annahme der Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger 
selbständig verpflichten konnte, wurde die Möglichkeit einer derartigen 
selbständigen Verpflichtung in allen drei untersuchten Rechtsordnun-
gen gesetzlich vorgesehen und das Akzept als abstraktes Schuldverspre-
chen normiert. Der Zweck des Akzepts besteht darin, durch eine Siche-
rung der Leistungserbringung zugunsten des Anweisungsempfängers 
die Attraktivität der Anweisung als Instrument der Leistungsabwicklung 
zu erhöhen und damit die Eignung der Anweisung als Mittel indirekten 
Leistungsaustausches sowie die Bedeutung des Rechtsinstituts insge-
samt zu steigern. Entscheidend zur Erreichung dieses Zwecks ist erstens 
die Einräumung einer eigenen Forderung des Anweisungsempfängers 
gegenüber der Angewiesenen und zweitens die abstrakte Ausgestaltung 
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derselben und die damit verbundene Unabhängigkeit der Forderung des 
Anweisungsempfängers von den Grundverhältnissen. ( IV.A–B )

Im österreichischen und schweizerischen Recht wird das Akzept als 
einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung angesehen. Demge-
genüber geht die heute hM in Deutschland trotz des auf eine einsei-
tige Erklärung deutenden Wortlauts davon aus, beim Akzept handle es 
sich um einen Vertrag. Insbesondere der auf den Zugang des Akzepts 
abstellende zweite Fall des § 784 Abs 1 BGB deutet jedoch darauf hin, 
dass auch im deutschen Recht nur die einseitige Verpflichtung der An-
gewiesenen und der Zugang der Erklärung an den Anweisungsempfän-
ger entscheidend sind, nicht hingegen eine Willenserklärung des An-
weisungsempfängers. Geht man vom Akzept als einseitiger Erklärung 
der Angewiesenen aus, ist dem Anweisungsempfänger dennoch kein 
Zurückweisungsrecht in Analogie zu den Regelungen beim Vertrag zu-
gunsten Dritter zuzuerkennen. Beim Akzept beschränkt sich das, was 
dem Anweisungsempfänger aufgedrängt werden kann, nämlich auf ein 
abstraktes Recht, eine dem Anweisungsempfänger aufgrund seines ei-
genen Willens aus dem Valutaverhältnis zustehende Leistung von der 
Angewiesenen zu fordern. ( IV.C.1–2 )

Im österreichischen und schweizerischen Recht ist das Akzept an 
keine bestimmte Form gebunden und kann auch konkludent erfolgen. 
Bei der Annahme eines konkludenten Akzepts ist angesichts der damit 
verbundenen abstrakten Verpflichtung jedoch Zurückhaltung geboten. 
In Deutschland muss das Akzept hingegen durch schriftlichen Vermerk 
auf der Anweisungsurkunde erfolgen. Dabei erschiene eine stärkere Be-
rücksichtigung des maßgeblich auf den Schutz minder geschäftskun-
diger Kreise abstellenden Normzwecks sinnvoll. Das Akzept kann be-
dingt, befristet oder vom Umfang her beschränkt erteilt werden und im 
österreichischen und schweizerischen Recht kommt auch ein titulier-
tes, also auf das Grundverhältnis bezugnehmendes Akzept in Betracht. 
Derartige Einschränkungen sind zwar im Sinne der Privatautonomie 
zulässig, nehmen dem Akzept aber seine Abstraktheit und damit seinen 
zentralen Vorteil. Auch bezüglich der inhaltlichen Einschränkung des 
Akzepts ist die Ausgangslage im deutschen Recht anders, da strittig ist, 
ob ein tituliertes Akzept zulässig ist. In allen drei Rechtsordnungen ist 
das Akzept schließlich – anders als die Anweisung selbst – unwiderruf-
lich. ( IV.C.3–4 )

Während die Anweisung selbst kein Schuldverhältnis zwischen An-
gewiesener und Anweisungsempfänger schafft, entsteht ein solches, 
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wenn die Angewiesene die Anweisung gegenüber dem Anweisungsemp-
fänger annimmt. Das Akzept stellt ein verbindliches Schuldversprechen 
der Angewiesenen dar, obwohl der Rechtsgrund der versprochenen Zu-
wendung nicht ersichtlich wird. Dieser liegt auch nicht zwischen der 
Angewiesenen und dem Anweisungsempfänger, sondern in den Grund-
verhältnissen. Da es für die Verpflichtung der Angewiesenen aber eben 
nicht auf den Rechtsgrund der Zuwendung ankommen soll, scheidet 
zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger ein Rückgriff auf 
die Grundverhältnisse aus. Zulässig sind demnach nur Einwendungen, 
die mit der abstrakten Verpflichtung zwischen Angewiesener und An-
weisungsempfänger in Zusammenhang stehen. Die einschränkende 
Auffassung zum österreichischen Recht von Spielbüchler, der auch bei 
der akzeptierten Anweisung annimmt, es müsse zumindest eines der 
Grundverhältnisse gültig sein, entspricht nicht dem hinter der Anwei-
sung stehenden Konzept eines von den inneren Beziehungen beider 
Teile zur Anweisenden völlig abgelösten Versprechens, wie sie der Ge-
setzgeber im Rahmen der dritten Teilnovelle in § 1402 ABGB normiert 
hat und ist daher abzulehnen. ( IV.D.1 )

Da es beim Anweisungsakzept zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger, also den Parteien des abstrakten Versprechens, nicht 
auf die in den Grundverhältnissen liegenden materiellen Rechtsgründe 
der Zuwendung ankommt, kann hier zwischen Angewiesener und An-
weisungsempfänger von einem völlig abstrakten Versprechen gespro-
chen werden. Diese Abstraktheit bezieht sich aber lediglich auf die Be-
ziehung zwischen Angewiesener und Anweisungsempfänger, sodass die 
Möglichkeit eines Rückgriffs auf den Rechtsgrund im jeweiligen Grund-
verhältnis bleibt. Zum deutschen Recht, das für das Anweisungsakzept 
des § 784 BGB strenge Anforderungen stellt, wird von Teilen der Lehre 
versucht, dasselbe Ergebnis einer von den Grundverhältnissen gelösten 
Forderung im Wege des für das zweipersonale Verhältnis konzipierten 
§ 780 BGB zu erreichen. Eine derartige Loslösung ist freilich auf Basis 
des § 780 BGB nur möglich, wenn dem abstrakten Versprechen eine 
gültige Anweisung zugrunde liegt, da nur die spezielle Struktur der An-
weisung eine bereicherungsrechtliche Lösung von der causa herbeizu-
führen vermag. ( IV.D.2 )

Für die durch das Akzept begründete abstrakte Schuld der Ange-
wiesenen kommt es nicht auf einen Rechtsgrund an. Obwohl der An-
weisungsempfänger auf diese Weise eine Schuldnerin hinzubekommt, 
liegt daher auch kein Schuldbeitritt vor. Die Schuld aus dem Akzept 
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besteht zudem auch dann, wenn im Grundverhältnis eine Schuld nicht 
oder nicht mehr gegeben ist. Da es sich beim abstrakten Anspruch des 
Anweisungsempfängers aus dem Akzept um einen von den Grundver-
hältnissen unabhängigen Anspruch handelt, hängt auch dessen Verjäh-
rung nicht von den Grundverhältnissen ab. Nach § 1403 ABGB verjährt 
er in drei Jahren. Eine dem entsprechende Regelung in § 786 BGB wurde 
durch das SchuldRModG gestrichen, da die Regelverjährungsfrist nun 
ohnedies nur noch drei Jahre beträgt. Im schweizerischen Recht fehlt 
es an einer eigenen Verjährungsnorm für die Akzeptforderung, sodass 
diese entsprechend den allgemeinen Regeln in zehn Jahren verjährt. 
( IV.D.3–4 )

Die Anweisung selbst bewirkt keine Leistung in den Grundverhält-
nissen, sondern stellt immer nur ein Mittel zur Leistungserbringung 
dar. Das Akzept sichert die Attraktivität dieses Mittels für den Anwei-
sungsempfänger ab, indem es dem Anweisungsempfänger eine eigene 
abstrakte Forderung verschafft. Auch die Entstehung einer derartigen 
Forderung bewirkt aber noch keine Leistung im Grundverhältnis. Das 
Akzept kann daher ohne spezielle Vereinbarung zwischen den Parteien 
des jeweiligen Grundverhältnisses nicht selbst als Leistung im Grund-
verhältnis gewertet werden. ( IV.D.5 )

Das Akzept führt keinen völligen Einwendungsausschluss gegen-
über dem Anweisungsempfänger herbei. Da durch das Akzept aber ein 
selbständiges abstraktes Schuldverhältnis zwischen der Angewiesenen 
und dem Anweisungsempfänger zustande kommt, stehen ersterer nur 
solche Einwendungen zu, die sich auf dieses Schuldverhältnis beziehen 
oder der Angewiesenen persönlich gegenüber dem Anweisungsemp-
fänger zustehen. Möglich sind somit Einwendungen aus der Gültigkeit 
der Annahme und Einwendungen aus dem Inhalt der Anweisung, da 
diese Inhalt des Schuldverhältnisses zwischen Angewiesener und An-
weisungsempfänger geworden sind. Während im österreichischen und 
schweizerischen Recht auch eine Berufung auf die fehlende Gültigkeit 
der Anweisung möglich ist, wird dies im deutschen Recht von der hM als 
nicht mit der selbständigen Verpflichtung der Angewiesenen gegenüber 
dem Anweisungsempfänger vereinbar abgelehnt. Zulässig sind zudem 
Einwendungen aus dem Inhalt der Annahme und Einwendungen aus 
dem persönlichen Verhältnis der Angewiesenen zum Anweisungsemp-
fänger. Darüber hinaus kann sich die Angewiesene auch auf die Rechts-
missbräuchlichkeit der Inanspruchnahme durch den Anweisungsemp-
fänger berufen. Durch das Akzept kommt es zu einer privatautonomen 
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Risikoverteilung zwischen den Beteiligten, die zu gelten hat, solange 
sie nicht ( primär aufgrund massivster Mängel des Valutaverhältnisses ) 
gegen das Verbot des Rechtsmissbrauches verstößt. Soweit nicht das 
Ausmaß des Rechtsmissbrauchs erreicht sein sollte, kann hingegen ein 
Doppelmangel der Grundverhältnisse keine Einwendungen gegen den 
Anspruch des Anweisungsempfängers begründen. ( IV.E.1–5 )

Das Akzept der Anweisung kann einen sachenrechtlichen Erwerbs-
titel darstellen. Dies allerdings nur dann, wenn die Auslegung der An-
nahmeerklärung ergibt, dass sich die Angewiesene durch das Akzept 
abstrakt zur Übertragung der fraglichen sachenrechtlichen Rechtspo-
sition verpflichtet hat. In diesem Sinne stellt das Akzept einen Eigen-
tumserwerbstitel dar, sofern es einen Anspruch auf Eigentumsübertra-
gung im Einlösungsverhältnis umfasst. Ob dies der Fall ist, muss durch 
Auslegung ermittelt werden. Ist das Valutaverhältnis nicht auf eine Ei-
gentumsübertragung gerichtet, scheidet ein derartiger abstrakter An-
spruch auf Eigentumsübertragung aber aus. Sofern das Akzept eine Ver-
pflichtung zur Eigentumsübertragung beinhaltet und damit einen Titel 
für den Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers bildet, kommt es 
auf die Gültigkeit der Grundverhältnisse für den Eigentumserwerb des 
Anweisungsempfängers nicht mehr an. Eine allfällige Rückabwicklung 
hat ausschließlich in den Grundverhältnissen zu erfolgen. ( IV.F )

Wurden die der Anweisung zugrunde liegenden Ermächtigungen 
beide widerrufen, fehlt es an einer Anweisung und die reale Zuwendung 
kann daher nicht für die Grundverhältnisse wirken. Der Widerruf nur 
einer Ermächtigung verhindert die Wirkung der realen Zuwendung im 
Einlösungsverhältnis als Leistung im Grundverhältnis hingegen ledig-
lich für dasjenige Grundverhältnis, zwischen dessen Parteien der Wi-
derruf erfolgt ist. Im Ergebnis scheitert die Anweisung somit nur dann 
völlig, wenn beide Ermächtigungen erfolgreich widerrufen wurden. So-
bald immerhin eine der beiden Ermächtigungen aufrecht ist, kann die 
Anweisung zumindest einen Teil des angestrebten Abwicklungserfolges 
herbeiführen und tut dies auch. Die Rückabwicklung hat dann entlang 
der Grundverhältnisse zu erfolgen. Lediglich im Falle eines Widerrufs 
beider Ermächtigungen kann die reale Zuwendung keinem der Grund-
verhältnisse zugerechnet werden, sodass es, wie bei von vorne herein 
fehlender Anweisung, zu einer Rückabwicklung direkt zwischen Ange-
wiesener und Anweisungsempfänger kommt. Dass auch nur eine Er-
mächtigung Wirkungen entfalten kann, ist nicht nur beim Widerruf, 
sondern auch im Falle des Vorliegens anderer Unwirksamkeitsgründe 
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zu berücksichtigen. Ein vergleichbares Ergebnis wird für die Ermäch-
tigung des Anweisungsempfängers erzielt, wenn dessen Vertrauen auf 
den Bestand seiner Ermächtigung geschützt wird. Solange die Ermäch-
tigung des Anweisungsempfängers als aufrecht anzusehen ist, besteht 
für eine derartige Rechtsscheinlösung freilich kein Bedarf. Schließlich 
kann auch ein Akzept bei Widerruf bloß einer der Ermächtigungen 
Wirkungen entfalten. ( V.B )

Während die Anweisende nach deutschem und österreichischem 
Recht auf ihr Widerrufsrecht gegenüber der Angewiesenen verzichten 
kann, kommt dies nach schweizerischem Recht nicht in Betracht. Ein 
Verzicht der Anweisenden auf den Widerruf gegenüber dem Anwei-
sungsempfänger ist im österreichischen Recht zulässig, scheidet nach 
der hM zum deutschen Recht hingegen aus. Im schweizerischen Recht 
kommt ein Widerruf gegenüber dem Anweisungsempfänger hingegen 
ohnedies regelmäßig nicht in Betracht. Neben dem Widerruf gibt es 
noch weitere Gründe für das Erlöschen der Anweisung. Die Ermäch-
tigungen erlöschen allerdings in allen drei Rechtsordnungen nicht 
durch den Tod oder den Verlust der Geschäftsfähigkeit der Beteiligten. 
( V.C–D )

Zwischen Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter besteht ein 
funktionaler Unterschied. Während es sich bei der Anweisung um 
ein Instrument zur Simultanabwicklung zweier Rechtsverhältnisse 
handelt, zielt der Vertrag zugunsten Dritter auf die Begründung ei-
ner auf den Dritten gerichteten Leistungsbeziehung zwischen Ver-
sprechensempfängerin und Versprechender ab. Bei der Anweisung als 
Abwicklungsinstrument für beide Grundverhältnisse muss der Leis-
tungsinhalt sowohl der Grundverhältnisse als auch des Einlösungsver-
hältnisses übereinstimmen, während das beim auf die Begründung ei-
ner Leistungsbeziehung abzielenden Vertrag zugunsten Dritter nur im 
Deckungs- und im Einlösungsverhältnis der Fall ist. Ob eine Verpflich-
tung zur Zuwendungserbringung an den Anweisungsempfänger / Drit-
ten besteht, ist demgegenüber nur insoweit als Abgrenzungskriterium 
geeignet, als eine derartige Verpflichtung beim Vertrag zugunsten Drit-
ter gegeben sein muss, während es darauf bei der Anweisung nicht an-
kommt. Von Bedeutung für die Abgrenzung der beiden Rechtsinstitute 
ist aber, dass bei der Anweisung zwischen Angewiesener und Anwei-
sungsempfänger eine lediglich indirekt durch die beiden Grundver-
hältnisse gerechtfertigte reale Zuwendung ohne eigenen Rechtsgrund 
erfolgt, während beim Vertrag zugunsten Dritter eine Leistung auf das 
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Deckungsverhältnis hin an einen Dritten erbracht wird. Die Anweisung 
selbst vermag als reines Abwicklungsinstrument zudem keinen Titel 
für den Eigentumserwerb des Anweisungsempfängers zu bieten, wäh-
rend auf Eigentumsübertragung gerichtete echte und unechte Verträge 
zugunsten Dritter einen Titel für einen Eigentumserwerb des Dritten 
bilden können. Auf Basis dieser Unterschiede ist eine Abgrenzung der 
beiden Rechtsinstitute möglich und auch geboten. Im Vergleich zur 
Abgrenzung der Anweisung vom Vertrag zugunsten Dritter ist die Ab-
grenzung zu Zession, Schuldübernahme und Garantie mit geringeren 
Schwierigkeiten verbunden. Von Bedeutung sind dabei insbesondere 
funktionale Aspekte sowie die Abstraktheit eines allfälligen Forde-
rungsrechts des Anweisungsempfängers. ( VI )
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 Gesetzestexte

A. Österreichisches ABGB

4 ) Anweisung ( Assignation ).

§ 1400. 

Durch die Anweisung auf eine Leistung eines Dritten wird der Empfän-
ger der Anweisung ( Assignatar ) zur Einhebung der Leistung bei dem 
Angewiesenen ( Assignat ) und der letztere zur Leistung an ersteren für 
Rechnung des Anweisenden ( Assignant ) ermächtigt. Einen unmittelba-
ren Anspruch erlangt der Anweisungsempfänger gegen den Angewiese-
nen erst, wenn die Erklärung des Angewiesenen über die Annahme der 
Anweisung ihm zugekommen ist.

§ 1401. 

( 1 ) Insoweit der Angewiesene das zu Leistende dem Anweisenden be-
reits schuldet, ist er diesem gegenüber verpflichtet, der Anweisung 
Folge zu leisten. Wenn durch die Anweisung eine Schuld des Anwei-
senden bei dem Empfänger, der die Anweisung angenommen hat, ge-
tilgt werden soll, ist der Empfänger verpflichtet, den Angewiesenen zur 
Leistung aufzufordern.

( 2 ) Will der Empfänger von der Anweisung keinen Gebrauch machen 
oder verweigert der Angewiesene die Annahme oder die Leistung, so 
hat der Empfänger dies dem Anweisenden ohne Verzug anzuzeigen.

( 3 ) Die Tilgung der Schuld erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist, 
erst durch die Leistung.

§ 1402. 

Hat der Angewiesene die Anweisung dem Empfänger gegenüber ange-
nommen, so kann er diesem nur solche Einwendungen entgegensetzen, 
welche die Gültigkeit der Annahme betreffen oder sich aus dem Inhalte 
der Anweisung oder aus seinen persönlichen Beziehungen zum Emp-
fänger ergeben.

§ 1403. 

( 1 ) Solange der Angewiesene die Anweisung noch nicht dem Empfän-
ger gegenüber angenommen hat, kann sie der Anweisende widerrufen. 

Gesetzestexte
Gesetzestexte
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Besteht zwischen dem Anweisenden und dem Angewiesenen kein an-
derer Rechtsgrund, so gelten für das Rechtsverhältnis zwischen beiden 
die Vorschriften über den Bevollmächtigungsvertrag; die Anweisung er-
lischt jedoch nicht durch den Tod des Anweisenden oder Angewiesenen. 
Inwiefern die Aufhebung der Anweisung auch gegenüber dem Empfän-
ger rechtswirksam ist, bestimmt sich nach dem zwischen diesem und 
dem Anweisenden obwaltenden Rechtsverhältnis.

( 2 ) Der Anspruch des Empfängers gegen den Angewiesenen verjährt in 
drei Jahren.

B. Deutsches BGB

Titel 23 Anweisung

§ 783 Rechte aus der Anweisung

Händigt jemand eine Urkunde, in der er einen anderen anweist, Geld, 
Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen an einen Dritten zu leisten, 
dem Dritten aus, so ist dieser ermächtigt, die Leistung bei dem Ange-
wiesenen im eigenen Namen zu erheben; der Angewiesene ist ermäch-
tigt, für Rechnung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu 
leisten.

§ 784 Annahme der Anweisung

( 1 ) Nimmt der Angewiesene die Anweisung an, so ist er dem Anwei-
sungsempfänger gegenüber zur Leistung verpflichtet; er kann ihm nur 
solche Einwendungen entgegensetzen, welche die Gültigkeit der An-
nahme betreffen oder sich aus dem Inhalt der Anweisung oder dem In-
halt der Annahme ergeben oder dem Angewiesenen unmittelbar gegen 
den Anweisungsempfänger zustehen.

( 2 ) Die Annahme erfolgt durch einen schriftlichen Vermerk auf der An-
weisung. Ist der Vermerk auf die Anweisung vor der Aushändigung an 
den Anweisungsempfänger gesetzt worden, so wird die Annahme die-
sem gegenüber erst mit der Aushändigung wirksam.

§ 785 Aushändigung der Anweisung

Der Angewiesene ist nur gegen Aushändigung der Anweisung zur Leis-
tung verpflichtet.

§ 786 ( weggefallen )
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§ 787 Anweisung auf Schuld

( 1 ) Im Falle einer Anweisung auf Schuld wird der Angewiesene durch 
die Leistung in deren Höhe von der Schuld befreit.

( 2 ) Zur Annahme der Anweisung oder zur Leistung an den Anweisungs-
empfänger ist der Angewiesene dem Anweisenden gegenüber nicht 
schon deshalb verpflichtet, weil er Schuldner des Anweisenden ist.

§ 788 Valutaverhältnis

Erteilt der Anweisende die Anweisung zu dem Zwecke, um seinerseits 
eine Leistung an den Anweisungsempfänger zu bewirken, so wird die 
Leistung, auch wenn der Angewiesene die Anweisung annimmt, erst mit 
der Leistung des Angewiesenen an den Anweisungsempfänger bewirkt.

§ 789 Anzeigepflicht des Anweisungsempfängers

Verweigert der Angewiesene vor dem Eintritt der Leistungszeit die An-
nahme der Anweisung oder verweigert er die Leistung, so hat der An-
weisungsempfänger dem Anweisenden unverzüglich Anzeige zu ma-
chen. Das Gleiche gilt, wenn der Anweisungsempfänger die Anweisung 
nicht geltend machen kann oder will.

§ 790 Widerruf der Anweisung

Der Anweisende kann die Anweisung dem Angewiesenen gegenüber wi-
derrufen, solange nicht der Angewiesene sie dem Anweisungsempfän-
ger gegenüber angenommen oder die Leistung bewirkt hat. Dies gilt 
auch dann, wenn der Anweisende durch den Widerruf einer ihm gegen 
den Anweisungsempfänger obliegenden Verpflichtung zuwiderhandelt.

§ 791 Tod oder Geschäftsunfähigkeit eines Beteiligten

Die Anweisung erlischt nicht durch den Tod oder den Eintritt der Ge-
schäftsunfähigkeit eines der Beteiligten.

§ 792 Übertragung der Anweisung

( 1 ) Der Anweisungsempfänger kann die Anweisung durch Vertrag mit 
einem Dritten auf diesen übertragen, auch wenn sie noch nicht ange-
nommen worden ist. Die Übertragungserklärung bedarf der schriftli-
chen Form. Zur Übertragung ist die Aushändigung der Anweisung an 
den Dritten erforderlich.



588 Gesetzestexte   

Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

( 2 ) Der Anweisende kann die Übertragung ausschließen. Die Ausschlie-
ßung ist dem Angewiesenen gegenüber nur wirksam, wenn sie aus der 
Anweisung zu entnehmen ist oder wenn sie von dem Anweisenden dem 
Angewiesenen mitgeteilt wird, bevor dieser die Anweisung annimmt 
oder die Leistung bewirkt.

( 3 ) Nimmt der Angewiesene die Anweisung dem Erwerber gegenüber 
an, so kann er aus einem zwischen ihm und dem Anweisungsempfän-
ger bestehenden Rechtsverhältnis Einwendungen nicht herleiten. Im 
Übrigen finden auf die Übertragung der Anweisung die für die Abtre-
tung einer Forderung geltenden Vorschriften entsprechende Anwen-
dung.

 C. Schweizerisches OR

Achtzehnter Titel: Die Anweisung

Art 466

A. Begriff

Durch die Anweisung wird der Angewiesene ermächtigt, Geld, Wertpa-
piere oder andere vertretbare Sachen auf Rechnung des Anweisenden 
an den Anweisungsempfänger zu leisten, und dieser, die Leistung von 
jenem in eigenem Namen zu erheben.

Art 467

B. Wirkungen

I. Verhältnis des Anweisenden zum Anweisungsempfänger

( 1 ) Soll mit der Anweisung eine Schuld des Anweisenden an den Emp-
fänger getilgt werden, so erfolgt die Tilgung erst durch die von dem 
Angewiesenen geleistete Zahlung.

( 2 ) Doch kann der Empfänger, der die Anweisung angenommen hat, 
seine Forderung gegen den Anweisenden nur dann wieder geltend ma-
chen, wenn er die Zahlung vom Angewiesenen gefordert und nach Ab-
lauf der in der Anweisung bestimmten Zeit nicht erhalten hat.

( 3 ) Der Gläubiger, der eine von seinem Schuldner ihm erteilte Anwei-
sung nicht annehmen will, hat diesen bei Vermeidung von Schadener-
satz ohne Verzug hievon zu benachrichtigen.
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Art 468

II. Verpflichtung des Angewiesenen

( 1 ) Der Angewiesene, der dem Anweisungsempfänger die Annahme 
ohne Vorbehalt erklärt, wird ihm zur Zahlung verpflichtet und kann 
ihm nur solche Einreden entgegensetzen, die sich aus ihrem persönli-
chen Verhältnisse oder aus dem Inhalte der Anweisung selbst ergeben, 
nicht aber solche aus seinem Verhältnisse zum Anweisenden.

( 2 ) Soweit der Angewiesene Schuldner des Anweisenden ist und seine 
Lage dadurch, dass er an den Anweisungsempfänger Zahlung leisten 
soll, in keiner Weise verschlimmert wird, ist er zur Zahlung an diesen 
verpflichtet.

( 3 ) Vor der Zahlung die Annahme zu erklären, ist der Angewiesene 
selbst in diesem Falle nicht verpflichtet, es sei denn, dass er es mit dem 
Anweisenden vereinbart hätte.

Art 469

III. Anzeigepflicht bei nicht erfolgter Zahlung

Verweigert der Angewiesene die vom Anweisungsempfänger geforderte 
Zahlung oder erklärt er zum voraus, an ihn nicht zahlen zu wollen, so 
ist dieser bei Vermeidung von Schadenersatz verpflichtet, den Anwei-
senden sofort zu benachrichtigen.

Art 470

C. Widerruf

( 1 ) Der Anweisende kann die Anweisung gegenüber dem Anweisungs-
empfänger widerrufen, wenn er sie nicht zur Tilgung seiner Schuld oder 
sonst zum Vorteile des Empfängers erteilt hat.

( 2 ) Gegenüber dem Angewiesenen kann der Anweisende widerrufen, 
solange jener dem Empfänger seine Annahme nicht erklärt hat.

( 2 bis ) Bestimmen die Regeln eines Zahlungssystems nichts anderes, 
so ist die Anweisung im bargeldlosen Zahlungsverkehr unwiderruflich, 
sobald der Überweisungsbetrag dem Konto des Anweisenden belastet 
worden ist.

( 3 ) Wird über den Anweisenden der Konkurs eröffnet, so gilt die noch 
nicht angenommene Anweisung als widerrufen.

 ▷
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Art 471

D. Anweisung bei Wertpapieren

( 1 ) Schriftliche Anweisungen zur Zahlung an den jeweiligen Inhaber 
der Urkunde werden nach den Vorschriften dieses Titels beurteilt, in 
dem Sinne, dass dem Angewiesenen gegenüber jeder Inhaber als An-
weisungsempfänger gilt, die Rechte zwischen dem Anweisenden und 
dem Empfänger dagegen nur für den jeweiligen Übergeber und Abneh-
mer begründet werden.

( 2 ) Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über den Check 
und die wechselähnlichen Anweisungen.
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,— zur Zahlung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40, 203 ff, 241 f, 244 f, 250, 253 Fn 1143, 257 ff,  

265 f, 268 ff, 322, 569 ff

Anzeigepflichten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104 ff, 118, 124 f, 239, 251 ff, 259 f, 267 f, 270, 570 f

Assignation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 ff

Aufrechnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6, 201 Fn 911, 255, 405, 460

Bedingung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152 ff, 414 ff, 567 f, 577

Befolgungspflicht  . . . . . . . . . . . .  11, 13 ff, 24, 32, 37, 80, 108, 153, 169, 177 ff, 186 ff, 198 ff,  
223 f, 233 ff, 250, 265, 269 f, 312 ff, 398, 542, 564, 569, 573

Befristung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152 ff, 414, 567, 577

Besitz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  349 f, 369

Besitzmittlung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  344, 354, 368 f, 371, 383 f, 576

Bezugnahme der Anweisung auf die Schuld  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179, 192 ff, 285, 288, 569

Bevollmächtigungsvertrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11, 58 Fn 246, 60, 66, 176, 219, 224 ff, 570

bona fides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 f, 262, 313

Boten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137 ff, 217, 376, 391, 567

Deckungsverhältnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8, 172 ff, 218 ff, 293 ff, 363 ff, 445 ff

Delegation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 ff

Doppelerklärung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 ff

Doppelermächtigung 55 ff, 121 ff, 125 ff, 136, 167 ff, 278, 292 ff, 312 ff, 486 f, 563 f, 566

Doppelmandat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61, 67, 71, 122 ff, 192, 238, 267, 387 Fn 1714, 399,  
455 Fn 2084, 485 Fn 2225

Doppelmangel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  372, 425, 468 ff, 580

Doppelwirkung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 f, 76 ff, 167 ff, 273 ff, 372, 565, 571 f

Dreiecksverhältnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 ff, 162, 304 ff, 309 ff

Drittleistung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209 ff, 294, 569

Durchgangserwerb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  360 f, 375 ff, 383, 575 f

Eigentumserwerb
,— gutgläubiger ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  358, 364 ff, 476, 546, 553 f

Eigentumsübertragung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  308 f, 324 ff, 473 ff, 571, 574 ff

Einlösungsverhältnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10, 385 ff

Einverständnis mit der Anweisung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171, 233 ff, 256 ff, 269 ff, 570

Einwendungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 f, 14 ff, 27, 386 ff, 447 ff, 579 f
,— aus der Gültigkeit der Annahme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  448 ff
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  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

Entgegennahme der Anweisung  Kreditkarte

,— aus der Gültigkeit der Anweisung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  452 ff
,— aus dem Inhalt der Annahme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  458 ff
,— aus dem Inhalt der Anweisung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 ff
,— aus den persönlichen Verhältnissen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  460 ff
,— Doppelmangel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  siehe Doppelmangel
,— Rechtsmissbrauch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  437, 462 ff, 580

Entgegennahme der Anweisung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107 ff, 242, 257 ff, 266, 313, 565

Ermächtigung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 ff, 68 ff, 73 ff, 108 f, 541 f
,— Einhebungs~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 ff, 73 ff, 564
,— Einziehungs~ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 f
,— gem §§ 362 Abs 2, 185 BGB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85, 287 Fn 1271, 295 f, 310 Fn 1353
,— Unabhängigkeit von der Gültigkeit der Grundverhältnisse  . . . . . . .  158 ff, 174, 

272 ff, 276 ff, 568

Forderungsrecht, abstraktes ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  siehe Versprechen, abstraktes ~

Form  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13, 15, 145 ff, 408 ff

Garantie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4, 44 ff, 171 Fn 780, 467 Fn 2147 und 2151 f, 478 Fn 2211,  
481 Fn 2217, 561 f, 582

Gegenstand der Anweisung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 ff, 564 f

Geheißerwerb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  375 ff, 576

Geschäftsfähigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 f, 372 f, 404, 434, 448 f, 461, 513, 525 f, 581

Giroüberweisung  . . . . .  3, 22 Fn 88, 92, 95, 101, 187, 190, 324, 404 Fn 1808, 406, 444

Grundverhältnisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172 ff, 312 ff, 319 ff, 439 ff, 525, 568 f
,— Begründung zugleich mit der Anweisung  . . . . . . . . . . . . . . .  10, 173 f, 218 ff, 234, 570
,— Modifikation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277 f, 312 ff, 319 ff, 571, 573
,— Ungültigkeit  . . . .  361 ff; siehe auch Ermächtigung, Unabhängigkeit von der 

Gültigkeit der Grundverhältnisse

Hilfspersonen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97 f, 207, 212, 304 ff, 572 f

Höchstpersönlichkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 ff

Insolvenz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 f, 524 f

iussus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ff, 106 f, 285, 290, 292, 314

Kausalitätsprinzip  . . . . . . . . . . . .  54, 281, 327 ff, 333, 362 f, 380 ff, 426 f, 474 ff, 546 f, 574 f

Konkurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  siehe Insolvenz

Konversion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149 f

Kreditkarte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
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Barbara C. Steininger • Die Anweisung   ¶

Leistung, höchstpersönliche ~  Stundung

Leistung, höchstpersönliche ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  siehe Höchstpersönlichkeit

Leistungsaufforderungspflicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203 ff, 239 ff, 258 f, 265 f, 270 f, 570 f

Leistungserbringung, vereinfachte ~  . . . . . . .  87 ff, 172 f, 318 f, 338 f, 564; siehe auch 
Abwicklungsinstrument 

Leistungsinhalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30, 102, 302 ff, 338, 351 ff, 379, 383, 528, 534,  
554 ff, 559, 572, 575, 581

Mandat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 ff, 238, 288 f; siehe auch Doppelmandat

Modifikation der Grundverhältnisse  siehe Grundverhältnisse, Modifikation

Nichthonorierung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38, 251 ff, 260 ff, 270

Obliegenheit zur Leistungsentgegennahme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206 ff, 233, 312, 569

Präsentationspflicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  siehe Leistungsaufforderungspflicht

Privatautonomie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152, 164, 157, 315 Fn 1381, 403, 416, 418, 568, 577

Rechtsgeschäft, einseitiges ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102 ff, 121 ff, 124 f, 153, 158 ff

Rechtsmissbrauch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  siehe Einwendungen, Rechtsmissbrauch

Rechtsnatur
,— der Anweisung  . . . . . . . . . . .  5, 13 ff, 102 ff, 121 ff, 124 f, 168 ff, 262, 312 ff, 318 ff, 565 f
,— des Akzepts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11, 397 ff, 577

Rechtsschein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  siehe Vertrauensschutz

Rückabwicklung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  279 ff, 285, 289, 291 f, 294, 324, 362, 381, 457 f, 468 ff,  
482, 508 ff, 513 ff, 571, 580 f

Sachenrechtliche Wirkungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54, 324 ff, 473 ff, 574 ff

Schadenersatz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 Fn 558, 175, 203, 245 ff, 254 ff, 264, 266, 411,  
499, 510 ff, 516, 519 f, 522

Scheck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4, 146 f, 149 f

Schuldbeitritt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  435 f, 578 f

Schuldnerwechsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 ff, 57 f, 262, 562

Schuldschein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Schuldübernahme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 ff, 59 f, 561 f, 582

Selbstbindung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74, 105, 169 ff, 485 ff, 563

Simultanwirkung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  siehe Doppelwirkung

Streckengeschäft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 f, 324 ff, 574 ff

Stundung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243 ff, 253, 392, 460
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  Barbara C. Steininger • Die Anweisung ¶

Theorie der realen Leistungserbringung  Widerruf

Theorie der realen Leistungserbringung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  286, 297 ff

Tilgungsbestimmung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  siehe Zweckbestimmung

Tilgungswirkung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190, 197, 282 ff, 290 ff

Titel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  327 ff, 342 f, 363 ff, 380 ff, 475 ff, 546 ff, 574 ff, 580, 582

Titulierung
,— der Anweisung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12, 16, 27 f, 155, 158 ff, 450 f, 568
,— des Akzepts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12, 16, 158, 414 ff, 459 f, 577

Tod .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  525, 581

Umwegbildung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 ff, 175, 564

Valutaverhältnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8, 162, 172 ff, 203 ff, 232 f, 299 ff, 365 ff, 441 ff
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Zivilrecht

Die Anweisung ist als Grundfigur der Leistungserbringung in drei-
personalen Verhältnissen anzusehen. Obwohl ihr im Wirtschafts-
leben ein breiter praktischer Anwendungsbereich zukommt, be-
stehen in Bezug auf dieses theoretisch komplexe Rechtsinstitut 
beträchtliche Unklarheiten. Die vorliegende Monographie arbei-
tet das dogmatische Grundgerüst der Anweisung und ihre Wesens-
merkmale heraus, wobei neben der Rechtslage in Österreich auch 
das Verständnis der Anweisung im deutschen und schweizerischen 
Recht untersucht wird. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der rechts-
geschäftlichen Ebene, die durch die Untersuchung sachenrechtli-
cher Fragen ergänzt wird. Auf dieser Basis wird ein geschlossenes 
System entwickelt, das nicht nur eine konsistente Lösung anfal-
lender Einzelfragen ermöglicht, sondern auch als Voraussetzung 
einer möglichen künftigen Rechtsangleichung in diesem Bereich 
anzusehen ist.
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